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VvVorrede zur erften Auflage. 

Es iſt die Landwirthichaft im mweitern Sinne des Wortes, — 
alfo im Gegenſatze der Stadtwirtbichaft, um die Ausdrucksweiſe der 

älteren Cameraliften zu brauchen, — welche der vorliegende Band 
nationalöfonomifch betrachtet. Ein großer Landbaufchriftiteller hat 
die Lehrbücher feines Faches in folche getheilt, die nach Art eines 
Wegweiſers, und jolde, die nach Art einer Landkarte die Fragen 

ihrer Zefer beantworten. Mein Buch fol durchaus in bie zweite 

Klafje gehören. Wer drei hochmwichtige Naturgefege recht verftanden 
bat, 1) Ausbildung der perjünlichen Freiheit und des Privateigen- 
thums zur freien Concurrenz, 2) Entwidlung der Gentralifation 

aus der GSelbitändigfeit der Eleinen Staaten im Staate, endlich 
3) Uebergang von der extenfiven zur intenfiven Landwirthichaft, 

der wird jehen, daß fich die zahlreichen Thatjachen, welche der vor: 
liegende Band umfchließt, faft ohne Ausnahme entweder auf einen 
oder mehrere diejer Fäden aufreihen. — Was die äußere Gruppirung 

des Stoffes betrifft, fo war es mir bei der Natur meiner Aufgabe 
nicht möglih, die Entwidlung der landwirthſchaftlichen National: 

ökonomik in einfacher Gefchichtserzählung vorzuführen. Ebenfo jehr 
aber verbot mir die Natur meiner Methode (Bd. I, 8. 23 ff.), alles 
Detail aus einem oberiten Sate in ſyſtematiſcher Abftufung herzu— 
leiten. Ich babe deßhalb einen Mittelweg eingefchlagen. Jede 
einzelne Richtung der landwirthſchaftlichen Nationalöfonomik wird 
von ihrem erjten Auftreten bis zu ihrer heutigen Praris gefhichtlich 
entwidelt; zugleich aber die ſtofflich nächit bei einander liegenden 
Richtungen jeweilig gruppenweife zufammengefaßt. Die Reihen: 
folge diefer Gruppen ift wo möglich danach geordnet, wie fie 
biftorifch nach einander beveutfam mwerden: jo 3. B. fteht die Jagd 
der Viehzucht, diefe wieder dem Aderbau voran; der Einfluß der 
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Gemeinde auf das Grundeigenthbum, der fih gerade bei der erften 
Anfiedelung am ftärkjten zeigt, ift früher behandelt, als der ver 

Familie oder gar des Standes; das landmwirthichaftliche Verficherungs: 
und Unterrichtswefen, das nur bei hochkultivirten Völkern bedeutend 

fein kann, tritt ganz an den Schluß des zweiten Buches. Wo dich 
Princip nicht ausreichte, da mußte wieder nach der ftofflichen Ver: 

wandtſchaft der Gruppen angeordnet werden. Eo bildet z. B. in 
zweiten Buche Kapitel I. die Einleitung, Kapitel IL. und III. ent: 
ſprechen dem Begriffe Production der landwirtbichaftlihen Güter, 

Kapitel IV. bis XI. dem Begriffe Bertheilung, Kapitel XII. und XIII. 
dem Begriffe Confumtion derjelben. — Wer einzelne Gegenftände 

für eine landwirthichaftliche Nationalöfonomif zu lang oder zu Furz 
behandelt findet, der wolle nicht überfehen, wie das vorliegende 
Werk zugleich den zweiten Band eines größern Werkes bildet. Eo 
3. B. ift die Einleitung zugleich für den dritten Band (National: 
ökonomik des Gewerbfleißes und Handels) mitberechnet. 

Univerfität Leipzig, October 1859, 

Wilhelm Roſcher. 



Vorrede zur fechsten Auflage. 

Die Vorrede der zweiten faft unveränderten Auflage datirt vom 

Mai 1860, die der dritten vom Auguft 1861, die der vierten vom 

November 1864, die der fünften vom Sanuar 1867. Die vor: 

liegende jechste ift 44 Seiten ftärfer als die fünfte, und 99 Eeiten 

jtärfer al3 die beiden erjten, obſchon die allgemeinen Grundſätze 
des Verſicherungsweſens, 6 Seiten ftark, in ven erjten Band ver: 

wiejen find und auch die Lehre von der bäuerlichen Laftenablöfung, 
da fie jet größtentheils nur der Geſchichte nody angehört, beveu- 

tende Kürzungen im Detail erfahren hat. Die vierte Auflage 
hatte jehr wichtige Verbefjerungen enthalten, 88. 23 ff., 41 ff., 
175 ff., wo ich bemühet gemwejen bin, die Refultate der neueren 

agrikultur= hemifhen Forſchungen Liebigs, joweit fie naturwiſſen— 
ſchaftlich feitgeftellt fcheinen, in die Volkswirthſchaftslehre einzu: 

arbeiten. Und zwar, wie ich glaube, mit dem erfreulichen Ergeb: 
niſſe, daß Liebigs Entdedungen, in allem Wefentlihen angenommen 
und nur nationalöfonomifch befier formulirt, mit dem, auf fo 

ganz anderem Wege ermittelten, Thünen’schen Geſetze völlig über: 

einftimmen, und wie diejes im Großen und Ganzen auch von der 

praftiihen Wirthichaft der Völker injtinctmäßig anerkannt worden 
find. In der vorliegenden jehsten Auflage haben folgende 88. 
Zufäge und BVerbefjerungen erfahren: (2.) 3. (4.) 5. 6. (8. 10. 
12. 13. 14.) 17. (19. 20. 21. 22. 23.) 23°. (24. 25. 25°, 26. 

27. 28.) 29. (30. 31. 32. 34.) 36. (38. 39. 41. 42. 43. 44. 46. 
49. 50. 53. 57. 59. 60. 61. 62. 63. 64.) 65. (66.) 67. 68. (69. 

70. 71.75. 78.) 81. (82. 84. 85. 86. 87. 89. 93. 95.) 97. (98. 
100. 101. 102. 103. 104. 105.) 106. (107. 111. 112. 115. 118, 
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119.) 120. (121.) 125 ®. (126. 127. 130. 131. 132. 133. 134.) 
135. 136. (137.) 138. 138%, (139. 140. 141. 143. -144. 146. 

147. 150. 151. 152.) 153. (154.) 155. (156. 157. 158. 165. 

166. 170. 171.) 172. (173. 174. 175.) 176. 177. 178. 1788, 

179. (180. 182. 183. 185. 186. 187. 190. 191. 192. 193. 194. 

195. 196.) und zwar bejonders die im vorftehenden DVerzeichnifje 

nicht eingeflammerten. 

Univerfität Leipzig, April 1870, 

Wilhelm Roſcher. 
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Einleitung. 

Die Eentralifation und die kleinen Staaten im Staate. 

8. 1. 
Es ift eine weitverbreitete Anficht der neueren PBubliciften, daß 

der Zwed des Staates nicht beichränft fei auf die Befrierigung 

einzelner Bedürfniffe des Volkes, ! fondern das ganze Volfsleben 

umfaffe. Der Staat ift hiernach „für alle vernünftigen Zwecke 
und alle vernünftigen Mittel zu deren Erreihung berufen; von 

ihm bängt es ab, was und auf welche Weife anderen Verbindungen 
oder Einzelnen überlafjen bleiben fol.“ (Albrecht.) 2 — Co richtig 
diefe Lehre das Verhältniß des Staates auf den höheren Kultur: 

jtufen der meilten Völker 3 bezeichnet, jo wenig paßt fie doch für 

die niederen Etufen. Vielmehr ift ein Hauptnaturgefeß der Volks— 

entwidlung, daß mit dem Aufjteigen zu höherer Kultur die Staats: 
gewalt immer Mehreres in das Reich ihrer Zwede bereinzieht. Im 
frühern Mittelalter jedes Volkes ift beinahe der einzige Staats: 
zweck Nechtsficherheit nah Außen, gegen fremde Völker. Kann in 
unferem jpätern Mittelalter wohl mit Necht gejagt werden, es 

hätten die abendländifchen Staaten das geijtliche Gebiet der Kirche 
„überlaffen”? Erſt mit Aufhören der Blutrahe, Durchführung 
des allgemeinen Landfrievdens 2c. wird die innere Nechtsficherheit 

ein Hauptzwed des Stuates. Hiermit ſchließt gewöhnlich das Mittel- 
alter. Sn der nun folgenden Periode übernimmt der Staat aud) 

die Leitung der Induſtrie, des Unterrichts 2c.; die „Polizei“ wird 

immer ausgevehnter: bis endlich die oben erwähnte Anficht bei 
Regierungen wie Unterthanen die herrſchende geworden ift. * 

Roſcher, Syftem ber Volkswirthſchaft. 11 1 
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1 Die Naturrehtslehrer, weldhe ih um Kant gruppiren, haben „Sicherung 
des Rechts, Erhaltung eines rechtlichen Friedenszuftandes, vernünftige äußere 

Freiheit“, wo nicht als einzigen, fo doc als Hauptzwed des Staates betradhtet. 

Bol. Fr. Murhard Der Zwed des Staates, 1832, ©. 83 ff. 152 ff. 263 ff. 

? Schon die älteren Lehren, worin „allgemeine Wohlfahrt“ (Murhard 
©. 168 ff.) oder „Verwirklichung des Sittengefeßes* (Murhard ©. 221 ff.) als 

Etaatözwed bezeichnet wird, laffen den Staat nicht ſowohl als Supplement, 
jondern als Totalität aller fonftigen menſchlichen Verhältniffe erfcheinen. Eich: 

horn's Wort, e8 fei der Staat die „Erjheinung der Volksindividualität“; 

Hegel Bezeihnung des Staates als „Wirklichkeit der fittlihen Idee“ (Nechts« 

philofophie, S. 312) haben entweder einen verwandten, oder einen ganz vagen 

Inhalt. Nah Stan! Philofophie des Rechts II, 2, ©. 12, 118 ift der Staat 
„ſchlechthin und vollftändig das fittlich intellectuelle Reich, das die Menfchen 

auf Erden zu bilden haben. Sein Zwed ift die Herrſchaft für die Totalität 

des menjhlichen Gemeinzuftandes und Gemeinzieles . .. . Er ift nidt ein 

Berein für ein Biel, fondern fchlehthin der Berein für das Ziel der Gemein- 
ſchaft.“ Wenn R. Mohl (Württembergifches Staatsredt I, ©. 3 ff. Polizei- 
wiſſenſchaft I, S.3 ff.) zwar verſchiedene Staatszwede anerkennt, je nach Ber- 

ichiedenheit der Anfichten des Volkes vom menjhlichen Lebenszwede, ſodann 
aber den Staat jhlehthin als „die Ordnung des Zufammenlebens des Volkes 
auf einem beftimmten Gebiete“ definirt, jo muß auch ihm der Staatszwed mit 

dem Lebenszwecke nad der herrſchenden Bollsanfiht zufammenfallen. 

3 Daher flimmen die vornehmften Theoretifer des Alterthums hiermit 
überein, nicht weil e8 fih um eine fpecififch griechifche oder römische Idee han- 

delt, jondern weil fie jelbft den fpäteren Entwidlungsperioden ihres Volkes 

angehören. gl. Platon. De rep. IV, p. 420, wo es geradezu heißt, nicht 
ſowohl das Glück der einzelnen Staatsgenoffen, fondern des ganzen Staates 

fei zu erftreben, ähnlich dem Berhältniffe der einzelnen Gliedmaßen zum ganzen 
Leibe. Aristot. Polit. I, 1, 11 erklärt den Staat für älter von Natur, als 
die Einzelnen, ſowie das Ganze älter fei, als die Theile. 

4 Schon Ariftoteles lehrt vom Staate: yavousın rov by Ivenev, obda 

ds rod ev {jv. (Polit. I, 1, 8.) Auch Montesquieu ftellt feine Definition 
des Staatözwedes in den Fluß der Geſchichte: Esprit des loix I, 2 fg. 

8.2. 
Im Anfange jedes Volkslebens fühlt daher das einzelne Mit- 

glied vom Einfluffe des Ganzen noch jehr wenig. Wie die Leijtun- 

gen des Staates noch gering find, jo auch die Anfprüche defjelben. 
Ein großer Theil deſſen, was bei ung gegenwärtig al3 politifches 
Bedürfniß gilt, wird durch Kleinere Vereine befriedigt: namentlid) 
die Familien, Corporationen, Gemeinden, Gtände 
und Provinzen. Der Gentralgewalt gegenüber find diefe Ber: 
bindungen fo autonom, daß man fie oft genug mit dem Namen 
„Staaten im Staate“ bezeichnet hat. 



8.1.2. Staatszmwed. Staaten im Staate, 3 

Das Band der Familie, oft noch durch eigene Familienſacra 
gebeiligt, ift im Mittelalter der meiften Völker jo bedeutend, daß 

ihr ganzes Volksleben dadurch patriarhalifch gefärbt wird. ! Der 
Familienvater befigt bier regelmäßig eine wenig oder gar nicht 
beſchränkte richterlihe Gewalt über Weib, Kinder und Knechte; er 
bat das Recht, die neugeborenen Kinder auszujeßen, oder fie nach— 
mals zu verkaufen, 2 und ſelbſt über den freigelaffenen Knecht 

dauert feine Gewalt als ftrenges Patronat fort. Aber au er ift 

wieder mannichfach durch die Familie beſchränkt. Eine Menge wirth: 
ihaftliher Einrichtungen des Mittelalters, und zwar bei ven meiften 

Völkern, ruhet auf dem Grundgedanken, daß am Vermögen nicht 

bloß der jeweilige Beſitzer, ſondern auch deſſen Familie ein Recht 
ausübt. Wenigjtens am unbeweglichen Vermögen, das auf folchen 

Kulturftufen regelmäßig die Hauptfache ift. (Unten $. 88 ff.) Während 
die Familie aber ſolche Anſprüche an den Einzelnen erhebt, leijtet 
fie auch einen entjprechenden Schutz dafür. Alles Strafrecht hat jich 
aus der Blutrache entwidelt. Wie man im Mittelalter die Tugenden 
für erblih hält, worauf die Erblichkeit fo vieler Nemter und im 

Grunde der ganze Adel berubet, jo auch die Sünden. Es iſt be- 

fannt, welche Rolle Familienihuld, Familienfluch 2c. in der Sage 
jedes Mittelalters jpielen. I — Die Selbitändigfeit der Gemeinden 
war gleichzeitig jo groß, daß man bei vielen Völkern ebenfo gut 
den Staat ein Bündniß von Gemeinden, wie die Gemeinden Theile 
des Staates nennen könnte. Bon jolden Staaten, die nicht durch 
Eroberung entitanden find, läßt fi der Urfprung aus dem Ge: 
meindewejen oft jehr deutlich nachweisen. (Attifa, Schweden!) Die 
Landgemeinden übten ein Obereigenthbumsrecht über einen ſehr großen 
Theil des Grundbefiges aus ($. 71 ff.). Die beveutenderen Städte 
waren im jpätern Mittelalter oft fürmliche Kleine Republifen mit 
eigener Gejeßgebung, Juſtiz und Polizei, eigenen Finanzen, Heeren 
und Bündnifjen. In den meiften dieſer Beziehungen find fie dem 
Staate im Großen Mufter geworden. Es iſt charakteriſtiſch, daß 
die Rechtsbildung, worauf die meiften mwichtigeren Städte begründet 

find, den Namen „Immunität“ führt, d. h. Befreiung von dem 

Einflufje des Staatsbeamten, welchem die übrige Landſchaft unter: 
geben war. — Die Corporation ijt eine minder naturwüchfige 
Bildung, als die Familie, und nicht fo genau mit der Dertlichkeit 
zufammenfallend, wie die Gemeinde. Sie tritt deßhalb recht in 
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den Vordergrumd erſt im fpätern Mittelalter. Da -find aber die 

geiftlihen Gorporationen , die fo vielfach, in Klöftern, Domkapiteln, 

Nitterorden, zur Reichsſtandſchaft und Landeshoheit, ja zur um: 
abhängigen Staatsgewalt famen, und ala Gejammtheit der abend: 
ländiſchen Kirche felbit die Oberherrſchaft der ganzen Ebhriftenheit 
in Anſpruch nehmen konnten. Im Innern faſt jedes Territoriums 

die landftändifchen Körper, auf welchen die Eicherheit der Unter: 

thanen gegen Uebergriffe der landesherrlihen Gewalt beruhete. In 
den Städten die Zünfte, welche nicht bloß die Gemwerbepolizei, 
fondern aud einen großen Theil des ſtädtiſchen Kriegsweſens, ja 

zulegt fogar der ganzen Etabtverwaltung beforgten. Aller Handel 
und Gewerbfleiß des Mittelalter3, auch die wiſſenſchaftliche Bildung 

(Univerfitäten) mochten des corporativen Zufammenhanges nicht 
entbehren, jowohl zur Sicherheit in der unrubigen Gegenwart, 
al3 zur Bewahrung ihrer Continuität für die Zukunft. * Ber: 

gleicht man ſolche Körperfchaften mit neueren „Geſellſchaften“, vie 

einen ähnlichen Zmed haben können, fo ijt die Etellung des Gan— 
zen gegenüber ven einzelnen Mitgliedern bei jenen doch ohne Frage 
bedeutender. Die Mitglieder einer Geſellſchaft find conftituirende 

Theile, die einer Körperfchaft dienende, vertretende Organe der: 
felben. Uebrigens gehört es im Mittelalter zu ven mefentlichiten 
Rechten jedes Freien, für an ſich erlaubte Zwecke mit anderen 
Freien eine Einigung zu fchließen. Hierauf beruhet die Recht: 
mäßigfeit jener zahllofen Bündnifje und Eidgenoſſenſchaften, welche 
wir damals zwischen Herren, Nittern, Gemeinden und Einzelnen 

zur Aufrechthaltung des Landfrievens 2c. geftiftet fehen. Bejtätigung 
durch die Obrigkeit war in der Negel nütlih, aber nur ausnahms— 
mweife nothwendig. Ebenſo bei Ausübung des Autonomierechtes, 

welches mit diefem Einigungsrechte fo eng zufammenhängt. d? — 
Was die Geburtsftände betrifft, fo ift Verbot oder menigftens 
Erſchwerung der Ehe zwifchen Perfonen verſchiedenen Standes auf 

allen mittleren Kulturftufen mit ihrem ariftofratiichen Geſellſchafts— 
harakter etwas jehr Gewöhnliches. 6 Von der großen Erſchwerung 

des Immobilienverkaufes an Nichtftandesgenofjen, wie fie gegen 

Schluß des Mittelalter üblih mar, ſ. unten $. 102 ff. Diele 
ganze Trennung der Stände fpiegelt fih natürlih auch in den 
Reichs: und Landtagen wieder. Es ijt allenthalben erſt jpät oder 
gar nicht dahin gefommen, daß die Mehrheit der Gurien die 
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widerftrebende Minderheit binden konnte. — Die mittelalterliche 

Eelbftändigfeit der Provinzen tritt am ftärkiten hervor in der fo 
oft wiederkehrenden Erſcheinung, daß ſich die Statthalter loszureißen 

wiffen. Auf gejeßgeberifcheın Gebiete war das Generalifiren na- 
mentlih dadurch jehr beſchränkt, daß auf allen niederen Kultur: 
ftufen der bei weitem größte Theil des Rechtes Gewohnbeitsrecht 

ift. In gar vielen Staaten jehen wir zu Anfang der neuern Zeit 
Provinzialſtände, Provinzialfinanzen, Brovinzialihulden, fogar 
Binnenzölle zwiſchen den verjchievenen Provinzen. Auch wenn die 
Negierungsgewalt ſchon mächtiger geworden ift, dauern noch lange 
die Brovinzialminifterien fort. * Die wortreichen Titel jo mander 

Fürften im Mittelalter dürfen ja nicht als bloße Prahlerei gelten, 

ſondern als ftaatsrechtliche Bezeichnung ihrer in den verfchiedenen 

Provinzen jo höchſt verfchievenartigen Macht. 8 

1 Auch wo fi der Urfprung des Staates aus der Familie — Haus, 

Geflecht, Stamm, Bolt — nicht ermweifen läßt (vgl. Aristot. Polit. I, 1), 

pflegen die älteften politifchen Formen doch gern nad Analogie der häuslichen 
aufgefaßt zu werben. ch gedenfe der jo häufig vorkommenden Bezeichnungen: 

Bäter, Aeltefte, Stämme, Phratrien, Gejchlehter, Prytaneion (Heerd, für 

Mittelpunkt der Regierung) zc. 
2 Das altdeutjche und altnordifhe Recht des Ehemannes, feine Frau zu 

ihlagen, zu verfaufen, ja zu tödten, ſ. $. Grimm D. Recdtsalterthiimer 1, 

&.450. Die Kinderausfegung erft durch das Chriſtenthum abgeſchafft. (S. 456 fg.) 

Kinderverfauf noch 864 n. Chr. gejetlich erlaubt. (Capitul. Carol, Calvi: Baluz. 

U, p. 192.) Die römifche väterlihe Gewalt mit dem ius vitae et necis, ex- 
ponendi, vendendi, ı.oxae dandi war nod in voller Hebung zur Zeit der 
XII. Tafeln (Dionys. Hal. A. R. II, 27; vgl. dagegen Oros. Hist. V, 16). 
Die Emancipation eines Sohnes wurde erft durch das plebejifche Recht ein- 

geführt, weil ein Patricier dadurch urjprünglic ganz aus der gens, d.h. aus 

dem populus ausgejhieden wäre, (Puchta Inftitutionen I, $. 44.) Bei den 

Griehen galt eine mildere Sitte (Dionys. Hal. II, 26); doch war das Ber: 
faufen der Kinder in Athen bis auf Eolon erlaubt (Plutarch. Solon. 13), die Aus- 

fegung faft allenthalben noch weit länger üblih. Bon Sklaven-f. Band I, $. 73. 

3 Noch jetzt finden wir bei weniger entwidelten Bölfern die mittelalterliche 

Bedeutung des Familienweſens großentheils erhalten. Eo 3. B. in Serbien, wo 

die Hausgenoſſen nicht ihren eigenen Geburts- oder Namenstag feiern, defto mehr 

aber den des Hauspatrons. (Ranfe Geſch. der ferbifchen Revolution, ©. 4.) In 

Rußland, wo man für die entfernteften Grade der Betterfchaft eigene Ausdrücke 

hat (ähnlich in der finnischen und litthauiſchen Eprade), den Freund aber mit 

einem Worte bezeichnet, das eigentlich „ein Anderer“ bedeutet. Schottifche Clans! 

4 Aus einer Berbindung des Yamilienprincips mit dem corporativen geht 

die Kafte hervor. Dergleihen haben richt bloß die alten Aegyptier und Indier 



6 Einleitung. 

gehabt, jondern auch die Griechen der älteften Zeit, wo ſich fogar viele geiftige 
Geſchicklichkeiten faftenmäßig fortpflanzten. (Homeriden, Askfepiaden, Jamiden.) 
Collegia opificum in der frühern römifchen Gefchichte, die ſpäter fo viel von 
ihrer Bedeutung verloren. 

5 Bol. Eichhorn Deutiche Staats» und Nechtsgefchichte II. S. 346. Bon 

den Hohenftaufen wurde das Einigungsrecht der Städte ſehr beſchränkt: Fried- 
richs I. Landfriede 1158, $. 8; Friedrichs II. Edict von 1232. — Was die 

Alten betrifft, fo war in dem confervativen, immer halb mittelalterlichen Staate 

der Lafedämonier das active Bürgerrecht fireng an die Aufnahme in dic 
Syffitien, Speifecorporationen gefnüpft, welche einen gemeinfamen Tiſch durch 

Naturalbeiträge der einzelnen Theilnehmer aufrecht erhielten. In Athen ge- 
ftattet nod Solon, in Rom die Zmölftafelgefeßgebung den Corporationen ein 

bedeutendes Autonomieredht. (L. ult. Digest. XLVII, 22.) . 
6 Berheirathung einer Freien mit einem unfreien Manne bei Todesſtrafe 

verboten: L. Burgund. XXXV, 2. Chlodov. (a. 819) Capitul. ad L. Salicam 
addita III, 3. Nahm ein freier Mann eine fremde Unfreie zum Weibe, jo 

verlor er felbit feine Freiheit: L. Sal. XXIX, 5. L. Ripuar. LVIII, 15. Das 

Connubium zwiſchen Adeligen und Gemeinfreien ift in Rom erft 443 v. Chr. 

durchgejegt worden, in Griechenland großentheil® dur die Tyrannen, welche 

die Ariftofratie umftürzten. Wo Adel und Volk urfprünglich verfchiedener Na- 

tionalität find, da zeigen fich natürlich die Standesunterfchiede am grellften. 

? Die Provinzialftände, zum Theil auch Provinzialzöffe haben in Frank— 
reich bis zur Nevolution gedauert. Im britifchen Reich fielen die Parlaments— 

und Zollſchranken gegen Irland erft 1800, in Defterreih die gegen Ungarn 

fogar erft 1849. Die preußifchen Provinzialminifterien haben zum Theil nod 

dag neunzehnte Jahrhundert erlebt. Der große Kurfürft fagte im Landtags» 

abjhiede von 1653 ($. 11) den Märkern zu, fo lange Preußen und Cleve fie 

von aller Aemterbeffeidung ausfhlöffen, auch die dortigen Unterthanen feiner: 
jeitS nicht in der Mark anftellen zu wollen. 

8 Vgl. Ranke Fürften und Bölfer 1, ©. 101. 

S. 3. 

Wenn man bedenkt, wie praktiſche, namentlich rohpraktiſche 

Menſchen immer nur allmälich vom Nahliegenden auf das Ferne, 
vom Befondern auf das Allgemeine fommen, jo wird die That: 

ſache von $. 2 begreiflih. Auch das Vorherrſchen der Natural: 
mwirthichaft, deren Gegenftände feinen weiten Transport vertragen, 
zumal bei der Schlechtigfeit aller Transportmittel auf den niederen 
Kulturftufen, ift ein gewaltiges Hinderniß der Gentralifation. 
Die Menſchen find hier geradezu genöthigt, ihre politiihen Bedürf— 
niffe jo viel wie möglih aus nächſter Nähe zu befriedigen. — 
Gegen Schluß des Mittelalters pflegt aber der Etaat, die Ganz: 
beit des Volkes mit den Eleineren Verbindungen auf feinem Ge- 
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biete in Kampf zu treten. Diejen letteren fol das Recht, ihre 

Mitglieder felbftändig zu beherrſchen, entweder genommen oder 
wenigftens beſchränkt und vom Staate controlirt werden. Auch ihre 
bisherigen Verpflichtungen übernimmt alsdann großentheils der 
Staat, wegen der befannten Gorrelativität von Recht und Pflicht. ! 

Dieß allgemeine Entwidlungsgejeß Tann zunädit ſchon auf 
das große Princip der Arbeitsgliederung zurüdgeführt werben, 

die ja in allen Dingen mit der Kultur felber fteigt und ſinkt. 
Se größer das politifhe Bedürfniß wird — und das ift jchon 

mit jedem Wachſen ver Volkszahl, mehr noch der Volksbildung 
und des Bolksreihthung der Fall — um jo weniger Tann es 
nebenher dur den Hausvater, Zunftvorfteher 2c. befriedigt wer: 
den, um fo mehr wird es Eolchen anbefohlen, welche ihren ganzen 

Beruf darein jegen. Schon ver fteigende Verkehr macht dieß noth— 
wendig. Wo nur die Familiengliever, die Gemeindegenofjen ꝛc. 

mit einander zu thun haben, da fann der Bater, der Bürger: 
wmeifter 2c. zur Förderung der gemeinfamen Intereſſen, zur Ent: 
fcheidung der Eonflicte hinreihen. So wie aber die Verflechtung 
weiter geht, muß eine höhere, allgemeinere Inftanz eintreten: das 

it eben der Etaat. Hierzu kommt der natürliche Wunjch jeder 

Kegierung, aljo von vorn herein ſchon des Stärkiten im Bolfe, 

ihren Einfluß immer weiter auszudehnen. Ein Hauptgrund der 

immer wachſenden Gentralifation liegt darin, daß bei jeder Be— 
ſchwerde über eine Local: oder Provinzialgewalt leicht an die Gen- 

tralgewalt appellirt wird, aber faft niemals umgekehrt. Auch 
erkennt Jedermann, daß Einigkeit und Concentrirung ein Haupt: 
mittel der Macht find; und im MWetteifer mit fremden, vielleicht 

Gefahr drohenden Völkern muß jedes Volk feine Macht zu erhöhen 
juchen. Ohnehin gehorchen die Meiſten ſchon aus Stolz lieber einem 
großen Herrn, als einem Keinen. Das Steigen der Volkzbildung 
ichafft immer neue Gebiete für die Staatsthätigfeit, weil das Volks— 
bevürfniß dadurch vielfeitiger, das Volksgewiſſen ſchärfer wird. 

Mas würde heutzutage die öffentlihe Meinung von einem Staate 
urtheilen, der fih um die innere Rechtsficherheit, um die Gefundbeit, 
Bereicherung und Bildung feiner Unterthanen gar nicht Fümmerte?? 

1 Nah Ahrens Naturredt, ©. 141, ift jeweilig der am meiften aus— 
gebildete gefellihaftliche Kreis berufen, die anderen zu influiren. 

2 Roſcher in Bülau's Jahrbüchern für Geſchichte und Politik, 1843, 
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Sept., ©. 231 fe — Auch bei dem mittelalterlihen Etädten finden wir im 

Kleinen denfelben Gang, daß die große Eelbftändigfeit der einzelnen Kirchſpiele 

während der patricifchen Periode fpäter durch das Zunftregiment aufgehoben 
und mit einer bedeutenden Gentralifation vertaufcht wird. 

8. 4. 
Die Familie fol, wo jene Centraliiationsiveen Wurzel gefaßt 

haben, nur noch eine häusliche, rein menſchliche Verbindung fein. 
Man jchränft deßhalb 3. B. ihre Gerichtäbarkeit ein; über vie 
gejeglihe Tutel der Verwandten ftellt fich die richterliche Obervor— 
mundjchaft, über den häuslichen Unterricht der obrigkeitlihe Schul— 
zwang. Die mwechjeljeitige VBertheidigung der Familienglieder paßt 

nicht mehr in das höher ausgebildete Juſtizweſen. Eben darum 

aber, weil der Einzelne von feiner Familie weniger hat, will er 

auch weniger von ihr gebunden fein. Namentlich die Vermögens: 
dispofition muß freier werden. Während man im Mittelalter jelbft 

die moralifhen Folgen der Sünde für erblidh hielt, follen es jeßt 
nidt einmal die materiellen mehr fein; daher 3. B. das Verbot 

der Vermögensconfigcation in jo vielen neueren Gejeßgebungen. 
Auch die erblichen Aemter reichen nicht mehr aus, weil der Staats: 
dienft immer mehr eine gewiſſe Technik erfordert. ! — Die Ge: 
meinden und Provinzen hat der neuere Staat aus lebendigen Ber: 

fünlichkeiten mehr und mehr zu bloßen Berwaltungsbezirken, ? die 

GEorporationen und Geburtsftände zu bloßen Anftalten ver Polizei 

oder höchſtens Politik zu machen geftrebt. Wohl mußte dem Ge: 
meindeleben überhaupt ſchon das immer jtärfere Zu: und Abziehen 
von Nichtanfäfligen gefährlich werden, dem Leben der Landgemeinden 
insbefondere das Bedürfniß der neuern Landwirthſchaft, welches 

die früheren Formen ihres Zujammenhängens vielfach zeriprengte. 

(Unten $. 76, 80, 86.) Der ftädtiihe Dienft erichien der üffent- 

lichen Meinung, zumal im 18. Jahrh., als etwas Spießbürger- 

liches, 3 daher ſich die befieren Köpfe lieber dem Staatsdienſte zu: 

wandten. Um fo weniger fonnte man fich wiverjegen, als die 

Unterordnung der Städte unter die StaatSbehörden mehr und mehr 

verſchärft wurde.“ — Der Schub durch Corporationen war jegt in 

der That entbehrliher, weil der Staat im Allgemeinen immer aus: 

reichender ſchützte. Es Fam die Anficht auf, daß jeder Verein, um 

juriftifche Perſönlichkeit zu erlangen, die Genehmigung des Staates 

nöthig habe. 5 Offenbar eine Parallele zu dem Grundſatze mehrerer 
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neuen Geſetzbücher, daß alles Recht von der Gentralgewalt aus: 
gehen müſſe, die Gewohnheiten folglich ihre Rechtskraft verlieren. 
‘a, man verglid fogar die rechtliche Stellung der Corporationen 
im Allgemeinen mit der von Unmündigen! Die Zünfte insbefon- 
dere wurden in ihrer militärifchen Bedeutung von der aufblühenden 
Staat3armee vernichtet, während die aufblühende Großfabrif, im 
Bunde mit der Krämerei und dem Mafchinenwefen, ihre gewerb— 

fihe Bedeutung ſchmälerte. Selbſt die Kirche gerieth in immer 
größere Abhängigkeit vom Staate, zum Theil als natürliche Folge 
der Kirhhenfpaltung, zum Theil aud megen der Lehre des Re— 
formationgzeitalterd von der unfichtbaren Kirche. — Was die 
Etände betrifft, jo ruhete die Weberlegenheit, alfo auch die Ab— 
fonderung der höheren während des fpätern Mittelalters vornehm— 
lih auf drei Grundlagen: ihrer feinern Bildung, ihrem größern 
Reihthum und ihrer ftärkern Waffentüchtigfeit. Es leuchtet, ein, 
wie jehr die Anfänge der Gonfcription oder gar Landwehr den 
legten Vorzug durchlöchern mußten, das Aufblühen von Groß: 
handel und Fabrifwefen den zweiten, die neuere Ausbildung der 
Preſſe (Zeitungen, Encyklopädien 2c.), des Reifeverfehrs und der 

übrigen Volksbildungsanſtalten den erjten. Selbft in der Kleidung 
haben ſich die Standesunterjchievde merkwürdig verwiſcht.“ — Die 
Selbftändigfeit der Provinzen endlich wird mit jedem Fortfchritte 
der Amtshierardhie, jeder Verbeflerung des Transportwefens, jeder 
Zunahme des allgemeinen Nationalfinnes geringfügiger.' Dft fommt 
noch hinzu eine völlige Umgeftaltung der hergebrachten Landesein— 

tbeilung, der Provinznamen 2c., wie fie im Alterthum und in der 

neuern Zeit faft jede Revolution, zumal demokratiſcher Art, für 

nöthig gehalten. 89 

1 In dem Städten hat es zur Verminderung des Yamilienfinnes mächtig 

beigetragen, daß fich die Begriffe „Haus” und „Familie“ fo jelten mehr deden. 
Das mittelalterlihe Haus fteht mit der fchmalen Seite nad) der Etraße zu, das 

moderne mit der breiten, weil iiberhaupt die Deffentlichkeit jetzt viel ftärfer in 

die Häuslichkeit hereinragt. Ehemals waren die gemeinfamen Räume des Hauſes 

die widtigften: Flur, Yamilienftube, allenfalls mit Erfern für die Einzelnen; 

jett die individuellen Zimmer und der für „Geſellſchaften“ beftimmte Salon. 

Das alte Haus wurde von Innen nad) Außen gebaut, das neue von Außen 
nah Innen. Biele geiftwolle Betrachtungen über ſolche Gegenfäte in Riehl, 
Die Familie, 1852. Auf dem Lande haben fi) zum Theil ſchon wegen ber 

Haueverhältniffe ungleich mehr Ueberrefte der frühern Familienbedeutung er- 
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balten. So ift 3. B. für den deutſchen Bauern die Anrede als Better, Nach— 
bar, Landsmann und bloß „guter Freund“ noch vielfach eine charakteriſtiſche 

Abftufung. (a. a. DO. ©. 148.) Das ftärkite Samilienbewußtjein hat wohl der 

Adel, wie ſchon der Ausdruck „Mann von Familie“ für adelig anzeigt. (Hi- 
dalgo — filius alicuius.) Um fo ſchlimmer die Ausartung, von welcher 

Ludwigs XIV. Schwägerin ſchreibt: „Man hält fich Hier vor eine Ehre, Feine 

Berwandten zu lieben; die es thun, fagt man, feien bürgerlich.” Bgl. Riehl 

Die bürgerliche Geſellſchaft, S. 155 fi. 

2 Wie die verfchiedenften Gemeindeordnungen des 19. Jahrh. die Gemein- 
den für Staatsanftalten, Unterabtheilungen des Staates (Bayern, Oldenburg), 

„ Örtliche Verwaltungsbezirke (Naffau) ꝛc. erffären, j. ©. 2. v. Maurer, Geſchichte 

der Dorfverfafjung in Deutſchland II, S. 287. 

3 Das Wort Spießbürger anfänglih ein Ehrenname! 
4 Friedrich Wilhelm I. von Preußen beauftragte feine Steuerbebörden, 

die ſog. Ueberſchüſſe der ftädtiihen Kämmereien an fich zu nehmen, In Eleve 

und Mark follten fie von 1716 am den ganzen ftädtiichen Haushalt „cum onere 

et commodo* führen. (Förfter Leben Friedrih Wilhelms I. Bd. III, ©. 
281 ff.) Dem großen Friedrich empfahl ein General feinen invaliden Regiments- 
paufer als Bürgermeifter einer nicht unbedeutenden Stadt; der König antwor- 

tete darauf, zuvor müßten die gedienten Unterofficiere in folchen Aemtern an- 

gebracht werden. (Preuß Urkundenbuch 3. Geihichte Friedrichs M. II, ©. 72.) 

5 Vgl. Mühlenbruch Beurtheilung des Städelichen Erbrechtsfalles, ©. 198 ff. 

6 Selbft ein fo warmer Conjervativer, wie Guizot, unterjcheidet in un— 

ferer heutigen Gejellfchaft nur drei Stände: Ariftofraten, die ohne Arbeit von 

ihrem Bermögen leben; Mittelklaffe, welche durch Arbeit ihr Vermögen mehrt; 
Bolf, das ohne Vermögen bloß von feiner Arbeit eriftirt. (De la democratie 
en France, 1849.) So meint Riehl, wenn aus der heutigen Neftauration 

des Ständeweſens etwas Gedeihliches werden folle, müßten fi) die Stände ja 

nicht als Kaften, wohl gar Raffen, jondern als frei vererbliche Berufe, Glieder 

focialer Arbeitstheilung auffaffen. (Bürgerl. Gefellihaft, S. 182.) 

? Das heutige Vielreifen hat das Intereſſe für Provinzialtrachten ꝛc. un— 

gemein angeregt, wird aber fchließlich diefelben doch nur noch rafcher untergraben. 

8 Bol. die griedhifchen Beiſpiele: Herodot. V, 66 ff. IV, 161. Aristot. 
Polit. V, 4, 6. VI, 2, 11 mit der Schöpfung per frangöftien Departements 
am 22. December 1789. 

9 Der Haffiiche Boden für Centralifation ift befanntlih Frankreich, wo das 

Wort „souverainete‘* zuerft aufgelommen, das Wort „Provinz“ ziemlich gleich- 
bedeutend ift mit beſchränkter Einfalt, und der Begriff „Selbftverwaltung“ noch 
gegenwärtig nicht Durch ein eigenes Wort ausgedrüdt werben kann. (v. Treitichke.) 
Schon gegen Schluß des 15. Jahrhunderts nahm man an, daß fich die öffent- 

lihe Meinung der Provinzen nad der Hauptftabt richten wiirde. (Comines 
M&moires I, 3.) Die franzöfifhden Städte verloren ihre Gerichtsbarkeit ſchon 
im 16. Jahrhundert, namentlich 1579 und 1580 faft in allen Criminalſachen; 
1577 erhielten königliche Behörden die ganze Polizei, außer in Bagatellen, 

welcher letzte Reſt feit Ludwig XIV, gleichfalls verfhwand. So wurde 1536 
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das ſtädtiſche Rechnungsweſen Föniglihen ‚Beamten untergeordnet; ſeit 1566 

und 1579 follte ohne deren Conſens feine ftädtifche Umlage erhoben werden; 

1683 Reglement fiber das ftädtifhe Schuldenweſen. Seit 1692 verkaufte 

Ludwig XIV. ftädtifche Aeınter. Schon 1577 waren alle Gewerbe fir droit 
«lomanial erffärt. Die jog. Freiheit der gallicanifchen Kirche lief Doch haupt: 

jählih nur auf deren völlige Beherrfhung durch den König hinaus, Neuer- 

dings Aufhebung aller Etandesverjchiedenheit dur die Revolution. Artifel 

201 ff. des Strafgeſetzbuches erflären jede Verbindung von mehr als 20 Per- 

fonen ohne polizeiliche Erlaubniß für ftrafbar. 

8. 5. 
Während man im 18. Jahrhundert mit wenig Ausnahmen bloß 

die Lichtjeite der Gentralifation beachtete,! ihren Erfolg, das Ganze 
wirfjamer und die Einzelnen durd Abjtreifung ihrer nächjten Ge: 
bundenbheit an Familie, Gemeinde, Gorporation 2c. freier zu machen,“ 

ſehen wir gegenwärtig in lebhaftejter Weife das Gute hervorheben, 
welches die Fleinen Staaten im Staate bewirkt haben jollen. 3 Wirklich 
jcheint ver Gipfelpunft jeder Bolfsentwidlung da einzu: 
treten, wo fich die übrigen juriftiihen Perfonen zwar dem Etaate 

unterworfen haben, aber fonjt noch lebenskräftig fortdauern.“ Hier 
jeben wir Haupt und Glieder, Gebäude und Grundlage, Einheit 
und Mannichfaltigfeit, Ordnung und Freiheit, Ariſtokratiſches (Mb: 
ſchließung) und Demofratifches (Gleichheit) im ſchönſten Gleichge: 
wichte. Wie die Mufik eines Einklanges verfchiedener Töne bedarf 
(Ariftoteles), jo das Volfsleben einer Selbjtändigfeit und doch Har— 
monie von Stadt und Land, Gewerbfleiß und Aderbau, großem und 

kleinem Befige, confervativer und progrefjiver Gefinnung, ganz vor: 

nehmlich von Gentralgewalt und Eleineren gejellichaftlichen Perjonen. 
Löſet der Staat aber in feinem weitern Fortjchreiten dieſe legten völlig 
auf, fo daß fie wenigftens Fein eigenes Leben mehr befigen und vie 

Untertbanen ihm felbjt gegenüber nur einen zuſammenhangsloſen 
Haufen von Individuen bilden, jo wird das Volk gleihjfam in 

Staub verwandelt. Ebenfo wenig, wie man ein fejtes Haus von 

bloßen Sandkörnern bauen kann, es müfjen vielmehr in fich zu— 

jammenhängende Balken und Steine dazu genommen werben: ebenfo 
wenig einen dauerhaften Staat von bloßen Individuen. Nur 

jeltene, hervorragende Geijter find im Stande, etwas jo Unüber: 

jehbbares, wie ein ganzes Volk, mit wirklicher Kenntniß und Treue 

zu umfaffen. 6 Bei gewöhnlichen Menfchen kann der Batriotismus 



12 Einleitung. 

nur dann wahr fein, wenn er von dem Fleinen Kreife ausgeht, 
der fie zunächft umgibt, für deſſen Mitglieder fie ſich perſönlich 
interefliren. Selbſt ein Heer wird nur dann etwas leiften, wenn 

die Soldaten außer dem allgemeinen Heeresverbande noch durch be 

jondere Gefühle und Gemwöhnungen an ihr Regiment, ihre Com: 

pagnie, ihre nächften Vorgefegten und Kameraden gefnüpft find. 

Wie viel mehr noch bedarf folder „organifhen Gliederung“ ein 
ganzes Volk, deſſen Mitglieder fo viel zahlreiher und ungleich: 
fürmiger find! Wo alle Einzelnen bloß durch das weite und rück— 

fichtslofe Band des Staates zufammengehalten werden; mo man 

gewohnt ift, bei jeder Gefahr oder Unbequemlichkeit, welche der 

Einzelne nicht bemeiftern kann, fofort nad Staatshülfe zu jammern: 
da wird fi das Volk weder im Innern vor Tyrannei und bei 
zeitweiliger Stodung der „Staatsmafchine” vor Anardie hüten, 

noch gegen einen wirklich mächtigen Feind auf die Dauer, felbft nadı 
großen Niederlagen vertheidigen.” Man ftüßt fich überall nur auf 

ſolche Dinge, die eines, zuweilen unbequemen Widerftandes fähig 
find. Iſt ein Volk dur Atomifirung zu einer Art von Heerde 
geworden, jo darf man fich nicht wundern, wenn es mit Stod und 
Hunden geleitet wird, oder bei Feuersbrünften felbit in die Flammen 
rennt, bei anderem panifchen Schreden fih vom Felfen in den 

Abgrund ftürzt. Die ärgfte Karrifatur einer unmäßigen Gen: 

tralifivrung bezeichnet der Wunſch des Caligula, das römische 

Volt möchte nur Einen Hals haben! 

1 Die Theoretifer der franzöfiihen Revolution fügen ihrer Lehre von der 
Unfehlbarfeit des Volkswillens gewöhnlich die Claufel bei, daß er allein aus 

der unmittelbaren Mehrzahl der Stinnmen erfannt werben könne. Alle Hleineren 
Abtheilungen mit irgendwelher Curiatſtimme feien deßhalb vermerflihd. So 

4. B. J. J. Rousseau Contrat social II, Ch. 3. Helv&tius De l’esprit, 

1776, II, 5 ff. Siey&s Qu’est-ce que c'est le tiers &tat, 1789. Die Kan- 
tianer nehmen von folhen Heineren gejellichaftlichen Bildungen äußerſt wenig 

Notiz. Kant jelber fchreibt dem Staate das Recht zu, den Erbadel jederzeit 

beliebig aufzuheben, der Geiftlichkeit, den Nitterorden ꝛc. ihre Gitter zu nehmen, 

falls nur die jetigen Inhaber perfönlich entfhädigt werden u. ſ. w. (Metaphyſ. 

Anfangsgründe der Nechtslehre, Werke IX, ©. 147. 171 ff.) Uebrigens hatter: 
ſchon die Abfolutiften des 17. Kahrh. alle Eriftenz diefer Heineren Vereine auf die 

Genehmigung der Staatsgewalt zurüdgeführt: fo3.8. Hobbes Leviathan 10.27. 

? Die ift eine Entfhädigung für die ftraffere Staatsgewalt im Centrum 

und bildet einen Hauptpunft, in welchem ſich Demokratie und Defpotie (Cäfa- 

rismus) verſöhnen. 
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3 Abgefehen von englifhen Büchern, fo wußte auch Montesquieu die 

von ihm fog. puissances intermödiaires zwijchen Krone und Boll wenigftens 

in der Monarchie fehr wohl zu ſchätzen. (Esprit des loix Il, 4.) Ungleid mehr 

und tiefer noch J. Möfer faft in allen feinen Werfen. Seit der Befiegung 
Napoleons hat ſich die Reaction gegen das libermäßtge Eentralifiren wenigftens 
in der öffentlichen Meinung immer weiter außgebreitet. So jhon B. Constant 
Reflexions sur les constitutions et les garanties (1814), welcher den com- 

munalen und provinzialen GSelbftändigfeiten volles Recht widerfahren läßt. 
Barante Des communes et de l’aristocratie. (1821). Tocqueville unter: 

jcheidet eine gomvernementale und eine abminiftrative Centralifation: jene bloß 

auf die wirklich allgemeinen Zwede beichränft, diefe hingegen fi in Alles 
mijchend. Jene findet er u. A. in Nordamerila und England, diefe in Frank: 

rei, und er tadelt fie hier mit ebenfo großer Einficht wie Freiheit von natio- 

nalen Bornrtheilen. (Demoeratie aux Etats-Unis, 1835, I, Ch. 5.) In 
Deutfhland hat namentlih Hegel Rechtsphilofophie S. 238 auf die Bedeutung 

der Eorporationen wieder aufmerffam gemadt. R. Mohl will die verjchiedenen 

„Intereſſe-Genoſſenſchaften“, die zwifchen Etaat und Individuum gleihfam in 

der Mitte ftehen, zum Gegenftande einer eigenen „Geſellſchaftswiſſenſchaft“ er- 

heben. (Tübinger Zeitichrift für Staatswiffenfchaft, 1851, Heft I, und mwieber 

Geſchichte und Literatur der Staatswifjenichaft, 1855, 1, S.67 ff) Ich kann 

den methodologifhen Nuten einer folhen Abfonderung nicht fo hoch jhäten, 

wie Mohl; vgl. meine Darftellung im erften Bande $. 16 ff. und die damit 

verwandte von Ahrens Organiſche Staatslehre (1850), I, ©. 77. Aber ein 

wichtiges Symptom bleibt fein Vorſchlag immer, wie fehr die Gegenwart gegen 

eine freilich auffallende Einfeitigfeit der jüngft verftrichenen Menfchenalter reagirt. 

So verlangt Ahrens (Naturreht, 1851, S. 208) einen Gefellihaftsrechtsftaat, 

worin die einzelnen Geſellſchaftskreiſe organifirt find und der Staat nur ihre 

Streitigfeiten mäßigt und entſcheidet. Liebe Der Grundadel und die neuen 
Berfaffungen, (1844) ©. 208 will fogar den Staat und die fibrigen Gejell- 
ſchaftsgruppen coordiniren. Mit großer Feinheit und Frifche hat auf diefem 

Felde Riehl gearbeitet: Naturgefchichte des Volkes, Bd. I, Land und Leute; 

Bd. II, die bürgerliche Geſellſchaft; Bd. III, die Familie. Selbft der Roman 

bemühet fich jett regelmäßig, feine Helden auf Grund eines beftinnmten Stan- 

des, nicht bloß in menschlicher Allgemeinheit, zu charakterifiren: jo die arifto- 
fratiihen „Gejellihaftsromane” auf der einen, die „Dorfgefhichten“ auf der 

andern Eeite. Die hiftorifhen Bereine und ein großer Theil der Reifeliteratur 
bieten für die Provinzen etwas ähnliches dar. Von Italienern |. G. Ricei Dei 

municipio, considerato come unitä elementare delle cittä e nazione Italiana. 

1847. Den großen politischen Werth der Corporationen Hat übrigens ſchon 

Ariftoteles anerkannt: Polit. VII, 10, &. 

4 Das Solonifche Gefet (Digest. XLVII, 22) erfennt dieß bereits jehr gut. 

5 The commonwealth itself would in a few generations crumble 

away, be disconnected into the dust and powder of individuality and ai 

length dispersed to all the winds of heaven. &o Burfe zwar von einer 
andern, aber doch nahe verwandten Richtung, nämlich der fonveränen Neue- 
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rungsfucht des jeweiligen Augenblides. Auch gegen dieje bildet das Borhanden- 

fein ftarter Corporationen 2c. einen Hauptdamm. Die Berhandlung wird da— 
durch eine Sache der Nothwendigfeit, nicht bloß der Billigkeit. (Burke) Ganz 
beſonders ift e8 ein Lieblingsbild Napoleons III., daß. die Nation dur Auf- 

löfung der alten Etände ꝛc. zu Sandlörnern zerrieben fei, die vereinzelt nur 

Staub geben, aber dur eine Fräftige Staatsgewalt zu einem Feljen gemacht 
werben fünnen. 

6 Erleichtert wird dieß übrigens doch wirklich durch die verbefferten Com— 
municationd- und Bildungsmittel der höheren Kulturftufen. 

7 Noch während des zweiten punischen Krieges war Stalien voll des frifche- 
ften Provinziallebens: die Bundesgenoffen, die Mumnicipien ꝛc. alle mehr oder 

weniger felbftändig, aber doch gegen Außen einig. ALS dieß nachmals aufhörte, 
als die meiften italienifchen Etämme theils vertilgt, theils in das Bürgerrecht 

aufgenommen, ihre Provinzialipraden ausgeftorben waren, da wurde es klar, 

daß die römische VBerfaffung eine Stadtverfafjung war, und nicht für ein großes 

Reich paßte. Der Hauptgrund des jpätern Berfalles! Schon zu Mithridates 

Zeit hätte das centralifirtere Rom feine ſolchen drei Niederlagen hinter einander 

ausgehalten, wie die an der Trebia, am Trafimenerfee und bei Cannä, Bon 

der entjeglihen abminiftrativen Centralifation unter den Kaifern vgl. Plinius 

Briefwechjel mit Trajan, 3. B. X, 34 fo. 75 fg. 99 fg. 

8. 6. 

Als rechte Mittelftraße zwijchen dem Zuviel und Zumenig 
auf diefem Gebiete läßt fich folgender Grundjag behaupten. Wo 

der Wetteifer der einzelnen Staatsglievder ſchaden würde, da ift 

die Gentralijation beilfam: aljo namentlih in der ausmwärtigen 

Politik, im Heerweſen, bei allen Staatsthätigfeiten, welche am beſten 
majchinenähnlich geübt werden. Umgekehrt, wo jener Wetteifer nügt, 
da würden Gentralifationsverfuhe nur ſchaden Fünnen. Im Zweifel 
jolte man immer für die Geite präfumiren, melde von ven 
jonftigen Umftänden am leichteften verhindert wird fich geltend zu 
machen: alfo im Mittelalter jedes Volkes für die Centralifation, 
auf den höheren Kulturftufen für die Selbftändigfeit der politischen 

Gliedmaßen. jedenfalls berubet die gedeihliche Fortentwidlung 
unſerer Volkswirthſchaft und unfers ganzen Volkslebens zum großen 
Theile darauf, daß es gelingt, durch neue Genoſſenſchaften mit wahrer 
Selbftverwaltung in vielfeitigfter Combination der Einzelinterefjen 
gegenüber der Gentralgewalt den zeitgemäßen Erjaß der veralteten 
Körperfchaften 2c. zu bilden. — Bon allen neueren Staaten ift Eng: 
land derjenige, mo das heilfame Gleichgewicht der beiden Gegenfäße 
am frübeften erreicht und wohl eben darum auch am längiten bewahrt 
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worden. Die großen Vajallen, die Städte und anderen ECorporationen 

find bier jelbft im Mittelalter nie fo ftaatsgefährlich unabhängig ge: 
weſen, wie in den meiften Gontinentaljtaaten. Auch in gewerblicher 

Beziehung ftanden die Zünfte immer unter Aufficht des Staates. Es 
durfte Feine Corporation errichtet oder mit Land bejchenft werden 

ohne Einwilligung der Krone. ! Zu eigentlihen Provinziallandtagen 
it e8 in England nie gefommen. Der hohe Adel hat fich viel 
weniger abgejchlofien, als in ven meiften Ländern, zumal durch 
das Fehlen des Begriffes Mißheirath; ver niedere Adel ſchon früh 
mit den Städten al3 Unterhaus zufammengehalten. Eben deßhalb 

dauern aber die meijten diefer Elemente noch jet, wo die Een: 

tralifirung unftreitig jehr zugenommen bat, in beilfamer Stärke 

fort. Eine defpotijche Obergewalt des Mittelpunktes über die Pro— 

vinzen it in feinem Lebensfreife wahrzunehmen. ? Die innere 

Verwaltung liegt größtentheil3 in den Händen der Provinzial: 
gentry. Der Verſuch (unter Karl II. und Jacob II.), die ftädti- 
ſchen Freiheiten zu befeitigen, hat wenige Jahre gedauert. Die 
Aſſociationsfreiheit ift in frifchefter Uebung. Auch das ſchöne 

Sprühmort: „mein Haus meine Burg,“ hat wenigſtens bei den 
höheren und Mittelflafjen immer noch feine Geltung und bethätigt 
fih namentlich darin, daß jede Familie ein befonderes Haus zu 

bewohnen pflegt. 

1 Madox Firma burgi p. 26. 

2 London zählte unter den letzten Stuart3 mehr als 17mal fo viele 
Einwohner wie die nächjftfolgende Stadt des Neiches, 1848 faum Gmal jo 

viele. (Macaulay.) Offenbar ein großer Umftand, in früherer Zeit die Centra- 
lifation zu fördern, neuerdings ihr Hinauswachſen über die erwünfchte Gränze 

zu hemmen. 
® 



Erites Bud). 

Vorftufen des Aderbaues. 

Erftes Kapitel, 

Jäger- und Fiſchervölker. 

8.7, 
Wohl jedes Volk hat mit einer bloß occupatoriſchen 

Wirthſchaft beginnen müfjen, obſchon die eigene Erinnerung 
natürlih nirgends bis in diefe Wiegenperiode zurüdreicht. Unſere 

Kenntniß derfelben gründet fih auf die Beobachtungen, welche hoc): 

kultivirte Bölfer im Verkehr mit ganz rohen gemacht haben. ! 
Für die Indianer der nordweftlihden Prärien ift die Jagd 

des Bifonrindes bei meitem die mwichtigfte Nahrungsquelle Fat 
jeder Theil diefes Thieres Fan gebraucht werden. Aus dem Border: 
pelje werden Mäntel gemacht, aus dem Leder Zelte, Bettdeden, 

Kahnüberzüge, Cättel, Riemen und gröbere Kleivungsftüde, aus 

den Hörnern Löffel, aus den Knochen Keulen und andere Werk: 

zeuge, aus den Nerven Bogenfehnen und Nähzwirn, aus den Mäb- 
nen Stride; das Gehirn wird zum Gerben, der Huf zum, Leimen 
benußt; das Mark, in Blaſen gegofjen, ift die Butter des In— 

dianers.? — Das Jagdleben fordert große Anftrengungen, Tapfer: 

feit und Gefchidlichkeit; 3 daher bei fo vielen Indianerſtämmen ber 
Bräutigam erft durch länger fortgefegte Jagdproben feine Fähig: 
feit, eine Familie zu nähren, beweifen muß. + Die Fifcherftämme 

haben e3 unter Umftänden leichter. Zuweilen bejteht ihre ganze 

Kunft nur darin, Ueberſchwemmungen abzuwarten, und wenn das 
Mafler in fein altes Bette zurückgekehrt ift, die liegen gelafjenen 
Fiſche zu ergreifen. 5 Uebrigens werden Jagd und Filcherei gern 
abwechjelnd mit einander verbunden: der Froft, welcher dieje fperrt, 
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macht für jene felbft den unmwegfamften Moraft zugänglich. * — 

Daß die freiwilligen Gaben der vegetabilifchen Natur hierbei nicht 
verſchmähet werben, verfteht fih von felbit; und wirklich machen 

Baumfrüchte, Beeren, eßbare Wurzeln, die zuweilen den Hamftern ac. 

abgenonmen find, einen wichtigen Nahrungsbeftandtheil der meiſten 

Wilden aus. 8% Ob fi Uebergänge zum eigentlichen Aderbau 
bieran knüpfen jollen, hängt außer der Anlage des Volfes noch 

von anderen Umftänden ab. Die Wälder namentlihd Südamerikas 
find zu dicht, auch von zu riefenhaften Etrömen durchzogen, als 

daß fie zum Herumfchweifen jehr einlüden; hingegen lockt die Ein: 

träglichfeit jelbjt des elendveften Anbaues. Das Brotkorn jenes 

Welttheils (Maid, Indian corn!) wird ja ohne Pflug gebaut, ohne 

Eichel geerntet, und bedarf zur Confumtion des bloßen Röftens. 

In den großen Wiejenflächen Amerikas mußte dagegen das unftäte 
Herumfchweifen ver Jäger allen Aderbau gründlich !9 verhindern. 
Uebrigens wird vderjelbe wohl bei jedem Jägervolke fat nur von 
ven Weibern getrieben: ein charakterijtiicher Gegenfaß zu den wirk: 
lichen Aderbaunationen. Denn das Hauptgewerbe it auf allen 

Kulturftufen Sache der Männer. !! 

Es entjpricht dem occupatoriſchen Charakter folder Wirthſchaf— 
ten, wenn einzelne Stämme in natürliden Höhlen wohnen, !? ftatt 

ver Kleidung ſich mit Tättowiren, Malen oder Ealben ihres 
Körpers bebelfen, 3 ausgehöhlte Baumftämme als Kähne gebrau- 

chen, !! ftatt der Keſſel in Gruben fochen 5 und völlig unverarbeitete 

Naturproducte zu Geräth und Werkzeug nehmen, 16" 

1 Namentlih Haben die Entdedungen von Amerika, Sibirien und Neu- 

holland das Beobachtungsfeld in dieſer Hinficht ungemein erweitert. Die übri— 

gens hochwichtige Frage, ob die roheften Ureinwohner diefer Gegenden ganz 
unentwidelten oder ganz verfunfenen Nationen angehören, Taffen wir auf fich 

beruhen (vgl. Whately Lectures on polit. economy, 1831, No. 5. Squier 

and Davis Ancient monuments of the Mississippi Valley, 1848), ebenio 

die etwanigen Folgen des verfchiedenen Raſſencharakters. Wir betradgten nur 

folhe Eigenthümlichkeiten, welche mit der woirtbichaftlichen Lebensart diejer 

Völker in nahweisbarem Zujammenhange ftehen. 
2 Catlin On the mauners, customs and cenditions of the N. American 

Indians, (1843) I. p. 247 ff. Eine ähnlich allfeitige Bedeutung hat für die 

tſchuktſchiſchen Fiſcherſtämme das Wallroß (v. Wrangel Reife in Eibirien II, 

©. 225), für die Grönländer der Eeehund. (Egede Naturgeſch. von Grönland, 

iiberf. von Krünitz, ©. 110.) 

Roſcher, Syſtem der Vorkswirthſchaft. 11. 2 
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3 In der Prärie ift befonders wichtig die Reitkunft, im Urwalde die Kunft, 

Thiere nachzuahmen und dadurch zu fangen. Vgl. Humboldt Neufpanien II, 
©. 242. Merkwürdig ſcharfe Sinne der Indianer, und Geſchick ſich zu orientiren. 

Dergleihen findet man bei allen Menſchen, die von der freien Natur leben, 
4 Epir und Martins II, ©. 1187. 

5 Eo ſchon bei den alten Jchthyophagen an der Küfte Nubiens. Ihr ein- 
ziges Werkzeug jollen Ziegenhörner geweſen fein; ftatt des Feuers hätten fie 
die Beute nur an der Sonne zubereitet. (Agatharch. p. 27. Diodor. III, 
15 ff. Strabo XVI, p. 773.) Bon ihren Nachkommen, die noch ein ganz 

ähnliches Leben führen, ſ. Wellfted Reife in Arabien, über]. von Rödiger II, 

©. 201 fi. Auch Eskimo Heißt wörtlih: „Rohfiſcheſſer.“ Bon den Etämmen 
am Ufer der großen füdamerifanifhen Ströme ſ. Robertson Hist. of America, 

4. ed., II. p. 98. Die auftralifhen Anwohner von St. Georgd-Sund haben 
weder Kähne noch Echwimmfertigfeit. Cie fünnen alſo nur geftrandete Fiſche 

fangen, oder im flachen Waffer bei völliger Stille. Ohne Angeln und Neke, 

fifchen fie nur mit dem Speer. (Journ. of the geograph. Society I, p. 32.) 

6 Die Büffeljagd geht am beiten, wenn der Schnee leicht gefroren ift; die 
Fäger mit ihren Echneefhuhen gleiten darüber weg, die Thiere brechen ein. 
(Catlin a. a. ©.) Aehnlich in Eibirien beim jog. Naft: v. Wrangel I, ©. 199. 

? 1. Moſe 2,16. Die Griehen und Römer laffen die Nahrung der erften 

Menſchen aus den Eicheln der Quercus esculus beftehen: vgl. Lucret. V, 1415. 

Vergil. org. I, 147 ff. Bon den nordauftralifhen Wilden ift ein Theil, 

namentlich die Weiber und Kinder, ftundenlang täglich befchäftigt, mit einem 

ſpitzen Stode Wurzeln auszugraben, von denen fie mehr und lieber, als von 

Fleifh, leben. (Journal of the geogr. Soc. XVI, p. 251.) Für die Nord- 
amerifaner ift namentlich der jog. wilde Reis (folle avoine, Zizania aquatica) 

bedeutend; ferner der wilde Sauerampfer und gewiffe Flechten, tripe de roche 

genannt, welche z. B. die zweite Franklin’iche Erpedition wochenlang vor dem 

Hungertode ſchützten. Je mehr fi übrigens die Indianer Südamerika's civili— 

firen, defto weniger jchäten fie die Palmfrüchte. (Pöppig Reiſe in Chile ꝛc. 

lI, ©. 453.) 

8 Auch Nomadenvölfer mahen Jagd auf die Wurzel» oder Heuvorräthe, 

welche Feldbmänfe oder Klippenhafen gejammelt haben: fo die TZungufen und 
KRoibalen. (Pallas Eibirifche Reife III, S. 196. 377.) Die nomadifhen In— 

dianer Chiles taufchten ihre vegetabiliichen Bedürfniſſe vormals von den Kolo— 

niften ein. Nach dem Abbruch diejes Handels fammelten fie nur noch auf rein 

occupatorifhe Weije die Körner der Araucaria. (Pöppig I, ©. 381 ff.) 

9 Der carnivore ?öwe hat einen ſchlauchförmigen Magen und Gedärme, 

welche nur dreimal jo lang find, wie der Körper; der herbivore Ochſe vier. 

Magen und einen Darmkanal von der adhtundzwanzigfachen Länge des Körpers, 
Der Menſch fteht in der Mitte zwijchen diefen Ertremen: mit einem großen 

Magen und fieben bis achtmal fo langen Därmen. Er ift, wie der Affe, von 

Natur frugivorz; folhe Geſchöpfe können fi ohne Meiteres nur in warmen 

Ländern behaupten, welche das ganze Jahr hindurch reife Früchte erzeugen. 

Erft durd Erfindung des Feuers und der Kochkunſt ift der Menſch omnivor 
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geworden. (Flourens im Journal des savants, Juni 1853.) So meint auch 
Klemm, daß fich felbft die roheften Völker wenigſtens durch drei Punkte von 
den Thieren auffällig unterfcheiden: durch den Gebrauch des Feuers, die Neis 

gung zu Gaftmählern und die Beftattung ihrer Todten. (Culturgejchichte I, 

©. 179. 194. 265.) 
10 Humboldt Relation historique II, p. 429. Bancroft History of 

the U. States III, p. 272. 

11 Selbſt in den Miffionen wird der Aderbau meift von den Frauen be- 

forgt, während der Mann im Walde jagt. Am Tage lebt die Familie auf der 
einfamen Waldplantage, nur des Nachts im Dorfe. (Pöppig II, &. 353 ff.) 

Uebrigens findet man noch jett im Miffiffippigebiete Ueberrefte von alten Garten- 

beeten, die vor der Entdedung Amerika’ beftanden haben müffen. (Schooleraft 

Historical and statistical information respecting the Indian tribes of the 

U. States, 1851, I, p. 54 ff.) 

12 Die Alten ſprechen von Troglodyten an mehreren äußerften Gränzen 

ihrer Kulturwelt: jo an der Donau (Strabo VII, p. 318), im Kaufafus 
(Id. XI, p. 506), in Aethiopien (Herodot. IV, 183. Diod. III, 31 ff.). Im 

der jumpfigen Waldregion am Rande Hochabyſſiniens wohnen noch jetzt Fiſcher— 

und Fägerftämme, die Schangallas, während der Negenzeit in Höhlen, jonft 

unter Bäumen, deren Zweige fie mit Häuten behängt haben. (K. Ritter Afrifa 
©. 247 fg.) Die gedroſiſchen Jchthyophagen ftanden bereits höher, indem fie 
Eifternen, Dörfer und etwas Aderbau hatten. (Nearch. p. 17 ff. Arrian, 

Exped. Alex. VI, 23.) Am weiteften entwidelt haben das Troglodytenthum 

ohne Zweifel die Phrygier mit ihren Felfenftädten: Hamilton Asia minor ], 

p- 95 ff. 401. 451. Il, p. 233 fi. 

13 Nach Bd. I, 8. 207 ift es begreiflih, daß die Polarvölker wegen ihres 

Klima's die Gebraudstheilung auf diefem Felde am weitejten getrieben haben. 

Sie mahen wohl aus dem Rüden der Seevögel ihre leichten Unterkleider, aus 

dem Bauche ihren Winterrod, aus den Hälfen ihre Staatspelze. (Klemm €. 

G. II, ©. 264.) Die amerifanifhen Ureinwohner puten ſich am liebften mit 

Stidereien von Stachelſchweinsnadeln, Halsbändern von Bärenflauen, Kopf: 
ſchmuck von Büffelhörnern zc, 

4 Eir G. Eimpfon bejhreibt ein Canot aus Einem Stamme, das 60 Fuß 

lang, 61/9 Fuß breit und 41/, Fuß tief war. (Journey round the world II, 1847.) 

15 Die Affiniboins in Nordamerika haben ihren Namen davon, daß fie in 
Gruben kochen, deren Waffer fie durch Hineinmwerfen glühender Steine erhitt 
haben. (Catlin I, p. 54.) So gießen wohl die dhilenifhen Indianer ihren 
Wein in Gruben, die mit einem Schaffelle ausgefüttert find, und trinken ihn 
liegend aus. (Pöppig I, ©. 352.) 

16 Scharfe Steine und Muſcheln als Meſſer, Schulterblatt vom Büffel 

als Spaten, Muſcheln, Fruchtſchalen, Flaſchenkürbiſſe als Gefäße. Vgl. Klemm 

€. ©. I, ©. 188. II, ©. 65. Sehr allgemein haben die Menſchen zuerſt 
animalifhe Rohftoffe verarbeitet, nachher vegetabiliiche, zuletzt mineralijche. 

17 Zagewerf der ſüdamerikaniſchen Wilden: Epir und Martins III, S. 
1225 ff. 
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8. 8. 

Faſt alle nationalöfonomischen Eigenthünlichkeiten des Jäger: 
und Fiicherlebens können fchließlih auf die große Abhängigfeit 
diefer Wirthihaft von der Natur zurüdgeführt werden. 

Daher zunächſt ein ungemein fchroffer Wechfel von Ueberfluß 
und Mangel. ! Gebildete Menjchen würden fich dur ſolche Un: 

vegelmäßigfeiten zur überlegteften Haushaltung veranlaßt finden. 
Bei den Wilden aber gejchieht dieß höchſtens inſofern, als die regel: 

mäßige Aufeinanderfolge kurzer Eammelperioden und langer Win: 

ter 2c. dazu fürmlich zwingt. Insgemein werden fie umgekehrt (wie 
Proletarier) dadurch verführt, fih der Luft oder Noth des Augen: 

blides mit blinder Paſſivität hinzugeben. Die meiften Jägerſtämme, 
in höchſter Eorglofigkeit und Gemüthsruhe, wollen nicht über das 
Bedürfniß der nächſten Etunde hinaus denken; die Begriffe Urſach 
und Wirkung feinen ihnen fremd zu fein.? Im Ueberfluffe deß— 
halb die äußerite Verſchwendung: jo daß * B. eine Indianerhorde 
an einem Nachmittage den Erlös von 1400 friſchen Büffelzungen 

vertrinkt, nachdem ſie alles Uebrige von den erjagten Thieren hat 
liegen laſſen. (Catlin.) Ja, Simpſon bemerkte an der Furt eines 

Fluſſes gegen 10000 Büffelkörper im Schlamme faulend. Es gibt 
ſüdamerikaniſche Horden, welche nicht einmal Felle haben, weil 

ſie die Haut der Thiere mitverzehren, ? Nichts ſcheint näher zu 

liegen, als der Verfuh, die Jagdthiere lebendig zu fangen und 

zu zähmen. Und doc iſt für manche Völker diefer Anfang der 
Viehzucht geiftig zu ſchwer.“ Die Indianer find Meifter in ver 

Kunſt der Zähmung, aber fie wenden viejelbe fait nur auf Papa— 

gayen, Affen ꝛc. an.? Gerade die wichtigiten Thiere verſtehen fie 

nicht zu beherrfchen, jondern nur zu morden. 6 — Alfo faft gar 

fein Kapital und ebenſo wenig ausgebilvdetes Brivateigenthum. ° 

(Bd. I, $. 83.) Diele Jägervölker haben jogar die Sitte, bei 
Todesfällen die gefammte Habe des Verftorbenen zu vernichten. 8 

Mit diefem Kapitalmangel ift denn auch der Mangel jener nie er: 
mattenden Beichäftigung verbunden, welche der höhern Kultur fo 

natürlich. Das Leben des Jägers wechſelt ab zwiſchen ftürmifcher 

Arbeit und träger Ruhe. 
Auch abgejehen von der dünnen Bevölkerung, die Fein Land 

bei lediglich oecupatoriſcher Wirthſchaft überfchreiten Fan, iſt die 
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Jagd ıc. ein viel zu einfaches Gewerbe, um eine irgend bedeutende 
Arbeitstheilung zu geftatten. Daher eigentlich gar Fein Unterjchied 
der Stände: 9 nicht einmal Eflaven find möglid, weil der Jäger 
ihnen weder zur eigenen Unterhaltserwerbung die Mittel (Waffen!) "! 

anvertrauen darf, noch Luft hat, durch feine Arbeit fie mitzu— 

ernähren. Auch die Individualitäten find äußerft wenig entwidelt, 
obſchon der oft wiederholte Ausſpruch: „wer einen Indianer kennt, 
der kennt alle,“ mancher Einſchränkung bedarf. ? — Wie die Ar: 

beitstheilung, fo ift auch der Gemeinfinn und das Bedürfniß eines 

geijtigen Verfehrs gering. Martius wundert fih, daß feine india- 

niſchen Ruderer, jo furchtbar fie bei ihrer Nadtheit von den Mos— 
fitos zu leiden hatten, doch fajt nie darauf verfielen, ſich gegen— 

jeitig diejelben abzujagen. Ebenfo harakterijtifch ift die große Wort: 

fargheit der meiſten Jägervölker: 3 ein „düftergebundener Sinn,“ 

der fein Lachen oder janjtige laute Fröhlichkeit liebt, aber unfäglic) 

viele Geduld und Ausdauer bei Strapazen bewährt. Es jind im 
Großen diefelben Eigenſchaften, die fi im Kleinen bei dem aa 

lauern des Jägers auf feine Beute nöthig zeigen. 

1 Kamtſchatka jo fiichreih, daß im Frühlinge die Flüffe von der Menge 
der eintretenden Seefiſche anjchwellen. Man ſchöpft fie, da Netze zerreißen 

würden, mit Eimern aus. Die crepirten Fifche können Peftilenz bewirken, 

(Storh Gemälde des ruffifchen Reichs II, ©. 136 fg.) Man fängt die Fiſche 
mit der Hand, verzehrt den Rogen und wirft das Uebrige weg. (Ausland 

1844, Nro. 302.) In Sibirien kann ein guter Jäger, wenn er eine Renn— 
thierheerde beim Paffiren der Flüffe angreift, binnen einer halben Stunde über 

hundert Stüd erlegen. (v. Wrangel II, ©. 12.) Ton einem nordamerifanifchen 

Indianer wird als eine freilich glänzende Zagdgefchichte erzählt, daß er an einem 

Tage 16 Elennthiere, 4 Büffel, 5 Hirfche, 3 Bären, 1 Luchs und 1 Stadıel- 

jhwein erlegt habe. (Schooleraft II, p. 54.) Schilderung einer großen 
Bifonjagd: Catlin I, p. 199 fi. Dagegen ift der Frühlingsanfang bei den 
ſibiriſchen Jägerſtämmen regelmäßig eine Zeit furdhtbarer Hungersnoth (v. 

BWrangel I, S. 200 ff.); bei den Aleuten heißt der Februar geradezu Hunger- 
mond. (v. Wrangel Nachrichten über die ruffifhen Beſitzungen in Nordamerifa, 

1839, ©. 214.) Wie die Indianer nicht felten fettige Erbarten verſchlingen 
müffen, um nur den quälendften Hunger zu ftillen, |. Spir und Martius 

Reife II, S. 527. So reich die amerikaniſchen Urwälder an Thieren find, jo 

kann man doch mitunter Tagelang reifen, ohne ein lebendes Weſen zu jehen. 
(Prinz Neuwied Brafil, Reife I, S. 247.) Auch ift e8 im Urwalde jchwer, 

das angefchoffene Wild zu fihern. (Görk Reife, S. 90.) * 

2 Menn der Karaibe des Abends müde iſt, fo würde er feine Hängematte 
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um feinen Preis verfaufen; am Morgen verfchleudert er fie für die elendefte 

Spielfahe. (Labat Voyages II, p. 114 fg.) gl. Adair History of the 
American Indians, p. 417. Crevecoeur Reife in DO. Pennſylvanien, ©. 862. 

3 Klemm C. ©. I, ©. 303. 
4 Abgefehen davon, daß Viehzucht nur in ſolchen Urmwäldern möglich ift, 

die von Savanen durchbrochen. In mancher Gegend würden auch die Bampyre 

jeden Viehſtand verhindern. (Pöppig II, S. 373.) 

5 Pöppig II, &. 306. Die nenerdings beritten gewordenen Indianer— 

ſtämme nuten ihre Pferde meift nur zu befjerem Jagdbetriebe. Es gibt Stämme, 
die ein geraubtes Pferd nur zu fjchlachten verftehen. (Spir und Martius I], 

©. 574.) Auch die Eskimo's haben es nirgend fo weit gebracht, das Rennthier 

zu zähmen Ein ähnlicher Gegenfat findet fi zwifchen den Südafrikanern, 
welche den Elephanten nur jagen können, und den Südaſiaten oder Karthagern, 

welche ihn zur Arbeit nungen. Doc erwähnt Oviedo IV, fol. 553 Schildkröten 

am Amazonenftrom, die mittelft einer Art Viehzucht in gefchloffenen Zeichen 

gehalten wurden. Bon zahmen Kaninden, Gänfen, Tauben in Südamerika, 

ftummen Hunden und Meerijhweinden bei den alten Weftindiern ſ. Ausland 

26. März 1868. 

6 Bon der Indianiſchen Zerftörungsluft, auch ohne fonftigen Zweck, fiehe 

Band I, 8. 9. 

Nach Gray Australia II, p. 235 hätten übrigens die Ureinwohner von 
Neuholland nicht bloß ein Stammes-, fondern auch ein Privateigenthbum an 

den Jagdrevieren. 
8 Schooleraft II, p. 194. d’Orbigny Voyage IV, p. 220 und öfter. 

9 Die nordamerifanifhen Berehnungen ſchwanken zwiichen 2200 und 50000 
Acres, die erforderlich feien, um eine Fägerfamilie zu nähren. (Schooleraft II, 

p- 188. I, p. 433.) Wie ein Jägervolk, um die gehörige Menge von Refpira- 

tionsnaßrung zu fih zu nehmen, eine gewaltige Menge plaſtiſcher Nahrung 
vergeuden muß, ſ. Liebig Chemiſche Briefe II, S. 185. 

10 Hat ein Theil des Jägervolkes Pferde, der andere nicht, fo müſſen fie 

fih trennen, weil dem leßtern fonft alle Nahrung abgejagt und er jomit ver- 

bungern wiirde. (Schooleraft I, p. 208.) 

11 Sifcherftämme können deßhalb eher Sklaven halten, wie z B. die Küften- 
bewohner von Neucaledonien, oder aud die Tſchultſchen. (Wappäus Nord— 

amerifa, ©. 353. v. Wrangel Eibirifche Reiſe II, 226.). Die brafiliichen 

Guaynurus, die oft Krieg führen, um Sklaven zu erbeuten, und ganze Stämme 
in eine Art von Leibeigenihaft verjegt haben, find bereit3 Nomaden. (Epir 

und Martius I. S. 268 ff.) Berittene Indianer, welche noch von der Jagd 

leben, pflegen bloß Weiber zu rauben. Sogar die Nomaden in Chile haben 

dieß beibehalten. (Pöppig I, ©. 388) 

12 Ulloa Noticias Americanas, p. 252 fg. Aehnlich Schoolcraft II, 
p. 316. Dagegen d’Orbigny Voyage IV, p. 36 fg. Morton Crania Ameri- 
cana, or comparative view of the skulls of various aboriginal nations of 

N. and 8. America, 1839. Humboldt meint, e8 gäbe dort nur Stamm⸗ und 
Hordengefichter. (Neufpanien II, 6) Etwas anders: Relation historique I, 
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p- 500. Das Tättowiren auf das Behürfniß zurüdgeführt, bei der großen, 

Aehnlichkeit der Indianer fi doch nach Bündniß, Feindichaft zc. zu unterfcheiden. 

(Spir und Martins III, ©. 1279 ff.) Der Unterfchied der Gefchledhter ift an 

Körperbau und Kleitung gewiß minder auffällig, als in der Kulturwelt: vgl. 
Waitz Anthropologie der Naturvölfer I, ©. 76. Oben Bd. I, $. 250, 8. 

13 Bgl. Bouguer Voyage an Perou, p. 102. Die Indianer fprechen 
mit jo wenig Accent und Mienenfpiel, daß der Europäer meinen könnte, fie 

redeten im Traume. (Zpir und Martius Il, ©. 495.) Nie braujen fie auf, 
find aber zu langer Rachſucht geneigt. Melancholiſcher Charakter ihrer Geſänge. 

Selbſt am Tage fchlafen fie viel. (a. a. 0.1, ©. 355 fi. III, ©. 1225 ff.) 
Ungemein &arafteriftifch ift flir fie das Gocaeffen, ein durchaus inbofentes und 

ifolirendes Lafter. (Föppig UI, ©. 210 ff.) 

8. 9. 

Bon der Lockerheit ihrer SKamilienverhältniffe, die an Weiber: 
gemeinschaft erinnert, ſ. Bd. I, 8. 244 fg. Da it freilib an 
gute Kinderzudt, an Ehrfurdt der Jugend vor dem Alter nicht zu 

denken. ! Die Spanier haben es unter den härteften Strafen erft 
befehlen müffen, daß die Familien z. B. ihre Franken Mitglieder 

nicht im Stich Liegen. 2? — In politijcher Hinficht bringen e8 Jagd— 
völfer nur zu Kleinen Horden, meil fich feine größere Zuſammen— 
bäufung von Menfchen bei der geringen Arbeitstheilung erhalten 
fünnte. Im Urwalvde mag es vorkommen, daß Horden dicht neben 
einander wohnen und einander nicht kennen. Daher die unſägliche 

Sprachverwirrung der Indianer, die jeden Kulturfortichritt jo furcht— 

bar erſchwert: man rechnet 5—600 amerikaniſche Sprachen (?) auf 
etwa 12—13 Millionen Ureinwohner! Daß folherMenfhen für 

ihre Vergangenheit wenig Sinn haben, ift die natürliche Kebrfeite 

ihrer Geringfhägung der Zukunft. Fat nirgends eine Tradition, 
die auf mehr al3 drei Menjchenalter reichte. ? Im Innern der 
Horde herrſcht indolente Ungebundenheit, wenig Streit, obſchon 
gewöhnlich ftatt der Abjtimmung die Acclamation enticheidet. Die 
Häuptlinge, felbjt wo fie erblich find, haben wenig zu befehlen. 4 

— Die fteten Kriege der Wilden, 5 bald um des Jagdreviers, 

bald um der Blutrache willen geführt, haben ganz den Charakter 
von Sagdzügen. Beim Angriffe zieht nur mit, wer gerade Luft 

bat, felten mehr als 40 Mann, gewöhnlid nur 6 bis 7, der 

Tüchtigfte dient als Führer, befiehlt aber hauptſächlich nur durch 

fein Beifpiel. Viele Tagereifen fchleihen fie unvermerft heran, um 

ven Feind zu überliften. 6 Den Erſchlagenen zieht der Sieger das 
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Kopffell ab, wie der Jäger dem Hirſche ſein Geweih als Tropäe 
nimmt. Faſt bei allen, von Catlin gemalten Helden, bildet eine 

Aermel- und Hoſennathgarnitur von Skalplocken die Hauptzierde. 
Gefangene werden, je nach Laune der Sieger, entweder in eine 

Familie der Horde adoptirt, mit der ſie dann gewöhnlich bald zu— 
ſammenwachſen, (eine merkwürdige Probe geringer Entwicklung des 

Gemeinſinnes!) oder grauſam hingerichtet. Die Tapferkeit der 

Indianer zeigt ſich weniger activ, als im ungebeugten Erdulden 

ſolcher Qualen.“ Die roheſte Analogie des Krieges mit der Jagd 
it der Kannibalismus. 3 9 

1 Bgl. Spir und Martius I, ©. 355 fi. I, S. 574. III, ©. 1195 fi. 
Depons Voyage ü la Terreferme I, p. 304 ff. Bancroft History of the U, 

St. III, p. 269. 

? Cogulludo Historia de Yucatan, p. 300. Gumilla Histoire de l'Oréno- 
que I, p. 328. Prinz Neumied Brafilianifche Reife II, ©. 222. Die vielge- 

priejene Thatfache, daß feine Krüppel unter diefen „Kindern der Natur“ gefunden 

werden (ſehr beichränft von Prinz Neumied Nordamerifanifche Reife I, ©. 460), 

hängt zum Theil damit zufammen, daß alle Schwächlichen zc. hier früh um— 

fommen müſſen; zum Theil mit der Vermögens- und Standesgleichheit, daher 

Krüppel nicht leicht einen Ehegatten finden und ihre Fehler aljo nicht fort- 

pflanzen. (Humboldt Relat. histor. I, p. 471.) Am merikaniſchen Hofe gab 

es Doch eine Menge von Budeligen und Zwergen. (B. Diaz, c. 91.) 
3 Schooleraft I, p. 231. Nach Ulloa Notiecias Americanas, p. 269 

hätten die Indianer jo gut wie gar feine Zeitrehnung: ift ein Termin verab- 
redet, fo vertheilen fie Bündel mit gleich vielen Stäbchen unter fih und täglid 

wird eins von diefen herausgezogen. Die befannte Eage, daß fie nur bis 3, 
10 oder 20 zählen fünnten, alles weitere mit „viel“ bezeichneten, ift nur für 

gewiffe Stämme wahr: d’Orbigny IV, p. 74. Prinz Neuwied Nordameri- 
fanifhe Reife I, S. 584. Zpir und Martius I, ©. 355 ff. Vom Mangel 

der abstracten Begriffe in allen ſüdamerikaniſchen Sprachen |. Condamine 

Voyage dans l’interieur de l’Amerique meridionale, p. 53. 

4 The authority of their chiefs is rather nominal tlıan positive, more 
advisory than compulsive, and relies more upon personal influence than 

investment of office. (Schoolcraft I, p. 193 fi. 231.) Wo die Entdeder 

ſtrenge Monardie fanden, wie in Bogota und Peru, oder Feudalariftofratie, 

wie in Merifo und den öftlichen Siüdfeeinfeln, war das Volk iiberall ſchon zum 

Aderbau fortgejchritten. 

5 Die Völler, welche die Jagd mit etwas Aderbau verbinden, find milde, 
leicht zu unterwerfen; dagegen die bloßen Jäger, wie die Puelchen, Araucarier, 

Batagonier, im höchften Grade rauh und kriegeriſch. (d’Orbigny IV, p. 86) In 
Nordamerika rechnet man, daß bei den größeren Stämmen, wie Bladfeet oder 

Ciour, 20 Procent der Bevölkerung Krieger find; bei den Hleineren weniger, da 
hier oft zwei- bis dreimal fo viele Weiber wie Männer eriftiven. (Catlin I, p. 43.) 
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6 Bon der großen Marfchfähigkeit der Botofuden, worin fie den beften 

Weißen überlegen find, zum Theil dur ihre Nadtheit und Abhärtung der 

Haut: f. Prinz Neuwied Brafil. Reife I, ©. 336. Wie leicht fie ſchon ihrer 

Farbe wegen überrumpeln fünnen: S. 350. Kriegführung gegen die Boto- 
fuden: Il, ©. 46 ff. Ueber den widtigften Indianerkrieg der Neuengländer: 

Mather, Brief history of the war with the Indians. 1676. Ein fultivirtes 

Heer muß in folchem Kriege felbft gewiffermaßen zu Fägern werben, wie Ge- 

neral Jackſon gegen die Seminolen zeigte. 
? Bei den Karaiben mußte man, um als Mann, weiter als Häuptling 

anerfannt zu werden, ein fürmliches Eramen folder Martern durchmachen. 

(B. Edwards History of the W. Indies I, p. 37 ff.) Bol. Spir und Mar- 
tius III, ©. 1187. Azara Reifen in Siidamerifa II, ©. 92. Aehnliche Prü— 

fungen nod jest in Nordamerifa: Catlin I, p. 169 ff. Die Prärieindianer 

martern ihre Gefangenen nidt. 

8 Der Kannibalismus der Neufeeländer jcheint übrigens erft feit Ausrottung 

ihrer Rieſenvögel entftanden zu fein. (Hochftetter.) 

I Wie das ganze Leben der Wilden von ihrer Wirthichaft gleihfam gefärbt 

ift, zeigen u. U. ihre Feſte, die faft immer auf eine mimifche Darftellung der 

Thiere und ihrer Jagd Hinauslaufen. (Catlin I, p. 245.) Celbft bei den 

Kirchenfeften der getauften Indianer. (Pöppig II, ©. 301.) Die wilden Re- 
ligionen tragen im höchſten Grade den Etempel des Aberglaubens: mehr 

Angft vor böfen, al Liebe zu guten Mächten zc., und ein entfchiedenes Vorherrſchen 
der Zauberei. Die Thiere gelten als vernünftige, ja prophetiihe Wefen, die 
man zwar tödtet, aber doch rerehren muß. „Die ganze organifche Natur ift 
in den Augen der Indianer ein großes Ganzes, von dem fie fih noch nicht 

gewagt haben abzulöfen.” (Hedemwelder.) Nah dem Tode befommen die Guten 
eine ſchöne mwildreihe Gegend zum Wohnfig, und umgefehrt. Das geheime 

Grauen, welches die Unwegſamkeit des Urwaldes auch für den Indianer hat, 

wird durch den Aberglauben vom gefpenftigen Lahmfuß mythificirt. (Pöppig II, 
©. 358.) 

$. 10. 
Eigentlid müßten die Fijcherftämme für Kulturfortigritte 

zugänglicher fein, als die Jäger, weil ihr Gewerbe anfäfliger ift, 
ſich leichter in Maſſen anfievelt, (Prahlbauten!) und fi von jelbit 
an die natürliben Wafjerftraßen anlehnt. ' Zum Theil indeß 
wohnen gerade jene in Landſchaften, deren Natur die allergrößten 
Hindernifje für jede menſchliche Entwidelung darbietet: wie die 
ganz unfruchtbaren Küften und ſolche Urwälder, die mit ihrer 

wucdernden Baumvegetation wenigftens rohen Völkern durchaus 

unüberiwindlich find. ?_ Wo das Klima gar feinen Aderbau und 
feine Hausthierzucht in größerem Maße geftattet, da kann fich die 
Wirtbichaft niemals über die Stufe der bloßen Decupation erheben. 
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Dieß gilt ſowohl von den fälteren Theilen der Bolarwelt, als von 
den Alpengegenden zunächſt der Schneegränze. 3? — Ob mun das 
Fortichreiten, wo e3 überhaupt möglih it, am natürlichiten zu: 

nächſt zur Viehzucht *, führen fol, hängt insbefondere von ver 

Zähmbarkeit, Nubbarfeit und fonftigen Natur der localen Thier: 

gattungen ab: wie 3. B. Südamerifa an nutbaren Hausthieren 

urfprünglihd nur das Lama und Alpaco bejaß, die in ver heißen 

Tiefebene nicht gedeihen Fünnen. Auch das Nennthier iſt von ge: 
ringem SKulturwerthe, da es die Nähe des ewigen Echnees ver: 

langt. $ — Uebrigens fommt es leider nicht jelten vor, daß Hirten: 
völfer durch den Berluft ihrer Weidegründe oder auch nur ihrer 

Heerden zu einem Rückfalle ins Jäger: und Fifcherleben gezwungen 
werden. © 

Der völlig unvermittelte Eintritt in eine bochkultivirte Volks: 
wirtbichaft ift den Jäger: und Filcherftämmen in der Regel ver: 
derblich gewefen. Sprungweife Veränderung taugt überhaupt für 
den Menjchen wenig, ſelbſt wenn der neue Zuftand an fih un: 
zweifelhaft beffer wäre, * Im Fal die Jäger auch jegt noch ihr 
früberes Gewerbe fortfegen wollen, jo bewirken die vermehrten Reize 

und Betriebsmittel der höhern Kultur (Branntwein und Schieß— 
pulver!) ſehr bald eine unmäßige Ausbeutung des Wildſtandes. 

Ohnehin ziehen fich die Jagdthiere vor der fortjchreitenden Wald: 
rodung und Kolonifation zurüd. Es wird alfo dem Jägervolke 

fein Nahrungsfpielraum allmälih unter den Füßen weggezogen. 
Immer tiefer muß e3 in die Wildniß dringen, wo es natürlich auf 
andere Horden ftößt und im Kampfe mit dieſen die traurige Er: 

fahrung macht, daß es die Stärke ver Barbarei verloren hat, ohne 

gleihmohl die volle Stärfe der Kultur mwiederzugemwinnen. Ein 
jinfender Stamm, welcher das Land feiner Väter aufgeben muß, 
hat in der Regel auch von innerer Zwietracht zu leiven, und diefe 
vollendet den Verfall. 8 Entjchließt fih das Jägervolk ftatt deſſen, 

zum Aderbau und Gewerbfleiß überzugehen, ? jo werden ſolche 

Neulinge äußerft ſchwer die volle Goncurrenz ihrer Lehrmeiſter aus: 
halten können; gewöhnlich alfo kümmern fie hin als Proletarier. 1 

Dieß kann erfahrungsmäßig nur da ficher vermieden werden, io 

der hochkultivirte Etaat im engſten Bunde mit feiner Kirche die 
Erziehung des rohen Bolfes übernimmt, es in der Uebergangszeit 
wider. jeine eigene Schwäche bevormmmdet und namentlich vom un: 
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mittelbaren Berfehre mit der Kulturmwelt abfperrt. Der Grund: 

gedanfe der ältern ſpaniſchen Kolonialpolitif! 

I Die Küftenindianer von Neucaledonien haben einen nicht unbedentenven 

Gewerbfleiß, Mufchelgeld, fogar eine Art von Landkarten. (Wappäus Nord- 

amerifa ©. 352.) Während Jägervölker nicht leicht zu eigentlihen Wanderungen 

‚tommen, ift dieß bei Fiſchern meit eher möglich: fo die Südfeeinfulaner! 

2 Martius fand überall, wo die Einwohner lediglich aufs Fiſcheſſen an- 

gewiejen waren, das größte Elend; ſchon weil diefe Speife in der Hite am 

Ihnellften verdirbt. (I, S. 110.) 

3 Können fih die fetten mit günftiger geftellten Bezirken in ihrer Nähe _ 

zu einem Wirthichaftsgangen verbinden, fo werben felbft freilich die Firzeften 

Sommerweiden zu geregelter Viehzucht brauchbar. 
4 Band I, 8. 45. 68. 

5 Die ruffifchen Lappen fuchen defhalb im Eommer Weiden auf, die 2000 

bis 2800 Fuß Hoch liegen. (v. Buch Reife durch Skandinavien II, ©. 161.) 
Gezähmt wird das Rennthier verhäftnißmäßig leicht: e8 Hat eine fonderbare 

Lüfternheit nach menjhlichem Urin. (Erman Neife I, ©. 697.) Uebrigens werden 
jest auf dem Cap fogar künftlich gepflegte Straußenheerden gehalten, ſowohl der 

Eier und Federn, als des Fleisches wegen. (Ausland 4. März 1865. 1869, Nr. 13.) 

6 Eo die Kalmüken nördlich vom Fafpifchen Meere: Bergmann Streifereien 
unter den Kalmüfen II, ©. 167. Ein großer Theil der Tihuftfchen, die eben 

deßhalb aus der ſibiriſchen Tundra nad) der Küfte des Eismeeres zogen. (v. Wrangel 

Reife II, ©. 222; vgl. II, ©. 25) In Loango hielten die Einwohner wenig 
Hausthiere und lebten lieber von der Jagd, weil fie die Räubereien der Be— 

amten fürchteten. (Proyart Hist. de Loango, 1776, p. 32.) Ein Nomaden- 

lappe, der fein Vieh eingebüßt hat, wird entweder Bettler oder Fiſcher; ſowie 

e3 umgekehrt für einen Fifchlappen der normalfte Fortfchritt ift, fich einige 

Biegen anzufhaffen. (Friih in Andree’s Globus XIII, 7.) 

7 Ich gedenfe der Vorſicht, womit ein erfrorenes Glied aufgethaut werden, 

ein Halbverhungerter feine erfte Nahrung wieder erhalten muß. 

8 Bol. Volney Tableau des Etats- Unis, p. 423. Tocqueville Demo- 
cratie en Am£rique II, Ch. 10. Ueberhaupt Gerland Ueber das Ausfterben 
der Naturvölfer (1868) und Wait Anthropologie der Naturvölfer I. ©. 158 fi. 

In den DB. Etaaten jcheint fi die Zahl der Indianer zwiſchen Mifjiffippi und 

Rocky Mountains von 1841 bis 1850 um mehr als 36 Procent vermindert 

zu haben. (Bon 342000 auf 217600: Wappäus Nordamerifa S. 990.) Auch 

in Sibirien hat die Urbevölferung feit dem Auftreten der Auffen abgenommen, 
(v. Wrangel II, ©. 5.) Ueber das jämmerlide Hinfhwinden der Kamtſchadalen 

vgl. v. Leffeps Reife, Wien 1792, ©. 101; v. Krufenftern Reife Il, ©. 265. 

Ob nicht auch die ſog. Auftralneger durch die faufafifhen Hindus und weiter 
öftlih Dur die Malaien auf ähnliche Weife verdrängt worden find? Bon den 

Lappen in Skandinavien ift dieß noch wahrſcheinlicher. (Geijer Schwediſche Ge- 

ihidhte I, S. 77 ff.) Zraurige Rolle, welche die von der Jagd lebenden Bufch- 
hottentotten und Balalabetjhuanen mitten unter ihren, zu Aderbau oder Vieh— 
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zucht übergegangenen, Stammgenoffen jpielen. (Thompson Travels in S. Africa I, 
p- 430.) 

9 Bortrefliche Schilderung, wie der Aderbau focial der Jagd überlegen fei, 
aus dem Munde eines Indianers jelbft, bei Erevecoeur Reiſe in DO. Pennſyl—⸗ 

vanien (1802), ©. 50 ff.) Die indianischen Helden pflegen übrigens den Ackers— 

mann zu verachten. 

10 Giünftiges Bild der aderbauenden Indianer jelbft nad) ihrer Ueber— 

fiedelung in den fernen Weften: Schoolcraft I, p. 280. Bgl. Prinz Neuwied 
Nordamerifanifhe Reife U, S. 123. Bei weitem beffer noch haben fich die 

fleinen Ueberreſte aderbauender Indianer entwidelt, die in Nordcarolina ge— 
blieben find, und die von der Möglichkeit einer Kultur der rothen Raffe den 

unzweibeutigften Beweis liefern. Bgl. Wappäus Nordamerifa, ©. 826 fg. 487. 
I Bgl. Roſcher Kolonien und Kolonialpolitit, ©. 148 ff. Beim Berfalle 

der ſpaniſchen Miffionen find die Indianer meift wieder auf ifolirte Pflanzungen 

mit Hütten mitten im Walde gezogen und haben fich mehr auf Jagd und Filcherei, 
als auf Aderbau gelegt. (Köppig II, ©. 292.) Uebrigens haben aud die 8. 

Staaten neuerdings angefangen, ihre Indianer Durch Regierungsagenten zu 
bevormunden, den Branntweinhandel dahin zu verbieten :c. Vgl. Wappäus 
Nordamerifa, S. 991. 

gl. 
. Ein lehrreiches Mittelglied zwiſchen dem rothen Urjäger und 

dem SJagdfreunde in hochkultivirten Ländern bilden die Trappers! 
im wejtlihen Nordamerika. Sie leben ganz in der Wildniß und 

von der Jagd, obſchon mit vorzüglider Berücdjichtigung des Ab: 
fages nach der Kulturwelt. ? Ihre auffallende geiftige Aehnlichkeit 
mit den Indianern it ein wichtiges Kriterium für die Unterfuhung, 

welche Eigenthümlichkeiten der legten von der Raſſe, und welche 

von der wirtbichaftlichen Lebensart berrühren. 3 

1 Großentheils franzöfiihe Canadier, zuweilen Mifchlinge von ſolchen und 

Indianern, bois brule genannt, Sofern fie im Dienfte der großen Pelzhandels- 
gefellichaften ftehen, heißen fie engag&s oder voyageurs. 

2 Sie leben von Büffelfleifh, auf längeren Reifen wohl von Pemmican, 

d. h. einer Mifhung getrodneten und pulverifirten Büffelfleifches (5/,) mit Biffel- 
fett (4/0); fie Heiden fich in Büffelhäute, fchlafen auf Bärenfellen 2. Ihre Bes 

dirfniffe an Flanell, Whisky und Munition bezahlen fie in den Städten mit 

Biberfellen ꝛc. Gewöhnlich halten fih nur einzelne Paare folder Trappers zu- 

ſammen, felten größere Gejellichaften bis zu acht oder zehn Perfonen. Emiger 

"Krieg mit den Indianern. Biele Trappers find Flüchtlinge oder Leute, denen 

jelbft die nordamerifanifche Freiheit wie eine Art von Gebundenheit erfcheint. 

Wäre das Land bereit voll bevölkert, jo könnten einzelne von ihnen die Rolle 
eines Catilina fpielen. Bol. Transatlantifche Reiſeſtizzen, Bd. I. W. Irving 

Astoria, Ch. 4. Eine gute Befchreibung der Forts, welche die Belzcompagnien 
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als Haltpunfte des Zrapperverfehrs errichtet haben, -5. Prinz Neuwied Nord- 
amerif, Reije I, ©. 351 fi. 427 fi. 552. 610 fi. I, ©. 71 fg. 

3 Derfelbe unftete, ewig wachſame Blid, dieſelbe Abneigung, mehr zu 
ſprechen, als dringend nöthig ift; diefelbe Völlerei im Ueberfluffe und Sorg- 
lofigkeit in der Noth. Große Armuth und Rohheit. Sie verfchlingen z. B. die 

Leber eines erjagten Büffel® roh, nachdem fie vorher den Inhalt der Blaſe 
darüber gegofjen haben. (Prinz Neuwied I, ©. 491. Bol. Ausland 1845, 
Nro. 84.) — So verfidert Blom Statiftif von Norwegen I, ©. 165 ff., daß 
die norwegiſchen Fiſcher ein ganz anderes Gemüth haben, als die Adersleute: 

ungemein phlegmatifch, faul, nur auf dem Meere thätig, ſehr ausdauernd in 

Etrapazen, forglos für die Zukunft, gänzlich Kinder des Augenblides, eben - 

wegen der Unficherheit ihres Gewerbes. Faft alles dieß finde fich bei der Ader- 

bau treibenden Bevölferung umgekehrt. Aehnliches bei den isländifchen „Strand— 
figern“ beobachtet. M. Etephenjon Island i det 18. Aarhundrede, 1808. 

Zweites Kapitel. 

Hirtenvölker. 

S. 12. 

Wenn die Hirtenvölfer im Ganzen ! eine viel böbere Kultur: 

ftufe einnehmen, als die Jäger: und Filchervölfer, jo berubet dieß 

wirtbichaftlih zunächit darauf, daß ihre Heerden der Kapital: 

bildung einen freiern Epielraum verftatten. Freilih muß eben 

damit auch der Unterfbied von Arm und Reich ins Leben treten; ? 
obihon 3. B. unter den Beduinen nicht jowohl der Neichthum, 

fondern die von demfelben gefpendete Gajtfreundlichfeit höheres An- 

ſehen gewährt. (Burdhardt.) — Auf welche Thiergattungen fich vie 

Viehzucht der Nomaden wenden fol, hängt zwar großentbeils von der 
Natur des Landes ab; doch werden unter jonjt gleichen Umftänden 

die beſonders marjchfähigen, befonders fruchtbaren und kleinen Arten 
für ihre Lage die erwünfchteften fein. Se fruchtbarer, deſto früber 

und ftärfer verzinst ſich das in der Heerde jtedende Kapital; je 
fleiner, defto bequemer kann fchon für den Bedarf einer dünnen 

Bevölkerung geichlachtet werden. ? Alſo namentlih Schafe. In Be: 
zug auf die Marjchfähigkeit it das Kameel ohne Zweifel jedem 
andern Heerventhiere überlegen; ja manche Wüſte, deren bemäfjerte 

und fruchtbare Plätze weit von einander entfernt find, würde ohne 

— 
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dafjelbe gar nicht bewohnt werden können. Dieß hängt bejonders 
mit der Eigenfchaft des Kameels zufammen, in feinem Wafjermagen 

und erectilen Fettbudel eine Art Proviantnieverlage mit jich zu 
führen. ?5 Uebrigens hat der Menſch von etwa 140000 Thier: 

arten bisher nur etwa 47 zu Hausthieren gemacht (Settegajt). 
Auf die Ehönheit der Heerden pflegt ein Hirtenvolf jein Augenmerk 
wenig zu richten. 6 Die Thiere fünnen weder von der frühen Be: 

friedigung ihres Gejchlechtstriebes abgehalten, noch während ver 
ſchlimmen Jahreszeit wohl gepflegt werden. Defjen ungeachtet haben 
die Nomaden in gewiljer Hinficht bejonders viel Sinn, ja Herz für 
ihre Heerde: wie 3. B. der Bebuine fein Kameel nie jchlägt, hin: 
gegen durch freundliches Zureven, Muſik 2c. aufmuntert. Für 
Tödtung, ja für Beihimpfung eines fremden Kameels wird eine 
Art von Blutrache geübt.®° Im Ganzen wächst leider mit ver 
wirtbichaftlihen Kultur auch die Sklaverei der Thiere, bis wieder 
die höchſte Kulturjtufe aus rein fittlichen Gründen ſich auch ihres 
Viehes erbarmt, und damit zugleich ihren ökonomischen Vortheil 
nicht wenig befördert. 9 

In der Bieljeitigfeit der Benutzung ihrer Heerven ftimmen 
vermuthlich alle Nomavdenvölfer überein; !! auch die Jagd erfreuet 
wohl die meiften; !! aber die Hülfsmittel des Fiſchfanges und der 
Pflanzennahrung werden von manchen verjchmähet. 1? Die Ueber: 
gänge vom bloßen Hirtenleben zu dem jo viel mühſamern und ge: 
bundenern Aderbau find ohne Zweifel bei den meiſten Völkern 

jchmerzlich gewejen. Gewöhnlich fehritt man wohl dazu, nachdent 
man wegen ungenügender Weiden langwierige Noth gelitten hatte; 
vielleicht erjt, nahdem man die Raubzüge in benachbarte Ader: 
länder, auf die man zunächit gehofft, energifch zurücdgemiejen ſah. !s 

Manche Nomaden haben ihren Aderbau damit eingeleitet, daß fie 
benachbarten Proletariern Grundftüde zur Beitellung überließen. 
Häufiger nod) haben fie ven Aderbau mit einem wandernden Hirten- 
leben zu vereinigen gefucht, indem fie je nach ver Jahreszeit da— 
zwiſchen abmechjelten. 5 Webrigeng verfteht fih von felbit, daß 

Länder, welche aus geognoftischen oder Elimatifchen Gründen, befon- 
ders wegen zu großen Salzgehaltes der Oberfläche, wegen zu großer 
Dürre oder wegen ſchlecht vertheilter Feuchtigkeit dem Gedeihen ver 
Aderbaupflanzen unüberfteiglihe Hindernifje entgegenitellen, über 
die Stufe des Nomadenlebenz nicht können binausgehoben werden. 
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Am reinjten wird man deßhalb die Hirtenvölfer in den jog. Steppen 

und Wüſten charakterifirt finden. (Turkeſtan und Arabijtan!) 

1 Die Rennthier- und Hundenomaden der Bolarwelt mögen freilich, zumal 

in politiiher Hinficht, weniger entwidelt fein, als manche nordamerikaniſche 

Fägerftämme. | 

2 In Arabien ift eine Familie mit 10 Kameelen dürftig, mit 30 bis 40 

wohlhabend, mit 60 rei. Indeſſen gibt es an der Gränze von Memen Be- 

duinenftämme, wo jelbft die Aermeren 40 Kameele haben, Reihe 100—200. 

(Burckhardt Notes on the Bedouins and Wahabys, 1829, p. 139.) Ein 
gemeiner Kirgife Hält 30—50 Pferde, halb fo viele Rinder, 100 Schafe, einige 
Kameele und 20—50 Ziegen; die reichften bis 10000 Pferde, 3—4000 Rinder, 

300 Kameele, 20000 Schafe und über 1000 Ziegen. (Georgi Beichreibung aller 
Nationen des ruffischen Neihes, S. 406.) Ein bukhariſcher Turkoman hat jelten 

über 60 Pferde. (Meyendorıf Voyage a Boukhare, p. 161.) Bei den per- 

nihen Nomaden befitt der mäßig Wohlhabende 100 Schafe, 3--4 Kameele, 

3—4 Pferde, 10 Ejel, die zuſammen jährlih 35—44 Pfd. Sterl. einbringen; 

Reihe Halten wohl 1000 Echafe, 30 Kameele, 20 Pferde, ja e8 foll Befiter 

von 140000 Schafen geben. (?) (I. Morier Account p. 239. K. Ritter Afien 
VII, ©. 384.) In der Krim haben reiche Tataren bis 50000 Schafe, ge: 

meine gegen 1000, (Storch Gemälde des ruffiihen R. II, ©. 215.) Bon Lappen 

und Samojeden j. dajelbft II, S. 251 fg. Sehr bedeutend jcheint der Reichthum 

der Buräten, wenigſtens im Oſten des Baifalfees zu fein: 500—1000 Stüd 

Bieh aller Art haben viele, ja einige bejigen 1000 Kameele, 4000 Pferde, 

8000 Schafe, 2—3000 Rinder, 100 Ziegen und noch 4—10000 Rubel in Gelbe. 

(Georgi Neifen I, ©. 309.) 
3 Weil das Echaf fehr gut zu Fuße ift, jo kann es jchlechte Weiden noch 

benuten, welche dem Rindvieh durch die Nöthigung zu ftetem Herumlaufen alle 

Milch ꝛc. verkümmern würden, Die Rinder vermehren fich weit langjamer, als 

die Schafe oder gar Schweine; die Haltung jener bedeutet folglid eine größere 

Kapitalauslage, entiprechend dem Berfahren der intenfiven Landwirthichaft, der 

Hochwaldskultur zc. Daher bei jo vielen Völkern im frühern Mittelalter die 

Schweine vorherrfchen, jpäter die Schafe. (Bd. I, $. 132.) No bei uns 
erſcheinen für den Selbftverzehr ländlicher Familien die Heinen Viehraſſen 

pafjender, für bedeutende ftädtijche Märkte die großen, und zwar um jo mehr, 

je größer fie find. Das Echwein, als Waldthier oder Hausthier im engern 

Sinne des Wortes, eignet ſich Übrigens für den Nomaden wenig, So gehört 
es 3. B. zu dem vielen Ueberreften ihrer nomadiſchen Zeit, wenn die Türken 

hauptſächlich Schaf: und Ziegenfleifch efien, Rinder jelten und ſchlecht, Echweine 

gar nicht. Aehnlich bei den Arabern: Welten von Nödiger I, ©. 248, Wir 
entfernen uns vom Nomadenleben immer ‚mehr: daher man u. X. in Frankreich 

zu Ludwig XIV. Zeit auf einen Ochjen je zehn Echafe und Kälber jchlachtete, 

gegen Ende des 18. Jahrh. nur ſechs (Roquefort Hist. de la vie privee des 

Fr. II, p. 113), im SKönigreih Sachſen 1851 faum 32. (Engel) Hier 
richtet fih der Fleiſchconſum jest zu 50 Proc. auf Echweine, 45 Proc. 
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auf Rinder, 5 Proc. auf Schafe. (NReuning, Landwirthſch. Feitichrift 1865, 
©. 221.) 

4 Bındhardt a. a. DO. (deutſche Ueberf.) S. 367. Wellfted Reifen in Ara- 

bien über. v. Rödiger I, S. 202 ff. Auf dem fog. Meharitameele können die 
Reifenden zwiſchen Warocco und dem Senegal in fieben Tagen fieben Breiten- 
grade zurücdlegen. (Gumpredt Afrifa, ©. 247.) Den gewöhnlichen Schritt der 

Kameele ſchätzen Volney und Burnes zu 3600 Nards pro Stunde, Burdhardt 
und Wellfted zu 5—6000 Yards. Im Trabe, den fie allenfalls 20 bis 24 

. Stunden lang aushalten, legen fie ftündfich das Doppelte, ja Dreifache zurüd. 

Als gewöhnliche Laft für ein Karawanenktameel rechnet man in Arabien 3—6 
Centner, auf kurze Streden bis 14 Centner; je länger und wafferlofer der 

Weg, um fo weniger. (Burckhardt, p. 258 fg.) Arabiſche Kameele müſſen 

jeden vierten Tag getränft werden; darfurfche fünnen bis 9 Tage lang durften. 
Zwei Männer vermögen fünfundzwanzig Kameele in einer halben Stunde zu 

beladen oder zu entladen, weil das Thier felbft durch Niederfnien die Sache 

erleichtert. Wunderbare Gleihmäßigfeit der Kameelichritte, was fehr zur Orien— 

tirung beiträgt; ebenſo der Inſtinct des Thieres, Quellen zu wittern, feinen 

Weg zu finden ꝛc. Im wilden Zuftande fommt es nirgend mehr vor, hat aber 

jeine Urheimath ficher im mittlern Arabien. In der Sahara bezeugen noch jetzt 

ate Sculpturen des Tuariklandes die früher dort üblichen Ochſenkarawanen. 

(Gumpredt, ©. 253.) Bon der geographifchen Verbreitung des Kameels ſ. K. 

Nitter Afien AI, S. 609-759. Das Kameelland, mit dem Löwen- und 

Dattellande zufammenfallend, gränzt einerfeitS an das polare Land der Nenn: 
thiere, andererjeits an das feuchtwarme der Elephanten, Tiger und Kofospalmen. 

5 Die turfomanischen Pferde tragen auf Raubzügen außer dem Reiter nod) 

Mundvorratd auf 8—10 Tage und machen dabei täglih 80—100 englifche 

Meilen. Da fie nah Art unferer Wettrenner trainirt werden, überholen fie 

die wohlgenährten Pferde der perfischen Cavalerie leicht. Cie können bequem 

5—6 Stunden hinter einander »galoppiren. (U. Burnes Reife nad) Bukhara, 

Cottafche Ueberf. I, S. 303 fg. II, ©. 190 ff. Ausland 1843, Nr. 233 fg.) 

6 Ausnahme bei den arabifhen Pferden, welche übrigens eine Art Lurus- 

artifel find. Burdhardt fand felten mehr als ein Pferd auf 6—7 Zelte. (p. 40.) 

Die Urheimath der Pferde ift Turkeſtan. Vgl. Strabo XVI, p. 768. 784, 
Michaelis Moſaiſches Recht IH, S. 151. K. Ritter Afien IX, ©. 365 fg. 

Noch jett kann man hier die wilden Pferde ſehr wohl von den verwilderten 
unterjcheiden. (Hamilton Smith Natural history of horses, 1841, p. 146 ff.) 

Die iſetſchkiſchen Bafchkiren haben die ſchönſten Weiden von der Welt; 

aber ſchön find ihre Pferde doch nicht, weil man den Fohlen faft alle Mutter- 

milch entzieht, au aus Trägheit fein Winterheu fammelt, fondern die Thiere 

fih da8 Gras mühjam unter Schnee und Eis hervorſuchen müſſen. (Pallas 

Reife durch verſchiedene Statthalterfchaften des jüdlihen Rußlands, 1771, II, 

©. 75 ff.) Die Kalmüken forgen während des Winter! nur infoferne für ihr 

Bieh, als fie etwas Heu auf entlegene Bäume hängen und für junge oder 

franfe Thiere verwenden. (v. Bunge in Ritters Afien II, ©. 973.) 

8 Bol. Wellfted I, S. 79. Daumas Les chevaux de Sahara et les moeurs 
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du desert, 1861. (Mit Zujägen Abdelkaders.) Stammbäume der arabijchen Pferde. 

Wie diefe Thiere menjchenähnlich behandelt werden, jo wird aud ihre Einnes- 

art menfchenähnlih: bei allem Feuer werden fie doch ohme Zügel, nur mit 

einem Halfter geritten. (Burckhardt, p. 120.) „Die Natur hat dem Araber 

in feinem Pferde den treueften Freund, in feinem Kameele den nütlichften 

Sklaven gegeben.“ (Gibbon). Niührendes Beifpiel von jenem bei Wellfted 1, 

©. 212. Der Turfomane richtet die Pferde ab, im. Kampfe durh Echlagen 

oder Beißen zu helfen, gefangene Menjchen oder Thiere zu bewachen zc. (Aus- 

land a. a. ©.) In Rußland werden die Rinder und Pferde wohl Väterchen, 

Miütterhen, Brüderhen angeredet. W. Irving (Ausflug in die Prärien, ap. 

24) bemerkt, daß in der Wüſte ein Reiter mit einem andern Pferde gewifler- 

maßen auch ein anderer Menſch wird. Vgl. Hiob 39, 19 fi. Die Eprade 

der Nomaden hat eine Menge Ausdrüde für Vieh in allen Lebensverhältnifien, 

(und für Waffen), die nachher überflüfjig erjcheinen und veralten. Wie der 

Jäger diejelben Körpertheite faft bei jeder Art von Wild anders nennt, fo der 

Nomade faft bei jeder Viehart das Begatten, Trächtigfein, Sterben, Schlachten ꝛc. 

anders, (J. Grimm Gefchichte der deutihen Eprade I, ©. 20.) Bei den 

Griechen bildet das gemüthliche Berhältniß des Kykiopen zu feinem LieblingSwidder 

(Homer. Od. IX, 447 ff.) einen merfwirdigen Gegenſatz zu ihrer jpätern Sitte. 

9 Bon einem großen englifhen Pofthalter, der feine Pferde, und zwar 

nicht aus religiöfen Gründen, jeden 7. Tag ruhen läßt und damit 11 Proc. 

gewinnt, ſ. London Statist. Journ. 1862, p. 514. 

10 So wird z. B. vom Kameele nicht allein das Fleiſch gegefien, und Die 

Milch getrunken; fondern aus dem langen Haare, welches jährlich erneuert 

wird, bereitet der Beduine fein Zelt und feine Kleidung; der Urin gibt ein 

werthvolles Salz, der Mift an vielen Orten das einzige Brennmaterial. Milch» 

branntwein bei fo vielen Hirtenvölfern. ; 

11 Efau der Bruder Jacobs! Waidmann heißt im alten Deutichen ſowohl 

der Hirt, wie der Jäger. (Grimm Geſch. der deutſchen Sprade I, ©. 17.) 

Die Zakuten find erft durch den ruſſiſchen Handel neben ihrer Viehzucht Pelzjäger 

geworden. (v. Wrangel I, ©. 149.) Wie in der arabiſchen Wüſte Heuſchrecken 

als ein fehr concentrirtes Viehfutter benugt werden |. Ausland, 22. Mai 1866. 

12 Die Kalmüken verftehen ſelbſt in einem äußerft fiſchreichen See das 

Fiſchen nicht; fie Halten das Angeln fr eine Art von Zauberei. (Nitter Ajien 

II, ©. 984.) Die Mongolen berühren die Ihönften Erdbeeren nicht: „Pflanzen 

wachen für die Thiere, Thiere für die Menſchen.“ (III, S. 221.) 

13 Bgl. Bd. I, 8. 244. J. S. Mill Prineiples I, p. 13. Großer Vieh- 

reichthum eines fibirifhen Nomadenftammes kann nad) Pallas (Sibiriſche R. III, 

©. 197. 400) regelmäßig als eine Erſchwerung des Ueberganges zu Aderbau 

und Chriftenthum betrachtet werden. Won den Kirgifen |. Meyendorff Voyage 

à Boukhare, p. 38. Die Kaffern haben ftarke Fortichritte zum Aderbau ge- 

macht, als fie aus Aberglauben und Eroberungsſucht den größten Theil ihres 

Biehes getödtet hatten. (Ausland 1863, Nr. 45.) 

14 Die Kalmülen ließen entweder durch gemiethete Knechte etwas Feld be» 

ftelfen, aber nur zu eigener Nothourft; oder fie fingen damit an, während des 

Rofher, Syſtem der Volkswirthſchaft. 11. 3 
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Winters fefte Häufer zu bewohnen, und vorher durch Miethlinge Heu fammeln 

zu laffen. (Pallas Sibiriſche Reife I, ©. 113 f.) Die Araber in der Nähe 

von Bagdad follten auf Befehl des Paſcha's feite Wohnfige einnehmen; da 

verfchmäheten die Angejeheneren. doch noch. lange. den eigenen Aderbau, fondern 

verpacteten ihr Land an arme Fellahs. Auf die Dauer freilich nahm ihre 

Macht hierdurch ab, wie bei jedem halbherzigen und inconfequenten Fortjchreiten. 
(Fraser Travels Il, p. 98.) 

15 So die nogaijhen Tartaren, die im Sommer den Strömen entlang 
nad Norden zogen, um das Feld zu bauen; nad) der Ernte zur Ueberwinterung 

an die Küſte des aſowſchen Meeres zurücdfehrten. (Pallas Reife im füdlichen 

Rußland I, ©. 506. Storch Gemälde des ruffifhen Reichs II, S. 259.) Ein- 

zelne Bafchkirenftämme ziehen im Eommer der Hite wegen ins Gebirge, und 

lafjen ihre Dörfer mit allem Geräthe ꝛc. jo lange offen ftehen. Im Herbfte 

fehren fie wieder, und machen un jo reichere Ernten, als das im Winter nahe 

beim Dorfe lagernde Bieh den Boden trefflih gedüngt hat. (Pallas Eibir. 

Neife II, S. 122.) Bon den Beduinen am Sinai f. Ritter Afien XIV, 

S. 978 fg.; von den Kurden ꝛc. IX, ©. 453; von den Nafamonen im Alter: 

thum Herodot. IV, 172. 
16 A, v. Humboldt Ueber Steppen und Wüſten in den Anfichten der Natur 

(1849), Bd. 1. 

8. 18. 

Mit dem Kapitale des Volkes pflegt auch die Arbeitstheilung 
zu wachen. Ein zweiter großer Fortichritt, welchen das Hirten: 

leben gegen das Jägerleben veranlaßt, beruhet auf der Möglichkeit, 
die Kriegsgefangenen ꝛc. als Sklaven zu halten. (Bd. I. $. 67). 
Aber die Lage diefer Sklaven it mild. Die nomadifche Viehzucht 
bedarf fo weniger Arbeit, daß eine übermäßige Anftrengung nie 
Regel fein kann.“ Die Lebensart jogar der reihiten Nomaden 
pflegt fo einfach zu fein, daß der Unterhalt ihrer Sklaven nicht 
allzu grell von ihr abitiht. Die tägliche Speife des Bebuinen ijt 
Mehl in jauerer Kameelmilh gekocht; nur wenn Gäjte fommen, 
wird, je nad) ihrem Range, Brot, oder Butterbrot mit Kaffee, oder 

Braten dazu gegeben. Hier und da ſchwelgt man in Butter, fo 

daß mohl des Morgens eine ganze Schale voll aufgeledt, Butter 
gefchnupft wird ꝛc. Selbit die Reichſten haben nur Ein Zelt, aus: 

genommen wenn ihre Weiber fich gar nicht mit einander vertragen 

fönnen. Im Winter fchlafen diefe Menfchen barfuß im offenen 

Zelte, wo das Feuer höchſtens bis Mitternacht brennt; im Sommer, 
bloß in ihren Mantel gehüllt, auf dem glühenden Sande. 2? — 
So fehr die Viehzucht an Negelmäßigleit, aljo Berechenbarkeit ihrer 
Geſchäfte, der Jagd überlegen it, jo Dejchäftigt fie doch nur einen 
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Heinen Theil des Tages. An ihre Mußeftunden knüpft fich deß— 

halb gerne der Anfang einiger In duſtrie an, die freilich felten 
über die Stufen des Familienbetriebes und der Verarbeitung nur 
von thieriichen Rohſtoffen hinausgeht. Man hat Arabien wohl den 
gewerblihen Nullpunkt der alten Welt genannt: je weiter man fi 
von bier nad Oſten oder Welten entfernt, um jo höher fteigt das 
Intereſſe am Gewerbfleiße. (K. Ritter.) 3 — Jedenfalls wird in 

diefer, wie in anderen Kulturbeziehungen, gar bald ein Bunft er: 
reicht, wo das Fortihreiten aufhört. Selbſt die fruchtbarſte Gegend, 
nur als natürliche Weide benugt, vermag feine dichte Bevölkerung 
zu ernähren. * Die Kirgijen, wohl das zahlreidite Nomadenvolf 

der Welt, zählen ſchwerlich viel über 2'/, Millionen Köpfe auf einer 
Fläche von mindeitens 25000 Duadratmeilen. In allen Wüften, wo 

nur auf ganz wenigen Stellen, ſog. Dafen, eine beftändige Vege— 
tation herrſcht, ift die Hirtenbevölferung überdieß zu periodiſchem 

Hin- und Herwandern genöthigt.? Auch diefe Wanderungen 
find ſchon viel regelmäßiger, als die planloſe Wildfolge der Jäger: 
horden: gleihjam eine Schlageintheilung im Großen; aber fir die 
höhere Arbeitsorganifation ift doch nur bei anfäfliger und gevrängter 
Bevölkerung eine Stätte. Hieraus erklärt fih der merkwürdige 
Umſtand, daß wir bei Völkern, die noch im reinen Nomadenthume 

verharren, faſt gar feine Veränderung ihrer Zuftände wahrnehmen. 

Der Schleier, mwelder das Innere der arabifhen Wüſte verhüllt, 
hat fih in Moſes, Auguftus, Mahomets Zeit und abermals dur 
die neueren wiſſenſchaftlichen Reifen gelüftet: wie äußerft gering 
aber find die Unterjchiede jolcher weit aus einander liegenden Zeit: 

räume dort!d Diefe Nomadenvölker jchreiten nicht vorwärts, aber 

fie altern auch nit. Erſt wenn fie zum Aderbau übergehen, 
ſcheinen die Gejege der Völferentwidlung Macht über fie zu ge: 
winnen, — Im Innern des Nomadenvolfes wird an eigentlichen 
Handel wohl kaum gedacht werden: alle Mitglieder find mit einer 
zu gleihartigen Production bejchäftigt. Deſto eher bilvet ſich ein 
Abſatz der überflüfligen Viehzuchtsproducte in das benachbarte, höher 

fultivirte Ausland; wie denn 3. B. fowohl die Beduinen, als die 
Indusnomaden faft alle Fremdwaaren mit Butter bezahlen. 7 8 
Gibt e8 im Lande der Nomaden ein werthvolles anderes Gut, 
welches: duch leichte sccupatorische Arbeit. zu gewinnen jteht, fo 
pflegt auch vieß zur Ausfuhr benugt zu werden: im der Sahara 
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3. B. Salz, in der Induswüſte Gummi, in Sibirien Belzwerf. ? 
Nicht weniger gern treiben die Nomaden Zwiſchenhandel. Ihr 
Neihthum an Laſtthieren, jowie das regelmäßige Herumziehen, wozu 
fie ohnehin genöthigt find, macht fie zu Karawanen ſehr geeignet; 

daher fie bald aus Karamwanenräubern Karamwanenführer werden. 

1 Der Beduine läßt jogar feine Negerfflaven gewöhnlich nad) einigen Jahren 
frei, obſchon eine gewiffe Abhängigkeit auch nachher fortvanert. (Burckhardt, 

p. 103.) Bgl. dagegen von den Skythen: Herodot. IV, 2. 
2 Burckhardt, p. 33 fi. 137. 24. 28. Daher gibt e8 auch nur ehr 

wenig alte Leute in der arabifhen Wüfte. (Burckhardt, p. 55.) Die Mäßig- 

feit der gewöhnlich jehr mageren Beduinen ift fo groß, daß zuweilen ihrer ſechs 

von der Mahlzeit eines Europäers fatt werden. (Ritter Afien XIII, ©. 525.) 

Bon den Mongolen fingt eine chinefifche Prinzeffin, die einen Khan derjelben 

heirathen follte: „Meine Verwandten haben mich vermählt, und zwingen mich, 

in diefem fernen Land zu wohnen. Elende Zelte find mein Palaft, deffen 

Wände Pfähle bilden. Rohes Fleifch ift meine Nahrung, fauere Milch mein 

Getränf. O Baterland, mein Sinn fteht nur nad dir! Mein Herz ift tief 

verwundet. Wär ich doch ein Vogel, um zu dir zu fliegen!“ (De Guignes 

Histoire des Huns II, p. 62.) Die Hauptnahrung der Kalmüken ift geronnene 
füge Milch. (Mitter Afien II, S. 966.) Die Turfomanen leben faft nur 

von Milh und Fleiih. (A. Burnes.) Vgl. M. Polo I, 57. 

3 Bei den Beduinen gibt es von eigentlichen Handwerkern bloß Huf- 

Ihmiede und Eattler, die jehr verachtet find. Gerben und Weben gejchieht in 

den Familien ſelbſt. (Burckhardt, p. 37.) Bei den Kirgifen liegt alles der- 
gleichen den Weibern ob (Meyendorff Voyage d’Orenbourg à Boukhara, 1820, 
p- 46); bei den Kalmüfen ift nur die Verfertigung der Hütten und das Filz. 

machen hiervon ausgenommen. (Pallas Auffifche Reife I, ©. 322.) Der Kal- 

müfe pflegt in feiner Filzjurte ein Bett von lauter Filzlagen, einige lederne 
Gefäße und Manteljäde, dann Waffen, Kleider, Felle und Gößenbilder zu 

befigen. (Mitter Afien II, S. 966.) Wie roh die Kleidung mander Nomaden 

und Halbnomaden ift, zeigt fi) Tacit. Germ, 17. Wohl überall hat der Ge- 

werbfleiß mit einer Verarbeitung angefangen, welche der urfprünglicgen Form 
des Nohftoffes möglichſt wenig zuſetzte. Alſo Schläude von Thierhäuten, deren 

natürliche Definungen zugenähet werden; Stride von Pferdehaar; Schafpließe 

eher, als Wollzeuge. (In Rom wurde das Scheeren der Schafe erit 450 Jahre 

nah Gründung der Stadt gemöhnlih: Varro, De re rust. II, 11.) 

4 Die’ Kunft des Heumachens jcheint dem Oriente noch vor Kurzem ganz 

fremd geweſen zu fein (Ritter Afien XI, ©. 422.) 

5 Die Kalmüken leben während des Winters an der kaſpiſchen Meeres- 

füfte, wo ihnen das Schilf zur Feuerung dient; im Sommer ziehen fie mehr 

nad) Norden hinauf. (Pallas Ruſſ. Reife I, S. 327.) Sehr großartig ift die jähr- 

liche Wanderung der großen Kirgifenhorde im Frühling aus der Ebene in die Ge- 

birgszmweige des Alatau, wohin bloß ein einziger Paß führt: Atkinson Travels 

in the upper and lower regions of the Amoor (1860). Die TZungufen müſſen 
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im Winter die offenen Steppen ſchon der unerträglichen Schneeftärme willen 

verlaffen. (Rallas Sibir. Reife III, S. 226.) Im nördlihen Arabien ift um« 

gekehrt der Winter die gute Jahreszeit, wo e8 auch in der Müfte reichlich 

Waffer und Biehnahrung gibt. Dann zerftreuen ſich die Beduinen über weite 

Ebenen, je drei bis vier Zelte beiſammen, und ein folher Haufe gewöhnlich 

eine halbe Stunde vom andern entfernt. Der Sommer treibt fie in die Nähe 
der ſyriſchen Gränze, wo fie in größeren Maffen um die fpärfichen Bäche 

lagern, meift nur drei bi$ vier Tage an derfelben Stelle. (Burdhardt, ©. 26.) 

Die Franzofen haben in Algerien ziemlich ſpät erſt die Negelmäßigfeit und 
Nothwendigkeit der nemadiihen Wanderungen aus der Sahara nad) dem Tell 

und umgelehrt wahrgenommen; alsdanı aber, durch Beichlagnahme der Zu- 
fluchtsörter für die böfe Jahreszeit, den größten militärifchen Vortheil daraus 

gezogen. 

6 Die Stämme der Jafé und Aenezeh befinden fi) noch heute auf einem 

abrahamitiihen Standpunkte; wogegen viele dazwifchen liegende Etämme fehr 

ausgeartet find. (Ritter Afien XIII, ©. 239.) Im Einzelnen ift e8 ein merf- 

würdiges Beilpiel der Unveränderlichkeit nomadifcher Gebräude, wenn man 

Aeschyl. Prometh. 706 ff. und den beinahe fünf Jahrh. jpätern Strabo VII, 

3. 17 mit Rubruquis Voyage en Turtarie, Ch. 2 und den heutzutage üblichen 

Wohnungen der Kalmüken vergleiht; oder Sallust. Jug. 18 und Sulpic. 
Sever. Dialog. I, 3, 3. (ums Jahr 400 n. Chr.) mit den heutigen Hütten 

der Numidier nah v. Maltzan R. in Tunis und Tripolis (1870) IL, S. 107 ff. 

7 Den Gebrauch der Butter haben die Griechen erft von den Skythen und 

Thrafiern gelernt, die Römer von den Deutſchen. (Beckmann Beitr. zur Geld. 

der Erfindungen Ill, ©. 289.) 

38 Ein mwohlhabender Beduine verbraucht dagegen wohl fiir 200 Piafter 

Weizenmehl, für 100 Piaſter Gerfte zur Pferdenahrung, für 200 Biafter Frauen: 
und Kinderfleidung, für 2600 Piaſter Kaffee, Eingemachtes und andere Leder- 

biffen: zufammen für 35 bis 40 Pfd. St. jährlich. (Burckhardt, p. 39.) Jedes 

Fahr, wenn ſich der Stamm in der Nähe Syriens befindet, fommt eine Menge 

Haufirer aus Damaskus, Aleppo ꝛc., welche dem Sceifh Zoll geben. (p. 108.) 

Altarabifche Viehausfuhr nah Phönikien: Hefefiel 27, 21. Die Kirgijen er- 

handeln von Rußland und Bufhara hauptſächlich feinere Kleidungsſtücke, ſoge— 

nannte Kurzwaaren, grobe Holzgeräthe und Gerealien (Pallas Ruſſ. Reife II, 
©. 296 fg.); fie verfaufen dagegen befonders Pferde und Schafe. (Meyendorff 

Voyage, p. 209.) Die Buräten geben oft während des Eommers den benad)- 
Barten ruſſiſchen Landleuten ihr Vieh zu meiden. (Pallas Sibirifhe Neife III, 

©. 168.) 

I Bol. Ritter Afien VI, &. 1024. 

10 So z. B. die Midianiter zwifchen Arabien, Phönikfien und Aegypten 
J. Moſe 37, 25 ff.), die Nafamonen zwifchen Karthago und Innerafrika, die 

nubifchen Hirtenvölfer zwifchen Aegypten und Meroe. (Heeren Feen, ©. 197. 
6%.) Afghaniſche Hirtenftämme zwiſchen Indien und Perfien (A. Burnes 11, 

&. 266). Kirgifen zwifhen Rußland und Bufhara. (Meyendorff Voyage, 

p. 239.) ‘ 
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8. 14. 
Bei aller Einfachheit feiner Verhältniſſe und Zufriedenheit 

danıit ! kann das Leben der Nomadenvölfer doch leicht einen gewiſſen 

Schwung haben. Der ftete Umgang des Hirten mit der Natur, 
die Gewalt der Elemente, denen er fait obdachlos preisgegeben iſt, 
die einförmige Unermeßlichkeit der Ebene, der Sternenhimmel, den 
er nicht bloß in freier Muße betrachten kann, jondern als Weg: 

weijer in der Einöde ftudieren muß: alles dieß wird feine Eeele 

mit wenigen, aber tiefen Einvrüden erfüllen. Man erkennt das 
ſchon aus der würdevollen Sprade und Haltung der meilten No— 
maden, * aber noch bei weitem fchöner aus der vorzugsweile leb— 

haften und activen Religiongempfänglichkeit, welche fie auszeichnet. 

Um große religiöfe Bewegungen einzuleiten, bat fid) die Vor: 

fehung oftmals der Hirtenvölfer bedient; 3 und das Wültenleben 
ſcheint namentlich für den Monotheismus ein günftiger Boden zu 
fein. Es fehlt dort eben jene üppige Mannichfaltigkeit der zeugen: 
den Naturkräfte, wodurd in beſonders fruchtbaren Gegenden, wie 
3. B. Indien, die Vielgötterei befördert wurde. 

So wenig bei ven meilten Nomadenvöltern mit ihrer halben 
MWeibergemeinichaft (Bd. I, $. 245) an Familienleben im engern 

Sinne zu denken it, * jo entſchieden hat doch ihr Staatsweſen 

den patriarchaliihen Charakter einer großen Familie noch beibe: 
halten. Alle Gliever eines Stammes betrachten fi) als näbere, 

alle Stämme eines Volkes al3 fernere Verwandte. Nirgends wird 
auf Stammbäume national folder Werth gelest, wie in dieſen 
„Geſchlechterſtaaten.“ Uebrigens freilich iſt das Band ver poli- 

tifehen Subordination bier ſehr loſe. Die Gleichheit der Lebens: 
weife läßt unter Freien kaum einen Standesunterfchied aufkom— 

men. ® Bei den Beduinen bat allerdings jeder Stamm jeinen 
Sheikh, jedes Lager feinen Unterſcheikh. Aber die Macht diejer 
Häuptlinge beſteht eigentlih nur in der Wirkſamkeit ihres Bei: 
fpield. Anftatt ihre Unterthanen zu bejteuern, müfjen fie gerade 
vorzugsweife zur Gaftfreiheit und Milothätigkeit bereit fein. Die 

Turfomanen find ftolz darauf, daß fie „weder von einem Baume, 

noch von einem Könige bejchattet werden.” 3 Nicht einmal an 
Städte mag fi) der unbändige Freiheitsfinn der Nomaden feffeln: 
diefe gelten bei den Bebuinen wie bei den alten Deutichen als 

Gefängniſſe; daher bei den erjteren auch die Verbindung mit einer 
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Städterin als Mißheirath. ? 1% Die Politik der Nomadenvölker läßt 
ſich am Fürzeften damit bezeichnen, daß eine Menge von. Eigen: 
thümlichkeiten, welche die Aderbauvölfer nur in ihrem frübern 
Mittelalter gehabt haben, bei ihnen bleibenvder Charakter ge: 

worden jind. Alſo namentlid Allgemeinheit und Ehre des Räuber: 
gemwerbeg. Sie jteht in Wechjelwirfung mit der Nomadie: wer 

mag fih anbauen, wenn er altäglih Räuber fürchtet? 2 Als 
eine Milverung de3 allgemeinen Fehderechtes kann Schon die Blut: 
rache gelten, weßhalb der Koran fie beftätigt. Sie erbt in Ara- 
bien auf Nachkommen unbejchräntt fort, auf Seitenverwandte nur 
bis zu einem gewiljen Grade. Insgemein wird ein Sühngeld an- 
genommen; nur darf die beleidigte Familie nicht anfangen zu unter: 
handeln. Se ftärfer, wohlhabender und vom Städteleben ferner 

ein Stamm ift, um jo jchwerer wird er fich die Rache abfaufen 

lafjen. 3 Die ſog. Richter des ungefchriebenen Rechts find in 

Wahrheit bloße Vermittler zwifchen ven ftreitenden Parteien, die 
nah dem Herfommen und dem gemeinen Menjchenverftande ur: 
theilen, aber jo gut wie gar Feine gerichtlichen Zwangsmittel be: 
figen. '? Für jeden Frevel beinah find Geldbußen üblid. ® Zur 
Ausmittelung der Wahrheit appellirt man gern an Gottesurtheile, ' 

ſowie Gottesfrieven die vornehmjte Ausnahme von der Fehderegel 

find. 17° Webrigens haben die Familien- und Stammesfehden ins: 

gemein den Charakter ritterliher Zweifämpfe: ſchon um der Blut- 
rache willen vermeidet man große Schlachten gern. "8 

Faſt alle Beobachter ftimmen darin überein, daß Nomaden durdfchnitt- 

lich zufriedener find, als höherfultivirte Menjchen. Iſt der Bebuine 5.3. arm, 

jo wünſcht er höchſtens fo reich zu werden, daß er bei der Ankunft jedes 

ahtungswerthen Gaftes ein Lamm ſchlachten kann, und überhaupt an Gaft- 

freiheit von feinem Belannten übertroffen wird. Erreicht er dieß Ziel, jo 

wünſcht er fich ferner ein gutes Pferd und Dromedar, fowie gute Kleider für 

fein Weib. Hernach endlich nur noch ein Wahsthum feines Aufes von Tapfer- 

keit und Gaftfreiheit. (Burckhardt, p. 141.) Vgl. von den Kalmüfen: Pallas: 

Auff. Reife I, ©. 327; von den Kirgifen: Siewers bei Ritter Afıen II, &. 774. 

Heiterer als die Jägervölker find fie ohne Zweifel, wie fi z. B. das ganze 

Leben der Terasindianer aufgeklärt hat, feitdem fie Heerden befigen. 
2 Nirgends wird das Arabiſche jo grammatiſch richtig, jo Scharf accentuirt. 

und mit jo gewählten Ausdrude geſprochen, wie in der Wüfte, (Burckhardt, 

p. 211.) Kommt ein Beduine zur Stadt, fo jpielt er gewöhnlich eine mwort- 

targe, jententiöfe und ernfte Rolle. (p. 105 ff.) 

3 Nicht ohne vollswirthſchaftlichen Grund ift die altteftamentliche Offen 
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barung mit einem Hirtenftamme verwachſen, und von ägyptilch- heidnijchen 

Zufägen in der Wüfte gereinigt worden. Ich erinnere ferner an den Hirten 

David, an die Hirten von Bethlehem bei der Geburt des Heilandes, an den 
Aufenthalt Johannes des Täufers und Chrifti jelbft in der Wiüfte. Am deut» 

lichften hat das Islam die Epuren feines nomadifhen Urfprunges immer bei- 
behalten; wie denn 3. B. feine Moral vornehmlich ſolche Gebote einfchärft, die 

bei Nomaden, genauer Bebduinen, ganz oder halb von jelbft einlenchten mußten: 

Mäpigkeit im Effen und Trinken (Faften, Weinverbot), Neinlichkeit (Waſchungen, 

Beihneidung), MWallfahrten, Brunnengraben, Gaftfreiheit 2. Auch die ſoge— 

nannte maurische Architectur ift offenbar dem Hirtenleben verwandt: die zwiebel- 

fürmigen Kuppeln und binnen Säulen entjprechen dem Zelte; die Hufeifen- 

fürmigen Bogen und doppelten Spitbogen find von der Leinwand auf den 
Stein übertragen. Dazu die Vorliebe für Schatten und fließendes Waffer. 

4 Mas wir Häuslichkeit zc. nennen, ift eben nur im Haufe, nicht aber im 

Zelte möglich! 
5 Nach Bambery ift die erfte Frage, wenn Kirgifen einander begegnen: 

„wer find Deine fieben Väter?“ Und felbft achtjährige Kinder können fie regel- 

mäßig beantworten. (R. in Mittelafien, ©. 294.) 

6 In der Wilfte hört fchon bei jeder Karamanenreife der Unterfchied von 
Herr und Diener fo gut wie auf. (U. Burnes Reife I, ©. 222.) 

7 Ihre Einkünfte beftehen im Zribute der umliegenden türkifchen Dörfer 

und der durchziehenden Karawanen. Mitunter läßt wohl ein Stamm feinen 
Scheikh mit deffen unnittelbarften Verwandten allein; oder einzelne Genofjen 

ſchließen fi einem andern Lager deffelben Stammes an. Nur den Türken 

gegenüber thun die Beduinen ſehr gehorfam gegen ihre Scheikhs, nm dadurch 

einiger, folglich ftärfer zu erfcheinen. 

8 Burnes a. a. O. II, S. 179. Das Mahl des Khans ift jo einfach, wie 

das eined® Bauern; und immer theilt er es mit feiner Umgebung. (Burnes I, 

©. 293.) Bei den Kirgifen herrſcht jeder Khan faft nur jo weit, wie feine 

Geſchenke reihen. (Palas Ruſſ. Reife I, ©. 395 ff.) Bedeutende Perfönlich- 

feiten mögen gerade in einer jo wenig juriftiichen Welt viel ausrichten können, 
aber nicht als Herrfcher, ſondern eben als Perjönlichkeiten. (Bgl. Meyendorff 

Voyage, p. 48 ff) Die Kalmüken haben jchon ftrenger monarchiſche Berhält- 

niffe, zum Theil wegen des Lamaismus mit feinem einflußreicen ultramon- 

tanen Prieftertfum. Bon den Skythen vgl. Herodot IV, 68, 71 fg. 81. Aber 

ſelbſt Gajuf, der Enkel Didingis-Khans, wurde von feinen Großen höchſt 
troßig. behandelt. (P. Carpin Voyage en Tartarie, Ch. 9.) 

9 Burckhardt,.p. 63. Rubruquis Voyage en Tartarie (éd. Bergeron). 

Ch. 49 fand 1254 auf feiner 66tägigen Reife von einer mongolifchen Reſidenz 
zur andern nur Ein Dorf, in welchem nicht einmal Brot zu haben war. Die 
Kirgifen halten jeden Anfäffigen für krank. (Vambery, ©. 295.) 

10 In Folge ihres großen Unabhängigkeitsfinnes mag fi fein arabifcher 
Maätroje dur Bertrag an ein Schiff binden; jedem Rheder find deßhalb einige 

Negerſklaven dort unentbehrlih. (K. Ritter XIII, ©. 23.) 

11 „Niemand ift wohlthätiger und graufamer zugleih, als die Bewohner 
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der Wüſte.“ (Altes Sprüchwort in Taufend und einer Nacht.) Jeder Fremde 

gilt entweder als Gaft, oder als Feind. Der Titel „Räuber“ ift bei den Be- 

duinen einer der ehrenvollften für einen Helden. (Burckhardt, p. 127.) Wer 

übrigens beim Rauben ergriffen wird, muß ſich aus einer fehr harten Ge. 

fangenſchaft loskaufen. 

12 Unter der türkiſchen Herrſchaft, die gegen ihre Unterthanen ebenſo 
drückend iſt, wie gegen Räuber kraftlos, werden die Bauern oft nur der Sicher- 

heit willen Nomaden. (Volney Voyages I, p. 350.) Ganz ähnliche Berhält- 
niffe haben in der Nomadenzeit von Südrußland zum Koſakenthum geführt. 

13 Nimmt die beleidigte Familie das Wergeld nicht an, jo haben die der 
Blutrache Ausgefetsten einige Tage Frift, um zu flüchten. Zuweilen find ganze 
Familien deßhalb 50 Fahre lang im Eril. Kein Bebuine jagt einem Fremd— 
linge ohne Weiteres feinen Namen; auch die Kinder werden zu ähnlicher Bor- 

fiht angewiefen, um nicht irgend einer Blutrache ausgefett zu fein. (Burck- 

hardt, p. 56.) 

14 Ungefchriebenes Recht im Gegenjate des türfifchen. Zu Burdhardts 

Zeit gab es fünf ſolche Richter in der Wilfte, in der Negel mit erblicher 

Stellung. Gerade wie im germanischen Mittelalter muß der Bellagte den Be- 
weis führen; der Gewinnende bezahlt die Eporteln an den Richter (S. 97), 

5 Burdhardt (S. 100 fg.) fpridt von einer Rechnung wie folgt: A 

Ihimpft den B, dieſer jchlägt ihn dafür auf den Arm, und A ermwidert den 

Schlag mit einem Mefferftihe. So muß A für das Scheltwort ein Schaf be- 

zahlen, für den Stich drei Kameele; B für feinen Schlag ein Kamecl. Bleiben 

alfo für A zu entrichten zwei Kameele und ein Schaf. Tödtet Jemand einen 

Wachthund, jo wird das Thier am Schwanze gefaßt und fo gehalten, daß feine 

Schnauze den Boden berührt, alsdann ein Stod von gleicher Länge in die 
Erde geftedt, und der Beleidiger muß ihn mit einem Weizenhaufen als Scha— 
denserfaß völlig zudeden. — Am härteften find faft bei allen Nomaden Dieb- 

ftähle verpönt, die freilich in einem Zeltlager befonders gefährlih. (Pallas 
Ruſſ. Reife I, ©. 328 fg.) 

16 So 3. B. ein glühendes Eifen zu beleden: Burdhardt, ©. 98. 

17 Bor Mahomet gab es in Arabien vier heilige Monate, insbeſondere 

auch im Intereſſe der uralten Wallfahrt nad Mekka. Fett wird nur noch der 

6., 16. und 21. Tag jedes Monats fehdefrei gehalten, nachdem felbft der Ra- 
madan feinen SFriedenscharafter verloren hat. (Burckhardt, p. 84.) 

18 Zwei Beduinenheere pflegen einander außerhalb der Schußweite ent: 

gegenzutreten; dann reiten Einzelne vor und fordern zum Zweikampfe heraus, 

Echt ritterlihe Schonung der Weiber, daher feine nächtlichen Ueberfälle, freilich 
au Feine Schildwachen. (Burdhardt, ©. 234 ff.) Bei den Kirgifen ganz 

ander: Meyendorff, p. 50. Ein großer Theil der Nomadenfämpfe unter 

einander wird um Biehraub oder Quellenbefig geführt: vgl. ſchon I. Mofe 21, 
25. 26, 15 fi. IV. Mofe 21, 12; von den Arabern K. Nitter Afien AU, 

©. 31 fg. Wenn im Sanfkrit das Wort „Krieg“ eigentlich „Kuhraub“ be— 
deutet, fo deutet es wohl auf die nomadifche Periode hin, welche die Arier in 
den norbweftlichden Gränzgebirgen verlebten, 
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8. 15. 
Bei jolden Zujtänden und Lebensanfichten ift der jtete Drang 

der Nomadenvölker zu Naubzügen in die benachbarte Kulturwelt 
nichts Unbegreiflihes. Schon die Uebervölferung würde bierzu 
reizen, die bei nomadifcher Wirthſchaft fo Leicht und früh eintritt. ! 
Und das Nomadenleben trägt die Keime einer furchtbaren kriegeri— 

ſchen Stärfe in fih. Die ununterbrodene Hebung im Ritt und 
Waffengebraud), ? die volljtändige Abhärtung, 3 Alles von Jugend 
auf: muß jeden Mann des Nomadenvolfes zum trefflihen Eolvaten 

machen; um fo mehr, als die Bollsnahrung fo ganz überwiegend 
aus animaliihen Stoffen befteht. ! Was die Gefinnung diejer 
Menjchen betrifft, fo durfte bei den Skythen, wer noch Feinen 
Feind erfchlagen hatte, nicht mit aus dem Ehrenbeder der Horde 
trinken. Ihre Pferde ſchmückten fie mit den Schöpfen der Beſiegten; 
ja fie trugen Mäntel daraus und Köcher aus der Armbaut ihrer 

Feinde. Ihre Bündniffe wurden mit dem Trinken von Blutwein 
bejiegelt; verjtorbene Fürften mit Wunden betrauert. Das Bild 

ihres Gotte3 war ein Schwert, das zum Opfer mit Menſchenblut 

begofjen wurde. $ Der frievlihe Tod im Bette gilt bei vielen 

Nomadenvölfern als ehrenrührig. 6 — Seven Abend, wenn das 
Weidevieh des Stammes nah Haufe kommt, ift die Ordnung, die 
hierbei gegen Verwirrung jchügen muß, vie bejte Vorfchule ver 
militärischen Ordnung. Die ſchwere Kunft eines geregelten Marfches, ' 
einer Lagerung, einer Fouragirung lernt das Nomadenvolf ganz 
von jelbjt auf feinen Wanderungen. $ Ein Nomadenheer bevarf 

feiner Magazine, weil feine Heerven ſchon ein wandelndes Magazin 
bilden; hierzu die verhältnigmäßig ungebeuere Menge von Trans: 

portmitteln: fo wird eine Schnelligfeit vom Angriff und Nüdzug 
möglih, die nur die allerhöchſte Kultur mit ihren Eifenbahnen, 

Dampfmafchinen 2c. wiederum erreichen oder ſelbſt übertreffen kann.“ 

— Mit weldem ‚Auge benachbarte Kulturvölfer auf das wilde 
Gähren und Wogen older Kräfte im Schooß der Wüſte bliden, 

zeigt der perfifche Gegenjfag von Iran und Turan. 10° Dffenfiv die 
Nomaden an ihrem eigenen Heerde aufzufuchen, gebt felten an: 

fie haben ja feinen Heerd! Wie ſchwer es dem Kulturvolke wird, 
jeine Truppen in der Wüſte zu erhalten, ja den Feind nur ein: 
mal zu erreichen, beweifen die verunglüdten Heereszüge des Darius 

nad Skythien, des Aelius Gallus nah Arabien. Der eigentliche 
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Kampf beginnt in ſolchen Fällen erjt beim Rüczuge. !! Beſchränkt 
man fih dagegen bloß auf die Vertheidigung, fo hat man ven: 
jelben Nachtheil, wie Küjtenvölfer ohne Flotte gegenüber einen 
Angriff zur Eee; ? und fogar Befeftigungen der. ganzen Gränze 
fünnen nur dann wahrhaft fihern, wenn eine ebenjo Eräftige wie 
bewegliche, lebendige „Militärgränze“ dahinter fteht. 3 Am wirf: 
ſamſten haben e8 Römer, Chinefen und Rufen gefunden, einzelne 

Nomadenftämme in ihren Dienft aufzunehmen, zwifchen ven übrigen 
Zwiſtigkeit Zu nähren und mittlerweile, durch Etädtebau und Kolo: 
nifirung, der ganzen Nomadenwelt förmliche Marken abzugewinnen. 1 

1 20. I, $. 244. Abraham und Loth, Jakob und Eſau in Paläftina! 
(I. Mofe 13. 36, 6 ff.) 

2 Die Breite des Kopfes in der Gegend der Fochbeine fcheint mit der 

außerordentlihen Einnesihärfe der turaniihen Bölfer zufammenzuhängen. 

Selbſt die Kinder reiten jhon auf Schafen, Ziegen ꝛc, woraus fich freilich die 

zum Gehen wenig geeigneten, frummen Beine der Kalmüken erklären. (Pallas.) 

Die Hunnen follen fogar zu Pferde geiählafen haben. (Ammian. Marcell. 

AXXI, 2) Bon der bewunderungswürdigen Schütengewandtheit, welche die 
Tunguſen mit wahren Kunftreiterftiidihen zu verbinden wiffen, |. Pallas Sibir. 

R. II, ©. 241 ff. Das alte VBorurtheil, als wenn die Hirtenvölfer idylliſch 

harmlos wären, ift befonder$ von Gibbon History of the decline and fall 
of the Roman Empire, Ch. 26 geftürzt. Bol. W. Roſcher Leben, Werf 
und Zeitalter des Thufydides, ©. 490. 

3 Als Golomfin im Januar 1806 die Wüſte Gobi durdhreiste, war das 

Klıma nie unter — 150 bi8 — 300 R., ja das Quedfilber fror zweimal. Auch 

im Eommer oft Schnee und Froft, daher die Mongolen immer Schafpelze 
tragen. Bon der entjeglihen Wuth der Stürme dort, und wie den Mongolen 

ihre Abhärtung gegen Kälte mehrfach zum Siege verholfen hat, ſ. Ritter Afien 
III, ©. 378 fg. Dabei die Filzhütten und die Feuerung mit getrodnetem 
Mift in diefem Klima! 

4 So hängt gewiß der zahme Sinn der Hindus mir ihrer faft ausfchließ- 

ih vegetabiliihen Nahrung zufammen. 
5 Herodot. IV, 66. 64. 0. 71. 62. Auch bei den Alanen diente ein 

Schwert als Götenbild (Ammian. Marcell. J. c.); fowie Attila fein Herrichafts: 

recht auf ein vom Himmel gefallenes Schwert ftüßte. (Priscus, p. 65.) 

6 Bon den Wanen f. Ammian. Marcell. |. e.; ron den Arabern Reiske 

ad A bufedae Ann. Moslem. I, p. 54 fg., Not. 105; von den heutigen Turko— 

manen A. Burnes Reife I, ©. 224. 

* Die gewöhnliche Anordnung eines Beduinenmarſches j. bei Burdhardt, 

S. 27 fg. 
I Große Geſchicklichkeit der Beduinen bei Verfolgung der Fußftapfen: fie 

erfennen fofort, ob Dann oder Kameel beladen, müde 2c. waren; aus den 

Spuren eines befreundeten Stammes können fie gar wohl einzelne Perjonen 
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herausfinden. (Burckhardt, p. 212.) Welche Schule für NRecognoscirungen! 

Bon den großen Treibjagden, welche Dihingis- Khan mit dem beiten Erfolge 

wie friegerifhe Manöver behandelte, ſ. d’Ohsson Histoire des Mongols 1, 

p. 404 fg. Noch jetzt Ueberrefte davon: Pallas Eibir. Reife III, ©. 204 fi. 

9 Bei ihren Kämpfen mit Rußland haben die Mongolen oft in einer Nacht 

3 gewöhnliche Tagereifen zurücdgelegt; daher die blitzſchnelle Ueberſchwemmung 

ganzer Länder. Nach ihrem erften Einfalle, wo ihnen fein ruffiicher Bezirk 

hatte widerftehen fünnen, kehren fie plötzlich wieder zurüd, weil Didingis-Khan 

in der großen Bulharei Heerihau und Reichstag halten wollte. Wie fich die 

Ruffen von ihrem Staunen über ſolche Schnelligkeit faum erholen konnten, 
ſ. Karamfin Gefchichte von Rußland III, S. 201. 229 fi. Vgl. von den Sky— 

then: Jeremias 3—6, 

10 Derjelbe Gegenfaß, wie zwilchen Fran und Turan, zwiſchen Kitai 

China) und Tſchin (Mongolei), zwiſchen Hind und Sind (dieffeitS und jenjeits 

des Indus), Vgl. Nitter Aſien V, ©. 451. VII, ©. 4. In Aegypten be- 

deutet Typhon die Wüſte, im Kampf mit Ofiris (Nil) und Iſis (dem frucht- 

baren Nilthale). Die Hundert Köpfe des Typhon mögen daher rühren, daß 

mit der Befiegung eines Wüftenftanmes fo wenig Nachhaltiges gewonnen war. 

Noch jet meint ein orientaliſches Sprüchwort: fchneide einem Bebuinen den 
Kopf ab, jo fpringen ftatt defjen hundert neue Köpfe hervor. (Burckhardt, 
Travels, p. 116.) 

11 Herodot. IV, 120 ff. Strabo XVI, p. 780 fi. Dio Cass. LIII, 29. 
Ein jehr naheliegendes Stratagem der Nomaden, um ihre Habe wenigjtens 
theilweife zu retten, j. I. Moſe 32, 8. Zu den furdtbarften Gefahren der 

Wüſte gehört der Samum, der zwar nicht an fich giftig ift, aber durch ſchnelle 

Austrodnung aler Schläuche Verderben bringt. Verſchüttung eines verhicten 
Heeres in der libyſchen Wüſte: Herodot. III, 26. 

12 Vortrefflic erörtert von dem Rathgeber eines ofttürfiichen Sultans im 

8. Sahrh.: Visdelou Suppl&ment à la Biblioth. Orient. d’Herbelot, p. 47. 

Die Wüſte ift gleich) einer uneinnehmbaren Feftung (ſchon wegen der Ben 

welche nur der Eingeborene fennt,) mit zahllojen Ausfallspforten. (O. Peſchel.) 

13 Literatur der hinefifhen Mauer in Ritters Erdfunde IV, ©. 647. 

Aehnlich die mediſche Mauer, der Pictenwall, der römische Pfahlgraben im 

jüdweftlichen Deutichland, die Landesmauer jenfeit des Dniefter zum Schute 

Daciend. (Schaffarik Slaviſche Alterthiimer I, S. 520.) Gräben der Karthager 

gegen die Numidier: Appian. Pun. 32, 54. 59. Plin. H. N. V, 3. Bgl. 
Herodot. IV, 3. 

14 Bon den Chinefen f. Ritter Erbfunde II, S. 242 ff. Intereffante Ver— 

muthung, als wenn die Aufnahme der Fsraeliten in Goſen einen ähnlichen 

Zwed gehabt hätte: Ewald Geſchichte des Volkes Israel I, ©. 459 fi. 

8. 16. 
Zumweilen gelingt es einem Stamme, der einen bejogders 

talentvollen und unternehmenden Häuptling hat, jeine Brüder in 

der Wüfte zu unterwerfen. So kann die Macht des ganzen Volkes 
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lawinenartig zu großen auswärtigen Unternehmungen concentrirt 
werden: zu eigentlichen Eroberungen, ja Voölkerwanderungen. 

Dieß der Sinn jener Revolutionen, welche ſich an die Namen 

Kyros, Arſakes, Attila, Mahomet, Arpad, Dſchingis-Khan u. A. 

knüpfen.“ Die urſprüngliche nomadiſche Freiheit muß ſich aller: 
dings bei jedem ſolchen Ereigniſſe viele Einſchränkungen gefallen 
laſſen.“ Die Mongolen z. B. waren in Abtheilungen von je 10, 
100, 1000 u. ſ. w. geſondert, mit der ſtrengſten, durch zahlloſe 

Todesſtrafen eingeſchärften Hierarchie des Gehorſams. Auch die 

Wahabys errichteten alsbald eine förmliche Lehnshierarchie, ſogar 
mit regelmäßigen Abgaben.“ — Die Kriegführung der Nomaden 

ift zu allen Zeiten ſehr einförmig gewejen. Aus der Ferne über: 
ſchütten fie den Feind mit Geſchoſſen, juchen ihn dann entiveder 
durch milden Angriff zu fprengen, oder, wenn das nicht gelingt, 

dur verjtellte Flucht zur Auflöfung zu verloden. Haben fie dieß 
erreicht, jo iſt er die faſt ſichere Beute ihrer überlegenen Schnellig- 

feit.? Gegen tapfere und zugleich wohlbisciplinirte Heere kann 
diefe Kriegsmethode freilich nicht allzu viel ausrichten. Hier find 

die Nomaden faſt ausjchlieglih auf den Eleinen Krieg beichränft: 
Verwüſtung des platten Landes, Aufhebung ifolirter Corps, Ab: 

ſchneidung der Zufuhr 20.65 Dejto gefährlicher jind jie da, wo es 

der Tapferkeit an Disciplin, oder aber der Disciplin an Tapferkeit 

fehlt. Alſo zunächit für halbfultivirte Völker in jener Uebergangs: 

periode, wo man dur Aderbau und Anfäfligkeit die Beweglichkeit 
des Nomadenlebens verloren hat, ohne gleichwohl ven feiten Zu: 
jammenbang der höhern Kultur dafür wiederzugewinnen. Man 

denke nur an die langwierige Hülflofigfeit der Deutſchen gegen vie 
Magyaren, der Franken überhaupt und Angeljachen gegen die See- 
nomaden Sfandinaviens. ? Das natürliche Heilmittel bejtand bier 
in der Gründung einer jchnellbeweglichen und doch zujammenhän: 
genden Reiterei, welche fich auf befejtigte Städte und Burgen ſtützen 
fonnte. Unbeilbar ift die Nomadengefahr bei altersſchwachen Völ— 

fern, um jo mehr, als die gewöhnliche Treulofigfeit und Grauſam— 

feit der Barbaren, (Tamerlans Schädelpyramiden!) 8 melde den 
tapfern Mann zu noch größerer Tapferkeit ftählen würde, den 
feigen nur noch tiefer entmutbigt. Auf dieſe Art jind die Helle: 
niften in Borderafien den Parthern erlegen, die Römer den Ger: 
manen oder Hunnen, die Byzantiner und Perjer den Nrabern, die 
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Chinejen den Mongolen, die Indier den Tartaren. Dft haben 
die Nomaden gleihjam das Scharfrichteramt verwaltet, nachdem 
die. Vorſehung über entartete Kulturvölfer das Todesurtheil ge: 

ſprochen hatte. (Attila die Gottesgeißel!) ® 

1 Die meiften diefer Völferwanderungen find von Hochaſien ausgegangen, 
von den Türken im weitern Sinne des Worts, zu denen wahrjcheinlich auch 

die alten Skythen, Parther und Hunnen, die neueren Avaren, Magyareı, 

Zartaren, Mongolen und Mandſchu gehören. Aber auch den griechiſchen Hera- 
Hidenzügen zc., fowie der galliihen und germanischen Völkerwanderung liegt 

wohl etwas Aehnliches zu Grunde. Noch im 16. Jahrh. fand eine Bölfer- 

wanderung der Hirten» und Näuberhorden aus den Steppen Hodafrifas nad) 
den umliegenden Tiefländern ftatt: Nitter Erbfunde I, S. 230. 

2 In gewöhnlihen Zeiten pflegt 3. B. unter den Beduinen der Kriegs: 

befehl einer ganz andern Perfon, als dem Echeifh, übertragen zu fein, welche im 

Frieden gar feine Gewalt befitst (Burdhardt, S.238 ff.) Aehnliches bei den Kirgifen. 

(Pallas Ruſſiſche Reife I, S. 395 ff.) Offenbar aus eiferfiichtiger Freiheitsliebe. 

3 Noch jett bei den Kalmüken ein Ueberreft davon: Pallas Reiſe durch 

Rußland I, ©. 328 fi. 
4 d’Ohsson Histoire des Mongols I, p. 388 fg. Burckhardt, p. 60. 
5 Plutarch, Crass. 18. 25 ff. Dio Cass. XL, 15. Leo Tact., p. 796 ff. 

Karamfin Ruſſiſche Gefhichte III, S. 229 ff. 

6 Sehr ſchön und typifch bereits im Kriege der Thrafier gegen Brafidas 
geſchildert: Thucyd. IV, 126, Daß ſolche Nomaden als Bundesgenoffen eines 

fultivirten Heeres vortrefflih wirken fünnen, haben u. A. Hannibals Numidier 
oder aud die Kofafen gegen Napoleon gezeigt. Wenn es den Ruſſen gelänge, 
die ofttürfifhen Nomadenftänme ihrem Heere einzuverleiben, jo wäre das eine 

furchtbare Berftärfung ihrer Macht. 
? Die Magyaren ftreiften bis an die Pyrenäen und die Südſpitze Ita— 

liens; die Normänner famen zu Schiffe bis Trier und Paris! Ir allen ſolchen 

Uebergangsperioden, auch denen auffteigender Art, pflegt der Körper einftweilen 
ſchwächer zu fein, als vorher. Ich möchte dieß mit der Entwöhnungs- und 

Zahnungsperiode unferer Kinder vergleichen, 
8 Didingis- Khan nannte die Behandlung des eroberten Samarkand eine 

milde, weil nur die Hälfte der Einwohner niedergehauen, die andere Hälfte 
aber als Sklaven verlauft wurde. Bon den Gräueln der Mongolen in Ruß— 

land ſ. Karamſin III, S. 229 ff. Diefe Menſchen find zu kurzſichtig, um den 

Nuten der Treue zu erkennen, und zu ſtolz, um auf ihren Schein großen 

Werth zu legen. Vae victis des Brennus! Bon Batu⸗-Khan gibt es mehrere 
Beiipiele, daß er ungewöhnlich tapfere Gegner begnadigt und in Ehren hält: aber 
Berfprehungen, etwa um eine unbezwingliche Feſtung durch Capitulation zu er- 

langen, werben ſtets mit Hohn über die Leichtgläubigen gebrochen. Vgl. Karamfin 
Ruſſiſche Gefchichte IV, S. 10 fg. V, ©. 67. Roepell Gefch. von Polen-I, ©. 526. 

9 Im Driente pflegen ſolche Eroberungen mit furdtbarer Echnelligkeit vor 

fih zu gehen; großentheils wohl darum, weil die Sieger nur die oberfte Schicht 
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der befiegten Kulturpölfer zu entjegen brauchen, die aus früher eingedrungenen, 
hernach fultivirten und bald darauf entarteten Nomaden befteht. Die Haupt- 

maffe der unterworfenen Nationen vertaufcht ohne vieles Widerftreben den ab- 

genußten Herrn mit einem frifhen. Der einzige Kyros eroberte ganz Vorder: 

aften; das Kalifat wurde in etwa 80 Jahren von China bis zum atlantifchen 

Meere, vom Kaukaſus bis zu den Nilquellen ausgedehnt; die Mongolen 

herrſchten nad) zwei Menfchenaltern vom japanifchen Meere bis zu den Gränzen 

Deutſchlands. Ein bedeutender Wendepunkt ift es in allen ſolchen Gejchichten, 

wenn die Sieger dem Friegerifchen Hirtenleben völlig entfagen, die Sitten der 
Bejiegten annehmen und in der Negel eine große neue Hauptftadt erbauen. 

Die Mongolen beriethen zuvor allen Ernftes, ob fie nicht China zur Weide 

legen jollten! Ein zweiter Wendepunkt von traurigfter Art liegt da, wo die 
verweichlichte Regierung beginnt, die freigebliebenen Hirtenvölfer, aus deren 
Mitte fie doc ſelbſt hervorgegangen, zu fürchten. Hierdurch wird die einzig 
mögliche Regeneration orientalifher Staaten, mittelft einer Zuleitung frifcher 

Nomadenkräfte, verhindert. Zwiſchen diefen beiden Wendepunkten pflegt die 
Blüthezeit der orientaliihen Mächte zu liegen. 

$. 17. 

Ein lehrreiches Mittelglied zwifchen dem eigentlichen Nomaden: 
leben und der Viehzucht der höheren Kulturftufen, die nur eine 

Seite der Landwirthichaft bildet, Täßt fih auf den großen wald— 
ofen Ebenen von Südamerifa, einigermaßen.aud von Süd— 
rußland und Ungarn beobachten. Hier ift die Wirthſchaft im höchſten 

Grade ertenfiv. Auf ven Pampas von Buenos Ayres gilt ein 
Weidegut von 4 bis 5 Duabdratlieues für gar nicht ſehr bedeutend 
(Azara); und zwar rechnet man auf die geographifche Duadratmeile 
guter Weide 1500 big 2000 Stüd Rindvieh. ! Für ungefähr 1000 
Ninder wird ein Knecht gehalten, von welchem 3 bis 6 unter 
einem Oberhirten ſtehen. Dieſe Arbeiter haben für gewöhnlid) 
weiter nichts zu thun, als ein paar Male wöchentlih, von Hun: 
den begleitet, um die Befigung herumzureiten: es ſoll dadurch fo- 
wohl das Berlaufen der Heerven, wie das Eindringen von Raub: 
thieren gehindert werden. * Alljährlich wird die ganze Heerde zu: 
jammengetrieben, die einjährigen Thiere gebrandmarkt, die zwei: 
jährigen verſchnitten, die über drei- bis vierjährigen zum Schlachten, 
oder wenn es Hengſte find, zum Reiten eingefangen. Eine Be: 

handlung alfo, die jehr an die Jagd erinnert; wie denn nament- 
li; das Werfen des Lafjo ? bier eine Hauptrolle fpielt. * Man 

rechnet, daß jährlich 25 Procent des BViehftandes mit Nachhaltig: 
feit gejchlachtet werden Türme (Pöppig.) Aber nicht bloß der 
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Milchertrag und Jungviehzuwachs, ſondern auch die Größe des 
Viehſtapels im Allgemeinen hängt ganz von der Regenmenge des 
Sahres ab: in feuchten Jahren die rafcheite Vermehrung, in dürren 

die furchtbarſten Biehjeuchen. $ Dieß it die Schattenfeite jeder 

Wirthſchaft, die an Arbeit jehr wenig aufwendet. Mit verjelben 

relativen Geringfügigfeit der Arbeitsmenge hängt es zufammen, 
daß gerade dieß Geſchäft durd Störungen der öffentlichen Rube, 

welche das halbwilde Vieh ganz verwildern laſſen, jo beſonders 

ſtark in Verfall geräth. 6 — Die ſüdamerikaniſchen Hirten find 
dermaßen and Neiten gewöhnt, daß fie jogar zu Pferde fiichen 

(Azara) und nicht den kleinſten Weg zu Fuße machen wollen; fo 
faul, daß fie ftinfendes Waffer trinken, aud wo man beim Nach: 
graben zehn Fuß tief die Schönften Brunnen findet. (Humboldt.) 

Cie leben von Maniofmehl, ſchwarzen Bohnen, Kürbiffen und 
Paraguaythee, aber hauptjählich von getrodnetem Fleifh. Selbft 
ihre Pferde werden zuweilen hiermit gefüttert. (Humboldt.) Man 
figt auf Ochſenſchädeln zwifchen den Hörnern, ſchläft auf Ochſen— 
bäuten, trinft aus Hörnern; die Hütten find Lederzelte, deren 

Thür und Fenjter aus loſen Häuten beſtehen; die Stiefel oft 
genug die Haut vom Hinterfuße eines Pferdes. Zur Feuerung 
muß man fih an vielen Stellen mit Knochen, N und Mijt De: 
gnügen. * 8 

Eine feinere, intenfivere Viehzucht Fündigt fich namentlich durch 
folgende Thatſachen an. Beriodiiches Abbrennen der Weide, um 

die Bildung frischen Graſes zu begünftigen. Eintheilung in Schläge, 

die abwechjelnd beweidet und zur Heuwerbung benugt werden; in 

Ungarn zuerft auf den Eleinen Pußten begonnen. Ueberhaupt forg: 
famere Wartung des PViehes in der ſchlimmen Sahreszeit, fo daß 

man 3. B. für die ganz jungen Thiere Nothitälle baut, oder Zäune, 
binter denen ſich das erwachſene Vieh gegen Stürme bergen fann; 

daß man in bejonders jchneereihen Wintern doch wenigftens etwas 
Heu verabreiht u. dgl. m. Im Stromgebiet des Laplata hat man 

feit einiger Zeit mit beftem Erfolge den Anbau von Luzerne begon— 
nen, zumal auf großen Gütern. Endlich Vermehrung des eigentlich 

zahmen Viehes, das für den Arbeit: und Milchbevarf ver Hirten 
beiher gehalten und wenigiteng in der Nacht eingehürdet wird. Auch 
der Uebergang von der Pferde: und Nindvieh- zur IRRE ift 
bier in der Regel ein ntenfitätsfortichritt. 9 
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1 Auf den merifanifhen Savanen gibt es Viehwirthſchaften von 30— 

40000 Stüd, in Peru von 60—80000 Schafen. (Wappäus Mittel- und Süd— 

amerifa, ©. 62. 610.) Der Fazendeiro von S. Paulo in Brafilien befittt min- 
deftens einige Hundert bis 2000, mitunter jedoch bis 40000 Stüd Rindvieh. 

(Martius.) Im füdlichen Chile fehr viele Haciendas von 4—5000 Rindern, 

viele von 10—15000, ja bis 20000. (Pöppig I, ©. 132.) Auf den Llanos von 

Caraccas wifjen die meiften Eigenthümer gar nicht, wie viel Stüd fie befiten, 

fondern nur, wie viel fie jährlich brandmarfen und verfaufen. Da fehlt es 

denn nicht an foldhen, die jenes mit 14000, diefes mit 5—6000 jährlich thun. 

(Humboldt Relation historique III, p. 103.) In der Campana von Buenos 

Ayres gab es 1856 202355 Menſchen, 4502090 Rinder, 219663 Pferde, 
7966725 Schafe. (Neumann Ztihr. f. allg. Erdkunde IV, 2.) Im Uruguay 

bei 281500 Einwohnern 8 Mill. Rinder, 11, Mill. Pferde, 3.6 Mill. Schafe. 

(Woyſch Mittheilungen über das fociale und kirchliche Leben in Uruguay, 1864.) 

Geringere Chäbungen bei Wappäus, ©. 1112. Jedenfalls hat der Papft in 
diefen Fleifhländern die Faftengejege wejentlich modificiren müſſen. 

2 Ein weſentliches Hinderniß jeder weitern Entwidlung find die zahl- 

reihen Biehdiebftähle: Humboldt 1. c. Depons Voyage dans la Terre ferme 
III, p. 174. 

3 An den Laffo erinnern ſchon die lacinia bei Ammian, Marcell. XXXI, 2. 

4 Bon den geihlachteten Thieren pflegte man ſonſt nur die Häute (einge 
falzen), Hörner, dad in Blaſen gegoffene Fett und die beten Fleiſchſtücke zu 

nehmen. Fett wird auch das übrige Fleiſch in ſchmalen Streifen getrodnet. 

Bol. Bd. 1, 8. 132. Bd. II, 8. 177 ff. Kunft der Metsger, das gefammte 

Fleifh eines Thieres in einen einzigen, bis 1500 Fuß langen, Streifen zu 
zerlegen. (Ausland 1856, Nr. 8.) Liebigs Vorſchlag, hier Fleifchertract zur 

Ausfuhr zu produciren: Chemifche Briefe, 1859, II, ©. 138 fg. Schilde— 

rung eines Schlachthofes, Saladero: Tſchichatſcheff Reife, im Ausland 1844, 

Nr. 262. Uebrigens fpielt in Südamerika der vornehme Städter, wenn er 

zeitweilig auf dem Lande lebt, mit demfelben Vergnügen den Vaquero, wie 
bei uns den Jäger. (Pöppig I, ©. 131.) — Bon den halbwilden geftempelten 

Thieren muß man aber wohl die ganz verwilderten unterjcheiden, die häufig 

den erfteren durch Verlodung gefährlich werden (Azara Reifen in &. Amerifa I, 

©. 239 fi.). 

5 Epir und Martius Braſiliſche Reife Il, ©. 778. 

6 In Venezuela gab e8 1812 4800000 Rinder, gleich nad) Beendigung der 

Revolutionskfriege nur noch 256000. (Codazzi Geografia de Venezuela, 1841.) 

7 Wie die Gauchos im Laplatagebiet troß Einführung des Grundeigen- 

thums doch loſer Ieben, als die Bebuinen, alle Etädter verachten zc. |. bei 

Wappäus a. a. D., S. 1020 fg. 1034. In ſehr vieler Hinficht ift der Gegen: 
ſatz diefes Landvolkes gegen die Stadt (Füderaliften gegen Unitarier!) gleich 

bedeutend mit dem der rohen geſetzloſen Willkür des Individuums gegen die 
organifirte bürgerliche Gefellichaft. 

8 Außer Azara vgl. nody Ulloa Viage II, 2, 5. (Chile) v. Weech Reife 

nad Brafilien und La Plata (1823—27) Bd. III. Robertson Lettres on S. 

Roſcher, Eyftem der Volkswirthſchaft. 11. 4 
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America II, 1843. (Pampas.) Humboldt Relation historique II, Ch. 17. 

(LAanos.) Ueber das innere Brafilien, deffen Kultur doch theilmeije jchon höher 

fteht, Spir und Martius I, S. 273 ff.; Prinz Neuwied Brafil. Reife II, 

©. 123 ff. Ferner v. Cancrin Oekonomie der menſchlichen Geſellſchaft, ©. 45 ff. 

(ſüdruſſiſche Steppen); Heintl Landwirthichaft des öfterreichifchen Kaiferthums I, 

S. 275 ff. 390 fi. 504 ff. (ungarifhe Pußten); Thaarup, Danske Statistik, 

1844 (Schafzudt auf den Faaroer). 
I Bgl. Burmeifter Reife dur) die La- Plata» Etaaten (1861) I, ©. 49 ff. 



Zweites Bud). 

Aderbau. 

Erites Kapitel, 

Allgemeiner Charakter des Ackerbaues. 

$. 18. 

Der große Fortichritt, welchen ſchon die nomadische Viehzucht 

gegen die Jagd bildet, wird faſt durchaus in gleicher Richtung, 
weitergeführt beim Uebergange des Volfes zum Aderban. ! 

Hatte ſchon der Nomade ein mehr geregelte, vieljeitiger ausgenußtes- 
und eben darum verhältnigmäßig engeres Wandergebiet, al3 der 
Jäger, jo ijt der Aderbau nothwendig an mehr oder minder fejte 

Wohnſitze geknüpft. Es entjtehen die Berhältniffe Haus, ? Heimath, 
Baterland. Mit ven Anfängen des Grundeigenthums und der Bil- 

dung von unbeweglihen Kapitalien wird eine Menge von Gejegen 
und Anftalten nöthig, um das Vermögen der Einzelnen, das ſich 

immer ſchwerer überſehen, ſchwerer vertheidigen läßt, von Obrigkeits— 
wegen zu ſchützen. So kommt es denn ſtatt der Hordenverfaſſung 
des Jägers und Stammverfaſſung des Nomaden erſt bei ackerbauen— 
den Völkern zu einem Staatsleben im höhern Sinne des Wortes. 3 

Auch geht erit hier das Selbitbemußtjein des Volkes von der Gage 
zur Geſchichte über. — Nun läßt ſich nicht leugnen, daß im gröbit: 
materiellen Sinne des Wortes ein Aderbauvolf minder frei (vogel: 

frei!) daſteht, als Nomaden oder gar Jäger. Jede zufriedene 

Sefhaftigfeit bindet factiſch an den Boden; auch ift die unver: 
meidliche Arbeit des Aderbaues viel härter, als die der Nomadie, 
und viel regelmäßiger, aljo feilelnder, al& die der Jagd. * Dagegen 
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liegt wieder im Aderbau eine große Emancipation des Menfchen 

von der Natur, deren bervorbringende Kraft er nicht allein benußt, 

fondern leitet, und zwar um fo mehr, je arbeit3- und Fapital- 

reicher die Beitellung des Bodens. Eben darum läßt ſich auch der 

Ertrag des Aderbaues und die von diefem abhängende Bevölferungs- 
dichtigfeit und Arbeitsglieverung jo hoch fteigern; während die No- 
maden bei ihrer halboccupatorifhen Beihäftigung ſehr bald auf 

einer unüberjchreitbaren Gränze jtehen, die Jäger jogar froh fein 
müflen, wenn ihre Nahrungsquelle, Zahl und Kultur feine fort- 

dauernde Abnahme leidet. ? | Bon eigentliher Entwidlung des 
Volkes, jtatt bloßer Zuftände, kann erit nach dem Uebergange zum 

Ackerbau die Rede fein. 

I Ob aud die uriprünglichften Formen des Acerbaues reell jünger find, 

als Jagd und Viehzucht, ift ſchwerlich auszumachen. Nach 1. Moje 3 und 4 

find Adam und Kain Landleute, Abel ein Hirt. Dem Noah wird 9, 20 Land- 

bau zugefchrieben, und die Jagd nicht vor Nimrod (10, 9) und Eſau (25, 27) 

erwähnt. Wie die meiften Theologen, wie aud Hugo Grotiuß (Jus belli et 

pacis II, 2, 2 und Comm. ad Genes, 4, 2), jo hat noch Erzbiſchof Whately 
diefe Aufeinanderfolge als Lehre (?) der Echrift vertheidigt. (Introductory 

lectures on political economy, 1831, Nr. 5.) Die heidnifche Religionsanficht 

von der Einführung des Aderbaues durch einen Gott beruhet auf ähnlichen 

Grundlagen. Hiergegen ftellt fi die philofophiiche „Aufklärung“ den Anfang 

der menschlichen Dinge meift in Form des allmälichen Emporfteigens von rohefter 

Einfachheit vor; und dann empfehlen fih Jagd, Viehzucht, Aderbau als Ent» 
widlungsftufen nad einander am „Natürlichften.” Vgl. Plato de legg. III, 
p. 677 ff. Dicaearch. bei Porphyr. de abst. IV, 2. Diodor. V, 65 ff. 

Lucret. V, 923 ff. Unter den Neueren befonder8 J. J. Rousseau Discours 

sur l’origine de l'inegalite Il.; Ad. Smith W. of N. V, 1; Zſelin Geſchichte 
der Menjchheit III, 3. V, 3. Goguet Origine des lois ete., Introd. und II, 1 
fucht dieſe Profanlehre mit der biblifchen Erzählung durch die Hypotheſe zu 

verföhnen, daß jeit der Völkerzerftreuung die früher wohlverftandene Kunft des 

Aderbaues wieder verloren gegangen. Nach meinem Dafürhalten mag die 
frühefte Menjchheit in einem Paradiefe von Occupation nahrhafter Baumfrüchte 

gelebt haben. Bei der jpätern Auswanderung fonnten verihiedene Menjchen 
gleichzeitig, je nad Landesnatur, perfönlidem Charakter oder „Zufall,“ auf 

Aderbau, Jagd oder wilde Viehzucht gerathen. Vgl. Ferguson History of 
eivil society II, 3. Link Urmwelt und Altertfum II, S. 293 ff. (Oben $$.7, 

10.) Daß der Uebergang von Jagd zur Nomadie und Aderbau ein Empor- 

fteigen, die umgefehrte Bewegung ein Sinken ift, wird fein Kenner dieſer 

Wirthſchaftsarten bezweifeln: vorausgefett natürlich eine relativ gleich energifche 

und geſchickte Betriebsweiſe derſelben. — Nah den Ergebniffen der neuern 
Sprachvergleichung effenbart fih in den Ausdrücken der Viehzucht die Ver— 
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wandtſchaft der europäiſchen Sprachen mit dem Sanskrit viel mehr, als in 

denen des Ackerbaues. Indeſſen zeigt die Aehnlichkeit der letzteren im Deutſchen, 

Slaviſchen, Griechiſchen und Lateiniſchen doch ebenfalls ein hohes Alter der 

betreffenden Gegenftände an. (%. Grimm Geſch. der deutfchen Epr. I, ©. 53 ff. 

69. Kuhn in Webers Indiſchen Etudien I, ©. 321 ff.) Wahrſcheinlich hat 

die Wanderung nad Weften bei einigen Zweigen der großen Bölferfamilie den 

ſchon beftehenden Aderbau für Jahrhunderte wieder verjchwinden laffen. Die 

Slaven, obwohl im Ganzen jpäter entwidelt, al$ die Germanen, ſcheinen doch 

früher den Aderbau in ihren heutigen Wohnfigen getrieben zu haben. Schon 

bei Herodot (IV, 108 fg.) fennen fie Landbau und Städtewejen. Als Nomaden 

treten fie in der Geihichte nirgends auf. (Schaffarift Slaviſche Alterth. J, 

S. 537. Palady Geh. von Böhmen 1, ©. 60.) Die Mexikaner hatten es 

zu Cortes Zeit noch nicht einmal verjucht, die zwei Arten wilder Ochſen am 

Rio del Norte, die Ziegen von Monterey, die californifhen wilden Schafe zu 
Hausthieren zu madhen. (Humboldt N. Espagne IV, 10.) Wie fehr die Nil- 

ſchwellen den Aderbau erleichtern, |. K. Ritter Erdfunde I, ©. 880 fg.; derfelbe 

mag daher in Aegypten wirklich am früheften ausgebildet fein. Man bedarf 

bier des Viehes zur Arbeit und Düngung nicht; in der benachbarten Wiifte ift 

wiederum fein Aderbau möglid. Somit fehlt das natürliche Band zwifchen 
beiden Geſchäften, und es erflärt fi hieraus die gefeglihe Mißachtung der 

Hirtenfafte. (Herodot. II, 65. Diodor. I, 74. Columella VI{, 5.) 

2 Bei den Griechen und Römern durch die Göttin Forta, Vesta per- 
fonificirt. 

3 Wilde, Barbaren, Kulturvölfer! Die Alten haben der Landbaugöttin 

Demeter zugleich die Einführung dev Ehe und der Geſetze beigelegt. In den 
Thesmophorien alle drei Inſtitute zuſammen gefeiert. Vgl. Diodor. V, 5. 68. 
Preller Demeter, ©. 335 fi. Creuzer Symbolik I, ©. 155. IV, ©, 371 fi. 

Schon H. Grotius Jus b. et p. II, 2, 2. Nach I. Moſe 4, 17. 21 fg. wür— 

den Städtebau, Künfte und Handwerke aus dem Aderbau hervorgegangen fein. 
4 „Arbeit“ in den germanischen Spraden urſprünglich ſynonym mit Ader: 

bau, gerade wie „Erbe“ gleichbedeutend mit Grundeigenthum. (Grimm Ger 

ihichte der deutjhen Spr. I, ©. 54.) 

5 Nah Foiſſac Ueber den Einfluß des Klimas, 1840, ©. 173 foll der 

Aderbau 20 bis 30mal fo viele Menjchen auf derjelben Fläche ernähren, als 

die Nomadie, und diefe wieder 20mal jo viele, als die Jagd. Wie viele Kriege 
werden nicht ſchon dadurch vermieden, daß der Adersmann im Allgemeinen 

feinen Grund hat, wie der Jäger und felbft der Nomade (I. Moje 13), in 
feiner Nähe die Anfiedelung von Seinesgleihen als Nebenbuhlerichaft zu fürchten! 

$. 19. 
Auf der andern Seite bildet der Uebergang eines bloßen 

Aderbauvolfes zum ftädtiijhen Gewerbfleiße wieder einen 

jehr ähnlichen Fortſchritt, wie der von der bloßen Heervenmwirthichaft 
zum Aderbau. Erjt der Gewerbfleiß kann fich alle Naturkräfte dienſt— 
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bar machen. ! Dieß gewährt aber nicht bloß eine unermeßliche 
Steigerungsfähigfeit des Volkseinkommens und ver Bolkszahl, ? fon: 

dern afjecurirt auch gegen die allzu große Abhängigkeit von jeder 
einzelnen Naturfraft. Dur die Mehrfeitigkeit der Naturbenugung 
wird überhaupt der Spielraum der menſchlichen Arbeit im Gewerb— 

fleiße viel weiter, als im Aderbau. Der Boden ruhet im Winter, 

jeine Jahreszeiten lafjen fich nur wenig befchleunigen: während die 

vornehmiten gewerblihen Mafchinen, jobald es nur an Abjag nicht 
fehlt, ununterbrochen, felbjt in Naht und Winter, fortarbeiten 

können. 3 Auch bejteht ja ein Hauptunterjchied zwiſchen Aderbau 
und Gemwerbfleiß darin, daß jener fehr bald relativ abnehmende 

Erträgnifje liefert, wenn er bei unveränderter Geſchicklichkeit der 

Technik auf diefelbe Grundfläche nur immer ftärfere Kapitalzufähe 

verivendet; daß hingegen dieſer durch Vermehrung des Kapitals 

weit länger nicht bloß abjolut, ſondern auch relativ einträglicher 
wird. (Bd. I, $. 33 fi.) Das Princip der Arbeitsgliederung ift 

im Gewerbfleiße viel häufiger, ftärfer und erfolgreicher anzuwen— 

den, als im Aderbau (Bd. I, $. 59): cſchon deßhalb, weil die 

Gewerbtreibenden fo viel dichter zufammenmwohnen fünnen, und 
ihre Producte, von höheren Werthe und geringerem Volumen, als 

die des Aderbaues, einen jo viel mweitern Markt finden. Aber 

freilih, der Gewerbfleiß bedarf auch des Verkehrs viel dringender: 
“feine Betreiber wären verloren, wenn fie feinen Abfag ihrer Pro— 

ducte gegen Robitoffe und Lebensmittel fänden, während der grund: 

bejigende Landmann wenigjtens vor Hunger, Blöße, Froft, Arbeit: 
Iofigfeit um jo mehr gejichert ift, je weniger fein Betrieb noch zur 
Arbeitstheilung zwiſchen Familien und Gegenden fortgejchritten. 5 
Daher vie Fünftlihen Straßen, überhaupt die vollfommeneren Ver: 
fehrsmittel jo eng als Urſache und Wirkung mit dem Gemwerbfleiße 
zufammenhängen. Aber jeve Ausdehnung des Marktes. führt au 

paſſiv die Möglichkeit einer vielfeitigern Concurrenz mit ſich, wäh: 

rend der Landmann jchon in der Boluminofität feiner meijten Er: 

zeugnilje einen Echuß dagegen findet. Wie ver Aderbau ftets auf 

die äußere (in gewiſſer Hinfiht doch todte!) Natur als Haupt: 
richtſchnur bliden muß, jo der Gewerbfleiß auf den lebendigen 

Verkehr. Wenn fich daher beim Adersmanne wegen der Unwider— 

ftehlichfeit der natürlichen Einflüffe, wovon er abhängt, ziwar Ge: 

duld und Genügjamleit, aber leicht auch Schlendrian, Aberglauben ® 
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und Geijtesträgbeit ? einftellen, fo reizt den Gewerbtreibenven fchon 
die Beſchaffenheit feiner Arbeitsiphäre zu Vorausberehnung und 
Strebjantkeit. 8 Aus all diefen Gründen ift der Gewerbfleiß ener: 
giiher angejpannt, als der bloße Aderbau: ein Gewerbtreibenver 
fann überholt und zu Grunde gerichtet werden, bloß weil er lang: 
ſamer fortjchreitet, als andere. ? Hier find Erfindungen der beite 
Weg zu Neihthum und Ehre, wogegen im bloßen Aderbauftaate 
jo mander geniale Erfinder verfommt, oder feine Kraft in 
Spielereien verpufft. '° 

I Ein zäher Thonboden mit darunter befindlichen Steinfohlenlagern bildet 
in den engliſchen Töpfereidiftricten die Grundlage des blühendften Gemwerbereich- 

thums, während man früher, als hier bloß Aderbau getrieben wurde, einfad) 

von Unfruchtbarkeit redete. So können verwiftende Ströme im Gemerbeftadium 

geradezu gebändigt und Yajtträger des Volkes werden, 
2 Nah Botero Ragion di Stato (1591), p. 9 trägt die Induſtrie viel 

mehr zur Erhaltung des Volkes bei, als der Aderbau: man vergleihe nur 

Farben, Holz, Marmor und Gemälde, Schiffe, Bildfäulen. Aehnlid Serra 

Sulle cause che possono far abbondare un regno di monete, 1613, I, 3. 

Es gehört zu den fonderbarften Aeußerungen des Widerjpruchsgeiftes, wenn 

Carey Past, present and future, 1848, p. 128 ff. dieß umkehrt. 
3 Nah Ad. Müller Elemente der Staatskunft III, S. 177 ift die Stadt» 

wirthfchaft an den Turnus der Tage, die Landwirthichaft an den der Jahre 

gebunden; daher neigt jene zum Zinfeszins, diefe zum einfachen Zinſe. 

4 Verglichen mit der unüberjehbaren Verſchiedenheit nicht bloß von Graben, 

fondert auch von Arten der Fnduftrie, bildet der Aderbau eines Volkes eigent- 
lich bloß Eine Art. 

5 Im Gemwerbfleiße gibt e3 die von Münchhauſen (Hausvater, 1764 fi.) 

jog. Freßgüter nicht, deren Producte vom Eigenthümer am Orte ſelbſt verzehrt 

werden mußten, wo man Gäſte lieber mit einem jelbftgezogenen Ochſen, als 

mit einem zugefauften Kapaun bewirthete. 

6 Schöne BVergleihung des bloßen Aderbauvolfes mit einem Hafardipieler: 
in beiden Fällen große Unficherheit des Gewinnes, leichtfinniges Bergeuden iyı 
Süd, Schuldenmahen im Unglüd, abergläubijches Sorgen um die Zukunft, 

jelten wahres Reichwerden. (Galiani Dialogues sur le commerce des 

bleds, Nr, 5.) 

7 Ueber die zahlreichen Bauernſprüchwörter, die vor Eile warnen, ſ. Riehl 

Deutfche Arbeit, ©. 116. In England erſetzt fi das zum Drainiren ver 

wandte Kapital durchfchnittlich binnen 5 Jahren; deffen ungeachtet war 1865 

faum 1/,; des drainirbaren Landes wirklich drainirt. (London Statist. Journ. 

1865, p. 27 fg.) Würde wohl die Induſtrie auch jo lange warten?! 

8 Freilich auch gar leicht mit den Schattenfeiten der Geſchäftseiferſucht und 

des Brotneides, wovon der Aderbau jelbft anf den allerhöchften Kulturftufen 

wenig zu leiden hat. Vgl. ſchon Heresbach Rei rusticae libri 1V, (1594) p. 64. 
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9 Während der große Landbefiter ökonomiſch jo Leicht ſchlaff und luxuriös 

wird, ift das beim großen Yabrifanten jhon darum felten, weil dieſer unbe- 

denklich weder einem Verwalter, no gar einem Pächter fein Geſchäft anver- 

trauen kann. Vernachläſſigte Grundftiide behalten doch ftetS einen großen Theil 

ihres Werthes, vernacdjläffigte Gewerbefapitalien gehen leicht völlig verloren. 
Ueberhaupt ift der Gemwerbfleiß acuter, al8 der Landbau; man fann dort viel 

raſcher und glänzender fein Glüd machen, aber auch tiefer finfen. 

10 Treffliche Erörterungen bei F. Lift Syftem der pol. Det. I, ©. 171 ff. 

284 fi. Alle Eigenthimlichleiten des Aderbaues conjerviren fih da am meiften, 

wo das Landvolf, etwa durch ſprachliche Berjchiedenheit, von dem Verkehre mit 

Städtern jehr abgejchnitten ift. So z. B. in der Bretagne: vgl. Du Chatellier 
in den Schriften der Academie des Sc. morales et politiques, 1863, I, 

p. 163 ff. Ueber die Befonderheiten der Aderbürger: v. Sparre Lebensfragen 
in Beziehung auf das Grundbeſitzthum I, ©. 298 fg. 

$. 20. 

Auf dem ethiſchen Gebiete derjelbe Gegenjaß, wie auf dem 
öfonomifhen. Man hat den Aderbau als vorzugsmweife 
fromm gerühmt, weil er den unmittelbaren Einflüſſen der gött: 

lihen Allmacht, in Jahreszeit, Witterung 2c., viel handgreiflicher 
abhängig gegenüberjteht, als der Gemerbfleiß. ! Allein, wie faft 
bei jedem Volke der Verfall der Nationalreligion zuerjt in den 

tädten bemerkbar geworden ijt, jo haben fih auch die höchſten 
Blüthen des religiöjen Lebens, Chriſtenthum und Reformation, ? 
hier zuerft eingeftelt, find mühfam und allmälich von hikk aus 

über das platte Land durchgedrungen. Allgemeingültig ift nur 

joviel, daß für Tempel, Fefte, überhaupt für Kivchenthümer die 

nothwendige Stabilität und Negelmäßigkeit des Lebens erjt beim 

Uebergange des Bolfes zum Aderbau einzutreten pflegt, ? und daß 
hernach der Sinn des Landvolfes diefe äußerlichen Religionsan- 
jtalten am längften bewahrt. — Im Staatsleben gilt der Aderbau 
für minder freiheitsliebend, als der Gewerbfleiß; und wirk— 

lih Tann jeine ftrenge Abhängigkeit von der Natur auch in menjch- 
lihen Dingen an blinden Gehorfam gewöhnen. Die nothmwendige 

Gebundenheit feines Betriebes an die Scholle ift für demofratifche 
große Verſammlungen ein faſt unüberjteigliches Hinderniß; ? während 

die Gewerbe zwar die Anfälligkeit bi3 zum Stadtleben erhöhen, aber 
doch in der Beweglichkeit ihres Marktes und Kapitals ein über: 
twiegendes Moment zu Gunjten der perjönlichen Freiheit enthalten. 

Weil im Aderbau der Factor aneigenungsfähiger Natur weitaus die 
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Hauptfadhe zur Production bildet, jo ijt der bloße Arbeiter von 
feinem Brotherrn und diejer wiederum vom Eigenthümer des Bodens 
viel abhängiger, als im Gewerbfleiße. Die Rückſicht, welche ver 
Fabrifant natürlich auf die Gejanmtheit feiner Kunden zu nehmen 
bat, bindet ihn jehr wenig an die Perſon jedes einzelnen. Wäh— 

rend deßhalb im bloßen Aderbaujtaate die Hauptmafje der Nicht: 

grundbefiger jo ſchwer auch nur der Leibeigenſchaft entgeht, find 

e3 überall die Städte gewejen, deren Gewerbe jich hiervon zuerſt 

wieder emancipirt haben. $ Freilich find fie alsdann aud von 
den modernen Bolksfrankheiten des Pöbelthums und PBauperismus 

zuerft beimgefucht worden. Weberhaupt zeigen fi alle Entwid: 
lungen des Volkes in den Städten früher, als auf dem platten 

Lande, 6 nicht bloß die Erjcheinungen des Reif-, ſondern aud des 

Welkwerdens. Man jollte deßhalb lieber jagen, daß der Aderbau 

einen confervativen, ariftofratifchen Sinn bejigt, der Gewerbfleiß 

einen progrefjiven, demokratiſchen.“ Die wahre Freiheit jeßt vor: 

nehmlich ein gewifjes Gleichgewicht, ein wechjeljeitiges Reſpectein— 
flößen diefer Gegenjäge voraus, wodurch willfürliche Neuerungen 

ebenfo verhütet werden, als nothwendige num um fo feiter Wurzel 

Ihlagen. 8 „Das Landvolf hat überall mehr Achtung vor der Eitte 
und Berjon, als vor dem abjtracten Geſetze“ (Riehl), das Stadt: 

volk in der Regel umgekehrt. So ijt der Landbau, wegen der Be- 
ihränftheit, aber Unveränderlichkeit feines Marktes und eben darum 

auch Gefichtskreifes, viel mehr für die „naturwüchſigen“ Eleinen 

Vereine innerhalb des Staates, für die Familien, Gemeinden ıc. 
interefjirt, als der Gewerbfleiß, der mehr die weiten Kreije der 

Nation im Ganzen, ja der Welt vor Augen hat. ? — Endlich 
pflegt man den Aderbau für eine beſſere Pflanzſchule des 

Kriegsdienftes zu erklären, als den Gewerbfleiß. In der That 
muß feine jtete Beichäftigung im Freien abhärten, feine geringere 

Arbeitstheilung wenigftens die Körperfräfte vielfeitig entwiceln. 1 

Dazu vie gegen Meberarbeitung ſchützenden natürliden Pauſen 
dieſes Gejchäftes und die leichtere Gewöhnung des Landvolfes an 
Subordination. Während das Nomadenleben fait bloß Reiterei 

liefert, ift der Nderbau zwar die Grundlage des Fußvolfes, dieſer 
Hauptitärke jedes Kulturheeres, aber dur feine Pferdehaltenden 

Zandbefiger auch zu einer angemefjenen Beimifhung von KReiterei 

jehr wohl geeignet. Uebrigens haben auf den höheren Bildungs: 
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ftufen des Kriegsweſens die feineren Waffen, Artillerie und Feitungs: 
baufunft, 1! fowie der beweglidhite Theil des Heeres, die Flotte, 

doch eine fehr nahe Verwandtſchaft mit der ftädtifchen Induſtrie. 

Das gewerb: und mafchinenreichite Volk wird an Güte des Kriegs: 

materials leicht allen Gegnern überlegen fein. Ueberhaupt iſt in 
Zeiten, wo das Geld feine Bezeichnung als Nerv der Kriegführung 
wirklich verdient, auch die militärifche Eeite des Umſtandes nicht 

zu verfennen, daß der Gewerbfleiß an beweglichen Kapitalien ver- 

hältnigmäßig reicher ift, als der Aderbau, daher zu Steuern und 
Darlehen an den Staat bereiter. Freilich bleibt es die Kehrſeite 
diefes mehr acuten Weſens, daß er auch völliger durch Kriegs: 
ſchaden zu Grunde gerichtet wird, als der Aderbau mit feinem 
unzerjtörbaren Boden. Sit aber der Schaden nicht groß genug, 

um den Gewerbfleiß gänzlich zu vernichten, jo erholt ſich diejer 
aud) leichter, wegen feiner größern Gewandtheit im Allgemeinen 

und Gejhidlichkeit zur Kapitalbilvung insbefondere.. 1? 

1 Bgl. Xenoph. Oeconom. 5. 
2 Pagani von pagus, Heiden von Haide! Die Reformation von den Dith- 

marſchen jehr zögernd aufgenommen (vgl. K. W. Nisih Das alte Dithmarſchen, 

©. 24), was einigermaßen an die jchweizerifchen Urcantone erinnert. 

3 Die Mehrzahl aller Fefte gehört offenbar den Wünſchen und Freuden 

des Adermannes, namentlich auch ihre nach der Jahreszeit regelmäßige Wieder- 

fehr. (Grimm Geſch. der deutihen Epr. I, ©. 71.) 

4 Bgl,. Aristot. Pol. IV, 5, 3. VI, 2,1. (Schn.) 

5 Bei wirklichem Berfalle der politiichen Freiheit und religiöfen Toleranz 

leidet wohl immer die ganze Volkswirthſchaft, aber der Gewerbfleig am früheften 

und empfindlichften. Auswanderung der flandrifchen Gewerbtreibenden nad) Eng: 

land im 14. Jahrh., der Flüchtlinge Albas, der Hugenotten ꝛc. Bejonders 

auffällig ift der Zufammenhang der Freiheit mit dem Sciffergewerbe, das in 

feinem Betriebe jo vorzugsweiſe beweglich ift und bei feinen Betreibern perfün- 

lihe Eelbftändigfeit und Gewandtheit in fo befonderem Grade verlangt, wie 
fördert. ü 

6 Die Städte, fagt Tuder, find der Gefundheit minder günftig, erleichtern 

aber die Heilung und Gefundheitspolizei. Sie erweitern das Feld für Tugend 
und Lafter; fie befördern Neuerungen, böfe wie gute. Die Freiheitsliebe ift 

auf dem Lande ftärker und fefter, in den Städten jcharffichtiger und eiferfüchtiger, 

aber auch mehr durch Armuth und Ehrgeiz gefährdet. Etädte haben immer 

ein regeres Leben, was oft nützlich, oft aber auch gefährlich if. Doc kann 

diefen Gefahren kein fruchtbares, aufgellärtes und freies Yand entgehen. (Pro- 
gress of the U. States, p. 127.) 

7 Die fog. Vollstrachten des platten Landes find gewöhnlich "veraltete 
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ftädtiiche Trachten, die zu der Zeit Mode waren, als das ganze Volk jeine 

welthiftorijch wichtigfte Periode hatte. So die ſpaniſche Bauerntracht aus dem 

16., die bayerifhe aus dem 17., die jchwäbifche aus dem 18. Jahrh. Bol. 

Riehl Land und Leute, ©. 171 fi. 

8 Riehl (Bürgerlihe Gejellihaft passim) nennt Bürger und Proletarier 

die Mächte der focialen Bewegung, Adel und Bauern die Mächte des focialen 

Beharrens. Jener ift es mit Bewußtfein, diefe mehr inftinctmäßig. Der Bauer 

nennt die Tage noch jetzt lieber nach den Kalenderheiligen, als nach der Ziffer 

des Monats. Alte Sagen, alter Aberglauben ꝛc. haften bei ihm am längiten. 

(S. 39 fi.) 
I Die Localdialecte wurzeln faft nur noch in den Bauern, ebenjo die 

eigentliche Localpoefie; dagegen hat das Bürgerthum unter Führung Luthers 
die allgemein deutihe Bücheriprache begründet. (Riehl Bürgerl. Gefellich., 

S. 191.) Erblide Taufnamen faft nur noch bei Adeis- und Bauernfamilien 

anzutreffen. In Deutjchland beruhet die Gleichheit der Handwerksbräuche auf 

biftorifhen, bewußten Grundlagen, die der Bauernbräude auf unbewußtem 

Sichanſchließen an die Natur. (Fentſch in der Bavaria II, S. 306.) 

Man wird nicht leicht Feldarbeiter, wenn man nicht von Jugend auf 
daran gewöhnt if. Daher fo oft ein zu dicht bevölfertes Gewerbeland noch 

viele ſchlecht bebaute Fluren enthält. (Soden N. Del. I, ©. 233.) Nach 
Xenoph. Oecon. 11 hat der Landbau das Eigenthümliche, daß er zugleich 

und von jelbjt Reichthum, Gejundheit und Kriegstüchtigfeit befördert. Sully 

Economies royales, L. AVI. fürchtete von der Hinleitung des Landvolfes zur 

Induftrie den Untergang der franzöfifchen Kriegstüchtigkeit. Vgl. Süßmilch 
Söttlihe Ordnung I, 16. Wirklich haben die ſtädtiſchen Militärpflichtigen 

jowoht in Sadjen (Bd. I, $. 40) wie in Preußen eine größere Quote Dienft- 

unfähiger, als die ländlichen. (Helwing Statiſt. Votum üb. die Abnahme der 

Kriegstüchtigkeit der ausgehobenen Mannſchaften, namentlich in der Mark Bran- 

denburg, 1860.) Bon dem ähnlichen Gegenjate der Gewerbe» und Aderbau: 
provinzen Frankreichs ſ. de Bondy Sur le reerutement de l’armee, 1840. 

“ Uebrigens haben im nordamerifanifhen Bürgerfriege die Soldaten aus der 

Landwirthihaft Strapazen ſchlechter ausgehalten, als die aus dem Gewerbfleiße, 

. obwohl im Allgenreinen die mittlere Lebensdauer der Landwirthe bedeutend 
größer ift, als die der günftigften Gewerbe im engern Einne. (A. Waiker 

Science of wealth, p. 45. 48.) 

11 Die fog. gelehrten Waffen find zugleich die vorzugsweiſe bürgerlichen. 
Während des 16. Jahrhunderts wurden fie 3. B. in Deutichland vorzugs- 

weife von den Neichsftädten gepflegt. Um 1853 zählten in Preußen die 

3 erften Kiraffier-Regimenter 74 abelige und 5 biirgerlihe Dfficiere, die 3 
erften Infanterie-Reg. 169 und 46, die 3 erften Artillerie-Reg. hingegen 53 

und 212. 

12 Kurſachſen hat fi vom fiebenjährigen Kriege weit rajcher erholt, als die 

meiften anderen deutjchen Länder. (Langethal Gefch. der deutjchen Landwirthichaft 

IV, ©. 309.) Bon der Pfalz j. die Memoiren des Marſchalls Grammont II, p.27. 

Bol. Bd. I, 8. 95. 188. 
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Wenn alles dieß auf die Nothwendigkeit eines gewiffen Gleich: 
gewichtes zwiſchen Aderbau und Gewerbfleiß in der 
Blüthezeit jeder Volkswirthſchaft hinweist, ! fo ift es begreiflich, 
daß die Zahl der Kandwirthichafttreibenden, melde auf mittlerer 
Kulturftufe gewaltig überwiegt, bei hochkultivirten Völkern relativ 
abzunehmen pflegt. Ein folder Fortſchritt, auf immer jchärferer 

Arbeitstheilung berubend, jeßt einerjeit3 voraus, daß die Land— 
wirtbichaft Gejchidlichkeit genug erlangt, um über den Selbſtbedarf 

ihrer Betreiber hinaus einen immer größern Ueberſchuß von Nah: 

rungsmitteln 2c. zu liefern; andererjeit3 wieder begründet er die 

Möglichkeit, eine immer größere Duote der geſammten Bolf3arbeit 
zur Befriedigung feinerer Bedürfniſſe disponibel zu machen. (Bd. I, 

$. 214.) Uebrigens darf man die bloße Gleichzahl der Landwirthe 
und Gewerbtreibenden ja nicht ſchon für das oben erwähnte Gleich: 
gewicht halten, das vielmehr in dem gleich beveutenden Einflufje 
auf das Volksleben bejteht.* Wie in ver Mechanik die Wirkung 

eines bewegten Körpers zugleich von deſſen Maſſe und Geſchwindig— 

feit abhängt, jo würde ein Gewerbfleiß, der ebenfo viel Werthe 

hervorbrächte und Menjchen bejchäftigte, wie der Aderbau, wegen 

jeiner weit größern Concentration, Berfügungsfreiheit und Rührig— 

feit in der Negel das entjchievenjte Webergewicht beſitzen. Paris 
enthielt bi8 vor Kurzem faum drei Procent der Bevölkerung von 

ganz Franfreih!3 Jedenfalls gehört e3 zu den jchweriten, aber 
zugleich dankbarſten Aufgaben der Statiftif, über die relative Ab— 

und Zunahme nicht bloß der Arbeiter, fondern auch der Kapitalien 

und Producte Buch zu führen, die mit den verjchiedenen Zweigen 

der Volkswirthichaft, namentlich den beiden Hauptäften, Landbau 

und Gewerbfleiß, zujammenhangen. — Der Aderbau ift doch bei 

jedem Eultivirten Bolfe die Grundlage der ganzen übrigen Wirth: 

ihaft. Seine Producte haben im Durchſchnitt eine viel größere 
Unentbehrlichfeit, als die des Gewerbfleißes, jo daß fein Abjag 

von der Mode wenig zu fürdten braucht, vielmehr auf die Dauer 

vom Angebote jelbit erzeugt wird. ? Ein Hinauswachjen des Ge: 
werbfleißes über diefe Grundlage kann deßhalb nur in Staaten 

erfolgen, die bloß einen Theil ihrer Nation umfaſſen; oder es ift 

ein Element zwar vorübergehenden Glanzes, aber nachhaltiger 

äußerer und innerer Gefahr. 5 © 
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1 Schöne Bergleihung des bloßen agricultural system, bloßen commer- 
cial system und des aus beiden gemifchten, deſſen Vorziige hoch gepriejen 

werden, bei Malthus Additions to the essay on population III, Ch. 8-10. 

2 Riimelin findet das Gleichgewicht zwifchen Land und Stadt (genauer 

zwiſchen Landwirthichaft einerfeit8 und allen übrigen Zweigen der Volkswirth— 
ihaft zufammengenommen andererjeit$,) da erreicht, wo eine landwirthichaft- 

liche Familie im Durchſchnitt ungefähr fo viel Producte zu Markte bringt, daß 

eine andere Familie davon erhalten werden kann. Am deutlichiten iſt dieß zu 

überfchauen, wo den Städten bloße Einzelhöfe gegenüberftehen; in Dörfern 

ihon getrübter. Für Württemberg wären etwa 235 fl. pro Familie, 50 fl. 

pro Kopf der landwirthichaftlihen Bevölkerung jährlih auf dem Markte zu 

erlöfen, wenn ein Gleihgewicht vorhanden fein ſollte. (Württembergiſche Jahr: 

biiher, 1860, II, ©. 179 ff.) 

3 Rad Chabrol Recherches statistiques sur. la ville de Paris (1823), 

Etat Nr. 104 trug jeder Bewohner von Paris duchichnittlich 114-02 Fr. jährlich 

zu den Staatseinnahmen bei, jeder Bewohner von ganz Frankreich nur 27-61 Fr. 

4 „Wohl können alle Staaten Aderbauftaaten fein, weil der Aderbau allein 

unabhängig eriftiren fann, aber nicht alle Staaten Jnduftrie- und Handeld- 

ftaaten.” (Fraas Geſch. der Landwirthſchaft, ©. 778.) Tal. jhon Law Trade 

and money, p. 170. 188. Deßhalb nennt auch %. Lift im Gegenfage der 

Agriculturpölfer die höchſten Entwidlungsitufen nicht Manufactur-, fondern — 

Agricultur-, Manufactur- und Handelsvölfer. 

5 Während Sir J. Steuart Principles I, Ch. 20 in England jhon nur 

etwa 50 Procent der Bevölferung auf die Landwirthſchaft zu red- 
nen fcheint, nimmt noch Zanon Delle academie, p. 288 (Custodi Serittori 

classici, P. Mod. XIX) als allgemeinen Durchſchnitt 80 Landwirthe, 10 Ge- 

werbtreibende, 3 Geiftlihe, 2 Soldaten und Beamten, 3 Rentner, 2 Kaufleute 

und Finanziers auf je 100 Menichen ar. Malchus ſchätzte 1826 die Landleute 

in Oefterreih auf 69, in Rußland auf 79 Proc. der Bevölferung, die Gewerbe- 

treibenden auf 9 und 6 Proc. (Statiftif und Staatenfunde, S. 200.) Neuer- 

dings war das Berhältniß der mit Landbau zu den mit Gewerbjleiß Beſchäf— 

tigten im Kirchenftaate (1853) wie 60-3 (einjchließlih Jäger, Fiſcher, Stein- 

brecher zc.) zu 12-9 Proc. der Gefammtbevölferung; in Griechenland (1861) wie 

40.37 zu 22-30 (einſchließlich Handel); in Bayern (1852) wie 67-9 zu 22.7 (ein- 

ihließlih Handel); in Dänemark (1855) wie 38-6 zu 22 (beiderjeitS ohne die 

Tagelöhner); in Belgien (1856) wie 45.6 zu 37.2, (1846 nod wie 51-2 zu 

31-1); in Würtiemberg (1861) wie 45-5 zu 38-3 (beiderjeit$ die felbjtändigen 

Betreiber nebft Gehülfen in Proc. der gefammten männlichen Bevölkerung über 
14 Jahre berechnet); im Königreih Sadjen (1861) wie 25-1 (einjchließlich 

Forftwirthihaft) zu 56 Proc. der Gefammtbevölferung (1853 noch wie 32-2 zu 

51.3); in Franfreih (1856) wie 52.9 zu 33-8, (1851 noch wie 61-4 zu 25-9.) 

Sogar abjolut ift die franzöfiihe Aderbaubevölferung zwiichen 1851 und 1856 

von 20,351,628 auf 19,064,071 herabgegangen. Preußen beidhäftigte (1867) 

48-6 Proc. feiner gefammten Bevölferung mit Landwirtbichaft, in feinen vor 

1866 befefienen Provinzen 48.3 (1849 in den letteren noch 51-2); und zwar 
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(1861) im R. B. Sigmaringen 83-6, Coblenz 63, Münfter 62.5, Gumbinnen 
61-7 Broc., im R. B. Diiffeldorf nur 28.5, in der Provinz Brandenburg 35-3 

Proc. Bol. Band 1, $. 54. In Großbritannien gibt der amtlihe Cenſus als 

hauptſächlich beichäftigt an 
mit Landwirthichaft Handel und Gewerben fonftigen Tingen 

1811 35 Procent aller Familien 44 21 
1821 3 u R — 46 21 

1831 23 u = J 42 30 

1841 22 „der arbeitsfähigen Individuen 46 32 
[E8 gab 1841 307065 farmers, graziers etc., 53650 florists, nurserymen, 

gardeners, 1138563 agricultural labourers. DMaccullod hält diefe Angabe 

für zu niedrig, um den ganzen Perjonalbeftand des agrieultural interest zu 
würdigen: es müßten wohl nod 800000 mehr gerechnet werden, als Dorf- 

ihmiede und ähnliche Hülfsarbeiter, Hausgefinde, welches im Aderbau mit 

Hand anlegt ꝛc. (Statist. account I, p. 595.)] In England und Wales be— 

ihäftigten fi) mit Landwirthſchaft 1851 1576080 Männer von mwenigftens 20 

Sahren, 1861 1531290, d. h. 16-1 und 15.9 Proc. der gefammten erwachſenen 

Bevölkerung. Und zwar Hat die Anzahl der im Landbau-Beichäftigten am 
ftärkften abgenommen in denjenigen Gegenden, wo der Landbau am meiften 
überwiegt: im Südweſten um 8-96 Proc., in Wales um 8-06, im Norden 

um 5-82, während fie in Sancafhire und Chejhire um 6-14 Proc. gewachſen 

“ft. (Statist. Journ. 1864, p. 390 ff.) Zur Würdigung diejer Verhältniſſe 

darf man aber nicht vergeffen: A. daß bisher die an Zahl ſchwächeren Ader- 

bauer durch eine politifch ftärfere Organifation, Anjehen der Nobility und 

Gentry, mehr Vertretung im Parlamente oder gar in der Grafichaftsverwal- 

tung, zufammengehalten wurden. Bis 1849 fogar mit dem Erfolge, die nicht 
landwirthichaftlichen Klaffen vermittelt der Korngefete zu einem fürmlichen Tri- 

bute an den Aderbau zu nöthigen. B. Die noch immer fortdauernde, politische 

wie öfonomifche Verbindung, jehr nah mit Irland, ferner mit den Kolonien 

und auswärtigen Befitungen des Reiches, deren große Mehrzahl einen weit 

überwiegenden Aderbau hat. C. Den mwenigftens öfonomifchen Zufammenhang 

mit den Berein. Staaten, die 3. B. 1855 über 41 Proc. ihrer Aus- und Ein- 

fuhr im Berfehr mit dem britifchen Europa umjetten, und 3. B. 1820—1840 

durchſchnittlich 819 Proc. ihrer Bevölkerung mit Aderbau beichäftigten. Ziem- 

(ih in demfelben Maße, wie Englands Agrarbevölferung fih relativ verkleinert 

hat, iſt England jelbft ein Eleinerer Beftandtheil der großen angelſächſiſchen 

Geſammtnation geworden. 

6 Was das Volfseinfommen betrifft, deffen Abſchätzung freilich bei 

Weitem unzuverläffiger ift, jo rechnete Malchus (Statiftit und Staatenfunde 

1826) den jährlichen Werth der 
in Urprobuetion gewerbliden Production 

Großbritannien 2171), Mil. 1423/, Mill. Pd. St. 

Frankreich 42624/; Mill. 1820 Mill, Fr. 

Schweden 581/, Mill. 291/, Mill. Bkthl. 

Neuerdings joll Defterreih (1846) nah amtliher Schätzung eine gewerbliche 

Jahresproduction von 1000 Mill, Gulden gehabt haben, und in der Landwirth— 
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haft allein an Pflanzen von 1243 Mil. In der erften Angabe ift aber der 

Werth der verarbeiteten Rohftoffe mitenthalten, daher nur ungefähr 6—70U Mill. 

auf den Gewerbfleiß allein zu rechnen. In Rußland ſchätzt Tegoborski Etudes 
sur les forces productives de la Russie (1852) III, p. 269 die jährliche 

Gewerbeproduction, nach Abrechnung der Rohftoffe, zu 375 Dill. Rubel ilber, 
die Urproduction (ohne Bergbau) zu 2044 Mil. In Franfrei Schnitzler 
Creation de la richesse en Fr. (1842) den Rohertrag des Aderbaues, der 

Viehzucht und Fifcherei zu 5105 Mill. Fr., den der Gewerbe (nad) Abzug von 
1/; für Die Rohftofie) zu 1666 Mill. Die Bereinigten Staaten bejaßen nad 

dem Cenſus von 1850 ein Gewerbefapital von 530 Mill. Doll., dagegen einen 
Bodenmwerth von 3270 Mill., einen Viehſtand von 543 Mill, Andererfeits be- 

fteuerte in Großbritannien, freilich dem erften Gewerbelande der Welt, die Pro- 

perty-Tax ein Einfommen von 1860 1865 
aus Ländereien, Zehnten ꝛc. 49,715,000 Pfd. St. 57,002,425 Pfo. Et. 

aus Gewerbfleiß und Handel 901, Mill. „ „ 110,080,841 „ „ 

Zu dem Landwirthihaftseinfommen muß nod der Pächtergewinn gezählt wer- 

den, nach britifcher Annahme 36 bis 50 Proc. des Pachtſchillings. Dagegen 

darf man wieder nicht überfehen, daß die Gewerbe» und Handelseinfünfte viel 

leichter unterſchätzt werden, als die landwirthſchaftlichen. 

8. 22. 
Wohl ijt der Gewerbfleiß im Allgemeinen jünger, als vie 

Landwirthſchaft; aber nur infofern, als jeine Anfänge urfprünglich 
mit diefer vereinigt find, erſt allmälich fih daraus entfalten. ! 

Dagegen muß ic) vor der oft gehegten Borausjegung warnen, als 
ob im „natürlichen Entwidlungsgange” erjt der Aderbau gleich- 
fam ausmwachjen, mit Arbeit und Kapital gejättigt fein müßte, 

bevor aus jeinen Ueberſchüſſen der Gewerbfleig erjchaffen und ge- 
nährt werden fünnte. Gemöhnlid fügt man alsdann hinzu, daß 
„naturgemäß“ alle gewerbliche Verarbeitung mit den gröbjten Be- 
dürfniffen und einheimijchen Rohſtoffen beginne, allmälih an Fornı 

und Materie immer feiner werde, ganz zulegt auf ausländifche 

Robitoffe und Luruszwede gerathe. Es ijt diejelbe Anficht, die 
auch den Binnenhandel früher reif werden läßt, als den anslän- 

diihen oder gar Zwifchenhandel. ? — In der Wirklichkeit verhält 
ih die Reihenfolge meijt umgekehrt. Der Aderbau pflegt Jahr: 

hunderte lang auf derſelben Stufe zu verharren, 3 bis er von den 

inzwifchen aufgeblüheten Städten aus mit Reiz- und Hülfsmitteln 
verjfehen wird; und die Grundlage diefer Städte ift dann gewöhn— 
lih Hervorbringung und Vertrieb von Lurusgegenftänden für eine 
geringe Zahl Neicher gewefen. * 
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Der Einfluß eines Menſchen oder gar eines Standes auf den 

andern pflegt ein wechjelfeitiger zu fein. Es befruchtet Etadt wie 

Land, wenn es Eitte wird, daß die reichen Landbeſitzer den Winter 

in der Stadt und die reihen Städter den Eommer auf dem Lande 
zubringen. Jedoch wird auf den höheren Kulturftufen 

der Aderbau viel ftärfer vom Gemwerbfleiße influirt, als 

umgekehrt. Echon weil die Nähe zahlungsfähiger Confumenten 
für jenen ungleich wichtiger iſt; aber auch, weil reichgeworbene 
Fabrikanten viel häufiger (zu ihrem Vergnügen!) Landbefiger wer: 

ven, als reichgewordene (wie langfam!) Landbejiger Fabrikanten; 

weil überhaupt Kapitalbilvdung und Technik in Stadt und Gewerb— 
fleiß am rajcheiten fortfchreiten. Dieſer Einfluß wird auf den 

höheren Kulturftufen jo mächtig, daß er den Aderbau eines großen 

Theil feiner frühern Eigenthümlichkeit ($$. 19 fg.) entEleivet. 
Aus einer Sitte und Lebensart ift die Landwirthſchaft neuerdings 

eine Induſtrie, Kunft und Wiſſenſchaft geworden: 6 vornehmlich 

durch das immer jtärfere Eindringen des bürgerlichen Mitteljtan: 

des in Kauf und Pachtung von Landgütern. Ein Grundeigen: 
thümer mit ftarfer Sypothefenverfhuldung, ein Bächter mit hohem 
Pachtſchillinge muß ebenſo rührig und fpeculativ fein, wie ein 

Fabrifherr, nur daß freilich ihre Speculationen immer einen weni: 
ger augenblidlihen Charakter behalten. * Wie bei hochfultivirten 
Bölfern im Bodenwerthe die firen Kapitalien mehr und mehr vie 

urſprüngliche Natur überwiegen, jo ift bier aud) der Landmann 

durch die verbefjerten Communicationsmittel jeiner frühern Ab: 

bängigfeit vom nächiten Markte großentheils entbunven. 8 a, 

die verbejjerten Landwirthichaftsmethovden und Werkzeuge haben 
jelbjt die Abhängigkeit von der Natur in merfwürdigem Grade 
gemilvert. ? So wenig ift die Snduftrialifirung des Landbaues, 

die Verbürgerung des Junkers und Bauern als Nachtheil für dieje 
ſelbſt aufzufafien. o Als fich im jpätern Mittelalter durch Hebung 

der Unfreien und SHerabvrüdung der kleineren Gemeinfreien der 
Bauernftand bildete, war es hauptfählich eine Menge Rechtsnach: 
theile, welche diefen vom Bürgerftande unterjchied, und von Seiten 

des Grundadels wurde dem wirklichen Aderbau meiſt jehr wenig 

Achtung bewiefen. !! Es liegt eine tiefe Wahrheit in dem Aus: 
drucke „Civilifation” für den Fortiehritt zur höhern Kultur im 
Allgemeinen, und „Bürger“ nicht bloß für Etadt:, fondern auch 
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Staatsgenofjen. 1? Ebenfo aber auch in der Bezeichnung bäuer— 

licher Tracht, Eitte 2c. als „Volkstracht“ und „Volksſitte.“ ® 

1 Aehnlich, wie bei allen Völkern die erſten Anfänge der Philoſophie, Ge- 

ihichte, überhaupt der Profa als Keime in der Poefie vereinigt zu fein pflegen. 

2 Bol. die meiften Phyfiofraten: 3. B. Schlettwein Grundfefte der 

Staaten, 1777, ©. 248 ff. Ganz beſonders B. Sranflin: Letter to Col- 

linson 9. Mai 1753. Observations concerning the increase of mankind, 

1751. The interest of Gr. Britain, 1760. Information to those, who 
would remove to America, 1784. Aehnlich der font nicht unhiſtoriſche F. C. 

3. Fiſcher Geh. des teuffchen Handel® IV, ©. 164. Ad. Smith fennt 

jehr wohl die beiden verfchiedenen Mege der Gewerbentwidlung: introduced 
by the violent operation of the stocks of particular merehants and under- 

takers — growing up naturally and as it were of their own accord. 

(W. of N. III, 3.) Through the greater part of Europe the commerce 

and manufactures of cities, instead of being the effect, have been the 

cause and occasion of the improvement and cultivation of the country. 
This order being contrary to the natural course of things etc. (III, 4.) 

Vgl. auch die Betrachtung über Leinen- und Garnzölle: IV, 8. Aehnlich noch 
v. Schlözer Anfangsgründe, 1805, II, &. 46 fi. Gr. Soden N.Oel., 1810, 

IV, ©. 139. 2ot Handbuch der Staatswirthſchaft I, S. 257. Dagegen fhon 

Carli, 1771, (Custodi P. M. XIV) p. 369 ff. Ganilh Th£orie de l'E. 

P., 1822, II, p. 158 ff. Lift N. Syftem der polit. Del. I, ©. 333 fi. 

3 E3 hängt mit dem Ricardo'ſchen Gefee der Grundrente zufammen, daß 

ein bloßer Aderbauftaat nur mit immer zunehmender Langfamkfeit wachen fann. 
Und ſchon die erften Fortſchritte find langſam, weil die nichtwiffenfchaftliche 

Erfahrung im Landbau meift nur local ift, auch nur durch Autopſie fortge- 
pflanzt wird, alfo eine Gegend wenig von der andern lernen fann. 

4 Die Involution entſpricht gewöhnlich der Evolution. So werden ver- 

müftete Städte gern wieder zu Aedern, vermwüftete Aeder zu Wald oder Weide, 
Bol. Jeſaias 7, 21 fi. Saxo Gr. VIII, p. 246. 

5 Schon von Cicero De off. I, 42 fehr gelobt. 

6 Nah v. Bonftetten war bei den Alten der Aderbau „mehr eine 

Lebensart als eine Kunft, und feine Geſchichte die Gefchichte ihrer Sitten.“ 
Das gilt aber ebenjo gut vom Mittelalter der neueren Völker, und paßt auf 
die Zeiten ded XZenophon, Theophraft, Varro, Columella ebenjo wenig, wie 
auf unfere Zeit. Bergleihung einer heutigen großen Landgutsverwaltung mit 
einer Fabrik oder einem Generalftabe: Dombasle Annales agricoles de 
Roville I, p. 127 fi. II, p. 180 ff. 

? Die gehörige Stabilität der Geſetze (ein Begriff, der rechtzeitige Ent- 
widlung der einmal anerkannten Principien aber nicht ausfchließt, fondern 
fordert, ift daher für die Landwirthichaft wo möglich noch dringenderes Be- 
dürfniß, als für die Stadtwirthfchaft). 

8 „Die heutige Landwirthichaft ift eine Induſtrie, welche mit Hülfe der 

Wiſſenſchaft, durh Maſchinen zc. füdamerifanifchen Guano, norwegifche Kopro- 

Roſcher, Evften der Volkswirthſchaft. II. 5 
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lithen, continentale Knochen in englijches Korn verwandelt, ruffiihe Delfuchen 

in englifches Fleifh u. dgl. m.“ Noch 1835 ſchenkte Peel dem Pächterclub zu 

Tammworth eiferne Mufterpflüge, die aber gar nicht gebraudt wurden, „weil 

fie vorausfihtlih das Unkraut vermehren würden.“ Als A. Young den Dor- 

feter Landleuten empfahl, ihre Lämmer Winters einzuhürden, meinten dieſe, 

dann würden fie von der Heerde beim Herauseilen zertreten, au ihre Mütter 

in der großen Hürde nicht finden fönnen, „ALS wenn die Dorfeter Lämmer 

nicht ebenjo Hug wären, wie andere!" (U. Young.) Seit den Eifenbahnen, 

großen Schaufeften zc. wäre derlei doch unmöglich. Vgl. Quart. Rev., April 

1858, p. 435. - 

9 In Auyrſhire hat fih durch allgemeines Drainiven das Klima fo ver- 

befiert, daß jet die Ernten mehrere Wochen früher einfallen. (M’Culloch 

Stat, account. 1, p. 270.) Eo wurden nad) Morgan Report on the metro- 

politan market (für das franzöfifche Aderbauminifterium, 1857) vor 20 Jahren 

die englifchen Schafe gewöhnlih erft mit 3—4 Jahren für den Smithfield- 

Markt reif, jetzt Schon mit 12 Monaten. Jetzt kommen jchottifche Ochfen von 

nicht 2 Jahren auf den Londoner Markt, die 8O—100 Stein wiegen; früher 
brauchte man wenigftens 31/, bis 4 Jahre dazu. (London Statist. Journ. 1864, 

p. 524.) 

10 Wie jehr der landwirthichaftliche Arbeitslohn durch einen in der Nähe 
blühenden Gewerbfleiß gehoben wird, zeigt das Beijpiel von Dorfet und York— 

ſhire, deren winterliher Wocenlohn eines gemeinen Feldarbeiters dort nur 9, 

hier 13 Schill, beträgt. (Fawecett Manual, p. 166 ff.) 

11 Mie wenig agrarifhe Embleme kommen in unſeren Adelswappen vor, 
meift nur Löwen, Eber, Hirfche, Kreuze 2. Dit Recht bemerkt v. Treitſchke 

Die Gejellichaftswiffenichaft (1859) 8. 5, die von Riehl ſo idylliſch geſchilderte 

Scmwerfälligfeit unferer Bauern rühre großentheil$ von der Jahrhunderte langen 

politiihen Unmündigfeit her, worin fie gehalten wurden. Die Confervativen 

der Gegenwart legen allerdings ein fundamentale® Gewicht auf den Bauern» 

ftand: vgl. Riehl passim. Dagegen hatte Ad. Müller Elemente der Staats- 

funft (1809) immer nur von Klerus, Adel und Bürgerfchaft, nie von Bauern 

geredet, als einzigen Vertreter des Grundbeſitzes immer nur den Adel betrachtet 
und den Keim eines vierten Etandes in — den Kaufleuten entdedt! 

12 Gegenjag de urbanus und rusticus bei den Römern, wie wir höflich 

und bäueriſch unterfcheiden. 

13 Die politifhen und literariichen Zobeserhebungen desAderbaues 

über jeden andern Wirthichaftszweig laſſen fich gewöhnlich auf eine der folgen- 

den drei Quellen zurüdführen: A. Rohes Staatsleben, das noch gar feinen 

ausgebildeten Gewerbfleiß oder Handel Fennt, welchem alfo der Gegenfag von 
Land. und Stadtwirthichaft als gleichbedeutend mit dem von Nothwendigem und 

‚Ueberflüffigem erfcheint. Orientaliſche Defpotien halten die Erinnerung an diejen 

BZuftand in ihrer Etikette oft lebenslänglich feſt. So führt der König von Een- 

naar den Titel „Fürft Landmann;* er muß einmal nad) feiner Thronbefteigung 

jelbft einen Ader pflügen und bejäen. (K. Ritter Erdfunde I, ©. 535.) Per- 

ſiſches Hoffeft zu Ehren des Aderbaues: Xenoph. Oecon. 4. Aehnlich in China, 
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deffen Rangordnung den Adersmann über den Gewerbtreibenden und Kauſmann 
ftellt. (Duhalde China I, p. 274 fi.) B. Ariftofratien, welche den Gegenſatz 

von Aderbau und Gewerbfleiß richtig verftehen, und eben darum das Ueber— 

gewicht jenes zum Vortheil ihrer eigenen Macht bewahren oder wiederherſtellen 

wollen. Zu den erfterwähnten Confervatoren gehört 3.8. das altindiſche Geſetz: 
Menu IX, 326 ff. Mittelalterlihes Sprühwort: „ein Edelmann darf Vor— 

mittags zu feinem Ader gehen und Nahmittags zu Turnier reiten.” Bei jehr 
vielen Landfriedensihlüffen des 14. Jahrhunderts wird der Pflug, die Egge 

mit Gejpann, überhaupt das mit Aderbau beichäftigte Perfonal, ebenſo wie 

Klerus, Pilgrime, zu Gericht ziehende Richter, von jeder Gewaltthat erimirt, 

auch wo man noch gar nicht an den Schub von Kaufleuten dachte. Vgl. Have- 

mann Gejchichte von Braunfchweig und Lüneburg I, ©. 598 fi. Unter den 
legterwähnten Reftauratoren ragt hervor Xenophon. Oecon. 5. 6. 11, der 
fein Ideal von »zalug zayadoz in der Landwirthichaft am leichteften vermwirf- 

licht ſah. Werner Cato De re rust., pr.: Pius quaestus. stabilissimusque 
minimeque invidiosus, minimeque male cogitantes sunt, qui in eo studio 

oceupati sunt.... Virum bonum ita laudabant, bonum agricolam bonum- 

que colonum. Bgl. Varro De re rust., pr. 1. pr. II. C. Idylliſche Sehn- 
ſucht des überarbeiteten, überfeinerten und überjättigten Großſtädters nad) der 

Einfalt und Stille des Landlebens, das nun freilih aus mangelnder Detail- 

fenntniß jehr idealifirt wird. So nennt Menander den Aderbau apsrjg zai 
Piov dıdasnalov &)ev.dEoov. (Meinecke, p. 147.) Nah Eicero: nihil 

uberius, nihil duleius, nihil homine, nihil libero dignius agricultura. 

Vita rustica parcimoniae, diligentiae, iustitiae magistra. (De off. II, 25.) 

Doch aber wieder: ablıorret ab omni politiore elegantia. (De finib. III, 2.) 
®gl. Horat. Epod. 2 und an vielen anderen Etellen. Nah Seneca: non 
alia magis est libera et vitio carens. (Hippol. 483 fg.) — Auf dem Gebiete 

der rein öfonomifhen Theorie wird die Ueberihägung der Land- oder Stadt- 

wirthichaft gewöhnlich zunächſt hervorgerufen durch eine frühere Unterfhägung. 

So ift das Mercantiligftem ein wiflenjchaftlicher Proteft gegen die Alleinherr- 

ihaft des Aderbaues und der Grundariftofratie im ſpätern Mittelalter: ein 
Proteft, welcher im praftijchen Leben durch das Zuſammenwirken des aufblühen- 

den Gewerbeftandes mit der geldbedürftigen und bevormundungsluftigen Staats- 
gewalt bethätigt wurde. Heresbad mußte die vulgi opinio befämpfen, daß 
der Aderbau eine res sordida et illiberalis fe. (Rei rust. I, p. 23.) So 

ipriht A. Serra (1613) den Gewerben mehr bereichernde, d. h. Geld ing 
Land ziehende Kraft zu, als dem Aderbau, weil ihre Producte ſicherer zu ge- 

winnen, aufzubewahren und auszuführen find, auch mehr daran verdient wer- 

den kann, vornehmlich durch gefteigerten Umfang der Production, welcher die 
Koften relativ erniedrigt. (Trattato I, 3.) Nach v. Schröder Fürſtl. Schat- 

und Rentlammer (1686), S. 192 ift „jelbft das frudhtbarfte Land ohne Com: 
merzien für nichts zu äftimiren,“ außer infofern e8, zum Handel übergegangen, 
vor minder fruchtbaren einen großen Borfprung hat. Bol. Bd. I, 88. 48. 116 
und ausführlicher im dritten Bande. Hiergegen bildet die Ueberſchätzung des 
Aderbaues von Eeiten der Phyfiofraten (Bd. I, $. 49) die natürliche 

Reaction. Sie ift vorbereitet von Boisguillebert, dem leidenſchaftlichen 
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Gegner des Colbertismus, der ble, vin, sel und toile als die vier Efemente 
des Reichthums nennt, und alle Gewerbe auf dem Ueberjchuffe des Landbaues 

ruhen läßt. (Detail de Ja France, 1697, I, Ch. 2. Nature des richesses, 
Ch. 4.) Herbert Essai sur la police generale des grains (1755) hält 

einen Landmann, der für 10 2. ausführt, höher, als einen Gewerbtreibenden, 

deffen Erporte 1000 2. werth find. Nach Cantillon Nature du commerce 
(1755), p. 55 ff. lebt das ganze Volk auf Koften der einheimischen oder frem- 

den Grumdbefiter; diefe allein find unabhängig. (p. 71 ff.) Der Preis aller 

Waaren, jelbft die Bevölferung wird von ihrer Nachfrage beftimmt. (p. 76 ff. 

86 fi.) Dieſelbe Reaction alsdann in gemäßigter Weije fortgeſetzt durch die 

Lehre von Ad. Smith und Malthus, daß der Landbau doc einen höhern 

Grad von Productivität habe, als der Gewerbfleiß ꝛc. (Bd. I, 8. 55 und 
unten $. 162.) Es konnte nicht fehlen, daß neuerdings, außer der wifjen- 

Ihaftliden Widerlegung dieſes Irrthums, auch eine entgegengejette Uebertrei- 

bung laut wurde, eine Art von Rüdfall ins Mercantilfyften. So nennt z. B. 

Ganilh zwar jede Arbeit, die einen Tauſchwerth Hervorbringt, productiv; 
aber der Landbau fei dieß im geringften, der auswärtige Handel im höchften 

Grade, während Binnenhandel und Gewerbfleiß dazwilchen in der Mitte ftehen. 
(Theorie de l’&conomie politique, 1822, I, p. 235. 240 fi. 300.) Auch 

Malchus Statiftit (1826), S. 242 erklärt Aderbau und Viehzucht nur für 

eine VBorbedingung zur Gewinnung wirfichen Reichthums. Diefen felbft kann 

ein Land bloß durch den Betrieb induftrieller Gewerbe erlangen. Dagegen 
findet man bei Lift Nationales Eyftem der politifchen Defon. I, ©. 184. 333 ff. 

(wovon ausführlicher im dritten Bande), viel richtige Einfiht in die ftufen- 

mäßige Entwidlung des bloßen Aderbaues mit Hülfe des Gewerbfleißes zur 
alljeitigen Volkswirthſchaft. 

Zweites Kapitel. 

Ertenfiver und intenfiver Ackerbau. 

g. 23. 
Zu jedem Aderbau gehört ein Zufammenmwirken aller drei 

Productionsfactoren: Grundftüde, Menfchenarbeit und Kapital. 1 

Indeß kann unter Umftänden je ein Productiongfactor, zwar nie: 
mals völlig, aber doch in ziemlih ausgedehnten Maße durch einen 

andern erjeßt werden. Der Nationalöfonom unterjcheidet die Ader: 
bauſyſteme hauptſächlich danach, ob fie den Boden verhältnigmäßig 
ſchwach oder ftark mit Kapital und Arbeit verfehen. Die der eriten 

Art, welche aljo den Factor der Natur möglichſt ungemifcht wirken 
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lafjen, nennen wir ertenfive; die ver legten Art, welde an 

Grundjtüden möglichft zu ſparen fuhen, intenfive.? Unter den 
intenfiven follte man wieder, je nachdem ihre Intenſität vorzugs- 

weile auf Kapital» oder Arbeitsverwendung beruhet, die kapital— 

intenfiven von den arbeitsintenfiven unterfcheiden; indem es Feines: 

weges nothwendig ift, daß beide Factoren in gleicher oder ähnlicher 
Stärke auftreten. So verfährt 3. B. die englifche Wirthſchaft mit 
Arbeit jehr jparfam, aber jehr Fapitalintenfiv; die chinefiihe um- 

gekehrt. Es wird aber in den meijten Fällen nicht ſchwer fein, 
gerade auf hoher Kulturftufe, wo fajt Alles feinen Marktpreis hat, 

Kapital und Arbeit gleichfan unter Einen Nenner zu bringen und 
damit den allgemeinen Intenſitätsgrad der Wirthichaft zu berechnen. 3 

1 An Kapitalien find doch allermindeftens Saatkorn, Adergeräthe und 
Lebensmittel fiir die Arbeiter zwiſchen Saat und Ernte nöthig. 

2 Auch der Fortihritt von Jagd zu Viehzucht, weiterhin zu Ackerbau ift 

ein Fortſchritt von Ertenfität zu Intenſität. Uebrigens find die verfchiedenen 

Feldſyſteme keineswegs immer dur eine ſcharfe Gränzlinie von einander zu 

trennen, fondern gehen oft durch ein allmäliches Plus oder Minus des Be- 

ftellungsaufwandes faft unmerfli in einander über. 

3 Nur müſſen hierbei natürlich die dem Wirthe jelbft gehörigen, alfo nicht 

von ihm gemietheten Kapitale und Arbeitskräfte nad Gebühr mitveranfchlagt 
werden. 

8. 238, 

Bei allen hierher gehörigen Fragen muß man vornehmlich 
die Statif der Landwirthſchaft im Auge behalten: das 
Gleihgewicht zwifchen Bodenreichthum (d. h. werthvolle Bodenbe— 
jtandtheile), verbraudhenden und Bodenreichthum erſetzenden Ope— 
rationen.! Wenn unfere landwirthichaftlihen Gewächſe ihre Nahrung 

zum Theil aus der Luft, zum Theil aus dem Boden ziehen, fo 

fann jene für praftifche Zwecke immerhin als unerjchöpflich gelten, 
zumal ja die jämmtlichen von der Atmoſphäre entlehnten (ver: 

brennlien!) Pflanzenelemente früher oder fpäter zur Atmoſphäre 
wieder zurüdfehren. Dagegen würde fi) der Boden, wenn ihm bie 
mittelft der Ernte ꝛc. geraubten Ajchenbeftandtheile der Pflanzen ? 

niemals erjegt würden, früher oder fpäter ganz gewiß erjchöpfen. 

Dafjelbe gilt von denjenigen im Boden enthaltenen Pflanzennahrungs: 

mitteln, welche zwar auch in der Atmojphäre vorfommen, wovon 

aber gewiſſe Pflanzen in der kurzen Periode ihres Wahsthums 

mehr oder andere Formen gebraudhen, als die Atmoſphäre ihnen 
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unmittelbar liefern kann.“ Alles dieß um jo mehr, als die Wur— 

zeln der Pflanzen doch nur eine jehr beſchränkte Fähigkeit haben, 
Nahrungsmittel, die nicht ganz in ihrer Nähe liegen, aufzufuchen. * 
Praktiſch wichtig find für die Bodenerfhöpfung eigentlich nur Phos— 
phorfäure, Ealpeterfäure und Kali. Nach dem Liebigſchen Mini: 

malgefege bat jedes fruchtbare Feld von einen oder mehreren ver 
unentbehrliben PBflanzennäbritoffe ein Marimum und von einem 

oder mehreren anderen ein Minimum. Dieb Minimum regelt den 
Ertrag, den man deßhalb nicht durch Vermehrung der im rela= 

tiven Ueberfluß vorhandenen Nährjtoffe erhöhen kann, jondern nur 
durd Vermehrung des minimalen. $ Die VBerarmung eines Grund: 

jtüdes an Pflanzennahrungsmitteln mag für die Praris lange un: 
merklich jein, wenn der urjprüngliche Reichthum des Bodens un: 

gemein groß war, und die Verwitterung, alſo Löſung der gebun- 

denen Schäße mit deren Wegnahme durch die Ernten 2c. gleichen 

Schritt hält. Sonſt freilich kann der Kreislauf der Landwirthſchaft 
nur dadurch permanent bleiben, daß man dem Boden alles Ent: 

zogene wieder erjtattet. Streng genommen aljo nicht bloß alle 
unverzehrten Nüdjtände der Pflanzen (Stroh, Baumblätter, Del: 
fuchen 2c., ganz beſonders Afche) jowie alle Ereremente der vom 

Boden ernährten Menjchen und Thiere, 6 jondern auch die ſchließ— 
lichen Ueberrefte der thieriſchen Leiber ſelbſt, jowie aller Geräthe, 

Kleider 2c., welche aus den vegetabilifchen oder thieriſchen Erzeug: 

niſſen des Bodens herftammen. * Vom bloß naturwiſſenſchaftlichen 

Standpunkte hat Liebig ganz recht, jede Landwirthſchaft, die etwas 

an diefem Bollerfage fehlen läßt, Naubbau zu nennen. Allein 

ökonomiſch kann ſolcher Raubbau lange Zeit gerade das Nichtige 
jein. Wie es feine ſchlechte Forftwirthichaft ift, wenn ein jung 
bejieveltes, mit Urwald bevedtes Land Bäume ausführt, in Bot: 

afche verwandelt, ſogar zu landwirtbichaftliden Zweden abbrennt, 
ohne fofort neue zu pflanzen ($$. 185. 190 ff.), jo braudt auch 

die erfaßloje Ausbeutung der pflanzennährenden Bodenbejtandtheile 
nicht immer fchlechte Lanbwirtbichaft zu fein. Das Urtheil des 

Volkswirthes dreht ji in beiden Fällen un die Frage, ob man 
ein größeres Bedürfniß befriedigt, indem man Kapital und Arbeit 

auf baldigen Erjaß der angebrochenen Naturfonds verivendet, oder 
auf andere Zwede. Se größer, freier und einfichtsvoller das Bolt 
ift,® um fo eher darf man erwarten, daß fi die wahre Ab: 
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ftufung feiner Bedürfniffe jeweilig im Durchſchnittspreiſe der zu 
ihrer Befriedigung dienenden Güter abjpiegelt.e Je weniger ein 

Naturfonds noch im Ueberfluffe vorhanden ift, je dringender alfo 

die Nothwendigkeit, ihn zu Rathe zu halten, deſto größere Koften 

wird man zu diefem Zwede aufwenden können und müfjen. Und 

umgekehrt. 910 Da übrigens faft jede menfchliche Einrihtung aus 
Zrägbeitsgründen viel länger dauert, als ihre volle Zweckmäßig— 

feit, jo bedarf man auf jeder Uebergangsitufe reformatorifcher 

Geijter, welche die veränderten Umjtände lehrend zum Bemwußtfein 

der Menſchen bringen und die nöthig gewordenen neuen Mittel 

predigend durchjegen. Hierin liegt das große praftifche Verdienſt, 

das ſich Liebig mit feiner Theorie der Bodenerſchöpfung unftreitig 
erworben bat, 11 12 

Da fein Stoff gänzlid von der Erde verfchwindet, fo kann 
e3 ſich bei der Bodenerfchöpfung nur um eine Dislocation werth— 

voller Bodentheile handeln. Manche verjelben geben bierbei für 

menschliche Zwecke durchaus verloren; 3 ſehr häufig aber findet 
nur eine Uebertragung von einem Grundſtücke auf ein anderes 

ftatt. Aus dieſem Gefichtspunkte werden alle Grunditüde von 

Fraas in Bleohomen, Leiochomen und Iſochomen“ ge 
theilt, je nachdem fie durch Zufhuß von anderen reicher an Pflan: 

zennahrungsmitteln werden, oder aber durch Gewährung eines 

ſolchen Zuſchuſſes an andere jelbjt verarmen, oder endlich auf 

ihrem bisherigen Reichthumsſtandpunkte verharren. Schon die Natur 

bewirkt ſolche Unterfchiede: wie z. B. die Mündungslandschaften jo 

vieler Ströme pleochom find durch die abgejpülten Bejtandtheile 

der Quellgebirge, und fich einigermaßen jogar längs jeden Fluß: 
thales durch die Regenabſchwemmung 2c. der Barallelismus einer 

oberften leiochomen, einer mittlern iſochomen und einer untern 
pleohomen Zone bilden muß. Aehnliches bewirkt der Landbau, 
der aus den unteren Schichten des Aders Pflanzennahrungsmittel 
auf die Oberfläche hebt und dieje dadurch zunächit pleohom macht, ® 
während darunter erjt eine ifochome, zulegt eine leiochome Echicht 
mit der Oberfläche parallel laufen. Ungleich beveutfamer noch jind 
die concentrifchen Ringe, die jeder Mittelpunkt der Production oder 

Confumtion von Landwirtbichaftserzeugniffen um fich ber bildet, 

jeder Wirthichaftshof, jede Sennhütte, ganz befonvers jede große 

Stadt: zunächit ein pleochomer Ring, dem aus dem fernitgelegenen 
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leiohomen Ninge fortwährend Düngermaterial ohne vollitändige 
Nücgabe zugeführt wird; dazwiſchen ein ifochomer Ring, wo die 

Abgabe nah Innen zu und der Erſatz von Außen her im Gleich: 

gewicht jtehen. ' 

1 9. Wulffen Vorſchule der Statif (1830), $. 99 nennt eine Wirthichaft 

im Beharrungspunfte, wenn Erjhöpfung und Wiedererfab einander genau 

gleich find. Hievon jedoch unterfcheidet er noch den günftigften Beharrungspunft, 

wenn die Vermehrung des Bodenreihthums feinen Gewinn mehr bringen würde. 

2 Nach Liebig (Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur und Phyfio- 
logie, 7. Aufl. 1862, II, ©. 121. 297) führt der Landmann von jeder Heltare 

Meizenland in einer Mittelernte (= 2000 Kilogr.) 70 Pfd. mineraliihe Samen- 

beftandtheile nad) der Stadt, darunter 34 Pfd. Phosphorfäure und 21 Pfd- 

Kali; in einem 51/, Etr. ſchweren Ochfen 120 Pfd. phosphorfauern Kalk in den 

Kuchen und 15 Pfd. phosphorfauere Salze in den fibrigen Körpertheilen. 

Wird aud das Stroh ausgeführt, jo entzieht eine Mittelernte an Weizen der 

Heltare 25—26 Kil. Phosphorfäure, 52 Kit. Kali und 160 Kil! Kiefelfäure; an 
Roggen 17— 18 Kil. Phosphorfäure, 39 — 40 Kil. Kali und 100— 110 Kil. 

Kiefelfäure. 

3 So namentlih die Eerealien, denen alfo Ammoniak ꝛc. in der Ader- 

frume concentrirt werden muß, während im Allgemeinen der Regen, Thau zc. 
dem Felde reichlih jo viel Stidftoff zuführen, wie es bedarf. (Liebig II, 

©. 341 fg.) 
4 Daher muß das Feld, um eine Ernte hervorzubringen, viel mehr als 

das Minimum der in der Ernte erjcheinenden Pflanzennährftoffe enthalten. 

5 Dieß der Grund, weßhalb z. B. der Stallmift fo ungleih wirkt. Er 

„ wirft eben hauptſächlich durch diejenigen feiner Beftandtheile, welche das Mini- 
mum des Ackers verftärfen. (Liebig II, &. 223.) Unfere Landwirthe haben 

zeither fomwohl bei der Düngung wie bei der Thierfütterung durch Beigabe un— 
nügen Ballaftes Eolofjal verfhwendet! „Wer feinen Pflanzen gleih für 3—4 

Jahre Dünger giebt, handelt ähnlich, al wenn er feiner Kuh 80 Centner 

Heu zugleich vorwerfen wollte.“ (Fraas.) 

6 Liefert ein Menſch täglich 5/, Pfo. Urin und 1/, Pfo. Koth, die 3 Proc, 

Stidftoff enthalten, jo fünnen daraus jährlich 8300 Pfd. Weizen, Roggen oder 
Hafer, oder 900 Pfd. Gerftenförner mit dem nöthigen Stidftoff verfehen wer— 

den. Ueberdieß enthält der Harn die meiften löslihen, der Koth die meiften 

unlöglihen Mineralbeftandtheile der verzehrten Speifen. (Liebig I, S. 225. 239.) 

Nah Knop Lehrbucd der Agriculturchemie (1868) I, ©. 333 enthält der Körper 

eines erwachjenen Menſchen von 120 Pfd. Gewicht ungefähr 8 Pfd. Mineral- 
beftandtheile, wovon 3 Pfd. Phosphorjäure. 

? Wie nahe man in Belgien und China diefem Fdeale gekommen ift, ſ. 

unten $. 28, 

8 D. h. alfo, je mehr das Bolf dem Gefege der großen Zahlen unter- 

liegt, je weniger es Eingriffe Mächtiger in feine Entwidlung zu fürchten hat 
und je richtiger e8 feine eigenen Bedürfniffe und Mittel beurtheift! 



8.23“ Statik des Aderbaues. 73 

9 So ift 3. B. in vielen deutfchen Großftäbten die fabrifmäßige Verar— 

beitung des Abtrittdiingers bisher an den Transportkoſten geſcheitert: Königs— 
berger Berfammig. der deutichen Landwirthe, 1863, in der D. Vierteljahrsſchr. 

Nr. 104, ©. 387. As 1852 ff. der Tabak fo theuer war, ftieg zu Mannheim 

der Preis des Miftes um mehr als 100 Proc., und ſank hernach wieder ent- 

Iprehend dem Tabakpreife. (Conrad Liebigs Anfiht von der Bodenerfhöpfung, 

1864, ©. 148.) 

10 Naturwiffenihaftlih Hat Liebig auch darin vollkommen Recht, daß der 

von ihm nachgewiejene Raubbau dur eine Düngung der Aeder, die von 

Weiden, Wiefen, Futterfeldern (gleichjam unterirdifchen Wiefen), Waldungen zc. 

entlehnt ift, ebenjo durch Heraufpflüigen des Untergrundes, nur masfirt werden 

kann. Oekonomiſch aber muß bier mit H. Maron (Faucher Bierteljahrs- 

ihrift, 1863, II, ©. 145 ff.) ſcharf unterfchieden werden zwiſchen abfolutem 

(großentheils latentem) Bodenreihthum und liquidem, zur Berfügung des 

Wirthes befindlichem, wo e8 dann gar wohl nicht bloß im Privat-, fondern 

aud im Bolksintereffe liegen Fann, diefen auf Koften jenes zu vergrößern. 

Indeß verfteht fih von felbft, daß jede landwirthſchaftliche Ertragsberechnung 

aud die von der Ernte im Boden zurüdgelaffenen Borräthe künftiger Pflanzen- 

nahrung mit zu veranichlagen hat. 

11 Auch abgejehen von dem hohen wiffenjchaftlihen Werthe feiner Unter- 

juhungen für die Pflanzen und Thierkunde ꝛc. Wenn viele von Liebigs 
gejhichtlichen Behauptungen jehr anfechtbar find (vgl. Einleitung ©. 93. 

96 fg. 98. 102. 104 fg.); wenn er volfswirthichaftlih manche relevante That- 

ſache überfieht: jo wird doch immer der Name diefes großen Naturforjcherg, 

ähnlih wie der Alerander Humboldts, auch in der Geſchichte der National» 

öfonomif einen Ehrenplat behaupten. Mebrigens hat es ihm nicht ganz an 

Vorgängern auf diefem Gebiete gefehlt. So der Schwede Joh. Wallerius in 
jeiner Agriculturchemie (1778): vgl. Knop a. a. D. I, ©. 478; de Saussure 
Recherches chimiques sur la vegetation (1804), Ganz beſonders Sprengel 
Lehre vom Dinger (1839) ©. 8. 48. 53. 407 zc., welcher den frühern Myſti— 

cismus der Landmwirthichaft auf das Wirkfamfte durch klare Analyje zu ver: 

drängen fuchte. ‚ 

12 Nahe verwandt mit der Lehre vom Raubbau ift die Frage, ob in einer 
jungen Kolonie die Anfiedfer beffer thun, möglichft dicht beiſammen zu bleiben, 

oder fich über möglichft weite Streden auszudehnen. Die Praris hat über— 

wiegend für das Letzte entjchieden, die neuefte Theorie der Nordamerifaner für 

das Erfte. Nah Carey ift e8 die Hauptbedingung einer gebeihenden Volks— 
wirthichaft, to place the consumer besides the producer, die Mühle und 

Schmiede neben den Bauern, damit die machine of exchange nidht allzu koſt— 
jpielig werde. Jedes Volk „muß feine Nahrung felbft hervorbringen und anderen 

geftatten die ihrige zu verzehren.“ (Past, present and future, 1848, p. 118 fi. 

407.) Wie Carey felbft die freiwillige Anziehung tadelt, welche ein großer 
"Mittelpunkt ausübt, fo erflärt er gute Straßen, die ein noch unentwiceltes 

Land gründlich auffchließen, für ein großes Unglüd. Unter der Herrfchaft des 
Freihandelsſyſtemes find fruchtbarer Boden und gute Häfen das Gefährlichite, 
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was ein Land befiten kann, weil es dadurd zum ſog. Aderbaulande, d. h. 

Ausfaugungsobjecte wird. (Prineiples of social science, 1858, I, p. 368 ff. 

373.) Früher ſtützten fich dergleichen Lehren, die mit der allmälichen Ent- 

fernung Nordamerikas vom eigentlihen Kolonialleben zufammenhängen, auf 

das A. Smith’jche Princip der Arbeitstheilung und das Liſt'ſche des allfeitigen 

Agricultur-, Manufactur- und Handelsftaates. Jetzt haben fie einen wichtigen 

Bundesgenofjen erlangt in dem Liebig’ihen Principe der Bodenerſchöpfung. 
Vgl. ſchon P. Smith Manual of polit. economy, 1853, Ch. 1. — Wir 

müffen auch hier eine abnehmende Reihe von Bortheilen der Zerftreuung mit 
einer zunehmenden Reihe von Bortheilen der Anhäufung parallelifiven. Erft 

von einem gewiffen Punkte an gewinnen die letsteren Das Uebergewicht. Wollten 

die 10000 erften Anfiedler fih auf eine O.M. zufammendrängen, fo hieße das, 

alle Plagen eines alten Landes, vor denen fie geflohen find, mit herüber— 

nehmen, und auf die meiften Meize der jungfräulichen Kolonie, welde fie an- 

gelodt haben, verzichten. Ebenſo wenig liegt e8 in ihrem Intereſſe, fih in 

lauter Robinjonshütten zu zerfplittern. Am beften jchlagen fie den Mittelweg 

dazwijchen ein, jo daß fie in möglichfter Ausdehnung gleihjam die Sahne der 

Landesnatur abjhöpfen und doc nicht ohne allen arbeitsgliederigen und fapi- 

talifchen Zufammenhang mit der alten Kulturwelt und unter einander bleiben. 
Wo in jedem Einzelfalle diefer Mittelweg geht, wird dur das Preisverhältniß 

der drei Productionsfactoren angedeutet. Würde man bei der Berftreuung 

mehr durch Kapital» und Arbeitstheuerung einbüßen, als durch Bodenwohl- 
feilheit gewinnen, jo müßte man näher zujammenrüden. Und umgekehrt. 

13 Es ift mindeftens ein ſehr weiter Ummeg, wenn z. B. engliihe Düng- 

mittel von den Flüffen ins Meer geführt, hier von Seepflanzen aufgenommen, 

diefe von Seethieren verzehrt werden, um fich, wieder nach mehreren Zwijchen- 

ftufen, als Unrath von Seevögeln auf einer Felſeninſel abzulagern und ſchließ— 

lich als Guano nah England zurücdzufehren. Künftig werden auch wohl die 

Fiſcher manches ungeniegbare Ecethier fangen, um Fiſchguano daraus zu be- 

reiten! Uebrigens ſoll die fchlehte Behandlung zumal des flüffigen Düngers 

auf den engliihen Farmhöfen jo viel vergeuden, daß hiermit ein zweiter Pacht- 

Ihilling zu beftreiten wäre. (Chadwid im London Statist. Journ, 1865, p. 29.) 

4 Bon zöua d. h. aufgejchüttete Erde. Etatt Leiohom wäre vielleicht 
Meiohom als Gegenjfag von Pleochom vorzuziehen. 

15 Eine Mödern’ihe Luzernepflanze mit jenfrechter Wurzel von mehr als 
12 Fuß Länge erwähnt Knop a. a. O. I, ©. 840. 

16 Vgl. Fraas Die Aderbaufrifen und ihre Heilmittel, 1865, ©. 149 ff. 
Bavaria rediviva, 1865. Derf, in der Tiibinger Zeitjchrift, 1866, ©. 1 ff.‘ 

Schilderung der widtigften Aderbaufyfteme, 

8. 24. 
A. Eine ſehr ertenfive Bewirthſchaftung herrſcht in den frucht: 

baren und dünnbevölferten Steppen von Eüdrußland. Im ſüd— 

weitlihen Sibirien z. B. fäet man den Buchweizen auf die friich 
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umgebrochene oder abgejengte Steppe, wegen der Nachtfröfte nicht 
vor Mitte Mai’3, ziemlich dünn und fo loje, „daß es ausfieht, 
als wollte man die Vögel damit füttern.” (Ballas.) Der Pflug 

ift nicht felten bloß ein Neifigbünvdel mit einem kurzen Pfahle 
darin. ! Im Herbite wird das Stroh, das nicht zum Dachdecken 

oder Viehfutter gebraucht werden foll, auf den Felde verbrannt ; 
aud das Drejchen gefchieht auf dem Felde. Was bei dieſer Ge: 
legenheit an Körnern ausfällt, ift zur Saat für das nädjte Jahr 

binreichend: es braucht im Frühling nur etwas geegget zu werden, 

So genügt eine einzige Ausfaat wohl für 5 bis 8 Jahre. 23 Sit 

der Boden erjchöpft, jo gebt man zu neuem über; ja es gibt 

Landſchaften (tartariiche), wo die ganzen Dörfer alsdann abge: 

broden und anderswohin verlegt werden. An eigentliche Düngung 

wird felten gedacht; lieber wirft man den Mijt in die Flüffe! ! — 
Ziemlich ebenſo extenſiv ift die Brennwirtbichaft in vielen 

dünn bevölferten Waldgegenden, die namentlich nocd gar keinen 

Viehſtand vorausjegt. Mean fällt die Bäume etwa im Junius, 

und verbrennt fie im nächitfolgenden Mai. Hernach wird der erjte 

Negen abgewartet, die Aſche mit einem Karjt umgerifjen und dar: 

auf gejäet. Ein Pflug wäre ſchon wegen der vielen Baumſtümpfe 

nicht wohl anzubringen. Weil die Arbeit des Fällens eine höchjt 
bedeutende iſt, ? jo begnügen ſich ärmere Anſiedler oft mit dem ſog. 

Gürteln der Bäume, d. h. Abjchälen eines Theils der Rinde: wor: 
auf die Stämme allmälidy vergeben. 6 Man benußt den Boden, 

jo lange er reichlich trägt; wird er verlaſſen, jo erzeugt fich ein 

neuer Waldanflug, der je nach der Fruchtbarkeit des Bodens in 

früherer oder fpäterer Zeit eine Wiederholung des Kreislaufes ge: 
ftattet. ° 8 — Auch die „wilde und ganz ertenfive Feldgraswirtbichaft 
der deutſchen Urzeit“ (Hanſſen) bejigt einen ähnlichen Charakter. 

Tacitus Worte von den Germanen feiner Zeit: Arva per annos 
mutant et superest ager (Germ. 26), können von jedem Wirth: 

ſchaftsſyſteme gelten, das nicht alles Land alljährlihd anbauet. Es 
it aber im höchſten Grade wahriheinlih, daß wir uns eine viel 

ertenfivere Betriebsart, als die Dreifelderwirthſchaft, darunter zu 

denken haben. 9 0 | 

Ale ſolche halbnomadiſche Landwirthichaft pflegt übrigens an 
drei großen Schattenfeiten zu leiden: einer gewaltigen Menge von 
Unkraut, welches durch die Oberflächlichkeit des Anbaues nie gründ- 
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lich vertilgt wird; !! ſodann häufigen Kapitalverluften, theils durch 

die Natur, welche man fo wenig zu beherrfchen verfteht, theils 
durch die eigene Unvorfichtigkeit, zumal beim Abbrennen 1? und 
Viehhüten; endlich frübzeitiger Bodenerfhöpfung, die freilich ent: 
wicklungsfähige Menfchen bald zwingen wird, den bisherigen Raub- 
bau, fei e8 durch tiefere Beftellung oder Düngung, zu mäßigen. ” 

— Noch jet haben wir in unferen norddeutſchen Moorkolo— 
nien die bequemjte Gelegenheit, den Uebergang von den roheſten 
Feldſyſtemen zu ven fultivirteren mit eigenen Augen zu beob- 

achten. " . 

1 Ausland 1860, Nr. 31. 

2 Auf jchlechterem Boden bleibt der Ader nicht über 3 bis 4 Jahre lang 

tragbar, und muß im Frühling immer durch etwas Nachſaat unterftüßt wer— 
den. (Pallas Reife durch Sibirien II, ©. 365. 395 fg. III, ©. 6.) Fallroggen 
im füdlihen europäischen Rußland: Mitth. der f. öfonom. Geſellſch., Peters- 

burg 1852, ©. 4. Bgl. Strabo XVII, p. 831. 
3 Ballas fand in folhen Gegenden wohl nadhftehende Fruchtfolge: 2 Jahre 

Gerſte, 2 3. Hafer, 2 J. Winterroggen, endlih noch 1 bis 2 3. Sommer- 

roggen. (Reife durch Sibirien Il, ©. 50. 6.) 
1In Charkoff werden die Flüffe durch das Hineinwerfen fo vielen Strohes, 

Miftes 2c. jeiht. Gedüngter Boden giebt reichen Strohertrag, aber wenig 
Aehren, und die Körner fiten fo lofe, daß der Wind fie oft vor der Ernte 

verwehet. Daher lange Brachen vorgezogen. (v. Harthaufen Studien über 

Rußland II, S. 154 fg.) Bgl. Pallas Sibirifche Neife I, ©. 58. Derf. Reife 
durch verſchiedene Statthalterichaften des ſüdlichen Rußlands I, S. 17 fg. Nur 

in ſolchen Gegenden, wo ein fehr dichter oder fumpfiger Wald vorherrſcht, ent- 

Ihließen fi die Bauern lieber zum Düngen der alten, als zum Urbarmachen 
neuer Streden. (PBallas Eibirifche Reife II, ©. 224.) 

5 In Vermont koftete 1785 der Acre beften Landes 4 Doll.; wer hingegen 

das Abbrennen beforgte, erhielt wohl 8 Doll. pro Acre. (Ebeling Geſchichte 

und Erbbejchreibung von Amerifa II, ©. 507. Vgl. Deane New -England 

farmer, 1790, v. New clearing. Spir und Martius Reife in Brafilien II, 

S. 682.) 

6 Auch in Rußland wird das Waldbrennen oft fo roh betrieben, daß man 
bloß die Sträucher vertilgt, die Bäume aber halbverfengt im Boden fteden 

läßt. (Pallas Eibir. Reife I, ©. 23.) In Nordamerika follen geringelte 
Bäume nah 12—15 Jahren ganz verfault fein. (Gr. Gört.) 

? Die brafilianifhen Roffadas felten über drei Jahre hinter einander be- 

nutt; zuweilen muß man ſchon nad) einem Jahre weiter ziehen. Nach drei- 

jährigem Bau erzeugt der Boden erft in 10 Jahren hinreichendes neues Holz. 

Zum Glüd find die Landgüter nicht felten bi 5 Q.-Meilen groß. (Spir und 

Martius I, ©. 159. II, ©. 485 fi) W. Schultz Studien in Südbrafilien, 
1865, ©. 173 ff. empfiehlt die Brennmwirthichaft iiberhaupt vornehmlich ärmeren 
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Anſiedlern. Die ruſſiſchen Waldäcker ſollen erſt nach 15—20jährigen Ausruhen 

für den neuen Brand reif werden. Etorch Hiſtoriſchſtatiſtiſches Gemälde des 

ruff. Reih8 II, ©. 281 fi) In Neuengland pflegte man noch gegen Ende 
des vorigen Jahrh. die Bodenklaffen nah den Holzarten zu unterfcheiden, 
welche wild darauf wuchſen. Der befte Boden hieß Wallnuß- oder Kaftanien- 

land; der fchlechtefte war folcher, der nur Buſchwerk und Zmwergeichen hervor- 

brachte. (Ebeling a.a.D. I, ©. XXXI.) So unterfheidet man in Cuba den 

Drangen- und Citronenboden. (Humboldt Essai politique sur l’ile de Cuba I, 
p- 68.) 

8 Sogar die Obftgärten wurden zu Anfang diejes Jahrh. in Penniylva- 
nien nicht gedüngt, fondern wenn die Bäume jchleht geworden, jo verließ 
man fie und legte einen neuen Garten an. (Ebeling IV, ©. 153.) 

9 Thaer Landw. Gewerbslehre, $. 226 denkt an Koppelwirthſchaft; Eich- 
horn D. Staats- und Rechtsgeſchichte I, $. 13, ſowie noch Landau, Territorien, 

©. 61 an Dreifelderfyftem. Vgl. dagegen Roſcher in den hifter. philol. Be- 

richten der K. Sächſ. Gejellih., 1858, ©. 83. Defjelben Anfichten der Volks— 

wirthſchaft aus dem gefhichtlihen Etandpunfte, 1861, ©. 47 ff. Wer Ta- 

citus Worte auf Dreifelderwirthichaft deutet, überfieht, daß es dann bei den 

Germanen gar fein eigentliche Weideland gegeben hätte. 
10 In den Alpen war namentlih während des 13. Jahrh. die Brenn 

wirtbichaft jehr verbreitet. (Crescentius 111, p. 90.) Noch jett bier und da 

in Defterreih und Steiermark. (Hlubef Landwirthſch. des Herzogth. Steier- 

mark, 1846, ©. 52 ff.) Wildeneien oder Kohläder (von Berfohlen) im Schwarz- 

walde, die nach dem Abbrennen einigemal Korn tragen, und dann lange Beit 

als Weide liegen bleiben. (Rau Lehrbud I, $. 382. J. 3. Neinhard Ber- 

miſchte Edhr., 1769, ©. 652 ff.) Ueber das ähnliche Verfahren im heutigen 

Standinavien (Spedjen oder Braatebrenden) |. Pontoppidan Natürl. Hiftorie 

von Norwegen I, S. 188 ff.; Blom GStatiftif von Norwegen I, ©. 121. In 

Finnland: Mittheilungen der k. öfonom. Geſellſch. zu Petersburg, 1847, ©. 48 fi. 

Selbſt in Liefland ift die Brennkultur an vielen Orten erft jeit der Mitte des 

vorigen Jahrh. in einen ftetigen Aderbau übergegangen. (Friebe Grundſätze 
der Landwirthſch. in Liefland IV, S. 25.) Bon der Brennwirtbichaft in Peru 
ſ. Pöppig Reife II, ©. 349 ff.; im Himalaya: Traill Statist. sketch of Ka- 

aoun in den Calcutta Asiatic Researches, 1828; zu Sierra Leone, am 

Zairefluß und in anderen Gegenden Afrikas: Winterbottom Nachrichten von 

der Gierra-feonelifte, 1805, ©. 68 ff. Tuckey Narrative, p. 120. Im Kau— 

fajus, jowie in dem vorderindiihen Hochland der Gonds verlegen die Brenn- 
wirthe nad völliger Erfhöpfung der Umgegend ihr ganzes Dorf. Nur auf 
fehr fruchtbarem Grunde find die Wohnungen ftetiger; fowie auf der andern 

Seite auch im eigentlichen Hochgebirge, wo die nutbaren Ländereien bejchräntter, 
gediingt und iiberhaupt intenfiver gemwirthichaftet werden muß. (Klaproth Reife 

in den SKaufafus I, ©. 583. Klemm Allg. Eulturgefhichte IV, ©. 18. K. 

Nitter Afien VI, ©. 524.) 

11 Fire-weed in N. Amerifa. In Brafilien wird die junge Pflanzung 
oft Schon nach zwei oder drei Jahren vom Unfraute förmlich verdrängt: Spir 

und Martiuß 11, ©, 485 fg.; vgl. Pallas Sibir. Reife II, ©. 620. 
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12 In Rußland durch das Abbrennen der Steppe häufig Kornvorräthe, 

ja ganze Dörfer zerftört. Man ift aber fehr gleichgültig dabei, meil dieß 

hier allerdings feine bedeutenden Werthe find. (Pallas Sibir. Reife III, 

S. 505.) In Newyorf hat man das Abbrennen fremder Waldungen ausdriüd- 

lid) und wiederholt, u. W. noch 1788, verbieten müffen. (Ebeling I, ©. 21. 

II, ©. 679.) 

13 Rußland joll während des 13. Jahrh. nur 3 Mißernten gehabt haben, 

im 14. Jahrh. 5, im 15. Jahrh. 16, im 16. Jahrh. 11, im 17. Jahrh. 12, 

im 18. Jahrh. 34, im 19. Jahrh. ſchon 40. (Edardt Rußland's Tändliche 

Zuftände, ©. 154.) Wie die Brennmwirthfchaft oftfriefiiche Moore ftellenmeife 

dermaßen erichöpft hat, daß Kanäle faum mehr möglich find, |. D. BViertel- 

jahrsschrift, Nr. 122, II. Uebrigens haben in Birginien ꝛc. neuenglifche Käufer 

die durch Brennwirthſchaft veranlaßte Bodenerfhöpfung (Allg. Ztg. 27. Mai 

und 24. Juni 1858) nicht felten durch Tieferpflügen fofort gehoben. (D. Biertel- 
jahrsſchrift Nr. 104, ©. 368.) 

14 Man beginnt hier in der Negel mit Brennwirthihaft. Die Oberfläche 
des Moores mit Handhaden aufgeriffen, dadurch getrodnet und fchließlih an- 

gezündet. Gleich nad dem Auslöjchen erfolgt die Saat, welche durch Eggen, 
von Menjchen gezogen, untergebracht wird. Nach einer 3 bis Sjährigen Kultur 

muß fi der Boden 10 bis 20 Fahre lang ausruhen. Man baut faft nur 

Buchweizen, aber auch ohne eigentliche Dingung; das müßig umherliegende 
Wildland ift unermeßlich groß, und oft nicht einmal zur Weide brauchbar. — 

Auf der zweiten Stufe wird der Moorboden gedüngt; man braucht alfo Vieh, 
kann aber jetzt auch erträglichen Roggen bauen, Dieſe Kultur dadurch ein- 

geleitet, daß an gewiſſen Stellen der unter der Zorfdede liegende Sand zu 

Tage fteht; ſolche Pläge erweitert man durch Abgraben, und kann nun, beim 
Ücherfluffe des Waſſers, Schwemmwieſen darauf anlegen. — Die dritte Stufe 

jetst völliges Ausftechen der Torfmaffe voraus, alfo freilich eine jehr bedeutende 

Kapital: und ArbeitSverwendung. 

8. 25. 

| B. Bei den Felderjyftemen mit ewiger Weide liegt 

das Charakterijtiihe darin, daß die ganze Flur in zwei Haupt: 
theile zerfällt: der eine, gewöhnlich dem Mittelpunft nähere, als 

Aderland, der andere ewig ald Weide benugt. ! Meift wird das 
Aderland wieder in drei Unterabtheilungen zerlegt (Felder, Fluren, 
Zelgen, Oeſche), und abwechjelnd die eine mit Winterforn, die zweite 

mit Sommerforn bejtellt, die dritte al3 Brachland nur umgepflügt, 
damit durch Bermwitterung der Gefteine und Zerſetzung der organifchen 

Rückſtände in der Ackerkrume die von der Ernte entzogenen Pflanzen: 
nährſtoffe wieder erjeßt werden. Doc kann es, außer diefer Drei: 
telderwirthichaft, auch eine Zwei-, Vier-, Fünffelderwirtbichaft mit 
demjelben Hauptcharakter geben, — Die Dreifelderwirtbichaft 
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war bereit3 unter Karl M. üblih.? Sie hat feitvem in den meiften 

Gegenden von Mitteleuropa bis tief ins 18. Jahrhundert herein 

fortgedauert; ja, fie ift noch gegenwärtig über einen großen Theil 

von Deutſchland, Mittelfrankreih, Ungarn, Polen und der höher: 
tultivivten Provinzen Rußlands verbreitet. In England wurde 

noch um 1800 über die Hälfte der Neder nad) dem Dreifelver: 

ſyſtem bewirtbichaftet, zumal im Südweſten.“ Das Zweifelder: 
ſyſtem bat früher namentlich in den Nheingegenden, ſowie vor 

Einführung der Fruchtwechſelwirthſchaft in Belgien eine bedeutende 

Nolle gefpielt; veßgleichen noch in der zweiten Hälfte des 18. Jahr: 
bunderts im füdlihen Frankreich. Ganz beſonders aber ift es in 

den füdeuropäifchen Ländern verbreitet. In den weniger Eultivirten 

Provinzen Spaniens, wo es an Waſſer fehlt (Ejtremadura, Manda, 

Andalufien), hält man nicht bloß ungemein viel ewige Weide, fon: 
dern auch der Ader wird großentheils nur ein Jahr um's andere 

befäet; ja, auf manden andalufiihen Großgütern fogar nur jedes 
dritte Sahr. ? 

In diejelbe Gruppe der Aderbaufyfteme gehört auch die Ein- 
feldwirthſchaft (Fraas), melde den permanenten Ader, im 

Gegenjfage der ewigen Weide, alljährlid mit demjelben Haupt: 
getreide beftellt, ohne Unterbrechung durch Brache oder eigentlichen 
Fruchtwechſel. Dieß Syſtem hat bis zu Anfang des 18. Jahr: 

hunderts in Schottland die Regel gebildet. 6 Es herrſcht noch 

gegenwärtig in den Sand- und Haidegegenden des nordweitlichen 
Deutſchlands, jowie in der Brabanter Campine, namentlich fo, 

daß der mit Noggen oder Buchweizen bejtellte Ader mit Haide— 
plaggen gevüngt wird, die vom Wildlande in regelmäßiger Nota- 
tion abgefhält find. Ebenſo war es, vor Einführung der Feld- 
graswirthſchaft, in den mindeft fruchtbaren Theilen der cimbrifchen 
Halbinfel. Zugleich aber noch jegt in vielen Gegenden Südeuropas 
und PVorderafienz, zumal wo die Nähe von Städten zu einen 

reihlihern Düngvorrathe Anlaß giebt. ? 

1 Wenn man nod jest auf Gemeinweiden Spuren früherer Aderbeete zc. 
findet, jo flammen dieſe meift aus der Zeit der wilden Wirthichaft, melde 

bald den einen, bald den andern Theil der Feldmark zum Aderbau nutte. 

(Naffe Feldgemeinihaft in England, ©. 16.) 

2 Schon in Urkunden von 779 und 791 erjheinen Eommer- und Winter- 

felder; gleichzeitig Heißt der Junius Brachmonat. (Neugart I, p. 71. 101. 43.) 
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Nah Hanſſen (Tüb. Ztichr. 1865, ©. 83) ift die frühefte Erwähnung der drei- 

feldrigen Adertheilung einer Dorffeldmark eine Urkunde vom 2. Juni 771 im 
Cod. Laureshamensis, No. 662. 

3 Thaer Englifche Landwirthichaft II, 2, ©. 331. II, ©. 165. 
4 de Laborde Itineraire deseriptif de l’Espagne (1808) II, p. 127. 

IV, p. 134 ff. Hanffen a. a. O., 1866, ©. 392 ff. Fraas Gef. der Land— 
wirthſchaft, S. 717 fi. In England kommt während des 14. Jahrh. ſowohl 

Drei-, als Zweifelderwirthichaft vor. (Fleta II, 72.) Zweifelderwirthſchaft hier 

und dort auf der ungariichen Ebene. (Pabſt Betriebsiehre, $. 506.) 

5 Bier- und Flinffelderwirthichaften am Rhein bei C. Heresbach Rei rust. 

Libb. 1V, (1571) p. 44. Flinffelderwirthichaft unter Kurfürft Auguft von 

Sachſen. (Falle Geſch. K. Augufts in volfswirthich. Beziehung, S. 59.) Neuer- 

dings noch im Hildesheimifchen, Calenbergiſchen, Paderbornſchen. (Hanſſen a. a. O. 

1866, ©. 399 fi.) Die vier- und fünffelorigen Wirthichaften bei Schwerz An- 

leitung zum praftifhen Aderbau (1843) III, S. 184 fg. bilden einen vortreff- 
lihen Uebergang zum Fruchtwechſel. 

6 Die ſchottiſchen Feldmarken zerfielen big zu Anfang des vorigen Jahrh. 
faft überall in Outfield und Infield (deutſch „Weitfelder“ und „Heimfelder“); 

aller Dung ward dem letztern zugetheilt, und hier ohne Unterbredung Korn 

gebaut: in Oftlothian meift 1/; Weizen, 1/5 Gerfte, 1/, Hafer, 1/; Erbjen. Die 
Aderwerkzenge jo plump und die Pferde jo jchledht, daß man faft nie weniger 

al8 4 Pferde an den Pflug jpannen konnte; gewöhnlih 6, Hier und da fogar 

10 bis 12. (Maceulloch a. a. ©.) 

7 Bgl. Hanffen a. a. DO. 1866, ©. 402 ff. 423 fi. Schwerz Praft. Ader- 
bau III, ©. 189 fi. Fraas Geſch. der Landwirthſchaft, S. 717 ff. Eine Mittel- 

ftufe zwifchen dem Felderjyfteme mit ewiger Weide und dem wilden ($. 24) 

Spfteme der Feldgrasmwirthichaft bildet die Verbindung von Ader und Wildland 
in den belgifhen Arbennen (de Laveleye Economie rurale de la B., p. 208 ff.) 
und in der Eifelgegend. (Schwerz Rhein.-Weftphäl. &. W. II, ©. 151 ff.) 

8. 25°, 
Schon die Winterfaat, welche bei den eben geſchilderten Syſtemen 

eine mehr oder minder große Bedeutung hat, weiſet auf eine be- 

trächtlich höhere Intenſität des Betriebes hin, als die Syſteme von 

$. 24 kennen. Denn die Winterfaat beruhet, verglichen mit ver 
Sommerſaat, auf einem weit größern Kapitalvorſchuſſe und einem 

weit mehr entwidelten Arbeitsplane, liefert dann aber auch fo: 
wohl ftärfere (*, bis '%), als namentlich bei gutem Klima mehr 
gefiherte Ernten. !' Zugleich verlangen die ſämmtlichen Felder: 
ſyſteme mit ewiger Weide, im Gegenjage von $. 24, bereits feite 

Wohnſitze,? aber noch Fein fehr ſcharf gefondertes Privatgrund: 

eigenthbum. (Unten 88. 71 fi.) Schon deßhalb Fünnen fie nie jehr 
intenfiv zu Werke gehen, obgleich natürlih aud 3. B. innerhalb 
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der reinen Dreifelderwirtbfchaft verſchiedene Grade von Intenſität 
vorfommen. So unterſcheidet man eine reihe, vermögende und 
arme Dreifelverwirtbichaft, je nachdem die Brache entweder jedeö- 
mal gedüngt wird, oder nur jedes zweite, oder gar jedes britte 

Mal.? Auch die Pflugarbeit ift bei den neueren Dreifelderwirthen 
jehr viel gründlicher geworden: das Winterforn in der Regel durch 
vreimaliges Pflügen vorbereitet (Brad, Ruhr-, Saatpflügen), das 
Sommerkorn durch zweimaliges, erjt in den Stoppeln des Winter: 

getreives (Felgen), hernadh zur Saat. Dagegen fceheinen die Ur: 
funden des 8. und 9. Jahrhunderts nur drei Furchen zu Tennen: 
im Frühling, Sommer und Herbjt. * — Wo nicht überaus reich 
lihe Wiejen vorhanden find, bei Weitem mehr, als der Durch— 
winterungsbedarf erfordert, 3 da wird das reine Dreifelderſyſtem 

auf mittelmäßigem Boden faum über 20 Procent der Feldmarf 

mit Brotfrüchten beftellen können.“ Man braucht daher verhält: 

nißmäßig nur wenig Saatforn; wenig Dünger, weil ſich der Ader 

jedes dritte Jahr ausruhet. Man kann auch in der Regel nur den 

Naht: und Winterdung benugen, weil das Vieh den Tag über 
während der guten Jahreszeit im Freien weidet, und zwar meift 

auf einem Boden, welcher nie beadert werden ſoll.? Co ijt end— 

lih die Arbeit infofern leicht, als ein Haupttheil verfelben, vie 
Brahpflügung, zu einer Zeit erfolgt, wo die übrigen Arbeiten 

ruhen. Auch fommt ja meift nur das nähergelegene Land unter 
ven Pflug. — Begreiflicherweife bleibt dann auch der Ertrag diefes 
Syſtems verhältnißmäßig gering; das Vieh, bloß auf natürlicher 
und gemeiner Weide genährt und überaus ſchwer zu durchwintern, 8 

ichledht im Stande. Der jelten unterbrochene Kornbau gejtattet 
eine große Vermehrung der Unkräuter. Außer Cerealien wird faft 
nicht3 gebaut, völlig entjprechend den mittelalterlichen Conſumtions— 
und Lurusverhältnifien. (Bd. I, $. 226.) 

Ye mehr alsdann von der ewigen Weide urbar gemacht; je 
reichliher die Brache mit Arbeit und Dünger verjehen, auch mit 
fog. Brachfrüchten bejtellt wird; ? je höher zugleich die Nachfrage 
nad guten Biehproducten fteigt: um jo mehr nähert man fich den 

folgenden Spitemen. 0 Es ift befannt, welch große und, bei 
mancher WUebertreibung, heilſame Epode das Schubart'ſche Klee: 
foftem in diefer Hinficht gemacht hat. !! Ganz bejonders erleichtert 
die Zmeifelderwirtbichaft den Uebergang zu den intenfiveren Ader: 

Rofcher, Syftem der Volkswirthſchaft. II. 6 
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| baufpftemen. Doch hat auch die Dreifelderwirthſchaft durd Ab— 

mwechfelung mit den Bradfrüchten die jog. Sechs-. Neun und 
Zwölffelderſyſteme hervorgerufen. 

1Im Baſchkirenlande noch jetst bloße Sommerfeldwirthichaft: die Bauern 
pachten das Land von der Krone auf einen Sommer! Man ift bier ganz von 
der jeweiligen Ernte abhängig, hat nach ſchlechten Jahren weder Bieh noch 

Saatkorn, und verfchuldet fi furchtbar. (v. Harthanfen Etudien II, S. 29.) 

In vielen anderen Gegenden Sibiriens ift das Sommerfeld wegen des rauhen 
Klimas fechsmal jo groß, als das Winterfeld. (a. a. O. II, ©. 252.) Eelbft 

im europäifchen Nußland überwiegt das Sommtergetreide an Ausfaat, wie au 
Ertrag. Die Ausfaat 1847 23:26 Mill. Tſchetwert Winterlorn, 39:03 Mill. 

Sommerkorn; die Ernte 7683 Mill. Winterforn, 134.82 Mill. Sommerkorn. 

Poſſart.) Wenn die fkandinavifche Dreifelderwirthichaft dad Sommerforn vor 

das Winterlorn ftellte, unmittelbar hinter das Bradjahr, (Hanffen Tüb. Ztichr. 

1865, ©. 90) fo bedeutet das nicht bloß eine viel längere Ausnutzung der 

Brachweide, fondern auch eine Verwendung gerade des beften Feldes für die 

Eommerfaat, zum Theil gewiß um klimatiſcher Rüdfihten willen. Antons Ber- 

muthung, daß auch die deutfchen Dreifelderwirthe anfänglich diefelbe Reihenfolge 

beobachtet (Gejch. der deutſchen 2. W. III, S. 170), ift mir fehr wahrjcheinlich. 

2 Eine Uebergangsftufe ift dag $. 12 geſchilderte Verfahren. 

3 In Liefland pflegte man vor gar nicht langer Zeit die Brache nur jedes 

vierte Mal zu düngen. (Friebe Liefländ. Landwirthichaft III, S. 12.) 

4 Registr. Prum., ed. Leibnitz, p. 421. 441 fg. 471. 481 ff. 494; vgl. 
dagegen p. 459. 484. (Anfang des 13. Jahrh.) Landau Territorien (1854), 

©. 56 ff. Das Ruhren foll erft im 12. Jahrh. aufgefommen fein, nad) Thudichum 

(Gau- und Markverfaffung, S. 159) erft im 14. Jahrh.; das Felgen wohl 
faum vor dem 16. Jahrh. In England jedenfall3 früher, als in Deutfchland. 

(Nafie Feldgemeinfchaft in England, S. 42.) 

5 Solche Wiefen bilden natürlich ein Hauptelement in der Statik der Drei- 

felderwirthfchaft; ihr unverhältnißmäßig hoher Preis kann daher für eins der 

ficherften Kennzeichen von ziemlich niedriger landwirthſchaftlicher Kultur gelten. 

Bgl. A. Young Travels in France I, p. 370. Um 1272 gab es in England 
auf 1400 Acres Aderland nur 45 4. Wiefen, die aber auc dreimal fo hoch 
im Preife ftanden. (Journ. des Economistes, Nov. 1854, p. 213.) Die 

preußiſche Grundſteuer ſchätzt den Durcfchnittsreinertrag des Morgens Ader 

und Wiefe in den niebrigftfultivirten Provinzen: Preußen = 25 und 32 Egr., 

Pofen = 26 und 34 Egr. Dagegen in den hödftkultivirten: Sachſen — 80 
und 63 Sgr., Rheinland — 77 und 74 Sgr. (Meiten Boden nnd land— 
wirthſch. Berhältniffe des preuß. Staates IV, ©, 191.) 

6 ». Thünen Der ifolirte Staat I, S. 123 rechnet 24 Proc.; v. Pabft Landw. 
Betriebslehre, 1854, 8. 452 fi. kaum 31 Proc, Meine obige Annahme ftügt fi 
auf folgende Rechnung. Ein pr. Morgen Winter- oder Sommergetreide verlangt 
nad Pabſt 60-75 Etr. des jog. Normaldüngers; beide zufammen alfo 135 Etr. 
Cie gewähren felbft wieder, bei jehr mäßigem Ertrage, mwehn man von Sommer- 
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und Winterweizen, Sommer- und Winterroggen, Sommer- und Wintergerfte 
und Hafer den Durchſchnitt nimmt, 28 Etr. Der dazu gehörige Morgen Brad)- 
feld mag fih in einem Jahre um 25 Etr. bereichern. So ift ein jährlicher 

Zufhuß von 82 Etr. nöthig. Nun producirt nad) Thaer ein erwachſenes Meines 

Rind jährfih etwa 70 Etr. Dünger, wovon aber in den 165 Weidetagen nur 
der Nahtdünger (— 1/, Tag) alfo im Ganzen 54 CEtr. zur Aderdiingung be: 
nußt werden kann. Auf den pr. Morgen aljo 0.76 Rind. Nechnen wir, daß 
von mittelmäßiger ewiger Weide 4 pr. Morgen für ein Rind erfordert werben, 

jo fonımen 6 pr. Morgen Weide auf 2 pr. Morgen beftellten Ader. Außerdem 

noh zur Durchwinterung 1 pr. Morgen mittelmäßiger Wieſe (v. Wedherlin). 

Bon der Waldflähe und deren Benutzung ift hier ganz abgeſehen. Eine gute 
Brache an fi) wird in der „Oeconomia Churf. Augusti* (S. 74 der Ausg. 

von 1705) gleich einer halben Düngung berechnet. 

7 Das jett in Schottland üblihe Eyftem liefert auf gleicher Fläche über 

zwölfmal fo vielen Dünger, als das alte. (M’Culloch Statist. account of 
the British empire I, p. 559 ff.) 

8 Bejümmerte Brache, wo nur die Hälfte, oder gar nur ein Drittel oder 
Biertel des Brachfeldes rein gebradt wird. In Altenburg find viele ſog. Drei» 

felderwirthichaften intenfiver, als die Fruchtwechfelwirthichaften mancher andern 

Gegend. Namentlich erklärt ſich dort vieles durch die ftarfe Körmerfütterung 

des Viehes. (m Lengerfe Landwirthſch. Statiftit II, 1, ©. 413.) Vgl. ſchon die 

Bayerifche Landesordnung von 1516, Fol. 66. Fur niederrheinijchen Urkunden 
wird eine theilweile Beſömmerung der Brache jhon 1250, eine vollftändige 

1294 erwähnt: vgl. B. Jacobi Urfundl, Beiträge 3. Gefch. der Beſömmerung der 

Brache in den Schriften der ſächſ. öfonom. Gejellihaft, V, ©. 195 ff. (1854.) 

9 Darum war e8 im jpätern M. Alter jo gewöhnlih, beim Eintritt der 

ihlehten Jahreszeit einen großen Theil des Viehftandes zu ſchlachten und ein- 

zufalzen. So afen die Engländer damals zu Anfang des Frühlings gern 

Neffeln und ähnliche wilde Kräuter, um den Scorbut zu heilen, welden das 

winterliche Salzfleiich hervorgebracht hatte. (Rogers im Statist. Journ. 1664, p. 75.) 

10 Das bloße Seltenerwerden der Bradjahre, ohne den gehörigen Erſatz 
für die Statif der Landwirthihaft, müßte freilich als ein Rückſchritt (Steigerung 

des Raubbaues) bezeichnet werben. 

1 Schubart von Kleefeld (1734—1787) Oekonomiſch-cameraliſtiſche 

Schriften VI, 80, 1786 (3. Aufl.). 

8. 26. 
©. Feldgrasmwirtbichaft nennen wir eine ſolche, wo auf 

demjelben Felde Kornbau und Graswuchs mit einander abwechſeln, 
aber nicht von Jahr zu Jahr, fondern erft nach mehreren Jahren. 
Hier it es Grundſatz, gar feine ewige Weide zu halten, vielmehr 
alle Land nach einander dem Pfluge zu unterwerfen, Nur etwa 
der ganz feuchte Boden wird immer als Wieſe benutzt, der ganz 
fteile oder abgelegme als Holzung.! — Nah diefer Erklärung 
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fällt ein großer Theil der $. 24 befprocdhenen wilden Wirthichaften 
mit unter den Begriff des Feldgrasſyſtems. Wir verftehen aber hier 
unter Feldgrasmirtbichaft im engern und neuern Sinne des Wortes 
nur einen folchen Betrieb, der innerhalb der obigen Definition 
intenfiver zu Werfe geht, als das reine Dreifelderſyſtem. Diefe 

neuere Feldgraswirthſchaft ift in vielen Gegenden ununterbrochen 

aus der alten halbwilden hervorgegangen, anderswo jedod und 

häufiger aus einer dazwischen Tiegenden Dreifelderwirthichait. ? 
Namentlich iſt fie oft beim Uebergange von der mittelalterlichen 

Lebens: und Naturalwirtbichaft zur neuern Speculationg: und Geld— 
wirtbichaft eingeführt worden, indem die gutsherrlichen Obereigen- 

thümer bald durch Kauf, bald durch gewaltſame Einziehung das 
Land ihrer Bauern an fi bradten, und fomit die zerjtreuten, 

nicht im vollen Eigenthume befindlichen Eleinen Befigungen, vie 
meijt nach den Dreifelderſyſtem bewirthichaftet waren, zu großen 

Gütern confolidirten. (8. 103. 118.) Eben für große Güter eignet 
fih das Feldgrasſyſtem vortrefflid. Zwar ift die erjte Einrichtung 
fehr ſchwer, bedarf ungemein planvoller und weit ausjehender 
Ueberlegungen ; nachher jedoch bleibt, um die wohlgebaute Mafchine 
im Gange zu erhalten, nur eine vergleichungsweije geringfügige 
Aufficht nothiwendig. ? Namentlich wer viele Güter befigt, wird 

diefe Einfachheit der Verwaltung, die gleichwohl mit voller Dis— 
pofitionsfreiheit verbunden ift, jehr bequem finden. 

Will man bei diefem Syſtem auch, nur einen ebenjo großen 
Theil der Flur mit Brotfrüchten beitellen, jo muß man intenfiver 
zu Werke gehen, als bei den Syſtemen von $. 25. Da man nicht 
bloß den nächftgelegenen Theil der Feldmark anbaut, jo Eultivirt 
man durhfchnittlih in größerer Entfernung vom Mittelpunkte. ® 

Das Umbreden ver Jahre lang zur Weide benugten Schläge 
(grüne oder Dreiſchbrache) ijt ungleich mühlamer, als die jchwarze 
oder Mürbbrache des Felderſyſtems: die Kojten verhalten ſich nach 
v. Thünen wie 3 zu 2. Aber auch der Rohertrag iſt entſchieden 
größer. Die von Zeit zu Zeit umgebrocdene und verjüngte Weide 
gibt eine befjere Viehnahrung, als die ewige: ebenfalls im Verhält: 
nifje von 3 zu 2 (v. Thünen). Benutzt man dieß zur Haltung 

eines größern Viehſtandes, jo müfjen freilich auch größere Stallräume, 
Heuböden ꝛc. angewandt werden. Jedenfalls aber hat man reich: 
lihern Dünger, um fo mehr, als bier au der Weidedünger in 
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legter Injtanz dem Ader zu Gute fommt. ? Die Bereicherung der 
Aderfrume in jedem Weidejahre, vorausgejegt, daß die Weide nicht 
länger als drei Jahre hinter einander bleibt, wird von Thünen 
ungefähr dreimal jo hoch geihäßt, wie bei der Mürbbradhe des 
vorigen Syſtems. 

Einen großen natürlichen Vorſchub hat dieß Syſtem in folchen 

Gegenden, wo die Feuchtigkeit des Klimas eine jchnellere Berafung 
der abgeernteten Kornfelver, überhaupt einen bejjern Graswuchs 

berbeiführt. Es ift daher fowohl in den fübdeutichen, hier und da 

fogar mitteldeutfchen 6 Gebirgen, wie in den norddeutſchen Küften- 
landichaften verbreitet: in Holjtein und im weftphälifchen Münſter— 

lande ſeit unvordenklicher Zeit, in Medlenburg feit der Mitte des 
18. Jahrhunderts, ? auf den dänischen Inſeln, jowie in ven ruffi- 

ihen DOftjeeprovinzen während der legten Jahrzehnte. Die Eng: 

länder kennen die Feldgrasmwirtbichaft namentlich feit dem Anfange 
des 16. Jahrhunderts. 8 Noch jeßt herrſcht fie bei ihnen ſowohl in 
Korngegenden mit ärmerem Boden, wie in denjenigen Diftricten 
vor, die hauptjächlich Viehzucht treiben. ? Auch im nordweſtlichen 

Frankreich, deſſen Naturverhältnifje jo viel Aehnlichfeit mit den 

englifchen darbieten, ijt fie verbreitet. 

1 Der oft vorflommende Name Schlag. oder Koppelwirthichaft enthält fein 

dem Syſteme wejentlihes Merkmal, Das Wort Feldgrasmirthichaft ſcheint von 
Schwerz eingeführt zu fein. 

2 Eo nimmt in vielen deutjchen Gebirgen das Dreifelderfgftem die breiten 

und warmen Hauptthäler ein, während eine ſehr ertenfive Feldgraswirthichaft 

in den Geitenthälern, an den Abhängen und auf den Höhen vorherrſcht. Oder 

es werben auch wohl die nahe gelegenen Felder eines und deffelben Dorfes oder 

Hofes nad jenem, die fern gelegenen nach diefem Syfteme bewirthſchaftet. (Hanffen 

Tübinger Zeitſchrift 1865, ©. 63. 75. 1868, ©. 500.) Im ſächſiſchen Ge- 
birge jchildert v. Rohr (Hauswirthſchaftsbuch, 1722) ſowohl halbwilde Feldgras- 

fulturen mit 3 Korn- und 18 MWeidejahren, als aud Syfteme, wo Kraut, 

Weizen, Roggen, Flachs, Hafer und 5 Weidejahre auf einander folgen. In 
Hofftein während des 17. Jahrh. oft 3 Kornſchläge neben 9 Weidefchlägen. 

(Hanfjen Aufhebung der Leibeigenihaft in Schleswig-Holftein, 1861, S. 11.) 
In Wales und dem füdweftlichen Irland ſcheint die neuere F. ©. W. unmit- 

telbar aus der uralten hervorgegangen zu fein; während im nördlichen und 
mittlern England, fowie auf den dänischen Inſeln die Dreifelderwirthichaft ge- 

wiß eine Zmwifchenftufe gebildet hat, wahrjcheinlih aud in Jütland. (Hanffen 

in der Tiibinger Zeitfchrift 1868.) 

3 Es ift gar nicht lange her, daß einzelne norddeutſche Gutsherren ihre 

Rechnungen mit Kreide über der Thür führten, 
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4 Die Eintheilung in Außen: und Binnenfchläge, die namentlich auf fehr 
großen Gütern vorfommt, erinnert einigermaßen an das ewige Weide- und 
Aderland des vorigen $. 

5 In Morkihire joll die Einführung der Feldgraswirthſchaft den Reinertrag 
ehr raſch beinahe verbreifadht haben. (Marshall Rural economy of Y. |, 
p. 291.) Nach v. Thünen I, ©. 123 können bei diefem Wirthſchaftsſyſteme, 

wern e3 gar feinen Dingerzuihuß von Außen erhält, ohne Schaden der Statif 

43 Proc. der Feldmark zum Kornbau verwendet werden, nad v. Pabſt a. a. O. 

über 41 Proc. zur unmittelbaren Menjhennahrung. Wirklich find in Medlenburg 

7 gleihe Schläge ſehr gewöhnlich, von denen 3 mit Korn beftellt find, 3 als 

Weide dienen und einer brad liegt. Im öftlihen Holftein meift 40 bis 50 

Proc. mit Korn beftellt; in den weſtphäliſchen Feldgrasbezirfen dauert der Tur— 

nus gemwöhnlihd 8 Jahre: dreimal Weide, ſodann Bradhe, endlich viermal Korn, 

zuletzt mit untergejäetem Klee. 

6 Egartenwirtbichaft in den öfterreichifchen Alpen, meiftens zwei Korn- und 
zwei Weideſchläge hinter einander. Das ſächſiſche Obermiefenthal hat 28-9 Zoll 

jährlicher Regenmenge, Dresden nur 19-9. 
7 Schon Herzog Hans Albrecht machte 1567 den Verſuch; mehr v. d. Lühe, 

ion vor 1716. Bgl. C. W. Schuhmacher Gerechtes Berhältniß der Viehzucht 
zum Aderbau aus der mecklenburgiſchen Wirthihaft, 1763. Boll Medien- 
burgifche Geſchichte II, S. 491 ff. In Preußen gegen Schluß des 18. Jahrh. 
jehr Häufig befürwortet; vgl. Graßmann Plan zur Auseinanderfegung ganzer 

Gemeinden, 1774. Graf Herzbergs Reden in der Akademie, 1788 und 1792. 

8 ®gl. Tusser Five hundred points of good husbandry, 1573, (neu 
herausgegeben 1812) und Naffe Die mittelalt. Feldgemeinfhaft und die Ein- 
begungen des 16. Jahrh. in England, ©. 62 ff. 

I So z. 8. in Chefter, Gloucefter, Derby, Ayrjhire, Kirffubbright und im 

größten Theile des ſchottiſchen Hochlandes. In den mittelländijchen Grafichaften, 

wo fie mit am älteften ift, hatte fie eben vdefhalb gegen Schluß des 18. Jahrh. 
die regelmäßigfte Fruchtfolge: 6 bis 7 Jahre Weide (sward), dann Hafer, 
Weizen, Gerfte, zuletst wieder Weide. (Marshall Rural economy of the Mid- 

land Counties I, p. 187 ff.) In Devonfhire rechnete man außer den Wieſen 

und Fettweiden, daß etwa 2/; de urbaren Landes abwechjelnd unter Gras 

lagen, nur etwa 9/3 mit Korn beftellt. (Marshall R. E. of the West of 
Engiand I, p. 202.) In Norkfhire traf Marihall 1788 das Syſtem noch jehr 

nen, daher nach wenig feften Grundfäßen. (R. E. of Y. I, p. 297.) Wie 
jehr gerade der Weften Englands für diefe Wirthſchaft geeignet ift, j. Ander- 

son Essays on agriculture II, p. 88. Thaer Engliſche Landwirthichaft III, 

S. 51 ff. 

8. 27. 
D. Bei der Fruchtwechſelwirthſchaft wird in der Negel, 

die perennirenden Futterfräuter ausgenommen, jedes Jahr die ganze 

Flur beſtellt. Insgemein fchliegt fih die Stallfütterung ! daran. 
Zugleich ift der Wechſelwirth mindeſtens bemühet, die reine Brache 
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gänzlich abzufchaffen. ? Da die verfchiedenen Pflanzenarten jehr 
verjchievene Bodenbejtandtheile verbrauden und zur Ausbeutung 
der Luft wie des Untergrundes in fehr verſchiedenem Grade be: 

fähigt find, 3 fo Fann eine wohlgemählte Abmwechjelung, namentlid) 
zwiſchen Halm- und Blattfrüchten, venfelben Zwed erreihen, und 
daun natürlich mit großer Bodenerjparnig. Auch die anderen Zwede, 
die man fonft durch reine Brache verfolgt, können durch Frucht: 
wechjel erreicht werden. Einige Pflanzen (Klee und Gras) machen 

durch ihre Wurzelung den zu lofen Boden feiter. Andere (Buch: 
weizen) vertilgen dur ihre ſtarke Befchattung das Unkraut. Noch 
andere pulverifiren den Boden und machen ihn dadurd zugängs 
liher für atmoſphäriſche Einflüſſe (Kartoffeln, Hülfenfrücdte und 

tiefgehende Futterfräuter). * Alles dieß kann dadurch noch jehr ge: 
fördert werden, daß man abwechjelnd ſolche Früchte baut, welche 

das Behaden nah einer Richtung oder gar ins Kreuz geitatten. 
Die Hauptitüge diefer Kultur jind Futterpflanzen, melde einen be: 
deutenden Viehitand nähren und dem Boden vermitteljt des Düngers 

mehr an verbrennlichen und fait ebenjo viel an unverbrennlichen 

Pflanzennahrungsmitteln zurüdgeben, als fie ihm durch ihr Wachs: 
thum entzogen haben, auch abgejehben von der Heraufholung vieler 
Beitandtheile des Untergrundes. ꝰ 

Die Intenſität dieſer Wirthſchaft iſt ſehr hoch. Wie viel 

Dünger, Saatkorn und Arbeit gehört nicht dazu, alljährlich die 
ganze Feldmark zu beſtellen! Die Düngung insbeſondere ſetzt einen 
zahlreichen Viehſtand voraus, und dieſer wiederum anſehnliche Ge— 

bäude. Weil aller Dung im Stall geſammelt wird, ſo läßt er ſich 

freilich beſonders vollſtändig verwerthen, er muß aber auch ſämmt— 

lich gefahren werden. Das Vieh erhält bei der Stallfütterung ſeine 
danze Nahrung von Menſchen zugeführt. Während bei den früheren 

Syſtemen ein Hirt ebenfo gut 100 wie 50 Kühe meiden kann, 

jteigt bei diefen die Anzahl der Viehaufmwärter faſt parallel mit der 
Anzahl der Viehhäupter. %° Hier wird eine fehr freie Benußung 
des Bodens je nah den wechjelnden Conjuncturen möglid, aber 
auch vorausgefeßt; 8 ferner ein nicht allzu großes, mwohlgerundetes 
Landgebiet; hauptfächlich aber ein forgfam thätiger, einfichtspoller 
Wirth. Während: das Dreifelverfpftem jede Bodenart, Lage, ja 
Provinz über vdenfelben Leiſten jchlägt, haben die Länder der 
Wechſelwirthſchaft faſt überall individuell verfchiedene Flurein- 
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theilungen und Fruchtfolgen: der Schlendrian kann hier nicht be— 
ſtehen. Alſo nicht bloß körperlich, ſondern auch geiftig müſſen 

Kapital und Arbeit hier bedeutender werden. 

Der Vortheil dieſes Syſtems liegt in ſeinem großen Rohertrage. 
Es bedarf zur Viehnahrung eines verhältnißmäßig kleinen Raumes. 

Da man gar keine Weide hält, ſo kann zur Abmähung des Futters 
immer die paſſende Vegetationsperiode abgewartet werden. Das 

Vieh zertritt kein Futter, und man kann ihm das ganze Jahr 
hindurch gute Nahrung geben, was bei natürlicher Weide doch im 
Winter ſchwer hält.“ Dabei iſt die Stallfütterung das wirkſamſte 
Schutzmittel gegen Viehſeuchen. — Deßhalb rechnet v. Thünen, 
daß man bei Wechſelwirthſchaft und Stallfütterung 55, ja 60 Proc. 

der Feldmark zum Kornbau verwenden kann. Wirklich finden wir 
in Belgien, wo do z.B. in den Jahren 1846 bis 49 nur etwa 
9 Proc. des Bedarfs an Getreide und Hülfenfrüchten mehr ein: 
als ausgeführt wurden, daß 1846 von der gefammten landwirth— 

ſchaftlich benutzten Fläche (ercl. Forften) 49 Proe. mit Getreide 
beftelt waren, 3°6 Proc. mit Handelsgewächſen, 3°8 Broc. mit 
Gemüfen, 73 Proc. mit Knollen und Wurzeln, 84 Broc. mit 
Futterfräutern; 20°2 Broc. waren Wiefen, 2°7 Broc. Gärten, Wein: 
berge 2c.; 45 Proc. lagen brady. Dieſe gewaltige Ausdehnung des 
unmittelbar für Menjchen beftimmten Bodens erklärt fich freilich 

nur aus dem vielen bei der Stallfütterung wohl benugten Dünger 
des zahlreichen Viehſtandes. Man fieht aber zugleih aus jolchen 

Daten, wie jehr die Volksnahrung bei diefem Wirthſchaftsſyſteme 

an Mannichfaltigkeit zugenommen hat. ? 10 

1 Außer Shubart ift Bergen Anleitung zur Viehzucht (1780) ©. 282 ff. 
der Hauptverbreiter der Stallfütterung. Sein Grundſatz war e8, daß die Vieh— 

zucht des Dünger wegen das Fundament jedes Aderbaues ſei. Die Wechiel- 
wirtbichaft ſchon 1750 von Reichart gelehrt: Bon 18jähriger Nutzung der 

Aeder ohne Brache zu halten und zu düngen. Bgl. Darjes Erfte Gründe 
(1768) ©. 177. Aber felbft Coleri Oeconomia ruralis et domestica (1609) 

IV, 8 ſchildert außer der Dreifelderwirthichaft bereits eine Menge künftlicherer 

Fruchtfolgen. 

2 Im Kgr. Sachſen liegt nur etwa ein Procent des Ackerlandes brach. 
(Reuning Entwicklung der ſächſiſchen Landw., 1856, ©. 77), in Bayern 15-1 

(Hermann Die Ernten in Bayern, 1866), in den preußijchen Provinzen 

Preußen-Pofen 25, Brandenburg-Pommern 20, Schlefien 15, Sachſen, Meft- 

phalen und Rheinland 10 Proc. (Preuß. Statift. Ztſchr. 1867, S. 154.) 
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3 Wolff Die naturgefeglichen Grundlagen des Aderbanes (2. Aufl. 1854) 
11, ©. 494 ftellt folgende Tafel auf, um überſehen zu laffen, welche Nahrungs- 

ftoffe gewiffe Fflanzen hauptſächlich dem Boden entziehen; 

Stidftoff PHosphorfänre Kali 
Halmfrüdte, NRiübenartige Pflanzen. Klee, Luzerne ac. 

— — nf — —— — 

Kartoffeln. Hulſenfrüchte. 
— — — —— — — — 

Oelfrüchte und ähnliche Handelsgewächſe. 

Liebig (Agriculturchemie I, ©. 212 fg.) theilt die Kulturpflanzen nach ihrem 
überwiegenden Bedarfe mineraliiher Nahrungsmittel ein in Kalipflanzen (Mais, 
weiße Rüben, Runkelrüben, Kartoffelfnollen), Kiefelpflanzen (Weizen, Roggen, 
Gerfte, Hafer) und Kalkpflanzen (Klee, Bohnen, Erbſen, Tabak :c.). 

4 Bol. ſchon Graßmann Abh., ein Land in Ermangelung des Dünger 
frudtbar zu machen und zu erhalten. 1773. 

5 Faft feine Gegend Europas in diefer Hinficht von der Natur ganz ver- 
abjäumt: was der Klee fiir Südbelgien, die Luzerne für Süpfranfreih, die 

Sulla für Sicilien, das ift die Esparjette für Kalkberge, der Spörgel für 

Sandgegenden. Hieher gehört auch das Abmähen oder Unterpflügen von grüner 

Saat. Alle Gewächſe feinen vor der Samenbildung am wenigften ausfaugend 
auf den Ader einzumirken. 

6 Bei der Stallfütterung ift oftmaliges Wägen zur Controle des Gefindes 
nöthig: Bouffingault, Die Landwirthihaft in ihren Beziehungen zur Chemie 

(überj. von Gräger) II, ©. 352. 

7 Wer zur Wechfelwirthichaft mit ihrem großen Anbau von Futterfräutern 
raſch übergehen will, der muß natürlich in den erften Jahren einen be- 

deutenden Theil der Getreideernten, aljo des baaren Ertrages, aufopfern. 

Thaer Englifche Landwirthichaft III, ©. 464.) 

8 Mit welcher Schärfe der Begriff des Privateigenthums hier ausgebildet 
wird, fieht man u. 4. daraus, daß in Flandern fogar das um die Felder 

wachſende Gras nicht Gemeingut ift, fondern dem Eigenthümer des Bodens 

gehört. (Schwerz.) Dagegen halte man die nordamerikaniſche Eitte, worüber 

Parkinſon klagt, daß Jedermann fich beredtigt glaubte, aus fremden Obſt— 
gärten ac. zu pflüden, wofern er fonft nur feinen Unfug darin trieb, und daß 

man dem Eigenthümer das PVerhindern folder Freiheit allgemein verdachte. 

Altdeutſche Rechtsinftitute, welche den Reifenden förmlich ermäcdtigen, fih und 

feine Thiere auf fremdem Boden zu fättigen: J. Grimm NRedtsalterthümer, 

S. 401. 523. 554. 

9 Mandye natürliche Wiefe enthält lauter gute Grasarten; aber fie wird 
ichlecht durch fehlerhafte Miſchung derfelben. (Thaer Engliſche Landwirthſchaft I, 

©. 580 fi.) Auch können Wiejen im Allgemeinen den Boden fiir die Atmo- 

iphäre nur wenig auffchließen und den Untergrund nur wenig ausbeuten. In 

Frankreich erzeugt das Futter einer Hektare durchſchnittlich des Jahres 
von natürlihen Weiden 88 Pfund Fleiich, 
„ guten Wiefen . . 152 „ ö 

„ Butterfeldern . . 400 „ " 
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(Moreau de Jonnes Bulletin des sciences agrieoles XIV, p. 305.) Nach 
Thaer verhalten fih gute Wiefen zu Klee, Runkelrüben und Kohl, wie 10 zu 
16, 325 und 30. (Englifde Landwirthihaft II, ©. 454 fi.) v. Thünen 

rechnet, daß ein belgiſcher Kleefchlag, der 20 Proc. des Bodens einnimmt, 

beinahe ebenfo viel producirt, wie drei mecklenburgiſche Weideſchläge, obſchon 
diefe 43 Proc. der Gutsfläche bededen. (Iſolirter Staat I, ©. 147.) Eine 

merkwürdige Apologie der Weide im Bergleih mit der Stallfütterung von 
Settegaft Thierzudt, ©. 491 ff., wo bei jener nicht bloß die geringeren Koften 
gerühmt werden, fondern auch, daß fie den flüfigen Dünger beffer nute, das 

Futter mit dem Maule ter Thiere gründlicher und in einem verdaulichern Zu- 

ftande gewinne. Dazu der beſſere Gejunbheitszuftand des Weideviehes. Diefen 
letern Umftand, ſowie die größere Güte der Producte, betont auch v. Wedherlin 

Thierproduction II, ©. 147 ff. Das Vieh ift aber feit Einführung der Frucht— 
wechſelwirthſchaft nicht allein zahlreicher, jondern namentlich größer geworden. 

In England war das mittlere Gewicht eines Schlachtochſen um 1547 unter 

400 ®Bfo. (Rogers History of agrieulture aud prices in E., II Voll. 1866), 

unter Sacob I. = 600 Pfb., 1795 — 800; die Schöpſe Hatten ſich gleichzeitig 
von 44—46 auf 80—85 Pfd. erhoben. (Eden State of the poor I, p. 148.) 

Das Gewicht des bloßen Fleiſches war 
bei Ochſen Schlachtkälbern Schafen 

1710 370 Po. 50 Pr. 28 Pid. 

1795 25 Proc. mehr, als 1732; 

1845 800 Pid. 140 pfd. 80 Pfd. (mit den Knochen.) 

(Die erfte Angabe nad) Davenant; die zweite und dritte nach parlamentariichen 

Unterfuhungen: vgl. Mounier et Rubichon De l’agriculture et de la con- 

dition des agriculteurs en Irlande et dans la Gr. Bretagne. Extrait des 
'enqu&tes etc. depuis 1833. II. 1846.) In Deutſchland rechnen die älteren 

Gemwährsmänner, wie Meyer, Thaer, v. Flotow, eine Kuh durchſchnittlich zu 
4 CEtr., Koppe jhon zu 500—550 Pfd., Pabit zu 600— 800 Pfd., während 

v. Kirhbadh- Birnbaum Handbud II, S. 360 allgemein 1000 Pfd. als Norm 
annimmt. — Ueber die Schädlichkeit der bloßen Strohfüitterung im Winter 

ſ. Bouffingault a. a. ©. IL, ©. 355. 

10 In der badischen Pfalz ift es ein gemwöhnliches Verhältniß, 50 Proc. 
des Bodens mit Getreide zu beftellen, 16 mit Handelsgewächſen, 33 mit Futter- 
pflanzen (v. Lengerfe Landwirthſch. Statiftif II, 1, S. 390), Den Werth einer 
württembergiſchen Dlittelernte ſchätzt v. Rümelin (Wiürtt. Jahrbb. 1860, II, 

©. 181) auf 1600000 fl. Weizen, 4 Mill. fl. Roggen, 25 Mill. Dinkel, 8900000 

Gerfte, 10 Mill. Hafer, 600000 Mengfrüchte, 3 Mill. Hülſenfrüchte, 9300000 

Kartoffeln, 21/, Dil. Welichlorn, Möhren, Kohl ꝛc., 4 Mill. Handelsgewächle, 

11 Mill. Futterfräuter, 5 Mill, Obft, 4 Mill. Wein, 6 Mill. Gartenproducte, 

22 Mill. Ertrag der Wiejen, 1300000 der Weiden. Zufammen 118200000 fl. 

1 Nah v. Medherlin ift bei den verfchiedenen Aderbaufgftemen, um 

ftatifch richtig zu wirthichaften, folgendes Verhältniß nothwendig zwifchen dem 

Flächenraum der Grundftüde, die für unmittelbar verfäuflihe Pflanzen, und 

derjenigen, die zur Production der Viehnahrung beftimmt find: 
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Proc. für ver: Proc. für Vieh- Proc. 
käufliche Pflanzen. nabıung. Brache. 

Dreifeldefoftem . . 2 2 2 2 2. 284/, 57, 14%, 

holſteiniſche Wirtbihaft - . . . . 8331/, 581/z 8l/, 

medienburgifhe Wirthihaft . . . . 371g 50 121/, 
vierfeldrige NE 0 50 

fünffeldrige R .. 50 50 

jechsfeldrige Pr . 57 426), 

fiebenfeldrige „ mit Rapsbau . 45 55 

„ ehne ig . 50 50 
achtfeldrige B 45-8 54-2 
fünffeldrigeenglifche „ mit Verfütterung 

der Kartoffeln . 40 60 

Pr „ mit Brantwein- 

bereitung und 
Berfütterung der 
Schlempe . . 50 50 

(Ueber englifhe Landwirthſchaft, dritte Ausgabe, ©. 241 ff.) 

8. 28. 
Wir finden die Fruchtwechjelwirthichaft fait in allen ſehr wohl- 

habenden und dichtbevölferten Ländern. '? So z. 8. kennt Stalien 
fie namentlich in der Lombardei und Romagna, fowie in den höher 
fultivirten Gegenden Toscanas: zum Theil ſchon ſeit dem Mittel: 

alter.? Spanien faft auf der ganzen Länge feiner Nordfüjte, ferner 

in den Küftenlandichaften Cataloniens und in der Umgegend von 

Balencia, Alicante, Murcia und Granada; * Frankfreih in ven 

Provinzen von Paris bis Flandern, im Eljaß, bier und dort im 

Nhone- und Garonnethale;? die Schweiz vornehmlich in der Näbe 
des Züricher Sees; Deutjchland im Rheinthale, in der Umgegend 

der meijten großen Städte, jo wie auch an vielen anderen Punkten 

auf den Gütern anfehnlider und gebilveter Grumbbefiger. 6 Sn: 
deſſen der Flafjiiche Boden für die Wechjelwirtbichaft it Belgien, 
zumal Flandern, wo diefelbe wenigitens ſchon feit dem 15. Jahr: 

hundert blühet.* Wie gründlich man bier der natürliden Weide 
abgejagt hat, bezeugt die Verficherung eines Pächters gegen Schwerz, 
daß er bei allen Nachbaren für banferott gelten würde, falls er 
feine Kühe Sommers auf die Weide geben ließe. Handwerks: 

burfhen, ja mohlgefleivete Frauenzimmer, welche unbedenklich 
Prerveäpfel zum Verkaufe fammeln; Mädchen, vie hinter einer 

Schafheerde gehen, um ven abfallenden Mit Pfundmweife zu ver: 

faufen! Die menfchlichen Ereremente, zum Theil vom Auslande 
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bezogen, werden in großen Handlungen auf das Feinfte jortirt; 
in den Städten pflegt der Verkauf diefes Artikels dem Hausgefinde 

zu gehören, und es werden oft genug Fäljhungen damit vorge: 
nommen. 8 Dazu eine Menge Felvarbeiten, welche auf niederer 
Kulturftufe unerhört find. Während es ein deutfches Bauernſprüch— 
wort nad der Saat ift: „nun wachſe ſelber,“ pflegt der Flamänder 

fein Getreide mit ſolchem Eifer zu bejäten, daß Schwerz im ganzen 
Lande nicht jo viele Kornblumen ſah, wie früher bei fih daheim 
auf einigen Morgen. Die hoben jehmalen Aderbeete mit dazwijchen 

liegenden Rigolen gejtatten den leichteften Zutritt: die Koften dieſer 
Arbeit erfegt zum Theil Schon der Futterwerth des ausgerauften 
Unfrautes. * Wenn fi) die Saat allzu üppig zeigt, jo walzt man 

fie, zieht die umgekehrte Egge darüber, oder bejtreut fie mit Kalk, 
Aſche, Ruß, um den Halmen fehilfartige Steifheit zu geben; einer 
ſchwächlichen Saat hilft der Bauer mit Taubenmift oder Jauche. 
Eigene Pflanzichulen, um die von Schneden Fahlgefrefjenen Stellen 
mit neuem Getreide zu beſetzen. “ — In Großbritannien nimmt 

die Fruchtwechſelwirthſchaft namentlich der füböftlichen Theil von 
England, fowie den Eüden Schottlands ein. Auch bier ift vieles 
dem flandrifchen Mufter zu danken; doc gehen die Hauptfortjchritte 

dem großen Aufichwunge des frädtifchen Gewerbfleißes parallel. 
Nur der Norfolfer Landbau hat feinen gegenwärtigen Charafter 

ſchon feit dem Anfange des vorigen Jahrhunderts. 1! — Bon außer: 

europäifchen Ländern find e8 namentlich das arabijche Jemen und 
ein großer Theil Chinas und Japans, welche Beijpiele von fehr 
intenfiver Landwirtbichaft darbieten. Nur ijt hier das Landbau— 

fapital, zumal der Viehitand, in ver Regel jehr geringfügig, und 
die Lüde muß durch eine doppelt eifrige Arbeit ausgefüllt werden. !2 

1 Ueber den Zufammenhang diefer landwirthſchaftlichen Reformen mit den 

gleichzeitigen Veränderungen des Lurus vgl. Bd. I, 8.230. Wie jet die Kar- 

toffeln die vornehmfte Nebenfrucht find, jo früher die Erbſen. 

? Wie die „Natur“ gewöhnlih, auf eine im Einzelnen oft unerflärbare 

Weife, wenn die Menjchen geiftig für eine Entwidlung reif geworden find, 
nun auch die äußere Gelegenheit dazu jpendet, jo hat ung die Entdedung von 

Amerika mit feinen Kartoffeln, feinem Mais, Tabak ꝛc. die Abjchaffung der 

Brache weſentlich erleichtert. Vgl. Schwerz Praftifcher Aderbau II, ©. 28. 
3 Der toscaniſche Maisbau faft immer durch Spatenarbeit getrieben. 

(Sismondi Tableau de l’agriculture Toscane, p. 48.) Hier werden gern ſo— 
gleich nad) der Kornernte Lupinen gejfäet, und im October, wenn fie 15 bis 
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18 Zoll hoch find, untergepflügt. Auf diefe reiche vegetabilifhe Düngung hin 
baut man im folgenden Fahre wieder Korn, dann im Herbfte Futterfräuter ; im 

dritten 3. Mais und Gemüſe. (Fulchiron Voyage dans l’Italie me£ridionale. 
IV. 1844.) Als Dünger fpielen die menfchlichen Ercremente eine Hauptrolle, 

wie in allen dichtbevölferten, aber vieharmen Ländern; in Nizza transportirt 
man fie auf dem Rüden von Ejeln, eröffnet Abtritte für die Vorübergehenden zc. 

(A. Young Travels in France etc. II, p. 245.) Bgl. Burger Landwirthic. 

Reife durch Oberitalien, II. 1831 fg. Ungemeine Intenfität des Iombardifchen 
Reisbaues, wozu u. A. der Boden alljährlich gehadt und die Bewäſſerungs— 

anftalten jo eingerichtet werden miffen, daß man das Waffer jederzeit ab- und 

zulaffen fann. (Ausland 1845, Nr. 117 ff.) 

4 Ueber die ſehr künſtliche Wirthichaft in der Huerta von Valencia (drei 

Ernten in 12—13 Monaten) ſ. Townsend Journey through Spain III, p. 268 ff. 
In Biscaya wird das Land mit zweizadigen Gabeln, Hade, Stachelwalze und 

Schlegel bearbeitet, das Getreide behadt und bejätet, die Blattfrüchte aufs 
Eorgfältigfte abgeblattet zc. (de Laborde Itineraire descriptif II, p. 133 ff. 
IV, p. 9%. 399.) Uebrigens fann in den meiften warmen Ländern die Fünft- 

lihe Bemwäfferung als eine befonders wirkffame Art von Düngung betrachtet 

werden. Das längere Stehenbleiben des Waffers reinigt den Boden außerdem 
von Unkraut. 

5 In Frankreich jcheint der künſtliche Wiefenbau erft unter Heinrich IV. 

eingeführt zu fein. (Dlivier de Serres.) Indeſſen gab es noch gegen Schluß 
de3 18. Jahrh. nur äußerft wenig folhe Wiefen. (Chaptal De l’industrie 

Frangaise I, p. 144) Zu Quesnay's Zeit herrſchte ein intenfiverer Aderbau, 

mit Pferden, wenig Brache, viel Stallfutter zc., eigentlich nur in Isle de France, 

Beauce, Flandern und Normandie. (Quesnay Art. Fermiers und Grains der 

Encyflopädie) Am niedern Eljaß, wo der Kleebau erft 1760 eingeführt wurde, 

pflegte jhon 1816 die ganze Flur binnen 8 Jahren Imal gedüngt und 16mal 
behadt zu werden. (Schwerz Landwirthichaft des niedern Elſaſſes, ©. 341 

und öfter.) gl. de Lavergne L’agriculture et la population 1857. Geſetz 
vom 27. Juli 1867 über die Beftrafung des Betruges beim Düngerverkaufe. 

Ueber die großartige Poudrettefabrifation zu Paris f. den öfterreichifchen Bericht 

über die Austellung von 1867, IV, ©. 356 ff., X, ©. 198 fi. 

6 Die Deutichen haben früher bejonders von den Flamändern viel gelernt, 

neuerdings von den Engländern. Der Kleebau foll am Niederrhein durch die 

vor Alba fliehenden Belgier eingeführt worden fein. (Schwerz Rheiniſch weit- 

phälifche Landwirthichaft II, ©. 55.) Im öftlihen Deutfchland vornehmlich 

durch die heimfehrenden Truppen, welche in Belgien wider Ludwig XIV. und 

XV. gefochten hatten. (Schwerz Prakt. Aderbau II, ©. 288.) „Spaniſcher 

Klee!” In der Pfalz hat Möllinger um die Mitte des 18. Jahrh. den Espar- 

jettebau verbreitet und damit die ganze Landwirthichaft reformirt, (Schmerz 

Beobachtungen über den Aderbau der Pfalz, S. 170 ff.) Vgl. Rau Landwirth- 

ſchaft der Aheinpfalz. 1830. Friedrichs M. Verſuche, die englifhe Wirthichaft in 

Preußen einzuführen. (Langethal Geſchichte der deutſchen Landw. IV, ©. 264.) 

? Slandern zu Anfang des 16. Jahrh. in einem ganz Ähnlichen Zuftande 
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von Aderbau gefchildert, wie heutzutage, was die Nothmwendigfeit der Korn» 
zufuhr, das Uebergewicht des Anbaues von Hülfenfrücten, Oelpflanzen ac., der 

Viehzucht, ſowie das fünftliche Düngen betrifft: Meyeri Flandricarum rerum 
Tom. IX, p. 39 fi. Gegen Schluß des 16. Jahrh. waren auch die Koften 
des Arbeitsviehes, der Saat, ſowie der Betrag der Grundrente, einſchließlich 
Zehnten zc., in Korn gerechnet, ziemlich ebenfo wie heute, (Tresoir van de 

Mater, Amsterd, 1590; vgl. de Laveleye Economie rurale de la Belgique 

1863, p. 275 fg.) A. Youngs Urtheil: I shall always consider myself as 
ignorant in husbandry, till I have well viewed the Austrian Flanders; 

(vgl. Travels in France I, p. 309.) Thaer Engliihe Landwirthſchaft I, S. 793 

meint, in mander Hinficht, zumal was die Berbefferung der Biehrafien angeht, 

feien die Belgier allzu ftabil geweſen. 

3 Das Scheldedepartement faufte zu Anfang unſers Jahrh. jährlih für 
mehr als 700000 Franken menschliche Ereremente. Selbſt das Blut und Fleiſch 

der Abdederthiere auf das Sorgfältigfte zum Düngen benugt. Lebhafter Binnen- 

verfehr mit Ruß und Taubenmiſt. Schwerz bejchreibt einen Bauerhof von 22 

Heftaren, der jährlih für 2308 Fr. Streumift zulaufte, während er felbjt 274 

Fuder Stallmift und 463 Tonnen Jauche producirte. (Schwerz Praftijcher 

Aderbau I, ©. 43. 73. 76. 94. 11, ©. 325. Belgifche Landwirthicdaft I, S. 55 fi. 
11I, ©. 230.) Schon Becher Politischer Discurs zc. (1672) II, ©. 1448 erwähnt 

den in Holland (und Straßburg) gewöhnlichen „Dredhandel“, mit dem Zufate: 

bonus odor lucri. Wie wenig aber im größern Publicum der anderen Länder 
Notiz davon genommen wurde, bemeifet am beiten Swift, deſſen Gulliver 

(1727) in der Akademie zu Logado den Chemiker, welcher Menfchentoth in die 

früheren Nahrungsmittel zurüd zu verwandeln bemüht war, als den ärgften 

gelehrten Narren darftellt. Noch vor Kurzem gab es in Bayeın Landwirthe, 

denen das Ableitendürfen der Düngerjaudhe in fremde Gärten als eine werth- 
volle Servitut galt. (v. Lengerke Landwirthſch. Statiftit der deutſchen Bundes— 

ftaaten, 1840, 11, ©. 221.) Dagegen zählt Rheinhefjen auf 25 O.M. 57 

Düngerhandlungen, die z. B. 1863 allein 150000 Etr. Euperphosphat abfetsten. 
(A. Allg. Ztg. 3. Juli 1864.) 

9 Die Jäter liegen dabei oft auf den Knien. Auch ift es nichts Seltenes, 
den Ader, nachdem er bejäet und geegget worden, von Kindern mit Holzihuhen 
feittreten zu laffen. 

10 Schwerz Belgiſche Landmwirthichaft I, S. 264 ff. 

1 Turnips, Klee und Kartoffeln wurden in England während des 17. Jahrh. 
üblich, zumal unter Karl II. durch Emigranten, die in Belgien gemefen waren. 
Den rothen Klee verbreitete Hauptfählih Sir R. Wefton zu Anfang des 18. Jahrh. 
Das erfte Lehrbuch, welches den abmwechjelnden Bau von Halm- und Blatt- 
früchten empfahl, ift Blythe Improver improved. (1649.) Großes Berbienft 
um die wirkliche Ausführung hatte Lord Townſhend unter Georg II., woneben 
Tull (On horsehoeing husbandry, 1731) feine Drillkultur geltend machte. 
Der große Viehzüchter Balewell (+ 1795), die vortrefflichen Landbanfchriftfteller 
A. Young (F 1820), Marſhall, Middleton, Didfen, 3. Sinclair (+ 1835) 
blüheten feit dem fiebenjährigen Kriege, der auch für den Gemerbfleiß Epoche 
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macht. Noch 1750 in Norkihire künftlihe Gräfer unbefannt (Marshall York- 

shire II, p. 85), ſowie es in Northumberland vor 1760 fein Turnipsfeld gab. 
(L. Mahon History of England, Ch. 70.) Erft feit der Mitte des Jahrh. 

wurde aud in Echottland die Wechjelwirthichaft eingeführt. (Will. Damwfon.) 

Großer Aufſchwung feit dem Abfalle der nordamerikanifchen Kolonien. (Maccul- 

loch Statist. account I, p. 559 fi.) Eine gute Gefchichte der englischen Aderbau- 
verbefferungen feit 1750 ſ. Edinburgh Review LXII, p. 319 ff.; der neueften: 
Quart. Review, April 1858. Wie e8 in England wegen der großen Menge 
fünftfiher Dungmittel nicht allein möglich, fondern ftellenweife räthlich geworben 

ift, mehrere Getreideernten auf einander folgen zu laſſen, f. dajelbft p. 425. 

12 Neun Zehntel der chineſiſchen Landlente fünnen fein Vieh halten, aljo 

nur Haden- und Epatenkultur treiben. Oft fieht man Weiber, ein Kind auf 

dem Rüden, den Pflug ziehen, welden der Mann Ienft. In den Städten leb- 

after Berfauf von Frauenmilh, zumal an Fremde. (Novara-Reife II, ©. 312.) 

Mit dieſem Viehmangel hängt es zujammen, daß bei feinen Gaftmählern ge- 

falzene Regenwürmer und Hachees von Raupen aufgetragen werden. (E. Hilde- 
brandt Reife um die Erde Il, ©. 25.) Auch das Ndergeräthe meift elend. 

Dagegen vortreffliche Bewäfferungsanftalten, ſowie Terraffirungen; faft nirgends 

Unkraut auf den Aedern. Der Reis wird zunächit breitwürfig gefäet, die jungen 

Pflanzen hernach ausgezogen und mit der größten Arbeitstheilung nad der 
Schnur von Neuem gepflanzt. Aeußerſt jorgfältige Behandlung der menſchlichen 

Ereremente, mwonad freilich felbft die Straßen von Peling furchtbar ftinfen. 

In Canton fordern die öffentlichen Abtritte nicht bloß feine Bezahlung, jondern 
verſprechen jogar eine foldhe. (Hildebrandt II, ©. 18.) Sehr viel wird mit 
abrafirten Haaren gedüngt: ganze Schiffsladungen, wovon das Pfund einen 
Sou gilt. Oft werden Kiichen mit neuem Kalfe verjehen, bloß um den alter, 

berußten als Dünger zu brauchen. (Duhalde Description de la Chine II, 
p- 76 ff. Barrow Travels in China p. 567 ff. Davis The Chinese II, p. 393 fi. 

Fortune The tea-distriets of Ch. and India I, p. 226 fi.) Großes Lob der 

hinefifchen Landwirthichaft bei Liebig Chemifche Br. II, ©. 454 ff. Bon der 

japanijchen ſ. Maron in der 7. Aufl. von Liebigs Agriculturchemie, Bd, 11, 

Anhang. 

8. 29. 
E. Den höchſten Grad von landwirthſchaftlicher Intenſität 

erreicht der Gartenbau, wie er nicht bloß in der Nähe fait aller 
bedeutenden Städte, fondern auch in jo vielen wohlhabenden und 
gebildeten Landgemeinden zunächft ver Haushaltung getrieben wird, ! 

Man ift hier dem Ideale Liebigs, „durch einen Wechjel mit den ge: 
eigneten Düngmitteln vom Zwange der Wechſelwirthſchaft frei zu 
werden,” ? ſchon längſt recht nahe gefommen. Die Umgegend der 
wichtigften Hauptſtädte hat diefen Zweig der Nohproduction zur 

Aehnlichkeit nicht bloß mit dem ſtädtiſchen Gewerbfleiße? und Lurus- 
bandel, * fondern fogar mit der ſchönen Kunft entwidelt, jo daß 
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3. B. jelbjt im Gemüfebau etwas Ausgezeichnetes nur derjenige 
leiiten kann, der neben dem Wohlgeſchmacke auch die Schönheit der 
Farbe, des Geruches 2c. anftrebt. Darum find auch von den 

„Kräuterbüchern“ des 16. Jahrhunderts an bis auf Neichart, 
v. Münchhaufen, ſelbſt Thaer herunter jo viele bedeutende Fort: 
ſchritte der landwirthſchaftlichen Einfiht dur Gartenftudien vor: 
bereitet worden. 

1 Schon 1798 reichte zwar der Getreidebau von Middlefer nicht für den 
50ften Theil der Bewohner Londons hin. Dagegen brachten die Gemiüfegärten 
zunächſt der Stadt in der Pegel alle vierzehn Tage eine Ernte mit Hilfe von 

Miftbeeten zc. In den Obftgärten wurden unter den großen Bäumen frucht- 
bare Sträucher gezogen, jowie an den Mauern und Erbmwällen, die zu diejem 

Bmede ungemein zahlveih find? feine Spaliere. Bgl. Middleton View of the 
agriculture of Middlesex, p. 260. 254 ff. Den Rohertrag eines Acre jchätt 

Middleton (p. 264.) hier auf 220 Pf. St. jährlich; Sinclair (Grundgeſetze des 

Aderbaues, ©. 558) ſpricht von 10 Pf. St. Pachtzins und 8 Pf. St. Armen- 

tare 2c. pro Acre. Die urjprüngliche Anlage eines Epargelbeetes nah Sinclair 
105 Pf. St. pro Acre. Ein ſolches Beet dauert 10 Jahre, aber die Bearbeitung 

foftet 10 Pf. St., das Sammeln und zu Marfte bringen 10 Pf. St. Der Er- 

trag 50 bis 75 Pf. St. jährlid. (©. 548 fi.) In Montreuil gibt es Pfirfich- 

gärten, die pro Hektare 30000 Fr. werth find und 6000 Fr. jährlichen Roh: 

ertrages liefern. (Journal des Econ. Mars 1856, p. 341.) Die Pfirfihbäume 

werden im Frühling, die Tafeltrauben im Herbft mit Strohdächern verjehen. 

Das Auspflüden der unreifen Früchte, um nur die fchönften veif werden zu 

laffen, erzielt bei den Spalieren 3. B. Birnen, die 50mal jo viel koſten, als 

eine Frucht der hodftämmigen Bäume. (Defterreih. Ausftellungsberidt X, 

©. 67 ff.) Neuerung eines englifhen Gartenfünftlers: A pear is in its per- 
fection of ripeness for only 3 hours. Whenever I see one coming to its 
delicious maturity, I watch it; I can feel it ripen and flavour up, and 

at the very nick of time I take it off and eat it. The man who gets 

that pear in the middle hour, it a fortunate man, a very fortunate man, 

(Athenaeum 5. Dec. 1860.) Ein Hafjifher Gartenbaw ift nur da zu hoffen, 

wo es mindeftens einige folder Epifureer gibt. 

2 Beitjchrift für deutjche Landwirthe 1855, I, ©. 13. „Der Landwirth 

fann nicht bauen, was er joll oder vorzugsweije möchte, fondern ift genöthigt, 

einen großen Theil feines Feldes mit Gewächſen zu beftellen, um mittelft eines 

ihm ganz unnügen und beſchwerlichen Biehftandes Dünger für Die Erzielung 
feiner verfaufbaren Producte zu erzeugen.“ Ueber neue engliihe Berjuche 

(Wendon), den Dünger durch vermehrte Handarbeit zu erjegen, vgl. A word 

in season or how to grow wheat with profit. (London, 1855, Ridgway.) 

3 Ein folder Gemüfebau hat mit dem Gemwerbfleiße gemein die ftete, nur im 

Winter furz unterbrochene, Thätigfeit, die große Unabhängigkeit von der Natur 

des Bodens, (fo daß 3. B. die unfruchtbaren Sandflähen von Gonjenheim bei 
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Mainz wohl mit 4000 fl. per Morgen bezahlt werden: v. Viebahn BZollvereins- 
ftatiftif II, ©. 714; ähnlich die Tarentinifhen Gärten auf unfrucdhtbaren Boden: 
Vergil. Georg. IV, 128 ff.), die weitgehende Arbeitstheilung, fo daß es bei 
Paris eigene Gärtner bloß für Verbenen, andere bloß für Beilhen gibt zc. 

Zünftiger Betrieb der Gärtnerei in Ulm und Banıberg. 
4 Wie einzelne große Gärtner durch Acclimatifirung einer einzigen neuen 

tropifchen Zierpflanze 30000 bis 100000 Fr. gewonnen haben, freilid unter dem 

Schutze von Geſetzen, welche den Geſetzen gegen Nahdrud entjprechen, f. im 
Defterreich. Ausftellungsberite X, ©. 16 fg. 

Nationalölonomifhe Würdigung der Aderbaufpfteme. 

$. 30. 

Das Erfte, was ung bei Mufterung einer Reihe verjchiedener 

Wirthichaftsfyfteme in die Augen fält, ift der immer größere 

Nobhertrag, den jedes intenjivere gewährt. Go produ— 

cirte Belgien nah den amtlichen Unterfuhungen von 1846 und 
1856 pro Heltare der Gejammtfläche im Jahresdurchſchnitt 8 Hekto— 

liter Getreide, Großbritannien nur 5, Frankreih nur 3; objehon 
die Natur zumal in Frankreich gewiß ergiebiger if. Der Geld— 
werth des Rohertrages war pro Hektare 180—205 Franken, in 
Großbritannien und Srland 135, (England allein 200), Frank: 
reih 100.1 Eo erzeugte Großbritannien zu Anfang des 19. Jahr— 

hunderts, wo die Dreifelderwirtbichaft noch große Etreden Landes 

beberrjchte, Korn für ungefähr 11 Millionen Einwohner; jegt hin— 

gegen für mindeftens 17 Millionen. 2? — Kein Wunder alfo, daß 

noch immer fo viele, fonjt wohlunterrichtete Männer ertenfive und 

ſchlechte Landwirthſchaft für gleichbedeutend anfehen. 3 Auch die 
praftifchen Staatsmänner, welche 3. B. die Pfalz oder Flandern 
bereisten, haben fich oft genug von den Ergebnifjen der dortigen 
Landwirthſchaft jo imponiren laſſen, daß fie die Nahahmung ver: 

felben in ihrer Heimath auf jede Art beförderten. 

Gleichwohl lehrt die Gefchichte, daß von ſolchen Kolonifationen, 
welde aus einer hochkultivirten Gegend in eine niedrigkultivirte 
geführt worden, um bier al3 Vorbilder eines bejjern Aderbaues 

zu dienen, die Mehrzahl wenig hat gedeihen wollen. Insgemein 

fümmerten fie bin, erforverten beftändig Zuſchüſſe und konnten 
erft in der nächſten Generation emporfommen, wenn fie fich mit 
den Sitten und Wirthichaftsmethovden ihrer neuen Heimath ver: 
ihmolzen hatten. ? Die Urſache hiervon liegt ebenjo wohl in ver 

Nofher, Eyitem der Volkswirthſchaft. II. 7 
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öfonomischen, wie in der phyſiſchen Fremdartigfeit der neuen Um: 

gebung, welcher fich gehörig anzupafjen die Anfievler zu ungelenf 
waren. Man vergaß eben, daß ein größerer Nobertrag Feineswegs 
immer einen größern Neinertrag verbürgt (Bd. I, 88. 106. 145 ff.), 

und daß auf dem wirtbichaftlichen Gebiete nachhaltig nur dieſer 
legte entjcheidet. 5 

1 ®gl. de Laveleye Economie rurale de la Belgique, 1863, p. 225 fi. 
Bor einigen Jahren producirte die belgiſche Fruchtwechielwirthichaft auf jeder 
D.-Meile Nahrungsmittel für durchſchnittlich 7345 Menfchen, die medlen- 

burgiſche Feldgraswirthichaft für 3182, die polnische Dreifeldermwirthichaft für 

2229: immer die Aus- und Einfuhr an Getreide und Hülfenfrüchten mitgerechnet. 

2 Chalmers (1800) fehätt die gefammte Kornproduction Großbritanniens 

auf 30 Mill. Quarter jährlich; Maccullod (1843) auf 60 Mill. Vergleichen 

wir mit noch früheren Zeiten, fo joll 3. B. im 13. Jahrh. der mittlere Ertrag des 

engliichen Acres 12 Buſhel Korn gewejen fein (Eden State of the poor I, p. 18), 

nah U. Noung (1770) 23, nad Caird 1850 261/,, 1867 28 B. (Statist. Journ, 

1868, p. 130. 138.) Aus den Rechnungen von Merton:College erhellt, daß wäh— 

rend des 14. Jahrh. felbft in guten Fahren die beiten Grundftüde vom Weizen 
das 61/y oder 8, Korn gaben, von der Gerfte das 6. Korn, während jet das 12, 

bis 16. gewöhnlid) ift. (Rogers. c. I, p. 50 ff.) Nach Bordley's Vergleihung 

des Marylander und Norfolfer Landbaues (A. Young Annals of agriculture IX, 
p. 511 ff.) gewährt der letztere von derjelben Größe und natürlichen Beſchaffen— 

heit des Aders einen etwa fünfmal fo großen Rohertrag. In Frankreich kurz 

vor der Revolution ſchätzte A. Young den mittlern Betrag der Weizen- und 
Noggenernte auf das fünfte Korn, gleichzeitig in England auf das zmölfte, 
Hierzu fam, daß in England das Wintergetreide meift auf andere Früchte, in 
Frankreich auf eine leere Brache folgte, das franzöfiihe Sommerkorn aber ganz 

elend war. In einem Cyklus von 11 Jahren lieferte der englifche Acre 3 Buſhel 

Meizen mehr, als der franzöfifche, 36 Buſhel Sommerforn mehr; überdieß noch 
2 Ernten Klee und 3 Ernten Rüben. (Travels in France I, p. 340 ff.) 
Nach Caird (a. a, D.) ift jetzt in Frankreich der mittlere Weizenertrag pro Acre 

151/, Bufhel, d. h. weniger, als in England bei der fchlechteften Ernte der 
zwei letten Jahrzehnte. Einige genau unterfudhte Güter in Weftpreußen er- 

gaben im Fahre preuß. Scheffel Raps, Weizen, Roggen, Gerfte, Hafer, Erben 

1772/3 — 319 4131 3679 2721 262 

zwiſchen 1860—65 1803 7437 8160 4586 3881 3417 

(Preuß. Statift. Ztſchr. 1867, ©. 207 fi) 
3 So verfehlt 3. B. Ebeling in feinem Haffischen Werke über Nordamerika 

eigentlich bei feinem Theile der Vereinigten Staaten, über das ungründliche 

Pflügen und Eggen, den Mangel des Fruchtwechjeld, der Düngung 2c., als 
auffallende Proben agronomiſcher Ungefhidlichkeit zu Hagen. Bedauern im 
Innern von Rußland, daß die Grumdbefiger ihr etwaniges Kapital faft nie 

mals zur Berbefferung ihrer Landgiüter anwenden, höchftens zum Anlaufe neuer 
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Grundftüde (v. Harthaufen Studien I, ©. 123.) Wie vornehm ein „aufge 

Härter“ chinefifher Statiftifer auf die unkräuterreiche Landkultur von Turkeſtan 

herabſchaut, ſ. bei K. Nitter Afien VII, ©. 454. 

4 Bon der gänzlich mißlungenen Anfiedlung der Schweizer, Rheinländer zc. 
unter Dlavides in der Eierra Morena ſ. Schlözers Briefwechſel, Heft 24. Ueber 

Sitten, Temperament, Alterthümer 2c. Spaniens von einem reifenden Beob- 
achter (1781) ©. 260 ff. Townsend II, p. 267 ff. Bourgoing Tableau de 

l’Espagne III, p. 90. Beifpiel der Holländer, Pfälzer, Salzburger, die unter 

"dem großen Kurfürften und Friedrih Wilhelm I. nad Preußen wanderten: 

Königs Berlin II, passim; Baczlo Gedichte Preußens VI, ©. 419. Ber- 

fehlte dänische Verſuche mit Fruchtwechſelwirthſchaft: Hauffen im Archiv der 

politiihen Del. IV, ©. 437. Berunglüdte Anfiedlung von PVfälzern in Jüt— 

land: 3. C. Fabricius Bon der Bolfsvermehrung, infonderheit in Dänemarf, 

1781. Die deutſchen Koloniften in Rußland haben rückſichtlich des Aderbaues 

viel mehr von den Ruſſen angenommen, als dieje von ihnen. (v. Harthaufen 

Studien II, S. 282.) Geſcheiterte Verſuche ruſſiſcher Landmwirthe, ein Bier- 
felderfgftem einzuführen: a. a. DO. I, ©. 273. Beifpiele in den ruſſiſchen Oft- 

feeprovinzen, wo „gebildete“ Gutsherren deutfche Bauern überfiedeln, um ein 
fünftlicheres Feldſyſtem zu treiben, wo diefe aber nachher verarmen, als Bettler 
heimfehren und der Epeculant felber gewaltig verliert: Ausland 1847, Nr.157, 
Zahlreiche verunglüdte Urbarungen in der Campine von Brabant dur große 
Herren oder Actiengejellichaften, die, ftatt mit der landesüblichen Brennkultur, 

zu intenfiv begannen: de Laveleye, p. 113 fg. Medlenburgijcher Verſuch, die 
füdfchottifhe Kultur nahzuahmen, was zwar den Rohertrag fteigert, aber doch 
wegen verminderten Reinertrages bald wieder aufgegeben wird: W. Jacob 
Tracts relating to the corntrade, p. 136 fg. Ecdon Bacon erzählt, man 

babe feiner Zeit in England angefangen, den Weizen zu pflanzen, es aber 
nachher, al zu Foftipielig, wieder fallen laffen. (Sylva sylvarum V, $. 442.) 

Eins der wenigen wohlgelungenen Beifpiele von ſolcher Ueberſiedlung ift die- 

jenige der Holländer, welde Chriftian II. nad) Amak führte: fie gediehen, weil 

fie im Hödhfttultivirten Theile Dänemarks dicht bei der Hauptftadt und in voller 

bürgerlicher Freiheit ihre gewohnte gartenmäßige Wirthſchaft allerdings fortfeten 

fonnten. (Vgl. Dahlmann Dänifhe Geſchichte III, ©. 323.) Tragikomiſches 

Geſchick eines wadern englifhen Landwirthes, den Einclair an Wafhington em—⸗ 
pfohlen, und der nun fat alle feine bisherigen Grundſätze in Amerika unan« 
wenbbar fand, ohne fich doch neue, paffendere ſelbſt bilden zu können: Parkinson 

A tour in America in 1798-1800, exhibiting a particular account of the 
American system of agriculture with its recent improvements. II, 1805. 

5 Es gilt von jedem Wirthichaftszweige, was Thaer von der Schafzucht 
meinte: das wahre Kriterium der Bortheilhaftigkeit fei der Reinertrag der für, 
den fraglihen Zweig beftimmten Area. 

8. 31. 
Vom Gefichtspunkte der ganzen Volkswirthſchaft aus 

verftehen wir unter Broductiongfoften diejenigen Opfer — 
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Arbeitsmühen und Kapitalverwendungen — die zum Behufe einer 
Production gebracht werden, ohne den Mitgliedern des Volkes un— 
mittelbaren Genuß zu verfchaffen. (Bd. I, 8. 106.) Da gilt denn 
als Regel, daß jede landwirthſchaftliche Operation, welche den 
Rohertrag vermehrt, auch größere Productionskoften verurjadt. ! 
Nur die jeweilig ſteigende Gejchidlichfeit der agronomiſchen Kunft 
und Wiſſenſchaft, 3. B. durch neue Erfindungen 2c., bildet hiervon 
Ausnahmen. ? — So ift es anerkannt, wie der Düngermwerth des 

Mijtes wejentlihb mit der Güte der Nahrung zujfammenhängt, 
woraus derſelbe hervorgegangen. Milchende oder trächtige Kühe 
düngen weniger, als Ochſen unter ſonſt gleihen Umftänven.? Das 
Tiefadern ift für Kohl, Rüben, Klee insgemein ſehr vortheilhaft, ® 

aber freilich auch mühjamer. Daß Ochfen, mehr noch Kühe, zur 

Arbeit wohlfeiler find, als Pferde, läßt fich nicht allein hinſichtlich 

der Anſchaffungs- und Erhaltungskojten,? jondern auch darım 
behaupten, weil jene außer ihrer Arbeit no Milch: oder wenig— 
ſtens Fleifhthiere find. * Dagegen hat das Pferd unftreitig mehr 
Lenkjamkfeit und Arbeitsenergie (20 Proc. mehr, nad Chaptal); 

beides Vorzüge, die feine größere Koftipieligfeit aber nur da über: 
wiegen, wo es fehr viel und fein zu arbeiten gibt: aljo auf großen 

Gütern, oder fonjt bei ſehr intenfiver, mafchinenreicher Bewirth— 

Ihaftung, zumal wenn gute Straßen den eigenthümlichen Vortheil 
der größern Schnelligkeit des Pferdes in vollem Maße verwerthen 

lajjen, und mwenn zugleich ein hoher Arbeitslohn es ſchwer ins 
Gewicht fallen läßt, daß eine gleiche Menge von Pferdearbeit we— 
niger menſchliche Aufjicht erfordert. *8 — Beim Säen ift e8 „vor: 

theilhaft,“ wenn man, nach Art der Zuchtthiere, die größten und 
ſchönſten Körner ausfuht: aber wel neue Mühe! 910 Beim 
Ernten mit der Sichel 11 fallen weniger Körner aus, als wenn 
mit der Senje gehauen wird; aber das Sichelmähen koſtet wohl 
dreimal jo viele Mühe. Auch muß man hierzu, weil e3 langſam 
gebt, über jehr viele Hände gebieten, damit nicht einzelne Felder 
überreif werben. Beim Drejchen ift das Austreten durch Thiere 

freilihd am bequemften, aber das Stroh geht dabei großentheils 
verloren, und felbit von den Körnern bleibt eine Menge (bis 

25 Proc.) in den Nehren. 1? Am volllommenften wirkt eine gute 
Dreſchmaſchine, die wohl 3—5 Proc. mehr Körner liefert, als 
Handdreſcher, aber auch eine große Kapitalanlage fordert. 3 — So 
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ift eine tüchtige Viehrafje nur da zu halten, wo man die Fort: 
pflanzung der Thiere, alſo einen jehr bedeutenden Theil der Nutzung, 
jpät eintreten läßt. Ein armes Landvolk mag nicht fo lange 

warten. Ebenſo förderlich ijt eg für den Viehftand, wenn man 

den jungen Thieren die Muttermilch ſpät erjt entzieht, überhaupt 

die Eojtjpielige und langjam rentirende Auslage früh gewährten 
guten Futters, 1! behaglicher Stallung ® und großer Neinlichkeit 
in der Pflege 16 nicht jcheut. 

Die Volkswirthſchaft im Ganzen alfo wird zu den intenfiveren 
Aderbaufyitemen, die jo viel höhere Productionskoften verurfachen, 

erjt dann übergehen, wenn fie muß: d. h. wenn ſich die Bedürf— 

nifje einer dicht gevrängten, durch Bildung und Reichthum luxuriös 
gewordenen Bevölkerung nicht anders befriedigen laſſen. 

1 No cheap method of tillage can be a good one. (Burke.) 

2 Führte man die in Nordengland verbreiteten Pfliige durch das ganze 
Reich ein, jo würden die meiften ſüdlichen Grafichaften ein Drittel ihrer Pferde 

jparen; davon abgefehen, daß zwei Pferde, wo fie hinreihen, offenbar zwed- 

mäßiger pflügen, al3 vier. Und die befjeren Pflüge wären felbft in der erften 
Anihaffung kaum theuerer. (Maccullod.) In diefer Hinficht darf man nament- 

lich von den weiteren Erfolgen unjerer landwirthſchaftlichen Chemie bedeutſame 

Emancipationen von der obigen Regel erwarten. 
3 Bouffingault II, S. 80. Die Abtritte eines großen Reftaurants geben 

wirffamern Dünger, al8 die einer Kaferne oder gar eines Zuchthaufes. (II, 
©. 84.) Nach Scherzer (brieflich) wird zu Canton der von Europäern ftammende 

Mift weit höher bezahlt, als der von Afiaten; ähnlich zu Nizza früher der von 

Proteftanten höher, als der von Katholiken. (Smollet Reife in Italien, Brief 22.) 

4 Bol. B. Kretſchmar Aderbauräthfel (1748) und Deconom. Praftifa, 
(1749.) Nah v. Thünens Berfuchen fteigerte die Vertiefung der Ackerkrume 

von 4 auf 6 Zoll, bei gleicher Ausfaat, den Ertrag von 7 auf 9 Scheffel. 

Noch größere Vertiefung erhöhete das Plus langjamer. U. Young will gefun- 
den haben, daß für den bloßen Kornbau, d. h. alfo die roheren Wirthichafts- 
ſyſteme, die ganze Operation eher jchädlih als nützlich fei. (Experimental 
agriculture II, p. 320.) 

5 Der Ochſe braudt feinen Hafer, kann beffer mit bloßer Weide, ja eine 

Zeitlang fogar mit Baumblättern ausfommen; ſein Geſchirr ift wohlfeiler, fein 

Hufbefchlag nöthig zc. Nah Thaer keſtet die tägliche Arbeit von 2 Ochfen = 2-09, 

wenn die eines Pferdes — 2-58 foftet. Nach Hlubel reichen 2 Pferde jo gut 

für 14—16 Joh aus, wie 2 Ochfen für 6—8 Jod. Das Relative ſchon ſehr 

gut erfannt von Gaſſer Einleitung, ©. 92. So find Maulthiere wohlfeiler 

als Pferde, können aber nicht fo tief pflügen 2c.; daher 3. B. Herrera ihre Ein- 

führung in Spanien (feit der Mitte des 13. Jahrh.) als den Anfang des 

Sintens der ſpaniſchen Wirthichaft anfieht. 
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6 Auch auf den Fleiſchpreis fommt hier Vieles an. Steht diefer noch fehr 
tief, fo mögen Pferde (in folder Zeit gewöhnlich ſchlecht gepflegt!) vortheilhafter 

fein; bei höherem Fleifhpreife Ochfen; bei jehr hohem wieder Pferde, meil es 

fih dann lohnt, bloßes Fleiſch ohne Rüdfiht auf damit verbundene Arbeits- 

leiftung zu produciren. Meuning Feſtſchrift der XXV. Berfammlung deut- 

{her Land- und Forftwirthe, 1865, ©. 194.) 

7 In Graubündten haben die Fuhrleute jeit dem Aufkommen der Chauffeen 

ihre Ochſen mit Pferden vertaufcht, außer auf Nebenwegen: Röder und Ticharner 

E. Graubündten I, ©. 351 fg. 

8 Es ift hiernach ganz vernünftig, wenn im Beitalter der Leges Barba- 
rorum faft nur mit Rindern, meift Kühen gepflügt wurde. (L. Sal. III, 6. 

L. Rothar. 254; vgl. Anton Gef. der deutihen 2. W. I, ©. 98 fg.) Noch 

unter Karl M. findet man auf einem Gute 26 Zugochſen und 1 Zugpferd. 
(Anton I, ©. 244.) In England empfiehlt Walter de Henley (le dite de 

Hosbanderye) zu Ende des 13. Jahrh. eifrigft Ochjen ftatt der Pferde. (Rogers I, 
p. 328.) 

9 Glänzendes Beifpiel von Marshall R. economy of Yorkshire II, p. 6 fg. 
Wer umgekehrt 3. B. durch Zerjchneiden des Saatgutes an Kartoffeln fparen 

will, hat in der Negel einen geringern Ertrag. (Wolff Aderbau II, ©. 404.) 

10 Der Nuten des Drillens und Pferdehadens befteht in einer großen Er— 

ſparniß an Saatkorn, reihliheren und befjeren Ernten, guter Loderung und 

Reinigung des Bodens für die nächſte Saat. Aber der Landwirt) muß bei 

diefer Methode mehr Zugvieh und Menfhen, zumal im Frühjahre, zu feiner 

Berfügung Haben; dieß macht den ganzen Haushalt verwidelter und foftipieliger. 
Auch muß er während der Vegetationgzeit feine Felder beftändig unterjuchen, 

welches zuerft behadt werden foll, indem hier der geringfte Verzug oft großen 
Schaden ftiftet. Daher 3. B. Thaer nur fehr hochkultivirten Gütern zu dieſem 

Berfahren räth. Auch auf ärmerem Boden lohnt fich die Mühe wenig. — Wer 

umgefehrt von der wachſenden Saat gleich nehmen will, anftatt darauf zu ver- 

wenden, der ſchadet gewöhnlich der Ernte. So durch Abjchneiden des Kartoffel- 

frautes, Abblatten der Aunfelrüben zc. (Wolff Aderbau II, ©. 409 fi. 424.) 

11 In England wurde das Stroh des Winterfornes meift in der Mitte 
des Halmes abgefichelt und hernach die Stoppeln noch befonders gemähet. (Thaer 

Engliſche Landwirthichaft II, 1, ©. 214. 218.) Aehnlich bei Columella II, 21. 

12 Neigebaur Donaufürftenthiimer, 1854, I, ©. 59, 
13 Im britifchen Europa würde die allgemeine Verbreitung der Dreſchmaſchine 

ein Plus von 21/, Mill. Quarter jährlich gewähren. (Macculloch Stat. account, 
I, p. 451.) In Frankreich [hät man die Erjparniß nur zu 3 bis 4 Proc., d. h. 

aber doch bei allgemeiner Einführung foviel, wie zwei Drittel der ganzen Korn— 
einfuhr von 1846—47. (Tracy im Journal des Econ. 1848, p. 32 fg.) 

11 Wie ftark gute Nahrung in der Jugend felbft auf das Knochengerüft 
wirkt, zeigen Nathufins berühmte Vorſtudien zur Geſchichte und Zucht der 

Hausthiere, zunächſt am Schweinefhädel. (1864.) 

15 Nah v. Wedherlin Landw. Thierproduction I, ©. 323 nahmen Gruppen 
gleicher Schafe bei gleicher Fütterung in 4 Wintermonaten auf dem Felde ohne 
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Schub um 12 Pfd. ab, in einem zur Seite offenen Dachſchuppen um 4 Pfd. 
zu, in einem wärmern Ecdhuppen um 43 Pfd. zu. 

16 Sprüchwort: „Der Put deiner Thiere ift das halbe Futter.” Dft ge 

wafchene Echweine nehmen bei gleiher Nahrung faft 20 Proc. mehr zu, als 

ungewaſchene. (Chadwid im Statist. Journ. 1862, p. 515.) Für das Nind- 

vieh wirft das Scheeren bei der Stallfütterung ſehr gut. (Der jchlefiihe Land» 
wirth, 1866, Nr. 3.) 

8. 32. 
Auf dem privatwirtbihaftliden Standpunkte verftehen 

wir unter Productionskoſten die Bezahlung aller zur Pro— 

duction verwandten Kräfte, ſowohl derjenigen, welche der Unter: 
nehmer wirklich gekauft oder gemiethet hat, wie auch derjenigen, 
welche ihm zu Eigen gehören, die er ſelbſt aber hätte verkaufen 
oder vermiethen können. Hier ijt es natürlich Streben des Land— 
wirthes, foviel er kann, die jeweilig theuerſte Broductivfraft durch 

die jeweilig wohlfeiljte zu erjegen. In der Ausführung myß ſich 
ein ſolches Streben freilich auf viele Umjtände einrichten, die nad) 
Zeit, Ort, Perfönlichkeit fo taufendfältig mwechjeln, daß eine For— 
mulirung derfelben zu allgemeinen Regeln unpraktiſch, mweitläufig 
und verwirrend fein würde. 1? Dagegen läßt fich allerdings vie 
ftrenge Regel aufitellen, daß mit dem Steigen der wirtbichaftlichen 

Kultur die Grundftüde im Allgemeinen theuerer, Kapital: und Ars 
beit3fräfte zufamnmten aber wohlfeiler zu werben pflegen. Dieß be- 

rubet auf den einfachften und allgemeinften Elementen der ‘Preis: 

beitimmung. In den meilten Ländern Tann das Angebot von 

Grundftüden, wenn die Nachfrage nah ihnen auch noch fo hoch 
fteigt, wenig oder gar nicht vergrößert werden. Dagegen find die 
Kapital: und Arbeitskräfte des Volkes einer fait unbeſchränkten 

Vermehrung fähig; und gerade das Eteigen der volfswirtbichaft: 

lihen Kultur vermehrt fie gewiß: die Kapitalien durch Erſparniſſe, 

Maſchinenverbeſſerung 2c., die Arbeitskräfte durch wachjende Volks— 
menge, Bildung und Arbeitsglieverung. Es liegt alfo im un: 
zweifelhaften Intereſſe der Landwirthe, beim Fortichreiten ver ganzen 

Volkswirthſchaft immer mehr an Grundjtüden zu fparen und ver: 
ſtärkte Kapital- und Arbeitsverwendungen dafür als Surrogat zu 
benugen: mit anderen Worten, ihren Aderbau immer intenfiver 
einzurichten. 3 * 

1 Wo 3. B. der Tagelohn ho, der Zinsfuß niedrig und gute Maſchinen 
leicht zu haben find, wie in England, da wird es vortbeilhaft fein, ftatt der 
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Menſchenhände Mafchinen zu gebrauchen. In Gegenden mit wohlfeiler Arbeit 

(durch Leibeigene, Fröhner 2c.) und hohem Zinsfuße natürlich umgekehrt. Die 

englifche Landwirthſchaft ift neuerdings immer Tapitalintenfiver geworden, zum 

Theil mit pofitiv verminderter Arbeitsintenfität. Eo gab der Cenſus von 

1851 persons of all ages engaged in agriculture etc. 2011447 an, dervon 

1861 nur 1924110. Bon den einzelnen Unterabtheilungen hatten ein Minus 

bauptfächlich folgende: Eöhne, Enkel, Brüder, Neffen der Landwirthe — 17-4 
Proc.; weiblihe Familienglieder — 20-3 Proc.; farm-servants in door — 

28.9 Proc. Dagegen ein Plus u. A. folgende: farm -bailiffs F 48-6 Proc., 
shepherds out door + 104-2 Proc., agricultural students + 371.2 Proc., 
gardeners +4 9-4 Proc., nursery-men + 22.4 Proc., agricu:tural implement 

proprietors + 320-1 Proc., land -drainage-service fogar + 15509 Proc. 
(London Statist. Journal Sept. 1864.) 

2 Die flandrifhen Pächterwohnungen pflegen einftödig zu fein: bei gleichem 

Kubifinhalte offenbar ein größerer Kapitalaufwand, ſowohl an Grundmauern, 

wie an Dad, aber für die Arbeit viel bequemer. Die Echeuern find gleichfalls 

nicht ho, und jowohl darum, als aud weil fie die Tenne der Länge nad) 

haben, von großem Umfange, Dieß legte aber macht das Einfahren, nament- 

lich mehrerer Wagen, bei Regenmetter zc. bequemer; jenes Erfte das Aufthürmen 

de3 Getreide und das claffificirende Ausdrefhen. (Echwerz Belgifhe 8. W. II, 

©. 421 fi) Hat man die Wahl zwiſchen orbinären Werkzeugen und aus- 
gezeichneten, welche doppelt jo viel fojten, aber auch doppelt jo lange halten: 

jo bedeutet die Anſchaffung der legten freilich einen größern Kapitalvorfchuß, 

aber einen geringern Arbeitsaufwand. Cie wird alfo häufig nur bei hohen 
Arbeitälohne und nievrigem Zinsfuße räthlid) fein; vorausgefett, der Landwirth 

ift überhaupt dazu reich genug. (Bd. I, $. 231.) So können auf niederer 

Wirthſchaftsſtufe Strohdächer für wohlfeiler gelten als fteinerne; fpäterhin, 

wenn der intenfiver gewordene Aderbau viel Dünger braucht, umgetehrt. 

3 Der öfonomifhe Werth der Stallfütterung läßt fih am fürzeften fo be- 

ftimmen, daß fie zwar an Arbeit und Kapital mehr koſtet, als die Weidewirth- 

ihaft, aber an Boden fpart. Mit einem Ader Mähllee reiht man, unter ſonſt 

gleihen Umftänden, fo weit, wie mit zwei Aedern Weidellee; die Saaten ge- 

deihen nach jenem biffer. Bei der Etallfütterung werden Zäune, Heden zc. fehr 

geſchont; alle Arbeitsthiere können fi von der Arbeit mehr ausruhen, als wenn 
fie ihr Futter auf der Weide jelbft fuchen müßten. (Sinclair Grundgefete, S.534 ff.) 

4 68 gehört zu den widtigften Aufgaben der Statiftif, die Größe des 
landwirthſchaftlichen Kapitals in verſchiedenen Ländern mit einander zu 

vergleihen. Freilih auch zu den jchwierigften, da man bei Reifebejchreibern 

jeiten genau erfährt, was fie mit den Worten ftehendes oder umlaufendes Ka— 

pital eigentlich ausdrüden wollen; auch die bloßen Bahlangaben, 3. B. über 

den Biehftand, bei deſſen fo höchft verfchiedener Güte, wenig Anhalt gewähren, 

(Bol, unten $. 176.) v. Pabſt Landwirthich. Betrichslehre, $. 364 nennt ein 

Betriebslapital = dem 5 bis Gfachen der Bodenrente mittelgroß, — dem 7 bis 

Sfahen groß, — dem 4 bis Sfachen gering. Ein Gebäudelfapital = 20 Proc. 

des Gutswerthes fehr wenig. ($. 271.) Nah Blod muß das umlaufende 
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Kapital = 5 Proc. vom Grund» und Betrichsfapitale fein; nah Echweiter 
— 50 Proc, vom Inventar ohne Gebäude, beide zufanımen 6—Tmal fo groß, 

als die Grumdrente. Linke verlangt ein Betriebsfapital = dem dreifachen Pacht— 

gelde; Kleemanıı — dem Bruttoertrage, ja um 1/; größer, wenn die Bichbeftände 

jehr gut fein follen. Nach Beit muß der Pächter einen Kaffenbeftand von 20 

bi8 25 Proc. der jährlichen Ausgabe halten. (Vgl. v. Kirhbadh: Birnbaum IT, 

©. 604 ff.) Nah Knaus (Tübinger Ztihr. 1844, ©. 73 ff.) ift das Betriebs— 

fapital in England 7—Imal fo groß, wie der Pachtſchilling, bei gewöhnlichen 

Weidepachten 3—5mal, wo die Viehraffe jehr edel ift, bis 10mal (Sinclair 

Grundgefege, S. 20 ff.), in Schottland (bei höherem Pachtſchilling) Amal, im 

füdweftlichen Deutſchland 4—5mal. In der Poebene bloß das Tebendige Inventar 

3—5mal fo groß. (Jacini, ©. 262.) In Altenburg foll das umlaufende Kapital 

die Hälfte des ftehenden betragen, beide zufammen wenigfteng fehsmal jo groß, 

wie die jährlichen Zinfen des zum Gutsfaufe verwandten Kapitals. (Löbe Altenb, 
Landwirthſch, ©. 329.) In Preußen meift 20—25 Proc. des Bodenwerthes 
als Inventar gerechnet, ebenfo viel al8 Werth der Gebäude. (Engel Preuß. 

Statiſt. Beitihr. 1866, ©. 31.) In Schlefien nimmt Blomeyer das Gebäude: 

inventarv zu 18—30 Proc. vom Werth der Tandwirthichaftlih nutbaren Fläche 

an, das ftehende Betriebskapital zu 5—18 Thlr. pro Morgen, das umlaufende 

auf größeren Gütern zu 3—12 Thlr. pro Morgen. (Feftihrift der deutjchen 

Landwirthe, Berj. von 1869, ©. 273 ff.) Aus 100 allgäuifhen Güterfhätungen 

im 17. Jahrh. erhellt im Durchfchnitt der Werth der Gebäude mit Hofftatt und 
Krautgarten — 1/, des Gutswerthed. (Dig Geſch. der Bereinödung in Kempten, 

1865, ©. 33.) In Defterreih Werth des Bodens 10000 Millionen fl., der 

Hausthiere 1106 Mill., der Gebäude und Geräthe 1271 Mill. (Amtl. Ethnogr. 
I, S. 533 fi.) Nach Hlubek (Oelonomiſche Neuigkeiten, 1850, Nr. 120) beträgt 

bier bei guter Wirthichaft das Anventar 1/;,, das umlaufende Betriebskapital 

1/; vom Bodenwerthe. In Frankreih nahm A. Young (1787 ff.) durchſchnittlich 

40 Schill. pro Acre Pächterkapital an; Gasparin (Cours de l’agricult., 1845, 
I, p. 384) und Rau (Lehrbuch I, $. 215 a.) für viele Gegenden mit Brache 
15 fl., für die beftfultivirten Gegenden des Sidens 56—59 fl., für das Nord- 

departeinent 57 fl. (nah Cordier p. 479. 485 nur 40 fl.) pro pr. Morgen. 

Don 1818 f. Chaptal De l’industrie Frangaise I, p. 217 fi. In Belgien 
Schwerz (Belg. Landw. 1807, II, ©. 386 ff.) für die Heftare 114 bis 152 fl., 
Sinclair (1821) 15-4 Pfd. St., Laveleye (1862, p. 50. 159. 186. 285) im 

Condroz 200—250 Fr., im Hennegau 350—400 Fr., in Flandern 500 bis 
. 806 $r. Die vier Güter, die bei den Preifen der holländifchen Landbaugefell- 

ſchaft 1858 wetteiferten, zwei in Sübholland, eins in Groningen, eins in 

Nordbrabant, enthielten pro Acre 6 Pfd. St. 6 Edill. 1 P., T Ph. Er. 

3 Sch. 1 P., 5 Ph. St. 17T Cd. 5 P. und 4Pf. St. 10 Ch. 8 P. Kapital. 
(Statist. Journ. 1862, p. 399.) Im engliſchen Mittelalter rechnet Rogers I, 

p. 20 um 1333 ff. auf ein Gut von 264—277 beftellten Acres über 100 Pfd. 
St. damaligen Geldes Kapital, Das englifhe Pächterfapital ſchätzt A. Young 
1770 zu 80 Schill. pro Acre, für Schottland zu 30, Irland zu 40 Schill.; 

Sinclair (1821) bei Aderpadtungen 84 bis 200, ja 240 Scill., in Eifer, 
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wo Austrodnen und Kalfen des Bodens nöthig war, bis 300 Schill.; M'Culloch 
(Stat. ace., 1837, I, p. 561) zu 6—7 Pfd. St. in England, 5—6 in Schott⸗ 

land. Ein Fall, wo bei früherer Kultur 1818 bis 1839 cin Gut von 200 Pfb. 

Pachtzins mit 726 Pfd. Pächterfapital beftellt worden war, feitdem mit 7529 Pfp. 

firirtem Meliorationsfapital und 4069 Pfd. Betriebsfapital ein Pachtſchilling 

von 564 Pfd, gezahlt wurde: Quart. Rev. LXXIII, p. 505 fg. Die Zahl der 

Arbeiter Hatte ſich gleichzeitig von 5 auf 20 (für 258 Acres) erhöhet. L. de 

Lavergne De l’agriculture Anglaise, p. 136 nimmt in England ein Pädter- 

fapital von 8—15 Pfd. St. pro Acre an. Natürlich hängt der Kapitalbedarf 

eines Landwirthes zum Theil von der Echuelligfeit des Abſatzes, auch vom 
Antrittstermine ab, fo daß er z. B. unter fonft gleihen Umftänden größer ift, 

wenn die Wirthihaft um Lichtmeß, ald wenn fie um Johannis beginnt. 

$. 33. 
Jedes intenfivere Aderbaufyftem ift nur unter 

Borausjeßung eines höhern Preifes der PBroducte 
möglid. Der nahhaltig hohe Preis z. B. des Getreide liefert 
an fih ſchon den Beweis, daß die Volkswirthſchaft im Ganzen ein 
dringendes Bedürfniß nach Getreide hat und alle die Opfer, welche 
zu dejjen Befriedigung erfordert werden, bringen will und muß. 

($. 31.) Aber auch der einzelne Landwirth kann berechnen, wie 
weit die Productiongkoften einer gewiſſen Kornmenge 2c. gehen 
dürfen, um noch von dem zu erwartenden Marftpreife vergolten 

zu werden: ($. 32.) zumal in ‘Perioden, wo jede Arbeit, jede 

Boden» und Kapitalnußgung, aber auch jedes Product ihren Geld: 
preis haben. Eo 5.8. iſt es technifch wohl immer möglich, durch 

Steden der Saat im Vergleich mit dem Eäen gegen 70 Procent 
zu erjparen; freilid mit einem bedeutenden Mehraufwande von 

Arbeit. Die ökonomische Möglichkeit eines folden Verfahrens Täßt 
fih aber nur da zugeben, wo das erjparte Getreide mindeftens 
ebenjo viel gilt, wie die mehr geleiftete Arbeit. — Sit die größere 

Intenſität des Anbaues nicht fowohl auf Vermehrung, jondern 
auf Verbefjerung des Productes gerichtet, jo Fann fie nur da im 

Preife vergolten werden, wo das Princip der Gebrauchsgliederung 
(Bd. I, 8. 207) hinlänglich entwidelt ijt, um die befjere Qualität 
der Waare mindejtens in demjelben Berhältniffe, wie die Pro— 

ductiongkoften gewachjen find, höher zu ſchätzen. Eine ſolche Ge: 

brauchsgliederung aber, die für jede Bejonderheit der Waare ein 

befonvderes, genau entjpredhendes Bedürfniß Fennt, ift ebenjo, wie 

die nah damit verwandte Arbeitsgliederung, nur möglid, wenn 
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bedeutende Fortfhritte des Lurus, der Bildung und des Reich— 
thums vorangegangen find. ? 

Denken wir ung vier benachbarte Landgüter von gänzlich gleicher 
Naturbefhaffenheit, das eine S auf fibirifhe Weife bewirthichaftet, 

das zweite D nach dem alten Dreifelverjyiteme, das dritte M in 
medlenburgijcher, das vierte F in flandriſcher Weife. Es erzeuge bier 

8 D M F 
500 Scheffel roh 1200 Sch. 3000 Sch. 7000 Ed. 
mit 50 Thle. Koften — 300 Thlr. — 1000 Thlr. — 3000 Thlr. ; 

fo wird der reine Ertrag fein, wenn der Echeffel '/, Thaler Eoitet, 
+ 75 Thlr. 0 — 250 Thlr. — 1250 Thlr. 

Alſo nur die ſibiriſche Wirthſchaft einträglih, die medlenburgifche 
oder gar die flanprifhe unmöglid. — Laſſen wir jetzt die Korn: 
preife fteigen, jo ift nicht zu verfennen, daß der Preis des Korns 
im laufenden Sahre (nicht Kalender-, jondern DVegetationsjahre), 

immerhin ein Element ver Broductiongkoften des nädhitjährigen Korns 
bildet.‘ Etiegen nun diefe Productiongkojten in demjelben Grade, 

wie jener Preis, jo würde das Reinertragsverhältniß der verſchie— 

denen Wirthſchaftsſyſteme unter einander gleichbleiben. Dieß kann 
aber nicht fein, weil nur einige Elemente der Kornproductiong: 

fojten für das nächſte Jahr dur das Steigen des heurigen Korn: 
preijes entjprechend vergrößert werden, andere davon ganz un— 

abhängig find, wieder andere fogar in umgekehrter Richtung fi 
verändern. In die erjte Klafje gehört das Saatkorn, aud das 

Viehfutter, obſchon hier durch Arbeit und Kapital mande Eripar: 

niſſe möglich find; in vie legte Klafje der Zins aller Landbau— 

fapitalien, der von denfelben Urfachen, welche den Kornpreis 
dauernd erhöhen, regelmäßig erniedrigt wird. (Bd. I, $. 185.) 

Dom Arbeitslohne mag derjenige Theil, welcher zu bloßer Er: 
nährung der Arbeiter beftimmt it, mit den Kornpreifen parallel 
fteigen; der andere Theil, der ihnen Kleivung, Wohnung 2c. ver: 

ihafft, wird das fchon weniger thun. Auch ift die gewöhnlichſte 
Urfahe einer bleibenden Vertheuerung des Getreides, nämlich die 

Zunahme der Volksmenge, entweder, (bei übrigens gleicher volks— 

wirthſchaftlicher Kultur), mit einem Sinken des Arbeitslohnes ver: 
Inüpft, oder, (wenn die volfswirtbichaftliche Kultur im Ganzen 

wächst), mit einer folhen Steigerung der Arbeitsgejchidlichkeit, 

Arbeitsgliederung 2c., daß diefelbe Menge und Güte von Arbeit 
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troß des höhern Lohnes doch mohlfeiler zu ftehen fommt. (Bd. T, 
88. 40. 173.) Wir ftellen deßhalb in der Fortfegung unferer 

Tabelle neben jede Vertoppelung des Kornpreifes nur eine Ber: 
mehrung der Productionskoften um das andertpalbfade. * Bein 

Preife von „Thlr. pro Echeffel geitaltet fi das Berhältniß jo: 
8 D M F 

Nohertrag 250 Thlr. 600 1500 3500 

Productionskoften 75 „ 450 1500 4500 

Neinertrag 175 „ 150 0 — 1000 
Beim Preiſe von 1 Thlr. pro Echeffel: 

Nohertrag 500 Thlr. 1200 3000 7000 
Nroductionskoften 112.5 „ 675 2250 6750 

Neinertrag 387.5 „ 525 750 250 

Bein Preife von 2 Thlr. pro Echeffel: 

Rohertrag 1000 Thlr. 2400 6000 14000 

Productionskoſten 168.75 „ 1012.55 3375 10125 

Reinertrag 831.25 „ 13875 2625 3875 
Hiernach find alfo die ertenfiveren Aderbaufyfteme auf ven 

niederen Kulturftufen vortbeilbafter, die intenfiveren auf den 

höheren Kulturftufen. ® 

1 Wegen der liberaus fhwierigen Controle ift das Saatfteden ohnehin ge- 

mwöhnlih nur da zu empfehlen, wo der Landwirth feine Felder felbft befäet. 

Bon den Säemaſchinen urtheilt v. Münchhaufen (im Hausvater) für feine Zeit 

und Gegend wohl mit Net, der befte Gebrauch, den man von ihnen machen 

fönne, jei der, fie auf die Vorrathskammer zu ftellen. 

2 In Belgien wird der Flachs oft geländert: wenn er 4 bis 5 Zoll hoch 
ift, fo ftedt man am Rande der Beete Holzgabeln in die Erde, legt querüber 

Stangen umd gittert dieje wieder mit Heineren Querhölzern. Der Flachs wächst 
hindurch, wird num vor dem Umlegen gefhütt und drei= bis viermal jo hoch 

bezahlt, wie der ungeländerte. (Schwerz Belg. Landw. II, ©. 118.) Offenbar 

nur in folhen Gegenden möglich, wo die Landwirthe nicht bloß die erfte, jehr 

bedeutende Auslage machen können, fondern wo es überdieß nicht an Abnehmern 

fehlt, welche ausgezeichneten Flachs auch ausgezeichnet bezahlen. So ift «8 

eine Hauptregel, um guten Wein zu gewinnen, daß die Stüte des Rebftodes 
dem Boden keine Nahrung entziehen darf; alfo todte Stützen, d. h. foftipieligere! 

In vielen Gegenden von Italien würde aber der Höhftmögliche Preis des Weines 

feinen Erjag dafür gewähren. 

3 In Frankreich verfchlangen die Kulturkoften des Aderbaues nah Moreau 
de Konnes 

um vom Robertrage pro Kopf ber Bevölkerung 

1700 35 Proc. 24 Franken 

1760 37 „ 21 u. 
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um bom Robertrage pro Kopf der Bevölkerung 

1758 43 Proc. 30 Franken 

1813 60 „ 61 „ 

1840 60 „ 0 u 
(Journal des Econom. 15. Octbr, 1850.) Um 1852 betrugen in den mindeft 

entwidelten Departements die Ausgaben der Bodenkultur 30 Fr. per Heftare, 
und der Ertrag 70 Fr.; in den meift entwidelten jene 200, dieſer wenigſtens 
320 Fr. (Paſſy im Dictionnaire d’Economie politique, art. Agriculture.) In 
der öfterreihifhen Monarchie nimmt eine amtlihe Schätzung von 1856 den 

mittlern Durchſchnitt der Kulturkoften zu 331/5 Proc. des Nohertrages an (?), 

im Königreih Sachſen 1840 zu 63 Proc In Flandern fpriht Schwerz 

(Belgifhe 2. W. II, ©. 398 ff.) von 72 Proc In Amerika ift auf neu: 
gerodetem Lande eine Ernte, welche das 600- bis 700fache der Ausfaat Liefert, 

nit unerhört; und doch pflegt der Ertrag, wenn man ihn mit der Größe der 

beftellten Fläche vergleicht, nicht8 weniger als bedeutend zu fein. (Bouffingault 

Landwirthichaft I, ©. 319.) Bouffingault erwähnt ein fpanifches Feld, welches 
nur 5—6 Heftoliter Weizen pro Helktare lieferte, und daneben ein eljaffifches, 

welches 17—20 producirte; aber die Ausfaat wurde dort mit dem 60: bis 

7Ofachen, hier nur mit dem 9- bis 10fachen vergolten. (I, ©. 299 fg.) 

4 Auf die Ziffer kommt hierbei wenig an, wenn e8 nur ficher ift, daß die 
Hervorbringungsfoften in einer geringern Progreffion zunehmen, als der Preis; 

und das erhellt fhon aus der Thatfache, daß die Grundrente bei nachhaltiger 

Bertheuerung der Bodenproducte zu fteigen pflegt. 
5 General Washington drüdt fih dahin aus, in Nordamerika fei es 

vortheilhafter, viel Land fchlecht zu beftellen, al® wenig Land gut. (Letters 

of G. Washington to A. Young, containing an account of his husbandry, 
his opinions and various questions in agriculture and many particulars of 

the rural economy in the U. States. London 1802.) Schon Boisguille 

bert wußte, daß der Kornpreis beftimmt, wie weit man die Kultur ausdehnen 

könne; vermittelft der Düngung fei faft beliebig viel auszurichten, wenn nur 
der Preis des Productes die Koften dede. (Trait des grains 11,2.) Aehnlich 

Quesnay Fermiers und Grains: Oeuvres ed. Daire p. 231. 262. In Deutjd): 

land erfannte Gaſſer fehr gut, weßhalb man in Brandenburg - Pommern feine 

jo guten Pferde und Gefchirre anwenden konnte, wie im Halberftadt- Magde- 

burgifhen; auch den Bauern von Staatswegen Kapital vorzuftreden, wider— 

räth er dort, während er es hier empfiehlt. (Einleitung, 1729, ©. 312. 

Bord. ©. 18. 20.) Ebenfo einfichtsvoll find Zincke's Einwürfe gegen das fog. 
Kretzſchmarſche Aderbauräthjel (Emporpflügung des Untergrundes), ſowie gegen 
das Saatſtecken. (Leipziger Sammlungen, 1749, V, ©. 286. 778 ff. 1750, 

VI, ©. 82. 400 ff.) „Der hohe Kornpreis macht alle wüften Derter urbar ꝛc.“ 

(Philippi Vertheidigter Kornjude, 1765, ©. 116.) Beccaria E. P. II, 2, 22. 
The lands of no country can ever be completely cultivated and improved, 

till once the price of every produce, which human industry is obliged to 

raise upon them, has got so high as to pay for the expense of complete 

improvement and cultivation. (Ad. Smith W. of N. I, Ch. 11: p. 358 fg. 
345 ed. Bas.) Nah Thaer Engl. Landwirthichaft II, 2, S. 9 muß die Künft- 
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lichkeit der Wirthſchaftsſyſteme fteigen und fallen mit der Höhe der Pacht. Gut 

zeigt auch Schlözer, dem feine ruffiihe Beobachtung Ausnahmen von der 
Negel der hohen Kulturftufen lehrte, daß in Liefland edles Vieh, intenfive Be- 
arbeitung fchädlih fein würden. (Anfangsgründe I, ©. 30.) J. ©. Koppe 
Nevifion der Aderbaufyfteme, 1818: zu deffen Hauptverdienften die „Polemik 

gegen die Fruchtwechjelwirthichaft um jeden Preis und an allen Orten“ (Fraas) 
gehört. Ferner Storch Handbud I, ©. 355 fi. Die fchönen Bemerkungen 
von Rau Anfichten der Volkswirthſchaft, 1821, Nr. 3 find in deffen fpäteren 

Schriften wenig entwidelt, Sehr wichtig dur Tandwirthichaftlihe Selbft- 
erfahrung und mathematische Eleganz v. Thünen, Der ifolirte Staat in Be» 

ziehung auf Landwirthihaft und Nationalöfonomie I, 1826. (Zweite Auflage 

1842.) Berallgemeinert, ftatiftifch=Hiftorifch durchgeführt und als Grundlage 
der Agrarpolitif nachgewiefen von Roſcher Ideen zur Politif und Statiftif 

der Aderbaufyfteme: Archiv der polit. Oek., 1845. 46. 

$. 34, 

Unter ſonſt gleihen Umftänden ift die Einführung einer 

intenfiven Landwirtbihaft auf frudtbaren Grund: 

ftüden weit früher möglid, al3 auf unfrudtbaren. Eine 
gegebene Kapital= und ArbeitSmenge muß um jo einträglicher fein, 

je fruchtbarer der Boden, auf den fie verwandt worden. Nehmen 

wir an, auf dem Boden A = 10 Proc. Ertrag, auf dem Boden 

B nur = 4 Proc. Hier wird man, abstract theoretiich aufgefaßt, 

erft dann mit Bortheil Kapital und Arbeit auf B übertragen 

fünnen, wenn A bereit3 jo jehr damit verjehen ift, daß jeder 

neue Zuſatz auch nicht mehr als 4 Proc. Gewinn bringen würde.! 
— Hieraus erklärt es fih, weßhalb man in Ländern der höchiten 
wirtbichaftlihen Kultur oft noch bedeutende Streden unfruchtbaren 
Landes ganz öde fiehbt. Bei der dort herrſchenden Wirthichaftsart 
würden dieſe Stellen pofitiven Schaden bringen, während fie, 3. B. 

nad den Dreifelverfyiteme bebaut, recht wohl rentiren könnten. 
Aber die ertenjive Bewirthſchaftung hat man dort verlernt. 2 Auf 
der andern Seite ijt nichts freier und namentlih in Bezug auf 

die Intenſität ungebundener, al3 der Anbau von gut entwäfjerten 
Marjchgegenden. 3 — Freilih darf man auch bier wieder nicht ver: 
gefien, wie das Prädicat „fruchtbar“ auf hoher Kulturftufe zum 
Theil ganz anderen Grundjtüden gebührt, als auf nieverer. Denn 
die gewöhnliche Anfiht, fruchtbar jei gleichbedeutend mit reich an 
unmittelbar pflanzennährenvden Beftandtbeilen, ift durdaus un: 
genügend. Bei rohen Bölfern, überhaupt fehr extenfiver Land: 
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wirtbichaft, kommt es hauptfähli darauf an, daß die von felbft 
im Boden gegebene Pflanzennahrung ſchon mit geringer Technik, 
unvollfommenem Geräth, ſchwachen Arbeitsthieren 2c. zugänglich 
werde. Darum Uebergewicht des leichten Ackerbodens, der fich 
freilich bald erſchöpft, der natürlichen Wiefen ꝛc. (Bd. I, 8. 154. 

Bd. II, 8. 25.) So galten 3. B. die jüdfranzöfifhen Haiden in 
Mittelalter verhältnigmäßig für gar nicht jo ſchlecht, wie heut- 
zutage. Eine Menge der angefebenjten Adelsfamilien, die Captal 
de Bud, de la Teſte 2c. hatten dort ihre Herrenfige. Epäterhin 
aber zogen fich diefe nad) der Hauptjtadt; das Land verfiel immer 

mehr und ward den Bauern von ihrem Grundherrn zu einem 
Epottpreife, oft ganz umfonft überlafjen. * Auf hoher Kulturftufe, 

wo die unmittelbare Pflanzennahrung jo leicht durch Kunft erjegt 
werden kann, treten für den Begriff „Fruchtbarkeit“ ſolche Eigen- 
Ichaften des Bodens in den Vordergrund, welche leicht und ficher 
deſſen Verbindung mit den Hülfsmitteln des allerintenfivften An 

baues ermöglichen. Hier fteigen aljo die urſprünglich an Pflanzen: 
nahrung minder reihen oder zugängliden Grundftüde oft relativ 
am auffälligiten im Preife;d freilid werden fie dann auch durch 
finfende Kornpreije am auffälligiten von ihrer Höhe herabgedrüdt. 
(Bd. I, $. 158.) 

Unter den Begriff der Fruchtbarkeit it namentlid auch das 
Klima zu fegen. Je wärmer das Klima (bei gehöriger Feuchtig- 
feit), deſto weiter darf unter übrigens gleihen Umjtänden die 
Antenfität der Wirthichaft getrieben werden. Wie beveutfam ift 

nit in diefer Hinfiht für warme Länder die Möglichkeit, inner: 
halb vefjelben Jahres auf demfelben Boden mehrere Ernten zu 
halten; ® oder in Tropengegenden PBlantagenbau völlig ohne Vieh: 

zucht zu treiben! Dagegen ift 3. B. in Oſtpreußen, mit Ausnahme 
jolder Pläte, die einen vorzugsweife milden Boden haben, feine 

eigentliche Fruchtwechjelwirthichaft möglid. Coll der Roggen bier 
durchwintern, jo muß er Mitte Septembers gefäet fein; kann alfo 
nicht auf Bohnen oder Kartoffeln folgen, melde zu der Zeit ge: 
wöhnlich noch nicht geerntet find. Weizen muß noch früher, Hanf 

und Flachs dagegen fünnen oft erſt nah Mitte Junius gejäet 
werden. 8 — Eo wird jehr loderer Sandboden bei hoher Kultur 
ſchon wegen der Wurzelunfräuter nicht Teiht einer mehrjährigen 
Grasdreiſche entbehren können; jehr zäher Thonboden einer reinen 
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Brache.“ Auch der Klee gedeiht nicht auf dem letztern, weßhalb 

A. Young bier wenigitens ein Drittel in Gras zu halten räth. 

Sn Gebirgen, wo der Aderbau doppelt jchwierig, der Graswuchs 
doppelt leicht ift, wird man nicht füglich über die Feldgraswirth— 
Ihaft hinausgehen können. Die Alpen find größtentheils abfoluter 

Meideboden. Bei jehr jteiler Abhängigkeit find Feine Hadfrüchte 

rathſam, weil ſonſt die Aderfrume leicht Fünnte weggeſchwemmt 
werden. 10 

I Bol. Br. I, 8. 33 fg. Bd. II, 8.19. Schon Dithmar Einleitung 
in die öfonomifchen, Polizei» und Gameralwifjenfchaften (1731) S. 165 räth, 

nur auf gutem Boden, und wo es fonft „die Umftände zulaffen“, die Drei- 

felderwirthfchaft in holfteinifche zu verwandeln. Neuerdings ein Hauptgedanfe 

v. Thünens Der ifolirte Etaat, passim, der namentlich die Stallfütterung 

nur da möglich nennt, wo der Boden reich genug ift, um 3. B. Mäheklee ftatt 

des Weideklees hervorzubringen. (I, ©. 162.) Wie man, je unfruchtbarer der 
Boden ift, eine um fo größere Quote deffelben zur Futterproduction muß 

liegen laffen, ſ. Pabft Landw. Betriebslehre, $. 439. Je mehrfhüriger eine 

Wieſe, defto verhältnißmäßig wohlfeiler fommen Heuwend- und Heurechen- 

maſchinen. 

2 v. Thünen a. a. O. J, ©. 145. So haben z. B. die beträchtlichen 
Haiden, welche noch zu Anfang des 19. Jahrh. nahe bei London, in Warwick 
und Leiceſter exiſtirten, meiſt ärmern, ſandigen Boden. (Middleton Agri- 

eulture of Middlesex, p. 98: von der 6308 Acres großen Haide zu Hounslow. 
A. Young Annals of agriculture Nr. 122, p. 200. Thaer Englifhe Land— 

wirthichaft II, ©. 60.) Den Belgiern hat es neuerdings mit dem Urbaren 
wüſter Streden viel minder glüden wollen, als im Mittelalter. (Schwerz 

Belgiihe 8. W. I, ©. 68 ff.) Wüſte Pläge in Biscaya: Delaborde Itineraire 
III, p. 138. Große Haiden in der Nähe von Peling: Barrow Travels in 

China, p. 567 fi. Ueberhaupt find die Chinefen, obſchon fie die Bearbeitung 

des von Natur fruchtbaren Landes vortrefflih ausüben, in der Berbeflerung 

des unfruchtbaren nichts weniger als geſchickt. Faft allenthalben liegt daher der 

höhere Theil der Gebirge, fowie die, Ueberſchwemmungen ausgejetten, Ufer- 
diftricte wüft, fogar am Kaiferfanal. (Davis The Chinese II, p. 386.) 

3 Archiv der polit. Def. N. F. VII, ©. 171. Inmitten der ficilianifchen 

Landwirthſchaft, die im höchften Grade ertenfiv ift, bilden die Umgegend von 

Palermo und die niederen Theile des Aetnas ein Paar gleihjam Oaſen des 
intenfiven Aderbaues, Bei Palermo ift die Nähe der großen Stadt, beim Aetna 

die, jelbft für jenes Land ungewöhnliche, Fruchtbarkeit des Berges der Hauptgrund. 
4 Constitutionnel 11. Juin 1843. Ganz ähnlich) das Berhältniß zwiſchen 

Hoch- und Niederfhottland im Mittelalter. In Medlenburg find die befferen 

Bodenklaffen feit der allgemeinen Abfhätung viel mehr im Werthe geftiegen, 
al& die geringeren, jo daß jett die „Hufen“ auf ſchwerem und leichtem Boden 

nicht mehr gleichwerthig find. 
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5 Eo betrug in vielen Gemeinden des Eure- und Difedepartements die 
mittlere Grunbrente pro Heftare von Grundftücden der 

erfien, zweiten, dritten, vierten, fünften Ratafterflafje 
1817 58 Sr. 48 Fr. 34 Fr. 20 Fr. 8 Fr. 
1845 80 „ 10 60 „ 50 „ 40 „ 

(Pafiy im Journal des Economistes X, p. 111.) Wenn in verſchiedenen 
Ländern ſich der Weideertrag ſo ſehr verſchieden zum Ertrage der Aecker ver— 
hält; wenn jener mit dem Steigen der Kultur gewöhnlich mehr ſteigt, als dieſer: 
fo rührt das hauptſächlich daher, daß die extenſiveren Feldſyſteme gewöhnlich 
nur daS übelgelegene Land zur Weide nehmen. Nah Storch Handbuch fiber]. 
von Rau I, ©. 359 ff. wäre das Verhältniß zu Anfang des 19. Zahıh. ge⸗ 
weſen: in Oeſterreich wie 1:2-5, Preußen wie 1:2, Frankreich wie 1:1-05. 

6 Bol. Schwerz Praktiſcher Aderbau III, ©. 91. Koppe Revifion der 
Aderbaufyfteme, 1818. 

° v. Harthaufen Ländliche Verfaſſung in den einzelnen Provinzen der 
preußifhen Monardie I, S. 104. Meiten Boden und landwirthſch. Verhält- 
niſſe des preuß. Staates (1868) I, ©. 151 fi. In Bezug auf Liefland vgl. 
Friebe II, ©. 39. In Falten Gegenden muß der Dinger fhon zerfetst auf: 
gebracht werden, weil die Zerfegung auf dem Ader felbft zu langjam erfolgte: 
hierbei geht aber viel verloren. (Boufjingault II, ©. 42.) Wilde Feldgras- 
wirthſchaft in den rauheren Theilen der Sommergetreideregion: Göriz Betriebs- 
lehre II, ©. 79. &o finden die Schotten das Drillſäen weniger rathjam, als 
die Engländer, weil dabei jeder Aufjhub in der Beftellung fo große Gefahr 
bringt. (Sinclair Grundgeſetze, S. 413.) In warmen Ländern ift das Strob 
weit nahrhafter und wohlfchmedender, kann alfo auch weit beffer zum Bieh- 

futter dienen. Wo alle Feldarbeiten wegen des unglnftigen Klimas in eine 
kurze Jahreszeit zufammengedrängt werden müffen, find Mafchinen für vie 
winterlichen Gejhäfte des Landwirthes kaum räthlich. 

8 Auch die Ungefundheit des Klimas zwingt zum Einjchränfen der Arbeit, 
Borherrfchen der Weide zc.: fo im der römischen Campagna, in gewiffen Theilen 
Slanderns. (de Laveleye, p. 24.) 

I Die Schotten finden es unthunlid, die Sommerbrade abzuſchaffen, 
während die englifchen Theoretifer fie meift verwerfen. (Sinclair Grundgejeße, 

S. 310 fg.) Indeſſen ift auch der größte Theil von Middlejer ein jo unartiger 
Thonboden, daß hier das Pflügen risfant wäre und Weiden fih ſchon aus 

natürlihen Gründen am meiften empfehlen. (Sinclair, ©. 528.) Je milder 

übrigens der Boden, um fo länger kann man im Brachfeld die Weidenugung 
fortfegen; defto näher fteht ſchon an fi die Dreifelderwirthichaft dem Yeld- 

grasſyſteme. 

10 Ueber die von der Unfruchtbarkeit gebotene Dreifelderwirthſchaft der Eifel 

ſ. Schwerz Rhein-weſtphäl. L. W. I, ©. 209 fi. Prakt. Ackerbau I, ©. 107. 
In Schaffhauſen herrſchte früher das Dreifelderſyſtem; nur auf dem Randen, 
einer Fortſetzung des Jura, eine noch viel rohere Landwirthſchaft (2 Jahre 

Korn, darauf 6—12 Jahre Gras), weil man feinen Dünger hinaufführen 
fonnte. Später hat die Gründüngung den Weg gebahnt, daß einige Haus- 

Roſcher, Spftem der Volkswirthſchaft. II. Ss 
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haltungen ſich oben anfiedelten, und num eine intenfivere Methode allgemeiner 

wurde. (Im Thurn C. Schaffhaufen, S. 54.) Wie wäre es den Barbaresfen 
am Fuße des Atlad nur möglih, das Syftem der ewigen Weide zu verlaffen, 
da ihre Ebenen ja im Eommer eine wafferlofe Wüfte bilden, nur in ber 
übrigen Jahreszeit ſchöne Weide, willlonımene Zugabe zu ihrem Ader auf den 
Gebirgen ? 

$. 35. 

Die im vorjtehenden Kapitel erörterten Naturgefege Lafjen ſich 
ihren Hauptzügen nad jchon im Alterthum als gültig nachweisen. 

So erinnert 3. B. an die oben gejchilverte fibirifhe Wirthſchaft 
jene Sage der griechiſchen Urzeit, wonach Herafles vie Ställe 
des Königs Augeias vom lange aufgehäuften Mift reinigte, und 
zwar durch Hineinführung eines Fluffes. ! In der bomerifchen 
Zeit waren bereits Düngung und Brahpflügung üblich. ? Hefiod, 
welcher dem Ausgange der hellenischen Ritterzeit angehört, ſchildert 
Winterfaat, Sommerfaat und Bradhe, alfo wahrjcheinlich Dreifelver: 

joftem. 3 Dagegen lehrt Zenophon eine hochkultivirte Wechſelwirth— 
ſchaft.“ Theophraft empfiehlt den Karſt mehr, als den Pflug, weil 

er den Boden ftärker zerpulvert. Sn hohem Grade rühmt er das 

Umgraben: die. Megareer gruben ihr Land alle 5 bis 6 Jahre fo 
tief um, wie der Regen zu bringen pflegt.? Dabei die forg- 
fältigfte Auswahl der Saatkörner, Bejätung, ſogar Behadung 
des Getreides. 6 Wie jehr die Griehen den Aderbau theoretiich 

bearbeiteten, erhellt aus den 50 Schriftitellernamen, die Varro 

(de re rustica I, 1) aufbewahrt hat. — Bei den Römern ift 
die ſprüchwörtliche Regel der älteften Zeit: nihil minus expedire, 
quam agrum optime colere, auch werde der Ader am beiten 
verfehen malis bonis, (mit ſchlechtem, alſo wohlfeilem Jnventare),? 
offenbar ein Grundfaß der ertenfiven Landwirthſchaft; ebenſo in- 
tenfiv dagegen die jpätere Lehre: foecundior est culta exiguitas, 

quam magnitudo neglecta.8 Auch während ihrer Fultivirteften 
Periode haben fie in den abgelegenen Provinzen Dreifelvderbau ge: 

trieben, ? in Stalien aber von Cato bis Palladius (vgl. Vergil. 
Georg. I, 71 ff.) eine Fruchtwechſelwirthſchaft, von welcher Did: 

fon, der Zeitgenofje A. Youngs, urtheilt, daß fie feinen Lands—⸗ 
leuten in vieler Hinfiht als Mufter vorleuchten könnte, 9 Mehrere 
Häufer des vornehmften Adels hatten einen ehrenvollen Beinamen, 
weil fie fih um die Einführung des Anbaues von Blattfrüchten zc. 
verdient gemacht. *! Sehr Fünftliche Mittel werden empfohlen, um 
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die Confiftenz des Bodens, feine Temperatur, Fettigkeit 2c. zu 

prüfen; felbft das Koften, ob er falzig oder bitter ſchmecke.? Auch 
die Düngerlehre ſehr genau behandelt, nur ohne chemiſche Analyſen. 
Am beiten fei der Mift von Tauben, dann von Hübhnern, nicht 
aber von Gänfen oder Enten; weiterhin der menjhliche, dann der 

von Ejeln 2.3 Wie hoch muß die Intenfität einer Landwirth— 
ſchaft geftiegen fein, worin der Vogelvünger eine große Rolle ſpielt! 
Gepflügt wurde bis neunmal, hernach große Sorgfalt, um das 
Waſſer von der Saat abzuleiten, fajt alle Gewächſe bejätet, das 

Korn zweimal, ja dreimal behadt, an einigen Stellen zwijchen dem 
Getreide mit Ochſen gepflügt. ! Auch die Stallfütterung war be- 
Yiebt. 5 Im Ganzen rechnet Columella (II, 13) auf jeden Pflüger 
drei gewöhnliche Arbeiter, d. h. für Kornfelver vier big fünfmal 

jo viel außerorventlihe Hülfe, als die Engländer zu Dickſons Zeit 
(II, p. 79 ff.) auf demjelben Flächenraume. 

Schon im Alterthum find Fälle beobachtet worden, daß Agro— 

nomen dur vorzeitige Uebertragung einer intenfiven Landbau: 
methode auf eine niedrige Kulturftufe in Schaden geriethen. 16 17 

1 Epäteren, mehr pragmatifirenden Schriftftellern kam dieß fo wunderlich 

vor, daß fie umgekehrt Herafles und Augeias zu Erfindern der Düngung 
ftempelten: Plinius H. N. XVII, 6. 

2 Homer Il. X, 353. XVII, 541 ff. Odyss. V, 127. XIII, 32. XVII, 297 ff. 
3 Hesiod. Opera 383 fi. (Sommerjfaat), 445 fi. (Winterfaat), 460 ff. 

(Brade). Vgl. dagegen Büchſenſchütz Befig und Erwerb im griech. Alterth. ©. 301. 

4 Ein Jahr Getreidebau, das andere erft eine grüne Saat, die verfüttert 

oder roh untergepflügt wird, und dann glei dahinter wiederholte Brach— 
bearbeitung. (Xenoph. Oecon. 17. 18.) Zu TheophraftS Zeit pflügten felbft 

die Mafedonier und Theffalier, alfo in weniger kultivirten Gegenden, blühende 
Bohnen als Dung unter. (Hist, plant, VIII, 9.) 

5 Theophr. De causis plant. III, 25. 14. 
6 Theophr. De causis plant. III, 17. IV, 12. III, 25. Geoponica II, 4. 
? Blinius erwähnt dieß mit fichtlicher Berwunderung: H. N. XVIII, 7. 8. 

Dod meint auch er noch: bene colere necessarium est, optime colere damnosum. 

8 Bgl. Vergil. Georg. II, 410. Columella I, 3. IV, 3. Pallad. I, 6. 
Schon Mago, dem hochkultivirten Karthago angehörig, hatte verlangt, imbe- 
cilliorem agrum quam agricolam esse debere. (Columella 1. c.) Der alte 

Cato fteht in diefer Hinficht zwifchen den antiqui des Plinius und Bergil ꝛc. 
in der Mitte: ager, quamvis quaestuosus sit, si sumptuosus erit, relin- 
qui non multum. (R. R. 1.) Summa omnium in hoc spectando fuit, ut 

fructus is maxime probaretur, qui quam minimo impendio constaturus 
esset. (Plin. H. N. XVII, 6.) 



116 Bud I. Kap. 2. Ertenfiver und intenfiver Aderbau. 

9 Ganz ſchlechter Boden wurde auch in Ftalien nah dem Dreifelderfufteme 
bewirthſchaftet: Plinius H. N. XVIIL 52. 

10 Dickson The husbandry of the ancients. II. 1788. Bgl. bejonbers 
1, p. 48. Eine faft unglaublide Sorgfalt wurde nad) Columella II, 11 auf 

das vornehmfte perennirende Futterfraut, medica, verwendet. 

11 So die Lentuli, Fabii, Pisones, (Claudii) Cicerones, Hortensii; 
vgl. Plin. H. N. XVII, 3 und Rodbertus in Hildebrands Jahrbb., 1864, 
S. 213, der an den Adeldnamen Schubart von Kleefeld erinnert. 

12 Vergil. Georg. Il, 227 fi. Plin. H. N. XVII, 3. 
13 Varro De re rust. I, 38. Colum. II, 15. 

14 Vergil. Georg. I, 47. 68. Plin. H. N. XVII, 20. XVIII, 49. 50. 

Colum. Il, 8. 11. 13. Varro I, 18. Cato 37; vgl. Vergil. Georg. II, 354 ff. 

15 Columella VI, 3. 

16 So ein Mann bei Theophraft (De causis plant. III, 25), der in 

Sicilien auf korinthifhe Art wirthſchaften wollte So verlor nah Plinius 

(H. N. XVII, 6.) ein reiher Mann fein ganzes Vermögen durch Aderbau 
im Piceniſchen. Eine von Geljus empfohlene wohlfeilere Wirthichaftsart, die 

Columella für Ftalien verwirft, billigt er für Numidien und Aegypten. (II, 2.) 

17 Die Geoponica, eine höchft merkwürdige Ercerptenfammlung aus allen 
landwirthſchaftlichen Schriftftellern des Alterthums auf Befehl eines Kaifers 

Eonftantin (vermuthlic in der erften Hälfte des 10. Jahrh.) veranftalter, find, 

wie jeder Eflefticismus, ein Beweis von der gefunfenen geiftigen Productions- 
fraft des Volkes. Die verfchiedenten Länder, Zeiträume und Kulturftufen 

werden hier durcheinandergeworfen; die feinften Klugheitsregeln, oft von einer 
bei ung unerhörten landwirthſchaftlichen Menjchenkenntniß, mit dem ärgften 

aftrologishen Unfinn oder fonftigen Aberglauben zuſammengemiſcht. Ein foldhes 

Werk könnte dem noch nicht jehr geübten Praftifer weit mehr gefährlih, als 
nüglih werden. Wie die Juriften in der Pandeltenſammlung einen Verfall 

der echten römischen Rechtswiſſenſchaft erbliden, jo wir in den Geoponiken der 
echten römischen Landwirthichaft. 

Anhang: Entwäfferungen, Bewäjjerungen zc. 

8. 36. 
Kann eine Vermehrung oder bleibende Verbeſſerung der nutz— 

baren Länderei nur durch Kapitalaufwand erfolgen, fo ijt die Frage 
nach dem volkswirthichaftlihen Nuten eines folden Unternehmens 

faft nach denfelben Negeln zu beantworten, wie die nach der Zweck— 
mäßigfeit eines höhern Grades landwirthſchaftlicher Intenfität. Alfo 
namentlid, wo e3 fih um die Gewinnung ganz neuer Grundftüde 
durh Eindeihung einer Küfte,! Austrodenung eines Sees ? 
oder Sumpfes,? Geradeziehung eines Flufjes, * handelt; aber auch 
bei der Werthserhöhung ſchon vorhandener Grundftüde durd Ent- 
wäfjerungd oder Bewäfferung,® fowie bei der vorzugsweiſe 
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fog. Urbarung.” Im Seitalter Friedrichs M. ſchwärmte man 
viel zu unbedingt für ſolche Maßregeln.s Diefelben find vielmehr 
für die Volkswirthſchaft nüglih nur dann, wenn der von ihnen 
berrührende Mehrertrag des Bodens nachhaltig größer ift, als der 
fonjt wahrfcheinlihe Ertrag der aufgewandten Kapitalien; beides 
im meiteften Sinne verftanden, aljo 3. B. die Möglichkeit, Arbeiter 

zu befhäftigen, Familienglüd zu begründen, bier wie dort mit: 
gerechnet. Je höher Grundrente und Preis der Bodenproducte, 
je niedriger Zinsfuß und Gewerbeverdienit, um jo wahrjcheinlicher 

der Vortheil einer Unternehmung, die große Nehnlichkeit hat mit 

dem Ankauf eines Grundftüdes: beides Hingabe von Kapital, um 
dafür Bodenfraft zu erlangen. Ebenfo, wie für die intenfivere 

Landwirthſchaft, eigenen fich auch hierfür die (vor- oder nachher) 
bejonders fruchtbaren und marktnahen Grundjtüde am früheften: fo 

3. B. die großen Stromdeltas ſchon auf einer übrigens noch ziemlich 
niedrigen Kulturjtufe. 9? Doc ijt bei den meilten der vorerwähnten 

Operationen ein verjchiedener Intenfitätsgrad der Ausführung denk— 
bar. Namentlih kann bei der Urbarung im engern Sinne das 
neue Land jowohl jchon beſtehenden Wirthichaftsgebäuden zc. zu: 
gelegt werden, als auch ein bejonderes Wirthichaftsgut bilden, mit 
neuen Gebäuden ꝛc. Im legten Falle iſt das Kapital weit be: 
deutender und fajt unwiderruflich firirt; im erjten die Gefahr weit 

geringer, da ein rechnender Wirth jehr bald darüber ins Klare 
fommt, wie viel laufende Kulturkoften er ohne Schaden auf- 
wenden kann, ob er aljo wagen darf, entlegenes Feld unter den 
Plug zu nehmen, oder nur ala Weide, Wald 2c. zu benugen, 10 

(Unten $. 83.) !! 

Es ift harakteriftifh, daß Holland, das klaſſiſche Land des 
Kampfes mit dem Wafjer, feine meiſten Eindeichungen 2c. in zwei 

Perioden jeiner Gefhichte vorgenommen hat: 1609 bis 1648, wo 
es jeine welthiſtoriſche Blüthenzeit hatte, 1? und wieder feit 1815, 

two die Fortjchritte der Technik ſolche Arbeit am meiften erleichterten. 

1 Wohl das großartigfte Deichfyftem der Welt ift das am Hoangho, das 

jährlich eine Million Pf. St. zu erhalten koftet, aber auch ein Gebiet fo groß 
wie England vor Ueberſchwemmung fichert. (Barrow Travels in China, 
p. 514.) Der niederländiihe Waterftaat Foftet jährlih 5—7 Mill. fl. Am Ende 

de8 18. Jahrh. mußte der Ablafferwaard zwiſchen Dordredt, Gorkum und 

Schoonhoven, 21000 Morgen groß, in 4 Jahren für feine Deih-Erhaltung über 
468000 fl. zahlen. (v. Barneveld Rivierkundige Waernemingen, p. 110.) 
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Die durch Eindeihung neugewonnenen Streden heißen Koog in Holftein, Gro- 
den in Oldenburg, Polder in Flandern und Holland, So wurde 3. B. der 
holfteinifche Kronprinzenfoog (1618 Morgen) zwifhen 1785 und 1787 von 
Staatöwegen mit einem Aufmwande von 250000 Thlr. eingedeicht, hernach in 

Erbpachtgüter zerfchlagen; durchſchnittlich mit 50 Thlr. Erbbeftandsgeld und 
jährlich 10 Thlr. Kanon pro Morgen. (Hirihfeld Land- und forftiwirthichaft- 

liher Wegmweifer durch Schlesmwig-Holftein 1847, ©. 449). Simons en Greve 
Verhandeling over de stoombemaling van polders (1844) zählen 436 Bolders 

in Holland auf, 194000 Heft. groß und von 815 Mühlen troden gehalten. 
Solder Mühlen foll e8 dort im Ganzen 9000 geben. 

2 Dftpreußen enthielt im 12. Jahrh. 2037 Seen, gegenwärtig nur noch 300, 
und auch diefe haben jehr an Umfang verloren. (v. Harthaufen Oftpreußen, 
©. 22.) Die Entmwäfjerungen der Holländer jollen 200 Mill. Gulden geloftet 
haben; allein in Nordholland 1612—31 fünf Binnenfeen von zufammen über 
24000 Morgen troden gelegt. (Rau Lehrbuch II, $. 103.) Die Austrodnung 

bes Harlemer Meeres, (1531 — 6585 Morgen, 1740 = 19500 Morgen groß), 
1818 entworfen, ift 1840—1853 fertig geworden: Koften 8 Mill. fl. In der 
Schweiz 1836 durch Verkleinerung des Lungernfees mit 100000 Fr. Koften 500 
Juchart gewonnen. Aus dem Alterthum ift die Ablaffung des Fuciner Sees 

unter 8. Claudius (Sueton. Cl. 20) und die des Kopais dur die Minyer, 
das zuerft reichgemordene Volk in Griechenland (Homer. Il. IX, 381; vgl. 

Fiedler Reife durch Griechenland I, ©. 115) merkwürdig. Schwimmende Infeln 
auf den Gewäſſern Chinas. 

3 Ob nit ſchon die Sage von Beftegung der lernäifchen Schlange dur) 
Herafles auf Austrodnung eines Sumpfes hindeutet? Die pontinifchen Sümpfe 
feit Corn. Cethegus (172 v. Chr.) wiederholt angegriffen: von Cäfar, Auguftus, 
Zrajan, Theodorih (mo der Unternehmer, mit zwei Senatoren verbunden, zur 
Belohnung das neugewonnene Land erhielt: Manſo Geſch. der OÖftgothen, 

©. 127 fi), Martin V., Sirtus V. (Ranke Geh. der Päbſte I, ©. 355. 
365 ff. III, ©. 512.) Die Hauptarbeit gefhah unter Pins VI mit 2 Mill. 
Scudi Koften (1778—1788) und Napoleon (1811—1812). Bal. Prony De- 

scription hydrograph. et hist. des marais Pontins, 1823. Preußiſche Troden- 
arbeiten im havelländifhen Luch 1718—24 (ein 10-8 M. langer Hauptfanal, 
6—30 F. breit, 4 F. tief), im Oderbruch 1746—53 (mo der die Oder rectis 
ficirende Kanal jet den Hauptftrom bildet), in den Warthe: und Netzebrüchen 
1767—1785 (41, O.M. gewonnen), im Drömling 1778—1792 (176800 
Morgen gewonnen). Vgl. de Hertzberg in den M&m. de l’acad&mie de Berlin, 
27. Janv. 1785. Hannoverſche Moorfolonien feit 1720, 96 in Bremen-Berden 
(1861 mit 16450 Einwohnern), 20 in Oſtfriesland mit 13300, Papenburg 

(1859) mit 6071 Einwohnern. Holländifche Vehnkolonien zum Theil ſchon im 
17. Jahrh. Austrodnung des Donaumoofes in Bayern feit 1778: vgl. Schranf 
Briefe liber das Donau-M. 1795. v. Pehmann Geſchichte der Austrodnung 
und Kultur d. D.:M. 1832. 

4 Weber die Rectification der Linth, 1807—1822, wodurd mit 682000 

Gulden Koften gegen 20000 Juchart gewonnen wurden, ſ. Rau Weberficht der 
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Entwäfferungsarbeiten an der Linth, 1825. Die Theißregulirung hat bis 1860 
(jeit 1856) 1250000 Joch vor Ueberſchwemmung gefichert, und das Flußbett um 
16 Meilen verkürzt; das Gefäll dagegen von 3 auf 41/y Linien pro 100 Klafter 
erhöbet. 

5 Die Drainage dur unterirdifhe Thonröhren hat fih in England feit 
1835 verbreitet; bis 1855 war etwa 1/,, des naffen Bodens fertig. Ihre agro- 
nomiſche Wirkung, von Sir R. Peel mit der induftriellen der Dampfmafchine 

verglichen, beruhet vornehmlich auch darauf, daß liberflüffiges Waffer, welches 

duch Verdunſtung entfernt wird, die Erde fältet. Im Durchſchnitte von Eng- 
land, wo die tägliche Regenmenge pro Acre 18—19 Pfund beträgt, müßten 

jährlih mindeftens 8 Etr. Steinkohlen pro Acre angewandt werben, um fie durch 

Feuer verdunften zu laffen. Die Drainage, welche dergleichen erjpart, eine 
frühere Beftelung und tiefere Loderung des Bodens geftattet, überhaupt die 

Feuchtigkeit und Temperatur defjelben gleihmäßiger macht, hat den Rohertrag 

ſchon Hultivirter Grundſtücke durchſchnittlich um 20—30 Proc. gefteigert, zumal 

fie, im Gegenfage der Entwäſſerung durch offene Gräben zc., gar feinen Boden- 
verluft bewirkt und jehr wenig Reparaturen fordert. Die Koften der Anlegung 

in Preußen durchſchnittlich 71/, bis 12 Thlr. pro Morgen, in Belgien 165 Fr. 

pro Heltare, in England 21/, bis 5 Pfd. St. pro Acre; daher englifche Pächter 

mit noh 6—7 Jahren Pachtzeit unbedenflih auf eigene Koften drainirt haben. 
Bol, E. Stödhardt Die Drainage, 1852. Tooke-Newmarch History of prices 
V,p. 185 ff. Für den größten Theil Frankreich meint freilich das Diction- 
naire d’Economie politique, 1852, Art. Drainage, daß man die Lanbbau- 

fapitalien vortheilhafter anlegen könnte, 

6 Die fünftlihe Bewäfferung ift am widtigften fir warme Länder. Schon 
im Zendavefta als ein Gott befonders wohlgefälliges Werk empfohlen. (Anquetil 

I, 2, p. 280. 283 ff.) Die urfprüngliche Adervertheilung in Fran jheint ganz 
nah den Bewäfferungsverhältnifien geordnet zu fein. (Ritter Erdfunde VIIL, 

©. 449.) So war der Wohlftand des alten Sabäerreih8 an den großen Waffer- 

behälter von Mareb geknüpft: als fpäter die Dämme zerfielen und das Waffer 
verrann, mußte die Bevölkerung größtentheils wegziehen. (3. 150—170 n. Chr. 

nah de Say: vgl. Ritter XU, ©. 75 ff.) Aehnlihe Borgänge in Kaſchmir, 

China (vgl. Fortune Wanderings in China, p. 301 ff.), Ceylon, Fran, Ehu- 
fiftan, ars: Ritter II, ©. 1091; IV, ©. 527; VI, ©. 37 ff. 93 ff.; VIIL, 

©. 29. 860; IX, &.185. Daß der Orus nicht mehr ins fafpifche Meer fließen 

fann, von Jenkinſon den vielen Bewäfferungsfanälen zugefchrieben. Aegyptijches 

Syftem der Entwäfjerung und Bewäfferung zugleih, mit dem Mörisjee als 

Behälter. Beifpiele von Bewäfferung in Altgriechenland: Hom. Il. XXL, 257 fi. 

Od. VII, 127 ff. Plutarch. Cim. 13. Auf die frühe Wichtigkeit derfelben in 
Altitalien läßt das Wort derivare fließen; vgl. Vergil. Buc. II, 111. In 
der Lombardei ift der naviglio grande vom Ticino bis Mailand 1177 gebaut 
worden; alle Bewäfferungstanäle zufammen haben dort wentgftend 1000 Mil. 
Fr. gekoſtet. (Jacini Grundbeſitz in der Lombardei, ©. 246.) Die Sommer- 

wiejen können brei- biß viermal, die Winterwiefen ſechs- bis neunmal jährlich - 

gemähet werden, fo daß die Kühe faft 11 Monate lang grünes Futter haben. 
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In Spanien würde der Rohertrag überall, mit Ausnahme der höheren Ge— 

birge, durch Bewäſſerung verdreifacht werden. (Jovellanos bei Delaborde IV, 
p. 267 ff.) Bis 1860 waren freilich vom ſpaniſchen fultivirten Boden nur 

1786025 Fanegas bewäffert, 39431113 unbewäffert, (Statist. Journ, 1860, 

p. 162.) Die jetigen B.-Anftalten rühren großentheil von den Mauren her; 

vgl. Jaubert de Passa Voyage en Espagne ou recherches sur les arro- 

sages II, 1823. Docd auch theilweife aus der vormaurifchen Zeit: L. Visig. 
VIII, 29. 31. Die Erhöhung des Reinertrages hätt man in Piemont und 

Südfranfreih auf 50, in der Lombardei auf 76 Fr. pro Hektare. Bol. 
Nadault de Buffon Des canaux d’arrosage de l’Italie septentrionale dans 
leur rapport avec ceux du midi de la France, III, 1843. Nahe bei Cadiz 
wird eine Heftare bewäſſerten Landes mit 4391 Fr. bezahlt, unbemwäfjertes mit 

380 Fr. (v. Lengerfe Landwirthſch. Jahresihrift 1852, S. 256.) In anderen 

ſpaniſchen Landfchaften, mit großen Gütern und dünner Bevölferung, würde 

man freilich die Bewäfferung wegen ihrer Koftipieligfeit als eine Laft betrachten. 

(Delaborde Itineraire 1V, p. 139.) In Deutſchland, wo die Kunft der Be— 

wäfferung fi) namentlich von Siegen (1750—1780) und Lüneburg aus ver- 
breitet hat, kann ihr Spielraum wohl nie jo bedeutend werden, da wir nicht 

fo jhöne natürliche Wafferbeden haben, wie die Lombardei, auch unfer Klima 

Winterwieſen nicht in gleichem Maße geftattet. Doch befittt Norddeutichland in 

feinen Seen viel Waffer, das nutbarer gemaht und durch Bildung weniger 
Hauptrinnen jelbft für den Handel zugänglicer werden könnte. Die Be- 
wäfferung der Wieſen läßt die eigentlihe Düngung um jo mehr entbehren, je 

reicher an pflanzennährenden Beftandtheilen das Waffer ift. Indeſſen gewinnt 

eine Schwemmwieſe regelmäßig mehr an Menge, als Güte der Producte. In 

Heffen- Darmftadt wurden 1830 bis 1843 größere Flächen (von mindeftens 

30 M.) zum Belaufe von 14200 M. verbeffert, wodurd ihr Werth um 2 Mill. 

Gulden ftieg. (Zeller Wieſenkulturgeſetz, S. 72.) Preußische Fälle, wo fi) 
der Rohertrag im Berhältniffe von 3 zu 8 fteigerte, oder die angewandten 

Koften mit über 25 Procent jährlich verzinst wurden: v. Lengerfe Landwirthſch. 

Statiftif der deutihen Bundesftaaten II, 2, S. 235. Bau eines Kanals bei 

Dlten allein zur Wiejenbewäfferung jhon 1537: Emminghaus Schweiz. Bolfs- 
wirthidhaft I, ©. 103. 

T Wenn der vermehrte Landbedarf eines Bolfes durch Urbarung befriedigt 
wird, fo bleibt die bäuerlihe Sitte erhalten; wogegen durch intenfivern Anbau 

des ſchon beftellten Bodens der Bauer mehr und mehr verbürgert. (Riehl 

Deutihe Arbeit, S. 326.) 

8 Vgl. v. Juſti's Abhandlungen von Urbarung der Haiden ꝛc. und von 
Austrodenung der Moore in der Schrift: Bon der Bollfommenheit der Yand- 
wirthichaft; ferner: Gejammelte polit. und Finanzſchriften (1761 ff.) III, S. 374. 

Friedrih Wilhelm I. rechnete in diefer Hinficht viel richtiger, als fein Sohn: 

„wenn etwas Neues gebaut werden foll von Dörfern und Vorwerken, präten- 

diren wir, daß uns ſolches 10 Proc, eintragen müſſe; jonft ift dergleichen Ber- 

befferung nichts.“ (Förſter Geſch. Friedr. Wilhelms IL, ©. 221.) Bgl. da- 

gegen Gaſſer Einleitung ꝛc. ©. 150. 
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9 Das herrliche Weichfeldelta, 36 Q.⸗M. groß, ift durch den 24 M. langen 

Damm gewonnen, den Meinhard von Querfurt als Landmeifter 1283—94 auf- 

hütten ließ. (Voigt Geſch. von Preußen 1V, ©. 33 ff.) 

10 So fünnte man bei Austrodenung eines Sees oder Eumpfes die ſchwie— 

rigften Stellen fürs Erſte noch übergehen. Bon jehr verfehlten Urbarungen in 
den Yorkſhirer Morelands, mit Angabe der richtigen Art, wie fie hätten gefchehen 
müffen, f. Marshall Rural economy of Y. II, p. 387 ff. „Wenn man in 

Bayern mitten im Walde und auf dem herrlichiten Boden Trümmer von Dör- 

fern aus der Zeit vor dem bdreißigjährigen Kriege findet, fo beflagt man um 

fo mehr die Kapital- und Menfchenkräfte, die in das elende Donaumoos geftedt 

find.” (Aufzeihnungen eines nachgeborenen Prinzen, 1841, ©. 178.) Eine 

balbvollendete Urbarung, die man nicht durchführen kann, ſchadet gewöhnlich 
pofitio, auch abgejehen von dem verlorenen Kapital: vgl. Göriz Landw. Be- 
triebslehre II, S. 170. Nach Thaer ift die Urbarung wüſter Ländereien, ſelbſt 

auf gutem Boden, weder für Unvermögende, noch für Anfänger paßlich; Diele 

gehen dabei in der Regel zu Grunde. (Rat. Landw. III, ©. 110.) 

11 Bol. fhon Batero Ragion di Stato, p. 91. 

12 Schon J. Bornit fpridt von den „tria miracula in Batavia: daß 
die Fenthe under dem Waffer wohnen, aus Wafjer Land machen und ins Waffer 

ſäen.“ (De rerum sufficientia, 1625, p. 38.) Das holländifhe Deichſyſtem 

ſcheint erft feit dem 11. Jahrh. angefangen und nicht vor dem 14. Jahrh. vollendet 

worden zu fein, namentlich die nordholländifchen Meerdeiche erft nach 1288. 

Vgl. de Vries DeKaart van Hollands Norderkwartier in 1288, (1864) und 
Stratingh im III. Bande feiner Bijdragen tot de geschiedenis en oudheid- 
konde inzonderheid van Groningen. (1866.) 

8. 37. 
E3 begründet für die Gemeinnüßigkeit eines wirthichaftlichen 

Unternehmens gewiß eine fehr üble PBräfumtion, wenn daſſelbe 

nicht auf dem Wege des Privatinterejjes zu Stande kommen kann. 
Gleihwohl ift die Vornahme der Urbarung zc. von Staat? 

wegen da angezeigt, wo die Vortheilhaftigkeit, wohl gar Noth: 
wendigfeit der Maßregel außer Zweifel fteht, und die Kräfte der 
Privaten ebenfo unzweifelhaft nicht dafür reif find. Alſo nament: 
li bei den meiften Völkern am Schluß ihres Mittelalters, wenn 
der Mittelftand noch wenig entwidelt ift, die Grundbefiger theils 
zu ritterlich vornehm, theils zu bäurifch gebrüdt für landwirth— 
ihaftlihe Speculationen. Dieß find ja die Zeiten, wo auf dem 

eigentlich politifhen Gebiete der monarchiſche Abjolutismus wohl: 
thätig ſchützend und bevormundend aufzutreten pflegt. In der vor: 
liegenden volfswirthichaftlihen Frage wird eine ähnlide Stellung 

der Obrigkeit beſonders da nöthig, wo noch ein ſehr großer Theil 
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der Grundftüde Domanium ift, oder auch wo dieſelbe Maßregel 

außer dem agronomifchen noch andere Zwecke verfolgt, wie z. B. 
Berbejlerung des Klimas oder Bau einer Handelsftraße.! Se 

größer der Umfang, welchen die Maßregel, um überhaupt zu 
gedeihen, annehmen muß, deſto weniger kann darauf gerechnet 
werden, daß Privatfräfte für diefen Zweck ausreichen. So unter: 
ſcheidet man in Spanien, was die Bewäſſerung anbetrifft, bie 
Flüffe mit hohem Ufer von folden, deren Gewäſſer ziemlich im 
Niveau der Umgebung läuft: bei den erjteren, wo koſtbare Schleufen, 

Durchſtiche zc. nöthig find, genügt die Brivatkraft jelten.? In der 
Lombardei gehören die größeren, jchiffbaren Kanäle dem Stante, 
die Fleineren zum Theil Privaten. In den nordveutfchen Mooren 
jeßt das völlige Abtragen der Torfvede einen Kanal voraus, der 
nicht allein zu beiden Seiten der neuentjtandenen Vertiefung den 

übrigen Torf jo austrodnet, daß er fein Wafjer durchläßt, fon- 
dern auch die Iosgeftochenen Maſſen zu Markte führt. Alle Be: 
triebsfapitalien der Landwirthſchaft fünnen für den Erlös des 

Torfes angeſchafft werden; ebenjo leicht knüpfen fih Schiffahrt, 
Geefifcherei, weiterhin Gemwerbfleiß und Handel an den Kanal an. 
Wenn nur für den erften und nothwendigen Grund, den Kanal, 
gejorgt ift, jo baut ſich alles Uebrige darauf wie von ſelbſt. Diejer 

Grund muß freilich durch einen jehr bedeutenden und langjährigen 
Vorſchuß gelegt werden, wozu bei der abſchreckenden Lebensweije 
in einer jungen Moorkolonie die Koloniften jelber kaum je im 
Stande fein dürften. Ueberhaupt ift mande Kapitalverwendung 
zwar auf die Dauer nicht bloß gemeinnüßig, jondern auch privat- 
vortheilhaft genug; fie unterbleibt aber, meil fie feinen fofortigen 
Gewinn verfpricht und die Kapitaliften nicht warten wollen. Hier 
fünnen alzdann nur ewige Perſönlichkeiten aushelfen; und wo es 

feine reihen Klöfter, 3 Majorate, Gemeinden 2c. gibt, da bleibt 

für diefen Zweck in der Regel nur noch der Staat übrig. ! 

1 Die orientalifchen NReiche, bei der Gemwöhnung des Volkes an Deipotie, 

fowie bei der Stellung ihrer meiften Herrjcher als Obereigenthiimer alles Bodens, 

hätten die $. 36 erwähnten Bewäfferungsanftalten ſchwerlich ohne Staatsbau 
erlangt. In Irland war e8 die wirthfchaftliche Apathie der Gutsherren und 

Bauern, ferner die Scheu der englifhen Kapitaliften fich zwijchen diefen anzu= 

fiedeln, was 1847 Lord J. Auffells Bill veranlaßte, daß Grundftüde, deren 

Ertrag unter 21/, Schill. pro Acre ift, vom Staate erpropriirt, geurbart, aus— 
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getrodnet zc. und dann in gefchlofjenen Befigungen von 2550 Acres ver- 
pachtet oder verfauft werden follten. (Journ. des Econ. XVI, p.250.) Das 

Statute for the arterial drainage theilt von Staatswegen die Inſel in 27 
Diftricte, um die Flüffe als Hauptadern der Entwäfferung zu vertiefen. Hier- 
durch find zwifchen 1846 und 55 120000 Acres unmittelbar ausgetrodnet worden. 

Gleichzeitig fette die Land-Improvement- Act by works of drainage für 

Großbritannien 2 Mill. Pf. St. Darlehen aus, für Irland 1 Mill., rüdzahl- 
bar durch eine 22jährige 61/, procentige Zeitrente. (9 und 10 Vict., c. 101.) 

Im Ganzen foll der Staat bis 1852 6800000 Pf. St. für Drainirung vorge 

Ichoffen haben (H. Schulze Nationalöfonomijhe Bilder aus England, ©. 188), 
was zum Theil nothwendig ſchien wegen der mit Aufhebung der Korngejete 

eingetretenen Muthlofigkeit der Landwirthe. Dieß hat mittelbar noch mehr ger 

nütt als unmittelbar, indem nun die Mehrzahl der neueren Berbefferungen 
doch aus Privatfonds beftritten if. Bgl. Edinb, Rev., July 1857, p. 110 ff. 

und Statist. Journ, 1862, p. 297 ff. Wehrmann in den Annalen der preuß. 

Landwirthihaft, Bd. XLV. und L. In Ungarn ift die Theißregulirung durch 

eine Staatsgarantie fiir 10 Millionen fl. Anleihen gefördert worden. Wenn 
die kurheffiiche Domänenfammer zur Anlage von Kunftwiefen bereit war, falls 
ihre Pächter das Kapital mit 4 Proc. verzinfen und die Anlage in gutem Stande 

halten, fo ‘that fie freilich nur, was in England ſehr viele Privatleute auf 

ihren Gütern auch gethan haben. Bol. Schulze a. a. D., ©. 189. 

2 Jovellanos bei Delaborde IV, p. 267 ff. 

3 Das nördliche Belgien beinahe ganz von den Klöftern aus folonifirt. 

Allein die Abtei Tongerloo in der brabantifchen Haide hat 70 Pfarrdörfer ge- 

gründet, indem fie jedesmal, wenn eine Strede urbar geworden war, diejelbe 

einem Bauern verpachtete. (Schwerz Belgifhe Landw. I, ©. 68 ff.) 

4 Wenn der franzöfiihe Staat auf Privatboden Sümpfe austrodnet, jo 

verlangt er aus der Werthserhöhung feinen Gewinn, fondern nur Dedung feiner 

Koften: ©. von 1807, Art. 20. 

8. 38. 

Muß alſo die Näthlichkeit der unmittelbaren Staatshülfe 
erft in jedem Einzelfalle befonders erwieſen werden, jo ift doch 
andererfeit3 die mittelbare Unterftügung dur den Staat von der 
Privatinduftrie nur ganz ausnahmsweife zu entbehren. ! 

A. Zunähft muß das Eigenthbumsverhältniß in vielen 
Stüden, die man fonft hierfür zu gering achtete, unzweifelhaft 
feftgeftellt werden. Vornehmlich gilt dieß vom fließenden Wafler, 

deſſen Benugung in den flöß- und ſchiffbaren Flüffen regelmäßig 
dem Staate gehört, das hier alſo auch nur mit deſſen Genehmigung 
aufgeftaut oder abgeleitet werden fan; 3 in den Privatflüfen und 
Bächen den Eigenthümern der anliegenden Grundftüde, * deren 
feiner davon auf ſolche Weife Gebrauch zu machen befugt ijt, daß 
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feine Ober= oder Untermänner am Mitgebrauche verhindert werden. 
Eo 3.3. iſt e8 eine fehr gewöhnliche Vorſchrift, das abgeleitete 
Waſſer noch innerhalb der Befigung des Ableitenden wieder in 
fein natürliches Bette zurüdzuführen. Am leichteften darf man 
eine gemeinnüßige Behandlung, die auch dem Bedürfniffe ver Nicht: 
adjacenten gerecht wird, da erwarten, mo das Waller dem Staate 
gehört ® und den Privaten Zuflüffe daraus nach einer feiten Regel 

und Tare abgelafien werden. 6 

B. Saft jede größere Bewäſſerung, Entwäſſerung 2c. bedarf 
einer Erpropriation, wo natürlich der volle (vorgängige) 

Schadenserſatz nicht bloß gerecht ift, ſondern auch bei jeder wirk— 

ih gemeinnügigen Veränderung, die alſo mehr einträgt, al3 ver 
frühere Zuftand, Teicht gewährt werden kann.“ Um aber das 

Recht des Einen mwenigitens feinem bloßen Fehlgriffe des Andern 

preiszugeben, thut der Staat wohl, die Erpropriation nur in dem 
Falle anzuordnen, wo der überwiegende Bortheil der beabfichtigten 
Veränderung ihm jelbjt außer Zweifel fteht. Für manche Fälle 

genügen bereits die ohnehin vorhandenen Gejege wegen Theilung 
ver Gemeinheiten und Ablöjung der Weidejervituten. ($$. 82. 87.) 
Bei Entwäfjerungen oder Bewäfjerungen wird man oft nicht umhin 
fönnen, fremde Grundjtüde mit Gräben zu durchziehen, auch wohl 
Stauwerke, Schöpfräder 2c. darauf zu errichten. Hier alſo wird 
bald theilmweife oder völlige Abtretung, bald nur Begründung einer 
Servitut nöthig fein. Der Echaden, melden bei Ablafjung eines 
Sees die Fijchereiberechtigten leiden, iſt jehr leicht zu berechnen. 
Ungleich vermwidelter hingegen die Frage, wenn es fihb um die 
agrononifche Benugung eines ſchiffbaren Gewäſſers handelt, oder 
eines jolden, das zu Bergbau:, Mühl: oder fonjtigen Fabrik: 
zwecen diente. Auf das Genauefte muß bier nicht allein die jegige 
Bedeutung der beiden Gegenfäge mit einander verglichen werben, 
fondern auch ihre Fünftige Ausdehnbarkeit. 9 Insgemein läßt auf 
höherer Kulturftufe die lebhaftere Concurrenz der Gewerbetreiben— 
den, jowie die leichtere Erjeßbarkeit der Waſſerkraft durch Dampf: 

majchinen 2c. den Anſpruch des Aderbaues überwiegen; auf niederer 
Kulturftufe umgekehrt. 1112 Dagegen wird namentlich das Klima 
zu entjcheiden haben, ob in ftreitigen Fällen die Entwäfjerung oder 
Bewäfjerung vorgehen fol: für Länder wie Spanien gewiß viefe, 
für Preußen oder gar England jene. '3 
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1 Bei der Bewäſſerung eigentlih nur in dem alle, wo der Grundbeſitzer 
zugleih unmittelbar Adjacent und ausſchließlich Eigenthimer des zu benugenden 
Fluſſes ꝛc. iſt; oder auch bei vollem Einverftändniffe aller Betheiligten. 

2 So 3. B. ob die Moore, die ausgetrodnet werden follen, dem Staate, 

dem Gutsherrn oder der Gemeinde zugehören. In Frankreich bis zur Nevolution 
für den seigneur, feit 1792 für die Gemeinde präfumirt. Auf den oftfriefiichen 

Diooren galt früher das ſog. Aufftedungsreht: wer am Rande angefangen 

hatte Torf zu graben, durfte dieß in der eingejchlagenen Richtung jo lange 

fortjegen, bis ihm ein Anderer entgegenfam. Das Urbarungsedict von 1765 

iprad) die Moore dem Fiscus zu. Die Nutbarkeit des Wafjers zu Bewäfferun- 

gen wird vom deutjchen gemeinen Nechte, ſowie vom preußifchen A. 2. R. fo 

gut wie gar nicht berüdfichtigt. Daher in Deutjchland die öffentlichen Flüffe 
als ſchiff- und flößbare bezeichnet werden, bei den Römern als amnes perennes, 

was an Bewäfferung denken läßt. Thatſächlicher Widerfpruch zwijchen Art. 640 

und 644 de3 Code Napoleon. 

3 In Frankreich jetst Negel, nachdem die alten Orbonnanzen jede Waſſer— 

leitung aus den öffentlichen Flüffen verboten, der Code rural von 1791 aber 
ebenjo allgemein erlaubt hatte. 

4 Gehören die beiden Ufer verjchiedenen Beſitzern, jo pflegt jeder ein Necht 

auf die Hälfte des Wafjers zu haben. (Preuß. ©. vom 28, Febr. 1843, $. 14.) 

5 C. Schend Zur Wafferrehtsfrage (1860) verlangt als oberften Grund- 

fat, daß alles fließende Waffer zum Gebrauche Aller beftimmt ift, je nad 

ihrem von der Staatsgewalt anerlannten Bedarfe. Die Siegenſche Wiejen- 

ordnung von 1846 ($. 1. 5.) beſchränkt das Nutzungsrecht durchaus nicht bloß 

auf die Anlieger, läßt vielmehr den Wafferbedarf entfcheiden, welcher im Zweifel 

nah dem Flähenraume der Wiefen zu mefjen if. In Darmftadt (©. vom 

19. Febr. 1853) und Naffau (V.O. vom 27. Juli 1858) find die Gemeinden 

Eigenthümer des Bachbettes. 

6 In Piemont ift die Bezahlung nah Stunden pro Woche bemefjen; im 

Mailändifhen nach dem Durchmeffer der Zuleitungsröhren. Der Gebraud wird 
in Mantua nicht erblich verpacdhtet, was viele Meliorationen erſchwert, bei 

welchen der Grundeigenthlimer Steigerung des Wafferzinfes fürchtet. Vgl. Ro- 
magnosi Ragion civile delle acque und Della condotta dell’ acque. (Heberf. 
von Niebuhr, 1840.) 

7 Manche Gejetse verordnen mehr als bloße Entihädigung: jo das vene- 

tianijhe von 1455 den doppelten Werth des abzutretenden Landes, das mai» 
ländifche von 1502 usque in duplum, das von 1541, jowie das franzöfifche 

von 1804 und das preußifche von 1843 ($. 45) ein Viertel mehr, das ſardiniſche 

Geſetzbuch von 1837 (Art. 627) ein Fünftel mehr. 

8 Meift hat der Eigenthlimer zu wählen, ob er ſich eine Servitut gefallen 

lafjen, oder Grund und Boden abtreten will. Vgl. preuß. ©., $. 25 fg.; 
badiihes ©. von 1851, 8. 3. Das bayerifche ©. fiber die" Benugung des 

Waffers von 1852, Art. 89, ſowie das franzöfiihe Bewäfferungsgejet von 1845 
und Drainirgejeg von 1854 nehmen Häufer, Höfe, Gärten von der Serpitut- 

verbindlichfeit aus. Nach dem belgiſchen G. von 1851 braucht oft nur der 
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Durchgang bededter Abzüge verftattet zu werden. Zu A. Youngs Zeit (Travels 
in France etc. II, p. 167) war in Piemont nach einer geſetzlich tarirten Ent« 

ihädigung das Ueberleiten des nöthigen Waffers über jedes fremde Feld erlaubt; 

nur mußte die Leitung, wenn fie eine frühere durchkreuzte, nicht unter, ſondern 

über diefer weggefüihrt werden, um der letztern fein Waffer zu entziehen. (Mai- 
länder Statuten von 1502, fol. 86.) 

I Bor Austrodnung des Oderbruches follen zu Küftrin einmal in einem 
Jahre 321/, Mill. Schod durchgeführte Krebje verzollt worden fein. (Meiten 

a. a. O. J. ©. 446.) 

10 Ein Fluß, deſſen Spiegel genau ſo weit erniedrigt wird, wie es die 
jetzige Schiffahrt geſtattet, kann wenigſtens keine Schiffe mit größerem Tief— 

gange tragen. Nach franzöſiſchem Recht find deßhalb Conceſſionen zur Waffer- 

ableitung aus ſchiffbaren Flüſſen zwar gegen Beeinträchtigung durch ſpätere 

Conceſſionen ähnlicher Art geſchützt, können aber im Intereſſe der Schiffahrt 
jederzeit widerrufen werden. (Block Dictionnaire de l’administr. Frangaise, 

p. 1021.) Kann der waſſerberechtigte Fabrikant zc. durch beſſere Einrichtung 

feines Werfes an Waffer fparen, jo würde der Landwirth, welcher dieß Erfparte 

benugen will, ihm mwenigftens die Koften jener Einrichtung zu vergüten haben: 
vgl. preuß. ©., 8. 37. Es war ein ähnlicher Streit der Intereffen, wenn im 

M. Alter fo lange das Flößen verboten blieb, theils wegen der Fiſcherei, teils 
(no im 16. Jahrh.) wegen der Mühlen. Bol. Hildebrands Jahrbb. 1868, II, 

©. 166 ff. 

11 In den Wafferordnungen des 16. Jahrh. pflegt den Wiejen bloß der 

Feiertag eingeräumt zu werden: vgl. J. Grimm Weisthiimer Il, ©. 86. III, 

©. 892. Mailänder Statuten von 1502, fol. 86. 

12 Bol, Bogelmann Das Gefet über die Bewäfferungs- und Entwäfjerungs- 
anlagen in Baden, 1851, S. 17 ff. Ziemlich unjurififh und parteiifch fiir 

die Gewerbe: Volz Entwurf eines Geſetzes über die Benugung der Gemäffer für 
Landwirthihaft und Gewerbe, Tübingen 1843. Bei Orange ift das Waffer 

des Fluffes jo vertheilt, daß die Wiejen (258 Heft.) wöcentlih einen Tag 
haben, die technifchen Werke ſechs. Dieſe letzteren haben faum 30000 Fr. Er- 
trag, während man das von ihnen verbrauchte Waffer, zur Beriefelung noch 

anderer Wieſen verwandt, auf jährlich 195000 Fr. Ertrag bringen fünnte. 
(Gasparin Cours d’agriculture I, p. 482. Nach Rau nur etwa Halb jo hoch.) 

Rau Lehrbuch II, $. 1508 nimmt an, daß ein Zufluß 'von einem Kubiffuß 
Waffer pro Secunde zur Bewäfjerung von 42—210 preuß. Morgen hinreicht, 

während bei einem Gefälle von 10 Fuß eim gleicher Zufluß im Gewerbfleiße zc. 
1.2 Pferdefraft bedeutet. Um dergleihen parteilos abzumägen, werden it 

Franfreih die Syndicate der Bewäfjerungsgejellihaften Halb aus Wiefen-, halb 

aus Mühlenbefizern unter Leitung eines unparteiifhen Notabeln zuſammen- 

geſetzt. In Preußen ($. 30 fi.) überwiegt das Intereſſe des Grundbeſitzes. 

13 Vgl. das preußifhe ©. 8.28. Zu den fhönften Entdedungen der letzten 
Zeit gehört das Peterfen’sche Syftem, die Wiefen zu bewäſſern und zugleich zu 

drainiren, vergleichbar dem Begießen eines unten durchlöcherten Blumentopfes 

und hauptſächlich ausgeführt durch faft horizontale Saugdraing, die auf einen 
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ſtark abfälligen Sammeldrain führen und mit diefem durch verichließbare Ben- 
tife zufammenhängen. Bol. Fr. Dünfelberg Der Wiefenbau ꝛc.; nebft einem 
Anhange über die Entwäfferung und Drainbewäfferung der Felder nach Beterjen 
1865.) Preuß. Annalen der Landwirthſch. 1869, Nr. 37 fg. 

$. 39. 

C. Da die wichtigften der fraglichen Unternehmungen nur in 
Großen ausgeführt und erhalten werben können, aljo gewöhnlich 
nur durd ein planmäßiges Zuſammenwirken vieler Grundeigen: 
tbümer, fo ift die Bildung corporativer Genoſſenſchaften! r 
Bedürfniß. Zu diefem Zwecke pflegt einer gewiffen Mehrzahl ? 
der Betheiligten das Recht der Beichlußfaffung, woran auch die 
Minvderzahl gebunden ift, ertheilt zu werden. Für die jpäteren 
laufenden Gefchäfte und die Entſcheidung der dabei vorkommenden 

Streitigkeiten ift namentlih die Organifation der ſpaniſchen Be— 

wäſſerungsgeſellſchaften als Vorbild zu ftudieren.d? Gerade in 

unjeren Tagen, wo fi die alten Corporationen des platten 

Landes mehr und mehr auflöfen, felbft die Dörfer als Wohnpläße 

der lanbwirthichaftliden Bevölkerung, und zwar hauptjähli im 
Intereſſe der höher entwidelten Landwirthſchaft: gerade jet wäre 

(na $. 5 ff.) der Keim neuer Corporationen, der ſich in den 
bier befprochenen Genofjenjchaften zeigt, um jo eifriger zu pflegen. 
Se vieljeitiger diejelben werden, je mehr fie das ganze Land be- 
deden, von einer großartigen Politif in Freiheit erzogen, deſto 
eher läßt fich hoffen, daß fie gleichzeitig allen Intereſſen gerecht 
find: bier austrodnen, um dort mit demſelben Wafjer zu be: 

feuchten, * ja durch planmäßige Benutzung aller Gewäfjer im Lande, 
womit das ganze Element gleichfam erjt zum Dienjte der Menjchen 

gezwungen wird, felbit neue Triebfräfte und mehr noch Handels: 
wege ins Dafein rufen.“ — Wo die Grundeigenthümer völlig 
außer Stande find, das Unternehmen jelbit zu machen, ein Fall, 

der am Erften bei großen Trodenarbeiten vorfommt, da kann eine 

Verbindung von Kapitaliften, zumal eine Actiengeſellſchaft, aus: 
helfen. Hier pflegt die vom Unternehmen berrührende Werths— 
erhböhung des Bodens nah einem gleich bei der Conceſſionirung 
feftgefegten Maßftabe zwiſchen Unternehmer und Grimdeigenthümer 
getheilt zu werden: entweder in Form einer (ablösbaren) feiten 
Rente, welche dem Boden als Reallaſt auferlegt wird, oder in 
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Form einer Quote vom abgeſchätzten Mehrwerthe, die dem Unter: 
nehmer durch Kapitalzahlung oder Landabtretung zu gewähren ijt. 6 

D. Sehr wirkſam läßt ſich die Sache fördern, ohne daß ge: 
ringite pofitive Opfer des Staates, wenn die ganz neugewwonnenen 

Ländereien eine Zeitlang von jeder Steuer, die verbefjerten 
wenigſtens von jeder Steuererhöhung frei bleiben.” In England 

ijt die Drainirung namentlich dadurch begünftigt, daß man ven 
Pächter, melder fie ohne Genehmigung des Eigenthümers vor- 
genommen, in feinen Erjaganjprüchen beim Ablaufe der Pacht ge: 

fihert hat; ſowie auch bei pupillarifher Abſchätzung eines Grund- 
ftüdes defjen Mehrwertb in Folge der PDrainirung fofort zur 
Geltung fommt. Alfo im Zweifel immer für den Melioranten!® 

1 In Preußen haben biß mit 1867 375 Genoſſenſchaften eine Fläche von 
2938217 Morgen bemwäffert, entwäſſert oder beffer eingedeiht und dafiir 

15998386 Thlr. aufgewendet. (Engel Preuß. Statift. Jahrbud II, ©. 80.) 
- Bejonders wirkſam hiefür war die Errihtung eines eigenen Minifteriums der 

Landwirthihaft, das außer der unentgeltlihen Beſorgung der Vorarbeiten bis 

mit 1866 2760195 Thlr. zu folhen Zweden dargeliehen hat, in ärmeren Ge- 

genden meift nur zu 3 Proc. Zinfen und mit 3—5 Freijahren im Anfang. 
(Meiten a. a, ©. 1. ©, 464 ff.) 

2 Bon den Grundſätzen, wonach dieſe Mehrzahl billiger Weife zu berechnen 
ift, |. unten $. 78. Bei Wiefenbewäfjferungen in Heffen-Darmftadt die Befiger 

des größern Theils der Wiefenflähe (G. von 1830, Art. 6. 9.), in Baden 

($. 11. 14.) und Bayern die Befiter von zwei Dritteln, in Siegen (G. vom 

28. Oct. 1846) ſchon 1/. In Bayern (G. über Bewäfferung und Entwäſſe— 
rung von 1852, $. 17 fg.) muß die Majorität nöthigenfall® den Koftenantheil 

für die überftimmte Minorität vorfchießen; auch Tann die letere, wenn das 

Unternehmen den erwarteten Bortheil nicht gewährt, Zurüderftattung der Koften 

fordern. Das preuß. ©, von 1843 nimmt $. 56 ff. auch die Bildung von Ge— 
nofjenichaften duch Zwang in Ausficht, während das franzöfifhe Drainirgejetz 

von 1854 feine association forcee kennt. Im K. Sachſen kann das Minifte- 

rium d. $. ſchon auf Antrag Eines Betheiligten eine Genoſſenſchaft bilden. 

3 Die Gemeinden, welche an demjelben Kanal liegen, bilden zufammen 
ein gremio. Ihre Gemeindevorftände ernennen den Syndicus, die Aufjeher 

und Unterbeamten der Bewäfferung. In Balencia ift das Waffergericht (feit 

1239) aus den Syndiken der fieben großen Kanäle zufammengefett, meift ein- 
fachen Landleuten (Delaborde IV, p. 75), und hält wöchentlich einmal unter 
dem Portal der Hauptkirche Sigung. (Jaubert de Passa a. a. ©. II, p. 114. 
Willkomm in der Agron. Zeitung 1852, Nr. 1 ff.) Im Frankreich ftehen die Ge- 
noffenfhaften unter ftrenger Aufficht des Präfecten, Vgl. Giovanetti Du régime 

des eaux et particulierement de celles, qui servent aux irrigations, 1844. 

4 Man hat von Ausbreitung der Drainage gefürchtet, daß fie der Gefahr 
eines plöglihen Anſchwellens der Flüffe großen Vorſchub Teiften wiirde, (Bol. 
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Jacobi Landwirthſch. und nationalöfonom. Etudien in der niederrheiniichen 
Heimath, 1854, ©. 16 ff.) Ein großartiges Beriefelungsfgftem ift im Allge- 

meinen der befte Schutz dagegen. 
5 Schöne Beifpiele bei Jaubert de Passa Voyage en Espagne 1, p. 51. 91. 

Veberhaupt vgl. M. Niebuhr im Archiv der polit. Defonomie, N. %., II, S. AL fi. 
6 Preußifches ©. von 1751 in Mylius N. Corpus Const. March. I, 

€; 146. Beim Donaumoofe erhielt der Unternehmer nad dem ©. von 1794, 

je nachdem der entwäfferte Boden freies Eigenthum oder lehenbar war, von 
Aeckern und zweiſchürigen Wiejen ein Sechstel oder ein Drittel der Fläche (oder 
auch eine 10jährige Nente von ein oder zwei Fl. pro Morgen), von Weiden 

und einſchürigen Wieſen ein Viertel oder die Hälfte der Fläche (oder auch eine 
10jährige Rente von anderthalb oder drei Fl.). In Frankreich wird das Land 
vor und nad der Entwäflerung abgefjhätt und der Ueberſchuß nah Maßgabe 

der Goncefjionsurfunde vertheilt. Der Eigenthümer kann den Unternehmer 

entweder mit Land abfinden, das zum Tarwerthe der erften Abſchätzung ge- 
nommen wird, oder ihm eine Rente zahlen, welche fein Guthaben bis zur 

Kapitaltilgung mit 4 Proc, verzinfet. (G. von 1807.) Ein Ertrem ift die 
ſchweizeriſche Lintheonceffion von 1804: die bisher ganz unter Waffer ftehenden 

Ländereien wurden der Unternehmergefellichaft ganz zugefprochen, von den übrigen 
wenigftend die ganze Werthserhöhung. In England beftehen zwei von Peel 
veranlaßte Gejellihaften, die auf Verlangen des Eigenthümers ſich der ganzen 

Drainiranlage unterziehen, aber nur da, wo der Ertrag pro Jahr mindeftens 
10 Proc, des Anlagefapital3 zu deden verfpricht. Für ihre Koften entſchädigen 
fie fih dur Ausgabe von Pfandbriefen, wofür das verbefjerte Grundftüd haftet, 

und welche deffen Eigenthümer mittelft einer Jahrrente verzinst und tilgt. 
? Ueber die Privilegien der neueren Kooge in Dänemark ſ. Thaarup Dän, 

Etatiftif I, ©. 185. Franzöf. ©. vom 3. rim. VII, daß neu entwäfferte 
Grundftüde 25 Fahre lang nur 10 Cent. pro Heft. fteuern follen. In Holland 
1807 30jährige, 1809 fogar 50jährige Freiheit von Grundſteuer und Noval- 
zehnten fir alle Urbarungen. 

8 Neberhaupt vgl. Glaß Die waſſerrechtliche Gefetgebung, 1856. 

Drittes Kapitel. 

Standort der einzelnen Landwirthfchaftszweige. 

8. 40. 
Wir ftelen uns mit v. Thünen! einen Staat vor, der von 

der ganzen übrigen Welt durch eine undurchdringliche Wildniß 
getrennt ift. Er fol kreisrund fein, überall von gleicher, und 
zwar guter Bodenbejchaffenheit, ohne ſchiffbaren Strom oder Eifen- 
bahn. Die einzige Stadt, die aber von beträchtliher Größe, liegt 

Roſcher, Spftem der Volkswirihſchaft. II. 9 
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genau im Mittelpunkte. ? Wie muß fih in diefem Etaate die 
Landwirthſchaft geftalten? — Offenbar wird die Stadt, in welcher 
alle nichtlandbauenden Gewerbe vereinigt jind, für fämmtliche 
Bodenproducte, die nicht im Haufe des Producenten jelbit verzehrt 

werden, den einzigen bedeutenden Markt bilden. Alles Korn ıc. 
ift hier an feinem Erzeugungsorte für den Verkehr jo viel werth, 

wie der ſtädtiſche Marktpreis beträgt, nachdem‘ man die Transport: 
foften bis zur Stadt davon abgerechnet hat.? Es nehmen folglich 
die Kornpreije ꝛc. am Erzeugungsorte, je mehr man fich von ver 

Stadt entfernt, in concentriihen Ringen ftufenmweife ab. An dem 

Punfte, von wo aus die Transportkoften zur Stadt ebenfo viel 
betragen, wie der ſtädtiſche Marktpreis felber, find fie = 0, d. h. 

von bier ab kann für den Verkauf in der Negel gar nicht mehr 
producirt werden. 

Zunächſt um die Stadt werden ſolche Productionen vorherr: 
ſchen, die einen irgend weitern Transport gar nicht vertragen. 
Alſo Gemüfe: und Blumenzucht, friſche Milchwirthſchaft u. dergl. m., 
deren Erzeugnifje in Kleinen Duantitäten und jofort müfjen abgeſetzt, 
in der Regel auch zur Stadt mehr getragen, als gefahren werben. 
Hier ijt man, bei der Möglichkeit, den Dünger in faft beliebiger 
Menge aus der Etabt fommen zu lafjen, im Stande, Heu und 

Stroh, namentlich für die ftädtifchen Pferde, zu verkaufen, während 
jede fernergelegene Wirtbichaft fie als Düngermaterial behalten 
muß. Das Korn wird vielleicht nur um des Strobes willen, da— 
her ungewöhnlich die gejäet.* Denn folche Gegenjtände, die, ver: 
glihen mit ihrem Werthe, ein großes Volumen haben, müſſen dicht 
beim Markte gebaut werden. Durch den Weberfluß an Dünger 
und Arbeit, letzteres wegen der dichten Bevölkerung, iſt man ver 
Nothmwendigkeit überhoben, um des bloßen Wechjels willen Früchte 
zu bauen, die an fi ein unvortheilhaftes Preisverhältniß dar: 
bieten. Hier alfo herrſcht die jog. freie Wirthſchaft. — Je mehr 
wir uns nun von der Stadt entfernen, um fo Eoftfpieliger wird 
der Gebrauch ſtädtiſchen Dünger, bis endlich ein Punkt eintritt, 
wo e3 vortheilbafter ift, allen Dünger auf dem Gute jelbft zu 
produciren. Es folgen jet mithin Ringe, die hauptfächlih Korn: 
bau treiben; und zwar zunächſt ein Ring mit jehr intenfiver, etiva 
belgifcher Wirthichaft, ſodann mit, einer ſchon ertenfivern, vielleicht 

nach Art der medlenburgifchen u, f. m. Denn weil, je weiter man 
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fi von der Stadt entfernt, die Kornpreife am Erzeugungsorte 
immer mehr abnehmen, fo müſſen auch die Productionskoſten jtufen- 
weife immer geringer werden, d. h. man muß zu immer erten- 
fiveren Wirthſchaftsſyſtemen ſchreiten.“ — Sit man endlich an die 

Gränze gelangt, von wo ab gar fein Getreivebau für die Stadt 
mehr möglih, fo werben doch immer noch andere Producte für 
den ſtädtiſchen Markt erzielt werden können, deren Transportkoſten 

im Berhältniß zum ftäbtifhen Marftpreife geringer find. Dahin 
gehört vornehmlich das Vieh, das fih im magern Zuftande fait 
ohne Koften jelber transportirt. Hier wird aljo das Jungvieh, 

weil e3 bier entfchieden am mohlfeilften producirt werben Tann, 
auch für die inneren Ringe aufgezogen; die etwanige Mäjtung 
aber gejchieht in diefen. Unſer Viehzuchtsring wird gerade nur 

io viel Korn bauen, wie zum Unterhalte der wenig zahlreichen 
Bevölkerung an Ort und Stelle nothwendig.“ — Wird zulegt die 

Entfernung vom Markte jo groß, daß auch ſolche Viehzuchts— 
producte nicht mehr dahin gebracht werden Fünnen, jo muß die 
eigentliche Kultur aufhören. Jenſeits von diefem Ringe werden 
daher bloß noch Fiſcher und Jäger etwa einzelne koſtbare Felle ꝛc. 
für den ftädtifchen Verkehr Tiefern. 

13.9.2. Thünen, Der ifolirte Staat in Beziehung auf Landwirth- 
ihaft und Nationalöfonomie, oder Unterfuhungen über den Einfluß, den die 

Getreidepreife, der Bodenreichthum und die Abgaben auf den Aderbau ausüben, 
2. Aufl., S. 1 ff. Eine genauere Darftellung und Kritif der Thünenichen 

Methode von Roſcher in Birnbaums Georgila, II. Heft, 1869. Schöne 

Keime des Thünenſchen Geſetzes finden fich ſchon bei den alten Landbaufchrift- 
fiellern: fo 3. 8. Varro De re rust. I, 16. Columella De re rust. VII, 

9, 3. Bei den Neueren hat befonders die Landwirthichaft in der Nähe großer 
Städte zu den hierher gehörigen Beobachtungen und Erflärungsverfuhen An- 
laß gegeben. So Boisguillebert Trait& des grains II, 4 Cantillon 
Nature. du commerce, 1755, p. 202. Darjes Erfte Gründe der Cameralwiſſ., 
1768, ©. 195 beftimmt treffend die Gründe, welche es jeweilig vortheilhafter 

machen, das Vieh jung, mager oder fett zu verfaufen. Ein Bild, das ſchon 

jehr an den Thünenjhen Staat erinnert, bei Sir J. Steuart Principles, 
1767, I, Ch. 20. J. Tucker Four tracts and two sermons, 1774, p. 28, 

mit feinem allgemeinen Gegenſatze von reichen und armen Ländern, operose 
and complicated manufactures und raw materials. Ad. Smith W. of 

N. I, Ch. 11,1. Büſch Gelvumlauf II, 37, 1. führt felbft. hier Alles auf 
die Geldmenge, den Umlauf des Geldes ꝛc. zurüd, 

2 9. Thünens Hypothefe ift nichts weiter, als eine Abstraction von allen 
modificirenden Nebenumftänden. Wie geftaltet ſich die Landwirthſchaft nad der 
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bloßen Entfernung vom Markte? Um die Antwort rein zu haben, läßt man 

jede Concurrenz anderer Märkte, in- und ausländifher, jeden Einfluß der 

Bodengüite, der Transportmittel ꝛc. aus dem Epiele. Die finnlich -plaftifche 

Natur des Ausdrudes macht ihn leichter und allgemeiner verftändlid). 
3 Nach nordamerifanifhen Erfahrungen (v. Reden Deutjhland und das 

übrige Europa, ©. 206) wird der Weizenpreis (ein Bufhel zu 11/, Dollars 

und 30 Pfund ſchwer) durch den Transport vertheuert pro preuß. Scheffel: 
bei Entfernung von auf Eifenbahnen um auf Steinftrafen um 

4 geogr. M. 0,6 Sgr. 5,9 Sgr. 

10 ” ” 1,4 ” 14,8 ” 

BU: - u. 6 30 „ 29,6 „ 

30 „ e 44 „ 444 „ 

DU  =- 53 „ 53,3 „ 

4 „ Pr 9 er 63 , 

6 „ Pr 82 „ 83 „ 

—A 92 „ 91,9 „ 
66 " " 9,8 " 

4 In Fabrifgegenden pflegt man jhon zum Einpaden der Waaren jehr 
viel Stroh zu gebrauchen. Der Aderbau in der Nähe von Elberfeld nimmt 
hierauf entſchieden Rüdfiht. (v. Viebahn Beihreibung des R. B. Düſſeldorf 

1, ©. 138.) Sir $. Sinclair Grundgeſetze, S. 471 ff. meint, je größer 

eine Stadt, um jo höher fteige der Werth des Strohes in ihrer Nachbarſchaft. 

Bei Edinburg trägt der Acre an Weizenftroh gegen 6 Pfd. Sterl. ein, bei 
Aberdeen felten über 2 Pfd. St. Bei London wird der Weizen jo tief am 

Boden gejchnitten, daß es den Strohertrag um 7 Schill, pro Acre ſteigert. 

Nahe bei großen Städten beträgt der Werth des Mähfutters 20—25 Pfd. SterT. 
pro Xcre, des MWeidefutter nur 9—10 Pfd. Sterl. (a. a. ©. ©. 534 fi.) 

5». Thlinen hat unter Borausfegung eines gewiſſen Darktpreijes, gewifjer 
Production» und Transportkoften, ſowie einer gewiffen Bodenqualität genau die 

Gränze berechnet, wo die belgifche Wirthichaft aufhören, die Koppelwirthichaft 

anfangen müfje ꝛc. Nur find natürlich die Uebergänge dazwiſchen jehr allmäliche. 

6 Den Sommer Hindurdh ift das Vieh mit überflüffiger Weide verjehen: 

die Schwierigfeit liegt darin, ed gehörig zu durchwintern. Yutterfräuter zu 
diefem Zwede zu erbauen, ift nicht möglich, weil der niedrige Preis des Viehes 
die vermehrten Koften nicht deden würde. Da find num die einzige Aushülfe 

natürliche Wieſen, welche durch ihr Winterfutter die Sommerweide allein erft 

recht benutzbar machen. Bon ihnen hängt deßhalb die geringfügige Bodenrente 
faft gänzlih ab. Vgl. oben $. 25a, 5. 

8. 41. 
Bergleihen wir das vorjtehende deal mit der Wirklichkeit, fo 

fällt zunächft in die Augen, daß es bier viele verfchiedene Markt: 
pläge gibt, die concentrifchen Ringe alfo, die einen jeden derjelben 
umgeben, tauſendfach modificirt in einander laufen, obſchon aller: 

dings die Heineren Märkte von den größeren wefentlih abhängen. 
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Eon bat auch jede befonders vortheilhafte Straße, zumal Wafler: 
oder Eifenftraße, großen Einfluß auf die Geftaltung der Ringe, 

indem fie geometrifh entfernte Grundſtücke wirthſchaftlich näher 
rüdt. Es leuchtet ferner ein, daß alle dichtbevölkerten oder reichen, 

überhaupt alle hochkultivirten Länder, in welchen aljo nad) Menge 
oder Güte ein jtarker Verbrauch von Bodenerzeugniſſen jtattfindet, 

den inneren Ningen des v. Thünen’schen Staates verwandt find, alle 
dünnbevölferten oder armen, überhaupt alle niedrigkultivirten 
Länder den äußeren Ringen. '? In dem Bilde unferes ijolirten 
Staates haben mir jedoch nicht bloß einen Schlüffel zur Statiftif, 
fondern ebenfo gut auch zur Geſchichte der Landwirtbichaft. Mit 
bloßer Dccupation, womit der ijolirte Staat endigte, fängt bie 
Wirthſchaft des Volkes im Allgemeinen an. Eie geht zur Vieh: 
zucht über, zum Aderbau, im Aderbau zu immer intenfiveren 

Syſtemen. Städtiſcher Gewerbefleiß und Handel bilden bier den 

Gipfel der Entwidlung, ſowie dort den Mittelpunkt des Bildes. 
Wer in den äußeren Ringen landwirthichaftliche Operationen 

vornehmen wollte, die nur für die inneren Ringe pafjen, der 

würde bald durch pofitiven Schaden belehrt werden; umgekehrt, 
wer in den inneren Ringen auf eine bloß für die äußeren geeignete 

Art wirthichaftete, ver würde einen empfindlichen Ausfall an dem 
jonft mögliden Gewinne erfahren.? Es verjteht ſich von felbit, 

daß für einen Landwirth, der mit fremden, geliehenen Productiv— 
fräften arbeitet (jo 3. B. ein Pächter oder hypothekariſch hoch: 
verjchuldeter Eigenthümer), auch im legten Falle der entgehende 
Vortheil ein pofitiver Nachtheil werden müßte. 

Die großen Communicationgverbejlerungen der neuejten Zeit, 
namentlich die vielen Eifenbahnen und Dampficifflinien, * haben 

nicht ſowohl einen ganz neuen Factor in die Rechnung gebracht, 
als nur die fhon vorhandenen Factoren zum Theil bedeutend ver- 
Ihoben. Offenbar fommen 3. B. die Eijenbahnen verhältnigmäßig 
am meijten zu Gute den fernjten Gegenden und jchweriten Waaren. 
Der Borzug, melden früher die marktnächſten Producenten be: 
jagen, wird dadurch gejchmälert. Die Ninge der Milch-, Mait:, 

Butterwirtbichaft zc. dehnen fi im höchſten Grade aus; ? nament- 
ih infofern, als ähnliche kleinere Ninge, allerdings von immer 
mehr abnehmender Größe, je weiter man fih vom Mittelpunfte 

entfernt, um jeden Bahnhof 2c. herum neu gejchaffen merben. 
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Während dieß nun die fernen Gegenden zum Theil in Etand jeßt, 
eine intenjivere Landwirtbichaft einzuführen, höhere Grundrenten 
und Bodenpreife zu erzielen 2c., kann ſich vorübergehend die Land: 

mwirtbiehaft der nahen Gegenden zu allerlei Rüdjchritten an In— 

tenfität ihres Betriebes, fowie an Keinertrag und Preis ihrer 
Grundjlüde gezwungen fehen. Nur vorübergehend, weil bei nor- 
maler Fortentwidlung der ganzen Volkswirthſchaft die zu ver: 
forgenden Märkte ſelbſt in Folge ver erleichterten Zufuhr bald an 
Bevölkerung und Wohlitand fehr zunehmen werden, und dieß 
natürlih den zunächſtwohnenden Landwirthen doch am meilten zu 

Gute fommen muß. Sit die Uebergangskriſe glücklich vorbei, fo 
bleibt der Erfolg, daß auch in der Landwirthſchaft unzählige 

Arbeitstheilungen möglich geworden find, mit Rückſicht auf die be: 
ſondere Bodenbefchaffenheit, die technifche Gefchidlichkeit des Wirthes, 

feine Kapitalmenge, die Größe feiner Wirthſchaft, die Zollgeſetz— 
gebung 2c., wo bisher ſchon die Transportverhältnifje entſchieden und 
ſolche Nebenrüdfichten gebieterifch befeitigt hatten. Die gefammte 
Landiwirtbiehaft nimmt auf diefe Art einen der Stabtwirtbichaft 
immer ähnlichern Charakter an, wie denn überhaupt Eifenbahnen das 
ganze Volksleben in der Weile einer großen Stadt centralifiren. 

1 Saft in feinem größern Staate der Welt laſſen ſich die theoretiich ge- 

wonnenen Reſultate praktiſch jo ſcharf wieder aufweiſen, wie in England. 

Um die Bedeutung von London als Centralmarkt für landwirthichaftliche Pro: 

ducte richtig zu würdigen, denfe man u. W. daran, daß es reichlich 9-6 Proc. 

der geſammten britiichen Volkszahl enthält (1861 = 2803000 auf 29064000 
Einwohner überhaupt). Paris und Berlin müßten, um ein ähnliches Verhältniß 
zu ihrer Staatsbevölferung darzubieten, jenes über 31/, Millionen, diejes tiber 

1700000 (don vor 1866) Einwohner zählen. Außerdem enthält London wohl 

den reichten Adel und Mittelftand der Welt; es hat eine großartige Rhederei 

zu verproviantiren; die Zahl der fteuerpflichtigen Pferde belief ſich ſchon 1797 

auf 30975. (Middleton Agriculture of Middlesex, p. 360.) Zunächſt wird 

London von einem Kreife freier Wirthichaft umgeben, worin Gartenbau, Heu- 

werbung und frifche Milchproduction vorherrihen. Diefer Kreis umfaßte ſchon 

gegen das Ende vorigen Jahrh. Middlefer und Surrey beinahe ganz. ihren 

Kornbedarf, jofern er überhaupt vom Inlande befriedigt wurde, zog die Haupt- 
ftadt aus Kent, Suffer, Effer, Norfolf, Oxford ꝛc., welche jhon damals nad 

einem fehr ausgebildeten Fruchtwechſelſyſteme bewirthichaftet wurden. In den- 

jelben Gegenden erfolgte nun aud vorzugsweiſe die Mäftung des Londoner 
Schlachtviehes. Jenſeits von dieſem Kreife fonnte das mittlere und nördliche 

England, jowie der Süden Schottlands im Großen und Ganzen als der zu- 
nächſt folgende Kreis der Feldgraswirthichaft betrachtet werden, der Südweſten 
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von England damals noch als ein Kreis der Dreifelderwirthichaft. Fett find 

diefe Gegenden mit wenig Ausnahmen zu intenfiveren Feldfyftemien übergegangen: 
doch fteht im Ganzen die feinere Viehzucht, Graskultur ꝛc. von Echottland noch 
immer etwas hinter der von England zurück. (Macculloch Statist. acc. I, 
p. 480.) Während in England gute Weiden gewöhnlich einen höhern Pacht- 
ſchilling abwerfen, als Aeder, ift e8 in Schottland meift umgelehrt. (Ibid. I, 
p. 535. 541.) Irland, Wales, die Hebriden ꝛc., wenn fie auch nicht eigent- 
lih dem Dreifelderigfteme gehorchen, treiben doch größtentheils feine viel in- 

tenfivere Wirthichaft, als dieſes. — Uebrigens wird, fo zu fagen, der große 

v. Thünen'ſche Staat mit dem Mittelpunfte London durch mehrere Kleinere, 

gleichſam inclavirte unterbrochen, welche Lancafhire, das ſüdweſtliche Morkfhire, 

Birmingham, Briftol, Edinburg und Glasgow zu Mittelpunkten haben. In 
Lancafhire 3. B. und dem wirthichaftlich dazu gehörigen Chefter find Gemüſe, 
Kartoffeln, Heu und Mil entfchieden die Hauptgegenftände des Aderbaues. 

Derby und Eumberland, feit dem Aufblühen der Dampfidiffahrt auch Irland, 
bilden vorzugsweiſe den Maftfreis für die Märkte von Liverpool und Manchefter. 
(Maceulloch Statist. acc. I, p. 159 ff. 153. 517.) Dagegen ift der Kornbau 
von Lancafhire jehr unbedeutend: ſchon 1790 erzeugte die Grafichaft, wie ihr 

von einfeitigen Landwirthen oft vorgeworfen wurde, nicht 1/g4 ihres Korn» 

bedarfes ſelbſt. Man tadelt auch wohl den Mangel jeder feſten Fruchtfolge 
dafelbft, die Ungefchidlichkeit des Chefter’ihen Kornbaues ꝛc. Vgl. ſchon Thaer 

Englifhe L. W. III, ©. 141; neuerdings Macculloch Statist. acc. I, p. 159. 
162. Der größte Theil hiervon mag auf Rechnung der fog. freien Wirthſchaft 

zu ftellen fein, welche dort gewiß angezeigt ift; man darf aber nicht vergeffen, 

daß e3 auch eine abjolute landwirthſchaftliche Virtuoſität gibt, die z. B. Nor- 

folk und Kent in höherem Grade eigen ift, als Middlefer und Lancafhire. Das 

ungeheuere ftädtifche Intereſſe hat wirklich das ländliche Hier etwas verdunfelt. 

— Während um Edinburg und Glasgow Milhwirthihaft, Obft-, Kartoffel- 

und Gemüfebau vorherrſchen, find Oft- und Weftlothian gleichfam das fchottijche 

Norfolt; Ayrihire verhält fi zu Glasgow, wie Chefter zu Liverpool und 

Manchefter. Rorburg und Northumberland find die vornehmften Kormdiftricte 
ſowohl für die ſchottiſchen Hauptftädte, als auch fir die Fabrifgegenden im nörd- 

lichen England, jo daß ſich bier im kleinern Maßftabe faft der ganze landwirth- 

fchaftliche Organismus des Südens wiederholt. Um 1867 hatten in England die 
corn-cropped land green-cropped land permanent pasture 

South-East.-counties 36-5 Proc. 14-2 Proc. 32.9 Proc. 

S. Midland „ 41-7 „ 115 „ 349 „ 

Eastern Br 45 162 „ 2.0 „ 

S. Western „ 26-6 „ 128 „ 43-1 „ 
W, Midland „ 17T „ 89 „ 50.6 „ 
N. Midland „ 342 „ 117 „ 41.5 „ 

N. Western „ 162 „ Mel, 663 „ 

York . 2. 2... 98 „ 111 „ 458 „ 

Northern counties . 21-3 „ 86 „ 524 „ 

WE. 5 300 56 „ 56 „ 

(London Statist, Journ. 1868, p. 223,) 
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2 Ein anderes, höchft merfwürdiges Segment der Thünen’schen Kreife läßt 

fih in der Gapfolonie beobachten. Hier folgt zunädhft auf die Kapftadt ein 
Aderbaudiftrict, worin die älteften Koloniftenfamilien wohnen, die freilich meift 

ihre Gitter verpachtet haben; fodann im weitern Umfreife die jog. Boers mit 

vorherrihender Viehzucht; zuletzt einzelne halbwilde Jäger, Räuber ꝛc., welche 
mit den Buſchmännern faft auf gleicher Kulturftufe leben. Vgl. Barrow, über— 

fetst von Sprengel, S. 381. 
3 Es gehört hierher, wenn Chadwick meint, die intenfive fandwirthichaft 

producire den Echeffel mwohlfeiler, als die ertenfive, indem jene die gleiche Größe 

des Pachtſchillings zc. auf mehrere Producte repartirt. (Acad. des Sc. mora- 
les et politiques 1867, III, p. 392.) 

42. Thünen berechnet, daß fein ifolirter Staat durch Einführung von 

Eifenbahnen einen Durchmeffer wie von der Südſpitze Calabriens bis zur Nord» 
ſpitze Jütlands erhalten würde. Großartiger Plan, wie ein reicher Mann durch 

langes Reifen auf diefer Strede die landwirthichaftlichen Wirkungen des Klimas 

ftudieren follte: Iſol. St. (Nachlaß, 1863) II, 2, ©. 106 ff. 

5 Setzt jenden Lincoln, Dorjet und Somerjet friſche Mil nad London; 

Aberdeen und Devonfhire fettes Vieh. (Edinb,. R,, Apr. 1858, p. 401.) 
Raps kommt als Ballaft der Schiffe von Oftindien nad) Europa; Del wird 
aus amerifanifhem Baummollfamen in Deutichland gepreßt. (Bericht der Teip- 
ziger Handelsfammer von 1864, S. 135.) Schon zur Zeit der Aufhebung der 

Kornzölle rieth Caird den engliihen Landwirthen, ſich vorzugsweife auf den 
Bau von Zuderrüben, Flachs, Gerfte, dann auf die Production von Käfe und 

Fleifch zu legen, weil namentlih in den Yabrifgegenden der Verbrauch von 
Bier, Käfe und Fleifch fo ſehr zunehme. Zwiſchen 1848 und 1867 ift der Preis 
des Meizens um 12 Proc. gefallen, der der Gerfte (an Menge des Productes 
beinahe verdoppelt) um 8, des Hafer um 4 Proc. geftiegen. (Statist. Journ. 
1868, p. 141.) Selbſt in Irland Hat ſich feit der legten Steuerſchätzung der 

Ertrag der Graspdiftricte weit mehr (um 30—60 Proc.) gehoben, als derjenige 
der ärmeren Korngegenden (5—15 Proc.) ©. Edinb. Rev., January 1870, 
p. 300. 

6 So beflagten fih im Anfange des vorigen Jahrh. die London zunächſt 

gelegenen engliſchen Grafihaften, daß der Chauffeebau ihnen den größten Schaden 

zufüge. Er hatte wirklich durch erleichterte Concurrenz der Ferne ihr thatjäch- 
liches Monopol auf dem Londoner Markte vernichtet. Ob nicht die fächfifchen 
Landwirthe feit Erbauung der ungarischen, polniſchen ꝛc. Eifenbahnen ähnliche 

Erfahrungen maden? namentlich jo lange die Differenzialtarife lange Streden 
fo viel wohlfeiler berechnen, als kurze In England fcheint e8 eine folge der 
Eifenbahnen zu fein, daß neuerdings das Einkommen von Land in denjenigen 
Gegenden am menigften geftiegen ift, wo das Einkommen aus real-property 
other than lands am meiften zunahm: vgl. Hildebrands Jahrbb. 1869, IT, 

©. 285. | 
8. 41*. i 

Mit diefen Folgerungen des Thünenſchen Gejetes laufen die 
des Liebigſchen ($. 23*) weſentlich parallel. Ye ferner der Ab: 
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jagort für die landwirtbichaftlihen Producte, um jo ſchwieriger die 
aus ſtatiſchen Gründen nothwendige Rüdgabe der darin enthaltenen 
Düngftoffe an den Boden. Producte alfo mit vielen werthvollen ! 

Alchenbeitandtheilen kann ungeftraft nur eine Gegend ausführen, 
die im Vergleich mit ihrem Gejammtvorrathe folder Beitandtheile 
noch jehr dünn bevölkert ift. Aehnliches gilt von Producten mit 

einer Menge jolcher verbrennlichen Elemente, die nicht unmittelbar, 
fondern nur durch eigens für jie bejtimmte Verwendung ander: 
weitiger Grundjtüde (als Brachland, Wiefe, Futterfeld 2c.) aus 
der Atmojphäre entlehnt werden können; jowie von denjenigen, 
die aus irgendwelcher andern Urſache zu ihrer Vollendung eines 
großen Flächenraumes bedürfen. Mle dieſe kann nur ein Land 
mit verhältnigmäßigem Ueberfluß an geeigneten Grundjtüden aus: 
führen. Anvererjeit3 wird das einführende Land durch ſolche 
Producte entweder in Stand gejeßt, eine Wieverausfuhr ohne 

entſprechende Bodenerjhöpfung vorzunehmen, ? oder aber, wenn 
feine Vergeudung von Düngftoffen herricht, 3 feinen eigenen Boden 
fortwährend zu bereichern, pleochomer zu machen. Es liegt in 
diefem Hergange ein mächtig centralifirendes Princip, weil vor: 

zugsweiſe die jehr hochkultivirten, vichtbevölferten und reichen 

Gegenden joldhe Einfuhr empfangen, da fie natürlih im Stande 

find, die Gewerb3: und Handelsbedürfniſſe der Gegenden mit über: 
flüfjiger Bodenkraft am wohlfeiliten zu befriedigen. Ob die Bildung 

jolher Pleochomen für das Wirthihaftsganze, dem jie angehören, 
(aljo das einzelne Landgut, die Volks-, oder gar Weltwirthichaft 

im Algemeinen,) jchädli oder nütlih ift, hängt ab von dem 
Verhältnifje zwifchen den erſparten Koften des Düngerrüdtrang: 

porte3 und dem Minderertrage, welchen derjelbe Düngerzujag auf 

Ihon ſtark gedüngtem Boden, verglichen mit ſchwach gebüngtem, 
bervorzubringen pflegt. * 

ı Diefer Werth beftimmt fi nad der Eeltenheit ihre® Vorkommens ver- 
glihen mit der Häufigkeit ihres Gebraudes. Hier fpielt aljo namentlid) die 
Phosphorjäure eine Rolle. Vgl. B. Wolff Die mittlere Zufammenfegung der 
Aſche aller land- und forftwirthichaftlich wichtigen Stoffe, 1865. 

2 Daher 3. B. die gewerbliche Verarbeitung von Thierhäuten, Knochen, 
Hörnern 2c. vorzugsweife in den großen Städten zu Haufe ift, jchon weil hier 

am meiften Thiere, zum Theil aus weiter Ferne her zur Schlachtbank geführt 
werden. 

3 Wie z. B. in England, deffen Waterclofets jährlich die Mittel zur Repro- 
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duction von Nährftoffen für 31/5 Millionen Menſchen vergeuden follen. (Liebig 

Einleit. z. Agriculturhemie, ©. 128.) Nach Johnſtone beträgt die Vergeudung 

für jeden englifhen Stadtbewohner ungefähr 1 Quarter Getreide jährlich. 

4 Nah Fraas (Tübinger Ztihr., 1866, S. 11) ift e8 Thorheit, Dünger 
weit weg vom Hofe zu fahren, jo lange die Felder im der Nähe deſſelben noch 

nicht relativ genug enthalten, um die höchften Erträge zu gewinnen. 

8. 42. 

A. Ein bedeutender Gartenbau wird in der Umgegend faft 

jeder großen Stadt betrieben,! und das gänzliche Fehlen deſſelben, 
wie bei Madrid und theilweife auch bei Rom, kann immerhin ala 
ein Krankheitsſymptom gelten. In der allernächiten Umgegend 
von London findet man Spatengärtner; weiterhin Pfluggärtner 
(farming gardeners), melde jchon etwas minder intenfiv zu 
Werke gehen. Die zahllofen Kunjtgärtner vdiefer Gegend haben, 
dur die unermeßliche Bedeutung ihres nächſten Marktes überhaupt 
gefördert, eine ſolche Virtuofität erlangt, daß fie bis nad) Epanien, 

Italien und Rußland verkaufen.” Die meiften Gemüfe und 
Wurzelgewächſe vertragen im friſchen Zuftande ſchon wegen 
ihres großen Wafjergehaltes keinen weiten Transport; fodann aber 
auch, weil von ihrer Trodenfubftanz ein jo großer Theil aus un- 

verbrennliden Stoffen befteht.3 Hierzu fommt die große Arbeits: 
menge, die fie erfordern, und die ihnen regelmäßig nur bei dichter 
Bevölferung gewährt werden kann. Aus ähnlichen Gründen wird 
die Kartoffel nicht gerne fehr fern vom Gonfumtionsplage gebaut ; 
daher ſich meiſt um die großen Städte ein ftarfer Kartoffelbau 
findet, ebenfo in anderen bichtbewölferten Gegenden. * Es ift 

charakteriftiih, daß England vor Kurzem nur für 200000 Pfd. St. 

Kartoffeln einführte, dagegen für 18 Mill. ſelbſt bervorbradite ; 
während fich beim Getreide aller Art diefe beiven Bezugsquellen, 
wie 25 Mil. zu 847 Mil. verhielten, beim Rind und Schaffleifch 
wie 6°5 zu 472 Mill., bei der Butter und dem Käje wie 84 zu 

30°1 Mill. (Caird.) In Bezug auf den Obftbau müjjen wir die 
Hervorbringung von Cider und von Tafelobit unterſcheiden. Jener 

jteht zu diefem ökonomiſch in einem ähnlichen Verhältnifje, mie 
Butter und Käfe zu frifcher Mil ($. 177); das Tafelobſt wird 
aljo näher beim Markte Eultivirt werden müſſen, iſt aber da aud 
ungleih einträglicher“ Wo die Felder mit Obftbäumen bejegt 
werden jollen, wie in ver nördlichen Schweiz, hat man wohl zu 
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erwägen, ob der hierdurch bewirkte Ausfall am Getreide (bis 50 Proc.) 
von dem DObjtertrage wirklich gedeckt wird. -— Die jtarfe Vieh: 

haltung, welche in und bei jever großen Stadt herricht, muß natür— 
lich deito mehr einen jtarfen Anbau von Futterpflanzen in der 

Nähe herbeiführen, je ſchwerer viefelben, wegen ihres Waſſer- und 

Aſchengehaltes, aus weiter Ferne her transportirt werden könnten. 
Die Gejhicdlichkeit der Heubereiter in der Nähe von London ijt 
durch ganz England berühmt.* Da übrigens die Aiche fait aller 
Sämereien mehr Phosphorjäure enthält, al3 die von fonftigen 
Theilen derjelben Pflanze, fo ift eg ganz rationell, daß z. B. die 

Engländer ihren Bedarf an Kleefaat aus Gegenden mit ertenfiverer 
Landwirthſchaft kommen lafjen, wie Deutjchland oder Nordamerika. ® 

Die „Freiheit“ diefer vorftädtiihen Wirthſchaft berubet nun 
bauptjählic auf der großen Menge von Zufhußdünger, welchen 
die ſtädtiſchen Kloafen, Ställe und Abtritte liefern. ? Neuerdings 

bat der Handel mit Fünftlihen Dungftoffen auch ſolche Gegenden, 
welche feine große Stadt in ihrer Nähe haben, der freien Wirth: 
ſchaft zugänglich gemadt. Die Einfuhr von Knochen, Delkuchen, 
Guano 2c. ift gleichbedeutend mit der Einfuhr von „Bodenfraft,” 
die man dur Hingabe von anderen Waaren und namentlid auch 
dur Aufwendung von Transportkoften erfauft. Offenbar können 

nur Länder auf einer fehr niedrigen Kulturftufe die Ausfuhr ohne 

Schaden geitatten. Wer nicht entſchieden Ueberfluß an fruchtbaren 
Grundjtüden und Mangel an Arbeitskräften hat, wird mit größerem 
Bortheil Getreide 2c., als Dungftoffe ausführen. Man bat im 

eriten Fall geringere Transportkoften, mehr Arbeitsverdienjt, ver: 

wertbet jeine Grundjtüde befjer und hält wenigitens einen Theil 

jeiner Bflanzennährftoffe im Lande zurück. !0 

1 Einzelne Dafen eines blühenden Gartenbaues können nicht unmittelbar 

aus der Größe der nächſten Ortfchaft erklärt werden; jo Erfurt, Quedlinburg, 

Aſchaffenburg, Bamberg (Reider Bambergs Gartenbau, 1821) und Evesham. 
(Marshall Gloucester I, p. 87.) 

2 Der Gemiüfeverbraud in London betrug 16 Schill. 9 Pence jährlich pro 
Kopf, in Edinburg nur 4 Schill. (Sinclair.) Die verfhiedenen Blumenzucht- 

vereine Londons zufammen auf mehr als 30000 Pfo. Sterling jährliher Ein- 

fünfte gejhägt. (Athenaeum 7. Jun. 1851.) Herrliche Blumenzudt und 

Dlumenausftellungen in-Holland und Flandern, fowie auh an den Schau: 
fenftern der Buchhandlungen dort blumiftifche Werke einen Hauptplat einnehmen. 
Je reicher übrigens ein Markt ift, um fo eher kann er auch aus entfernter 
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Gegend kaufen, die eine örtliche oder herkömmliche Virtnofität im Gartenbau 

bat; jo bezog Paris 3. B. feine Melonen hauptfählih von Harfleur an der 
Seinemündung. (A. Young.) Auf die engliihen Märkte kommen jetzt frifche 
Gemüſe aus Weftindien. Der Parifer Gemitfebau hat jett wegen der alge- 

rifhen Concurrenz nicht unbeträchtlih abgenommen. 

3 Mohrrüben und Weißkraut enthalten jene 86, dieſes 88 Proc. Waffer; 
von der trodenen Maſſe jene 6-2, diejes 10-8 Proc. Aſche. Zuderrüben 81 Proc. 

Waffer, vom Uebrigen 4-3 Proc. Aſche. (Wolff) Soll die Rübe als Robftoff 
der Zuderfabrif dienen, fo fommt freilich in Betradht, daß Zuder, wie Gummi, 

Stärtemehl und Holzfafer nur aus der Atmofphäre ftammen. Spargeliprofien 

haben getrodnet 6-4 Proc. Aſche, wovon wieder 18-3 Proc. Phosphorjäure; 

trodener Schnittfalat 23-8 Proc. Aſche, wovon gegen 9 Proc. Phosphorfäure. 

(Liebig Agr. Chemie I, ©. 350 ff.) 
4 Statist. Journ. 1868, p. 139. Die Kartoffel enthält 75 Proc. Waffer, 

in der Trodenfubftanzg 3-7 Proc. Aſche, d. h. fiebenmal foviel wie trodenes 

Weizenfeinmehl. (Wolff) Nah Engel bringt in Sachen ein mit Kartoffeln 

beftellter Ader durchſchnittlich 10mal jo viele Schefiel und beinahe 12mal 

jo viele Pfunde ein, als wenn er mit Roggen beftellt gewejen wäre. Der 

mittlere Preis der Kartoffelernte ift freilich nur etwas iiber 3mal fo hoch, wie 

jener der Roggenernte, weil ſich die trodene Subftanz in beiden nur un— 

gefähr wie 52 zu 14 verhält, die fticftoffhaltige Subftanz fogar nur wie 52 zu 

24. 6ächſ. Statift. Jahrb. I, S. 419 ff.) Immerhin gehört der Kartoffelbau, 

der jo viel Arbeit und Düngung (zumal auch wegen des geringen Strohmwerthes 

und des großen Reihthums der Ajche an Phosphorfänre — 19 Proc.) erfordert, 

zu den intenftweren Arten der Bewirthichaftung. Mebrigens zeigt v. Thünen 
(Iſolirter Staat I, ©. 210 ff.), daß die Kartoffeln, ihres ſchweren Transportes 

halber, in großen Städten viel theuerer fein müſſen, als in Heinen; daher bie 

ftärfere Verwendung der Kartoffel zur menfhlihen Nahrung ein Hemmniß gegen 
die Anhäufung der Menſchen in jehr großen Städten ift. 

5 In England find die Hauptcidergegenden im Weften: Devon, Hereford, 
Sloucefter, Monmouth und Worcefter; dagegen wird in Kent, nahe bei London, 
einem klaſſiſchen Obftlande, nur der Ausihuß und Ueberfluß zur Bereitung von 

Cider gebraudt. (Marshall Southern counties 1, p. 316 fg. West of Eng- 
land I, p. 224 fg. Gloucester II, p. 240. 380 fg.) Nah Sinclair wirft 
eine gleiche Obftmenge, für den Tiſch verkauft, 8 Pd. St. 16 Schill. ab, wenn 

fie als Eider nur 3 Pfr. St. 15 Schill. eingebradht Hätte. Selbft in Eroatien 

jollen getrodnete Zwetſchen durchichnittlich doppelt jo viel eintragen, als wenn 

man diefelbe Frucht zu Slivovic verwendet. (Beer im Defterreich. Ausftellungs: 
berichte von 1867, VII, ©. 69.) In Frankreich ift die wenig entwidelte Bre- 
tagne das Hauptciderland. 

6 Während im Königr. Sahjen der Centner Roggen 1832—52 durchſchnitt⸗ 

ih 21/, Thlr. koftete, galt der Gentner Heu im Durchſchnitt der Fahre 1840 
bis 1852 nur 5/, Thlr. (Engel) Nah Wolff Grundlagen des Aderbaues II, 

S. 151 fg. haben Rothfiee, Weißklee, ſchwediſcher Klee, Widen, Efparjette, Lu— 

cerne im grünen Zuftande 74 bis 822/, Proc. Waffer, als Heu doch auch noch 
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16%/; Proc., und von der Trodenfubftang im Durchſchnitt 8-8 Proc. Afche. 

Wieſenheu enthält im wafferfreien Zuftande 7-2 Proc. Aſche. Und zwar befteht 
die Aſche wieder 3. B. von avena pubescens zu 10-3 Proc. aus Phosphor- 

fäure, festuca duriuscula zu 12 ®roc., lolium perenne zu 10 Proc., weißem 

Kleehen zu 10 bis 12 Proc., Ejparjettenheu zu 7-9 bis 9.3 Proc. (Liebig 
a. a. O. J, ©. 372 ff. 392 ff.) - 

* Middleton, p. 237 fg. 253. In der Nähe von Birmingham ift die 
Heumaderfunft viel minder entwidelt (Marshall Midland counties I, p. 289), 
wahrſcheinlich, weil es dort nicht fo viele Equipagen gibt. Berlin zählte 
1867 = 16230 Pferde. 

8 Im Kleebau verhält fih die Samengewinnung ähnlich, wie in der 

Viehzucht die Production von Jungvieh. (Unten $. 178.) Vgl. übrigens da- 
gegen Schwerz Praft. Aderbau Il, S. 350. 

9 In der Nähe von London erftredt fich die freie Wirthſchaft nicht allein 

über Middlefer und Eurrey, jondern auch der Themfe entlang bis nach Berkſhire 

hinein und andererfeit3 bis zur Inſel Thanet, wo ſchon Marſhall (Southern 
counties II, p. 12) gar feine regelmäßige Fruchtfolge wahrnehmen konnte. Der 

Einfluß des Stadtdüngers reicht tief nach Kent hinein. Viele Pachtcontracte 
haben die Claufel, daß der Pächter, wenn er feine Producte zur Stadt führt, 

ftädtifchen Dünger zuriidnehmen fol. (Sinclair Grundgeſetze, S. 70.) Aberdeen 
verpachtete feinen Straßendiünger zu 1500 Pfd. Et. jährlih, d. h. 1 Schill. pro 

Kopf; Edinburg zu 2000 Pfd. St. (Sinclair); Paris 1823 zu 75000 Fr., 1831 

zu 166000 $r., 1845 zu 500000 Fr. (Ausland 1845, Nr. 129.) Belgien 
fonnte in diefer Hinficht fhon lange zum Borbilde dienen, wo man felbft an 

Kirhen, Rathhäufern ꝛc. zahllofe Trichter fah, um den flüſſigen Dünger auf« 

zunehmen. „Mannelenpis* eine Art Penate von Brüffel! Leber das vortrefi- 
liche Liernur’fche Verfahren, den Abtrittsinhalt friih, etwa täglich, durch Saug- 

apparate zu entfernen, ohne Zeitverluft, ohne Geſtank ꝛc., wobei die Koften 

ſchon jett 3. B. in Prag dur den Dingerverfauf gededt werden jollen, 
f. Bolger Die Schwenmfielfrage angefihts des Liernur’ihen Abfuhrverfahrens 

mit Saugfielen, 1869. 

10 So führte z. B. England im Durchſchnitt der Jahre 1858—62 ein: 
1464860 Etr. Knochen, 1998160 Gtr. Oelkuchen, 3596620 Etr. Guano. Das 
Königr. Sachſen 1852 iiber 60000 (Engel), Belgien 1862 über 1 Mill. Ctr. 
Guano. (Wappäus,) Auf der andern Seite ift der Ouano Peru’ vornehmiter 
Ausfuhrartifel, 1866 für 8O Mill. Fr. bei einer Gefammtausfuhr von 199 

Mil. Sr. Werth. 

$. 43. 

B. Der Handel mit Getreide hat noch immer foldhe natür- 
lihe Schwierigkeiten, daß Fein bedeutendes Land und kaum irgend 
eine bevdeutendere Provinz umhin kann, ihren Brotbedarf zum 
größten Theile durch eigenen Landbau zu befriedigen. ! Auf der 
andern Geite können felbjt die vornehmiten jog. Kornländer in der 
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Regel nur eine geringe Quote ihrer Ernten zur Ausfuhr bringen. ? 
Der internationale Kornhandel jegt einen jehr bedeutenden Preis: 
unterjchied zwiichen dem aus: und dem einführenden Lande voraus. 

Eben deßhalb können bloß bochkultivirte Völker eine regelmäßige 
und bedeutende Korneinfuhr gebrauden,? Völker alfo mit dichter 
Population, hohen Kornpreifen und Grundrenten, vielem Kapital 
und niedrigem Zinsfuße. Zwar pflegen ſolche Umſtände zunächit 
auch zu einer intenfivern Geftalt des eigenen Kornbaues hinzu: 
drängen; allein, wenn es irgend möglich ijt, jo nimmt man die 

Einfuhr aus Ländern mit ertenfiver, daher wohlfeiler Getreide- 
production zu Hülfe und bezahlt dafür lieber mit Fabrifaten. Es 
it (nad) $. 19), rein ökonomiſch betrachtet, gewöhnlich vortheil- 
bafter für ein ſehr hochkultivirtes Volk, feine neugebilveten Kapital- 
und Arbeitskräfte auf ſtädtiſche Induſtrie, als auf eine unmäßig 
intenfive Landwirtbichaft zu verwenden. ?° — Andererfeit3 würde 

man jehr irren, wenn man glauben wollte, gerade ganz rohe 

Länder jpielten in der Kornausfuhr die Hauptrolle. Soll die Aus— 
fuhr eine regelmäßige fein und nicht bloß den zufälligen Ueberfluß 
einer reichen Ernte betreffen; joll dieſer Weberfluß ſelbſt nicht aus 

Mangel an Faufmännifhen Einrichtungen zum größten Theile ver: 
zettelt werden: jo muß das Volk planmäßig darauf ausgehen, 
mehr Getreide zu produciren, als es felbjt verbraudt. Dieß wird 

aber nur gejchehen, wenn ihm die Gewerbeproducte, welche dafür 
eingetaufcht werden fünnen, zum Bebürfniß geworden find; und 
das ſetzt jedenfalls jchon etwas Kultur voraus. Man findet deß— 

balb oft in folden Ländern, daß eine Zunahme ihrer eigenen 

Bevölkerung, weit entfernt ihre Kornausfuhr nothmwendig zu ver: 
ringern, fie bis zu einem gewiſſen Punkte jogar vermehrt. $ 

Der Kreis, welcher für einen beſtimmten Markt Getreide baut, 
fann natürlich bedeutend erweitert werben, jobald es gelingt, das 

Getreide in eine bejjer transportable Form zu bringen. Durch 
Ausdreſchen der Garben, Verwandlung der Körner in Mehl, 

zumal feines Mehl, oder gar Branntmwein jcheidet man jeweilig 
die im Verhältniß zu ihrem Gewichte mohlfeilften Theile des Rob: 

ftoffes aus, und zugleich wird das Educt mit jevem folgenden Ber: 
arbeitungsftadium weniger afchereih. ” Alfo größere Transport- 
fähigkeit, jowohl im Sinne des Thünenſchen, wie des Liebigfchen 
Gefeges! Jene muß den Ring des „ifolirten Staates,“ welcher 
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Getreide für den Verkehr baut, nach Außen erweitern, diefe nad 
Innen. Die Zurüdbehaltung von Stroh, Kleie und Schlempe 
verhütet die Bodenerfhöpfung am liebſten dur das Mittel des 
von ihr getragenen Viehſtandes.“ So haben nach 1820 die deut- 
ihen Landwirthe troß der niedrigen Kornpreife doch eine Menge 
Weiden urbar gemacht und gleichwohl ihren Viehjtand vergrößert, 
eben durch Hülfe der Brennerei. Es hängt aber hiermit zu: 
jammen, daß neuerdings fajt überall die Branntweinfabrifation 

auf den Lande mehr Fortichritte gemacht bat, als in ven 
Städten. !0 u 

I ©o bezieht das Königr. Sachſen in gewöhnlichen Jahren etwa 7-2 Proc. 
feines Getreideverbraudhes vom Auslande her (Engel); die Schweiz hatte (1850 ff.) 

auf ungefähr 93/, Mil. Heft. Gefammtverbraud 2 Mill. Zufuhr nöthig (Knies); 
endlich das britiſche Europa jetzt ungefähr 1/, feines gefammten Kornbedarfes, 

1/g fpeciell feines Bedarfes an Weizen. (Caird im Statist. Journ. 1868, p. 127.) 
Im Durhichnitt der Jahre 1853—1863 wurden fremdes Getreide und Mehl 

jeder Art 11865000 Quarters eingeführt (Purdy), während der Gejammtver- 

brauch etwa 49 Millionen betrug. (Macculloch.) Frankreich hat 1816-61 im 
Ganzen 86 Millionen Heft. Korn eingeführt und nur 45 Millionen ausgeführt. 
(Legoyt.) 

2 In Rußland follen nad) Tegoborsfi (I, p. 88) durchſchnittlich 260 Mill. 
Tſchetwert an Getreide geerntet werden; hiervon würden aber 65 Mill. als 
Saatlorn, 191 Mill, zum eigenen Bedarfe des Volkes verbraudt, fo daß 1838 

bis 1848 jährlih nur 4110000 zur Ausfuhr kamen. Neuerdings hat fich der 
Erport jehr vergrößert, wie er denn 3. B. im Durchſchnitt der Jahre 1851 

bis 1854 auf 31548000 Rubel S. geihätt wurde, 1864—66 auf 63204000. 

In Preußen berechnete Schubert die mittlere Ernte an Getreide und Hülfen- 
früchten zu.ungefähr 190 Mill. Scheffeln, wovon die Ausfuhr 1843 bis 1845 
durchſchnittlich 51/5, Mill. betrug. Auch die Vereinigten Staaten find ein großes 

„Kornland,” das hauptfächlic Weizen erportirt. Gleichwohl betrug die Weizen- 
ausfuhr (nah Abzug der Einfuhr) im Durchſchnitt der Jahre 1840-48 nur 

wenig über 103/, Mill. Bufhel, während die mittlere Weizenproduction nad) 
dem officiellen Cenſus von 1840 und 1850 faft 95 Mill, erreichte, 

3 Eine unregelmäßige Kornzufuhr wird nach einer Mißernte wohl überall 
gewünſcht; eine unbedeutende mögen jelbft Nomaden regelmäßig verlangen. So 
3. B. die Bebuinen, Arabieng wie Afrikas; ebenfo die Kirgifen, deren Korn- 

einfuhr aus Rußland während der Jahre 1846/55 durchſchnittlich 275000 Silber« 
rubel werth war. (v. Reben.) 

4 3 halte es fir ganz illuforiih, wenn man fo oft Rechnungen aufftellen 

bört, daß 3. B. Sachſen durch allgemein eingeführte Guanodüngung bald ein 

fornerportirendes Land werden fünnte, oder England durch fortgejette Draini« 

rung aller Kornzufuhr entbehren. Man überfieht dabei nicht bloß (im erften 
Falle) die große Preiserhöhung und rafche Erfhöpfung des Guanos, die aus 
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einer jo gefteigerten Verwendung deffelben folgen müßte, fondern namentlich 

auch, daß ein fo großer Fortſchritt der Landwirthſchaft nicht gethan werben 

kann, ohne einen entjprechenden Aufihwung entweder der Volkszahl oder der 

Bollsconjumtion hervorzurufen. So hat fi z. B. in England zwar auch die 

Kornproduction neuerdings vermehrt. Allein die Viehzucht ift ſicher noch mehr 

gewachſen; während man zu Anfang diefes Jahrh. gern 50 Proc. des Bodens 

mit verfäuflihen Pflanzen, 50 Proc. mit Viehfutter beftellte, hat man jett in 

der Regel jene auf 40 Proc. vermindert, dieſe auf 60 Proc. vermehrt. (v. Wedher- 
Iin Engliide L. W., ©. 22.) 

5 Athen verbrauchte zu Demofthenes Zeit 2800000 bis 3 Mill. Medimnen 
Korn jährlih, wovon 800000 zur See eingeführt wurden. Kein anderer Staat 
hatte damals eine jo ftarfe Einfuhr. (Demosth. Leptin. $. 36 fg. pro Corona 

$. 108.) Die Hauptlornländer waren die griehijhen Kolonien in Kleinaften, 
Unteritalien und Sicilien (Land der Ceres! vgl. Herodot. VIII, 158. Thucyd. 
VI, 20), ganz bejonders auf den Küften des ſchwarzen Meeres. Für Nom 

wieder Sicilien, dann Aegypten und Afrifa. Nach Dureau de la Malle Econ, 

pol. des Romains I, p. 298 fg. betrug die jährliche Kornzufuhr nah Italien 
unter den Kaifern durchſchnittlich 1000 Mill. Pfd., während das Land felbft 

8-9000 Mill, erzeugte. Benedig Faufte fein Getreide früher in Apulien und 
Sieilien; feitdem aber 1269 diefe Länder wegen eigener Mißernte die Ausfuhr 
unterfagt und Venedig dadurch in große Noth geftürzt hatten, dehnte letzteres 
jeine Nachfrage über Nordafrila, die jhwarzen Meeresküſten zc. aus. 

6 Sehr oft in Kolonien nachzuweiſen. Der Kornhandel des nördlichen 

Rußlands ift bedeutend geworden erft jeit der weftenropäifhen Theuerung von 

1772; doch hatte Schweden fich bereit$ 1743 das Recht des Korneinfaufes dort 

zufichern laſſen. Südrußlands gegenwärtige Stellung im Kornhandel datirt erft 
jeit 1816. Jetzt bildet Getreide meift 1/5 der ruſſiſchen Gefammtausfuhr an 

Werth, 1864—66 31 bis 32 Proc. (1861 fogar 39 Proc.), während man 1825 

bis 1832 faum 1/,; rechnete. Wenn die preußiihe Küfte ſchon im Alterthume 

Korn ausgeführt haben follte (Strabo IV, 5. Tacit. Germ. 45), jo mag dieß 

mit der frühzeitigen Kulturwedung dafelbft durch den Bernfteinhandel zuſam— 
menhängen. Bol. Roſcher Kornhandel und Theuerungspolitif, 1852, ©. 25 fi. 
Büſch's Auseinanderjegung, daß Kornländer gewöhnlich auch Leibeigenfchafts- 

länder find: Darft. der Handlung V, 2. Heutzutage hat fich dieß nicht bloß 

durch Abſchaffung der Leibeigenichaft, jondern auch durch DVerbefferung der 

Transportmittel geändert. England 3. B. erhielt zwiſchen 1854 und 66 feinen 
Bedarf ausländischen Weizens zu 35 Proc. aus den B. Staaten, 20 Proc. 

aus Deutfchland, 17 Proc. aus Rußland, 12 Proc. aus Frankreich, 6 Proc. 

aus Aegypten, 10 Proc. aus anderen Ländern. (Caird im Statist. Journ. 

1868, p. 136.) 

«Nach den Erfahrungen des preußifchen Landesökonomie-Collegiums (vgl. 

Engel Preuß. ftatift. Jahrbuch I. ©. 250 ff.) beträgt in Preußen die mittlere 

MWeizenernte pro Morgen 760 Pfd. Körner und 1756 Pfd. Stroh, die mittlere 

Noggenernte 680 Pfd. Körner und 1732 Pfd. Stroh. In den Körnern find 

nah Wolff beim Weizen 2-07, beim Roggen 2-03 Proc, der Trockenſubſtanz 
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Aſche enthalten, im Stroh Hingegen 4-9 und 4-8 (beim Sommerroggen 5-5) 
Proc. Beim Mahlen mögen etwa 80—85 Proc. des Gewichtes auf das Mehl, 

10—20 Proc. auf die Kleie fallen. Das Meizenfeinmehl enthält 0-47 Proc. 

Ale, die Weizenkleie 6-43 Proc,, wovon wieder 51-8 Proc. Phosphorfäure; 
Haferförner 3-07, die Schalen derjelben 6—7 Proc. Aſche; geichälter Reis 0-39, 

ungeſchälter 7-84 Proc. Die Branntweinbrennerei verfteht gegenwärtig aus 
100 Pfd. Getreide, je nach der Art deffelben, 18-9 bis 23-3 Pfd. Alkohol dar- 

zuftellen; 100 Pfd. Kartoffeln reducirt fie auf 7-8 Pfd. Alkohol (Otto), die gar 

feine Ajchenbeftandtheile enthalten. 

8 Nach Engel befitt die Schlempe von 100 Pfo. Getreide einen Futterwerth 

— 100 Pfd. Heu; die von 100 Pfd. Kartoffeln — 25 Pfd. Heu. Die Kartoffel- 

ihlempe enthält 11-1 Proc. Aſche und in der Aſche 20 Proc. Phosphorfäure. 

(Wolff.) v. Lengerke rechnet, daß auf je 12—15 Pfd. Getreide oder 40-50 Pfd. 

Kartoffeln, die täglich zur Brennerei verbraucht werden, ein Schwein zu mäften 
it. Fälle, wo die Kartoffeljchlempe fo viel Werth hat, wie urjprünglich der 

ganze Rohftoff, j. bei Engel Sächſ. ftatift. Fahrbuch 1, ©. 382. Eettegaft Thier- 

zudt, ©. 444 fi. 

I ©o ift in Liefland die 1785 eingefüihrte Branntweinbrennerei die Haupt- 
grundlage der Maftwirthichaft geworden (Storch Handbud I, ©. 352.) 

10 Berlin producirte 1822 noch iiber 5 Proc. aller preußischen Branntweine, 

1842 nur 0.3 Proc. In ganz Preußen verminderte fich zwiſchen 1831 und 

1865 die Zahl der im Betriebe befindlichen ftädtifchen Brennereien von 4407 

auf 1103, die der ländlichen nur von 9399 auf 5106. (Meiten IV, ©. 553.) 

Sp wurden 1860 von den britischen Branntweinen nur 27-8 Broc, in England, 

49-4 in Schottland, 22-8 in Irland hervorgebradt. Nah dem Berichte der 

Leipziger Handelskammer von 1864, S. 140 wird jett im Spiritushandel die 
Concurrenz von Defterreih, Ungarn, Bayern, ganz befonders Rußland immer 
einflußreicher. 

11 Ob man nicht die Gerfte nah England gemalzt ausführen follte, da 

der Arbeitslohn dort höher fteht und die Malzung das Gemicht vermindert? 

g. 40. 

C. Die Mehrzahl der ſog. Handelsgewächſe — Oel-, Ge: 
fpinnft:, Farbe, Gewürzpflanzen ꝛc. — hat einen höhern fpecififchen 

Preis (bei gleihem Bolumen), als ver fonftige Durchſchnitt der 
Aderbauproducte. Dieß würde an ſich einen Grund bilden, fie 
fern vom Markte bervorzubringen. Sodann aber fragt e3 fi) 

natürlih, aus melden Elementen die höheren Productiongkoften 

beftehen, worauf jener höhere Preis begründet ift. Folgt ihre 
Koftbarfeit aus anſehnlichen Kapitalverwendungen, jo werben die 
niedrigkultivirten Gegenden völlig außer Stande fein, mit den 

hochkultivirten zu mwetteifern, meil in diejen regelmäßig der Zinzfuß 
Rocher, Syſtem der Volkswirthſchaft. 1. 10 
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niedriger ſteht. Folgt ſie aus einer großen, zumal beſonders ge— 

ſchickten Arbeitsmenge, die zur Production erforderlich iſt, ſo wird 
dieſe in niedrigkultivirten Gegenden entweder gar nicht herbei— 
geſchafft werden können, oder nur zu höherem Preife. 1? Nur zu 
ſolchen Productionen ift hier befjere Gelegenheit, deren Koftjpielig- 
feit auf einem großen Berbraude von Pflanzennäbrftoffen im 
Boden beruhet. Uebrigens erfordern die meiften Handelsgewächſe 
auf ſchlechtem Boden nicht jehr viel weniger Arbeit, als auf gutem, 
find alfo nur auf dem legten öfonomifch möglid. (v. Thünen.) — 
Bei vielen Handelsgewächſen wiederholt ſich die Erfcheinung, daß 
die eigenthümlichen Productionsvortheile eines fruchtbaren, dünn 
bevölferten und eben deßhalb noch beinahe jungfräulichen Bodens 
und die entgegengejegten einer jehr Fapital» und arbeitsreichen 
Gegend einander vertreten können. Hier wird gewöhnlich ver 

Anbau ſowohl in ſehr hoch-, wie in jehr nievrigfultivirten Län— 
dern getrieben; auf einer mittlern Kulturjtufe dagegen faft gar 
nit. ? Ein Hauptgrund übrigens, warum die meiften Handels: 
gewächſe beſonders in hochkultivirter Gegend angebaut werden, ift 
mehr eine Sache der Nothwendigkeit, als der Wahl. Es gibt hier 
in der Regel eine zahlreihe Menſchenklaſſe, welche gezwungen: ift, 
von ihrer Bodenarbeit, und zwar auf einem geringen Fledchen Lan— 

des, zu eriltiren. Ihnen kommt e3 darauf an, ihre Arbeitzftunden 
möglichſt voll und hoch zu verwerthen. Sie wählen deßhalb jolche 
Productionen, wobei fie jelbit, ihre Weiber und Kinder jeden müßigen 

Augenblid anbringen können. Vor allen Dingen müfjen fie im Winter 
zu arbeiten haben, aljo auch Material. Dieb zu kaufen, haben 
fie meiftens nicht Kapital genug; fie müfjen es folglich jelbjt bauen. * 

1 Daffelbe Quantum und Quale von Arbeit ift auf den höheren Kultur: 

ftufen regelmäßig wohlfeiler, al8 auf den niederen, mag der individuelle Ars 
beitslohn Hier noch fo geringfügig fein. 

2 Nach Veit Handb. der Tandgüterverwaltung II, ©. 237 ff. beträgt pro 
Morgen der Arbeitsaufwand (in Bayern) für Sommerweizen 7 fl. 16 fr., 

Winterweizen 8 fl. 27 fr., Sommerroggen 7 fl. 16 fr., Winterroggen 8 fl. 5 kr., 
Sommergerfte 6 fl. 37 kr., Wintergerfte 7 fl. 43 fr., Mais 18 fl. 30 fr., Kar« 

toffeln 11 fl. 28 kr., Runfelrüben 17 fl., Flachs 31 fl. 48 fr., Hanf 26 fi. 

55 fr., Winterraps 8 fl. 31 fr., Sommerraps 7 fl. 38 fr., Mohn 13 fl. 36 fr., 

Tabak 23 fl. 24 kr., Hopfen 48 fl. 57 fr., überhaupt im Durchſchnitt fiir mehl- 

haltige Körner 7 fl. 16 fr., Wiefenheu 2 fl. 48 kr., Kleeheu 4 fl., Wurzel-, 

Knollen, Kohlgewächſe 15 fl. 24 kr., Handelsgewächſe 13 fl. 25 fr. 
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3 Eo verlangt 3. B. der Flachs einen fehr humusreihen, gepniverten 

und gereinigten Boden. Diefer wird ihm in Schleſien, dem böhmiſchen und 

mäbhrifchen Gebirge, dem nördlichen Weftphalen, Osnabrüd, dem Füneburgifchen 

Wendlande, Flandern, Oberitalien, der ſpaniſchen Oft- und Nordfüfte dur 

ungemein ftarfe Düngung und Bearbeitung gewährt. Aber aud das nord- 
weſtliche Rußland producirt vielen Flachs auf frifh abgebranntem Waldboden. 

Flachsſamen hat mehr Ajchenbeftandtheile, und unter diefen wieder viel mehr 

PHosphorfäure, als Flahsftengel. (Jener 35—44, diefe 10—11 Proc. der 

Aſche.) ES ift daher begreiflih, daß die Flamänder, Deutſchen zc. ihren Flachs— 

famen gern aus Außland beziehen, zumal die Pflanze, vor der vollen Reife 

geerntet, feinern Baft gibt. Je reiner man übrigens die Faſern aus dem 

Stengel präparirt, defto ajchenfreier find fie: feines Leinen z. B. nur mit 0-24 

Proc. Daher ein in diefer Arbeit jehr geſchicktes Induftrieland, wenn e8 allen 

Abfall, NRöftewaffer zc. zur Düngung benugt, den Spinn- und Webeftoff ohne 

Bodenerfhöpfung ausführen kann. Vgl. Kane in Erdmanns Journal f. praft. 

Chemie, 1844, II, ©. 354 fi. 1847, II, €. 454 ff. Aehnlich beim Hanf, 
deffen Blätter 22 Proc. Ajche geben, der rohe Stengel 4-5 Proc., aber ſchon 

der geröftete und gejchälte Stengel nur 1-77 Proc. — Der Tabak wurde bis- 

ber gern in fehr Hochkultivirten Gegenden producirt, wie 5. B. um Potsdam, 

Nürnberg, in der Pfalz, in Artois, Flandern und dem Elſaß. Die Arbeit ift 

namentlich dadurch jo groß, weil die Pflanzen in Miftbeeten erzogen und dann 
verjetst werden. (Schwerz Rhein.» weitphäl. 8. W. II, ©. 62 ff.) Dieß fällt 

in warmen Klimaten mit reihlihem Neubrucdlande größtentheils weg. Wie 

wenig Arbeit 3. B. in Cuba der Tabaksbau erfordert, fieht man daraus, daß 

er meift von Weißen und freien Negern betrieben wird. (Humboldt Cuba I, 
p. 243.) Daher denn aud Amerika, die Philippinen und das ſüdliche Ungarn 

Haupttabafländer find: gewiß mit Recht, weil das Blatt diefer jetzt immer 

" mehr verbraudten Pflanze 18-9 bis 27.3 Proc. Aſche enthält. — Der Hopfen- 

bau paßt wohl nur für hochkultivirte Gegenden mit naher Confumtion, wie 
Böhmen, Bayern, Baden, Braunjhweig, in England Kent und Worcefter. 

Sinclair berechnet, daß pro Acre 50—60 Pf. St. Kapital erforderlich feien. 

Die gleichfalls erforderliche große Arbeitsmenge läßt den Anbau meift nur im 

Kleinen zu; daher 3. B. der größte Hopfengärtner von England nur 478 Acres 

befist, worauf aber in der Erntezeit mitunter 4000 Menſchen beichäftigt werben. 
(Macculloch Statist. I, p. 475.) Die Blüthe hält 6-5 Proc. Aſche. Jede 

Ernte nimmt dem Boden 87 Pfd. Ajchenbeftandtheile pro Acre, darunter 17 
Bid. Kali, 15 Pfo. 10 Unzen Kiefelfäure, 12—13 Ungen Phosphorfäure. (Watts) 
Ueber den ganz rohen Hopfenbau in Rußland |. Friebe Liefländ. Landwirthſch. 
II, ©. 105 fi. 117. — Die Fabrifationsrüdftände der Delpflanzen find 

ziemlich afchereih und ihre Aſche wieder fehr reich an Phosphorfäure. So 

3. B. enthalten Mohnkuchen 10-6 Proc. Aſche und in derfelben 37-8 Proc. 

Phosphorfäure. (Wolff.) — Ob e8 im Allgemeinen rathfamer ift, unfern Zuder- 

bedarf in den niedrigkultivirten Tropenländern oder mittelft Runfelrübenbaues 

im fapital- und arbeitsreihen Europa zu erzielen, ſ. Stölzel Die Entftehung 
und Fortentwidlung der Rübenzuderfabrifation, insbefondere die Goncurrenz 
zwifchen Nohr- und Rübenzuder. 1851. 
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4 In England ift der Anbau von Handelsgewächſen unbedentend, weil es 
auch nur in einigen Provinzen einen Etand Heiner Bauern gibt. Am meiften 

blühet der Flahsbau noch in Norkihire mit feiner weitgehenden Parcellivung 

des Grundbefites, ſowie in den proteftantifchen Theilen von Irland. Auch 

der Tabaksbau wurde vor dem regiminellen Verbote in Yorkſhire am ftärkften 

getrieben. (Marshall Yorkshire II, p. 68 fg. 79 fg.) 

$. 45. 

D. Diejelben Naturgefege laſſen fih in der Geſchichte und 
Gtatiftif der tropifhen Landwirthſchaft nachweiſen: nur daß 

bier, bei dem großen Ueberfluße an Boden, bisher das Liebigiche 

Geſetz noch viel weniger bemerklich geworden ift, als das Thünenſche. 
Humboldt unterfcheivet in Golumbien eine Zone des Aderbaueg, 
eine der Weiden und eine der Urwälder; wer vom Meere ab ins 

Innere des Landes vordringt, „der durchwandert gleihjam im 
Raume die verfehievenen Stationen, welche das Menfchengefchlecht 

in der Folge von Sahrhunderten auf der Bahn der Kultur und 
für Gründung der Staatsgefellichaften durchlaufen hat.”! Syn 
den meiften Gegenden Weftindiens, Brafiliens 2c. ift die frühefte 

Landwirthſchaft hauptjählid auf Production von Häuten und 
Zalg gerichtet gewejen. ? ($. 179.) Hiernächit pflegte der Anbau 
folder Gewächſe in den Vordergrund zu treten, die verhältniß- 

mäßig wenig Kapital und Arbeit erfordern, die aber freilich auch 

von einer gegebenen Bodenflähe nur einen geringen Rohertrag 
liefern: namentlich Tabak und Baummolle. (Hier und da Ingwer.) 
Beide Kulturen erſchöpfen den Boden jehr und rüden deßhalb, 

wenn das Land im Ganzen fortjchreitet, immer tiefer in deſſen 

inneres; um fo mehr, al3 die Zubereitung des Productes, fomweit 

fie nothwendig dem Erzeuger obliegt, ingleichen der Transport jehr 
leicht ift.? Schon auf einer entſchieden höhern Stufe der In— 
tenfität, als dieje recht ertenfive Form der Tropenwirtbichaft, ſteht 

der Anbau des Indigos, Cacaos und Kaffees. Aber diejenige 
Production, welde am meijten Arbeit und Kapital in Anſpruch 

nimmt, freilih auch den größten Rohertrag abzumerfen pflegt, it 
der Zuderbau,? der eben deßhalb in den höherkultivirten Gegenden 

vorherricht: in denen aljo, wo es durch die Nähe großer Wafjer: 
ftraßen oder durch politifche Verbindung am leichteften fällt, Kapi— 
talien, Arbeiter und Abſatz zu erlangen, d. h. namentlih an ver 
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Küſte und in Weſtindien. Noch jetzt unterſcheidet man in Cuba 
nach denſelben Grundſätzen die Gegenden der Viehzucht, des Tabaks 
und Zuders. 6 | 

1 Ganz diefelben Zonen bietet die Barbaresfenküfte dar, nur würde hier 
den Urmwäldern die große Wüſte entiprechen. 

2 So in Jamaifa während der ganzen fpanifhen und noch zu Anfang 
der englifchen Befißperiode. (Bryan Edwards History of the W, Indies ], 

p. 151.) Cuba hat bis zum 18. Jahrh. nichts als Viehproducte, namentlich 

Häute, ausgeführt; nachher zunächft Tabak und erft neuerdings, nachdem be» 

trächtliche Kapitalien und technijche Gefchidlichkeiten Herzugeftrömt waren (durch 

Einwanderer au St. Domingo), Zuder und Kaffe. (Humboldt Cuba |, 
p- 189 fg.) 

3 Faft auf allen Kleineren Antillen war die frühefte Stapelwaare Tabaf. 

(Anderson Origin of commerce 1I, a. 1635. B. Edwards I, p. 423.) Auch 

in Louifiana haben faft alle ſpäteren Zuder- und felbft Indigopflanzer mit Tabak 
angefangen, „als der rafcheften und menigft foftipieligen Production.“ (For- 

bonnais Finances de France I, p. 539.) Der Oberherr von Barbadoes, Graf 

Carlisle, hatte ſich von den älteften Koloniften eine jährliche Naturallieferung 

von Baummolle ausbedungen. (B. Edwards I, p. 336.) Die Baumwolle 

verlangt nur einen mäßig gereinigten Boden; nad) dem Auffchießen der Saat 

wird allerdings gejätet, die Spiten abgebrochen und die zu dicht ftehenden 
Pflanzen ausgezogen, aber die ſog. Samgin zum Reinigen der Ernte ift eine 
jehr wohlfeile Maſchine. Wie die brafilianifhen Baummollplantagen immer tiefer 
ind Innere gedrängt werden, |. Koster Travels in Brazil, p. 865 fg. 

4 Kaffee und Indigo erfordern zwar auch vieles Jäten, aber jener 
begnügt ſich mit dürrem, magerem Boden, und beider fernere Verarbeitung ift, 
wenn ſchon beim Indigo risfant, Doch nicht koſtſpielig. Der Indigo braucht 

wenig Gebäude und Maſchinen, aud wenig Borjhuß, da er in einem Jahre 

vier Ernten liefert, ſaugt aber den Boden ftarf aus. (Wappäus Republiken 

von Sidamerifa I, ©. 172) Der Cacao muß im Anfange mühjam gegen 

die Sonne gejchlitt werben, trägt auch erft vom dritten Jahre an, hernach aber 

oft bis zum 20. Fahre ohne Unterbredung und mit jo wenig Arbeit, daß ein 

Mann für taufend Bäume hinreicht. (Wappäus I, ©.165.) Er wurde befhalb 
in der erften Zeit der engliſchen Kolonifation auf Jamaika ftarf gebaut; nachher 

fonnte man hier mit dem fpanifchen Continente nicht mehr Preis halten. 
(B. Edwards II, p. 302 fg.) Um 1673, wo e8 auf Jamaifa nur 9504 Neger- 

fllaven gegen 7768 Weiße gab, führte die Inſel Hauptfählih Häute, Indigo 

und Gacao aus, (B. Edwards I, p. 244.) Setzt ift Guatemala das Hauptland 

für Indigo, Caraccas für Cacao, der fi) aber auch hier mehr und mehr land- 
einwärts und in die unfultivirten Gegenden zieht. (Wappäus I, S. 168; vgl. 
fon Humboldt Relation hist. I, p. 450 fg. II, p. 119.) Alfe diefe Kulturen 
find äußerſt ſchwankend in ihrem Ertrage, was fie dem Charakter der roheren 

Wirthſchaftsſyſteme nahe ftellt. (B. Edwards II, p. 268 fg. 286 fg. 302 fg.) 
5 In Merico rechnet Humboldt, daß derfelbe Boden, mit Zuder beftellt, 
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450 Fr. einbringt, mit Baummolle nur 250 Fr. (N. Espagne IV, 10.) Der 
Zuderbau verlangt einen fehr tiefen und reihen Boden. Außer dem Pflügen 

muß noch für jede Pflanze ein bejonderes Loch gehadt, beim Wachſen der Sted» 

linge immer Erde nachgefüllt, Häufig gejätet, auch die unteren Nebenzweige 
abgefchnitten werden. Dazu kommt, daß die Pflanze iiber ein Jahr zum Wachien 

gebraucht, und die jehr bedeutenden Koften ſchon der erften Verarbeitung. Da 

die weißen Aufieher, die Gebäude ꝛc. auf Eleinen Plantagen nicht in gleichen 

Berhältniffe vermindert werden können, jo hielt man auf Jamaika ein folches 

Unternehmen nur mit wenigftens 900 Acres (davon 600 für Wald und Weide) 
und 30000 Pfr. St. Kapital für recht einträglid. (B. Edwards I, p. 186. 

II, p. 204 fi.) Alſo 33 Pfd. St. pro Acre, während Baummollplantagen 21, 

Kaffeeplantagen 26 Pfd. St. pro Acre bedurften; bei den letzten beiden Arten 

war auch der Betrieb im Großen weniger nöthig: für Baummolle durhichnitt- 

lich 50, für Kaffee 300 Acres. (II, p. 268 fi. 300.) 

6 Humboldt Cuba I, p. 230. Sonft hat Amerifa im Ganzen natürlich 

ehedem, wo die Transportmittel noch jchleht waren, nur fehr koftbare Gegen- 

ftände auf die europäifhen Märkte zu liefern vermodt; je mehr fich jene ver- 

beffert, mit defto gröberen und voluminöjeren Producten kann e8 bei uns auf- 

treten. Alfo anfänglich beſonders Gold, Silber, Pelzwerk und feine Gewürze, 

dann jog. Kolonialwaaren, jett ſchon in bedeutendem Grade Lebensmittel. 

$. 46, 
E. Es gehört zu den anziehendften Problemen der alten Geo: 

graphie, die landwirthſchaftlichen Abfagverhältniffe des Alter: 
thums nad den Ringen des v. Thünen’schen Staates zu gruppiren. 

Italien zur Zeit der römischen Weltherrſchaft entipricht natürlich 
den innerjten Ringen deſſelben. Während es zu Thukydides Zeit 
faft nur Schiffbauholz und Lebensmittel ausgeführt hatte, ! ver: 

gleicht es Barro (I, 2, 6) mit einem gewaltigen Obftgarten. Barro 
erklärt ausdrücklich den italienischen Aderbau für den gebilvetiten 
der Welt. (I, 2.) In Rückſicht auf Einträglichkeit empfehlen vie 
beiten Schriftjteller jener Zeit den Stalienern vor allen Dingen 
Garten» und Wiejenbau. ? Getreide wurde fat nur noch auf 

ſchlechtem Boden producirt.? Es erinnert auch direct an die Nähe 

der Welthauptitatt, daß die römiſchen Aderbaufcriftiteller auf 
Blumenzudt ein jo großes Gewicht legen; ebenfo der zum Theil 

faft unglaublide Ertrag, welchen die Geflügelhaltung abwarf, vie 
großen Heerden von Pfauen, Krammetsvögeln 2c. * Bei Cato fpielt 
die Hühnerzudt noch feine große Rolle, deſto mehr bei Varro 
und Columella. Die öffentlihen Abtritte waren zu Rom als Finanz: 
quelle verpacdhtet.° Was dagegen die äußerften Ringe v. Thünens 
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betrifft, fo lieferte das waldreiche Gallien fehr viel eingefalzenes 

Fleiſch, Sped und namentlich den beiten Schinken nah Rom; die 
Ochſen kamen aus Epirus und Gallien, Schafe aus Apulien. Wäh— 
rend früher die tarentinifche Wolle als die feinfte berühmt geweſen, 

batte jih in Columellas Zeit die hochfeine Wollproduction in einen 
fernern Diftriet, nab Gallien, gezogen. 6° 

Die Geſchichte der Waarenpreife (Bd. I, $. 131 ff.) lehrt, daß 
alle jene landwirthſchaftlichen Productionen, deren zweckmäßigſten 

Standort wir ökonomisch und ftatiftiich in niedrigkultivirter Gegend 
aufgewiejen haben, auch in ver hiſtoriſchen Entwidlung ver Volks: 

wirtbichaft bejonders früh einen hohen, deßhalb zur Epeculation 
auffordernden Preis erlangen. 

1 Thucyd. VI, 90. Nad Athen. I, p. 27 Graupen und Rindfleifc. 
2 Cato ftellt an Einträglichfeit oben an gute Weinberge, dann bewäfferte 

Gärten, hierauf Weidengebüjche (zum Anbinden der Weinftöde 2c.), Delgärten, 

Wieſen, in jechster Linie Aderfelder, zulest Waldungen. (De re rustica 1.) 

Ganz ähnlich Columella (III, 3.) während Barro (I, 7) Wiefen als das Vor- 
theilhaftefte nennt, Wohl fein eigentlicher Widerfprudh, da Weinberge, Gärten zc. 
meift in zu geringer Ausdehnung vorkommen, als daß man bei ungefähren 
Angaben fie immer ausdrücklich erwähnen follte. Cato jelbft äußerte ſich häufig. 

als ein ganz entſchiedener Lobredner des Wiejenbaues (9). Auf die Frage, wo— 

dur ein Landwirth am jchnellften reich werde, gab er wohl die Antwort, dur 

gute Viehzucht; zum zweiten durch mittelmäßige, zum dritten fogar noch durch 
ſchlechte Viehzucht. (Cicero De off. II, 25. Colum. VI praef.) 

3 Wenn zu Columellas Zeit (III, 3) das Getreide in Stalien meift nur 

das 4. Korn lieferte, jo rührt das nicht von Erihöpfung des Bodens her (vgl. 

Tacit. Ann. XII, 43), jondern weil nad dem Gefete von $. 34 die fuburbane 

Wirthihaft immer mehr alles beffere Land in Beihlag nahm. Bgl. Statius 

Sylv. IV, 3. 11 und Roddertus in Hildebrands Yahrbb., 1864, ©. 218. 

4 Bol. Varro I, 35 und III. Columella VIII. Sub urbe, räth Barro, 

bejonders Beilden- und Rofengärten anzulegen. (I, 16, 3.) Umſatz italienifcher 

Blumen gegen ägyptiiches Korn: Martial. VI, 80. Einzelne Obftbäume trugen 
bei Rom bis 100 Thlr. jährlih ein. (Plin. H. N. XVII, 8.) 

5 L. 17, 8. 5, Digest. XXII, 1. Bgl. Colum. De cultu hort. 81 ff. 
Bon den Unternehmern, foricarii, ſ. Cuiac, Observatt. XXII, 34. Auch aus 
der Nähe anderer großen Städte ift und mände Spur einer freien Wirthichaft 
überliefert. So 3. B. der Verkauf des ftäbtifchen Düngers an die Gartenbefitzer 
um Jeruſalem. (Winer Biblifhes Realwörterbud, Art. Kidron.) Die Phönikier 
bedurften regelmäßiger Kornzufuhr (I. Könige 5, 11. II. Chron. 2, 10), dagegen 
war ihr Gartenbau jehr berühmt. (Hofea 9, 13. Plin. H.N. XV, 21. XX, 16. 
Movers Phönikier II, 1, ©. 225.) Ueber die vielen Gärten bei Karthago 
ſ. Appian. Bella ext. VIII, 117. Diodor. XX,8. Im fpätern Griechenland 
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befaß übrigens nicht ſowohl Athen, fondern Böotien den meiften Gartenbau. 

(Dicaearch. p. 143 ed. Fuhr.) 
6 Strabo IV, p. 352. Varro II, 4. Plin, H. N. VIII, 70. Martial. XIV, 

155. Columella VII, 2. Für Salliens Kulturftufe ift e8 ungemein — 

riſtiſch, daß Plinius ben dortigen Käfe übrigens rühmt; nur fei er nicht haltbar 

geweſen. (H. N. XI, 97.) 

7 Bol. die Fürftl. Jablonowskiſche Preisfchrift von H. Wisfemann, Die 

antife Landmwirthichaft und das v. Thünen'ſche Geſetz, 1859. 

VBiertes Kapitel. 

Große, mittlere und kleine Landgüter. 

8. 47. 
Wer die Größe eines Landwirthichaftsgutes nach den bloßen 

Flächenraume ſchätzen wollte, ver würde manchmal in rohen Jagd: 
ländern die fouveränen Eigenthümer von mehreren Duabratmeilen, 
die aber in Wahrheit nadte Bagabunden find, als Gutsbefiger vom 

erften Range bezeichnen müfjen. Die volkswirthſchaftliche Meflung 
legt nicht jowohl einen geometrifchen, ſondern einen Werthmaßſtab 
an. Wir ſprechen deßhalb von großen, mittleren und Eleinen Land: 
gütern je nach ihrem Ertrage, nad der gejellichaftlichen Stellung, 
welche fie dem Eigenthümer oder Wirthe gewähren; oder auch, was 
ziemlich gleichbedeutend ijt, je nach der Kapital: und Arbeitämenge, 
die zur Bewirtbichaftung in dem lanvesüblichen Intenfitätsgrade 
erfordert wird. ! Demgemäß nennen wir A. groß ein joldes Land: 
gut, das einen Wirth der gebildeten, höhern Klaffe ſchon mit der 
bloßen Direction des Betriebes voll bejchäftigt. Hierzu gehören 

die meijten jog. Rittergüter. Sollte es jo groß fein, daß Eine 
jolche Perfönlichkeit noch nicht augreichte, ſondern gebildete Unter: 
directoren nöthig wären, fo könnte man von einer „Herrſchaft“ 
reden (v. Sparte). B. Ein mittleres Gut bejchäftigt feinen 
Wirth mit der bloßen Direction nicht vollftändig; derjelbe bat viel: 

mehr Zeit übrig, um auch an den gröberen, ausführenden Arbeiten 

Theil zu nehmen, und gehört einer Standes: und Bildungsſtufe 
an, welde dieß keineswegs verſchmähet. Aber die Mehrzahl der 
ausführenden Geſchäfte wird durch Lohnarbeiter verrichtet. In 
diefer Klafje ftehen die meiften größeren Bauergüter. C. Kleine 
Güter find folde, die in der Regel nur von dem Wirthe jelbit- 



8.47. Begriff. 153 

und deſſen Familie beftellt werden, aber deren Arbeitskraft auch 

volftändig in Anfpruh nehmen. D. Wo die Landwirthihaft zu 

gering ift, um auch nur Eine Familie ganz zu befhäftigen, da 
follte man gar nicht mehr von Landgütern, fondern bloß von 
Parcellen reden. Für den Parcellenbefiger ift der Anbau feines 
Grundftüdes in der Regel Nebenfahe. Weit entfernt, einen Ueber: 

ſchuß von Rohproducten für die nicht landbauenden Klaffen zu er: 
zeugen, muß er vielmehr felbit auf die eine oder andere Weile 

von dem Ueberſchuſſe der wirkflihen Landgüter genährt werben. ? 3 
Man jollte übrigens bei jeder Frage nach der Bodenverthei- 

lung eines Landes immer genau feititellen, ob man dabei Grund: 

eigenthums- oder Landwirthſchaftsverhältniſſe meint 

(Estates — Farms). Dieje beiden Begriffe find durchaus nicht 
immer congruent. Es kann vorfommen, daß ein größerer Land: 

wirth die Grundftüde vieler Parcellenbejiger zufammenpadhtet. 
Weit häufiger noch zerichlägt ein bedeutender Gutsherr feinen Beſitz 
in eine Menge Kleiner Pachtungen; over es gehören ſelbſt mehrere 
große. Güter, jedes mit feinem beſondern Wirthe, einem und dem: 

jelben Eigenthümer.® In Srland 3. B. find die Landbefigungen 

durchfchnittlich größer, als in England, die Landwirthichaften aber 
ſehr viel Kleiner. & 

1 Auf einer großen Billa der altfränkifchen Zeit werden 30 Sklaven, 30 

Sklavinnen, 1 Roß, 12 Stuten mit einem Beichäler, im Kubftalle 12 capita 

cum tauro et armentario, 60 Schafe, 109 Biegen, 90 Schweine mit ihren 

Hirten erwähnt. (Waitz Deutſche Verfaſſungsgeſchichte II, ©. 189.) Heutzutage 
wäre dieß nicht viel; bei der Kapitalarmuth des damaligen Aderbaues konnte 

aber nur ein fehr großes Gut ein foldhes Inventar aufweiſen. 

2». Sparre Lebensfragen im Staate in Beziehung auf das Grundbefig- 

thum I, 1842, ©. 211 fi. 82 fi. 

3 Rau Lehrbuch I, $. 368 unterjcheidet Feine Güter, die ein Pferde: oder 

Ochſengeſpann beihäftigen; ganz Heine, wozu u. U. die jog. Kubgüter gehören; 
mittlere G. mit mehreren Gefpannen, wo aber der Wirth noch ſelber Hand an- 

legt; große ©., deren Beforgung einen Berwalter fo beihäftigt, daß er an den 

Berrihtungen der Hülfsarbeiter nicht Theil nehmen kann. Paſſy nennt Heine 

Güter diejenigen, die noch feinen vollen Pflug befchäftigen, mittlere die mit 
ein bis zwei Pflügen, große die darüber hinaus: aljo alle d’apres l’impor- 
tance des moyens de production, qu’elles concentrent aux m&mes mains. 

(Des syst&mes de culture, 1846, p. 86, und im Journal des Economistes X, 
p. 348.) v. Bernhardi verlangt von einem großen Gute, daß es dem Be— 
fiter und feiner Familie die Wohlhabenheit der höheren Stände fichert, auch 
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wenn er es verpachtet, d. h. auf den lanbwirthichaftlichen Unternehmergewinn 

verzichtet. Ein Mittelgut macht den Befiger nur dann wohlhabend, wenn er 

felbft Unternehmer der Landwirthichaft ift, ohne ihn doch zur Beziehung gemeinen 

Arbeitslohnes zu veranlaffen. Bei Heinen Gittern bildet auch diefer gemeine 

Arbeitslohn einen Hauptpunft im wirthſchaftlichen Leben der Familie. (Berfuch 
einer Kritit der Gründe, die für großes und Kleines Grundeigenthum angeführt 

werden, 1848, ©. 20 ff.) 

\ 4 &o zuweilen in Ssranfreih: Journ. des Econ. X, p. 116, XI, p. 452. 
5 Schon in der altfränfifchen Periode wird von einem Herzoge berichtet, 

der 27 Billen gehabt; auch fonft Schenkungen erwähnt, die auf 28, 23, 27 

verjchiedene Güter des Donanten fchließen laſſen. (Wait a. a. ©. II, ©. 189.) 

6 In England und Wales famen (1841) durhfchnittlih 83, in Irland 

(1845) T11 Landwirthichaften auf die geographifhe Quadratmeile. Uebrigens 
gibt e8 au in England Provinzen, wo die Gutsherrſchaften groß, die Pach— 

tungen jebr Hein find, wie 3. B. Cheiter und der Oftriding von Morkihire, 

8. 48. 
Se mehr Kapital und Arbeit auf den Boden verwendet wird, 

deſto erjchwerender muß das weite Hin= und Hergehen der Arbeiter, 
das weite Hin- und Herfahren des Dünger, der Ernte ꝛc. wirken, 
deſto jehwieriger die Beauflichtigung einer großen Fläche werben. 
Es liegt deßhalb in der Natur des intenfiven Aderbaues ein ſchon 
an ſich völlig ausreichender Grund, warum die großen, mie die 

mittleren und Eleinen Landwirtbichaftseinheiten beim Fortjchreiten 
der ganzen Volkswirthſchaft einen immer geringern Umfang ein: 
zunehmen traten. Eo iſt 3. B. in Medlenburg die durchſchnitt— 
lihe Größe der von Einem Hofe aus bewirtbichafteten Rittergüter 

2700 preuß. Morgen, ! und es fommen Güter fogar von mehr als 

10000 vor, während im Königreih Sachſen die Mittelgröße des 
Nittergutes unter 950 M. beträgt. In Dftpreußen gibt es Land: 
wirtbichaftgeinheiten von 20000 M.; in der Kurmark gelten Be: 
figungen unter 300 M. noch für Hein (Thaer): mährend im 
Regierungsbezirke Coblenz Güter von 200 bis 400 M. jehon zur 
eriten Klafje gerechnet werden. ? In Frankreich hebt der Begriff einer 
großen Landwirthichaft mit 400 bis 1200 M. an,-in Böhmen mit 

450 M.3 Die mittlere Größe der Pachtungen ſchätzte A. Young 
(1771) im nörbliden England auf 458, im öftliden auf 546 

preuß. M. Um 1821 meinte Sinclair, daß mit 319 M. (200 
Acres) Schon die großen Güter anfingen; während Maccullod) (1847) 
den Durhfchnitt der Pachtungen von ganz England zu 252 big 
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269 M. angibt. * In Brabant haben die Güter felten mehr als 

160 bi3 240 preuß. M.; im franzöfiihen Flandern ift der Durch— 
Schnitt einer Pachtung beinahe 100 M., und im belgiſchen Flandern 
gibt es nur 562 Güter von mehr als 200 M., darunter nur 33 
von 400 M. und darüber. 5 

Alle die befonderen Umſtände, welche vorzugsweije früh und 

ſtark eine intenfive Landwirtbihaft möglich machen, pflegen auch 
dieje Nihtung auf verfleinerten Umfang der Land: 

wirhſchaften zu fördern. So z. B. ift die Umgegend ver 

großen Städte regelmäßig in beſonders Eleine Güter getheilt; aber 

die Kapital: und Arbeitskräfte, womit viefelben bewirtbichaftet 
werben, auch die fociale Stellung der Wirthe find keineswegs jo 

unbedeutend. Nahe bei London kann eine Pächterfamilie auf 5 bis 
20 Acres ebenjo gut leben, wie im Durchſchnitt des übrigen 
Englands auf 150 bis 200.% Auch in der Nähe ver großen 
Waſſerſtraßen bemerken wir oft neben anderen Symptomen hoher 

Kultur die größere PBarcellirung, während der Wohljtand ver 
Wirthe beweifet, daß dieje letztere durchaus nicht zu weit getrieben. 

Eo ift 3. B. in Frankreich das Garonnethal, in Deutichland das 
Rheinthal, in Spanien die Küjte zugleich eine der parcellirteiten 

_ und eine ber reichiten Gegenden. Auf fruchtbarem Boden iſt die 
intenfive Wirthichaft eher möglich, als auf unfruchtbarem. ($. 34.) 
Auch dieß läßt fih auf die Parcellivung übertragen. In Spanien 

3. DB. zieht man für dürre Gegenden die großen Güter, für be: 
wäflerungsfähige die Kleinen vor.” Namentlich je wärmer bis zu 
einem gewifjen Punkte das Land ijt, je länger aljo die Bauzeit, 

welche das Klima verftattet, deito geringer braucht unter übrigens 
gleihen Umjtänden der Flächenraum der Güter zu fein (Bd. I, 
8. 36). Endlich kann die Parcellirung aud da ohne Schaden fehr 
weit getrieben werben, wo der Anbau fih auf bejonders köſtliche 
Producte richtet, wenn nämlich deren Kojtbarkeit von einen jtarfen 

Arbeits: und Kapitalaufiwande herrührt. In diefe Klaſſe gehört 

z. B. der Flachs-, Tabaks-, Wein: und Seidenbau. So beichäftigen 
am Oberrhein oder in Südtyrol 7 bis 8 preuß. M. Weinland eine 
ganze Familie. (Rau.) Mlein die Erntefoften werden in Frank: 
reih zu 25 Proc. des Rohertrages angegeben, während fie bei 
Getreide und Heu nur 8 bis 9 Proc. betragen. (Chaptal.) Der 

Werth eines Weinberges Tiegt zum fehr großen Theile in der Be: 
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ftodung und Bepfählung, den Terraffenmauern,. Schleufen und 
anderen Gebäuden, überhaupt in den damit verbundenen firen 

Kapitalien.8 Freilich ift auch der Nohertrag fo bedeutend, daß 
man 3. B. in Franfreih wie in Portugal bis viermal foviel da- 
von erwartet, wie vom Durdjchnitt aller Bodenproductionen.? Der 

Tabaksbau erfordert mindeftens 4 Tage Gefpannarbeit und einige 

30 Tage Handarbeit für den M. (Rau.) Weniger als 3 M. frucht- 
baren Flachslandes fünnen eine Familie nicht bloß ernähren, fon: 
dern auch zur Bezahlung eines Pachtſchillings in Stand fegen. 
(v. Thünen.) In der Nähe von Valencia, wo hauptfählich Seiden- 

bau getrieben wird, gilt man bei 40 M. Landbeſitz ſchon für reich. 10 
Wegen der Koftfpieligkeit folder Productionen kann man das hierzu 

benugte Grundjtüd gewiſſermaßen als beſonders fruchtbar anfehen ; 

wegen des leichten Transportes der Producte al3 dem Markte be: 
ſonders nah gelegen! 

I Daß die medienburgifchen Nittergüter nicht bloß geometrifh, fondern 

auch ökonomiſch groß find, bemweifet ihr Biehftapel: durchſchnittlich 46 Pferde, 

124 Rinder, 897 Schafe, 100 Schweine, 2 Biegen. (Amtl. Beiträge zur Sta- 
tiſtit M3 IV, 4, ©. 62.) 

2 Nah Engel Jahrb. f. d. amtl. Statiftif Preußens I, ©. 123 umfaßt 
ein Rittergut im R.-B. Königeberg durchſchnittlich 2096 pr. Morgen, Köslin 
3001, Bromberg 3291, Pofen 3394, Marienwerder 3423. Kaffubifche Bauern- 
güter von 1500 M. (Meigen a. a. O. II, ©. 158.) 

3 Lecouteur im Journ. des Econom., Mars 1856, p. 360. Jonat Tafeln 
3. Statiftif der Land- und Forftwirthichaft des Kgr. Böhmen, 1861, I, ©. VII. 

4 A. Young Northern tour IV, p. 195. Macculloch Statist. I, p. 457 ff. 

Neuerlich feinen viele Pachtungen wieder größer zu werden; jo giebt Caird 

English agriculture, p. 482 den mittlern Umfang in Oftengland zu 430 Acres 
an, in Mittel» und Weftengland zu 220 4. 

5 Schwerz Belgiihe %.-W. II, ©. 363 ff. Cordier L’agrieulture de la 
Flandre Frangaise, p. 33. Horn Statift. Gemälde von Belgien, ©. 175. 

6 Middleton Agriculture of Middlesex, p. 264 fi. In Argenteuil, nahe 

bei Paris, zerfallen 6200 preuß. M. in 39000 Barcellen, wovon iiber 8000 

noch feinen vollen Are halten (vgl. Schulz Bewegung der Production, ©. 29 fg.); 

und doch find die Befiger nicht arm. Die Zerfchlagung der großen Gitter durch 

die germanifchen Eroberer hat in Afrifa einen verminderten Ertrag bewirkt, in 

Italien einen vermehrten. (Papencordt Gejch. der Bandalen, ©. 257. Manfo 
Geſch. des oftgoth. Reichs, ©. 81.) ‘ 

? Delaborde Itineraire descriptif IV, p. 135. Jenes aljo namentlid) in 
der Mancha, Andalufien, Eftremadura. 

8 v. Flotow rechnet in Sachſen allein das Beftodungs- und Pfählungs- 
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fapital zu wenigftens 184 Thlr. für den preuß. Morgen. (Archiv der polit. Def, 

N. F. V, ©. 54.) Die beften franzöfifhen Weinberge, 3. B. in Meboc, baben 
pro Heltare ein Kapital von 2600 Fr. an Kellern, Preſſen 2c., 1400 Fr. an 

Wohnhäufern, 6000 Fr. an Rebftöden (Pflanzung und Erhaltung für 7 Fahre). 

Der Rohertrag fol 2090 Fr. jährlich fein, die Kulturkoſten 1090 Fr. Bol. 

Guyot La culture de la vigne et la vinification, 1862. Revue des deux 
M., 15. Dec. 1862. 

+ Nah der franzöfifhen Official» Statiftit umfaßte 1841 der Weinbau 

1972000 Helft. mit 478 Mill. Fr. Ertrag, der GCerealienbau 13900000 Heft. mit 
2055 Mill. Ertrag. Ebeling Portugal, ©. 48. Es ftimmt hiermit zufammen, 

daß z. B. in Serbien daffelbe Maß (motika) Weinland nur 200 Quadrat: 

Hafter enthält, Ader-, Weide- oder Waldland 1000 Duadratklafter, In Rhein» 

bayern hat jeder Diftrict einen um fo Heinern Durchſchnittsumfang der Land» 

güter, je größer die Quote der Geſammtfläche ift, welche der Weinbau in An- 

Ijpruh nimmt. (Hildebrand Jahrbb. für N.Oe. und Statiftit, 1865, I, ©. 476.) 

10 Jaubert de Passa Voyage en Espagne II, p. 238. 

11 Die neue preußische Grundſteuerſchätzung hat als durchichnittlichen Rein— 
ertrag des Aderlandes pro Morgen jährli 44 Sgr. ermittelt, der Gärten 
100 Sgr., der Wiejen 45 Sgr., der Weiden 14 Sgr., der Holzungen 11 Sgr., 

der Wafferftüde 5 Sgr., des Dedlandes 2 Sgr., der rheinischen Weinberge 

175 Sgr. (Engel Statift. Zeitſchr. 1866, ©. 29.) 

$. 49. 
Ueber die Borzüglihfeit der Landwirthſchaft im 

Großen oder im Kleinen (grande, petite culture) iſt fehr 

viel gejtritten worden, aber theilweije darum aus einem jchiefen 
Gefihtspunfte, weil man den 8. 47 befprochenen Unterjchievd mit 
dem von $. 48 vermwechlelte.! So 3. B., wenn die meijten con: 
tinentalen Schriftiteller den Kleinen Gütern nachrühmen, daß fie 

auf einer gegebenen Fläche mehr Kapital, namentlih mehr Vieh 
anmwendeten, als die großen: ? jo ſteht dieſe Kapitalmenge jeden: 

falla in feinem nothwendigen Zufammenhange mit jener Kleinheit 
der Güter, wie denn u. W. für England gerade das Gegentheil die 
anerkannte Negel bildet. ? Oder man müßte eben die Thatjache von 

8.48 im Auge haben, vie aber ebenfo wohl auf die Fleinen Güter 
in unferem Sinne, wie auf die großen paßt. Wenn angeführt 

wird, daß 3. B. in Rheinpreußen (mit einer Mittelgröße der Land: 
befigungen = 19 M.) durchſchnittlich 10—12 Scheffel Brotgetreive 
pro Morgen erzielt werden, oft ſogar 18—19, während in den 
nordöftlichen Provinzen Preußens (mit Landbeſitzungen von durch— 
ihnittlih 104—120 M.) 8—10 Scheffel ſchon für eine ſtarke Ernte 
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gelten: * jo bezeugt dieß ohne Zweifel die ſehr viel intenfivere 
Landwirthſchaft am Nheine. Aber die Frage, ob in derſelben Ge: 
gend eine gleich große und gute Bodenfläche mit gleich viel Kapital 
und Arbeit vortheilhafter durch wenige große Landwirthe, oder 
viele Eleine beftellt werden kann, wird dadurd gar nicht einmal 
berührt; und um dieſe eben handelt es fid.? 

Die große Gutswirthichaft hat ohne Zweifel den Vorzug einer 
leichtern Theilung und Bereinigung der Arbeit. Eie fann in- 

joferne mit einer gleihen Zahl von Arbeitern mehr, oder wie es 
fi gewöhnlich ftelen wird, mit einer geringern Zahl ebenjo viel 
ausrichten, wie die Eleinen. 6 Da ſich die Arbeiter nicht in Bruch: 
theile fpalten laſſen, jo iſt es bei ver Kleinen Wirthſchaft viel 

feltener möglich, als bei der großen, den Punkt genau zu treffen, 

wo das Mehrproduct die Mehrkoften compenfirt. (v. Thünen.) 

Arbeiter, welche fih in einem bejondern Zweige auszeihnen, 
wie z. B. al3 Buchhalter, Fuhrleute, Schäfer, Milchmädchen zc., ? 
kann nur ein großer Landwirth vollftändig verwerthen. Am meiften 
gilt dieß von dem Borfteher der Wirtbichaft felbit: in der Negel 
darf man nur auf einem großen Gute einen millenjchaftlich ge: 

bildeten Defonomen oder genialen Speculanten erwarten. Bei 
Veranſchlagung diefer Vortheile ift aber nicht zu vergeſſen, daß 
im Landbau die menſchliche Arbeit überhaupt, und fomit aud) 
deren Multiplicatoren, die Arbeitsglieverung und Speculation, 
feine jo große Rolle fpielen, wie im Gewerbfleiß. Es wird alfo 

der große Landwirth vor dem Bauern in diefer Hinficht einen viel 

geringern Vorzug haben, al3 ver große Fabrifant vor dem Hand: 
werfer. So ftehen auch die Fleinen Güter binfichtlich der ge— 
meinen Arbeit vielleicht ebenſo hoch über den großen, wie hin- 
ſichtlich der qualificirten Arbeit unter venfelben.® Miethlinge 
arbeiten meift jchlechter, als joldhe, die auf eigene Rechnung thätig 

find. Se mehr ein Land nun in Fleine Güter zerfällt, eine deſto 
größere Quote der Arbeiter gehört der letterwähnten Klafje an, 
zumal bei den kleinen Wirthen auch die Familiengliever in gleicher 
Weiſe mitarbeiten. Selbſt das Gefinde hilft im Ganzen um fo 

treuer, je mehr e3 ſich als zur Familie gehörig betrachtet.! Die 
Arbeit der Aufjeher kann bei der Kleinen Wirthichaft geradezu er: 
part werden, und die liebevolle Kenntniß, womit der Wirth bier, 

zumal wenn er Eigenthümmer ift, jedes Fleckchen Land, jeden 
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Baum 2c. individuell umfaßt, 1% mag unter Umftänden wohl den 

Mangel des rationalern Planes aufwiegen. 
Was die Kapitalverwendungen betrifft, jo hat die große 

Wirthſchaft den Vorzug der bejlern Gebraudstheilung und Ber: 
einigung. Umfafjende Bewäſſerungs- oder Entwäfjerungsanftalten, ! 

foftipielige Mafchinen,!? ausgezeichnete Bieheremplare, gewifje Neben: 
gewerbe, die auf die Landwirtbichaft fo günftig zurückwirken können, 

aber auch ein bedeutendes Anlagefapital erfordern, wie Brannt: 
mweinbrennerei, Rübenzuderfieverei !3 2c.: alles dergleichen ift in der 
Negel nur für große Wirthe möglich, oder feßt wenigitens, wenn 
die kleinen durch Afjociation es auch haben wollen, die größte und 
eben darum jeltenjte Eintracht und Einficht derfelben voraus. Kann 

der Kleine Wirth alle einzelnen Stunden völliger ausnugen, — was 
treiben die Knechte eines großen Gutsherrn wohl am Winterabend 

viel Nüglihes? — jo kann der große weit mannichfaltigere Com: 
binationen 3. B. jeiner Arbeitsthiere einrichten, 1? objchon auch hier 
wiederum die detaillirte Eorgfalt der Fleinen mande Erjparnif 

möglih macht. ® Daß alle Transport:, Magazin, überhaupt alle 
Handelsgeichäfte des Landwirthes keineswegs in demfelben Verhält- 
nifje jchwerer fallen, wie die Mafje der behandelten Gegenftänve 

zunimmt, ijt befonders für foldhe Gegenden von Bedeutung, welde 
ihren Ueberfluß an Rohproducten ins Ausland führen. Auch an 

Gebäuden jpart die große Wirthichaft gewiß, indem 3. B. ein Stall 

für 100 Kühe bei Weitem nicht zwanzigmal fo viel Mauerfteine, 

Laternen 2c. koſtet, wie ein ebenfo guter für 5. Anleihen müfjen 
einem großen Wirthe leichter werden, als zehn Eleinen, die ebenfo 

redlich find und zuſammen ebenfo viel Vermögen bejigen, weil er 
in feiner Creditwürbigfeit regelmäßig weiter befannt if. Man 
findet deßhalb jo häufig in Ländern großer Gutswirthichaft einen 

niedrigern landesüblihen Zinsfuß, als in Ländern Kleiner Guts— 
wirtbichaft, 15 Auf der andern Seite werden außerordentliche Unfälle 
von Eleinen Wirthen oft befjer getragen; nur dürfen dieſe natürlich 
nicht jo arm fein, daß fie gar nichts zuzujegen haben. So würde 

der Bauer z.B. in Kriegsnoth feinen und feiner Familie täglichen Ber: 
brauch einjhränfen und dadurch einen großen Theil feiner Verlufte 
deden; während der Rittergutsbefiger feinen Knechten und Tagelöb: 
nern die entfprechende Einſchränkung gar nicht zumuthen darf, eben 
weil fie Miethlinge find, und jeden Augenblid fortziehen können. 17 8 
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1 Eine wichtige Ausnajme Hiervon biltet Ch. J. Kraus Staatsmwirth- 

ſchaft V, ©. 75. 

2 Nah Dieterici famen in Preußen 1849 auf die DQuadratmeile: 
Einwohner. Pferde. Rindır. Landbwirtbfka'ten, 

Provinz Pommern . . 2077 262 800 129 
v»  Breußen. . . 2111 401 833 140 

„  Kfen. ». . . 2520 294 935 174 

» Brandenburg . 2900 263 836 185 
„  Sadien . . . 3867 328 1053 379 

» Weſtphalen . . 3981 339 1476 566 

„ Schleſien . . 4128 260 1286 337 

„ Rheinpreußen . 5771 250 1706 1405 
Durchſchnitt . . 3204 310 1057 "352° 

3 Württemberg ift viel parcellirter, als 8. Sachſen. Doch famen vor 
13 Jahren bier 4643, dort nur 4568 Thiere (nach dem Futterwerthe zufammen- 

gerechnet) auf 10000 Ader Iandwirthichaftlihen Bodens. (Reuning.) Rhein— 
preußen hatte 10532, der Leipziger Kreis 10572 Einwohner auf je 10000 Ader 
landwirtbichaftlich benußter Fläche; die Parcellirung war dort größer, als hier 

(1689 und 392 Grundbefisungen pro O. M.), aber der Biehftand, auf Rind— 

vieh reducirt, dort nur 3920, bier 5173 pro 10000 Ader. (Reuning.) 

4 Dieterici Statift. Tafeln V,S.1032. Genauer in Engels Jahrbuch I, &.251. 
Auf einen landwirtbichaftlichen Unternehmer fommen in den rheinischen R.-B. 0-49 

bis 1-38 Gehülfen, in den pommer-, pojen-, preußifchen 2-55 bis E-4. (I, ©. 283.) 

5 Sehr berühmt ift die Tabelle in Rau's Anfichten der Bolkswirthichaft, 
1821, ©. 190 fi., wo A ein Gut bei Nürnberg von 8 Morgen, B ein Kolo- 

niftengut im Oderbrude von 18 M., C ein Gut in Sadjen von 108 M., 

D ein Gut im Oderbruche von 1100 M. nebeneinander geftellt werden. Schon 

Bernhardi Berfuh 2c., S. 469 macht übrigens darauf aufmerkffam, daß nad 

R.'s eigener Angabe A fein Vieh während des Sommers auf einer Gemeinweide 
erhält, B das fehlende Futter kauft; d. h. alſo beide haben dienende Grund- 

ftüde, mit denen zufammen fie erft ein Ganzes bilden. 
Verkäufliche Die verkäufl. Producte 

Robertrag Neinertrag Producte betragen Kaufpreid Der Reiner: 
pro pro pro vom Bers vom Rob: pro trag ift bom 

Morgen. Morgen. Morgen. brauche. ertrage, Morgen. Robertrage: 
Thaler, Thaler, Thaler, Thaler. Procent. 

A 26 5 15 1-15 0-57 1595/g 191, 
B 23% 6%, 15 1-74 0-65 2125/, 281/, 
Ce 20 8% 18/0 — 0-68 2661/24 412/ 
D 12 Ta 10 250 066 226 465), 
Nur B und D fünnen bier, fofern fie derfelben Gegend angehören, jpeciell mit 
einander verglichen werben, und auch diefe nur, wenn man gleiche natürliche 

Fruchtbarkeit und gleiche Gejchidlichkeit fowie Intenfität des Anbaues vorausfegt. 

6 Nah A. Young rechnete man in England 
auf einen Arbeiter auf ein Pferd 

bei Farms von 30 Acres 15 Acres 10 Acres 

" 1 55 „ 181/ 3 11 „ 

” " " 33 " 22 ” 1 42/ 3" 
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Jetzt halten die großen Farms jelbft im Berhältniß zur Fläche mehr Arbeiter, 

als die feinen: Statist. Journ. 1861, p. 411. 
? In Schleswig-Holftein wird die Butter von den großen Glitern 25 bis 

30 Proc. höher bezahlt, al3 die von den Bauern. (Hanffen im Archiv IV, ©. 437.) 

8 Wie ſchwer hält es auf großen Gütern, in gedrängter Beftellungs- oder 
Erntezeit die gehörige Menge von Arbeitern zu beichaffen! 

I Es ift ein großer Unterfhied, ob man gemietheten Arbeitern zuruft: 
„geht an euer Werk, oder: fommt an euer Werl,“ (W. Blacker Prize essay 

on (he management of ianded property in Ireland, 1837, p. 23.) Schon 
der alte Barro bemerkt, wie viel beffer es im Ackerbau fei, vorzumaden als 

anzuordnen. (De re rust. I, 17.) 

10 Die Mutter in Goethe'$ Hermann und Dorothea, die in Gedanken völlig 
andrer Art ihren Sohn aufſucht und dabei, wie mechanifh, einige Baumftüten 

zurechtftellt und Raupen abliejet („denn ein gejchäftiges Weib thut feine Schritte 

vergebens“: Geſang IV), war eben Eigenthimerin einer Heinen Wirthichaft. 

11 In Preußen waren 1855 von größeren Befitern 178012 M. drainirt, 

von kleineren bloß 20877. (Meiten II, ©. 58 fg.) Das Bewäfferungsigften 

der Lombardei, welches die fiebenjchlirigen Wiejen hervorgebracht hat, ift das 

Werk einer Bereinigung von großen Befigern. (v. Rumohr Urfprung der Be: 

fitlofigfeit der Kolonen in Toscana, S. 156.) Dagegen herright in den Haffiichen 

Gegenden des Wafferrechts, Valencia und Siegen, die Heine Kultur vor, 

12 Schon zu Plinius Zeit waren die gallifchen Latifundien durch ihre land» 

wirthſchaftlichen Mafchinen ausgezeichnet: H. N. XVII, 67. 72. Ein Dampf- 
pflug wendet fo ſchwer, daß ein quadrates Feld von 10 Acres dadurch in halb 

jo viel Zeit und mit 2/, jo viel Koften gepflügt wird, mie zwei Felder von je 

5 Acres. (Fawcett Manual p. 81.) 
13 Seitdem man ohne den Gegenjag von Rohzuder und Raffinabe ver- 

fteht, aus der Rübe unmittelbar confumtionsfähigen Zuder (Melis) zu gewinnen, 
ift die Hoffnung vereitelt, daß fich die Heinen Landwirthe, unterftütt von großen 

Naffinadeurs, jelbftändig auf die Production von Rohzuder legen könnten. 
(Oefterreih. Bericht über die Ausftellung von 1867, VII, ©. 86 fo.) 

14 Gewöhnlih wird mit 2 Pferden gepflügt, der Sechsſpänner kann daher 

3, der Vierſpänner 2 Pflüge halten, der Zweilpänner einen, Auf jehr ſchwerem 

Boden aber, mo man 3 Pferde vorfpannen muß, können 2 Pferde gar nichts 

Ordentliches leiſten, 6 Pferde doppelt jo viel, als 4, u. ſ. w. (Thaer Englifche 

L.W. II, 2, ©. 9 fi.) Nah Blod ſoll das Inventar bei Heinen Gütern 70 
bis 99 Proc. des Rohertrags fein, bei großen nur 60 bis 80. Im Kgr. Sachſen 
findet man auf 100 Ader bäuerlichen Befiges 3.3 Pferde, während die Nitter- 
güter nur 1-5 halten, (Reuning Sächſ. L.W., ©. 206. 190.) Eo zählte das 
ſtark parcellirte Belgien 1846 auf 100 Heftaren 10 Pferde, Großbritannien nur 6, 

15 Kühe zur Arbeit zu verwenden, ift nur bei Heinen Wirthen unſchädlich, 
weil nur die forglichfte Schonung der Thiere den hieraus hernorgehenden Ver— 
luſt an Milch und Fleifch geringer fein läßt, als den Gewinn an Arbeit. 
(v. Wedherlin Landw. Thierproduction II, ©. 418.) 

16 Ich erinnere nur an England verglichen mit Frankreich, oder Mecklen— 
Rofher, Syitem der Volkswirthſchaft. 11. 11 
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burg verglichen mit Württemberg: obſchon nicht geleugnet werden kann, daß 
hier mehrere und ſehr verſchiedene Factoren zuſammenwirken. 

17 So hat das ſüdweſtliche Deutſchland, wo im Ganzen die Heinen Wirth— 
haften (aud) in unferem Sinne) mehr vorherrfhen, den letzten großen Krieg 
weit beffer ausgehalten, als das nordöſtliche. (Lot Staatswirthichaftsiehre IL, 

©. 33.) Ebenfo in Pommern die Bauern weit beffer, als die Nittergüter. 

(Hering Ueber die agrarifhe Gefeßgebung in Preußen, 1837.) Nah Bülau 

(Staat und Sandbau, S. 31) waren 1827 die Rittergüter der Kurmark (27 Dill, 

Thlr. Tarwerth) mit 21 Mill. Thlr. Hypothefihulden belaftet, die Banergüter 

(31 Mill. Tarwerth) nur mit 61/, Mil. In Weftpreußen 1825 von 262 Nitter- 

gütern 71 wegen Schulden jequeftrirt. (Schüz Einfluß der Vertheilung des 

Grundeigenth., ©. 68.) Der Generalindult von 1807 in Preußen mit ber 

fhwierigen Lage der großen Grundbeſitzer motivirt. Auf friedliche Krijen be- 

zieht fi) das im Text Gefagte nicht. So haben 3. B. in Oftpreußen die großen 
Landbefiter die Noth von 1867 ff. befjer ausgehalten als die Heinen, jo jehr 

die letzteren „fic) aud) Durchhungerten.“ (Hildebrands Jahrbb. 1868, II, ©. 435.) 
Auch in Medlenburg wurden 1868 von der fog. Ereditnoth die Bauern und 

Städter hart getroffen, während der Großbefitz wenig litt. (Berliner Enquete 

über das Hypothefenbanktweien, ©. 4.) 

18 Merden Rejerve oder Landwehr einberufen, fo arbeitet der Bauer, dem 

nun die Knechte fehlen, perjönlich mehr als fonft, und dedt die Kriegslaften 

dur Erfparniß an der Löhnung und Koft feiner Knechte; der große Wirth 

muß die Lücke durch Höhern Lohn auszufüllen fuchen. 

$. 50. 
Ob nun für das praftifche Envrefultat die eben erwähnten 

Vorzüge der großen, oder aber der kleinen Landwirtbichaft mehr 
ins Gewicht fallen, darüber läßt fi im Allgemeinen gar nichts 
entjcheiden. Vieles kommt bier auf die Art des Productes an, 
welches für den Wirth ſelbſt im Vordergrunde fteht: ob diefe mehr 

Kapital und höhere, zumal geiltige Arbeit erfordert, oder mehr 

gemeine, aber in Menge und mit Sorgfalt geleijtete Arbeit. ! So 

gedeihet 3. B. die Mil: und Maftwirtbichaft, überhaupt die Vieh: 
zuct,? ebenjo die Forjtwirtbichaft unftreitig befjer im Großen; da— 
gegen ſolche Kulturen, die zwar viele Arbeiter bejchäftigen, jeden 
einzelnen aber fehr unterbroden und unregelmäßig, aljo mit 
größter Schwierigkeit der Auffiht, wie Obft, Wein, die meilten 

Handelsgewächje 2c., viel befjer im Kleinen. 3? Auch ver Volks— 
harakter ijt hier von Wichtigkeit. Wo die Nation ihre wirthichaft: 
liche Hauptitärfe im ſorgfältigſten Zurathehalten jever Kleinigkeit 
bejigt, da empfiehlt fih offenbar vie Kleine Landwirthſchaft be— 
jonders; umgefehrt die große, wo ein flottes Speculiren, Maſchinen— 
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benußgung 2c. der Einnesart und Fähigkeit des Volkes befier ent— 
fpridt. Ohne Zweifel Tiegt in dieſem Unterſchiede ein wejentlicher 

Grund, weßhalb die meiſten englifchen Theoretifer für große Land: 

güter find, die meijten franzöfifhen und italienifchen für Kleine, > 

Uebrigens werden zwei Haupttendenzen der neuejten Zeit, die Ver: 

befjerung der Communicationsmittel, welche dem Handel weitern 
Spielraum verſchafft, und die Ausbildung des landwirthſchaftlichen 

Maſchinenweſens, die relative Vortheilhaftigkeit der großen Güter 
nur bedeutend fteigern können. 

1 Hiermit hängt die Beobahtung von H. Paſſy zufammen, daß auf Thon- 

boden die große Kultur vortheilhafter ift, auf leichtem die Heine. (Journal des 

Econom. X, p. 108 fg.) Ebenſo in ſehr ungejunder Gegend die große. 

2 In Flandern find die ſog. Schafgüter mindeftens 160 bis 200 pr. M. 

groß. Die im Berhältniß zum Areal jchafreichften Departements von Frankreich 

find nicht diejenigen, welche die dünnſte Bevölkerung, fondern welche die meiften 

großen Güter haben: fo Aisne, Isle de France. (Lavergne im Journal des 

Econ., Mars 1256.) So wurden im altgriechiſchen Chaltis die Adeligen fchlecht- 

weg Roffezüichter genannt (Herodot. V, 77.), und das Hauptland der Pferde 

production wie Reiterei, Thefjalien, war zugleich das Hauptland der großen 
Güter, (Demosth. adv. Aristocr. p. 687; de syntax. p. 173.) 

3 Im Altenlande bei Hamburg find die Obftbauern meift feine, die Korn 
bauern große Wirthe. 

4 Im böhmischen Kreife Budweis kommen auf die 
großen Güter Heinen Güter 

vom (von 200 Joh und mehr) 

productiven Lande iiberhaupt 36-4 Proc. 63-5 Proc. 
Holzlande 69.9 „ 30.0 „ 

Weidelande 387A „ 625 , 

Gartenlande 141 „ 88 „ 

Wiefenlande 262 „ 1737 u 

Aderlande 11-0 88.9 

(Tafeln z. Statiftit der Land- und Forfwirthſchaft des Kgr. Böhmen, I, ©, 82.) 
In Irland umfaßten 1867 die Farms 

von durchſchnittlich davon Ackerland 

1—5 Acres 3.5 Acres 3:25 Acres 

D—-15 „ 105 „ 95  „ 

15-30 „ 22.25 „ 19.75 „ 

30—100 „ 54.5 46 r 

über 100 „ 258.75 „ 160.75 „ 

Alfo je Heiner fie waren, um fo größer die Quote ihres Aderlandes. (Statist, 

Journ. 1868, p. 336.) - 

5 In Frankreich nennt Lullin de Chateauvieug folde Güter groß, melde 

durchfchnittlich 56 Hekt. umfaffen; Macculloch meint, in England könne diejer 

Ausdrud nur auf Befigungen von mindeftens 2500-3000 Acres gehen. Es ift 
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fehr charakteriſtiſch ſowohl für die ſchottiſchen Berhältniffe im Allgemeinen, als 

für die perfönliche Stellung des Herzogs v. Argyll, wenn dieſer meint, daß. 

Wirthichaften von 100—500 Pd. St. Pachtſchilling zu den mittleren gehören, 

folde von 20 —100 Pfo. zu den Heinen. Doch werde in den Lothians, fiberhaupt 
in den Gegenden des high-farming, felbft eine Wirthſchaft von 1000 Pfd. jähr- 

lich noch nicht zu dem großen gezählt. (Statist. Journ. 1866, p. 527 fg.) 

8. 51. 

Sehr häufig wird der großen Landwirthſchaft ein höherer 
Reinertrag, der Kleinen dagegen ein höherer Rohertrag zu: 
geſchrieben. Die zweite Hälfte dieſes Satzes beruhet ohne Zweifel 

auf einer Verwechfelung der intenfiven Wirthſchaft, die allerdings 

geometrifch Fleinere Güter nach fich zieht, und der Heinen Land- 
wirtbichaft in unferem Sinne. Aber auch der erjten Hälfte liegt 
zum Theil diefelbe VBerwechjelung zu Grunde: da bei gleicher Ge- 
ſchicklichkeit der Technik jeder intenfivere Anbau nicht bloß abjolut, 
fondern auch verhältnigmäßig größere Productiongkoften zu er: 

heiſchen, alfo eine geringere Duote des Nobertrages rein zu ge 

winnen pflegt. Hierzu kommt aber noch die verwirrte Anficht 
vom Weſen des reinen Einkommens, weldhe die meilten National: 

ölfonomen hegen. Wenn der Privatwirth die Bezahlung feiner 
Leute mit Recht als einen Theil feiner Productionskoften betrachtet, 
jo bildet fie doh, vom Standpunkte der ganzen Volkswirthſchaft 
angejehen, ebenfo gut einen Theil des Reinertrages, wie das Ein- 
fommen des Grundherrn, oder der Kapitalzins und Induſtrie— 
gewinn des Unternehmers. (Bd. I, $. 106. 145 ff.) Wer möchte 
ven Unterhalt der großen Mehrzahl im Volke bloß im Lichte eines 

Mittel3 für irgendwelche ökonomiſche Zwede der höheren Klafjen 
betrachten? Wenn Nau meint,! felbft der Neinertrag der kleinen 

Güter ſei relativ höher, als derjenige der großen, und dieß vor: 
nehmlih damit bemweifen will, daß Kleine Güter verhältnigmäßig 
theuerer verpachtet und verkauft werden: jo erklärt fich die That: 

ſache wohl ſchon ‚genügend aus der in jeder Hinficht größern Con- 
currenz, welche unter den Käufern wie Pächtern Kleiner Güter 
jtattfindet. Hier alfo handelt es fich nicht fowohl. um die. Größe 
des nationalen Vermögens und Einfommens, jondern bloß um 

deſſen Vertheilung unter die verſchiedenen Volksklaſſen. In dieſer 
Beziehung ift überhaupt ein ſehr bedeutender Unterjchied zwiſchen 
der großen und Fleinen Landwirthſchaft. Da jene jo vielfach ge— 
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meine Arbeit durch qualificirte Arbeit und Kapital erfegt, müflen 
natürlich auf gleicher Fläche, bei gleicher Intenjität des Anbaues 
und gleihem Nobertrage, weniger Arbeiter von ihr bejchäftigt 
werden. 2 Sind ferner die vielen Eleinen Landwirthe Schon durch 

die Natur ihres Haushaltes beinahe gezwungen zu heirathen, jo 

wird der eine große, der gleichen Flächenraum Fultivirt, feinen 
Gefinde wahrjcheinlich das Heirathen ganz verbieten, feinen Tage: 
löhnern e3 wenigſtens erjchweren. Auf diefe Art ift unter übrigens 

gleihen Umftänden die aderbauende Bevölkerung eines Landes mit 
lauter großen Gütern bei Weiten weniger zahlreih, al3 da, wo 

fleine Güter vorherrſchen; eben deßhalb auch der Ueberſchuß von 
Bodenproducten, welcher dem Verbrauche des Landvolfes entzogen 
werden kann, im erjten Falle weit beveutender. Iſt im Lande 

noch gar fein höheres Städteleben erwacht, jo kann dieſer Ueber: 
ſchuß eigentlich nur der Ausfuhr zugewendet werden und Lurus- 

artifel für die Gutsherren 2c. eintaufhen. Bei mehr entwidelten 

Völkern wird namentlich die ſtädtiſche Population davon erhalten, 

welche bier eben deßhalb auch eine größere Quote der Geſammt— 
bevölferung auszumachen pflegt, al3 beim Vorherrſchen der Kleinen 
Güter. ? Die Gefammtbevölferung felbit mag im einen Falle ebenſo 

groß fein, wie im andern. Sie wird aber, wo fleine Güter vor: 

herrſchen, mehr auf dem platten Lande wohnen und bier zum 

Theil eine Wirtbichaft treiben, welche zwiſchen Aderbau und Ge: 
werbfleiß in der Mitte ſteht. (Production und Verarbeitung von 
Handelsgewächſen 2c.) Die Arbeitsglieverung ift bier, wie über: 
haupt, jo namentlich) auch zwifchen Stadt und Land weniger ent: 
widelt. In Großbritannien kamen 1851 auf je 100 männliche 

Einwohner über 20 Jahre nur 26 Landwirthichafttreibende; in 
Belgien dagegen waren 1846 über 51 ‘Proc. der Bevölferung mit 
Aderbau beichäftigt, in Rheinpreußen 1858 über 46 Proc. Alles 

drei hochkultivirte Länder mit einem jehr intenjiven Aderbau; aber 
das erjte mit einem durchſchnittlichen Umfange der Landwirtbichafts- 
güter von 277 preuß. Morgen, das zweite von 20',, das dritte 
von 57. Die Anzahl der Städtebewohner in Großbritannien 

(1851) beträgt 50 Broc. der Gejammtbevölferung, in Belgien 
(1846) 25 Proc., in Rheinpreußen (1858) 328 Proc. Nun ift 
es freilich eine Hebertreibung, wenn man dieſe Thatſache oft jo 
formuliren hört, als wenn ein englischer Feldarbeiter beinahe drei, 
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ein belgijcher oder rheinpreußifcher kaum einen Nichtlandwirth er: 
nähre. Die belgiihen und rheinpreußiſchen Yandwirthe befriedigen 
nicht bloß den Bedarf ihres Volkes an Nahrungsmitteln, fondern 

auch an Holz, Wein, manderlei Fabrikftoffen, während ſich die 
englifchen faft ausschließlich mit der Production von Nahrungs: 
mitteln bejchäftigen. Ueberdieß hat England auch von leßteren 
viel ftärfere Zufuhr nötbig, zumal wenn man die aus Irland 

fommende mitrechnet, aljo aus einem Lande, wo 66 Proc. der 

Bevölkerung zum Aderbauftande gehörten. Ihre Hauptitärfe bat 
die engliide Landwirtbichaft befanntlih in der Viehzucht, für die 

ja, wie oben gezeigt wurde, große Güter befonders paſſen. Da: 
gegen verarbeiten die engliſchen Städte verhältnigmäßig ſehr wenige 
einheimiſche Handelsgewächſe.* 

Verſtehen wir unter freiem Einkommen denjenigen Theil 

des reinen, welcher nach Befriedigung der unentbehrlichen Bedürf— 
niffe des Producenten verfügbar ift: jo muß viefer Betrag für 

das Landvolf allein offenbar in einem Lande mit großen Gütern 
bedeutender jein, als in einem fonft gleichen mit Eleinen Gütern; 
ob für die Volkswirthſchaft im Ganzen, läßt fich freilich erſt nad 

Hinzurehnung der Städte beurtheilen. Ueberdieß kann die Ber: 
mehrung des freien Volfseinfommens nur injofern erfreulich ge: 

nannt werden, als fie durch abfolute oder relative Verminderung 
der genußloſen Productiongkoften, d. h. alfo dur Vermehrung 

des reinen Volkseinkommens erfolgt. (Bd. I, $. 147.) 

1 Rau Lehrbuch I, $. 371. Wenn die Verffeinerung der Güter einen gewiffen 
Punkt überfchreitet, jo wird faft allgemein zugegeben, daß ihr Reinertrag abnimmt. 

Gleichwohl dauert die Steigerung der Kauf- und Pachtſchillinge auch hier gewöhn— 
lich noch fort, indem die Bebauer einen Theil ihres Arbeitslohnes bingeben, 
um nur Spielraum zur Benugung ihrer Arbeitskraft zu erlangen. So wenig 
darf man aus der Preishöhe (Nothpreije!) allemal auf die Ertragshöhe ſchließen. 

2 Lincolnfhire umfaßt 127, Lancafhire nur 82 geogr. DO.M.; dort find 

26-5, ‚bier nur 3-7 Proc. der Farms über 100 Acres groß. Im J. 1861 

waren-dort 65849 Erwachſene mit Landwirthichaft beihäftigt, Hier 76496; aber 

das gefammte Einkommen der Farmers betrug dort 2647022 Pfd. St., bier 
nur 1604586. (Journ. of the Statist. Soc., 1864, p. 396 fg.) 

3 Diefer Ueberfhuß des Aderbaues über den perſönlichen Nahrungsbedarf 
der Landleute, verbunden mit Ahnungen von der Grumdrente, ift der Kern, 
woran fich die phyfiofratifche Lehre vom produit net anſchloß. Die Phyfio- 

traten find deßhalb, im Gegenjage der meiften Übrigen Yranzojen, warme 

Lobredner der grande culture. 
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4 Immer die Anzahl der felbftändigen Landwirthe mit dem ganzen Flächen: 
raume verglichen. 

5 Im fchmweizeriihen Mittellande gelten Feldgüter jchon bei mehr als TO 
Juch. Flähenraum für groß, im Gebirge fogar ſchon bei mehr als 20 Juch. 

Dafür kommen aber auch in der Schweiz auf 100 Haushaltuugen 79 mit 
Grundeigenthum. (Emminghaus Schw. Volkswirthſch. I, ©. 13. 3.) 

6 Kapitalintenfität der englifchen Landwirthſchaft! So erklärt ſchon Thaer 

die Echönheit des engliſchen Graswuchſes vornehmlich dadurd, daß man das 
Land noh in voller Dungkraft zur Begrafung niederlegt. Ueberall eine jehr 

fünftlihe Steigerung des Bodenreihthung. Statt der Hirten lebendige Heden, 
oft mit Eijenthüren, die von felbft wieder zufchlagen. Sehr viele Majchinen, 

zumal Feine bewegliche Dampfmaſchinen, die hernach mit Dreich-, Häckſelſchneide— 
Borrichtungen zc. verbunden werden fünnen. Webrigens hat die englijche Local— 
vertheilung der Einwohner unftreitig jehr zu der dort üblichen Bergeudung 

ſtädtiſchen Düngers beigetragen. 
7 Schwerz Grundſatz, daß ein Staat, je nachdem er vornehmlich die 

Menihen- oder die Reichthumsvermehrung beabfihtigt, im erften alle den 

Kartoffel-, im zweiten den Kleebau fördern müſſe. 

8. 52. 

Es gibt ohne Zweifel Güter, melde für ven beſten, übrigens 
möglichen Betrieb der Landwirtbichaft zu groß find. Man erkennt 
dieß am unzmweideutigften, wo die abgelegeneren Theile des Gutes 

einer weniger intenfiven Kultur unterzogen werden, als die näheren, 

und zugleih, als im Allgemeinen landesüblich ift.! Hier können 
ſehr leicht die Verhältniffe von $. 47 mit bereinfpielen. Ein Gut 
mag für eigentliche Bauern zu groß fein, aber für die vollitändige 

Beihäftigung eines rationellen Landwirthes genügt es noch nicht. ? 
Auf der andern Eeite gibt es Parcellen, die zu klein find, 

um eine Durhfchnittsfamilie zu ernähren, geſchweige denn fie voll 

zu befhäftigen. Rau bat in diefer Hinficht treffend das Unter: 
balt3minimum von dem Arbeitsminimum unterfchieden. Die zum 
Unterhalt gerade hinreichende Fläche ift natürlich Heiner, als die 
zur Beihäftigung hinreichende; auf der legten würde jelbit eine 

fapitallofe Bächterfamilie wenigftens ohne Schaden beitehen, wäh— 
rend die erſte den allein von ihr lebenden Wirth nur in dem Falle 
vor Elend fihhert, daß gar Fein Theil des Ertrages braudt ala 

Grundrente, Reallaft, Schuldzins oder Steuer abgegeben zu werden. ? 
Anders geftaltet fih die Sache, wo Nebenverdienfte möglich find, 
etwa duch Tagelohn, Miethfuhren, * oder häuslichen Gewerbfleiß. * 

Diefer letzte ift namentlich in vielen deutſchen Leinwandgegenden, 
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in den Gantonen St. Gallen, Zürih, Appenzell u. Nh., im frans 
zöſiſchen und belgifhen Flandern, jowie in den meftlihen und 
nördlichen Theilen von Norkfhire mit einer ländlichen Barcellen: 

wirtbichaft verbunden; und es mag eine ſolche Combination und 
Abwechſelung für die Gefundheit, Nahrungsficherheit und Lebens: 
freude des Arbeiterjtandes in hohem Grade mohlthätig ſein.“ Wo 
aber fein joldher Nebenverdienft möglih iſt, da fieht der Wirth 

eines zu Kleinen Landgutes einen Theil feiner Arbeitskräfte gerades: 

wegs zum Müßiggange verdammt: ein Echaden, welcher mittelbar 
und fittlich fajt noch Schlimmer wirkt, als unmittelbar. 6 Auch eine 

Menge Land geht dur die vielen Wege und Gränzen verloren. ? 

An eine irgend individualifirende Benugung der verichiedenen Boden 
arten und Lagen, an zwedmäßige Fruchtfolge, überhaupt an einen 
ordentlihen Landwirthichaftsplan ift hier nicht zu denken. Ebenſo 

wenig an die gehörige Intenſität der Kapitalverwendungen. Bon 
einem gewiffen Grade der Wirthichaftsverkleinerung an wird man 

die Pferde, auch wenn fie an fich die zwedmäßigften Arbeitsthiere 

waren, mit Ochjen vertaufhen müfjen, die Ochſen wieder mit 

Kühen, das Zweigeſpann mit dem Einfpänner.? Auch diefer wird 
bei weiterem Fortjchreiten in. derfelben Richtung nicht mehr die 
gehörige Nahrung finden. Zuletzt verwandeln fich alle Milchthiere 
in Ziegen, alle Fleifchthiere in Echweine, alle Pflüge in Spaten 
und Hade, alle Wagen in Tragkorb und Schiebkarre. Nun kann 
aber Niemand lange Zeit hindurch majchinenmäßige oder thierifche 
Arbeit verrichten ohne Gefahr, daß er zu thieriicher Rohheit oder 
majchinenmäßigem Stumpflinn berabgedrüdt werde. 1° „Hütten 

Ihießen wie Pilze auf, aber die alten ehrwürdigen Wirthichafts- 
gebäude verſchwinden.“ (Schwerz.) Die Schwierigkeit, auf folche 
Güter Kapital geborgt zu erhalten, Tiegt namentlih darin, daß 
bier die Einſchreibungs-, Aufſichts-, Proceßkoſten 2c. der Schuld 
verhältnigmäßig viel zu hoch find. !! Diefe Zwergwirthe, vie 
rein von der Hand in den Mund leben, können freilich für höhere 
Bedürfniffe, wie zur Aufrechthaltung des Staates durch Abgaben, 
feine Mittel Schaffen; der geringite Unfall macht fie zu Bettlern, 

oder bringt fie wenigftens in Concurs. 1? Hier gilt dag Sprüchwort: 
„Kleine Güter zehren fich jelbit auf, große nähren ihren Mann.” 13 

1 Dft können die entfernteren Theile eines ſolchen allzugroßen Gutes nur 

mittelſt der Frohndienſte umliegender Bauerſchaften, alſo eines faſt mittelalter— 
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lichen Jnftitutes, bebaut werden. Auf der Berfammlung deutfcher Yandwirthe 

zu Schwerin (1861) wurde geflagt, daß in Medlenburg die Sommerftallfütterung 
viel häufiger fein würde, wenn nicht die Größe der Güter und der Arbeiter- 
mangel fie erjchwerten. 

2 Der ſchottiſche Landwirth Robertfon erflärt 40 Acres für die angemeffene 
Gutsgröße, wo der Pächter felbft mit Hand anlegt; 200 Acres, wo er bloß 

die Aufficht führt. Mittelftufen zwiſchen diefen beiden Gegenfägen wünſcht er 

nicht. (Minutes of evidence on the occupation of land in Ireland, 1845, 
Nr. 294.) Auc de Lavergne warnt die mittleren Grundeigenthlimer jehr ent- 

fhieden vor dem „bürgerlichen“ Landleben, anftatt bäuerlich ſelbſt mit Hand 

anzulegen. Wer das letztere nicht will, und nur mäßigen Grundbefit hat, 

ſoll denfelben lieber verlaufen und auf einem größern Gute Pächter werden. 

(Acad&mie des Sc. morales et politiques, 1864, II, p. 321 ff) Wie es 

aber für die Berbefferung großer Bauergüter bejonders hemmend wirkt, wenn 
der Wirth gewohnt ift, „Alles felbft zu thun,“ und den mit der Direction 

Bollbeihäftigten als Faulenzer betrachtet, ſ. Niendorf in Fauchers Bierteljahrs- 
ſchrift f. Bolkswirthichaft und Kulturgefchichte, 1866, I. ©. 85. 

3 Bol. Rau, Ueber das Minimum eines Bauerngutes im Archiv der polit. 
DE, N F., IX, ©. 145 fi. Tübinger Zeitſchr. 1856, ©. 213 ff. Biele 
Angaben, meint derfelbe (Lehrb. der polit. Oekon. I, $. 372), laffen die Größe 

der Unterhaltsfläche zu 3/5 bis 2/3 der Arbeitsfläche annehmen. Hier ift jedoch 

feine allgemein gültige Proportion möglich: fie hängt vielmehr ab von der größern - 
oder geringern Productivität der Arbeit (Fruchtbarkeit des Bodens, Fleiß und 

Geſchicklichkeit der Arbeiter ꝛc), verglichen mit dem durdjchnittlihen Confum 

der Arbeiterfamilien. In Irland rechnet man, daß ſich auf gutem Boden eine 

Pächterfamilie mit 10 irifhen Acres (253/, pr. M.) gut durchbringen könne; 
einzelne Sachverſtändige verlangen nur 6 Acres, während in anderen Gegenden 
feine Wirthichaft unter 20 Acres einen Pachtſchilling bezahlen fann. (Evi- 

dence on the occupation of land, 1845, passim.) Nah $. ©. Koppe muß 

im nordöftlihen Deutjchland die geringfte Fläche des fruchtbarften Bodens 
6—7 preuß. M. betragen, wenn fie bei gemwöhnlichem Aderbau zur felbftän- 
digen Ernährung einer Familie ausreichen ſoll; voll beichäftigt fann die Fa- 
milie damit noch nicht werden. Auf Mittelboden, und wenn die Spannarbeit 

von Kühen verrichtet wird, jeien 24 pr. M. gerade Hinlänglid. Um Wohlftand 

zu erlangen, braucht die Bauernfamilie auf gutem Boden 50, auf mittlerem 

60—80 pr. M. (Beiträge zur Beantwortung der Frage, find große oder fleine 

Landgüter zwedmäßiger für das allgemeine Befte? 1847.) Für den Durd: 

jchnitt des Kgr. Sachſen hält Reuning 3 Ader = 61/, pr. M. für das Er- 
nährungsminimum. (Entwidelung der ſächſ. 2.-W., ©. 22.) Im ſüdweſt⸗ 

lihen Deutfchland hat Rau an fehr vielen fruchtbaren und wohlangebauten 

Stellen die minimale Arbeitsfläche zu 14 bis 17 preuß. M. ermittelt, ihren 

Preis (ohne die Gebäude) zu 3000 bis 5000 Gulden. Auf die Größe der 

minimalen Ernährungsfläche wirft natürlich das Borhandenfein von Gemein- 

weiden bedeutend ein; jo bei dem fchmeizerifhen Gegenfage von Mittelland 
und Gebirge die Alpen. (Oben $. 51, +.) 
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4 Zu Lohnfuhren wird ein Bauer, deffen Grundftiide für feine Arbeitsthiere 

zu Mein geworden find, noch am erften bereit fein; aud zum Pflügen fitr die 

benachbarten Heinen Wirthe, die gar fein Gefpann befiten. Gegen Handarbeiten 

um Lohn fträubt fi der Stolz gewöhnlich weit länger, es müßte denn auf 

Chauſſeen gder in Waldungen ꝛc. des Etaates fein. 

5 v. Riedefel, Ueber parcellenweife Verpachtung größerer Güter (1846) 

nimmt an, daß zur gartenmäßigen Beftellung von 2 Morgen Ader und 1 M, 
Wieſe jährlich 858 Arbeitsftunden nöthig find. Hat eine Familie nun die Ar 

beitsfraft von drei Erwachſenen, jo erheifcht dieß in den 175 Werfeltagen vom 

April bis September täglich 1%/, Stunden für die Perfon. Wie oft wären ſolche 
„Nebenftunden“ ohne Aderbau vergeudet worden! Man begreift hiernach, daß 

Parcellenpächter oft einen nicht unbedeutenden Pachtſchilling zahlen fünnen, wo die 
Selbftbewirthihaftung im Großen vielleicht gar feinen Reinertrag abwerfen würde, 

6 Mo eine Etadt von lauter Zwergmwirthen umgeben ift, da wimmeln bie 

Wochenmärkte von Verkäufern mit winzigem VBorrathe, was daun in jeder 

Hinfiht die ſchädlichſte Zeitverſchwendung ift. 

7 Schiefwinkelige Barcellen! Oft werden Grundftüde, wenn fie zur Real- 

theilung handgreiflih zu Hein geworden find, von mehreren Eigenthümern 
alternivend benutzt. 

8 Mie oft wird von Zwergwirthen felbft der unbedingte Weidegrund, 3.8. 
im Gebirge, umgebroden! 

9 In der Umgegend von Heidelberg follen 2 Pferde für Güter von weniger 
al3 42 pr. Morgen Aderland nur dann räthlich fein, wenn Gelegenheit zu 

Lohnfuhren vorhanden ift. Auf 2 Ochfen rechnet man 28 bis 35 pr. M. Am 

untern Nedar werden auf jedes Paar Pferde wohl 2 bis 6 Kuhgeſpanne gehalten, 

Rau a. a. O., S.154 fg.) Dod „kann man die Kuh nicht am Euter melfen, 
wenn man fie an den Hörnern gemolfen hat.“ 

10 „Ein Heiner Bauer ohne Geipann ift viel fchlimmer daran, als ein 

ZTagelöhner: er muß auch tagelöhnern, und ift neben feinem Brotherrn noch 
von dem Pflugbauern abhängig, der ihm die Gefpannarkeit Ieiftet. Daher 
dient er recht eigentlich zween Herren.” (Schwerz Rheinifch -weitphäl. L.-W. 1, 
S. 12 ff. 313 ff. ©. ſchon Meerwein Schaden einer willlürlichen Verkleinerung 

der Bauergüter, 1798, ©. 112 fi.) Alles, was irgend auf Gefpannarbeit 

rechnet, Beftellung, Saat, Ernte geſchieht hier zur unpaffenden Zeit. Wollen zwei 

Einjpänner gemeinfhaftlich pfliigen und fahren, welche Menge von Zwiftigkeiten! 

11 Helferich zeigt jogar, daß die bloße Unterhaltsfläche vernünftiger Weife ganz 

außer Etande ift, einen Realcredit zu begründen. (Tübing. Ztſch. 1856, ©. 553.) 

12 Furchtbare Menge der Eoncurfe in Württemberg während der Fahre 
1850—52, und zwar am wenigften in den Gegenden mit großem bäuerlichem 
Beſitze, am meiften in den Gegenden mit Zwergwirthſchaft. Das ganze Land 
hatte binnen zwei Fahren eine Bergantung auf je 195 Einwohner; einzelne be- 

fonders ſtark parcellirte Aemter fogar auf 103, 94 und 75. Das mehrjährige 

Mißrathen des Weins und der Kartoffeln, jowie das Darniederliegen des Holz- 
handels waren die Stöße, welche fo viele bereit3 verfchuldete Heine Wirthe zum 

Fall brachten. Hier und da hatte man das Gefängniß für Holzfrevler 2c. nicht 



8. 52. Latifundien und Zwergwirthe. 171 

als Schred-, fondern als Lockmittel wirkfam gefunden: fo groß und fo demorali- 

firend war die Noth! (Helferih in der Tiibinger Zeitichrift 1853, ©. 203 ff.) 

Bei Zwergmwirthen fommen am meiften wucheriſche Geſchäfte vor, als 3.8. im 

Berfauf der Früchte auf dem Halme. Ebenjo eine Menge von unzeitgemäßen 
Naturalwirthichaftsoperationen: fo 3. B. daß Handwerker, da fie von ihren 

Schuldnern fein Geld befommen, nun mit großer Arbeitäzerfplitterung Parcellen 

pachten, welche die Schuldner beftellen müſſen. 

13 Ein Haffischer Boden für Zwergwirthichaft ift Yrland. Hier gab e8 1845 

135314 Pächter von weniger als 1 irischen Acre, 

181950 „ 5 1— 5 Acres, 

187909  „ r 5—- 10 „ 
187582 „ „ 10-20 „ 

187213 „ „ 20-10) 
25047 „ „  Äüber100 „ 

Dazu noch 25789 afjociirte Pächter und 4431, die nicht claffificirt waren. 
(Evidence on the occupation of land in Ireland.) An Frucdtfolge, Turnips- 

oder Kleebau 2c. war aber nur bei größeren Wirthen und gegenliber der eng- 

liſchen Küfte zu denken. Sonſt wurden mehrere Jahre nach einander Kartoffeln 

gebaut, dann mehrere Fahre Hafer, bis der Boden, gänzlich erjchöpft, eine 

Zeitlang in Ruhe blieb, fich erft mit Unfräutern, dann mit Gras bededte und 

fo zur Wiederholung derfelben „Tortur“ vorbereitete. Alle Kapitalverwendungen 
im traurigften Zuftande. Es ift noch gar nicht lange her, daß die jchlechten 

Pflüge 4 oder mehrere Pferde und 3 bis 4 Menfchen erforderten; daß die 

Karren ftatt der Räder auf Schleifen gingen, das Geſchirr von Stroh war; 

ja noch 1810 wurden die Thiere wohl zuweilen mit dem Schwanze an ben 

Pflug gejpannt. Vieler Orten gab e8 gar feine Scheuern, das Korn ward 
auf der Straße gedrofchen. Die Pächtermwohnungen ſo ſchlecht, daß felbft die 

wohlhabenderen oft feine Fenfter- und Heerdftener zu bezahlen braudten. Die 

Hütten der Heineren oft bloß von Torf oder Lehm, den man aus dem Hausplaße 

jelbft genommen; daher lag die Wohnung tiefer, als ihre Umgegend, und es floß, 

auch abgejehen von der Undichtigfeit des Daches, alles Waffer hier zufammen. 
Zuweilen in der Mitte ein Loch gegraben, um beſſer auszufchöpfen. Kamine 

feiten; auch als Lichtöffnung diente gewöhnlich nur die Thür oder ein Loch in 
der Wand, das mit einem Bündel Stroh verftopft wurde, Das Bol Hatte 

allmälich jelbft den Sinn für etwas Befferes verloren: „gäbe man jeßt einem 

Bauern das hübjchefte Haus, nad) einem Jahre wiirde e8 doch wie ein Schweine- 
ftall ausfehen.“ (Unten 8. 67.) Bgl. Newenham View of Ireland, 1808, 

Wakefieldl An account of Ireland, II, 1812. Bicheno Ireland and its eco- 

nomy, 1820. Clements On the poverty of Ireland, 1838, 

8. 53. 
Soviel kann für ausgemacht gelten, daß eine Mifhung 

von großen, mittleren und Eleinen Gütern, wobei die 
mittleren vorherrihen, das national und wirthſchaftlich beilfamfte 
Berhältniß ift. Gerade wie im Volfsleben überhaupt dur ein 
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gewifjes Gleichgewicht der großen, mittleren und Eleinen Vermögen, 
wobei aber das mittlere vorherrſcht, Entwidlung und Feftigkeit, 
Freiheit und Ordnung am beiten berathen find. ! Namentlih wird 
e3 ohne alle großen Güter ſchwer fallen, ſich auf die Dauer vor 

Zwergwirthſchaft zu hüten, indem eine zahlreihe Menſchenklaſſe, 

wenn fie feine genügende Beihäftigung als Tagelöhner findet, bei- 
nahe gezwungen iſt, Kleine Bodenparcellen käuflich oder pachtmweife 
an fich zu bringen. Diefe Concurrenz treibt aber den Preis folcher 

Parcellen vergeftalt in die Höhe, daß eine mittlere Wirthichaft da— 

neben nicht mehr hinlänglich rentabel jcheint, während die Theuerung 

doch Tediglich auf immer größere Entbehrungen der ländlichen Prole— 
tarier begründet it. Die großen Wirthe find auch am beiten ge: 
eignet, dem Landbau die Hülfe der Wiſſenſchaft zuzuführen, ja 
dieſe legtere durch Erperimente jelbit zu erweitern. Veredelte Vieh— 

raſſen, beſſere Majchinen und Geräthe, rationale Wirtbichaftsplane 

finden fich bei ihnen gewöhnlich zuerjt: ? daher fie gar häufig, ohne 
dafür bezahlt zu fein, die Rolle von Lehrern ihrer trägen und 
mißtrauifchen Umgebung jpielen. 3 Ueberdieß find fpeciell die großen 

Eigenthümer, wenn fie aufgehört haben, die Knechtung ihrer Nach: 

baren (in der Weiſe des jpätern Mittelalters!) zu wünſchen, vie 

natürlihen Stützpunkte der landwirthſchaftlichen, überhaupt länd— 
lichen Interefjen gegen jtädtifche Neuerungsfucht und büreaufratijchen 

Hohmuth. Man fieht in der jüngsten franzöfifhen Geſchichte, wie 
wenig ein bloße3 Bauernthum fich gegen das eine dieſer Uebel 
wahren fann, ohne dem andern zur Beute zu werden! Aber ſchon 

im Mittelalter war das Ausscheiden der Grundherren ein Haupt: 

moment für den Berfall der Gemeindeverfaffung. * Auch in Bezug 
auf die unmittelbare und rein materielle Production fünnen die 
großen und kleinen Wirthe einander vortrefflich ergänzen, indem 
ſich jede Klafje vorzugsweiſe auf diejenigen Zweige wirft, für welche 

fie eben die bejten Anlagen bat. Alſo die großen (zum Theil auch 

die mittleren) auf Viehzucht, ? namentlih Schaf: und Pferdezucht, 

ferner auf Forſtwirthſchaft, Getreide-- und Delbau; die Fleinen 

auf Anbau von Obſt, Gemüfen, Handelsgewächlen, auf Geflügel: 

zudt 2. So wird die landwirthſchaftliche Production am viel- 
feitigjten, die Bertheilung des Productes am billigiten, auch die 
Eicherheit der Volksernährung am größten, weil die großen Wirth: 
ſchaften fürmliche Kornmagazine bilden, und zwar ohne die Schatten- 
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feiten der obrigkeitlihen Magazinirung. * — Auf den mittleren 
Gütern berubet der eigentlihe Bauernftand, viefe Wurzel des - 

ganzen Volkes und namentlihd Hauptquelle feiner militärischen 

Kraft. 8 Nur wo fie überwiegen, fceheint ein freies Gemeindeleben 

mit feinen unſchätzbaren Segnungen möglid.?” Aber auch eine 
mäßige Anzahl bloßer Barcellen ift wünjchenswerth, da nichts den 
Taglöhner zufrievener und eben darum zuverläfliger macht, als ver 
Befig einer Scholle Boden. 10 (Bo. I, 88. 39. 76. Bd. II, $. 125°.) 

Das Vorhandenjein von Eleinen Gütern ift beſonders dadurch nüß- 
lih, daß auf folde Art die Lüde zwifhen Taglöhner und Groß: 
bauer durch eine unabgebrochene Stufenleiter ausgefüllt wird. Die 
hierdurch gebotene Ausfiht auf Beförderung, wenn man fleißig, 
geſchickt und fparfam ift, hat ebenjo viel Anfpornendes mie Be- 

rubigendes. 1! Auf diefe Art können ſelbſt Anfänger und wenig Ber: 
mögende zu landwirthichaftlicher Eelbjtändigfeit gelangen, was für 
perjönlich Untüchtige freilich Fein Segen ift, für Tüchtige dagegen und 
durch fie für die ganze Volkswirthſchaft ein um fo größerer. 1? 13 14 

1Vgl. Bd. J, 8. 203 ff. Schwerz Rhein-weitphät. 2. W. I, ©. 17 ff. erflärt 

e3 für die befte Hofgröße, wenn auf Sandboden 2, auf gewöhnlichem Lehmboden 

4, auf ſchwerem Lehmboden 6 Pferde oder Ochſen voll befchäftigt werden. Ein 

Land, in lauter folhe Hufen getheilt, wiirde eine glüdliche Genügſamkeit dar- 

ftellen. Wäre aber die ganze Welt jo eingetheilt, jo würde jeder Diftrict fich 

ijolirt entwideln, keiner fi auf etwas Ausgezeichnetes legen, jeder Berfehr 

wegfallen. Mit Recht fett er Hinzu, die allzugeringe Barcellirung ſei injoferne 

befjer, als die allzugroße, weil fie leichter geheilt werden könne. 

2 Die medlenburgifhen Bauern find größtentheils erjt während der letzten 

Jahrzehnte vom Dreifelderiyftem zur Koppelwirthichaft übergegangen. Im öſt— 

lichen Deutſchland haben die Fruchtwechjehwirthichaften auf großen Gütern lange 

Zeit fürmlihe Oaſen inmitten der fortgefegten Dreifelderwirtbichaft auf den 
Dörfern gebildet. In Weftphalen hindert die auf den großen Gütern vor- 

herrſchende Parcellenpacht ſowohl Experimente als Meliorationen jehr. (Engel 

Amtl. Statiftit in zwanglofen Heften VII, ©. 3.) ®gl. Sismondi Etudes I, 
p. 366 und ſchon 3. Möfer Patr. Phant. I, 35. 

3 In Kurland wurde bei den Bauern der Uebergang vom Drei- zum Bier- 
felderfufteme dadurch gemacht, daß der Gutsherr den vierten Ader eigenmächtig 

durch feine Knechte pflügen ließ, worauf der Bauer aus Trägheit hier hinein 
fäete und fomit in das neue Syftem eintrat. (Eckardt Baltiſche Provinzen, S. 27.) 

4 Bol, Maurer Gefhichte der Dorfverfaffung II, ©. 190. 

5 Die holfteinifhen Hufner produciren Jungvieh, die großen Güter Butter, 

(Hanffen.) \ 

6 Für die Befruchtung des Getreides jheint der Anbau in großen zufammen- 

- 
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hängenden Flächen, welche den Blüthenftaub vor dem Verwehen ſchützen, günftig 
zu fein. (Schwerz.) 

T Mo e8 freilih nur große Wirthichaften gibt, und mehr noch wo fie von 
den Eigenthümern felbft, ohne Zwiſchenkunft eines tüchtigen Mittelftandes von 

Pächtern, beforgt werden, da reicht ein Grundftüd, welches bei guter Kultur 

zehn Familien reich machen könnte, gewöhnlid nur zum „ftandesmäßigen Aus» 

fommen“ einer Adelsfamilie hin. Diefes Wort „ftandesmäßig” jchließt aber 

ewige kleinliche Wirthichaftsforgen, Schulden, beftändiges Gebundenfein an Juden, 

Mangel guten Umganges ꝛc. nicht immer aus. Die Mehrzahl der Nation ift 

hier von Wenigen vollfommen abhängig, ohne Intereſſe für den Staat, in 
welchem fie nichts zu verlieren hat, und Häufig überhaupt ganz abgeftumpft. 

Auch die Gewerbe können hier nicht blühen, weil es an Abnehmern fehlt. 
Vgl. Lift, die Aderverfaffung, Zwergwirthichaft ud Auswanderung. (Deutſche 
Bierteljahrsihrift, 1842, Nr. IV.) 

8 Die großen Gutsbefiger Haben fo viel natürliche Unabhängigkeit, daß, 
wo fie allein im Bolfe zählen, der Staat nicht leicht auch nur die nothdürftigfte 

Eentralifation erlangt. Alſo ein ewiges Mittelalter! Die Bauern dagegen find 
zu ſchwach, um eines ftarfen Mittelpunftes entrathen zu können. In einem 
bereits entwidelten Staatsleben werden freilih z. B. Eteuern viel leichter bei 
großen, als bei Heinen Gittern verwaltet. Doch findet man im Kriege leichter 

Vorſpann und Einquartierung bei den letten. 

9 Schönes Bild, wie ein großes Bauernhaus, feit hundert Fahren im 

Beſitz derfelben Familie, zumal wenn gute Bäuerinnen darin walten, für die 
ganze Gegend ift, was eine vielhundertjährige Echirmtanne auf hoher Weide 

für die Kühe: Jer. Gotthelf Uli der Pächter, Kap. 3. 

10 In England und Wales trifft die provinziale Häufigkeit der Verbrechen 
merkwürdig zufammen mit der größern oder Heinern Zahl der eldarbeiter, 
die auf einen Landwirth kommen. Es wurden auf je 100000 Einwohner jähr- 

liche Verbrechen beobachtet in denjenigen Aderbaugrafſchaften, welche pro Land⸗ 

wirth hatten 

höchſtens 2 Feldarbeiter.. 87 
2—3 — . 10904 

3-5 r 2.3 200 

5—7 r ... 142 

7 oder mehr e 184. 

(Statist, Journ. 1850, p. 63 ff.) Aehnlich in — G. Mayr Statiſtik der 

gerichtlichen Polizei in B., 1867, ©. 30. (Heft XVI. der amtlichen Beiträge 
des bayerischen ftatift. Bureaus.) In Franfreih ſoll die Mortalität derjenigen 

Departements, wo durchſchnittlich 15-6 pr. M. auf den Grundbefiger fommen, 

jährlich 1:46 geweſen fein; derjenigen, wo der mittlere Grundbeſitz 27.3 pr. M. 
beträgt, 1:33. (Schüz Ueber den Einfluß der Bertheilung des Grundeigen» 

thums, 1836, ©. 85.) Wie fehr der Tagelöhner mit ein wenig Yandeigen- 

thum dem bloßen Heuermanne überlegen ift, j. Schwerz Rhein.-weitphäl. L. W. 

I, ©. 336 fi. „Selbft das Heinfte Grundeigenthum gewährt Freuden, welde 

an folider Dauer und ewiger Jugend dem Boden felbft ähnlich find. Daher 
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ift fein moraliſcher Einfluß viel tiefer, als der eines gleihgroßen Kapitalbeſitzes.“ 

(Baudrillart.) 

11 Sobald im Waeslande ein Burſch foviel Geld Hatte, fidh eine Kuh und 

etwas Adergeräthe anzuſchaffen, jo pflegte er zu heirathen, eine Hütte mit 
3—5 preuß. M. zu pachten und hier Spatenbau zu treiben. Er felbft hatte 

die Tagelühnerei, feine Frau die Spinnerei als Nebenerwerb. Nach einiger Zeit 
fonnte er 16—20 M. padhten u. |. w. (Schwerz Belgifche 2. W. II, S. 363 ff.) 

Einclair Grundgefege des Aderbaues, S. 494 erzählt einen Fall, wo ein 
Pächter mit einer Farm von 50 Pfd. St. anfing und es zulett auf 2700 Pfd. St. 
brachte. Achnlih im Südoften der Yombardei (Jacini, S. 295.) ſowie in der 

Bretagne. (Du Chatellier in den Schriften der Academie des Sc. morales 
et politiques, 1863, I, p. 180 ff.) 

12 A. Winter vergleicht die Landwirthſchaft des ganzen Bolfes mit einer 
Pyramide: die der Grundflähe parallelen Durchſchnitte müfjen um jo Heiner 

werden, je höher man fi in das ariftofratifche Gebiet verſteigt. Wenn fid 

deßhalb der Umfang eines kleinen, mittlern und großen „Hofes,“ dann ferner 

eines Heinen, mittlern und großen „Gutes,“ wie 1:2:4:8:16:32 ver 

halten, jo muß der Gefammtumfang der Befigungen, melde zu diefen 6 Klaſſen 

gehören, das umgefehrte Berhältniß bilden: aljo 32 :16:8:4:2:1. 

(D. Vierteljahrsſchrift 1849, I, S. 250 ff.) 

13 In Preußen gibt es (1858) 18302 Güter von mehr al3 660 pr. M. 
15079 von 300-100 M., 391596 von 30—300 M., 617420 von 5—30 M. 

und 1094333 Befiungen unter 5 M. Nah einer Rede des Minifters von 

Vianteuffel (I. Kammer, 21. Nov. 1849) zählte der Staat nur 490 Grundbefiger 

mit je wenigften® 8000 Thlr. jchuldenfreier Einkünfte, Um 1865 ergab die 

Grundſteuerſchätzung 

5518 Beſitzungen mit 1000- 2000 Thlr. Reinertrag 
2600 — » 2000—3000 „ " 

1871 ”„ ” 3000— 5000 ” 

639 7 " 5000 - 10000 ” „ 

108 2 „ Über 10000  „ = 

Und zwar famen von allen Bejigungen mit über 1600 Thlr. Grundfteuer- 
Reinertrag auf die Ouadratmeile im 

Preußen . »... 14 

Boen . » 2020. 263 

Bommen . . . . 365 

Brandenburg . . 1.4 
ECdleien . . . . 349 
Eadien . . » . 193 

Weftphalen . . . 1.48 

Rheinland . . . 216 

(Engel Jahrbuch I11I, S. 32 ff. Meitzen IV, ©. 419.) Eine amtliche Mit. 
theilung im Herrenhaufe 10. März 1859 ftellt das Flächenverhältniß der großen, 

mittleren und Heinen Güter in den 6 öftlihen Provinzen und Weftphalen 

folgendermaßen dar: 
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fpannfähige nichtſpannfähige 
R Rittergüter. Wauergüter, 

Pommern (ohne Neuvor: 

pommern und Nügen) 55 Procent 41 4 

Poſen 53 42 5 

Brandenburg 381/, 58 31/, 
Preußen 29 68 3 

Sadjen 231/, 66 101/, 

Schleſien 51 38 11 

Weſtphalen 8 68 24 

Insgeſammt 371/, 5 Ta 
In der Rheinprovinz kommen 22-6 Proc. des Bodens auf die Güter von 600 

und mehr Morgen, 6-7 Proc. von 300-600 M., 33-7 von 30-300 M., 

26-6 von 5-30M., 10-2 unter 5M. (Engel Jahrbud I, S. 155.) Vgl. unten 

$. 143. Bon den übrigen deutfchen Ländern find Medlenburg, Hannover und 

Württemberg hauptfächliche Bertreter eines überwiegenden Groß-, Mittel- und 
Kleinbefiges, wogegen das Kgr. Sachen eine glückliche Miſchung aller drei 
Güterflafjen darbietet. In Württemberg gibt e8 nah den Schätzungen 
v. Rümelins (Württ. Jahrbücher, 1860, Heft II.) etwa 180000 Grundeigenthümer 
von bis 5 Morgen, 66000 von 5—10 M., 55000 von 10-30 M., 15000 

von 30—50, 10400 von 50—100, 2600 von 100-200 M., 718 von mehr 

als 200 M. Es beſitzen diefe fieben Klaffen refp. 10-9, 12-7, 252, 152, 

19-3, 9-6 und 7-1 Proc, der gejammten Bodenfläche. Uebrigens find unter 

jenen faft 330000 Grundeigenthiimern nur etwa 150000 wirkliche Landwirthe, 

auf die etwa 90 Proc. des landwirthichaftlihen Areal fommen, auf jeden im 

Durchſchnitte 221, M. Nah Abzug derjenigen größeren Befitungen, die als 

Bürgerantheile vergeben, oder parcellenweije verpachtet find, fowie der großen 

Bauergüter, gibt e8 in Württemberg faum 300 Güter fiber je 200 M. (durdh- 
jchnittlich 400 M. groß), die nur 2—3 Proc. des Areals umfaffen. Vom ge- 

jammten Ader- und Wiefenlande Hannovers waren 1831 im Befite größerer 

Güter 11-4 Proc, (Domänen 4.3, Nittergüter 5-5); die Bauerhöfe zu 120 

Morgen und darliber nahmen 20-9 Proc. ein, die von 60—120 M. 32.1, die 

von 30-60 M. 16-4, die von 15—30 M. 8-1, die Befitungen unter 15 M. 

8.7, die der Häuslinge 2-1 Proc. (Zur Etatiftil des Kgr. Hannover, Heft II, 

1851.) In Medlenburg-Schwerin umfaßt das Domanium 99.7 DO.M,, 
die Rittergüter 103-4, die Kloftergüter 7-9, der ftädtifche Grundbefit 26-4, bei 

einer Landesgröße von 241 DO.M. überhaupt. Bon den 1007 Nittergütern find 

6 im Eigenthum von Bauerſchaften; übrigens gehört nur etwa 1/5 des ritter- 
{&haftlihen Bodens Erbpädtern und Bauern. Im Domanium find von über- 
haupt 253-4 Mil. O.Ruthen 93-7 Mill. von Heinen Zeitpächtern bejeffen, 

36-2 Mill. von Heinen Erbpächtern. Eigentliche Beitpachtbauern gibt es im 
Domanium 4122, mit einem Areal von je 10—50000 O. Ruthen; eigentliche 

Erbpachtbauern 1302, mit durchſchnittlich 18—19000 O.R. (Amtl, Beiträge 3. 

Statiftif M.s I, 2, ©. 116 fi. IV, 1. 2.) Im Kgr. Sachſen gehören vom 
Privatgrundbefige etwa 19 Proc. den Rittergütern, von welden nur 6 über 

je 30000 Steuereinheiten (& 1/3 Thlr. jährlichen Neinertrag) zählen, Und es 
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haben von den Grundbeſitzern, die mehr als 3 Ader bewirthſchaften, 36-67 Proc. 
je 3-10 Ader, 60-97 Broc. je 10—100 Ader, 2.36 Proc. je iiber 100 Ader 

(Reuning Entwidlung, S. 26). Bon der Gefammtfläche der Befigungen über 
je drei Ader werben 8 Proc. durch die Gliter von 3—10 Ader eingenommen, 
69 Proc. durch die Güter von 10—100 A., 23 Proc, dur die Güter von 
mehr als 100 A. (Reuning Feſtſchrift von 1865, ©. 29.) 

14 In Frankreih empfehlen die große Landwirthichaft eigentlich nur die 

Bhyfiokraten und einige Neuere, die theil mehr engliich als national gebilvet 
find, theils zur Partei mittelalterlicher Reftauration gehören. Quesnay Maxi- 

mes generales du gouvernement, Nr. 12, 15: Que les terres employees & 

la culture des grains soient r&unies autant qu’il est possible en grandes 

fermes exploit&es par de riches laboureurs. Seine Borliebe für Mafchinen, 
ftarfe Viehzucht zc. (Nr. 14 fg.) hängt Hiermit zufammen. Plus on emploie 
de richesses à la culture, moins elle occupe d’hommes, plus elle prospere 

et plus elle donne de revenu. (Nr. 12.) Selbſt der Bevölkerungsdichtigkeit 
joll die Heine Landwirthichaft nachtheilig fein, da eine wahrhaft fichergeftellte 
und für die verfchiedenften Arbeiten (Arbeitstheilung!) disponible Bevölkerung 

nur auf Grund eines großen produit net der Rohproduction möglich ift (Mr. 15). 

Die Ausfuhr roher Producte hält Q. für nützlicher, als die verarbeiteter von 
gleihem Werthe. (Oeuvres &d. Daire, p. 289.) gl. Encyclopedie v. Fer- 
miers. Ferner Turgot Formation et distribution, $. 65, und Denkfchrift 
an den Staatsrat, 1766. (Oeuvres I, p. 541 ff. &d. Daire.) Herren- 
schwand Discours fondamental sur la population, 1786. d’Ivernoia 
Materiaux pour aider & la recherche des effets du morcellement de la 

propriet& fonciere en France, 1826. de Bonald De la loi sur l’organi- 
sation des corps administratifs, 1829, der befonder nor Uebervölkerung als 
Folge der Heinen Kultur warnt. Mounier De l’agrieulture en France 
d’apr&s les documents officiels, avec des remarques par Rubichon, II, 

1846. Auch Rossi Cours d’&conomie politique, 1841, II, p. 54 fi. Da- 

gegen 3. B. Mirabeau Ami des hommes, 1755, p. 41: le territoire d’un 

canton ne sgaurait être trop divise ete. Aehnlih Mirabeau Sohn, obgleich 
er den geringern Reinertrag der Heinen Güter zugibt. (De la monarchie 
Prussienne 11, p. 340 fi.) Dem entjpricht die Anficht der meiften Belgier: 

vgl. M&m. de l’acad&mie de Bruxelles, 1792, Vol. VI; wie aud 3. 8. die 
Hennegau'ſchen Stände 1760 jede Pachtung von fiber 150 Aedern verbieten 
wollten. Sismondi Tableau de l’agriculture Toscane, 1801, entwidelt be» 
jonders den Gedanken, ald wenn die großen Güter mehr Rein-, die Heinen 

mehr Rohertrag gäben. Ein Bolt im Ganzen joll aber nur den Rohertrag 
jhäten. (Nouv. Prineipes III, Ch. 4). Daher ift ©. gegen Majorate 
(N. P. III, Ch. 11), wie er auch gegen große Pächter eifert (Ch. 8) und es 

im Zweifel räthlicher findet, Grundftlide zu veräußern, als zu verjchulden 

(Ch. 10). Der Staat muß wünfchen, daß jeder Landmann Grundeigenthum 

erhält, weil dieß am ficherften vor Mebervölferung ſchützt (VII, Ch. 8). Bol. 
noch Etudes d’&conomie politique, 1836 ff., Nr. 3. A. de Gasparin Des 
petites proprietes, 1821. Barante Des communes et de l’aristocratie, 1821, 

Rocher, Syftem der Volkawirthſchaft. 11. 12 
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rühmt der Meinen Kultur nah, daß fie die ruhige Landbevölferung gegenüber 

den unruhigen Städtern vermehrt. Unter den Lobrednern der mittelgroßen Giiter 
(20—30 Het.) ſ. Cordier L'agriculture de la Flandre frangaise, 1823, 
Droz Economie politique, 1829, 1I, 3 will feinen der beiden Gegenjäge 
unbedingt loben: die große Landwirthichaft fei unter Borausjegung des gehörigen 
Kapitals ölonomifch ergiebiger, nur im Gebirge nicht; die Heine hingegen biete 

große moralische Vortheile dar. — Für Ztalien ift das lombardiſche Sprüchwort 

bezeichnend: „der Pflug hat eine Schar von Eifen, der Spaten eine Schneide 

von Gold.” Man rechnet dort, daß ſich der Ertrag eines gegrabenen Aders zu 
dem eines gepflügten, ceteris paribus, wie 66 zu 28 verhalte. (Jacini Grund- 
befits zc. in der Lombardei, ©. 191.) Berri zieht die Art des Anbaues vor, 
weldhe die größte Menjchenzahl beſchäftigt. (Meditazioni 27, 1.) je gleich- 

mäßiger die Reichthümer vertheilt find, (ftatt der prammatiche zc.), deſto befjer, 

weil die Heinen Güter forgjamer verwaltet werden, als die großen. (Opuscoli, 

p. 334. Cust.) Vasco lobt in feiner Felicitä pubblica considerata nei colti- 

vatori di terre proprie (Custodi, Parte mod. XXXIV) nidt bloß die Eelbft- 

wirthichaft, fondern ebenfo wohl den mittlern und Heinen Grundbefiß. — Ein 

Hauptvertreter der englifchen Vorliebe für große Wirthichaften ift fhon A. Young: 

deduct from agriculture ail the practices, that have made it flourishing 

in this island, and you have precisely the management of small farms. 
Vgl. Eastern tour, 1771,11, p. 161. Travels in France, 1794, I, p. 409 fg. 
ll, p. 152. Dagegen Mortimer Elements ef commerce, politics and finance, 
1774, p. 40, welcher die englijche Landwirthſchaft ſehr tadelt, weil fie der Pferde— 

vermehrung glnftiger jei, als der Menfchenvermehrung. A. Smith (W. of N. III, 
Ch. 2): a great proprietor is seldom a great improver. Nach Bell On scareity, 

1802, wären Farms von 600 A. die beiten. Die neueren Tobredner der Heinen 

Kultur gehören meift Richtungen an, welche das Nationalenglifche der Zeit von 
Pitt, Nelfon, Wellington gering jhäßen. Co der Socialiſt Godwin On 

population, 1821, V, 6: ein Freund des Spatens, der aud die Weiden auf« 

zugeben und alle Fleiſchnahrung durch vegetabilifche zu erſetzen räth. J. S. Mill 

möchte vornehmlich darnach fragen, ob die Feine Landwirthichaft mehr ein Sporn 

oder Zügel profetarifcher Vollsvermehrung if. (R. Jones On the distribution 
of wealth, 1831, p. 68. 146 hatte von der Kleinkultur ganz ficher Uebervölfe- 
rung erwartet.) Warmeß Yob der peasant proprietors (Principles II, Ch. 6, 7), 

geftütt auf continentale Beobachtungen. Aehnlih Thornton A plea for 

peasant proprietors, 1848. J. Kay Social condition and education of people 

in England and Europe, 1850. Enthuſiaſtiſches Lob felbft des chineſiſchen 

Bauernglüds bei Fortune Wanderiugs in China, 1847, p. W2. — In 
Deutihland ift 3. B. Dithmar, Einleitung in die ölonom. Polizei» und 
Cameralwiſſenſch., 1731, die ganze Frage nad der wünſchenswerthen Größe 

der Landwirthſchaften noch völlig fremd. Gaſſer begünftigt die großen Güter. 
(Einleitung, 1729, ©. 192.) Seit dem Tjährigen Kriege wird von den meiften 
Theoretitern die Kleinfultur bevorzugt, hauptjächlich weil fie der Bollövermehrung 
günftiger jet; daher Zerichlagung der Domänen empfohlen. So 3. B. Süß 
milch Göttlihe Ordnung x, 1761, Kap. 11, 15, Philippi Bergrößerter 
Staat, 1759, ©. 97 und Bertheidigter Kornjude, 1765, ©. TI fl. v. Sonnen- 
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fels Grundfäge, 1765, Handlung $. 69 fi. 94 fi. Pfeifer Berichtigungen, 

(1781) I, ©. 147 hält einen Bauerhof über 60 M. Ader-, Wiefen- und Garten- 
land für zu groß, unter 30 M. für nicht ſpannfähig. H. Jung Grundlehre 

der Staatswirthichaft, 1792. Webrigend warnen. die meiften diefer Schriftfteller 
auch vor zu großer Zerfplitterung: „große Güter find dem Staate ebenjo |häd- 
ih, al8 wenn Handwerker und Taglöhner ein paar Aeckerchen Feld befiten.“ 
(Schubart von Kleefeld Oekon. cameralift. Schriften, 1786, IV, ©. 15.) Für 

große Landgüter u. U. v. Münchhauſen Hausvater, 1764 fi., IV, 8. 261. 

Neimbold Ueber Bereinzelung der Domänen, 1792. Thaer hatte ſich Eng- 
liſche Landwirthſch. II, 2, S. 91 fi. im Ganzen mehr für die großen Güter 

entjchieden; dagegen Nation. Landwirthſch. I, ©. 92 und IV, ©. 208 erflärt 

er jeweilig die Art von Gütern für die vortheilhaftefte, welche nad den Um— 

ftänden mehr begehrt und bezahlt wird, nimmt aud) fein früheres Urtheil fürm- 
lid zurüd. Gr. Soden Nat. Del, I, ©. 258. 284. 111, ©. 63. 102. IV, 

©. 60; Gr. Buquoy Theorie der Nat.-Wirthſch., 18155 Lob Revifion der 
Grundbegriffe IV, ©. 52 ff. jehr für Kleinwirthſchaft. Rau Anfichten der 

Bolkswirthichaft, 1821, Nr. 7 läßt die Kleingüter, bis zu einem gewiffen Mi- 

nimum herab, ſowohl am Nein- wie am Rohertrage den Großgütern fiberlegen 

fein. Bol. auch Reihensperger Agrarfrage, 1847, ©. 51; wogegen Ad. 
Müller Elemente der Staatsfunft, 1809, I, ©. 89 meint, die großen Güter 
begründen ein für Nothfälle mehr haltbares Einfommen. Unbedingte Lobredner 
der Großwirthſchaft gibt es in Deutjchland kaum: nur die Zmwergwirthichaft 

und was dazu führen könnte, wird beftritten. ©. v. Sparre’s 50 Grlinde 

gegen Zwerg. und Gemengewirthſchaft: Lebensfragen im Staate in Beziehung 

auf das Grundbeſitzthum, 1842, I, S. 279 ff. v. Rumohr zieht die großen 

©. auf weiten Ebenen und bei guten Berfehrömitteln vor; umgelehrtenjalls 

die Heinen. (Befitzlofigfeit der Kolonen in Toslana, 1830, ©. 159 fg.) Sehr 

umfichtige und vorurtheilsfreie Erörterung in Schüz Ueber den Einfluß der 

Bertheilung des Grundeigenthums auf das Volks- und Etaatsleben, 1836. 
Trefflihe Einfiht in das Relative der hier zu Grunde liegenden Begriffe bei 
Hanjjen im Archiv der polit. Delon. IV, ©. 401 fi. Mit tiefen Unter- 

juhungen über das Wefen des Roh- und Reinertrags: v. Bernhardi Verſuch 

einer Kritik der Gründe, welche für großes und Heines Grundeigenthum an» _ 
geführt werden, 1848. Meine obige Darftelung im Wefentlihen ſchon vor» 

getragen von Rofcher in der Ztſchr. für deutſche Yandwirthe, VIII, ©, 129 ff. 
— Das Pro und Contra der Großfultur vom Standpunkte des Privatmannes 

bei Plin. Epist. Ill, 19. 
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Sünftes Kapitel, 

Verhältniß des Grundeigenthämers zum Landwirthe. 

Leibeigenen- und Fröhnerwirthſchaft. 

8. 54. 
Wo fih ein übrigens noch rohes Volk doch ſchon zu Aderbau 

und Leibeigenſchaft entwidelt hat, da pflegen die reicheren Grund: 

befiger, alle eigene wirthſchaftliche Thätigkeit verſchmähend, ſich 
ausſchließlich dem Kriege, Staate und Lebensgenuſſe hinzugeben. 
Sie vertheilen ihr geſammtes Ackerland unter ihre Leibeigenen, 
und beſtreiten ihren Haushalt von deren Abgaben. So war es 

bei den alten Spartiaten; ! wie es ſcheint, auch bei den Deutſchen 

in Tacitug Zeit.? Eine jehr ähnliche Wirthſchaft herrſchte im 
eigentlihen Rußland noch zu Anfang des 19. Jahrhunderts faft 
allgemein, wo die meiſten Gutsherren, in der Stadt lebend, auf 

dem Lande weder Wohnhäufer noch Wirthichaftsgebäude hatten, 

und ihre Grundftüde gegen Zahlung eines jährlichen Kopfgeldes 
(Obrok) den Bauergemeinden zu völlig freier Benußung über: 

ließen. 3 — Die Landwirtbichaft ift natürlich bei diefem Verfahren 
böchft unvollfommen. Die vornehmfte, reichite und gebilvetite Klafje 
des Volkes befümmert ſich gar nicht darum; und foldhes Nicht: 
befümmern ift fogar noch der günftigere Fall, indem alle außer: 
ordentlichen Eingriffe der Gutsherren faft nur darin beftehen würden, 
das ohnehin jo Kleine Betriebsfapital der hörigen Bauern noch mehr 
zu ſchmälern. Dieje legteren werden zwar um fo eher ein Intereſſe 
finden, ſparſam und thätig zu fein, je mehr fie die Früchte ihrer 

Wirthſchaft vor der Willkür des Herrn gefichert wiffen;? aber ganz 
entgehen fünnen fie den entmuthigenden Einwirkungen der Unfrei- 
heit niemals. (Bd. I, $. 71.) 

In den legten Jahrhunderten des römiſchen Reiches, wo wir 
und, namentlich in den Provinzen, die große Mehrzahl der länd— 
lichen Bevölkerung, ftatt der früheren Sklaven, als leibeigene 
Colonen zu denken haben, wird eine ähnliche Wirthichaftsart die 
vorherrfchende geweſen ſein.“ Sie bildet überhaupt einen der 
wichtigſten Unterſchiede zwijchen Leibeigenſchaft und Sklaverei. ' 

1 Tsapyiaı indedoutvaı Sovlorg, anapynv rwv En rg yñg Amorsloucıw. 
(Plato de Legg. VII, p. 806.) Nach Tyrtäos (Fr. 7 ed. Bergk) ſcheint die 



8. 54. Leibeigenenwirthſchaft. 181 

Abgabe der Heloten gewöhnlich die Hälfte der Ernte geweſen zu fein. Später« 

hin firirt: vgl. 8. DO. Müller Dorier II, ©. 34 fi. 
2 Quoties bella non ineunt, non multum venatibus, plus per otium 

transigunt dediti somno ciboque, fortissimus quisque ac bellicosissimus 

nihil agens. (Tacit. Germ. 15.) Frumenti modum dominus aut pecoris 
aut vestis colono iniungit, et servus hactenus paret (25). Nah der Edda 

(Simrod S. 98 fg.) verrichten die Gemeinfreien edle, die Unfreien uneble Feld- 

arbeiten; die Adeligen aber „zähmen Hengfte, beten Hunde, fchleifen Pfeile und 

ihälen den Eſchenſchaft.“ 

3 v. Harthaufen Studien I, ©. 114. III, ©. 46. Auf Privatgütern be- 

trug der Obrok durchſchnittlich 10 Silberrubel pro Reviſionsſeele; auf den 
f. Apanagegütern warb deren SKapitalwerth je nad den Gouvernements auf 

60—150, in den meiften auf 90-120 ©.-R. geihätt. Die Hypothekenbanken 
fliehen 50—75 Silberrubel pro Seele. (P. Storch Bauernftand in Rußland, 

1850, ©. 71. 102.) 
4 Inſofern ift die Sklavenwirthſchaft unferer Pflanzungsfolonien oder die— 

jenige, welche die früheren römifchen Latifundienbefiger nach dem Borbilde Kar- 
thagos eingeführt hatten, vom rein materialiftiichen Standpunfte aus betradhtet, 

ungleich vortheilhafter. 
5 In Sparta war e8 verboten, die Abgabe der Heloten zu erhöhen. (Plu- 

tarch. Inst. lacon. 40.) Dagegen mochte der ruffijche Obrof beliebig gefteigert 
werden. (Safob Ueber die Arbeit leibeigener und freier Bauern, 1815, ©. 27 ff.) 

6 Nach Rodbertus (in Hildebrands Jahrbb. 1864, I, ©. 206 ff.) ift der 
Colonat nicht bloß dur Aufnahme von Barbaren (vgl. L. 3 Cod. Th. V, 4) 
und Berarmung in Folge des Steuerdrudes zc. (Salvian. De gubern. Dei V) 

zu erklären, fondern zugleih durch innere Bebürfniffe des Landbaues in Stalien 

jerbft, welcher feit Pliniuß II. wegen hoher Intenfität und geftiegener Stlaven« 

preife das Latifundienſyſtem mit kleineren Wirthichaften vertaufchen mußte. (Bal. 

Palladius De re rust. I, 1.) Die glebae adscriptio der Feldfflaven erfolgte 

zunächſt ſchon thatſächlich durch das Intereſſe der Pfandgläubiger, dann feit 325 

n. Chr. durch Geſetze, welche erft die Steigerung der Abgabe an den Gutsherrn 

(L. 1. 2 Cod. Just. XI, 49. L. 23 Cod. Just. XI, 47), nachher die Verſetzung 

der Gutsſtlaven in eine andere Provinz (L. 2 Cod. Th. XI, 3), zulett ſogar 

die Berjetsung vom Gute weg unterfagten. (L. 2 Cod. Just. Xl, 47.) Bgl. 
Epist. Gregor. M. I, 44, 

7 Bgl. Savigny Berm. Schriften I, S. 1 ff. A. W. Zumpt Entftchung 
des Colonats, 1843. 

8. 55. 
Es muß darum für einen großen Fortjchritt gelten, wenn 

die Grundherren anfangen, einen Theil ihrer Feldmark, gewöhnlich 
den fruchtbariten und zunächſt am Mittelpunfte gelegenen, zu eigener 
Bewirthichaftung vorzubehalten. Man unterſcheidet jept ein Hof: 
gut und die Güter der Hinterfafjen. ! Da es noch feine Tage: 
löhner gibt, jo werden die zur Beitellung des erften erforderlichen 
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Arbeiten durh Frohndienſte beſchafft, welche ven legten als 

eine Art von Neallaft obliegen. Und zwar ift es fehr gewöhnlich, 
daß ein Drittel des urbaren Landes für Hofgut erklärt wird, ? 

auf welchem die Hinterfaflen drei Tage wöchentlich arbeiten müfjen. 3 
Die übrigen zwei Drittel des Ader3 und drei Arbeitstage der Woche 
behalten dieſe legteren für ſich. Da nicht bloß Hand-, fondern 
auch Spanndienfte verlangt werden, außerdem noch mancherlei 
Naturalabgaben, ? jo müſſen die Hinterjaffen einen großen Theil 

der Betriebsfapitalien für das Hofgut ftelen. — In Deutichland 
bat diefe Fröhnerwirthſchaft bereits unter den alten Volksrechten 
begonnen, und ſcheint im 9. Jahrhundert fehr verbreitet geweſen 
zu jein.? Sie bildet in Welt: und Mitteleuropa bis an die Gränze 
des eigentlihen Rußlands 6 die noch jeßt erkennbare Grundlage, 
worauf fi die Mehrzahl der gutsherrlich=bäuerlichen Verhältniſſe 
geftaltet hat. Auch in ven böherkultivirten Theilen von Rußland 
hatte fich diefelbe Wirthichaftsart neuerdings immer mehr verbreitet: 
im Süden auf der üppigen „Ichiwarzen Erde,“ pflegte fich der Guts— 

berr dann bis zur Hälfte des Bodens vorzubehalten; in ven wenig 
fruchtbaren, aber vichtbevölferten Gegenden nördlih von Moskau 
oft nur ein Viertel.” Die jet vollzogene Emancipation der ruſſi— 
ſchen Leibeigenen jchlägt dielen Weg im größten Stile ein, wobei 
fie dann zugleich ſchon die baldige, in vielen Gegenden, wie es 

icheint, ſehr vorzeitige Ablöfung der damit verbundenen bäuerlichen 
Laſten in Ausfiht nimmt. ® 

Eo jehr auch die Fröhner an Güte ver Arbeit hinter eigent- 

lihem Gefinde und freien Tagelöhnern zurüditehen; fo wenig ferner 

das von ihnen geitellte Betriebskapital zur vollen Dispofition des 
Gutsherrn ift: jo fühlt fich ver legtere nun doc) wenigſtens intereflirt, 
feine eigene Thätigfeit und die von ihm felber gejparten Kapitalien 
der Landwirtbichaft zuzumenden, und der Bauer mag den ihm ver- 

bliebenen Reſt feines Bodens und feiner Arbeitstage als ſicher ihm 

gehörig betrachten. Sollte die Ausſcheidung von Hofgut und Hinter: 
ſaſſengut auch zunächſt eine ganz widerrufliche fein: mit der Zeit 

kann fie doch zu einem wahren bäuerlichen Eigenthume führen und 
fomit die völlige Befreiung der Leibeigenen vorbereiten. Indeſſen 
läßt fih auch andererfeit3 ein Stand von Fleinen, aber freien 
Grundeigenthümern, wenn die allgemeinen Verhältniſſe ihm un- 
günftig find, viel unmerfliher und deßhalb leichter zu folchen 
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Frohnbauern herabvrüden, als zu Leibeigenen im Einne von 8. 54. 
Gerade auf diefem Wege ift in Deutfchland zwifchen dem 9. und 
12. Jahrhundert die Bildung des vorzugsmeife ſog. Bauernftandes 
erfolgt, indem die Eleineren Unfreien gehoben, die kleineren Freien 
erniedrigt wurden. 9 10 

1 Das Herrengut (Frohnhof) heißt im M.:Alter hoba dominicalis, terra 
salica (was von der sala oder curtis, d. h. dem Herrenhaufe, aus bewirth- 
Ihaftet wird), mansus indominicatas, m. dominicus; im Gegenfaße der hinter- 
jäfligen mansi serviles, litiles oder ingenuiles, je nachdem (urſprünglich) fie einem 
leibeigenen, hörigen oder freien Bauern libergeben waren. Vgl. Waitz Deutſche 
Berfaffungsgefhichte II, S. 190. Deff. Altveutfhe Hufe, ©. 48 ff. Bei den 
Augelſachſen hieß das Salland inland, fpäter manerium, manor, demesne lands, 
im Gegenſatze der tenemental lands (Kemble Saxons in England I, p. 320.) 
Hofs- und Gehorchsland in den ruſſiſch-deutſchen Oftfeeprovinzen, 

2 v. Harthaufen Studien I, ©. 285 ff. 

3 So ſchon L. Alamann. XXI. L. Baiuvar. I, 14, 6; vgl. die anderen 
Stellen bei Waitz D. Verfaffungsgeih. IL, ©. 155. 

4 Man unterfcheidet wohl ausdrücklich mansi carroperarii und mano- 
perarii, Nach L, Alamann. |. c. hatten die Unfreien von ihrer Hufe noch 
15 Maß Bier, ein Schwein, 5 Hühner, 20 Eier und 2 Malter Brot zu liefern. 
Oft waren übrigens den hörigen Colonen Leibeigene als Inventar mitgegeben, 
(Maurer Gefchichte der Frohnhöfe, 1862, I, ©. 335.) 

5 %. Grimm D. Rechtsalterthümer, ©. 560 fg. 

6 In Efth-, Lief- und Kurland war die Obrokwirthſchaft gar nicht üblich. 
(Stord 11, ©. 607.) 

° v. Harthaufen Studien II, ©. 8 ff. Tegoborski Forces product. I, 
p. 314 ff. Insgemein leiftete jedes arbeitsfähige Mitglied der Bauernfamilie 

zwifchen 18 und 55 Jahren 3 Tage wöchentlich Frohndienſt. Der Uebergang 

zur Fröhnerwirtbichaft beftand gewöhnlid darin, daß zwar der Gutsherr noch 

feinen Hof, feinen Verwalter, fein Inventar 2c. hielt, aber doch, jtatt des 

Obroks, die Ernte von 1/4 oder 1/, des beftellten Aderd empfing, melde die 

Bauern ohne fein Zuthun (nur das Saatkorn lieferte der Herr) producirt, ein- 
geheimst, gedrofchen und gefahren hatten. (v. Harthaufen I, ©. 126.) Auf 

den Domänen dauert die Obrokwirthſchaft noch ungefchmälert fort, ebenfo bis 

vor Kurzem in den minder fruchtbaren und zugleich abgelegenen Provinzen; 

obwohl jhon zu Jakobs (S. 27 ff.) Zeit die Einführung der Fröhnerwirthſchaft 

allgemein für einen Fortſchritt galt. 

8 Bgl. unten 8.123. Die Landauseinanderjegung geht zwar in verſchiedenen 

Gegenden nach einem fehr verſchiedenen Maßſtabe vor fih. Doc ift in ſolchen 

Gegenden, wo der Bauer zeither weniger Land, als das vorgejchriebene Mini- 

mum befaß, dem Gutsheren ein Drittel, auf der Steppe die Hälfte der Yeld- 

mark vorbehalten. Bgl. v. Harthaufen Die ländlihe Verfaſſung Rußlands, 1866. 

9 Das Polyptychon Irminonis (um 812) führt unter den vom Kloſter 
abhängigen Hinterfaffen nur 8 Freie auf, neben 2080 Eolonen, 35 Liten und 
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220 Leibeigenen. (Gusrard, p. 892.) Ramentlid die Berheirathung Freier 
mit Unfreien, wo die Kinder nachher „ber ärgern Hand folgten“, muß zur 
Berfchmelzung beigetragen haben. | 

10 Die Auflöfung namentlih der großen Frohnhöfe in Deutichland feit 

dem 12.—14. Jahrh. ift ganz beſonders dem Drude zuzufhreiben, welchen die 
den Herrn vertretenden villiei nach Oben wie nad Unten zu ausübten. Geit- 
dem wird die Verpachtung auch der Hofländereien immer beliebter. Vgl. Maurer 
Frohnhöfe IV, ©. 465. 470. 480. 

Selbfiverwaltung. 

$. 56. 
Se mehr fih die Naturalwirtbichaft im Volke zur Geldwirth— 

Ihaft umgeftaltet, je mehr zugleich die Grundrente fteigt, und 
der Landbau den Charakter eines jpeculativen Gewerbes annimmt, 
um jo vorthbeilbafter feheint den Grundeigenthbümern die 

Gelbjtverwaltung ihrer Güter. Wir finden deßhalb fait in 
jeder Periode, wo die erwähnten Umftände zufammentreffen, ! ein 
lebhaftes Beitreben der größeren Gutsherren, ihre an Eleine Land 
wirthe ausgethanen Grundftüde wieder einzuziehen, vornehmlich 
wenn die Gegenleiftungen ver legteren bei ſteigendem Bodenwerthe 
doch unveränderlich bleiben.“ Diefe „Legung der Bauerhöfe” 
(elearing of estates) war um fo leichter möglih, als die Mehr: 

zahl der früheren Berleihungen aus einer Zeit herrührte, wo ur— 
fundlicher Abſchluß der Verträge noch Feineswegs allgemein für 
nothiwendig galt. ($. 103 ff.) — Wenn das Gut nicht allzu groß 
ift, um von dem Kapitale oder Eredite des Eigenthümers befruchtet 

zu werden; wenn diefer zugleich perſönlich die nöthige Fähigkeit 

und Luft zur Bewirtbichaftung hat: fo muß der Umstand ſchwer ins 

Gewicht fallen, daß fein anderer Wirth ſolche Freiheit der Ver— 
fügung und Speculation und fo ſtarkes, zumal jo nachhaltiges In— 
terefje an Verbefjerungen durch Kapitalanlage befigt, wie der Eigen 
thümer. „Selbit ift der Mann!” „Das Auge des Herrn madıt die 

Pferde glatt; die Fußitapfen des Herrn düngen den Boden!“ Co 
gelten auch die focialen und politifchen Vortheile, die wir $. 53 
der großen, mittleren und Eleinen Landwirthſchaft nachrühmen 
fonnten, vorzugsweife von deren Betriebe durch Eigenthümer. Das 

Hafjifhe Gemeindeleben der norddeutſchen Marjchgegenden, welches 
jo großartige Deiche gebaut und die Freiheit der Bauer felbit in 
den gefährlichjten Zeiten des Mittelalter bewahrt bat, fteht im 
engiten Zuſammenhange mit dem Voriviegen der mittleren Grund: 
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eigenthümer daſelbſt. Andererſeits wird die engliſche Landwirth— 

ſchaft durch nichts mehr gehoben, als durch die Sitte der großen 

Gutsbeſitzer, eine anſehnliche Farm in der Nähe ihres Schloſſes 
auf eigene Rechnung zu kultiviren,“ wo fie es dann für Ehren— 
ade halten, daß Alles in muftergültiger Weife gefchieht. Iſt Eng: 
land bisher noch frei geblieben von jedem Uebermaße der Centrali- 
ſirung; ift das Verhältniß zwiſchen den Hauptklafjen feiner ländlichen 
Bevölkerung meift freundlich gewefen; hat das Gefammtintereffe des 
platten Landes, bei aller Niefenhaftigfeit der Städte, doch immer 
noch eine Fräftige Vertretung gefunden: fo hängt dieß Alles mit 
der Selbjtrefivenz der Großen auf ihren Gütern zufammen, melche 
das Land mehr, als die Hauptitadt, zu ihrem eigentlihen Wohn: 
fie madt.?6 — Der höhere oder niedrigere Grad diefer Neigung 

ift zum Theil eine Folge des Nationalcharakters; mie 3. B. die 
romanifhen Völker, namentlih Spanier und Staliener, befonders 

wenig davon zu bejiten jcheinen.” Aber auch die Staatsform 

thut bier viel. So hat der monarchiſche Abjolutismus zu Anfang 
der neuern Zeit die Selbitändigfeit jowohl des Adels, wie auch 
der Provinzen mit am wirkſamſten dadurch gebrochen, daß er die 
Großen des Reichs an den Hof zu fefleln wußte. Jene fpanifchen 
Granden, deren Vorfahren der Krone zumeilen Krieg erklärt, ſetzten 
im 17. und 18. Jahrhundert ihren Stolz darein, fi in Gegen- 
wart des Königs beveden zu dürfen, für ihre Gemahlin ein Kleid 
der Königin oder für fih eine königliche Mundtaffe zu erhalten. 8 
Wo jelbit die öffentlihde Meinung der Standesgenofjen den Hofmann 
hoch über den „Krautjunfer” jtellt,? da werden alle Reize des Land» 
lebens mwenig Anziehungskraft befigen. In Frankreich lebte vor der 
Revolution kaum ein Zehntel der Gutsherrn auf dem Lande; es 
galt dem Edelmanne für eine Art von Eril, auf feine Güter ge 

Ihict zu werden, und felbit die Schönheit eine Parks wurde in 

deſſen möglichite Annäherung an die ftädtifche Architektur gejegt. 10 1112 

1 Mittelrheinische Beifpiele, wonah man im 16. Jahrh. den Selbitbau der 
Herrengüter zu foftjpielig fand: Mone Beitr. zur Geſch. der Bolfswirthic. aus 
Urkunden, 1859, ©. 107. 

2 Auch in Rußland war (1815) Jakob fehr dafür, die Bauerländereien zu 
größeren Gütern zufammenzulegen, die der Herr entweder jelbft verwalten, oder 

in Erbpachtvorwerke zertheilen fol. Einige Bauern mögen alddann gegen Obrof 
in die Städte ziehen, die übrigen wahre Taglöhner werden. (eb. die Arbeit 

Leibeigener 2c., ©. 57 ff.) 
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3 Bol. ſchon Xenoph. Oecon. 12, 20. Aristot. Oecon. I, 6. Ferner 

Plin. H. N. XVIU, 6, 7. Geopon. II, 1. Auch Cato De re rust. 4 hält 

die Selbftrefidenz für jo wünfchenswerth, daß er zur Förderung derfelben ſchöne 

Gebäude auf dem Gute empfiehlt. Die vorzugsweife fog. freie Wirthichaft weder 
bei Bermwaltern, noch bei Zeitpächtern recht möglih. (Göriz Betriebslehre II, 
&. 82.) Vasco La felicitä pubblica considerata nei coltivatori di terre 

proprie. (Custod. P.M. XXXIV.) Warmes Lob der engliihen Selbftrefidenz 
von Friedrichs M. Minifterv. Heynit: Essai d’&conomie politique, 1785, p.12. 

4 Gewöhnlich etwa 1500 Acres groß und mit der Hülfe eines gejchidten 
Bailiff. (Schulze Nat.:öfon. Bilder aus England, 1853, ©. 123 ff.) 

5 Ausbildung des fog. Landscape-gardening durch Will. Kent (f 1748), 
Bon hier aus hat fich der geiftig und förperlich fo heiffame Lurus, einen Theil 

der jchönen Jahreszeit auf dem Lande zu verbringen, auch iiber die Mittel- 

Haffe verbreitet. Dagegen die nationalen Folgen des Abjenteeismus in Irland! 
A man of family and estate ought to consider himself as having the 

charge of a district, over which he is to diffuse civility and happiness and 

to give an example of good order, virtue and piety. (Johnson.) 

6 Auch die Athener der beiten Zeit wohnten lieber auf ihrem Landgute, 
als in der Stadt (Thucyd. II, 14); daher die Häufer dort prächtiger waren, 
als hier. (Thucyd. II, 65. Isocr. Areop. 20.) 

’ Wie fhlimm in Spanien die Nichtrefivenz der Granden wirft, fonnte 
man am dentlichften aus dem elenden Zujtande ihrer Befigungen, verglichen 
mit den Kloftergüitern, wahrnehmen. gl. Bourgoing Tableau III, p. 32. 
I, p. 66. Townsend Journey I, p. 230 fi. In Catalonien ſah U. Young 

auf einer Fahrt von mehr als 200 engl. M. gar nichts, was einem gutöherr- 
lihen Site geähnelt hätte. (Traveis in France etc. Il, p. 318 ff.) Der ge- 
ringe Sinn der Staliener für die Neize des Landlebens zeigt fih u. U. in der 

verhältnißmäßig wenig entwidelten Landichaftsmalerei und Gartenfunf. Wäh— 
rend es in London auffallend wenig Privatpaläfte gibt, find in Italien oft die 

unbedentendften Derter reich daran. Ein grelles Beifpiel, was ficilianifhe Große 

mitunter an die Stelle des Parks zu ſetzen lieben, ſ. Goethe’ Ital. Reife. 

(Werke von 1840, XXIII, ©. 301.) Diefelbe, faft gänzlich ftäbtifche, Gefellig- 

keit auf dem Lande, welche Boccacciod Decameron jchildert, ift in Ftalien noch 

immer vorherrfchend: vgl. Sismondi Tableau de l’agriculture Toscane, p. 179; 
Nom im Fahre 1833, ©. 88 ff. 

8 L. Ranke Fürften und Bölfer I, ©. 143 fi. 

9 Nach Eoler Dekonomia (1601), Borrede galt es damals in Deutſchland noch 
für eine Ehre des Adels, ein guter Hauswirth zu heißen. In den deutſchen 
Landwirthichaftsbiichern des 16. Jahrh., wie z. B. dem Praedium rusticum 
(1588) fpielen Gartenbau, Jagd, Fifcherei, Pferde- und Bienenzudt die Haupt- 
rolle: d. h. alfo die adeligen, zum Vergnügen dienenden Wirthſchaftszweige. 

Die „Hansväterliteratur“ des 17. und 18. Jahrh. läßt auch noch nicht den 

Gedanken des Reinertrages, fondern des Familienlebens in den Vordergrund 
treten. Vgl. Fraas Geſch. der Landbau» und Forftwiffenihaft, 1865, ©. 88. 

10 Ganz anders noch unter Heinrih IV.: vgl. deſſen Verordnung von 
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1598 bei Delabergerie Histoire de l’agriculture Fr., p. 94. Schönes Lob 
der GSelbftrefidenz, welche beim franzöftfchen Adel immer geherricht habe, im 

Schlußworte von Oliv. de Serres Th£ätre d’agriculture, 1600. Dieß ganze 
klaſſiſche Werk ift unter Vorausſetzung der Selbftrefidenz gefchrieben. Botero 

ſchildert es als einen Hauptunterfchied zwifchen Frankreich und Italien, daß die 

Barone dort vornehmlich auf dem Lande wohnten, hier in der Stadt. (Delle 

cause della grandezza delle eittä, 1598, L. 11.) Erſt feit Richelieu beginnt 
der große Umſchwung, (Chaptal De l’industrie Fr. I, p. 100) und es ift noch 
jet ungemein jelten, daß ein gebifdeter und mohlhabender Dann feine Güter 

felbft bewirthichaftete, oder gar fremde in Pacht nähme. (Journal des E., Mai 

1855, p. 199.) Nur die Bretagne mit ihren ſüdlichen und füdöftlichen Gränz- 

nahbaren hat immer eine ftarfe Neigung der Gutsherren zur Selbftrefidenz 
gehabt, (Frau von Sevigne!) was die Anhänglichkeit des dortigen Landvolfes 
zur Zeit der Revolution weſentlich miterffärt. (l. c., Avril 1857.) 

11 Wie es in England überhaupt feinen eigentlihen Abjolutismus gegeben 
bat, jo erließen Jacob I, (1617) und Karl I. zu wiederholten Malen Gefete, 

welche den Adel zur Sommerrefidenz auf feinen Gütern zwingen follten. Hein- 
rich VII. Hatte den irifhen Großen die Selbftrefidenz zur Pflicht gemacht, 

worauf der Herzog v. Norfolf u. A. ihre dortigen Güter lieber an die Krone 
abtraten. (Edinb. Rev., Novbr. 1825.) 

12 Das Ertrem der Abneigung wider Selbjtrefidenz auf dem Lande finden 

wir da, wo jelbft der Landbefig für die Neichen feinen Neiz mehr hat. Hierauf 

deuten in der römiſchen Kaiferzeit die zahlreichen Geſetze, welche den Großen 
zur Pfliht machen, einen Theil ihres Vermögens in Grundbefig anzulegen: 
Sueton. Tiber. 48 fg. Taeit. Ann. VI, 17. Plin. Epist. VI, 19. Capitol. 

V. Antonini Phil. 11. 

8. 57. 

Wenn freilich ver Eigenthümer das zur Bewirthichaftung feiner 

Grundjtüde nöthige Kapital nicht zur Verfügung hat, jo pflegt ſich 
die Eelbjtverwaltung unvortheilhaft genug durch einen viel geringern 
Intenſitätsgrad auszuzeichnen, als übrigens zeitgemäß wäre. Man 
findet dieß um fo häufiger, al3 gerade in den vornehmften Klajjen 

bejonder3 wenig RKapitalien neu erjpart werden. Echlimmer nod, 

wenn die perſönliche Thätigfeit des Eigenthümers durch einen Be: 

amten vertreten wird; und das ift doch für alle fehr großen Eigen: 
thümer die gemöhnlichfte Form der Selbſtbewirthſchaftung.“ Die 

bier unvermeidlihen Snftructionen, Genehmigungsvorbehalte und 
Eontrolemaßregeln müfjen den geſchickten und revlihen Verwalter 
ebenso fehr feffeln, wie fie ven ungeſchickten und unredlichen zügeln. 
Se intenfiver die Landwirtbichaft, deſto lähmender jene Felleln. ? 
Selbit ver befte Verwalter hat weder die volle Freiheit, noch das 
volle Spnterefje des Eigenthümers; und der Grundſatz: Noblesse 
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oblige, der gerade bei wirklich vornehmen Herren jo viel Hartes 

milvert, läßt fich ſchwer auf einen. Stellvertreter übertragen. Am 
eriten noch da, wo auch die Verwalter durch eigenthümliche Vor: 
bildung und fidhere Lebensſtellung einen Stand mit wirklichen 
Standesgeijte augmaden. 3? Ihre pofitive Thätigkeit mag dann am 
beiten dadurch angefpornt werden, daß ihre Bejoldung wenigſtens 
zum Theil in einer Quote des von ihnen bewirkten Ertrages be= 
jtehbt. Aber 3. B. im heutigen Defterreic würde der Uebergang 
von Wirthihaftsbeamten zu Pächtern einen höchſt bedeutfamen 
Kulturfortfchritt anzeigen und befördern. * 

1 Auf den gräflich Zichyſchen Gütern bei Stuhlmeißenburg (1864) fliegen 
die Beamten von Schreibern zu Ispanen, Kaftnern, Mentmeiftern, endlich Hof- 

rihtern empor, Ein Ispan hatte durchſchnittlich 4000 Joch zu verwalten: man 
dachte jedoh an PVerfleinerung ihrer Bezirke. (Intenfität!) Im preußijchen 

Schleſien gab es 1861 noch 7770 Landwirthichaftsbeamte, von denen mindeftens 

80 Proc. ohne Ausfiht auf künftige Selbftändigkeit dienten. (Blomeyer in der 
Teftfchrift der XXVII. Berfammlung deutſcher Land: und Forftwirthe, 1869, 

©. 281.) Im ganzen preußifchen Staate 32651. (Meiten IV, ©. 267.) 

2 Bon der gräulihen Wirthichaft der ſpaniſchen Verwalter, deren Herren 

„es unter ihrer Würde glaubten, fich nad) der Wahrheit oder Faljchheit ihrer 

Berichte zu erfundigen,* ſ. Gräfin d'Aulnoy Reife von 1679 in der Auswahl 
kl. Reifebeihr. IX, ©. 80. In Böhmen fpriht v. Juſti (Staatswirthichaft, 
1755, I, ©. 537) von Gütern, wo die Verwalter, ſelbſt abgefehen von eigent- 

lihem Unterjchleif, 3, ja 1/g der Einkünfte verfchlingen. 

3 Dieß gilt namentlih von den höheren Domänenverwaltern des Staates. 

Schon in der altfränfiihen Zeit, wo die Kirche faft regelmäßig ihr Land gegen 
BZinfen und Frohnden an ihre Hörigen austhat, war die Verwaltung der Staats- 
güter auf eigene Rechnung durch Beamte nichts Seltenes. Vgl. Waitz D. Ver- 
faſſungsgeſchichte II, ©. 154. 

4 Die befjern Wirthichaftsbeamten felbft zu Pächtern zu maden, hält 

mancher ungarifche 2c. Magnat deßhalb für unthunlich, weil ihnen das cautiong- 

fähige Vermögen fehle. Bedarf aber der Wirthichaftsbeamte nicht ebenjo gut 

der Cautiongftellung ? 

$. 58. 
Die Erblichfeit des Grundbejiges wird nationalöfonomifch 

deito nothmwendiger, je Fünftlicher berechnet, aljo weiter ausfehend 
die Wirthſchaſtspläne, je größer das zu ihrer Ausführung erforder- 
lihe Kapital und je unmwiderruflicher dafjelbe dem Boden einverleibt 

werden muß. (Vgl. 8. 63 fg.) So ijt in unferen mittelalterlichen 
Städten die Verleihung von Grundftüden zum Häuferbau ſchon 
mit Beginn der ſtädtiſchen Entwidlung eine erbliche geworden. ! 
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Auf einer ziemlich niedrigen Kulturftufe, wie z. B. in großen Zeit- 
räumen des Mittelalters, findet nicht jo fehr der Bauer ein inter: 
eſſe daran, erblihd mit dem Grundftüde verbunden zu bleiben, — 
feine Arbeitskraft würde überall willlommen fein! — fondern ver 
Gutsherr ijt bemühet, ihn feftzuhalten. Hier thut es daher viel 
weniger Noth, dem Bauernitande feinen Grundbefiß zu verfichern, 
al3 feine Freizügigkeit. 2 Auch wo die eigentliche glebae adscriptio 
befeitigt worden, dauern diefelben Tendenzen lange noch in der 
Beftimmung fort, daß die freie Abfahrt des Bauern nur gegen 
Stellung eines tüchtigen Erſatzmannes geftattet if. Bei großen 
Gütern wird die Erblichfeit natürlih eher Bedürfniß. Hier find 

die Kapitalverwendungen, wo nicht relativ, fo doch abfolut viel 

eher bedeutend. Sie würden unterbleiben, wenn das Befitrecht 
unfiher wäre. Kein Wunder alſo, daß ſchon aus öfonomifchen 

Gründen, ganz abgejehen von aller Politik, die großen Beneficien 
bereit3 im 9. Jahrhundert den Vaſallen nicht ohne Gefahr mill- 
fürlich entrifjen werden fonnten. Die gefeglih anerkannte Erblich— 
feit der Lehen feit ver Mitte des 11. Jahrhunderts hat ganz be: 
ſonders zu dem großen Aufſchwunge ver Volkswirtbichaft beigetragen, 
der zur Zeit der Kreuzzüge in Deutjchland und Stalien bemerkbar 
ift.3 Was die gutsunterthänigen Bauerhöfe betrifft, jo waren die 
Leibeigenen ſchon zu Anfang des 13. Jahrhunderts großentheils im 
erblihen Befige derſelben.“ Den freien Meyern hat bejonders die 

Staatögefeßgebung feit dem 16. Zahrhundert zur Erblichkeit ver: 
bolfen, namentlich indem fie die Erhöhung der Laften bei Anſetzung 
eines neuen Colonen verbot, und hiermit den vornehmiten Grund, 

weßbalb der Gutsherr fie hätte vertreiben mögen, bejeitigte. 
Dur eine Erbfolgeordnung, welche dem natürlichen Gefühle 

des Beſitzers miderftreitet, 6 werden die guten Folgen der- Erblich: 
feit mehr oder weniger aufgehoben. 

1 Bol. Arnold Zur Gefhichte des Eigenthums in den deutichen Städten, 

1861, ©. 176. 
’ 2 Wie fih der Mentelauf zum kündbaren Darlehn verhält, fo die Haus— 

grumbftücleihe zur Miethe, die Landgrundftücleihe zur Pacht. (Bgl. Arnold 

a. a. D., ©. 89.) Immer hält Anfangs der Boden Kapital und Arbeit wo 

möglich feft, während er fpäter eine Kündigung glaubt durch Erſatz pariren zu 

fünnen. 

3 Wie durchaus nicht erblich, fondern ganz perfünli die Beneficien der 

merovingifchen Zeit waren, |. Waitz Deutſche Verf.-Geſch. II, ©. 211 fg. Ein 
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deutliher Anfang der Erblichkeit in Karls des Kahlen Capitular von 877. 
(Walter Corp. Juris Germ. ant. III, p. 210.215.) In Italien hat Konrad II. 

1037 den Streit der valvasores et gregarii milites adversus dominos suos 
durch ein Geje über vollftändige Erblichkeit geſchlichtt. (Wippo V. Conradi 

Sal., p. 272 ed. Pertz, V. Feud. pr.) Nad I, Feud. I, 1 waren die Lehen 
urfprünglich ganz precär; fpäterhin wurden fie nah und nad für ein Jahr, 

für die Lebensdauer des Bafallen, jchlieglich für feine Nachkommenſchaft gefichert. 

In Deutichland fagt Wippo (p. 262) von Konrad II.: antiqna beneficia paren- 
tum nemini posterorum auferri sustinuit. Die Erblichfeit für Seitenverwandte 
freilich erft durch das longobardiſche Lehenrecht durchgeſetzt, das fich eben ſchon 

in einem früher fultivirten Lande entwidelt hatte. Auch von den Dienftgütern 

der Minifterialen verfihert Eihhorn (D. St. und R. ©. II, $. 363), daß fid 
in allen Dienftrechten, die bis ins 11. Jahrh. Hinaufgehen, Spuren der Erb- 

lichkeit finden. 

4 Sadjjenfp. II, 59. Schon im 9. Jahrh. kommen Urkunden vor, daß ihre 
Laften nicht erhöht werden follen. In Frankreich dringt dieß bäuerliche Erbrecht 

gleichzeitig mit dem der Beneficien durch, alfo zwifchen dem 9. und 11. Jahrh. 

(Gu£rard Polypt. I, p. 502.) Wenn jomit die unfreien Gutsunterthanen früher 

zum erblichen Beſitzrechte durchgedrungen find, als ein großer Theil der freien, 

jo erklärt fi dieß A. daraus, daß jede Ariftokratie ſolchen Perfonen, die ganz 

auf ihre Gnade verwiefen find, ohne einen Gedanken von Oppofition, mehr 
„patriarhalifche” Milde zu bezeugen pflegt, als folden, die ihr zwar abhängig, 

aber doch mit contractlichen Rechten gegenüberftehen; B. auch aus dem wirth- 

Ihaftlihen Bebiürfniffe, weil unfreie Landleute, die alſo mit ihrem Leibherrn 

feine förmlichen Contracte fliegen können, mindeftens auf andere Art gefichert 

werden müffen, wenn nicht ihre ganze Wirthichaft total entmuthigt bleiben joll. 

5 In Niederfachen, wie es ſcheint, konnten die Meyer noch zu Anfang des 

16. Jahrh. willfürlich entjetzt werden. Vgl. jedoch Eichhorn D. Staats- und 

Rechtsgeſch. IV, $. 545. In Calenberg Berbot der willlürlihen Abmeyerung, 
jowie jeder Taftenerhöhung 1542; Liüneburgifches Gejet von 1557, daß ein 

Meyer, der feine Schuldigkeit thut, nicht entſetzt und jelbft dem Abgemeyerten 
der Werth feiner Gebäude vergütet werden foll. (Struben De iure vill., p. 141. 

2922 fi.) Im Wolfenbüttel war die Erblichfeit 1578 bereit anerlannt. Hier, 

wie in Calenberg, durfte der Herr den Meyerhof nur einziehen, wenn er felber 

deffen dringend benöthigt war. (Landtagsabjchiede von 1597 und 1601.) Im 

Falle rechtmäßiger Abmeyerung mußte dem Meyer ftetS nach mittlerer Ab» 

ſchätzung durch drei Schürze von Sadverftändigen der Werth der Gebäude und 

Anftrumente ꝛc. vergütet werden. (Struben, p. 350 ff. 366 ff.) Eben darum 

hat nichts die Erblichkeit der Meyer wirkfamer befördert, als die Errichtung 

von Gebäuden 2c. auf ihre eigenen Koften. Im Göttingifchen, wo die Gebäude 
meift vom Gutsherrn aufgeführt waren, bedurften die Meyercontracte jedes 3., 
6. oder 9. Fahr der Erneuerung. (Struben Access. ad comm. de jure vill., 
p. 161 ff.) In Hildesheim drang die Erblichkeit erft 1781 vollkommen durch. 

6 So 3. B., wenn die eigenen Töchter einem entfernten Agnaten nach— 
ftehen müſſen. 
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Theilbau. 

$. 59. 

Beim Syſteme des Theilbaues (in feiner gemöhnlichten 
Form Halfenwirthichaft) ! pflegt der Gutsherr außer den Grund: 

ftüden noch einen Theil des Inventars zu liefern, der Bauer die 

Arbeit; und der Rohertrag wird in einem feiten Verhältniſſe, ge: 
mwöhnlih zur Hälfte, unter beide getheilt.? Die jeweilige Dauer 
des Contractes kann jehr verjchieven fein, 3 oft gar nicht urkund— 
lich feftgeftellt; meil aber die Bedingungen nicht Sache der Con: 

currenz, jondern der Gewohnheit jind, pflegt die Erneuerung 

Menjchenalter hindurch ſich wie von felbjt zu verftehen, und ver 
Bauer thatfählih für eine Art von Miteigenthümer zu gelten. 
Hiermit hängt es zufammen, wenn Bajtiat dem Theilbau nach: 
rühmt, daß er die Heirathsvorficht des Landvolkes befürdere, daß 
er fich überhaupt zur Großwirthſchaft mit Tagelöhnern verhalte, 
wie das Handwerk zur Fabrik. — Dieß Syſtem, urfprünglich 

durhaus der Naturalwirtbichaft angehörig, wurde ſehr natürlich 

da eingeführt, wo die Gutsherren ihr Land weder felbft zu bauen, 

noch an Frohnbauern 2c. zu veräußern Luft hatten, wo e3 aber 

gleichwohl noch gänzlih an Landwirthichaftscandidaten fehlte, vie 
zur Uebernahme einer Pahtung im engern Einne, auf eigene 

Gefahr, im Stande waren. Alfo namentlih, wo nur befreite 
Leibeigene, * überzählige Bauernfühne und verarmte Bauern zur 
Wirtbihaft auf fremden Grundftüden fich bereit fanden. Hier 

fann der Theilbau die Vorſtufe des Zeitpachtſyſtems bilden, ® 

anderswo die Form von deſſen Ausartung durch Berarmen des 
Pächterſtandes. Beſonders angezeigt wird er da fein, mo perenni- 

rende Kulturpflanzen (Del: ® oder Maulbeerbäume, Weinftöde ꝛc.) 

und deren Hülfsanlagen (Terraffen, Pfähle 2c.) den Hauptbeftand:- 
theil des Gutswerthes bilden; wo der Eigenthümer alfo mit Recht 
Bedenken trüge, ein jo beveutendes und fo leicht zerftörbares Ka— 

pital bloßen Pächtern anzuvertrauen. Es hängt vornehmlich mit 
der klimatiſchen Nothwendigkeit der Bewäſſerung zuſammen, daß 
in ganz Südeuropa, im Süden Franfreihbg und in Vorderaſien 
der Theilbau fo meit verbreitet ift. ? 8 

1 Halbbau, Sadbau; in Flandern ad helfwinning, metayage, champars 
(campi pars), parceria, mezzeria; im Englifhen weiß Ab. Emith (W. of 
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N. II, p. 182 ed. Bas.) fein eigenes Wort dafür, Der Bauer heißt colonus 
partiarius, medietarius, metayer, mezzajuolo. 

2 Während des 13. Jahrh. waren die Theilbauern auf den venetianifchen 
Gütern in Paläftina meift fo geftellt, daß fie 1/y— 1/3 der geernteten Früchte 

abgeben mußten, dazu alles Stroh; dann um Weihnacht, Faſtnacht und Oftern 
Käſe, Hühner und Eier, für das geliehene Saatkorn ein Füllen, Geld für den 
Holzbedarf und einen Tag wöchentlich Frohndienft. (Willen Geſch. der Kreuz- 
züge VII, ©. 376 ff.) Im der römifchen Campagna früher oft und auch jetzt 

noch zuweilen Bau a la quinta, wo der Bauer 4/5 der Ernte behält; vom 
Weizen empfängt der Herr meift 1/,, von Mais, Bohnen zc. 1/;, vom Wein 1/, 

vom Del bis 3/,. (Sismondi Etudes 11, p. 31. 107.) Im toscanifhen Hügel- 

lande muß der Bauer für die Hälfte des Saatlorns und Dingers forgen; nur 

wo die Arbeit wegen fehr großer Steilheit ꝛc. beſonders mühſam ift, der Guts— 
herr allein. Urbarungs: und Reparaturkoften fallen immer dem letzten zur Laft. 
Dafür gibt der Bauer die halbe Ernte (in Lucca meift 2/3), den halben Ertrag 

des Rindviehes, für das Geflügel eine beftimmte Menge Hühner und Eier; vom 

Del und Wein über die Hälfte, weil die Preffen dem Herrn gehören. (Sismondi 
Tableau de l’agriculture Toscane, p. 127 ff. G. Capponi Cinque lettere 
di economia Toscana, 1845.) Die Weinbauer von Madeira gaben dem Grund- 
eigenthümer gewöhnlich 4/49, dem Staate und Klerus 1/;y der Ernte. (Ebeling 
Portugal, 1808, I, ©. 211.) Bgl. noch die Reife der Novara (1861) I, ©. 65. 

Die catalonifhen Metayers, die freilich alle Unkoften tragen müffen, behalten 

2/3 für fi. (A. Young Travels in France etc. II, p. 313.) In Sologne 
beträgt die Abgabe 1/, des Getreides, die Hälfte des Zuwachſes und der Wolle 
vom Bieh; ftatt der Milch und des Geflügels, wo feine genaue Controle möglich 

wäre, beftimmte Meine Butter- und Eierlieferungen. Heu und Etroh gehören 
dem Bauern, doch muß er fie auf dem Hofe ſelbſt verfüttern. Steuern, ſowie 

Teuer: und Hageljhaden trägt der Herr, die Viehfterbegefahr Herr und Bauer 

zu gleichen Theilen. (Journal des Econom., Juill. 1854.) Bon der großen 
Verſchiedenheit der Contractsbedingungen in den verfhiedenen Provinzen Frank— 

reichs ſ. A. Young Travels I, p. 404. 
3 In Frankreich werben die Metayerverträge meift auf je 3 Jahre gefchloffen ; 

in der Lombardei und Toscana auf ein Jahr. Zur hohenftaufifchen Zeit durften 
um Ravenna die Theilbauern, welche fih 10 Jahre lang gut betragen hatten, 
weder in ihren Abgaben höher gejetst, noch ohne Grund vertrieben werben, freilich 

auch nicht ohne Grund fortziehen, fofern fie dem Herrn eidlich verpflichtet waren. 

Berlaufen durften fie ihr Anrecht nicht. (Fantuzzi Monum, Ravenn. IV, passim. 

v. Raumer, Geſchichte der Hohenftaufen V, ©. 118.) 

4 So empfiehlt Sismondi (Etudes I, p. 430 ff.) Einführung des Theil- 
baues im englifhen Weftindien, um die emancipirten Sclaven zu Bauern, nicht 

bloß zu ſchwarzen Proletariern zu machen. Um fo mehr, als ſich der Anbau 
dort ja vorzugsweiſe auf perennirende Pflanzen richtet. In Croatien führen feit 

Abjhaffung der Frohnden Gutsherren mit zerftreutem Befig gerne den Theil- 

bau ein. 
5 Wie in Thüringen während des 16. Zahrh. der Theilbau Vorſtufe der 
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Beitpacht auf den Domänen war, ſ. Hildebrands Jahrbb. f. N. De. und St. 

1864, II, ©. 119. 

6 Ein erwachſener Delbaum Hat in Portugal oft 20 Pfd. St. Werth. 

(Halliday Present state of P., 1812, p. 311.) Auch die Taglöhner der Lom- 
bardei bei Kulturen, die jehr viele Sorgfalt erheifchen, gern in einer Quote 

bezahlt. (Burger, Reife II, ©. 208.) Sehr gut bewährt fi der Halbbau in 
den Weingegenden von Beaujolaiß, wo die Güter meift 4 Heft. Weinberg, 
2—4 Helt. Ader und 2—4 Helt. Wieje enthalten. Aehnlih am Genferfee. 
(Rev. des deux M., 15. Dec, 1862.) Kurfürft Auguft von Sachſen gab am 

fiebften feine Obftgärten in Theilban. (Falke Gefhichte des K. Auguft in vol: 
wirthihaftlicher Beziehung, ©. 118.) 

? Stalien zählte 1861 — 1264753 Heine Grundeigenthüimer, welche felbft 
den Boden bauten, und 1248286 Theilbauern. (Annali universali di Statistica, 

1866, Febbr.) In der Lombardei wird die Alpengegend von Heinen Eigen- 
thümern bewirthichaftet, die jüdlichen Marjchdiftricte mit Wiefen- und Reisfultur 

größtentheil® von bedeutenden Zeitpäcdhtern mit Taglöhnern; dagegen herrjchen 

im mittlern Hügellande die Theilbauern vor, im Dienfte reicher ftädtifcher Ka- 

pitaliften. Vgl. Jacini, La proprietä fondiaria e le popolazione agricole in 

Lombardia. (Milano 1854. Deutſch von P. Franco, 1857.) In Toscana find 

viele Eigenthiimer von Mezzeriagütern Florentinifche Krämer, Handwerker zc., die in 
ſolchem Ankauf ihre Erjparniffe anlegen. Doch gibt es auch große Befiger, deren 

zahlreihe Halbbauern um einen Mittelpunkt (fattoria) gruppirt find, mit großen 

Magazinen, Delkeltern, Brennereien 2c., dem Haufe des Oberverwalters (fattore) 

auch wohl einer villa padronale. (Revue des d. M., 15. Janv. 1870.) In 
Sranfreih war zu Türgots Zeit für den ganzen Süden der Theilbau ebenfo 
vorherrjchend, wie fiir den Norden die Zeitpadht. (Formation et distribution, 

$. 29.) A. Smith nimmt an, daß 47 des franzöfifhen Bodens von Theil- 
bauern beftellt wurde. Daffelbe Syftem auf den joniſchen Inſeln (Macculloch 

Commerical dict. v. Jonian Islands), in Syrien (Macgregor Commercial 

statist. II, p. 131 ff.), ®erfien (Chardin VI, p. 125 ff. Morier Second 

voyage I, p. 333, 8. Nitter Afien IX, ©. 466.), Bufhara. (Meyendorff, 
p- 199.) Aber aud in England fommen bis zu Anfang des 18. Jahrh. Bei- 

ipiele vor (Eden State of the poor I, p. 55), viel häufiger in der zweiten 
Hälfte des 14. Jahrh., als das Steigen des Arbeitslohnes in Folge der großen 
Veit viele Gutsherren gezwungen hatte, ihr früheres Syftem der Bewirthſchaf— 

tung durch bailifis aufzugeben. (Rogers History of agriculture I, p. 24 fg.) 
Die altirifhen Brehon-Laws, die bis auf Jacob I. galten, fegen ein Wirth- 

ihaftsfyften voraus, das fehr an den Theilbau erinnert: der Eigenthiimer gibt 

das ganze Kapital her, für welches der Bauer dann entweder Sicherheit beftellt 

(daer-stock-tenure), oder nicht (saer-stock-tenure). gl. Hancock and 

O’Mahony Ancient laws of Ireland, 1869, Vol. II. Beijpiele von Halbbau 

in Norwegen (Thaarup Dänifche Statiftif I, ©. 422 fg.). In Flandern ſchon 

1220 (de Laveleye Ec. rur. de la B., p. 272. 126). In Holftein während 
des 14. Jahrh., wenn ein Bauer einen andern Hof neben dem einigen er- 

worben hatte: beide zufammenzuziehen ging nad der alten Dorfverfaffung 

Rofcher, Spitem der Volkswirthſchaft. 11. 13 
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nicht wohl an, eine Bewirtbichaftung durch Feibeigene hätte zu große Auffichts- 

ſchwierigkeiten verurſacht. Von Theilbauverhältniffen am Oberrhein während 
des 14. Jahrh. j. Mone Beiträge, S. 129. 150 ff. (pars aratro debita — 

medietas fructuum); in Trier bei erblihen Winzern ſchon 1136. (Maurer Frohn- 

böfe II, ©. 434.) In Sachſen (Oeconomia Churf. Augusti, ©. 18.) und 
Fraufen während des 16. Jahrh. (K. H. Lang Gef. v. Baireuth II, ©. 86.) 

Am mittlern Rhein feit dem 14. Jahrh. (Bodmann Rheingauiſche Alterth., 

©. 769), aber auch noch im 18. (Gaffer Einl. zu den öfonom., polit. und 

Cameralwiſſenſch., ©. 114) und jett (v. Sparre Tebensfragen I, ©. 200). In 
Schwaben: Memminger Behr. des O.A. Kannft., S. 77. In Rußland jcheint 

ein ähnliches Inftitut, die jog. Polownitipadht, während des 11. Jahrh., alfo 

vor Ausbildung der Leibeigenſchaft, üblicher geweſen zu fein, als gegenwärtig. 
(v. Harthaufen Studien I, ©. 286 ff.) 

8 Daß im Alterthume die Heloten eine Art Teibeigener Halbbauern waren 
j. oben $. 54. In Attila Bauern, die 1/, der Ernte an ihre Gutsherrichaft 

abgeben mußten (Plutarch. Solon 13; vgl. Schoemann De comitiis Ath., 

p- 362; Bödh Staatsh. I, S. 643); anderswo Bauern mit 25 Proc. Abgabe. 
(Pollux VII, 152; Hesych. v. äzinoprog und rerpayiso.) Nach PolyL. I, 72 

Iheint der Halbbau im farthagiihen Gebiete zur Zeit Hamilfars verbreitet ge— 
weſen zu fein. Bon römifchen partiariis ſ. L. 39, Digest. VII, 1. L. 52, 
D. XVII, 2. L.25, D. XIX, 2, L. un. D. XLIII, 10 und Rudorff im Berliner 

Tectionsfatalog von 1846. Plinius fam auf Halbpächter, weil feine Zeitpächter 

zu tief in Rüdftände gerathen waren. (Epist. IX, 37.) Den Uebergang hier- 

von zum fpätern Mittelalter bilden die germanifchen Eroberer, welche dem be— 
fiegten Volke einen Kanon von 1/3 der Ernte auflegten. (Tertiatores—hospites.) 

Vgl. Muratori Antiquitt. II, p. 79. V, p. 753. Script. rer. Ital. VI, p. 1127. 
Hegel Geſch. der Iombard. Städte I, ©. 404. Dieß waren erbliche Berhältniffe; 

als freier Contract auf Zeit ift der Theilbau in Italien erft während des 

13. Jahrh. bedeutend geworden. Im byzantinischen Reiche ſcheint aber das Ver— 

hältniß der yewpyol uoprirar, ipnuisero. ununterbrochen fortgedauert zu haben: 

vgl. Zuftinians II. Gefete in Meermann. Thesaur. Suppl., Hagae 1730, p. 386. 

$. 60. 
Der ökonomiſche Hauptfehler des Theilbaues liegt darin, daß 

weder Bauer noch Gutsherr für eine Wirthſchaft erhebliche Opfer 
bringen mag, wenn deren Früchte zur Hälfte vom andern Theil: 

nehmer geerntet werden, der feinerjeit3 zu den Opfern gar nichts 
beigetragen. Daher die Klage, daß der Gutsherr eine höchit läh— 

mende Aufficht über das ihm gehörige Inventar führt, während 
der Bauer 3. B. das Zugvieh lieber zu Frachtfuhren auf eigene 

Nechnung, als zum Aderbau verwendet. Alle intenfiveren Wirth: 
jchaftsoperationen werden hierdurch in verjelben Weife, aber in 

viel höherem Grade erfchiwert, wie durd den Zehnten. ! Co bildet 
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fi im Allgemeinen ein Geiſt des Schlendriang, der allen Fort: 
ichritten der Technik und ſelbſt Kapitaleriparnifien des Landvolkes, 

das fie ja doch nicht auf dem nächjtliegenvden Plage anlegen könnte, 
zuwider iſt.“ Dagegen kann das Theilbaufpftem große fittliche. Vor: 

züge haben, indem es Gutsherr und Bauern durch Gemeinfamteit 
des Intereſſes zufammenhält. Namentlich iſt der Gutsherr veran- 
laßt, feine Bauern gegen Steuervrud ebenjo zu jhüßen, wie fich 

jelbft; 3 und der Bauer wird fein Proletarier. Freilich fett dieſe 

ganze Wirthſchaftsart große Ehrlichkeit des Bauers voraus. ? Wo 
diefe Vorausfegung nicht mehr zutrifft, oder wo vielleicht eine 
veränderte Bejtellungsweije die Aufficht des Eigenthümers gar zu 
jehr erichwert, da wird das Theilbauſyſtem durch Streitigkeiten 
vergiftet und deßhalb unhaltbar. Es ijt bezeichnend, daß 1848 

gerade die Theilbaugegenden jo viele jocialijtifhe Abgeordnete in 

die Nationalverfammlung von Frankreich wählten. Das auf Wett- 

eifer beruhende Syſtem der wahren Zeitpacht ift für die Production 
jehr viel günftiger. 6? Was hingegen die Rückſicht auf menfchli- 

ches Glüd betrifft, jo fommt das unruhige Fortfchrittsmefen der 
Zeitpächter zwar dem Grundherrn fehr bandgreiflih zu Gute, 
der Pächter muß aber fajt bei jevem Ablaufe feines Gontractes 

gleihjfam wieder von Neuem anfangen, und die Arbeiter nehmen 

gar zu leicht einen proletariihen Charakter an. Uebrigens hält 
es gewöhnlich ſchwer, vom Theilbau zum Pachtſyſtem fortzufchreiten. 

Zwar wünſchen es unter den Bauern die fpeculativeren Köpfe 

regelmäßig; aber ein unglüdlihes Jahr, das ihre Erſparniſſe ver: 

zehrt, läßt fie leicht wieder zurüdfallen.® Anvererjeit3 werden 
ſtädtiſche Kapitalijten, welche dem Gutsherrn eine ſeſte Geldrente 

verfpredhen, wenn unter ihnen der Theilbau noch fortvauert, ge: 
wöhnlich unfruchtbare Mittelsmänner. 9 Am beilfamften fcheint eg, 
wenn ftatt der mwechjelnden Erntehälfte Tieber eine fefte Natural: 

rente bedungen wird, lo (für den Gutsherrn unftreitig bequemer zu 
controliren und zu Gelde zu machen!) insbefondere wenn der Theil: 

bauer dadurch in den erblichen Befik der Pachtung fommt. Se 
mehr jegt in Ober: und Mittelitalien die Landwirthichaft zu jährlich 
wechjelnden Kulturen übergeht, um jo mehr weicht der Theilbau 
der Naturalienpadht. (Massari-pigionanti.) ! 

I Ad. Smith W. of. N. II, p. 184. Geſetzt, eine Haferernte lieferte 
pro Heltare 125 Fr. Rohertrag mit 45 Fr. Productionskoften, und eine Weizen- 
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ernte 250 Fr. mit 120 Fr. Koften, fo wird der eigentliche Pächter die letzte 

vorziehen, der Metayer durchaus die erfte. (Dietionnaire de l’&conomie polit., 

v. Agriculture.) 

2 Deftutt de Tracy erzählt, er habe 1846 ftatt des 11—12fachen der Aus— 

jaat,«wie gewöhnlich, nur das 8—9fache geerntet; die meiften Halbbauern in 
einer Umgegend kaum das Doppelte. (Journal des E. 1848, p. 37.) Nach 
Baftiat fehlt dem Metayer zu landwirthichaftlichen Verbefjerungen ſowohl das 
savoir und pouvoir, als das vouloir. (Journal des E. XIII, p. 225 ff.) 

Sismondi hat Recht, den Theilbau felbft öfonomifch iiber die Sklavenwirthſchaft 

zu ftellen: l’esclave est secr&tement l’ennemi de son maitre, le metayer en 

est l’associ& (Etudes I, p. 430 ff.) Wenn er ihn aber auch der Fröhnerwirth— 

ſchaft vorzieht, weil diefe den Arbeiter ganz uninterefjirt laſſe (N. P. III, Ch. 5 fg.), 

jo vergißt er, daß foldhes nur von den Frohntagen auf dem Gute des Herrn 

gelten kann, daß aber in feiner itbrigen Arbeitszeit und auf feinen eigenen 

Grundftüden der Fröhner voll intereffirt ift, der Theilbauer in Allen, was 

er thut, nur halb. 

3 J. Möfer Patr. Phant. III, Nr. 63. In der Rheinprovinz lieben den 

Theilbau Prediger, welche Nüdftände vermeiden und doch nicht gerne hart fein 

wollen. (Schwerz Rhein. weftphäl. Landwirthfchaft II, S. 174.) 
4 In der Lombardei und Toscana gab e8 früher ſehr viele Bereine von 

mehreren Bauerfamilien unter Leitung eines Hausvaters, die gemeinfam wirt: 
ihafteten. Ihre Auflöfung hat die Garantien für den Herrn offenbar vermindert. 

(Jacini, ©. 199 fi.) ALS die Mezzeria erft auffam, waren mehrjährige Rück— 

ftände nicht felten; und gegen daß Verſchweigen eines Theil der Ernte wurde 
wohl durch Gonventionalftrafe, das Doppelte zu liefern, vorgelehrt. (Urkunden 
bei v. Rumohr Urjprung der Befiglofigkeit der Colonen in Toscana, S. 140 ff.) 

Nah v. Tſchudi R. durch Südamerika, Bd. III, (1867) find die vielgetadelten 

Parceriaverträge in Brafilien, die befonders auf Kaffeepflanzungen eingeführt 

waren, durchaus nicht von felbft gefcheitert, fondern meift durch Unehrlichkeit 

der Eolonen. Es liegt gar nicht im Intereſſe des Herrn, feine Bauern in 
ewige Schulden zu verftriden. Der fleißige und ſparſame Bauer arbeitet ſich 

bald frei, und Tſchudi räth felbft wohlhabenden Einwanderern, zuerft Theil- 

bauern zu werden und in diefer Eigenjchaft vor dem Selbftanfauf Erfahrungen 

zu jammeln. 

5 Auf Madeira konnten früher beim Weinbau die Ernten viel leichter 
controlirt werden, als jeßt, wo der Kornbau an die Stelle getreten ift, auf 

welchen dann gewöhnlich noch eine, ja zwei andere Ernten in demjelben Jahre 
folgen. (Preuß. Handels- Archiv, 1868, Nr. 8.) 

6 A. Young behauptet, e8 fei in Stalien der Ernteertrag, wo Theilbauern 
figen, tiberall viel geringer, al$ bei Geldpächtern. (Travels in France ete. II, 
p. 217.) 

? Bgl. Bastiat J. ce. — Die meiften Nat.-Defonomen des vorigen Jahrh. 
und noch immer viele eigentlihe Smithianer, welche über den Sachen zuweilen 
die Menſchen vergeffen, hegen deßhalb einen unbedingten Widerwillen gegen den 

Theilbau. So verfihert A. Young, felbft die Tagelöhner in den mit großen 
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Pachtgütern verfehenen Bezirken der Lombardei ftünden ſich ungleich beffer, als 

die Theilbauern und Heinen Eigenthümer in den übrigen. (Travels II, p. 287.) 

Er weifet darauf hin, daß die agrarifhen Tumulte der franzöfifhen Nevolution 
hauptfählih in den Metayergegenden ftattgefunden haben. (II, p. 151 ff. J, 

p- 404 fg.) Sofern dieß begründet ift, möchte die wahre Urſache durch $. 119 

angedeutet fein. Bergl. ferner Destutt de Tracy Econ. polit., 1823, 
p. 189 fg. J. B. Say Traite II, 9. Passy Syst&mes de culture, p. 35. 
Jones Distribution of wealth, p. 10% ff. Die englifhen Beurtheiler haben 

den Metayer oft einfeitig mit ihrem Farmer, nicht zugleich mit ihrem Land— 

tagelöhner verglihen. Burger Lombard. R. II, ©. 201 ff. meint, beim 
Theilbau halte der Herr den Meyer fiir einen Dieb, der Meyer den Herrn für 

einen Unterdrüder. In neuerer Zeit find die guten Seiten mehr hervorgehoben 

worden. So ſchildert Sismondi Etudes, Nr. 6, das Glüd der toscanifchen 

Theilbauern, die freilich dem Städter wenig zu verdienen geben, aber ſich durch 

Hausarbeit ihrer Weiber und Kinder 3. B. eine fo reihe Garderobe zu ver: 

ihaffen wiffen, daß eine gewöhnliche Braut 28 Hemden und alles Uebrige in 

gleihem Berhältniffe befist. (p. 297.) Bgl. auch N. Principes III, Ch. 5. 

In feinen früheren Schriften, vor Ausbildung feiner halbjocialiftiichen An- 

fihten hatte freilich derſelbe Schriftfteller ein grelles Bild von der Armuth der 

Theilbauern gegeben, unter denen 3. B. in Toscana Yo ihrem Herrn ver: 
jchuldet feien. (Tableau de l’agriculture Toscane, p. 127 ff. 212.) Ebenfalls 
fiiv den Theilbau ift J. S. Mill Prineiples II, Ch. 8. 

8 In Lyonnais wurden 1816 und 1817 jehr viele Metayers Pächter, konnten 

fih aber in der Zeit der niedrigen Kornpreife, 1823 ff., da fie zu theuer ge- 
pachtet hatten, nicht halten und mußten wieder Metayers werden. (Gasparin 

im Journ. des E. XIV, p. 213 fg.) Aud in Deutfchland gleichzeitig manche 
Pächter zu Antheilswirthen gemadt: vgl. Zeller Landwirthſch. Verhältnißkunde 
II, ©. 89 ff. Bon italienischen Verträgen, wonach Zeitpächter im Fall eines 

Krieges medietatem bladae et vini ftatt des feften Pachtſchillings geben ſollten: 

v. Rumohr a. a. O. ©. 131. (Ganz ähnlich im alten Griechenland: Corpus 

Inser. I, Nr. 93.) In der Lombardei will man fogar bemerkt haben, daß 

Theilbauern, welche von ihrem Gutsherrn teftamentarifch zu freien Eigenthümern 

gemacht waren, gewöhnlich doch wieder zu Grunde gingen. (v. Rumohr Lombard. 

Reife, S. 173.) Aehnliche Erfahrung im Altertfum: Auctores rei agrar. ed. 
Goösius, p. 4. 

I In Frankreich fpielen häufig Notare, Steuereinnehmer zc, diefe Rolle. 
(Journal des E. 1848, p. 355.) Auch in den hiügeligen Gegenden der Lom— 
bardei haben große Befiter, Hofpitäler 2c. zumeilen die Berpadhtung im Großen 

verſucht; es find aber gewöhnlich nur Mittelsmänner im irifhen Sinne daraus 
geworden. (Jacini a. a. DO.) 

10 In der Lombardei wird es nad Jacini immer üblicher, daß der Guts— 

herr fih 3. B. zur Lieferung einer beftimmten Menge von Maulbeerblättern 
verbindlich macht, der Bauer dagegen eine beftiimmte Menge von Cocons ver- 

ſpricht. Aehnlich in Toscana: Revue des d. M. 15. Janv. 1870, p. 421 ff. 

11 In Zoscana viele Unfreie zu Theilbauern gemadt (im 14. Jahrh.), jpäter 
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zu Erbpäctern, denen endlich Großherzog Leopold die Ablöfung des Obereigen- 
thums geftattete. (Crome Staatsverwaltung von T. Il, ©. 418.) Burger 

Lombard. R. II, S. 220 räth dringend, die Theilbauern zu Erbpächtern zu 
machen. In Frankreich das Aufhören des Theilbaues vorausgefagt von Bau- 

drillart Manuel, p. 173, 

BZeitpadt. 

8. 61. 
Die Verpachtung größerer Landgüter auf Zeit gegen eine 

feſte, zumal Gelorente pflegt eine bedeutende Nolle nur in höher 

fultivirten Bolfswirtbichaften zu jpielen. ! Nur in folden ift vie 

Grundrente bedeutend, welche doch regelmäßig den Kern des Pacht: 

Ihillings bildet; nur hier der Unternehmerlohn recht ausgebildet, 

aljo das wirtbichaftliche Hauptziel des Pächters. So findet fich auch 
nur bier ein Mittelftand, welcher Einficht und Kapital genug befit, 
um einer größern, Landwirtbichaft vorzuftehen. Diefer Mittelftand ift 

ja überhaupt feine jehr alte Bildung. Zuerſt pflegt er fich in den 

Städten und ſtädtiſchen Gemwerben, wo er entjtanden iſt, auch für 

jeine neuen Kapital: und Arbeitskräfte ein Unterfommen zu fuchen ; 
erit wenn dieje, für ihn natürlichiten Anlagspläge gleichſam gefättigt 

jind, wird der Ueberfhuß dem platten Lande zuftrömen. Einige 

Sicherheit des letztern vor ritterlihen Fehden und junkerhaften 
Anmaßungen wird dabei immer vorausgefeßt. Daher die Kirche 

fo viel früher zw Verpachtung ihrer Güter fehreiten konnte, als 
die meiften weltlichen Beliger. ? Im einzelnen Theilen von Eng: 

land bat fich ein tüchtiges Pächterwejen bereits gegen Echluß des 
Mittelalters gebilvdet;3 in Deutſchland, zumal deſſen nördlichen 

und mweftlihen Gegenden, vornehmlich jeit dem Ende des 17. Jahr: 
hunderts: zuerft bei den Staatspomänen, wo die Beamtenarifto: 

fratie zur Einleitung diente, nachmals bei den Nittergütern. Daß 
England in diefer Hinficht vorangegangen iſt, mag zum Theil auf 

jeiner vielhundertjährigen Freiheit von Sinvafion beruhen. 5 Dagegen 
bängt die jo bedeutend geringere und fpätere Ausbildung des 

Pächterweſens bei den meiften romanijchen Völkern gewiß mit der: 

jelben Urſache zufammen, welche die Eigenthümerverwaltung großer 
. Güter bier jo felten gemacht hat: fie ſchätzen den Aderbau national 

minder hob, al3 die Germanen. 6? Am Altertum it das Zeit: 

pachtwejen befonvders frühzeitig von den Athenern ausgebildet wor: 

den, zum Theil aus denfelben Gründen, welche im neuern England 

obgemwaltet haben. ® 
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! Badt von pactum. Kleinere Landgüter find freilich faft auf allen Ent- 

widlungsftufen des Mittelalter verpachtet worden. (Mansi absi.) Bol. II. 

Feud. 9, 8. 1. Deutjche Beijpiele aus dem 9. Jahrh. bei Maurer Gefch. der 

Frohnhöfe I, ©. 316; aus dem 13, und 14. Jahrh. bei Struben De iure 
villicorum, p. 27. Anton Gefhichte der deutichen Landw. III, S. 89 ff. 198. 
(Pachtungen auf 1, 2, 3, 5, 6, 10, 33 Jahre, Lebenzzeit.) Mone Beiträge, 

©. 133 ff. Die niederländifhen Koloniften ſcheinen in diefer Hinficht einen 

wohlthätigen Anftoß gegeben zu haben. Sehr interefjanter Pachtvertrag über 
ein großes Gut mit Bauern ꝛc. in Flandern vom J. 1239 bei Warnkönig 

Flandr. Staats- und Rechtsgeſch. III, 1, ©. 109. Ueber angelfächfifche Pacht- 

verträge j. Turner History of the A. Saxons IT, p. 344 ff. Der Pachtſchilling 

befteht 3. B. in jährlichen 15 Salmen, oder 2000 Aalen für ein Moor; oder 

60 Fudern Holz, 12 F. Kohlen, 6 F. Torf, 2 Tonnen Bier, 2 gefchlachteten 

Nindern, 600 Broten, einem Pferde, 30 Scillingen und einem Nachtlager 
jährlich. Gutentwidelte Pachtverträge, 3. B. auf 10 Jahre lautend, in Italien 

ſchon während de3 13. Jahrh.: vgl. die Urkunden bei v. Rumohr Urfprung der 

Befitlofigkeit der Colonen in Toscana, ©. 122 ff. 

2 Bon der Häufigkeit der kirchlichen Pachtverträge unter Innocenz I. ſ. 
c. 6, X, 11,22. Wlerander III. beftimmt, daß alle bona fide gemachten Melio- 

rationen dem Pächter vergütet werden follten. (ec. 1, X, I, 41.) 

3 Farmer oft gleichbedeutend mit Landwirth gebraucht! Schon die Luxus— 

gefee und DVermögensfteuern Eduards IV. ergeben 4 Klaffen von Pächtern, 
deren lebte ungefähr 1/, fo hoch geſchätzt wurde, wie die erfte. 

4 Bereit3 im Dithmarjcher Landrecht von 1567 (S. 75 ff.) gute Beftim- 

mungen über Pachtweſen. v. Sedendorff Teutſcher Firftenftaat, ©. 342, 

Add., ©. 176 fg. Kurfürft Auguft von Sachen verpachtete im Anfang feiner 

Negierung ziemlich viel, fam jedoch fpäter davon zurid. (Falle a. a. DO. ©. 79, 85.) 
Die preußifchen Domänen find dem Pachtfyfteme feit 1684, mehr noch feit 1700 

unterworfen. In Hammover waren fie um 1650 noch ſämmtlich von Beamten 

verwaltet, um 1674 ſchon viele verpadhtet; obſchon bis 1719 auch noch viele 

Aominiftrationen fortdauerten. In Kurfachjen, meint der Statiftifer Wabſt 

(1732), fei „vor Kurzem“ die Verpachtung aufgefommen. In Defterreih An- 

fänge ſchon vor 1700, obſchon z. B. in Böhmen die Beamtenregie bis 1776 

währte. Vgl. Hillmann Gejhichte der Domänenbenußgung in Deutfchland, 1807. 
Uebrigens gab es im preußiſchen Staate 1861 auf 1121747 landwirthſchaftliche 

Eigenthümer nur 60705 Pächter. (Meiten I, ©. 335.) 

5 In Belgien werden 65%/, Proc, der landwirthſchaftlich benutzten Fläche 

von Pächtern beforgt, 341/, Proc. von Eigenthümern oder Nutnießern. Und 

zwar je dichter die Bevölkerung, je werthvoller der Boden und je höher im 

Allgemeinen die Kultur ift, um fo mehr hat die Verpachtung über die Selbft- 

bewirthichaftung das Uebergewicht. Vgl. Horn Statift. Gemälde, S. 175. 

6 Noch 1560 wird in einer franz. Ordonnanz verfügt, daß Bewirthſchaftung 

fremder Grundftüce den Berluft des Adels nad) fic) ziehen foll. (Recueil des ancien- 

nes lois XIV, 93.) Dagegen fagt die Glofje zum Sachſenſpiegel II, 22, daß man 

„viele Leute findet, die Ritters Art find und doch auf Pacht oder Zinsgütern figen.“ 



200 Buhl. Kap.5. Berhältn d. Grundeigenthbümers z. Landw. 

? Zu Heinrichs IV. Zeit waren in Franfreich eigentliche Pachtungen auf 
den Gittern des Königs, der Prinzen, Gemeinden und Pupillen häufig; aber 
DL. de Serres widerräth fie Privaten doch entjchieden. Celui son bien ruinera, 

qui par autrui le maniera. Ein reicher Pächter wird nur mit übergroßem 
Profite wirthichaften wollen, dazu feine Grobheiten x. Gin armer verjpricht 

zwar viel, kann es aber oft nicht halten. Negelmäßig wird das Gut vom Pächter 

ausgejogen, zumal wegen feines Geizes, der lieber ein Haus verfallen läßt, als 

ein Dach ausbeffert. Hat der Pächter eigene Grundſtücke in der Nähe, jo meliorirt 

er diefe auf Koften der gepachteten. Er verleumdet immer die leßteren, um 

Concurrenz abzufhreden. Von Berjchönerungen hält ihn die Furcht ab, den 
Herren dadurch zur Selbftrefidenz zu verloden. (Theatre d’agriculture, 1600, 

1, 8) Nod Leopoldt Einleitung in die Landwirthſch. der Deutjchen (1750), 

©. 877 ff., ift gar nicht fehr für Zeitpachten; eigentlich au Schreber Lehre 
von den Sammergütern (1754), S. 90 ff. nur bei fehr großem Gutsbefige. 

8 An Athen mußte der VBormund die Grundftüde feiner Mündel entweder 

jelbft bewirthichaften oder verpadhten. (Büchſenſchütz Befit und Erwerb im 

griech. Alterthume, ©. 89.) Er durfte fogar fiir die Baarfchaft der Mündel 

Grundſtücke faufen und verpadhten. (Lysias adv. Diog., p. 906. Demosth. adv. 
Aphob. I, p. 831.) Auch jelbftändige Privatleute verpachteten nicht felten (Lysias 

de olea sacra 9.) 

8. 62. 
Ein wohl indicirtes und zweckmäßig eingerichtetes Pachtſyſtem 

ruft viele Kapitalien in den Landbau, welde fonft draußen ge: 

blieben wären. Man denke fih einen Kapitaliften, der Landmann 

werden möchte. Pachtet dieſer ein Gut, jo kann er fein ganzes 
Kapital der Landwirthſchaft zuwenden; ift er ftatt deſſen genöthigt, 
das Gut zu Faufen, jo wird der Betrag des Kaufihilings der 
Landwirthichaft regelmäßig entzogen. Nun ijt es bei intenfivem 
Anbau dringend zu wünſchen, daß der Pächter mit eigenem 
Inventar handthiere.! Dieß bildet nicht bloß eine treffliche 

Eicherheit für den Verpächter (Türgot), ſondern gewährt auch dem 
Pächter eine viel größere Freiheit, als bei der Uebernahme eines ſog. 

eiſernen Inventars. Außerdem ift ein vom Grundherrn geftelltes 
eifernes Inventar gewöhnlich Fein ausgezeichnetes, und pflegt mit 

jeder neuen Verpachtung noch jchlechter zu werden. Die bei ver 
Annahme und Wiederabgabe vorzunehmende Taration durch „Sad: 
verjtändige” mag ſolchen Inventarſtücken, die auf dem ortsüblichen 
Durchſchnitte ftehen, gerecht werden; alles Weberdurchjchnittliche 
pflegt fie zu unterſchätzen, alſo demjenigen, der es angejchafft hat, 
zu jhaden.? Wer aber gar nicht nad) dem Ausgezeichneten jtrebt, 
wird in der Regel nicht einmal das Mittelmäßige erreichen! Ebenfo 
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läßt fich viel eher darauf rechnen, daß der Pächter eines großen 

Gutes wirklider Mann von Fach ift, als der Eigenthümer.? Schon 
die Nothwendigkeit, über die reine Grundrente hinaus, die ja dem 
legtern muß entrichtet werden, einen Unternehmerlohn zu gewinnen, 

Ipornt ihn zur Thätigkeit wie Eparfamkeit an. Zu niedrige 
Pachtſchillinge find in diefer Rückſicht ebenfo gemeinfchädlich, 
wie zu hohe.“ Letztere machen den Pächter muthlos, würdigen 
ihn zum Supplicanten herab und berauben ihn, weil der Erlaß 

eine Gnade ift, aller nöthigen Sicherheit; wogegen die erjteren 

ebenso Leicht ihn jchlaff machen.“ Die richtige Pachthöhe muß die 
ganze Grundrente und den landesüblichen Zins der mit dem Boden 
zugleich überlafjenen Kapitalien umfafjen. Der Eigenthümer pflegt, 
wenn er arm ilt, fnauferiger zu mirthichaften, als der Pächter; 
wenn er reich ilt, verichwenderifcher. (Sinclair.)6 — Eine Echatten- 
jeite des Zeitpächterwejens liegt in den Echlußjahren des jeweili- 
gen Gontractes, wo der Pächter unftreitig ein Intereſſe hat, auf 
Koften der Nachhaltigkeit Raubbau zu treiben. 

Das Ideal eines Bahtcontractes würde alfo dieſem letzt— 
erwähnten Uebel jteuern, zugleich aber dem Pächter, fo viel mie 
möglich, dieſelbe Eicherheit der Kapitalverwendung und diejelbe 
Freiheit und Würde? der Arbeit gewähren müfjen, wie fie ver ſelbſt— 
wirtbichaftende Eigenthümer befigt. 8 

I Bei den englifhen Pächtern immer eigenes Inventar. (Thaer Englifche 
Landwirthſch. II, 2, ©. 63 fi.) Ebenfo in der Aheinprovinz. (Schwerz Rhein. 
weftphäl. Landwirthſch. II, S. 7.) Hübjches Verfahren in Holftein, arme Pächter 
das eiferne Inventar allmälich einlöfen zu laffen: Hanffen Aufhebung der Leib- 

eigenſchaft, S. 134 ff. Auch der Antrittstermin der Pachtung ift hier von 

Wichtigkeit. So lehren bereits die Leipziger Defon. Sammlungen (1757) All, 

©. 815 ff., daß der 1. Mai dazu beffer tauge, ald Petri: das Vieh fei dann 

leichter zu erhalten, die übernommene Winterfaat beſſer zu ſchätzen zc. 

2 So meint Thaer, daß felbft redliche Taratoren jehr viel zu thun glauben, 

wenn fie da, wo eine Landkuh 15 Thlr. koftet, eine edle Kuh von 40 Thlr. 

Werth auf 20 Thlr. ſchätzen (a. a. DO.) 

3 Daß ein Pächter das Landgut meift gründlicher fennen lernt und energifcher 

benutzt, als der Eigenthiimer, wiffen ſchon die Leipziger Delonomifchen Samm— 

lungen (1747) IV, S. 450, 

4 Non agendum cum colonis summo jure: summum jus summa crux. 
Neque remissius agendum: bona enim nomina non compellendo mala fieri. 

(Columella I, 7.) 

5 Beifpiele bei A. Young Tour in the North of England IV, p. 376; 
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Statist. account of Scotland I, p. 258. Ein großmithiger Herr in Süd— 
wales verwandte binnen 17 Fahren iiber 20000 Pfd. St. zur Melioration feiner 

Güter, ohne den Pachtjchilling zu erhöhen; fein Nachfolger verdoppelte dieſen, 

und der Drud hatte mehr Einfluß auf Hebung der Wirthſchaft, als früher 

die Güte. (Davis Survey of $. Wales I, p. 165.) Aehnlich in Schleswig- 

Holftein: Hanffen Archiv der polit. Def. IV, ©. 429. Umgekehrt gibt e8 in 
England fehr viele zu hohe Pachten, die regelmäßig remittirt und nur bei un- 
gewöhnlich guter Erute ꝛc. voll eingetrieben werden. Vgl. Thornton On over- 

population, p. 293: 

6 Menn die Nömer (Columella De re rust. I, 7) eine Gutsverwaltung 

durch Sklaven, falls der Herr nicht gar zu weit entfernt war, der Verpachtung 

an freie coloni vorzogen, fo erkennt man ſchon hieraus, wie wenig dieje legten 

als ein tiichtiger Pächterftand in unferem Sinne gelten können. 

7 &8 ift fein gutes Zeichen, wenn fich die Pächter auf ihren Bifitenfarten 

nicht Pächter nennen, fondern Oekonomen! 

8 Bol. A. Young Polit. arithmetic I, 3. Faft in allen Stüden das grelffte 
Gegentheil dieſes Ideals bildeten die pojenjchen Zeitpadhten zu Anfang des 

19. Jahrh. Der Contract felten auf mehr als 3 Fahre gejchloffen, oft nur 
auf ein Jahr. Der Pächter zahlte feinen Pachtſchilling häufig für Die ganze 

Zeit voraus, fonnte nun aber aud) das Gut ausfaugen, wie er wollte. Ber 

triebsfapital hatte er faft gar nicht nöthig, weil die Frohudienfte der Bauer 
binveichten. Die Pächter meift verarınte Edelleute, oder auch Gutsherrnſöhne, 

die fich zur eigenen Wirthfchaft vorbereiten wollten, Diefe Verhältniffe haben 

fid) namentlich feit Ablöfung der bäuerlichen Laften fehr gebeffert. (Klebs 

Landesfulturgefeßgebung in Pofen, 1856, ©. 94 fi. 242 fg.) In Portugal 

noch jest gewöhnlich bloß auf 1—2 Jahre verpadhtet; daher faft gar keine 
ordentlichen Fruchtfolgen. (Journ. des Econ., Oct. 1859, p. 80.) 

g. 63. 
A. Se intenfiver der Landbau, deſto häufiger und nothwen— 

diger bedarf er auch ſolcher Kapitalvertvendungen, die fi durch 
ihren Mebhrertrag nur langfam tilgen. Ein Pächter kann fie nur 
dann vornehmen, wenn die Dauer jeines Contractes hin: 

reihend lang ijt. ! Etwas Nehnliches gilt von jedem feiner ent: 
worfenen Wirtbichaftsplane. Coll ver Pächter bei feinem Abzuge 

das Gut weder auf feine Koften beſſer, noch auf Koften des Eigen: 

thümers jchlechter zurüdlafien, als er es vorgefiinden hat, jo 

muß er den angefangenen Wirthichaftsturnus zu Ende führen. ? 
Aljo bein Dreifelderſyſtem hat die Zahl der Pachtjahre, mit drei 

dividirt, aufzugeben, bei einer ſiebenſchlägigen Feldgraswirthſchaft 

nit fieben dividirt u. ſ. w. Dan erkennt, wie die zunehmende Sn: 

tenfität des Landbaues auch von diejer Seite her auf Verlängerung 
ver Pachtdauer hinwirkt. Nur bei langer Pachtzeit ift es recht 
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ausführbar, die Pächter mit eigenem Kapitale arbeiten zu laſſen. 

Dieſe werden oft nicht umhin können, ihr Inventar erft nah An: 
tritt der Pachtung allmälich zu vervollftändigen, oft auch fehon vor 
gänzlichem Ablaufe derfelben einzelne Anventarftüde zu verkaufen, 

damit nicht durch plößliche Ueberſchwemmung des Auctionsmarktes 
ihr Preis allzu jehr gevrüdt werde. Se. länger nun die PBachtzeit 

dauert, eine deito Eleinere Quote machen die Jahre aus, in welchen 

nicht mit vollem Inventar gearbeitet wird. Ganz dafjelbe gilt von 
ver gefährlihen Schlußperiode jeder Pachtzeit, wo Raubbau im 
Intereſſe des Pächters, halbe Feffelung des letztern im Intereſſe 
des Eigenthümers liegt.“ Freilich muß der Pächterftand Schon ein 
jehr zahlungsfähiger und geachteter fein, wenn man ihm große 

Güter auf lange Zeit anvertrauen fol. Auch ift bei jedem jehr 
langen Rachtvertrage die Gefahr, daß eine mehrjährige Preisver: 
änderung der Bodenerzeugnifje die Vorausſetzungen durchkreuzt, unter . 

welchen die Contrahenten ihn gefchloffen hatten; dem Yäßt ſich aber 
durch Anfegung des Pachtſchillings in einer Combination von Geld 
und Naturalien vorbeugen. (Bd. I, $. 129.)56 

I Zn alten Griechenland fommen ein» und zweijährige Pachten vor (Lysias 

de sacra olea 9 fg.), 10jährige (Corp. Inser, Gr. I, Nr. 103), aber aud 

jolde auf 25 (Rangab& Antig. Hell&n. II, Nr. 475), ja auf 40 Jahre (Corp. 

Inser. Gr. I. Nr. 93.) In der ſüdlichen Lombardei felten auf weniger als 

9—12 Jahre gepachtet. (Jaeini J. ec.) In den hodhkultivirten Provinzen Spa- 
niens, Katalonien, Galizien, Afturien, Navarra, ſehr lange Pachten, in dem 

überhaupt jo öden Andalufien kurze. (Bourgoing Tableau de l'Espagne III, 

p. 164. Townsend Journey III, p. 328 ff. Campomanes Educacion popolar 

I, p. 73; App. III, p. OXLIX.) Die jchottifchen Leaſes feit Mitte des vorigen 
Jahrh. faft immer auf 19 oder 21 %. gejchloffen. (Maceulloch Succession to 

property, p. 186.) Es ift hier nichtS Ungemwöhnliches, daß ein folder Pächter 

auf 250 Acres 1800 Pfd. St. für Drains verwendet. (R. H. Grey Aderbau 

in den Lothians, überf. von Schreibers, 1843.) Ueberhaupt gehen die meiften 

jog. improvements, mit Ausnahme der Gebäude, von Pädtern aus. Wo 

feine folhen Leafes beftehen, da erkennen die ſchottiſchen Surveys Häufig aı, 

daß der Aderbau noch in demjelben Zuftande ift, wie vor 100 Jahren. In 

England werden die Leafes nur felten auf mehr als T—14 Fahre gejhloffen; 

eine Haupturfache, weßhalb der englifche Aderbau dem ſchottiſchen jo nachfteht. 

(Macculloch Statist. account 1, p. 452 fg.) Engliſche Grundherren betrachten 

19jährige Verpachtungen wohl als eine Art Veräußerung, wodurd) fie das Ge- 

fühl des Eigenthums verlieren: an irrational feeling, nad) dem Urtheile des 

Herzogs v. Argyll. (Statist. Journ. 1866, p.530.) Northumberland, Corn- 

wall, Surrey und Middleſer bilden hiervon Ausnahmen, Im Ganzen aber 
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jet die jetige Einfommenfteuer voraus, daß fih der Gewinn der fchottifchen 

Pächter durchſchnittlich zum Pachtgelde verhält, wie 50 zu 100; derjenige ber 

englifhen Pächter wie 75 zu 100. So vortheilhaft find die langen Bachtzeiten 

für den Gutsheren! In Deutfchland gibt Dithmar (Einleitung, 1731, ©. 78) 

6 Fahre als die gewöhnliche Dauer der Pachtverträge an; ähnlich Schreber 

(Sammergüter, S. 36); v. Juſti (Staatswirthid., 1755, II, ©. 124) wünſcht 

höchftens 9 Fahre: während gegenwärtig 3. B. tie Domänen in Baden auf 
9 Jahre, in Hannover und Kurheffen auf 12, in Wilrttemberg auf 18 Jahre 

verpachtet zu werden pflegen, die mecklenburgiſchen Nittergüter felten auf 

weniger al$ 14 Fahre; die cleveſchen Domänen ſchon gegen Schluß der Re— 

gierung Friedrihs I. auf 12 Jahre. (Stenzel Preuß. Gef. III, S. 195.) 
In Flandern zu Anfang des 19. Jahrh. meift 9 bis 18jährige Bachtungen. 

(Schwerz III, ©. 146.) Fett im Hennegau Yjährige. (de Laveleye, p. 289.) 

2 Dal. ſchon Sachſenſp. III, 77. Am liebften mehr als einmal, um günftige 

mit ungünftigen Jahren zu compenfiren. 

3 Nah Thaers Ausdrude fieht der Eigenthiimer das Gut wie eine Gattin 
an, der Pächter wie eine Mätreffe. Je länger die lettere Verbindung währt, 

um jo ähnlicher wird fie der erſtern. (Bgl. fhon Philippi Bertheidigter 

Kornjude, 1765, S. 109 fi.) Mit diefer Beobachtung hängt die Marime zu: 

jammen, daß man bei der neuen Verpachtung eines Gutes den frühern Pächter, 

wenn er ſich bewährt hat, feinen Mitbewerbern vorziehen ſolle. So ſchon Co- 

lumella I, 7. L. 4 Cod. Justin. XI, 70. Marjhall räth, daß jede Padıt, 

lang oder furz, immer 3 Jahre vor ihrem Ablaufe gekündigt und dann fogleid) 
dem neuen Meiftgebot unterworfen werde. Dit Ausnahme der 3 legten Jahre 

gehen die Antereffen des Pächters und Verpächters ganz parallel, (Southern 

counties II, p. 212 ff.) Lord Games Verfahren, welches den Pächtern contract- 

lic) verfpricht, entweder ihre Pacht zu verlängern, wenn fie ein zufagendes 

Mehrgebot thun, oder ihnen die mehrgebotene Summe, mit einer gleich Anfangs 
perabredeten Ziffer multiplicirt, als Abftandsgeld auszuzahlen, ift von Knaus 
lebhaft empfohlen. (Tübinger Zeitfchrift 1844 ©. 79 ff.) Auch von Jacini a. a. O., 

S. 269 ff. ©. dagegen Seelig im Rau-Hanffenfchen Arhiv, N. F., IX, ©. 55. 

4 Kurfürft Auguft, der vor Raubbau des Pächter ungemein ängſtlich war 
(Oeconomia Churf. Augusti, ©. 15), ſcheint nur bei ſehr bewährten Pächtern 

ftatt 3 Jahre 6 bewilligt zu haben. (Schreber, S. 158. 163.) 

5 Vgl. Gr. Soden N. Oel. IV, ©, 154. Sinclair Code of agri- 

eulture, p. 61 ff. 

6 In Südſchottland ift es ſehr gewöhnlich, zwar die Geldrente nad) den 

Kornpreifen ſchwanken zu laffen, aber doch nur innerhalb einer contractlich feft- 

geftellten Marimal- und Minimalgränze. 

8. 64. 
B. Die Pachtungen bedürfen einer dreifahen Sicherheit: 

gegen teillfürliche Zurüdnahme von Geiten des Verpächters jelbit, 
oder auch feiner Nachfolger, oder endlich gegen fonftige Zufälle, 
welche das Verhältniß auflöfen könnten, In der eriten Nückicht 
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ift beliebige Kündbarfeit des Pächters offenbar das größte Hinderniß 
aller feiten Kapitalverwendungen. Das müßte ein jehr roher und 
zum Raubbau geneigter Pächter fein, welcher nur dur das 

Damoklesſchwert beliebiger Kündigung von Mißhandlung des ihm 
vertrauten Grundjtüces abgehalten werden könnte.! Wenn vie jog. 
tenancy at will, die im weſtlichen und mittlern England jo weit 
verbreitet it, bisher den engliſchen Aderbau nicht noch viel mehr ge: 
fejfelt hat, jo beruhet dieß darauf, daß ein gewiſſes patriarchalifches 

Verhältniß zwiſchen Gutsherren und Pächtern die ganz beliebige 
Kündigung thatfählih in Schranken hielt.“ Doc wurde immer 
geklagt, daß ungewöhnlich ftrebjame Pächter viele Anfeindung ihrer 
trägeren Standesgenofjen zu erdulden hatten, weil dieje fürchteten, 

der Gutsherr möchte nun auch von ihnen zunächlt mehr Thätigfeit 
und hernach mehr Pachtgeld fordern. Gegen die zweite Nücjicht 

ftreitet daS Recht des Nachfolgers, die von feinem Vorgänger ab: 

geſchloſſenen Pachtverträge zu widerrufen, welches fich namentlich 
bei Familienfiveicommiffen lange erhalten hat; 3 ebenfo die Grund: 
jäge: „Kauf oder Concurs brechen Miethe.” Wenn auch ein fog. 
Abjtandsgeld in ſolchen Fällen üblich ift, fo kann doch gerade 

ein bejonders geſchickter Pächter für Durchkreuzung feiner beſon— 
ders mohlberechneten Wirthichaftspläne jchwerlich ganz entjchädigt 
werden; und auch injofern hat gerade er am meijten zn fürchten, 

als jein mohlbejtelltes Gut am leichteſten Käufer anzieht. Endlich 

find alle Pachtungen auf eine oder mehrere Lebenzzeiten für die 
jehr meitausjehenden Wirthichaftspläne und Kapitalanlagen des 

intenfioften Aderbaues zu unberechenbar, wenn fie gleich zur Be: 

feftigung rein perjönlicher Verhältniſſe wohlthätig beitragen mögen. 5 
Sp bei der Bitalpacht vieler früheren Domänenpächter, welche in 
der Niedrigkeit ihres Pachtichillings die Hauptbefoldung ihres Po— 
lizeis und Nichteramtes empfingen. Eine große Beruhigung beider 
Contrahenten liegt darin, wenn gleich im Contracte ein Schied8: 

gericht für alle etwanigen Streitigkeiten über deſſen Auslegung 
bejtellt iſt. 6° 

1 Rad) Maclagan Land culture and land tenure in Ireland (1869) p. 54 

find in Irland allerdings die Heinen Wirthichaften mit langen Contracten 

ſchlechter beftellt, als die mit beliebiger Kündbarkeit; anders natürlich bei großen 
Wirthſchaſten, die von gebildeteren Pächtern geleitet werben. 

2 Einem Beitpächter fann der Zins, wenn fein Contract abgelaufen ift, nad) 

Umftänden plötzlich gefteigert werden; einen tenant at will nur ſehr allmälich, 



206 Bud. II. Kap. 5. Berhältn. d. Grundeigenthümers z. Landw. 

weil das ganze Verhältniß auf Vertrauen berubet. (Marshall Rural economy 
of Yorkshire I. p. 26 fi.) Die englifhen tenants at will ftehen meift auf 

halb- oder ganzjährige Kündigung. (Vgl. ſchon 13 Henry VIII, c. 15. 16.) 
Mie fih in Northfumberland, mitten unter 12— 14jährigen Leafes, die tenants 

at will des Herzogs „wegen der noblemindedness ihres Herren“ auf Lebens— 
zeit ficher fühlen und große Meliorationen wagen, |. Statist. Journ. 1838, 

p. 399. Nach Thornton freilich gründen die meiften tenants at will ihre Sicher- 

heit viel weniger auf die Milde ihres Gutsherrn, als auf ihre eigene Vorſicht, 

ja fein dauerndes Kapital in den Boden zu fteden. (Overpopulation, p. 293.) 
Jedenfalls wird der fo unficher geftellte Pächter feine Mittel eher auf Viehzucht, 

als auf Aderbau verwenden. Macculloh ſchreibt das Sinken des Aderbaues 

in fo vielen Theilen von England hauptjählich der häufigen Verdrängung von 
leaseholders durch tenants at will zu. (Statist. account I, p. 449.) Bayerfche 

„Herrengünftler.“ Den holfteinifchen „Wirthen bis weiter“ (Hanffen Aufpebung 

der Leibeigenſchaft, S. 17) rieth das Sprüchwort, ihr Bett erft am Abend zu 

machen, da jie Morgens nicht wüßten, ob fie no darin jchlafen würden. 

Früher gab es im Lüneburgifchen viele ſog. Schillingsgüter, welche der Bauer 

gegen einen Schilling empfangen hatte, und deßhalb gegen Niüdgabe des 

Schillings jederzeit wieder verlaffen mußte; letzteres in der Celliſchen Polizeiordn. 

(1618) 44, $. 8 aufgehoben. Unbedenklich ift dieß Princip faft nur bei Wiefen, 
die feiner Diingung bedürfen. 

3 In Schottland ſchon 1449 felbft die längften Leaſes gegen den Nach— 

folger gefichert, was freilih auf Fideicommifjen keine Geltung hatte. (Bgl. 

$. 91.) In England 32 Henry VIII, ce. 28. In Frankreich haben erft die 

Phyfiofraten durchgeſetzt, daß der Pächter 27 Fahre lang feinen Contract fichern 

konnte. Befjer Code Napoleon, Art. 1743. Früher mort et mariage rom- 

pent tout louage, (Warnfönig Franz. Staats- und Nechtsgefhichte II, S. 581.) 

4 Vendage passe Jouage. Dod) ift e8 ſchon bei Beaumanoir Coütumes 

XXXIV, 13 möglid, fih durch den Gutsherrn dagegen fichern zu lafjen. Nach 
dem öjterreichifchen Geſetzbuch, 8. 1095 wird das Recht des Miethers ein ding- 

liches, wenn der Bertrag im Hypothekenbuch eingetragen ift. Vgl. Preuß. All- 
gemeines Landrecht I, 21, 358. 

5 Die im füdweftlichen England fehr verbreiteten Pachtungen auf drei Leben 
werden gewöhnlich auf den Pächter felbit und zwei feiner Kinder geftellt; wenn 

eins von diejen früh ftirbt, fo darf der Vater meift ein anderes einjchieben. 

Durchſchnittliche Dauer eines jolhen Verhältniffes 54 Jahre. (Journal des E. 

AVI, p. 118; nad) Quarterly, Rev. LXXXV, p. 532 nur 40 Jahre.) In 

Weft-Devon pflegte man den Pachtſchilling als Kapital vorauszuzahlen, mit 

Ausnahme eines Heinen jährlichen Kanons: der Pächter hatte dann faft gar 

fein Kapital zu Meliorationen übrig, und der Gutsherr war in der gehäfjigen 
Yage, durch rafches Abfterben jeiner Leute zu gewinnen, (Marshall West of 

Eugland I, p. 44 ff. 71. II, p. 226.) Generationserbbeftände auf den kur— 

pfälziishen Domänen, auf drei Generationen verliehen, wo aber jelbft die Ernte 

verloren ging, fobald der Enkel vor deren Einheimfung ftarb, (Cotta'ſche 

Vierteljahrsſchrift, 1845, IV, ©. 4 fg) Schupflehen (bona vitalitia) in 
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Schwaben, Leibgedingsgiiter in der Kurpfalz (VBogelmann im Archiv der polit. 

Def. V, ©. 137 ff.), meift nur im Kleinen üblich. Wie die dänifchen Feſte— 
güter allmälih von einjähriger Pacht zu Iebenslänglicher famen, |. Falcks 
N. Staatsb. Magaz. VI, S. 227 ff. 

6 In England großentheils durch die fehr ausgebildete Ortsgemohnheit 

erjeßt; vgl. H. Schulze Nationalöf, Bilder aus Englands Bolfsleben, ©. 100 fg. 

* Ueber die belgischen Localbräuche, wie der abziehende Pächter für zurüd- 

gelafjenes Inventar entfchädigt wird, f. de Laveleye, p. 291 ff. Von einer 

Kalfdüngung 3. B. wird angenommen, daß fie binnen 5 Jahren fich verzehrt: 

nach) einer Ernte follen noch 15/g,, dann 10/94, Hfaı, Ya und des urſprüng— 
lihen Werthes im Boden fteden. Das tenants-right von Lincoln läßt eine 

Knochendüngung in 3, eine Lchmdüngung von Torfland in 5, eine Gypfung 

in 7 Jahren ausgenußgt werden. (Statist. Journ. 1866, p. 614 ff.) 

8. 65. 

C. Nach älteren deutſchen Recht begründet jede Verleihung 

von Land zugleich eine perjünliche Abhängigkeit des Empfängers, 

eine Freiheitsminderung oder wenigitens Verluſt der Staatsunmit— 

telbarfeit 20. Je mehr fich dagegen das neuere Pächterweſen aus- 

bildet, um fo ausjchließlicher pflegt das Verhältniß zwiſchen Pächter 
und Verpächter auf ganz beftimmte und rein ökonomiſche 

Verpflichtungen bejchränkt zu werden. ! Wenn bis vor Kurzem 

jo häufig, und bier und da nod gegenwärtig, den Pächter in 

feinem Contracte mancherlei kleine Naturalvdienfte, Lieferungen und 

Duartierungen auferlegt wurden: jo pflegte der Gutsherr diefe An- 
nehmlichkeiten nicht blog durch einen Minderbetrag des Pachtſchil— 
lings überaus theuer bezahlen zu müfjen.? In der Regel mußte 
auch das Bedientenähnliche dieſes Verhältniſſes dem Selbjtgefühle des 

Pächters ebenjo demüthigend erjcheinen, wie dem des Verpächters 

jchmeichelhaft; und wie mancher vorzugsweiſe gebildete und wohl— 
babende Wann, der auch am Erjten zu einem hohen Bachtjchillinge 
bereit gewejen wäre, der aber feinen Privatherrn wünſcht, ift 

dadurd vom Pächterberufe abgefchredt worden! Dieß gilt in be: 
jonderen Grade von der focialen Ehrerbietung und politifhen Unter: 

würfigfeit, welche ver engliiche Gutsherr von feinem tenant at will 
fordert. Nah Sinclair zahlen dieſe legteren für denfelben Boden 

nur halb jo viel Bahtihilling, wie der auf 21 Jahre geficherte 
Beitpächter. ? Uebrigens findet man in England fait regelmäßig, 

daß auch die landwirtbichaftlihen Taglöhner fih da am wohliten 
fühlen, wo die Pächter gute Contracte haben. ’ 
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D. „Wenn ein ganzes Collegium der gejhidteiten Defonomen 

und Juriſten vier Wochen lang an einem Bachtcontract arbeitete, 

jo würde diefer das Gut einem recht habgierigen und ſchlauen 
Pächter gegenüber doch nicht Ihüßen, oder er müßte jo abgefaßt 

jein, daß er einen guten Pächter volljtändig lähmte.” (XThaer.) 

Nah den neueren Fortjchritten der Landbauwiſſenſchaft ift diefe 

unbedingte Skepſis hoffentlich nicht mehr begründet, und man 

könnte insbejondere dem Pächter auflegen, mit Hülfe ordentlicher 

Buchhaltung nachzuweiſen, wieviel Kali und Phosphorfäure er 

ausgeführt und wieder eingeführt hat. Beim Ablaufe jeiner Pacht: 
zeit müßte er das Minus vergüten, das Plus vergütet erhalten. 

Auch ift es ebenſo nützlich wie unbedenklich, wenn Pächter und 
Verpächter vor Antritt der Pacht gemeinfam einen Wirth: 

ſchaftsplan feitfegen, welcher dann jpäter nicht ohne beiverfeiti- 
gen Conſens geändert werden kann. 6789 

I Sehr beklagt von Ad. Müller. Am früheften fam das neuere Syſtem 

(rente foneiere ftatt deS cens seigneurial) in den Etädten auf: ſ. die Genter 
Urkunde von 1259 in Warnlönig Flandr. Staats- und Nechtsgefchichte II, 2, _ 
Ur. 89. III, 1, ©. 76. 

2 Nah Sinclair Grundgefete des Aderbaues, S. 53, fauft der Gutsherr 

dabei 3. B. die fchlechteften Hühner um den höchſten Preis, zahlt flir fchlechte 
Arbeit mehr, als für die befte u. f. w. — Bei vielen Naturallaften liegt das 

Angenehme für den VBerpächter großentheils eben in ihrer Unbeftinmtheit, fo daß 

er 3. B. jederzeit auf feinem Eigenthum Obdach und Beköftigung finden fanın xc. 

Indeſſen gerade diefe Unbeftimmtheit wird der Pächter, der genauer rechnet, 

als der große Herr, wahrſcheinlich hoch über ihrem mathematifhen Werthe 

veranjchlagen. Anders, wenn Pächter und Berpäcdhter gleihmäßig bei einer 
Leiftung intereffirt find: wie 3. B. in Schottland die Armentare von beiden je 

zur Hälfte getragen wird (Sinclair a. a. O., ©. 65 ff.), oder wie Thaer an— 
heimgibt, bei allen Reparaturen das Material vom Gutsherrn, die Arbeit vom 

Pächter beforgen zu laſſen. (Rationelle Landw. I, ©. 87.) In England ift 

dieß fjelbft bei Meliorationen, wie 5. B. der Drainage, das gewöhnliche Ver— 
fahren. (Quart. Rev. LXXIll, p. 484.) 

3 Eintheilung der englifchen Pächter in petty farmers, simple f. und gent- 
lemen farmers. (Thaer Engliſche Landwirthſch. I, ©. 19 ff.) Nur wo gute 

Pachtcontracte üblich find, werden die größeren Pächter von den Geiftlihen und 

fleineren Country-Squires für ihres Gleihen angefehen, wie 3. B. in Norfolk. 
(Marshall Norfolk I, p. 38.) Zum tenant at will gibt fi ein Gentleman 

jchwerlich her, und man fann deßhalb fagen, daß die Pächter mit wifjenjchaftlic) 
tadelnswerthen Contracten im größten Theile von England ein Analogon des 
deutſchen Bauernftandes bilden, Nah A. Young: „wird man unmöglich lange 
in ihren Häufern fein, ohne fich zu überzeugen, daß nirgends mehr Spuren von 
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wahrem Glüd und weniger Spuren von moralifhen Leiden anzutrefien find,“ 
(Annals of agriculture, Nr. 97.) Was die Fortdauer diefer Klafje vornehmlich 

ftügt, ift die jog. Chandosclaufel (18. Auguft) der Parlamentsreform von 1831, 
daß Pächter von 50 und mehr Pf. St. Pachtſchilling auch ohne allen fihernden 
Contract zum Parlamente mitwählen follen. Die Aufhebung diefer Claufel wäre 

nad Thornton der größte Dienft, welchen man der Landwirthſchaft leiften könnte, 
weil dann beffere Pachtcontracte fehr zunehmen würden. Freilich könnte die, 

bei der nationalen Vorliebe der Engländer für große Gutswirthichaften ($. 50. 
53.), wohl in ſehr vielen Fällen nur der Uebergang fein zur Verdrängung der 
Heinen bauerähnlichen Pächter durch gentlemenf., d. h. aljo zu einer aber- 
maligen Schmälerung der ohnehin fo precären bäuerlichen Elemente. Echon jetzt 
hat das Auffommen der gentlemenf. jehr dazu beigetragen, das am Tiſche 

des Pächters beföftigte Hausgefinde zu frühverheiratheten Taglöhnern zu machen. 
(Thornton Overpopulation, p. 218,) 

4 Eo in Lincoln, Rutland, Northumberland, Norfolt, Suffolf, Südfchott- 
land und den Bauerndiftricten Cumberland und Weftmoreland; wogegen Dorjet, 
Wilts, Sommerfet und ein großer Theil von Hochſchottland das entgegengefeßte 
Extrem bilden. (Thornton, ]. c., passim.) 

5 8. Birnbaum Lehrbuch der 2. W. III, $. 2918 fi. Drechsler Statif 
des Yandbaues (1869) läßt es nicht als wirklichen ſtatiſchen Erfag gelten, wenn 
zwar ebenjo viel Nährftoff wieder zugeführt wird, als entzogen ift, aber auf 

anderen Stellen des Landgutes. (S. 140 ff.) Indeß liegt eine zwedwidrige 

Bertheilung der Pflanzennährmittel über die verjchiedenen Felder gewiß nicht 
im Intereſſe des abziehenden Pächters; und nur diefes Intereffe hat der Eigen: 

thümer wirklich zu fürchten. 

6 Hoffmann in der Tübinger Ztſchr. 1848, ©. 724 fg. Den Pächter 
in feiner Fruchtfolge zc. gar nicht zu beſchränken, gilt in England allgemein für 

devaftirend; fehr oft wird im Contracte verboten, altes Grasland umzubrechen 
und auf eine Brache mehr; ald 2 Kornernten folgen zu lafjen. (Macculloch 
Statist, account I, p. 173 ff.) 

7 Das früher jehr gewöhnliche Berbot, Heu, Stroh, Dünger zu verkaufen, 
mag in der Nähe einer großen Stadt oder Fabrik, wo der Pächter leicht an- 

dern Dinger haben könnte, fehr läftig und unnüg fein. Bol. ſchon Eolerus 
Oeconomia ruralis (1609) IX, 7. — Meiningifches Berfahren, wonad der 

Verpächter oder Pachtnachfolger die Beftellung, Düngung und Ausfaat im legten 
Jahre durch einen verpflichteten Mann vornehmen oder doch beauffichtigen laſſen 

kann. (Rau-Hanſſen, Archiv, N. F., IX, ©. 76.) 

8 Schon die alten Israeliten geftatteten einem Pächter auf 7 Jahre nur 
einmal, Flachs zu bauen; einem Pächter auf kürzere Zeit gar nicht. (Mischna, 
Tit. de Damnis II, 9.) In Griechenland ſchildert Theophr. De causis plant. 
I, 15 große Vorfihtsmaßregeln, um gegen Erfhöpfung im legten Pachtjahre 

vorzufehren, namentlich Bejchreibungen des Felderzuftandes, der nachmals ebenfo 

zurücdgegeben werden mußte. Einen Padtcontract auf 40 Jahre, mit einer 
Menge Claufeln, um fowohl gegen Ueberlaftung des Pächters, wie gegen Aus- 
faugung des Gutes zu fihern, aus dem Jahr 345 v. Chr. f. in Boeckh Corpus 

Roſcher, Spftem der Volkswirthſchaft. 11. 14 
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Inseriptt, Gr. I, p. 32. Mitunter wurde die Bedingung geftellt, daß im 
legten Jahre die Hälfte des Bodens brad liegen follte, während der Pächter 

in ben früheren Jahren ganz freie Hand Hatte. (Corp. Inser. Gr. I, Nr. 103.) 

Bon Düngvorfriften für Zeitpächter im 14. Jahrh. ſ. Mone Beiträge, ©. 145; 
im 16. Jahrh.: Heresbach De re rust. I, p. 187. 

I In Großbritannien gab es 1851 Farmholdings unter 5 Acres 18975, 
von 5—10 4. 25299, von 10—50 4. 93025, von 50—100 4. 53274, von 

100—200 4. 52912, von 200—300 4. 20603, von 300—400 A. 9031, von 
400-600 4. 6311, von 600—1000 X. 2816, von 1000 U. und mehr 1132. 

$. 66. 
Auch der bejtorganijirte Pächterftand wird von denjelben Ge: 

fahren bevrohet, wie der blühende Mittelftand überhaupt: nämlich 
einerjeit3 von proletarischer Auflöfung in Zwer gpächter, anderer: 

ſeits von gelvoligarhiicher Zufammenziehung in Riejenpädter. 

Eigentlihe Bereiherung in ihrem Gefchäfte kann bei Zeit: 
pächtern immer nur felten vorkommen. ! Auf die Dauer vielmehr 

ift ihre Standeslage injofern Feine günftige, als die Menge der zu 
verpachtenden Grundftüde faft immer dieſelbe bleibt, während die 

Anzahl der pachtluftigen Menſchen wächst. Ein Pächter kann feines 

Berufes wegen Faum umbin zu heirathen; und die Reize des Land: 
lebens find gerade für junge Leute jo groß, daß feine Söhne leicht 
faftenmäßig den Beruf des Vaters fortjegen. ?? Wird fomit die 

GConcurrenz größer, jo finden es die Grundeigenthümer häufig in 
ihrem Intereſſe, den Umfang der einzelnen Pachtungen noch mehr 
zu verkleinern, als die fteigende Intenſität der Wirthſchaft nöthig 
machte. Denn der Mitbewerb um ein Eleines Pachtgut pflegt nicht 
allein ausgedehnter, ſondern auch eifriger zu fein, al3 um ein 

großes: wohl aus demjelben Grunde, weßhalb in der Regel ordinäre 
MWaaren nicht bloß abjolut, jondern auch relativ mehr Kaufluftige 
finden, als Eoftbare. (Bd. I, $. 104.) Und doch ift die Ber: 
Ihlagung der Wirthſchaften von einem gewiffen Punkte an nichts 
weniger als eine Förderung de3 reinen, oder gar des freien Er: 
trages, wovon ja eigentlich die Grundrente gezahlt werben follte. 
Es wird aljo der höhere Pachtſchilling in zahllofen Fällen eben 
nur darauf beruhen, daß der Pächter von feinem Unternehmer 

verdienfte abbricht, wohl gar von feinem Kapitalzinfe und gemeinen 
Arbeitslohne. Ueberſchätzung vermeintlicher Selbſtändigkeit, (des jog. 
eigenen Heerdes!) nicht genaue Berechnung der Producte und Arbei: 

ten, welche man ſelbſt im Haufe verbraucht und leiftet, können hier 
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fo leicht Irrthumspreiſe bewirken; ja Verzweiflung, eine andermeitige 

Arbeitsgelegenheit zu finden, wahre Nothpreife.? Daß der Land- 

bau, ſomit die Volkswirthſchaft und das Volksleben im Allgemeinen 

hierunter leiden müſſen, verjteht fih von felbft: alle Vortheile, 

welche der Weberlaffung von Land an gebildete und wohlhabende 

Pächter nachzurühmen find, haben fich hier in ihr Gegentheil ver: 

wandelt. Und felbft der bloße Privat: und Standesnußen der 

Grundeigenthümer wird durch eine ſolche Degradation der eigent- 

lihen Landwirthe gewiß auf die Dauer ſehr ſchlecht befördert. © 

Man muß nur verfprodene und wirklich bezahlte Rente unter: 

ſcheiden. Iſt der abjolute Ertrag der Landwirthſchaft bedeutend 

gefunfen, jo wird jelbft die größte, quälendſte Relativfteigerung 

des an die Gutsherren zu entrichtenden Theiles (rack-rent) nicht 

immer Gewinn für dieje bleiben. ? 

1 Die engliichen Pächter pflegen jelten mehr vor fih zu bringen, als to 
live respectably and to bring up a family, welde dann in derjelben Weife 
fortlebt. Und zwar braudt ein Pächter, der nicht fonftiges Vermögen hat oder 
für Lohn arbeitet, nah Ramſay (Statist. Journ. 1865, p. 383) ein Gut von 
mindeftens 40—50 Pfd. St. jährlih, um feine Familie zu erhalten, Die we- 

nigen, die reich werden, verbanfen dieß einem ungewöhnlid großmüthigen 
Pachtcontracte, oder find Korn- und Biehhändler, oder haben durch Preisver- 
änderung des Geldes gewonnen (Loudon Encyclop. of agriculture, p. 719); 
zuweilen auch durch einen großen Aufſchwung der Landwirthſchaft binnen ſehr 
furzer Friſt. (Macculloch Statist. account I, p. 563.) Wie fehr die bel- 

giſchen Pächter darunter leiden, daß ihre Berpächter zu Hein find, um groß- 

müthig fein zu fünnen, j. de Laveleye, p. 234 fg. 
2 In England wird das Pachtrecht (al personal property) beim Tode des 

Pächters unter feine Kinder gleich vertheilt, wenn nicht der Verpächter im Con- 
tracte dagegen vorgefehrt hat; in Schottland vererbt es ſich (al$ real property) 

ungetheilt nad) der Primogeniturfolge. Diefer letzte Gebrauch zwingt die jüngeren 
Pächterſöhne, an eine ftädtifche zc. Laufbahn zu denken. Können die Pächter 
ihre Wirthichaft vertheilen, jo ift faum zu hindern, daß ſich nicht zu viele 

Söhne diefem Berufe widmen, oder gar auch Echwiegerfühne, die nicht einmal 
immer vom Landbau etwas verftehen. (Oliver bei Macculloch Succession to 
property vacant by death, p. 185 ff.) So in $rland, wo mander Pächter, 
wenn er feine ältefte Tochter verheirathet, dem Schwiegerfohne die Hälfte feiner 
Pachtung abtritt, bei Vermählung der zweiten Tochter wiederum die Hälfte des 
Uebrigen. Dft findet der Gutsherr fein Land, das er einem Einzelnen auf 

beftimmte Frift gegeben, nachher beim Ablaufe derfelben von 20—50 Menſchen 
bejetst, die er nun doch nicht füglich Hinauswerfen fan. (Wakefield Account 

of Ireland, 1812. Macculloch Statist, account I, p. 377. 521.) Freilich 
fonnten hier auch ſelbſt Pächter von 40 Acres zuweilen binnen 3 Zahren fein 
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Schwein für fi jchladhten! (Irish poor inquiry, I. Report, Append. A., 
p- 415 ff.) und die tenants at will ftanden fich meift befier, als die leaseholders, 

weil fie durch größere Abhängigkeit vor Uebertheilung ficherer waren. Vgl. 89.52.67. 
3 Das eigene Einkommen der Pächter wurde von der Pittfchen Einkommen: 

fteuer in England zu 3/4, in Schettland zur Hälfte ihres Pachtſchillings veran- 
ihlagt; von der Peel'ſchen Einfommenfteuer nur refp. zu 1 umd 1/,. Bis jet 

haben ſich übrigens die für den Pächterftand ungüinftigen Concurrenzverhältniffe 

in England nicht fowohl durch Verkleinerung der Wirthfchaften oder Höhe des 

Pahtjhillings geäußert, — man rechnete 1750, daß der Pächter durchſchnitt— 
lich 1/g, jegt nur 1/, bis 1/, feines Nohertrages abgeben müßte, (Maccuiloch 
Statist. I, p. 560) — fondern durch Verminderung ihrer politifchen und fo- 
cialen Unabhängigkeit. Faft in allen Graffhaften bemerkt M’Cullod: leases 

less frequent, jo daß folglich die tenancy at will ſich mehr und mehr ausbreitet. 

4In Zülich betrug der Pachtſchilling größerer Güter durchſchnittlich 21/, Thlr. 
pro Morgen, einzelner Grundftüde 4 Thlr. (Schwerz Rhein. weftph. Landw. II, 
©. 75.) In Irland wurden nad) der Inquiry von 1833 die großen Pachtungen 

durchſchnittlich um 10—15 Proc. wohlfeiler gelaffen, als unter fonft gleichen 
Berhältniffen die Heinen. Fall, wo ein Grundftüd, das 50 Pfd. Et. jährlich 

werth war, zu 450 Pfd. verpacdhtet wurde, bei J. S. Mill Principles 11, Ch. 9,2. 

Nah Garnier ward ein franzöfifhes Gut von 4—5000 Fr. Padıfhilling mit 

dem 25fachen erfauft; war es dagegen in Parcellen getheilt, mit dem 40fachen 
(Trad. d’Adam Smith, 1822, VI, p. 179.) 

5 Im proteſtantiſchen Nordoften von Irland wird die rafende Goncurrenz 
dur das fog. tenants-right befchränft, indem fich der neue Pächter nicht 
allein mit feinem Grundherrn, fondern aud mit feinem Pachtvorgänger ver: 

ftändigen muß, und zwar mit dem leßten nicht bloß wegen der Meliorationen, 

jondern mehr noch wegen des good will. Die Abtretung von Seiten des 
Pachtvorgängers hat mitunter wohl 100 Pfd. St. gefoftet, bei einem Grund- 

ſtücke, das 7 Pfd. St. Pacht geben mußte; gewöhnlihd 10 Pfd. St. pro Xcre. 
(Binn Miseries and beauties of Ireland, I, p. 85. 114 ff.) Freilich ift das 

Berhältniß Fein juriftifch anerfanntes, und der Vorgänger fann einer Weigerung 

feines Nachfolger in den meiften Fällen bloß Gewalt und Drohung entgegen- 
jegen. Wie wenig dieß wirkliche Meliorationen des Pächters befördert, ſ. Camp- 

bell Foster Letters on Ireland, Nr. 9. gl. Lord Dufferin Contributions 
to an inquiry into the state of J., 1866. J. St. Mill's Rede in den Times 
vom 18. Mai 1866 und Troplong De l’&change et du louage, 1841, p. XXIII. 
Indeſſen läuft es thatfächlich doch auf ein Gewohnheitsrecht hinaus, daß Fein 

Pächter, fo lange er einen angemefjenen Pachtſchilling zahlt, vertrieben werben kann. 

6 Bor 1848 zerfchlug man in Isle de France viele große Pachtungen, um 
die Rente zu fteigern. Als aber die Preife fielen, machten die Heinen Pächter 

Concurs, die Eigenthümer mußten ihr Land zurüdnehmen und wieder an größere 
Kapitaliften-Pächter austhun. (Journal des E., Mars 1856, p. 341.) Bon den 

ungefähr 8000 größeren Gütern Irlands kamen zwifchen November 1849 und 
September 1851 1945 vor dem Encumbered-Estates- Court zum Concurſe. 
Ihr Werth betrug, mit 5 Proc. fapitalifirt, 22821800 Pfd. St., ihre Edulden- 

laft 22458576 Pb. St. (Quarterly Rev. XC, p. 190 fg.) Wie andererfeits 
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die Zerfplitterung der Pächter auf die Lohnarbeiter wirft, mag z. B. daraus er- 

hellen, daß in Mayo von 46000 Farms 44000 unter 15 Acres hielten, und ihre 
Pächter zu arm waren, um fremde Arbeiter zu miethen; neben ihnen gab es daher 
67000 männliche „Feldarbeiter“ über 15 Jahren, die faum von je 4 Tagen 
einen vollbefhäftigten Arbeitstag hatten. (’Thornton Overpopulation, p. 99.) 

° Bei den füdjchottifchen Pächtern fommen gewöhnlich 33 Proc. des Roh— 
ertrages auf den Pachtſchilling, 20 Proc. auf den Kapitalzing und Unternehmer- 

lohn des Pächters, 47 Proc. auf die Kulturkoften. (Knaus in der Tübinger 

Ztſchr. 1844, ©. 73 fi) In England auf leichtem, aber gut beftelltem Mittel- 
boden, 20-8 Proc. Grundrente (einfchließlih der Steuern, Zehnten, Armen: 

taren), beinahe 4 Proc. Pächterlohn, über 74 Proc. Kulturkoften und Kapital- 

zins. (Thornton Overpopulation, p. 317.) Der Pachtſchilling ift alfo relativ 

bei Weitem niedriger, als der gewöhnliche des Theilbaufyftems, oder gar als 

der irifche, „wo dem Gutsherrn der ganze Ertrag des Bodens gegeben wird, 
mit Ausnahme der Kartoffelnahrung für die Familie des Wirthes.“ (Revans.) 
Und do, wo find die Gutsherren beffer geftellt? 

8. 67. 
Der Gejchäftsverfehr mit einer Menge von Zivergpächtern hat 

für den großen Gutsbefiger natürlich jo viel Unangenehmes, daß 
Mittelsperfonen, melde ihn dieſer Laſt überheben, fehr er: 
wünſcht find. Es liegt deßhalb nahe, die herrichaftlichen Auffeher, 

wofern jie nur das zum Vorſchießen gehörige Kapital erworben 
haben, zu Oberpächtern zu machen, die hernach an die eigentlichen 
Landwirthe (meift auf fehr furze Frift, oder gar auf beliebige Kün: 
digung) verafterpadten.! In Srland ftanden früher zuweilen 
drei, ja vier Mittelsperfonen zwijchen Gut3herr und Bauer. Dieß ift 

nun, von allen übrigen Seiten betrachtet, gewiß Feine Verbeſſerung. 
Ein Pächter, der in Afterpacht geben will, kann jchwerlich Melio- 
rationgfapital verwenden, da er nicht weiß, ob feine Abnehmer die 
Auslage vergüten werden, zumal bei ſolchen Meliorationen, die 
wenig ins Auge fallen. Auch mwird Fein Speculant fein Betriebs: 

fapital einem Andern von geringerer Bildung und VBermöglichkeit 
anvertrauen wollen. Ebenſo wenig findet die landwirthſchaftliche 

Einfiht, welche der Mittelamann etwa befigt, hier einen angemef: 

jenen Spielraum. Dejto mwahrjcheinlicher, daß er jeine Kräfte zu 

wucheriihen Künften aufbieten wird, um einerjeit3 dem Grund: 

bern, durch Vorſchüſſe und fonjtige Gefälligkeiten, andererfeits den 
Bauern, durch gejteigerte Concurrenz und rüdfichtslofe Härte, fo 
viel wie möglich abzugewinnen.? Solche Echmarogerpflanzen find 
leicht dag größte Hinderniß für das Auffommen eines wirklich guten 
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Pächterweſens, deſſen Earrifatürlihen Stellvertreter fie bilden. 3 
"Dem iriihen Volle, das jeden Menfchen, ver Pächter unter ſich 
bat, als Gentleman betrachtet, ſchien die Afterpacht fo zur andern 
Natur geworden, daß jelbit die Taglöhner fo viel wie möglich in 
Afterpachtungen bezahlt wurden : * freilich ein Syſtem, welches die 
Frohndienſte und Naturallöhne bei dichtefter Bevölkerung und 
nichts meniger als patriarchaliſchen Gefinnungen feſthielt. Wie 
man denn überhaupt jagen kann, daß Srland die Schattenfeiten 
der Latifundien und Zwergwirthſchaften, der Gelvoligardhie und 
de3 Proletariats, des Mittelalter und der Ueberfultur in größter 
Schroffheit mit einander vereinigte. ® 

1 Zur Zeit Gregors M. bediente fih auch die Kirche auf ihren ficilifchen 
Gütern folher MittelSperfonen, conductores, über ihre zahlreichen Colonen. 
(Epist. Gregor. M. I, 44, ed. Paris., 1705, p. 533—536.) 

2 Wakefield Account of Ireland I, p. 299 erzählt von einem Gut3herrn, 

der feinem Middleman 20000 Pfd. St. abgeborgt, und dieſem nun auf die 
Trage, wie er wirthichaften folle, die Antwort gegeben habe: get all, you can. 

Was kann da felbft eine Iebenslängliche oder 31jährige Dauer des Verhältniffes, 
wie fie häufig vorfommt, nüten? (Journal des E. XVI, p. 318 fi.) Oft 
wurde ein großer Theil des Pachtſchillings in der Form von Gefchenfen an die 
Frau, Kinder, Mätreffe des Gutsherrn bezahlt. Andererſeits Beifpiele, wo 
der Middleman auf einer Befizung von 400 Acres 600 Menſchen zufammen- 

häufte. (Edinburgh Rev. XLVII, p. 233 fi.) allirte er, fo konnte fich 
(vor 1826) der Gutsherr an die Ernte der Afterpächter halten, auch wer diefe 

den Midpleman richtig gezahlt hatten. (Edinburgh R. XLIII, p. 67 ff.) Diefe 
lähmende Unficherheit wächst natürlich mit der Zahl der Perjonen, welche zwi- 

ſchen Eigenthümer und Landwirth ftehen. Daher nennt A. Young die Middle 
men the most oppressive species of tyrant, that ever lent assistance to 

the destruction of a country. Der „Liberator” D’Connell trieb als Mittelg- 
mann dreimal fo viel von feinen Bauern ein, als er dem Grundherrn bezahlte. 
(C. Forster J. c. p. 39.) Das Parnmell'ſche Geſetz von 1826 verbietet jede 
Afterpadyt ohne ausdrüdliche Genehmigung des Eigenthümers und macht Die 
Pachten zum real property nach ſchottiſcher Weife. Durch die Renewable- 
Leasehold-Conversion-Act von 1849 ift die Entftehung neuer Middlemen für 
die Zufunft verhindert, fowie die Ablöjung der bisherigen erleichtert. 

3 Seit A. Young in Irland reiste (1776 ff.), haben fi die Pächter 

verhältniffe bis zum großen Erodns von 1846 ff. ımftreitig verſchlechtert; ins⸗ 
befondere die Verkleinerung der Pachtgüter nach dem amerilaniſchen Kriege jehr 

zugenommen. (Macculloch Statist. account I, p. 371. 380. 382.) Vgl. Edge- 
worth Castle Rackrent (1799), Thackeray Irish Sketchbook (III, 1845) und 

Quart. Rev. LXXXV. Uebrigens darf man nicht glauben, al3 wenn in jedem 
einzelnen Falle die Güter mit Middlemen ſchlechter beforgt wären, als bie 
unmittelbar vom Eigenthiimer verpachteten. (Bicheno Ireland and its economy, 
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p. 106.) Aehnliche Verhäftniffe bisher auf den Hebriden, wo die tacksmen den 
middlemen entjprehen; auf den großen ftcilianifchen Gittern, wo der Ober: 
pächter in Geld zahlt, feine Afterpächter, gabilotti, in Naturalien. (Rehfues 
N. Zuftand von Sicilien I, S. 156 fg. Bartels Briefe iiber Kalabrien und 
Sicilien II, 17. IIL, 36. Sartorius v. Waltershaufen Ueber den ficilifchen Ader- 
bau, 1863.) Berhältniß der Regierung als Gutsherr, der Zemindars und Ryots 
als General» und Afterpächter im größten Theile von Indoſtan. 

4 Sehr verbreitet ift das fog. Conacreſyſtem, wo dem Arbeiter eine Parcelle, 
gewöhnlich ſchon geditngt, oder gutes Weideland nur für eine Ernte überlaffen 
wird. Der in Arbeit zu entrichtende Pachtſchilling ift hier mitunter 4-, ja Smal 
jo hoch, als der fonft übliche; (7—15 Pfd. St. pro Xcre!) (Minutes of evi- 

dence on the occupation of land in I., Dublin 1845, passim.) Die meiften 

Kenner ftimmen darin überein, daß ſchon die bloße Einführung des Geldlohnes, 
anftatt dieſer Löhnung in Kartoffelland, ein großer Fortfchritt fein würde. 
(Quarterly R. LXXXV, p. 536 ff.) 

5 Die Kränkflichfeit der irifhen Land- und Volkswirthſchaft 

fann im legten Grunde auf die Verdrängung der einheimifchen Ariftofratie durch 
englifche Grundbefiger (und Geiftliche) zurücgeführt werden. Das Bolt glaubt 

noch immer nicht an deren Rechtmäßigkeit, außer mo fie fi) mit der Familie 

des frühern nationalen Eigenthlimers verfhmolzen haben. (Bgl. den merk. 
würdigen Fall der Osbornes: Memorials of Lady Osborne, ed. by her 

daughter, Il, 1869.) Bon 237 agrariſchen Freveln, die 1867—69 in Ir— 

land gefhahen, find nur 39 beftraft worden! (Ausland 18. Dec. 1869.) Die 

„ſächſiſchen Fremdlinge“ fühlten fih Menfchenalter hindurch viel zur wenig 

heimiſch, um ihre neuen Befitzungen jelbft zu bewirthſchaften. Viele betrach— 

teten fi) geradezu wie Landfpeculanten, die nur für den Wugenblid den 

größtmöglichen Ertrag heraugspreffen wollen. An ordentlichen Pächtern großer 
Güter fehlte e8 um fo mehr, als die rein Feltifchen Völker ohnehin zur Bil- 
dung eines Mittelftandes wenig Anlage haben, umd der normalfte Weg dazu, 

nämlich der Abſatz von Gemwerbeproducten an die höheren Klaffen, ſchon durch 
deren Vorliebe für englifhe Waaren, mehr noch durch den Abfenteeismus 

verfperrt wurde. So bildete fih ein Junkerthum in der jchlimmften Bedeu— 

tung des Wortes, und als natirfihe Folge, aber auch Yörderungsmittel 
defielben, das Unweſen der Mittelgmänner. Denn um die Bauern, etwa nad) 

Art des continentalen Mitteleuropas, feftzuftellen, war die Gefinnung ſowohl 

der Gutsherren zc., wie aud der Staatögewalt im 17. und 18. Jahrh. viel 

zu wenig patriarhalifh. So konnten felbft die günftigften äußeren Umftände, 

wie 3. B. die Aufhebung der Zwifchenzölle gegen England, verbunden mit der 

Continentalfperte, nur die Anzahl der fieberhaft concurrivenden Pächter und 

den nominellen Reichthum der Gutsherren fteigern. (Bgl. d’Ivernois Effets 

du blocus continental sur le commerce etc. des iles Britanniques. 1810.) 

Grundeigenthümer wies der Cenfus von 1861 in Jrland 8412 auf; rechnet 

man freilich die bloßen Villenbefiger zc. ab, fo bleiben nur etwa 5000. (Quart. 

rev., Jan. 1870, p. 278.) — Man hat, zumal von Geiten der Zorypartei, 

alle Uebel Irlands durch angeborene Fehler der Feltifchen Raffe zu erflären ver- 
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ſucht; und es ſcheint wirklich nicht unbegründet, „daß in der irifchen Atmo- 
iphäre etwas liegt, wa8 dem growth of commonsense hinderlich iſt.“ (Lady 

Chatterton.) Anfpannen der Zugthiere mit dem Schweife: oft geht der Führer 
den ganzen Tag rüdwärts vor feinem Pferde her und fchlägt es beim Antreiben 
ins Gefiht! (A. Young I, p. 170. 174. 209 und öfter.) Auch die furdtbare 
Menge von Unkraut, welche die irifche Landwirtbichaft kennzeichnet (Skilling 
Agriculture of I., p. 162), fann weder auf die „ſächſiſche Tyrannei“, noch 
auf den Mangel an Kapital zurüdgeführt werden. So lange aber die Con- 
currenz der Pächter zu unerfhwinglichen Folterrenten trieb, hatte J. St. Mill 
Recht, daß ein irifcher Cottier von Sparſamkeit, Selbftbeherrfhung (in Bezug 
auf das Kinderzeugen) und Fleiß gar nichts zu hoffen und vom Gegentheil 
nichts zu fürchten habe. Im erften Falle gewann, im zweiten verlor eben nur 
fein Gutsherr. Co fielen die Motive des freien Mannes weg, und die des 

Sklaven traten doch auch nicht an die Stelle. (Principles Il, Ch. 9, 3.) — 

Die wichtigſten Vorfhläge zur Heilung der irifhen Noth Taffen fi in drei 
Gruppen ordnen. A. Einführung der englifchen Wirthichaftsmethode mit Kapital 

und höherer Zechnif, wo dann Zufammenflegung der vielen Zwergpachtungen 
in ſolche von wenigfteng mittlerer Größe und Verwandlung der bisherigen Heinen 

Wirthe in Tagelöhner einträte. Freilih müßte man, als Borbedingung hierzu, 

mehrere Millionen Menſchen, die nun im Landbau überfliffig geworden, anderswo 
unterbringen. Im Gewerbjleiß möchte das jchwerlid angehen. Alfo entweder 

vermittelft einer großartigen, vom Staate unterftügten und geleiteten Aug: 
wanderung (Torrens The budget: on commercial and colonial policy, 

1844); oder auf den urbar zu machenden Haiden und Mooren von Irland 
jelbft, wo die Anfiedler Erbpächter oder Heine Eigenthümer werden müßten. 
(Thornton Overpopulation, p. 429 ff.) Sismondi rieth, beide Auswege 
zu vereinigen und in der erften Zeit nachher durch gefegliche Untheilbarfeit der 

neuen Bauerhöfe, jowie durch Heirathserſchwerungen, bis ſich die Volksſitte 
ginftig verändert hat, die Wiederfehr des Uebel zu verhindern. (Etudes I, 
Nr. 7.) Neuerdings hat die große Auswanderung jeden Berfuch folder Reform 
wefentlich erleichtert. Zn Munfter nahm durch fie und durch andere unmittelbare 

Folgen der Kartoffelfeuche zwijchen 1846 und 51 die Bevölkerung um 26.5 Proc. 
ab, in Connaught fogar um 30.4 Proc, (Quarterly R. XC, p. 191 fg.) Es 

gab in ganz Irland Landwirtbichaften 

von 1—5 Xcres 5—15 4. 15—30 9. mehr als 30 4. 
1841 310436 252799 79342 48625 
1861 85469 183931 141251 157833 
1866 79742 174357 1364199 158406 

Schon 1855 umfaßten die Landwirthſchaften über 30 Acres über 3/, alles Bodens. 

Der irifhe Viehftand wurde 1841 auf 19400000 Pfd. St. gefchätt, 1855 (bei 
gleichem Schätungsmaßftabe) auf 331/, Mill. (Edinb. R., July 1857, p. 121.) 

Seit 1852 allein ftieg die Zahl der Pferde um 30448, der Rinder um 461549, 

der Schafe um 984528, der Schweine um 101566. (Farmers Magaz., 1855, 

II, p. 433.) Die angebaute Fläche nahm zwifchen 1847 und 1865 von 5238575 
auf 5519678 Acres zu, der Werth der Ernte von 23-75 Mill. auf 29-88 Mill. 
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Pfr. Et. (Statist. Journ. 1867, p. 571.) Die Anzahl der bloßen Lehmhütten 
(one-roomed and windowless) hat zwiſchen 1841, wo fie 37 Proc. der irischen 

Wohnungen ausmadten, und 1851 um 355689 abgenommen. — B. Felter- 
ftellung der Pächter, da bis jeßt die tenancy at will im größten Theile von 
Irland entjchieden vorherrfht. Noch um 1867 hatten die irifchen liberalen 

Parlamentsglieder den Dillon'ſchen Plan als Löfung befürmortet, nach welchem 

der Pächter für feine Meliorationen ficher entjchädigt werden follte: entweder 

dur 31jährige Dauer feines Contractes, oder durch Auszahlung einer Pauſch— 

fumme, deren Betrag fi) nach dem Mehrgebote des Pachtnachfolgers richtete, 
(Edinb. Rev., Jan. 1870, p. 257.) O’Connell wäre 1843 mit 2ljährigen 
leases zufrieden gemwejen (l. c., p. 264), während jett wohl 63jährige verlangt 
werden. (Butt A plea for the Celtic race, 1866. The Irish people and the 

Irish land, 1867.) $mmer mehr verbreitet ſich aber die Forderung: fixity of 

tenure at fair rents, worunter Viele nur eine gejelihe Ausdehnung des 

Ulfter’fchen tenants-right über ganz Irland verftehen. Andere geradezu eine 
Berwandlung der Zeitpadht in Erbpacht, deren Kanon nicht dem bisher nomi- 

nellen, fondern nur dem wirflihen Pachtſchilling gleih wäre. (Conner 
True political economy of I, und Letters on the rack-rent-oppression 

of I. Aehnlich Beaumont L’Irlande sociale, politique et religieuse, 
1839.) J. St. Mill empfahl daffelbe in der I. Auflage feiner Principles 
Il, Ch. 10, unter Hinweifung auf die Stein-Hardenbergifhe Bauernreform 
in Preußen. Epätere Auflagen finden jo heroiſche Mittel nicht mehr nöthig: 

to Ireland the benefit of peasant- proprietorship is no longer indispensable, 

a prospect having opened to her of making a great advance in civilisation 

without that aid. Dagegen fordert feine Schrift: England and Ireland 
(1868), daß die Pächter Eigenthümer werden und die Gutsherren unter Staats— 

garantie hinauszahlen ſollen. Aehnlich Rogers Letter to Sir J. Gray im 
Dubliner Fremans-Journal, Spt. 1869. J. F. Maguire The Irish in America 
(1867), erinnert hiefür an den Vorgang auf der Prinz-Eduards-Inſel, mo die 
zahlungmeigernden Pächter zwar militärifch niedergefchlagen wurden, nachher 

aber gejetlich eine Ablöfung der Grundeigenthümer zu 15 years purchase an: 
geordnet und die Güter der Abſentees vom Staate gefauft wurden, um fie zu 

vertheilen. In Irland würden folhe Maßregeln zwar die jegigen Pächter, 
auch die fchlechteften und zwerghafteften, fehr begünftigen, aber die Gutsherren 

von jeder Melioration abhalten und das zahlreiche ländliche Proletariat um alle 

Ausfiht auf Berbefferung feiner Lage bringen. (Schon O'Connells Anſicht!) 

Gleichwohl ſoll der Anklang, welchen diefer Gedanke felbft in englifhen Aderbau- 
vereinen gefunden hat, jowohl Landläufer al8 Hypothefengläubiger in England 

zu beunrubigen anfangen. (Law-Times, Decbr. 1869.) Uebrigens hat fich die 
Lage der irifhen Pächter ohnedieß verbefjert: der ſchottiſche Radicale Maclagan 
Land-culture and land-tenure in I., 1869, p. 34 findet die Pachtſchillinge nicht 
zu hoch. Seit 1861 find fie in England um 7 Proc, geftiegen, in Schottland um 8, 
in Irland höchftens um 51/, Proc. (Caird The Irish land-question, 1869, p. 15.) 

Bertreibungen von Pächtern famen 1868 nur 1155 vor, (auf beinahe 600000 
Pächter), darunter 787 wegen Nichtzahlung des Pachtſchillings. (Quart. Rev., 
Jan. 1870, p. 277.) — C. Unmittelbare Gründung neuer Bauerhöfe. Lord 
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J. Auffell empfahl 25. Jan. 1847 im Unterhaufe Erpropriation der unurbaren 

Ländereien von Staatswegen zu dieſem Zwede. Brights früherer Plan ging 

dahin, den großen Eigenthümern ohne Zwang etwa die Hälfte ihrer Grund— 

Rüde vom Staate ablaufen zu laffen, worauf dann Bauern angefegt würden, 

die ihren geftundeten Kaufjhilling allmälich amortifirten. 

8. 68. 
Die Zufammenlegung vieler Kleinen Pachtungen zu wenigen 

riejenhaften, wie fie namentlich in der Gampagna von Rom 

und im ſchottiſchen Hochlande vor ſich gegangen ift, ſetzt einmal 
voraus, daß fich auch das Grundeigenthum zu wenigen ungeheueren 

Ratifundien concentrirt bat; ſodann aber, daß die Eigenthümer, 

welche in der Regel feine Spur von patriarhalifhem Sinne mehr 

befigen, an der Entwidlung oder Wieverherjtellung eines mittlern 
Pächterftandes verzweifeln. ?? Der Niefenpächter fucht die gemeinen 
Arbeiter, wo er kann, durch Kapital und Gejhidlichkeit zu erjegen ; 
ihre Beauffihtigung würde ihm gar zu Täftig fallen, zumal die 
bisherigen Theilbauern oder Zwergpächter äußerft felten gute Arbeiter 

und dur) ihre Gewöhnung an eine zweideutige Selbitändigfeit für 
Lohndienfte no mehr verdorben find. Daher die Vorliebe der 
Niefenpächter für Viehzucht; daher aber auch die große Entvölferung 
des platten Landes, welche dem Uebergange zu dieſer Wirthichafts- 
methode zu folgen pflegt. Wenn es gelingt, die im Landbau ent- 
behrlich gewordenen Arbeitskräfte in anderen Gewerben productiver 
zu beſchäftigen, alfo aus ſchlechten Bauern gute Bürger zu maden; 
wenn gleichzeitig ver Landbau felbft durch Kapital und Geſchicklich— 

feit des einen großen Wirthes mehr an Intenfität gewinnt, als er 

durch das Ausscheiden der vielen Kleinen Wirthe verloren hat: jo 
ijt die Veränderung als ein wohlthätiger Fortjchritt des ganzen 
Volkes zu betrachten, insbefondere ald eine verbefjerte Arbeits- 
theilung unter feinen verſchiedenen Klafjen und Provinzen. Hier 
wird ſich auch das bittere Gefühl der Einzelnen, melde das alt- 

gewohnte Haus und Leben verlaflen mußten, wenigſtens für die 
folgende Generation in Wohlgefallen auflöfen.? Unglüdlicherweije 
dürfen jene beiden Punkte feineswegs immer vorausgeſetzt werben. 
Sobald aber der Verluft ver abgejegten Bauern (Berluft an Ein: 
fommen, unbraudbar gewordenen Häufern, Fähigkeiten 2c.) größer 
ift, al3 der Gewinn des Grundherrn und fpeculivenden Groß: 
pächters, jo leidet die Volkswirthſchaft, auch abgejehben von der 
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fittlihen und focialen Verwüftung, felbft berechenbaren Schaden.“ 
Sa, find die Grundherren erjt recht träge und zu eigener Bewirth— 
Ihaftung unfähig geworden; ift gleichzeitig die Anzahl der Fapital- 
bejigenden Speculanten in recht geldoligarhifcher Weife zufammen- 
geihmolzen, jo kann es fommen, daß jene felbit perfönlich theuer 
für ihre Bequemlichkeit zahlen müfjen.d? Denn bequemer ift e3 
freilich, Menfchen zu befeitigen, als zu erziehen! Gelbit in Hoch— 
foottland ift die Frage, ob die neueren „Improvements“ wirklich 

Berbefjerungen geweſen, jo maßgebend ihre Beantwortung für das 

Urtheil über den ganzen neuern Gang der englifhen Kultur fein 
mürde, bis jegt noch als unentſchieden zu betrachten. 

1 In der römifhen Campagna befaßen allein die Colonnas während 

des 15. Jahrh. mehr gut bewohnte Dörfer, als die ganze Provinz gegenwärtig 
Pächter zählt. (Sismondi Gef. der ital. Republiten im M. A. XII, ©. 43.) 

Schon gegen Mitte des 15. Jahrh. fingen die großen Befiger an, ihr Land 
lieber als Weide zu benugen. Sirtus IV. (F 1484) verordnete, 1/3 des Ganzen 
ſollte jährlich beftellt werden; ähnlich wieder Clemens VII. 1523, Pius VI. 
1783. Gegen den letzten wieſen Grundherren und Großpäcdter nad, daß ein 
Kapital von 8000 Scudi, auf 2500 Schafe verwandt, einen jährlichen Gewinn 
von 1972 Sc. abwürfe, auf 100 Rubbi Kornland nur 30 Sc. Freilich erforderte 

die erfte Berwendungsart 10— 12 mal fo viel Land! Gegenwärtig bauen die 
Pächter nur fo oft Korn, wie zur Verjüngung der Weide nöthig ift; denn für 

ſich allein betrachtet, pflegt der Kornbau Berluft zu bringen, obwohl die Arbeiten, 
von Gebirgsbewohnern verrichtet, nach einem fehr gejchidten Arbeitstheilungs- 

ſyſtem erfolgen. Der letzte Grund jener Verödung liegt nad Sismondi in der 
Bequemlichkeit, einen großen Pächter ftatt vieler Heinen zu haben. (Etudes II, 

p- 39 fi. 45 ff. 76 fi.) Pius VII entwarf den Plan, zunähft um jede Stadt 

einen Kreis von Anbau im Kleinen wiederherzuftellen, der ſich hernach immer 

weiter ausdehnen follte; das Mittel hierzu war eine höhere Befteuerung des 
innerhalb der vorgefchriebenen Zone nad wie vor unbebaut liegenden Landes 
(1802). Sismondi meint, die Steuer fei zu niedrig gewejen, empfiehlt aber 
fonft in der Abhandlung, Comment repeupler la campagne de Rome, bden- 
jeiben Weg. (Etudes II, p. 67 ff. 80 fi. Bgl. fon N. P. II, p. 339 ff.) 
Fürft Rospigliofi hat dieß mit dem beften Erfolge verfuht (p. 122.). Bon der 
ganzen Gampagna gehörten zu Anfang des 19. Jahrh. 40 Proc. Klöftern, geift- 

lichen Brüderfchaften zc., 60 Proc. etwa 200 weltlichen Gutsherren. (Bonftetten 

Reife in die Hafjifchen Gegenden, bearb. von Schelle, 1805, IL, ©. 68.) Febt 

beſitzen 64 Corporationen 75000 Heltaren, 113 Familien 126000; davon Borg- 
befe 22000, Sforza 11000, Pamfili und Chigi je fiber 5000. (Fuldiron.) 

2 In Hochſchottland begann die Vertreibung der Heinen Pächter jehr 
bald nad Auflöfung des alten Clanweſens (unten $. 103), während in Irland 

bis 1846 die Zesfplitterung nedy immer zunahm. (Macculloch Stat. account 
l,p #%) Die abgejeisten größeren tenents wanderten aus Schottland häufig 
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nad) Amerifa, die Heineren cottiers theils an die Küfte, um Fiſcher zu werben, 
oder als Arbeiter in die füdöftlihen Yabrifgegenden. Einzelne mit hervor: 
ragender Speculationsgejchidlichfeit wurden in ihrer alten Heimath große Bich- 
pächter. (Lord Selkirk Observations on the present state of the highlands 
of Scotland, 1806.) Schon 1792 brah in Roffe und Sutherland ein Auf- 
ruhr gegen diefe improvements aus, in welhem Tauſende von Schafen ge- 

tödtet wurden. (v. Archenholz Annalen IX, S. 44 ff.) Neuerdings hat befonders 

die Umgeftaltung der Güter des Herzogs von Sutherland Aufjehen gemadt, 

die feit den Zufäufen von 1829 faft 11/, Mill. Acres umfaffen. (Dazu noch 
in England die Güter der Gower-Leveſonſchen Familien und das Eigenthum 

des Bridgewater- Kanals! Vgl. Quart. Review 69, p. 421.) Zwifchen 1811 
und 1820 wurden in Sutherland 3000 Familien, etwa 15000 Menſchen, aus» 

getrieben, "die vorher meift nur einige Schillinge, Hühnerlieferungen und Frohn— 

dienfte jährlih an den Grundherrn geleiftet hatten, und allerdings fehr rohe 

und träge Sandwirthe auf fehr unfruchtbarem Boden geweſen waren. Lebhafter 

Angriff gegen diefe Entwidlung von Sismondi Etudes I, p. 136 ff.; eine 
ebenfo warme Lobrede im Quarterly R. a. a. DO. und James Loch An account 

of the improvements on the estates of the Marg. of Stafford, 1820. Ganz 

Sutherland ift ſeitdem eine ungeheuere Schafmweide, unter 29 große Pächter 
vertheilt, wo man 40 engl. Meilen gehen fann, ohne einen Baum oder eine 

fteinerne Dauer zu erbliden. Neuerdings haben viele hochländiſche Grunpherren 
die Benutzung des neben ihrer rationellen Viehzucht vorlommenden Wildftandes 

an englifhe Jagdliebhaber verpachtet, zum Durchfchnittspreife von 1 Pf. Et. 
pro 50 Acres. (Quart. Rev. 77, p. 72 fi.) Wo ein eigentlier deer-forest 
möglich war, hat er beinahe 3mal fo viel eingetragen, wie unter jedem andern 
Spfteme; auch die Landbevölkerung weniger vermindert, al3 ein sheep-walk, 

welcher lettere das urbare Land zur Gewinnung von Winterfutter in Anſpruch 
nimmt. (Edinb. Rev. Oct., 1857, p. 467 ff.) — Wie die irifche Infel Arran, 

die no vor Kurzem 1500 Menſchen zählte, jet nur von einem Hirten und 
jehr vielem Bieh bewohnt wird, ſ. Beaumont in den Schriften der Acad, des 
Sc. morales et politiques, 1863, Il, p. 278. 

3 Goldſmiths Deserted village (1770) hat diefem Gefühl unvergängliche 
Worte geliehen. In Sutherland mußten die Hütten zum Theil niedergebrannt 

werden, um die Bewohner zum Abzuge zu nöthigen! 
4 Le capitaliste, par une conseqnence necessaire de la centralisation, 

se propose d’abord d’epargner sur les frais de la production; puis de 
diminuer le nombre des hommes, qui concouraient auparavant & 8es tra- 

vaux, et enfin de diminner la masse des choses, qu’il portait auparavant 

sur lemarche. (Sismondi Etudes II, p. 76.) Zroftloje Lage der Städte, welche 

einer folhen Rieſenpachtung inclavirt find: Sismondi N. Principes III, Ch. 8. 

5 In Eutherland betrug die bei der incometax verfteuerte Grundrente 
1815 — 33378 Pfd. St. 1861 = 52922. Die benachbarte Grafſchaft Caithneß 
mit ihren vielen Heinen Pächtern von je ZO Acres hat ſich gleichzeitig von 35000 
auf 107561 Pfd. St. Grumdrente erhöhet. Der Zagelohn der Outdoor-labourers 

war 1867 in Eutherland nur 12/5 Schill., in Argyll, Inverneß zc. 2—21/, Cd). 
(Westminster Rev., Oct. 1868.) Uebrigens darf man nicht fagen, daß Hoch— 
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ſchottland in Folge diefer Maßregeln entvölfert wäre; die Population hat fich 
nur aus dem Innern großentheils an die Küſte gezogen. Es betrug die ge- 
fammte Bevölkerung 

von allen 4 eigentlich hochländ. Grafihaiten Caithneß Sutherland 

(Argyll, Inverneß, Sutherland, 

Roſſe⸗-Cromarty) 

1755 d 196377 22215 20774 
1801 233583 22609 23117 

1841 298637 36318 24782 

1861 275264 41111 25246 

Schafe gab e3 in den 4 hodhländifchen Grafichaften 1861 = 1941551, Rinder 
— 106151. Eutherland zählte vor den clearances faum einen Kaufmanns- 

laden, jett allein 50 Gemwürzfrämer. (Edinb. R., l. c., p. 486.) Auf ven 
Hebriden hat ſich neuerdings gezeigt, daß eigentlich jede bedeutende Volks— 
vermehrung zu großem Elend führte Es fcheint alfo ihre Natur, melche der 

nordſchottiſchen jo Ähnlich ift, feinen fehr ausdehnungsfähigen Nahrungsipiel- 

raum mehr darzubieten, namentlich feitvem in Folge des veränderten Steuer: 

weſens die Kelpgewinnung aufgehört hat. Vgl. Quart. R., No. 179. 

6 In der Iehrreihen Controverfe zwifchen dem Herzoge v. Argyll und 
2. Levi (Statist. Journ. 1865, Sept., und 1866, Decbr.) betont A. vornehm- 
lih die elende Unproductivität der frühern hochſchottiſchen Wirthſchaft. Ein 

Fall der Neuverpachtung (1799) erwähnt, wo englifhe Speculanten das Bier: 

fache des frühern Pachtſchillings boten, der Gutsherr aber aus patriarchalifchen 
Gründen dem tacksman 1/; erließ und es dadurd möglich machte, daß die 
subtenants, bei fortwährend fteigenden Viehpreifen, einen Profit von 3—4 

Pfr. St. jährlich bezogen, d. h. im Fahre foviel, wie jegt ein tiichtiger Eifen- 

bahnarbeiter in 3—4 Wochen verdient. (l. c. p. 515.) Das neue Syftem hat 
die Volkswirthſchaft infofern abfolut gehoben, als jett auf den Bergen die bis 
Ende Octobers vortrefiliche Weide ganz ausgenugt wird, (früher bloß im Hoch— 

jommer), und das in der Tiefe wachſende Gras zum Winterfutter dient. Auch 

hätten die früheren Bauern das jetzt befte Kornland wohl ſchwerlich feinem 

frühern Moorzuftande abgewonnen. Daneben freilich hängt A. durchaus an 
dem Borurtheile, daß alle gute Landwirtbichaft eine feharfe Trennung von 

Grundbefiter und Arbeiter fordert, feine Leute verträgt, die in fremdem Lohne 

ftehen und zugleich auf eigene Rechnung Land beftellen. Wenn nad Levi auf 
je einen Grundeigenthümer fommen in 

Kl .:. 11570 Acres, 
Smeu - -» : -: . . +. 307 „ 

Roffe-Cromarty . . . . . 17234 
Sutherland. . » 2.02.4437 

jo klingen dieſe Zahlen doch fehr bedenklich. 

Erbpadt. 

8. 69. 
In der Mitte zwijchen Zeitpadht und gänzlihem Verkauf eines 

Landgutes fteht die Erbpacht. Bon den Leiſtungen des Erb: 
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pächter3 entfpricht jener erften Eeite der periodiſch wiederkehrende 

Kanon, diefer legten das Erbbeſtandsgeld, welches ein für alle Mal 

beim Anfange des Verhältnijjes gezahlt wird. Der Kanon muß 

um den Zinſenbetrag des Erbbejtandsgelves niedriger jein, als ein 
Zeitpachtſchilling; das Erbbeſtandsgeld um dep Fapitalilirten Betrag 
des Kanons niedriger, ala ein Kaufſchilling. Sehr gewöhnlich ift 
den Erbpächtern verboten, ihr Gut ohne Genehmigung des Ober: 
eigenthümers, deſſen Kanon ja jonft gefährdet wäre, zu verpfänden 

oder zu theilen; auch pflegt bei Veräußerungen der Obereigenthümer 

ein Borfaufsreht zu haben. — Dieß Berhältnig, ſchon den 
griehiichen Koloniften in Stalien nicht unbefannt,? war in den 
Provinzen der jpätern römischen Kaiferzeit unter dem Namen Em: 
phyteuje verbreitet, zumal auf Staats-, Gemeinde= und Kirchen: 

gütern: eins der wichtigften in der Neihe der Inſtitute, welche 
das finfende Altertum unmerflih in das Mittelalter der neueren 
Völker herüberleiten. Unter den mannichfaltigften Formen fommt 
e3 im Mittelalter vor, jowohl bei Freien wie bei Unfreien.? In 
Deutihland galt bei der jog. Erbleihe während des 13. Jahrhun— 
dertS der Oberherr noch als rechtlicher Eigenthümer, und der Be: 
liehene hatte bloß einen abgeleiteten Befig. Während des 14. Jahr: 
hunderts ging dieß Verhältniß in ein getheiltes Eigenthum über; 
und am Schluſſe des Mittelalters erjcheint das Eigenthum in der 
Hand des Beliehenen, ver Herr befist nur ein Zinsrecht, das jpäter 
jogar abgelößt werden fonnte. Je früher fi) eine Gegend wirth- 
ſchaftlich kultivirte, um jo eher pflegte diefe Entwidlung durch— 

zudringen: hauptjächlich deßhalb, weil un: fo eher die Kapitalver: 
wendungen de3 Beliehenen über den urſprünglich dargeliehenen 
Boden ein Uebergewicht erlangten. Die Aufhebung der Hörigfeit iſt 
ebenjo jehr von der Ausbreitung diefer Erbleihe begünftigt worden, 
wie umgekehrt. * Späterhin wurden, bejonders im 18. Jahrhun— 

dert, viele Domänen zerichlagen und an Erbpäcdter ausgethan, 
wobei die Regierungen vornehmlich die Vermehrung des militär- 
und jteuerpflichtigen Bauernjtandes im Auge hatten.“ In der 
Regel nämlich find es nur Bauergüter, welche dem Erbpachtſyſteme 
unterworfen werden. Großen Landwirthen gegenüber möchte fich 
ein, bloß auf privatrechtlichen Grundlagen berubendes, Obereigen- 

thum allerdings nicht lange behaupten lajjen. ® 



5. 69, Erbpadt. 223 

I Ein ökonomisch der Erbpadht nahe ftehendes Verhältniß ift der Erben— 
zins; juriftifch freilich behandelt 3. B. das preuß. Landrecht die erftere als ein 
Nugungsreht an fremdem Eigenthume, den letztern unter der Rubrik „getheiltes 
Eigenthum.“ Der jährliche Kanon des Erbenzinsmannes pflegt fehr niedrig zu fein, 
eigentlich nur eine fortlaufende Anerkennung des Obereigenthumgrechtes zu be 

zweden; vgl. dag öfterreich. bürg. Gefegbuch, Art. 1122 ff. Beim Wechfel des Be- 
figer8 wird gewöhnlich ein Laudemium gezahlt. Der Erbenzins am häufigften bei 
Berleihung von Grundftäden, die erft urbar gemacht werden follen. Wie günſtig 
man im Mittelalter bei ſolchen Gelegenheiten die Anbauer zu ftellen pflegte, zeigt die 
Urkunde von 1161 in Warnkönig Slandr. St. und R. ©. III, 1, ©. 61 ff. II, Urk. 157. 

2 Sehr merkwürdiger Erbpacdhtcontract aus Heraflea, in der Zeit zwiſchen 
331 und 278 v. Chr. über Tempelländereien abgefchloffen, mit vielen Cautelen 
um den Werth des Gutes durh Nachpflanzung von Bäumen und Rebftöden 

ungefchmälert zu erhalten: Corp. Inser. Gr. III, No. 5774. Aus Byzanz 
Aehnliches bei Aristot. Oecon. II, 4. 

3 Beifpiel von italienifchen Erbpachten aus dem 6. bis 13. Zahrhundert 

(libellarii) in Marini Papiri diplomatici und Mabillon Diplomat.; vgl. aud 
Cassiodor. Epist. V, 7, Gregor. M. Epist, II, 1. VIII, 34. X, 64. XI, 20. 

Deutjche Beifpiele aus den Jahren 1209, 1299, 1322 x. (Anton Geſch. der 

deutſchen 2. W. III, ©. 97 ff.) Sehr gewöhnlich bei der Anfegung nieder: 

ländifcher Koloniften: vgl. die Urfunde bei Lindenbrog Privil. Hamburg., 
p. 153 ($. 43,) Urfunde von 1237, wonach ein bisher freier Pächter fein 
Gut erblid empfängt, dafür aber Teibeigen wird: J. Möſer Osnabr. Geſch., 
Werke VII, 2, ©. 130. Bol. Sachſenſpiegel III, 79. 

4 Bol. Arnold Zur Gejhichte des Eigenthums, ©. 55. 113. 258. 
5 Kurſächſiſche Domänenzerfhlagung, um Erbenzinsgüter zu bilden, im 

16. Jahrh.: vgl. Böttiger Geſch. v. Sachſen II, ©. 49. Bon Geſellſchaften, 

ja ganzen Gemeinden, die Erbpächter wurden, im 16. und 17. Jahrh. ſ. Mone 
Beiträge, ©. 119 fi. In Prenßen ftellte man ſeit 1701 den Grundfag auf, 

Beitpacht müſſe der Erbpadt weichen; 1704 und 1707 Berbot, von der Erb- 

pacht übel zu veden. Doch wurden 1711 die meiften Erbpachtungen wieder ein— 
gezogen. (Hiftor. Beiträge die preuß. Staaten betreffend II, 1, S. 8. ff. Stenzel 

Preuß. Geſch. III, ©. 175 fi. 195) Friedrich M. zerfchlug und vererbpadhtete 

meift nur in dünnbevölferter Gegend und übelgelegene Domanialpertinenzen; 
Friedrih Wilhelm 11. im Oderbrude, Friedrich Wilhelm II. in Oftpreußen. 
Große Bererbpadtung von Domänen in Anſpach (1757), Bairenth (1763), 
Schleswig- Holftein und Dänemark (1763 und 1787), Hefien- Darmftadt (1773), 
Böhmen 11776) und Toscana (1791). In Medlenburg hatte Karl Leopold 
(1713—1719) daran gedacht, alle Domänen zu vererbpadhten. Vgl. Hüllmanı 
Geh. der Domänenbenugung, ©. 93 ff. 

6 Nah Sismondi gleichen die Erbpächter, wenn fie nicht Bauern find, 

bartverjchuldeten Eigenthümern und gedeihen faft nie. (Etudes I, p. 288 fg.) 

$. 70. 
Ein Erbpädter hat an der Schonung und Berbefjerung feines 

Gutes fein geringeres oder weniger nachhaltiges Interefje, als ein 
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förmlicher Eigenthümer. Für das Gefühl der meilten Menjchen ift 

e3 doc) ein großer Unterſchied, ob ein Verhältnig auf immer ein: 
gegangen wird, oder nur auf eine lange Reihe von Jahren, jelbit 

wenn der mathematiih genaue Werth im letzten Falle nur un: 
merklich geringer jein ſollte. Die Beſchränkungen der Beräußer: 
lichkeit, Theilbarkeit und Verpfändbarkeit find beim Erbpächter auf 
diejelbe Art zu beurtheilen, wie beim Eigenthümer. ($. 93 ff.) 
Freilich hat der Obereigenthümer kaum jemals Luft, das Erbpacht— 
gut auf jeine Koften zu melioriren. Dem Erbpädter iſt durch 

Weggabe des Erbbeftandsgelves fein Betriebskapital gefchmälert. 
Ebenſo zieht die Verpflichtung zum Kanon die Gränze enger, bis 
wohin das Gut verjchuldet werden kann; aber dafür iſt fie auch 
eine Schranke, um den Wirth von gar zu großer Trägbeit und 
Verſchwendung abzuhalten. Deßgleichen wird die häufig ausgemachte 
Befugniß des Obereigenthümers, gegen üble Wirthſchaft des Erb- 
pächters einzujchreiten, bei zwedmäßiger Formulirung gegen Miß— 
braud fichern, ohne den rechten Gebrauh der mirthichaftlichen 
Freiheit zu feſſeln.“ So läßt fih zur Wiederheritelung eines 
gefallenen Bauernftandes, welcher fein Grundeigentbum verloren 
bat, kaum ein beſſeres Mittel denken, als die Verleihung von 
Erbpachtgütern an bewährte ($. 149) Feldarbeiter. Daß die Grund- 
herren ihr Land verjchenfen jollten, ijt in größerer Ausdehnung 

jchwerlich zu erwarten; bei der Vererbpachtung hingegen fünnen 
fie für immer auf ein Einkommen gleich ihrem bisherigen, ? und 
zwar mit realer Sicherheit rechnen; ebenjo auf die Fortdauer des 
jocialen Vorzuges, welchen die Gutsherrlichkeit gewährt. Alfo 
eine große Wohlthat ohne pofitiven Schaden und oft genug felbft 
ohne entgehenden Gewinn!3 Freilih jet dieß voraus, daß die 
Verpflichtung des Erbpädters nie gegen den Willen des Ober: 
eigenthümers abgelöst werden kann. — Und doch pflegen ftrebfame 
Erbpädter, jobald fie das erforderliche Kapital erſchwingen Fünnen, 
wenigſtens in Zeiten, wie die unjerige, ſolche Ablöfung zu wünſchen. 
Der Gedanke einer Schuldenlaft, welche nie getilgt werden kann, 
bat gerade für den guten Wirth jehr viel Drückendes. Und nad 

dem Gefühle der Meijten verwandelt ſich binnen wenig Menjchen- 
altern der Erbpächter in einen beſchränkten Eigenthümer, der Ober: 
eigenthümer in eine Art von unvordenklichem Pfandgläubiger. 
Widerwille gegen lebenslänglihe oder gar erblihe Abhängigkeit, 
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fowie gegen alles Wirthſchaftliche, das nicht jederzeit klar aus 
einandergejeßt werden Fann (nur etwa mit Ausnahme de3 Ber: 

bältnifjes zum Staate im Allgemeinen), ift mit den guten wie 
böjen Eigenſchaften der höheren Kulturftufen unzertrennlich ver: 

wahfen. Darum wird das Erbpachtſyſtem bei ſchon entwidelten 

Bölkern fo leicht durch Zwiftigfeiten vergiftet, * und die neuere Ge- 
jeßgebung hat unter die abzulöfenden bäuerlichen Laften auch dieß 
Verhältniß mit aufgenommen.5 Negelmäßig in dem Sinne, daß 
nur der Erbpächter den andern Theil hinauszahlen darf. 6 Dffen- 

bar wird das eigentlihe Weſen der Erbpacht durch ſolche Ablös- 
barkeit verwiſcht; bis jetzt aber ſcheint es leider noch nicht gelungen, 
für die obenerwähnte regeneratorische Bedeutung diefer Wirthichafts- 

art einen genügenden Erjag zu finden, ? 

1 Schwerz Landwirthſchaft des Nieder:Elfafjes, ©. 33 ff. Stelzner in 
den Mögeliner Annalen, Bd. XXX. 

2 Das Bedürfniß, die Leiftung in einer unveränderlichen Werthgröße feft- 
zufegen, ift bei Erbpachten natürlich” noch dringender, als felbft bei den lang- 

wierigften Zeitpachten. (Bd, I, $. 127 ff.) In Oftpreußen ward der Kanon 

halb in Gerfte, halb in Roggen angefegt und nah dem Durdjjchnittspreife 
einer 30jährigen Periode für die folgenden 30 Jahre zu Gelde gerechnet. (Krug 
Nationalreihthum des preuß. Staates II, ©. 42.) 

3 Wie man in Holftein durch Erbpacht meift eine höhere Nettoeinnahme 
der Gutsherren erzielt hat, als vorher die Bruttoeinnahme an Pachtgeld und 

Nebenleiftungen gewejen war, f. Hanfjen Aufhebung der Leibeigenid., ©. 189. 
Su Pommern wurden furz vor 1806 viele Domanialbauern zu Erbpächtern 

gemacht und ihre Frohnden abgelöst. Diefe haben ſich alsdann während des 

Krieges wohl erhalten, obſchon fie auf die jährlihen NRemiffionen von etwa 

831000 Thlr. verzichtet, für die Frohnden jährli 35800 Thlr. gezahlt und 
736000 Thlr. Erbbeftandsgeld aufgebracht hatten. Gleich nach dem Kriege ent- 
richteten fie noch 220000 Thlr. riüdftändige Erbbeftandsgelder. In den adeligen 

Diftricten verödeten mittlerweile 650 Hufen! (Hering Agrarifhe Geſetzgebung 
in Preußen, ©. 103.) Auch für die Hebung einer geſunkenen Sandftadt kann 
die Zerfchlagung der benachbarten Domänen unter Erbpächter höchſt wohlthätig 

wirken. Im Schweriner Domanium find 1868 670 Bauerhöfe in über 80 

Dörfern, bisher ganz abhängige Zeitpachten, in Erbpacht gegeben. Binnen 
5 Jahren wollte man etwa 4300 Höfe ähnlich reguliren. Es fcheint aber in 
der Ausführung des an fich gewiß fehr heilſamen Gedanken Manches verfehlt 

zu fein durch Meberlaftung der neuen Erbpäcdhter. (Ueber die beabfichtigte all- 
gemeine Bererbpadhtung der mecklenburg-ſchweriniſchen Domanial» Bauerhöfe, 
Roftod 1869.) Vgl. die amtl. Beitr. z. Statiftif Medienburgs IV, 1 und 2, ©.38. 

4 Ueber foldhe Zwiftigkeiten in den vormals geiftlichen Territorien |. Knaus 
Tübinger Ztſchr. 1844, ©. 60 fg. Ueberhaupt Sismondi N. P. III, Ch. 9. 

Rofcher, Syſtem der Volkswirthſchaft. II. 15 
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In einzelnen lombardiſchen Dialekten bedeutet livello — Berdruß. (Jacini, 
©. 113.) 

5 Als Preußen 1811 alle Erbpachtkanons ablösbar machte, drohte der 
Staat fogar einzufchreiten, wenn nicht binnen zwei Jahren in Güte abgelöst 
wäre; 1816 widerrufen. Im K. Sachſen wurde der Erbpädter durch Erhöhung 

feines Kanons um 5 Proc, freier Eigenthümer, der Erbenzingmann dur Er- 
höhung um 3 Proc. (1832). Sehr viele Gejeße verbieten für die Zufunft jede 

Eonftituirung unablösbarer Grundlaften, das k. ſächſiſche und bayerifche (1848) 

wenigftens jede Berleihung von Grundftüden mit Vorbehalt des Obereigen- 
thumsrechtes. Aehnlich in Hannover 1833. Bol. unten $. 124. 

6 In Frankreich fuchten ſowohl die Obereigenthümer, wie die Erbpächter 
den andern Theil hinauszuzahlen, und in den Proceffen hierüber gewannen 

bald jene, bald dieſe. (Schwerz a. a. O.) 
? Um 1856—59 berechnete man in der franzöfifhen Landwirthichaft die 

Zahl (einfchlieglich ihrer Familien) der 
jelbftbauenden Grundeigenthiimer zu 7825777 
Berwalter zc. „ 266636 
Pächter „ 2506663 
Metayers „ 1856909 

Taglöhner, Hirten ꝛc. „ 6566588 
Holzhauer zc. „ 282620 

anderen hierher gehörigen Profeffioniften „ 259078 

Sechstes Kapitel. 

Das Grundeigenthum und die Gemeinden. 

8. 7i, 
Sehr viele Nationen ! haben ihren Aderbau mit einer Ein: 

rihtung begonnen, die man füglih als Feldgemeinſchaft be 
zeichnen Fann. Denken wir uns ein Hirtenvolf, das fein bisheriges 
Wanderleben mit Aderbau und fejten Wohnfigen vertaufcht. Jedes 

Geſchlecht deſſelben (Stamm, Clan 2c.) hält als jolches innig zu: 
jammen, und die Mitglieder find, vielleiht mit Ausnahme des 
Häuptlings, einander gleih. Hier macht es fih natürlih, daß 
die Landſchaft, welche fie bejegen, als Gemeingut betrachtet wird. 
Im beftgelegenen Theile baut man dag Dorf (town von Zaun, 
adelbye = Geſchlechtsdorf), defjen Häufer, Höfe und Gärten in 
gewifjem Einne das erfte unbeweglihe Privateigenthum bilden, ? 
Auch die Form der älteften Dörfer pflegt in deutlihem Zuſammen— 
hange mit den Zweden der Feldgemeinſchaft zu jtehen. * Alles Ader: 
und Wiejenland wird in fo viel Kämpe (Wannen, Gewande, Flaggen, 
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dän. aas) getheilt, wie e8 nach Bodenart, Lage, etiwaniger Gefahr 
durch Ueberſchwemmungen 2c. agronomiſch verſchiedene Klaſſen der 
Grundſtücke in der Flur gibt. Jeder Kamp zerfällt in ſo viel ſchmale, 

vom Wege auslaufende Streifen (dän. deele, engl. oxgangs), 
wie die Gemeinde Hufenbefiger zählt, jo daß jeder von nahem und 
fernem, gutem und ſchlechtem Lande genau gleich viel erhält. * Auf die 
Art der Vertheilung wirft der Name Loos (sors) für die Güter der 
Gemeindegenofjen (consortes), der noch) im 8. und 9. Jahrh. bei vielen 

deutfchen Stämmen ſchlechthin ein Bauergut bedeutet, hinlängliches 
Licht. Alles, was noch nicht in Kämpe ausgelegt ift, bleibt Gemein: 

gut. Bei einer jpäterhin etwa nöthigen Ausdehnung des Anbaues 
werden Filialdörfer angelegt auf neu geurbarten Kämpen.6 In der 

Beitellungsart, ſchon wegen des Durcheinanderliegens der Barcellen, 
muß fich jeder Einzelne nad den Anderen richten.” Die Gemeinde: 
angelegenheiten, jo tief fie in das Wohl und Wehe der Einzelnen ein: 

greifen, beziehen fich fait jämmtlich auf die Benugung der Feldmark, 

fowohl der getheilten wie der ungetheilten. Aljo gemeinfame Beſtim— 
mungen über die Fruchtfolge, deren Abänderung beim Grundgedanken 
der Feldgemeinihaft lauter neue Vermeſſungen nöthig machen würde; 
jodann über das gleichzeitige Pflügen, Säen, Ernten, über den 
Holzbieb, die Weidenugung, die Erhaltung der Zäune und Wege, 

die Benußung der Gewäfler, den Neubau von Käufern ꝛc. Das 
ganze Berhältniß erinnert an eine Actiengejelliehaft mit gleichen 

Actionären.® Nah altnordiichen Rechten konnte die urjprüngliche 
Gleichheit der einzelnen Landftellen von Zeit zu Zeit durch das fog. 
Reebningsverfahren wieder hergeftellt werben. In der allerfrüheften 
Periode mag der Antheil der einzelnen Loosbeſitzer an der Feldmark, 
ja der Gemeinden am ganzen Lande ein bloß idealer geweſen fein, 
wie Cäjar dieß von den Sueven berichtet.? — No in den legten 

Sahrhunderten des Mittelalter find Dörfer auf gutsherrlichem 

Boden ganz nach den vorjtehenden Grundjägen angelegt worden. !0 
Zu den gewöhnlichſten Folgen diefes Verhältniſſes gehört die og. 
Markflojung, wonach beim Berfaufe von Grundjtüden in der Ge: 
meinde immer die Gemeindegenofjen ein Vorkaufs- oder Retracts— 
recht befigen. !! (Beiſpruchsrecht. Selbſt noch heutzutage finden wir 
ähnliche Zuftände bei den nichtgermanijirten Slaven, ? fowie in 
vielen anderen Ländern, welche auf einer mittelalterlihen Kultur: 

ftufe beharren,, "3 hier und da ſogar als merkwürdigen Ueberreſt 
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inmitten eines hochkultivirten Volkes. 4 Jedenfalls muß man ji 

wohl in Acht nehmen, für eine Eigenthümlichkeit des Volkscharak— 
ters zu halten, die immer bewahrt und bloß entmwidelt werden 
müßte, was nur eben Eigenthümlichfeit gewiſſer Kulturftufen ift, 
die freilich, je nah DVerjchiedenheit des Volkscharakters, bier Län: 
gere, dort kürzere Zeit fortdauern. ' 

1 Sismondi Etudes sur l’&conomie politique, 1837, I, p. 234. 

2 Dieje Hofraithe, dän. toft, ſchwed. tompt, wurde gern als der Repräfen- 

tant des ganzen Gutes ſowohl in Bezug auf die Rechte, wie auf die Abgaben zc. 
betrachtet: fundus dignior. „Der Tompt ift des Aders Mutter; nach ihm wird 
der Ader abgetheilt, der Adertheil beftimmt den Wiestheil, der Miestheil den 

Maldtheil, der Waldtheil den Rohrtheil, der Nohrtheil fcheidet das Waſſer nad) 

den Neben.“ (J. Grimm D. Rectsalterthümer, ©. 539 fg.) 

3 So befonders bei der Rund. oder Hufeifenform der altflavijchen Dörfer, 

mit einem einzigen Zugange, auf der entgegenftehenden Eeite gern noch durch 
Gräben, Hedenzc. abgeſchloſſen und fomit leicht zu vertheidigen. Aber auch dieuralt 

deutjche Form, wo die Häufer planlos durch einander liegen (Taeit. Germ. 16), 

bezeugt wenigftens, daß fich die individuell freie Wahl des Hausgrundftiides nicht 

durch viele Riüdjiht auf die Lage der dazu gehörigen Weder zc. zu binden hatte. 

Bol. Landau im Correfpond, Blatt der hiſtor. Vereine, Beil. I. zu 1857—1858. 
4 Soldher Kämpe gibt e8 in mander Feldmarf 100, 200, ja noch mehr 

(Tübinger Zeitfhr. 1865, ©. 86.) Der fog. Anwandader in jedem Kampe für 

die Unbequemlichkeit feiner Lage wohl durch größern Flächenraum entſchädigt. 

(3. Grimm Weisthümer III, ©. 627.) 
5 Ließ der Einzelne feinen Ader verwildern, mit Geftrüpp ſich beziehen, 

jo fiel das Land an die Gemeinde zurüd: Grimm D. R. A., ©. 525. 82. 9. 
6 Torp im Gegenfage von Adelbye. Das Urdorf behauptete dabei eine 

gewiffe Hegemonie, fonnte 3. B. das Filial in den erften drei Jahren wieder 

aufheben zc. (Jütiſches Geſetz.) 

7 Bgl. Maurer Gef. der Dorfverfaffung II, ©. 2.88 ff. 276. Oft aud) 
der Verlauf von Stroh und Dinger aus dem Dorfe hinaus verboten. (Maurer 

Geſch. der Frohnhöfe III, ©. 217); fowie viele Bannrechte in mittelalterlichen 
Dörfern auf der Abjicht beruhen, die Feldmark in jeder Hinfiht als ein ab» 

gejchloffenes Ganzes zu erhalten. (Maurer Dorfverfafiung I, S.315 fg.) Selbft 

von den vertheilten Grundftücden durfte z. B. kein Ader beliebig zur Wiefe 
gemacht werden, weil dieß einen ftärkern Auftrieb auf die Gemeindeweide be- 
wirft hätte. (a. a. O. I, ©. 97.) 

8 Eigentlich mußten die Feldgenofjen, um als ſolche vollberechtigt zu fein, 
ihre Güter felbft bauen. (Maurer Dorfverf. I, ©.125.) Das Recht des Ein- 

zelnen hieß utilitas, Nutung, Gemeindereht, Bauerſchaft x. (I, ©. 57.) 
9 Caesar Bell. Gall. IV, 1: privati ac separati agri apud eos nihil 

est; VI, 22: nec quisguam agri modum certum aut fines habet proprios, 
sed magistratus ac principes in annos singulos gentibus cognationibusque 

hominum, qui una coierunt, quantum iis et quo loco visum est agri 
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attribuunt, atque anno post alio transire cogunt. Die zum Theil mehr- 
deutigen Worte des Tacitus (Germ. 26) laffen eine ähnliche Auslegung wenig- 
ftens zu. Ein ftarfes Zeugniß von der Feldgemeinfchaft auch des bebauten Landes 
gibt der Zufaß zur Lex Salica bei Pertz Leges II, p. 4. Vgl. Waitz Deutſche 

Berfaffungsgefh. II, ©. 269. Uebrigens fommt in der L. Salica felber ſowohl 
Gemeinland vor, wie aud) pratum alienum (27, 10), campus alienus (27, 8. 
24. 25); Häufer, Zäune, Ernten find Privateigenthum. (Waitz a. a. ©. II, 

©. 21. Ders. Salifhes Recht, S. 124 ff.) In einem Geſetze Chilperihs vom 
Sahr 574 (Pertz Leges II, p. 10) wird den Töchtern ein Erbreht am Boden 

zugefprochen, welches dem der Nachbaren vorgeht; dieß war alfo früher nicht 

der Fall. Feldgemeinfchaft der preußifchen Koloniften: v. Harthaufen Ländl. 
Berfaffung Preuß. I, ©. 230 fi. In Weftphalen: Derjelbe, Agrarverfaffung in 

Norvdeutichland, 1829, ©. 86 ff. Meberrefte jener gleichmäßigen Bertheilung 

noch jett in Thüringen fihtbar: Langethal Geſch. der deutſchen Landw. I, ©. 12. 

In Oſtfriesland: Wiarda Ajegabuh, S. LI. Bom alten Standinapien und 

Dänemark: Olufjen in Falds N, ftaatsbirgerl. Magazin II, ©. 77 fi. 
Hanffen ebendafelbft VI, S. 1—50. Die Normandie wurde den Normannen 

zuerft als Geſammtbeſitz abgetreten, da fie fih unter einander alle für gleich 

achteten. (Lappenberg Engl. Geſch. II, ©. 17.) Uebrigens gibt e8 auch im 

- Norden jhon früh Privatwiefen und Wälder: vgl. Jütiſch. 2. I, 53. 55. LI, 

48. 73 ff. Gulathings- 2. 360. 368. Feldgemeinfchaft der alten Briten, fo 

daß von Neuem getheilt wurde, falls eine Partie durch Ueberſchwemmung zc. 

verloren gegangen war. (Heidelb. Jahrbb. 1831, I, ©. 64.) Bgl. Walter 
Das alte Wales, S. 200 ff. vom fog. Regifterlande, S. 323 von der gemein— 
famen Beftellung. Der Kelten überhaupt: ſ. Lappenberg a. a. O. J, S. 578. 

1,&.413. Bei den Angelfahfen war urfprünglich alles eroberte Land Ge- 

meingut (folkland), aus welchem eigentlih nur auf Lebenszeit an Einzelne 
verliehen werden follte, gegen Abgaben, friegerifchen oder geiftlichen Dienft zc. 

Allmälich aber wurde immer häufiger ganz freies Eigenthum (bokland von. 

bok = Urfunde) daraus abgefondert, und hernach von den Großen als län- 

land an Heine Leute gegen Frohnden, Geld- und Naturalabgaben ausgethan. 

Bahlreihe Proben hiervon bei Kemble The Saxons in England I, p. 315 ff. 
und in den Rectitudines singularum personarum, ed. Leo, 1842. Non 
fpäteren englifchen Zuſtänden j. Fitzherberi Book of husbandry (1534) und 

Book of surveying. (1539.) Marshall Yorkshire I, p. 48 ff. Neucrdings 

E. Naffe Ueber die mittelalt. Feldgemeinſchaft und die Einhegungen des 16. Jahrh. 
in England (1869) In Irland und Hohjhottland, ſowie an der ſchottiſch— 

englifhen Gränze (Smallholm Survey of Roxburgh) war bis tief ins 
18. Jahrh. das Syftem des runrig (partnership-tenure) verbreitet, wo mehrere 
Perjonen, auch wohl eine ganze Gemeinde eine Feldmark padhtet, und dem 

Eigenthümer folidarifh dafiir haftet. Sie theilen das Land nad) dem obeu 
geſchilderten Principe, oft jährlich neu mit Verloofung. Die Arbeit, zumal dag 
Pflügen, möglichft in Gemeinſchaft; aud) die Weiden gemein. (Macculloch 

Statist. I, p. 295 ff. 523 ff.) In Bezug auf Grundeigenthum hatten die Fren 

dieß Syſtem nur bis auf Jacob I. befolgt, welcher die Häuptlinge dadurd) 
gewann, daß er ihre Iebensläuglihen Amtsgüter zu erblichen machte. (Hume 
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History of England, Ch. 46.) Ueber die franzöfifhen communautss im 
Mittelalter f. Maurer Gejch. der Frohnhöfe IV. S. 290. Bon alten Völ— 
fern läßt fih bei den Illyriern (Strabo VII, p. 315) und Baccäern (Diodor. 
V, 34) Aehnliches nachweiſen. Bon Aegypten ſ. Herodot. II, 168. Spuren 
bei den älteften Römern: Mommfen Römifhe Gef. I, ©. 124. Puchta In— 
ftitutionen I, $. 40. Ob die zwei Jugera der altromulifhen Hufen (Varro 
De re rust. I, 10) alles Aderland ausgemadt haben können, ſ. Hildebrand 
im Jenaiſchen Antrittsprogr. 1862. Spffitien der älteften italienischen Bauern, 
welche Aristot. Polit. VII, 9 den Eretifhen vergleicht. Bon der fpartanifchen 
Feldgemeinſchaft ſ. Arist. Polit. II, 6 und 7; 8. O. Müller Dorier II, ©. 189 ff. 

10 Bgl, Maurer Geſch. der Markenverfaffung, ©. 169 fg. Einleitung 
©. 252 fg. 263 ff. 

15%. Grimm D. Rechtsalterth, ©. 531. Schon nad) Lex Burgund. 

84, 2 hatte jelbft der hospes Romanus ein Näherrecht vor dem Ausmärker. 

Nach der Lex Sal. XLV. (Cod. Mon.) bedurfte e8 zur Aufnahme eines neuen 

Gemeindegliedes Einftimmigfeit aller bisherigen. 
12 Im eigentlihen Rußland waren bis auf Peter M. die Dienftgliter 

fireng genommen Staatseigenthum, und felbft an den fog. Erbgütern (Herrmann 

Ruſſ. Geſch. III, ©. 715 ff.) das Privateigenthum wenig durchgebildet. (Possevin. 
De Moscov. p. 291: nemo vere dicere possit, sibi quidquam esse proprii.) 
Hierunter liegt nun, ebenfo wie auf den Domänen, eine ganz ausgebildete 
Feldgemeinfhaft der Bauern. Jedes männliche Gemeindeglied ift zu einem 
gleichen Antheile berechtigt; die Grundftüde eines Verſtorbenen fallen zurück 
an die Gemeinde, fo daß ein Yamilienerbrecht für Immobilien nicht befteht. 
Wald, Weide, Jagd und Fifcherei bleiben gemeinfam; die Aeder werden auf 

die im Tert bejchriebene Weife in gleiche Streifen getheilt und verloost: am 

liebften fo, daß man drei concentrifhe Ringe um das Dorf bildet und in 

jedem Ringe nad der Güte drei Ader- und Wiefenklaffen unterfcheidet, wonach 

alfo jeder Bauer feine Grundſtücke an 18 verfhiedenen Stellen hat. (Schedo- 

Ferroti Le patrimoine du peuple, 1868, p. 7.) Bei Kämpen von fehr un- 
regelmäßiger Form läßt man wohl einen Reſt ungetheilt und benugt ihn her— 

nad als Reſervefonds. (v. Harthaufen Studien I, ©. 124 ff.) Die Stron- 

bauern pflegen erft bei der nächften Nevifion, alfo alle 10—15 Jahre, zu einer 
Neutheilung zu ſchreiten; mande Privatgemeinden alljährlih. Hier und da 
haben die Gutsherren eine Theilung fiir immer durchgefegt, was fonft nur die 
befferen Wirthe wünſchen. (Kavelin in der Tübinger Ztiſchr., 1864, I) Fall 
einer Gemeinde, welche ihrem bankerotten Leibherrn das Gut abfauft, umd 
immer noch die alte Feldgemeinfchaft beibehält, mit jährlicher Neutheilung des 
Brachfeldes ꝛc. (v. Harthaufen II, ©. 34.) Selbſt die deutfhen Gemeinden 
in Saratow haben es von der Regierung erbeten, ihr deutfches Recht mit diefem 
rufjifchen vertaufchen zu dürfen (II, ©. 134). Aehnlicher Fall, wo die Kolo- 

niften alle 6 Jahre neu theilen: II, ©. 36. gl. III, ©. 125 fg. 157 ff. 
Die neuere Anficht, als wenn diefe ruffifche F. ©. erft gegen Schluß des 
16. Zahrh. aufgefommen fei, ein Product der neuern Leibeigenfchaft und Kopf- 
fteuer (Tichitfcherin in der Tübinger Ztſchr. 1868, ©. 208 fi. Schedo-Ferroti 
l. e., p. 2 ff.) ift mir fehr zweifelhaft. Ich halte vielmehr das ganze Inſtitut 
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für eine Folge des altflavifhen Yamilienrehts (unten 8. 89); denn die Ger 
meinde ift nach ruffischer Fiction eine Familie Daher auch Palady Gef. von 
Böhmen I, ©. 169 und Schafarik Slaviſche Alterthümer I, S. 537 die fla- 
viihen Dörfer aus erweiterten Höfen hervorgehen laffen. In Serbien (pozay- 
micza oder moba), Groatien ꝛc. fogar die Beftellung oft gemeinfam vorge 
nommen, und erft die Ernte unter Leitung der Aelteften getheilt. (C. Robert 
Slaven der Türkei I, S. 54 fg.) Aehnlich bei mehreren ruffifchen Eecten. 

Beſonders großartige Feldgemeinſchaft der uralifchen Koſaken. (v. Harthaufen 

Studien III, ©. 153 ff.) Hauscommunionen der öfterreichiichen Militärgränge. 
In Lowicz beftand noch zu Anfang des 19. Jahrh. fein wahres Grundeigen- 
thum, fondern jährliche Neuvertheilung der Ländereien. (Krug Geſch. der ſtaats— 
wirthſch. Gejeßgeb. Preußens I, ©. 187.) In Böhmen nur big ins 16. Jahrh. 
(Palady Böhm. Geſch. I, ©. 169 fg.) 

13 Feldgemeinſchaft und jährlich neue Bertheilung der Grundftüde auf der 

Inſel Sardinien, (Schubert Staatsfunde I, 4, S. 269.) Bei den Tſcheremiſſen 
alle Feldarbeiten gemeinfam verrichtet; Niemand darf zu Haufe bleiben oder 
allein ausruhen. Die Ernte häuferweife gleich vertheilt. (v. Harthaufen Studien 

I, ©. 443 ff.) Zehnjährige Berloofung der Aeder bei mehreren Afghanen- 

ftämmen. (Elphinstone Cabul II, p. 17 ff.) Aehnlich Hier und da in Madras. 
(Mill History of Br. India J, p. 315.) Wie fih in China aus dem Gefammt- 

eigenthHum der Nation an Grund und Boden erſt jpät das Privateigenthum 
herausbildete, ſ. Maron in Fauchers Bierteljahrsichrift, 1863, I, S. 39 ff. Feld— 

gemeinfchaft der aderbauenden Creef- Indianer (Wappäus N. Amerika, ©. 993), 

wie ſchon die alten Merilaner und Peruaner etwas Aehnliches gehabt hatten. 
14 In einzelnen Theilen von Norwegen hat das periodische Verlooſen der 

Aecker durch die gejetlihe Androhung einer doppelten Grundfteuer noch 1821 
befämpft werden müſſen. (Blom Statiftif von N. I, ©. 143.) Runrig nod 
jett in Argyle, auf den Hebriden, fowie hier und dort in Irland. (Macculloch 

l.e.) Bon Frankreich j. Merlin Repertoire de Jurispr., Art, Duch& de 

Bouillon. Journ. des Econ., Jan. 1859, p. 49. Duchatelier L’agriculture 
et les classes laborieuses de la Bretagne, 1863. Periodiſche Neuvertheilung 

im Trierifchen Hochlande. (Schwerz: Mögelin. Annalen XXVI, ©. 29.) Bei 
den Trieriſchen Gehöferfchaften ſcheint das Privateigenthum durch allmäliches 
Abkommen des Neuverloofens entftanden zu fein. (Hanffen: Abhd. der Berliner 

Akad., 1863.) Ein bejonder8 mwohlerhaltenes Analogon der alten Feldgemein- 
ichaft find die Siegenſchen Hauberge, wo jeder Genofje bloß einen ideellen An- 
theil hat und dem entfprechend einen Anſpruch auf Holzhieb und Kornbau in 

dem jährlich abzutreibenden Gebiete. Die hängt einerfeit® mit der gemerb- 

lichen Nothwendigfeit vieler Holzfohlen dort zufammen, und führte andererfeits 
zu den fhönen Siegenjhen Bewäfferungsvereinen. (Achenbach Haubergsgenoffen- 

ſchaften des Siegerlandes, 1863.) Dörfer der Altmark, wo die Hausväter jeden 
Abend unter Vorfit des Schulzen befchloffen, was den folgenden Tag geadert 

werden follte zc. (v. Harthaufen Ländliche Verf. I, ©. 237.) Aehnlich hier und 

da auf der jütifchen Haide (Hanffen im Archiv der pol. Def. IV, ©. 408), Sylt 

(Hanffen in Falds Schleswig -Holftein. Ardiv IV, ©. 351) und Lolland. (Dahl- 

mann Dänifche Geſch. II, ©. 82.) 
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15 In Rußland glauben jet Viele, zumal auf Grund Hegelſcher Gefhichtk- 

auffaffung, daß in der Feldgemeinfchaft eine jener großen welthifterifchen Ideen 

liege, welche dem Bolfe, das ihr Träger ift, für das entſprechende Zeitalter 

die erfte Stelle verſchaffen. Wie bei der Emancipation der Teibeigenen die Auf 

bebung der F. ©. in Frage kam, erklärte fi v. Harthaufen dagegen: De 
l’abolition par voie legislative du partage égal et temporaire des terres. 

(1858.) Aber auch Cavour foll einem Nuffen gejagt haben: „Der gleiche An— 
theil, den ihr jedem Bauern am Boden einräumt, ift uns gefährlicher, als alle 

euere Heere.“ (Edardt Baltiſch-ruſſiſche Culturfiudien, ©. 480 ff.) 

| 8. 72. 

Eine Verbindung ähnlicher Art, wie die Feldgemeinjchaft, 
aber von loferem Zuſammenhange, ift die Markgenoſſenſchaft, 
wo nur die unurbaren Ländereien, namentlih Wald und Weide, 
Gemeingut, die Aeder hingegen ausgejchiedenes Privateigenthun 

bilden. Sole Markgenoſſenſchaft konnte ſowohl zwijchen gut arron- 

dirten Einzelböfen ftattfinden, ! wie zwischen ganzen Dörfern. Die 

Mark it urjprünglich das wilde, ungeurbarte Gränzland zwijchen 
den Anjiedelungen: bierin liegt die richterlich-priefterliche Heiligkeit 

derjelben, jowie ihr gemeinbejiglicher Charakter, aber aud) ihr all- 
mäliches Hinſchwinden begründet. ? Die zu einem Urdorfe gehörige 
Mark zerfiel gewöhnlich jpäter dur Anbau von Nebendörfern in 

mehrere Marken: mochte nun diejer Anbau von der überjchüjjigen 
Bevölkerung des Urdorfes oder von Fremden ausgehen.? In den 
meiften Marken war jeder jelbitändige Hausbefiger zur Theilnahme 
an der Marfnugung berechtigt. * Lange Zeit übrigens haben die 
Marken eine jürmlihe Communalverfaffung gehabt, mit geborenen 
oder geforenen Markvögten an ihrer Epige, mit eigenen Märfer: 
gerichten, 3 überhaupt einer Stellung des Ganzen, welche die Mark 
als Kein vieler Staaten oder wenigftens Provinzen erjcheinen läßt. 

1 In Weftphalen ſowohl Höfe als Marken am häufigften. (Wait D. Ber- 

faffungsgejh. I, S. 30.) Berzeihniß der 118 Marken im Stifte Osnabriid von 
Lodtmann Acta Osnabr. ], p. 15 ff. 

2 Vgl. Kemble Saxons I, p. 42 ff. In England bilden die Ortsnamen 
mit den, holt, word, falt, hurst, die auf Waldrodung Hindeuten, förmliche 
Umtreife, in deren Mitte die Ortsnamen auf ham (heim), stede (ftädt), tun 

(Zaun) liegen. Jene find auf altem Markboden, diefe auf uralten Ackerboden. 
(Kenible I, p. 480.) 

3 Landau Die Territorien in Bezug auf Bildung und Entwidlung, 1854, 
©. 111 fi. In Schweden find allenthalben vie Weidepläte des Ältern Dorfes 
gleihfam die VBorpoften. Diefe werden alsdann von jüngeren Eöhnen zc. zu Ader- 

land (bolaunıl) gemadt, gelten aber lange noch als Zubehör der alten Höfe, Alle 
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mälich werden die neuen Anlagen (nybyggen) zu neuen felbftändigen hemmans, 
deren Selbftändigfeit nad längeren Etreite zulegt durch den Staat, die Kirche 

(eigenes Kirchfpiel) anerkannt wird. Vgl. Geijer Schwed. Geſch. I, ©. 79. 

+ Rauh, Feuer und Flamme! Bgl. Grimm Weisthümer II, ©. 174. 
UI, ©. 291. 413. 417. 491. Maurer Gef. der Marfenverfafjung, ©. 79. 

5 Bu den jchwerften Strafen gegen einen ungehorfamen Genofjen war die 

Ausweifung zu rechnen: „daß ihm fein Brunnen gefüllt und fein Badofen zer- 
jhlagen würde” (aqua et igni interdicere). Vgl. %. Grimm D. Rectsalterth., 

©. 494 fi. Gegen „Ausmärker“ war man urſprünglich auf Selbfthülfe, Pfän- 
dung zc. befhränft; daher es die Mark oft gerne ſah, wenn der Markrichter 

ein mächtiger Mann war. Freilich mußte dieß jpäter auch ihre eigene Unter- 

werfung befördern. Wie dieß in der für die Bauern überhaupt fo ungünftigen 
Zeit des 16. und. 17. Jahrhunderts gefchah, f. bei v. Löm Marfgenofjenfchaften, 
S. 112. Kindlinger Münft. Beitr. II, S. 121. Die meiften Feld- und Marf- 
genoſſenſchaften fpäter durch Grundherrichaften verfchlungen. (Maurer Gefd. 

der Frohnhöfe I, S. 287.) 
8. 73. 

Noch heutzutage laſſen ſich die Rangſtufen der ländlichen 
Bevölkerung an ſehr vielen Orten auf die uralte Inſtitution 

der Feldgemeinſchaft und Markgenoſſenſchaft zurückführen. Wir 
theilen hiernach die Landleute am einfachſten in drei Klaffen. ! 

A. Solche, die über das Niveau der Feld: oder Markgenofjen- 
Ihaft hinausgewachſen ſind, größere Landbeſitzer. Dazu ge: 

hören die Einzelhöfe, die entweder mit ausdrüdlicher oder ftill- 
jehweigender Genehmigung der Genoſſenſchaft, oder auch wohl 
ganz eigenmäctig auf dem noch wenig oder gar nicht benußten 
Boden angelegt wurden. ? Lange Zeit haben die Hufenbejiger ohne 
viel Beihränfung im Gemeinwalde roden dürfen, eine Befugniß, 

welche natürlih von den wirthichaftlichften am meiften benußt 

wurde. 3 Aehnliche größere Befibungen mochten fi dadurd bilden, 
daß auf dem Erb: oder Kaufwege mehrere Hufen in eine Hand zu— 
jammenfielen. Auch bier Fonnte der Eigenthümer, zumal wenn ihm 
durch Austaufch eine beffere Abrundung feiner Grundftüde gelungen 
war, auf die mit jo vieler Unbequemlichkeit verbundenen Vortheile 

der Gemeinjchaft verzichten; und ein beſonders tüchtiger Wirth ge: 
wann dadurd Epielraum, fid) ungleid) kräftiger zu entwideln, als 
jeine früheren Genofjen. Ein großer Theil des dänischen Adels bat 
ſich erweiglich auf diefe Art aus dem Bauernftande emporgearbeitet. * 

B. Eolde, die noch jet auf den uralten Aderloofen der 
Feldgemeinſchaft (mansus, Hufe, hyde, dän. bool) fiten, Voll: 
bauern, Bollerben, Hüfner, Vollſpänner (weſtphäl. Howelinge). 3 
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Dft freilich find im Laufe der Zeit ſowohl die Aeder und Wiejen, 

al3 auch die Gemeindeberehtigungen (correlativ die Gemeindelaften) 

der Bauergüter in 2, 3, 4 und mehr Theile getheilt worden: 
Halbbauern, Halbipänner, Halbhüfner ꝛc.“ Und jpäter bat 
namentlich das Contributionsweſen des dreißigjährigen Krieges die 
Verwiſchung der alten Höfe jehr gefördert, wo man fich im Drange 

der Noth an den augenblidlihen Wohljtand der Beſitzer bielt, 
ohne den juriftiichen Charakter des Hofes zu beachten. ? 

C. Solde, die fih unter dem Niveau der Feldgemeinjchaft 
angefievelt haben, wobei man vorzugsweife an unbeerbte Bauern: 
ſöhne, freigewordene Leibeigene, zugewanderte Fremdlinge zu denken 
hat. Bald find es I. Eigenthümer von Häufern mit einer Heinen 
Aderwirtbichaft daneben: Koſſaten, Kötter, Käthner® im nörd— 

lihen, Söldner im ſüdweſtlichen Deutichland, Schuppofen in der 

Schweiz, Leerhäusler in Bayern, Gärtner, Hinterfättler, Hinter: 
jafien in Sachſen genannt; bald auch II. Eigenthümer von bloßen 
Häufern, die ſich von der Bewirthichaftung eines gepachteten Grund: 
ftüdes, von Tagelohn, Dorfhandwerfen 2c., und namentlich auch von 

ufurpirter Mitbenußung des Gemeinlandes ernähren: Häuslinge 
oder Büdner. Noch unter diefen ftehen III. die Unanfälligen, welche 
Hausgenofjen, Heuerleute, Losleute, Einlieger heißen.? Die Zahl 

der Häuslinge pflegt da verhältnigmäßig am kleinſten zu jein, wo der 
eigentlich bäuerlihe Befig am meiften zerftüdelt ift. Ihre perſön— 

lihe Lage mag am einfachiten danach bemejjen werden, ob fie ihr 

Pachtland felber düngen und beftellen, oder ob fie nur ſchon 
gedüngtes und bejtelltes Land pachten fünnen. — Viele ältere Ge: 

jeße haben die Vermehrung folder Kleinen Landleute bejonders um 

deßwillen zu erſchweren gefucht, damit die Gemeindenugungen nicht 

allzufehr von, ftreng genommen, unberechtigten Theilnehmern aus: 

gebeutet würden. !0 

1 Im 8. Sachſen zeigen ſchon die früheften Urkunden Ungleichheit des bäuer- 
lichen Befiges in demfelben Dorfe: Gersdorf Cod. Dipl. Sax. II, p. XXXVI. 

2 Proprisi, aprisiones (von prendere), Bifänge (von bifahan = einzäunen 

septa, däniſch ornum, häufig curtes, Höfe genannt. Vgl. Maurer en 

©. 181 fi. Merkwürdige Analogien hierzu im nördlichen Rußland: v. t⸗ 
hauſen Studien (franz. Ausg.) J, p. 233. 

3%. Grimm D. Rechtsalterth, ©. 55. Maurer a. a. O., ©. 157 ff. 

Waitz Die altdeutſche Hufe, (1854) ©. 39. 

4 Dahimann Dänifche Gef. I, S. 139. Schon Karl M. hatte die 
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perfünliche Berpflihtung zum Kriegsdienſte auf die Befiter von 3 bis 5 Hufen 

beihränft. (Capit. Aq., a. 807, c. 2.) Nah Eachfenfpiegel II, 54 und 
Schwabenfp. 213 (ed. Laßberg) durften nur die Befißer von wenigftens 3 Hufen 
einen eigenen Hirten halten, d. h. aus der Feldgemeinſchaft heraustreten. Wie 

e3 in England während des 13. Jahrh. als ein Vorzug galt, feine Grund» 
ftüde separale toto anno zu haben, f. bei Naſſe a. a. D©., ©. 55. Im Nor- 

den ſcheint es Jedem freigeftanden zu haben, wenn nur den Genofjen daraus 

fein Schaden erwuchs. (Jütiſch. L. I, 48. 51. Erid. Seel. Gef. II, 56.) 
Schon die L. Longobard. II, 36. 3 ſpricht vom Austauſche der Ländereien 

und Ausbau der Häufer darauf. Je weiter man in der Gedichte hinauf- 

fteigt, defto mehr Grundherren findet man in einer Dorfihaft: Maurer Frohn— 

böfe IIl, ©. 97. 

5 Mansus (von manere) bedeutet eigentlich die Wohngebäude, überhaupt 
die Hofraithe; Hufe dagegen das Pflugland. (Landau Territorien, S. 4ff.) Die 

Größe einer Hufe gewöhnlich zu 30 Morgen angegeben; bei den Angeljachfen zu 
33 Acres. (Kemble Saxons in England I, p. 114.) Es jollte.eben Land 
jein, welches zur Beihäftigung eines Pfluges, zur bäuerlichen Ernährung einer 

Familie Hinreichte. Dabei muß aber einerfeitS an die große Ertenfität der mittel- 

alterlihen Wirthſchaft, andererfeits an die Menge der Nebennugungen vom Ge— 

meinlande erinnert werden. Die Zahl der Hufen in einem Dorfe mag urfprüng- 
lich jelten über 50 betragen haben. (Wait Die altveutiche Hufe, S. 51.) In 

Schleſien meiſt 40—50. (Meiten I, ©. 306.) 

6 Schon 808 findet man Hufen, die in 3 Theile zerfplittert find (Zeuss 
Traditt. Wizenberg., Nr. 19), 797 in 6 Theile (Lacomblet Urkundenbud zur 

Geſch. des Niederrheins I, ©. 6), 1141 in 16 Theile. (Guden Cod. Dipl. 
I, p. 26.) Im Polypticon Irminonis bis 12 Bauern auf einem Manſus, 16 
focos auf 6 mansis, 182 f. auf 81 m., 90 £f. auf 70 m. u. ſ. w. (Gu£rard 

I, p. 595.) Daher jo oft in den Urkunden ausdrücklich: hoba integra. 

7 Die nahherigen Steuern bauten alsdann auf diefer juriftifch mangel- 
haften Grundlage weiter. Vgl. Stüve Wefen und Berfaffung der Landgemein- 
den, befonders in Niederſachſen und Weftphalen, 1851, ©. 124. 

8 Casati von casa, Kötter von cot, engl. cottage, cottier. In Hannover 

ift Kothfaffe daraus geworben. Hier und da unterfcheidet man Erb- und Marl- 

fötter, jene auf Splittern einer Hufe, diefe auf Gemeinländereien angefiedelt. 

Die Mehrzahl der letzteren ſcheint in Niederfachfen aus dem 16. und 17. Jahrh. 
herzurühren. (Stüve a. a. D., ©. 34.) Nah J. Möfer gehen 6, 8, ja 16 

Markkotten auf ein Vollerbe. (Osnabrüd. Gef. I, 1, 8.2.) Nach weitphäliichen 

Localrechten ift das Verhältniß zwijchen Erben und Kötter wohl = 12:6 (1500), 

oder 5:3 (1603), oder 6 :11/, (1697): vgl. 3. Grimm Weisthiimer III, ©. 61. 
141. 103. Im Königr. Sachſen werden bei Bertheilungen zc. 4 Gärtner oder 
8 Häusler gleich einem Hüfner gerechnet (Haubold Sächſ. Privatrecht, ©. 525), 
in Bayern 32 Leerhäugler, in Franken 4 Söldengüter auf einen Hof. (Maurer 

Geſch. der Dorf-Berf. I, ©. 139 ff.) 

9 Häuslinge, Einläuftige, solivagi, (nah Kindlinger Münft. Beiträge II, 
Urk. S. 3 ſchon zu Karls M. Zeit) inquilini, Kobler, Kebler. Oft wird bie 
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ganze Klafje C. mit dem Geſammtnamen „ungewahrte Leute“ bezeichnet. Die 
meiften Benennungen haben provinziell viel Schwankendes: „Linneifhe Mannid- 
faltigfeit“ in der juriftifhen Bezeichnung der Bauern. (Spittler.) Im König- 

reih Sachſen 3. B. hießen die Häusler auch Koffaten (Haubold a. a. O.); in 

Bayern mitunter Seldner. (Kreittmayr 3. Cod. Bavar. civ. V, 28, 8.3.) Die 

Ausdriüde Neubauer und Brinffiger gehen jowohl auf unfere I. wie II. Ab- 
theilung der Klafje C. 

10 Bis zum 15. und 16. Jahrh. war man in der Aufnahme von Beifaffen 

viel liberaler als nahmal3. (Maurer Dorf-Berf. 1, S. 153. 183.) Kurſächſiſches 

Geſetz, daß nur Bollhüfner Zugvich zur Arbeit für Andere halten dürfen (1661); 

nur Boll- und Halbhüfner Tauben (1788); fein Unterthan mehr als zwei Haus- 

genoffen aufnehmen, die er dann vertreten muß :c. (Klingner Sammlungen 
3. Dorf: und Bauernredt, 1749, I, ©. 147.) Nach der gothaifchen Landes— 

ordnung durften pro Hufe nicht über 8 Echafe und 8 Paar Tauben gehalten 

werden; von Nichtgrumdbefitern gar feine. (Klingner II, S. 195. 140.) Nach 

der bayerifhen Polizeiordnung von 1516 war die Viehzahl auf den Durd- 

mwinterungsmaßftab eingefhränft. (XIV, 2.) Vgl. unten 8. 82, 7. Wer in 

Altenburg, ohne Grundftüde zu bewirthichaften, einen Feld- oder Gartendieb- 
ftahl begeht, darf in der Negel für längere Zeit gar fein Nutvich mehr halten. 
(Löbe Altenb. Landwirthid., S.195 fg.) Schon J. Möſer Patr. Phant. I, 42. 

II, 1 hebt hervor, wie das Aufkommen ſolcher ländlichen Proletarier neben den 

Hufen das Straffyftem anftatt des Bußſyſtems habe einführen, die alte Gaft- 

freumdlichkeit, Nachbarlichfeit, fowie die gemeine Freiheit aber jhmälern müffen. 

Dorffyftem, Flurzwang — Hofſyſtem, Berfoppelung. 

$. 74. 
Eo lange der Aderbau noch jehr exteniiv, die Volkswirth— 

ſchaft überhaupt noch ehr roh ift, muß das Zufammenwohnen der 

Landleute in Dörfern und das hiermit verbundene Durch— 

einanderliegen ihrer Grundftüde (Gemengewirtbichaft, 
Flurzwang) wejentliden Vortheil varbieten. Zunächſt den Vortheil 
größerer Sicherheit: gegen Ueberſchwemmungen,! wilde Thiere, ? 
Räuber, feindlihe Heere.“ Da beim Dreifelderſyſtem jämmtliche 
Arbeiten des Dorfes gleichzeitig und in derjelben Flur gejchehen, 
jo fünnen fi) die Arbeiter eben darum auch leichter vertheidigen. 
Auf den Gemeinfinn, diefe Grundlage alles Staatlichen, der aber 
im Anfange natürlih ſchwach iſt, muß der Umftand ſehr fürber- 

lih einwirken, daß beim Durcheinanderliegen aller Befigungen fein 
Angreifer dem Einen ſchaden kann, ohne den Anderen mitzufchaden. 
Wo die Gründung eines Dorfes vom Gutsherrn, wohl gar Leib: 
herrn ausgeht, da erklärt jih das Zufammenmwohnen noch ein: 
faher: „mie der Echäfer feine Echafe einpfercht, ſowohl um fie 
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gegen den Wolf bejjer ſchützen, ald auch um fie befjer jcheeren und 
melfen zu fönnen.“ (Eiſt.) 

Ebenſo fehr wird ein dörfliches Zufammenleben auf nieverer 

Kulturftufe durch die weſentlich erleichterte Arbeitstheilung 2c. em— 

pfohlen, weldhe damit verbunden iſt. Co ſchlagen noch jegt bei 
der Koloniſation geſellſchaftliche Niederlaſſungen viel leichter Wurzel, 
als bloße Robinjonshütten. ? Wie ſehr müflen der Kirchen: und 
Schulbeſuch, die erften Anfänge der Polizei 2c. durch das Dorf: 
ſyſtem gewinnen! Auf einer recht niedrigen Kulturjtufe kann jelbjt 

die bildende Kraft der minterliden Spinnjtube, der abendlichen 

Zufammenfünfte unter der Linde, ja im Wirthshaufe nicht gering 
veranschlagt werden. d? Man fee nur nicht ohne Weiteres unjere 
Verhältniſſe in jener frühen Periode voraus. Bei uns bat jeder 
Bauer ſchon durch den Beſuch des ftädtichen Marktes, die Leichtig- 

feit des Neijens, die Preſſe (wenigſtens doch Kalender ıc.), die 
Confeription eine Menge Verbindungen mit der Welt. Sept kann 
die „Vereinödung” der Höfe ein treffliches Mittel fein, dem über: 

großen Getümmel zu entgehen, fich zu fammeln, in der unmäßigen 
Complicirung des Lebens wieder etwas einfacher und jelbitändiger 

zu werden. Vergeſſen wir aber nicht, daß der halbwilde Menſch 
gerade Eammlung, Einfachheit, Selbjtänvigfeit im Uebermaße be: 

figt; daß die erjte Bildung gerade darin beftehen muß, jene Eigen: 
Ihaften zu bejchränfen. — Und was die bejonderen Berhältnifje 
der Landwirthſchaft angeht, welche Arbeitserſparniß muß es nicht 
gewähren, daß man durd das Beifammenliegen alles Brad), alles 

Winterfornlandes 2c. die ganze Brachweide, hernach die Stoppel— 

weide 2c. unter einem gemeinjamen Hirten benugen fann.6 Wo das 
Hofiyftem ohne Stallfütterung befteht, da wird nur allzuleiht durch 

das bloße Viehhüten ein Kind auf jedem Hofe der Schule ent: 
fremdet und zum Müßiggang erzogen. °® 

1 In den Nordjeemarfchen wurden die Dörfer anfangs auf einem fünftlichen 

Higel (Warft) zufammengebaut; erſt nad Errichtung der Winterdeihe konnte 

man daran denken, fie aufzulöfen und jedes Haus inmitten feiner Grundſtücke 

anzulegen. Vgl. Ahrends Oftfriesland und Fever I, S. 108. Archiv der polit, 

Del, N. F., VII, ©. 166. 
2 In Bengalen wird das Dorfleben fehon wegen der Tiger nothwendig; 

die Dörfer oft mit Dornheden verfhanzt. (Colebrooke Remarks on the hus- 
bandry of Bengal, 1806.) 

3 Eine Schilderung der verwüftenden Folgen des mittelalterlihen Fehde— 
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wefens von Landau in der Heffiihen Ztſchr. f. Geih. und Landesfunde, 1858, 

VI, S. 382 fg. Wegen der ewigen Kriege (Cavalcaden) im 14. und 15. Jahrh. 

gab es in Oberitalien faft gar keine Höfe Der Bauer wohnte in ummauerten 
Burgfleden, meift auf Hügeln, wohin nad einer Kriegserffärung alle werth- 
vollere Habe geflüchtet wurde. Die Häufer oft befjer, als heutzutage bie der 

Mittelllaffe; auch verband fich ein äußert tlichtige8 Gemeindeleben mit diefer 

Wohnart. Freilich war fein Anbau hiermit zu vereinbaren, der Kapitalverwen- 
dungen lange im Boden ließ; und wenn das Dorf ja einmal zerftört wurde, 
fo knüpfte fich leicht völlige Verödung daran. Eo in der Campagna von Rom, 
in den Maremmen von Siena nad) der jpanifchen Verwüſtung um 1554. (Sis— 

mondi Geſch. der italienifhen Republifen VII, ©. 55. XI, ©. 41 fg. XII, 

©. 80fg. XVI, ©.170.) In Franfreih war die Sicherheit des platten Landes 
erft unter Heinrich IV., eigentlich erft unter Nichelieu fo groß, daß die Dörfer 

nicht mehr Hauptfählih mit fortificatorifhen Rüdfihten angelegt zu werden 

brauchten. (Journal des Econ., Novbr. 1853, p. 203.) Am meiften aus 
gebildet find Dorfbau und Gemengewirthfdaft in der Champagne, wo bie 

Franzofen am häufigften Invafionen zu befämpfen hatten, (Ebenvafelbft, Mai 

1856, p. 165.) Extrem folder Rüdfihten in Kurdiftan, wo nicht bloß die 

Thore und Straßen der Dörfer zum Kampfe eingerichtet find, fondern häufig 
jogar ein Thurm nod eine fürmliche Citadelle bildet. (K. Ritter Afien IX, 

©. 643.) — Bei den alten Öriechen wurde die uralte Sitte, zara nouag zu 
wohnen (Thucyd. I, 10. Plutarch, Quaest. Gr. 37. Pausan, IX, 5.), dur 

die fpäter noch wachſende Unficherheit zu einem faft allgemeinen Stadtleben ge- 

fteigert. Nur die Eleer hatten ein ordentliches Landleben, weil hier die Heilig- 
feit des olympifhen Feftes den Landfrieden fchlitte. (Polyb. IV, 73.) Ebenfo 
die Epiroten „nach barbariſcher Weiſe“ (Scylax Peripl. 28 fi.) und vor Epa- 
minondas ein großer Theil der Arkadier (Pausan. VIII, 27, 2 ff. Aristot. 
Polit. II, 1, 5): aljo zwei gebirgige und wenig fruchtbare Landjchaften. 

Städtifche Concentration des Aderbaues im älteften Italien (Livius I, passim), 
mit Eleinen villae rusticae zur Erleichterung der Feldarbeiten. (Liv. II, 23.) 

4 F. Lacroix De la colonisation en Algerie (Journ. des Econ., Mai 

1851) will al Hauptbedingung des Gedeihens, daß die Anfievelung in Dörfern, 
und zwar möglichſt großen Dörfern erfolge: felbft die Dörfer follen nicht ifolirt, 
fondern gruppenmeife liegen. 

5 Wie noch jetzt in wenig bevölferter und fultivirter Gegend das Einzel 
wohnen auf Höfen als ein großes Hinderniß der geiftigen Bildung betrachtet 
wird, j. Schwerz Rheinifch-weftphäl. Landwirthſch. I, Anhang. 

6 Wer fein Vieh nicht dem Gemeindehirten übergibt, muß gleihwohl Hirten« 
lohn und daneben eine Geldftrafe an den Richter zahlen. (Schwabenfp. 213, Lassb.) 

? Sibiriſche Sitte, den Ader 8, 10, ja 20 Werfte vom Dorfe anzulegen, 

damit das Vieh, das ohne Aufficht oder Einfriedigung weidet, ihn nicht be 
ſchädige. (Pallas Südruſſiſche Reife II, ©. 389.) 

8 Gute Bergleihung des Hof- und Dorfſyſtems bei Chr. Wolf Oeconomica 
(1755) II, 8. 865. v. Zufti hält das Dorfſyſtem für ein Product des Fauft- 
rechts, erfennt feine polizeilichen Vorzüge an, rechnet es aber doch im Ganzen 
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mit zu den Hauptfehlern der in Deutſchland üblichen Landwirthichaft. Als Ver- 
mittelung der Extreme empfiehlt er die Uebergangsdörfer. (Abhandlungen von 
der Bollfommenheit der Landwirthſchaft, 1761, Nr. 1.) In Schlözers Staats- 

anzeigen treten nicht bloß Vertheidiger der Zufammenlegung auf, fondern auch 
„Bertheidiger der Dörfer“ (VII, S. 437 ff.) Bergius hält die Vorzlige der 
beiden Syfteme für gleichwiegend. (Cameral- und Polizeimagazin, 1767, II, 
©. 232 fi.) Bol. Log Revifion der Grundbegriffe IV, S. 70. Hiſtoriſche An— 

fit bei ©r. Soden Nat.-Del. I, ©. 302. F. Lift Aderverfaffung, Zwerg- 
wirthihaft und Auswanderung: D. Vierteljahrsſchr. 1842, IV, €. 139 ff. 

8. 75. 

Ich glaube deßhalb, daß auf den niederen Wirthichaftsftufen 
das Hofiyitem nur Ausnahme ift: namentlich da angezeigt, mo 
die Fruchtbarkeit des Bodens zu gering, die fruchtbaren Stellen 
zu dünn zerftreut find, um ohne Gemwerbfleiß eine dichtere Be— 
völferung zu nähren.“ Kleine Dörfer ftehen in diefer Hinficht 

zwijchen großen Dörfern und Einzelhöfen in der Mitte. 2 Ebenfo 
die jog. Mebergangsdörfer, lange, oft ftundenlange einftraßige An- 
fiedelungen, wo die Käufer um die ganze Breite des zugehörigen 
Ackers von einander getrennt find, und alle Grundjtüde defjelben 
Wirthes in einem langen Streifen beijammen liegen. * Solde 

Anfiedelungsmeife trifft man namentlich bei den Kolonijten, welche 
im jpätern Mittelalter zur planmäßigen Hebung der Landwirth— 
ſchaft aus höberkultivirten Ländern berufen wurden. ® Umgekehrt 

finden wir das Marimum des Dorfbaues in ſolchen Ländern, wo 

üppige Fruchtbarkeit und lange Fortdauer mittelalterliher Unficher: 
beit zujammentreffen. 6 Webrigens bat das Hofſyſtem injofern einen 
freiheitlihen Charakter, als in Zeiten der Leibeigenjchaft die größe- 
ren Gutsherren dadurch gezwungen werben, ihre Knechte zu zer— 
ftreuen. Dieß macht alddann zunächſt deren unmittelbare Befteue: 

rung, hernach ihre Befreiung durch den Staat natürlih, während 

jih beim Dorfſyſteme jowohl die Anſprüche, mie die Sorgen des 

Staates leiht nur an den Leibherrn wenden. ? 

1 Hofſyſtem in den meiften Hochgebirgen, wie z. B. den Alpen, Norwegen, 
dem fpanifhen Gallizien, Afturien, Biscaya, aud in Finnland, überhaupt bei 
den tſchudiſchen Stämmen in Nordrußland. (v. Harthaufen Studien IL, S.141.) 

Die ältere (vgl. Ulr. Hutten Inspieientes und Seb. Münster Cosmograph., 
1550, p. 324), neuerdings namentlich von J. Möfer und Kindlinger vertheidigte 
Anfiht (vgl. aber auch Barthold Geſch. der deutfhen Städte I, S. 8 fg.), als 

wenn in Deutfchland die Einzelhöfe urfprüngli und die Dörfer aus deren Zu- 
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fammenziehung oder Entwidfung hervorgegangen wären, ift nur für gemiffe 
Gegenden begründet. So 3. B. für einen Theil Wefthphalens, wo Echwerz 
Rhein. weftph. Landwirthſch. II, ©. 3 fg., die Scheidelinie zwiſchen der Hof- 
und Dorfgegend bezeichnet. Nördlich hiervon find die Dörfer meift jung, haben 

ihr Land gegen einen Worthzins von den benachbarten Höfen gepadhtet, umd 

beftehen aus Krämern, Handwerkern ꝛc. Aehnlih in Flandern und Brabant. 
Daß Taeit. Germ. 16 auf Höfe zu deuten fei, haben Möſer Osnabrüd. Geſch. 

I, 3, Wend Heſſiſche Geſch. II, S. 105, Eichhorn D. Staats- und Rechts— 
gejh. I, $. 14 angenommen. Landau Territorien, S. 77 zeigt aber fehr gut, 
daß es auf Dörfer gehen müſſe, nur Dörfer mit unzufammenhängenden Straßen; 

der Ausdrud in vices (?) (Germ. 26) bezöge ſich dann auf Gemengewirthſchaft. 

(Landau, ©. 51.) Zu Tacitus Zeit müffen Dörfer und Höfe vorgekommen fein; 
von Dörfern j. Germ. 12. 16. 19. 26. Annal. I, 50.56. XII, 57. Caesar 
B. G. IV, 19. Zur Zeit der Lex Salica wohnte das Volk regelmäßig in 

Dörfern (Tit. 45), welche durd die Endfylbe „heim“ bezeichnet werden. Oft 
entftanden tibrigens auch Dörfer aus größeren Einzelhöfen, und führen alsdann 

gerne Perfonennamen. (Wait D. Verfaſſungsgeſch. II, ©. 21. Derf. Saliſches 
Recht ©. 124. 53.) Ueber deutjhe Ortsnamen f. Friedemanns Zeitfchrift II, 

©. 145 ff. 
2 In Oft und Weftprenßen zählten fieben Achtel der Dörfer nicht fiber 30 

Häufer und die mittlere Bewohnerzahl war 106. (v. Harthaufen Ländl. Verf. I, 
©. 66 ff.) 

8 Von dem 3 Stunden langen bayerifhen Dorfe Jachenau ſ. Maurer 

Geſch. der Dorfverfafiung I, ©. 31. 

4 Meift liegen die Häufer im Thale, dahinter in einem langen Streifen 
bergan erft der Ader, dann die Weide, zulegt der Wald, vor dem Haufe in der 

Tiefe Wiefen. So vielfah im Schwarzwalde, Odenwalde, Oberbayern (Landau 

Territorien, ©. 22 fg.), der obern Pleiße- und Muldegegend (Archiv der polit. 
De. V, ©. 32 ff.), dem Lande zwifchen der Lippe und Lüneburger Haide (Schau- 
mann Niederfähl. Geſch, S. 145) und Angeln. (Zanfen Angeln, ©. 68.) 

5 In Schlefien ift beinahe 1/,; des Landes fo befiedelt. Aehnlich in den 

neueren Kolonien des Oder-, Warther, Netzebruches. (Meigen Boden: und landw. 
Berhältniffe des preuß. Staates I, ©. 357.) Das ganze Syſtem läßt ſich ſchon 

bei den niederländifchen Kolonien an der norddeutſchen Küſte ſeit 1106 und 

gleichzeitig bei den Waldrodungen in Franken nachmweifen. Bergl. v. Werfebe 
Niederländ. Kolonien 2c. I, ©. 26 und Landau im Correfpondenz-Blatt, Beil, 
9. Sept. 1859. 

6 In Ungarn hat ein Dorf (Cſaba) mehr ala 20000 Einwohner. Der Bauer 

lebt in ſolchen Ortfhaften zu Haufe nur Fefttags und während fonftiger Muße— 
zeiten; die Arbeitszeit bringt er in einem Hüttchen auf feinem Felde zu, ſammt 

Knechten und Mägden. Das füdliche Rußland befigt wenig Dörfer unter 2000 

Seelen, oft mit 7—8000 (Kohl Reife II, ©. 68. 71. 299), während im Norden 
3. B. das unfruchtbare Goupernement Jaroslaw durchſchnittlich nur 13 Häufer 

und 91 Einwohner pro Dorf zählt. Dort find die Dörfer fo dicht zufammen- 
gebaut, daß oft fogar alle Strohdächer in Eins geflochten. Die Aeder liegen 
bisweilen 20—25 Werfte entfernt; da nicht gedüngt wird, brauchen die Bauern 
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Bloß zur Saat und Ernte hinauszuziehen, wo fie dann unter Zelten wohnen. 
Weil die Ränbergefahr längft aufgehört, fo räth v. Harthaufen, nach der nächften 
Feuersbrunft (die alle 30 Jahre einzutreten pflegt) diefe Dörfer umzubauen. 
(Studien II, ©. 10 fg. 1, ©. 1%.) Bgl. ſchon Pallas Sibirifche Reiſe III, 
©. 610 und neuerdings Tegoborski Forces productives I, p. 335. Manche 

fpanifche Dörfer haben ein Gebiet von 14 Leguas im Umfange;: andalufifche 
Etädte ein Gemeinland von 200000 Acres. (Brougham Colonial policy I, 
p. 406.) Aehnlih im füdlichen Portugal wegen der Maurenkriege (Ebeling 
Portug. Ortsbefchreibung, ©. 158 fg.) und in Sicilien. 

7 Zenes in Weftphalen, diefes in Mecklenburg, der Laufig, Böhmen, Lief- 
fand zu bemerken. (%. Möfer Patr. Phant. II, Nr. 41.) 

$. 76. 

Auf höherer Kulturftufe find Dorfipftem und Gemengemwirthichaft 
das größte Hinderniß, zu einem intenjiven Aderbau fortzufchreiten. 1 
Welche Bodenverſchwendung durch die vielen Gränzen? und Feld: 
wege, welcher Zeitverluft durch das Hin- und Hergehen! Dazu die 
Erſchwerung der Aufiiht, die Unmöglichkeit der meiften Kapitalver: 

wendungen im Großen, wie Entwäfjerungen, Bewäflerungen 2c., 3 
fall3 nicht ein feltener Grad von Einfiht und Eintracht alle Nach— 
baren befeelt.? Wie ſchwer muß die Vertilgung der Mäufe, Un: 
fräuter ac. fein, wenn ein einziger träger Landmann durch feine 

Nachläſſigkeit alle Anftrengungen der Ummohner vereitelt! Kann der 
Einzelne fein Brachfeld anbauen, wenn die Nachbaren rings um: 
ber noch fortfahren Brachweide zu halten? (Vgl. Eachjenjpiegel I, 
48.) Der mit Recht jog. Flurzwang ift auch ein Zwang, bei den 
roheren Wirthsſchaftsſyſtemen, namentlich dem Dreifelveriyfteme zu 

verharren.?® Wie die Menjchen einmal find, jo pflegt jede bedeu— 
tende Berbefjerung dadurch zu erfolgen, daß ein ausgezeichneter 
Mann vorausfhreitet. Der Haufe der Gewöhnlichen folgt dann 
nad, mehr oder weniger langjam und widerftrebend. Wo nun 
die Gemengewirthichaft befteht, da bleibt der letztere nicht allein 
für fich felber zurüd, jondern zieht auch wie ein Bleigewicht alles 
Aufjtreben höherer Naturen zu Boden, ® 

1 Schon Colerus Oeconomia ruralis et domestica IV, 10 räth deß- 
halb, beim Kauf eines Landgutes hauptjählic mit auf das Beifammentliegen 

der Grundftüde zu achten. 
2 Zft die Zerftücdelung bis auf 1/; Morgen vorgeſchritten, fo läßt fi von. 

5 Proc. Berluft an nugbarer Fläche reden. 

3 In Bulhara lauter Dörfer, weil der Landbau ohne ftete Bemwäfferung, 

Rofher, Syftem ber Volkswirthſchaft. IL 16 
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d. h. ohne einen Kanal bis zum Fluffe gar nicht möglid) wäre. (Meyendorff 
Voyage, p. 151 fg.) 

4 Dalekarliſche Bauerhöfe von 300 Parcellen, die auf einer fchwebifd en 

Duadratmeile zerftreut find, und nur dem Senior der Familie vollftändig be= 
fannt. (Forjell Statift. v. Schweden, S. 104 fi.) Rheinische Befigungen von 
21 Morgen, die aus 118 Parcellen beftehen. (Rau Lehrbuch II, $. 97.) So 

erzählt Schwerz Belg. Landw. II, S. 419 von einem jülichiſchen Pächter, der 

18 Pferde brauchte, um ein Fuder Mift auf einen abgelegenen, durch einen 

Bergrüden getrennten Theil feines Gutes zu ſchaffen. Darmſtädtiſcher Fall, wo 

10 Barcelfen, die ein Auswanderer als unverkäuflich zuridgelafien, von der 

Steuerbehörde, um einen Contribuenten zu erlangen, für zufanımen 21/, fi. 

verfauft wurden. (Landw. Btichr. f. d. Großh. Heffen, 1856, Nr. 31.) — 

Uebrigens können die oben erwähnten Bedenken auf jeder niedrigen Kulturftufe 

gar nicht ſchwer ins Gewicht fallen. Die vielen Wege ꝛc. ſchaden noch nicht, 
weil der Boden gleihwohl im Weberfluß vorhanden ifl. Größere Kapitalver- 

wendungen wären ohnebieß nicht zwedmäßig u. f. w. (Roſcher im Archiv 

der polit. Oek., N. F., II, ©. 319.) Berechnungen, wie von Blod (Landw. 
Mitth. II, ©. 373), wonad) auf Boden achter Klafje der Neinertrag durch 
eine Entfernung des Aders vom Wirthichaftshofe um 960 Authen, auf Boden 

zehnter Klaffe ſchon dur 420 R. Abftand — 0 wird, fünnen nur unter Vor— 

ausjegung eines gewiffen Intenſitätsgrades richtig fein. 

5 Selbft in der Nähe von Köln hat die Gemengewirthfchaft ſolche Folgen. 
(Schneer im Archiv der polit. Oek., N. %., II, ©. 33.) Bgl. Schenk Bolfs- 
wirtbichaft II, ©. 621 ff. Knaus Der Flurzwang in feinen Folgen und Wir- 
tungen. (D. Bierteljahrsfchrift, 1843, II, ©. 243 ff.) Perennirende Futter- 

fräuter beim Flurzwange faum möglich. 
6 Daß früher fo viele in Hohenheim gebildete Württemberger fich lieber in 

anderen Gegenden niederließen, fam hauptfächlich daher, weil fie zu gebildet waren, 
um eine mit Ylurzwang verbundene Wirtbichaft zu ertragen. Welcher gebildete 
Landmann wird fih anfaufen wollen, „wenn ihn fein Befig, in Hundert Theilchen 
zerſtückelt, mit hundert ungebildeten, zänkiſchen Menſchen in die engfte Berührung 

bringt?“ (Lift) Meberhang der Aefte, Abfall der Früchte ꝛc. Sprüchwort der 
lombardiſchen Gebirgsgegend: Chi ha terra, ha guerra. 

— 

Das Ideal der Verkoppelung! beſteht darin, daß auf dem 
Wege freiwilligen Austauſches jeder eigentliche Landwirth ſeine 
Grundſtücke beiſammen und ſeinen Hof in deren Mitte bekäme. 
(„Bereinödung” in Bayern.) In dem bisherigen Dorfe blieben 
alsdann nur die Kirche, Schule, Schenke, überhaupt die Locale für 
einen gemeinjamen Zweck, jowie die Wohnungen der Altentbeiler, 
Landhandwerker und Tagelöhner. Bon einer jchädlichen Sfolirung 
der Höfe kann bei der gevrängten Bevölkerung der höheren Kultur- 
ftufen kaum die Rede ſein.“ Nur das eigene Dorf wird durch 
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die Verkoppelung entfernter, alle übrigen Orte der Welt bleiben 
durhichnittlich gleich nahe. Unzählige Klatjchereien, Zwiſtigkeiten, 
Heine Diebjtähle? werden dadurch verhütet, das Wirthshausleben 
weniger verführeeifh, Gaftfreundlichkeit, Familienfinn ? und Ge: 

findezudht ? befördert. Für die Polizei wirft dag Hofſyſtem wohl 
erihwerend; auf den höheren Kulturfiufen läßt ſich dieß aber ver: 

jehmerzen, weil die Mittel der Polizei in jeder andern Hinficht 
viel ftärker find. Feuersbrünfte, anftedende Krankheiten finden 

einen beſchränktern Epielraum. Den heutigen Kriegsheeren würde 
jelbft das größte Dorf nicht widerftehen; jet kann es dem platten 
Lande nur darauf anfommen, fih ihnen zu entziehen, und das 

thun die Einzelhöfe ohne Frage leichter.“ Welche Haltpunkte fie 
unter Umftänden auch für die Landesvertheidigung jein können, 

bezeugt die Vendee, Afturien, Biscaya. Die großen öfonomifchen 

Vortheile des Hofiyftems laſſen fih in England erkennen, wo es 
nur ganz wenige zufammenhängende Törfer mehr gibt; ferner in 
Slandern,? Deutſchlands Nordſeemarſchen und den Fultivirteften 

Provinzen Spaniens und Portugals. Nichts befördert mehr vie 
Einführung eines ordentlichen Wirthichaftsplanes, ſowie deſſen Feft: 
haltung gegen Zeriplitterungsgelüfte. (Unten $. 144.) Schon das 
ift ein Eporn, daß man auf den zufammenliegenden Feldern jedes 

Bauern fofort erkennt, welche Gemeindemitgliever fchlecht oder gut 
wirthſchaften.“ Während die Städter vermöge der gewerblichen 
Arbeitstheilung ununterbrochen auf ihre Nachbaren angewieſen find, 
alfo möglichft nahe bei einander wohnen müſſen, hat der Bauer 
gewöhnlich daſſelbe Gejchäft, denfelben Ueberfluß und Mangel, 
wie feine Standesgenofjien. — Eelbjt wo das obenerwähnte Ideal 

nicht vollftändig erreicht wurde, haben fi die Bauern oft bloß 

duch Verkoppelung in wenig Jahren fehuldenfrei gemacht, ihre Be: 

ſtellungs- und Erntearbeiten auf die Hälfte vermindert und den 

Reinertrag ihrer Höfe mindejiens um 25 Brocent ? erhöht. Eine 

Echattenjeite dieſes Vorganges liegt darin, daß ſich die Lage der 

ländlichen Proletarier oft jehr dadurch verfchlimmert.1° Je voll: 
ftändiger die Verfoppelung durchgeführt ift, um jo größer die Er: 

leichterung, welche fie einem ſehr intenfiven Aderbau gewährt. Aber 
auch ihre Koften pflegen entiprechend zu wachſen durch die Entwer: 
thung jo vieler bisherigen Dorfgebäude, die nun anderswo dur 
Neubau erjegt werden müſſen. Und mie oft beträgt der Werth 



244 Buch JII. Kap.6. Das GrundeigenthHum und die Gemeinden. 

der ländlichen Gebäude halb jo viel, wie der Bodenwerth! Biel 
ift Schon erreicht, wenn man die Anzahl ber PBarcellen vermindert, 
ihre Sorm verbefjert, jo daß namentlich der Umfang im Verhältniß 

zur Fläche Feiner und das Querpflügen leichter wird; '! wenn alle 
Parcellen an Flurwege anftoßen, und diefe gepflaftert werden, um 
das Zerfahren der Seitenfelder zu verhüten. 12 

1 BZufammenlegung, Arrondirung, Schiftung, Confolidation, Commafjation 

(Ungarn), Separation (Preußen) genannt. 

2 Manche Heine Bedürfniffe, wie 3. B. Wagenfchmiere, Hufeifen 2c., werben 
jetst freilich entweder in größerem Borrathe gehalten, oder mit größerem Zeit- 
aufwande befriedigt werden müffen. Daher meint die D. Bierteljahrsjchrift, 

1844, IV, ©. 312 ff., die großen Bauern mögen fi) vereinöden, die Heinen 
beijammen bleiben. 

3 Auf den afturifchen Höfen find die Ställe und Borrathshäufer oft un- 
verjchloffen, felbft an der Landftraße. (Ausland 1843, Nr. 251.) 

4 Den großen Segen, welden das Zufammenleben mehrerer Generationen 
auf demfelben Hofe mit ſich führt, (führen kann!) f. bei Riehl, Die Familie, 

©. 156. 
5 Der von J. Möfer Patriot. Phant. III, Nr. 37 fo ſchön dargeftellte 

Bortheil des „ſächſiſchen Bauernhauſes“ (im Gegenfate des fränkischen und des 

fehr ähnlichen jkandinavifchen), daß die Wirthin Alles volllommen überfehen 
fann, gilt auch von dem verfoppelten Hofe. Ueber das Gefinde auf Höfen fiehe 

Löbe Altenb. Landw., S. 229 ff. 

6 „Ein feindliches Truppencorps zieht den Etraßen und Thürmen nad, 
während es die Einzelhöfe nicht ohne Gefahr aufſuchen kann.“ (%. Möfer 

Osnabr. Gef. I, 2, $. 13; vgl. Patriot. Phant. I, Nr. 40.) 

? Schwer; Belgifhe Yandw. I, ©. 52. In Belgien laffen ſich viele Hufen, 

die aus einem Stüde beftehen, ſchon während des 9. Jahrh. nachweifen. (Landau 

- Territorien, ©. 91.) Im norböftlichen Frankreich herrſchen Dörfer, dagegen 
nördlih von Rouen und in Caur die Höfe vor. 

8 In Amerika pflegen die Einfiedeleien, wenn der erfte, jehr ſchwere An- 

fang überftanden ift, beffer fortzufommen, als die gefellfchaftlichen Anfiedelungen. 

(Fr. Lift aa. O., ©. 143.) 

9 So zu Kleingladebad), wo die Aderparcellen von durchfchnittlich 1/,g Morgen 

auf 1/, M. gebracht und aus je 7 Wicfenparcellen eine gebildet wurde. (Ziſchr. 
des landwirthſch. Bereins von Hefien, 1840, Nr. 16.) Bgl. Schlözer Staats- 
anzeigen III, 129. IV, 359. Im Oderbruche ließ Friedrich M. ein Dorf mili- 
tärifch zur Separation zwingen, defjen Höfe, je 170 bis 200 Morgen haltend, 
um 1770 nicht einmal die Steuern hatten bezahlen künnen, Um 1790 wurden 
fie zu 30—40000 Thlr. verkauft. (Kraufe National» und Staatsölonomie 1, 
©. 337.) In Pofen viele Bauerhöfe gleich nad) der Separation um 50, ja 100 Proc. 
theuerer bezahlt, als vorher. (Klebs, S. 345.) Andere Fälle: Deutjche Biertel- 

jahrsſchr. Nr. 82, ©. 81 ff. In einigen naffauifchen Gemeinden wurde ber 
Diefenertrag von 14700 auf 31000 Etr, Heu gefteigert. (Mau Lehrbuch II, 
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8. 98.) Wißmann Ueber das Confolidationgwefen in Naſſau, 1853, ©. 10, 
jhätt die Erhöhung des Bodenwerthes durd die Berloppelung auf 1/4, 1/g, 1a, 
ja noch mehr. Nach vollzogener Eeparation ſchwankt der Bauer meift einige 

Zeit hinfihtlih des nunmehr zu wählenden Wirthſchaftsſyſtems, geht aber dann 
zu demjenigen feiner größeren Nachbaren über, mit ſolchen Modificationen, wie 

fein Kapitalmangel, Arbeitsüberfluß ꝛc. räthlich machen. (Tübinger Zeitfchrift 
1865, ©. 99.) 

10 Nach der Berfoppelung fünnen die Häuslinge meiftens feine Parcellen 

mehr pachten, find aljo bloß noch auf Tagelohn verwiefen. So lange die Bauern 

noch mit der Umänderung ihrer Wirthfchaft zu thun haben, pflegt die Nachfrage 

nah Tagelöhnern groß zu fein; fpäterhin aber gering, weil die Berfoppelung 

namentlich an Arbeit fpart. Dazu gewöhnlich der Berluft der bisherigen Ge- 
meinweide für die Häusler. (Stüve Weſen und Berfaffung der Landgemeinden, 

©. 213 ff.) Fürft Wallerftein berichtet von einer Zufammenlegung, welche den 
Dienfibotenftand um beinahe 2/3 verminderte, (Drei Vorträge über die bayerifche 
Landwirthichaft, 1840, ©. 71.) 

11 Ein Grundftiid von 10000 D.-Ellen kann, je nad) der Form, 400 Ellen 

Gränze haben (100 X 100), oder aud 2020 (1000 X 10). An der Gränze 
wird u. U. faft immer fchlecht gedüngt ꝛc. Fu der Pfalz gibt es Grunpdftüde, 

worauf die Pferde eine halbe Stunde brauchen, um eine Furche auf- und ab» 
zuziehen. (Echwerz Landwirthſch. der Pfalz, ©. 116.) Zu kurz dürfen die 

Beete auch nicht fein. Nach englifchen Berfuchen gehen beim Pflügen auf eine 
achtſtündige Arbeit durch Ummenden zc. verloren bei einer Länge von 78 Yards 
4 Stunden 39 Minuten, von 274 Yards nur 1 St. 19 M. (Sinclair.) Zn 

Hohenhaida ließ die Zufammenlegung allein an Wegen und Rainen iiber 17 

Ader gewinnen, d. h. mehr als die Koften betragen hatten. (Reuning Feft- 
ſchrift, ©. 59.) 

12 In Wiblingen bei Heidelberg wurden zwar die Parcellen nur von 3400 

auf 3107 vermindert; aber die 147 Anmwandäder (die quer vor den Parcellen 
herliegen) hörten ganz auf, und ftatt 227 Gewannen blieben nur 65. (Burger 

Ueber Umwandlung unregelmäßiger in regelmäßig abzutheilende Felder, 1825.) 
Schwediſches Geſetz von 1802, wonach jeder Hof fein Yand in 2—3 Abrheilungen 
erhalten fol. 

8. 78. 

Am leichteften erfolgt diefe wohlthätige Operation, wo Staat 

oder Gutsherr die Eigenthümer der gejanımten Feldmark find. ! In 

allen übrigen Fällen macht das erflärbare Mißtrauen der Bauern 
und ihre, an ſich gewiß lobenswerthe, Anhänglichkeit an die von 

den Vätern ererbten Grundjtüde überaus viele Echwierigfeiten. Ge: 

trade auf den höchſten Kulturjtufen find diefe am größten, weil 

fih bier die Individualität jedes Grundjtüdes am meiſten entwidelt 
bat, und jelbjt geringe Fehler in der Abjchägung jehr empfindlich) 
werden. ? Glüdliher Weile ijt in der nächſten Umgebung großer 
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Städte meiftens fein lebhaftes Bebürfniß der Zufammenlegung. 
— Ein Berfoppelungsgejeg muß nun 

A. die Größe der Majorität beftimmen, welche felbft 

gegen den Willen der Minorität die Berfoppelung herbeiführen 
fann. Denn auf Einftimmigkeit darf man nie rechnen; man follte 

aber auch Feine gar zu ängftlide Rückſicht auf die „Freiheit des 
Privateigenthums“ nehmen, da beim Vorherrſchen des Flurzwanges 
eben noch ein gutes Stück vom mittelalterlihen Obereigenthbum der 
Gemeinde fortdauert, und erjt dur die Berfoppelung mit dem 
vollftändigen Privateigenthume vertaufcht werden fol.3 Anderer: 

ſeits würde ein Zwang zur Berkfoppelung jelbft gegen den Willen 
der Gemeinde (Naſſau-Dietz 1784) nah 8. 74 nicht einmal ökono— 
miſch zu billigen fein. * Eine gute Mitte hält das hannoverjche 
Geſetz von 1842, nad weldem die einfache Mehrzahl der Bethei: 
ligten zur Faſſung des Bejchluffes genügt, mwofern fie an Flächen: 
raum und Steuerwertb mindeftens zwei Drittel der Feldmark 
beſitzen.“ Die erſte Beſtimmung ſchützt gegen das tyrannijche 

Meberwiegen der großen Grundeigenthümer, die legtere gegen das 
der Kleinen Leute. $ 

B. Die Abſchätzung aller Parcellen, welche ven einzelnen 
Theilnehmern gehören, erfolgt nach dem Neinertrage, wie bei einem 
zwedmäßigen Grundfteuerfatafter; und zwar fcheint es rathjam, 
zur Ausmittelung des Aequivalentes in anderen Grundftüden 

nur die bleibenden Eigenſchaften zu berüdjichtigen, die vorüber: 
gehenden Unterjchiede aber ver Beitellung, Bepflanzung 2c. mit 
Gelde auszugleihen. (Sachſen.) Wo es verſchiedene Klaſſen von 
Grundſtücken gibt, ſollte jeder Intereſſent, ſoweit es angeht, ſolche 
wieder bekommen, die ſeinen bisherigen ähnlich ſind, um nach— 
theilige Sprünge feiner Wirthſchaft zu vermeiden.” Zum völligen 
Ausbau, entfernt vom Dorfe,® eigenen ſich am beſten die Höfe, 

welche die jchlechteften Gebäude, aber die fähigften Wirthe haben. 

Die befondere Entihädigung, welche dafür gebührt, mag bei der 
vereinfachenden Gleichheit und Nachbarſchaft der Betheiligten oft 
am zwedmäßigften durch Naturalgemährung von Baumaterialien 
und Baudienften erfolgen. 

C. Die Koften pflegen auf die Theilnehmer je nach dem 

Schägungswerthe ihres Grunbbefiges repartirt zu werden. Es 
liegt gewiß im Intereſſe des Staates, fie durch Erlaß der Sporteln, 
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Stempelgebühren ꝛc. fo viel wie möglich zu vermindern. 19 Gegen- 

über den Agnaten, Gutsherren, Hypothefengläubigern, in der Regel 

auch den Pächtern, pflegt das Geſetz zu beftimmen, daß die einge: 

taufchten Grundftüce das Rechtsverhältniß der abgetretenen fortjegen. 

D. Das Ganze verbindet fih am einfachſten und heilſamſten 

mit den verwandten Operationen der Gemeintheilung -und Servi— 

tutenablöfung, !! weßhalb aud die Leitung gewöhnlich derjelben 

Commiffion übertragen wird, die juriftiihe und landwirth— 

ſchaftliche Kenntniffe, ftaatlihe und communale Gefichtöpunfte ver: 

einigen follte. 12 

1 Uebrigens könnten felbft in Medienburg die Gutsherren Millionen ge- 

winnen, indem fie übelgelegene Parcellen unter einander austaufchten. (v. Thlinen 

Iſolirter Staat I, S.105.) Glänzendes Beifpiel bei v. Lengerke Landw. Statiftif 

der deutfchen B. St. II, 1, ©. 339. 

2 Noch 1843 lehnte der mecklenburgiſche Landtag den Regierungsvorjchlag, 

die ftädtifchen Feldmarken zu verfoppeln, mit dem Bedenken ab, „diefe an fi 

wohl nütliche Ungeftaltung könne Zuftände herbeiführen, die außer aller Be— 

rehnung lägen!“ (Boll Medlenb. Geſch. II, S. 385.) 

3 Beifpiele, wo die Feldgemeinſchaft factifch in Privateigenthum übergegangen 

ift, und man nun das Uebermaß des Gemengebefites durch Erneuerung bed 

periodischen Verloofens heilt: Hanfjen Gehöferfhaften (Berl. Afad. 1863), ©. 16. 

4 Manche Feldmark ift in ihren Theilen jo verfhieden, daß fein Bauer 

wünſchen kann, feinen ganzen Befik in Einem Stüde zu haben: es mwürben 

fonft Ueberſchwemmungen, ſchlechtes Wetter ihn ohne alle Affecuranz zu Grunde 

richten. Oft eignen ſich einzelne Theile ausſchließlich für gewiffe Kulturen, die 

jeder Bauer zu betreiben wünſcht. Bgl. v. Rumohr Urfprung der Befitlofigkeit 

der Golonen im neuern Toscana, 1830, ©. 116 fg. Löbe Altenb. Landwirthſch. 

©. 136 fg. Wo man den Flurzwang befeitigt, ohne doch zu Stallfütterung. 

oder Einhägung überzugehen, da verſchlechtert ſich gemöhnlich die Lage. (Hanffen 

Hifter. ftatift, Darftellung von Fehmarn, 1832, ©. 209 ff.) 

5 Die Befiter von 2 Morgen Land oder noch weniger ftimmen nicht mit; 

dafiir behalten fie entweder, was fie haben, oder befommen den Erjaß in einer 

gleich güinftigen Lage. Bl. Seelig Die Berfoppelungsgefetgebung in Hannover, 

1852. Seit 1856 genügt ſchon die Hälfte, nach Flähe und Steuerfapital be» 

rechnet. Sehr weit geht in diefer Richtung Hanfjen (Tübinger Ziſchr. 1857, 

S. 67 ff), welcher den Widerſpruch ber Heinen Befiger nicht felten daraus 

erflärt, daß ihnen durch Berfoppelung bie Gelegenheit zu Felddiebſtählen ge- 

ſchmälert werden möchte. Selbft wo die Zufammenlegung den Widerfprechenden 

erweislich ſchaden wird, foll deßhalb nur Entſchädigung erfolgen. Ja, H. meint, 

daß in den meiften Gegenden eine amtlich befohlene Maßregel diefer Art für 

die Bauern weniger Anftößiges haben würde, als eine von der Mehrzahl be» 

fchloffene für die Minderzahl. 

6 In Kempten war Anfangs Einftimmigfeit der Intereſſenten nöthig. Seit 



248 Buhl. Kap.6. Das Grundeigenthbum und die Gemeinden. 

1692 wurden Widerftrebende wohl von der Regierung gezwungen, und zwar 
ohne Rüdficht auf die Zahl der Provocanten, (Dis Gef. der Vereinödung in 
Kempten, 1865, ©. 20 ff.) Die Majorität von 2%, in fehr vielen Gegenden 
maßgebend. In Schleswig (1766) 2/3 nad) der Grumdfteuerlaft berechnet, fpäter- 

hin nad) dem Grundbefite; doch kann auch der Antrag von weniger als 2, 

ausgeführt werden, falls die Localbehörde ihn für fehr zwedmäßig hält, und 
jelbft einzelne Intereſſenten können ihr Land ausgefchieden verlangen; in Däne- 
mark (1781) mit dem Zufate, daß die fibrigen Intereſſenten, die in Gemein- 
fhaft bleiben wollen, gleihwohl nad Berhältniß ihres Steuerfates zu den 

Koften beitragen müſſen. In Holftein genügte ſchon die Hälfte der Intereſſenten. 
(1771). In Naffau (12. Sept. 1829) 2/, der fiimmfähigen Gemeindemitglieder, 

welche mindeftens 1/, der Feldmark befigen. Im K. Sadjen, 14. Juni 1834, 
2/3 der Antereffenten (vgl. unten Anm. 11), deren Stimmredht nad Zahl und 

Größe der in den Zufammenlegungsplan gezogenen Barcellen gemefjen ward; 
indeß fonnte die Behörde jelbft gegen eine folche Mehrzahl ihr Veto geltend 
maden. (8. 11 fg.) Seit 1861 genügt die einfache Mehrzahl. Bon Preußen 

j. 8. 82, 3. In England (1836) 2/; nach Zahl und Befisftand; in Ungarn 

(2. März 1853) 2/, des Flächenraumes, 

? Dieß gilt befonders von den Wiefen, die fih nur felten leicht in Aeder 
verwandeln oder aus Aedern bilden laſſen. Man thut auch wohl, Teiche, I bft- 

gärten, Weinberge von der Umtaufhpflicht auszunehmen. In Hannover darf 

die Abweihung im Flächenraume des abgetretenen und wieder empfangenen 
Landes ohne Einwilligung des Betheiligten nicht iiber 10 Proc. betragen. 

8 Im Allgäu wurden ungefähr 10 Proc. der Höfe hinausgebaut, zumal 
die der größten Bauern. (Amann Bortheilhafte Behandlung der Bauergüter 

im Algöw, 1804.) In den feeländifchen Aemtern Frederifsborg und Cronborg 
etwa 350 Bauerhöfe und 300 Häuslerwohnungen. (Haufen im Archiv der polit. 

Del, N. F., 11, Heft 1.) Im Pofen mehr als 25, hier und da fogar fiber 
50 Proc., was mit der größern Provocationsbefuguiß des Gutsherrn (feit 

1823), fall er die Koften des Umbaues tragen wollte, zufammenhängt. Klebs, 
©. 249 ff.) 

I Bei 20 Zufammenlegungen im Leipziger Kreife betrugen die Koften pro 
Ader durchſchnittlich 1 Thlr. 2-4 Egr., höchſtens 2 Thlr. 5-1 Sgr., mindeftens 
16-9 Sgr. (Schober Ueber Zufammenlegung zc., ©. 13.) In Naffau pro 
preuß. Morgen durchſchnittlich 2 fl. 36 kr., mindeftens 48 kr., höchftens 11 fl. 

(Knaus a. a. O., S. 270.) In einer hannoverfchen Gemeinde 21/, bis 2%, Thlr. 
pro Morgen. (Seelig a. a. OD.) Bei der Zufammenlegung in Dalelarlien haben 
die Bermefjungsbücher des Kirchfpiels Lakfand 81/, Rieß Papier gefoftet, 35— 38 
Zeilen auf der Seite, (Forſell Schwed. Statiftif, S. 105.) 

10 Franfreih hat 1834 die Ermäßigung des Enregiftrements fir Grund» 
ftüdsvertaufhungen (feit 1824) aufgehoben! Dagegen empfiehlt e8 ſich bei fehr 
armen Gemeinden, falls die Koften einen gewiffen Betrag überſchreiten, das 

Plus auf die Staatskaffe zu nehmen, auch für die nachher nöthigen Wirth- 
Ihaftsänderungen Staatsvorſchüſſe zu gewähren. So im preußifchen Eichsfelde. 

Denn ein hoher Grad von Elend macht unempfindlich. 
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11 Sollte die Berloppelung mit der Gemeintheilung und Servitutenablöfung 
verbunden werden, fo genügte in Sachſen ſchon feit 1834 die einfache Mehr— 
zahl der Intereſſenten, fie zu befchließen. (8. 3.) Wie in Oldenburg die ſchon 
früher vollgogene Theilung der Gemeinmweiden als ein Hinderniß der Zuſam— 

“ menlegung wirft, ſ. Hanffen Tübinger Zeitfchr. 1866, S. 421. Der Minifter 

Stein aber, der liberhaupt in landwirthichaftlichen Dingen fehr vorfichtig 
reformirte, war dagegen, daß man die verjhiedenartigen Ngrarreformen in Ein 

Sandeskulturgefeg zufammenfaßte. (Pert Leben Steins IV, ©. 562.) 

12 Val. bereit die Novelle des K. Romanus vom %. 922 (bei Zachariä III, 
S. 237 ff.) und DO. Hartwig Codex juris munieipalis Siciliae, Heft I, 1867. In 
Oberitalien ſchon 1199, 1210 und 1225 Berfoppelungsgefete: AffoStoria di Parma 
III, p. 33. Muratori Seriptt. rer. Ital. VII, p. 646. Muratori Antigq. Ital. II, 

p. 340. Die Auflöfung der Landgemeinden wefentlicd befördert von der immer 

ftärfern BVorherrfchaft der demofratifirten Städte. (v. Rumohr a. a. O., ©. 115 ff.) 

Berkoppelungen in Dithmarſchen bereit$ während des 16. Jahrh. (Dithm. 

Landrecht von 1539, Art. 196.) In Kenipten ift die ältefte urkundlich nach— 

weisbare 1540 erfolgt, obſchon das frühefte Gefeß darüber von 1791 datirt. 
Der dreißigjährige Krieg, der jo viele Grundeigenthlimer befeitigte, erleichterte 

den Austaufch ſehr. Die Heinen Dörfer haben im Ganzen früher verfoppelt, 
als die großen. Auch ift es lange Zeit nur die Abneigung gegen Proceffe ge- 

weſen, die zur Berfoppelung trieb; der Gedanke an intenfivere Landwirthſchaft 
taucht erft fpäter auf. (Dit a. a. O., ©. 11. 16 ff.) Schottifches Gefet über 
Inclosures von 1665. In Dänemark feit 1758; um 1800 war ſchon die Hälfte 

aller Feldgemeinſchaften befeitigt. Schleswig feit 1766, Holftein feit 1771, 
nachdem in Angeln ſchon feit dem 16. Jahr). privatim unter den nächften 

Nachbaren viel zufammengelegt war. (Hanfjen Aufhebung der Leibeigenjch., 

©. 71.) Braunſchweig ſeit 1755. (Schreber N. Sammlung VII, ©. 523.) 

Schweden jehr behutſam feit 1749. (Archiv der pol. Oek., N. F., V, ©. 328 ff.) 

In Naffau feit 1772 nach holländifhem Borbilde: bis 1806 waren 148 Ge- 

meinden confolidirt, am früheften in den höheren, minder fruchtbaren Gegen: 
den; 1806—1820 Stillftand, ſeit 1830 neuer Aufſchwung. (Schlettwein Archiv 
d. M. VIII, ©. 353 ff.. ©. Schenk Die befjere Eintheilung der Felder und 
die Zufammenlegung der Grundftüde, 1867, ©. 72 ff.) Leider ift die Zufam- 
menlegung bier und da wieder riidgängig geworden, (v. Lengerfe Landw. 
Statiftif II, 2, ©. 228 fg.) Joſeph II. begünftigte fie eifrig: von den 169 

Arrondirungen des Landgerichts Weiler kommen 106 auf die Jahre 1769— 71, 
(Dig a. a. O., ©. 18.) Bon Wetlar ſ. v. Sparre Lebensfragen I, ©. 353, 
In Sachſen breitet fi die Verkoppelung, durd das autoptifche Beifpiel fort: 

gepflanzt, langfam von der Leipziger Gegend her in immer größeren Kreifen 
aus; 1848 ftaud die Bewegung ftill, feit 1851 aber fchreitet fie wieder mächtig 
fort. Im Leipziger Kreife 1854 ſchon 37-6 Proc. der gefammten Fluren be 

endigt. (Reuning Ertwidlung der ſächſ. Landwirthſch., S.17 ff.) Bon Braun- 

ſchweig f. D. Bierteljahrsichr. 1858, IV, ©. 105 fg. In Hannover waren 
1852 1201 Gemeinden ganz, 155 theilweife verfoppelt, 391 hatten ſich dazu 
vorbereitet. (Dffic. Statiftif III, ©. 57.) Zufammenftellung der neueften deutfchen 
Geſetze und ihrer Refultate in den landw. Vorlagen des III, volksw. Congreſſes, 
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©. 80 fi. 32. Bon Franfreih, wo noch faft nichts gefchehen ift, ſ. doch Ob- 
servations des commissions consultatives sur le projet de code rural, Paris 

1811, III, p. 263. — Bie Deutfchland übrigens während des 16. Jahrh. 
faft in jeder Beziehung höher ftand, als während der folgenden anderthalb 
Zahrhunderte, jo hat e8 namentlich auch vor dem breißigjährigen Kriege viel 

mehr kleinere Dörfer, gemifcht mit einzelnen Höfen, gehabt, als nachher. Logau 

ſpricht von einer fürmlichen Völkerwanderung in die Städte, wo doc etwas 

mehr Eicherheit war. Bgl. von der Pfalz Schwerz Aderbau der Pf., S. 107; 
von Heffen v. Rommel Heff. Geh. I, S. 265; von Norddeutſchland v. Hart« 

haufen Ländl. Berfaffung I, ©. 66 ff. Im Halbftiindigen Umfreife um Leipzig 

liegen jeßt 17 Dörfer, (davon 2 unter 200 Jahre alt) während des 13. Zahr- 
hundert 20. (Gersdorf Cod. dipl. Sax. II, p. XII.) 

Gemeinweiden. 

8. 79. 
Die Gemeinmweiden ftehen gleihjam in der Mitte zwiſchen 

dem Jäger- und Nomadenleben, wo das ganze Land eine große 
Gemeinweide bildet, und der Stallfütterung der höheren Kultur: 
ftufen. Im Winter Stallfütterung, im Sommer Nomadie!! Sft 

der Gemeindefinn recht lebendig, jo dünkt es die Einzelnen leicht, 
gemeinjam zu nugen. Auch würde, bei überflüfjig großer Weide, 
jelbjt der Egoismus des einen Nußnießers für die anderen immer 

noch genug übrig laſſen; zumal wo noch fein lebhafter Verkehr 
bejteht, an welchen der Landmann bedeutende Ueberſchüſſe über 
feinen Hausbedarf abjegen könnte.? Bei extenfiver Landwirthichaft 
muß doch Jeder anjehnlihe Weiden beſitzen. Wie erwünſcht 
nun, wenn er diefe mit dem Weidelande der Uebrigen zujammen- 
liegen hat! So läßt fih an Hirten, Einfriedigungen, Zuchtthieren 
beträchtlich jparen; auch ift es nur auf diefe Art möglih, das 

fernfte und überhaupt zum Aderbau untauglichfte Land der ganzen 
Flur als Weide zu verwenden. 3 Freilich geht auf Gemeinweiden 
ein großer Theil des Düngers verloren; allein die niederen Wirth: 
ſchaftsſtufen bevürfen davon aud weniger. Einen wohlthuenden 
Eindrud macht die Liberalität, womit faft überall bei nicht ſehr 

gedrängter Bevölkerung die Mitbenugung der Gemeinmweide auch 
jolden gejtattet wurde, die ftreng genommen fein Recht darauf 
hatten. ® 

1 Bei den Heinafiatiichen Turlomanen liegt das Aderfeld oft 11/, Meilen 
von der Weide entfernt; ein Theil der Familie, namentlich die Weiber, Kinder, 
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Greife, bleibt zuriid bei den Heerden, während die Männer den Ader beforgen. 
Einzelne hüten bewaffnet nachher die Saat. Iſt die Ernte vollbracht, fo fom« 

men Alle wieder zufammen und ziehen des Winter im tiefer liegende Ebenen. 
(Ausland 1843, Nr. 185.) 

2 Früh ſchon Verbot, fremdes Vieh aufzutreiben, auch wo für die Anzahl 

des eigenen Viehes gar feine Gränze vorgezeichnet war: vgl. die bei v. Löw 
Ueber die Markgenoſſenſchaften, S. 172 citirten Urkunden. 

3 Damit die Entlegenheit für die Arbeitsthiere nicht allzu Hinderlich werde, 

hält man für diefe mancher Orten eine befondere Heine Gemeinweide zunächſt 
hinter dem Haus- und Gartenlande; hierauf folgen die Aeder, dann erft die 
eigentliche Gemeinmweide. (Hanffen in Falds N. Staatsbürg. Magazin VI, ©. 46.) 

4 Im alten Rom durften nicht allein die Plebejer, fondern auch die Iſo— 

politen, die fi in der Stadt niederließen, die Gemeinmweide benutzen. (Walter 

Röm. Rehtsgefh., ©. 43.) Ueber griehifche Gemeinweiden ſ. Böckh Corpus 
Inser. I, p. 745; fiber die finanzielle Bedeutung der älteften nn Plin. 

H. N. XV, 3. 
8. 80. 

Diefe Nüplichkeit der Gemeinweiden dauert jo lange, mie 
aus allgemeinen Gründen die Wirthichaftsfyfteme mit ewiger Weide 
räthlih find. Nachher wird offenbar die Gemeinweide ein 
Haupthinderniß, zu den intenfiveren Feldſyſtemen fortzuſchreiten. 

Ihr Rohertrag ift regelmäßig nur Klein. Welcher Theilnehmer 
wird ſchonen, gejchweige denn verbefjern wollen, da hundert andere 
den Erfolg jeine® Opfers theilen, ohne daſſelbe mitgetragen zu 
baben? Im K. Sachjen wurden bei der Grundfteuerregulirung 
Gemeinweivden bloß zur Hälfte des gewöhnlichen Weidewerthes ges 
ſchätzt. Sobald nun ihr Futter nicht mehr überflüfjig zureicht, 
wird der Egoismus jedes Theilnehmers verſucht, die anderen in 
der Zahl des aufgetriebenen Viehes zu überbieten. Sept findet die 

Heerde feine genügende Nahrung mehr. Das unftete Suden danach 

mattet fie ab; eine Menge Pflanzen wird von den hungerigen 
Thieren mii der Wurzel ausgerauft, unendlich viel mehr, als 
nöthig wäre, zertreten.? Die Kühe zur Arbeit zu verwenden, 
(für den Heinen Bauern jo höchſt nüglich!) ſcheint bei der Gemein- 
weide kaum möglih, weil fie zu wenig Kraft gibt. Auch ijt bier 
gar nicht zu vermeiden, daß die Thiere vorzeitig ihrem Gejchlecht3: 
triebe folgen. Am ärgjten wirkt die große Entfernung der meijten 

Gemeinweiden vom Hofe, wobei der meifte Dünger, die meijte 
Mil 2c. geradezu verloren gehen. Daher Schwerz urtheilt, nichts 
nähre die Trägheit mehr und jei dem Aderbau hinderlicher, für 

den Befiger ſelbſt verderbliher, als große Gemeinweiden. Dörfer, 
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die um diefer willen von allen Nachbaren beneidet werden, zeichnen 
fih gewöhnlich durch Indolenz, Rohheit und Armuth aus.3 Am 

Eljaß haben mande größere Wirthe der Gemeinmweide lieber ent: 

fagt und auf dem Stalle gefüttert, um nur den Dünger zu be 
halten! In England ſchätzt man den heutigen Gejammtertrag 
der vertheilten Gemeinweiden mindeftens 4 bis 5mal fo hoch, wie 

vor der Theilung. 5 
Gleichzeitig mit diefer wirthſchaftlichen Veränderung trat auch 

in der rechtlichen Auffafjung der Sache ein großer Umſchwung ein. 
Hatten urjprünglid alle Gemeinderehte und Gemeindelaſten bloß 
den wirklichen Mitgliedern. der Feld: oder Markgenoſſenſchaft zu: 
geftanden, und zwar je nad) der Größe ihres zur Mark gehörigen 
Grundeigenthbumes,® jo wurde allmälich aus einzelnen Acten der 

Liberalität gegen Nichtgenofjen, wodurch man u. U. Tagelöhner 
zu gewinnen juchte, eine Gewohnheit, die jeden Ortsbewohner zur 
Mitbenugung gewifjer Gemeindegüter, namentlich der Gemeinmweide, 
ermächtigte. Ganz bejonders hat die Reformation dieß befördert, 
indem fie die weggefallenen Klofteralmofen erjegen wollte. Leider 
find nur allzu häufig Müßiggang und Diebftahl die Folge, wenn 
„Leine Leute,” die auf ehrlihe Weiſe Fein Vieh durchwintern 
fönnen, doch in Rechnung auf die Gemeinweide Vieh halten. ? 
Sedenfalls bildete fich neben der alten Realgemeinde, melde 

aus den Beligern gewiſſer Grundftüde beftanden und welcher die 

Gemeindegüter ausjchließlich gehört hatten, durch immer häufigere 

Anfiedelung von Beiſaſſen immer verfchiedener ein neuer Gemeinde- 
begriff aus, der alle innerhalb des Gemeindebezirfes anfäfligen 

PVerjonen umfaßte. Manche neuere Gejeße haben die perjönlich- 
örtlihe Gemeinde als ſog. politifhe Gemeinde fo jehr vor 

der alten Realgemeinde in den Vordergrund treten laffen, daß fie 

jelbft die Berechtigung zur Theilnahme an den Gemeindegütern 
für alle Mitglieder jener glei machten.8 Aber welche GStreitig- 
feiten vorher zwijchen Alt und Neu! 

1 Sweliche wise ist gemeine, Der gras ist gern kleine, jagt ſchon 
Frigedank 10®. Bgl. aud Cod. Iust. X, 34, 2. 

2 Die Gänfe, deren Unrath allen größeren Biehgattungen die Weide zum 
Efel macht, thun bei freiem Umbherftreifen leicht mehr Schaden, als ihr Yleifch, 
ihre Federn zc. nützen können, Aehnlich die Schweine. Aber Niemand hindert 
dieß, fo lange der Nachbar es nicht thut; der einſichtsvolle Wirth ift Sklave 
der Mehrzahl, 
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3 Schwerz Rheinifäh-weftphälifche Landwirthichaft I, S. 148. 155. 193. 319 ff. 

4 Schwerz Landwirthſchaft des N. Elfaffes, S. 39. Das Städtchen Brilon 
unterhielt früher bei 3000 Einwohnern 3000 Kühe, 10000 Schafe und 2000 
Ziegen. Die Kühe mußten zu ihrer Weide täglid 2—3 Stunden hin- und 

zurüdgehen. Da gab e8 Leute, die 6 Kühe hielten und doch ihre Frühſtücks— 
milch zulaufen mußten. Ein Kaufmann fette in dem Heinen Orte 9000 Pfund 

Butter während eines Jahres ab. Wegen der Biegen traute fi Niemand, 

lebendige Heden und Obftbäume anzupflanzen. (Schwer; Rhein. - weftphälifche 
Landw. I, ©. 404.) 

5 ®gl. Macculloch Statist. account I, p. 556 fg. Andere ſprechen von 
einer Steigerung des Rohertrages auf das AOfache, des Reinertrages auf das 
15fache. (Rau Lehrbuch II, 8. 85.) 

6 Bol. Maurer Geſch. der Dorfverfaffung I, ©. 196. 207. Doc haben 

3. B. im Fuldaifchen die Halbhüfner ſchon früh gleiche Nutungsrechte mit den 

Ganzhüfnern genoffen. (A. a. ©. 1I, ©. 213.) Die Anfiht von Thudichum 

(Gau- und Markverfaffung, 1860), daß urfprünglich jeder in der Marf mit 

eigenem Haushalt Wohnende gleiches Recht am Gemeinboden gehabt Habe, 

ſcheint mir auf einem Mißverftändniffe der Worte residentes (S. 123), Edle 

und Unedle, divites und pauperes (S. 241 ff.) zu beruhen. 
? In England wurden früher die Gemeinweiden, zumal in der Nähe 

der Hauptftadt, von einer Menge Zigeuner benugt, deren Vieh hier weidete, 

und aus denen fi) ganz befonders die vielen Räuber zu Fuß und zu Pferde 
(foot-pads — highwaymen) recrutirten. (Middleton Agriculture of Middle- 

sex, p. 104.) 
8 Schon die bayerifche Landordnung von 1553 verbietet, den armen Leuten 

die Mitbenugung der Gemeinweide zu wehren. (IV, 20, 1.) Zu Anfang des 
19. Zahrh. wurden in Bayern die Leerhäusler und Tagelöhner den Groß- 

begüterten rückſichtlich der Gemeindenutzungen gleichgeftellt, was freilih nur 
mittelft Berweifung der Streitigkeiten darüber an die Adminiftrativbehörden 

durchgeführt werden konnte. Vgl. das bayerifhe Gemeindeedict von 1808, 
Art. 27 und das naffauifhe von 1816, 8. 2 fg. mit Maurer Gefch. der Dorf- 

Berf. II, ©. 255, 298, 344. 

8. 81. 

Aus diejen Verlegenheiten führt ein zwiefacher Ausweg. Ent: 
weder man vertheilt das Gemeinland als freies Privateigenthum 

an die bisherigen Nußnießer; ! oder es wird zwar der Rechtsſtand 
als Gemeingut auch ferner behalten, deſſen Bewirthſchaftung 

aber zeitgemäß umgeftaltet. Der erjte Ausweg ift bei Weiten 

früher und häufiger betreten worden; er enthält auch unftreitig die 
gründlichfte Reaction gegen die Mißbräuche der Gemeinbenugung, und 
jener Widermwille gegen alle Corporationen, jene Ueberſchätzung des 
Individuums und Augenblids, wodurch fich namentlich die zweite 
Hälfte des 18. Jahrhunderts charakteriſirt, mußten won felbft var: 
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auf führen. ? Erft in der neueften Zeit, bier und dort als Reaction 
gegen die jüngftvorhergehende Richtung, hat man den zweiten Aus- 
weg betreten, der allerdings eine Wertbihägung des Gemeinde: 
zwedes und Gemeindevermögens vorausſetzt, wie fie nur bei einer 
gewifjen Etärfe und Ausbildung des Gemeindefinns möglich ift. 
Dieſer Gemeindefinn aber konnte fih auf dem platten Lande erft 
nah Aufhebung der gutsherrlichen Vormundſchaft entfalten. Daher 

in fo vielen Staaten die neue Richtung in Behandlung der Ge 
meinheiten mit der vollendeten Ablöjung der bäuerlihen Laſten 
zufammentrifft. 3? Während 3. B. in Oeſterreich 1768 befohlen 
wurde, binnen Jahresfriſt alle Gemeinweiden zu theilen (wieder: 

holt 1780), bejchränfte man fi 1808 auf bloßen Rath und 

Erleihterung durd die Behörden, und das Gemeindegejek von 
1849 verbietet jogar die Theilung ohne bejondern obrigfeitlichen 
Conſens.“ — Wo alles Gemeindeland aufgetheilt ift, muß offen- 

bar der ganze Haushalt der Gemeinde durch Steuern ihrer Mit: 
glieder beftritten werden. Aljo ähnlich, wie beim Staathaushalte 

nad Veräußerung aller Domänen! Doch bleibt immer der große 
Unterfhied, daß der Staat eine unvergleichlich ftärfere und nad): 

baltigere Macht über feine Mitglieder ausübt, als die Gemeinde 
wenigjtens auf den höheren Kulturftufen. Wollte man deßhalb 

alle Bedürfnifje diejer legtern auf Beſteuerung anweiſen, jo ift 

namentlih vom platten Lande zu fürdten, daß viele und wid 
tige lieber vernadläfligt würden. Ein folder Vermögensſtamm 

für die Nachwelt jcheint befonders zur Fundirung des Gemeinde: 
credites, zur Ausjtattung von Pfarren, Schulen, Gemeindeäm- 
tern,d auch zur Aushülfe bei Wegbauten, Arrondirungen 2c. fehr 
wohlthätig. 

1 Man unterfcheidet die generale und fpeciale Theilung von Gemeinheiten: 
jene zwifchen ganzen Gemeinden, dieſe zwifchen den einzelnen Intereſſenten 

derfelben Gemeinde. In Bezug auf die Generaltheilung find die meiften Ge— 
fee, auch der neueften Zeit, viel unbedenklicher, als bei der Specialtheilung. 

gl. M. Block Dictionnaire de l’administration Frangaise, p. 1210 fg. 
2 Schon Heinrich der Erlauchte geftattete 1280 den Bürgern von Guben, 

ihre Viehweide zu anderen Zwecken beffer zu nugen. (Anton Geſch. der deutjchen 

Landwirthſch. III, ©. 351.) Städte find regelmäßig eher reif, als Bauer— 

ſchaften! — Auch das alte fhonifche Geje erlaubt unter Befolgung gemifjer 

Vorſchriften der Minderzahl der Intereſſenten, ihren Antheil an der Gemein- 
weide ausgefchieden zu verlangen. (Hanfjen im N. Staatsbürg. Magazin IIL 
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und IV; Dluffen im erften Bande der Abh. der Kopenh. Geſellſch. der Wiſſenſch.) 

Baadtländifhe Theilung zwifhen Communen feit 1591. (Pillichody: vgl. 
8, 87.) In England wurden unter Anna 1439 Ucres getheilt, unter Georg I. 

17660, unter Georg II. 318778, unter Georg III. bis 1797 = 2804000, feit- 
dein bis 1832 wieder etwa 2800000 Acres. (Maccuiloch Stat. account I, 
p. 556 fg.) Und wie waren diefe Operationen durch das Fehlen eines Ge- 
meintheilungsgefeges erſchwert! Alles mußte gerichtlich feftgeftellt werden; erhob 
nur ein einziger Intereſſent Widerfprud, jo war eine befondere Parlamentsacte 

nöthig, deren Koften, einfchließlih der Heden, Wege 2c., bei einer Fläche von 
800 Acres wohl 2485 Pfd. St. betragen konnten. (Thaer Engl. Landw. II, 

2, ©. 324 fi.) Ein allgemeines Geſetz erft 1845 dariiber gegeben: 8 und 9 
Vict., ec. 118. In Schottland bereits 1665. In Deutjchland forderte namentlich 
Friedrich M. zu Gemeintheilungen auf. (Oeuvres Posihumes V, p. 151 ff.) 
Schleſiſche G. Th.-Ordnung 14. April 1771. Für die alten Provinzen 21. Oct. 
1769. Späterhin Allg. 2. R. I, 17, 311 fi.; allgem. Gerichtsordnung I, 43. 
Neuere preußische Gefege vom 7. Juni 1821, 2. März 1850 und (für Mhein- 
preußen und Neuvorpommtern) 19. Mai 1851. Der mailändifhe Statthalter 

unter Maria Therefia und Joſeph II., Firmian, befahl jeder Commune, ihr 
wüſtes Gemeinland jedem Meiftbieter, der urbaren wollte, gegen Kaufſchilling 
oder ewige Rente zu überlaffen, gleichviel zu welchem Preife. Deffenungeadtet 

enthielt no vor Kurzem u. A. die Provinz Sondrio 6 Mil. DO. Ruthen, wo— 
von bloß 426000 volles Privateigenthum,. Daher ein G. vom 16. April 1839 
wieder auf Grundfäße, wie die Firmianſchen, zurüdfommt. (Zacini, ©. 144 ff.) 
Das bayerifche Kulturmandat von 1723 erflärt alle öden Streden als bona 

vacantia für Staatseigenthbum und lädt Jedermann zur Befisnahme und Ur— 

barung ein. Das von 1762 nimmt mehr die Verwandlung der Weiden zu 
Wald und Wieſen in Ausfiht. Neuere bayerifche Geſetze vom 25. Febr. 1803, 

11. Mai 1814, viel gemäßigter im Gemeindeedict von 1834, welches u. U. 
einen Grundzins an die Gemeinde vorbehält. Hannover begann 1768 damit, 

Gemeintheilungen von den Gerichten an die Berwaltungsbehörbe zu vermweifen. 
Später Gef. fiir Lüneburg 25. Juni 1802, Osnabrüd 25. Juni 1822, das 
ganze Land 30. Juni 1842. Bon 1834—58 find in Hannover faft 1900000 
M. Gemeinland zu PrivateigentHum gemadt worden. Epanifches Gebot der 
Beräußerung an Private: 1813. (Toreno Historia V, p. 156 fg.) Zu den 
jüngften Gefegen, welche unter Umftänden zum Berfauf der Gemeinweiden an 

urbarende Unternehmer zwingen, gehört das belgifhe vom 25. März 1847. 

3 8, Stein Bermaltungslehre VII, ©. 95. 206 fg. 224, 
4 Bol. jchon DOefterreich. bürgerl. Geſetzb., F. 841. In Preußen will das 

Allgem. 2. R. (8. 311) jede gemeinfam ausgeübte Benutung fo viel al$ möglich 
aufheben. Aehnlich noch die ©. Th. DO. von 1821. Dagegen 26. Juli 1847 
erflärt, daß weder ſolches Gemeindevermögen, welches zur Beftreitung der Ge- 

meindeausgaben dient (Kämmereivermögen), nocd dasjenige, deffen Nugung den 

Gemeindegliedern als ſolchen zufteht (Bürgervermögen), dur Theilung in 

Privatvermögen umgewandelt werden fol. In den 8 alten Provinzen des 
preußifchen Staates umfaßte 1866—67 das ländlide Communalvermögen 
2316530 Morgen mit 1406292 Thlr. Reinertrag. Davon famen auf die Ahein- 
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provinz allein 1644919 M., Weftphalen 265887 M.; während z. B. Pommern 

bloß 29265 M. hatte. (Engel Preuß. ftatift. Jahrbuch III, ©. 38 fi) Ein 
für die provinziale Verfchiedenheit der Bedeutung der Landgemeinden höchſt 

charakteriſtiſcher Gegenfag! In Frankreich 21. Februar 1838 jede Theilung 
der Communalgüter verboten, qui comprendrait la propriété du fonds et 

qui serait definitif. Bor der Revolution hatte man hier und da fo unvor— 

fihtig getheilt, namentlich auch von der Gemeinmweide verfaujt, daß viele Ge- 

meinden bei der Rationalverfammlung um Zurüdnahme nadhfuchten. (A. Young 

Traveis in France I, p. 394 ff.) Noch der Code Napoleon (art. 815) jagt: 
nul ne peut &tre contraint à rester dans l’indivision. Als literarifchen Ver— 
treter der neuern Richtung vgl. Knaus, die Gemeinde als Grumdeigenthümerin: 

Tübinger Zeitfchrift Bd. L 
5 Bgl. ſchon Jung Lehrbuch der Cameralpraris, S. 243, fowie das preuß. 

Landeskulturedict von 1811, 8. 44. (Für Schulen.) Bei preußifchen Gemein- 

theilungen oft eigene Schulzengrundſtücke vorbehalten, um dieſen Dienft loden- 
der zu machen; ftatt des überflüffig gewordenen Dorfhirten Nahtwächterpoften 
fundirt zc. (Klebs a. a. O., ©. 312.) Knaus empfiehlt, wo die Höfe gerade 
hinlänglich viel Land befigen, die Gemeinweiden zu Erbpadtgütern zu ver- 

wenden. (S. 443 ff.) 

8. 82. 

Ein Gemeintheilungsgejeß! bat namentlich folgende 
Fragen zu beantworten: 

A. Wer foll die Theilung befhließen? Da Einftim- 

migfeit aller Intereſſenten kaum je zu hoffen ift, jo wird bie 
Statt deſſen ausreichende Majorität bald nah der Kopfzahl be= 

ſtimmt (Darmftadt 1814), bald nach der Größe der Nußungsrechte 
oder Grundbefigungen. (Hannover) Am billigiten auch bier eine 
Combination beider Maßſtäbe ($. 78). Einige Gejeggebungen lafjen 
ihon bei Stimmengleihheit für die Theilung entjcheiden (Hannover, 
K. Sachſen), während andere zum Schutze der Minderzahl nur 
einer Mehrzahl von drei Vierteln das Provocationsrecht zugeftehen. 

(Bayern, Baden, Gotha.) ? Außerordentlich weit in Begünftigung 
der Individuen gegenüber der Corporation geht die preußijche 

Vorſchrift, wonach jeder zu dauernder Nutzung Berechtigte auf 
Theilung antragen darf. 3? Am wenigjten Zwang wird dem freien 
Entſchluſſe aller Einzelnen angelegt, wo zwar jeder Intereſſent, 
aber nur feinen Antheil ausgeſchieden verlangen Tann. (8. Sachjen.) * 
Dieß verfennt zwar den corporativen Sinn der Feldgemeinjchaft, 
läßt aber den ausgezeichneteu Individuen am meijten Epielraum. 
Nur ift hier Sorge zu tragen, daß die übrigen Berechtigten, welche 
ihre Gemeinbenugung noch fortfegen wollen, ein hierzu pafjendes 
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Areal behalten, jo namentlih im ununterbrodenen Bufammen- 
hange. Allerdings find auch die Koften jener Ausſcheidung von 
Einzelnen verhältnigmäßig groß, und die fo wünſchenswerthe Ver: 

einigung diejer Operation mit den verwandten der Zuſammen— 
legung 2c. würde jehr dadurch erjchwert werden. 

B. Nah weldem Maßſtabe wird getheilt?! Mo das 
Nugungsreht außer Zweifel fteht, natürlih biernah; und zwar 
wird jegt in den meiſten foldher Fälle zwiſchen Miteigenthümern 
des Gemeindegutes und bloßen Servitutberechtigten, die gegen Ent- 
Schädigung abgelöst werden können, zu unterjcheiden fein. Gewähn— 
lich aber ift das ſtrenge Recht nur annäherungsweife zu ermitteln; 
daneben muß auf die Billigkeit und den volkswirtbichaftlichen 
Nugen gejehen werden. Böllige Gleichheit der Antheiled würde 
zwar die technifche Ausführung ſehr leicht machen, in den meiften 

Fällen aber gegen die großen Bauern, die Beſitzer der urjprüng- 
lih allein berechtigten Hufen, eine unleugbare Rechtsverletzung ent— 
halten. Wollte man umgefehrt nad) Größe und Werth des Privat: 
grundbefiges theilen (Höfefuß) 6, oder nah derjenigen Biehzahl, 

welche die Interefjenten von ihren eigenen Grundftüden durchwintern 

können : ? jo läge hierin oft die größte Unbilligfeit gegen die kleinen 
Zandwirthe, die verhältnigmäßig den ftärkiten Viehftand zu halten 
pflegen. Auf Städter, Häuslinge, überhaupt alle diejenigen, melche 

Viehzucht ohne Aderbau treiben, find beide Maßjtäbe nit an: 

wendbar; fie werden auch, wo nicht jchon ein jehr gutes Grund: 
fteuerfatafter vorhanden ift, eine Menge der mühjamften Ber: 

mefjungen und Abſchätzungen nöthig machen.® Hier und da ijt 

die Theilung nah dem Beitragsverhältniffe der Intereſſenten zu 
den Gemeindelaften empfohlen worden.“ Am bequemften und billigften 

Scheint e8 aber, nad) dem wirklich vorhandenen Viehſtande zu theilen. 

Diefer Maßſtab entjpricht der wirklich ftattgehabten Benugung des 
Gemeinlandes: tantum praescriptum, quantum possessum ! 
Auch ift die Ermittelung bier jehr leicht: man ruft alle Intereſ— 
jenten zufammen und läßt einen jeden im Beijein der übrigen 
declariren; nur wo diefe Einſpruch thun, iſt nähere Unterfuhung 
nöthig. % Für den Fall, daß Einzelne durch Biehfterben oder 
fonftige8 Unglüd zeitweilig auf einen geringern Viehſtand herab: 
gefommen wären, als fonft; oder daß Andere durch Zufall, auch 
durch Speculation auf die bevorjtehende Gemeintheilung einen un: 

Rofcher, Syſtem der Volkswirthſchaft. 11. 17 
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verhältnigmäßig großen Viehftand befäßen: muß das Gefeß ein Ver— 
fahren anorbnen, jolde Schwankungen auf ihren normalen Durch— 
Schnitt zurüdzuführen, etwa mit Hülfe des Durchmwinterungsmaß- 
ftabes oder einer Elaflification der Landleute. 1! Ebenfo bedarf es einer 

gejeglihen Norm, die verfchiedenen Arten des Viehes in Rüdficht 
ihres Futterbedarfes unter einen gemeinfamen Nenner zu bringen. '2 

Bei den mancherlei Bedenken, welche der conjequenten Durch— 

führung jedes einzelnen Theilungsmaßftabes entgegenftehen, hat 
man oft eine Miſchung verſchiedener Maßftäbe angewandt, nament: 
lich in der Abficht, zwar Feine volle Gleichheit der Antheile heraus: 
fommen zu lajjen, aber auch feine jo große Ungleichheit, wie in 
den bisherigen Berhältnifjen des Grundbeſitzes. ? Ohne jolde be— 
jonderen Rüdfichten würde fich allerdings die Lage der ländlichen 
Proletarier faft durch jede Gemeintheilung verſchlechtern, felbft 

wenn ein völliges Geldäquivalent für ihre, bisher wenigſtens that- 

ſächlich ausgeübte, Mitbenugung der Gemeinweide bezahlt würde. 
Man kennt die Unvorfichtigfeit, womit Proletarier zugefallenes 
Kapital zu bewirthichaften pflegen. 1! Deßhalb jollte auch die Ab: 
löfung der bloßen Servitutberechtigten, wenn fie Landwirthe find, 

jo viel wie möglich in Grundftüden erfolgen. ® 
C. Soll die ganze Gemeinweide aufgetbeilt wer: 

den? Auch abgejehen davon, ob e8 gerathen märe, einen Theil 

der Gemeinweide für die Gemeindefafje zurüdzubehalten, 1% ift 

häufig die Benußgung einzelner Plätze, entweder von bejonderer 

wirthſchaftlicher Eigenthümlichkeit, oder zu außerwirtbichaftlichen 
Zwecken, auch nach der Theilung des Uebrigen eine gemeinfame ge= 
blieben. So 3. B. Sand:, Mergel:, Flachsröſtegruben, Feuerteiche, 
Viehtränken, Begräbnißpläße 2c. 17 Alles dieß um jo unbedenklicher, 

je weniger die Benugung fires Kapital und langwierige, zumal plans 

mäßige Arbeit erforbert. 
D. Bon den Behörden, welde die Gemeintheilung zu 

leiten haben, fiehe $. 78. 8 Die Koften des Gejchäftes pflegen 

nad) der Größe der empfangenen Theile umgelegt zu werben; '9 
ebenjo die Koften ver Wege, Brüden, Gräben, melde nöthig find, 
um jedem einzelnen Theile gehörigen Zugang zu verjchaffen. Durch 
Aufhebung des Novalzehntrechtes, 2% welches dem Landesherrn fo 
häufig zuftand, wird die intenfivere Benutzung der getheilten Fläche 
ungemein befördert, ja oft erft möglich gemacht. (Unten $. 115.) 
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1 Bor dem englifhen G. Th. ©. von 1845 wurden bei den einzelnen 
Inclosure- Acts die ärmeren Beiheiligten meift fehr beeinträchtigt, weil fie ſich 

Koftenhalber bei den parlamentarifchen Committee ungenügend vertreten ließen. 
(Naſſe a. a. O., ©. 71.) 

2 In Bayern mit dem Zufage, daß ſich die Großbegiiterten und Schäferei- 

berechtigten unter diefen 3/5 befinden milffen: ©. v. 1834. Das ©. von 1803 

hatte überhaupt nur Einwilligung von %/, der Großbegüterten verlangt. 
3 Daher in Preußen lange Zeit hindurch faft nur die größeren Güter 

ihren Antheil an der Gemeinmweide ausgefchieden verlangten. (Meißen a, a. O. 
I, ©. 394.) Nach dem Allg. Landrecht muß das einzelne Mitglied, welches 
auf Theilung provocirt, nachweiſen, daß auch die übrigen Intereſſenten Vor— 
theil davon haben werden. (a. a. O. 8. 316.) Diefe Bedingung ift im Geſetze 
von 1821, 8. 24 aufgehoben. Ebendaſelbſt heißt e8 $. 16: bei Gegenftänden 
des gemeinfchaftlihen Eigenthums ift jeder Miteigenthiimer die Auseinander- 

fegung zu verlangen befugt; 8. 17: bei Grundftiiden, deren Eigenthum einer 
Gemeinde zufteht, deren Nutzungen aber den einzelnen angefeffenen Mitgliedern 

gebühren, ift jedes zur Benugung berechtigte Mitglied für die feinem Grund- 

befit anhängenden Theilnehmungsrechte auf Auseinanderfegung anzutragen be— 
rechtigt. Späterhin wenigfteus bei folden Theilungen, die einen allgemeinen 

Grundſtücksumtauſch erfordern, ſoweit beſchränkt, daß in der Negel die Befiter 

von 1/4 der betreffenden Grundftüde zuftimmen müſſen. (28. Zuli 1838.) Das 
ſchleſiſche G. von 1771 Hatte die Theilung „von Amtswegen ohne Beitverluft“ 
angeordnet. 

4 Nach der Lüneburgiſchen ©. Th. O. $. 25 darf der einzelne Intereſſent 
in befonderen Fällen, wo eine bedeutende Kulturverbefjerung zu erwarten ift, 
die Ausfheidung feines Antheils verlangen. 

5 Bgl. Marshall Rural economy of Yorkshire I, p. 48 fi. So in 

Bayern, freilih gegen den Widerſpruch der Landftände, nach der Verord— 
nung vom 4. Juli 1805; jehon die ©. von 1723 und 1762 wollten beim 

Anbau öder Streden zunächſt die „Leerhäusler“ berüdfichtigt wiffen. Baden 

1810; auch nach dem badiſchen Gemeindegefeß von 1831, „wenn von der Ge— 

meinde nichts Anderes beftimmt ift“ ($. 99. 106). Im K. Sachſen nur da, 
wo bie Ländereien der Gemeinde bloß oder größtentheils in walzenden Grund- 
ſtücken beftehen, Gleichheit der Theilnahmsberechtigung nach den Bauftellen an- 

genommen (G. von 1832, $. 154). 

6 In den Alpengegenden Oberitaliens verfuchten 1796 die altpatricifchen 
Gemeindeglieder, den Umfturz ihrer Vorrechte vorausfehend, die Gemeindegiiter 

unter ſich allein aufzutheilen. Das k. italienifche Gejet vom 25. November 1806 
machte dieß aber riidgängig. (Jacini, ©. 145 fg.) 

7 Das ſchottiſche G. von 1665 läßt nach dem Werthe der Grundbefigungen 
theilen. Höfefuß jhon in einer Marfentheilung von 1303 (iuxta modum 
domus suae) bei Kindlinger Miünft, Beitr. II, Nr. 50. Neuerdings Defter- 

reich (1768), im Neuburgifchen (1771), wo ein ganzer Hof einen Antheil haben 
follte, ein halber Hof 1/y, ein Viertelshof 1/,, ein Söldner 1/; Antheil; in 
Dsnabrüdifhen ©. von 1822. Durchwinterungsfuß im preuß. Landredt I, 
22, 8. 90; aber auch ſchon von vielen Älteren Gefegen für die Benutzung der 
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Gemeinweiden zu Grunde gelegt: fo 3. B. Jülicher Laudrecht von 1532 („fo 
viel Thiere einer von feinem Gewächs fann wintern, mag er auch fümmern ;“) 
ebenfo in England (Blackstone Comm. II, Ch. 3) ſchon zu Anfang des 

16. Jahrh. (Fitzherbert Book of husbandry und Book of surveying.) 
8 Was zumal den Durhminterungsmaßftab angeht, jo kann die bei Ein- 

zelnen größere oder Heinere Relativbedeutung der Privatwiefen und des künſt— 
lihen Futterbaues, ſowie die Berfchiedenheit im Begriffe des Durchwinterns, 

bald reichlicher, bald Färglicher, zu einer Menge von Streitigkeiten führen. 
9 Commiffionsgutadhten der bayerischen II. Kammer 1822, Beil. IV, 161. 

In Schleswig-Holftein wurden die ftädtifhen Gemeindeländereien feit 1779 nad 
der Häuferftener vertheilt. 

10 Vgl. Meyer Ueber Gemeinheitstheilungen I, S. 23. Runde Beiträge zu 
Erörterung rehtlider Gegenftände I, Nr. 1. In Preußen und Hannover fragt 
man nad dem Durchſchnitte der letzten 10 Jahre. Unglüdsjahre in Preußen 
ausgeſchloſſen. 

11 Die lüneburgiſche ©. Th. O. 8. 105 und die preußiſche von 1821, 

$. 34 ff. legen den Durdmwinterungsmaßftab nur da an, wo der wirkliche Vieh» 

ftand nicht auszumitteln if. Nach $. 33 der Iegtern foll der Biehftand ver: 

armter Leute auf das in ihrer Klaffe gewöhnliche Maß erhöhet, ein unverhält- 

nigmäßig großer Biehftand herabgefegt werden. Uebrigens wäre auch darauf 
Nücfiht zu nehmen, wenn Jemand zwar wenig, aber vorzüglich edles und 
wohlgenährtes Vieh hielte, 

12 Reuning Entwidlung der ſächſ. L. W., ©. 184 ſchätzt 3 Rinder — 

2 Pferden = 30 Schafen = 12 Schweinen. Nach der preuß. ©. Th. O. von 
1821, 8. 1 Ochfen, Kühe und Pferde gleih, 8 Schafe, Ziegen oder Schweine — 

einer Kuh, 4 Fohlen oder Rinder unter 2 Jahren — 3 Kühen. Vgl. Göriz 

Landw. Betriebslehre I, S. 176. Ein weftphäliiches Weisthum von 1603 rechnet 

ein Pferd — 3, eine Kuh — 2, ein Schaf oder Schwein = 1. ($. Grimm 
Weisth. III, ©. 142). 

13 Marſhall (a. a. DO.) findet e8 am bilfigften, halb nad dem Grund— 

befige, halb nad den Häufern zu theilen. Nach der bayerifchen Beftimmung 

vom 19. Oct. 1795 follen die ganzen, Dreiviertel$ und halben Höfe je 3 An- 
theile, Viertel» und Achtelshöfe je 2, Heinere Güter je einen Antheil befommen. 

Vgl. Rau Lehrbuch II, 8. 93. 
14 Die lüneburgifche ©. Th. O., $. 85 ff. ftellt fiir diejenigen bisher Weide- 

berechtigten, welche gar fein oder nicht genug Land befigen, um ihr Bieh zu 
ernähren, den Maßſtab des für ihre Haushaltung nöthigen Viehſtandes auf. 

In Preußen (©. Th. O. von 1821, $. 41 fg.) wird diefer Betrag zu 11/, Kuh⸗ 

weiden gerechnet. Im K. Sachſen jeder Häusler oder Gärtner, der weniger als 
2 Ader beſitzt, gleichwohl bei der Gemeintheilung zu 2 Ader geſchätzt. ($. 154.) 

15 Englifcher Grundfag, daß der Lord of the manor Eigenthlimer aller 
commons ſei, die übrigen Intereſſenten bloße Servitutberedhtigte. Jener farın 
fo viel urbar maden, wie er will; nur muß er fir diefe noch genug übrig 
laſſen. Hausbefitger ohne Adergrundftüde haben gar fein Mitbenugungsrecht. 
(Blackstone Comment. II, Ch. 3.) Das Geſetz von 1845 erleichtert Die 

Theilungen jehr, während vorher die Ungewißheit, ob der Lord of the manor 
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die übrigen Intereffenten bloß zu entjhädigen, oder mit ihnen zu theilen habe, 
manchen Antrag verhinderte, In jedem Kirchfpiel aber muß für jeden armen 

householder 1/4 Acre angewiefen werden; dieſe allotments ftehen unter eigenen 

allotment-wardens, welche das Land, wenn die zunächft damit beliehene Familie 

e3 nicht halten kann, einem andern Armen übertragen. 3. ©. Mill's Bor- 
ſchlag, alles Gemeinland, nah Entjhädigung der bisherigen Intereſſenten, 
zur Gründung Heiner Bauerhöfe zu verwenden: Principles II, Ch. 13, 4. 
Aehnliches ſchon von alten Demagogen verfudt: Herodot. V, 77. VI, 100. 

16 Außer den $. 81 berührten Finanz- und Armenzweden gehört hieher 
noch der Berfauf von Bauftellen, liberhaupt der Berfauf, um damit Gemeinde- 

fhulden zu tilgen zc. 

17 Nah dem englifhen ©. von 1845 müſſen bei jeder Theilung 4—10 

Acres for the exereise and recreation of the inhabitants übrig bleiben. In 
Defterreih 1770 als Regel aufgeftellt, daß ein Tummelplatz für das Vieh im 
Gemeinbefite erhalten werden follte. 

18 In Hannover befteht die Theilungsbehörde aus einem richterlichen Be— 
amten und einem Landesöfonomie-Commiffarius, unter denen ein Feldmeſſer 
fungirt. Streitigkeiten iiber Rechte, welche auch ohne die Theilung hätten ent- 
ftehen fünnen, und dann vor die Gerichte gehört hätten, durch das Gefeß von 
1842 überhaupt an dieſe verwiesen. 

19 Die Koften betrugen in Preußen, einfchließlich der VBermeffung und Ab- 

ſchätzung, 83/4, Sgr. pro Morgen der getheilten Fläche; ohne diefelben 51/, Sgr. 
(Klebs Landesculturgefeßgebung in Pojen, ©. 204.) 

20 In Preußen 1769, in Hannover 1800 für Gemeintheilungen aufgehoben. 

In Bern haben es viele Bauern feit 1834 dazu gemißbraucht, auch die übrigen 
Zehnten zu eludiren, indem fie ihre Aeder allmälih zur Weide machten und 
dafür ebenjo viel Neubruch Fultivirten. (Rau-Hanffen Arhiv IV, ©. 60.) 

8. 83. 
Aber nur ja fein blindes Schwärmen für Urbarung ver bis- 

berigen Weideflähe! Sein Aderland vermehren, während man 
Dünger verloren bat, ift in der Regel Raubbau treiben. Eine 

Gemeintheilung daher meift nur dann wirklicher Fortſchritt, wenn 
man überhaupt im Stande und Willens ift, eine neue, intenfivere 
Wirthſchaft zu beginnen.?3 Jede vorzeitige Gemeintheilung iſt 
Grauſamkeit gegen die „Eleinen Leute,“! In Provinzen, die für 
Pferdezudt im Großen geeignet find, kann durch unvorfichtige 

Theilung diefer vortheilhafte Erwerbzweig völlig ruinirt werden.“ 
Wie überhaupt dur Unfruchtbarkeit des Bodens die Einführung 
der intenfivern Landwirthſchaft verzögert oder unmöglich wird, fo 
gilt dieß namentlich auch von der Abſchaffung ewiger Weiden, d. h. 
aljo (nad $. 80) von der Theilung der Gemeinweide? Ebenſo 
wenig darf man da urbaren, wo fteile Abhänge durch Umpflügen 
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den Schuß der Grasnarbe verlören,“ oder wo jährliche Ueberſchwem— 
mung nicht zu vermeiden fteht. Aehnliches gilt von einem großen 
Theile der höheren Alpweiden. Auch bei übermäßiger Zerfplitte- 
rung des Grundbefißes, wo alle Bauern „Eleine Leute” find, viel: 

leiht nur vom Anbau der Handelsgewächſe leben, wird man die 
Gemeinweide nicht leicht entbehren können.“ In jolden Fällen 
ſollte man fich deßhalb an einer befjern Gemeinbenugung genügen 
lafjen: Eintheilung in Schläge, Trennung der verjchiedenen Vieh- 
arten von einander, damit nicht 3. B. das Schaf dem Rinde Alles 

vorwegnimmt, Entfernung der ftehenden Wäſſer, der wuchernden 

Unfräuter, Ebenung der Maulmurfshügel, Vertheilung des Weibde- 
miftes u. ſ. mw.’ 

1 Weftphälifches Sprüchwort: „Anbau ohne Abbau ift Todtbaul“ Auch 

fonft muß die Urbarung allmälich gefchehen, den Kräften der Wirthfchaft ent- 

ſprechend. Einem Münſterſchen Bauern von durfchnittlicher Größe räth Schwerz, 

nicht über einen Morgen jährlih urbar zu machen, (Rheiniſch-weſtphäl. 8. W. 
I, ©. 222 fg.) 

2 Wo dieß geſchieht, kann die Lage der Tagelöhner dur eine Gemein- 

theilung verbeffert werden. In Somerfet war das Antheilsreht an der Ge: 
meinmweide, welches diefelben verloren, 12 Schilling werth; ihr Taglohn aber 

ftieg nachher von 4 auf 6 Pence. (Thaer Engl. 2. W. IL, 2, ©. 324 ff.) Ob 
fiir immer? In Belgien wenigftens fchreibt man die im Oſten viel beffere 

Lage der niedern Bevölkerung als im Weften großentheils der Thatſache zu, 
daß es dort noch allerlei Ueberrefte der Gemeinheiten gibt. Personne ne se 
sent complötement desherite. (de Laveleye, p. 213.) 

3 Schwerz a. a. O. II, ©. 185 räth, wo die Gemeinweiden getheilt find, 
die Stallfütterung zu erzwingen! Indeſſen mag in Defterreic gerade das Ge- 
ſetz von 1768, daß die getheilten Weideftüde bei Etrafe des Berluftes binnen 
2 Zahren zu Wiefe oder Feld gemacht fein müßten, ein Hauptgrund gewejen 
fein, weßhalb noch 1818 fo wenig Gemeintheilungen wirflid erfolgt waren. 

(Burger Ueber Zertheilung der Gemeindeweiden, ©. 45.) 
4 Wie in Scaffhaufen durch Aufhebung des Weideganges die Haltung 

von Zuchtftieren erſchwert und die Rindviehrafje verfhlechtert ift, f. Im Thurn 

C. Schaffhauſen, ©. 61. 
5 In vielen Gegenden der Eifel wurde aus diefem Grunde die Gemein- 

theilung für unmöglich gehalten; Notwendigkeit der Haideplaggen zur Vieh— 
ſtreu. (Schwerz Rhein-weftph. Landw. I, ©. 209 ff. IL, ©. 183 ff.) Bgl. ſchon 

Graßmann Plan 3. Auseinanderfegung, ©. 23 ff. 
6 Hausmann De rei agrariae et saltuariae fundamento geologico, p. 47 

räth eine gejeßlihe Marimalbeftiimmung des Neigungswintels an, fiber welche 

hinaus fein abhängiges Land mehr geadert werben follte. 
? Schwerz Landwirthich. des N. Elfaffes, ©. 42. Wie im Göttingifchen 

das Nugungsrcht am Gemeindelande oft der einzige Halt gegen völliges Ver— 
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finfen des Bauernſtandes gemwefen, f. Sander im Gött. Journal f. Landwirthſch., 

Febr. 1859. Nah dem k. ſächſiſchen Geſetze ($. 144) braucht nicht getheilt zu 
werben, fall8 nicht wenigſtens die Hälfte der Intereſſenten je 10 DO. Authen 
erhalten kann. Aehnlich ſchon im üfterreih. ©. von 23. Auguft 1770, 8. 7. 

8 Schon von Juſti empfohlen: Abh. von der Macht, Glidjeligkeit 2c. eines 

Staates, 1760, ©. 52. 

I Das Ofterreih. ©. von 1768 nimmt Schafweiden und Rindviehalpen 
von der Theilung aus. 

8. 84. 

Kein geringeres Hinderniß für jede intenfive Bewirthſchaftung 
al3 der gemeinfame Weidegebrauch, ift der alternirende Gebrauch 
von Ländereien (jog. Wandelgütern) zwiſchen Gemeindeglievdern oder 
fonftigen Miteigenthümern. Auch bier „Gejammtgut, verdammt 

Gut!”!? 
Die ſog. Allmendgüter (im Gegenjage der Kämmereigüter) 

find zwar Eigenthum der Gemeinde, (oft geurbarte, jedoch nicht 
als Privateigenthum vertheilte Gemeinweiden,) werden aber zur 
privaten Benußung bald den jeweilig älteften, bald den ärmiten 

Gemeindegliedern ftatt jonftiger Unterftügung, bald auch nad Ent- 
ſcheidung des Looſes oder einem beftimmten Turnus allen Ges 

meindegliedern überlafjen; alles dieß entweder ganz unentgeltlich, 
oder zu einem Pachtzinſe, welcher niedriger ift, als er bei freier 

Concurrenz fein würde.3 Jede diefer Benußungsarten ift infofern 

ein Hinderniß der jehr intenfiven Landwirthſchaft, als die Zeit- 
dauer des jemeiligen Befiges in der Regel zu kurz oder zu wenig 

bejtimmt ift und die Perfönlichkeit des (oft armen, ja alters: 
ſchwachen!)“ Wirthes nicht von der Art, um eine gute Bejtellung 
erwarten zu lafjen. Vom Standpunkte des bloßen materiellen Ein- 
fommens betrachtet, würde e8 gewöhnlich am vortheilhafteiten fein, 
die betreffenden Grundftüde in größeren Compleren und auf län- 

gere Zeit zu verpadten, worauf man den Pachterlös in derjelben 
Meile vertheilen könnte, mie bisher die Selbjtbewirtbichaftung. 
Sndeß bei Gemeindeglievern, welche dann ihre Arbeitskraft nicht 
mehr voll zu verwerthen im ; Stande wären, treten andere Rüd- 
fihten entgegen.5 67 

1 In England gilt jegt die Joint-tenancy ſchon lange für ein gehäffiges 
Berhältniß, während fie im Mittelalter wegen mancher Bequemlichkeiten für den 
Lehnsherrn beglinftigt wurde. (Blackstone Comment., 17. ed., II, p. 193.) 

2 Weftphälifche Böhden, welche der Beſitzer 4—6 Jahre lang beadern 
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durfte; nachher lagen fie ebenfo fange der Gemeinde oder einzelnen Berechtigten 
als Weide offen. Alfo eine mit Flurzwang verbundene Feldgraswirthſchaft! 

Hier war der Beſitzer faft gezwungen, eine Art von Raubbau zu treiben; oft 

famen die Weder dadurch fo tief herab, daß fie nicht einmal die Beftellung 

mehr vergüteten. Ebenſo leicht ftörte das Vöhdeweſen alle8 Gleichgewicht in 
der Wirthichaft. Zwar hatten die meiften Dörfer je zwei Böhdefluren, oft 

genug aber der Einzelne feinen Antheil bloß in der einen, Da mußte er denn 
4—6 Yahre hindurch 2 Pferde halten, während er in den nächften 4— 6 Jahren 

faum mit 6 Pferden ausreichte. Alfo ewiger Wechfel von Ankauf und Berfauf 
des Viehes, Ungleichheit des Dünger x. (Schwerz Rhein.-weitphäl. L. W. J, 
S. 22 fg.) Aehnlich die Wildfelder im Speffart (Behlen Speßhart II, ©. 20), 

das Sciffelland in der Eifelgegend (Schwerz a. a. O. II, ©. 151 ff.), die Torf 

felder in Waldeck (Curtze Befchreib. von Walded, ©. 279), die Egarten in der 

Schweiz, Salzburg, Schwaben (Göriz Beitr. zur württemb. Landw., S. 39 fg.). 
Im Münfterlande befiten oft mehrere Bauern eine Wiefe gemeinfam; was viele 

leicht nothwendig fein mochte, um bei der erften Anfievelung mehrere Hufen in 

diefer Hinficht vollfommen gleich zu ftellen. Nun wird fie in Parcellen getheilt, 

und deren Benugung wechjelt um. Natürlich mag hier feiner Meliorationen 

vornehmen; gierige Nußnießer mähen das Gras fo tief ab, daß fie die Narbe 

faft mit weghauen, und fi der Plaß erft nach mehreren Jahren erholen kann. 

(Schwer; a. a. O. I, ©. 208.) 
3 In Deutjchland faft nur im Südweſten üblih. In mehreren Ortſchaften 

der pfälzifchen Aheinebene haben die älteren Bürger 3—4, ja 9 Morgen Allmend- 

genuß, wofür der Pachtſchilling bis 300 fl. beträgt. (Rau L. W. der Heidelb. 

Gegend, ©. 287 ff.) Vgl. Archiv der polit. Oek., N. F., IX, ©. 176. Bon 

den franzöfifchen allotissements, welche neuerdings nicht mehr lebenslänglich 
oder erblich vergeben, ſondern nur auf Zeit verpachtet werden ſollen, ſ. Block 
Dictionnaire de l’administration Frangaise, art. Organisation communale 

und Stein Berwaltungsiehre VII, ©. 272 fi. 
4 Hier und da werden die vollen Antheile „die Schlüffel zum Kirchhofe” 

genannt. (Raı.) 

5 Bei den jpanifchen Allmendgütern oft ein jährlicher Beſitzerwechſel ein- 
geführt. (Ausland 1845, Nr. 96.) Dagegen vgl. Pombals Gefet über beffere 

Nutzung der Gemeindegitter vom 23. Juli 1766. Auch Zovellanos rieth dringend, 
folde Güter zu verlaufen oder zu vererbpadten und fiir den Erlös Brüden 
und Straßen zu bauen. In Baden früher nichts Ungewöhnliches, die Aeder 

auf 3 Jahre, die Wiefen jährlich zu vertheilen. (Rau Lehrbud II, $. 84.) Nach 

Bergius Cameralmagazin IV, ©. 46 Berlofjung auf 1—3 Jahre. In den hol— 
fteinifhen Städten wurde 1779 das getheilte Gemeinland den Häufern als 

untrennbare Pertinenz beigelegt, damit jeder Bürger feine Lebensmittel felbft 

bervorbringen fünnte. Ein gewaltiger Rüdfchritt der Arbeitstheilung! (Hanfjen 
im Ardiv IV, ©. 427.) 

6 In Baden ift eine Bertheilung zu Eigenthum nur dann erlaubt, wenn 
zuvor 1 Morgen Ader oder Wiefe für jeden Bürger zu lebenslänglichem Ge— 

nuffe vorweggenommen. (G. Ordnung $. 92.) Knaus a. a. O., ©. 443 räth, 
dem Gemeinlande eine zwedmäßige Fruchtfolge zu geben und nach diefer Regel 
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die einzelnen Stücke jährlich zu verpachten, ja nicht zu verloofen. Bwifchen- 
dur Weidejahre, und das Ganze mit Obftbäumen verfehen. So brauchte die 
Gemeinbenugung feine ſchlechte Benutzung zu fein. 

T Kameling dee, für Rußland diefes Allmendiyftem in großem Stile 

neben den freies Privateigenthbum gewordenen Ländereien zu entwideln, wo— 
durch Proletariernoth ꝛc. verhitet werden fol, (Tübinger Ztſchr., 1864, Hft. 1.) 

Dagegen f. Helferih a. a. D., ©. 40 ff. 

Weidefervituten. 

8. 85. 

Das Recht der Weide auf fremden Grundftüden 
geht in der Negel, jofern es die Gemeindeglieder unter einander 
üben (Koppelmweide),! aus der Mark over Feldgemeinjchaft hervor; 

jofern e3 einfeitig dem Gutsherrn zufteht, aus dem gutsherrlichen 

Obereigenthume. Bon den Arten diefes Rechtes find am michtigiten 
die Brad: und Stoppelweide auf den Nedern,? die Frühlings: 
und Herbitweide auf den Wiefen? und das ganze Jahr hindurch 

im Walde. (Unten $$. 191. 195.) Ferner das Recht des Ueber: 
triebes zum Weideplatze (Triftreht) und des nächtlichen Hürden— 
fchlages für Schafheerden (Pferchrecht), welches letzte gewöhnlich nur 
dem Gutsherrn zufteht.* An vielen Orten bedurfte e8 vormals eines 
eigenen Gartenrechtes,“ um jeine Felder einzäunen zu können. 

Bei jehr exrtenfiver Landwirthichaft, wo an künſtlichen Futter: 

bau noch gar nicht zu denken ift, muß der natürliche Zuwachs im 
Stoppel: und Brachfelde jorgjam zu NRathe gehalten werden. Se 
ungründlicher und fpäter gebracht wird, dejto werthvoller die Brad) 

weide.d Ebenſo ift der Weidgang unftreitig die bequemjte Form 
der Düngung für’3 fommende Jahr. Bei der Pferchjervitut, nament— 

lich auf fchwer zu befahrenden Aedern, mochte man oft zweifelhaft 
fein, ob fie mehr eine Laſt, oder ein Recht des dienenden Grund: 
jtüdes zu nennen. 6?8 

1 Copelweida in einer Urkunde von 1018. (Anton Gefchichte der deutfchen 

Landw. II, ©. 293.) Bgl. aber fon L. Visigoth. VIII, 5, 5. Allgemeine 

Ausprüde für alle Weidefervituten find: wilder Hirtenftab, Weidgang ; Wonne 

und Weide bezieht fi nur auf den Wald, ſowohl die ſommerliche Blumenhut, 

wie die winterliche Mafthut darin. (%. Grimm D. Redtsalterth., S. 521.) 

2 Die Stoppelweide (ſchon Sachſenſp. II, 48) dauert gewöhnlich den Auguft 

und September hindurch, wo „St. Michael alle Gränzen vernichtet." (Polnijches 

Sprühwort: Klebs Landestulturgef. in Pofen, ©. 81.) Die Brachweide pflegt 

mit dem 24. Juni aufzubören. 

3 Die Wiefenweide (von Thaer bei einjchlirigen Wiefen — 120/, des Roh- 
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ertrages geſchätzt, bei zweifhürigen — 70/,; von Koppe = 15 und 100/,) be- 

ginnt nach der erften oder zweiten Henernte und ſchließt häufig erft mit dem 
„alten Maitage”, d.h. 1. Mai des julianifhen Kalenders. Oft von Michaelis 
bis Georgi oder St. Gallus bis Walpurgis. (Eifenhart Sprüchwörter, ©. 239.) 
Hier und da Recht der Mittelhut, glei nach der erften Heumerbung auf 8 
bis 14 Tage. (Schwerz Rhein.-weftphäl. 2. W. I, ©. 325.) Kleefelder gerne 
während des ganzen Winterhalbjahres behütet, jo lange der Boden troden 
und gefroren ift. 

4 Bgl. Ducange Glossarium v. Faldarium. all, wo der Gutöherr eine 
fteinerne Brüde baut und die Gemeinde ihm dafür die Schafhürde von Wals 
purgis bis Bartholomäi bewilligt: Klingner Sammlungen 3. Dorf- und Bauern- 
rechte II, S.120. Der Bereditigte hat dadurch außer anderen Vorteilen auch 

den, weil feine Heerde num der Weide ganz nahe ift, den librigen Theilnehmern 

diefer legten Morgens zuvorlommen zu können. (Ktlingner II, ©. 117.) 
5 Fritsch De iure hortorum, 1670. 

6 Eine Einpferhung von 3000 Schafen hält Wedherlin für eine mittel- 
ftarfe Düngung eines württemb. Morgens pro Nadıt, (Engl. L. W., ©. 71) 

während die cellifche Amtsordnung von 1650 ($. 18) und die calenbergifche von 

1674 (8. 29) minder intenfiv nur 1200 Schafe rechnen. Nah Schwerz Praft. 
Aderbau I, S. 97 und Bouffingault II, ©. 81 düngt ein Schaf pro Hürden- 
naht 1—11/, D.-Meter; 400 Schafe pro Naht — 20 Etr. Stallmift. (Göriz 
Landw. Betriebstehre Il, S. 20.) In England wurde auf diefe Art von 

Düngung fhon im fpäteften Diittelalter folder Werth gelegt, daß man fremde 
Schafe dazu förmlich miethete und die Gutsherren das Vieh ihrer Unterthanen 

zum Hürdenſchlage auf ihren Grundftüden requirirten. (Rogers I, p. 15. Naffe, 

&. 50.) Uebrigens je edler die Schafe find, (auch eine Art von höherer In— 
tenfität!) um fo bedenklicher der Hürdenfchlag für die Wolle. 

7 Witrttembergifches Landgefährt feit dem 16. Jahrh., ein fürmliches Schaf- 

weideregal von Martini bis Georgi. (Wächter Geſch. des württ. Privatrechts 1, 

©. 134 ff.) Aufgehoben 1828. 

3 In Spanien hatte die Corporation der vereinigten Schäfereibefiger 

(mesta) feit 1556 das Recht, ihre Merinoheerden alljährlich aus den warmen 
Ebenen in die fühlere Gebirgsgegend (Ende April) und wieder zurüd (Ende 

September) wandern zu laffen. Der Marſch von 120—140 Lieues wurde in 
30—35 Tagen vollendet. Unterwegs hatten die Heerden freien Zutritt auf allen 
Gemeinweiden; zu beiden Seiten der Straße mußte ungefähr 40 Klafter breit 
jede Einhägung unterbleiben und die Weide am Hin- wie Nitdziele wurde tief 
unter dem wahren Preife bezahlt. Nur die weftlichen Provinzen waren diefem 

Privilegium unterworfen, diefer gewaltigen Confolivation der Gemeinweiden 
und Schäfereifervituten, welche deren Nutznießer, über halb Spanien in Eine 
große Körperichaft zufammengefaßt, dem vielfach getheilten Intereffe des Grund- 

eigenthums gegenüberftellte. Neuerdings hat das Ganze mit Recht für eine 
Hauptfeffel des fpanifchen Landbaues gegolten. Namentlih wurden Baum- 

pflanzungen und Bewäfjerungsanlagen dadurch verhindert. Die Feldſchäden 
um fo größer, als der Frühlingsmarfch in die Zeit des ſchon ziemlich heran- 
gewachjenen Kornes fiel, der Herbftmarfch dicht vor die Weinlefe. Da die 
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Schäfer nur vor der Mefta felbft zu Gericht ftanden, kam e8 oft zu den ärgften 
Gewaltthätigfeiten; einft im Berlaufe weniger Jahre 200 Morde! (Townsend 
Journey II, p. 284.) Welche Schwierigfeiten hat e8 nicht gefunden, als 1788 
die Einfriedigung der Gemüfegärten und Weinberge verftattet wurde! Bgl. die 
Schriften von Campomanes, Uftariz, Ponz in feiner großen Bejchreibung von 

Spanien, ja ſchon Cervantes; Bourgoing Tableau de l’Espagne I], p. 75 ff.; 
Townsend Journey II, p. 61 ff.; Jovellanos bei Delaborde Itineraire de- 

scriptif de l’Espagne IV, p. 46 ff. 132. 140. 155: Und doch Täßt fih aud 
von diefer Anftalt behaupten, daß fie in früheren Zeiten nur ein wirkliches Be- 
dürfniß befriedigt hat. Auf einer Kulturftufe, wie die von Spanien im 14. 
und 15. Jahrh., ift die Schafzucht gewiß paffend, namentlich bei der großen 

Entoölferung, welche die Peſt von 1348 bewirkt hatte. Will man aber im 
weftlihen Spanien Schafe halten, fo fcheint das Wanderfyftem ziemlich noth- 
wendig: ein afturifcher Winter dürfte ihnen ebenfo gefährlich fein, wie ein 
Sommer in Eftremadura. Vieles erklärt fi daraus, daß diefe Provinzen 

Schritt für Schritt den Mauren abgenommen waren: ein aus Heerben be- 

ftehendes Bermögen konnte man ſchlimmſten Falls noch am leichteften wieder 
flüchten. Bei der Unficherheit des Landfriedens in jedem Mittelalter war die 

große Verbindung der Echäfereibefiger ein Hauptmittel, den fpätern geordneten 
Nechtszuftand herbeizuführen, ähnlich mie die heilige Hermandad um dieſelbe 

Zeit in den Städten. Wirklich haben ſich die Privilegien der Mefta ganz von 
jelbft gemacht, allmälih, durch Gewohnheit. Erſt als fie durch Geſetze firirt 

wurden, feit 1544, wo man eigentlich ihre Abſchaffung hätte vorbereiten müffen, 

fingen fie an, aus „Vernunft und Wohlthat Unfinn und Plage“ zu werben. 
Neuerdings aufgehoben durch die Cortes von 1813 und 1820, die freilich mit 
doctrinärer „Energie” die nöthigen Uebergangsforgen verabjäumten. (Borrego 
Spaniens Nationalreihthum ꝛc. überf. v. Kottenfamp, ©. 112 fg.) Ueber den 
jegigen Zuſtand ſ. v. Minutoli Spanien, 1852, ©. 437 fi. Ausland 1856, 

Nr. 1 fg. — In Neapel führten die Spanier zwiſchen Apulien und den Ab- 
bruzzen ähnliche Wanderungen privilegirter Heerden ein: Sismondi Jtalien. 
Republiten im Mittelalter XII, ©. 415; Sismondi Hist. des Frangais XV, 
p. 232 ff.; Galanti N. deserizione delle Sicilie II, Cap. 19. (Bgl. jedoch ſchon 
Varro De re rust. II, 1.) Auch in PBerfien befteht etwas Aehnliches: J. Morier 
Account of the wandering tribes of Persia im Journal of the geogr. society 

VII, p. 237; 8. Nitter Aſien VIII, ©. 382 ff. 

8. 86. 
Sowie man aber anfängt, einer intenfivern Landwirtbichaft 

zu bedürfen, muß die Fortdauer der Weideferpitut dem BVerpflich- 

teten mehr Schaden bringen, als dem Berechtigten Vortheil. Die 

Brachmweide ift ein fürmliches Verbot, die reine Brache aufzugeben, 

d. h. alfo zur vollkommenſten Art der Fruchtwechſelwirthſchaft über: 
zugeben; ja, fie fann unter Umſtänden jogar wie ein Zwang zur 

Beibehaltung des Dreifelderſyſtems mwirken.! Mit der Stoppelweide 
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vertragen fich alle diejenigen Kulturen nicht, welche das Feld länger 

in Anfpruc nehmen, als Korn: d. h. alfo die meiften Handels— 
gewächſe. Die Wiefenhut im Frühlinge ftört den Graswuchs in: 
mitten feiner vegetativften Periode;? im Herbite verhindert fie es, 

ein oder zweiſchürige Wiefen zwei- oder dreifhürig zu machen. 

Auf feuchten Wieſen zertritt das Vieh mehr, als es abfrißt. Ueber: 

haupt ift die Verwüftung, namentli wenn mehrere Dorfheerven 

dafjelbe Land beweiden, beim Mangel der Einzäunungen furchtbar 
groß und kaum zu hindern. Es wird jegt ein viel häufigeres 
Düngen der Wiefen nothwendig, und dieß erfolgt gewöhnlich zur 
ungeſchickten Zeit.? — Wenn man fo oft bejorgen hört, e3 möchte 
die Schafzucht nach Aufhebung der Weidefervituten abnehmen, * fo 
it das zivar infofern begründet, als namentlich die Brachweide fait 

nur für Schafe noch brauchbar. Indeſſen kann nicht bloß der Fünft- 
liche Futterbau hierfür in der Regel) mehr als Erſatz bieten, 
fondern es pflegt ja auch die Schafzucht im Allgemeinen bei ftei- 
gender Kultur einen relativ immer geringern Pla, zu behaupten. 

($. 179.) Nur wo die Schafe dem Orundeigenthümer oder Pächter 

ſelbſt gehören, läßt fich erwarten, daß ihre Zahl in demjelben Ver: 

hältniß abnimmt, wie das voltswirthichaftliche Intereſſe gebietet. 

1 Nicht einmal das Feldgrasſyſtem mit feiner reihlichern Dreefhweide mag 
Jemand einführen, defjen Felder einer Weidefervitut unterliegen. 

2 Thaer gewann auf gleicher Wiefenflähe und innerhalb derjelben Zeit bei 
zweimwöchentlichem Mähen 90 Pfd. Heu, bei ſechswöchentlichem Mähen 600 Pfd. 

(Rat. Landwirthſch. IV, ©. 343.) Nach v. Wedherlins Verſuchen bewirkte bie 

Frühlingswiefenweide einen DMinderertrag an Heu und Grummet von 8 bis 

20 Proc. (Landw. Thierproduction IIL, ©. 161 fg.) 
3 Auf beftem Aderlande ſchätzt Blod Landwirthſch. Erfahrungen II, ©. 410 

die Brachweide vom preußifchen Morgen — 3 Etr. Heumerth; führt man ftatt 

der Brache Kleebau ein, jo gewährt der Morgen wenigfteng 21 Etr. Selbft mit 
dem Feldgrasſyſteme verglichen, ift der Minderertrag der Weideferpitut immer 

noch bedeutend: Thaer hätt die Bradhweide — 0-4, Meyer die Stoppelweide 
— (0.1 vom Ertrage des zur Dreefhweide niedergelegten Aders. Vgl. Göriz 

Landw. Betriebslehre I, S. 183. In einer württembergifchen Ortfchaft rechnete 
man, daß in Folge der Ablöfung dem Ader jährlihd 1333 Noßlaften Dünger 

— 1333 fl. mehr zugeführt werden fünnten. Dazu ein Mehrgewinn — 800 fl. 
am Kleebau, und daß man reichlich” 20V Morgen mehr in der Brade anbauen 
könnte. Bufammen 3000 fl. jährlih, während die Communalſchäferei jährlich 

faum 700 fl. einbrachte. (Mofer Bäuerl. Laften der Württemberger, ©. 43.) 

4 Die frübere hannoverſche Geſetzgebung legte foldhes Gewicht auf die Fort- 
dauer der Schäferei, daß thatfächlich die Ablöfung der Weiderechte dadurd) 
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meift unmöglich wurde. (Selig Ablöfung der Weideberehtigung, 1851, ©. 9 ff.) 
Im gleihen Einne DO. v. MUnchha uſen Hausvater IV, 260. F. v. Mind: 

haufen Bom Lehnsheren und Dienftmann, 1793, ©. 56. Uebrigens pflegt bei 

intenfiverem Aderbau die Schäfereigerechtigfeit auch abfolut weniger einzutragen: 
oft auf gleichem Felde jeßt nur für 2—300 Schafe, wo früher 500 ſich nähren 
fonnten. (Seelig, ©. 35.) 

5 Rau Lehrbuch II, $. 72 rechnet auf den bad. Morgen Klee 1875 Tages» 
rationen für Schafe, Brach- und Stoppelweide höchſtens 250. Bon einem preußi- 

jhen Dorfe, welches vor Ablöfung der Weideferitut 2687 Schafe gehalten 

hatte, nachher 5829, ſ. Karbe und Knaus Zwei gefrönte Abh. iiber Scaf- 
weideablöfung (1840), ©. 52. 

8. 87. 
Die neuere Gejeßgebung hat deßhalb entweder völlige Abſchaf— 

fung oder Ablösbarkeit der Weidejervituten eingeführt, oder fie 
doch auf ein für die Volkswirthſchaft minder jchädliches, freilich 
aud für den Berechtigten minder vortheilhaftes Maß bejchränft. ! 

Eine Kündigung des bisherigen Berhältnifjes pflegt zwar. beiden 
Parteien freizuftehen; auf Eeiten der Pflichtigen aber darf gewöhn— 
lich nur die Gefammtheit (oder Majorität) hiervon Gebrauch machen, 
weil in der Regel beim Ausscheiden Einzelner die Uebrigen, auch 
wenn fie wollten, ihre bisherige Wirthſchaft nicht mehr fortjegen 
fünnten. Wo die mwechjeljeitigen Rechte gleih find, empfiehlt ſich 
ein wechjeljeitiger Verzicht ala das Einfachſte. Wo hingegen das 

Recht des Einen, etwa des Gutsherrn,? größer ift, als feine 
Pflicht, muß der Ueberſchuß abgelöst werden. Der Umfang diejer 

Rechte und Pflichten wird nad denjelben Grundfägen ermittelt, 
wie bei der Gemeinweide ($. 82); der Werth nah Erfahrungs: 

ſätzen, die mit der Güte des pflichtigen Bodens ſchwanken.“ Die 
Entſchädigung erfolgt nach) denjelben Grundjägen, wie bei Ablöfung 
der gutsherrlichen Reallaften ($. 121 ff.), wie denn aud mande 

Staaten beide Gegenftände in Einem Gejete behandelt haben. * 
Weil das gegenjeitige Beweidungsrecht verjchiedener Gemeinden 
(parcours)® am jhäblichjten wirkt, jo haben viele Gejege deſſen 
Ablöfung am früheften und meiften begünftigt. ® 

Zu den ſchädlichſten Servituten gehören auf höherer Kultur: 
ftufe die vielen überflüjfigen Wege, oft bloß durch involente 
Gewohnheit entftanden,? die allerdings früher, bei extenjiver Land» 
wirtbichaft und Ueberfluß an Boden, wenig ſchaden fonnten. Weber: 
haupt darf eine Menge von Anftalten der neuern Feldpolizeid ala 
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Mapregeln charakterifirt werden, das landwirthſchaftliche Privat: 
eigenthum gegen früher gewohnte, damals auch unbedenfliche Ueber: 
griffe der Gemeinde, ja Volksgenoſſen zu bejehügen. ? 

1 &o befreiet ſchon das Preuß. Landrecht I, 22, 8. 112 nafje, durchbrüchige 
Wiefen ganz, während eine Verordnung vom 19. Mai 1770 u. X. die Frühlings- 
wiefenhut gegen Entfhädigung aufgehoben hatte, und die Separation auf den 
pommerjhen Domänen feit 1752, auf den übrigen feit 1763 eingeleitet war. 
In Bremen-Berden wurde 1784 den Beamten befohlen, die Aufhebung der 
Weidefervitut in Güte zu verfuhen. (Schlözer St. X. VIII, ©. 297.) Die 
badijche Verordnung vom 12, Mai 1818 ſchränkt die Aderweide auf die Zeit 
von der Ernte bis zur neuen Beftellung ein, die Wiefenweide vom 11. November 

bis 1. April, unter Umftänden fogar nur bis zum 1. März. 
2 Die gutsherrlihen Felder oft jogar vorzugsweife eingezäunt. 
3 Nach der Lüneburger ©. Th. DO. $. 122 foll die einfeitige Frühlings- 

und Herbftwiejenweide in der Negel = 1/; der Wieſe felbft gerechnet werden. 
4 So Defterreich für feine deutschen und ſlaviſchen Provinzen 1848 fi. In 

Ungarn feit 1836 „Segregation” auf Antrag, feit 2. März 1853 von Amts— 
wegen. Bejondere ©. fiir Ablöfung der W. ©. im Baden 3. Juli 1848, Bayern 
28. Mai 1852. In England empfahl ſchon Fitsherbert, (a. a. DO.) Richter unter 

Heinrich VIII, die Einzäunung der Aeder und Wieſen als ein Hauptmittel der 
Melioration. Mit dem Worte Inclosure bezeichnet man dort Aufhebung der 
Teldgemeinfchaft, der Weideferpitut und Theilung der Gemeinweide zufammen. 

Dagegen ift 3. B. in Sicilien die Brachweide noch faft allgemein; einige Vieh— 
arten haben fogar das Recht, zu gewiffer Zeit alle Aeder zu beweiden. (Diritto 
della pastura: Rehfues N. Zuftand I, S. 179.) Auch in Frankreich noch 1840 

der vaine päture 9%, aller Grundftüde unterworfen. (Dombasle Calendrier 
du bon cultivateur, p. 307 fg.) Ein Geſetz vom 28. Sept. 1791 erlaubt jedem 
armen Yamilienvater, 6 Schafe und eine Kuh nebft Kalb auf die vaine päture 

zu fchiden, was dann in einzelnen Gemeinden von 2000 Menſchen durch 500 
geübt wird! Dazu die Servituten der glanage, rätelage (für das Heu), gra- 
pillage (in den Weinbergen): was zufammen dem Eigenthumsrecdhte der Land: 
leute furdhtbaren Eintrag thut. (Journal des Econ. XIV, p. 221 fi. XVI, 
p. 366 ff.) Die Revolution trat eben nur ſolchen Hinderniffen der intenfiven 
Landwirthichaft, die auf dem Lehnmejen beruheten, kräftig entgegen! Und doch 

hatten jhon im 16. Jahrh. B. Palliffy, Bellon und Dlivier de Serres gegen 
die Weidefervituten geeifert, 1765 eine Preisfchrift der Akademie von Bejangon; 
und in den Ietten Jahrzehnten vor der Revolution war die Provinzialgefet- 
gebung bier und da zur Aufhebung gefchritten. 1781 die Frühlingswiefenhut 

allgemein verboten, 1791 jedem Eigenthiimer die Einzäunung feines Landes 
geftattet. 

5 In Bearn entro terso viela, d. 5. bis zum dritten Thurme. Dem 
parcours fann fich jeder Grundbeſitzer durch Einzäunung entziehen, der vaine 

päture nur gegen Entſchädigung. (Dictionnaire d’Economie polit, v. Vaine 
päture.) 
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6 Durch das preußifche Gefes vom 2, März 1850 werden aud die Ser 
pituten der Schilfe, Binfen-, Rohr⸗, Torfnußgung, Gräferei, des Stoppel« 

harkens ꝛc. ablösbar gemacht. 
7 Weftphälifche Leichenwege, zuweilen dicht neben der ſchönſten Heerftraße. 

Aber die Seele des Verftorbenen genießt feine Ruhe, wenn die Xeiche nicht 

den herfümmlichen Weg gefahren. (Schwerz Rhein.weſtphäl. L. W. I, ©. 29.) 
8 Bol. v. Hazzi Ueber Feldpolizei als die Grundvefte der 2. W., 1831. 
I Zu den früheften Schriftftellern, welche die Ueberrefte der Feldgemein— 

ſchaft befämpfen, gehört (1718) Einige Gedanken von der Bevölkerung des 
platten Landes, ©. 11. 20. Auch Dithmar Einleitung (1731), IV, 13, 9 
möchte „die zerriffenen Bauergüter durch Ausmeffung wieder zufammenbringen.* 
Späterhin eiferte Berch (1747) Einleitung z. allg. Haushaltung (über. von 

Schreber, 1763), ©. 174 gegen den Flurzwang; Leopoldt Einleit. zur Sand» 
wirthihaft, 1750, S. 17 für die Sommerftallfütterung. v. Juſti erklärt alle 

Bemühungen, der Landwirthſchaft aufzuhelfen, für „bloße Spielerei,“ wenn 
man „den Hauptfehler, Beweidung der Wiefen und Felder,“ nicht in der Art 

abgejchafft hat, daß der Landmann frei über feine Güter verfügen Tann, 

(Delonom. Schriften, 1760, I.) Ebenfo die Zufammenlegung und Aufhebung 
des Flurzwanges empfohlen. (Abb. von der Bolllommenheit der Landwirth- 
ſchaft, 1761, Nr. 1.) Preisfchriften der Göttinger Gefellichaft iiber Gemein- 

theilung: Hannov. Magazin 1764. J. J. Reinhard Vermiſchte Schriften 
(1765) ©. 21 ff. fehr für Stallfütterung, Umwandlung der Weiden zu Wiejen 
und Futterfeldern; ©. 723 ff. fir Anlage von Höfen und Heinen Dörfern ftatt 

der großen; ©. 811 ff. (1769) für Theilung aller Gemeinweiden, alternirenden 

Güter ꝛc. Deft Oelonom. Abhandlung vom Aderumfag, Flensburg 1765. 
Böllner Die Aufhebung der Gemeinheiten in der M. Brandenburg nad) ihren 
großen BVortheilen ökonomiſch betrachtet, 1766. (So gut er ©. 83 ff. die 
Gründe feiner Gegner zu formuliren weiß, jo rechnet er die Gemeinheiten S. 4 
doh zum „Böfen überhaupt.”) Bergius Polizei und Cameralmag., 1767, II, 

©. 234 hält den Adertaufch noch für unmöglich; dagegen IV, ©. 388 ff. ſchon 

recht gute Anfichten darüber. Schreiben eines Landwirthes an die Bauern 

wegen Aufhebung der Gemeinheiten, Berlin 1769. (Auf Befehl Friedrichs M. 
verfaßt.) Graßmann Plan z. Auseinanderfegung ganzer Gemeinden in Gegen- 
den, wo das Erdreich von verfhiedener Bejchaffenheit ift, 1774. (Sehr wichtig, 

um vor doctrinärer Webertreibung zu ſchützen.) Gedanken eines geübten Aus- 
einanderfegungscommiffars, Berl. 1774, Aeußerft umfihtige Erwägungen bei 
5. Möſer P. Ph. U, 41. Befonders wirffam Schubarts v. Kleefeld 
Schriften, ganz im Geifte Joſephs IL.: Abhandlung über die verſchiedenen Eigen- 
jchaften und den vortheilhafteften Anbau der Futterfräuter, 1783. Hutung, 

Trift und Bradhe die größten Gebrechen und die Peft der Landwirthſchaft, 1784. 
(Auf feinem eigenen Gute ließ fih ©. für Aufhebung der gezwungenen Brache 
nie bezahlen; Deconom.-cameral. Schriften II, ©. 42.) Aecht hiſtoriſch der 
frühere Nuten der Weidefervituten erfannt von Sartorius Abh. die Ele— 
mente des Nationalreihthums betreffend, 1806, I, S. 377. Schon 1791 Hatte 
Spigner (Die Landwirthfchaft in Gemeinheiten nad ihren unleugbaren Bor- 
theilen, Mängeln und möglichen Verbeſſerungen) gezeigt, daß in einer Gegend 
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mit dünner Bevölkerung und vielen Ueberſchwemmungen Gemeintheilung, Stall- 
fütterung, Frohnablöſung und Zerfchlagung der großen Höfe nicht pafjend find: 

wobei er freilich viel zu ſchnell generalifirt. — Die anonyme Schrift Des 
prairies artificielles (Lyon 1762), p. 20 fi. Bertrand in den M&m. de 

la snei6t& &conomique de Berne IV, 2, p. 43 ff. 3, p. 107 fi. 4, p. 5 ff. 

197 ff. Pillichody Serait-il utile de convertir en fonds clos ou par- 

ticuliers les communes? (Yverdon 1766.) Duhamel Zlements d’agri- 

eulture, 1771, II, L. 12. An inquiry into the connection between the 

present price of provisions and the size of farms. By a farmer. (Lon- 

don 1773.) A. Young Political arithmetic, 1774, I, Ch, 8. Howlett 
Inclosures a cause of improved agriculture, 1787. Filangieri Delle 

leggi UI, 12 fg. — Bon neueren Schriften vgl. noch Burger und Schader- 

maier Preisjchriften über Zertheilung der ©. W. 1818. Klebe Grundfäge der 
Gemeintheilung, 1821. 

Es liegt in der Natur der Sache, daß die Schriftfteller, welche das Privat- 
eigenthbum an Grumdftücden vom Gemeindeobereigenthum befreien wollen, regel- 
mäßig Hand in Hand gehen mit den Widerfachern des Obereigenthums der 
Familie ($. 101), des Standes ($$. 104. 106.) und Gutsherrn ($. 125). Ebenfo 

hängt die Reaction von 8. 81, 2 mit der von $. 139 zufammen. In der 
Praris aber ift es leider nicht weniger natürlich, daß von allen diefen Heberreften 

bes Mittelalter8 die Gemeinweiden am früheften befeitigt wurden. Hier waren 
es vorzugsweiſe nur die unterften Schichten des Landvolfes, die an Erhaltung 

des Beftehenden ein Intereffe hatten! 

Siebentes Kapitel. 

Das Grundeigenthum und die Familien. 

Gebundenheit der niederen Kulturftufen. 

8. 88. 
Ein tiefer Gegenfag von Grundftüden und Kapitalien, un: 

beweglidem und beweglidem Vermögen durchzieht das 
Rechtsleben aller wenig entwidelten Bölfer.! Das bewegliche Ver— 
mögen ift überall weit früher und vollftändiger ins Privateigenthum 
übergegangen. (Bd. I, 8. 87 ff. Bd. UI, 8. 71 ff.) Im engften 
Zufammenhange fteht hiermit der gleichfall uralte Gegenſatz von 

Erbe (gewöhnlich bloß auf Immobilien bezogen, weil die Mobilien 
nur augnahmsmweife in die folgende Generation reichen,) und Er: 
rungenſchaft. (Propres—acquäts.) Was ich felbjt erworben, 
darüber darf ich in der Negel frei verfügen; was ich aber von 
meiner Familie geerbt habe, was ich aljo nicht meiner eigenen 
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Thätigfeit und Sparſamkeit, fondern ganz allein dem Umftande ver: 
danfe, daß ich eben diefer Familie angehöre, und zwar eben unter 
diefer Erbordnung, das darf ich in der Negel auch weder aus der 
Familie, noh aus der Erboronung willfürlih hinausbringen.? 

1 Real — personal property, liegende — fahrende Habe. „Jene kann 

nad altftrengem Rechte nur Freien, diefe auch Unfreien zuftehen, jene nur 
feierlich, diefe auch unfeierlic auf Andere übergehen, jene nur von Männern, 

diefe auch von Frauen ererbt werden.” (%. Grimm.) 
2 Adquisitiones suas det, cui magis velit; si bocland autem habeat, 

quam ei parentes sui dederint, non mittat eam extra cognationem suam. 

(Henriei I. regis Angl. Leges, Nr. 70.) Die Coütumes de Paris, Art. 326 ff. 
machen fogar einen Unterfchied von anciens propres und propres naissants, 

letteres die acquets von Vater und Mutter. In den Städten des italienischen 

Mittelalters hat der Gegenfag von erworbenem und ererbtem Gute faft gar 
feine Bedeutung mehr, obſchon die Weiber dort in der Erbfolge fehr benach— 
theiligt waren, um das Vermögen in feine fremde Stadt gelangen zu laffen. 
(Gans Erbredt III, ©. 322.) 

8. 89. 
Daß die Germanen bereit3 in der erften Hälfte des 

Mittelalters am freien Allodialeigenthume nicht bloß ein 
Necht des jeweiligen Beligers, jondern ebenjo wohl der ganzen Fa: 

milie! anerkannten, erhellt befonders aus folgenden Beftimmungen. 

A. Teftamente kennt das ältefte Recht noch gar nicht.? 
Sie wurden erft üblich durch den Verkehr mit Römern,? und zwar 

zuerft, lange Zeit jogar ausſchließlich, bei den Geiftlihen und zu 
Gunsten der Kirche. (Seelgeräthe.) Doch find jene Fluchformeln, 
welche die Teftamente noch lange wider etwanige Anfechter zu ent: 

halten pflegten,“ der klarſte Beweis, wie wenig fie eigentliche Rechts- 
fraft bejaßen. Uebrigens liegt der Thatjahe, daß Echenkungen, 
unter Lebenden, wo aljo der Geber jelbjt das Opfer mitzubringen 
hatte, viel früher bejtimmte Geltung erhielten, ebenjo viel richtiges 

Gefühl, wie richtige Beredhnung zu Grunde. Seit Heinrichs I. und 
Dtto’3 M. Tejtamenten wird die legtwillige Verfügung auch im 
höhern Laienftande immer gewöhnlicher, wogegen das Familien- 

interefje durch Häufigkeit der Erbverträge zu reagiren ſuchte. Doch 

famen noch gegen Schluß des 15. Jahrhunderts bei ‘Berjonen dritten 
Standes Teftamente jehr jelten vor. ® 

B. Um das Grundvermögen jo lange wie möglich in ber 

Familie zu erhalten, pflegten die Weiber nicht vor dem Aug: 
Roſcher, Syftem der Volkswirthſchaft. 11. 18 
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fterben des Mannzftammes darin zu folgen.” Offenbar nad der 
Anfiht, daß Töchter entiweder unvermählt bleiben, oder fi in ein 
andere Haus verbeirathen, aljo in der Regel die väterlihe Fa— 
milie nur jehr unvollfommen fortfegen.® Allmälich ward übrigens 
diefe impia consuetudo? mehr und mehr durd die Einwirkungen 

des Chriſtenthums und römischen Rechtes beſchränkt, zumal in den 
immer häufigeren Teftamenten, aber auch durch ausdrüdliche Staats: 
geſetze, wie 3. B. das Edict K. Chilperichs. !0 

C. Veräußerung von Grundftüden, die fih im echten 
Eigenthume befanden, ! war in der Regel nur dann gültig, wenn 
der nächſte Erbe dazu eingemilligt hatte. 1? Bloß die Veräußerung 
aus „echter Noth”, jo 3. B. um den Unterhalt des Eigenthümerg 
zu friften, ihn aus der Gefangenfchaft Ioszufaufen 2c., bedurfte 
feines ſolchen Confenjes. 1? Doch mußte auch in dergleihen Fälen 
das Grundftüd, ehe man es anderweitig verkaufen durfte, dem 
nächſten Erben zum Vorkauf angeboten werden. ! Waren dieje Be: 

dingungen nicht erfüllt, jo Fonnte der Erbe das veräußerte Grund: 
ftüd vindiciren, woraus ſich jpäter durch mildernde Gewohnheit das 
Retractsrecht gegen Rückgabe des Kaufpreijes entwidelte. (Retrac- 
tus gentilitius, Erblofung, retrait lignager.) Noch im 16. Jahr: 

hundert galt dieß für Deutjchland als gemeinrechtliche Regel; 5 in 
anderen Ländern viel länger, bis endlich im Intereſſe des wach— 

jenden Verkehrs mit Grundftüden auch hier das Retractsrecht auf 
einen immer engern Verwandtenkreis beſchränkt, einer immer fürzern 

Berjährungsfrift unterworfen, zulegt völlig aufgehoben wurde, 16 
— Für Shulden des Erblafjers baftete in der Regel nur defjen 
fahrende Habe. Verpfändung von Grundftüden fiel dagegen unter 
den obigen Begriff der Veräußerung. 1? Alle diefe Beſchränkungen 
waren um jo mehr begründet, je mehr noch von der uralten Haft: 
verbinvlichfeit der Familie für die Streitigkeiten, ja fogar die Ver: 
breden ihrer Glieder fortvauerte. (L. Sal. 61.) 

D. Untbeilbarfeit der Familiengüter jcheint nicht gefeßlich 
geweſen zu fein, auch ein Vorrecht de einen Sohnes bei der 
Theilung nur hier und da bejtanden zu haben. Factiſch aber, 
läßt fih annehmen, wird die Theilung nicht häufig vorgefommen 
jein, jo lange Auswanderung, Anfiedelung auf noch ungeurbartem 
Lande zc. einen Ausweg darboten. Wie ſehr wäre jonft auch die 

alte Verfaſſung zerrüttet, welche bei Franken, Allemannen, Angel: 
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fahfen, Skandinaviern jo meientlih auf der Hundertzahl der 

Hufen 2c. beruhete!l'? Epäterhin freilih, als jene Auswege ſich 
mehr und mehr fchloffen, und das alte Gemeindeweien ohnehin 
verfiel, mochte die Gleichberechtigung der Erben zu großer Ber: 
fplitterung führen. Wir ſehen auf diefe Art ſchon vor der eigent- 

lihen Nitterzeit da8 Obereigenthumsrecht der Familie von einer 
Menge individualiftiicher Richtungen durchlöchert. Es bedurfte eines 
wejentlic neuen Anftoßes, um wieder einen Damm gegen dieſe 
legteren aufzuführen.?! 

1 Auch Hierfiir Caesar B. G. VI, 22. Eine Epur davon no L. Ala- 
mann. 84. Wenn Eichhorn Aus der Succeffionsordnung bei Tacitus (Germ. 

20) ſchließt, daß wenigftens in ältefter Zeit das Erbrecht nicht ſowohl auf 
einem Oejammteigenthume, fondern auf dem gegenfeitigen Schutze der Familie 
berubet habe, („wie konnte jonft auch dev Diutterbruder fuccediren?“) jo erinnere 

ih an Bd. I, $. 251, 4. 
2 Nullum testamentum, fagt Tacitus (Germ. 20), der fonft doch fo 

wenig vom Privatrechte der Germanen ſpricht. J. Grimm will dieß allerdings 
nicht ganz bucftäblih genommen wiſſen. (D. Redtsalterth., ©. 482.) Das 
Teſtiren als ein greller Act der Feinpfeligkeit gegen die natürlichen Erben be- 
trachtet: L. Rothar. 360. 

3 So ift 3. B. im Edict des Theodorich fortwährend von Teftamenten 

die Rede (3. B. Cap. 23. 26); ebenfo in der Lex Visigoth., wo 3. B. nad 
IV, 2, 20, wer feine Defcendenten hat, ganz belichig teftiren darf. 

4 ®gl. Marculf Form. II, 1. 3. 4. 6. 7. 10. 11. Auch in Portugal die 
älteften Teftamente mit folchen Flüchen und umgekehrtenfalls Segnungen ver- 

bunden: fo die von Alfons I. und II. (Gans Erbredt III, ©. 469.) Aehnlich 
bei den Bermächtniffen, welche in den isländifhen Eagas vorkommen. (Dahl« 

mann Geſch. v. Dänemark II, S. 259.) 

5 &o ſchon L. Alam. 1. 2. L. Bajuv. I, 1. L. Angl. et Wer. 13, 

6 U, Zasius Intellect. juris singul., p. 33 ff. Wie gewöhnlich dagegen 

fon zu Heinrichs des Löwen Zeit das teftamentariihe Erben und Bererben 
der Geiftlichen war, f. bei Leibnig Scriptores I, p. 748. In Standinavien, 
Dänemark, Island vor dem 12. Jahrh. Echenfungen auf den Todesfall uner- 

hört, mit Ausnahme des GSeelgeräthes, weldyes feit Kanut M. üblicher wurde; 

indeffen ſcheint auch dick lange Zeit dur Conſens der Erben bedingt geweſen 

zu fein. (Kolderup-Rofenvinge Dänifche Rechtsgeſch. überſ. von Homeyer, $. 22. 

54.) Die isländifhe Graugans kennt von ZTeflamenten bloß den Zehnten für 
milde Stiftungen. Bon Frankreich ſ. Warnfönig Franz Staats- und Redts- 

geſch. II. ®d., IV, 3 und V. In England verftatten jchon die Leges Canuti 

68 teftamentiiche- Verfügung tiber Mobilien; über Immobilien erft ein Geſetz 
Heinrichs VIIL, doch nur für eine gewiffe Quote deffelben. Die heutige volle 
Teftirfreiheit erft unter der ftuartifchen Reſtauration gefetlid. (Blackstone 
Commentaries II, p. 83. 12.) 
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? De terra nulla in muliere hereditas: L. Sal. LIX, 5. L. Ripuar. 56. 

Nach L. Angl. et Wer. 6-geht die Erbſchaft nad) dem 5. Grade ad fusum a 
Jancea über. L. Burgund. XIV, 1. 2; L. Saxon. VII, 1.5.8; Liutpr. I, 1 
laffen die Weiberfolge ſchon früher zu. L. Visig. IV, 2, welche Töchter und 

Söhne gleichftellt, ift einer von den vielen Romanismen diejes Geſetzes. In 

Dänemark Hat der völlige Ausfchluß der Frauen bis Anfang des 11. Jahrh. 
gewährt (Saxo Gr. X, p. 187); in Schweden ſetzte Erich der Heilige (F 1160) 

es dur, daß Töchter doch ein Drittel des männlichen Erbtheils erhielten, was 

Birger Jarl (4 1266) auf die Hälfte erhöhete. (Geijer Echwed. Geſch. I, S. 141. 

263 fi.) Bei den Angelfahfen war das Bolland (Allod) in befchränfter Weife 
auch den Frauen zugänglih, das Folkland aber ftreng nur für Männer. 
(Lappenberg Engl. Geſch. I, ©. 598 fg.) 

8 Filiae faidam levare non possunt: L. Longob. Liutpr. II, 7. 

9 Marculf. Form. II, 12. Bgl. Laboulaye De la condition des femmes, 
p- 93 fg. 

10 C. 3 bei Pertz Leges II, p. 10. (Aus dem %. 574.) 

ii Terra sortis titulo acquisita: L. Burgund. I, 1. Zimmerle Dentjches 

Stammgutsfyftem, 1857, ©. 86. 104 ff. will diefe Beſchränkung urſprünglich 
auch auf die felbftgemonnenen Zmmobilien bezogen wiffen. Im Norden Odels— 
laud, d. h. Land, welches in derfelben Familie bis zum 6. Gliede in gerader 

Linie vererbt, oder als Mannbuße erworben, vom König gefchenft, oder gegen 
anderes Odelsland eingetaufht worden ift. Andere Immobilien werden wie 
Diobilien behandelt. (Dahlmann Däniſche Gef. II, ©. 297 ff.) 

2 Wer Söhne hatte, mußte ſich erft mit diefen auseinanderfeßen, und 

fonnte nun über feinen Antheil freier verfügen. (L. Burgund. I, 1.2. LI. 

L. Bajuv. I, 1.) In Greyerz wurde ein Ueberreft dieſes Abſchichtungsrechtes 

zu Anfang des 15. Jahrh. abgejhafft. (J. Müller Schweiz. Geſch. III, ©. 582.) 

Nah dem Sadjjenjpiegel I, 52: ane erven gelof unde echt ding en mot en 
mon sin güt, noch sine lüde geven; wohl aber die varende have, Uebri— 

gens mag die Stellung des nächſten Erben, wie fie in den alten Volksrechten 
erſcheint, wohl der Ueberreft eines noch viel weiter gehenden Rechtes der ganzen 
Familie (wie im Norden) gewejen fein. Vgl. Eichhorn D. Staats: und Rechts- 
geſch. I, 8. 57 der 4. Ausgabe. 

13 L, Saxon. XV, 3. Aehnlich im alten feeländifchen Gefete. (Dahlmanır 

Dän. Geſch. I, ©. 137.) In Schweden war die Veräußerung von Stamm: 
land ohne Familienconſens nur infofern möglich, als fi) der Eigenthiimer per- 

ſönlich zum Sklaven mitverlaufte. (Geijer Schwed. Geſch. I, ©. 263 ff.) Fran- 
zöfifche pauvret& juree: doc wird ſchon in den meiften franzöfiihen Rechts— 

büchern des 13. Jahrh., außer Artois und Picardie, Fein großer Unterfchied 

mehr zwifchen nothwendiger und willfürliher Veräußerung gemadt. (Warn⸗ 
fönig Franz. Rechtsgeſch. II, ©. 568 ff.) In Deutſchland erkannte während 

des 13, und 14. Jahrh. beim Widerfpruche der Erben das Gericht, ob „echte 

Noth“ zu einer Veräußerung treibe: gewöhnlich indem es dem Veräußerer einen 
Eid auflegte, daß er 3. B. feine Schulden fonft nicht bezahlen könne. (Arnold 
Zur Seid. des Eigenthbums, ©. 132.) 



8. 89. Gebundenheit, früheres Mittelalter. 977 

14 L. Sax. XVII. Sadıjfenfp. I, 52. 21. Schwabenfp. 312. Wormfer Dienft- 

recht Art. 2, Lübeder Stadtrecht von 1266, Hamburger Stadtrecht von 1270 
bei Eichhorn a. a. O. II, 8. 359. Für Echweben ſ. Geijer I, ©. 263 ff. 

15 Eichhorn a. a. O. IV, 8. 571. Am früheften natürlich durd die Be— 

dürfniffe des ftädtifchen Verkehrs befeitigt.. So kennt z. B. das Nürnberger 

Stadtrecht aus der legten Hälfte des 15. Jahrh. die Erblofung gar nicht mehr. 

Bol. Eichhorn III, 8. 451. Zimmerle a. a. O., ©. 184 ff. Wie fi) der Ber- 

kehr ſchon früher privatlic gegen Mißbrauch derfelben zu ſchützen fuchte, ſ. bei 
Bimmerle ©. 68 fi. 177 ff. 

16 In Norwegen durfte Odelsgut nie unter der Hand verfauft werben, 
und aud nur, nachdem es zuvor den Verwandten angeboten war. Wer das 

Rückkaufsrecht geltend machen wollte, brauchte nur durch drei Odelsbauern 
deffelben Diftrictes zu bezeugen, daß das fragliche Grundftüd einem feiner Vor— 
fahren bis zum 6. Gliede mit Odelsrecht gehört habe. K. Magnus (1263 ff.) 
beſchränkte dieß infofern, als jedes Grundftüd, wenn es 60 Jahre lang in der- 

jelben Familie gemwefen, für diefe Odel werden und das frühere Familienrecht 

erlöfchen ſollte. (Dahlmann II, S. 347. 297 fi) Die Berjährungsfrift 1771 
auf 10 Jahre herabgefetst, fpäter auf 5 J. Aber noch die Eonftitution von 

1814, $. 107 verbietet, das Odelsrecht aufzuheben. Im Waeslande befaßen 

die propinqui ſchon 1241 nur binnen drei Wochen nad der gerichtlichen Auf- 
lafjung eines Grundſtückverkaufes ein eigentliches Borkaufsreht, nachher bloß, 
wenn der fremde Käufer noch feine festucatio erhalten. (Warnkönig Flandrijche 

St. und R. Gefch. II, Urkunde 220.) Ungarifche Aviticität, mit allen Confe- 
quenzen erft 29. Nov. 1852 aufgehoben. 

17 Sadjenfp. I, 6. 21. Lübeder Stadtredt a. a. O. 

18 Bei den Tencterern erbte der Friegerifch tüchtigfte Sohn die Pferde, 
cetera maximus natu. (Taecit. Germ. 32.) Bon Theilung des Hofes unter 

mehrere Söhne ſpricht L. Sal. LIX, 2. 5. L. Alam. 88. Bei den Angel« . 
fachfen erbte der Grundbeſitz eines Than vorzugsweiſe auf den Erben diefer 

Würde fort, welche ein Gut von wenigftens 5 hydes vorausfeßte. (Lappenberg 

Engl. Geh. I, ©. 573.) In Schweden hatte der ältefte Sohn das Recht, die 

jüngeren abzulöfen; oft mies der Vater diefe Ietteren „auf die See,“ oder man 

verfuhr, um Theilung zu vermeiden, nad dem Sprüchworte: „Beifammen 

wohnen Brüder am beften.“ (Geijer I, ©. 263 ff.) 

19 Bol. Waitz D. Berfaffungsgeich. I, ©. 41 ff. (Beftritten von Thudichum 

Gans: und Markenverfaffung, ©. 28 fi.) Auch in Dänemark ftand nicht das 
Geſetz, aber das Herfommen der Theilung im Wege. (Dahlmann I, ©. 137.) 

Berbote, einzelne Grundftüde nicht ohne die sella zu veräußern: Maurer 
Frohnhöfe I, ©. 337. 

20 Bgl. oben $. 73. L. Burg. LXXXIV, 1. Das Edictum Pistense, 
c. 30 verbietet 864 das beliebige Zerfchlagen von mansis des Fiscus und der 

Gotteshäufer; mindeftens müſſe der Befiger noch zur Bezahlung des auf feinem 

Gute liegenden Zinfes fähig bleiben. Bei den Angelfachfen ſcheint der Drud 
einer weit verbreiteten Zwergwirthſchaft die normannifche Eroberung fehr er- 
leichtert zu haben: vgl. Kemble Saxons in England I, p. 315 ff., und bie 
Rectitudines singularum personarum, passim. 
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21 Auch bei den SIaven ehedem aller Grundbefig Gefammtgut der Familie, 
In Böhmen bis zum 17. Jahrh. Epuren davon (Palady Böhm. Gefchichte I, 

©. 169 fg.), bei den Südflaven noch jegt. Der ſog. Staroffina leitet alle 

Arbeiten und Verkehrsgeſchäfte des Haufes, flihrt die Kaffe, zahlt die Abgaben zc.; 

er braucht nicht immer der Aeltefte zu fein, und die Yamilie kann ihn abſetzen. 
Solche Familien find auf der öſterreichiſchen Militärgränze wohl 20-50, ja 
100. Köpfe ſtark. Was fich- der Einzelne dur eigenen Handel oder Gewerb- 

fleiß erwirbt, ift von der Giltergemeinfchaft des Haufes ausgefchloffen. (v. Cjap- 

lovics Slavonien und Eroatien I, S.105 ff.) Aehnlich in Serbien. (D. Biertel- 

jahrsjchrift 1856, I, ©. 63.) Bon den älteften Ruſſen ſ. Ewers Aelteftes Recht 

der R., ©. 17 ff. Jaroslaws Gefete (1020 fi. n. Chr.) fchrieben Untheilbar- 
feit der Landgliter und Minoratsfolge vor. (Karamfin Auf. Gef. II, ©. 49.) 

Ueberall ftanden nur die Eöhne in diefer Erbg meinfchaft der Slaven. Die 

polnischen Berhältniffe den obengefilderten germanifchen am ähnlichften: Röpell 
Polnifhe Geh. I, ©. 83 fi. 599 fi. Berwandte Einrichtungen der Kelten 

f. bei Walter Das alte Wales, ©. 143. 439. 

8. 90. 
Nach feinem urfprünglichen Sinne war das Lehnweſen ein 

rein perfönliches Verhältniß, ein Verhältniß gegenfeitiger Treue, 
welche den Lehnsheren zu Gemwogenheit und Schutz, den Balallen 
zu Ergebenheit und Dienft, namentlich Kriegsdienſt verpflichtete. ! 
Mit der Zeit aber, wie e3 immer üblicyer wurde, Landgüter als 
beneficium an die Vaſallen zu verleihen;? wie die Erblichfeit 

diefer Verleihungen Regel (8. 58) und ſelbſt die Auftragung freien 
Grundeigentbums an einen Oberherrn, um es lehnweiſe von dieſem 

zurüdzuempfangen, häufig wurde: entwidelte fic) daraus ein ding- 
liches Verhältniß, welches in der Höhezeit des Mittelalters bei den 

meiften romanifchen und germanischen Völkern die weit überwiegende 

Mehrzahl der großen Landbeligungen umfaßte.“ Im Zeitalter der 
Kreuzzüge hatte das wohlgegliederte Lehnsheer, auf Ritterdienft und 

Burgenbau geftügt, den unbehülfliden alten Heerbann jo gut wie 
verdrängt; und hiermit parallel war das Allodialeigenthbum dur) 
den Lehnbefig jo gut wie verjchlungen worden. Die Grundgedanken 
des Feudalftaates, daß alle öffentlihe Macht von Oben verliehen 

fei und wie Privat-, namentlid Grundeigenthum bejejfen werde, 

führten auf agrarpolitiihem Gebiete zur Aufftellung des Ideals: 
nulle terre sans seigneur.* — Als die Erblichfeit der Lehen 

Ihon dermaßen anerkannt war, daß in einzelnen Rechtsquellen 
iure feudi possidere jo viel bedeutete, wie „erblich beſitzen,“ war 

doh immer die Verfügung des Beligerd hinjichtlich ihrer Dauer 
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und Freiheit durch die Nechte des Verleihers beſchränkt, ver fi 
außer gewiſſen Ehrendienften? und Abgaben noch für gewiſſe Fälle 
das Einwilligungs- und Rüdziehungsrecht vorbehalten hatte, über: 
haupt ſtreng genommen Eigenthümer blieb. Durch eine Combi: 
nation der Intereſſen des Lehnsherrn mit denen der Bafallenfamilie 
wurden nun zum Theil jehr ähnliche Beichränkungen des jeweiligen 
Beſitzers, wie $. 89, wieder bergeftellt. 

A. Auh im Lehn galt eine ftreng georonete, durch teita- 
mentlihe Verfügungen jehr menig® mobificirbare Erbfolge. 
Selbſt das Legiren an Fremde war verboten. Die Eventualbe- 
lehnungen und Erjpectanzen vermehrten die Zahl der Fälle, wo 
die Vererbung auf eine dem perſönlichen Gefühl des Erblafjers 
widerjprechende Weiſe erfolgte. | 

B. Mit dem urfprünglich militärifhen Sinne des Lehnsver- 
hältnifjes hängt es zufammen, daß die Weiber von der Lehns: 
folge entweder ganz außgejchloffen waren, oder wenigftens den 
männlichen Nachkommen des erften Ermwerberd mehr oder minder 
nadıftanden. ? 

C. Beräußerungen des jeweiligen Befigers hatten zwar für 
dejjen Nachkommen bindende Kraft. Aber Agnaten, Gefammtbelehnte 

und Lehnsherr konnten fie widerrufen, jobald an fie die Reihe zum 

Bejige des Lehns Fam; außer wenn fie felbft oder ihre lehnbe— 
theiligten Ajcendenten dazu eingewilligt hatten. Aehnlich verhielt es 
fih mit den Schulden des jeweiligen Befigerd, nur die genau be: 
jtimmten gejeglichen Lehnsjchulden ausgenommen.® Einzelne Arten 
der Veräußerung maren von vorn herein ungültig und als Felonie 
mit dem Berlufte des Lehns bedroht; jo namentlich die Berpfändung.? 

Bei erlaubten Beräußerungen !9 hatten nicht allein der Lehnsherr, 
die Gefammtbelehnten und Agnaten, fondern jelbft die Nachkommen 
des DVeräußerers ein Vorfaufg: und NRetractsrecht. !! 

D. Theilung des Lehns unter mehrere Erben war im All: 
gemeinen zuläfiig. * Auch ein Vorzug des Erftgeborenen findet fich 
nur in vielen Particularrechten, von welchen das neuere englijche 
die Brimogeniturfolge im Grundbeſitz als ſubſidiäre Regel 
mit dem freien Teftirungsrechte des Erblafjers auf das Glüdlichite 
verbunden bat. 3 So lange der Kriegsdienft noch als Kern des 
ganzen Lehnsverhältnifjes galt, und nur ausnahmsweiſe mit Geld 
abgefauft wurde, !* verbot fich eine jehr weitgehende Theilung des 
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Lehns von ſelbſt.“ Nach dem ältern deutichen Lehnrechte wäre fie 

au für die VBafallenfamilie jehr gefährlich geweſen, da beim Finder: 
Iojen Abgange eines Theilbefiters defjen Lehn an den Lehnsherrn 
zurüdfiel. In allen diefen Nüdfichten drängte fih gegen Schluß 
des Mittelalters, mit dem Verfalle des eigentlichen Lehnmwejens und 

ganz bejonders im Gefolge des römiſchen Rechts, der Individua— 

lismu3 wieder mehr und mehr in den Vordergrund. An vielen 
Orten ſchien fogar eine ſchwindelhafte Beweglichkeit des Verkehrs 
mit Grundftüden zu drohen, 16 als eine abermalige Reaction zu 
Gunften des Familienprincipg erfolgte. 

1 Sacramentum drückt fih Tacitus aus, wo er das Berhältniß zwijchen 
princeps und comitatus ſchildert. (Germ, 13. 14.) 

2 Während es früher oft vasalli beneficio carentes gegeben hatte, wurde 
jeit dem 10. Jahrh. der Befitz eines Beneficiums zu einem weſentlichen Stüde 

des Lehnsverhältniſſes, und felbft der Eid des Bafallen wohl mit dem Zuſatze 
geleiftet: quamdiu beneficia a domino habuerit. (Vetus auctor de benef. I, 8.) 

3 Selbſt die Heinen Grundbefigungen nehmen den verwandten Charafter 
von jog. Feudaftern (feudum servile) au, wie fich überhaupt das Hofrecht der 

Gutsunterthanen vielfah dem Lehnrechte analog entwidelte. In Frankreich 
befonder8 während des 13. Jahrh. (Beaumanoir Coütumes, Ch, 48.) La 

spurienne emphyteuse, que contemne la noble gent. (Giraud Droit frangais 

au moyen äge, p. 208.) Fief — censive, 

4 Am meiften im normannifchen England verwirffiht. (Blackstone Com- 
ment. II, Ch. 4.) Aber au in Deutjchland nannten ſich große Allodialgüiter 

wohl Sonnenlehen! 

5 Was den Baſallen vom Hörigen unterfchied, war nicht allein die ehren« 

vollere Natur feiner Dienfte, jondern mehr noch fein Refutationsrecht, daß er 

unter Aufgebung des Lehns jederzeit das Verhältniß kündigen durfte. 

6 Eigentlih nur in Bezug auf die Defcendenten. Die englifche Lehnzeit 
hat den Grundjag: solus Deus heredem facere potest, non homo. (Glan- 

villa De legg. et consuett. Angliae VII, 1. Fleta VI, 1, 4. Bracton II, 

29, 1.) Uebrigens durfte fon im 13. Jahrh. nach den meiften franzöfifchen 

Coutumes der Erblaffer nicht bloß über fein Mobiliar und erworbenes Vermögen, 

fondern auch über 1/5, ja 1/3 feines Erbgutes frei teftiren. (Warnlönig und 
Stein II, ©. 489 ff.) 

? 1. Feud. 6. 1. Nach dem fächfifchen Lehnrecht Art. 2 „darben die Weiber 

Lehnrechtes.“ Schon Rudolf I. erklärte alle Kyburger Lehen für Weiberlehen. 

(3. Miller Schweiz. Geſch. JI, ©. 542.) In Medlenburg 1218 zur Begünfti- 
gung der eingewanderten Lehnsleute ſogar die gleiche Erbtheilung unter Söhne 
und Töchter geftattet, und daß in Ermangelung jener diefe allein erben follten. 
(v. Rudloff Mecklenb. Geſch. I, ©. 228.) 

8 Hierher gehören z. B. Anleihen, vermittelft welcher das Lehngut erfauft 



8. 90. Gebundenheit, Lehnweſen. 281 

oder meliorirt worden iſt; ferner im Nothfalle die Unterhaltungskoſten der Wittwe 
und Töchter des verftorbenen Vaſallen, deſſen Begräbnißkoften zc. 

9 II. Feud. 55. I. Feud. 5 pr. II Feud, 8, 2. 

10 Es ift für die mittelalterliche Volkswirthſchaft charakteriſtiſch, daß halbe 

und untündbare VBeräußerungen, wie die Afterbelehnung, die Einräumung eines 
dominium utile und die Errichtung einer Servitut fo viel weniger befchränft 

waren, als der Berfauf oder die VBerpfändung. Bol. Eichhorn Deutjches Privat- 
recht, $. 227. 

11 Wie das longobardiſche Lehnrecht die Erblichkeit mehr entwidelt hat, als 

das deutfche, jo hat es auch die Netractsrechte zc. der Verwandten viel weiter 

ausgedehnt. Das Eine folgt nad) den Fdeen des Mittelalters mit Nothwendigfeit 
aus dem Andern. 

12 Nach I. Feud. 1, 1. 8 pr.; II. Feud. 55, 1 theilen gleichberechtigte 
Succefjoren das Lehn in der Regel. Nur ihre freie Verabredung kann gemein- 
ſamen Befig, oder Ueberlaffung an Einen unter ihnen bewirken (Il. F. 26, 7). 

„Ob es auch Lehnrecht fei, daß der Herr nur einem Sohne feines Vaters Lehen 
verleihe, jo ift e8 doch Landrecht, daß diefer feinen Brüdern ihren Antheil ver- 

güte.” (Sachſenſp. I, 14.) Bei den mit Hofämtern zc. verbundenen Dienft- 

gütern findet fi natlirlih, jo lange das Amtsverhältniß lebendig blieb, Un— 

theilbarkeit. (Eichhorn D. St. und R. ©. IL, $. 363.) 

13 Liegt kein Teftament vor, fo erbt im heutigen England der Erftgeborene 
das real property allein, vom personal property eine volle Kindesportion, 
und die etwanigen Schulden jenes werden von dieſem zuvor abgezogen. In 
Schottland ift fein Erbrecht auf das Zmmobiliarvermögen befhränft, und er kann 

bei Berfhuldung defjelben nur durch Verzicht auf feinen Vorzug einen Antheit 
am Mobiliarvermögen erhalten. (Macculloch On the succession to property 
vacant by deatlı, 1848, p. 42.) Die Primogeniturfolge erft durch die Nor- 
mannen eingeführt: unter Heinrich II. hatten fees of knights Erftgeburtsrecht, 
während soccage-land unter die Söhne getheilt wurde; unter Heinrich HI. war 
diefes jenen ſchon gleichgeftellt. (Blackstone II, p. 215. Glanvilla VII, 3.) 
In Kent befteht die gleiche Theilung der Söhne (gavelkind succession) noch 
jet, in Wales durch 34 et 35 Henry VIII, c. 26 aufgehoben. Sie fcheint 
bei den Kelten, wie noch jett in Irland, national zu fein. (gl. Robinson 

Custom of gavelkind , 1741.) — In Neapel unterſchied man zur normannijchen 

Zeit Iongobardifche Lehen und fränkifch-normannifhe: jene mit gleichem Erbrecht 

der Kinder, diefe mit Untheilbarkeit und Erftgeburtsret. (v. Raumer Hohen- 
ftaufen III, ©. 477.) Erftgeburtsreht in Burgund et paene omnibus Galliae 
provineiis: Otto Frising. 11, 29. Dagegen erhielt im 13. Jahrh. der ältefte Sohn 

das chief manoir und von jedem andern Lehngute 2/3; das lete Drittel unter 
die Brüder und Schweftern getheilt, die aber Bafallen des älteften werben 

mußten. (Beaumanoir Cap. 14, p. 79.) Bgl. Warnfönig und Stein Franz. 
Rechtsgeſch. I, ©. 237. U, S. 449. 454 ff. 478 ff. 489 fi. Zuweilen erhielt 
der Erftgeborene das Schloß mit Zubehör und fo viel Land voraus, wie ein 
Hahn, ohne zu ruhen, durchfliegen könnte, Die Länder des droit Eerit ftütsten 

fih ſchon damals auf Juftinians Novell. 118. Im öftlichen Deutfchland oft 
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beneficium taxae für den Aelteften; im weſtlichen das ſog. adelige Voraus, 

beftehend im Wohnhaufe mit Umgebung, Patrimonialgerichtsbarteit, Jagd⸗ 
recht zc. Bol. das Jülicher Landrecht von 1537, AXIX, 1. Es erinnert an 
die Gedanken von $. 91, wenn der piemontefifche Adel zu Anfang des 18. Jahrh. 
Primogeniturfolge in allen Lehen und Beſchränkung der Apanagen auf höchſtens 
4/; der Einkünfte erhielt. (v. Keyßler Reife I, ©. 246.) 

14 Sächſ. & R. IV, 3. Schwäb. L. R. 8 Schon im 16. Jahrh. wurde 
die Naturalleiftung des Lehnkriegsdienftes immer jeltener; nach dem 3Ojährigen 
Kriege wohl nirgends mehr gefordert. Kurſächſiſche Nitterpferogelder feit 1563 

5 fl. pro Pferd, im 17. Jahrh. 15 Thlr., 30 Thlr., fpäter 50 fl. 
15 Ebenfo die Bereinigung mehrerer Lehen in berjelben Hand. Bal. 

namentlich die Assises de Jerusalem ed. Kausler I, No. 334 fg. Uebrigens 
hatten ſchon Lothar II. und Friedrich Barbaroffa gegen theilmweife Veräußerung 
von Lehen, welche deren Kriegsdienftfähigleit beeinträchtigte, ernftlich einfchreiten 
müffen. (II. Feud. 52. 55. Pertz Monumenta IV, p. 113 fg.) Bgl. die 
englijhe Magna Charta von 1224, Art. 32, 

16 Bgl. v. Treuer Gefchlechtshiftorie der von Munchhauſen, S. 121. Stüve 
Laſten des Grundeigenthums im K. Hannover, S. 46. Sugenheim Geſchichte 
der Leibeigenſchaft, ©. 363. Die großen Landkäufe der Städte im 15. und 

16. Jahrh. meift bei verarmten Edelleuten gemadt. In Oberhefjen allein ver- 
ſchwanden gegen Ende des M. Alters an 200 Ritterfamilien. (Maurer Frohn- 

böfe IV, ©. 470.) 

$. 91. 

Die Familienfideicommiffe wollen ven Reichthum der 
Familie, ungefährdet durch ökonomiſche Mißgriffe der einzelnen 
Mitglieder, für die Zukunft, und zwar vermittelft eines Privat: 

ftatutes, bejjer fihern, als die gejeglihen Einrichtungen der ur: 

alten Stamm: und der fpäteren Lehngüter zu thun vermochten. ! 
Zu diefem Behufe ift das mit Fideicommiß belegte Vermögen ? 
unveräußerlid. Für die Schulden feines frühern Beſitzers haftet 

es nur in ganz bejtimmten Noth: und Meliorationsfällen. Und 
zwar pflegt in beiverlei Rüdjichten felbjt die Einwilligung ver 

lebenden Anwärter die jpäter geborenen Nachfolger nicht zu binden. 
Eine Hauptſache ift gewöhnlich die Untheilbarkeit, verbunden mit 
Primogenitur:, Majorat3: oder Senioratsfolge.? Man fieht, das 
Familienprincip hat in diefer neuen Bildung ebenjo viel an Schärfe 
gewonnen, (successio ex pacto et providentia maiorum!) wie 
an Ausdehnung feines Spielraumes verloren: fchon dem Lehn— 
wejen gegenüber und noch weit mehr im Vergleich mit den alten 
Volksrechten, wo nur der nächte Erbe gefragt zu werden brauchte, 
wo aber eigentlich alles echte Grundeigenthbum dieſer Beichränkung 
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unterlag. — Die übrigen Mitglieder der Familie pflegen mit Wit- 
thümern, Ausſteuern, Apanagen bedacht zu werden. Ubi-primo- 
genitura, ibi apanagium.* Hier ift der Gedanke maßgebend, 
3. B. die jüngeren Söhne auch nach des Vaters Tode fo zu ftellen, 
daß fie für ihre Perfon die im väterlichen Haufe gewohnte Lebens: 
weiſe fortjegen Fünnen. Wollen fie freilich eine eigene Familie 
gründen, jo müfjen fie für diefe auch durch eigene wirthichaftliche 
Thätigfeit jorgen. 

Je höher die Stellung einer Familie it, um fo leichter pflegt 
fie für die Ideen des Familienglanzes und der Familienmadt zu: 
gänglich zu fein, und für diefe nöthigenfall3 den Einzelnen Opfer 
aufzulegen. Wir finden biernah am früheften und regelmäßigften 
beim hoben Model, am fpäteften und feltenften bei den unadeligen 

Ständen Familienfideicommifje.d Nachdem in Deutjchland die goldene 
Bulle (1356) für diejenigen Territorien, auf welchen die Kurftimme 
baftete, Untheilbarfeit und BPrimogeniturfolge eingeführt 
hatte, ahmte die Mehrzahl der übrigen Reichsfürften dieß wäh— 
rend des 14. und 15. Jahrhunderts nah, vermitteljt jog. Haus— 

gefege, die namentlih im 16. Jahrhundert außer den obigen Be: 

ftimmungen noch Unveräußerlichleit, und zwar in der Regel für 
den ganzen Umfang ihres Territoriums, feftfegten. 6? — In vielen 
neueren Gejegen ift die Errichtung eines Fideicommifjes durch Ge: 
nehmigung des Staates, wahl gar jpeciell des Staatsoberhauptes ® 
bedingt; und e3 liegt wirklich in Intereſſe der allgemeinen Sicher: 
beit, daß menigftens Anzeige bei der Obrigkeit, Prüfung durch 
legtere, ob feine Gläubiger, Notherben 2c. bei der Fideiconmit- 
tirung des betreffenden Vermögens widerrechtlich Schaden leiden, 
endlid Eintragung in ein öffentliches Regijter zur Gültigkeit er- 
fordert werden. ? — Wie ſehr übrigens und mie lange das Fidei- 
commiß die Einzelwirthichaft binden fol, ift in verfchiedenen Län— 

dern jehr verjchieven. Das Ertrem der Gebundenheit war früher 
in Epanien; !P wogegen die englifche Gejeßgebung jowohl den Fort: 
fchritten der Landwirtbichaft, als den perfönlichen Gefühlen der 
Familienglievder am freieften Epielraum läßt, und überhaupt das 
unnatürlide Streben verhütet, augenblidliche Willengacte zu ewigen 

Feſſeln zu machen. 112 (Unten $. 100.) 

1 Bgl. ſchon Knipschildt De fideicommissis familiarum nobilium sive 
de bonis, quae pro familiarum nobilium conservatione conduntur, 1626. 
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Den F. C. ziemlich gleichzeitig find die fog. adeligen Stammgüter, welche die 
uralte Beihränfung der Veräußerungsbefugniß des Eigenthümers mit Bevor- 
zugung des Mannsftammes bei der Succeffion verbinden. (Zimmerle a. a. O., 
©. 263 ff.) 

2 In der Negel find e8 Grundftüde oder Realberehtigungen, welche zum 
Tideicommiß gemacht werden; es kommen aber auch Kapitalfiveicommiffe vor, jo 

3. B. in England. (Tübinger Ztihr. 1854, ©. 130.) Ueber den Nuten diefer 
leteren vgl. Deutſche Bierteljahrsichr. October 4848, Abıh. 1. Billau Staat 

und Landbau, ©. 121 ff., wirde gern jehen, daß die Grundfid. in Kapitalfid. 

verwandelt würden. 

3 Während Primogenitur und Majorat in wirthihaftliher Hinficht ungefähr 
denfelben Charakter haben, ift das reine Seniorat mit einer guten Wirthichaft 

faum vereinbar. Die Berwaltung wird hier nicht jelten von altersſchwachen 

Greifen geführt, die noch dazu häufig wechſeln und an Berbefferung, oder auch 
nur Schonung des Gutes um jo weniger denken, je ferner fie dem präjumtiven 

Nachfolger verwandt oder befreundet find. In Portugal waren bis vor Kurzem 

die fog. herdades nicht felten: große untheilbare Landgüter, die im Gefammt- 

eigenthum Mehrerer ftanden, aber nur von Einem derjelben, gegen Ablieferung 
einer Ertragsquote an die Uebrigen, verwaltet wurden. Ohne Zweifel in der 

Negel jehr ſchlecht! (Ebeling Portugal, Ortsbeſchr., ©. 159.) 

4 In Ftalien muß der %. E. Erbe den jüngeren Brüdern meift nur den 

ſog. piatto gewähren. Im Sicilien meift 400 Unzen jährlid. (Bartels Briefe 

III, ©. 659.) Geſetz Karls V., daß die 8 größten Adelshäufer von Aragon 

fein Witthum über 12000 Ducaten errichten follten. (Fueros y observan- 

cias del reyno de A. I, fol. 122.) In England entjprah das Pelham’iche 

Teftament von 1569, welches der Tochter jährlid 10 Pid. St. bis zur Ber- 

mählung, dann zur Ausfteuer 500 Mark und einen Brautſchmuck ausfekte, 

dem Herlommen für die jüngeren Töchter der Gentry. Vgl. N. H. Nicolas 
Testamenta vetusta etc. from the reign of Henry U. to the accession of 
Elizabeth, II, 1826. 

5 Bon Gejegen, welche das Recht der F. C. Gründung auf den Adel be- 

ſchräuken, ſ. Beilage VII 3. Bayerifchen Berfaffungsurfunde von 1818 und das 

Geſetzbuch von Neapel, Art. 948, 

6 So 3. B. durch Verträge der noch einftweilen neben einander regierenden 
Glieder eines Haufes in Lüneburg 1356, Pfalz 1368, 1378, Wilrttemberg 1482, 
Bayern 1506; durch väterlihe Anordnung mit Conſens der Söhne (Dispositio 

Achillea) in Brandenburg 1473, Sachſen Albert. Linie 1499, Defterreich 1587. 

Schon feit dem 13. Jahrh. war e8 zumal beim hohen Adel gewöhnlich, daß 
die heirarhenden Töchter auf das väterliche Erbe verzichteten, mindeftens zu 

Gunften ihrer Brüder und deren männlicher Dejcendenz. Bon einer Berbin- 

dung der Nitterfhaft, daß Streitigkeiten wegen der Ausfteuer nicht an die ge« 

wöhnlichen Gerichte fommen follten, ſ. J. Möjer Patr. Phant. IV, 52. Pfeiffer 

Allg. Polizeiwiffenshaft (1779) II, ©. 289 riihmt eine Berabredung des frän- 

fiihen Adels, allen Töchtern nur eine gieiche, fehr mäßige Ausfteuer zu ge 

währen, wodurd gute Ehen befördert würden. Eigentliche F. E. beim deutjchen 
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niedern Mel vor dem 17. Jahrh. ſchwerlich nachzumeifen. Das erfte Gefek 
darliber ift das bayerifche von 1672. (Befeler D. Privatrecht II, ©. 51.) 

? In Eaftilien fommen vor dem 14. Jahrh. gar keine F. E. vor; feit dem 

Ende des 15. Jahrh. aber, wo die Corte von Toro, auf mißverftandene römiſche 
und feudale Grundfäße geſtützt, alle Schranfen weggeräumt hatten, wurde eine 

fürmlihe F. €. Wuth national. Eelbft Perfonen von ſehr mäßigem Vermögen 

errichteten %. C., ohne irgend die Obrigkeit zuziehen zu müffen. Hierdurch haben 
fi factifch fo viele in den Adel eingedrängt, daß Jovellanos (bei de Laborde 

IV, p. 185 ff.) gerade im Intereſſe des Adels Beſchränkung forderte. In Aragon 

war es jchon 1307 dem Adel, 1311 den Bürgern erlaubt, ihr ganzes Ber- 

mögen einem einzigen Kinde zuzuwenden. (Fueros y observancias I, fol. 127.) 

Auh in Frankreih find die substitutions ein aus römiſchrechtlichen Grund- 
fäten gebildetes Inſtitut der Praktiker. Daher noch die meiften Coütumes da- 

von jchweigen. Zahlreiche Controverjen, welche durch Geſetze entjchieden werden 
mußten, am vollftändigften durch das Gefe Ludwigs XV. von 1747. Bol. 

Warnkönig und Stein U, ©. 508 fl. In England wurden die entails auf 

Andringen der Barone, welche ihr Vermögen vor Eonfiscation fihern wollten, 

dur 13 Edward I, c. 1 geftattet; die biß vor Kurzem gewöhnlihe Form 
Datirt aus der Zeit Heinrichs VII. Das erfte jchottifche entail von 1648; die 

Furt vor der Tyrannei Jacobs II. beförderte feit 1685 (1 James VII, c. 22) 

ihre Zunahme fehr; vgl. Macaulay History of England, Ch. 5, p. 224. 

(Tauchn.) In den je 20jährigen Perioden zwifchen 1685 und 1845 wurden 

in Schottland neue gegründet: 79, 125, 158, 138, 272, 360, 459, 400. 

Während um 1764 reichlich 1/5 des jchottifchen Bodens mit Entail belegt war 
(Ad. Smith II, p. 177 Bas.), um 1811 ungefähr 1/; (Sinclair), ſoll dieß 
neuerdings auf die Hälfte geftiegen fein. (Macculloch Succession to property, 
p. 55 ff.) In Ober- und Mittelitalien wurden %. C. erft durd die allgemeine 

Reaction gegen das frühere republifanifche Wejen nach der Mitte des 16. Jahrh. 
üblih, eine Nahahmung jpanifcher Vorbilder. Gleichzeitig hiermit verbreitete 
fih für die jüngeren Söhne die Unfitte des Cicisbeats. (Sismondi Geſch. der 

italienischen Republifen XVI, ©. 253 fg.) Als der ungarifche Adel 1682 die 

Wahlmonardhie aufgeben mußte, bedang er fi dafiir das Recht aus, F. €. zu 

gründen. In Rußland wollte Peter M. 23. März 1714 beim Adel F. C. mit 

Erjftgeburtsrecht einführen; die jüngeren Söhne follten Erbgüter nicht einmal 
faufen, bevor fie längere Zeit im Staatsdienft oder Gemerbfleiß zugebradt. 
Doc rief dieß zahllofe Zamilienzwifte hervor; daher 1728 die alte Erbfolge- 

ordnung bloß mit Borzug der Männer wiederhergeftellt. (Die Töchter erben 
nur 1/,4 der Jmmobilien, doch befommt die Wittwe 1/, mit Beräußerungs- 
befugniß: v. Gancrin Delonomie der menjhl. Geſellſch, S. 80 fg.) Jetzt nur 

in ganz wenigen großen Yamilien %. C. (v. Harthaujen Studien II, ©. 47.) 
In Dänemark wurden die 5. C. unter Chriftian V. (1699—1730) eingeführt, 

um den Adel für die verlorene Ariftofratie zu entſchädigen; fie umfaßten 1846 

reichlich 1/5, vom Grundwerthe des ganzen Landes. Mau-Hanſſen Archiv, N. F., 
V, S. 263 fg.) 

8 Bgl. das öſterreichiſche Geſetzbuch $. 627, Beil. VII zur bayerfchen Berf.- 
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Urkunde und die hannoverfhe Berorbnung vom 14. Nov. 1837. In Preußen 

nur, wenn der Reinertrag fiber 10000 Thlr. beträgt. (A. 8. R. II, 4, 8. 56.) 
Am 8. Sachen hatte fonft der Lehnsherr, oder bei Allodialgiitern der iudex 

rei sitae zu beftätigen; jetst bloße Eintragung im Hypothekenbuche nöthig. 

9 In Schottland muß feit 1685 jedes entail with all its provisions and 

clanses intabulirt werden, um gültig zu fein. Aehnlich in Defterreich ſeit 1674: 
Cod. Austr. I, ©. 336. Wie nadhtheilig das Fehlen einer folhen Beftimmung 
in England für die Gläubiger, ja ſogar die Käufer eines Grunbftüdes werden 

tan, f. Macculloch On taxation, p. 282 ff. 

; 10 Die Spanier folgerten aus dem römischen Rechte, daß fein F. C. Be- 

figer über feinen Tod hinaus verpadten dürfe. Ebenfo beftimmt ein Gefet von 

Toro, daß die übrigen Erben die Auslagen für Gebäudereparaturen nicht vom 
F. C. mwiederfordern follen; dieß hat die Praris hernach auf aller Art Melio- 
rationen erweitert, vor denen ſich alſo der zeitige Inhaber möglichſt in Acht 

nahm. Welche Folgen, bei der Ausdehnung des fpanifhen F. E. Bodens! 
(Jovellanos a, a. ©.) In der gewöhnlichen Definition der fpanifchen Zuriften 

von mayorazgo fteht der Begriff vinculacion perpetua oben ar. 

11 Während die ſchottiſchen entails bis 1848 ewige fein konnten, ift e8 in 

England feit 3 et 4 Will. IV, c. 74 und 1 et 2 Victor., c. 110 nur möglich, 
ein fog. settlement auf die Febensbauer von einer oder mehreren genannten 
Perfonen, die aber fhon am Leben fein müffen, und noch 21 Jahre länger zu 

machen. Durch Beftellung fehr vieler und junger nominees (die nicht felbft 
Erben zu fein brauchen), wäre e8 allenfall® möglid, das settlement auf ein 

Sahrh. zu erftreden; e8 dauert aber felten länger, als 50—60 J. (Macculloch 

On succession, p. 51), worauf es dann erneuert zu werden pflegt. Will der 

präfumtive Erbe (tenant in tail) heirathen, fo kann er in Gemeinfhaft mit 

dem jetigen Inhaber (tenant in possession) Echritte thun, das bei ihm ab- 
laufende F. €. in freieg Eigenthum zn verwandeln. Dann wird ein neues 
settlement für die noch ungeborenen Kinder des Erben gemacht, mit Beftim- 

mungen für die etwanige Wittwe, jlingeren Söhne ꝛc. Alles dieß fett ein 

freundliches Einverftändniß zwifchen Vater und Sohn voraus. (Quart. Review 83, 
p. 183 fg.) Wenn 5 George IV, c. 87 dem Entailbefiger geftattet, fein Gut 

mit Renten für die Wittwe und jlingeren Kinder fo hoch zu belaften, daß dem 
Nachfolger bis 2/; der jährlihen Einkünfte entzogen werden, fo hält es Mac- 
cullo (1. c. p. 75 fg.) für ungleich befjer, dergleichen auf Privaterfparniß von 

den Einkünften zu verweifen, etwa mit Hülfe von Lebensverfiherungen. Bol. 
dagegen Quart. Rev. a. a. DO. p. 194. Durd 10 George III, c, 51 find bie 
ſchottiſchen Entailbefiger ermächtigt, Verpachtungen auf 14 3. und ein vorhan: 

denes Leben, unter Umftänden auch auf 31 J. vorzunehmen, ebenfo zu Bau- 

zweden Grundftüde von höchftens 5 Acres für die Perfon auf 99 J. zu ver- 
padten. Daneben mandherlei Anleihen zur Meltoration geftattet. Dur 3 et 4 
Viet., c. 55 befonders zu Drainirungszweden, wo hernach die Tilgung mittelft 
einer 18jährigen Rente geſchieht. Den englifhen settlements entjpredhen bie 
preußifchen fideicommiffarifhen Eubftitutionen für 3 Succeffionsfäle (Allg. 

L. R. 1, 12, $. 55 ff.), bisher freilich fehr wenig praftifch geworben. 
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12 Sranzöfifches Gefeß, daß kein %. €. (feit 1771 nur die Duches-Pairies 
ausgenommen) über 2, höchftens 4 Grabe, ausfchließlich des Onerirten, aus- 
gedehnt werden follte, 

$. 9. 

Die nämlihen Staatsgefege, die feit dem 16. Jahrhundert 
für Erblichkeit der Bauerhöfe und Erhaltung derſelben im Befige 
des Bauernjtandes wirkten ($. 58. 103), haben regelmäßig auch 
die Verfügung des zeitigen Befigers über fein Gut in hohem Grade 
bejhränft. Das Intereſſe der bäuerlichen Familie war jedoch hiebei 
viel weniger maßgebend, als dasjenige des Gutsherrn oder Staates, ! 

welchen e3 wegen ihrer eigenen Anſprüche an den Bauerhof nicht 
gleichgültig fein konnte, wenn derſelbe leiftungsunfähig wurde. Wie 
jehr dem Gejege gegenüber die bauende Familie hinter dem Bau 
jelbft in Echatten trat, fieht man am klarſten aus der fo häufig 

vorfommenden Beitimmung, daß der jeweilige Bauer, fowie feine 
förperlihe Arbeitstüchtigfeit nachläßt, 3. B. mit dem Eintritte ing 
60. Zebenzjahr, „auf den Altentheil ziehen muß.” (Auszug.) 
Dffenbar ein Grundjag, der für den Familienfrieven ebenfo ge— 

fährlih ift, wie für die Aderbeftellung wohlthätig!? Auch das 
ebenfall3 häufige Verbot der jog. Zubaugüter, wonach fein Bauer 
mehr als einen Hof befißen darf,? kann unmöglich im Intereſſe 
der Bauernfamilie jelbjt erlafien fein. Am auffallenditen jpricht 

fih diefer Gedanke darin aus, daß vieler Orten nur die auf dem 
Hofe geborenen Familienglieder ein Erbredt an denjelben hatten, 
wohl gar der zweite Ehemann einer Bauernwittwe und die mit 
ihm erzeugten Kinder allen Nachkommen der erften Ehe vorgingen. * 

Zu diefem Ende war das mit Reallajten bejchwerte Bauergut 
in der Regel untbeilbar,® und zwar gingen bei ver Erbfolge 
die Eöhne meiftend den Töchtern vor. Den jog. Anerben hatte 
bald der Gutsherr zu beftimmen, vornehmlich bei unfreien Leuten; 
bald der Vater, was eine große Stärke der väterlichen Auctorität 
anzeigt und befördert. * Hier und da entſchied das Loos, welder 
von den Söhnen den Hof übernehmen und feine Miterben abfinden 
follte.? Am gewöhnlichiten aber war durch Herkommen oder Geſetz 
ein Vorzug bald des älteften, bald des jüngften Sohnes ange: 
ordnet, (Majorat — Minorat),®? was mander Zwiftigfeit in 
der Familie vorbeugt, aber oft aud für die perjönlihe Thätigfeit 
des allzu fichern Anerben von feinem günftigen Einflufle if. Das 
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Minorat pflegt man damit zu empfehlen, daß ja die älteren Ge— 
ſchwiſter jchon bei Lebzeiten des Vaters jo manche Beihülfe aus 

dem Hofe empfangen fünnen; wie denn auch wirklid in Ländern 
mit ftarfer innerer Kolonifation die älteren Kinder gewöhnlich beim 
Tode des Vaters ſchon ihren eigenen Hausftand begründet haben. !0 
Dagegen find als Schattenfeiten des Minorat3 die lange Ungewiß— 
beit des Anerben, 1! fowie die Häufigkeit minderjähriger Anerb: 
ſchaften, melde der Familie noch lange nicht zur Etüße dienen 
fönnen, unleugbar. Jedenfalls trifft beim Minorate die Arbeits: 
reife des Nachfolger mit der Invalidität des Vorgängers leichter 
zujammen; 1? die Fortpflanzung der Bauern wird langjamer, was 
bei Abgaben, deren Fälligkeit fi) nad) der Lebensdauer des Wirthes 
richtet, ein Vortheil der pflichtigen Familie ift, aber die Volks— 

vermehrung erjchwert. Die bei Minvderjährigfeit des Anerben ge: 
wöhnlihe Interimswirthſchaft unterfcheidet fih von der Ber: 

pachtung bis zur Volljährigkeit 3 namentlich durch ihren familien- 

baftern und ftabilern Charakter, bei dem jogar Anklänge von glebae 
adscriptio vorfommen. Der Interimswirth, meift ein naher Ver— 

wandter oder au der Etiefvater des Anerben, jchießt jein eigenes 

Bermögen unwiederruflih in die Wirthſchaft ein, und iſt eben 

darım zu einem lebenslängliden Unterhalte von Seiten des Hofes 

(Leibzucht), eventuell jogar zur Erbfolge berechtigt. So lange die 
Interimswirthichaft dauert, ftehen ihm alle Befugnifje des Bauern 
jelbft zu; nicht einmal Rechnung braucht er abzulegen: wohl mit 
Rückſicht auf den Oberherrn, welcher fein eigenes Verhältniß zum 

pflihtigen Hofe durd feine Mittelsperfon will verwideln lafjen. — 

Die nichterbenden Geſchwiſter pflegten auf dem Hofe beſchäftigt 

und erhalten zu werden. Schieden fie aus, zumal durch Heirath, 
fo befamen fie eine Abfindung (Austobung, Ausfteuer, Ab- 
güterung), die fich zwar in jpäterer Zeit aus „Billigfeitsrüdfichten“ 
mehr und mehr einer Erbportion näherte, urfprünglich aber nicht 

allein den Hof jelbit, jondern aud das ſog. untrennbare Allod 
(Wirthichaftsinventar) jo wenig wie möglich jchmälern jollte. '* 
Wie die bäuerlichen Abfindungen der Apanage des Familienfidei- 
commiſſes entjprahen, jo die Leibzucht der Bauernwittwe dem 

vortigen Witthume, * 

Veräußerung einzelner Theile des Bauerngutes, jowie Ber: 
Ihuldung, wofür das Gut jelbft oder deſſen Wirthichaftsinventar 
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haften jollte, bedurfte in der Regel des oberherrlichen Eonjenjez.'s 
Wegen ſchlechter Wirthichaft, zumal Deterioration des Gutes, un: 
erlaubter Veräußerung oder Berpfändung, fonnte der Bauer ge— 
wöhnlich entſetzt (abgemeyert, abgeftiftet) werden. Bei der erlaubten 
Beräußerung wiederum die gewöhnlichen Näherrechte der Erben, 
jowie der Gemeindegliever und des Gutsherrn. "7 

1 Aeltere Steuerverfaffungen, welche die einzelnen Güter als gefchloffene 

Complere behandelten. Vgl. heffiiches Hufenedict vom 28. Febr. 1535; mecklen— 
burgiſche Polizeiordnung von 1562; württembergifche P. DO. von 1585, Tit. 16; 

herz. ſächſiſche P. O. von 1589, Tit. 38; ſchaumburgiſche P. O. von 1615, 

Kap. 28; lüneburgiſche P. O. von 1618, Kap. 44 (erneuert 1. Juli 1699): 
magdeburgiſche P. O. von 1652, Kap. von Bauerngütern, $. 27; noch preußi— 

ſches Geſetz von 1702 (Mylius C. C. M. V, 3, 1, 32) und kurſächſiſches vom 
26. Jan. 1732. Bol. 3. Möfers geiftvolle, obſchon nicht ftreng hiftorifche 

Gefhichte der Bauerhöfe, wo er nad) Analogie der Deichverbände zeigt, wie 
der Staat um feiner Intereffen willen die Höfe ölonomifch habe feffeln müffen. 

(Batr. Phant. I, Nr. 56.) 

2 Bol, Bergius Polizei» und Cameralmagazin, I, ©. 187 ff. Deffelben 
Sammlung deutjcher Landesgeſetze Il, ©. 381. Ill, ©. 31. Calenberg. Meyer- 
ordnung IV, 6. 

3 Pfeiffer Deutfches Meyerreht, 1848, ©. 211. 309; vgl. ſchon J. Grimm 

Weisthiimer I, S. 706 und neuerdings noch das preußifche Circular vom 24. Der. 
1764, öfterreichifches ©. vom 16. Mai 1788. 

4 So fteht auch die gleichfalts fehr übliche Beftimmung, daß der nicht Teib- 
eigene Bauer wegziehen durfte, wenn er nur einen tlichtigen Nachfolger an feine 
Stelle ſchob, zu der oft etwas gejuchten Zartheit des Lehnsverhältniffes in ſchroffem 

Gegenfage. Uebrigens kann die Unfitte eines zu frühen Auszuges für die ganze 

Bolfswirthihaft großen Arbeitsverluft bewirken. So gab es 1847 in 8 Ort— 

ſchaften des babifchen Odenmwaldes mit 2900 Einwohnern auf 538 Bürger 

122 Auszügler! (Rau Lehrbud II, 8. 77.) 

5 Bei den franzöfifchen vilains herrſchte ſchon im 13. Jahrh. völlig gleiche 

Erbtheilung vor: Etablissements de, St. Louis 1, 23. 32. Beaumanoir XIV, 6. 
In Deutichland wurde bei der Erbleihe von Gütern, Zehnten ꝛc. ſelbſt in 
ftädtifcher Gemarkung während des 12. und 13. Jahrh. meift Untheilbarkeit vor- 

behalten. (Arnold Geſch. des Eigenth., S. 181.) Bgl. die Urkunden bei Kind- 
linger Hörigkeit, ©. 472. Ein Hauptmittel, die Untheilbarkeit zu empfehlen, 

beftand darin, daß jeder etwanige Theil fämmtliche Laften des Ganzen tragen 

mußte, oder doch alle Theile folidarifch dafür hafteten, (Maurer Frohnhöfe IV, 

©. 323. 327.) Abgejehen von dem Verbote der Zertheilung ohne herricafts 

lihen Conſens, haben ſich 3. B. in Wolfenbüttel die Herzoge jelbft dergleichen 

unmöglich gemacht. (1553: Nehtmeyer Chronif III, Kap. 61, ©. 928.) Die 
hildesheimiſche Dienftorbnung geftattet dem Herrn, Halbmeyer zu bilden, aber 

nicht den Hof unter 4 Kothjaffen zu zerſchlagen. Aehnlich die Magdeburgijche 

Rofcher, Syſtem der Volkswirthſchaft. 1. 19 
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P. DO. von 1688. Daß der Meyer nicht unter feine Kinder vertheilen darf, 
ift in Lüneburg 1618, Hoya 1697 ausdrücklich beftimmt. (Struben De iure 

villicorum, p. 89, 99.) $n Bremen fudht erft eine Verordnung von 1777 

die freie Theilbarkeit, die hier und da fogar durch Privilegien verbürgt war, 

zu hemmen, obſchon mit wenig Erfolg, (Stüve Landgemeinden, ©. 17.) 
Bayerſche Polizeiordnung von 1516, XI, 8 Miünfterfches Edict de non dis- 

membrandis praediis von 1680. Die pfälzifche Landesordnung von 1700, ſo— 

wie die badifhe von 1715 wiederholen in diejer Hiuſicht ältere Vorſchriften. 

Däniſches Untheilbarkeitsgejeg von 1539. (Kolderup Rojenvinge, $. 139.) Bei 

Errichtung des preußifchen Cantonſyſtems wurden nur Unanfäfjige und jüngere 

Bauernjöhne zum Militär ausgehoben. (Ranke Preuß. Gedichte I, S. 442.) 

6 Letzteres häufig in Bremen und Berden (Hagemann Praft. Erörterungen 

VI, ©. 380.) Stüve empfiehlt dieß jehr, allenfalls mit Zuziehung eines Fa— 

milienrathes, wo dann Majoratsfolge, Minoratsfolge zc. nur ſubſidiär gölten. 
(Wefen und Berfaffung der Landgemeinden, ©. 239 ff.) In Meiningen be- 

flimmen die Aeltern den Anerben fowie die Höhe der Abfindungen. Aehnlich 

in Dänemark (Archiv der polit. Def, N. F., V, ©. 267. VI, ©. 257.) 
7 So im Göttingiſchen: Schaumann Geſch. von Niederfachien, ©. 169. 

8 Das Majorat kennen ſchon Hofrechte des 13. und 14. Jahrh. (Kraut 
Grundriß, S.497 ff.) Minorat im Schwarzwalde vorherrjchend (der jüngfte Sohn, 
oder die ältefte Tochter), Altenburg, Wolfenbüttel, Oldenburg, vielen Gegenden 

von Bremen-Berden, faſt ganz Weftphalen, Grubenhagen, Diepholz, dem Emmen- 
thale (Struben De iure vill., p. 303 ff.), in der O.Pfalz. (Bavaria II, 

©. 317.) Droit du juveigneur früher in der Bretagne, Herzogth. Nohan 
(Chatellier De quelques modes de la propriete en Bretagne, 1861); nnter 

dem Namen borough English in Lincolnfhire (Macculloch Stat. I, p. 157. 
179. 187) ſchon zu Glanvillas Zeit. Majorat oft dicht daneben: jo in Lüne— 

burg und Hoya (Gefeg von 1702), in Dsnabrüd bei den Freien, während die 

Eigenen Minorat hatten, (J. Möfer Osnabr. Geſch. I, 2, 8. 11) in Mittel 
franfen. (Bavaria III, S.980.) Majorar in Oefterreih, im Ried, im Oden— 

walde 2c.; überhaupt bei den neueren Gefeßgebungen beliebter. In Rußland 

früher zumeilen Minorat: „der Jüngſte bleibt auf der Wurzel.“ (v. Harthaufen 
UI, ©. 11.) 

9 „Der ältefte Sohn in der Regel der reiffte, der Vice-Bater, der jüngfte 

das Schooßfind.” (Hugo Naturredt, $. 258.) Vgl. v. Ramdohr Juriſtiſche 
Erfahrungen, 1809 fg., III, ©. 185. 

10 So in Neuengland: Ebeling Gejhichte und Erbbeihr. von N. Amerifa 
I, ©. 47; vgl. dagegen Tocqueville Democratie aux Etats Unis II, p. 199. 
Aehnlich bei den Zartaren nah Duhalde, 

11 Hat fi) ein Sohn bereits an den Gedanken, der Anerbe zu fein, ge 
wöhnt, und es wird nun unerwarteter Weife noch ein jlingerer geboren, jo 

geftaltet fi das Verhältniß diefer Brüder wohl nicht fo leicht freundlich, wie 

im Falle des Majorats, wo die Nachgeborenen nie etwas Anderes gefannt haben. 

12 „Das jüngſte Kind erbt, damit die Älteren aus dem Nefte find, wenn 

der Erbe wieder brüten will.“ (3. Möfer Patr. Phant. III, Nr. 55.) M. 
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entjchieden für das Minorat; vgl. Patr. Phant. IV, S. 338 und Dsnabr. Geſch. 

a. a. ©. Bufendorff bei vornehmen Familien für die Primogenitur, bei 

Bauern für das Minorat. (Jus nat. et gentt. 1V, 11, 8.) 

13 In einigen neueren Geſetzen ftatt der Interimswirthſchaft eingeführt: 
Mecklenb. Verordnung vom 1. Novbr. 1808 und 3. Dechr. 1810. Bgl. über- 
haupt: Runde Abhandlung der Rechtslehre von der J. W. auf deutfchen Bauer- 

gütern, 1796. 

14 Dft mußte die Abfindung gerichtlich erfolgen, und der Gutsherr pflegte 

gegen unmäßige Höhe derfelben einjhreiten zu dürfen. (Pfeiffer D. Meyerrecht, 

©. 266.) Töchter befamen häufig ein Bett, einiges Hausgeräth und doppelten 
Mägdelohn. (Ulmenftein Ueber unbeſchränkte Theilbarfeit, 1827, ©. 28.) Eine 

weftphäliiche Beftimmung von 1697 gewährt vom vollen Bauerhofe 80 Thlr. 
(J. Grimm Weisthümer III, S. 105.) Die neuere Tendenz, alle Abfindungen 
zu Erbportionen zu fteigern, ift vieler Orten dadurch ermäßigt worden, daß man 
dem Anerben die Uebernahme des Hofes zu einer unter dem wahren Preife 
ftehenden Taxe erlaubte. So durfte in Baden (Gejeß v. 23. März 1808) der 

„kindliche Anſchlag“ nicht über 90 und nicht unter 75 Proc. des Werthes be- 

tragen. (Bortelsberehtigung.) Es kommen aber Fälle vor, daß Giiter beim 
jüngften Bererbungsfalle zu 4700, 6700 und 5000 fl. übernommen und nach— 

ber zu 29000, 97000 und 185000 fl. verkauft wurden! (Tübinger Ztſchr. 1853, 

©. 449.) Natiirlih muß dem Anerben der Kapitalwerth der Leibzuchten zu 
Gute gerechnet werden. J. Möſer verlangt bei jedem Hofe einen beftimmten 

Freiftamm ausgemittelt, der allenfall3 ohne Schaden der Wirthichaft entbehr- 

lih wäre. Nur auf diefen Freiftamm dürfte der Bauer Schulden machen, der 

Richter Schuldflagen verftatten; nur aus ihm die Abfindungen erfolgen. Sonſt 

wäre e8 gerade jo, als wenn ein Soldat zur Ausftattung feiner Kinder oder 

zur Auslöfung feines verjegten Torniſters Gewehr und Säbel hergeben und 
mit einem Knittel ins Feld ziehen wollte. (Patr. Phant. III, ©. 264 ff.) 

Diefem Ideale entſprechen 3. B. die ſchaumburg. Polizei-D. von 1615, die 

detmold. P.O. von 1620, die wolfenbüttelihe Yandes-D. von 1647. 

15 Die fog. Unbeweglichfeit der dos, die allerdings in den meiften Fällen 
mit dem Hofe zuſammenwuchs, hat die Erb- und Leibzuchtsrechte der Wittwe ſehr 
befördert. Am meiften entiprad) e8 dem Wunſche des Anerben, wenn er durch 

die Mitgift feiner Frau, ſowie die von den Hochzeitögäften eingefammelte 

„Brauttafel” den vollen Erjag für die Abfindung feiner Gejchwifter befam. 

Bol. Wigand Provinzialreht von Paderborn I, ©, 144. Provinzialreht von 
Minden I. ©. 264. 

16 Teftamente der Bauern oft nur zu Gunften der Genoffen des Hofverbandes 

geftattet. (Maurer Srohnhöfe IV, ©. 341.) Die osnabrückiſchen Hörigen durften 

über ihr Mobiliar unter Lebenden nur zur Hälfte verfügen, auf den Todesfall 

gar nicht; ihre Bürgfhaft war null; unbewilligte Schulden brauchte der Herr 

bei der Abäußerung nur mit 5 Schill, zu vergüten. Oft war auch die Um: 

wandlung von Wald in Ader und umgekehrt an oberherrlichen oder verwandt- 
Ihaftlihen Konjens gebunden: Maurer IV, ©. 319. 

17 Bol. J. Grimm Weisthümer III, ©. 346. I, ©. 8. 
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8. 93. 
Man darf indeß nicht glauben, als wenn jemals die jämmt-: 

lihen Grundftüde von den oben erwähnten Beſchränkungen wären 
gebunden gemejen. Da mit Conjens der zum Widerfpruche berech- 

tigten Perjonen immer getrennt werden fonnte, läßt ſich die 

Entftehung einer Menge walzender Grundftüde leicht erflären.! 
— Aber aud fonft wähne Keiner, daß jene Beihränfungen auf 

einer ſehr niedern Kulturftufe großen Drud hätten ausüben müfjen. 
Vielfach Haben fie nur einer Sache, die fih ohnedieß von jelber 
gemacht haben würde, gleihjam die juriftifche Weihe gegeben. 

Deräußerungen wären doch jelten möglich gewejen, bei der Eelten- 
beit beweglichen Kapitals, bei dem Ueberfluſſe an Grundftüden, die 
nur dur Gemwißheit der Bearbeitung, d. h. oft nur durch glebae 
adscriptio de3 Arbeiter, höhern Werth erlangen Eonnten. In 
ven meilten Ländern ift es gar nicht lange ber, daß ein mit den 
gewöhnlichen Reallajten des Mittelalter bejchwerter Bauerhof im 
Concursfalle ſchwer einen Käufer fand. Die Städter hatten ge: 
meiniglich feine Luft, die Bauern fein Geld dazu. Es lag def: 
halb im Intereſſe des Gläubigers, lieber ſtückweiſe zu verpachten; 
und die Kinder des Schuldners behielten immer noch einige Hoff: 
nung, in den Beſitz ihres Gutes zurüdzufehren. An beveutende 

Berfhuldung Fonnte übrigens kaum gedacht werden, nicht bloß 
wegen des Kapitalmangel3, ſondern auch wegen der ertenfiven Natur 
jeder mittelalterlihen Landwirthichaft, die feine größere Kapital- 
anlage verträgt. Diejelbe extenfive Landwirthſchaft, die aljo einen 
verhältnigmäßig ($. 48.) bedeutenden Umfang der Güter voraus: 
jeßt, mußte jede weitgehende Theilbarfeit verbieten. „Große Güter 
nähren ihren Dann, kleine zehren fich ſelbſt auf”: ein Bauern- 

ſprüchwort, das für niedere Kulturftufen jehr viele Gültigkeit befigt. 

Wo feine ſtädtiſchen Gewerbe ven Ueberſchuß der Lanbbevölferung 

aufnehmen und gleichzeitig durch neue Kapitalbildung und Abjap- 
gelegenheit einen intenjivern Betrieb des Aderbaues ermöglichen: 
da kann die immer fortgejegte Erbtheilung zulegt nur in den Ab: 

grund völliger Zmergwirtbihaft auslaufen. 2? Wie jhon Möjer 
bemerkt, jo Fonnte der Bauer ehemals auch ohne gejegliches 
Berbot nicht viel mehr verzehren, als feine Ernte; den Gutsheren 
bezahlte er in Naturalien; Abfindungen der nichterbenden Gejchwifter 
fonnten nicht viel anders erfolgen, als in einem Rinde, Pferde 2c. 3 



8. 98. 94. Gebundenheit der niederen Aulturftufen. 9293 

1 Ein großer Theil der walzenden „Ueberländer” flammt aus Sonder- 
befigungen, welde die Bauern außerhalb des Hofverbandes haben konnten, 
(Maurer Srohnhöfe III, S. 149), jog. Erbäder (im Gegenſatze der Dienftäder), 

deren Berfauf im Magdeburger Mandate vom 9. Nov. 1707 ganz freigelaffen 
wird. Hier und da freilih, jo 3. B. in Osnabrüd bei den Hörigen, wurden 

die zugelauften Ländereien unveräußerlicher Beftandtheil des Hofes, jobald ein 

Sterbefall darüber gegangen war. Bol. auch 3. Grimm Weisthümer III, ©. 
151. (%. 1363.) Pfeiffer a. a. O., ©. 74. 

2 Hier gilt in der That das Sprüchwort: „getheiltes Gut fommt nicht auf 
die vierte Brut.” (Schwerz Nheinifch-weitph. 2. W. I, ©. 9 ff.) Wie zmweifel- 

haft u. A. in Schleswig-Holftein der Nuten des eigenen Grundbefites für Tage 
löhner ift, f. bei Hanfjen im Archiv f. polit. Del. IV, ©. 443: fie fünnen 

ihre Arbeit darauf nicht fo hoch verwerthen, wie im Tagelohn, bauen iht Korn 

theuerer, als fie e8 faufen würden ꝛc. 

3 Möjer Patr. Phant. III, ©. 264 ff. 

8. 94. 
Wie die vorerwähnten Gebundenheiten des Grundbefißes mit 

den ariftofratiihen Zweden des Lehnweſens und der Gutsherrichaft 
zufammenhängen, leuchtet von jelbit ein. Aber auch der eigen= 
thümliche Familienſinn der niederen Kulturftufen, dem fie ent: 

ſprechen, bat einen ariftofratifchen Charakter. Daß im Mittel: 

alter die zu einer Familie gehörenden Perſonen durdichnittlich 
einander mehr geliebt hätten, als heutzutage, wird Niemand be: 
haupten fünnen;! aber für das Ganze der Familie fühlten fie ge: 
wiß durchſchnittlich mehr Intereſſe, zumeilen jogar auf Koften der 

einzelnen Mitglieder. Man wird bei dem mittelalterlihen Familien— 
finne zuweilen erinnert an den Sinn eines Edelmannes, der feine 

Schweſtern lieber zu alten Sungfern werden, als in eine glüdliche 
bürgerliche Ehe treten läßt. Es hat Zeiten gegeben, wo die Fa: 

milie fich felbft wie einen Kleinen Staat, ihr angejtammtes Gut 

wie ein Territorium anjah,? von dem fie ebenjo wenig geneigt 
war, des größern mirthichaftlihen Gemwinnes halber Stüde dem 
Berfehr zu überlaffen, wie gegenwärtig ein Staat ganze Provinzen 
verkauft. Wollte eine bloß aderbauende Familie ihr Land beliebig 
theilen und veräußern lafjen, jo hätte fie freilih, da nun ihre 
vor⸗ oder nachgeborenen Söhne regelmäßig heirathen würden, Aus: 
fiht, im Laufe der Zeit viel zahlreicher zu werden, als bei ge: 
bundenem Grundbeſitze. Wahrjcheinlih aber wären unter dieſer 
zahlreihen Nachkommenſchaft einzelne jchlehte Wirthe, die ihre 
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Landparcelle aus der Familie herausbringen und für ihre Perjon 
zu Proletariern herabjinfen würden. Nun wird wohl jeder Familien: 

vater, welchem die fernere? Zukunft am Herzen liegt, ſich Tieber 
wenige, aber gutgejtellte Nachkommen wünfchen, als viele proleta- 

riſche. Der Platz, welden die Familie des Grundbefigers in Ge: 
meinde und Staat einnimmt, als eigenthümlich erfennbarer Stein 

des Gebäudes, wird durch Gebundenheit des Beſitzes zwar an 
weiterer Ausdehnung verhindert, aber doch auch jicherer gejtellt; t 

und es liegt im Sinne jedes Mittelalters, die Sicherheit gegen 
Verfall noch höher zu veranjchlagen, als die Möglichkeit des Wachs— 
thbums. Gerade wie noch heutzutage bei vorjichtigen, aber wenig 
Ipeculativen Menjhen! Zum Hauptitamme der Familie können 
die abgetrennten Zweige in der Noth eher ihre Zuflucht nehmen, 
als umgekehrt. Die erkennen die nichterbenden Glieder bäuer- 

licher Familien noch jet in vielen Gegenden an. Die Familie, 
denken jie, muß den Hof behalten, Einer von uns kann ihn nur 

bewirthichaften und diefer Eine muß gut gejtellt werden. Leicht 
mögen bei gleicher Erbtheilung auf den Bauerhöfen mehr Proceſſe 

und tiefjchneidende Feindjeligkeiten der Geſchwiſter vorkommen, als 

ehedem, wo nur eine geringe Abfindung üblih war. Ohnehin 
ift das Vorrecht des Anerben auf niederer Kulturftufe weniger 

drüdend, weil der geringe Betrag der Grundrente und der im 
Boden firirten Kapitalien durch die Reallaſten des Hofes Leicht 
aufgeivogen wird, ? 

1 Empörung des Sohnes gegen den Bater, deffen Politif dem Haufes- 

intereffe nicht zu entjprechen ſchien (Dtto M., Heinrich IV., Friedrich II., Otto- 

far von Böhmen!), Hat im Mittelalter viel weniger fittlih Anftößiges für die 

Beitgenofjen gehabt, als etwas Aehnliches heutzutage haben würde. 

2 Wie fih Staatsbürgerreht und Grundeigenthum in ältefter Zeit wechſel— 

jeitig bedingten, erfieht man u. A. aus den Worten terra Salica bei den Franken, 
arimannia (von arimannus) bei den Longobarden. Abftufung des Wergeldes 
nad) dem Grundbefite: vgl. Kemble Saxons in England I, p. 88, 275. Wait 

D. Verf.Geſch. II, ©. 186. 
3 In Bezug auf die Geburt und Bermählung der eigenen Kinder mögen 

perſönliche Rückſichten und Leidenjchaften zur entgegengejeßten Alternative führen ; 

in Bezug auf die noch ungeborenen Generationen ſchwerlich. Und im jpätern 

Mittelalter gedachte man dieſer letzteren eben mehr, als heutzutage. Selbſt die 

Häufer waren in vielen Städten des Mittelalters unveräußerlicher Familienbefit, 
gleihjam Pfand für die Leiftung der Bürgerpflichten. (Cibrario Economia 

polit, del medio evo Ill, p. 64 fg.) 



8. 94. 95. Gebundenheit, Fideicommifje. 295 

4 Sehr bezeichnend hierfür ift die Intention des Geſetzes, welches die Eng- 
länder 1703 in Irland einführten, daß in Fatholifchen Familien die gleiche Erb- 

teilung fortdauern follte, wenn aber der ältefte Sohn Proteftant würde, jofort 

zu feinen Gunften das englifche Primogeniturrecht eintreten. 

5%. Möfer (Osnabr. Geſch. I, 2, $. 11) meint, der fiebenjährige Krieg 

babe recht Har die Nothwendigfeit gezeigt, nur geringe Abfindungen zu geben. 
Da Hätten die Güter Alles tragen müffen, und die Abgefundenen feien ge- 

flüchtet geweien. — Guten Dienftboten fann nur die Etammfamilie eine dauernde 

Zuflucht gewähren. 

6 Bon Schleswig-Holftein f. Hanffen im Ardiv IV, ©. 442; von Hannover 
Fachtmann Gebundenh. od. freie Veräußerung des bäuerl. Grundeigenth., ©. 60; 
von Altenburg den amtlihen Bericht der Verſammlung deuticher Landwirthe 

dafelbft 1844, ©. 255 fi. Schr merfwiirdige Untheilbarfeit und Primogenitur 
(ohne Rüdfiht auf das Geſchlecht des älteften Kindes) der Stodgüter in der 

Eifelgegend, wo die Sitte Tange Zeit hindurd das Inslebentreten des (fran- 

zöſiſchen) Gefees verhindert hat. Die jüngeren Geſchwiſter, die nun oft zeit- 

lebens unverheirathet blieben und ihrem Erftgeborenen als Knechte dienten, knau— 

ferten wohl mit ihrer ſchmalen Abfindung, um das Erjparte nah ihrem Tode 

wieder an den Stammphalter zurüdfließen zu laſſen. (Schwerz Rhein. mweftph. 
2. W. II, ©. 129 ff.) Neuerdings abgelommen. (Meichensperger Agrarfrage, 
1847, ©. 323.) Bon dem pfälzer Dorfe Gerhardsbrunn ſ. Niehl Familie, 

©. 148. Auch in Frankreich werden hier und da gegen das gemeine Recht 
die Bauerhöfe durch Familienobfervanz zufammengehalten, wobei den nicht 

erbenden Kindern „Napf und Löffel“ im väterlichen Haufe gewahrt wird. So 

in den Pyrenäen (Leplay Reforme sociale, 1864, Ch. 4), in der Bretagne 

(Acad. des Sc. morales et polit. 1863, I, p. 199). 

7 Bol. den wendifch-rügianifhen Landgebrauch (aus der erften Hälfte des 

16. Jahrh.), Titel 123. 

8. 95. 

Bei den großen Familienfideicommiffen ift zwar das 
Dpfer der nichterbenden Kinder,! aber aud ihr Gewinn aus ber 
allgemeinen Stellung ihres Haufes bedeutender. Mit wenig Aus: 

nahmen 3. ®. haben diejenigen Familien des deutſchen hohen Adels, 
melde fih am früheften zur Untheilbarfeit zc. ihrer Güter ent- 

ſchloſſen, an ihrer Spige heutiges Tages die mächtigften Souveräne.? 

Sn Staatsverhältniffen, wie die des 17. und theilmeife auch des 

18. Jahrhunderts, hatten die jüngeren Söhne des Fideicommißabels 

manche politifchen Ausfichten zu ihrer Entſchädigung. Aus ihnen 

wurden in der römifhen und anglikanifchen Kirche vorzugsweiſe 

die hohen geiftlihen Aemter bejegt. Seitdem fich der Adel wieder 

innig mit der Krone befreundet ‚hatte ($. 103), waren fie im 

Staats-, Hof: und Kriegsdienfte die Begünftigten.? In den jtändi- 
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Shen Aemtern hatten fie immer den Vorzug gehabt. (Englisches 
Unterhaus!) Andererſeits aber find die Familienfideicommilfe 
wieder eine mächtige Stüge der Adelsherrſchaft. Soll dieſe nicht 
ganz iluforifch werden, fo müfjen die erblichen oder faftenmäßigen 

Inhaber der Staatsmaht auch an Neichthum der angefehenften 
Klafje ihrer Unterthanen wenigftens gleich ftehen. Und zwar muß 
ihr Reichthum ein ererbter jein, da ſich das eigentlich ariftofratijche 
Weſen (au im beften Sinne des Wortes!) nur dur Gewöhnung 
von Jugend auf bildet. Jenen Reichthum etwa von der Amts— 
gewalt jelber zu entnehmen, würde ebenjo entjittlihend für die 
Herricherklaffe, wie aufreizend für die Unterthanen fein. Alle 
Staatöfenner haben der Ariftofratie im Intereſſe ihrer eigenen 
Lebensdauer die unbefoldeten, ja mit Aufwand befleiveten Aemter 

empfohlen!®? Der auf Handel und Gewerbfleiß beruhende Reich: 

thum ift zu großen Schwankungen unterworfen, gejtattet auch in 
der Regel zu wenig Muße für politifche Thätigfeit. In beiden Rück— 
fihten ift eine anfehnliche Grundrente, die ohnedieß mit dem Stei- 
gen der Bevölkerung und des Volkswohlitandes von felbit abfolut 
zu wachſen pflegt, unftreitig die brauchbarfte Unterlage der arifto- 

kratiſchen Stellung; und durch Fideicommißqualität wird fie auf 
die Dauer am ficherften mit der einzelnen Familie verbunden. ® 

Soweit nämlich von Sicherheit und Dauer bei ſchwachen Menjchen 
die Nede jein kann! — Die fideicommißähnlichen Einrichtungen 
der Bauergüter lafjen das ariftofratifche Princip auch in den unte- 

ren Schichten des Landvolfes einwurzeln. Alle Anerben find in 
gewiſſer Hinficht natürliche Bundesgenofjen der Arijtofratie. Ueber: 
haupt aber gehört es zu den oberjten Grundjägen der mittelalter: 
lihen Ariftofratie, das Volf in Kleine, ftreng abgeſchloſſene Kreife 

aufzulöfen, jeden wo möglich mit bejonderen Privilegien. Der 
Horizont jedes Einzelnen wird dadurch verengert, jeve Aenderung 

des Beitehenden erjchwert, indem unzählige Menſchen fürchten, 

mehr Einbuße zu leiden dur die Deffnung ihres eigenen Kreijes 
für die bisher Draußenftehenden, al3 durch die Deffnung anderer 

Kreije für fich ſelbſt Gewinn zu ziehen. So hat die mittelalter: 
liche Selbjtändigfeit der Kleinen Staaten im Staate ($. 2 ff.) einen 
wejentlih arijtofratiihen Charakter, und die Geſchloſſenheit der 

Familien ift unftreitig die wichtigfte aller hierher gehörigen Er: 
jheinungen. ? 
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1 Bei wirklichen Stammgütern follten die jüngeren Eöhne, welche gegen 
das Majorat eifern, doch wohl bevenfen, daß ohne dafjelbe ja auch ihr Vater 

viel weniger gehabt und Hinterlaffen hätte. Mit Recht fpottet Hugo darüber, 
wenn die Abzufindenden fih nur mit dem Anerben vergleichen, und es natur» 

rechtswidrig nennen, nicht daß fie doch viel mehr befommen, als die meiften 

anderen Menſchen, fondern nur weniger als der Anerbe. Maturrecht, $. 258.) 

Unter Borausfegung einer Apanage, welche dem Nachgeborenen für feine Perſon 

das im Baterhaufe gewohnte Leben fortzuführen geftattet, hat auch J. S. Mill 
Principles II, Ch. 2, 3 und V, Ch. 9, 4 gegen die Billigfeit des Majorates 
feine Einwände, 

2 ch erinnere nur daran, daß Brandenburg ſchon feit 1473, Bayern feit 

1579, Sadjen-Weimar erft feit 1719, die vier Linien von Sadfen-Gotha 

noch ſpäter zur Primogenitur durchgedrungen find. 

3 In der Regel war diefe Verforgung der nachgeborenen Adelsjühne doch 
mit gejeglichem oder thatſächlichem Cölibat verbunden. 

4 Das Unterhaus von 1789 zählte unter 558 Mitgliedern iiberhaupt 216 

irifche Lords und Söhne von britifchen oder irischen Lords, Selbſt nad) der 

Reform von 1831 das Unterhaus von 1864 6 irijche Lords, 115 Söhne und 

Brüder von Lords und 56 Schwiegerjühne derjelben. (Naffe in der Tübinger 
Zeitſchr. 1865, ©. 249. 279.) 

5 Vgl. Aristot. Polit. V, 7, 9 ff. Montesquieu Esprit des loix V, 8, 
6 In Venedig wurden freilich feine Majorate 2c. geduldet, weil der Staat 

gegen das Hervorragen einzelner Familien (auf dem Feltlande!) zu mißtrauijch 
war, Aber die Söhne pflegten nad dem Tode ihres Vaters im älterlichen Haufe 

beifammen zu bleiben, theilten die Erbſchaft nicht, fondern ließen fie durch einen 

gemeinfamen Intendanten verwalten. Machte ein Sohn Edulden, jo wurden 
fie von feiner Dividende abgezogen; dagegen legte man die Koften der Aemter- 
befleidung 2c. gewöhnlich auf das Ganze. — Die Wirkung ſolchen Familien- 

finnes läßt fih im größten Maßftabe an den Erfolgen des Haufes Rothſchild 

beobadten. 

7 Bol. W. Roſcher Umriffe zur Naturlehre der drei Staatsformen, in 
der Berliner Allg. Zeitſchrift für Geſchichte, 1848, S. 381 ff. 

Mobilifirung der höheren Kulturftufen. 

8. 96. 

Durh die Ummandlung des Kriegsweſens in neuerer Zeit, 
namentlich jeit Anfang des 17. Sahrhunderts,! bat die Lehnsver— 
faljung allen höhern Inhalt verloren: jie ift, ſeitdem man ſich 
längft gewöhnt bat, den Vaſallen thatjächlich für den Eigenthümer 
des Lehngutes zu halten, zu einer leeren, oft läftigen, für Familien 
ohne männliche Nachkommenſchaft ſelbſt gefährlihen Form herab- 
gejunfen.?2 Sobald ferner die Ablöfung der bäuerlichen Dienfte 
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und Abgaben vollzogen ift, Fanıı dem Gutsherrn an der Fortdauer 

feines Obereigenthbums und der hiermit zufammenhängenden Auf- 
fihtsrechte wenig mehr liegen. Ohnehin ſetzen diefe Ablöfungen, 
wie auch die Gemeinheitstheilungen und jonftigen nothwendigen Ten— 
denzen der neuern Adergejeggebung jänmtlich bereits eine freiere 

Verfügung auf Seiten des Gutsherrn voraus, 3. B. Unnötbigfeit 
de3 agnatijchen Conſenſes 2c. Weberhaupt aber, je mehr fich neuer: 
dings Bildung, Wohlftand und Kriegstüchtigkeit auch in den mitt: 
leren und niederen Klafjen verbreitet haben, deſto mehr bat die 
frühere halbariſtokratiſche Einrihtung des Staates verſchwinden 

müffen. Wo die jüngeren Söhne des Adels in öffentlichen Nemtern 
gar feinen Vorzug mehr haben, da wird leicht gerade von ihnen 
der lebhaftefte Widermille gegen das Vorrecht des Fideicommißerben 
ausgehen.? Wünſcht einer derjelben als Landwirth, Gemwerbetrei- 
bender oder Kaufmann einen jelbjtändigen Haushalt zu begründen, 
jo läßt fih aufs Genauefte berechnen, wie viel ihm an der Höhe 
feiner Abfindung gelegen jein muß. Nun gehören aber gerade das 

Hinausftreben über einmal Vorgefundenes, das Trachten nach per: 
fünlider Selbftändigfeit und das Berechnen aller Lebensverhältnifie 
zu den mejentlichiten Charafterzügen jeder höhern Kulturftufe. 
Bahlloje Verſuchungen liegen hierin gewiß, aber auch jene beil- 
jame Unzufriedenheit, melde die Mutter aller Verbefjerungen ift. 

Da hört man mohl fragen: Sollen die jämmtlihen Gejchmwifter zu 

Proletariern herablinfen, damit der Erftgeborene durch Reichthum 
glänzen kann!“ Freilich muß eben durch jolde Gejinnung, was 
noch von ariftofratiihen Grundlagen vorhanden ift, bald vollends 
aufgelöst werden; wie ſich denn überhaupt die welthiftorifch be: 
deutenden Ariftofratien vornehmlich durch officielle Mäßigung, welche 
den Mitgliedern des herrichenden Standes große perjönliche Opfer 
aufnöthigte, jo lange erhalten haben. 

In der Negel wirken zwei große politifche Parteien, melde 

ſchließlich durchaus nicht denjelben Zwed verfolgen, doch zur Auf: 
löjung der mittelalterlichen Gebundenheit des Familiengrundbeſitzes 
zujammen, nämlich die demokratiſche und die plutokratiſche 

Partei: jene um den Borzug der Anerben zu bejeitigen und vie 
ariftofratiichen großen Güter zu fprengen; diefe um fchranfenlofer 
ſpeculiren zu fönnen. | 
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‚In England bilden Karls I. „Cavaliere” die letzte Vertretung des alten 
Feudalkriegsweſens; die Truppen Cromwells hingegen find ſchon ganz im Geifte 
der neuern Beit. Die meiften deutſchen Staaten haben denjelben Uebergang 
während des 30jährigen Krieges vollzogen; Kurſachſen ſchon feit 1563. (Weiße 

Churſ. Geſch. IV, ©. 173.) In Frankreich überwiegt unter Heinrih IV. 
das ftändifch-feudale Element der Heeresbildung noch entjchieden, während es 

unter Ludwig XIV., zumal dur Louvois Reformen, jo gut wie befeitigt 

wurde. 

2 Der befannte Grundſatz des Lehnrechtes, allen Bermögens- und Madıt- 
befit im Lichte einer Verleihung von Gott und zu Gottes Dienfte zu betrachten, 
enthält unftreitig eine dauernde Wahrheit. Vgl. Ad. Müller Elemente der 

Staatskunſt II, S. 79. Nur ift nicht einzufehen, weßhalb dieß vom Grund» 

befige und der politiichen Macht irgend mehr gelten foll, als 3. B. vom be- 

weglihen Bermögen und jedem andern Einflufje auf das Wohl oder Wehe des 

Nächſten. Ueberhaupt ift e8 eine Gewiffens-, feine Rechtspflicht, um die es 
fih hier handelt; und es heißt beide, Hecht wie Gewiſſen, gleich jehr gefährden, 

wenn man ihre Gebiete mit einander vermengt. 

3 Um ihrer jüngeren Kinder willen aud von den jeweiligen Fideicommiß- 
inhabern jelbft, welche gerade mit ihrem präfumtiven Nachfolger jo häufig auf 

feinem guten Fuße ftehen. 

4 Schon diefe Frage fett allerdings voraus, daß fih das Gefühl des 
Familienganzen im bedauerlichften Grade verloren hat. Nur follte man die 
Schuld hiervon nicht bloß auf Seite der nachgeborenen Kinder fuchen. Wo bei 

großer Ausbildung und gewohnter Erbtheilung des Kapitals die Gebundenheit 

des Grumdbefites fortdauert, da werden leicht die nach- oder vorgeborenen 

Kinder „Ihmerzlih den Zufall beffagen, der ihre Neltern gerade zu Grund- 
befigern gemacht.“ (Biülau in der D. Vierteljahrſchr. 1840, IV, ©. 171.) 

Schlimme Folgen des englifhen Immobiliarerbrechtes, wenn ein Bürger mit 

Aufopferung feines beweglichen Vermögens, wohl gar unter Contrahirung von 
Schulden, Grundbeſitz erfauft hat: Locke King Injustice of the law of suc- 

cession to the real property of intestates, London 1854. Auch bei den 

Bauern darf nicht immer ein fentimentales Hangen an der alten Scholle vor» 

ausgeſetzt werden: wie Mancher heirathet gerne bei Lebzeiten feines Vaters auf 

einen fremden Hof und überläßt den väterlihen Hof einem abermal aufge- 
beiratheten Schwager! (Bilau a. a. D., ©. 158.) 

5 Ich erinnere an bie ftrengen Lurusverbote zu Sparta und Venedig, an 
die Staatsdisciplin dort, weldhe alle Häuslichkeit vernichtete, an die Polizei 

bier, welche jelbft im herrfchenden Stande fein freies Geſpräch, feine politifche 

Berfönlichkeit auffomnıen Tieß, an den Cölibat der römiſchen Briefterariftofratie 

u. dgl. m. Es ift ein auffallender Beleg zu der felbftfüchtigen Blindheit der 

dänischen Adelsherrfchaft, welche deren Untergang vorbereitete, daß 1547 die 

Edelleute das Recht erhielten, ihre Grundftücde ohne vorheriges Angebot an die 
Derwandten zu verkaufen. (Kolderup-Rojenvinge, $. 131.) Bgl. Roſcher Um- 

riffe 3. Naturlehre der drei Staatsformen in der Berliner Ztſchr. f. Geſchichts— 
wiffenfchaft, 1848, ©. 394 ff. 
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8. 97. | 
Auf den höheren Stufen der Volkswirthſchaft bedarf natürlich 

der Landbau mit feiner wachſenden Intenſität immer größerer 

Kapitalmengen, melde doch nur ausnahmsweiſe von den Grund: 
eigenthümern ſelbſt erjpart fein Fünnen. Dagegen vermehrt fich bei 
den übrigen Volksklaſſen das bemeglihe Kapital, das gerne zum 
Ankauf oder zur Verbeſſerung von Grundftüden hergegeben wird. 
Selbft der hohe Preis des Bodens reizt die Eigenthümer ſowohl 
zum Beräußern als zum Berpfänden an. Im Mittelalter wäre 

das legtere gewöhnlich nur eine Methode gewejen, den Grundftod 

des bäuerlichen oder gutsherrlichen Vermögens anzugreifen; jebt 
kann es der beite Weg fein, dieß Vermögen zu mehren. Wie 
läftig aljo nah allen Seiten hin müßte jett die Fortdauer der 

alten Berpfändungshindernijje wirken! — Je mehr fi) ferner die 
Landwirthichaft zur Wiſſenſchaft und Kunft entwidelt, um jo mweni- 
ger kann man darauf rechnen, daß ein Landmann ſchon deßhalb, 
weil er Sohn eines andern Landmannes iſt, fie gehörig veriteht. 

Es würde aljo die Unverkäuflichkeit der Landgüter im Ganzen oft 
gerade die fähigften Berjonen von ihrer Bewirthſchaftung abhalten. !? 
Und was die erjchwerte Veräußerung einzelner Theile betrifft, jo 
wird nach $. 48 mit jedem verjchiedenen Grade landwirtbichaftlicher 

Antenjität, welchen die Umftände gebieten, auch eine entjprechend 
verſchiedene Größe der Landwirthichaftsgüter die beſte. Konnten 
vormals die Güter für eine zeitgemäße Beitellung jehr Teicht zu 
flein werben, jo ift e3 heutzutage mindeſtens ebenjo möglich, daß 

fie zu groß bleiben. Wie oft mag e3 bier gerathen jein, durch 
Derfauf eines fchlecht gelegenen Theils die fehlenden Kapitalien 
berbeizufchaffen, womit das Uebrige meliorirt werden ſoll!“ Ueber: 
dieß erfordert beinah jedes andere Wirthſchaftsſyſtem auch eine andere 
Combination der verjchiedenartigen Grundftüde; jo daß eine Ge: 

ftalt des Gutes, welde für das bisherige Syſtem gerade recht 
pafjend war, eben darum, wenn fie unwandelbar fortvauern joll, 

den Mebergang zu höheren Syſtemen gewaltig erjchweren Fann. 
— Fragt man bei Erbtheilungen, ob es räthlicher ift, ein großes, 
aber tief verjchulvetes Landgut zu bemirtbichaften, oder ein Eleineg, 
aber jchuldenfreies: jo liegt auf höherer Kulturftufe ganz regel: 

mäßig die zweite Entſcheidung im Intereſſe der Bolkswirthichaft. ® 

Es wird alsdann viel eher möglich fein, bedeutende Meliorations— 
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fapitale in den Landbau zu loden; und der britte Factor jeder 
landwirtbichaftlichen Production, die Arbeitskraft, muß durch Ber: 

ſchlagung fehr großer Gitter und deren Folge, Populationszunahme, 
bald von jelbjt wachſen.s In allen diefen Nüdfichten würde man 
durch Einführung genauen Buchhaltens über Koften und Erträge 
jedes einzelnen Grundjtüdes und Wirthichafszweiges einen Fort: 
Ichritt der Erfenntniß begründen, der vielleicht ebenjo groß wäre, 

al3 wenn alle Landwirthe über die technijche Seite ihres Gewerbes 
durch chemijche und phyfiologische Studien zu rechter Aufklärung 
gelangten. Aber freilih, was hilft die Erfenntniß praktiſcher Dinge, 
wenn man fie nicht bethätigen darf? 

1 In Spanien war die ungeheuere Ausdehnung der Fideicommiß- und 
Etiftungsgüter Urfache, daß Kapitaliften, welche ſich anfaufen wollten, ein 

Grundftüd in der Regel mit dem 6bfachen des jährlichen Ertrages bezahlen 
mußten (Jovellanos bei Delaborde, p. 130), obſchon das Land gewiß fein ab- 

folut fapitalreihe® war. (Bourgoing Tableau I, p. 248.) 

2 Selbft vom Standpunkte der einzelnen Familie betrachtet, hat die Un« 
verfäuflichkeit der Landgüter, wenn man ihre Verſchuldung nicht mehr hindern 

Tann, jchwere Bedenken. Mir ift ein Fall befannt, wo eine adelige Familie 
zu Grunde ging, weil das Lehnrecht fie erhalten wollte, und deßhalb der Ber- 
fauf ihres Gutes bis zur Bolljährigfeit der nachgelaffenen Kinder verſchoben 

werden mußte. In Irland wirkten früher die vielen Entails, wodurch ver- 

ſchuldete Grundbefiger in ihrem faft bloß nominellen Eigenthume gehalten 
wurden, ähnlich wie Gejege, die etwa banferotte Kaufleute durchaus vor dem 

Concurſe zu ſchützen beabfidytigten. (Tuke Visit to Connaught, 1848, p. 39.) 

Bgl. unten $. 126. 

3 &o wurde 3. B. vor 1830 im mwürttembergifchen Oberlande von den 
Behörden faft einftimmig über die Größe der Bauerhöfe geflagt. Der Wirth 

fonnte gar oft nicht genug Bieh, Gebäude zc. dafür anjchaffen, weil ihm Ber- 

äußerungen und Pfandanleihen verboten waren. Daher nur ein Heiner Theil 

des Ganzen beftellt wurde; das Meifte blieb als Weide liegen, auch wenn es 

den übrigen Umftänden nach viel höher genutt werden fonnte. (Mofer Bäuer- 
liche Yaften der Wirttemberger, 1832, ©. 21 fi.) Aehnlid im Hohenlchefchen: 

Tübinger Ztihr. 1845, ©. 339 fg.; früher in Pommern: Walded Unzertrenn- 
lichkeit der Bauergüter, 1784, ©. 231. Ueber die landwirthichaftliche Noth- 

mwendigfeit eine8 dem Gutsumfange entjprehenden Kapital ſ. Gasparin 

Revue des deux mondes, Janv. 1843, p. 73 ff.; vgl. ſchon Cato De re rust. 3. 

Columella I, 4. v. Riedeſel Ueber parcellenmweife Berpachtung größerer Land— 
güter, 1846, ©. 59 berechnet, daß auf feinem Gute (von 640 pr. Morgen) 
ein Theil der Grundftüde gar feinen Reinertrag abwarf und nur dur Par- 

cellenverpadhtung recht genutst werden fonnte, 

4 Umgefehrt nur in dem Falle, wo ein ausgezeichneter Wirth auf eine un« 
gewöhnliche Wirkfamkeit der Unternehmerleiftungen rechnen läßt. Hier wird 
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dann aud für den Standpunkt der Privatwirthichaft die größere Gefährlichkeit 
der erften Alternative durch größere Gemwinnausfichten überwogen. 

5 Hinterläßt ein Bauer drei Söhne mit einem Hofe von 30000 Thlr. 
Werth, jo werden ſich bei gleicher Realtheilung des letstern alsbald drei land— 
wirthichaftliche Arbeiterfamilien bilden, und jede derfelben für ihren Grund- 

befig von je 10000 Thlr. Werth bedeutende Kapitalien aufborgen können. Ueber— 

nimmt ein Sohn den ganzen Hof und belaftet denjelben mit 20000 Thlr. 
Schulden, um feine zur Stadt ziehenden Brüder hinauszuzahlen, jo fann er 
ſchwerlich außerdem noch Meliorationskapitalien aufborgen, und es bildet ſich 

nur eine neue Arbeiterfamilie auf dem Lande. — Rau Ardiv IV, ©. 452, 

erzählt von einem mäßigen Gute bei Heidelberg, das unter drei Söhne ver- 

theilt worden, und wo nun der eine Sohn auf feinem Drittel mehr erntet, 

als der Bater ehedem auf dem Ganzen. Aehnlih im Thurgau nicht jelten. 
(Pupikofer C. Thurgau, ©. 72.) Ein noch auffallenderes Beifpiel: Columella 

IV, 3. Mebrigens fpringt der Nachtheil zu Heiner Güter mehr in die Augen, 
als der zu großer, „da man hier die fehlende Bevölkerung nicht fieht, dort 

hingegen die dürftige ſieht.“ (Billau Staat und Landbau, ©. 49.) 

6 Alles, was in der Lanbwirthichaft die praftiiche Anwendung der rich- 

tigen Erfenntniß hindert, ift offenbar um fo ſchädlicher, je weniger man fich 

mit den freiwilligen oder halbfreimilligen Gaben der Natur begnügen darf, 
d. 5. alfo je mehr fonft eine intenfive Beftellung angezeigt wäre. So ift 

in allen übrigen preußifchen Provinzen der für die Grundſteuer abgejchätte 

Neinertrag des gewöhnlichen Privatbefities relativ höher, als diejenige der 

Lehen- und Fideicommißgüter: am meiften in Schlefien (41:22 Sgr. pro 

Morgen), der Rheinprovinz (65:45 Egr.) und Sadjen (66:49 Egr.); am 

wenigften in Brandenburg (29 : 25 Sgr.), Pommern (26 : 23 Sgr.) und Pofen 

(22:20 Sgr.). Dagegen ift in den mindeftkultivirten Theilen der Provinz 
Preußen das Berhältniß umgekehrt: im R.-B. Königsberg 22:28 Egr., im 

RB. Gumbinnen fogar 19:29 Sgr. (Meiten a. a. DO. IV, ©. 463 fi.) So 

wurden in Medienburg, obſchon das medlenburgifche Lehnrecht verhältnigmäßig 

wenig bindet, doch 1815—1855 die allodialen Nittergüiter pro Hufe durchſchnitt— 
lih 19-8 Proc. theuerer verfauft, al die Iehnbaren. Noch 1770—1814 waren 

umgelehrt die Lehngüter durchſchnittlich 97 Proc. theuerer geweſen. (Amtl. 
Beitr. z. Statift, Medlenb. I, 2, ©. 7.) 

$. 98. 

So hat denn auch die Gejeßgebung der meiften Völker beim 

Uebergange zu den höheren und höchften Kulturftufen jene Fefjeln 
des Agrarverkehrs entiveder ganz aufgehoben, oder doch wejentlich 
erleihtert.1? Das Ertrem diejer Richtung, wo man die Grundftüde 
juriftifch nicht anders behandelt, als Mobilien, heißt Mobilifi- 
rung des Bodens. Ein harakteriftiiher Gegenfag, daß man 
im Mittelalter ſelbſt die Kapitalien und Arbeiten zu immobiliſiren 
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ftrebte (Nentenfauf, glebae adscriptio), neuerdings jelbit vie 
Grundftüde zu mobilifiren! Völlig bat dieß in der Negel nur 
während großer Kriegs: oder Nevolutionsbewegungen durchgeſetzt 
werden können, welche die taujendfältig dagegen jtreitenden Ge— 

mwohnbeiten, Familien: und Etandesintereffen vorübergehend zum 
Schweigen bradten. — In England hatte jhon Heinrih VII. 

angefangen, die großen ariftofratifchen Gütercomplere zu lodern. 3 
Heinrich VIII. geftattete, über alles Allodialland (soccage) frei 

zu verfügen (32 Henry VIII. c. 1); und da die Revolution unter 

Karl I. (1646, bejtätigt 1656), ſowie jpäter, nach Wiederherftel- 

lung des Thrones, Karl II. alle Zehen in Allovialland verwandel- 
ten (12 Charles II. c. 44), jo war damit eigentlich die Mobiliſi— 

rung desjenigen Grundbeſitzes, der nicht in bäuerlicher Abhängig- 
feit geftanden hatte, wiefern fie vom Staate abhing, vollzogen. +5 
— In Frankreich hob die Revolution nicht allein die Lehns— 
berrlichkeit auf (11. Aug. 1789), jo wie alle Standesverjchieden- 

heit der Grundftüde und alle Vorrechte des Alters und Geſchlech— 
tes bei der Erbtheilung (28. März 1790): fonvdern ihr Beftreben 
ging auch fehr bald dahin, dur große Einfchränfung der Tefta- 
mentzfreiheit daS Gegentheil der früheren Speale von Gebunden: 

beit de3 Samilieneigenthbums zu erzwingen.6 Der Code Napoleon 
verbindet mit einem Eigenthumsbegriffe, der feine anderen Schran- 
fen, als die Gejege und Verordnungen des Staates Fennt (Art. 
544), die ausdrüdlichen Beſtimmungen, daß weder Natur noch 

Herkunft der Vermögenstheile auf deren Vererbung Einfluß haben 
(732), daß Niemand gezwungen ift, feine Erbihaft mit Anderen 
ungetheilt zu behalten (815), daß Subftitutionen im Allgemeinen 
verboten find (896). — In Preußen hatten die Verſuche Fried: 
rih Wilhelms I., die Lehen zu allodificiren (1717), nur den Zweck, 
ftatt des Ritterdienftes eine Geldzahlung durchzuſetzen; Familien: 
recht und Erbfolge blieben dabei unberührt. Friedrich M. drang 
nur auf Theilung der unmäßig großen Bauerhöfe.® Aber in ver 
Berjüngungsperiode von 1807—1813, wo durch Entfefjelung aller 

Volkskräfte der niedergeworfene Staat wieder aufgerichtet werden 
ſollte, beftimmten ſchon das Edict vom 9. Dct. 1807 und das 

Landesfulturedict vom 14. Eept. 1811, ein Werk Thaer’3, „daß 

jeder Grundbefiger ohne Ausnahme befugt ift, über feine Grund: 
jtüde injoferne frei zu verfügen, als nicht Rechte, welche Dritten 
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darauf zuftehen und aus Fideicommifjen, Majoraten, Lehnsverband, 
Schuloverpflichtungen, Servituten u. dgl. m. berrühren, dadurch) 

verlegt werden.“ In der Regel. daher unbeſchränkte Dispofition 
binfichtlih der Vergrößerung, Verkleinerung, Weberträgung und 
Theilung der Güter.? Auch jollte jede Familien» und Fideicommiß— 
ftiftung dur einen Familienjchluß beliebig abgeändert oder ganz 
aufgehoben werden fünnen. Seit 1850 it die Verwandlung der 

Lehen in freies Eigenthum verfafjungsmäßig in Ausficht ge 
ſtellt. 01112 13 

1 In einzelnen Gegenden, welche befonders früh entwidelt, namentlich auch 

für den Berfehr mwohlgelegen waren, läßt fi ein gewifler Grad von Mobili: 

firung auffällig früh nachweifen. So 3. B. in Flandern ſchon während des 

12. und 13. Jahrh. (Warnkönig Flandr. Staats- und Rechtsgeſch. III, 1, 

©. 97. 93 fg.); in den niederländifhen Kolonien, welche gleichzeitig fo viele 

Samentörner der höhern Kultur im nördlichen Deutſchland verbreitet haben. 
(Luffer Bom flämifhen Recht in der goldenen Aue, $. V.) Ueber die Hin- 

neigung alles Koloniallebens zur Mobilifirung: W. Roſcher Kolonien, Kolonial- 

politif und Auswanderung, ©. 81 ff. 89 fi. 99 ff. 112 ff. Schon im erften 

isländischen Landrechte, 50 Jahre nad) Gründung der Kolonie, war das nor» 

difche Odelsrecht wejentlich beſchränkt. (Dahlmann Dänifhe Geſch. II, ©. 116 ff.) 

In manden Gegenden der deutjchen Nordfeeküfte ſchon 1181 und 1312 gleiche 

Erbtheilung zwifchen Brüdern und Schweftern, ſowie freie Berfäuffichkeit der 
hereditas, (J. Grimm Weisthümer II, ©. 218.) Während des ganzen fpätern 

Mittelalters zeigt das fränkische Recht eine viel größere Beweglichkeit de Grund- 
befites, als das ſächſiſche, was zum Theil der Berjchiedenheit des Stamm- 

harakters, zum Theil aber auch gewiß der frühern Kultur des Rheinthals, 
Belgiens ꝛc. zugejchrieben werden muß. 

2 Es ift eine wahre Krankheit des deutſchen Volkslebens, daß man im 
16. und mehr no‘ im 17. Jahrh. die Netractsredhte, an deren Ermäßigung 

und Aufhebung man hätte denken follen, auf eine Menge neuer Berhältnifie 

ausdehnte. Gerber (Syſtem des deutjchen Privatredhts, 8. 175) jchreibt dieß 

mit Recht der engherzigen und egoiftiichen Individualiſirung zu, welde den 

allgemeinen Charakter des abgejhwächten deutjchen Lebens in Zünften und Ges 
meinden feit dem 17. Jahrh. ausmadıt. 

3 Bgl. Baco Sermones fideles, Cap. 29. 34. Die richterlihe Procla- 
mation des Verkaufes bewirkte nach fünf Fahren Unanfechtbarfeit der dadurch 

begründeten Eigenthumsverhältniffe. (Hallam Constitutional History, Ch. 1, 
Reeves History of the English law IV, p. 133.) 

4 Schon Jacob I. hatte den Plan, das Lehnweſen gegen eine jährliche 

Nente abzulöfen, (Blackstone Commentaries Il, p. 77.) Karl II. verzichtete 
auf die feudalen Einkünfte (namentlih aus Beräußerungsgebühren) und An- 

iprüche der Krone gegen Bewilligung einer immerwährenden Bier- und Brannt- 
weinaccife, Nur die früheren Jagd» und Fiſchbannrechte wurden wiederher- 
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geftellt. Bladftone erklärt dieß Gefe für wichtiger al$ die Magna Charta, 
(Comment. II, 5.) Die freien Bauern auf unfreiem Gut (villenagium privi- 

legiatum) und die unfreien Bauern auf unfreiem Gut (villenagium) wurden 

übrigens davon gar nicht berührt. 
5 Helferih in der Tübing. Ztſchr. 1854, ©. 124 ff. In den B. Staaten 

wurde zwar gleih nad dem Abfalle von England das Erftgeburtsrecht aufge 
hoben, aber Subftitutionen find nicht verboten, und viele Staaten beſchränken 

die Teftirfreiheit nur infofern, al® man der todten Hand nicht beliebig ver: 
machen darf. Andere haben im Wefentlichen das englifche ©, von 1833 ein- 
geführt. (Tocqueville Democratie aux E. Unis I, p. 321 ff. Kent Com- 
mentaries IV, p. 1—22.) 

6 Am 7. März 1793 jedes Teftament verboten. Selbft nad dem C, C. 

Art. 913 ff. darf 3. B. der Vater eines Kindes nur über die Hälfte feines 

Bermögens frei teftiren, bei zwei Kindern nur über 1/, bei mehr Kindern nur 
über 1/, Das Gejeß vom 6. Zar. 1794 Hatte fogar von der Heinen portion 
disponible = 1/, nur zu Gunften eines Nichtverwandten Gebrauch zu machen 
verftattet! Erſt Napoleon auch zu Gunften von Inteſtaterben: 4. Germ. VIII, 

7 Nah den G. vom 25. Oct. und 14. Nov. 1792. Früher waren die 
Subftitutionen bloß im Bezirke von 10 Coutumes, d. h. ungefähr in einem 
Fünftel des Reiches, verboten oder weſentlich befchränkt gewejen. Napoleons 

Majorate follten das höhere Stodwerk des neuen Berbienftadels bilden, wozu 

die Ehrenlegion den Grund gelegt. Indeſſen durfte nach dem ©. vom 1. März 

1808 der F. E.Stifter von feinem Vermögen nur einen Kindestheil und bie 

portion disponible binden. Erbliche Titel gab Napoleon bloß auf Grund eines 
Majorats. VBgl. deffen Brief an feinen Bruder Joſeph 3. Juni 1806: „Durch 
den Code Civil werden alle Neichthiimer bald zerftreut; nur die Yamilien 
bleiben groß im Lande, welche Du durch F. E. erhalten willſt.“ Allein wie 
ſchon Napoleon felbft die Bildung eines wirflih unabhängigen neuen Standes 
gewiß nicht geduldet hätte, fo verlor feine Schöpfung bald dadurch ihren Grund, 
daß viele der vornehmften Majorate, aus polnifchen (1807 = 28M. zum Werthe 

von 20 Mill. Fr. geftiftet), deutfchen, itafienifhen Domänen beftehend, mit 

der franzöfifhen Weltherrichaft zugleich fielen. (Insgeſammt 3081 mit faft 

29 Mill. Fr. Einkünften) Die Reftauration fuchte 5. März 1819 die Pairie 
auf F. C. zu begründen; allgemeiner 6. Febr. 1824. Ausdehnung der Majorats- 
befugniß 17. Mai 1826; Beichränfung 12. Mai 1835 (dem Staate die Grün— 
dung neuer Majorate verboten), mehr noch 11. Mai 1849, wo die fon im 
zweiten Grade vererbten M. für frei erflärt wurden. Am 1. März 1834 gab 

es in Frankreich 529 M. von Privatgütern (212 aus der Kaiferzeit, 242 aus 

der Reftauration) mit 3911857 Fr. jährlich. Ferner 78 mit Pairien verbundene 

von jährlih 926092 Fr., 1889 aus dem faiferlichen Domaine extraordinaire 

von jährlich 3739627 Fr. (Journ. des Econ., Juill. 1857, p. 7 fi.) 

8 Die Inſtruction an das Generaldirectorium (1748) erflärt es für eine 

Hauptfadhe, die Bauerhöfe von 5, 6 oder mehr Hufen unter 2, 3 oder mehr 

Söhne zu theilen. Zährlich follen dem Könige Kiften der neuangefeten Bauern 

vorgelegt werben. (Preuß. Jahrbücher, 1862, October, ©. 346.) 

Rofcher, Syftem der Volkswirthſchaft. 11. 20 
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9 An Berpfändungsfreiheit wurde fürs Erfte noch nicht gedacht: vgl. Edict 

von 1807, 8. 8. Bielmehr hebt das Landeskulturedict ($. 1) unter den guten 

Folgen der freien Parcellirung namentlich aud die Bewahrung der Güter vor 
Schulden hervor. 

10 Art. 40 fg. der Berfaffung; vgl. Ablöjgs-G. vom 2. März 1850, 8. 2. 
Das Verbot der Berfaffung, nene F. C. zu gründen, wobei die Umwandlung 
der bisherigen zu freiem Eigentum in Ausficht geftellt war, dur ein ©. vom 

5. Juni 1852 außer Kraft geſetzt. In allen 8 alten Provinzen umfafjen die 

Lehn- und Fideicommißgüter (ohne die fog. Thronlehen) zufammen 6651835 
Morgen, wovon auf Ponımern 1727022, Brandenburg 1263286, Schleften 

1668163, Sachſen 742895 fommen. 

11 Wie der aufgeflärte Abjolutismus im 18. Jahrh. confequenter Weife nicht 

umbin fonnte, die Zerſchlagung der (geometriih wie ökonomiſch) großen Güter 
zu begünftigen, fo verordnet das bayerijhe Mandat vom 24. März 1762, 

Pt. 15, daß nicht nur die größeren, fondern auch die Güter, welche mehr 

Boden haben, als mit dem Viehe bejchlagen werden kann, ex officio zertriim- 

mert werden follen, doch nicht unter ein Achtel der bisherigen Größe. Auch 

bei Goncursverfäufen joll parcellirt werden, falls fich fein Käufer des Ganzen 

findet. Gutsbeſitzern, die fi ohne merflihe Schuldenlaft behaupten, ift Zer- 

triimmerung wider ihren Willen nicht zuzumuthen; haben fie jedoch mehrere 
Kinder, jo ſoll ihnen die Obrigkeit zur Theilung unter diefe nahdrudfam zu— 
fprechen. (3. Aug. 1772, Pkt. 3 fg.) „Gebundenheit der Güter zieht die jchäd- 
lichſten Folgen nad fi.” (Neuenburg. Landtagsabich. 23. Dec, 1782.) Noch 

1805 jollte die „Güterzertrümmerung nad den beftehenden Normen auf jede 
mögliche Art befördert werden.” Trotzdem gab es in Bayern 1853 nur 879550 
Privatbefiger landwirthichaftlichen Areals, auf deren jeden durchſchnittlich 14-5 

Tagewerk — 19-2 preußifhe M. kamen. (Oberbayern hatte 1387000 Barcellen 
mit 2711000 Tagw., Unterfranfen 4046000 P. mit 1388000 Tagmw.) Vgl. die 
amtl. Beiträge z. Statiftif v. Bayern, Heft VII. Allodificirung der Lehen vor— 
bereitet 5. Juli 1802, durchgeführt im 2. Edicte von 1808 (88. 7 ff. 200 ff.) 

und im 2. Ablöfungs:©. vom 4. Juni 1848. — Flir die NRheinbundszeit ift 

harakteriftiich die Gemeintheilungs- Ordnung Heſſen-Darmſtadts vom 9. Juli 
1808, welche ſchon eine beſchränkte Theilbarkeit zur Bildung Heiner Wirthichaften 

verftattet; jodann aber die Verordnung vom 5. Nov. 1809, worin die Leib— 

eigenichaft aufgehoben, das Kolonatreht in volles Eigenthum verwandelt, die 

Untheilbarkfeit der Güter nebft dem Anerbenrechte abgejchafft werden. Aufhebung 

des Lehnsverbandes: 2, Mai 1849. So verbot Württemberg 4. Juli 1809 

jede Errichtung neuer Bauerlehen; 6. Juli 1812 beftimmt, daß Allodification 

der Bauerlehen auf jede Art begünftigt werben follte, dody immer noch mit 
freiem Confens beider Parteien; 1817 alle Erblehen zu frei veräußerliden und 

theilbaren reinen Zinsgütern gemacht, bei Falllehen die Allodification erleichtert. 

(8. 142.) Alle älteren F. €. 1812 aufgehoben, nachdem ſchon 22. April 1808 
alle Succeffionsbeftimmungen, welche dem Landrechte widerſprächen, ſelbſt bei 

den früher Reichsunmittelbaren, verboten worden. Ju Hannover Ablösbar— 
feit der Lehnrechte nah den ©. vom 13. April 1836, 19. Juli 1848 und 
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24. Jan. 1851; nur die dem Heimfalle jehr nahen Lehen find ausgenommen, 
Allodificirung in Baden: ©. von 1802, $. 3, neuerdings 19. April 1856; in 
Weftphalen ©. vom 28. März 1809. In Oldenburg Aufhebung des Tehns- 

verbandes und der Fideicommiffe: 28. März 1852. Bol. Deutihe Orund- 

rechte 8. 39. 
12 Mafregeln des italienischen Abfolutismus gegen die F. C.: del Re 

Descrizione di Napoli, 1830, I, p. 160. Crome Staatsverwaltung Toscanas 
unter Feopold, I, ©. 204 ff. Die fpanifchen Majorate ſchon von der Fofephini- 
ihen Berfafjung aufgehoben; abermals 27. Sept. 1820 und 19. Juni 1821, 

13 Sogar Defterreich, wo noch feit 1749 wiederholte Gejege die bäuerliche 

Untheilbarkeit fefthielten, hat durch Hofdecrete von 1773, 1780, 1786 und 87 

die Parcellirung zu großer Bauergüter erlaubt und gewünſcht; nur follte ein, 
nad) der Steuer bemeffen, ganzer Bauerngrund höchftens in vier Theile zer- 
fallen. Auch die Abtrennung von Grundftüden herrfchaftliher Güter an deren 

Unterthanen mit obrigfeitlicher Genehmigung erlaubt. (1. Sept. 1798.) Allo- 
dificationsgejeg vom 8. Jan. 1789. Gleichwohl ſprechen Geſetze von 1790, 

in Tyrol 1795, die Erftgeburtsfolge der Banergüter als ftrenge Regel aus. 
(Stubenraud Handbuch II, ©. 451 fg.) Am 7. Jar. 1813 und 29, Mai 1816 
ward die Allodification wieder verboten. Auch die V. vom 12. Jan. 1853 läßt 

die Lehngejege unverändert fortdauern. Charakteriftifh, wie nach 1849 das 

abjolutiftiihe Bachſche Syftem die Bildung von F. C. erfchwerte, das mehr 
ariftofratifch- ftändifche Goluchowskis fie befürderte. 

8. 99. 

Jede Freiheit ift ein Segen nur injofern, als die guten Kräfte 

dadurch zu höherer Entwidlung fommen. Auch die freie Ber: 
äußerung, Theilung und Berjhuldung des Bodens 
fann jo lange gewiß, aber auch nur jo lange für einen 
Fortjhritt der ganzen Volkswirthſchaft gelten, wie 
fie zu höherer Intenfität des Landbaues führt. Es 
ift der Wahlſpruch jeder echten Reform: „Sch bin nicht gefommen 
aufzulöjen, jondern zu erfüllen!” Wenn die Landgüter durch Thei- 
lung zwar geometrijch Kleiner werden, aber im Sinne von 8. 47 
mindeſtens gleich bleiben; wenn die Veräußerung nur dazu dient, 
geſchicktere Wirthe und nachhaltigere Wirthichaftspläne auf den 

Boden zu bringen; wenn die Verfhuldung Meliorationen bewirkt, 
melde den Reinertrag mehr fteigern, als der Zins des geborgten 
Kapitals beträgt: jo wird das Landvolf nicht allein zahlreicher, 
jondern auch gebildeter und wohlhabender. Außer dem Rohertrage 
der Landwirthſchaft wächſt auch ihr Ueberſchuß über die nothwen— 
digften Bebürfnifje der Producenten, wovon die Nichtlandwirthe 
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ernährt werden, Sinken einzelne Familien, fo jteigen wieder andere, 
und zwar in größerer Zahl und zu höherer Bedeutung. Das Ver: 
bältniß der landwirthſchaftlichen Stände unter einander braucht fich 
wenigſtens nicht nothwendig zu verändern, weil die großen, mitt: 
leren und Heinen (nad) $. 47) Güter in gleihem Maße zunehmen 
fönnen. Freilich gefchieht die nur da, wo die wachjende Inten— 

fität des Anbaues mit einiger Gleichmäßigfeit auf Kapital: und Ar- 
beitzufäßen berubet. Einjeitige Kapitalvermehrung im Landbau 
würde ebenjo leicht eine Katifundienwirthichaft herbeiführen, mie 

einjeitige Arbeitsvermehrung eine Zwergmwirthichaft.! Es hängt aber 
gewiß mit der Mobilifirung zufammen, wie viel rajcher ſich Frank: 

reich von den Napoleoniſchen Kriegen erholt hat, als von denen 

Ludwigs XIV. 
Wer die rechtzeitige Loderung der alten agrarifchen Ver: 

fehrafefjeln aus „conjervativem“? Grunde verzögert, follte wohl 
bedenken, daß eben dadurch alle neugebildeten Kapitale und Talente 
faft gezwungen werden, ſich der Stadtwirthichaft zuzumenden. Diefe 
legtere folglih, ohnehin ſchon zu raſcherem Wachsthume geneigt,3 
muß bei folder fünftlihen Förderung noch viel mehr der Land 
wirtbichaft über den Kopf wachſen. Und doc iſt es eine ebenfo 
verbreitete, wie begründete Annahme, melde der Stadtwirthichaft 

im Allgemeinen mehr progrejjiven, der Landwirthichaft mehr con— 
jervativen Charakter zufchreibt.? (Oben $. 20.) 

1 Bon den Störungen diefes wohlthätigen Gleichjchrittes zwischen Mobili- 

firung des Grundbefiges und Intenfivirung der Landwirthichaft, ferner zwiſchen 

Kapital» und ArbeitSvermehrung in der legtern, |. unten 8. 139 ff. Ebenda 
von den Heilmitteln gegen dieje ſchwere Krankpeit der Volkswirthſchaft. 

2 Solche confervative Gründe fallen mit den ariftofratifchen doch nur theil- 
weife zuſammen. 

3 Man vergeffe nicht, daß bei fteigender Kultur die Grundftüde ohnehin 
eine immer Heinere Quote des Volksvermögens zu bilden pflegen. 

4 In Portugal gehörten zu Anfang des 19. Jahrhunderts drei Viertel aller 
Grundftüde, und zwar vorzugsweije die befferen, dem Domanium, den Ritter- 

orden, Klöftern und Mannlehen (morgados). Dabei waren zwei Drittel des 

Landes unbebaut; während im 13. Jahrh. regelmäßig Kornausfuhr ftattgefunden 

hatte, foll der Staat um die Mitte des 18. Jahrh. nicht für ſechs Monate feinen 
eigenen Brotbedarf producirt haben. (Ebeling Beihreibung von P., ©. 44 fg.) 

Diefes Mißverhältniß begann feit den großen GSeefahrten, ſchon vor König 

Manoels Gejeten, daß unbebautes Land dem Urbarer gehören ſollte. (Sesmaria.) 

Bol. Schäfer Port. Geſch. III, S. 29. V, ©. 388. Offenbar, weil die Volks. 
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wirthſchaft im Ganzen jetzt wuchs, aber die Agrargejee das entſprechende Wachſen 
der Landwirthichaft Hinderten. Erſt 1834 bedeutende Reformen, die auch als- 

bald eine Production des Landes über feinen Bedarf ermöglicht haben. 

8. 100. 

Aber auf der andern Seite auch ja feine Mobilifirung 

vor der Zeit!! Nichts ift vrüdender, furchtbarer, al3 mittel- 
alterliche Berjonenverhältnifje verbunden mit den Güterverhältniffen 

der höheren Kulturftufen. Hier finden ſich alle Härten der niedern 
und hohen Kultur beifammen, melde gewöhnlich doch, bei mehr 

confequenter Gejepgebung, einander ausſchließen: unfreie Concur— 
renz auf Seite der Schwachen, Beweglichkeit, Raſt- und Rückſichts— 

lofigfeit der Speculation auf Seite der Starken. Es ift ſchwer zu 
fagen, ob jener alte Profruftes die Heinen Reiſenden mehr verlegt 
bat, die er im langen Bett ausredte, oder die großen Reifenden, 
welche über das Furze Bett amputirt wurden! Co rührt ein jehr 
großer Theil der altrömiſchen Bolkskrankheiten daher, daß man 

bier jo früh die Freiheit des Eigenthums durchführte, während die 
Unfreiheit der Perſon in der Sklaverei fortbeitand.?3 Bei ftatio- 

nären Bölfern würde gejeglide Firirung eines an fich zeitgemäßen 
Landtheilungsverhältnifjes Wirthen von mittlerer Tüchtigkeit gleich- 
gültig jein, die unterdurchſchnittlichen aber ebenjo viel ftügen, wie 
die überdurchſchnittlichen feffeln. Und jeder Hiftorifer weiß, daß 
eine Zeit jo gewaltigen Wachsthumgs, wie es die Hauptvölfer Eu: 
ropas während der legten hundert Jahre gehabt haben, nicht Negel, 
fondern Ausnahme it. Freilih darf auch der Praftifer nicht über: 
ſehen, wie mächtig die volle agrarijhe Gebundenheit dazu beitra- 
gen fann, ein übrigens mögliches Wahsthum der Volfswirthichaft 
zurüdzubalten. — Aber eine mäßige? Zahl von juriftifc 
wohl eingeridteten ($. 91) Familienfideicommiffen, 
gut vertheilt im Lande und Beligern gehörig von foldem Reich: 
thume, daß fie auch ohne Anleihen mit der gehörigen Intenfität 
bauen und ihre jüngeren Kinder ſchon aus ihren Einkünften reich- 
lich verforgen fönnen: dieß Verhältniß brauchte jelbft auf der höch- 

ften Rulturftufe fein. unmwirtbichaftliches zu jein.6” Und politifch 

ift e8 die befte, wenn nicht einzige Möglichkeit, in unferen confti- 
tutionellen Staaten eine erjte Kammer zu begründen, melde mit 

wahrhaft ariſtokratiſcher Unabhängigkeit zwiſchen Krone und Bolt 
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vermittelt, beide Gegenjäge, wo fie Recht haben, ſchirmt, wo fie 
Unrecht haben, einſchränkt. Während ein zahlreicher verarmter Adel 
nur alzu leicht entweder Hoffchranzen im Sinne von Montesquieu 
(E. des L. III, 5) oder Gatilina3 bervorbringt, kann ein ſelb— 
jtändig reicher und dur würdigen Corpsgeiſt getragener Stand 
von Majoratöherren, die fein anderes Vorrecht haben, als den 
Ei im Oberhauje, wie ein Salz der Freiheit und Ordnung wirken. * 

1 E3 hängt mit dem Gejege von $. 34 zufammen, daß auf fruchtbarem 

Boden unter fonjt gleichen Berhältniffen die Mobilifirung viel eher zeitgemäß 
wird, als auf unfruchtbarem. Vgl. Vogelmann im Archiv IV, ©. 10. 

2 Eo war früher in Rußland die Beftimmung, daß nur der Adel Güter mit 

Bauern erwerben durfte, bei der großen Leichtigkeit den Adel zu erlangen eine 
wenig bejchränfende. Mit Geld konnte fich der Wucherer dort über Taufende von 
Leibeigenen eine faft unbegränzte Herrichaft erfaufen. (Vgl. v. Harthaufen Studien 
I, S. 72.) Der alte Erbherr fühlte doch immer einiges Intereſſe für die alten 

Dienftboten, die Gejpielen feiner Kindheit 2c., der neue Käufer oft gar nicht. 

Nur das war gefetslich verboten, daß fein vormals Leibeigener das Eigenthum 
feines Geburtsortes erfaufe. Aber ſelbſt das Geſetz, feine Bauern ohne Land zu 

veräußern, (aljo fein wahrer Skflavenhandel!) ward häufig genug umgangen, in- 
dem man nur Scheines halber ein paar Deffätinen mit in Kauf gab. Vgl. Custine 
La Russie en 1839, II, p. 314 ff. Turgeneff La Russie et les Russes, 1846, II, 

p. 111. 146. 188. Bei der großen Bedeutung des Gemeindebandes in Rußland 
erflärt e8 auch v. Harthaufen (II, S. 126) für eins der jchlimmften Uebel, daß 

ein Dorf unter die Erben des Gutsherrn getheilt werden fann, Ein Dorf von 

260 Bauern unter 83 Herren! (III, ©. 59.) Das Jntelligenzblatt von Moskau 

bringt wohl an einem Tage 63 Feilbietungen von Landgütern. (III, ©. 49.) 
3 Hiermit wird es zufammenhängen, daß in der Auflöfungszeit ſowohl 

des alten Stammgüterſyſtems, wie des jpätern Lehnweſens ein jo harter Drud 

des niedern Landvolkes bemerklich iſt. Im 15. Jahrh. vermehrten fich bei der 
Verpachtung und Berpfändung von Gutsherrichaften die Laften der Unterthanen 

befonders auch dadurch, daß fi) die Eigenthlimer noch einige Dienfte ꝛc. vor— 

behielten. (Maurer Frohnhöfe II, S. 506.) 

4 Die Gründe, welche A. Walker Science of Wealth (1867), p. 374 
gegen alle 5. E. anführt, find gegen eine zu große Häufigfeit derjelben wirklich 
jehr zutreffend. Das Zuviel beginnt da, wo der %. C. mehr werden, ald nad) 

$. 53 große Güter wünſchenswerth find. 

5Nah Sismondi N. P. II, Ch. 11 wird bei %. C. dur jeden Be- 
fiterwechfel eine neue Trennung von Boden und Kapital bewirkt, da e& doch 

winfchenswerth ift, diefe beiden Productionsfactoren jo viel wie möglih zu 

verfchmelzen. Trefflihe Schilderung des unölonomifhen Sinne, welden die 

3. €. bewirken, der glänzenden Armuth und läftigen Perfonalverfhuldung, worin 

der Beſitzer lebt, feiner Conflicte mit dem Nachfolger um der jüngeren Kinder 

willen, wie eben deßhalb der Werth der F. C. leicht abnimmt ꝛc. Kapitalanleihert 



8. 100. 101. Fideicommiffe, Alterthum. 311 

erjchwert die F. C.-Eigenſchaft unftreitig; wer aber hinlänglich eigenes Kapital 

befist, fann fie entbehren. Bgl. auch $. 189. 

6 Das in fo vieler Hinficht mufterhafte Hausgeſetz der Grafen von Giech 
(Züb. 1858) will namentlich auch für die übrigen Familienglieder ein bedeutendes 
Kapitalfiveicommiß bilden und dieß im Stammgute zinsbar anlegen. So wird 
gleichzeitig der vornehmfte ethiſche und ökonomiſche Nachtheil der F. C. gemilvert. 

? Man vergleihe nur die landwirthichaftliche Production Frankreichs mit 

derjenigen des entailveichen Großbritannien: M’Culloch On succession to pro- 
perty, p. 117 und oben $. 30, 2. 

8 Es ift hierfür jehr charakteriftiih, daß diefelbe Regierung, die in Sicilien 
1818 die F. C. aufhob, fie 1822 in Neapel wieder geftattete. Einem großen, echt 

ariftofratiichen F. E.-Befiter liegt e8 erfahrungsmäßig befonders nahe, dem Pub- 

licum in liberaler Weije den Mitgenuß feines Parkes, feiner Sammlungen ꝛc. zu 

gönnen: wie man am deutlichiten bei den %. C. fouveräner Fürftenhäufer bemerkt. 

Stein Anfihten vom Adel, „dem nur — Fideicommiſſe geholfen werden 

könne,“ ſ. bei Pertz II, ©. 157 ff. 312. V, ©. 142, 227 fi. VI, ©. 129. Wie 
die heutige däniſche „Demokratie“ gar feine — Abneigung gegen die 
zahlreichen F. C. dafelbft hegt, j. Rodbertus Creditnoth des Grundbefites II, S. 19. 

$. 101. 
Aehnliche Gebundenheiten des Landbefiges, wie im Mittelalter 

der neueren, lajjen ſich auch bei den wichtigſten Völkern des 
Altertbums in der entjprechenden Lebensperiode nachweiſen. 
Dem ganzen moſaiſchen Landwirtbichaftsrechte liegt der Gedanke 
unter, daß Paläftina gleichjfam ein Zehn Jehovas an Abraham jei. 

Nicht allein jeder Stamm hatte fein gejchlofjene® Territorium, 
fondern auch die Güter jever einzelnen Familie konnten nur auf 
höchſtens 50 Jahre (bis zum Eintritte des jeweilig nächſten Jubel— 
jahres) verfauft oder verpfändet werden. ! Dazu der auf allen 

früheren Kulturjtufen gewöhnliche Vorzug des Mannsſtammes,? und 

eine jehr genau bejtimmte Erbfolge. — Bei den Lafevämoniern, 

aljo der eriten conjergativen Macht im griechiſchen Etaatenjyitem, 
machten die jog. lykurgiſchen Gejege mit der größten Eorgfalt dar: 
über, daß die 9000 Edel: und 30000 Bauergüter, worin das 

Land zerfiel, weder veräußert, noch zerjtüdelt, noch mehrere ver: 

einigt würden. 3 Mitgiften waren ganz verboten. * Erjt im 4, 
Sahrhundert v. Chr., wo die Geldwirthihaft mehr und mehr das. 
altſpartaniſche Wejen auflöste, erfolgte ein Gejeß, wonach zwar 

die Unverfäuflichfeit der Smmobilien beibehalten, aber durch Schen- 
fung und Teftament, vermuthlid auch durch Mitgift, freie Ver: 
fügung darüber geftattet wurde. 5 Bei den Athenern hat erjt Solon 
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die Unveräußerlichkeit des Grunbbefites dadurch abgeändert, daß 
er Kinderlofen erlaubte, an außerhalb des Gejchlechtes Stehende 

mittelft einer Art von Adoption zn vermadhen. Das Anfaufen 

blieb noch immer beſchränkt, und auch die Ausftattung der Töchter 

war keineswegs frei; 6 Erbtöchter mußten den nächſten Verwandten 
zum Mann nehmen. — Im älteften Rom waren Tejtamente nur 
calatis comitiis möglich, d. h. aljo wenigjtens unter Mitwirkung 

der gejeggebenden Gewalt. * Wenn übrigens nicht geleugnet werden 
fann, daß die Römer ganz ungewöhnlich früh zur juriftiihen Mo- 
bilifirung des Grundeigenthums fortgejchritten jind, jo hängt dieß 
weſentlich mit der Kolonialnatur des römischen Staates zufammen, 
welche der Volkswirthſchaft regelmäßig ſchon früh einen nicht bloß 
rationalen, ſondern auch ſtädtiſchen Charakter gibt.® Deſſenungeachtet 
läßt ſich aus wohl verbürgten Thatſachen der Schluß ziehen, daß mehr 
als hundert Jahre nach Gründung der Republik mindeſtens kein leb— 
hafter Verkehr mit Grundſtücken geherrſcht haben kann, weil ſonſt bei 
der großen Verſchuldung der Plebejer faſt alles Grundeigenthum 
in patriciſche Hände übergegangen wäre.?!0 (Vgl. unten 8. 141.) 

1 Daß diefes Jubeljahr lange Zeit praftifch gegolten, bezweifelt Ewald 
Geſch. des Volkes Israel II, 2, S. 388, durchaus nicht: er ſetzt den Berfall 

des Anftitutes unter Salomon. Intereffante Anfichten 3. Möfers darüber: 

Patr. Phant. I, 23. M. fchlägt vor, daß auch unjere geichloffenen Höfe in 

Concursfällen je nad 8 Jahren ganz fchuldenfrei werden jollen; wo die adt- 

jährige Nugung dem Gläubiger nicht genügen kann, müſſe Abmeyerung des 
Befigers erfolgen. Ad. Müller Elemente der Staatskunſt II. pr. erkennt jehr 

rihtig, daß das (alt jüdiſche!) mofaifhe Recht unferem Mittelalter viel näher 

verwandt ift, als das (neuere!) römiſche Recht, (das freilich eben deßhalb unferen 

höheren Kulturftufen mehr entipricht). 

2 Die Töchter follten nur in Ermangelung der Söhne erben, und felbft 
die Erbtöchter nur innerhalb ihres Gejchlechtes heirathen. (IV. Mofe 27, 8 fi. 

36 pr.) Daß der Erftgeborene doppelt jo viel befam, wie ein jüngerer Bruder 

(V. Mofe 21, 17), jcheint der fpätern, mit Bewußtjein reftaurirenden Zeit an- 

zugehören. Uebrigens waren Häufer in ummanuerten Städten dem Jubeljahre 
nicht mit unterworfen. (III. Moſe 25, 29 fi.) 

3 Die Beräußerung von Grundftüden galt in Sparta überhaupt fir fhimpf- 
ih, die der alten Yamilienloofe war verboten, (Heruel. Pont. Pol. II, 7.) 
Mehrere Brüder pflegten gemeinfam zu wirthichaften. (Polyb. XII, 6. Mai.) 
Nur wer zu den gemeinfhaftlihen Mahlzeiten feine Naturalbeiträge liefern 
fonnte, blieb vollberechtigter Staatsbürger. Vgl. C. F. Hermann Antiquitt. 
Lacc., p. 178 fi. und B. Hildebrand in feinen Jahrbb. 1869, I, ©. 13 ff, 
welcher das Edelgut ohne Wald, Weide ꝛc. zu 54 pr. M. Aderland berechnet. 



8. 101. Alterthum. 313 

4 Athen. XIII, 2. Justin. III, 3. Aelian. V. H. VI, 6. 
5 Aristot. Polit. II, 6, 10 fg. Plutarch. V. Agid. 5. Unveräußerlichfeit 

der Familiengitter in mehreren Ariftofratien des frühern griechiſchen Alter- 
thums: Arist. Pol. II, 4, 4. (Lofri, außer in Nothfällen.) II, 9, 7. (Philolaos.) 
VI, 2, 5. (Uraltes Gejetz des mythiſchen Orylos, daß Niemand fich über eine 

gewiffe Quote feines Jmmobiliarvermögens verſchulden folle.) 
6 Plutarch. Solon 20 fg. Arist. Pol. II, 4, 4. Die Beichränfungen der 

Mitgift waren in der Zeit der Redner jhon ganz abgelommen, (Meier und 

Schömann Attifher Proceß, S. 416.) Beim VBorhandenfein von Söhnen erbten 

die Töchter in Athen gar kein Grundeigenthum. Dagegen jcheint ein Erft- 
geburtsrecht in Griechenland nicht vorzulommen. Schon in der Ritterzeit gleiche 

Erbtheilung der Söhne: Homer. Odyss. XIV, 209; vgl. dagegen Ilias XV, 
204. Weber die Möglichkeit teftamentlicher Verfügung |. 8. F. Hermann Gried. 
Privatalterthümer, $. 64. (Bon Mobilien kennt ſchon Homer eine donatio 

mortis causa: Odyss. XVII, 78.) Uebrigens hat die große Anhänglichkeit der 
Griechen an das Grab ihrer Vorältern, das gewöhnlich auf ihren Landgütern 
war, lange Zeit wie eine Art von Yamilienfideiconmiß gewirkt. (Demosth. 
in Calliel. 4) Solon hatte das Beifeßen in einem fremden Grabe verboten. 

(Cicero De legg. I, 26.) Plato De legg. XI, p. 923 (vgl. V, p. 738.) 

empfiehlt jehr ausführlih die Untheilbarfeit der Landgüter. Aehnliches Liegt 
jelbft dem Ariftoteles nicht fern. (Polit. VI, 2, 5. VII, 9, 6 ff. Schn.) 

7 Wie felten hiervon Gebrauch gemacht wurde, beweifet der Umftand, daß 

urjprünglich folche calata comitia zu Teftamentszweden nur zweimal im Jahre 
gehalten wurden. (Gaius II, 101. Theophil. ad Inst. II, 10, 2.) Vermuth— 

lich geſchah die Erbeseinfegung in Form der Adoption, alfo nicht gegen das 
Familienprincip, fondern nad Analogie defjelben. 

8 Aus Varro De re rust. I, 10, welcher die romulifhen Hufen heredium 

nennt, quod heredem sequerentur, läßt fi die Gebundenheit dieſes älteften 
GrundeigentHums wohl ſchwerlich folgern. (S. dagegen Schwegler Röm. Geſch. 
ll, S. 444 fg.) Auch die beſchränkte Erbfähigfeit der Weiber ift erft im J. 169 

v. Chr. (Lex Voconia) als Maßregel der Luruspolizei durchgejet worden, 

Nah den XI Tafeln fcheint das Erbredt der Weiber, abgejehen von ihrer 

lebenslänglichen Bormundsbedürftigfeit, dem der Männer gleichgeftanden zu 
haben. (Ulpian. Fr. 29, 4) Wenn man irgend zuverläffige Spuren hätte, 
daß die älteften Römer Grundftüde und Mobilien rechtlich verjchieden behandelt, 

jo wäre die Teftirfreiheit der XII Tafeln: Uti legassit super pecunia tutelave 
suae rei, ita ius esto, vielleicht nur von den letzteren zu verftehen. Ueber die 

factifchen Hinderniffe beliebiger Landveräußerungen im älteften Rom |. Mommſen 
Röm. Geh. I, ©. 125. Auch die religiöfe Unverrüdbarkeit der limites gehört 

dahin. Noch in der fpäteftern Zeit der Republik galt es fir eine Schande, das 

Familiengrundvermögen zu veräußern. (Cicero pro Sulla 20, 59. De orat. II, 
55. 224.) Daß die einzelnen fundi als ein Ganzes betrachtet wurden, auch wenn 

fie unter mehrere Eigenthümer vertheilt waren, (nad) dem Uncialfuße), hat ſich 
bis ins 10. Jahrh. n. Chr. erhalten: vgl. Niebuhr R. ©. (ed. 1830) II, ©. 709 fi. 

Gregor. M. Epist. XIII, 3. Hegel Geſch. der ital, Stäbteverfaffung I, ©. 183. 
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Zur Zeit des Servius Tullius muß der Unterfchied zwiſchen größerem und 

Heinerem Grundbefite noch jehr gering geweſen fein, da felbft die erfte Ber- 

mögensklaſſe nur 20 Jugera zu befiten brauchte. Bol. Hufchfe in Richters 
Jahrbüchern 1845, ©. 617 fi. 

9 ®gl. Livius IV, 48 aus dem J. 414 v. Chr. Am Teichteften erflärt fich 
die Thatfache, wenn man vorausſetzt, daß plebejifche Ländereien wenigſtens vor 

der XII Tafelgefeggebung nicht in patricifhe Hand kommen durften. Bol. 
Niebuhr R. ©. II, ©. 317. 178. 

10 Nach den altindifchen Geſetzen find zwar Erbtheilungen erlaubt, wobei 
die Männer und Erftgeborenen ein Vorzugsrecht haben. Es gilt jedoch für 
beffer, wenn die Söhne auch nach dem Tode ihres Vaters unter Leitung des 
älteften in ungetheilter Wirthichaft beifammen bleiben. (Laws of Menu IX, 

104 fi.) Der Koran gibt den Söhnen doppelt jo viel, wie den Töchtern. 

(Sure 4; fpäter genauer ausgeführt: v. Tornauw Moslem. Net, S. 205 fi.) 
Iberiſches Geſchlechtseigenthum an Grundftüden mit Verwaltungsrecht des 

Yelteften. (Strabo XI, p. 501.) 

1 Was die Dogmengefhichte des Familiengrundeigenthums betrifft, fo 

empfiehlt Bodinus ein mäßig gebundenes Familieneigenthum als ein Haupt- 

mittel, den fchlimmen Ertremen von Armuth und Reichtum vorzubeugen. 

Sehr ftrenge Samilienfideicommiffe findet er jedod nur in Ariftofratien paffend. 

(De republ. V, 2, p. 823 ff.) Lord Bacon fteht auf einem ähnlichen Stand- 

punkte wie die gleichzeitigen deutfchen Landesherren. Indem er jede allzugroße 
Bermögensanhäufung in derfelben Hand tadelt (Sermones 34. 15. 39), ift er 

entzüdt von dem Gejege Heinrichs VIL, welches die ungejchmälerte Erhaltung 
der Bauerhöfe von mindeftens 20 A. befahl. (Hist. Henriei VII., 1622; vgl. 

De dign. et augm. scientt. VIII, 3 und Serm. 29.) Harrington nimmt 
zwar bei feiner, für die Staatsverfaffung nothwendigen, balance of property 

hauptſächlich Ridficht auf die Grundeigenthumsverhältniffe: die Demokratie muß 

fih vor zu großer Anhäufung, die gemifchte Monarchie vor zu großer Zer- 

fplitterung hüten. Allein durch gänzliche Unveräußerlichkeit der Familiengrund— 
ſtücke werden die Beſitzer allzu ficher, die Nichtbefigenden allzu hoffnungslos, was 

dein Fleiße des Volfes fchadet. (Prerogative of popular government ], 11. 
Art of lawgiving 1, 3.) Daher für die Praris jehr gemäßigte Vorſchläge: 
Oceana, p. 102 ff. Zu den früheften theoretifchen Gegnern des Familiengrund- 
eigenthums gehört Sir J. Child Discourse of trade, zu Anfang, welcher die 
Aufhebung des Erftgeburtsrechtes als einen der vornehmften Gründe holländifcher 
Handelsblüthe nahgeahmt wiffen will. Späterhin fragt Berkeley, (1735) 
Querist Nr. 330: What right an eldest son has to ihe worst education ? 

Steuart mißbilligt die Entails wenigſtens bei zu großer Unbemeglichkeit des 
Bolfsvermögens. (Principles II, Ch. 27.) Entjchiedener meint Ad. Smith, 

daß Erftgeburtsreht und Entail zwar in folchen Zeiten wohlthätig fein konnten, 
wo nur der große Landbefi einiger Sicherheit genoß, übrigens aber ſei nichts 

dem wahren Intereſſe einer zahlreichen Familie mehr zuwider, als ein Recht, 

welches, um ein Kind reich zu machen, alle anderen Bettler werden läßt; und 
das Entail gründe ſich auf die verfehrtefte aller Vorausſetzungen, daß die fol- 
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genden Menſchengeſchlechter nicht ebenjo viel Recht auf die Erde hätten, wie 

ein frühere. (W. of N. III, Ch. 2.) Gleichzeitig verkündet Lord Kames 

(Sketches of the history of man, 1774, Append.), Schottland werde durch 

feine vielen Entails bis zur Vernichtung von Landbau und Induſtrie herunter- 

fommen. Auch Bentham ift gegen alle Geſetze, welche den Berfauf von Grund- 

ftüden erſchweren. (Traites de l&gislation I, p. 273 ff.) Dagegen empfiehlt 

er gleiche Erbtheilung zwiſchen Kindern und Pflichttheilßberechtigung neben fonft 
freiem Zeftamente. (II, 2, Ch. 4.) Im Ganzen aber ift die englifche Theorie 

mit der praftifch dort herrichenden Combination von Gebundenheit und Freiheit 
des Grundeigenthums wohl zufrieden. So meint fhon Sir M. Hale Hist. of 

the common law of England (1700) 1713, Ch. 11: die gleiche Erbtheilung 
würde zur Herabdrüdung der ländlichen Familien unter das Maß wahrer Steuer- 
fähigkeit, überhaupt to a low kind of country-iiving führen; dagegen treibe 
das Primogeniturreht im Grundvermögen die jüngeren Kinder zu eigener 

Thätigfeit im Gemwerbfleiß und Handel an. Für Entails als Grundlage der 

engliihen PBairie ift Temple On popular discontents: Works, ed. 1814, III. 
Ferner Dalrymple On the poliey of entails in a nation, 1765. Malthus 

erflärt das engliſche Erftgeburtsrecht für ein unentbehrliches Fundament jener 

Berfaffung, die, „was immer ihre Mängel fein mögen, praftifch doch mehr 

Freiheit einer größern Zahl von Menjchen für eine längere Zeit gefichert hat, 
als irgend eine andere, deren die Gejchichte erwähnt.“ In dem franzöfifchen 

Erbfolgerecht erblidt er die wahrfjcheinliche Unterlage eines künftigen Militär: 
deſpotismus. (Principles of polit. E. II, 1,7.) Chalmers Polit. economy, 

1832. Bgl. felbft noch den unhiſtoriſchen Maculloch On the succession to 
property vacant by death, 1848. Erſt in neuefter Heit findet die entgegen» 

ftehende Anfiht wieder mehr Verbreitung: fo fhon H. Martineau Illustra- 
tions of polit. E., 1832 ff., Nr. 3. J. $S. Mill Principles II, Ch. 2,4. The 
best system of landed property is that, in which land ‘is most completely 

an object of commerce. (V,Ch.9, 3.) Aehnlid Carey Past, present and 

future, Ch. 5. — In Spanien hatte das handgreifliche Uebermaß der Majorate, 

Stiftungsgüter zc. ſchon früh die Mißbilligung einzelner Theoretifer gefunden: 
Saav. Faxardo Idea prineipis christiano-politici, 1649, Symb. 66. Unter 

den zahlreihen franzöfiihen Gegnern derjelben Inſtitute ſ. Montesquieu 

Lettres Persannes. Nr. 119, obſchon er jpäter (Esprit des loix V, 5. 8, 9.) 

wenigfteng fir monardijche Staaten das Erſtgeburtsrecht, die Subftitutionen zc, 

zugibt. Mirabeau Ami des hommes, 1756, p. 41. (Houdart) Les inter&ts 
de la France mal entendus, Amst. 1757, gegen die jehr großen Güter, die 
todte Hand, auch die Majorate, die gleichjam eine künſtliche todte Hand jchaffen. 
(1, p. 33 ff.) Mirabeau Il. De la monarchie Prussienne, 1788, V, p. 260 ff. 

Die Staliener und Epanier des 18. Jahrh. ftehen in dieſer Hinficht fait ſämmt— 

lich auf den Schultern der Franzofen, bald mehr geſtützt auf das phyfiofratifche 

laissez faire laissez passer, bald mehr dem Ideale der Volfsvermehrung nad: 

firebend. So Genvvesi E. civile ], 5, 22; Filangieri Delle leggi U, 4; 

Beccaria E. P. 11, 1,10. Merlwürdige Ausnahmen von diefer Regel bilden 
Basco und Ortes, Jener (La felieitä pubblica considerata nei coltivatori 
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di"terre proprie: Custodi P, M. XXXIV.) nimmt auf die Freiheit der Privat- 
wirthichaft faft gar keine Rüdfiht. Freie Theilung würde zulegt eine über- 
mäßige Zerfplitterung herbeiführen, daher ein untheilbare® Minimum (manso) 

empfohlen. Niemand foll mehr als 8—9 mansi (Unverheirathete höchftens 4) 

befitten. Der Adel ganz unnüß; jedenfalls könnte er auch ohne große Güter 

dur Staatsbefoldung zc. erhalten werden. Um die großen Güter zu zerfchlagen, 
fol die Teftamentsfreiheit ernftlich bejchräntt werben. Ortes Dei fidecommissi 
a famiglia e a chiese e luoghi pii (Custodi P. M. XXVII), ſchildert die 
Nothwendigkeit der F. €. für Adel, Klerus und Volk, dieß letzte vertreten durch 
die Armenanftalten (!): alſo für alle Elemente der Nation. (p. 80.) — In 

Deutſchland gehört zu den früheften Lobrednern mäßiger Gebundenheit: Besold 
Vitae et mortis consideratio, 1623, p. 22 fl. Noch Thomafius (Zum 

Teftament des Mel. v. Offe, 1717, ©. 203) meinte, daß die Gleichftellung 
der Töchter mit den Söhnen namentlih durch Bermehrung der Geldheirathen 
jehr gefchabet habe. Den ſchwediſchen Gejetsen einer jehr weitgehenden Theil- 

barkeit (1747) entipricht die Theorie von A. Berch Einleitung zur allgemeinen 
Haushaltung (1747), überſ. v. Schreber (1768) II, 2, 8. 5: „daß es beſſer ift, 

wenn die Leute Mangel an Land, als wenn das Land Mangel an Leuten leidet.“ 
Jenes führt zu Fleiß und Kolonien, dieß zu Yaulheit und Verwüftung. Zu 

den früheften national-öfonomishen Gegnern des Lehnweſens gehört v. Fufti 
Staatswirthihaft (1755) II, S. 404 ff. Biel entjhiedener: v. Rochow Gut: 

achten eines Märkifhen von Adel, veranlaßt dur den ohnmaßgeblihen Grund: 

riß eines Plans zur Aufhelfung des Credits, Berlin 9, März 1776, nebft 1. 

und II. Fortfegung. (1776) Späterhin gegen Retractrechte ꝛc: Gundlad 

Berbefjerungen im Juftizwefen (1782), ©. 114 ff. Gegen Primogenitur, Fidei- 
commiſſe 2c. die Berfaffer des Allg. Landrechts: vgl. v. Kamptz Jahrb. f. preuß. 

Gejeggebung XLI, Heft 81. Zu dem Gedanken voller Mobilifirungsfreiheit 
erhoben fich die meiften Deutfchen noch lange nit. So empfiehlt Bergius 

Polizei» und Cameral-Mag. (1767) I, S.189 fi. zwar Berkleinerung der Bauer- 
güter; wenn diefe jedoch erfolgt ift, wieder firenge Gefchloffenheit. Polizeiliche 

Bevormundung der Bauern fei unerläßlih. Philippi räth Verkleinerung 

der Bauerhöfe, jedoch Beibehaltung der adeligen Majorate. (Bergrößerter Staat 

1759, Cap. 3. BVertheidigter Kornjude, 1765, S. 71 fg.) Aehnlich v. Heynitz 
Essai d’E. politique, 1785, p. 12fj. Schlettwein Grundfefte der Staaten 

(1777), Vorrede und ©. 92 ift ſchon für ganz freie Benugung der Grundftüde, 

um fie dadurch zum höchften Ertrage zu bringen. Das in hohem Grade ſchäd— 
lihe Uebermaß der Parcellirung fol zunächft nur durch Belehrung verhütet 

werden, bis dadurch ein Landesgefe vorbereitet ift, welches 24, mindeftens 
12 Morgen als Minimum feftftellt. (S. 200 ff.) Autenrieth Ueber die unein- 

geihränkte Bertrennung der Bauergüter, 1779, Populationift, der freilich immer 

ideale Wirthe vorausfegt. Schubart v. Kleefeld Delon.-cameral. Schriften 

I, ©. 165. III, ©. 54. 140 ff. Walded Ueber die Unzertrennlichkeit der 

deutihen Bauergüter, 1784. Winkler Ueber die willfürliche Verkleinerung 

der Bauergüter, 1794. Uebrigens fand auch das Alte noch fortwährend Ber- 
theidiger. Von 3. Möfer ſ. oben 8. 92 fg. v. Benedendorff Oeconomia 
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forensis, 1775 fi., VII, 8.8 ff. findet die Lehnsfolge zur Erhaltung des Adels 

nicht einmal genügend, will fie erft mit ſtrengem Primogeniturrecht verftärken. 

Für große, gejchloffene Bauergüter befonders Guden: Nachrichten der L. W. 
Gefellich. zu Celle II, Bd. 2, ©. 231 fi. v. Wedel-Jarlsberg Bon der 

Eintheilung der dänischen Landgüter zc., 1783. Jung Lehrbud der Cameral- 
praxis, 1790, S. 160, meint, das dominium directum nüte dem Bauern 
nichts, ſchade fogar, weil er nun um fo leichter verfchleudern fünne. Meer— 

wein Weber den Schaden, der aus einer willkürl. Verkleinerung der Bauer- 
güter für alle und jede Staaten nothwendig entftehen muß, 1798. Aehnlich 

feibft der Gegner der Frohnden: Wiegmann Leber die Mittel die %. auf- 
zubeben, 1798, ©. 48. 190. Eine Hauptauctorität für „volle Freiheit des Zer: 
ftüdelns und Zufammenziehens der Grundftüde”, von ähnlichem Gewichte wie 

Ad. Smith, ift Thaer Landw. Gemwerbslehre, $. 150. Annalen IV, ©. 41. 
Berftüdelung in gar zu Heine Theile ift in einem induftriellen Staate weder 
zu wünſchen, noch zu bejorgen. Um die große Anhäufung zu vermeiden, mag 

Eorporationen und Majoraten der wirkliche Befit verboten fein; wo fie der 

Staatsverfaffung angemeffen find, fünnen ihre Einkünfte in fefter Rente be- 

ftehben. So meint Hazzi Ueber Güterarrondirung, 1818, ©. 365, daß Gelehrte 

und StaatSmänner die bayerifchen Kulturgejege (8$. 81. 98) einftimmig als 

Mufter betrachteten. — Die Fortjetsung der Eontroverfenliteratur unten $. 139. 

Achtes Kapitel. 

Das Grumdeigenthum und die Stände. 

$. 102. 
Die ritterlihe Ariftofratie, welche bei ven meiften jpäter 

hochkultivirten Völkern die zweite Hälfte des Mittelalters beherricht, 
fönnte ebenjo gut Zandariftofratie genannt werden. Oeko— 

nomiſch berubet fie auf dem Webergewichte de3 großen Landbe— 
figer8 über diejenigen, welche von feinem Boden leben wollen. Um 
dieß recht zu würdigen, muß man fi daran erinnern, wie auf 

niederer Kulturftufe der Volksreichthum jo ganz vorzugsweije in 
Grundftüden befteht. Kapitalien gibt es noch fehr wenig; eben 
deßhalb kann auch die Arbeit gewöhnlich nur infofern ernähren, 
al3 fie unmittelbar auf den Boden gewendet wird. Hat Jemand 

jelber fein Grundftüd, Tann auch keins geliehen befommen, fo 
muß er entweder Knecht eine Grundbeſitzers werden, oder ver: 
bungern (Bd. I, 8. 67.) Aber — auch abgejehen von der größern 
Zahl der Xeibeigenen, welche dem großen Landbejiger gehörten, jo 
mußte derſelbe jeinen kleineren Nachbarn faft noch mehr dadurd) 
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überlegen jein, daß er allein im Stande war, ein jog. Dienjtge- 
folge zu halten. Im Kriege freilich mochte ſich dieß letztere durch 
Beute und Eroberungen jelbjt ernähren; während des Friedens 
aber, wo fich die Abenteuerluft nur in Jagden und Zweikämpfen 

austoben fonnte, war es nad der Natur der Sache unvermeidlich, 

die Getreuen für ihre ftrenge Subordination wenigſtens durch Unter: 
halt aus Kühe und Keller des Herrn zu entihädigen. Welcher 
Heine Grundbefiger hätte dazu die Mittel gehabt. !'— Hierzu fommt 
endlich noch, daß fich in der militärifhen Entwidlung beinah jedes 
Bolkes eine Stufe wiederholt, wo die nöthige Beweglichkeit nur in 
der Reiterei, die nöthige Feftigkeit nur in der ſchweren Rüftung 
und den Mauern einer Burg zu finden if. Co bei den romani— 
jhen und germanifhen Völkern ſeit dem 10. Jahrhundert, als die 

Kämpfe mit Ungarn und Normannen, jpäter mit Saracenen nur 

durch Ritterdienft und Burgenbau glüdlich geführt werden konnten. 
Offenbar find dieß Elemente, zu deren privater? Beichaffung allein 
der große Landbeſitz fähig macht.“ Weberall aber wird derjenige 
Stand, welder das Volk allein vertheidigt, es auch beherrſchen.“ 

Entftanden war diefer mächtige Landbeſitz vornehmlich durch 
Eroberung, aber an vielen Orten au auf wirtbichaftliem Wege, 
indem gejhidte und glüdlihe Wirthe, zumal unter Berlafjung der 

Feldgemeinſchaft, die ſchlechteren und minder glüdlihen ausgefauft 
batten.? Wie nun dergleihen Verhältniſſe aus einzelnen Familien— 

tbatfahen zu einem Standesbewußtjein firirt waren, mußte fich 

das natürlide Streben jeder Ariftofratie zeigen, die Grundlage 
ihrer Macht jo ausschließlich wie möglich dem herrichenden Stande 
vorzubehalten. Hieraus erklärt fich die weite Verbreitung und lange 
Dauer des Verbotes, daß feine großen Landgüter ins Eigenthum 
der niederen Stände übergehen jollten.* Ein Verbot, weldes zwar 
dem Bürgerftande gegenüber nur in wenig Ländern vollflommen 
durchgeführt, in der Regel ſchon früh durchlöchert wurde, gegen- 
über den Bauern jedoch feine Geltung ebenjo regelmäßig bis vor 
Kurzem behauptet hat.” Sehr oft verband fi hiermit das ſog. 
Landsmannsvorrecht, wonach die Güter nicht ohne bejondere landes— 
herrliche oder landftändifche Erlaubniß an Fremde veräußert werden 

jollten: eine Folge der ſich entwidelnden juriftiichen Perſönlichkeit 
der Provinzen 2c. ($.2.), wonach felbft Länder wie Ober: und Nieder- 
Öfterreich einander für Ausland hielten. ® 
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Wären die großen Güter fortwährend auf die höheren Stände 
beſchränkt geblieben, ohne daß entiprehende Maßregeln für vie 
Erhaltung der kleinen Güter im ausjchließlichen Befiß der niederen 
Stände geforgt hätten: jo würden jene unftreitig zulegt alles Grund: 
eigenthbum in ihre Hände gebracht haben. * 

1 Bon der großen politifchen Bedeutung foldher Dienftgefolge auf niederen 

Kulturftufen ſ. Bd. I, $. 226. Nehnlich die Hausferle Kanuts M., die ruffifchen 
„Bojarenjöhne”, die Momken im neuern Eerbien ꝛc. 

2 Eine andere Beichaffung, als auf privatem Wege, damals eben nicht 

möglich! 
3 Ein gutes Schlachtroß war noch im 14.—16. Jahrh, ein ziemlich ſeltenes 

Beſitzthum, der Preis daher 3. B. im füdmeftlichen Deutjchland gegen Silber 

nur ungefähr 1/; niedriger, als jet, mithin abſolut viel höher, (Vgl. Mone 

Beitr. z. Gedichte der Volkswirthſch, 1858, ©. 54.) In einer frühern Zeit, 

wo eine gute Kuh 1 Eolidus werth war, galt eine vollftändige Rüftung 33 

Sol. (L. Ripuar, XXXVI, 11.) Wer die heutigen Rüftfammern aus dem M. 

Alter durhmuftert, wird felten eine Rüftung unter 90 Pfd. Gewicht finden; 

die meiften wiegen 100--200 Pfd. Um mit einer folhen Laft fechten zu können, 

mußte man von Jugend auf in ritterlicher Muße geübt fein: daher die vielen 
Kinderrüftungen aus dem M, Alter. Durch die Ritterburgen wurde das platte 
Land ebenfo jehr beherrſcht, wie geſchützt. In einer ftädtearmen Zeit mußten 

fie befonder gewaltig herborragen, Die Größe des zur ſchweren Rüſtung 
(brunia) verpflichtenden Beſitzthums wird Capitul. 2 a. 805, c. 6 auf 12 

mansi beftimmt. Vom Roßdienſte f. Capitul. a. 807, c. 6; Edict. Pist. a. 

864, c. 26. In England fordert 3 Edward I. zu einem Nitterlehn einen 

Umfang von mindeftens 12 ploughlands; nad) Blackstone Comment. I, p. 64 
damals — 20 Pd. St. jährlih. Bol. zur Geſchichte der franzöfifchen chatel- 
lenies: Raepsaet Origine des Belges II, p. 365 ff. 

4 Schon Aristot. Polit. IV, 3 bemerkt, daß die meiften Länder, im 

welchen die Keiterei überwiegt, oligarchiſch regiert werden. 
5 Bgl. oben 8. 73. Die Frohn-, Eedel:, Sal- oder Sattelhöfe find uralte 

Hufen im Dorfe, deren Befiger nicht zur Unterwerfung unter einen Gutsherrn 

genöthigt worden waren; ihre Ritterlichkeit einfach Bewahrung der alten Volks— 

freiheitsrechte. (Maurer Geſchichte der Markverfaffung I, S. 237.) Dagegen 

bradten die Jmmunitätsprivilegien wirklich höhere Rechte. Emunitas (= non 

communitas, nad dem Glossar. Lindenbrog. aus dem 10. Jahrh.) ift Aus- 

tritt aus der Feldgemeinſchaft, von deffen ölonomifch günftigen Folgen $. 73. 
Selbſt die Freiheit von vielen Steuern beruhete auf diefem Austritte, weil 
fonft noch die öffentlichen Laften eben nad der Quote der Feldgemeinjchaft ver- 

theilt waren. (Maurer I, ©. 239. 209.) Daher 3. B. in Schweden 1456 das 

Zuſammenkaufen von Bauerland verboten. (Geijer Schwed. Geſch. I, ©. 281 fg.) 

In Norwegen diejenigen Bauern vorzugsweife geachtet, fogar mit einem höhern 
Wergelde beſchützt, welche nachweiſen fonnten, daß ihr Grundbefig von Tater- 
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und Mutterfeite ber immer im gerader Linie vererbt worden, niemals bei 

Geitenverwandten oder gar verfauft gewefen. (Dahlmann Däniſche Geſch. II, 
©. 85. 303.) 

6 Noch im 13. Jahrh. gehörte in den deutſchen Städten alles Grundeigen- 
thum Klerus, Rittern oder Patriciern; die Handwerker wohnten nur auf ge- 

liehenem Boden, (Arnold Geſch. des EigentHums, ©. 31 ff. 38 ff. 192.) 

"Nah II. Feud. 10, verglichen mit I. Feud. 1 pr. und 7, fcheint die 
Lehnbefitfähigfeit der plebeji in Oberitalien erft gegen die Mitte des 12. Zahrh. 
aufgefommen zu fein, d. h. alfo in einer Zeit, wo die Städte ſchon mächtig 
waren. Franzöfiihes ©. von 1275, daß Noturiers Lehnland faufen dürfen, 

wenn fie 3 Lehnsherren wegen ihres Einziehungsrechtes entihädigt haben, 

(Ordonnances I, p. 303.) In der Bretagne hob Ludwig XII. das Berbot des 
Erwerbes von Lehngütern durch Unadelige 1505 auf, aber Franz I. ftellte es 
1535 wieder ber. (Bodin. De rep. V, 2, p. 835.) Das fädhf. Lehnrecht, 
Art. 2 läßt alle, die nicht von Vater und Aeltervater her ritterbürtig, insbe— 
jondere Bauern und Kauflente, Lehnrechts darben. Bgl. ſchwäb. Lehnrecht, 

Art. 1 und Vetus auctor de benef. I, $. 4 fj. Uebrigens darf man unter 

jenen Kaufleuten durchaus nicht alle Bürger verftehen, wie denn 3. B. das 

Formularbuch des Niederer, (1493) fol. 84 von „Burgern“ fpricht, welche 

Ritterlehen befigen. Während der Sachſenſpiegel (I, 3) noch feinen Tten Heer- 

ſchild der Nichtritterbürtigen anerkennt, ift dieß im Schwabenfpiegel (2) bereits 

halb und Halb der Fall. Die meißnifhen und thüringifchen Bürger nad altem 
Herfommen (Gersdorf Cod. dipl. Sax. II, p. XLII.) durch faiferliche Privile- 

gien von 1329 und 1350 ausdrüdlich für lehnbefikfähig erflärt: ein Vorrecht, 

welches die Nitterfchaft auf den Landtagen von 1555, 1595, 1622 und 1681 

fruchtlos befämpfte. (Haubold K. ſächſ. Privatredt, ©. 437.) Den Bafelern 

verlieh Heinrich VIL die Lehnsfähigfeit. (Trouillat Monuments de l’histoire 
de Basle I, 510.) Seit Reception des Iongobardijchen Lehnrechts ift in Deutjch- 

land gemeinrechtlich jeder Freigeborene Iehnbefitfähig. Nur zum Ermerbe der 

mit Hoheitsrechten verfehenen feuda maiora bedurfte ein Unadeliger befonderer 
landes- oder Iehnsherrlicher Genehmigung. Particular hat e8 aber viele Be- 
jhräntungen bis in ziemlich neue Zeiten herab gegeben, namentlich feitdem 

das 17. Jahrh. in diefer Hinficht ftark reagirt hatte, (Oberlaufig 1617, Bayern 

1672.) ®gl. Ledderhose De iure ingenuorum adquirendi feuda in Zepernid 
Analecta iuris feudalis II, p. 181 ff. Eine befonders merkwürdige Particu- 
larität das Retractsrecht der Reichsritterſchaft ſeit 1590. (Gerstlacher Corp. 

Juris Germ. IV. p. 388 ff.) Nach dem preuß. 8. R. (Il, 9, $. 37 fg.) ift 

nur der Adel zum Beſitze adeliger Güter berechtigt; welches adelige Güter find, 

hängt von der befondern Berfaffung jeder Provinz ab. Doc künnen nad) $. 50 

fg. mit Erlaubniß des Landesherrn auch Unadelige dergleihen Güter erwerben, 
Bgl. Friedrichs M. Cabinet3ordres vom 12. Febr. 1762, 18. Febr. 1775 und 
14. Juni 1785: adelige Güter nur mit Genehmigung des Königs zu verkaufen. 
In Defterreih follten Iandtäflihe Güter nur vom Adel oder von den privile- 
girten Städten erworben werden, von den letsteren entweder nur als Körper: 

Ihaften, oder auch von jedem einzelnen Bürger, Dieß höhere Privilegium 
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befaßen in Böhmen bloß 7 Städte und die weltlichen Facultäten der Prager 
Hochſchule. Im eigentlichen Defterreih und Steiermark mußten nichtadelige Er- 
werber doppelte Gült zahlen. Vgl. Schwabe Verſuch des öfterreihifchen Land- 

adelrechts, 1782. In Ungarn hatten die kön. Freiftädte auch im diefer Hinficht 
al3 Corporation die Rechte eines Edelmanns. Erft 1844 das Vorrecht des 

Adels abgeſchafft. Dem Yiefländifchen Adel fagte Peter M. 1709 den Alleinbefit 

abeliger Güter zu. In Rußland hat erft der Ukas vom 12. Dechr. 1801 jedem 
Freien den Ankauf von Grundftüden erlaubt; doch blieb nad) dem Ufas vom 

18. Octbr. 1804 nur der Erbabel befugt, Grundftüide mit Bauern, d. h. größere 
Landgüter, zu befiten. Den fog. Einhöfnern fhon 25. Mai 1786 der Anfauf 

von Leibeigenen unterjagt. 

“8 Defterreichifche Gefete von 1559, 1565, 1572, 1588, ſowie im 17. Jahrh. 
wiederholt: Cod. Austr. I, ©. 736 ff. 

9 Nach Genovesi Economia civile (1769) I, 22, 1 bejaß in Neapel Yen 
der Familien alle Grundftüde ausjhließlih, die fibrigen 59 nicht jo viel, daß 

fie auf eigenem Boden hätten begraben werden Fünnen. 

8. 103. 

Die unteren Schichten des Volkes gegen Uebergriffe ver höheren: 
zu ſchützen, liegt ebenjo wohl im Intereſſe, wie im Berufe der 
Staatsgewalt.! Am wenigſten konnte es dieſer gleichgültig fein, 
wenn ſich durch jolche Webergriffe das fteuerfreie Vermögen auf 
Koften des fteuerpflichtigen vergrößerte. 2? Nun find die Gegenjäße 
von Steuerfreiheit und Steuerpfliht aus perfünlichen ſeit dem 
Schluſſe des Mittelalter3 allmälich reale geworven.? Der alte 
Grundjag: „frei Mann frei Gut,” für das Privatintereſſe der 

Ritter unftreitig jehr vortheilhaft, mußte nach langen Kämpfen 
dem Staatsinterejje weichen, das für den Kriegsdienſt auf eine 
beftimmte Anzahl Rittergüter, für den Spatendienft und Geld: 
bedarf auf eine bejtimmte Anzahl Bauergüter wollte rechnen können. * 
Zu diefem Zwecke war e3 nothwendig, den Rittern ebenjo wohl die 
Einziehung der Bauergüter zu verbieten, wie den Bauern ohne: 
bin der Erwerb von Rittergütern unmöglih war. Freilich konnte 
im 16. und 17. Sahrhundert, wenn man den Bauernftand er: 
halten wollte, ein pofitiver Staatsfhug um jo weniger entbehrt 
werben, al3 die Juriſten beinah alles Verſtändniß deutſchen Rechts 
eingebüßt hatten, und jeden abhängigen Bauern, der nicht genau 
unter den Begriff der römischen Empbyteujis paßte, für einen 
bloßen Zeitpächter zu erklären geneigt waren.d6 Gegen dergleichen 
Angriffe kann fich der Bauernitand wegen feiner localen Zeritreuung 

Roſcher, Syſtem der Volkswirthſchaft. 1. 21 
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und geringen Muße ohnehin ſchwer vertheidigen, falls er nicht ent= 
weder von Geiten des Staates, oder aber durch die öffentliche 

Meinung des Mittelftandes organifirt und geftügt wird. Um wie 
viel ſchwerer no im 16. Jahrhundert, wo der nievergejchlagenen 
Revolution des Bauernfrieges die entſprechende Reaction folgte ! 
zumal die Gutsherren jener Zeit durch das raſche Sinken des Geld- 
werthes (Bd. I, 8. 137) zu einiger Veränderung ihrer Contract3= - 

verhältniffe beinah gezwungen waren. Aber jelbit die Gejeggebung 
mochte den einzelnen Bauern wirkſam nur infoferne jhügen, als 
jie dem Gutsherrn jede Hoffnung benahm, die dem Bauernjtande 
einmal angewiejenen Grundftüde für ſich einträglicher, als bisher, 
zu benugen.?8 Uebrigens Eonnte freilich nur eine jtarfe Regierung 
den Bauernftand fo vertreten. Wo die Entwidlung des abjolut- 
monarchiſchen Staates feit dem Schluffe des Mittelalter vorüber: 
gehend durch eine ariftofratifhe Reaction unterbrodhen mird, 
3. B. unter .einem perjönlih ſchwachen Herrſcher, da finden mir 
regelmäßig, daß auch die Schranke zwifchen adeligem und bäuer: 
lihem Grundbefige fällt und die „Legung der Bauerhöfe”? oft in 
furchtbarſter Weife um fich greift. Das Steigen der Grundrente, 
verbunden mit dem Abkommen des Nitterdienftes, war eine zu große 
Lockung für die Gutsherren! So in Medlenburg, Pommern und 
vielen anderen Gegenden bereit3 vor dem breißigjährigen Kriege,'® 
mehr noch während deſſelben, wo allerdings zahlreiche Bauerjchaften 
auch ohne Schuld des Gutsherrn verödeten, !! und in der nächiten 
Zeit nachher. 1? — Auch die engliihe Krone hat zwar unter den 
Tudors, wo fie der abjoluten Monarchie ziemlich nahe fam, Ber: 
ſuche gemacht, den Bauernftand durch Geſetze zu erhalten. 3° Auf 
die Dauer jedoch konnte fie dem Parlamente gegenüber, in welchem 
die großen Gutöherren überwogen, ihre Abficht nicht Durchjegen, 
zumal der Adel feine Steuerfreiheit in Anſpruch nahm. So ift 
der Bauernftand in England und Südſchottland großentheil® auf 
dem Wege frievlihen Auskaufes befeitigt worden, im katholiſchen 
Irland durch Bürgerkrieg, in Nordſchottland durch juriftiches Miß— 

verftänpniß, welches einen gewaltigen focialen Umſchwung bes 

gleitete.“ Weder Pächter noch Häuslinge haben die Bauern völlig 

erjegen können. Hat ung Deutſchen der Abjolutismus des 17. und 

18. Jahrhunderts gewiß viel bittere Früchte getragen, zumal durch 
die Unterbrechung unferer ftaatzrechtlichen Tradition; jo hat er ung 
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doch andererjeit3 durch Erhaltung des Bauernftandes einen wirth- 
ihaftlich-politiihen Stamm von der größten Entwidlungsfähigfeit 
zu erhalten gewußt. * 

Wenn auch der Bürgerftand vom Belige bäuerlicher Güter 
ausgeſchloſſen war, ſo ertrug er dieß in ver Regel um fo leichter, 
je mehr das Vorherrſchen der Gemengewirthichaft, Gemeinmeide, 
Realbelaftung 2c. für den gebildeten und wohlhabenden Stäbter 
Abjchredendes haben mußte. Ohnehin wird fi der in der Stabt 
Geborene zur eigentlihen Bauernwirthſchaft äußerft jelten hinge— 
zogen fühlen. 17 

1 Schon Karl M. gegen die Legung der Bauern (mansi absi: Maurer 
Frohnhöfe I, ©. 347); vgl. Cap. de vill. 67. Im fpanifhen Amerifa hielt 

das Mutterland um fo ftrenger auf große Majorate, je entlegener die Provinz 

war, Man wollte damit die Entftehung eines creolifhen Bauernftandes ver« 

hüten. In Chile nur an der Gränze eine Ausnahme gemacht, wo ſich deß— 
halb noch jetzt die tüchtigfte, zumal Friegstüchtigfte Bevölkerung findet. (Pöppig 
Reife I, ©. 108 fg.) 

2 In der Lauſitz, wo der Gutsherr für die Steuern des Dorfes einftehen 

mußte, fein geſetzlicher Schuß gegen Legung der Bauern. 

3 Auch der Unterſchied der mansi ingenuiles und serviles, der früher ein 
perfönlicher gewejen, wurde mit der Zeit ein realer, (Guerard Polypt. I, 

p- 582 ff.) was im Kleinen auf ähnlichen Bebürfniffen ruhen modte. In 

Preußen wurden erft 1663 die kölmiſchen Güter, die bis 1612 von Mdeligen 

bejeffen waren, zu Ritterglitern erffärt. 

4 Schöne Betradhtungen über perfünliche und reale Steuerfreiheit bei. 

Möſer Patr. Phant. II, 42. Ein Hauptgrund, weßhalb die Landesherren der erften 
abgeneigt waren, lag in den vielen willfürlihen Steuerbefreiungen durch den 
Kaifer. Im Hannover galt noch unter Erich I. (F 1540) das Perfonalprincip 
entſchieden, (Spittler I, &. 211) während man es in der Schweiz 1421 ſchon 
beftritt. (Joh. Müller III, S. 314 fi.) Gegen Schluß des 17. Jahrh. ſetzten 
die großen Kataftrirungen das Realprincip vollfommen dur; man fuchte damals 

zu guter Legt noch eine Menge von „Fägerhäufern“ ꝛc. realfrei zu machen. — 

Mainzer Berbot, an ftenerfreie Perfonen Güter zu verkaufen (1574), bei Lang 

Geh. Entwicklung der deutſchen Steuerverf., ©. 239. Aehnlich noch ein 

nafjauifches Gejek vom 7, Dechr. 1763. In Frankreich, wo es weniger „Aus— 

länder“ gab, haben nur einige ſüdliche Provinzen den Unterfchied der fteuerfreien 

Güter zu einem realen gemacht. (Turgot Oeuvres II, p. 273.) Uebrigens 
waren die Örundfteuern der römifchen Kaifer Reallaft (L. 7. pr. Dig. AXXIX, 4), 

und ebenbaher fcheinen e8 auch die farolingifhen, aus der Römerzeit über— 

fommenen, gewefen zu fein. (Capitul. III, 15. 86.) 
5 ®gl. Wehner Pract. Observ. v. Leibeigenfchaft, Zinsgut. Mevius Be— 

denken über die Fragen, jo vom Zuftande der Bauersleute bei jeß. Zeiten ent- 
ftehen, 1645. Und doch weifet im M, Alter felbft der Ausprud „Pacht“ nicht 
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immer auf ein unvolllommenes Befizrecht des Wirthes hin: Eichhorn D. Privat- 
recht 3. 252, Note i. So Hatte auch der wirflih große Romanift U. Zaſius 

die deutihen Bauern, in Ermangelung befonderer Verträge, immer nad der 

Ortsgewohnheit beurtheilt wiffen wollen. (Stinting Zaſius, ©. 148 ff.) Aber 

ſchon das bayerifche Landrecht von 1518, XXIV, Art. 8 erkennt nur ſolchen 

herrſchaftlichen Bauern Erbrecht oder Leibgeding an ihrem Hofe zu, die einen 
urkundlichen Beweis daflir beibringen. Vgl. Eihhorn D. R. ©. IV, $. 545. 

Ein ähnlich verhängnißvoller juriftifcher Mißgriff, wie derjenige, welchen Lord 
Cornwallis beging, als er in Bengalen die erblichen Steuereinnehmer (zemin- 
dars) für große Gutsherren und die Bauern (ryots) für deren Pächter anfah. 
(J. Mill History of British India VI, Ch. 5). 

6 Aehnliche Gefahren des hellenifchen Bauernftandes im 6. Jahrh., welche 
durch Solon, mehrere Tyrannen ꝛc. gehoben wurden: Plut. Quaest, graec. 18. 
Plut. Solon 13. Solon. fragm. 36 ed. Bergk. 

T Nur wenn der Gutsherr den Bauerhof zu eigener Nothdurft gebrauchte, 

war ihm deffen Einziehung hier und da geftattet: Calenberg. Privilegien von 
1526, 1542, 1576. (Benede Kurbraunfchweig. Meyerredt, S. 93.) Aehnlich 
in der Mark Brandenburg 1540. 

8 Der Gedanke, daß der Fürft die Hinterfaffen des Adels auch in gefchloffenen 

Patrimonialgerihten doch als völlig feine Unterthanen betradhtete, in Hannover 

erft unter Heinrich Zulius (1589—1613) recht entwidelt. Do ſchon 1542 die 

willfürliche Entjegung oder Laftenerhöhung der Meyer verboten. (Spittler Geſch. 
Hannovers II, ©. 44. I, ©. 113 fg.) Kurfächfifhe Verordnungen für Amts- 

dörfer, daß Bauergüter nur von Bauern bejefjen werden follen, jeit 1623; 

allgemein 1683. (Cod. Aug. 1I, ©. 361.) Berpflitung der Gutsherren, die 
leergeworbenen Höfe binnen Jahresfrift wieder zu befegen: osnabrück. Verord— 

nungen von 1670 und 1720, braunjhweig-Tüneburgifhe vom 6. Febr. 1656. 
Aus demjelben Gefihtspunfte zwang der Staat bei unverfchuldeten Unfällen des 
Meyers den Gutsherrn zur Remiffion: wolfenbütteliche B. von 1682 und 1718; 

calenberg. Meyerordnung III, 7; Lüneburg. M. O. VII, 1; magdeburg. Volizei« 
D. von 1652, Kap. 4; preußifche Edicte vom 29. Juni 1714, 14. März 1739, 

12. Aug. 1749. Um 1709 und 1717 verordnet, daß alle eingegangenen und zer- 
riffenen Bauerftellen auf den Fuß von 1624 zurücgeführt werden follten. 

(Mylius C. C. M. V, 3, 2, 20. 74.) Friedrich M. befahl 1764, die während 
des Krieges wüſtgewordenen Bauerhöfe in Jahresfrift wieder zu bejeten, bei 

1000 Thlr. Strafe für jeden Hof, 400 Thlr. für jeden Kofjaten. (Stenzel 

Preuß. Geh. IV, ©. 295.) Nod das Allg. L. R. II, 7, 14 fi. will, „die 

Anzahl der Bauerftellen weder dur Einziehung noch durch Zufammenfhlagung 

vermindert“ wiffen. In den deutihen, ſlaviſchen und ungarifhen Provinzen 

Defterreih8 durfte der Bauer nur in gefetlich beftimmten Fällen „abgeftiftet“ 

werden, meift nur unter Genehmigung des Kreisamted; Einziehung feines 

Gutes war dem Herrn überhaupt unterjagt. (Vgl. namentlich das Hofdecret 
vom 11. Mai 1789.) Doch Hatten noch unter Leopold I in Böhmen große 

Bauerlegungen ftattgefunden. 
I In den ruffischen Oftfeeprovinzen „Dörferfprengung.“ 
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10 Das letzte Drittel des 16. und der Anfang des 17. Jahrh. harakterifirt 
fi faft in allen europäifchen Ländern, welche feinen ausgezeichneten Herricher 

auf ihrem Throne hatten, durch ein Wiederaufleben der geiftlichen und weltlichen 
Ariftofratie. In Bezug auf die erftere, bei Katholiken wie Proteftanten, ift die 

befannt genug; in Bezug auf die letztere gedenke ich nur der franzöfiichen Partei- 
fämpfe unter den lettten Valois, der ſchwediſchen vor Karl IX., der öfterreichifchen 

unter 8. Rudolf II. und Matthias, des Junkerthums im Allgemeinen. ($. 56.) 

Der Johanniterorden verlangte nicht lange vor 1650, der deutſche Orden ſeit 1606 

den Nachweis von 16 Ahnen bei der Aufnahme, Ebenfo wurden erft damals von 

jehr vielen Hochftiftern die Unadeligen ausgefchloffen: 3. B. in Brandenburg 1621. 

11 Bermwüftende Kriege Haben für den Bauernftand jehr gewöhnlich ſolche 
Folgen, wie 3. B. in Böhmen vor dem Huffitenkriege faft 2/3 des Bodens klei— 
nen, aber freien und ftaatsunmittelbaren Leuten gehörten, während des Krie- 

ges aber ein großer Theil ihrer Befittungen vom Adel erworben wurde (Balady 
Geld. von Böhmen IV, 1, ©. 528 ff.) 

12 In Medlenburg, wo früher ſelbſt die unfreien Bauern meift auf erb- 

lihen Feudaftern gefeffen hatten, (vgl. jedoch Coler. Oeconomia IV, 8) ward 
ihre Entjetbarfeit 1621 förmlich anerkannt. (Reversal., Art. 16.) Auch der 

Erblandesvergleih von 1755 verbietet die Legung der Bauerhöfe nur „in der 
Regel”; der Gutsherr ſoll zuvor dem engern Ausſchuſſe und durch diefen der 
Negierung Anzeige davon machen. Vornehmlich hatte das „Abſchlachten“ der 

Bauern die Einführung der Schlagwirthihaft in den 30er und 40er Fahren 
des 18. Jahrh. begleitet. Indeſſen fehlt e8 bis in die neuefte Zeit herein nicht 
an Beifpielen. Das gänzliche Verbot vom 16. Auguft 1849 ift am 17. Non. 
1851 wieder aufgehoben! Auf ritterfhaftlichem Boden gab es 1628 noch 12000, 

1794 nur 1953 Bauern. Vgl. Boll Geſch. Medlenb. I, S. 312. 350. II, ©. 537 ff. 

596 ff.; Danfwardt M. Bauernreht, 1862, und des Minifters von Stein Brief 
vom 2. April 1802. Schon von Schlözer (Staat8-Anz. 1V, ©. 201) war dieſe 
„oligarchiſche Verwüſtung“ mit dem Gedanken der Mongolen, China zur Weide 
zu maden, verglichen worden! — In Pommern war der Bauer zu Anfang des 

16. Jahrh. gegen fefte Abgaben und Dienfte, Laudemien 2c, erblicher Befiter, 
außer wenn der Gutsherr jelbft den Hof dringend bedurfte. Seit der Mitte 

des 16. Jahrh. viele Einziehungen, biß die Bauerordnung von 1616 Leibeigen- 
ihaft, ungemefjene Frohnden und doch Nichterblichkeit der Höfe als Regel auf- 

ftellte. Während die Ritter meift zur völligen Einziehung ſchritten, begnügten 

fih Domanium, Etädte, Kirchen und Univerfität, ihre Bauern in Zeitpächter 

zu verwandeln. Vgl. E. M. Arndt Berfuch einer Geſch. der Leibeigenihaft in 
Pommern und Rügen (1803) und Erinnerungen aus dem äußern Leben (1840), 

©. 89 ff. Barthold Geidh. von Pommern I, ©. 511 ff. Gäde Die gutsherrlich— 
bäuerlichen Befitverhältniffe in N. Vorpommern und Rügen (1853). — Bon 

Schleswig-Holftein ſ. Hanffen Aufhebung der Leibeigenid., S. 8 fi. In Däne- 

mark läuft die Legung der Bauerhöfe genau parallel mit der Ausbildung der 
Adelsherrichaft, zumal zwiſchen 1530 und 1660. Die Bevölkerung war defhalb 
um 1700 noch nicht wieder fo hoch wie im 13. Jahrh. (Hanffen im Archiv IV, 

©. 410.) Die Güter des Adels wuchjen auf diefe Art von 80 bis 100 Tonnen 
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auf 500-1500; und oft erinnert nur noch der Name „Hoffoppeln“ an das 
frühere Berhältniß. Die abjolute Monardie Hat 1682, 1725, 1731, 1740, 
1769 und 1790 die in Deutjchland gewöhnlichen Schugmaßregeln eingeführt. 

13 Glänzende Schilderung des englifhen Bauernthums bei Sir J. Fortescue 
De laudibus Angliae, Ch. 29. (Unter Heinrih VL) Aber jhon das Barla- 
ment von 1487 Hagte über die Abnahme der yeomanry, indem tenances for 

years, lives and at will in demesnes verwandelt würden. (Bacon History 

of Henry VII.) Oft geſchah dieß auch durch boshafte Proceffe, wovon Maj- 

finger in feinem New way to pay old debts handelt. Rebellionen des Land— 

volfe8 gegen dieſes clearing of estates, die vielen inclosures ⁊c.: 1549 in 
Norfolt, 1607 in NortHampton und öfter. Schon Heinrih VII. gebot, daß 
jeder neu errichteten cottage mindeftens 4 Acres Land beigelegt werden follten. 

(Erft um die Mitte des 18. Jahrhunderts aufgehoben: Thornton Overpopu- 
Jation, p. 366.) Acte against pulling down of tounes (4 Henry VII, 

c, 19). Heinrich VIII. unterfagte, mehr als zwei Höfe zufammenzupachten 
(25 Henry VIII, e. 13); 2 Fahre nachher beftimmt, daß von allem zur Weide 

niedergelegten Aderlande 500/, des Ertrages confiscirt werden follten, bis man 
e3 dem Aderbau zurüdgegeben. Aehnlicher Urbarungszwang durh 5 et 6 

Edward VI, c. 5. 2gl. au 4 Henry VIII, c. 5 und 5 Henry VIII, e. 1. 

141 In England, wo noch zu Anfang des 17. Jahrh. 1/ des Bodens von 
copyholders bejeffen wurde (Lord Coke), hat namentlich der große Aufihwung 
der Bolfswirthichaft jeit der Mitte des 18. Jahrh. viele free- und copyholders 

beftimmt, ihre Grundftüde zu verkaufen und fi dann entweder im Gewerb- 
fleiße, oder auch als Pächter in größeren Landbaufpeculationen zu verfuden. 

(®gl. Marshall Rural economy of Norfolk I, p. 7 ff.) Ein wirkliches Bauern- 
thum gibt es nur noch in wenigen Gegenden. So herriht in Cumberland 
und Weftmoreland der Eleine Befig vor, 10—150 Pfd. Et. jährlih, vom Eigen: 
thümer (statesman) jelbft und zum Theil in fehr unfpeculativer Weiſe bebaut, 

vor 50 Jahren noh mit Hausinduftrie. Auch in Nord- und Weft-Norkihire, 

Durham, Derby, Lancafter, in der Nähe der wallifiihen Gränze, in Nord- 

wales jelbft, Lincoln, Orford, Kent, den zunähft um London gelegenen Pro— 

vinzen, der füdmweftlichen Halbinfel, auf der Inſel Dan und den Kanalinfeln 

ift der Grundbeſitz ein ſehr getheilter. Das Domesdaybook Wilhelms I. (1086) 
zählt gegen 275000 Grundbeſitzer auf, ohne Wales und die 5 nördlichiten 
Grafihaften: darunter mehr als 9000 Bafallen und faft 250000 Bauern. 

Gegen Schluß des 17. Jahrh. nimmt Davenant 160000 freeholders an, die 

mit ihren Familien reichlich 1/, der Bevölkerung ausmachten und im Durd- 

ſchnitte 60-70 Pfd. St. jährliches Einkommen hatten. Ihre Zahl galt für 

größer, als die der Pächter fremden Bodens. Beeke (1800) rechnet für ganz 

England mindeftens 200000 Grundeigenthümer. Seitdem hat fih bis Mac: 
culloch (1837) die Zahl in den Aderbaugegenden vermindert, in den Fabrik— 

gegenden vermehrt. Die Angabe des Cenſus von 1851, 19989 männlihe und 
14638 weibliche Eigenthümer engaged in growing grains, fruits, grasses, 
animals, umfaßt nur diejenigen, welche fich bei der Zählung als ſolche decla- 

rirt; aber die von Macculloch Statist, account I, p. 441 fi. — 200000 
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Grundeigenthümer, jchließt gewiß unzählige ſtädtiſche Villenbefiger, halbprole- 
tarifche Kartoffelgärtner zc. ein. Doch glaubt M., die größere Hälfte des Bodens 

gehöre Eigenthümern, die unter 1000 Pf. St. jährliher Rente zögen. — 
Schottland zählte 1854 nur 7273 Grundeigenthilmer, von denen 274 ein Ein- 
fommen von 2000-5000 Pf. St. befaßen, 76 von 5000—10000, 32 von 

mehr al3 10000. Die frühere hochſchottiſche Elanverfaffung beruhete auf zwei 

Gedanken: daß ſämmtliche Mitglieder des Clans eine große Familie bildeten 
unter dem Clanhäuptlinge als Patriarchen, und daß diefe Familie das Clan— 
gebiet als eine Art von Geſammteigenthum benutte. Hieraus erklärt fich die 
Geringfügigkeit der Rente, welche die tenants dem „großen Manne des Clans“ 
zahlten; die Hingebung, womit fie deffen Fehden ausfämpften; die Mittelftellung 
der tacksmen, welche größere Güter'mit Hülfe von cotters bewirthichafteten, im 

Kriege ein Untercommando führten und meiftens nähere Verwandte des Häupt- 
lings waren. Nach Unterdrüdung des Stuartifhen Aufruhrs von 1745 fg. wurde 

das Land entwaffnet. Auf den neugebauten Heerftraßen zog überhaupt die eng- 

liſche Kultur ein, welche das patriardhalifhe Mittelalter zerfegen mußte. Die 

Clanhäupter juchten englifche Lords zu werden. So konnte das Mißverftändniß 
englifher Juriften Eingang finden, welche fie mit großen engliſchen Grund- 

eigenthüimern, ihre Clangenofjen mit bloßen Pächtern verwechlelten. Vgl. oben 
8. 68. Bon Irland j. Sir J. Davie (unter Jacob I.) Historical tracts. Im 

ganzen V. Königreihe joll e8 1850 250000 Grundeigenthümer gegeben haben, 
wovon 2000 ein Drittel des Bodens inne hatten. (Disraeli.) 

15 Mitunter wandten die Bürger dagegen Retorfion an: vgl. Eichhorn 
D. St. und R. ©. IV, 8. 571. 

16 Maga begann fein Werk iiber Landwirthichaft mit der Vorfchrift: Qui 
agrum parabit, domum vendat (Columella De re rust. I, 1); wa$ freilich 
Plinius tadelt. (H. N. XVII, 7.) 

8. 104. 
Wie auf den mittleren Kulturftufen ſolche ftandesmäßige Ab: 

Ichließung des Grundbefiges die natürliche Folge der gleichzeitigen 
politiihen Standesunterjchiede ijt (F. 2): jo läßt fih ſchon ver: 
mutben, daß die Nivellirung diejer letzteren bei fteigender 
Kultur ($. 4) zu entiprechenden Erjcheinungen auf dem agrarifchen 
Gebiete führen mußte. Sind alle Geburtsftände hinſichtlich der 

Mehr: und Steuerpfliht,1 ſowie der Staatsunmittelbarkeit und 
Landtagsfähigkeit gleichgeftellt, jo pflegt der Staat an der Fort: 
dauer der alten Standesgrundbefigungen wenig Intereſſe mehr zu 
haben.?s Ya, nah ganz vollzogener Ablöfung der bäuerlichen 
Laften und ritterfchaftlihen Vorrechte kann der juriftifche Unter: 

ſchied zwiſchen Bauer: und Rittergütern als verſchwunden gelten, 
jo daß nur noch der ökonomiſche, freilich in ftetem Wechſel be- 
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griffene zwiſchen Fleinen und großen Befigungen übrig bleibt. ® 
Aehnlich muß nah Aufhebung der Zunft: und Bannrechte die 
frühere juriftiide Schranke zwiſchen Bürger und Landwirth fallen. 
Darf und will jodann ein Grundbefiger fein Land überhaupt ver: 
faufen, jo haben regelmäßig alle Betheiligten ein Intereſſe daran, 
daß ohne jonftige Rüdfihten der an Gefchidlichkeit und Kapital 
bejte Wirth dafjelbe übernimmt; und je intenfiver der Landbau, 
dejto weniger kann vorausgeſetzt werden, daß ich die Eigenſchaft 
eines beiten Wirthes Faftenmäßig fortpflanze. Das Volk im Gan— 

zen, alfo auch der Staat, muß die Hebernahme durch den beften 
wünſchen, weil diejer unftreitig die größte Production erwarten 
läßt; der Verkäufer, defien Familie und Gläubiger, mweil der befte 
Käufer den höchſten Preis zahlen kann, und um fo eher zahlen 
wird, je weniger die Concurrenz beſchränkt ift;? der Stand bes 
Verkäufers, weil auch ihm daran liegen muß, die entjtehenvden 
Lücken durch die tüchtigften Perfonen ausgefüllt zu wiſſen.“ Nament- 
lih gibt eg nichts, was im Intereſſe der noch vorhandenen arifto- 
fratiihen Elemente mehr zu wünjchen wäre, als der Kauf großer 
Landgüter durch reichgewordene Perjonen des Mittelftandes. Hier: 
durch wird der MWiderfpruch vermieden zwiſchen materieller und 
formeller Vornehmbeit, der für die erſte jo aufreizend, für die legte 
jo gefährlich ift ($. 533).78 

1 Schon 1489 wollte Albreht von Bayern allen perfönlichen Dienft der 
Unterthanen in Geldhülfen verwandeln; die Nitterfchaft jedoch widerſetzte fich. 
(Rudhart Geſch. der Landftände in Bayern I, ©. 257 ff.) 

2 Den Staatsconjens zum Webergange eines Nittergutes an Bürgerliche gab 
Friedrich M. fat nie, Friedrih Wilhelm II. leicht durch Connerion, Friedrich 

Wilhelm II. immer. (v. d. Marwitz Nachlaß II, ©. 257.) Mirabeau in 
feinem Glüdwunjh an Friedr. Wild. II. räth dazu fehr ernſtlich. (Oeuvres, 
1825, VI, p. 416.) Preuß. Edict vom 9. Oct. 1807, 8.1: „Jeder Einwohner 

ift ohne alle Einſchränkung in Bezug auf den Staat zum eigenthümlichen und 

Pfandbefis von Grundftüden aller Art berechtigt.” Nur bei ſolchen Einwohnern, 
welche durch ihre Religion verhindert werden, ihre Bürgerpflichten ganz zu er: 

füllen, bleibt e8 bei den früheren Gejegen. Um jo mehr ift e8 für die Reaction, 

welche in Defterreih bald nachher eintrat, harakteriftiih, wie man in Böhmen 

3. Juni 1811 den Uebergang landtäflicher Güter an Bürgerliche durch das fog. 

Habilitirungspatent wieder erſchwerte. 

3 Die Majorate, welche in vielen Staaten das ariftofratiiche Element der 

neuern Berfaffung fügen jollen, pflegen doch nur an die Familie, nicht aber 
an den Stand gebunden zu fein. Alfo 3. B, kein Vorkaufsrecht der Standes- 
genoffen mehr. 
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4 „Wo aud der Bauer landtagsfähig ift, wo Zehnten, Frohnden zc. auf- 

gehoben find, hat der Begriff des Bauergutes keine Bedeutung.” (Mittermaier 
D. Privatrecht II, $. 429.) Im preußischen Sachfen ftellten bei Errichtung der 
Provinzialftände die Einberufenen 21 verfchiedene Definitionen von Rittergut 

auf, feine ganz falſch, aber auch feine erſchöpfend: vgl. W. Humboldt in Pert 
Leben Stein? V, ©. 783. 

5 Als die oberlaufigifhen Stände 1619, wiederholt 1654 den Bergleich 

abgejchloffen Hatten, daß nur Adelige die dortigen Rittergüter faufen könnten, 

merkte man alsbald eine auffällige Erniedrigung der Berfaufspreije. (v. Römer 
Staatsrecht II, ©. 326 fi.) \ 

6 Eine bedeutende Ausnahme von diejer Regel ift alfo vorhanden, wenn das 
Gut einen Käufer findet, welcher niemals demjelben Stande, wie der frühere 

Befiger, angehören fann. So 3. B. beim Berlaufe von Rittergütern, die zer- 
ichlagen werden, von Bauergütern zur Latifundienbildung. 

? In Medlienburg gab es 1590 nod gar Feine bürgerlichen Ritterguts- 
befiger, 1703 nur erft 30 (auf 680 adelige), 1793 = 111, 1833 = 241 

(auf 289 adelige), 1844 — 294, (Boll Medlenb. Geſch. J. ©. 349. II, ©. 323. 

390), 1858 — 316 (auf 294 adelige, die aber 423 Gitter bejaßen, jene bloß 

368). Zwiſchen Eoblenz und Düſſeldorf ſchon vor der franzöfiihen Revolution 

gar fein juriftiicher Unterfchied von Ritter: und Bauergütern ꝛc. mehr. (Schwerz 

Rhein. -weitphäl. 2. W. II, ©. 170.) 
8 Melchior v. Oſſe hielt es für billig, da fich der Adel der bürgerlichen 

Gewerbe enthalten joll, daß nun aud die Bürger zc. feine Rittergüter an ſich 

bringen dürfen. (ZTeftament gegen Herzog Augufto, 1556, ©. 508 fg.) Auch 

Thomafius in feiner Note dazu (1717) „fieht nicht ein, wie man mit Ver— 
nunft darauf antworten könne.“ Zinke ift einerjeits für „Confervation adeliger 

Landgüter,“ namentlih um den „adeligen Wandel des Landadels“ zu erhalten; 
andererjeit3 dagegen, daß Bauerhöfe an Bürger oder Edelleute fommen, oder 

Bauern ihren Stand verlaffen. (Grundriß einer Einleitung zu den Cameral, W., 
1742, I, ©. 92 ff.) Neuerdings hätte Stein die Standesunterjchiede beim 
Grundeigenthum gern erhalten, während W. Humboldt die Unmöglichkeit hier- 

von einjah, feitvem ein tüchtiger, intelligenter und vaterlandsliebender Mittel- 
ftand dur den Ankauf adeliger wie bäuerlicher Güter in den Adel- und Bauern- 
ftand eingedrungen fei, auch der Unterſchied zwiſchen Stadt und Land großentheils 
aufgehört habe. (Per Leben‘ Stein V, ©. 779.) Niebuhr meint jogar, 

daß unter hundert adeligen Gutsbefizern ſchwerlich mehr als Einer ei, der fein 

Gut nicht lieber einem Kerl, der im Zuchthaus gefeffen, verkauft, als einem 

Better, wenn es ein hübjches Sümmchen Differenz gilt. (Brief an Stein, bei 
Perg VI, 1, ©. 109.) 

Todte Hand. 

$. 105. 

Der unermeßlihe Grundbeſitz der Kirche (Schule zc.) im 

Mittelalter! hängt als Wirkung und Urſache mit jener Priefter: 

ariftofratie zufammen, welde faft bei allen Völkern die Zeit: und 
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Bundesgenoffin der Ritterariftofratie ift.? Namentlihd war e3 die 
wohlfeile Freigebigfeit der Sterbenden, angejpornt durch die von 
jeder Priefterariftofratie behauptete Macht der Sündenvergebung, 
welche den Reichthum der Kirche begründete? Keine Regierungs- 
form befigt eine ſolche Stetigfeit, wie die Priefterariftofratie. Da 
nun außerdem jelbjt die einzelnen geiftlihen Körperjchaften einer 
Art von juriſtiſcher Unsterblichkeit genießen, jo bat ihr Grundbefit 
den Charakter der Unveräußerlichfeit noch viel mehr entmwidelt, als 
der meltlichariftofratiiche. (Todte Hand!) — Auf den niederen 
Kulturftufen war dieß nicht ſchädlich. Damals konnte an Dotation 

der Kirchen, Schulen, Univerfitäten, milden Stiftungen faum anders 
gedacht werden, als durch Grundftüde,? abgejehen von der größern 
Sicherheit, welche dieſe, verglihen mit Kapitalien oder Renten, 
gewähren. Auch läßt fi in dem Hergange, daß die Kirchengüter 
zuerft diöceſenweiſe vom Bilchof, dann von eigens bejtellten Ver: 
waltern adminiftrirt, zulegt aber den einzelnen Pfarren ꝛc. zugetbeilt 
wurden, eine ſtufenweiſe Annäherung an die Privatverwaltung 
nicht verfennen. Eine ganz jorgfältige Beftellung des Bodens, 
welche durch die höheren Amtsverrichtungen des Geiftlichen 2c. ver: 
hindert wäre, erheijchte jenes Zeitalter no nicht. Deſto mehr 
war es nöthig für den Landmann, dur einen Anflug allgemeiner 
Bildung gehoben zu werben: nur diefe, mit ihren vermehrten Be: 
dürfniffen aber auch Hülfsmitteln, konnte ihn ſelbſt im Aderbau 
weiter führen. Darum ift aller gebildetere Aderbau des Mittel- 
alter3 jo vorzugsweife von den Kirchen und Klöftern ausgegangen: 
wie fie Pflanzſchulen geiftliher Belehrung waren, jo auch wirth: 
Ihaftliher Kultur. Les moines Benedietins les defricheurs 
de l’Europe. (Guizot.)6 In den Klöftern ftellte fich die erfte 

feinere Arbeitstheilung ein. Auch die verhältnigmäßig friedliche 
Stellung der Kirhengüter mußte in recht3unficherer Zeit ihr verhält: 
nißmäßiges Aufblühen fördern,® jo daß für niedrig Fultivirte Völ— 
fer das Sprühmort: „unterm Krummftabe gut wohnen,” aller: 
dings eine Wahrheit ift. Weberdieß hatten zu Anfang des Mittel: 
alters die vielen Schenkungen an die Kirche den Nugen, die ftrenge 
Abgeſchloſſenheit des alten Grundeigenthümerftandes zu ſprengen, 
und, da die Kirche viel einzelne Grundftüde zu verwalten hatte, 
einer Menge von Befiglofen Land zu verichaffen.? Man darf eben 
nicht überfehen, daß eigentlich bei jedem Volke die erften Samen: 
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förner der höhern Kultur, ſowohl der materiellen wie der geifti= 
gen, von Priejtern gejtreut worden find. 10 Die Priefterariftofratie 
berubet mindeſtens ebenjo jehr hierauf, wie auf der Befriedigung 

des religiöfen Volksbedürfniſſes. Sobald die Kulturüberlegenbeit 
der Prieſter aufhört, iſt ihre Herrſchaft gefährdet. 

1 Schenfungsbiidher (codices traditionum) fo vieler Klöfter! In Gallien 
befaß die Kirche vor Karl Martel ungefähr ein Drittel alles Grundeigenthums, 
(Roth Geſch. des Beneficialmefens, S. 248 ff.) Aehnlih wieder gegen Schluß 
des 13. Jahrh. in der Lombardei, was Cibrario Econ. politica del medio 
evo III, p. 72 damals für das allgemeine Berhältniß anfieht. In England 
nad der normannifhen Eroberung von den 60215 Ritterlehen 28015. (Spel- 

man Glossar. v. Manus mortua.) Zu Anfang des 14. Jahrh. foll faft die 
Hälfte des Bodens in geiftlihen Befize gemwejen fein. (Eccleston English 

antiquities, p. 146.) In Neapel und Sicilien gegen Schluß des 18. Jahrh. 
wieder ein Drittel aller Grundftüde. (del Re Descrizione etc., 1830, I, 
p. 159.) Gleichzeitig gehörten in Spanien 9/55 des bebauten Landes der todten 
Hand. (Borrego Spaniens Nationalreihthum zc., fberf. v. Kottenfamp, ©. 25.) 

Die franzöfifche Kirche Hatte furz vor der Revolution 130 Mill. Livres Grund: 
einfünfte, (4/43 aller Privat-Örundeinfünfte; von den Zehnten ſ. unten $. 111); 
während das Staatsbudget 1789 475 Mill. nachwies. (Necker Administr, 
des finances, 1784, II, Ch. 9 und Compte general, 1. Mai 1789, p. 201.) 

Die von der Revolution fecularifirten Kirchengüter mindeftens 2000 Mill, Fr. 

werth. (Gent Hiftor. Journal 1800, II, ©. 316.) Dem gefammten römischen 

Klerus der Welt ſchrieb man damals ein Einfommen von 1800 Mill. Livres 
zu, meift aus Grundftüden. (Andre Zahlenftatiftil, S. 26), d. 5. aljo mehr 

als viermal fo viel wie die gleichzeitige britifche Staatseinnahme. (1788 bis 

1792 durchſchnittlich 161/; Mill. Pfd. St.) Die Güter des ruſſiſchen Klerus 

zählten 1760 910886 Bauern (Herrmann Aufl. Geſch. V. ©. 329); zu Anfang 

des 17. Jahrh. ein Drittel alle8 Bodens, (II, ©. 477.) 

2 Kaftenwejen der Aegyptier und Indier; enge Verbindung zwiſchen Sparta 
und Delphi, zwiſchen dem gallifhen Adel und den Druiden. Die Befugniffe 

der Pontifen, Auguren ꝛc. waren Sahrhunderte lang eine hauptſächliche Schut- 
und Trutmaffe der römiſchen Batricier. So ward in Deutjchland der guelfifch- - 

ghibellinische Kampf nicht bloß zwifchen Kaifer und Papft, jondern ebenfo wohl 

zwifchen Krone und ariftofratifchen Großen geführt. Der enge Zufammenhang der 

Kirche mit dem Ritterthume Tiegt am Harften vor in den Kreuzzügen und geift- 

lihen Ritterorden, neuerdings in der felbft von Luther (an den Adel teutjcher 
Nation: Werke ed, Wald X, S. 369) anerkannten Thatfache, daß alle jehr 
reihen Pfründen vorzugsweife vom Adel befleidet wurden. (Hodftifter, anglis 

kaniſche Kirche.) Kein Wunder aljo, wenn die Grundlagen der abendländifchen 

Nitter- und Priefterariftofratie zu gleicher Zeit durch zwei verwandte Erfin- 

dungen erfehlittert werden mußten: jene durch das Scießpulver, diefe durch 

die Buchdruderei. Vgl. Roſcher Umriffe zur Naturlehre der drei Staats: 
formen in Schmidts Zeitfchr, für allg. Geſch, Berlin 1848, ©. 304 ff. 
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3 Bol. ſchon die Ermächtigung Conftantind M. von 321: L. 4. Cod, 
Theod. XVI, 2. Niemand foll nad) L. Alamann. 1 einen freien Mann ab- 

halten, feine Gitter oder fich felbft der Kirche zu übergeben! j. auch L. Baiuvar. 1. 

Der noch jett in England übliche Ausdruck administration für Inteftaterbichaft 
rührt daher, daß urfprünglich der König, fpäterhin der Pfarrer das teftable Ber- 
mögen eines Berftorbenen, worüber diefer gleichwohl nicht verfiigt hatte, an fich 

nahm, um es „zu frommen Werfen“ zu verwenden. Vgl. Innocenz II. in 

c. 42, X, V,3. Erft 13 Edward I, c. 19 beſchränkte dieß wenigftens jo 

weit, daß der Adminiftrator zunächſt die Schulden des Erblaſſers tilgen jollte. 

Dann 31 Edward III, c. 11 beftimmt, der Pfarrer jollte den nächften Freunden 

des Todten die Sache überlaffen. Val. Blackstone II, p. 32. Nach Bodin. 
De rep. V, 2, p. 829 war es in Frankreich gegen Schluß des 14. Jahrh. 

Regel, demjenigen das chriftlihe Begräbniß zu verfagen, der gar nichts für 

die Kirche Hinterlaffen hatte. 
4 Das Berbot, Kirchengliter zu veräußern, ausdrüdiich auch auf Berpfän- 

dung, Tauſch, Erbenzins ausgedehnt: c. 5, X, III, 13. 

d Noch Heutzutage wird in den V. Staaten bei Bertheilung unurbarer Unions- 
ländereien 1/35 für Schul- und Armenzwede vorbehalten. (Roſcher Kolonien, S. 307.) 

6 Im Domesdayboof fieht man Far, daß die geiftlichen Befigungen befjer 

angebaut waren, als die weltlihen. (Turner History of the A. Saxons, II, 
App. IV, Ch. 1.) Kloſterländereien im englifhen Mittelalter oft jchlechtweg 
cultura genannt; vgl. Eden State of the poor, I, p. 50. Die britiſchen 
Miffionare, die unferen Ahnen das Kreuz braten, find auch die Apoftel eines 
feinern Ackerbaues geweſen. Selbft in Norwegen faft aller Obftbau von den 

Klöftern eingeführt. (Blom Statiftif von Norwegen I, ©. 52.) So rühren die 
lombardifhen Bewäfferungsanftalten größtentheils von Geiftlichen her. (A. Young 
Travels in France etc. II, p. 170.) Aehnliches noch jett in der Umgegend 
der orientalifhen Klöfter beobadhtet. Bei den Alten mag die Sage von De- 

meter, Triptolem, Dionyſos eine verwandte Bedeutung haben. 

Geſetz K. Edgar, daß jeder Priefter zur Vermehrung der Kenntniffe ein 

Handwerk lernen follte: Wilkins Leges Angl. Sax. 83. 

8 In der Türkei ift es noch jet üblich, daß Viele der Sicherheit wegen 

ihr Land Moſcheen übertragen, und e8 dann von diefen als eine Art Erbpacht 

zuräüdempfangen. Namentlich thaten dieß Beamte, um das Erbredt des Staates 
an ihrem Vermögen zu umgehen. (J. Griffiths Travels in Europe, Asia 

minor and Arabia, 1804.) Nach Ubieini De la Turquie I, p. 189 wären 

drei Viertel des Bodens auf folhe Weife in geiftlihem Befite. (9) — Bom 
Kriegsdienfte waren die Hinterfaffen der Geiftlichkeit im M. Alter fehr oft be- 
freiet: vgl, Waitz Schlesw. Holft. Geſch. II, ©. 110 fg. 

I Bgl. Arnold 3. Geld. des EigenthHums, ©. 57. 

10 Wie faſt alle Wiffenfhaften und Künfte zuerft von Prieftern gepflegt 

find, ja fih nur allmälich aus dem Gottesdienfte entwidelt haben, jo war 
namentlid bei den Neueren die Kirche „die Arche Noäh, mworein fi) aus der 

Siündfluth der Völkerwanderung von jeder Art Kultur fo viel rettete, daß fie fort« 
gepflanzt werden konnte.” (W. Schulz.) Aber auch die erften Keime des Land- 
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friedens (griehifche und ſlaviſche Tempelamphiltyonien, mittelalterliche treuga 

Dei :c.), der ReichStage, des Civildienftes, Strafrechtes find geiftliche geweſen. 

Berbindung der Märkte mit Kirhenfeften, der Wallfahrten mit Handelreifen, der 

Miffionen mit Kolonifationen, der Tempelihäte mit Banken: fo bei Heiden 
und Moslem wie bei Chriften. (Vgl. Roſcher a. a. O., ©. 300 fi.) 

8. 106. | 
Bei raſchem Anwachſe der Kirhengüter fonnte die große Ge: 

fahr ihrer Unveräußerlichfeit nicht lange verborgen bleiben, daß 
zulegt durch fie aller Verkehr mit Grundftüden aufhören und alles 
Privatgrundeigenthbum von der todten Hand verſchlungen werden 
müßte.! Deßhalb jehen wir ſchon ziemlich früh diejenigen politi- 
ihen Mächte, welche ein der Prieſterherrſchaft miderftreitendes 
Intereſſe haben, der Veräußerung, zumal Vererbung von Grund: 
ftüden an die todte Hand gejegliche Hindernifje in den Weg ftellen. ? 
Der legte Punkt ift befonders dringend, weil gerade Erbjchleichereien 
viel eher gelingen, wenn fie zu angeblich himmliſchem, als zu ein- 
geftändlich irdiſchem Zweck unternommen werden.? Hier kann 
übrigens ſchon die Pflichttheilsberechtigung der Kinder 2c. viel Böfes 
verbüten. 

Beim Steigen der Kultur, mo nicht bloß die Wiſſenſchaft, 

Seelſorge 2c., jondern auch der Landbau mit feiner höhern Sn- 
tenfität immer größere Anſprüche machen, wird es immer weniger 
möglih, in Einer Perſon dieſe verjchievdenen Fächer gut zu treiben. 
(Arbeitstheilung!)! Ohnehin pflegt der jeweilige Pfründner weder 
die volle Dispofitionsfreiheit no das volle Intereſſe des Eigen: 
thümers zu befigen;d die Unficherheit feiner Amtsdauer hindert fo- 
wohl gute Berpadtungen, wie eigene mweitausjehende Wirthichafts: 
pläne, jo daß Pfründengüter mit ihren Arbeit: und Kapitalver: 
wendungen meift hinter der Zeit zurüdbleiben. Sie werben bald 
ichlaff, bald ausfaugend bewirtbichaftet. Die großen Seculari- 
fationen der neuern Zeit beruhen deßhalb nicht bloß auf reli- 

giöjfen und politifhen, fondern ebenjo wohl auf öfonomijchen Ver: 

änderungen. 6 Eolche Secularifationen hat jede Kirche 2c. zu fürchten, 
deren Neihthum in auffälligem Grade über ihre Würbigfeit und 
Vertheidigungsmacht hinausgewachſen ift.” Sie müſſen, wenn fie 
eine materielle Beraubung der Kirche 2c. enthalten, ganz wie Ne: 
volutionen beurtheilt werden (Bd. I, $. 24).8 „Brautihag der 
Revolution” in Franfreih! Das Princip der Reform würde ver: 
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langen, daß ohne Minderung des Vermögenswerthes nur die uns 
pafjend gewordene Benutzungsart mit einer zeitgemäßen vertaufcht 
würde. Man bat die am häufigiten jo verfuht, daß Gemeinde 
oder Staat die Kirhengüter einzogen und dafür äquivalente Be— 
foldungen, Unterhalt der Gebäude, Feſte 2c. veripraden. Dieß 
bat jedoch erfahrungsmäßig der nothwendigen Unabhängigkeit des 
geiftlihen Amtes von bureaufratiiher Willkür oder mechjelnden 
Gemeindeftimmungen ſehr geſchadet. Man darf nicht vergeflen, 
daß geiftige, zumal geiftlihe Bebürfniffe dann am dringendſten, 
ja am jchreiendften find, wenn fie am menigften gefühlt werben!? 
Eine Dotation der Kirche in Grundjtüden macht e8 möglich, beim 
Steigen der Bevölferung durch die mititeigende Grundrente die Zahl 
der Geiftlichen 2c. entjprechend zu vergrößern, auch ohne daß man 
neue gehäflige Steuern auferlegt. Ebenjo dauern manche Umftände, 
welche im Mittelalter den geiftlichen Grundbeſitz empfahlen, in ver 

Stille des platten Landes noch jegt einigermaßen fort. 101112 

1 Als Pombal 1766 und 1769 die Vermehrung des Grundbefiges der 

todten Hand verbot, und daß namentlich Ordensleute weder ab intestato, noch 
aus einem Teftamente erben jollten, gab e& in Portugal fo viele Seelmeffen, 
daß alle Bewohner des Reiches, zu Geiftlichen gemacht, nicht den dritten Theil 
wirklich hätten Iefen können. In einer Heinen Provedoria beftanden 12000 Ka- 

pellen und jährlich mehr als 500000 Seelmefjen. „Es müffe bald dahin 
fommen, daß die Seelen in der andern Welt die Herren alles Bodens in diejer 

würden.“ Daher follten künftig dergleichen pia opera nur mit Gelbfapitalien, 
nit mit Reallaften fundirt werden. (Schäfer Port. Geh. V, ©. 461 fi.) 

Kapital ift in diefer Hinficht viel unbedenklicher, weil deffen Gefammtbetrag im 
Bollsvermögen Feine jo feiten Gränzen hat. So gelten die englifhen Beſchrän— 
tungen der Vermächtniſſe for charitable or public purposes nur für Land, 
hypothekariſche Kapitalien und Geld, das zum Landkaufe beftimmt iſt. (Quart. 
Rev. Oct, 1860, p. 465.) 

2 Karla M. Capit. a. 805, c. 17. Geſetz Friedrichs II. in Neapel (Const. 
III, 29.) Mailänder ©. von 1370, (Statuti di 1480: fol. 61.) Venetianiſches 

©. von 1605, berühmt dur P. Sarpi. In England verbietet 1224 die Magna 

Charta (Art. 36) das Auftragen von Lehen an die Kirche, 4 Edward I. jede 
Landabtretung an die todte Hand ohne Erlaubniß des Königs. Ziemlich gleich- 
zeitig in Flandern. (Marnlönig Flandr. Staats- und Rechtsgeſch. II, 1, 
Url, 97.) In Frankreich feit Philipp dem Kühnen oft wiederholt. Neuerdings 
Edict von 1749. Code Napoleon, Art. 910. In Portugal unter 8. Diniz 
1291, was Philipp II. erft wieder aufhob. (Schäfer a. a. O. I, ©. 331 fi.) 

Lübeder Stadtredht von 1266 bei Dreyer Sammlung z. Erläuterung der deutjchen 
Rechte I, ©. 466. Kölner Statut von 1385, Art. 64. Oeſterreichiſche Amorti- 

= 
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fationsgefeße feit Karl IV. Häufig wiederholt, felbft unter Leopold I, (Cod, 
Austr. I, S. 410), Karl VI. (C. A. III, ©. 998), namentlich unter Joſeph II. 
1780 und 1781. (v. Stubenrauh Handb. der öft. Verwaltungsgefeßfunde II, 
©. 445 ff.) Bayeriſche feit 1672. Edict Friedrichs A. vom 21. Juni 1753. 
Allg. Landrecht II, 11, 8. 194. Ruſſiſches ©. von 1535. (Herrmann Ruſſ. 
Geſch. III, ©. 362.) 

3 Beftimmungen des kanoniſchen Rechts entbinden Vermächtniſſe ad pias 
causas von den gewöhnlichften Borfihtsmmaßregeln, welche jonft zum Schuße gegen 
leihtfinniges, ja zweifelhaftes Teftiren getroffen find: Cap. 10, 11, 13, X, III, 

26. Cap. 4, X, III, 28. Und doch hat der Heiland gerade diefen Mißbrauch 
des göttlihen Namens (II. Moſe 20, 7.) mit den allerausprüdlichften und 

Ihwerften Worten geftraft: Matth. 23, 14. Marf, 12, 40. Lukas 20, 47. — 
In England fordert 9 George II, c. 36 zur Gültigkeit eines ſolchen Bermächt- 
niffes, daß der Legant die für ihn unmiderrufliche Erflärung mindeftens zwölf 

Monate vor feinem Tode gemacht, und gerichtlich hat eintragen laffen. Eine 
viel zu weit gehende Beichränfung liegt wohl darin, daß der englifhe Staat 

ermächtigt ift, wenn er den Zwed eines Legates mißbilligt, einen andern da- 
fiir zu fubftitwiren; jo wurden 1200 Pfb. St., die ein Jude zur Gründung 

einer befondern Art von Synagoge beftimmt Hatte, für ein Findelhaus ver- 

wanbt! (Macculloch On succession etc. by death, p. 155.) 

4 Schon im M. Alter kann feit der großen religiöfen Bewegung der Kreuz- 
züge, Bettelorden ꝛc. eine Abnahme der geiftlichen Thätigleit für materielle Kultur- 

verbefferung wahrgenommen werden. (Wachsmuth Europ, Sittengeſch. III, 1, 

©. 360.) 

5 Sehr belehrend hiefür ift der Fall des Bankier Theluffon, der feinen 
künftigen Urenfel zum Erben eingefegt hatte. Der britiide Staat fürchtete 

hierdurch einen folhen Anwachs des ohnehin großen Vermögens, daß er ähn- 

liche Teftamente für die Zufunft verbot. Als aber 1839 der Termin wirklich 

abgelaufen war, fand ſich gar fein fo fehr Toloffaler Reichthum, weil theuere 

Ankäufe, Proceffe, Unfälle zc. den Zuwachs gehindert hatten. (8. ©. Zachariä 

Bom Staate IV, ©. 273 fg.) 

6 Abgeſehen von der fehr dunkeln Secularifation Karl Martels, denke ich 
hier befonder8 an die engliſche unter Heinrich VIII., der übrigens ſchon zu 
Wykliffes Zeit Vorfchläge des Parlaments vorangegangen waren, die Kirchen- 

güter pachtweife an Adel und Gentry zu vertheilen. Die von Heinrid VII 
1536 und 1538 eingezogenen Klöfter hatten 500000 Ducaten jährlider Ein- 
fünfte, während alle Lords nur zu 380000 jährlich gefchägt wurden, (2. Ranke 

Reformationsgefhichte IV, ©. 61.) Die ſchwediſche Secularifation von 1527 
war faft gleihmäßig zu Gunften der Krone und des Adels, die däniſche von 
1536 faft nur zu Gunften des letztern. Demokratiſche Secularifation in Franf- 

reich 14. bis 17. April 1790, in Spanien 1820, (früher ſchon 18. Aug. 1809.) 

Nachmals die ſpaniſchen Kloftergüter Zul, 1837, die des weltlichen Klerus Sept. 
1841 eingezogen. Portugiefiihe Secularifation 1834 und 1853. In Rußland 

1764 die Güter der griechifchen Kirche confiscirt (Vorftufen dazu von Iwan IV. 

1581, ®Beter M. 1704, Peter III. 1762). Die deutſchen NReformationgfürften 
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haben das römische Kirchengut meiftens der (proteftantifch gewordenen) Kirche 

belafjen, oder (vom Kloftergute) damit Unterrichtsanftalten dotirt. Der Reichs: 

deputationsfchluß von 1803, $. 35, erlaubt, in den alten wie neugewonnenen 
Territorien die Fatholifhen wie proteftantifhen Stiftsgüter einzuziehen, die 
Mönchsklöſter unbedingt, die Nonnenflöfter im Einvernehmen mit dem Biſchof. 
Nur die noch vorhandenen Pfründner follten lebenslänglich penftonirt werden. 

Preußen benutte jene Ermädtigung erft in größter Sinanznoth. (30. October 

1810.) Als Joſeph II. von den mehr als 2000 Klöftern, die e8 1780 in Defter- 

reich gab, etwa 700 für den Neligionsfonds einzog, wurden mehrere hundert 
neuer Pfarren und Caplaneien daraus fundirt. (Dohm Denkwürdigkeiten II, 

©. 29.) Württembergifhe Secularifation vom 2. Jan. 1806. 

? Türgot meint in der Encyclopedie v. Fondations, daß alle Stiftungen 
früher oder fpäter ausarten müſſen und dann ſchädlich werden. Bgl. ſchon 

J. Becher Polit. Discurd ed. Binfen I, ©. 175. 
8 Der Fiscus hat fich bei ſolchen Secularifationen äußerft felten auf die 

Dauer bereichert; „mie gewonnen fo zerronnen!” In Spanien fam ber Ber- 
fauf der Kloftergüter fogar dem Landvolfe zunächft wenig zu Gute Manche 

Familien Hatten in den verjagten Mönchen und Nonnen Verwandte zu ernähren, 
auch die Armenlaft wurde gefteigert. Die Güter riffen fofort ftädtijche Kapita- 

liften, Staatögläubiger zc. an fi, die num mit großer Härte wegen alter längjt 
eingefchlafener Gerechtjame procefjirten. (B. U. Huber Spanifhe Skizzen III, 

©. 247 ff.) Neuerdings hat Spanien bis zum Mai 1843 für 4933 Mill. Realen 
„Nationalgüter” verfauft, die nach dem frühern Ertrage auf 1998 Mill. ge- 
fhätt worden waren. Bon Frankreich ſ. v. Sybel Gef. der Revolutionzzeit I, 

©. 208 und Foy's Rede liber die Emigranten- Milliarde in der Deputirten- 
fammer 21. Febr. 1825. Man kaufte diefe Güter namentlich deßhalb nicht gern, 

weil der Staat im Allgemeinen erklärt hatte, daß er für deren frühere Schul- 

den dem Berechtigten gutſage. GBüſch Werfe IV, ©. 148.) 

9 So bemerft Tocqueville L’ancien regime et la r&volution II, Ch. 11, 

die Bertaufhung der franzöſiſchen Kirchengiiter mit Staat3befoldungen habe nur 

dem Papfte und der Regierung genütt. Die Cahiers der Geiftlihen zur erften 

N -Verfammlung bewiejen, daß im Grundbeſitze der Kirche ein ftarfes freiheit- 

liches Element gelegen. — Faſt noch trauriger ift der Abftand der heutigen theo- 
logischen Bildung in Frankreich von der vor der Revolution. 

10 Bol. Bülau Staat und Landbau, ©. 112 ff. Wenn 3. B. der Pfarrer 
in Ermangelung des Marktes feinen Haushaltsbedarf jelbft erzielen muß, oder 

für amtlihe Zwede Geſpann halten, das nun ohne fonftige Beihäftigung zu 
theuer käme. Uebrigens hat mancher Pfarrer noch im vorletten Menjchenalter 

durch fein Vorbild jehr zur Hebung der Bauernwirthichaft beigetragen. (Proben 

in Salzmanns Bollsihriften: Ernft Haberfeld und Eonftant.) 

11 Im Kgr. Stalien befist die Kirche, ohne Seminare und Brüderjchaften, 

ein jelbftändiges Einfommen von 76267000 Lire jährlich, worunter 46026000 
aus Grundbefit. (Leop. Galeotti La I. legislazione del R. d'Italia, 1865.) 

Der preußifche Staat in feinem Umfange von 1865 umfaßte Grundbefigungen 

der Kirchen und Pfarren 1622474 Morgen, der Univerfitäten und höheren 
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Tehranftalten 123058, der anderen Schulen 183148, der milden Stiftungen 

419664, mit einem Neinertrage von reip. 2455374, 246648, 256524 und 

689252 Thlr. (Meiten I, ©. 525.) 

12 Die fonderbare Vertheidigung des Todtenhandbefies dur den Mönd 

G. M. Ortes Errori popolari considerati sulle presenti controversie tra i 

laiei ed i chierici in ordine al possedimento de beni (vgl. auch die $. 101 
citirte Schrift), beruhet ökonomiſch auf einer gewaltigen Ueberihäßung der Eon- 

fumtion (p. 78 ff. 107 ff. Cust.), Unterfhätung der Grundſtücke (p. 39: gegen 

die Phyfioraten!) und einer Abwälzungstheorie, die jede Steuer und ebenjo 

Steuerfreiheit ſchließlich Alle gleich treffen läßt. (p. 135 fg.) Sehr jhön im 

formaler Hinfiht und reih an tiefen pſychologiſchen und politifchen Einzelbliden 

ift Burke's Bertheidigung: Reflections on the revolution in France, 1790, 

am Schluffe des erften Theis, B. weicht im diefer Hinficht doch jehr von 

Ad. Smith ab (W, of N., Vol. IV, p. 102. 109. 114. 123. 144 der Baſ. 

Ausg.) Während Sonnenfels mit harakteriftiihem Ernft gegen die ſchranken— 

loſe Bereicherung der Kiöfter eifert (Grundſätze I, $. 46. III, $. 75), wünſcht 

Jung Stilling, der ihm fonft fo gerne folgt, felbft in ber proteftantijchen 

Welt ein Analogon der Klöfter, um Nuhebedürftigen ein Afyl zu verſchaffen. 

EStaatspolizeiwiſſenſchaft, 1788, ©. 424 ff.) Nachmals erkannte Sartoriug 

echt Hiftorifch, weßhalb in roher Zeit die Wirthichaft der todten Hand durchaus 

nicht jo ſehr Hinter der Privatwirthſchaft zurüdgeftanden hat, wie auf höherer 

Kulturftufe. (Abhandlungen I, ©. 306 fg.) 

Neuntes Kapitel. 

Sänerliche Lafen. 

Naturalwirthſchaft der niederen Kulturftufen. 

8. 107. 
Das bunte Chaos der bäuerlichen Laften! wird am einfachiten 

überfhaut, wenn man fie nach dem Örunde ihrer Entftehung in 

ſolche eintheilt, welde dem Privatredte und dem öffent- 

lichen Rechte Etaats-, Kirhen-, Gemeinderechte) angehören. 

Dieſe können als Steuern betrachtet werven, jene zum Theil als 

Leibeigenſchaftsgefälle, zum Theil als Pachtſchillinge oder Kapital- 

zinfen.? Wo dieſer Unterfhied zweifellos feftftand, da war er für 

die Praxis wichtig. Die ſtaatsrechtlichen 2c. Laften wurden regel: 

mäßig auf adminiftrativem Wege eingetrieben, die privatrechtlichen 

dur das Gericht. Jene berubeten auf Geſetz und Herkommen, 

weßhalb ſie durch Geſetze vermehrt und vermindert wurden, nicht 

aber durch gewöhnliche Verjährung erlöſchen konnten; dieſe insge— 

Roſcher, Syſtem der Volkswirthſchaft. II. 22 
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mein auf jpeciellen Titeln, Vertrag, Verjährung 2c., und das Her- 
fommen vermochte nur ihre Modalität zu bejtimmen. Bei Spann: 
dienjten 3. B. der erjten Art erfolgte die Leiftung, wie der Bauer 
bejpannt war; bei denen der zweiten Art, wie er befpannt fein 

follte. Im Zweifel ift natürlich zu vermuthen, daß eine Laſt ſtaats— 
rechtlichen 2c. Urfprunges ſei. (Bol. unten $. 124.)34 

1 Nach dem Specimen breviarii rerum fiscalium Caroli M. hatten zwar 
die Leibeigenen ziemlich gleiche Laften, namentlich jeder wöchentlich drei Frohn- 

tage (jog. plenum servitium; vgl. Registr. Prum., p. 415; Böhmer Fontes 

III, p. 397 fg.), wie auch die Geldabgabe von ſechs Denarien wohl ald Rech— 

nungseinheit gebraucht wird. (Anton Geſch. der deutſchen L. W. I, ©. 245 fo. 

343). Auf den mansis der Freien aber waren die Frohnden und Abgaben faft 

für jeden Einzelnen verfhieden. Der Sachſenſpiegel III, 42 verzichtet geradezu 

darauf, das Recht der Dienftleute zu befchreiben, jo provinzial und mannid)- 

faltig ſei es. In Neapel gab e8 noch 1806 beinahe 1400 verjchiedene „Lehns- 
und Baronialgerehtigfeiten.“ (Winspeare Storia dei abusi feudali, 1811, 
Note p. 152 ff.) 

2 Die Namen Zins, Gülte, Rente laffen meift auf privatredhtlichen Charakter 

joließen, die Namen Schoß, Bede, Schat auf Steuerqualität. 

3 Die befferen Wirthe fühlten natürlih fon im M. A. das Bebürfniß, 

ihre wirthſchaftlichen Rechte und Pflichten durch Regiftrirung liquid und über- 

fihtlih zu erhalten. Um jo nothwendiger, je mehr fih die alte Hofverfaffung 

mit Gleichheit der Höfe zc. („ganze“ und „halbe Laften!“) aufgelöst hatte. Ebenjo 

nah Zeiten großer Veränderung in den bäuerliden Berhältniffen, Bon den 
Polyptychen des 9. Jahrh., zumal auf geiftlihen Gütern ſ. Guerard Polypti- 

ques d’Irminon, 1, p. 16 ff.; vgl. fhon Capitul. a. 807, ce. 7; a. 812, 0.5 ff. 

In England beginnt die fefte Aufzeichnung der bäuerlichen Laften in jog. court- 

rolls, von deren Abjchrift die copyholders ihre Namen führen, bejonders feit 

Heinrih IIL und Eduard I. (Eden State of the poor I, p. 12.) Sehr wichtig 
für Deutfchland find da® Registrum bonorum et proventuum abbat. Cor- 

biensis (1053—1071) hinter Falke Codex traditt, Corbiensium; das Urbarium 
(1120) und die Hoforbnung (1144) von Mauromünfter bei Schoepflin Alsatia 

dipl. I, p. 197 ff., 225 ff.; daS Registrum (1222) antiquum bonorum eccl. 

Prumiensis bei Leibnitz Collectanea, p. 409 ff.; endlich das Habsburger Ur— 

bar aus dem Anfange des 14. Jahrh., herausgeg. von Pfeiffer, Stuttg. 1850. 
Biele gutSherrlihe Flur- und Lagerbücher bald nad dem 3Ojährigen Kriege 
aufgejet, während früher die betreffenden Verhältniffe auf einer Tafel, die 
hinter dem Altare hing, verzeichnet waren; vgl. 3. Möfer Patr. Phant. II, 84. 

Ein merkwürdiges Beifpiel, wie im M. Alter Bertragsurfunden oft völlig ver- 
gefjen werden und dann zufällig bei Durchſuchung eines alten Gemwölbes zum 

Erftaunen der Berechtigten wieder auftauchen: Behrens Steinbergifche Gefchlecht3- 
Hiftorie, ©. 100. Offenbar ift die Aufzeichnung aller Reallaften ſchon an fi 
ein Fortjchritt der Wirthichaft, ganz entiprechend dem Auflommen der Lehn- 
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und Leihebriefe (Tetstere, bei Banergütern, fhon Echmwabenfpiegel Art. 36 Lassb, 

erwähnt; vgl. Eichhorn D. St. und R. ©. II, $. 368), fowie neuerdings der 
wohlredigirten Pachtverträge. (Oben $. 65.) 

4 Wie ähnlich felbft in Portugal die bäuerlichen Laſten den mitteleuropäifchen 

waren, |. Schäfer Port. Gefch. I, S. 267 ff. Andererfeit bei den angelſächſiſchen 

ceorls (Lappenberg Engl. Geſch. I, ©. 574) bis zu den neueren englifchen copy- 
holders herab: Blackstone Comm. II, p. 97. 424 fg. Bon Frankreich ſ. 
Renauldon Trait& hist. et prat. des droits seigneuriaux, 1765. 

8. 108. 

In der Geſchichte der Leibeigenſchaftslaſten herrſcht un: 
verkennbar die Tendenz, mit dem Fortſchreiten der wirthſchaftlichen 
Kultur im Ganzen leichter zu werden. Urſprünglich hatte der Leib— 
herr unumſchränkte Befugniß über die ganze Zeit und den ganzen 
Erwerb des Knechtes. 1 Allmälich regelte dieß die Sitte. GHofrecht!) 
Der Hörige ward auf beftimmte Arbeiten am Grundftüde des Herrn, 
bejtimmte Abgaben feiner eigenen Grundſtücke gejegt (Bd. I, 8. 73), 
bejonders früh bei geiftlihen Herren, welche durch Firirung die 
Willkür ihrer Beamten einzufchränfen juchten. Die jehr alten Ab— 
gaben von verarbeiteten Producten fonnten beim Wachsthume der 
Arbeitsglievderung und des feinern Luxus immer weniger Ange: 
nehmes für den Empfänger jelbft haben; fie wurden aljo größten: 

theils ſchon früh mit rein landwirthihaftlichen Abgaben von mehr 
fungibler Natur vertaufcht.? Starb der Hörige, jo hatte fein Herr 
wohl urjprünglih ein Erbredt an dem gefammten Mobiliar: und 
AImmobiliarvermögen. Almälih aber wurde jenes zur Auswahl 
eines einzigen Stüdes oder einer Quote vom Nachlaffe (Mortua- 
rium),3 diefes zur Abgabe einer Quote vom Gutswerthe bei jeder 
Veränderung des Beſitzers (Laudemium).? Die Bekenn- und Con: 
fensgebühren waren für eine wenig fchreibjelige Zeit allerdings oft 
nothwendig, um Nechtsverhältnifje liquid zu erhalten; und es 
findet ſich deßhalb gerade hier das harte Princip des Rutjcher: 
zinjes? am bäufigiten. An fich aber pflegten fie von jehr milden 
Betrage zu ſein.s? — Was ferner die Frohndens betrifft, fo 
fünnen jelbft die jog. ungemefjenen, gegenüber der vollen Leib— 
eigenihaft, immerhin als eine Firirung, ja Milderung gelten, mie 
3. DB. in Frankreich die meiften Frohnden im 13. und 14. Jahr: 
hundert bei Gelegenheit der Freilafjung von Leibeigenen vworbe- 
halten find.? Die häuslichen Dienfte, welche ihrer Natur nah am 
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wenigften Gemefjenes haben, wurden ſchon früh, weil die Hörigen 
im Aderbau vollbeſchäftigt waren, mit dem zeitweiligen Dienft- 

zwange ihrer Kinder vertauſcht. Ebenſo mußten die Handwerks— 
frohnden, deren Organifirung in vielen, zumal fönigliden und 
bijhöflihen Städten den erften Keim des Zunftweſens bildet, 10 

ihrerjeit3 jchon eine wichtige Milderung der frühern Eflavinnen- 
arbeit in den fog. Genitien, mit dem Aufblühen des Gewerbfleißes 

und Luxus beinah von jelbjt abfommen. Etwas Aehnliches gilt 
von den Handelsfrohnden, '! welche dem Berechtigten jelbjt mit der 
Zeit nicht mehr genügen fonnten, Die Hauptſache blieben deßhalb 
die Spann: und Handdienjte zu landwirthſchaftlichen Zweden. 1213 14 

Wenn einzelne leutjelige Herren wohl angefangen hatten, zur Auf: 
munterung ihrer Fröhner eine Ergöglichkeit in Speife, Trank oder 
Geld zu verabreichen, 5? jo wurde auch dieß mit der Zeit eine Pflicht; 
wogegen freilih auf der andern Seite ein mäßiges Züchtigungsrecht 
des Herrn jich von ſelbſt verftand. 16 

Am meijten hob fich die Lage der Hörigen dadurch, daß man 
ihr Hofreht mehr und mehr als Analogie des evlern Lehnrechts 
aufzufafjen begann, und vielfach nach diefem umgeftaltete. 

1 Der anglonormannifche Jurift Bracton (13. Jahrh.) lehrt, daß die Befig- 

thümer des Leibeigenen jederzeit von feinem Herrn weggenommen werben fünnen. 

(1, 9.) Auch nad deutſchem Recht waren die Haus- und Hofdienfte der Hörigen 
urfprünglich alle ungemeffen, nicht bloß der Zeit, fondern auch der Art nad). 

(Maurer Frohnhöfe III, ©. 290.) 
2 Weber die Abgaben von sarciles, camsiles und ähnlichen Manufacten ſ. 

Guérard Polypt. I, p. 717 ff.; Böttiger-, Echmiedearbeiten: p. 471 ff.; Ader- 

geräthe, Schindeln, Fadeln: p. 729 fi. Vgl. jhon Taecit. Germ. 25. Gregor. 
Tur. IV, 14. Oft fommen, außer den verfchiedenen Kornarten und Bieh, 

Zwiebeln, Senf (Moftartsgüter), Del, Honig, Wachs, Filhe, Steine, Salz, 

Bier, irdene Waaren, hölzerne Schüffeln und Teller, ja felbft Hofen und Tiicher 

als Abgabe vor, zumal bei Stiftsherren. (Reg. Prum., p. 423.) Nach einem 
Züricher Weisthume aus der Mitte des 14. Jahrh. follen fünf ehrbare Männer 

eidlich ſchätzen, ob die Zinskäfe gut genug find, (Grimm Weisth. I, ©. 4.) 
Das Habsburg. Urbar fügt bei derlei Abgaben meift Hinzu, wie viel Geld fie 

werth fein jollen. (S. 92. 208.) Bei jehr entlegenen Bauern verwandelt man 

wohl im 9—12. Jahrh. die Fruchtgülten in Abgaben von Manufacten und 
in Frohndienfte. (Mone Beitr., S. 170.) Die femoralia in Werden jchon 
während des 12. Jahrh. mit Geld abgelöst. (Lacomblet Niederrhein. Urkundenb, 

II, ©. 262.) Wenn Klöfter häufig ihr Vieh den Bauern nicht bloß zu durch— 
wintern geben, fondern als eifernes Vieh gegen beftimmte Abgabe (fog. Immer- 

fühe), fo liegt darin wohl meift ein Darlehnsverhältniß. Vgl. Reg. Prum., 
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p. 461. 538. Habsb. Urbar, ©. 219. Einer viel ſpätern Zeit gehört es an, 

wenn bayerifche und fchlefifhe Bauern ihrem Gutsherrn (nur nicht zum Wieder- 

verkaufe!) Eier, Hühner, Butter, Mil ꝛc. zum billigen Vorkaufe anbieten 
mußten. (Klingner Sammlungen 3. Dorf- und Bauernredt I, ©. 75.) 

3 Das Mortuarium (Sterbefall, Baulebung, Köhr, Kurmede, ſpan. 

mortura, loitosa, engliſch heriot, catallum) betraf bald das beite Stüd Vieh 

(Beithaupt, Hauptfall), bald das befte Kleid (Gewandfall.) Borlommen diejer 

Abgabe ſchon in einer lothringifhen Urkunde vom J. 765. Grimm D. Redhts- 
alterth. S. 365.) Regino De discipl. eccl. II, 39 erwähnt fie im J. 906 

als etwas Althergebrachtes. In Flandern erft 1252 allgemein eingeführt, nach— 
dem früher der ganze, dann der halbe Nachlaß des Unfreien von feinem Leib- 

herrn eingezogen war, und man biernähft angefangen hatte, das Befthaupt 

einzelnen Hörigen und Bezirken als Vorrecht zu geftatten. (Warnkönig FI. St. 
und R. ©. I, ©. 244. Urk. I, 96.) Im Amte Brügge jhon 1232 ganz auf- 
gehoben. (a. a. ©. II, 1, Urk. 42.) Maurer madt den Unterfchied der Leib— 

eigenen, deren ganzer Nachlaß dem Herrn zufiel, und der Hörigen, welche nur 

das Befthaupt entrichteten. (Frohnhöfe II, ©. 86. IV, ©. 361.) Als Milde- 

rung findet man wohl, daß das fterbfällige Bieh zum halben oder bdrittel 

Werthe an den Bauerhof zuriidgelöst werden darf (Stiffer Einleitung, S. 434); 
daß fich der Herr mit dem zweitbeften Pferde begnügen muß (Grimm Weisth. III, 

©. 8. 102; Habsb. Urbar, ©. 25: daz beste houbt än eins); daß er nur 

rüdlings wählen joll. (Weſtphäl. Weisthum von 1569, bei Grimm III, ©. 162.) 
Hin und wieder freilich betrug noch vor Kurzem der Sterbefall beim Tode des 
Mannes wie der Frau die Hälfte des Mobiliard, (Hoya: Stüve Laften des 
Grundeigenth. in Hannover, ©. 132.) 

4 Das Laudemium, Lehnmwaare, lods et ventes, betrug in Frankreich 
meift ein Zwölftel, zuweilen ein Achtel oder ein Sechſtel vom Werthe des 

Bauerhofs. (Warnkönig und Stein Franzöf. R. ©. II, ©. 389.) In Bayern 

nicht über fünf Proc., nad der Magdeburger Polizeiordnung von 1652 nur 2, 
in Schlefien während des ganzen 17. Jahrh. 10 Proc. (Klingner IV, ©. 70 ff.) 

In Wiirttemberg nahın der fog. Ehrihat meiftens 10—15, ausnahmsweise 

5—30 Broc. in Anſpruch. (Mofer Bäuerl. Laften der Wiürtt., ©. 255 ff) In 

Kärnthen gewöhnlich 142%/,, Niederöfterreih, Salzburg, Mähren 5, Oberöfter- 
reih, Steiermark 10 Proc. Dazu in denfelben Provinzen noch ein Abfahrts- 

geld von 5 Proc, und ein auch vom unbeweglichen Bermögen erhobene Mor- 
tuarium — 5 Proc, (Springer Statiftil von Defterreich, 1840.) In Schaumburg 

4 Thlr. pro Hufe, Ealenberg 6—12 Grofhen pro Morgen, Lüneburg 1—2 
Gulden pro Hof, Gulden pro Kathe, in Bremen der halb- oder ganzjährige 
Bin. (Struben De iure vill., p. 344 ff.) Vgl. Done Beiträge, ©. 116. 

Bei den englifhen copyholders müffen die fines in Berfauf- und Sterbefällen 
reasonable jein, d. h. nicht über den zweijährigen Neinertrag des Gutes hinaus» 
gehen. (Blackstone II, p. 97. 424 fg.) In der Regel wurde die Abgabe nur 

bei Beränderungen in der dienenden Hand fällig, Bon einem Laudemium 
höherer Dienftleute, welches der Form nad) ganz dem Mortuarium entjpricht, 

ſ. da8 bambergifhe Dienftredht aus der Mitte des 11. Jahrh. bei Eichhorn 

D. Et. und R. ©. IT, $. 363. 
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5 Gezeuchnisspennink, dat hie in den hoeff gehorig iss ind under- 

worpen. (Grimm Weisth. III, ©. 61.) Der census promobilis rutſchte mit« 
unter fo, daß er mit jedem verfäumten Jahre oder Tage, oder gar mit jeder 

verfäumten Stunde auf das Doppelte wuchs. (Grimm D. Redtsalt. S. 387 fg.) 

Princip des Rutſchens ganz allgemein für Zinsleute ausgeſprochen: Sachſenſp. 
I, 54. Grimm Weisth. Ill, ©. 129. Beaumanoir Coütumes, Ch. 30. 

6 Hierher gehören vornehmlih die Hühnerlieferungen (Leib-, Hals, 

Rauch-, Heerbhühner, nad der Lieferungszeit Faſtnachts-, Ernte-, Martins. 
hühner zc.), bei Unfreien fo verbreitet, daß man den Aufjeher derjelben wohl 

Hühnmervogt nannte. Uebrigens fommen aud) viele Wald-, Holzhühner ꝛc. als 
Abgabe freier Markgenofien an den Markbeamten vor. (Thudichum ©. 147.) 

Wenn der Pflichtige zu Haus eine Kindbetterin hatte, jo wurde zuweilen bloß 
der Kopf des Huhnes verlangt, das Uebrige follte der Wöchnerin zulommen. 
(Bodmann Rheingauifhe Alterth., ©. 381.) 

? Das ius primae noctis hat für das eigentliche Deutfchland in hiſtori— 

icher Zeit nur den Sinn einer Abgabe für Ertheilung des leibherrlichen Heiraths— 
confenjes. Bgl. jhon L. Salica XXIX, 4. (Maritagium, Bedemund, Braut« 

Ihilling, Frauenzins, Bumede, Bunzengrofden, cunnagium.) In Weftphalen 

früher meift in einem Bodfelle beftehend: Kindlinger Geſch. der Hörigkeit, S. 116. 
Dod find allerdings Spuren vorhanden, welde die Abgabe als Abkauf eines 

Ihändlichen Frohndienftes erjcheinen laffen: Grimm Weisth. I, S.43. Schlimmer 

in Wälſchtyrol. (Sugenheim Aufhebung der Leibeigenih., S.192.) Franzöfiiche 
marquette, braconnage, cuissage, wo e3 in einer Guyenner Urkunde von 
1302 fogar heißt: maritus femora aperiet, ut dominus primum florem pri- 

mitiasque delibet facilius. gl. Michelet Origines, p. 263 ff.; dagegen 

Raepsaet Oeuvres I, p. 200 ff. Aehnlich in Catalonien. (Sugenheim, ©. 35.) 

In Schottland waren der Abgabe, marcheta, jelbft Edelfräulein unterworfen: 
Chalmers I, p. 499. Spuren in England unter Heinrich II.: Blount Frag- 

menta antiquit. (1679); dagegen Blackstone Comment. II, p. 83. Nad) 
Walter Das alte Wale, ©. 184 wäre die mwallifijhe merch dem Könige als 

Schüter der Jungfrauen gezahlt! Ftalienifche scozzonaria. In Rußland das 

„fürftliche Recht“ von Olga abgeſchafft. (Ewers Aelt. Recht der Ruffen, ©. 70 fg.) 

— Außer diejer herrfchaftlihen Abgabe kommt noch ein firchliches ius primae 

noctis vor, eine Abgabe für Dispenfation von dem Gebote, daß junge Ehe 

leute die erften drei Nächte in Gebet und Enthaltjamkeit zubringen follten, 

(Nah Tobias VIII, 4 jhon auf dem karthagiſchen Concile von 398 verordnet.) 

Bgl. Veuillot Le droit du seigneur au moyen äge, 1854. 

8 Frohnde von frö = Herr, Scharmerf von scara — Dienft (ſchon im 
Breviarium rerum fiscal. Caroli M.); im füdöftlichen Deutjchland Robot von 

dem flavifchen robotat —= arbeiten (rab — Sflav!), corvees von curvada, 

I Stein-Warnlönig Franz. Staats- und Rechtsg. II, S. 391 ff. Neuer- 
dings hat man auch bei ungemeffenen %. dem Pflihtigen regelmäßig eine Klage 
wegen Ueberlaftung verftattet: alfo die Ungemeffenheit feine mwillfürlihe Aus- 
dehnbarkeit! Wie die ungemeffenen %. durchaus nicht immer härter find als 

die gemefjenen, j. Möfer Patr. Ph. V, S.12 ff. Die franzöfifche Juſtiz nahm 
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die corvees à merci gewöhnli zu 12 Tagen im Jahre an, höchftens 3 Tage 
monatlid. (Pastoret Ordonnances XVI, pref. p. CXIV.) 

10 Maurer Frohnhöfe I, ©. 395. II, ©. 325. Eichhorn in der Ztſchr. 
f. geſchichtl. Rechtswiſſenſch. J. ©. 243 ff.; II, S. 195 fi. 8. H. Lang Geld. 
des deutſchen Steuermeiens, S. 70 fg. 

11 Registr. Prum., p. 500. So mußten die Bauern eines Klofters bei Helm- 
ſtädt Korn nad) Bardewil bringen, dort verlaufen und Fische dafür zurücholen. 
(Havemann Gejhichte der Lande Braunfhweig und Liineburg 1, ©. 311. 329.) 

12 Die mansi wohl in carroperarii und manoperarii getheilt: Gu6rard 
Polypt. I, p. 586. Karl M. rechnet für Leute ohne alles Zugvieh drei Handtage 
gleih einem Spanntage. (Pertz Leges I, p. 82.) Auch Fußdienfte (für Boten) 
fommen vor: scara pedestris; vgl. Regist. Prum., p. 495. 499 fg. Gemöhn- 
ih durfte der Fröhner nur fo weit gejchidt werden, daß er Nachts wieder zu 

Haufe ſchlafen konnte. In unfruchtbarer Gegend waren deßhalb die Frohnden 
meift weniger entwidelt, weil die langen Wege zu viel abforbirt hätten. (Rau- 
Hanffen Archiv V, ©. 246 fg.) 

13 Dben $. 55. Auch bei Handwerkspienften fommt die Beftimmung vor, 
daß die Arbeitöfrüchte zu gleichen Theilen zwifchen Herrfhaft und Fröhner ge 
theilt werden: vgl. Grimm D. Rechtsalt., ©. 352. Oft find zeitlich und gegen: 
ftändlih bemeffene Frohnden (BZeit- und Stüdf.) mit einander vermengt: fo 

3. B. daß jeder mansus fiscalis einen Tag Heu mähen, einen Tag Heu rechen, 
einen Tag Korn jchneiden und fünf Karren einfahren muß (Schöpflin Alsatia 
dipl. I, p. 199); oder vier Joch tanquam sua beftellen und einen Mäher ins 
MWinter- und Sommerfeld fehiden (Ibid. p. 225 fg.); oder im April und Mai 
vier Wochen lang vollen Dienft thun, hernach bis Johannis täglich Nachmittags. 

(Anton Geld. d. d. 2. W. II, ©. 209.) Die Frohn des Zäunemachens gern 
Aderweife beftimmt, die des Säens nad dem Maße des Saatlorns, welches 

der Fröhner zuweilen jelbft liefern mußte. (Regist. Prum., p. 421. 384. 539.) 

Eine bedeutende Milderung liegt darin, daß alle F. am Tage vorher angejagt 
werden mußten und nicht nachgefordert werden konnten. 

14 Die Härte mander Frohnden zeigt fich freilich in dem Beichluffe der 

Trierſchen Kirhenverfammlung von 1225, daß die Bauern Sonntags nicht dazu 
gezwungen werden jollten. 

15 Pröven (praebenda), Lieferungen, Litlohn (von litus.) So 3. B. Fröhner- 

femmel, $.-hafer, $.-bier, %.tanz. Auch wohl ſog. Wagenjdillinge, ein Bei- 
trag zu den Koften des Geſchirres. Biſchof Meinwerk von Paderborn unter 

den Urhebern der Pröven genannt. (Vita Meinw., c. 44.) In Frankreich waren 
fie nicht fehr häufig, aber auch die Frohnden geringer. (Stein-Warnkönig IT, 

©. 403 ff.) In Spanien die Frohnden leicht und die Pröven gleihwohl fehr 

allgemein. (Espana Sagrada XXXVI, Apend. 60.) Anmuthige Analogie der 
Pröven bei Lieferungen: Maurer Frohnhöfe II, ©. 340. 

16 Einige Frohnden ohne recht wirthſchaftlichen Charakter, wie 3.8. das in 

Deutſchland, Frankreih und Italien vorlommende „Stillen der Fröſche“ (Grimm 

Rechtsalterth., S.355), das Flöhefuchen im Bette der Herrſchaft (Klingner I, ©. 138) 
2c., find wohl mehr aus alterth. Symbolik, als durch Uebermuth zu erklären. 
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8. 109. 
Ale diefe Laften fonnten nun auch bei Freien (Pächtern, 

Schuldnern 2c.) vorkommen, wofern fie contractlich bedungen waren.’ 
Wie viele Dörfer find vom Grundheren vornehmlich aus dem Ge- 
fihtspunfte angelegt worden, um Naturalabgaben, mehr noch um 
Frohndienfte zu erhalten! Wegen der Spannfrohnden große, wegen 

der Handfrohnden Feine Bauerftellen.? Es ift darum nur jelten 

möglih, aus Art oder Umfang der Laft einen fihern Schluß zu 
machen auf die unfreiheitliche oder freiheitlihe Natur ihrer Ent 
ftehungsgründe. 

Hauptſächlich jedoch find eg die Zeiten des beginnenden Nitter- 

thums, welche die Mehrzahl der freien, aber Kleinen Grundbeſitzer 
genöthigt haben, ſich die Auflegung folder privatrechtlichen Laften 
von Seiten ihrer größeren Nachbaren gefallen zu laſſen. Entweder 

als Nequivalent der Selbjtvertretung im Kriegsvdienfte, zu welchem 

fie jelbft, nach den ganz veränderten Anſprüchen der Zeit, Feine 
Fähigkeit mehr beſaßen; oder auch nur, um widerrechtlicher Ge— 
waltthat zu entgehen.? In der Zeit vom 10. bis 12. Jahrhundert 
geihah jene Mifhung der alten Stände: Frei und Unfrei, woraus 
fih dann wieder drei völlig neue Stände bildeten, mehr auf Grund: 
lage damaliger Waffenfähigfeit, als wormaliger Abkunft. Wie die 
größeren Freien mit den größeren Unfreien zum NRitterftande zu= 
fammenjchmolzen, die hinter jtädtiichen Mauern lebenden Freien 

und Unfreien zum Bürgerjtande, jo die freien und unfreien 

kleineren Grundbefiger zum Bauernftande. Und wie gering oftmals 
die Unterjchiede zwijchen den beiden Hauptelementen dieſes Standes 
waren, jieht man am deutlichiten aus dem jpäter jo weit verbrei- 

teten Irrthume der Juriften, als wenn im Mittelalter ſämmtliche 

Bauern unfrei geweſen.“ — In ariftofratifhen Zeiten, mo es 

gleihmwohl an fchriftliher Aufzeichnung der Nechtsverhältniffe noch) 
ſehr fehlt, kann die perfönlichte Einzelleiftung, ja Gefälligkeit des 
Bauern zu einer Reallajt ausarten. 

1 ©&o 3. 8. jhon im 8. Jahrh. bei den Iongobardifchen libellarii: vgl. 
Hegel Geſch. der Städteverfaffung in Stalien I, ©. 433 fg. Mortuarium im 
Zürichſchen 1461, wo die Meyer entjchieden noch nicht erblich geworden waren: 
Grimm Weisth. I, ©. 54. Ebenjo bei ritterlihen Dienftleuten und vielen 
Arten der Bogtei: J. Möfer Patr. Phant. III, 67. Eichhorn D. St. und 
R. ©. 11, 8.368. Beiſpiel eines Butterzinfes, den 1170 ein flandrifches Klofter 
einem andern für ein Gelddarlehn zum Ankauf eines Grundſtückes verfpricht: 
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Warnkönig Flandr. St. und R. ©. III, 2, Urkunde 66. Forfthühner, Weide» 
bafer zc. für die Mitbenugung fremder Grundftüde: vgl. Landbuch der Mark 

Brandenburg, ©. 22. Laudemien fonnten bei allen Arten der Vogtei vor- 
fommen, jelbft in Fällen, wo die Abgabe nur auf militärischer Vertretung durch 

den Bogt beruhete. (Eichhorn II, 8. 306.) Oft diente der Ehrſchatz geradezu 

nicht bloß dem Herrn zum Beweiſe feines Eigenthums, fondern auch dem In— 

haber des pflichtigen Grundftüds, um ihn als nicht hofredhtlih Unterworfenen 

zu bezeugen. (Lacomblet Urfundenbud I, 337. Arnold Gef. des Eigenth,, 
©. 74.) Dazu die häufigen Analogien des Laudemiums im Lehnrecht. Nach 
einem Wolfenbüttler Landtagsabſchiede von 1597 follen die Bollmeyer zwei Tage 
wöchentlich Spanndienft leiften, die Halbmeyer einen Tag; ferner die Kothſaſſen 

zwei, die Brinffiger einen, die Häuglinge einen halben Tag Handvdienft. Bis— 

weilen wird im Mittelalter zwiſchen freien und hörigen Fröhnern der Unter- 

jhied gemacht, daß jene 3. B. den Mift fahren, diefe ihn aufladen, jene den 

Wein bis zur Kelter bringen, diefe ihn feltern. (Guerard Polypt. I, p. 792.) 
2 Schon im 9. und 10. Jahırh.: Maurer Markenverfaffung, S. 265. Im 

12. Jahrh. 3. B. Johannisberg und Rauenthal: Bodmann Rheingauifche Alterth., 

©. 113. 122. Schlefiihe und brandenburgifche Beifpiele aus dem 13. und 
14. Jahrh.: Stenzel und Tzſchoppe Urfundenfammlung, S. 145 ff. Wohlbrück 

Geh. des Bisthums Lebus I, S. 200 ff. 402 fi. Bon den Käfe-, Obft-, 
Wein-, Semmel:, Fiſch-, Biehlehen in Bayern |. Maurer Frohnhöfe II, 

©. 242. mn neuerer Zeit die vielen Erborefcher, Erbfchnitter ꝛc., welche für 

die ihnen verkaufte Wohnung und einen Quotenlohn zu arbeiten verpflichtet 
find; vgl. Koh Schleſ. Arch. f. prakt. Rechtswiſſenſchaft I, Heft 1, Nr. 12. 
(1837.) Klingner I, ©, 119. 

3 Unter Karl M. Hatten von den ärmeren Heerbanngpflichtigen je zwei, 

drei oder mehrere einen aus ihrer Mitte zum Kriege ftellen und ausrüften 
müſſen. (Capit. a. 807,) Nun gibt es in jedem Dorf Leute, welchen der Krieg 
Bergniügen macht, welche die mit wilden Genuß unterbrodhenen Strapazen des 

Krieges dem ruhigen Tagewerfe des Friedens vorziehen. Was war natürlicher, 
nad) dem Geſetze der Arbeitstheilung, al$ daß mit der Zeit folche Kriegsluſtige 
die permanenten Stellvertreter der Friedlichen, und von diefen nicht allein mit 

Waffen, Proviant zc. ausgerüftet, jondern auch durch Beftellung ihres Aders 

während ihrer Abmefenheit entjhädigt wurden? Jede Bequemlichkeit macht ab- 
hängig. Waren alfo die Bauern erft ganz von den Waffen entwöhnt, fo mochte 

das Berhältniß gar leicht auch gegen ihren Willen ein Faftenmäßiges werden. — 
Daß viele feine Grumdbefiger vom Adel, Klerus ꝛc. geradeswegd genöthigt 

wurden, ihre Grundftüde abzutreten, beklagt ſchon Capit. 3, a. 8il, c. 2 ff.; 
vgl. Theogan. V. Ludoviei c, 13. (Pertz II, p. 593.) Namentlid über— 
trugen Manche der Kirche ihr Land, um dadurd vom Heerbanne loszukommen. 
(Capit. a. 805, II, 15. L. Long. II, 44, 2. III, 9, 3.) Solde pflegten 
alsdann von ihrem neuen Herrn befonders milde behandelt zu werden: Gero- 

cenjualen! 

4 Bol. u. A. Estor De praesumtione contra rusticos in causis opera- 
rum ete., 1734. Hiermit hängt es zufammen, daß auch noch Struben De 
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iure vill.,, V, $. 1 und Leyser Jus georg. III, 27 bei deutfhen Bauern für 

Gutsfrohnden präfumiren und für die Freiheit immer erft einen fpetiellen Be— 

weis verlangen. 

5 Eine Klage vom J. 1440, daß oft eine ganz freiwillige Danfesbethätigung 

der Bauern von dem „Edeln“ fofort „ins Saalbuch geichrieben“ werde: bei 

Maurer Frohnhöfe IV, ©. 524. Bäuerlicher Aberglaube, daß ein Wirth, unter 
welchem der Hof mit neuen Laften bejchwert wird, ewig darauf fpufen muß. 
(3. Möfer Patr. Phant. II, 63.) Bgl. den anmuthigen Scherz Möjers 

a. a. DO. U, 84. Friedrich Wilhelm I. gründete in Preußen auf einer Domäne 
eine Mufterholländerei. Bon den anderen Nemtern follten ordentliche Bauer- 

mädchen auf zwei Jahre zur Lehre hierher geſchickt werden; jede befam alsdann 

24 Thlr. zum Brautſchatze. Schon unter Friedrih M. war hieraus dur Mif- 
brauch des Pächter ein neuer Gefindezwang entftanden! (Stenzel Preuß. 

Geſch. II, ©. 397.) 
8. 110. 

Bon den ſtaatsrechtlichen Laften rühren die älteften ſchon 
aus der Steuerverfaffung der frühejten mittelalterlihen Monarchien 

ber: jo die Verpflichtung, reilende Fürften, Beamten, Krieger fort: 

zufchaffen und zu beföftigen, mancherlei jährlihe Gaben, die zwiſchen 
Geſchenk und Steuer in der Mitte jtanden 2c.! Wer unfähig war, 
den Kriegsdienft zu leiften, mußte jtatt deſſen Weg-, Burg: und 

Wachfrohnden thun,? oder auch Naturallieferungen, ſpäter Geld— 

abgaben übernehmen. 3 Mit dem Entjtehen der. Landeshoheit ver- 
loren dieje Leiltungen ihren fteuerartigen Charakter mehr und mehr: 
fie wurden zu einer Pertinenz der landesherrlichen Domänen, häufig 
fogar an Brivatperfonen veräußert. ? — Zu gleicher Zeit famen 
neue Laſten auf, welche dem Landesherrn al3 ſolchem für feine 

Dogtei gezahlt wurden.d? Außer den verjchiedenen Beden gehören 
bierher namentlih die mancherlei Kriegs:, Burg:, Straßen: und 
PVolizeifrohnden, die unter der Bezeichnung Landfolge zufammen- 
gefaßt werden (Gerichtzfolge). EG Wie andere Steuern, fo wurden 
auch diefe Laſten in den Bereich der landſtändiſchen Bewilligung 
gezogen, wobei nicht bloß Prälaten, Ritterfchaft und Städte ge: 
wöhnlich frei blieben, ſondern jelbit die unfreien Bauern von ihrer 
Gutsherrſchaft mehr gejhüßt wurden, als die freien, die weder 
unmittelbar, noch durch mitinterefjirte Patrone auf dem Landtage 
vertreten waren.” Auch von diefen Abgaben find viele nachmals 

in PBrivathände übergegangen, vornehmlich an foldhe Perjonen, die 
einen Theil der landesherrlichen Gerichtsbarkeit als Patrimonial- 
gericht empfangen hatten.8 — Hierher gehören ſchließlich noch die 
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Gemeindefrohnden (Nahbarspflichten), die allerdings, foferne fie 
der Feld» oder Markfgenofjenichaft zu Leiften waren, zwifchen Laften 
juris publiei und juris privati in der Mitte ftanden. Gelbit 

Unanfäffige Eonnten zu dergleichen Frohnden verpflichtet werben, als 
Vergütung für den Mitgenuß der Gemeinweide 2c. 

1 Mansio — ÜEinquartierung, paratae und pastus — Unterhalt, veredi 

und paraveredi — Borfpann zur Fortihaffung der Beamten ꝛc. Die letzte 

Pfliht wird angariae und parangariae genannt, wenn außer den Pferden auch 

Wagen zu ftellen waren, Biel ift hier römischen Einrichtungen nachgebildet, die 
allmälih Neallaft wurden. (Maurer Frohnhöfe I, ©. 391. 433.) Die Hörigen 

waren ihren Herren regelmäßig zu ſolchen Dienften verpflichtet; aber auch die 

Freien dem Staate. Was die reifenden Beamten auf Grund einer jog. evectio 

oder tractoria zu fordern hatten, zeigt ein Diplom Chilperichs II. von 716 bei 
Brequigny p. 411, ſowie MarculfS Formelbud I, 11. — Geſchenke bei den 

Märzfeldern, auch wohl zu Weihnadten, die jog. Ofterftuophe (Wait D. Ver- 
faffungsgeidh. II, ©. 507.) Die den Franken unterworfenen Völker, wie Alle 

mannen, riefen 2c., zu befonderen Zributen verpflichtet. Auch die römischen 

Grund» und (für Nichtgrundbefiger) Kopffteuern dauerten zunächft fort, fcheinen 

jedoch allmälich immer mehr durchlöchert zu fein, die meiften Pflichtigen fich 

davon befreiet zu Haben, bis endlich nur Ueberrefte in der Form von Zins und 
Rente noch exiſtirten. (Wait Il, ©. 528.) 

2 Im altfräntifhen Reihe |. das Capitular von 828, c. 7 und Edict. 
Pist. von 864, c. 27. Aber jchon Legg. Liutpr. VI, 29 geftattet den longo— 

bardiihen Beamten, für arme Freie den Kriegspdienft mit drei Tagen wöchent- 
licher Frohn zu vertaufchen. 

3 Die Geiftlihen mußten im Franfenreiche dem Heere außer der fonftigen 

Requifition von Holz, Gras und Waffer noch Fleiſch (carnaticum) und Fuhren 

(hostilitium) gewähren. ©. Wait II, ©. 554 fi. Guérard Polypt. I, p. 661 ff. 

4 Fälle folder Veräußerung öffentlicher Abgaben ſchon in der altfränkiſchen 

Zeit: Audoenus V. Eligii I, 15. Bouquet. Rer. Gall. scriptt. IV, p. 649. 
5 Bgl. ſchon die Const. de expeditione Romana in Lünig. Corp. Jur. 

Feudal, I, p. 15. Am deutlichften wird das Auffommen der landesherrlichen 

Bauerlaften in den Bisthümern wahrgenommen: ſobald der Bifchof, nad} Thei— 

lung der Stiftsgüter mit dem Kapitel, an die Kapitelbauern derartige Anjprüche 
madt, kann es nur in feiner Eigenjchaft als Landesherr geſchehen. So im 
Hildesheimischen während des 14. Jahrh. Vogthühner in Zürich erft um die 

Mitte des 15. Jahrh. aufgelommen, um die VBögte freundlicher zu flimmen, 
(3. Miller Schweizer Geih. V, S. 406.) In Bayern kennt die Landesordnnung 

und das Landrecht von 1516 und 1518 eine auf der Bogtei beruhende Frohn- 

pflicht noch nicht; wohl aber die 2, DO. von 1553 (Il, 29), mehr noch das I, R. 
von 1616, Tit. 22. Vgl. Eihhorn D. St. und A. ©. IV, $. 545. 

6 Die Kriegsfrohnden durch die landesherrliche Vogtei oft viel weiter aus— 
gedehnt, als in der farolingiichen Zeit üblich gewejen war: jo das servitium 

curruum im brandenb. Landbuche. (Eichhorn D. St. und R. ©, II, $. 304.) 
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In Preußen lagen die Burgfrohnden jelbft den Freilehen ob, die jonft von 
Behnten und Reallaften ganz frei waren. (Voigt Geſchichte von Preußen III, 

©. 439.) Engliſche trinoda necessitas (expeditio contra hostes, arcium 

constructio, pontium et itinerum reparatio), wovon feiner frei fein follte. 

Schwedische Poftfrohnden. Ruſſiſche Poftbauern, die aber vom Staate mehr 

und mehr zu gewöhnlichen Steuerzahlern gemacht werden: nad) Tegoborski I, 
p. 318 ſchon in 32 Gouvernements. Ueber das Wachsthum der ftaatsrechtlichen 

Laften parallel der weitern Entwidlung des neuern Staatswejens vgl. Stüve, 

©. 175 ff. 
T Noch 1829 erhielt das hildesheimiſche Dorf Sellenftebt, welches zwei 

Tage wöchentlich Gutsfrohnden hatte, außerdem Befehl, zwiſchen Saatzeit und 
Ernte vier Tage wöchentlih zum Wegbau zu dienen! (Lüntzel Bäuerliche Laften - 

im %. Hildesheim, ©. 27.) 
8 Bol. v. Nudloff Medlenburg. Geſch. II, 1 und 2, ©. 382. Schon im 

13. Zahrh. fommt e8 vor, daß grumdherrlihe und vogteilihe Laften vermiſcht 

worden. (Maurer Frohnhöfe III, ©. 553.) Die bayerifhe Gefetgebung hat 
dieß 1808 ff. ganz allgemein gethban. (a. a. O. III, ©. 353. 451.) 

8. 111. 
Unter allen bäuerlichen Laſten ift die wichtigfte der Zehnte: ! 

eingetheilt in den großen (von Korn), den Heinen oder Kraut- 
zehnten (von Gemüſe, Wurzelgewächjen und Obit), endlich noch den 
Fleiſch- oder Blutzehnten (von landwirthichaftlichen Thieren).? Es 
gibt ſowohl privatrechtliche Zehnten, wie ſolche, die dem öffentliche, 
zumal Kirchenrechte angehören. Die römijche Kirche hat zwar ſchon 
früh behauptet, daß mit dem übrigen A. T. auch der Levitenzehnte 
(II. Moſe 27, 26 ff. IV. Moje 18, 11 ff.) vom Chriſtenthum 

übernommen jei!? und es ift ihr auch wirklich gelungen, während 
ihrer größten mittelalterlihen Macht in den meiften römijch-fatho: 
liihen Ländern ihren Anſpruch erjt bei der öffentlichen Meinung, 
hernach jogar bei der Staatsgejeggebung geltend zu machen. 45 
Doch konnte fie nirgends völlig damit durchdringen.“ In ganzen 
Ländern jcheint der bereits eingeführte Kirchenzehnte wegen unbe: 
fiegbaren Widerwillens der Bevölkerung wieder aufgehoben zu fein. ? 
Und faft überall war die Kirche genöthigt, den Weltlihen, die 
theil$ ihre Vertretung dem Staate gegenüber (Kirchenvögte), theils 
auch die Verwaltung ihrer Güter beforgten (Kaftenvögte), mancherlei 
nachzuſehen, wenn fie allmälich einen Theil diefer Güter an fich 

riſſen. Gerade herrſchende Kirchen bedürfen der weltlichen Arifto: 
fratie nur zu jehr!® — Doch hat man fi vor dem Srrthume zu 
hüten, als wenn alle in Laienhand befindlichen Zehnten foldhe ver: 
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loren gegangene Kirchenzehnten wären.? Es gibt eine Menge von 
Spuren, daß ſchon im frühern Mittelalter, lange vor Ausbreitung 

der kirchlichen Zehntideen, rein privatrechtliche Zehntverhältnifie 
bejtanden. Insbeſondere haben fich in vielen, ehemals römifchen, 
Provinzen tief ing Mittelalter herein Ueberreſte des altrömijchen 
Poſſeſſionsweſens erhalten, wo die precären Belfiger von Grund: 
jtüden dem Eigenthümer, zumal dem Staate auf deffen Domänen 
(agri vectigales), einen einfachen oder Doppelzehnten zu geben 
hatten, 10 11 

1 In Baden vor der Ablöfung der jährliche Werth der Zehnten auf 
2545000 fi. gefhätt (Rau Ardiv I, ©. 289 fg.); in Württemberg 1839 die 

Staatszehnten auf 1212000 fl. jährlich (Hoffmann Württ. Domanialverwaltung, 

©. 103), die Privatzehnten auf 70 Mill. fl. Kapitalwerth (Allg. Ztg. 1845, 

Nr. 188). Vom Grundeinfommen in England und Wales, das man 1813 faft 

auf 291/, Mill. Pfd. St. jhätte, waren 7904000 Pfd. St. zehntfrei, 1356000 
geringer belaftet, alles Uebrige zehntpflichtig. (Macculloch Taxation, p. 176.) 
Der franzöſiſche Kirchenzehnte 1581 zu 25—30 Mill, Livres geſchätzt, d. 5. 

65—7T5 Mil. Franfen. (Le secret des finances. 1581.) Um 1760 zu 
1643/, Mill. (Mirabeau), ebenfo 1779 (Letrosne); die conftituirende N. V. 

nahm ihn zu 133 Mill. an. 

2 Diefe Eintheilung rührt wohl von der Zerfplitterung des Behntrechtes 
unter verjchiedene Berechtigte her. (Eichhorn Kirchenrecht II, ©. 821.) Hier 

und da gehört zum großen 3. Alles, was Halm und Stengel treibt (Weishaar 

Württemb. Privatredht II, ©. 59); oder alle Früchte, die zum Handel im 

Großen geeignet find, fo 3. B. der Wein. Gadiſches 8. R. 8. 710.) Sn 
Frankreich theilte man .die 3. ein in dimes des gros fruits, d. menues et 
vertes, d. de charnage, Außerdem noch d. novale (Neubruchz.), d. sacra- 
mentaire (bloß für den Pfarrer) ꝛc. In England predial tithes (mie von 
Korn, Holz, welches Ietstere anderswo meiftens zehntfrei war), personal t. 

(von Filchereien 2c.) und mixed t. (von Vieh ꝛc.) Bei der erften und dritten 

Klafje wurden 10 Proc. vom rohen Ertrage genommen, bei der zweiten nur 

vom reinen Ertrage. (Blackstone II, p. 24.) In Flandern betraf die Abgabe 

nicht felten außer der 10. Garbe noch das 12, Brot. (Echwerz Belg. 2. W. 

II, ©. 48 fg.) Da es beim 3. jehr auf Gleihmäßigfeit der zu becimirenden 
Gegenftände anfommt, fo wurde wohl den Bauern geftattet, vor Hebung des 

Blutzehnten von je 6 Thieren 2, von je 9 Thieren 3 bei Geite zu ftellen. 
(Sachſenſp. II, 48.) Der Heuzehnte fommt jehr felten vor, 

3 Bol. ſchon Auguftin im Corp. Jur. Canon., Caus. XVI, Qu. 7. Cap. 8. 
Um 567 forderte die Synode von Tours alle Chriften zur Behntreihung an die 

Kirche auf; 585 bedrohte das Concil von Macon die Widerfpänftigen mit der 
Ercommunication. Daß der 3. als allgemeine Chriftenpflicht angejehen wurde, 
obihon als dridend, bemeijet ein Brief Alcuins an Karl M. bei Bouquet V, 
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p. 612. Die griehifche Kirche hat feine Zehnten: vgl. 8. ©. Zachariä Auf- 
hebung der Z., 1831, ©. 21. 

4 Für das fränkifche Reich ſ. Othlo V. S. Bonifacii bei Pertz II, p. 358; 
ferner die Capitularien a. 779, c. 7; a. 801, e. 6; a. 803, c. 11.19; a. 809, 

c. 4; a. 817, c. 12; a. 823, c. 9; a. 825, c. 9. In England empfahl ſchon 

Gregor M. den 3. (Beda Hist. eccl. I, 27); die älteften Staatsgefete darliber 
datiren zwar erft jeit 786, allein dem Bolfe war die Nahahmung des Leviten- 
zehnten bereit3 lange von feinen Prieftern eingeſchärft. (Kemble Saxons in 

England II, p. 476 fi.) Den ren zwang erft die engliihe Eroberung unter 
Heinrich IL. den Kirchenz. auf. (Pauli Engl. Geſch. IIL, ©. 94.) In Dänemark 

führte Kanut der Heilige (1076—1086) den 3. ein, lange Zeit unter heftigem 

Widerftande (Saxo Gr. XI, p. 215. XV, p. 366 ff.); in Norwegen jchon 1035 
n. Chr. (Dahlmann Däniſche Geſchichte Il, S. 129); in Schweden erft zu An- 

fang des 13. Jahrh. (Geijer Schwed. Geld. I, ©. 282.) In Portugal feit 

dem Scluffe des 11. Jahrh. (Schäfer Portug. Geſch. I, S. 167); in Spanien 
gefetliche Einführung umter Alfons X. (1252—1284.) Das lateranifche Concil 

von 1215 hatte den Pfarrzehnten allgemein befohlen. 
5 Als ältefte Urkunde, wo ein 3. als Zubehör einer beftimmten Kirche 

genannt wird, gilt Waig D. Verf.-Geſch. II, ©. 533 eine vom Jahr 702, 

Seitdem jehr häufig neue Kirchen mit einem 3. von den Befiungen des Er- 
bauers dotirt. 

6 Sie verlangte ja eigentlich auch von allem Arbeitslohne und Gewerb— 
verdienfte 10 Proc.! (Decimae personales.) 

? Bon Friesland ſ. Oude vriessche Wetten I, p. 116; aud) die Wenden 

haben mit ihrer Belehrung zum Chriftenthume zugleich den 3. erhalten, und 
er ift doch fpäter fehr felten bei ihnen: vgl. Helmold. Chron, Slav. I, 91, 4. 

8 Um diejer Entfremdung wenigftens von Kirchenzehnten gründlich vorzu— 

beugen, unterjagte das lateraniſche Concil von 1179 jede Uebertragung von 
Zehnten (jelbft Laienzehnten) in Laienhände, Freilich erkannte der Reichstag 
zu Gelnhaufen dieß Concil nicht an. 

I Wie z.B. J. Möfer Patr. Phant. II, 25 meint; vgl. auch Selden 
Opp. UI, p. 1096 fi. J. H. Boehmer Jus eccl. Prot. III, 3, 30. Montes- 
quieu Esprit des lois XXXI, Ch. 12. Die Anſicht, als wenn alle 3. kirch— 
lihen Urſprungs wären, vergleicht ſich aufs Genauefte mit der ebenfalls mittel- 
alterlihen, als wenn alle Staatsgewalt von der Kirche übertragen worden. 
Der Novalzehnte von Neubrüchen ift vieler Orten durchaus regalen Urjprunges: 
in Württemberg 1552 eingeführt. Luther hält Z.=rechte für heiliger, als 
Frohn⸗, Zing-, Jagdrechte zc., obſchon er, wie Melanchthon, fie nicht aus dem 
A. T. herleitet, jondern für Sache der Obrigkeit erlärt. (Werke von Wald 
XVII, ©. 46. 85; vgl. II, ©. 9. 677. 928.) In charakteriſtiſchem Gegenſatze 
hierzu verwarfen die BPuritaner des fog. Barebone-Parliament jeden 3. als 
jüdiſch. GIume Hist. of England, Ch. 60, Note G. Ch. 61.) 

10 Bon BZehnten, die auf gutsherrliher Landverleihung beruhen, f. ſchon 
L. Visig. X, 1, 19, Decimae dominicales, salicae. L. Baiuv. I, 14. Bgl. 
Boehmer Jus eccl. II, 3, 30, $. 17. Struben Nebenftunden V, 35. 
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Schweinezehnten für die Maft in fremden Wäldern: L. Visigoth. VIII, 5, 
1—4. 8. Chlotar erließ 560 3., welche die Kirchen dem Könige hatten ent- 
richten müffen. (Pertz Monum. III, p. 3.) Zehntbauern bei den heibnifchen 

Wenden, die u. A. auch den Kaufidilling ihrer veräußerten Grundſtücke ver- 

zehnten mußten. Gieſebrecht Wend. Geh. I, ©. 41.) Bgl. Sachſenſpiegel 
I, 2. II, 48. 58. 

11 Gut ausgeführt, nur mit vielen Uebertreibungen, von Birnbaum Recht: 
lihe Natur des Z., 1831. (S. dagegen v. Savigny Zeitfchr. f. geſch. Nechts- 
wiſſenſch. XI, ©. 34.) Früher ſchon d’Outrepont Essai historique sur l’ori- 
gine des dixmes (1780) und Defense de l’essai historique etc. (1784,) 
Raepsaet Defense de Charles Martel. (1806.) Selbft 3., welche noch immer 

im Befig einer Kirche find, können privatrechtlicher Natur fein. Bon Holland 

und Belgien weijet H. Grotius Inleiding t. holl. regtsgel., p. 392 nad), daß 
fat alle Kirchenzehnten urkundlich auf weltlicher Schenkung beruhen. Wie mancher 
Befier von Laienzehnten mag, eingejchiichtert durch den lateranifchen Concil- 

beihluß, fein Recht aufgegeben oder von der Kirche per oblationem zu Lehen 
genommen haben! Ueber die Bedeutung der nona et decima ſ. die verjchie- 

denen Anfichten von Birnbaum a. a. O., ©. 159 fi. Roth Geſch. des Bene- 
ficiafwefens, ©. 361 ff. Gu&rard Polypt. I, p. 560. 

8. 112. 
Ueberall ift die Naturalwirthichaft älter, als der Geldverfehr. ! 

Wo Arbeitäglieverung, Gebrauchsgliederung und Handel noch ſehr 
geringfügig find, da müflen Naturalabgaben für den Geber 

die leichteften, für ven Empfänger die angenehmiten fein. Um Geld 
zu befommen, würde jener mit unendlicher Mühe einen Abjag für 
feine Producte erft auſſuchen müfjen, oft gar nicht finden. Die: 

jelbe Unbequemlidkeit, nur umgekehrt, würde ſich hernach auf 
Eeiten des Empfänger8 wiederholen. 2 Sit doch im Mittelalter der 

Luxus vorzugsweile auf die Ernährung zahlreicher Gefolge, d. h. 
auf die Conſumtion einheimischer Bodenerzeugnifje gerichtet. (Bd. I, 
8. 226.) Da es noch wenig Gentralijation gibt, jo wünſcht nicht 
leicht Jemand, feine Einkünfte in weiter Entfernung verzehren zu 
fönnen. 3 — Insbeſondere muß der Zehnte auf jeder niedern 
Wirthſchaftsſtufe als eine vorzugsmweije geſchickte und leichte Form 
der Befteuerung angejehen werben. (Oben 8. 31ff.) Auf einer Eüd- 
jeeinfel, „wo das Brot nur vom Baume gepflüdt wird,“ bejtehen 
die Productionskoſten der Lebensmittel faft bloß im Ernteaufwande: 
man wird von etlichen 90 Procent Reinertrag jprechen können, fo 

daß ein Zehnte noch nicht einmal den neunten Theil diejes Nein: 
ertrags verſchlänge. Bei ſchlechten Ernten gibt der Pflichtige wenig, 
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bei guten viel; er gibt gerade in der Zeit und Art, worin er am 

beften kann. Remifjionen find nicht nothwendig, Rüdjtände kaum 

möglich: diefe beiden Hauptklippen jedes Abgabenjyitems. Der Zehnte 

bevarf feines Katafters, und empfiehlt fich in roher Zeit auch da— 

dur, daß er die Empfänger, aljo die Großen und Mächtigen, 

für das Gedeihen der Pflichtigen handgreiflich mitintereflirt. ! Wir 

finden deßhalb auch faft bei jedem Volke auf entiprechender Kultur: 

ftufe Zehnten oder fonftige aliquote Naturalabgaben. 9 6? 

1 Tauſch — Kauf, Domänen und Regalien — Steuern, Beneficien in 

Grundftüden — Gelobefoldungen! 
2 v. Cancrin Weltreihthum ꝛc., S. 161 gibt Fälle an, wo die ruffiichen 

Bauern, um ihre Geldfteuern bezahlen zu können, ihr Heu um ein Drittel des 

Preifes verkauften, zu welchem es der Staat nahmals für feine Truppen wieder 

faufen mußte. 

3 So Hagten die Schweden vornehmlich deßhalb über die Union mit Däne- 
marf, weil die Könige Erih, Chriftian II. zc. nach ihrer weitentlegenen Haupt» 

ftadt Geldftenern verlangten. (Geijer Schwed. Geh. I, S. 199. Dahlmann 

Dänifhe Geſch. III, ©. 154.) Guftan Wafa forderte ftatt deffen wieder Natural- 
abgaben: Jedermann fteuerte in den Waaren, die ihm befonders zur Hand 

lagen. Sein Nachfolger Erich verfuchte 1561, die Frohnfuhren und Natural» 

bewirthungen reifender Beamten in Geld abzulöjen, klagte jedoch bald, hiermit 

nicht auszureichen. Außerordentliche Kriegsfteuer in Waaren unter Johann und 
Karl IX. (Geijer II, ©. 46-158. 255.) Noch vor Kurzem jcheinen die Rebelfa- 

unruhen in Wales (1839—1843) wefentli mit dadurch veranlaßt zu fein, daß 

die Verwandlung der Zehnten und Armentaren aus Naturalien in Geld fo 

drüdend empfunden wurde. (Quart. Rev. LXXIV, p. 144) Go meinte 
v. Heintl (Landwirthſch. des öſterreichiſchen Kaiferth. I, ©. 293), ein wohl- 

habender Pächter würde fi zum Anbau der ungarischen Rußten nicht entjchließen; 

man müſſe deßhalb für den Anfang mit armen, aber fähigen Wirthen zufrieden 
fein, die ihren Pachtſchilling in Natura zahlten. 

4 Bol. J. Möfer Osnabr. Gef. I, 5, $. 19. Bon der Bedeutung der 

Naturalabgaben als Berfiherungsanftalt gegen Hungersnoth ſ. unten $. 155. 
5 Hegyptifhe Doppelzehnten? I. Moje 47, 24 fi. Jüdiſche Zehnten und 

Erftlinge; jelbft unter Salomon der größere Theil des Staatsbedarfes durch 

Naturalabgaben und Frohnden gededt: I. Kön. 4, 22 fg. 5, 11 ff. 9, 12 fg. 

11, 28. 12,3 ff. Bol. I. Samuel 8, 11 ff. Bei den Kanaanitern, Phö— 

nifiern 2c. war der 8. uralt, daher ſchon Abraham und Jacob ihn bezahlten: 
I. Moſe 14, 20. 28, 22. Indiſche Abgaben von 1/42 bis 1/, der Ernte, je 
nad) Berjchiedenheit des Bodens und Beftellungsaufwandes, 1/5, des Viehes, 

1/g des Obftes 2c.: Menu VII, 130 ff. Nach Strabo XV, p. 1068 zahlten im 
alten Perfien die inneren Provinzen ihre Abgaben in Natura, die äußeren in 

Geld: theils weil jene dem Hofe näher lagen, theils und hauptſächlich, weil 

fie niedriger Fultivirt waren. Bon den Naturalabgaben der griechifchen Bauern 
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88. 54, 59. Kapitalzinjen in Natura bei Hesiod. Opp. 647. Bon den römi- 
ſchen Zehnten zc. j. Niebuhr R. G., II, ©. 155 ff.; von arabifchen v. Hammer 
Tänderverwaltung des Kalifats, ©. 113 fi. Noch im heutigen Griechenland 
fpielt der an den Staat gegebene Zehnte eine große Rolle; vgl. jedoch die Ieb- 
Hafte Polemik dagegen von Soutzos im Journ. des Econom., Mars 1861, 
p. 385 und Senior Journey in Turkey and Greece, p. 272 fi. (Gefahren 
der Magazinverwaltung, Unmöglichkeit des Privatlornhandels® daneben zc.) 
Es hängt mit den Erwägungen von $. 115 zufammen, daß bei den Weinber- 
gen au Griechenland ſchon den 3. hat in Gelde ablöjen laffen. (London Statist. 

Journ. 1868, p. 275.) 
6 Bon der Leichtigkeit der Laudemien und Mortuarien auf niederer Kultur- 

ftufe unten $. 115. 

? Luther war fehr entjchieden für die Form der aliquoten Abgaben, Zehn- 

ten, Neunten, ja Sechsten; fie liege ftatt der firen Abgaben durhaus im Inter— 
eſſe des Pflihtigen. (Anhang z. großen Sermon vom Wucher: Werke XXII, 

©. 163, Leipz. Ausg.) Aehnlich Zwingli Werke II, ©. 416: „weil fonit 

der arme Mann geben müffe, was ihm nicht gewachjen,“ 

$. 113. 
Mas die Frohnden betrifft, jo forderte die ertenfive Land— 

wirthſchaft des mittelalterlihen Bauern noch wenig Arbeit; er hatte. 
folglich Arbeitskraft viel eher im Weberfluffe, als Geld. Umwand— 
lung der Naturaldienfte in Geldabgaben würde ihm nur dann vor- 
theilhaft fein, wenn er nachmals in der freigewordenen Zeit mehr 
Geld’ verdienen könnte, als feine Ablöfungsfumme beträgt. Wir 

ſehen deßhalb noch im jpätern Mittelalter die Pflichtigen oft be: 
mübet, ihre wenigen Gelvabgaben mit Frohnden zu vertaufchen. ! 

Sn Dänemark waren unter Bernftorff nur wenige Bauern im 

Stande, die für Aufhebung der Frohnden angefegte Geldleiftung 
zu tragen. Noch vor wenig Jahrzehnten hat man fi in Schwer 
den veranlaßt gefunden, bei vielen Bauern die Hufenfteuer in eine 

Anzahl Frohnfuhren zu Gunften benachbarter Fabriken zu verwan: 

deln. 23 — Die große Landwirthiehaft kann der Frohnden offenbar 
in der Zwiſchenperiode gar nicht entbehren, wo fie feine Sklaven 

mehr und gleihwohl noch feine Tagelühner zu ihrer Verfügung 
bat. Wir jahen früher, daß bei fehr rohen Völkern, mit ihrer 
Bedürfniß- und Verkehrsarmuth, der völlig Fapital- und landloſe 
Arbeiter ſchwerlich im Stande ift, feine Freiheit zu behaupten. 

(®d. I, 8. 67 fg.) Hiergegen muß aber der Frohndienft, melcher 
doch mejentlich ein gemefjener ift, immer ſchon als bedeutende 
Milderung gelten. Die Freilaffung war in der altfränfifchen Zeit 

Roſcher, Syſtem der Volkswirthſchaft. 11. 23 
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regelmäßig verbunden mit Verleihung abhängigen Landes. 15 — 
Staatd: und Gemeindearbeiten Fünnen jchließlih, mo noch fein 
Tagelöhnerjtand und Geldverkehr eriftirt, gar nicht anders ver- 
richtet werden, al3 durch Reihedienft der einzelnen Genofjen. Wil 
3. B. der Staat auf niederer Kulturftufe den Wegbau nicht ganz 
vernachläfligen, jo muß er ihn durch Frohmbienfte der Umwohner 
betreiben laſſen.“ Bon den meijten Burgbau-, Wach- und Jagd» 
frohnden ſah im Mittelalter ſelbſt der Blindefte ein, daß fie in 

der Regel einem Jeden zu Gute famen, weil auf ihnen die Sicher- 
beit gegen Feinde, Räuber und wilde Thiere berubete. ? 

1 Als die Rheingauer 1488 dem Kurfürften von Mainz anftatt eines per- 

ſönlichen Zuges nad) Flandern Geld bewilligen, muß er ihnen doch ſtark rever- 

firen, daß fie dazu nicht verbunden feien. (Kindlinger Geſchichte der Hörigfeit, 

©. 625 fg.) Fall in Corvey 1558, wo der Abt von feinen erblich gewordenen 
Meyern wegen Kriegsihaden eine Hülfe erbittet, und dieſe lieber eine Vermeh— 

rung der Srohnden, als Geld bewilligen. (Wigand Die Dienfte, ihre Entftehung ꝛc., 
S. 55.) Als man in Böhmen 1773 die Frohnbauern zu Erb» oder Zeitpäcdh- 
tern machte, war Loudon als Gutsherr jehr dagegen; und gerade Loudons Güter 

- wurden hernach von dem Bauernaufruhr faft allein verfhont. (Großhoffinger 
Geſch. Joſephs II., I, ©. 221.) 

2 Forſell Statiftif von Schweden, ©. 125. 

3 So ruhet das holländiſche Kolonialiyftem in Oftindien vorzugsweife auf 

den Frohndienften der Eingeborenen, welche zu dieſem Zmede in Corporationen 
getheilt find nnd, bei dem Monopole der Regierung, äußerft wohlfeil arbeiten. 

AS die Engländer in den Befig von Java gelangten, vertaufchten fie dieſe 

Frohnden mit der in Borderindien gewöhnlichen Grundfteuer, Wohlgemeint 
war dieß; in der Praris aber litten die Finanzen dadurch ein beftändiges , 
Deficit, der Landbau ſank und die Eingeborenen fühlten ſich gleichwohl der- 

maßen beſchwert, daß fie in offene Rebellion ausbradhen. Vgl. Ausland, 

Sunius 1841. v. d. Bosch Nederlandsche Bezittingen in Azie. 1818, 
4 Wais D. Verf.Geſch. II, ©. 161. Das Concil, Agath. von 506 

(Cap. 7) gebietet dieß fogar. Wenn heute, fragt Birnbaum, die nordameri— 
kaniſchen Pflanzer ihren Negerjllaven Freiheit und Grundbefig mit dergleichen 

Reallaften verliehen hätten, wollte man diefe nun auch als einen „Zins der 
Sklaverei”, als „heillojes Unrecht“ (v. Rotted) brandmarfen? 

5 Wie Frohndienfte auf niederer Wirthichaftsftufe in Folge wechſelſeitigen 

Bedürfniſſes entftehen können, davon bietet Mittelamerika noch jetst häufig Bei— 

jpiele dar. In den tiefergelegenen Theilen von Yucatan ift die tägliche Be- 
nugung großer Wafferbehälter faft Lebensbebürfniß. Solche Behälter anzulegen, 
haben die Indianer weder Kapital, noch Kunft, nicht einmal Vorausſicht genug. 

Die Gutsherren übernehmen es, und laffen fich dafür insgemein wöchentlich 
einen Frohntag leiften (Stephens). In jenem Lande, wo zwei Tage wöchent— 

licher Arbeit Hinreichen, eine Familie zu ernähren (Humboldt N, Espagne 
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IV, 9), fo viel, wie bei ung drei Tage. Oft gibt e8 auf einer Hacienda bis 
1500 Fröhner. 

6 In Pennfglvanien Wegfrohnden für alle erwachſenen Yandleute noch 1786 
befohlen; in Newyork 1784, 1786 und 89. (Ebeling N. Amerika VII, ©. 463. 
II, ©. 843.) Bon freiwilligen Naturaldienften der Bauern im.weftlihen Nord— 

amerifa bei Errichtung einer Mühle ſ. Liſt Syftem der polit. Oekonomie 1, 

©. 355. In weniger fultivirten Theilen von Frankreich haben die Gemeinden 
wohl freie Wahl, ob fie ihren Beitrag zu den Bicinalftraßen lieber durch Zu- 

lagscentimen oder Wegfrohnden leiſten wollen; im Charentedepartement hat die 
Mehrzahl das letztere vorgezogen. (Journal des Debats, Mars 1840.) 

T Noch in Möfers Zeit war es „der größte Ehrgeiz freier Heuerleute, fo 
viel zu erwerben, daß ihre Kinder einmal leibeigen werden könnten. Denn 
weil das Leibeigenthum erblich Haus und Hof gibt, fo ift es beliebter und an- 
gejehener, al& die Freiheit folder Flüchtlinge.” (Osnabr. Gef. I, 1, 8. 10.) 

Neuere Fälle aus dem Bremifchen und Osnabrüdifchen, wo verſchuldete Freien 
ihr Land einem Rittergute oder einer Kirche zu Meyerrecht auftragen, um den 
Concurs zu erfchweren, Anleihen zu erleichtern zc. (Stüve Laften des Grund- 

eigenthHums in Hannover, ©. 74.) Weftphälifche Zeitpächter, die mit voller 

Freiheit die mittelalterlihen Yormen beibehalten. (Schwerz Rhein.-weftph. L.-W. 
l, ©. 241 fi.) 

Geldwirthfhaft der höheren Kulturftufen. 

8. 114. 
Schon das rehtlihe Fundament, welches im Mittelalter 

die bäuerlichen Laften getragen hatte, warb mit der Zeit unter: 
graben. Je mehr die Leibeigenihaft in Schatten trat, die Bauer- 

güter erblih wurden, um fo weniger konnte der Verſtand des 

gemeinen Mannes den Grund feiner Belaftung im Gedächtniß be 
balten. Was urfprünglih Milverung eines jtrengen Herrſchafts-, 
eines kündbaren Pachtverhältniſſes war, das erjchien jegt als un— 

rechtmäßige Bedrückung des Eigenthbums.! Es war natürlich feine 

ſolche; aber die Fortdauer eines Zuftandes ift immer aufs Aeußerite 

gefährdet, wenn die Mehrzahl der Betheiligten ihn für unrechtmäßig 

bält. Wie ferner die Bildung des Landvolfes zunahm, wurde 

jene Bevormundung, welche im gutsherrlihen Verhältnifje liegt, 

immer entbehrlider; und jede entbehrlihe Vormundſchaft ift eine 

drückende Fefjel! ? — So ging e8 mit den privatrechtlichen Laſten. 

Die ftaatsrechtlihen aber wurden in der That ungeredht. Wozu 

bedarf in heutigen Nechtszuftänden der Bauer noch eines guts— 

berrlihen Schußes? Vordem hatten Ritterihaft und Städte anftatt 

der Frohnden und Naturallieferungen Kriegsdienft gethan, mas 



396 Bud IL Kap. 9. Bäuerliche Laften. 

jelbit in Bezug auf den Koſtenpunkt wohl für ein Aequivalent 
gelten mochte; die Städte waren auch meift nur allmälih und in 
demjelben Verhältnifje frei geworden, mie ihre Kriegsdienftfähigkeit 

mehr und mehr ausgebildet wurde.3 Seit Einführung des neuern 
Kriegswejend nahm der Bauernjtand ebenjo gut an der Waffen: 

pfliht Theil. Vieler Orten, wo fi die Anfänge der Confcription 
einjtellten, wurde er jogar vorzugsweiſe dazu genöthigt. Es war 
aljo jet wahrlich Fein Grund mehr, die Staatslaften jo ungleich 
zu vertbeilen. 4 

1 Bgl. Thaer Annalen der niederjädl. 2, II, ©. 24 ff. Wenn bäuer- 

lihe Abgaben aus unkündbaren Darlehen (Gülteöriefen) hervorgegangen find, 
jo war der fog. Berfauf von Gilltebauern in der That nur eine Form, die 

Forderung zu cediren. Er ſchien aber an Sflavenverfauf zu erinnern. (D. 

Vierteljahrsſchr. 1853, IV, ©. 79 ff.) 

2 Immerhin wirde fie, dem Geifte der neuern Zeit gemäß, lieber von den 

Gerichten ertragen werden. 
3 Die befannten XII Artikel des Bauernfrieges haben gegen bie Steuer- 

freiheit der Ritter 2c, noch feine Einwendung. 
4 Turgot Oeuvres &d. Daire II, p. 275. Seine Gegner hatten gemeint, 

die Beihränfung der Wegfrohnden allein auf roturiers trüge durch Begünftigung 
des Adels dazu bei, die franzöfifche Nation zu einer Friegerifchen zu machen! 

Sehr wahr verlangt J. Möfer (Patr. Phant. IV, 67), eine in Privatbefig über- 
gegangene Steuer habe wenigftend nie mehr zum Schaden des Pflichtigen er- 
höht werden dürfen. 

8. 115. 
Nicht weniger hatte fich gleichzeitig die wirthſchaftliche 

Grundlage verändert. Was ehemals die bequemite Form gemwejen 
war, das wurde nun die allervrüdendite. Für Naturalabgaben 
wird der Berechtigte, bei irgend höherer Gebrauchs- und Arbeits: 

theilung, in der Regel den baaren Werth Lieber nehmen, wodurch 
ihm eine ebenjo Eojtjpielige wie unbequeme Verwaltung erjpart 

wird. Firirte Naturalabgaben erfolgen regelmäßig in fcehlech- 
ter Qualität,! nicht bloß wegen verjährter Betrügerei des Pflich- 
tigen, fondern weil fie auch den Redlichſten veranlafjen, die Menge 
jeiner Production auf Kojten ihrer Güte zu fteigern.? Weberdieß 
fünnen Naturalfira, wenn fie einer irgend hoben Grundrente ent: 
ſprechen, in jedem Mißjahre unerjchwinglich werden ! 

Bei weitem übler noch wirken die Zehnten zc. auf jeder 

höhern Kulturftufe. Nach $. 31. ff. muß eine aliquote Bejteuerung 
des Nohertrages mit dem Fortjchreiten der landwirthichaftlichen 
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Intenſität regelmäßig nicht bloß abjolut, ſondern auch relativ 

immer drüdender werden. Bei einer belgiſchen Wirthſchaft, die 

einen Rohertrag von 3460 fl. mit 2504 fl. Productionsfoften er: 

zielt, würde der Zehnte mehr als ein Drittel des Neinertrages 

verjhlingen.? Hat alſo der Pflichtige Kapital und Arbeit, oder 
fann er fie zu billigen Bedingungen berbeijchaffen, jo wirkt ber 

Zehnte förmlich wie ein Verbot, fie auf den Landbau anzuwenden, ! 
Dieß gilt namentlid vom Novalzehnten.d — Mancher Zehntherr 
ift Schon deßhalb gegen jede Veränderung der Fruchtfolge, weil die 
Gleichmäßigkeit ſeines Einkommens dadurch verringert, die Er: 
hebung dejjelben erfchwert werden möchte.6 Bon Handelsgewächſen 
wird er einen Naturalzehnten meift nicht gebrauchen können; er 
fordert aljo ein Zehntjurrogat. Wie dann aber, wenn die (jo 
risfanten!) Handelsgewächſe mißrathen?! — Durch den Garben- 
zehnten wird der Pflichtige gezwungen, die erjte Negel der land— 
wirthſchaftlichen Statik zu verlegen, indem er einen Theil jeines 

Düngerftrohes abgibt. 8 Und der gut3herrliche Ader gewinnt hiebei 
nicht voll, was die bäuerlichen verlieren! Faft regelmäßig haben 
ſolche pojitive Begünftigungen, die außerhalb der jelbitverdienten 

Gtatif des Landbaues wurzeln, eine forglojere Wirthichaft zur Folge: 
ähnlich wie Contributionen ausmwärtiger Beliegten für das Staat3- 
vermögen, oder Spielgewinnfte für den Privathaushalt. — Ganz 
reiner DVerluft endlich für die Volkswirthſchaft ift der mancherlei 
Zwang in der Beitellung 2c., melden die Controle des Zehnten 
dem Plichtigen auflegt. Wie oft wird z. B. die Einheimfung des 
jhon gemäheten Kornes beim gefährlichften Wetter durch die Zehnt- 
erhebung verzögert! ® 

Laudemien, Mortuarien ꝛc. unterfeheiden fih von Pacht: 

ſchillingen volkswirthſchaftlich beſonders dadurch, daß fie nicht in 

regelmäßigen, jondern ganz zufälligen Terminen gezahlt werden 

müfjen. Urſprünglich jollte dieß eine Erleichterung fein, indem 
nur der Erbe, der vorher gar nicht3 gehabt, damit belaftet wurde. 
So lange e8 auf den Bauerhöfen noch jehr wenig Kapital gab, 
auch nur jehr wenig Kapital zum Aderbau erforderlich war, konnte 
e3 die Wirthſchaft nicht allzufehr ftören, wenn dad Mortuarium 
vielleicht ein Drittel des Inventars binwegnahm. Ganz anders 
heutzutage, wo das Inventar jo unendlich viel bedeutender und 
zum Aderbau nothwendiger ift. Wird nun auf einmal eine folche 
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Quote defjelben weggenommen, jo muß die Wirthſchaft außer Ord— 
nung gerathen, zumal es in einem Zeitpunfte gejchieht, wo ver 
Erbe ohnehin durch Abfindung feiner Geſchwiſter 2c. bevrängt ift. 10 
Gelbit das wirkliche Beſthaupt war auf niederer Kulturftufe viel 

drückender als jetzt, weil es bei minder entmwidelter Gebrauchs— 
gliederung viel weniger Sorten und Grade jeder Waare gab, und 
daher 3. B. das beite Pferd dem jchlechteiten viel weniger überlegen 
war. Das Laudemium als Quote des Hofmerthes jehredt von Melio- 
rationen ab; als Veräußerungsabgabe verhindert es die gegenwär— 
tig jo wünſchenswerthen Zufammenlegungen. Und dem Gutsherrn 
auf der andern Seite nügen diefe Einnahmen wenig, wegen ihres 
unfihern Fälligwerdend. Se intenfiver die Wirthichaft, defto mehr 

iſt es nothwendig, alle Einnahmen wie Ausgaben im Voraus be- 
rechnen zu können. !! — Die Unabkäuflichkeit ver Gülten, d. b. 
Kapitalzinjen für mittelalterlihe Darlehen, jollte urfprüngli eine 
Gunft für den Schuldner fein. (Unten 8. 127.) In neuerer Zeit 
jedoch haben nicht bloß der Geldwerth und Zinzfuß ab, jondern 

zugleich der Werth der Naturalien jehr zugenommen. Sept kann 
die einjährige Laſt größer jein, als anfänglich das ganze Darlehn. 
Welche furdtbare Laft wird nun für den Schuldner die Fortdauer 

der Unkündbarkeit! 1? 

1 „Mager wie ein Zinshahn.” Das Zinskorn durhignittlid T—10 Proc. 
wohlfeiler verfauft, al$ das von den Bauern jelbft zu Markt gebrachte. (v. Flotow 

Anleitung zu Fertigung der Ertragsanjdhläge I, ©. 65. 77.) Im Rheingau 
der Zinswein feit Jahrhunderten durch bloßen Aufguß auf die Träber gewonnen. 

(Riehl Land und Leute, ©. 137.) 
2 Im Beltlin führen die vielen Erbpadhtungen mit firer Naturalrente 3. B. 

zur Anpflanzung ſchlechter Weinforten, weil dieſe am ergiebigften find; verhin- 
dern den Maulbeerbau, weil dann nicht mehr die gehörige Menge Rebfrüchte 

wachen würde ꝛc. (Jacini, ©. 178 fg.) Fit die Rente in Korn bedungen, jo 

nöthigt fie bei irgend hohem Betrage den Pflichtigen zu übergroßer Ausdehnung 

des Kornbaues; wollte man fie ftatt deffen in allen möglichen Producten des 

heutigen Aderbaues anjegen, jo würde fie fir den Berechtigten allzu ſchwer zu 

behandeln fein. (Ebendafelbft, S. 210 ff.) 

3 Decimae solvendae sunt expensis non deductis! (Decret. Greg. III, 

30, 22.) Auch auf ſchlechtem Boden verſchlingt der Z. unter font gleichen 

Umftänden mehr vom Reinertrage, als auf gutem. Vieler Orten wird er deß— 

halb auf ſchlechtem Boden zweimal jo hoch verpachtet, wie das Grundſtück jelber. 

(Meyer Ueber Gemeinheitstheilungen I, $. 128 fg.) Englifcher Fall, wo der 
3. von einem Acre Möhrenjaat 6—8 Guineen Werth hatte, wogegen der Eigen- 
thümer faum 20 Schill, davon bezog. (Howlett Inquiry concerning the in- 
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fluence of tithes, p. 3.) Während ſich die englifhe Grumdrente feit 1685 
auf das Afache erhoben hat, ift der 3. auf mehr als das Tfache geftiegen. 
(Macaulay Hist. of England, Ch. 3.) Wenn Senior Outlines, p. 126 ff. 
die Anficht befämpft, daß der 3. rafcher zu wachlen tendire, als die Grund— 

vente, fo hat er in Bezug auf die Grundrente im engften Sinne des Wortes 

Net. Um fo mehr aber gilt jene Anficht von den im Iandwirthichaftlichen Rein- 

ertrage ftedenden Arbeitslöhnen und Kapitalzinfen: d. h. alfo denjenigen Ele— 
menten, deren Vertreter am meiften auf Erweiterung der Production zu dringen 
pflegen. — Im der oftindifhen Landihaft Jounpur ift fehr zwedmäßig die 

aliquote Naturalfteuer von bewäfferten Grundftüden am niebrigften, meil dieſe 
die meiften Auslagen fordern; dagegen fteigt fie mit der (nicht von der Thätig- 
feit des Eigenthiimers herriihrenden) Annäherung an die Hauptftadt. (K. Ritter 

Afien VI, ©. 968.) 
4 Bol. Thaer Engl. L.W. III, ©. 93. Am auffallendften bei ſolchen 

Kapitalverwendungen, die nur auf wenige Jahre wirken, bei welchen alſo der 

3. nit bloß den Zins angreift, fondern auch den nothwendigen Kapitalerjaß. 

5 Fall in Württemberg, wo eine Dorfichaft ihre zu Wiejen gemachte Com— 

munalweide lieber in den frühern Zuftand rückverſetzen will, als dem Staat 
einen Novalzehnten einräumen: Mojer B. Laften der Württ., ©. 287. 

6 So wurde im Eljaß die Einführung des Kleebaues durch den 3. unge- 
mein erſchwert. Man wollte von diefem Gewächſe unmittelbar den 3. erheben, 

da e8 doch unmittelbar faft gar feinen Ertrag abwirft, und von dem mittel: 
baren Ertrage durch das Plus der Getreideernten, der Zehntherr ſchon Vortheil 

genug hatte. (Schmerz L.W. des Niederelfaffes, ©. 346.) 
7 Mehrere Beifpiele, wie fünftlichere Kulturarten, als Hopfenbau, Kälber: 

maft 2c., durch den Naturalzehnten zerftört wurden, f. Middleton Agriculture 

of Middlesex, p. 59. Der englische Krappbau erft nad) Ablöjung des Natural- 

zehnten aufgeblühet. 

8 Während früher in Calenberg die Gutsherren das 8. bis 9. Korn ern- 
teten, befam der Bauer durchſchnittlich nur das 5. bis 6. Korn. (v. Lenthe in 
den Annalen der Braunſchw. Lüneb. Kurlande, 1793, Stüd L) In Naffau 

haben die Pflichtigen felbft ihren 3. oft gepachtet, auf gutem Boden zu 15 bis 

16 fi. pro Morgen, auf fchlechtem wohl zu 1 fl. 10 fr., weil hier das Stroh 
noch viel weniger entbehrt werden fonnte. (Rau-Hanffen Archiv, N. F., I, 

©. 325.) Braunfchweigiiche Gefege von 1564, 1597 und öfter, daß die Z. 

nur innerhalb deffelben Dorfes oder wenigſtens derjelben Markgenoſſenſchaft 

verpachtet werden follen, damit das Dingerftroh nicht wegfomme. (Klingner 

Sammlung 3. Dorf: und Bauernredt II, ©. 367.) 

I Nah den Halberftädter Ernteartifeln von 1712 jollte Niemand vor 3 Uhr, 

noch weniger Abends und Nachts Korn aufladen. Auch war ftreng befohlen, 

die Brache einzuhalten, die Stoppeln 10—14 Tage lang ungepflügt zu laffen zc. 
(Klingner II, ©. 359.) Doc fommen früh Beftimmungen vor, um den Pflid- 

tigen gegen allzu langes Säumen des Zehntheren ficher zu ftellen: fo Grimm 
MWeisth. III, ©. 48. 67. Kurfächſiſche Gefete, daß ein Befiter von zehntfreien 
und zehntpflihtigen Grundftücden beide gleich gut düngen fol, (Klingner II, 
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©. 356 fg.) Der Weinzehnte, um Betrigerei zu verhindern, meift in der 

ganzen Flur gleichzeitig erhoben, ohne Rückſicht auf die verſchiedene Neifezeit 

der verjchiedenen Gattungen. Beſonders ſchwere und deßhalb gehäffige Controle 

beim Obftzehnten. Weberhaupt Hagen die Praftifer, wie leicht der Heine 3. das 
perfönliche Berhältniß zwifchen Pfarrer und Gemeinde trübt. The tithe-system 
made the clergymans income fall with his virtues and rise with his bad 
qualities, just as it made the parishioner loose by being ingenuous and 

save by dishonesty. (Graitan.) 3. oft von Wucherern jehr theuer gepachtet, 

um durch Chicane bei der Erhebung die Pflichtigen auspreffen zu fünnen: Thaer 
Landwirthſch. Gewerbslehre, $. 170. 

10 Erbpadhtgüter in Oftfriesland, die außer dem Kanon jedes 8. Jahr 
eine fog. Maide zahlten, hierzu noch bei Veräußerungen die Auf» und Abfahrt: 

jo daß mitunter wohl in einem Fahre das Bierfache des gewöhnlichen Zinfes 

entrichtet werden mußte. (Stüve a. a. O., ©. 139.) Leopold I., der alle be- 

hausten Unterthanen auf dem Lande als robotpflichtig (Cod, Austr. I, ©. 591), 
und alle Brachfelder als zehntpflichtig präfumiren ließ (I, ©. 592), hob doch 
1679 das Befthaupt auf. (I, ©. 587.) 

11 Schon Strelin Einleitung in die Lehre von den Auflagen, (1778) 
S. 124, bemerkt, daß oft in demfelben alle der eine Beamte gar fein Lau- 

demium fordern zu müffen glaubt, wo der andere deren zwei herausrechnet. 
Dagegen ſcheint im franzöfiihen Canada das Laudemialverhältniß noch immer 

nicht als Drud empfunden zu werden, 

12 Einigermaßen jhon von Marimilian II. auf dem Neichstage von 1576 

anerkannt. (Häberlin R. H. X, ©. 206 ff.) 

$. 116. 

Se intenfiver die Landwirtbichaft, um fo weniger kann der 

Bauer zwei, drei Tage wöchentlich Gejpann und Arbeiter zur 
Frohnde hergeben, zumal dieſe vorzugsweiſe beim jchönften 
Wetter gefordert zu werden pflegt. Sinclair verlangt, daß jeder 
gute Landmann jeine Fruchtfolge auf 3 big 4 Jahre voraus ent- 

werfen joll, feine Spannarbeiten auf 3 bis 4 Monate, feine Hand- 

arbeiten auf 3 bis 4 Wochen. Die Frohnpfliht muß dieß noch 
mehr durch die Schwankungen ihres Termins erjchweren, als durch 
die Größe ihres Betrages. Wollte auf höherer Kulturftufe der 
Frohnbauer feiner eigenen Wirthiehaft gerecht werden, jo müßte 
er für den Frohnherrn eigene Ertrapferde, Knechte 2c. halten. Und 

wie viel zwedmäßiger thäte der Herr (auch der Staat, die Ge- 
meinde 2c.), dieß jelbit, nachdem er das vom Bauern biefür be- 

jtimmte Geld ꝛc. in feine eigene Hand genommen! Go würde, 
wenn Lohnarbeiter zu haben find, mit einer gleichen Zahl von 
Arbeitstagen und jelbjt einem gleichen Betrage von Arbeitslohn 
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ungleich mehr und befjeres geleiftet.! Denn bei foldhen Frohnden, 
die nach der Zeit bemeſſen find, hat der Arbeiter von größerer 

Anftrengung nur größern Nachtheil zu erwarten. Regelmäßig ar: 
beitet er deßhalb verdroſſen, ſchlecht.“ Gegen jede Veränderung 
der altherfömmlihen Frohnmeile, auch wenn fie mit gar‘ feiner 
größern Anftrengung für den Pflichtigen verbunden ift, pflegt fich 
dieſer zu fperren.? Durch die Aufhebung der Leibeigenſchaft, des 

Züchtigungsrechtes von Seiten des Herrn ꝛc., lauter Gottlob un: 
wiederherjtelbare Dinge, hat fich der öfonomijche Werth der Frohn: 
dienjte abermals verringert. Gie können feitvem als eine große 
Volksſchule der Faulheit bezeichnet werden. Wenn der Bauerfnecht 
von feinem nächſten Brotherrn ſyſtematiſch angewieſen ift, den 

Frohnherrn zu betrügen, unter dem Scheine des Fleißes möglichit 
wenig zu leiflen: wie lange wird es dauern, bis er auch gegen 
jenen auf diejelbe Weife handelt? Welch unermeßliche Vergeudung 
von Menſchen- und Thierarbeit, zumal bei der großen Zahl der 
Fröhner und Frohntage! Im Mittelalter ging das an: es war 
damals, für eine dünne und wenig bebürfende Population, auch 

dem Boden nur wenig abzugewinnen. Heutzutage müffen alle 
Kräfte angelpannt fein. ® 

Man hat wohl vorgefhlagen, die beftimmte Zahl von Frohn: 
tagen lieber in eine bejtimmte Menge von Frohnleiftungen: zu ver: 
wandeln, wo der Frohnherr alsdann bloß über deren Güte zu 

wachen hätte. Doch iſt diefe Maßregel faft nur bei Fuhren allge 

mein anmenbbar, 3. B. im Wegbau; mollte man bei intenfiver 

Landwirthſchaft auch den Ader in der angegebenen Weife beftellen 

lafjen, jo würde der Eigenthümer insgemein erft bei der Ernte, 
dann aber auch fait gewiß die Oberflächlichkeit der Arbeit merken. ? 

1 Türgot berechnet die wahren Koften der franzöfifchen Wegbaufrohnden 
mindeftens 2—3mal jo hoch, als wenn man freie Arbeit verwendete. (Oeuvres 

€d. Daire II, p. 287 ff.) Biel weiter noch geht Billau Staat und Landbau, 
S. 181. Ein Holfteinifches Gut hatte früher zugleih 72 Frohnpferde mit 72 
FSrohnarbeitern gehabt, daneben 20 eigene Pferde mit 3 Knecdhten; nach der 
Ablöfung beftritt e8 mehr Arbeit mit 36 Pferden und 14 Knechten. (Hanfien 

Aufhebg. der Leibeigenſch. S. 39.) Aehnlicher Fall bei Schwerz Rhein.weſtphäl. 
L:W. I, ©. 28. Nach den ſchönen Beobadhtungen Zachariäs v. Lingenthal find 

NRittergüter mit Frohnrechten feit dem Anfange des 18, Jahrh. faft gar nicht 

im Preife geftiegen, pflichtige Bauerhöfe auch nur wenig, dagegen freie Güter 
ohne Frohnrecht ganz außerordentlih. Es ftimmt hiermit überein, wenn Reuning 
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1865 meint, die fähfifhen Gutsherren würden ihre früheren Nechte nicht wieder 
nehmen, auch wenn man fie ihnen umſonſt anböte. (Feitihrift, S. 54.) 

2 v. Flotom Anleitung zu Fertigung von Ertragsanjhlägen I, ©. 80 
rechnet 4 Handfröhner gleih 3 Tagelöhnern; im Spanndienfte ſei das Verhält- 

niß wie 3 zu 2. An fih würde natürlich die Unluft des Fröhners bei Hands 

dienten noch directer hindern, als bei Spanndienften; oft jedoch fteht diefem 

Refultate der Umftand entgegen, daß die handdienftpflichtigen, d. h. Hleineren 
Bauern vom Gutsherrn abhängiger find, als die großen. Klebs Landeskultur— 
gejeggebung in Poſen, 1855, ©. 96 rechnet die ESpanndienfte 50— 75 Proc. 

niedriger, als die entjprechende freie Arbeit, Handdienfte nur 162/,—25 Proc. 
niedriger. Während fich jettt in Deutjchland der Werth eines Handtages zu 

dem eined® Spanntages wie 1:4—8 verhält, nad Colerus (Oecon. IV, 16) 
— 1:2, in Franfreih fonft = 5:20 (Encyclopedie v. Corvee), joll das Ber- 

bältniß in Rußland nur = 15:22 fein. (v. Haxthauſen Studien II, ©. 472.) 

In Ungarn nad dem Ablöſ. ©. von 1853 wie 1:2. Bol. 8.108, 12. Troß 

oder Gewiffenhaftigfeit der Fröhner find eben local, perſönlich und klaſſenweiſe 

verjchieden; doch jcheint fih im Ganzen die obige Regel darin zu betätigen, 
daß mit dem Steigen der Kultur der Werth der Handdienfte noch mehr finkt, 

als der der Spanndienfte. Bgl. $. 121, 3. 

3 Schon nad) Capitul, a. 864, c. 29 weigerten ſich frohnpflichtige Eolonen, 

Mergel zu fahren, weil dieß erft gegen Schluß des 8. Jahrh. aufgelommen 
war. Wie neuerdings von den ruffiichen Fröhnern jede Berbefferung des Land— 

baues, 3. B. das tiefere Pflügen, als Quälerei betrachtet ward, ſ. v. Harthaufen 

Studien II, ©, 511. 
4 Dänifcher Fall, wo die Fröhner nah Abſchaffung des gutsherrlichen 

Strafrechtes durch verabredete Schlechtigkeit ihrer Leiftungen einen ſehr niedrigen 

Ablöfungspreis erzwingen. (Sugenheim Geſch. der Leibeigenſch, S. 527.) In 

Pojen durfte man friiher bei Abjhätung eines Rittergutes die F. jo hoch an— 
nehmen, „wie der Herr wollte und der Bauer konnte.“ (Klebs a. a. D., ©. 74.) 

5 Bol. Thaer Rat. Landw. I, ©. 64. 
6 Gerade jo wie ein Menjh, der nur im Zimmer zu gehen braucht, ſich 

immerhin durch knappe Schuhe und Kleider mag beengen lafjen; ein Wanders- 

mann, Bote, Friegführender Soldat nicht. 

? Bl. Elöner Politik der L.W. I, S. 178 ff. In der Bretagne jhon vor 
1769 das Abkommen getroffen, daß jeder Wegbaupflichtige höchſtens 2 Lieues 

von feinem Kirchthurm entfernt eine Toife Weg pro Livre der capitation zu 
bauen habe, (Sismondi Histoire des Frangais XXIX, p. 353 ff.) In Ruß— 

land hat fih auch beim Aderbau Aehnliches wohl bewährt: vgl. Jakob Lieber 

die Arbeit leibeigener und freier Bauern, S. 4 ff. v. Harthaufen Studien II, 

©. 86. Dänifhe Verſuche: Rau-Hanſſen Ardiv, N. F., V, ©. 246. 

8. 117. 
Es iſt biernach begreiflih, daß bei den meijten Völfern die 

Ablöjung der bäuerliden Naturaldienfte und Natural: 

abgaben, als Urſache und Wirkung, mit ven höheren Kulturfort- 
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ſchritten parallel läuft, insbejondere mit dem Webergange zum inten- 
fivern Aderbau. Die am früheften gereiften Völker haben insgemein _ 
ihren Bauernſtand auch auf diefem Felde am früheften emancipirt. 
In den Städten des Mittelalterd wurden die Grundzinſe von 
Häufern jhon zu älteiter Zeit gerne in Geld entrichtet. Die damit 
verbundenen Frohndienite pflegten aufzuhören, feitvem aller Boden 
der Grundherren mit Häufern bebaut und die Hausarea oft getheilt 
worden war.12 Auch auf dem Lande finden wir ſchon mährend 
des jpätern Mittelalters viele Frohnden zu Gelde geihäßt, mo es 
freilih nur dem Berechtigten freiftand, zwiſchen der Geld: und 

Naturalleiftung zu wählen.“ Gleichzeitig oft jog. Zehntpfunde, 
d. b. ideale Werthzeinheiten, welche der Pflichtige nach einer feiten 
Tare beliebig in Körnern, Mehl, Flachs oder anderen Producten 
entrichten Fonnte. So kamen auch Verpachtungen des Zehnten an 
die pflihtige Gemeinde jelbjt immer häufiger in Gebraud. (Sad: 
zehnten.) ? Bejonders früh empfahlen fich die Viehabgaben zur 

Ablöfung, wegen der großen Unbeftimmbarfeit ihrer Qualität.5 — 
Solche Dinge würden bei ganz normaler Entmwidlung der 
landwirtbichaftlichen Berhältniffe in den meiften Theilen von Deutſch— 
land immer mehr zur Regel geworden fein, und während des 
15. und 16. Jahrhunderts wohl zur völligen Ablöfung der bäuer: 
lihen Naturallajten geführt haben, wie dieß in Ober: und Mittel: 
italien, ® der freien Schweiz ? und auch zum Theil in den Nieder: 
landen 8 wirklich der Fall war. 

1 Arnold Geſch. des Eigenth, in den deutichen Städten, ©. 65. 68. In 

Speyer und Worms hob Heinrich V. das Mortuarium fogar ohne Entihädigung 
auf. Daß in den Landſchaften der deutſchen Neichsftädte jo wenig Bauernauf- 

ftände vorkommen, hängt mit der frühen Ablöſung daſelbſt zuſammen. 

2 In Mailand 1147 unterjagt, von neugeurbartem Lande Zehnten zu for- 

dern. (A. Young Travels in France, Italy etc. II, p. 271.) Während des 

13. Zahrh. Laffen ſich auch in Mittel- und Unteritalien viele Frohnablöſungen 
nachweiſen, obſchon Berfauf, und felbft mehrjährige Verpachtung der Zehnten 

aus kirchlichen ARüdfichten verboten biieb, DBgl. v. Raumer Geſch. der Hohen- 
ftaufen III, ©. 492. V, ©. 120. Petr. de Vineis Epist. VI, 9. Dagegen 
z. ®. Decret. Gregor. III, 19, 9. 30, 15. 

3 Maurer Frohnhöfe II, ©. 331. III, ©. 284 fg. 309. 320. (Zum Theil 
aus dem 12. Jahrh.) Wigand Die Dienfte, ©. 87 fg. Preußiihe Ablöfungen 

von Frohnden gegen Zinserhöhung und von Zehnten gegen fire Renten im 

14. Jahrh. (Boigt Preuß. Geld. V, ©. 660. VI, ©. 658.) Hannoverſche 

Dienftgelder nach den (ſeit 1395 vorhandenen) Negiftern der Domänenbehörde 
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Ihon zu Anfang des 15. Jahrh. üblich. (Ehaumann Niederf. Geſch., ©. 333 ff.) 

Meift im einfeitigen Intereffe der Dienftherren: vgl. Wiegmann Ueber die natür« 
lichften Mittel die Frohndienfte aufzuheben, ©. 214 fi. Zum Theil führte der 
augenblidliche Geldbedarf der Berechtigten zu folder Ablöfung. (Stenzel Preuß. 

Geld. I, ©. 71.) So ſchon redemtio servitii vom %. 1036 bei Falke Trad. 
Corb., p. 661 fg. Noch frühere Fälle in Gu&rard Polypt. I, p. 689. 778. 
Wie wohl bei großer Theuerung der Zehnte ausnahmsweiſe in Geld entrichtet 
wird, ſ. v. Meißen 1275 in Gersdorf Cod. dipl, Sax. II, p. 184 fg. 

4 Zehntpfunde oder Zehntjchillinge in osnabrüdifhen Urkunden ſchon aus 
dem 11., 12. und 13. Jahrh. nicht felten. (Möfer Osnab. Geld. I, 4, 8. 5.) 

Die Biihöfe zahlten ihre Dienftleute gern dur Anweifung von Zehntpfunden 
(II, 2, 8. 8) Der Sadzehnte (pactum) öftlih von der Elbe ſchon während 

der Kreuzzüge jehr üblih. (Wohlbrüd Gejch. des Bisthums Lebus I, ©. 235.) 
Sehr gewöhnlih im Habsburg. Urbar, ©. 19. 29 fg. und öfter. In Tyrol 
nad) der Landesordnung von 1536, Tit. 6 allgemein, Ueber den Urfprung und 
das im Osnabrüdifchen hohe Alter deffelben ſ. Möfer Osnabr. Geſch. II, 2, 8.9. 
Patr. Phant. IV, 67. Sehr empfohlen durh Bergius Cam. und Polizei— 

Magazin IX, ©, 167 fi. Eine Verfhwörung der Bauern von 1472, um ihr 
Pachtgeld für den Zehnten zu erniedrigen, f. bei Mone Beitr., S. 113. 

5 Ein Beifpiel aus der altfränkifchen Zeit, wo eine Kuhabgabe mit 2 
Solidis pro Stüd abgelöst wird: Waitz D. Verfaſſ.-Geſch. II, S. 503. Fälle 

aus dem 12. Jahrh., doch mit freier Wahl des Berechtigten zwiſchen Geld und 

Natural: Anton Geh. d. d. 2. MW, II, ©. 396 fg. Registr. Prum., p. 419. 
Ablöfungen des Beithauptes im 13. Jahrh.: Anton III, ©. 167 fg. v. Raumer 

Hohenft. V, ©. 450. Miraei Opp. dipl. I, Urk. 85. Im Habsburg. Urbar 
wird bei Biehabgaben faft immer gejagt, wie viel Geld fie werth fein follen. 

6 Schon jehr bald nad) dem Anfange der Kreuzzüge, als die italienifhen 

Städte politifch und wirthſchaftlich immer bedeutender wurden, hielten vorfichtige 

Befiger von gutsherrlichen Rechten diefe mit Grund für bedrohet, und fuchten 
fi) dagegen zu jhügen, durch Abfaffung genauer fchriftlicher Verzeichniſſe ftatt 

des bloßen Herkommens, durch Verwandlung herfümmlicher Leiftungen in con« 

tractlihen Erbzins, oft auch durch völlige Freilaffung ihrer Colonen gegen Land» 
oder Kapitalentihädigung. (Urkunden bei v. Rumohr Urfprung der Befitlofigkeit 

der Colonen in Toscana, 1831, ©. 42 fi.) Man war ängftlich bemühet, das 

Abhängigkeitsverhältniß der Eolonen rein und bis auf den legten Anknüpfungs- 
punkt für Rechtöftreitigkeiten aufzuheben (a, a, O., ©. 71 ff.), weil man die 

Widerfetlichkeit des Landvolfes und die Parteilichkeit der ftädtifchen Behörden 

fürdhtete. Ein Florentiner Statut von 1289, gleich nach Befiegung des ghibel- 

liniſchen Adels erlaffen, verbietet jede künftige Beſchränkung der perfünlichen 

Freiheit Durch Lehnspflicht oder auf lange Zeit iibernommene Frohndienfte. Bald 
nachher wird die Ablöfung der ſchon beftehenden Nechte diefer Art vollendet; 

fo daß (abgejehen von Sklaven) nad) Statuta populi et communis Florentiae 

(vedigirt 1415) L. III, Rubr. 90 nur freie Zeute, liberi et absoluti, bleiben 

ſollten. Mailändifhes G., daß Laienzehntherren dem Grundeigenthiimer auf 

Berlangen ihr Zehntrecht verfaufen follen, für das 20fache des von obrigfeit- 
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lihen ZTaratoren ermittelten jährlichen Betrages. (Stat. Mediol. a. 1502, 
fol. 149.) 

Merkwürdige Ablöfung im ſchweizeriſchen Glarus zu Ende des 14. Jahrh. 
(Koh. Müller Schweiz. Geſch. II, S. 593 ff.) Aehnlich in Appenzell 1421. (III, 

©. 320 ff.) Um die Mitte des 15. Jahrh. forderten die Appenzeller, der noch vor« 

handene Zehnte follte in Geld verwandelt werden; der Abt hingegen machte fogar 
auf Neubruchzehnten Anſpruch. Die Schiedsrichter verwarfen beides als unbillig. 

(IV, ©. 398.) Ablösbarfeit der Zinfen in Zürich 1480, wo die jährliche Lait 
mit dem Multiplicator 20 oder 23 Fapitalifirtt wurde. (V, ©. 371.) Gleich— 

zeitige Berner Ablöfungen von Leibeigenfchaft, Frohnden und Naturalabgaben 

(V, ©. 357); ähnlih in Schaffhaufen. (V, ©. 332.) Solothurn machte 1525 

wenigjtens die Leibeigenichaft ablösbar. (Strohmeier E. Solothurn, ©. 6). In 

Appenzell a, Rh. waren 1556 mit Ablöfung des Mortuariums alle mittelalter- 
lihen Bauerlaften befeitigt. (Röſch C. Appenzell, ©. 152.) In Bafel Raths- 

ſchluß von 1441, daß Feine unabläufliden Gülten mehr conftituirt werden 
follten; 1488 kaiſerliches Privilegium, alle Zinfen abzulöfen; 1527 fürmliches 

Ablöſungsgeſetz, das jedoch 1537 im Fntereffe der Kirchen zc. wieder aufgehoben 
wurde. (Arnold 3. Geihichte des Eigenth., S. 302 fi.) Weitere Ablöfung erſt 

gegen Schluß des 16. Jahrh., nad dem Sturze der Biſchofs- und Patricier- 
herrſchaft. (Burdhardt E. Bafel I, S. 136.) Hoher Wohlftand der ſchweizer 

Bauern im 18. Jahrh. (Sugenheim, ©. 530 ff.) Anders in den unterthänigen 

Landfchaften, wie 3. B. im Thurgau 1804— 1835 für 905500 fl. abgelößt 

worden waren, und doch noch für 2280000 fl. Reallaften eriftirten. (Pupikofer 

C. Thurgau, ©. 76.) 
8 An den Niederlanden waren jchon feit Philipp dem Guten die meijten 

Hörigfeitsverhältniffe durch Loskauf erlofhen. Seit dem 16. Jahrh. alle census 

constitutivi ablösbar. Doch haben viele drüdende Zehnten bis in die neueſte 

Beit fortgedauert. (dv. Lengerke's Annalen der Landw. XVII, ©. 286 ff.) Die 

Frohnden find in den meiften Provinzen 1631 — 1657 aufgehoben worden, in 

Geldern und Overyſſel erft 1778. (Sugenheim, ©. 539 ff.) Bon niederrheini- 

ihen Rentablöfungen im 16. Jahrh. f. Scotti Geſetzſamml. f. Cleve und Mark I, 

©. 51. 174. In Württemberg unterfagen Geſetze des 16. Jahrh. die Conftitui- 
rung wenigftens bedeutender unabfäuflihen Bodenlaften: vgl. Wächter Geſch. 

des württ. P. R. I, ©. 166. 

8. 118. 
Allein felbft eine durchaus gerechte Ablöjung, melde den 

vollen derzeitigen Werth der bäuerlichen Laſten firirt und mit Gelde 

abfauft, ift den ariftofratiihen Intereſſen im Volke ungünftig. 

Der Gutsherr verliert damit die eigentliche Grundlage feiner Guts— 
herrſchaft, welche dem wahren Edelmanne theuer. ! Er vertaufcht 

die fichere, mit der Zeit gewöhnlich an Werth fteigende Natural: 
berehtigung gegen das unfichere Geldfapital, dejjen Sachmerth und 
Zinsfuß beim Fortfehreiten der Volkswirthſchaft regelmäßig finten. ? 
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Hierzu kommt, daß jede Realbelaftung der einen Klaffe von Grund: 
jtüden, während die andere frei bleibt, ähnlich wirken muß, mie 

eine geringere Fruchtbarkeit jener. Sie vermehrt die Productions: 
foften darauf, und erhöhet die Grundrente des freien Bodens. — 
So läßt fi denn am Schluffe des 15. Jahrhunderts, auch abge: 
jehen von mancherlei rechtswidriger Steigerung der bäuerlichen 
Laften, welche namentlich durch den Verfall der Feld- und Mark: 
genofjenichaften begünftigt wurde,3 in vielen Theilen von Deutjch- 
land eine lebhafte Reaction der Gutsherren gegen die früheren 
Firirungs- und Ablöfungsverfuche bemerken. * Dieß wurde bald 
nachher von der beginnenden Entmwerthung des Geldes noch mehr 
geſpornt. Wer aber ein wirkliches Bedürfniß nicht durch recht: 
zeitige Reformen befriedigt, der muß gemwärtig fein, daß fich der 

Organismus entweder in zerjtörenden Erplofionen Luft macht, oder 

aber verfümmert. Der Bauernfrieg hatte den gewöhnlichen Erfolg 
gejcheiterter Revolutionen, den Drud, welchen man abzujchütteln 
verfuht, nur noch härter, einiger und fpitematifcher zu machen. 
Um 1550 jagt Sebaftian Münfter von den deutſchen Bauern: nihil 

est quod servilis et misera gens dominis debere non dicatur; 

nihil quod iussa facere absque periculo recusare audeat. Es 

war eine erfreulihe Ausnahme von der Regel jener Zeit, daß 
Kurfürft Auguft von Sachſen, zumal im Anfange feiner Regierung, 
jo viele Domanialfrohnden mit Geldzahlung vertauſchte und das 
bisher mittelft Frohnden bejtellte Land in Erbenzins gab. Das 
allgemeine Sinfen deutſcher Volkswirthſchaft, welches die religiöje 
Spaltung und namentlich der dreißigjährige Krieg bewirkten, mußte 
die alte Naturalform der bäuerlichen Abgaben wieder faſt ebenjo 
zeitgemäß erſcheinen laſſen, wie fie Jahrhunderte früher geweſen. 
Nur wurden vielfach, jeit dem Auffommen der großen Gutswirth— 
ſchaften, ($. 103) Naturallieferungen, ja ſelbſt Gelvabgaben mit 
Frohnden vertaufeht, und diefe Frohnden, wenn die Intenſität 
des Landbaues zunehmen follte, in drückendſter Weiſe gejteigert. 789 

1 Dieß unftreitig der tiefere Grund, weßhalb Ad. Müller fo jehr an der 
mittelalterlihen Naturalform hängt: „Befitverhältniffe gegen Dienfte,” und 

zwar nicht „jeden Augenblid nah den Regeln der Societätsrechnung aus— 
einanderfegbar.“ (Elemente II, S. 76 ff.) Vgl. noch Ad. Müllers Agronomifche 

Briefe in Schlegels deutfhem Mufeum, Bd. I und II; ferner deffelben Gewerbe- 
polizei in Beziehung auf den Landbau 1824. v. Schüt in Schlegel Mufeum II, 
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©. 166 fi. harakterifirt fih am beften damit, daß er die Dreifelderwirth- 
ſchaft als eine fromme Nachbildung der göttlichen Dreieinigfeit verehrt. Ungleich 

ernfter und nationalölonomifcher v. Aretin Die grundherrlichen Rechte in 
Bayern, eine Hauptftüte des öffentlichen Wohlftandes, 1819. Noch 1840 
meinten Graf Seinsheim und Moy auf dem bayerifchen Landtage: die Ablöfung 
möge wirtbichaftlih großen Nuten bringen, politiich aber habe fie den Nach— 

theil, die „perſönliche Wechjelbeziehung von Gnade und Ergebenheit” durd ein 

bloßes Rechnungsverhältniß zu erſetzen. 
2 Als in England 1660 die Feudalrechte der Krone abgelöst werden follten, 

zog der Hof eine Accije vom Bier zc. einer permanenten Landtare von den be— 
freiten Grundftüden vor, weil er von jener einen mit der Zeit wachſenden Er- 

trag voraus ſah. (Hallam Constitutional Hist., Ch, 11.) So wurden in 

Dänemark bei der Zehntablöfung zum Tarwerthe 10 Proc. hinzugefügt, um 

den Berechtigten für die jonft wahrjcheinliche Werthfteigerung der Naturalein- 
nahme zu entihädigen. (Rau-Hanffen Archiv V, ©. 266.) 

3 Fälle aus dem 15. Jahrh., wo freie Bauern durch Lift und Gewalt 
unfrei gemacht wurben, bei Sugenheim, ©.364 fj. Ein klaſſiſches Beifpiel von 

Erſchleichung und Ertrogung gutsherrliher Rechte um die Mitte des 15. Jahrh. 
ſ. Liſch Maltanifche Urkunden II, ©. 141 ff. Zafius Klagen iiber widerrecht- 

liche Frohnfteigerung in Schwaben bei Stinking U. Zafius, ©. 150. Selbft 
das Amt des Dorfrichters vielfah zum Frohmdienfte gemacht. (Maurer Dorf- 
Berf. I, ©. 199 ff.) 

4 Bol. Unger Geſch. der Landftände II, ©. 393 fg. In Brandenburg 
fängt dieß ſchon unter den ſchwachen Iuremburgifhen Fürften an. In Medlen- 

burg, wo man 1456 einen Auslieferungsvertrag gegen flüchtige Bauern mit 
Pommern jhloß, 1498 mit Roftod, wurden fehr viele Geld- und Kornrenten 
mit härteren Frohnden vertaufcht. (v. Rudloff Mecklenb. Geſch. II, 1 und 2, 
©. 407; 3 und 4, ©. 943.) 

5 Bauernaufftände in Kempten (1491), Flandern (Käfebröter 1492), Pfalz 

(Bundihuh 1502), Witrttemberg (armer Konrad 1514), (Ungarn 1514), Kärn- 
then (1515), Windiſchmark (1517), Hegau (1522). Die XII Artikel des großen 

Bauernkrieges wollen den Viehzehnten wegen I. Mof. 1, 26 ganz abgeſchafft 

wiffen. Der Kornzehnte fol fortdauern zur Erhaltung der Pfarrer, weiterhin 

der Armen, und, wenn noch etwas übrig bleibt, um Steuern damit zu erfparen. 

3. in weltlicher Hand, die aber von einem Dorfe titulo oneroso erworben find, 

jollen abgelöst werden. (Art. 2.) Auch der Fiſchbann und das Waldeigenthum, 
joferne fie auf fpeciellem Zitel beruhen, find abzulöfen, (4. 5.) Frohnden nicht 

zu erhöhen (6. 7.), Gülten nad) dem Urtheile ehrbarer Leute auf ein erträgliches 
Maß zurüdzuführen. (8.) Das Mortuarium ſoll ganz weg, als eine Plünderung 
der Wittwen und Waifen (11), ebenjo die Leibeigenfchaft (3), weil fie den von 

Chriſto Erlösten nicht ziemt. Gemeindegüter, die nicht ordentlich erfauft, find 

der Gemeinde zuriidzugeben (10.) Luther hält diefe Forderungen zum Theil 
für billig und recht, obſchon er fpäter meinte, der gemeine Mann müffe hart 

beladen werden: fonft würde er muthwillig. (Opp. ed. Altenb. III, p. 114 ff. 

Walchſche Ausg. XVI, ©. 63 fi. 128.) Zwingli für die Rechtmäßigkeit der 
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Behnten zc., die aber, um Mißbräuchen zu wehren und Aufruhr zu verhüten, 
abgelöst werden möchten. (Opp. ed. Tug. 1530, I, p. 320.) In dem Heil- 

bronner Berfaffungsentwurfe für das deutjche Reich von Wendel Hipler wurde 

Ablöfung aller Bodenzinfe um den 20fachen Fahresbetrag verlangt. (Art. 3.) 

6 Falle Geſch. des Kurf. Auguft, ©. 61 ff. 

? In Brandenburg wurde jhon 1541 den Ständen erlaubt, „nad Ge— 

legenheit etliche Bauern auszufaufen.“ Um 1550 die bisher übliche gerichtliche 

Bemeſſung der Frohnden, fowie die Prövenpflicht der Frohnherren abgeichafft, 

und ein Gefindezwang eingeführt. (Mylius C. C. M. V, 1,1. 2.) Aehnlich 
in der Oppeln-Ratiborjhen 2. DO, von 1562. Im Münfterfchen 1577 Freie 

zur Eigenhörigfeit gezwungen. (Kindlinger Geſch. der Hörigfeit, Urk. Nr. 224.) 
So ſcheint fi in vielen Gegenden die Erbunterthänigkeit, dieſe mildere Ana- 

logie der Leibeigenfchaft, nach der Mitte des 16. Jahrh. aus dem Dienftzwange 
und Abzugsgelde entwidelt zu haben. (Eihhorn D. St. und R. ©. IV, $. 545.) 

Wie die Zuriften gegen Schluß des 16. Jahrh. für Ungemeffenheit der Frohnden 
präfumirten, |. Scheplitz Consuet. March. II, p. 15; aber jelbft noch den 

bayerifchen Cod. Max. von 1756: II, 11, 8. 14. Vgl. oben 8. 103. Ganz 

vornehmlich aber hat während des 30jährigen Krieges und gleich nad) demjelben 

die große Zahl der leergewordenen Bauerftellen dazu geführt, ihre Laften auf 
die noch bejeten Höfe zu libertragen, fowie dem fernern Arbeiterverlufte durch 

eine Art von glebae adscriptio vorzubeugen. In den pommerjhen Bauer- 
orbnnungen von 1616, 1646, 1670 gelten Leibeigenichaft, ungemefjene Frohnden 

und Nichterblichkeit der Höfe als Regel. In Ravensburg amtlihe Erklärung 
der Droften um die Mitte des 17. Jahrh., daß die leibeigenen und freien Colonen 

einander völlig gleich ftehen; nur würden jene vom Gutsherrn völliger beerbt, 
(Wigand Provinzialreht von Minden zc. II, S. 300.) Brandenburgifches Ber- 

bot, fremde Unterthanen aufzunehmen (1655); Edicte, daß der Unterthanen Kinder 
Ihuldig find, den älterlichen Hof zu übernehmen, bei mehreren Kindern eins 

nod einen verwäfteten Hof außerdem (1670); daß fein Bauer fih außerhalb 

jeiner Jurisdiction niederlaffen joll (1670), die ante subjectionem gezeugten 
Kinder doch in der Regel aud unterthänig find u. j. m. (1670.) Noch die 

Gefindeordnung von 1735 enthält ſcharfe Drohungen wider das „Entlaufen der 

Bauern.” (Cap. ult., Tit. 1.) Große Ausdehnung der Laudemien in Schlefien 

während des 17. und 18. Jahrh. (Stengel Beitr. 3. Geſch. der Laud., 1848.) 
Vgl. über die einzelnen Provinzen des preußiſchen Staates Dönniges Landes- 
fulturgefeßgebung Preußens I, ©. 222 ff. Lette und v. Rönne Landeskultur« 

gefeßgebung des preuß. Staates 1, Einleit., S. XV fi. Am auffallendften ift 

diefelbe Entwidlung in Dänemark, ſeitdem Chriftiang II. Verſuch, mittelft 

Hebung der niederen Klafjen eine tyrannifhe Monarchie zu gründen, gejcheitert 
war, Obſchon fein adeliges Gut in unadelige Hände fommen durfte, war es 
dem Adel geftattet, bäuerliches Land zu erwerben, ja durch diefen Erwerb ſo— 

fort fteuerfrei zu machen. Um die Mitte des 17. Jahrh. befaß er deßhalb 9/0 

alles Grundes und Bodens, und hatte über feine Bauern „Hal und Hand.“ 
Nur etwa 5000 diejer Ießteren waren, noch dazu jehr beſchränkte, Eigenthiimer. 

Vgl. Dahlmann Dänische Geh. III, ©. &5. Bon Schleswig und Holftein ſ. 
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Waitz Schleswig-Holft. Geſch. II, ©. 404 fg. Hanſſen Aufhebung der Leib- 
eigenſch, S. 11 fg. Auch in Polen wurden feit dem MWahlreiche, mehr noch 
jeit dem Tode Sigismunds II. die Frohnden ſehr erhöhet und faft ganz von 
der Willkür des Herrn abhängig. (Dönniges Landesfulturgef. I, ©. 314 ff. 
Lelewel Hist. de Pologne II, p. 294.) 

7 Sn England Hatten die Könige Schon jeit Heinrich I. manche Natural» 
abgaben zu Gelde gemacht, bald aus Finanzverlegenheit, bald um der leichtern 
Gentralifirung willen. Im 13. Zahrh. waren auf vielen, zumal geiftlichen 

Gütern die Frohnden zu Gelde geſchätzt, freilich ad voluntatem domini, d. h. 
mit Befngniß des Herrn, auf die Naturalleiftung zurüdzugreifen. (Naffe 

a. a. O., ©. 50 ff.) Der Aufruhr Wat Tylers (1381), vielleicht dadurch ver- 

anlaßt, daß nad der Arbeitsvertheuerung durch die große Peft viele Herren 

von jener Befugniß wirklich Gebrauch machten (Mogers), bezwedte u. A. Ab- 
Ihaffung der Hörigkeit, freien Verkehr mit den Marktftädten, völlige Ablöfung 

der Frohnden gegen fire Renten, Obwohl er zunächſt jcheiterte, hat der Geift 

jener Zeit (Wykliffe!) Doch bald eine wejentliche Erleichterung des Bauernftandes 

herbeigeführt. (Eden State of the poor I, p. 53 ff.) Die Zehntrechte waren 

in den letten Jahrh. des M. Alters gegen Landentihädigung ablösbar, woferne 
Biſchof, Kirchenpatron, Pfarrer und Gutsbeſitzer einwilligten. Heinrich VII. 

dachte ernftlich an Erleichterung der Frohnden, Wenn auch Elifabeth wegen 

der immer merflicher gewordenen Depretiation des Geldes die Ablöfungen be- 
ſchränkte (auf 21 Jahre oder three lives: 13 Elizab. c. 10), jo ward doch 

factifch der Zehnte ſchon im 18. Jahrh. felten mehr in Natura erhoben. Die 

zeitigen Inhaber pflegten mit den Pflichtigen einen Bergleich zu ſchließen, daß 

fie ihn während ihrer Lebensdauer in Geld oder einem firen Naturalbetrage 
annehmen wollten. Freilich war der Nachfolger nicht hieran gebunden, hätte 

fi) aber durch Abänderungen fehr verhaßt gemadt. Wo man nod am Schluffe 

des 18. Jahrh. Naturalzehnten erhob, oder die Entſchädigung von Fahr zu Jahr 

behandelte, war die Wirthichaft in der Regel fehr elend. (Thaer Engl. %.-W, 
II, ©. 83 ff) Bon copyholders mit Frohnden, Natural- und VBeränderungs- 

abgaben zc. ſ. Thaer II, 2, ©. 49. III, ©. 139. Ablöfungsgejege 6 und 7 Will. 
IV, e. 71, 4 und 5 Viet. c. 35. — In Schottland wurden alle 8. ſchon 

unter Karl I. (1629—33) mit firen Naturalrenten vertaufeht, höchſtens 20 Proc. 

de3 damaligen Neinertrages, und auch diefe unter Georg III. vielfach durch 

Geldbejoldung der Geiftlichen abgelöst. (Macculloch On taxation, p. 185.) 
Aufhebung der Frohnden nach der legten Stuartifchen Rebellion. (Sinclair Statist. 
Ace. III, p. 370.) Wie günftig diefe frühe Ablöfung dem ſchottiſchen Aderbau 
gewefen, ſ. Macculloch Statist. L_p. 477. Dagegen haben die iriſchen Natural— 

zehnten bis 1833 gedauert. 

8 In Frankreich hat die Monarchie gegen Schluß des Mittelalters fat 
nur das für die Bauern gethan, daß fie durch Aufzeichnung der coütumes 

ihre Laften firirte und bloßer Willkür entzog. Vgl. Ant. Loysel Institutes 

eoutumidres, neu herausg. von Dupin und Laboulaye, II, 1846. Paris er- 

hielt 1441 das Recht, alle auf Häufern liegenden rentes foncieres mit dem 

12fachen des Jahresbetrages abzulöfen; 1539 und 1553 erlangten Städte und 

Rocher, Syſtem der Volkswirthſchaft. I. 24 
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Borftäbte iiberhaupt daffelbe Recht, aber mit dem Kapitalifirungsmultiplicator 15. 

(Recueil des anciennes lois Fr. VIII, p. 690. XII, p. 645. XIII, p. 359.) 

Auch kommen frühzeitig dixmes abonnees vor, die freilich, um über das Leben 

des jeweiligen Zehntheren hinaus zu gelten, derfelben erſchwerenden Boraus- 

fegungen beburften, wie eigentliche Beräußerungen der Kirchengüter. Im 

Ganzen auch hier während der zweiten Hälfte des 16. Jahrh. Berihlimmerung 

in der Lage der Bauern. (Sugenheim, ©. 143.) 

8. 119. 
Erft der „aufgeklärte“ Abjolutismus des 18. Jahr— 

bundert3 nahm den Faden der bäuerlichen Laftenablöjung wieder 
auf.! Wenn es der höchſte Zweck dieſer Staatsform ift, ohne 

Rückſicht auf alte Formen und „Vorurtheile“ nah den ſcharfſin— 
nigſten Regeln der Theorie aus ihren Unterthanen möglichſt zahl— 
reihe, wohlhabende und aufgeklärte Werkzeuge des Willens zu 
machen, welder die „Staat3majchine” lenkt: jo lag es ihr freilich 
befonders nahe, gerade den Bauernftand, ihre zugänglichite und 
ergiebigfte Recruten- wie Steuerquelle, gegen unwirthſchaftlichen 
Privatdrud zu ſchützen; um jo mehr, als die Gutsherren anderer: 

feit3 die jelbjtändigfte Unterthanenklafje bildeten. 2 Uebrigens war 
die Reform, etwa mit Ausnahme der fürftlihen Domänen, feine 
leihte; der Widerftand der unter fich engverbundenen geijtlich und 
mweltlih ariftofratiihen Elemente ein äußerft zäher. Namentlich 

fonnten diefe, bei ihrem taufendfachen Zufammenhange mit ber 
Hof: und Beamtenwelt, jedes augenblidlihe Erſchlaffen des refor- 
matorijhen Herrſcherwillens benugen, ? während auf der andern 
Seite die Bauern völlig unorganilirt waren, und eine öffentliche 
Meinung in Wirthichaftsfragen ſich erit langſam zu bilden anfing. 

Es hat darum in den meilten Ländern großer politiſchen 
Stürme beburft, um die Ablöfung der bäuerlichen Laften ganz 
durchzufegen. So in Frankreich die Revolution von 1789 ff.,* in 
Preußen die Kataftrophe von 1806,5 in Spanien der National: 

frieg von 1811 ff., in den meiften Fleineren Staaten von Deutjch: 
land die Aufhebung des Reiches, oder die Bewegungen von 1830 
und 1848, 6 in Defterreich die Kataftrophe von 1848.7 In Frank: 
reih, wo man e3 durch faſt gänzliches Verſäumen rechtzeitiger 
Reform zu einer eigentlihen Revolution hatte kommen Tafjen, 
wurde die Grundentlaftung gewaltſam jofort bis zum äußerjten 
Ziele geführt. Wo die Bewegung aber nicht gleich fo Fräftig war, 
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allen Widerftand zu entwurzeln, ift das Ablöfungswerf nach einiger 
Beit oft ins Stoden gerathen; obſchon durchaus nicht zum Vor: 
theil derjenigen Berechtigten, melde die Ebbe zum Aufſchube der 
Ablöſung benugten. Denn die nächte Fluth brachte regelmäßig 
wieder einen neuen Auffhwung, und zwar mit Gejegen, welche 
den Berechtigten übler ftellen, ala vorher!? Auch follten gerade 
Ariftofraten nicht überjehen, daß die frühere Gutsherrlichkeit nach 
dem Wegfall der Gefinnungen und Umftände, welche fie berechtig⸗ 
ten, doch in ihrer alten Form nie wieder hergeſtellt werden kann. 
Die einzige zeitgemäße Form, wie ſich ariſtokratiſche Verhältniſſe 
auf dem platten Lande bewahren oder neubilden laſſen, beruhet 
darauf, daß man die großen Gutsbeſitzer allgemein für die eifrig 
ten und geſchickteſten Vertreter des landwirthichaftlichen Berufes 
halte, für die fiherften Stügen der gebildeten und wohlhabenden 
Landleute gegen Staatsdruck und Volksbewegung, für die menjchen- 
jreundlichiten Patrone des ländlichen Proletariats. Aber alles dieß 
kann ſich zu voller Reinheit und allgemeiner Anerfenntniß erft ent: 
wideln, wenn durch vollendete Ablöfung 2c. jedes Mißtrauen ver: 
ſchwunden ift, der große Befiger möchte ein der übrigen Land: 
bevölferung entgegenftehendes Intereſſe haben, und wenn zugleich 
duch Aufhebung der patrimonialen Gerichtsbarkeit und Polizei die 
Gemeinde freien Spielraum für ihre Selbftverwaltung gewonnen 
bat. (Oben $. 53.) 0 11 

Ich theile die abjolut- monarhiihe Entwidlung der letzten drei Jahrhh. 
in drei Perioden ein: zuerft den confefjionellen Abſolutismus (Philipp IL. — 
Ferdinand II.), mit dem Wahliprude: Cuius regio eius religio; hierauf den 
böfifchen Abjolutismus (Ludwig XIV.), mit dem Wahlfprudhe: L’&tat e'est moi; 
endlich den aufgeflärten A. (Peter M., Friedrich M., Joſeph II.), mit dem Wahl- 
ſpruche: Le roi Je premier serviteur de létat. Der confeffionelle A. hat fich 
den weiteren Webergriffen der ariftofratifhen Reaction gegen die Bauern zum 
Theil jehr Fräftig entgegengeftellt, pofitiv aber nur wenig für diefe letzteren 
thun können, Der höfiſche A. war zu „vornehm,“ fi in dergleichen Verhält⸗ 
niffe viel einzumifchen. 

? Kemptenſche Ablöfungsvergleide: 1732 und 1737. Auf den bayerifchen 
Domänen 1779 alle Grundbarkeiten in Erbrecht, alle Laudemien in jährliche 
Geldrenten verwandelt. Der Kleebau in Baden 1774, in Bayern 1793 für 
zehntfrei erklärt. — In Preußen Hatte ſchon Friedrich J. den Plan, die 
Bauern gegen Abihaffung der Frohnden zu einer Landmiliz zu organifiren; 
ebenjo die Lehnpferde mit Geld abzulöfen. (Ranke Preuß. Geld. I, ©. 139. 
451.) Ablöfungsgefeg für die Leibeigenfchaft auf den Domänen, 1702. Friedrich 
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Wilhelm I. verbot ftreng, ohne feinen ausdrüdlichen Befehl Vorſpann zu requi- 
riren; auch war es fein Grundſatz, wo irgend möglich, ftatt der Natural« 

frohnden ein Dienftgeld zu nehmen. (Stenzel Preuß. Gejchichte III, ©. 400.) 

Aufhebung der Leibeigenjchaft auf den oftpreußifchen und litthauifchen Domänen, 
1718 bis 1723. In Bommern jcheiterte fie am Widerftande der Bauern jelbft. 
(Sugenheim, ©. 378 f.) Vgl. noch die Gefege vom 22. März 1719, 18. März 
1736. Friedrich M. verbot die Laften der Bauern zu erhöhen; ein Beamter, 

der einen Bauern fchlüge, follte jehs Fahre Feftungshaft befommen. Praktiſch 

hatte alles dergleichen wenig zu bedeuten. (Stenzel IV, ©. 311.) — Urbarium 

Maria Therefias, welches die bäuerlichen Laften wenigſtens firiren follte, 1767 

und 1773 dem ungarifchen Neichstage vorgelegt, aber 1791 erft angenommen 
und aud dann weder ganz noch allenthalben ausgeführt. Große Bauern- 

unruhen in Böhmen (1774) und Siebenbürgen (1784). In den jlavifchen und 

deutſchen Provinzen Defterreihs wurden 1769 alle in die Brache gebauten 
Zutterfräuter vom Zehnten befreiet; päterhin die Frohnden auf den Staats-, 

Kirchen- und Gemeindegütern nad dem Patente vom 1. März 1777 abgelöst. 

(Bgl. Beidtel in den phil. hift. Situngsberichten der Wiener Afademie, Bd. IX, 

1853.) Ebendajelbft nach den Hofdecreten von 1784 und 1786 die Laudemien 

aufgehoben, foferne die „ſyſtemmäßigen“ Einfünfte ohnehin gededt wären. Fiir 

die Privatgüter waren 1771—1786 gefetlihe Marima aufgeftellt. Joſeph IL 

befahl 20. April 1785, von jedem Bauerhofe follte nah Selbftangabe des 

Defigerö der Reinertrag ausgemittelt werden, und von diefem durchſchnittlich 

12%/, Proc. für Steuern, höchſtens 177%/, Proc, für gutsherrliche Rechte abgehen 

dürfen. (Aufgehoben von Leopold IL) Er wies jogar auf eine ftrenge Prüfung 
des Urfprungs der gutSherrlichen Rechte Hin. NRobotabolitionspatente von 1784 
und 1786, die freilich feinen großen Erfolg hatten. Das G. vom 1. Eept. 1798 
behält für alle Ablöfungen obrigkeitlihe Konfirmation vor, damit feine Rechte 

Dritter 2c. verlegt werden. Die Reaction dagegen erreicht ihren Gipfel durd) 
das Berbot (1. Oct. 1812) jeder immerwährenden Ablöfung von unterthänigen 
Urbarialgiebigfeiten. In Böhmen wurden 1814 wegen der Entwerthung des 

Papiergeldes viele in Geld zahlbare Abgaben von den Gutsherren wieder in 
Natura erzwungen. (Springer Defterreich. Geſch. I, ©. 260), nachdem noch 

Stein 1809 die Lage der öfterreichifchen Bauern viel beffer gefunden hatte, als 

die der preußifhen. (Perk II, ©. 402.) — In Frankreich, wo fi über- 

haupt der aufgellärte Abfolutismus vor der Nevolution wenig geltend machen 

fonnte, gehört faft nur Türgots Ablöfung der Wegfrohnden hieher, in Limoufin 

gegen eine Geldabgabe der bigherigen Frühner, nahmals für das ganze Reich 
gegen eine allgemeine Grundfteuer, Der Widerftand des Parlements ließ Die 

Ausführung des Tettern Edictes (Febr. 1776) nicht vor 1787 zu. Vgl. Tur- 
got Oeuvres &d. Daire II, p. 237 fl. Schon früher in einzelnen Provinzen 

die Frohn des Militärtransportes durch Uebertragung an Unternehmer abge- 

ſchafft. (Turgot I, p. 98 ff.) — In Dänemark hat die Königin feit 1761 
die Ablöfung der Frohnden nebft Aufhebung der Feldgemeinfchaft auf ihren 

Chatoulfgütern. eingeleitet. (2ändl. Denkmal, dem Grafen von B. von feinen 
Bauern errichtet, 1784.) In Toscana unter Leopold IL. (1765—17%) Auf- 
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hebung aller Grundvorfaufs- und Retractsrechte, Erſchwerung der Fideicommiß- 

gründung und der Vermächtniſſe an die todte Hand, Verlauf oder Theilung 
der Gemeindegüter, Abſchaffung der Weideferpituten und Frohnden, Ummwand- 

lung der Zehnten in fefte Geldrenten. (Crome Staatsverwaltung von Toscana 
unter Leopold IL, 1795, I, ©. 204. 208 ff. 218. 326 fi.) 

3 Schon einen Monat nad) dem Leipziger Siege befahl Friedrich Wilhelm ILL. 
eine Revifion des Edicts von 1811! Bon dem Widerftande der ſüdweſtdeutſchen 

Mediatifirten f. Sugenheim, ©. 455 fg. Im Coburg erihien das 1821 „des 

Nächſten“ verheißene Ablöſungsgeſetz wirklich erft 1849. 

4 Nach den enthufiaftiichen Verhandlungen der Nacht vom 4. Auguft 1789 

(„Bartholomäusnacht der Mißbräuche, aber auch des Eigenthums!“), die freilich 

in der Hauptjache nur Dinge betrafen, welche factifch von der Revolution ſchon 

bejeitigt waren (v. Sybel Geſch. der Revolut. I, ©. 28 ff.), wurde am 11. Auguft 

folgendes bejchloffen, und am 13, vom Könige genehmigt. Alle bäuerlichen Laften 

(tant feodaux, que censuels), die von der Leibeigenſchaft Herrühren, werden 

ohne Entſchädigung aufgehoben; die übrigen abgelöst. Die Privilegien der Jagd— 
und FTaubenhaltung fallen ohne Entihädigung weg, ebenfo die qutsherrliche 

Gerichtsbarkeit. Alle geiftlihen Zehnten werden aufgehoben, jobald für die Be- 

dürfniffe der Kirche ꝛc. anderweitig gejorgt ift, die übrigen Zehnten, ſowie die 

Natural» und Geldgrundzinfen abgelöst. Die Art und das Maß aller folchen 
Ablöfungen näher beftimmt in den ©. vom 28. März und 9. Mai 1790. Doch 
Ihon im Auguft 1792 unentgeltlihe Aufhebung aller Grumdrenten erklärt, die 
nicht als Kapitalzinjen nachgewiefen würden. Ein Hauptgrund der Nichtaus— 

führung der Gejege von 1790 lag darin, daß immer die ganze Gemeinde foli« 

dariih ablöfen jollte, und zwar immer alle abzulöfenden Laften gleichzeitig. 

(Acad&mie des Sc. morales et polit., 1865, II, p. 271.) 

5 In Preußen Edict, den erleichterten Beſitz und freien Gebraud des 
Grundeigenthums, jowie die perfönlichen Berhältniffe der Landbewohner betreffend 
(9. Oct. 1807); Aufhebung der Erbunterthänigfeit auf den Domänen (28. Oct. 

1807); Verleihung des Eigenthums von Grundftüden an die Jmmediateinfaffen 
der Domänen in Preußen und Litthauen (27. Juli 1808); Ablöfung der Do- 

maniallaften (16. März 1811); Regulirung der gutSherrlich-bäuerlihen Berhält- 
niffe, redigirt von Thaer (14. Sept. 1811); Edict zur Beförderung der Landes- 
fultur (14. Sept. 1811). 

6 Weftphälifche Gefege vom 28. Jan. 1808, 18. Aug. 1809; bayerifche vom 

28. Juli 1808, 26. Mai 1818, 4. Juni 1848; württembergifche vom 18. Nov. 

1817, 27. Oct. 1836 (Beben zc.), 28. Oct. 1836 (Frohnden), 18. April 1848, 

19. Juni 1849 (Zehnten); badiſche vom 5. Oct. 1820 (Gülten, Zinfe und Ver— 
änderungsabgaben), 14. Mai 1825 (Schutgelder), 28. Dec. 1831 (Frohnden), 

15. Nov. 1833 (Zehnten); hannoverfhe vom 10. Nov. 1831, 23. Juli 1833; 
t. jächfifche vom 17. März 1832, 21. Juli 1846, 11. Nov. 1850; kurheſſiſche 

vom 23. Juni 1832, 20. Juni 1850; darmftädtiiche G. vom 13. März 1824, 
25. Jan. 1831, 27. Juni 1836; naffauifhe ©. vom 1. Sept. 1812, 8. April 
1826, 24. Dec. 1848. 

T Defterreich erlaubte 1819 wieder Ablöfungen, doch nur unter denfelben 
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Einſchränkungen, wie 1798. Ein Antrag der ungarifhen Stände auf ein Ab- 
löſungsgeſetz 1833 vom Kaifer abgelehnt. Zehnt- und Robotablöfungsgefek vom 
18. Dec. 1846. Neuere ©. vom 7. Sept. 1848, 4. und 7. März 1849, wor- 
auf dann für die einzelnen Kronländer befondere Ablöfungsorbnnungen folgten: 

Böhmen und Mähren 27. Juni, Schlefien 11. Juli, Tyrol 17. Auguft, Steier- 
mark, Kärnthen und Krain 12. Sept., Zftrien 17. Sept., Oberöfterreidh 4. Oct. 
1849, Niederöfterreih 13. Febr. 1850, Galizien 28. Juli 1850, Bukowina 

23. Oct. 1853. Zum Theil mit großer provinzieller Verfchiedenheit. In Ungarn 
April 1848 der Urbarialverband und die gutsherrliche Gerichtsbarkeit aufgehoben ; 
die Entfehädigung regulirt 2. März 1853. In Siebenbürgen 21. Juni 1854. 

3 Zwiſchen 1815 und 1830 ſchritt die deutſche Ablöfung faft nur in ſolchen 

Gegenden fort, wo ein blühender Bauernftand eriftirte, 'wo man ihrer folglich 

in mander Hinfiht am wenigften bedurfte. So zeigt ſich in den preußifchen 

Ablöfungsgefegen nah 1815 (Declaration des Edictd von 1811, am 29. Mai 
1816, Ablöfungsordnnung für die eigenthümlichen, Erbzins- und Erbpachtgüter 
vom 7. Juni 1821, jowie einer Menge provinzialer Gefete), verglichen mit der 
Zeit von 1807—11, eine unverfennbare Reaction zu Gunften der Berechtigten, 
zu Ungunften der völligen Ablöfung felbft, namentlich indem man Regulirungen 

wie Ablöfungen auf die jog. Adernahrungsftelen (im Gegenſatze der Dienft- 

familienftellen) bejchränfte; wogegen wiederum das ©. vom 2. März 1850 die 

BPflihtigen auffallend begünftigt. 

I Auch in Bern während der langen Dauer des Ablöfungswerfes (1798 bis 

1846) zu beobadten: Sugenheim, ©. 535 ff. 

10 Schlefien hatte 1848 von agrarijhen Unruhen bejonders viel, Bommern 

beſonders wenig zu leiden. Hier waren bis Ende 1846 (bei faft 2000 Ritter: 
gütern) 1870 Laftenablöfungen, 1435 Orundbefigregulirungen, 3087 Gemein- 

theilungen vollendet; und es reftirten noch resp. 178, 20 und 801 (Schubert 
Staatskunde von Preußen II, 1, ©. 16.) Dagegen hatte ſich Schlefien ver- 

hältnigmäßig am wenigften auf diefe Agrarreformen eingelaffen. 

11 Eine gründliche Zufammenftellung der neueren deutihen U. Gefege von 
Judeich, Grundentlaftung in Deutſchland, 1863. Was den bisherigen Er- 

folg der Ablöfungen betrifft, jo waren bis 1863 in Hannover etwa 35 Mill. 
Thlr. Kapital, 5000 Morgen Landabtretung und 350000 Thlr. Renten zu 
diefem Zwecke ftipulirt worden, zufammen 45—50 Mill. Thlr., während die 

bäuerlichen Laften früher etwa 75 Mill, werth geweſen, (Lehzen Hannovers 
Staatshaushalt II, 2, ©. 500 fi. Fachtmann Gebundenheit oder freie Ber- 
äußerung, S. 20), halb der Domänen- und Klofterfammer, halb Privaten 

gehörig. Im K. Sachſen bis Ende 1846 bei der General-Commiffion anhängig 
geworden 10547 Abl., davon 9042 ganz, 1041 halb erledigt. Die Landrenten- 
banf hat bis 1859 fiber 281/, Mill. Thlr. vermittelt, wovon 797661 bereits 
getilgt. (Jubeih, ©. 76.) In Baden bis 1846 von 5781 Zehnten 4300 ab» 

gelöst. Die öfterreichifche Grundentlaftung war nah einer amtlihen Mit: 
theilung an den ftatiftifhen Congreß zu Wien (1857) mit Feitftellung eines 

Obligationskapitals von 307100810 fl. für die deutfhen und ſlaviſchen Kron- 

länder, 243 Mill. für die ungarischen geſchloſſen. In Preußen bis Ende 1865 
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83288 neue Eigenthüimer mit 5511132 M. Land angefetst, die Leiftungen von 
1303992 anderer Pflichtigen regulirt, 6344569 Spann: und 23540331 Hand- 

dienfttage aufgehoben. Die Entihädigung betrug 38242249 Thlr. Kapital, 
5490128 Thlr. Geldrenten, 315591 Scheffel Roggenrenten und 1646121 M, 
Land: alles zufammen als Geldfapital gefhätt, mindeftens 213861035 Thlr. 
(Meitzen a. a. O. I, ©. 434 ff.) 

$. 120. 

Der Geift eines Ablöſungsgeſetzes charakteriſirt fih am 
einfachſten danach, wie e3 folgende Fragen beantwortet. 

A. Wer foll vie Ablöſung beſchließen? — Wollte man 

in jedem einzelnen Falle den Conſens beider Theile verlangen, fo 
würde ficher das Ablöſungswerk einen jehr langjamen Fortgang 
haben. 1 Bald möchten arijtofratiihe Anfichten des Gutsherrn im 
Wege ftehen, bald auf Seiten des Bauern ängftliches Hangen am 
Hergebraditen. Umgekehrt würde ein allgemeiner Zwang, abzu- 
löfen, für alle vie Fälle jhädlich fein, wo die alte Naturalform 
der bäuerlihen Abgaben wirklich noch zeitgemäß iſt.“ Oder es 
müßte der Staat vielleicht die Fortdauer des bisherigen Verhält— 
nifjes zwijchen Gutsherr und Bauer für einen jo gefährlichen 
Zündftoff halten, daß er nicht rafch genug bejeitigt werden Fünnte. 3 
Manche Gejege räumen bloß dem Pflichtigen das Provocations- 
recht ein;“ wie denn auch wirklich oft dem Bauern die Aufbringung 
eines Geldkapitals viel größere Schwierigkeiten verurſacht, als dem 
Gutsheren, felbft im ungünftigiten Falle, die Wiederunterbringung 

dejlelben.d Wo freilid die Ablöjung nur darin befteht, eine 

ſchwankende Laft zu firiven, oder eine außerordentliche in regel: 

mäßige Jahresleiſtungen zu verwandeln; da ift die Menderung, 
welche fie in den betheiligten Wirthichaften hervorbringt, zu gering: 
fügig, als daß ein beiderfeitiges Provocationsrecht vielen Bedenken 
unterläge. 6 Durch Beftimmungen, welche dem Kündiger gewiſſe 
Nachtheile, dem Gefündigten entjprechende Vortheile zumeifen, muß 
der ohnehin oft jchwierige Anfang der Ablöfung noch mehr er: 
ſchwert werden." — Eind die Leiftungen mehrerer Pflichtigen von 
der Art, daß fie nur im Zufammenhange recht benugt oder ver- 
waltet werden können, fo fordert die Gerechtigkeit, daß man fie 
entweber alle zugleih, oder gar nicht ablöst.® Hier muß daher 
eine Majorität der Pflichtigen Beſchlüſſe fallen können, welche auch 
die Minorität binden. (Oben $. 78.) Je geringer verhältnigmäßig 
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die Zahl it, mit welcher ſich das Geſetz begnügt, um jo rajcher, 
aber freilich auch um fo rückſichtsloſer wird die Ablöfung fortjchreiten. 9 

1 Bayerisches ©. von 1818, $. 6 fi. Defterreidhifche ©. von 1819 und 1846. 

Achnliche Erfahrung bei den Laudemien im K. Sadfen: ©. von 1832, $. 90. 

Englisches Ablöjungsgejeg für die Laften der copyholders von 1841. 

2 Korntheuerung hier und dort in Böhmen als Folge der Robotaufhebung: 
Springer DOefterreih. Geih. I, ©. 66. In Weimar kommen auf 1000 Heft. 
landwirthichaftlich benutten Landes in dem induftriellen Neuftädter Kreife 30-09 

Ablöfungsverträge, im Eiſenacher Kreife nur 2.62, (Hildebrands Fahrbücher 
1865, I, ©. 273.) Das großartigfte Beifpiel einer vorzeitigen Ablöfung der 

Frohnden fehen wir im heutigen Rußland, deſſen Landwirthſchaft, wie es 

ſcheint, mit Ausnahme der allerfruchtbarften und beftgelegenen Provinzen ($. 34), 

feit der völligen Freilaffung der Leibeigenen furchtbare Rüdjhritte gemacht hat, 

und zwar nicht bloß hinfichtlich der Arbeit, jondern aud des Biehjtandes, der 

Gebäude und Magazine. Bol. Edardt R.s ländliche Berhältniffe, drei ruſſiſche 
Urtheile zc., 1870, ©. 40. 84. 206 und öfter. Ein großer Theil der ruffifchen 
Bauern muß eben nod) nicht die Reife haben, fich in der frohnfrei gewordenen 
Zeit durch eigenes Intereſſe ebenjo fehr fpornen zu laffen, wie früher durch 

Zwang: um jo mehr, als gleichzeitig die Fortdauer der Feldgemeinjhaft und 
das folidarifche Haften der Gemeinde für die Ablöfungsrenten gerade die befferen 

lähmt, die ganz ftädtiche Einrichtung der ländlichen Behörden den erziehenden 

Einfluß des Staates abihwädht und die Aufhebung des Branntweinregals der 

Trunkſucht ungeheuern Vorſchub leiftet. Gerade die befferen Bauern wünſchen 

mehr Yortdauer der „Arbeitspacht,“ als Geldablöfung, obſchon die letzte ganz 
unbillig zu Gunften der Bauern berechnet ift. (a. a. DO. ©. 20. 249.) Wie 

fehr ift e8 zu beflagen, daß man die Mittelftufe von 8. 55 zu fo großem 

Theile überfprungen hat! Bgl. die jehr ähnlichen Anfichten von F. B. W. Her- 
mann in der 2. Aufl. der ſtaatswirthſch. Unterfuhungen, 1870, ©. 119. 

3 Nah der öfterreihiichen Gefeßgebung von 1848 fi. mußte abgelöst 

werden; nur bei der dritten Klaffe der bäuerlichen Laften (vgl. unten $. 124, 3) 

am 2. Febr. 1850 beiderfeitiges Provocationsredht anerkannt. Sonſt geſchah 

alle Werthgermittelung von Amtswegen und die Parteien erhielten nur „Aus- 
weiſe“ darüber. Ob indeß nicht manche Ablöfung, die in Niederöfterreich, 

Böhmen zc. ſchon vor Menjchenaltern räthlich geweſen wäre, in den abgelege- 
neren Theilen von Galizien oder Ungarn immer noch zu früh fommt? Bol. 
v. Czörnig Ethnographie der öfterr. Monardie I, ©, 533. Andererfeits lönnte 

freilich durch vollendete Ablöfung das früher jo leichte Divide et impera des 
öfterreihifhen Staates zwifhen Adel und Bauern in mancher: zweifelhaften 

Provinz erfchwert werden! — Das preußifche Edict von 1811 ($. 5. 41) ftellte 

obrigfeitliches Einjhreiten in Ausfiht, wenn nicht binnen zwei Jahren gitliche 

Berftändigung erfolgt wäre. Durch die Declaration vom 29. Mai 1816 (Art. 
9. 90) aufgehoben. In Darmftadt fand man bei Aufhebung der Herrendienfte 

zuerft von Staatswegen die Berechtigten ab, und ließ hernach die Pflichtigen 
gegen den Staat ablöfen. (Goldmann Gefetgebung des Großh. Heffen, 1831, 
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S. 121.) Beim engliſchen Zehnten durfte die Behörde, wenn bis 1. Oct. 1838 
feine Einigung der Parteien erfolgt war, unter Umftänden von Amtswegen 

die Ablöfungsrente feftjegen. Coburg-Gotha hat alle bis 1860, refp. 1863 
nicht abgelösten bäuerlichen Laften für von felbft erlofchen erklärt. 

4 In Bayern darf bei der eigentlihen Ablöfung (im Gegenfate der Firi- 

rung) nur der Pflichtige provociren. (©. von 1848, 8. 23.) Aehnlih in 

Preußen nad dem ©. von 1821, welches nur bei Frohnden und Zehnten das 
Kündigungsreht des Herrn fortdauern ließ. ($$. 6. 31.) 

5 Wenn bei der Ablöjung durch ein Geldfapital der Gutsherr die Provo- 
cation hätte, jo fünnte er dem ganzen Dorfe zugleich kündigen: die Concurrenz 
der Berfäufer würde jet den Bodenpreis erniedrigen, zumal wo die Reallaften 
etwa die Hälfte des Hofwerihes betragen; und der Gutsherr fünnte fich in einer 

creditarmen Gegend durch Einverftändniß mit den benachbarten Kapitaliften für 

ein Spottgeld der halben Feldmark bemädhtigen. 
6 Das badifhe Zehntablöfungsgefeg forderte bis 1838 Conſens beider 

Theile; von 1838 an fonnte die pflichtige Gemeinde, von 1842 an auch der 
Zehntherr einfeitig provociren. (8. 23 fg.) 

7 So 3. B. wenn der provocatus das Recht erhält, zwiſchen dei verſchie— 

denen Arten des Erfates zu wählen: preuß. ©. von 1821, 8. 14. Das badifche 

G. von 1820 läßt mit dem 18fachen des jährlichen Betrages ablöfen, wenn 

der Pflichtige kündigt; bei Kündigungen durch den Berechtigten nur mit dem 9 
bis 16fachen. 

8 Eo würde 3. B. der Zehntherr, wenn die Hälfte feiner Pflichtigen ab— 

gelöst hätte, nichts defto weniger feine Z.-jcheuer, Z.-fnechte zc. beibehalten, 
müſſen. Bol. Mailänder Statuten von 1502, fol. 149. Frohmdienfte bilden 

für den Berechtigten in der Regel ein Ganzes, welchem die Abtrennung ein- 
zelner Theile unverhältnigmäßig ſchaden würde. 

I Die Mehrheit gewöhnlich nah ihrem Antheile an der Gefammtlaft be- 

rechnet. So in Preußen (G. vom 20. Juni 1817, $. 82), Hannover (G. von 

1833, $. 223 fg.), 8. Sachſen, wo bei Stimmengleihheit fir die Ablöfung 

entjchieden wird. ($. 7.) In Württemberg bei perfünliden Frohnden (welche 

meift für Leibeigenjchaftsrefte gelten,) nur die einfache Majorität der Pflichtigen 
erfordert, bei fonftigen Frohnden und Beden zwei Drittel, nad) der Saft be- 

rechnet. (Bedeg. $. 6. Frohng. 8. 20 fg.) Das badifche Zehntgejeg verlangt 

den Beihluß von über einem Drittel der Pflichtigen, welche die Hälfte der 

zehntbaren Grundftüde befizen. Der Wiejen:, Garten-, Obftzehnte kann auch 
im Einzelnen abgelöst werden; andere 3. eines und deſſelben Z-Herrn nur in 

einer ganzen Gemeinde oder auf einem gejchloffenen Hofgute. ($. 21 fg.) In 
England Zweidrittel-Majorität, ſowohl auf Seiten der Zehntpflichtigen, wie der 

etwa mehreren Z..Herren (Art. 17). 

g. 121. 
B. Nah weldem Maßſtabe wird entjhädigt?! — 

Für den Berechtigten ift jede geziwungene Ablöjung eine Erpro: 
priation. Die Gerechtigkeit fordert aljo, daß ihm der volle jegige 
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Werth des Opfers, das er bringen fol, vergütet werde. 1 Ob dieſer 
Werth in Zukunft noch hätte jteigen können, muß bei der gänz- 

lichen Unberechenbarkeit aller Zukunft außer Acht bleiben. In 
Bezug auf den jegigen Betrag aber iſt jede pofitive Gunft für die 
eine Klafje ein Raub an der andern; und es würde eine jehr 
Ihlechte Befriedigung des öffentlichen Nechtsgefühles fein, wollte 
man die früher wohl vorgefommenen, aber längſt verjährten, durch 

zahllofe Käufe 2c. verwifchten Ujurpationen der Gutsherren gegen - 

die Bauern jebt durch eine umgekehrte Ufjurpation vergelten. 
Zunädft fommt e3 darauf an, den jährliden Renten: 

werth der abzulöfenden Laft feftzuftellen. — I. Wo Fälligfeits- 
termin und Naturalbetrag der Leitung ohnehin firirt find, braucht 
das Geſetz nur die Weife anzugeben, wie der mittlere Geldpreis 
bejtimmt werden fol. Bei Naturallieferungen gejchieht dieß nad 
dem Durchſchnittspreiſe einer hinreichend langen Periode auf dem 
nächſten Marfte;? bei gemefjenen Frohnden nad) dem Preife, welchen 
dieſelbe Arbeit im freien Verkehre hat. Wegen ver befannten Schledhtig- 
feit der bäuerlichen Naturalleijtungen pflegt aber hiervon ein geſetz— 
licher Abzug gemacht zu werden.? — II. Bei Laften, die zwar firen 

Zermin, aber je nach der Ernte ſchwankenden Betrag haben, wiez. B. 
der Zehnte, wird die Rechnung dadurch vermwidelter, daß zuvor aus 

einer binlänglichen Reihe von Jahren der mittlere Naturalbetrag ge: 
ſucht werden muß. Bei der Entſchädigung follte die Eigenthümlichkeit 
der aliquoten Naturalabgaben, daß fie vor Rüdjtänden ficher find, 

nicht vergefjen werden. * — IH. Iſt der Fälligfeitstermin, wie bei 
Mortuarien, Laudemien ꝛc. ein ſchwankender, jo muß entweder 

aus der Specialgefhichte des einzelnen Gutes, oder lieber nach ge- 
ſetzlich ausgeſprochenen Durchſchnitten $ der Gefammtmwerth ermittelt 
werden, der etwan im Laufe eines Jahrhunderts auf diefem Wege 
den Berechtigten zugeflofjen ift. Der hundertite Theil hiervon bilvet 
die Nente eines Jahres. Dafjelbe Verfahren läßt fih auf vie 
Ablöfung der Heimfallgrechte anwenden, die vom Staate noch da— 
durch befördert werden kann, daß er den Großen bei Allodification 

der Lehen diefelbe Nachficht gewährt, die er für die Kleinen bei 
Erblihmahung der Feudajter ꝛc. wünſcht.“ Wo bisher ſchon jede 
Einziehung auch der nichterbliden Bauergüter und jede Erhöhung 
ihrer Laften dem Gutsherrn verboten war, da ift rechtlich die Er: 

Härung des Obereigenthbums zu einem ablösbaren Verhältniffe nicht 
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mit einer Erpropriation des Verpächters durch feinen Pächter zu 
vergleichen.” Defonomifch aber muß die Erhebung des Bauern 
zum Eigenthümer in allen ven Fällen, wo ſich der Gutsherr 
bisher um die Wirthihaft nur durch Einziehung gewiſſer Abgaben 
kümmerte, als ein großer Fortjchritt gelten. (Oben $. 58.) — 
Ungemefjene Frohnden werden entweder nach dem Herfommen firirt, 
und dann mie oben geihäßt;® oder man erforſcht, wie viel Koſten 
die Erreihung ihres technifchen Zweckes auf dem Wege freier Arbeit 
verurfadhen würde. ® 

Nah dem obigen Grundfage müſſen pflichtmäßige ——— 
leiſtungen des Berechtigten, die nunmehr wegfallen, auch 

ihrerſeits zu Gelde geſchätzt und von der Entſchädigungsrente ab— 
gerechnet werden. So namentlich die Pröven der Frohnpflichtigen; 
mehr noch die Beiträge zur Unterhaltung der Kirche, Schule, welche 
dem Zehntherrn obliegen. ! 

Sol die Rente ſchließlich vermittelft einer Kapitalzahlung 

ganz abgelöst werden, jo verlangt die Gerechtigkeit, daß der bei 

guter, insbeſondere hypothekariſcher Sicherheit landesübliche Zins: 
fuß zu Grunde gelegt wird. ? Der Berechtigte ſoll ja eine Ein- 
nahme von ähnlicher Sicherheit aufopfern. Nur wo diefe Einnahme 

aus ſehr vielen Eleinen, alſo unbequemen Poſten bejteht, mag die 

Berehnung nach einem höhern Zinsfuße gefchehen, mie ja auch 
Darlehen von jehr Eleinem Betrage höher verzingt zu werben 
pflegen. 13 ” 

1 Bortrefflich zeigt Bentham, welcher innere Widerjprud in dem Gate 
liegt, que l’interdt des individus doit ceder & l'inter&t public. (Tr. de 

legislation, Code civ. I, 15.) 2. Stein definirt die „Entwährung“ fehr gut 
als „diejenige Aufhebung des Einzeleigenthums, welche das Eigenthum am Werthe 
unverletst erhält, während fie das Eigenthum am Gute im Namen des Prin- 

cips der ftaatbürgerlihen Geſellſchaft aufhebt.“ (Berwaltungslehre VII, ©. 77). 

Nur ift er in der praftifchen Durchführung des Entſchädigungsgrundſatzes nicht 
conjequent genug. 

2 Preußen legt bei Getreidveabgaben die 24jährigen Martinipreife zu Grunde, 

wobei aber die 2 theuerften und 2 wohlfeilften Jahre abgezogen find. Martini« 

preis — der Durchſchnitt der 15 Tage, deren Mitte Martini bildet. (G. von 

1850, $. 19 ff. 30. 67 ff.) Die Kornpreife pflegen im Spätherbite niedriger 
zu ftehen, als im Durchfchnitt des ganzen Jahres; daher beftimmt das badifche 
BZehntgefe ($. 32 fg.) genauer den Mittelpreis vom 1. November bis 1. März 

d. J. 1818—1832, mit verhältnigmäßigen Ab- oder Zufhlägen, wenn der 

Preis des nächſten Marktortes für einzelne Gemeinden, 3. B. wegen Entfer- 
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nung, Bedenken hat. Wenn Oeſterreich die Preije des jehr mwohlfeilen Grund- 

fteuerregulirungsjahres 1824 zu Grunde legt, fo ift dieß ein bedeutendes Ge- 
ſchenk an die Pflichtigen. 

3 Man könnte dieß unbillig finden, weil jene Echlechtigfeit doch im Grunde 

auf abfichtlicher Pflichtverfäumniß beruhe. Doc ift nicht zu bezweifeln, daß 

mit dem Steigen der vollswirthichaftlihen Kultur alle Producte wie Arbeiten 

des Landbaues vollfommener werden; und e8 mag daher eine Leiftung, melde 

tief unter dem gegenwärtigen Durchſchnitte fteht, immer noch recht wohl dem 

Durdjichnitte jenes rohern Zeitalters entiprechen, wo der zu Grunde liegende 

Bertrag abgejchloffen wurde. In Sadjen bei allen dergleihen Naturalabgaben 
5 Proc. abgezogen ($. 97 fg.); während die meiften anderen Gejeßgebungen nur 
beim Getreide jolden Abzug kennen: Preußen 5 Proc. Bei Frohnden foll in Defter- 

reich nie mehr als 1/, vom Werthe der freien Arbeit gerechnet werden! Die 

Spanndienfte [hätt Württemberg zu 4/5 der freien Arbeit, die Handdienfte nur 

zur Hälfte, oder wenn fie dem Gegenftande nach bemeffen find, zu 3/5 ($. 11); 
Sadjen alle Frohnden zu 2/. ($. 71.) 

4 Nach darmftädtifchem Geſetze (1824, $. 19) muß die ablöfende Gemeinde 

folidarifch für die Entihädigungsrente haften: eine Berbindlichkfeit, die, mie 

alles folidarifhe Haften für fchlechte Wirthe, den guten Wirthen furchtbar 

drüdend ſein kann. Badiſche Beftimmung ($. 16), daß der Berechtigte fofort 

wieder zum Naturalzehnten greifen darf, wenn die Ablöfungsrente in Rüdftand 
fommt. Freilich könnte dieß in fehr wohlfeilen Jahren abfichtli von der Ge- 

meinde mißbraucht werden! 

5 In Baden alle 30, in Württemberg alle 25 Fahre ein Laudemium an- 

genommen. In Preußen (Ablöfgs.-O. von 1821, $. 33) 3 Erb- und 2 Kauf- 

fälle pro Jahrh., neuerdings (G. von 1850, $. 42) höchſtens 3 Fälle. Zu 

Defterreih 4 Fälle pro Jahrh. (Böhm. U. O., $. 65.) Wo die Abgabe in 
einer Quote vom Guts- oder Mobiliarwerthe befteht, da muß natürlich auch 

von dieſem Werthe ein Durchichnitt gejucht werden. In Sachſen ($. 86) und 

Preußen (©. von 1850, $. 44) %/, des jetigen Preijes; bei Gebäuden und 
Inventarſtücken in Preußen die Hälfte. 

6 Die preuß. Declaration vom 29. Mai 1816 läßt das Heimfallsrecht 

erbliher Güter mit 5, nichterbliher mit 71/, Proc. ihres Werthes ablöſen 

(8. 69. 82) Das ©. von 1850 ($. 2) hebt es umentgelilich auf; begleichen 

das Obereigenthumsrecht des Gutsheren, Erbverpäcdters ꝛc. Unmentgeltliche 

Aufhebung in den öſterreichiſchen Gefeten nach 1848; in Bayern, ©. von 1848, 

$. 15, nachdem früher (8. Juli 1818, $. 16 ff.) zwar die Caducität der Zins- 

güter befeitigt, dem Gutsherrn aber in den betreffenden Fällen eine Klage auf 
Schadloshaltung eingeräumt war. In Hannover beträgt die Entihädigungs- 
vente 1/, Proc. vom Reinertrage des Gutes, wenn die Wiederverleihung ohne 

Erhöhung der Laften erfolgen mußte; 1 Proc., wenn die Laften erhöhet werben 
fonnten, oder gar die Wiederverleihung nicht zu erfolgen brauchte. Hatte der 

Gutsherr au in Goncursfälen das Einziehungsredht, fo fteigt die Rente auf 

das Doppelte ($. 50, Im K. Sadjen erlangt der Erbzingmann das Eigen- 
thum durd Erhöhung feines Zinfes um 3 Proc., der Erbpächter um 5 Proc, 
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(s$. 77. 82.) In Württemberg hob der Staat fein Obereigenthumsrecht ſchon 

18. November 1817 unentgeltlih auf. Das bayerifhe G.’vom 4. Juni 1848 

läßt Weiberlehen durch Zahlung von 1 Proc. des Lehnfaffionswerthes allodi- 
fieiren, Mannglehen dur) Zahlung von 3 Proc., heimfällige Lehen durch 10 Proc. 

Aufgetragene oder dem Lehnsheren abgefaufte Lehen werden unentgeltlich frei. 
Sn Darmftadt (G. vom 2. Mai 1849) wird der Lehnsherr, wenn nur ein 

Lehnserbe lebt, mit 10 Proc, des Lehnswerthes entſchädigt; bei 2 Erben mit 

5 ®Broc., bei 3—5 Erben mit 2 Proc.; beim Vorhandenfein von mehr als 5 

Erbberechtigten erfolgt feine Entihädigung. 
? Bon J. S. Mill Prineiples II, Ch. 10, 4 und M’Culloch On succes- 

sion, p. 137 wohl überjehen! 

8 Dänemark begnigte ſich 1791—1795 mit einer bloßen Firirung der 
bisher ungemeflenen Srohnden. In Hannover Durchſchnitt der letzten 18 Jahre, 

bei Baudienften 30 3. (8. 98 ff.); in Sachſen 6jähriger Durchſchnitt ($. 74). 

Bol. Ihon das preuß. A. Landrecht II, 7, 314 fi. 
I So im preuß. ©. von 1850, 8. 11. K. ſächſiſches G., S. 72. Die 

badischen Geſetze machen auffallender Weiſe auch hier den fonft üblichen Abzug 

wegen Schlechtigfeit der Frohnarbeit, während Hannover ($. 109) und Wiürt- 

temberg (Frohnabl. ©. von 1836, 8. 11) ſolche Leiftungen, die von der Unluſt 

des Fröhners gar nicht leiden fünnen, wie Transporte, Holzhieb nad der 

Klafterzahl 2c., hiervon ausnehmen. 

10 Mit dem Blutzehnten war oft die Pflicht verbunden, den Gemeinde- 

hirten, Gemeindeftier 2c. zu ftellen. In Baden ſchätzte man die Staät3- und 
Privatzehntrehte — 2545000 fl. jährlih mit einer Belaftung von beinahe 

375000 fl., namentlihd an Baufoften über 74000 fl., Pfarr und Edul- 
befoldungen tiber 263000 fl., Unterhalt von Fafelvieh 22410 fl. (Rau Archiv I, 

©. 289 ff.) 

11 Auch die Erhebungs- und Berwaltungsfoften, welche der Berechtigte 

durch die Ablöfung erfpart, follten billig dem Pflichtigen zu Gute fommen, 
diejer jedoch zur Uebernahme der Zehntſcheuern, Zehntkeltern zc., welche dem 

erftern jetzt nicht mehr nüten fünnen, verpflichtet fein. Die Einheimjungsfoften 

beim Zehnten gewöhnlich etwa 15—18 Proc.; in Baden mit den Steuern, die 

auf dem 8. liegen, 30 Proc. Bgl. Rau Lehrbud II, 8. 68 fg. (2. Aufl.) Zn 

Defterreich 1/3 abgerechnet. Der Abzug von 250/,, welcher 1838 bei Verwand— 

lung des irifhen 3. in eine fefte Nente gemacht wurde, jcheint jehr mäßig, 

weil die Zehnterhebung wegen der Menge armer Pflichtigen (eine Gemeinde 
in Londonderry mit 1243 Pflichtigen, die nur 6 Pence durchſchnittlich zahlten!) 

und des religiös-nationalen Odiums diefer Laft äußerft fehwierig fein mußte. 

Das englifhe ©. ($. 37) rechnet die Koften der Einfammlung, Zurihtung zum 

Berfaufe und des Berfaufes felbft ab. In Darmftadt (G. von 1824, $. 9 ff.) 

vergiütete man den Privatzehntherren außer dem Neinertrage noch die Hälfte 

der Erhebungsfoften. 

12 In diefer Beziehung haben viele neuere Geſetze den Bauernftand be: 
jonders auffallend begünftigt. So berechnet das badiſche G. von 1820 die Ab- 
löſungskapitalien nach einem Zinsfuß von 51/, bis 9 Proc., während der landes- 
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üblihe Zinsfuß nur 4—5 Proc. war. Als bei der jpätern Zehntablöfung ein 

ähnlicher Begünftigumgsplan der II. Kammer am Widerftande der I. jcheiterte, 
rief v. Rotted aus: „Soll eine Handvoll Junker die gerechten Wünſche des 

Volkes zernichten ?” Selbft Regenauer fpricht von 409/, ald dem landesüblichen 
Zinsfuße (Rau Ardhiv I, ©. 318), während er den gejeglihen Marimalzins- 

fuß = 50/, als Maßftab der Ablöfung empfiehlt. In Preußen 1821 (8. 16 

fg. 26) das 25fache der Rente als Kapital beftimmt; 1850 ($. 64) das 18fache, 
felbft für die Zinfen der früher verabredeten, aber noch ungetilgten Ablöfungs- 

fapitalien, fofern diefelben ausſchließlich von Seiten des Pflichtigen gekündigt 

werden fonnten ($. 52)! In Bayern 1826 und 1832 das 2dfache, 1848 das 

18fache; Defterreih das 20fahe; Hannover, 8. Sachſen, Braunjchweig (1834), 

Kurhefien, Altenburg, Gotha, Walded, Anhalt, Neuß j. 2. das 2öfahe. In 

Württemberg (G. von 1848, $. 9) das 16fade, ja bei Befitveränderungs- 
gebühren und Blutzehnten nur das 12fache. Eine förmliche Selbftkritif folder 
Geſetze liegt darin, daß man jo oft nöthig gefunden hat, die geiftlichen Berech— 

tigten mit einem günftigern Maße zu meffen. So nahm in Sadjen der Staat 

die den Kirchen zc. zulommenden 31/, Proc. Nentenbriefe an fi) und verzinste 

fie mit 4 Proc. Baden verſprach, die geiftiihen Ablöfungsfapitalien mit 5 Proc, 

zu verzinjen, weil der Kapitalifirungsmultiplicator 20 war. Vgl. das preuß, 
G. von 1850, $. 65, das öfterreich. vom 2. Febr. 1850, oder gar das preuß. 

&. vom 15. April 1857, wonach fefte Kornrenten an Kirchen zc. in der Regel 

gar nicht, abgelöst, fefte Geldrenten mit dem 25, ja 331/sfadhen Fapitalifirt 

werden jollen, 

13 Das württemb. Bedegeſetz von 1836, $. 11 läßt die Abgaben unter 5 fl. 
mit dem 20fachen Betrage ablöfen, die größeren mit dem 221/gfachen. 

8. 122. 

C. In welder Form wird entjhädigt? — I. Eine 
fefte Naturalien=,! zumal Getreiderente? läßt zwar die 
productionhemmenven Uebelftände ver aliquoten Abgaben fowie der 

Naturaldienjte vermeiden; fie kann dagegen leicht, bei der großen 
Wanvdelbarkeit der Ernten und Kornpreife, bald für den Nehmer, 
bald für den Geber höchſt drückend werden. Die Verwaltungs: 
foften, welche der erfte bier nicht erjpart, bringen es mit fich, daß 
der leßte immer etwas theuerer ablöst, al3 bei einer Geldrente 
nöthig wäre.? Am meiften empfiehlt fich diefe Methode, mo der 
Verkehr noch gering, der Bauernftand roh ift, und doch abgelöst 
werden fol. Nur müßte dann über die bei Mißernten nötbige 
Remiſſion gefegliche Beftimmung getroffen, und die Ausfiht auf 
eine ſolche Möglichkeit dem Berechtigten bei Ermittelung der Renten: 
höhe zu Gute gerechnet werden. — II. Die Ablöfung durch eine 
fefte Geldrente fegt einen regelmäßigen Geldabſatz der Landbau: 
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producte voraus. In diefem Falle braucht man ſich aber vor Schwan: 

fungen des allgemeinen Erntebetrages viel weniger zu fürdten, 
als bei der vorigen Methode. Für Unglüdsfälle, die bei übrigens 
mwohlfeilem Preiſe Iocale und indivivuale Mißernten herbeiführen 
könnten, mag das wohlentmwidelte Aſſecuranzweſen der höhern Kultur 

forgen. Nur die Möglichkeit einer Preisveränderung des Geldes 
jelbft wäre bedenklich. Doc läßt fich auch dieſer Uebelftand durch 

(Bd. I, 8. 129) Combination von Geld mit anderen Waaren heben: 
Zahlung von jo viel Geld, wie namentlich eine beftimmte Getreide: 
menge im Durchſchnitt der legten 10 oder 20 Jahre gegolten bat. * 
Se jchneller man vorausſetzt, daß auch die Ablöfungsrente wieder 
mit einer Kapitalgahlung wird abgelöst werden, um fo leichter darf 

man fich mit der, an fich natürlich bequemern, Anjegung einer 
feften Gelorente begnügen. Mler Abfauf durch Renten hat übrigens 
den Bortheil, jowohl in der gutsherrlichen wie in der bäuerlichen 
Wirthſchaft die mindeit fprungartige Veränderung zu bilden. — 

III. Die Ablöfung dur eine Zeitrente, worin der Pflichtige 
außer dem jährlichen Betrage feiner Laft allmälich auch den Kapital: 
werth verfelben tilgt, hat für ihn den PVortheil, daß eben dieß 

Derfahren im höchſten Grade zu Erfparniffen reizt. Für den 

Empfänger läge darin freilid) eine große Unbilligfeit, fofern es ihm 
oft unmöglich fallen würde, die Kleinen Raten, durch welche fein 

Recht zur Tilgung käme, jofort wieder fruchtbar anzulegen.? Dann 
müßte die Volkswirthſchaft auf diefer Eeite leicht ebenjo viel wieder 

verlieren, wie auf der erften gewinnen! Etwas anders verhält fich 
die Sache beim Domanium, überhaupt jehr großen Herrjchaften, 
die gleichzeitig von fo vielen Bauern Theilzahlungen empfangen, 
daß fich jeweilig ein wohl zu behandelndes Kapital daraus bildet. 
Das Zmifchentreten einer Ablöſungsbank ($. 123) macht e8 aud 
den übrigen Gutsherren möglich, ohne eigenen Echaden dieje, für 
die Bauern gewiß vortheilhafte, Ablöjfungsmethode zu gejtatten. — 
IV. Durh Abtretung von Grundftüden abzulöfen, $ dürfte 
nur ausnahmsweije räthlich fein, wo die Bauergüter für eine zeit- 
gemäße Bewirtbihaftung zu groß find,’ und gleichzeitig ein leb— 
bafter Verfehr mit Ländereien den Gutsherrn in Stand jegt, die 
erhaltenen Grundftüde preismürbig zu verkaufen, verpachten zc. 
Ohne ſolche Umftände würden nach der Abtretung für den Bauern 

feine Wirthſchaftsgebäude zu groß, mitunter wohl gar ein Theil 
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feiner Arbeitskräfte zum Müßiggange verurtheilt fein. Faft noch 

übler wäre der Gutöherr daran, der Land binzubefommen, aber 
nit einmal für fein bisheriges Land Kapital und Arbeit genug 
hätte. 8 — V. Die Ablöfung durd ein Geldfapital ijt vortreff: 
lich, wenn der Bauernftand ererbte, erheirathete, eriparte Kapitalien 

dazu übrig hat.” Der Gutsherr wird das Empfangene meift ge- 

brauchen Eönnen, um die nad der Ablöfung nothiwendigen Ver: 
änderungen feiner Wirthſchaft daraus zu bejtreiten. Muß ver 
Pflichtige aber zu dieſem Behuf feine Wirthichaft von Inventar 
entblößen oder Kapital borgen, jo ift der Echaden leicht größer, 
als der Nußen; ausgenommen, wenn er von einem Crebitinftitute 

zu niedrigeren Zinfen, al3 der Gewinn aus der Ablöfung für ihn 
beträgt, und von Geiten des Gläubiger unfündbar geliehen be- 

füme. Sonft wird der Bauer nur eine gewohnte Laſt mit einer 
ungewohnten vertaufhen; aus der Hand des Gutsheren wohl gar 
in die völlig theilnahmloje des Wucherers gerathen. Der hypothe— 
kariſch verfehuldete Landmann ift in der Negel weit übler geftellt, 
als der zu gleicher Höhe mit firen Nenten belaftete. Jenem wird 
faft bei jedem Steigen des landesüblichen Zinsfußes auch fein Zins 
erhöhet; ſelbſt ohne jolches Steigen kann er durch ungelegene Kündi- 
gung zum Verkauf von Grundjtüden gezwungen werben. Unge— 
wöhnlich günftige Zeiten, wo er ein Sinfen des Zinsfußes zur 
Erleichterung feiner Schuld benugen könnte, werben ihm in ver 

Kegel weit fpäter Elar, al3 das Gegentheil dem Kapitaliften. 1! 12 
Haben alfo die verſchiedenen Arten der Entſchädigung höchſt 

verjchiedene Borausjegungen und Folgen, fo iſt es am beften, daß 

jih beide Barteien über die Wahl dazwijchen verftändigen. Wollte 
man freilich eine folche Berftändigung zur unerläßlihen Bedingung 
des Ablöjens machen, jo würde in zahllofen Fällen gar nichts zu 

Stande fomnıen. *? Einer Partei ausſchließlich das Wahlrecht ein- 
räumen, hieße unter Umſtänden zu jchwerer Verlegung der andern 
Partei ermächtigen. Deßhalb muß in jedem Ablöfungsgefege ein even- 
tueller beftimmter Entjcheid getroffen jein, wozu fich unftreitig die 

drei Arten von Rente, zumal die Zeitrente am allgemeinften eignen. * 

1 Der Weinzehnte läßt fich nicht füglich durch eine fefte Weinrente ablöfen, 
wegen der nad) den Eorten, Zahrgängen ꝛc. jo höchft verfchiedenen Beichaffen- 
beit des Weines. 
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2 In Darmftadt Verwandlung des Zehnten in fefte Getreiderenten: 15. Aug. 
1816. Aehnlih in Bayern bei den 3. des Domaniums: 8. Yebr. 1825. 

3 Die württembergifhen Oberämter (bei Mofer a. a. D.) jprachen meift die 
Befürchtung aus, daß Geldrenten den Heinen Bauer, bei feiner gewöhnlichen 

Unvorfichtigfeit, zur Verſchuldung führen möchten. — Sehr träge Bauern 

würden durch Verwandlung ihrer Frohnden in fire Kornrenten genöthigt fein, 
die erfparten Arbeitstage auf beſſere Beftellung ihres eigenen Hofes zu ver- 
wenden. Der Gutsherr litte dann ſelbſt in dem Falle nicht, daß er aus Mangel 

an Arbeitern fein ganzes Feld zur Weide liegen laffen müßte. Sonft fünnte die 
Bollswirthichaft leicht einen großen Rückſchritt machen, die Etädte Hungersnoth 
leiden, wenn nad) Aufhebung der Frohnden auf dem gutSherrlihen Ader weniger, 
und auf dem bäuerlihen doch nicht mehr gearbeitet würde, als zuvor! 

4 Der bequemern Rechnung halber wird meiftens nicht der Durcfchnitt der 
jeweilig legten Jahre, fondern für eine ganze Reihe von Jahren der Durchſchnitt 

der letztvorhergegangenen gleichlangen Reihe genommen. Bgl. preuß. Declara- 

tion von 1816, 8. 46. Rau Lehrbud II, $. 59 empfiehlt, einen Theil der zu 

Grunde gelegten Kornmenge nah dem langjährigen Durchſchnittspreiſe, das 
Uebrige nad dem Marftpreife des laufenden Jahres in Geld vergüten zu laſſen. 

5 Die preußifche Beftimmung, daß fi die Berechtigten Abjchlagszahlungen 

von 100 Thalern gefallen laſſen mußten, hat von jeher als eine jehr drüdende 

gegolten. (G. von 1821, 8. 16.) 

6 Bon A. Young Polit. arithmetics, Ch. 4 jehr empfohlen. In Eng- 
land ift der Zehnte oft durch 1/5 alles Ader- und 1/, alles Wiejenlandes ab- 

gelöst worden. (Marshall Rural economy of Gloucester II, p. 11.) Auch 

bei den Ablöfungen der copyholders feit 1852 bildet Yandabtretung die Regel, 
Geld nur für die Heineren Beträge. (8 et 9 Viet., c. 56. 9 et 10 Vict., c. 73.) 
Das preuß. Edict von 1811, $. 10. 37. (Declaration von 1816, $. 15 ff.) ge- 

ftattet als Regel jedem nichterblihen Bauern durch Abtretung der Hälfte, jedem 

erblihen Bauern durch Abtretung von 3/3 feiner Ländereien das Uebrige zum 
freien Eigenthum zu machen. (Ausnahmsmeife Getreiderente.) Dönniges (Landes- 

fulturgefetgebung Preußens III, ©. 233) meint, es jei beim damaligen Ber- 

mögenszuftande der Bauern feine andere Art der Ablöfung möglich geweſen. 
Barum dieß Berfahren im öftlichen Deutſchland vortheilhafter ift, als im weſt— 

lihen, j. Stüve Laften des Grundeigenth., ©. 95 ff. 

7 In Preußen war diefe Ablöfungsmethode auf Bauergüter von mindeftens 

50 M. Mittelboven beihränft. (G. von 1811, $. 21.) In Hannover (G. von 

1833, 8. 87) ſoll höchftens 1/, des Landes abgetreten werden. Vgl. Hanffen 
im Ardiv IV, ©. 441. 

8 In Oftpreußen ſchwere Klagen hierüber! Offenbar jollte man dem Guts- 
herren fein Entjhädigungsland wo möglih in größeren zufammenhängenden 

Flächen geben, d. h. aljo am bequemften gleichzeitig mit einer Zuſammen— 
legung zc. 

9 Stüve Laften des Grundeigenthbums, S. 167 empfiehlt den bäuerlichen 
Creditanftalten, nur ſolche Pflichtige zu unterftüten, die einen Theil der Ab- 

löfungsfumme aus eigenen Mitteln zahlen können. — Oft haben dergleichen 

Roſcher, Syſtem der Volkswirthſchaft. 11. 25 
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Mittel, bei der Indolenz und mißtrauifchen Unwiffenheit der Eigenthiimer, vor: 

ber todt im Kaften gelegen. Daher ſich 3. B. in Hannover der Zinsfuß durch 

die Ablöfungen erniedrigte. 
10 Wenn Lehnbeſitzer zumeilen gellagt haben, daß fie die Ablöfungs- 

fapitalien nicht wohl lehnmäßig wieder unterzubringen wiffen (vgl. Obern- 

dorfer Theorie der Wirthichaftspolizei, 1840, ©. 325), fo ift es freilich eine 

Halbheit, neben der Ablöfung das ganze Lehnmejen fortdauern zu laffen. 

11 Uebler Zuftand vieler oftpreußifchen Bauern, als nad geſchehener Geld— 

ablöfung die Kornpreife für längere Zeit ſanken: Allg. Ztg. 1840, Nr. 20 fi. 
258 W. Hermann zeigt fehr gut, wie viel Aberglauben in dem 

gewöhnlichen Begriffe der „Freiheit des Grundeigenthums“ mit unterläuft. 
Das Verlangen, daß fein Boden angebaut werde, als von demjenigen, der 
ihn allein und ohne Anfprucd Anderer im Vermögen hat, würde zur äußerften 

Zerftücdelung des Grundbeſitzes führen, und zugleich alle Nichtlapitaliften, jelbft 

die geſchickteſten und fleißigften, von der Landwirthſchaft ausichließen. (Münchener 

gelehrte Anzeigen 1837, IV, ©. 649.) Dod hat auch Rau Lehrbud 11, 8. 53 

mit Necht hervorgehoben, daß jchon der bloße Wunsch des Bauern, feinen Hof 

„gänzlich frei” zu befiten, als ein Fräftiger Sporn wohl beriidfichtigt werden 

muß. Das fächfifche Gejet läßt fefte Geldrenten nur mit beiderfeitigem Con— 

fenfe durch Kapitalzahlung ablöjen (8. 52). 

13 Nebrigens hat die Bertaufhung der bäuerlichen Rentenlaſt mit einer 

Hypothetenihuld für die Landwirthihaft im Allgemeinen immer den Bortheil, 
bedeutende ſtädtiſche 2c. Kapitalien den Gutsherren zur Verfügung zu ftellen, 

welche fie mehr oder weniger zur Berbefferung ihrer eigenen Güter benugen 
werden. 

14 So in Bayern nad) dem ©, von 1818. Die Privatablöfungen rüdten 
ſeitdem faft gar nicht vor, während von den Aerarialzehnten 1846 95-4 Proc, 

ganz, 2-41 theilweife in fefte Geld- oder Getreiderenten verwandelt waren. 

15 In Sachſen hat der Pflichtige die Wahl zwiſchen Kapital und Geldrente, 
bei Dienftbarfeiten außerdem noch Landabtretung ($. 29 fi.) Andere Entſchädi— 

gungsarten bedürfen des beiderfeitigen Conſenſes. Uebrigens kann der Be— 
rechtigte, wenn er zugleich Provocat ift, Kapitalablöfung fordern, um die vom 

Aufhören der bisherigen Rechte bedingte neue Wirthichaftseinrichtung davon zu 
beftreiten ($. 33®). In Hannover fegen Landabtretung und Naturalrente beider- 

jeitigen Conjens voraus; auf Kapitalzahlung kann nur der Pflichtige, auf Geld» 

rente auch der Berechtigte provociren (G. vom 10. Nov. 1831, $. 10 ff.) Das 

badifche Zehntgeſetz hat nur Kapitalzahlungen, die neueren preußifchen, wilrttem- 
bergifhen und bayerischen Geſetze Geldrente und Kapitalzahlung. In Defterreich 

erhält der Berechtigte fofort verfäufliche Nentenbriefe, die binnen 40 Jahren ge- 

tilgt werden follen. Die Berpflichteten dagegen müffen dem Entlaftungsfonds 

ihres Kronlandes binnen 20 Jahren das Kapital ihrer Schuld einzahlen. Land— 
abtretung in Ungarn ꝛc. nur beim Einverftändniß beider Theile. (Ungar. Abl. G., 
8. 13.) v. Stein hielt für ein Land, wie Deutfchland, in der Regel feite 

Naturalrenten für den beften Ablöfunggmodus. Sollten auch diefe wieder ab« 

gelöst werden, jo muß e8 den Berechtigten freiftehen, zwiſchen Entſchädigung 
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in Grundftüden oder in einem umzertrennten Kapital zu wählen. Man barf 
den Grundherrn nicht zwingen, Kapitalift zu werben. (Bert V. S. 644 ff. 669. 
596. VI, ©. 31. 548.) 

$. 123. 

Die Beihülfe des Staates zum Gefchäfte der Ablöfung 
pflegt im Folgenden zu bejtehen. 
A. Erlaß ver Ablöjfungsgefege. Und zwar ift hier, mie 
auf allen Gebieten der Landwirtbichaft, deren Speculation immer 
jo viele Jahre zu umfaſſen ſucht, eine gewiſſe Stabilität der Geſetz— 
gebung, jo daß ſelbſt nöthige Veränderungen nur Entwidlung 
der anerkannten Principien und von jedem Kenner diejer letzteren 
porauszuberechnen find, faſt noch dringender nothwendig, als in 

Gewerbfleiß und Handel. ! — B. Einfegung der Ablöfungsbe: 
hörden, welche ebenjo, wie die SS. 78. 82 erwähnten, juriftifche und 

landmwirtbfchaftlihe Tüchtigfeit vereinigen müſſen.““ — C. Errich— 
tung von Ablöfungscreditanjtalten al3 Darlehnsvermittler 
zwiſchen Kapitalift und Bauer. Die notoriſche Ereditwürdigkeit 
diefer Anjtalten, gewöhnlid vom Staate verbürgt, oft felbjt vom 

Staate übernommen, macht e3 dem Gläubiger möglih, auch ohne 
Kündigung durch den Verkauf des Nentenbriefes wieder zum freien 

Gebrauch feines Kapitals zu fommen. (Unten $. 133 ff.) Er kann 

ſich deßhalb Unfündbarkeit der Echuld gegen planmäßige Amortifa: 
tion wohl gefallen lafjen. Während der Pflichtige durch dieje legte 
den Bortheil der Ablöjung mittelft einer Zeitrente gewinnt, fann der 
Gutsherr durch fofortige Kapitalzahlung befriedigt werden. t Schwer: 
lih mag der Staat mit geringeren Opfer größern Vortheil ftiften, al3 
durch Uebernahme over Garantie ſolcher Ablöfungscereditanftalten. 56 

1 In Preußen viele Beifpiele des Gegentheild, wodurch zumeilen felbft die 
rihtigften Plane ſcheitern mußten: vgl. Hering Ueber die agrariſche Geſetzgebung 

in Preußen, 1837. Namentlich wirft es leicht demoralifirend, wenn durch 

Aenderung des Entihädigungsmaßftabes diejenigen, die früher abgelöst haben, 
zur Reue veranlaßt werden: Neue darüber, daß fie den Willen des Gefeßgebers 
jo früh wie möglich ausgeführt! 

2 Breußifche Generalcommiffionen in jeder Provinz (G. vom 20. Juni 1817); 

nur im eigentlichen Preußen, der Neumark und Rheinprovinz vertreten die Re— 
gierungen ihre Stelle. Die Generalcommiffionen (urjprünglich ein vorfigender 
Generalcommiffär, ein technifcher und ein juriftiicher Beifiger) nehmen die An- 
träge an; fie ernennen die Specialcommiffion, welche alles dasjenige verfügt, 

was ein Gericht ohne Erfenntniß verfügen dürfte; jonft aber die Rolle des In— 

ftruenten fpielt, worauf die G. Commiffion enticheidet, erequiren läßt zc. Alle 
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diefe Behörden verfahren nach der Inquifitionsmarime; fie bejorgen im Namen 

de3 Staates die Gefhäfte, welche das Landespolizeilihe auf ihrem Gebiet, fo- 

wie die Aufficht über Corporationen zc. betreffen. Mancherlei Klagen über die 

Specialcommiffarien: daß fie zu wenig Landwirthichaftsfenner feien, wegen 
ihrer bloß in Diäten gezahlten Bejoldung das Geſchäft in die Länge zu ziehen 
juchen zc., bei Hering a.a.D. Als höhere Inftanz dienten früher die Revifions- 

collegien in jeder Provinz, aus Mitgliedern der Regierung und des D. Landes- 
gerichtes zuſammengeſetzt; bis 1845 ein gemeinfames Revifionscollegium für den 

ganzen Staat gebildet wurde. In Defterreich für jedes Kronland eine Landes- 
commiffion, beftehend aus einem Minifterialcommiffar als Vorſitzer, einigen 

anderen (Polizei-, Juftiz-, Finanz) Beamten und doppelt jo vielen Beifiern 
cum voto, von denen eine Hälfte das Intereſſe der Pflichtigen, die andere das 

der Berechtigten vertreten fol. In der untern Inftanz Bezirfscommiffionen von 

ähnlicher Zufammenfegung. Als oberfte Inftanz das Minifterium des Innern. 

Nah v. Ezörnig DOefterreihs Neugeftaltung, 1858, ©. 525 war die Mehrzahl 
der Commiffionen jhon mit ihrer Arbeit fertig und wieder aufgelöst. 

3 Die Koften der Ablöſung betrugen durhfchnittlih in Preußen: bei 
einfeitigen Dienften und Naturalabgaben 106 Proc. des jährlichen Nutungs- 

werthes, bei zweifeitigen 69, bei gutSherrlich- bäuerlichen Negulirungen 69, bei 
Naturalzehnten 50, bei einfeitigen Servituten 120, bei zweifeitigen 59 Proc. 
Klebs Landeskulturg. in Pofen, ©. 204.) Sie werden halb vom Gutsherrn 
getragen, halb von den Pflichtigen nach der Größe ihrer Beſitzungen. (G. von 

1850, 8. 106.) In Hannover regelmäßig vom Provocanten ($. 329), in Wiirt- 

temberg früher größtentheils vom Pflichtigen (G. von 1836, $. 43), jet größten- 

theil3 vom Staate. (Inſtruct. vom 20. Nov. 1848, 8. 59.) Ebenſo in Oefterreich. 

4 Hierauf beruhet es, daß ſich 3. B. die ſächſiſchen Berechtigten freiwillig 

Rentenbriefe zu 31/5 Proc. gefallen Yafjen, während der jährliche Betrag ihres 

Rechts zu 4 Proc. Fapitalifirt worden ift. 

5 Die Garantie der k. ſächſiſchen Rentenbank hat dem Staate bei 11 Mill. 

Thlr. Schuld in 14 Jahren nur 70 Thlr. gefoftet. (Tübinger Zeitichr. 1848, 
S. 19.) Nah Abwidlung des ganzen Gejchäftes denkt der Etaat jogar an 

einen Ueberſchuß von vielleicht einer Million. (Judeich Landrentenbant im K. 

Sachſen, 1862, ©. 123.) 

6 Bu den früheften Ablöfungs-Ereditanftalten gehört die dänifche, die 

Sartorius Abhh. I, ©. 367 rühmt. Ob der Staat lieber eine Ablöfungskaffe 

garantirt, oder (wie in beiden Heffen) ſelbſt zwiſchen Kapitaliften und Bauern 

vermittelt, ift an fich ziemlich gleihgültig. Defto bedeutſamer der Unterjchied, 

ob die Berechtigten ſich Aentenbriefe mit ein für allemal beſtimmtem Zinsfuße 

zum Nominalwerthe müffen aufdrängen laffen (preuß. ©. von 1850, $. 64; 

öfterreichifche ©. über den Grundentlaftungsfonds in jeder Provinz vom 25. Sept. 

1850 und 11. April 1851); oder ob fie ein feftes Geldfapital empfangen, das 

von Seiten des Vermittler zum jeweilig marktüblihen Zinsfuße aufgebracht 

worden ift. Jenes kann eine große Ungerechtigkeit gegen den Empfänger fein, 

während diefes dem Pflichtigen feinen Schaden thut. Die Anftalt fordert ge 
wöhnlich einen höhern Zins, als den fie felbft entrichtet: der Ueberſchuß dient 
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alsdann ſowohl für die Berwaltungsfoften, als auch zur allmälichen Tilgung. 
Man kann die Verwaltung dadurch ſehr vereinfachen, daß alle ganz kleinen 
Adlöfungskapitalien von der Anftalt ausgefchloffen bleiben. Vgl. Stihling in der 
Tübinger Ztihr. 1848, ©. 6 ff. 360 ff. Im 8. Sachſen (Landrentenbank — 
G. vom 17. März 1832) tragen die NRentenbriefe 31/3 Proc.; 2/3 Proc. follen 

für die Verwaltung und Tilgung dienen. Bei der badifhen Zehntſchulden— 
tilgungsfaffe, die vom Perjonal der Staatsfhuldentilgungsfaffe verwaltet wird, 
zahlen die Pflichtigen 2 Proc. mehr als die Kaffe, 1/5 zur Dedung der Koften, 

13/4 zur Tilgung. Preußen hatte ſchon jeit 1836 für einzelne Provinzen der: 

gleichen Kaffen errichtet; das G. vom 2, März 1850 ordnet fie für alle an. 

Der Berechtigte empfängt 4proc. Rentenbriefe zum 20fachen Betrage des jährlichen 
Laftenwerthes; der Pflichtige Hat 940 dieſes Werthes 5; Jahre 1 Monat lang 

fortzuentrichten, wodurd er alsdann frei wird. Zahlt er die ganze Nente, fo 

tritt feine Freiheit 15 Jahre früher ein. Zahlt er fogleih das 18fache des 
jährlichen Laftenwerthes, jo wird er jogleich frei, das Kapital zur Staatsjhulden- 

tilgung benutzt; der Berechtigte empfängt wie oben feine Nentenbriefe, die als— 
dann mitteljt einer Staatszahlung an die Rentenbanf getilgt werden. In Ruß— 
land joll nad) der Gejeßgebung vom März 1861 der jährliche Laftenwerth zu 

6 Proc. Fapitalifirt werden: 1/; davon zahlen die Bauern dem Herrn Direct; 

4/5 zahlt ihm der Staat, theils in 5proc. Inhaberobligationen, theils in Bproc. 

garantirten Gertificaten, die auf Namen lauten, nur durch Umfchrift in einem 
Regifter zu übertragen find, jedoch binnen 15 Jahren mit Inhaberobligationen 

vertaufcht werden follen. Die Bauern tilgen den Vorſchuß des Staates durch 

eine AYjährige Nente von 6 Proc. 

$. 124. 
D. Aufhebung einiger, wohl gar aller bäuerliden Laſten 

durch den Staat ohne Entſchädigung it Revolution ftatt der 
Reform. Mag dieß unter verzweifelten Umftänden nothwendig fein, 

ein ungeheueres Unrecht und Unglück wird es immer bleiben. ! — 
Geſetze, die ohne Rüdficht auf die Größe der Lat den Betrag 
der Entſchädigung höchſtens eine gewiſſe Duote vom 

Gutswerth erreichen laſſen, harakterifirt man am beiten, indem 

man daſſelbe Brincip auf Hypothekſchulden überträgt. Der „arme“ 

Bauer, deſſen Hof 20000 Thaler wertb, aber mit Frohnden, 
Abgaben 2c. von jährlich 400 Thaler Werth belaftet ift, mag fi) 
eben nur als Befiter eines Grundvermögens von 10000 Thalern 
betrachten. 2 — Wenn der Staat feinen Domanialbauern 
ganz oder theilweife die Entſchädigung erläßt, jo wirft dieß 
nicht allein viel Odium auf die Privatgutsherren, jondern iſt auch 
ein Zwang für die Steuerpflichtigen, die oft viel ärmer find, als 
der laftenpflichtige Bauernftand, diefem legten ein jehr bedeutendes 
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Geſchenk zu maden. Ganz dafjelbe gilt von dem Falle, wo der 
Staat einen Theil der Privatablöfungen aus feiner 
Kaffe beitreitet.? Nur bei unzweifelhaft ftaatsrechtlichen Laſten, 

deren Fortdauer neben den übrigen Steuern alfo an fich ungerecht 
jein würde, ijt e3 gerecht, von Geiten de Domaniums gar feine 

Entſchädigung zu fordern, den Privatempfängern aber die Ent: 

Ihädigung, morauf fie unftreitig Anſpruch haben, aus Staats: 

mitteln zu gewähren. Etwas Aehnliches gilt von folden Laften, 
die zwar auf einem privatrechtlihen Grunde beruhen, deren Grund 
aber dem Necht3gefühle, ja wohl Gewiſſen der höheren Kulturftufen 
widerfpricht. Hier würde e3 ebenjo ungerecht fein, dem Gutsherrn, 
der ja nur ein bisher gefeglich erlaubtes Verhältniß fortgeführt 
bat, deſſen Aufopferung ohne Erfaß anzufinnen, wie unbillig, feine 

Entjhädigung von dem jo lange gemißhandelten Pflichtigen zu be: 
gehren. Die Schuld trägt hier offenbar der Staat, deſſen bisherige 

Gejeßgebung dem höher entwidelten Nechtsgefühle und Gemifjen 
des Volkes jo wenig entiprad. Der Staat alfo mag auch ven 

Schaden tragen. ? 
E. Um die Nothitände, welchen die Ablöfung fteuern wollte, 

nicht abermals eintreten zu laffen, verbieten die meilten neueren 

Gefeßgebungen für die Zukunft jede Conftituirung unablö3: 
liher Reallajten.?’ 

1 Aufhebung der fpanishen Zehnten ohne Entfhädigung durch Cortes- 
befhluß vom 29. Zuli 1837, der bayerifhen Frohnden, Blut- und Kleinzehnten, 

Mortuarien, rein perfönlichen Abgaben an die Gutsherren durch das G. vom 
4. Juni 1848, Art. 2 fi. Im DOefterreih madte das Minifterium im Auguft 

1848 das Entjhädigungeprincip zur Cabinetsfrage. Gleichwohl find z. B. in 

DOberöfterreih 21, in Böhmen und Mähren noch mehr gutöherrliche Rechte zc. 
ohne Entjhädigung aufgehoben, namentlich ſolche, die mit abgefchafften politiichen 

Zuftänden (perfönlicher Gutsunterthänigfeit, Patrimonialgerichtsbarfeit 2c,), oder 

vorzugsmweife gehäffig wordenen Berhältniffen zufammenhängen (wie 3. B. die 

Fagdfrohnden, die meiften Jagd- und Fiſchereirechte). Das preußifhe ©. von 

1850 hebt 24 gutöherrliche Rechte ohne Entfhädigung auf, u. U. die Heimfalls- 

und Obereigenthbumsrechte, Mortuarien, Jagdfrohnden und Dienfte zu 'perjün- 

lihen Bedürfniffen des Gutsherrn, alle Abgaben Nichtangefeffener jowie über» 

haupt alle fteuerartigen Abgaben an den Gutsherrn ($. 2 fg.). Außerdem noch 

Laudemien 2c. bei den Befitveränderungen in herrfchender Hand; wie aud von 
feinem Grundſtücke mehr als Eine Art Befitveränderungsabgabe vergütet wird, 
(8. 36 fi.) Bgl. Deutfche Grundrechte, $. 35. 

2 So durften in Preußen nad dem ©. von 1811 ($. 8 ff.) die Laften erb- 
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licher Bauerhöfe nicht mehr als 1/,, nichterblicher nicht mehr als die Hälfte des 
Reinertrages wegnehmen. Man ging von der Anficht aus, daß jede höhere 

Belaftung die (vom Gutsherrn zu verbiirgende) „Contributionsfähigfeit” des 

Bauern ftöre, obſchon der hier fehlende Werth ſehr wohl hätte mit einer Ge— 
fällftener bei dem Berechtigten getroffen werden fünnen. Das ©. von 1816 

hebt jene frühere Bejchränfung auf, das von 1850 aber ftellt wieder ein un: 

überjchreitbares Marimum der abzulöfenden Laften — ?/z des Neinertrages auf 

($. 63). Bgl. Württemb. ©. von 1817, Nr. III, 8. 14. 

3 In Baden libernahm der Staat von der Ablöfungsjumme des Blut- 

zehnten die Hälfte, beim Kornzehnten 1/5. In Waadt erließ man die dem 
Staate gefchuldeten Laften unentgeltlich und verfaufte Domänen, um damit die 

Privatpflihtigen zu unterftügen. (Sugenheim, S. 538.) Beſonders weit ift 

auf diefem Wege Defterreih vorgegangen. Man unterjcheidet hier drei Klaſſen 

von gutsherrlihen Rechten: ſolche die ohne Entfhädigung wegfallen; joldhe, die 

auch fofort wegfallen, aber eine nachträgliche „billige Entihädigung“ erhalten; 

ſolche die ordentlich abgelöst werden. In die dritte Klaffe gehören nur feite 

Abgaben an Kirchen, Schulen und zu anderen dauernden Gemeindezweden 
(feine Zehnten), fowie Abgaben (feine Frohnden) aus emphyteutiſchen und 

anderen Verhältniffen des getheilten Eigenthums; jo daß folglich die große 

Mehrzahl der bäuerlichen Laften der zweiten Klaffe zugewieſen ift. Hier wird 
1/; des Laftenwerthes von dem Pflichtigen, 1/5; vom Kronlande abgelöst (in 

Ungarn Alles aus Landesmitteln); bei der ordentlihen Ablöfung trägt der 

Pflichtige die 2/5 aus eigenen Mitteln, wobei der Staat ihn nur infofern 
unterftütt, al3 die Ablöfungsfumme 40 Proc. des Hofwerthes überfteigt. — Man 

übertrage diefe Grundfäge, um fie zu würdigen, auf den Ankauf eines Haujes 

durch den bisherigen Miethbewohner! 

4 Sehr rein von England durchgeführt, als 1834 die Negerfklaverei auf: 
gehoben, den Pflanzern aber 20 Mill. Pfd. St. aus der Staatslaffe zur Ent» 

Ihädigung gezahlt wurden. Schon 1747 waren die fchottiichen Patrimonial- 

gerichtsbarkeiten mit 164000 Pfd. Et. vom Staate abgelöst worden. Jedoch 

hat derjelbe Grundfaß bei Ablöfung der ftaatsrechtlihen und Leibeigenihafts- 
laften auch mehreren deutſchen Staaten vorgefchwebt, nur ohne rechte Conjequenz, 

indem bald zu viel, bald zu wenig gethan wurde. So tragen 3. B. in Wiürttem- 
berg bei mehreren fteuerähnlichen Reallaften die Pflichtigen das 10—16facdhe des 

jährlichen Werthes an die Staatsfaffe ab, mogegen diefe den Berechtigten das 
20—221/yfache vergütet. (G. von 1836, $. 5. 11.) Bei perfönlihen Frohnden 

gibt der Staat die Hälfte der Entjhädigung (©. von 1836, $. 14), bei ſolchen, 

die erweislich von der Leibeigenfchaft herrühren, fogar das Ganze. (©. vom 

29, Oct. 1836.) In Baden erhält der Berechtigte bei Perfonalfrohnden den 

12fahen Zahreswerth, (warum jo wenig?) halb aus der Staats-, halb aus 
der Gemeindelaffe. (G. vom 28. Dechr. 1831, $. 2. 4.) 

5 Schon der Code civil, Art. 530, 1911; ferner das württemb. Edict 
von 1817, die meiften ſchweizer. Verfafjungen feit 1830 (Züricher, Art. 16; 

Luzerner, Art. 8; Berner, Art. 22 2c.), das k. ſächſ. Ablöſungsgeſetz, $. 54 fg., 

die deutfchen Grundrechte, $. 36, die preuß. Verfaffung, Art. 40. Das preuß. 
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Ablöfungsgefe von 1850, $. 91 verbietet fogar, mit Ausnahme fefter Geldrenten, 

die neue Conſtituirung ablösbarer Reallaften. Auch die Geldrenten höchſtens 

für 30 Jahre unfündbar. Die wenigen noch vorhandenen Ausnahmen f. bei 

Judeich, S.7. In Hannover auf ausdrüdlihen Wunſch der Landftände, 23. Juli 
1833, unablösbare Renten von feſtem Geld- oder Naturalbetrage auch ferner zu 

beftellen erlaubt; jedoch muß der Pflichtige voller Eigenthümer des Grundſtückes 

fein. Aehnlich preuß. Gef. vom 31. Jan. 1845, naffauifches G. vom 18. Juni 

1853, Vgl. Bening im Ardiv, N. F., X, ©. 202 ff., welcher die ökonomiſche 

Unſchädlichkeit folder Renten und den Grundfag hervorhebt, daß man nur im 
Nothfalle die Verfügungsbefugniß des Eigenthümers beſchränken ſollte. (S. da- 

gegen oben $. 69.) Sehr gut zeigt Rodbertus, wie verfehrt es in Oftpreußen 
ift, die Errihtung von Kathen mit Frohnpflicht zu verbieten. (Creditnoth des 
Grundbefites II, S. 178 ff.) 

8. 125. 
Die große Mlgemeingültigkeit der $. 115 ff. erörterten Natur: 

gefege leuchtet am helliten ein, wenn man auch im Alterthume 
ſieht, daß die Naturalabgaben, Zehnten ꝛc. auf den höheren Wirth: 
ſchaftsſtufen läftig und deßhalb mit Gelde abgelöst worden find. 123 

Aehnlich bei den höherkultivirten Völkern des Orients.“ — Wie 

jo viele mittelalterlihe Smititute, jo pflegen auch die Naturalab: 

gaben und Frohnden bei gefunfenen Völkern wieverzufehren. 
Namentlih wo die Zwergmwirtbfchaft vorherricht, da kann der länd— 
lihe Proletarier immer noch eher Naturalien, als Geld, und eher 

Frohnden, al3 andere Naturalien hergeben. Wie ja auch die alte 
Form der Reallajten ven Eleinen Bauern meilt länger zufagt, als 
den großen.5 — Bei allen Völkern pflegt im Kriege das Syſtem 

der Frohnden und Naturallieferungen wieder in Gang zu fommen: 
Fouragiren, Kriegerfuhr, Schanzengraben 2. Der Krieg ift ja 
gleichfam ein zeitweiliges Wiederaufleben des mittelalterlihen Fehde: 
weſens im größten Maßjtabe, 6° 

1 Bei den Israeliten handeln ſchon III. Moſe 27, 29 ff. IV. Mofe 18, 
15 ff., dann V. Moſe 14, 25 ff. von der Ablöfung des Zehnten in Geld. Der 

Fleiſchzehnte war unablösbar, weil die Priefter ihn zu ihren Opfern nicht ent- 
behren konnten; der Kornzehnte dur Zuzahlung eines Fünftels abgelauft. Nach 

Salomo wurden Rüdftände und Betrügereien immer häufiger: V. Mofe 26, 
12 ff. 12, 6. 11. 17. Maleachi 3, 8 ff. Nehem. 10, 36 ff. 12, 44 ff. 13, 19, 
Aber auch vom Fleifhzehnten ift im Deuteronomion feine Rede mehr. (Ewald 
Geld. von Israel II, 2, ©. 314 ff.) 

2 Karthagifches Syftem, ihren Unterihanen ftatt der Zehnten ꝛc. fefte 
Geldabgaben aufzulegen; vgl. Mommfen R. ©. I, ©. 497. 

3 Gegen das Ende der römischen Republik beftanden die Grundfteuern 
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der Provinzialen meift in einem Zehnten von Getreide, einem Fünften von 
Wein und allen Baumfrüichten. (Vectigal incertum.) Zur Rechtfertigung diefer 

Form f. Cicero Verr. III, 6, 8. 63. 86. Auch die unermeßlichen Einkünfte 

der Statthalter größtentheild in Naturalien angefegt. Dagegen zahlte u. X. 
die Umgegend von Karthago ſchon in Cicero (Verr. III, 6) Zeit fefte Geld— 

abgaben, vectigal certum. Dieß wurde feit dem Auflommen der Monarchie 
mehr und mehr auch den übrigen Provinzen zugeftanden: vgl. Hygin. De limit. 
const., p. 198 ed. Goes. Theod. Cod. VIII, 4, 30 fg. Den Zehnten Afiens 

legte ſchon Cäſar in eine Paufchzahlung um, worauf die Provinz zu ihrer Ent- 

Ihädigung fih an die Einzelnen hielt. (Appian. Bell. civ. V, 4. Dio Cass. 
XLII, 6.) Die großen Katafterarbeiten unter Auguftus (Dio Cass. XLIII, 22. 
Evang. Lukas 2 pr.), fowie die geodätifchen Unternehmungen des Agrippa ftehen 

hiermit in Zufammenhang. (Plin. H. N. III, 3.) Einigen befonders fornreichen 

Gegenden, wie Aegypten und Afrifa, wurden wenigſtens fefte Kornrenten auf- 

gelegt. (Taeit. Ann. VI, 13. XII, 43.) Nicht minder gereichte e8 zum Gegen 

der Provinzen, daß ihre Statthalter jett fire Geldbejoldung erhielten. (Sueton, 

Aug. 36. Dio Cass. LII, 15.) Columella räth auch Privatleuten, von ihren 

Colonen lieber Geld zu fordern, al3 Arbeit. (De re rust. ], 7.) 
4 Selbft in der Türkei wurden die Zehnten der Rajahs an die Spahilehen 

ziemlich früh ſchon durch eine fefte Familienfteuer abgelöst, ebenjo die Natural- 

lieferungen an die Paſchas in Geldrenten verwandelt. Auch von den Frohnden, 
bis 100 Tage jährlih, wozu u. U. die Serben nah Conftantinopel entboten 
wurden, hört man gegen Schluß des 18. Jahrh. nichts mehr. (2. Ranke Serb. 

Revolution, ©. 38 ff.) 

5 ®gl. Theod. Cod. XIU, 5 ff. VIII, 5. &o werden faft alle hinefifchen 
Steuern, mit Ausnahme der Salz- und Einfuhrzölle, in Natura bezahlt; daher 

auch die Beamten faft alle in Natura bejoldet. Bon den Staatsfrohnden da- 

jelbft j. Barrow Travels in China, Ch. 4. Die Geſandtſchaft unter Macartney 

wurde vermittelft ſolcher Frohnden weiter befördert. Man bot dazu Leute auf, 

die zum Theil ihr Schiffergewerbe längſt niedergelegt hatten und in wohlhabender 

Ruhe lebten. Eine Barke geräth auf den Grund; die Mannſchaft muß bei 
ftirenger Kälte die ganze Naht hindurch im Waffer ftehen, um fie wieder flott 

zu madhen. Da läßt der Mandarin den Eigenthlümer und alle feine Leute 
durdprügeln: die einzige Bezahlung! Als etwas früher das Gepäd einer 

holländifhen Gefandtichaft durch Bauern war getragen worden, ftarben 8 von 

diejen vor Anftrengung in zwei Nächten. 

6 Die franzöfiihen Wegfrohnden hauptfählih in den letzten Kriegen Lud— 

wig® XIV. verbreitet, wo man guter Wege dringend bedurfte, fie aber nicht 
bezahlen fonnte. (Turgot Oeuvres, éd. Daire II, p. 253.) 

* Abneigung wider die Natural» und Dienftform der bäuerlihen Laften 
war noch zu Anfang des 18. Jahrh. bei den Theoretifern nichts weniger als 
verbreitet. Wie Sully gerathen hatte, den Staatshaushalt vorzugsweiſe auf 
Zehnten und Eingangszölle zu ftügen (Economies royales, L. XXI), wie 

Bejold für aliquote Steuern in Früchten (De aerario, 1620, p. 87), Ab. 

Contzen (Politicorum, 1629, VIII, 7 fg.) für Naturalfteuern und GStaatd- 
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frohnden geweſen war, jo meinte no Boisguillebert, es liege im Intereſſe 

fowohl des Fürſten wie der Steuerpflichtigen, die Abgaben in Natura zu er- 
heben; dann jei es auch gewiß nicht möglich, ihre Laft zu einer fo erdrüdenden 

Höhe zu fleigern und fo ungleich zu vertheilen, wie jett. (Sur la nature des 
richesses, de l'argent et des tributs, Ch. 3. 5, p. 416 Daire.) Vauban 

Projet d’une dixme royale, 1707, preifet den Kirchenzehnten, der ganz ohne 

Klagen, Proceffe zc. eingebe, als Vorbild der Staatsfinanzen (p. 41, Daire); 

die Gemeindebeamten follen echt mittelalterlih in Ehrenrechten und Lieferung 

eines Huhns von jedem Haufe befoldet werden (p. 140). Aehnlih Bandini 

Sopra la maremma Sienese, 1737, p. 248 ff. (Cust.) Gaſſer Einleit. 3. 
der ölonom., polit. und Cameralwiffenid., 1729, S. 231 ift noch gar nicht 

jehr fir Ablöfung der Frohnden, weder vom gutSherrlihen, noch vom bäuer- 

lihen Standpunkte. Aehnlih in der Praris Friedrih Wilhelm I. Der bay- 
reuthiſche Carl entjchieden für Naturalfteuern: vgl. deffen Traite de la richesse 

des princes et de leurs &tats par Mr. C. C. d. P. d. B., Allemand. (Paris 
1723.) Nah Stiffer Einleit. 3. Landwirthſchaft und Polizei der Teutſchen, 

1735, ©. 306 wäre „ein Gut ohne Frohndienft ein Bogel ohne Flügel, ein 
Fuhrmann ohne Pferd.” Doc räth er bereit, bei den Frohnden nicht das 
ganze Herlommen beizubehalten. Zinde erflärt fih nad einer breiten Er» 

örterung der Gegengründe mehr für Dienftgelder, als für Naturalfrohnden. 

(Leipz. öfonom. Samml. X, ©. 423 ff.) — Entſchieden für Ablöfung der 

Frohnden, Zehnten ꝛc. find u. A. Les interäts de la France mal entendus. 
Par un ceitoyen, Amst. 1752, p. 42 ff. Mirabeau Lettres sur les cor- 
vees, 1760. Des inconv£&niente des droits f&odaux, 1776, zu Paris durch 
Henkershand verbrannt. A. Young Polit. arithmetics, 1774, I, Ch. 4. 5, 
Filangieri Leggi politiche ed economiche, 1780, II, 13. Berch Einleit. 
3. allg. Haushaltung, 1747, ©. 172. v. Juſti Abhandlung von den Hinder: 

niffen einer blühenden Landwirthſchaft. (Oekonom. Schriften, 1760 fg., II, 

S. 226.) v. Sonnenfels Grundfäge zc., 1765, Handlung $. 103. Bergius 
Polizei- und Cameralmagazin, 1767, 1, ©. 191 (doch vorfichtiger, als Juſti, 

zumal was die Möglichkeit einer Ablöfung wider Willen der Berechtigten an— 
gebt: II, ©. 186). Graf Rankau Antwort eines alten Patrioten auf die 

Anfrage... ., wie der Bauernftand und die Wirtbichaft der adeligen Güter in 

Holftein zu verbefjern ſei. (1766.) Sehr geiftwoll die Chriftian VII. gemidmete 
Schrift von Deder: Bedenken über die Frage, wie dem Bauernftande Frei— 
heit und Eigentum in den Ländern, wo ihm beides fehlet, verfchaffet werden 

lönne. (Frankfurt und Leipzig 1769.) J. Möjer BP. Ph. III, ©. 321 ff. 
eifert befonders für Ablöfung der unbeftimmten Gefälle durch fefte Renten. 

Schlettwein Wichtigſte Angelegend. für das ganze Publicum II, 1776. Büſch 
Seldumlauf, 1780, III, $. 88. 96. (Echt praftifche Bedenken gegen zu plüß- 

liche Aufhebung: III, 97.) Dagegen warnt no v. Münchhauſen Haus 
vater, 1764 ff., IV, 8. 261 vor Geldablöfung der Frohnden: frohnpflichtige 

Bauern ſeien faum übler geftellt, als freie. Nah v. Benedendorff Oeco- 
nomia forensis, 1775 ff., der alle Bauern des M. 4. für unfrei hält (VIII, 

$. 201 ff.), find ungemeffene Dienfte, welche ohne beftimmte Tagezahl das ganze 



8. 125. Dogmengeſchichte. 395 

Gut beftellen, für Herr und Bauer fehr nütlih. (VIII, 8. 657 fi.) Der 

Bauer hat genug, kann fogar mohlhabend werben, jobald er nur 1/; feiner 

Arbeitözeit fiir fih behält ($. 619). Der Herr darf ihm in diefer Hinficht nicht 

das Geringfte nachgeben. (1, $. 76 fi.) v. B. leitet aus „Bernunft und 

Naturrecht“ ab, daß der Unterthan feinem Gutsherrn jo viel Dienfte jchuldig, 

wie er, ohne jelbft zu Grunde zu gehen, leiften Fan. (Geſetzbuch der Natur 

für d. Landmann, 1786, III, ©. 494.) Weftfeld Ueber die Abftellung des 

Herrendienftes, Gött. Preisichr. 1778, will faft nur die Vortheile der Berech— 

tigten erhöhen. v. Struenfee hält die Aufhebung der Feudallaften in Frank— 
reich, felbft wenn fie ordentlich abgelöst würden, doc für etwas höchft Be- 

denfliches. (Abhandlungen III, ©. 138 fg.) Sehr philanthropifch gegen Frohn- 
den ift Wiegmann Leber die natürlichften Mittel, den Frohndienft ohne Nadh- 

theil der Grundherren aufzuheben, 1795. Bgl. auch die fonft ftreng arifto- 

fratiihen $. v. Münchhauſen Vom Lehnsheren und Dienftmann, 1798, 

©. 22 fi. 31. 44 ff. und v. Harthaufen Agrarverfaffung in Norddeutichland, 

1829, I, ©. 251 ff. Die hiftorifhe Anſicht befonders vorbereitet von Sir 

F. M. Eden State of the poor, 1797, I, p. 11 und öfter. Sartorius 
Abhandlungen (1806) I, ©. 375. v. Cancrin Weltreihthum, 1821. Obern- 
dorfer Syftem der N. Oek., 1822, ©. 224 ff. 

Anhang: Landwirthſchaftliche Kohnarbeiter. 

8. 125 °. 
Je mehr die Ablöfung ver bäuerlichen Laſten vollzogen ift, 

um jo wichtiger wird für alle großen und mittleren Landwirthe 
die Menge und Güte der landwirthſchaftlichen Lohnarbeit. Und 
zwar jegt fich im Wejentlichen auch bier noch immer dieſelbe Rich: 
tung fort, welche dort zur Abſchaffung der an den Boden ge: 
fnüpften lebenslänglichen und erblihen Dienftverhältnijje geführt 
bat. Auch auf dem platten Lande nimmt die Anzahl der Tag: 
und Stüdlöhner, die einer wenigſtens proletarifchen Selbſtändigkeit 
genießen, regelmäßig jtärker zu, als die des Hausgeſindes.! Nach 

Bd. I, $. 173 fällt das wahre, nachhaltige Intereſſe der Arbeiter 

mit dem ihrer Herren regelmäßig zuſammen. Nur der gute Ar: 
beiter kann auf die Dauer gut bezahlt werden, und nur der gut 
bezahlte, gut behandelte Arbeiter wird auf die Dauer gut arbeiten. 
Klagt die Landwirtbichaft jo häufig über Hronifhen Arbeiter: 
mangel, fo verräth fie dadurch fat immer ein partielles Zurück— 
gebliebenfein. Entweder ift die Bildung ihrer Arbeiter, diejer nie 
vrigften, aber zahlreichften 2 Volksklaſſe, hinter ver Volksbildung 
im Allgemeinen zurücgeblieben. Oder ihr Lohn fteht zu tief im 
Vergleich mit dem ftädtifchen und gewerblihen: was um jo mehr 
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zum Austritt aus ihrer Laufbahn reizt, als der Felvarbeiter fich 
leicht in die gröberen jtäbtifchen Arbeitzzweige findet, der Städter 
hingegen ſehr ſchwer in die gröberen Felvarbeiten. Oder endlich 
man bat zu wenig gethan, um landwirtbichaftlihe Mafchinen zu 
Hülfe zu nehmen. 3 Hiermit find bereit3 die vornehmiten Mittel 

angedeutet, wie dem chroniſchen Mangel an landwirthichaftlichen 
Arbeitern begegnet werden kann. 

Uebrigens hängt es mit der Natur der Landwirthſchaft zu: 
ſammen, daß manche Richtung, welche die Arbeiterverhältniffe der 

höheren Kulturftufen charakterifirt, welche daher im Allgemeinen 
als Fortjchritt bezeichnet werden muß, bier weit langjamer, un: 
vollftändiger durchdringt, als namentlich im ftädtifchen Leben. Eo 

verträgt 3. B. die Landwirthſchaft eine Beweglichkeit der Arbeit, 
wie fie im ſtädtiſchen Gewerbfleiß möglich und üblich ift, entweder 
gar nicht, oder nicht ohne Schaden. Die landwirthichaftlichen 
Arbeiten find jo fehr durch die Jahreszeit bedingt und bilven folg: 
ih in ihrem Zufammenhange jo jehr einen Jahrescyklus, daß 
e3 im allgemeinen Intereſſe liegt, den Vertrag zwiſchen Herr und 
Arbeiter in der Regel für die Dauer eines ganzen Jahres zu 
ſchließen. Eine furze Kündigungsfrift! würde in den arbeits: 
volleren Monaten leiht vom Gefinde, wie in den mußereicheren 

vom Dienftheren gemißbraucht werden.? Man zahlt deßhalb vieler 
Orten den größten Theil des für ein ganzes Jahr bedungenen 
Lohnes am Schluffe des Jahres aus. Beſſer no, wenn die Herr: 
ſchaft nach längerer Dienftzeit Sparfafjeneinlagen für den Arbeiter 

zu machen verfpricht. 6 Ebenſo wenig ijt in der Landwirtbichaft 

zu wünſchen, daß der ſonſt moderne Uebergang von der Na— 
tural: zur Geldlöhnung der Arbeiter vollitändig gejchehe. 
Die hängt mit der geringern Arbeitstheilung des platten Landes 
zufammen, melde den Lohnarbeiter höchſt unficher ftellen und 
leicht übertheuern lafjen würde, wenn er jeine dringendften Be: 

dürfniffe auf dem fo wenig entwidelten Markte Faufen follte. ? 

Der bloße Gelvtaglohn ift häufig nur in theuerer Zeit durch 
einen rohen Egoismus der Herrichaft eingeführt worden, der fich 

jedoch ziemlich bald felbit als kurzſichtig erwies, ® 

Außer dem Gefinde zerfallen die Lohnarbeiter ver Landwirth— 
Ihaft meift in zwei Klafjen. I. Feſte Lohnarbeiter (Snftleute in 
den norböftlichen Provinzen Preußens, Hoftagelöhner in Medlenburg, 
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Feldgeſinde nah Schmoller, hinds im füdlihen Schottland und nörd— 
lihen England), die nach einem länger dauernden Gontracte für 
Wohnung und fonftige Naturalgewährungen,® fowie für einen voraus: 
beftimmten Tag: oder Etüdlohn dem Gutsherrn zu fteter Verfügung 
jind. Dffenbar jachlic eine Mitteljtufe zwifchen Geſindeweſen und 

eigentlicher Lohnarbeit; oft auch gejchichtlich ein Webergang von 

der Zeibeigenenwirtbichaft zur vollen Emancipation des Landvolfes. 

II. Ungebundene Tag: oder Stüdlöhner, bei denen e3 wieder 

einen großen Unterfchied macht, ob fie etwas Grundeigenthum befigen, 
oder bloß zur Miethe wohnen. (Oben $. 73.) Die letzteren, jog. Ein: 

lieger, find ver am meiften proletarifche Theil des Landvolkes, und 

ſtehen leicht ebenfo tief unter den Inſtleuten, wie die grundbefigen: 

ven Häuslinge, mit den Spornen, Zügeln und Bürgschaften, welche 
ſchon das Kleine Eigenthbum gewährt, darüber ftehen. 9! Man wird 
gegenwärtig die „ländliche Arbeiterfrage” am beiten löſen helfen, 

wenn man jedem grundbefiglofen Arbeiter, ſei er nun Knecht oder 
Inſtmann oder Einlieger, die Möglichkeit eröffnet, durch mehr: 

jährigen treuen und fparfamen Dienft ein Kleines Grundeigenthum 

zu erwerben. ! Ye perjönlich tüchtiger durch ſolche Mittel der 
Arbeiterftand geworden it, um fo eher darf man hoffen, vie 

principiellen Berjtärfungsmittel der Arbeit, welche der Stüdlohn, 

der Duotenlohn und die verfchiedenen Formen der Arbeitergenofjen- 

Ihaft enthalten, vom ſtädtiſchen Gewerbfleiße, wo fie entitanden 
find, aud auf die Landwirtbichaft zu übertragen. 1? 13 14 

1 Bol. Bo. I, $. 76. Es gab auf dem platten Lande 
1858 1861 

in an Gefinde Taglöhnern Geſinde Taglöhnern 

Preußen . . 220240 234004 208782 303751 

Poſen . . . 11059 103430 116963 120702 

Pommern . . 80215 101611 83097 126606 

Brandenburg . 111837 83619 115642 140354 

Schleſien . . 222335 116466 220151 186300 

Sadien . . 100307 85888 96194 116723 

Weftphalen . . 99854 47828 94340 61751 
Rheinpreußen . 125238 63955. 120459 83209 

(Engel Jahrbuch I, ©. 284 fg.) 

2 Im preußifchen Staate famen 1861 auf die Landwirthichaft 2245805 Ber- 

fonen, die als Hilfsperfonal, Gefinde ꝛc. bejdhäftigt waren, auf die gefammte 

große und Meine Induſtrie nur 1148806 Arbeitsgehülfen. (Engel Preußifche 
amtliche Statiftif in zwanglofen Heften, Nr, V.) 
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3 Ueber das Dampfpflügen |. die Berfude im Journal of the R. Society 

of agriculture, 1867. Man bedarf hierzu jehr gerabliniger Felder mit wenig 
Bäumen zc. und fehr vorzüglicher Arbeiter. Unter jolhen Borausfegungen aber 
lautet von allen 135 Berichten feiner pofitiv ungünftig! Nach den Erfahrungen _ 

der Barifer Ausftellung von 1867 erjparte der Dampfpflug 2/; der menſchlichen 
Arbeitskraft. Im Folge deffen bildete ſich eine franzöfiiche Actiengefellichaft, um 

Dampffulturen in Accord zu nehmen. (Defterreidh. Beriht X, ©. 184. 195 fi.) 
Intereffant ift e8, wie einige der bedeutendften engliſchen Fabriken landwirth- 

ihaftliher Mafchinen felbft Verfuhlandwirthichaften, eine von 608 Acres, be- 

fiten. (a. a. O. X, ©. 113.) 

4 Der rafche Wechſel der Feldarbeiter iſt hier und da eine bewußte Reaction 

gegen die noch nicht lange befeitigte und darım in der Erinnerung noch fortwir- 
fende Leibeigenſchaft: vgl. Blomeyer in der ſchleſiſchen Feftichrift von 1869, ©. 269. 

I Nah dem Durchſchnitt der Jahre 1856—60 fällt das Marimum des 

öffentlichen Almojenbedarfes in den engliihen Aderbaugegenden auf den Februar, 

bejonders die IL. Woche; das Minimum auf den Auguft, bejonders die IV. 

Woche. Beifpiel eines großen Gutes, wo im I. Quartal 18-9 Proc. des ge- 
fammten Jahreslohns gezahlt wurden, im II. 22.1, im Ill. 38-6, im IV. 
Duartal 20-4 Proc. (Statist, Journ. 1861, p. 352 fg.) 

6 Auf großen Gütern ift ein rafcher Gefindewechjel zugleich in der Regel 

ein Flottiren des Wohnfiges, deffen fittlihe Nachtheile dicht an die Folgen des 

Bagabundirens anftreifen können. Ein in mander Hinficht mufterhafter Dienft- 

vertrag in Fühlings N. landwirthſch. Zeitung, 1867, Heft 12. Die Arbeiter 
vermiethen fi auf ein Jahr zu jeder ihnen befohlenen Arbeit. Der Lohn ift 

ſehr Ho, aber jo vertheilt, daß auf den Januar, Februar, November, De- 

cember je 2 Thlr., März und October je 4, April und September je 5, Mai 
und Juni je 6, Juli und Auguft je 7 Thlr. fommen, am Schluſſe des gut- 

beftandenen Jahres noch 8 Thlr. Prämie. Der Herr darf nad eigenem Er- 
meſſen Geldftrafen auflegen, die aber in die Geſindekaſſe fließen. Der Dienft- 

bote kann jederzeit fündigen, muß dann aber binnen 24 Stunden abziehen 

und empfängt Lohn nur fir die voll ausgehaltenen Monate. Ueber die Neu- 

mann’shen Einrichtungen, die namentlih durch Bolksbibliothel, Kleinkinder: 

ihule, Sparfaffenbeihülfe und fchließliche Verleihung von Grundftüden die Ar- 

beiter zu halten und zu heben fuchen, vgl. Birnbaum Das Genofjenjchafts- 
princip in der Landwirthſchaft, 1870, ©. 164. 

7 Die Gefahren der Naturallühnung, die im Gemwerbfleiße mit Recht zum 
Berbote des ſog. Trudigftems geführt haben, nämlich zu große Abhängigkeit 
des Arbeiters vom Herrn, ſowie Beförderung leichtfinniger Conſumtion, find 

hier weniger zu fürchten: theils wegen der längern Dauer der Contracte, wo— 

durch Meberrumpelung im Einzelnen unmwahrfcheinlicher wird, theils aud weil 

der große Landwirth felten Arbeiterlurusartifel hervorbringt. Wo er dieß thut, 

3. B. Branntwein, da Hat die Naturallöhnung allerdings eine jehr gefährliche 

Seite. So gibt es im füdmweftlichen England Pächter, die zur Erntezeit die 
Hälfte des Lohnes in Cider gewähren: um fo jhlimmer, als dieß Getränk jo 

leicht verfälfht wird, (Statist. Journ. 1864, p. 526 ff.) Daher wird die 
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Naturallöhnung des ländlichen Arbeiter vorzugsmeife in Wohnung, Lebens: 
mitteln, Viehweide, freier Arzenei zc. beftehen. 

8 Bol. Löbe in der Illuſtr. landwirthſch. Zeitung, 1864, Nr. 9. 15. Leider 
bat fih auch in England die Viehhaltung der Arbeiter zumal von Schweinen 
und Geflügel neuerdings ſehr vermindert, (Statist. Journ. 1866, p. 500.) 

9 Die fhottifchen Feldarbeiter zerfallen in: farm-servants, meift auf ſechs 

Monate gemiethet; hinds (im Süden wohl 2/3 der Arbeiter überhaupt); shep- 
herds, die außer Koft und Geldlohn noch einen Antheil an der Heerde haben; 

eigentliche Tagelöhner; endlich crofters und cotiers, jene mit etwas Länberei, 
die ihnen etwa die Hälfte ihres Nahrungsbedarfes liefert, und wofür fie 

höchſtens 20 8. Pacht zahlen, diefe entweder ohne Land, oder nur mit ein- 

jähriger Afterpacht. Vgl. J. Macneill State of the highlands and the is- 
lands of Scotland, 1851, p. VIII ff, Statist. Journ. 1862, p. 426 fi. 

Ueber das Berhältniß der norwegischen Hausleute zu den Bauern ſ. Williams 
Through Norway with a knapsack, 1859, 

10 Es war fonah eine mejentlihe Verfchlimmerung, wenn auf medlen- 

burgifchen Rittergütern neuerdings die Tendenz verfolgt wurde, ftatt der Inſt— 
leute Tagelöhrer zu beichäftigen, die in Städten, auf Domänen oder anderen 

Rittergütern zu Haus waren. (Schmoller in der Tübinger Zeitfchr. 1866, 
©. 185.) Wie fehr die hinds in Northumberland den jüdenglifchen Einliegern 

an Lebensglüd, Sittlichkeit und jelbft an Bildung voranftehen, ſ. Statist, 
Journ. 1838, p. 403 ff. 

11 Dftpreußifche Anfiht, daß der Staat auf feinen Domänen, wie früher 

durch Bererbpachtung einen freien Bauernftand, fo jet einen tüchtigen Arbeiter- 

ftand heraubilden müſſe. Auf den medlenburgifhen Domänen ift dieß nicht 

ohne Erfolg mittelft der fog. Bitdner verſucht. Bgl. Schmoller a, a. O., ©. 209. 

Bald Domaniale Berhältniffe in Medlenburg I, ©. 161 ff. (1864.) 

12 Wie ſehr bei den englifchen Teldarbeitern fich neuerdings der Stüdlohn 
verbreitet hat, f. Statist. Journ. 1861, p. 411. Manche derjelben, die fich 

bei den Eifenbahnbauten daran gewöhnt Hatten, Teifteten nach ihrer Rückkehr 

in gleicher Zeit doppelt fo viel wie vorher. Obgleich der Lohn in vielen Gegen- 

den von Nordengland 1/, höher fteht, als im Süden, fo foftet die Arbeit den 
Herrn dort nicht mehr, al& hier. Auf einem holländischen Muftergute befommt 

der Pferdefneht eine Zulage zu feinem gewöhnlichen Lohn für jedes lebende 

Fohlen, der Schäfer für jedes 6 Wochen alte Lamm, der Hühnermwärter für 

jedes abgelieferte Hundert Eier ꝛc. (Chabwid im Statist. Journ. 1865, p. 30ff.) 
Bon landwirthfchaftlihen Accordarbeiten in Rheinpreußen ſ. Jacobi Landw. 

und nationalöfon. Studien in der niederrhein. Heimath, ©. 56. Poſener Ber- 

ſuche, das Kuhmelten nad der Menge der Milch zu bezahlen und für das Plus, 

welches über eine gemwiffe Menge hinausgeht, eine Tantieme zu gewähren: 
(Amtl. Statiftif in zwanglofen Heften VII, ©. 96.) Der v. Thünen feit 

1848 mit beftem Erfolg gemachte Verfuh (Sol. Etaat II, 1, ©. 277 ff.) gebt 

dahin, daß alle feften Gutsarbeiter von demjenigen, was die Gutswirthſchaft 

über ein beftimmtes Minimum hinaus an Reinertrag liefert, eine Quote er— 

halten, die ihnen jedoch in der Negel bis zum 60. Lebensjahre kapitalifirt wird. 
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23 In England und Wales rechnet Purdy 186), daß von dem gejammten 

Reinertrage der Landwirthichaft (— 104200100 Pfd. St.) 42955963 auf die 

Grundrente, 21477981 auf Zins und Lohn der Wirthe und 39766156 auf die 
Arbeiter im engern Sinne des Wortes famen. (Statist. Journ., 1861, p. 355.) 

13 Im Allgemeinen vgl. noch Hanffen im Archiv der polit. Defonomie, 

N. F. I, ©. 145 ff. v. Lengerfe Die landwirthichaftliche Arbeiterfrage, 1849. 

v. d. Golg Zur Geſch. der Entwidlung ländlicher Arbeiterverhältnifie, 1864, 

und deffelben Preisfhrift über ländliche Arbeitermohnungen, 1865. V. 4. 

Huber Das Genofjenihaftswefen und die ländlichen Tagelöhner, 1863. Thaer 
Ueber die Stellung der Tagelöhner: in den Annalen der preuß. 2. W. V, 
Nr. 9. Ganz beionders Schmoller in der Tübinger Zeitichr., 1866, ©. 171 ff. 

Zehntes Kapitel. 

Landwirthfchaftlicer Eredit. 

$. 126. 
Auf jeder niedern Kulturjtufe können die Landwirthe von ver 

Hülfe des Credites nur in jehr geringem Maße Gebrauch machen. 

Nicht genug, daß e3 bier nur wenig verleihbare Kapitalien gibt, 
und die ertenjiv betriebene Landwirthſchaft derſelben wenig bedarf: 
fondern es kommt auch jelten vor, beim Ueberfluſſe des Bodens 

und der mannichfachen Gebundenheit des Grundeigenthbums, daß 

zum Anfaufe von Landgütern oder zur Hinauszahlung von Miterben 
Kapital geborgt würde. !' Da bleibt dann für gute Wirthe faft nur 
die eigentlihe Noth als Beweggrund zu Anleihen übrig; und bei 
irgend weit verbreiteten Unglüdsfällen verjagt diefe Aushülfe, meil 

es noch feinen Kapitaliftenjtand neben dem Grunbbefigerftande gibt. 
ie ſpät das in den Städten gebildete Kapital fih dem Landbau 

zumendet, zeigt die Thatſache, daß die Pfanpbriefe gegen vier Jahr: 

hunderte jünger find, als die Wechſel. (F.X. Neumann.) — Späterhin 
freilich muß die fteigende Kultur mit der Zunahme des Kapital: 
reichthums, der landwirtbichaftlihen Intenfität und der Boden- 
mobilifirung alle diefe Hinderniffe der Ereditbenußung in ihr Gegen- 

theil verwandeln. ?2 Aber das zweilchneidige Wejen des Credites zeigt 
fih au hier: er kann ebenfo wohl dem Verſchwender, wie dem guten 

MWirthe dienen.? Ob e3, bei gleihem Vermögen, vortheilbafter ift, 
ein großes, aber verfchuldetes Gut zu befigen, oder ein Fleineg, 
aber unverjchuldetes, läßt ſich unmöglich allgemein ſagen.“ Iſt 
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das Gut noch ohne angemefjenes Wirthſchaftskapital, jo würde 
jeine Berfhuldung, zum Zwecke des Ankaufs oder gegenüber den 
Miterben, die Möglichkeit ſchmälern, auf dem Wege der Anleihe 
Kapital zu befommen; und die Wirthichaft müßte demnach ertenfiver 

bleiben, als übrigens erwünjcht wäre. Beides natürlich um jo mehr, 
je größer ver Werth des Gutes im Vergleich mit dem wirklichen 
Bermögen des jog. Eigenthümers. Wenn dagegen für das nöthige 
Wirthſchaftskapital ſchon auf andere Weiſe gejorgt ijt, jo entſcheidet 

jih die Frage nad den Grundjäßen über die Vortheile der Land: 
wirthichaft im. Großen oder im Kleinen. Ebenjo wenn e3 ſich darum 

handelt, ob das noch fehlende Wirtbichaftsfapital durch Anleihen 
oder aber durch Berfauf eines Theiles der Grundftüde herbeige— 

ichafft werden ſoll.“ Während die vom Gefichtspunkte der ganzen 
Volkswirtbichaft aus gilt, kommen freilich für den Privatvortheil 
des Einzelnen noch viele andere Rüdjihten in Betradt. So wird 
ingbejondere ein vorausſichtliches Steigen der Grundrente, Fallen 

des Zinsfußes oder Geldwerthes mehr vie Anleihe, als den Verkauf 
empfehlen, und umgekehrt. — Wenn übrigens die Echulvenlaft eine 
ſolche Höhe erreicht, daß ihre Zinſen der Grundrente beinah gleich: 

fommen, jo lähmt fie die Wirthſchaft in einer privat: und gemein- 
ihädlichen Weiſe. Der juriſtiſch ſog. Eigenthümer befindet ſich dann 

ökonomiſch, zumal was die Sicherheit und Nachhaltigkeit ſeiner 
Pläne betrifft, leicht in der Lage eines Pächters, deſſen Contract 
faſt beliebig gekündigt werden kann.? Es iſt daher im Intereſſe 

der ganzen Volkswirthſchaft dringend zu wünſchen, daß die Grund— 
eigenthümer wenigſtens nicht gar zu weit vom Ideale der Schulden: 
freiheit abfommen. $ 

I Bgl. oben 88. 93. 97. In Ungarn eriftirten vor Kurzem noch, mit 

Ausnahme des Fauftpfandes, gar feine Pfandrechte. Gewaltſames Berdrängen 

aus dem Befite war in manchen Fällen gejetslich erlaubt, und begründete ſo— 

dann gewiffe Rechte. Ein und daffelbe Wort bedeutete Eigenthum, Befig, Nub- 

nießungsrecht und bloßes Innehabungsrecht. (Allg. Ztg., Yebr. 1850.) 

2 Den Werth des ganzen franzöfifhen Grundbefites ſchlägt eine amtliche 
Schätzung von 1851 auf 83744 Mill. Sr. an. (Revue des deux M., 1. Aout 

1857.) Die gefammte Hypothefenfhuld betrug 1820 — 8863 Mill, Fr., 1832 
— 11233 Milt., 1840 = 12544098600 Fr., 1852 = 14501 Mill. (Chegarny 

Rapport fait au nom de la commission de la reforme hypoth., 29. Avril 
1851), wovon aber 1250 Mill. bloß eingetragene Cautionen fir Staat, Ge- 

meinde, Mündel 2c. waren. Ungefähr 1/,, fällt auf das Depart. der Seine, 

Rofcher, Syſtem der Volkswirthſchaft. II, 2 26 



. A023 Buch I. Kap. 10. Landwirthſchaftlicher Credit. 

4/;o auf die übrigen Städte zweiten und dritten Nanges, jo daß faum die 

Hälfte Tandwirthichaftlicher Art it. (Journal des E., Fevr. 1858, p. 277.) 

Im Durhichnitt der Jahre 1840—42 wurden jährlich über 500 Mill. hypo— 
thefarifch geliehen, aber auch viel getilgt. Im Jahr 1841 Famen vor: Anleihen 

unter 400 Fr. für 36640000 Fr., von 400—1000 Fr. für 62421000 Fr., Über 

1000 Fr. für 392513000 Fr. (Journal des E. IX, p. 193 ff.) Der Bins- 
fuß im Durchſchnitte faft 6 Proc. (Journal des E. XIII, p. 322.) Nach 

Yavergne beträgt die franzöfiiche Hypothekenſchuld durchſchnittlich 16 Proc. des 

Bodenmwerthes, in der Bretagne nur 8, in einzelnen anderen Gegenden bis 

80 Proc. (Journal des E., Avril 1857, p. 31.) Der Grund der BVerfchul- 

dung weit mehr im Zufaufen, als im Melioriven von Boden zu fuchen: En- 
qu&te du conseil d’&tut sur le credit fuoncier, Juin 1850, p. 16. Die Grund- 
ftüde der Lombardei [hätt Jacint (S. 130) auf 2424 Mill. öfterr. Lire, die 

Hypothekenſchuld auf 601 Mill., welche durchſchnittlich mit 41/g Proc, verzinst 

werden. (S. 127.) Im deutjchen Defterreich beträgt die Berihuldung 21-7 

Proc. vom Bodenwerthe: max. in Oberöfterrei (58-8), min. in Tyrol (6-2). 

In Ungarn nur 43 Proc. (Neumann: Oeft. Revue, 1864, IV, S. 99.) Der 

Grundwerth in Preußen auf 6318 Mill. Thlr. geſchätzt, die Hypothelenlaft auf 

2500 Mill, Thlr. (Bergius.) Nah Mafcher (Das deutſche Grundbudhs- und 

Hypothekenweſen, 1869) wären die ländlichen Grundftüde der von Preußen vor 
1866 bejeffenen Provinzen 41/, Milliarden Thlr. werth und mit 21/, bis 21/, 
Milliarden Schulden belaftet. (S. 497.) In Oft» und Weftpreußen foll der 

Grundbefit durchſchnittlich zu 60—75 Proc. feines Werthes verfchuldet fein, in 

Weftphalen zu 25, im preuß. Sachſen zu 20 Proc. (Hildebrands Jahrbb. 1868, 
Il, ©. 423.) In Braunjhweig höchftens zu 30, der ländliche Grundbefiz allein 

nicht einmal zu 20 Proc. (Berliner Enquéête über das Hypothekenbankweſen, 

1868, ©. 167.) Die württembergiijhen Bauern jollen 1860 nad mehreren 

günftigen Ernten ziemlich ebenjo viel Activfapitalien wie Schulden bejeffen haben. 

(Württ. Jahrbb. 1860, II, ©. 48.) Die medlenburgifhen Nittergüter 1849 
durchſchnittlich mit 45 Proc, ihres Werthes verfchuldet. (Boll Mecklenb. Ge- 

ihichte II, ©. 613.) Im K. Sachen hält Engel eine Verfhuldung des Grund- 
befiges zu 40 Proc. fir wahriheinlih. (Hypothefenverfiherung, 1858, ©. 14.) 

3 Bu Anfang des J. 1842 waren von den 11 Millionen ruſſiſcher Privat- 

bauern 876000 bei der Reichsbank, 4718000 bei den Lombards verfegt. (v. Hart- 
haufen Studien III, ©. 49,) Storch meinte früher, daß die Errichtung diefer 

Anftalten, um das Aufborgen der Gutsherren zu erleichtern, zwar die Verſchul— 

dung fehr, aber die Melioration der Gitter nur wenig befördert habe, (Hand- 
bud II, ©. 295.) Aehnlich noch Tegoborski Forces productives de la Russie 1, 

p. 348 und ganz vor Kurzem Edardt Rußlands ländliche Zuftände, 1869, ©. 125. 

4 In Deutichland äußert fi) der Gegenſatz des fränfifchen und ſächſiſchen 

Stammes oft auch auf diefem Gebiete. Der fächfiiche Bauer nimmt den väterlichen 

Hof ungetheilt an, muß ihn aber verfchulden, um feine Miterben hinauszuzahlen, 

und tilgt allmälich die Schuld mit feinen Erfparniffen. Der Franke Hingegen 
theilt mit feinen Geſchwiſtern in Natura, beginnt deßhalb Hein, aber ſchuldenfrei, 

und verwendet feine Erjparniffe auf den allmälichen Zulauf von Grundſtücken. 
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5 Hanfjen meint, die Anleihe jei hier faft immer vorzuziehen. Geſetzt, 

ein Bauer hat 100 Morgen Land von 10000 Thlr. Werth, die jährlich 700 Thlr. 
einbringen. Borgt er nun 5000 Thlr. zu 4 Proc, ftatt 50 Morgen fiir 

5000 Thlr. zu verlaufen, jo behält er die 300 Thlr. Unternehmerlohn voll: 
ftändig, die er andernfalls zur Hälfte verlieren würde. Auch die Gebäude, 

Betriebsmittel 2c. könnten auf dem halbirten Gute ſchwerlich in gleichem Maße 
verringert werden. (Archiv IV, ©. 441.) Offenbar gilt dieß nur unter der 

Borausjegung, daß die Güter für das zweckmäßige Wirthſchaftsſyſtem mwenigftens 

nicht zu groß find. ($. 97.) Aehnlich in den Fällen, wo der Landwirth Kapital 

braucht zu nichtlandwirthfchaftlihen Zweden (unproductive Confumtion, Aus- 
fteuer eines wegziehenden Kindes zc.). 

6 Dieß natürlich nur, wenn die Schuld von Seiten des Gläubigers künd— 

bar iſt. 

° Darum jchadet fast nichts der Landwirthichaft mehr, als Gefete oder Ge— 
vichtsverhältniffe, welche überjchuldete Eigenthümer im Befig ihrer Grundſtücke 

fefthalten. Der große Aufihwung des iriſchen Landbaues in neuefter Zeit hängt 
wejentlich zufammen mit der von Peel erleichterten Subhaftation ſolcher Güter. 

Bei dem Encumbered -estates-court find vom October 1849 bis Mai 1857 
4109 Anträge auf Veräußerung oder Theilung von Landgütern geftellt worden: 
1195 von Seiten der verjhuldeten Eigenthiimer jelbft, 2914 durch ihre Gläu— 

biger. Die Berfhuldung Hatte durchſchnittlich über 24 years purchase der 
Grundrente betragen! Berfäufe find bis 1861 für 31130000 Pf. St. erfolgt, 
meift an Perfonen, welche durchjchnittlih 200—250 Acres zum Werthe von 

2800-3200 Pfd. übernahmen. (Beaumont in der Acad. des Sc. morales et 

polit. 1863, Il, p. 385.) 

8 In einer preußifchen Provinz waren die Grundbefiger faft alle gegen 

den Tilgungszwang, weil jie nur möglichft bald mit Gewinn verkaufen wollten. 

(Enquöte, ©. 218.) Damit wäre freilich gerade das aufgegeben, was politifch 
den Hauptcharafter und Hauptwerth des Grundeigenthümerftandes bildet! 

8. 127. 
Je cireulationsfähiger die Güter find, melde die Unterlage 

des Gredites bilden, welche namentlich für das geborgte Kapital 
angejchafft worden find, um jo leiter mag fih der Schuloner die 

Kündigung jeiner Schuld gefallen lafjen. Hierauf beruhet der Unter: 

ſchied zwiſchen dem Mobiliar: und Smmobiliarcredite des 
Landwirthes.! So beweglich, wie der Handelscredit, wird auch der 
erſte nie werden; indem jelbjt die umlaufenden Kapitalien des Land— 

baues zum größten Theile nit vor der Ernte, d. h. alfo jährlich 

nur einmal und in einem durch menſchliche Kunft faſt gar nicht 
zu bejchleunigenden Zeitpunkte, vom Boden getrennt werden können. ? 
Auch der Umftand ift hinderlich beim „Discontiren” der landwirth— 
ſchaftlichen Vorräthe, daß fie meift viel ſchwerer transportirt werden 
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und viel ſtärker im Preiſe ſchwanken, als die Producte anderer 

Gewerbe. Hauptſächlich aber ſpielt das Immobiliar in der Land— 
wirthſchaft eine beſonders überwiegende Rolle. Kapitalien, welche 

zu dauernder Verbeſſerung des Bodens angelegt ſind, verwachſen 

gewöhnlich ſo mit dieſem, daß ſie gar nicht unmittelbar wieder 
„herausgezogen,“ nur allmälich durch den Mehrertrag des Grund— 
ſtückes „getilgt“ werden können. Die zum Ankauf oder Erbſchafts— 
antritte des Gutes verwandten Kapitalien ſind offenbar im Beſitze 
des Landwirthes gar nicht mehr vorhanden. Am deutlichſten zeigt 
ſich dieß in den zahlreihen Fällen, wo die Verſchuldung eines 
Zandgutes ohne pofitive Zwiſchenkunft von Kapitalanleihen bloß. 
darauf berubet, daß der Verkäufer den rüdjtändigen Kaufſchilling, 

oder die Miterben ihre vom Annehmer gar nicht ausgezahlten Erb: 

theile bypothefarifch haben eintragen laffen. Hier wird das Land— 
gut jelbjt und die abgetrennten Theile jeines Werthes nur durch 
eine, immerhin fehr geläufige Rechtsfiction als Kapitalien be: 
trachtet. In al diefen Fällen muß die wirklihe Kündigung, wo: 

fern fie nicht durch ein neues Anlehn gleihjam parirt merden 
fann, den Landwirth in die größte Verlegenbeit ſetzen. Er wird 
in der Regel nur die ewige Verzinfung oder Tilgung durch eine 
Beitrente ficher verfprechen können.? In Bezug auf diefe Sicher— 
beit freilih ift der immobiliare, zumal Bodencredit wegen der 
Untransportirbarfeit, Unverftedbarfeit, großentheild auch Unzer: 
ftörbarfeit feiner Pfänder, wo nicht feiter, doch wenigſtens augen: 
Icheinlicher, als jede Art des mobiliaren oder gar nur perſön— 
lihen Credites. 

1 Credit agricole — credit foncier nah Wolowski: Journal des E. 
XXI, p. 19 fi. 

2 So 3. B. das Saatkorn. Die zur Düngung verwandten Kapitalien be— 
dürfen gemöhnli fogar mehrerer Jahre, um wieder eingezogen zu werben, 
Nur das Bieh und deffen Producte find beliebiger umzuſetzen. 

3 Die mittelalterlihen Darlehnsformen des Weddeſchates und Nentefaufes, 

mit ihrer Untündbarkeit von Seiten des Gläubiger8 (Bd. I, 8. 191), haben 

dieß Bedürfniß für ihre Zeit ganz wohl befriedigt. Alte Berfegung des Landes 
„auf Todſaat,“ wo der Gläubiger durch den Bezug der Früchte allmälich auch 

das Kapital getilgt erhielt: vgl. 3. Möfer Patr. Phant. II, 18. 19. Das 
holländische Gefetbuch von 1834 (Art. 1815) kennt den Rentefauf noch immer. 

Bon Rodbertus geiftvollem Plane, die ländlichen Grundſtücke bei der Ber: 

pfändung immer nur als Rentenfonds zu behandeln, f. unten $$. 138. 147, 
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Hypothekengeſetze. 

$. 128. 
Daß der Gläubiger vollfommen ficher gehe, muß der redliche 

Schuldner felbit im eigenen Intereſſe wünſchen. (Bd. I, $. 91.) 
Solche Sicherheit aber ift bei Darlehen auf verpfändete Grundftüde 
nur unter zwei Bedingungen vorhanden, abgejehen von der allge: 
meinen Vorausſetzung guter Schuldgefege und Schuldgerichte. 

A. Der Werth des Pfandes muß wenigftens den Betrag der 
Schuld deden. Alſo Abſchätzung des verpfändeten Gutes im Augen: 

blide der Darleihe; Erwägung aller Möglichkeiten, welche vefjen 

Preis in Zukunft ändern können;! Vorficht, lieber zu wenig, als 
zu viel zu wagen. 

B. Sodann aber muß der Gläubiger gewiß fein, daß Feine, 
bei Gewährung des Darlehns unvorhergefehenen Anfprüche Anderer 

an das Pfand feine Rechnung durchkreuzen. Alfo namentlih, daß 

der Schuldner (als Eigenthümer 2c.) wirklich befugt iſt ihm zu ver- 
pfänden; daß ihm Feine früheren Gläubiger verfchwiegen,, Feine ſpä— 
teren gleichgeftellt oder gar vorgezogen werden können. 

Während die Prüfung des Verhältnifjes A. eine rein öfonomifche 

ift, kann die Sicherheit B. nur durch Gefeße verfchafft werden: Ge: 
jeße, daß jede Uebertragung und dingliche Belaftung, zumal Verpfän- 
dung von Grundeigenthum nur durch einen öffentlichen Act gültig wird, 
(Bublicität); daß jedes Pfandrecht in beftimmter Größe an einem 
beftimmten, unzweifelhaften Gegenftande haftet, (Specialität); end— 
ih daß jede frühere Verpfändung defjelben Gutes ver fpätern beim 
Goncurje vorgeht. (PBriorität.) Denn Verpfändungen des Geſammt— 
vermögens (Generalbypothefen) würden nicht allein mit ven Special: 

hypotheken auf einzelne Beitandtheile deſſelben leicht in gefährlichen 
Gonflict gerathen, ſondern auch, bei der Unbejtimmtheit des Pfand: 

gegenftandes, die unter A. befchriebene Erwägung nie zu einer ganz 
fihern werben laſſen.? Eben daſſelbe gilt von dem Falle, wo ein 

früher beftelltes Pfandrecht auf Feine genau bejtimmte Forderungs: 
ſumme lautet. 

1 Wenn 3. B. in Zeiten allgemeiner Creditnoth zum gerichtlichen Verkauf 

mitßte gefchritten werben. 

2 Etwas minder bedenklich ift das öfterreichiiche „Simultanprincip,” wonad) 
dem Gläubiger fiir diefelde Forderung mehrere Grundſtücke zugleich verpfändet 

werden können. 
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g. 129. 
Die vornehmſten Völker, des Alterthums wie der neuern Zeit, 

haben auf den früheren Entwicklungsſtufen ihrer Landwirthſchaft 

ein Creditſyſtem gehabt, welches den eben erwähnten Forderungen 

ziemlich entſprach. Als bei den Germanen im Mittelalter 
Verpfändungen üblich wurden,! geſchah dieß immer in der Weiſe, 

daß der Gläubiger ſelbſt in den Beſitz des Pfandes kam: alſo bei 
Mobilien in der Form des Fauſtpfandes, bei Immobilien entweder 
als eine Art Verkauf an den Gläubiger, der aber durch Wiederzah— 

lung des Kaufſchillings rüdgängig werden ſoll (Sabung), oder jo, daß 
eine Rente als Neallaft auf das verpfändete Grundftüc gelegt und 

eine Art von Gutsherrlichteit des Gläubigers damit verbunden wurde. " 
(Rentekauf.)? In beiden Fällen aljo die vollkommenſte Epecialität des 

Pfandrechtes. Prioritätsftreitigkeiten mehrerer Pfandgläubiger waren 

faum denfbar;? und dem Grundfage der Rublicität dadurch genügt, 

daß jede Eigenthbumsübertragung und Pfandbeftellung an Immo— 

bilien ? vor der als Gericht verfammelten Volksgemeinde vom Richter 
verfündigt® werden mußte, und erft hierdurch nach einer kurzen 

Verjährungsfriſt Unanfechtbarkeit gegen die Anſprüche Dritter ge: 
wann. — Viel Aehnliches hiermit findet fih im ältern römischen 

Rechte, wo die lange Zeit allein üblihen Formen der Verpfändung 
im Fauftpfande und Fiduciarverfaufe beftanden. Dem Grundſatze 
der Specialität widerfprach e3 freilich, daß feit der Lex Poetelia 
das ganze Vermögen verpfändet werden konnte. (J. 314 v. Chr.) 
Dagegen war der Vertrag (lex commissoria) erlaubt, wonach 
ver Gläubiger im Falle der Säumigkeit das Pfandobject fofort für 
fich behalten durfte. 6 Wie jede Eigenthumsübertragung, fo konnte 
auch die Verpfändung urjprünglid nur in der Volfsverfammlung 
gejchehen, woraus fich ſpäter, den 5 Genturienklaffen gemäß, die 
5 Hafliichen Zeugen unter Borfit des libripens enttidelten. 8 

I Bgl. ſchon Marculf. Form.. App. I, No. 50. L, Alam. 86,2. L. Fris. 
Add. 9. L. Longob. II, 21,1. 

2 Auch das englifche mortgage, mortuum vadium bedeutet urjpränglich 
einen Berfauf auf Wiederlöfung (Littleton Of tenures, trad. par Honard, Sect. 

332), weßhalb Glanvilla De legg. Angliae X, 6 Berfauf und Berpfändung 

wejentlich gleichitellt. Vom gleichzeitigen franzöſiſchen Rechte ſ. Merlin Répert. 
V,p. 411; vom dänifchen Kolderup Rofenvinge, $. 23. 61. Da die älteren 
Rechte des Mittelalters den Erben nur aus dem Mobiliarvermögen zwingen 
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die perfönlihen Schulden feines Erblaffers zu beftreiten, fo waren Satung, 

Rentefauf ꝛc. jehr nöthige Formen, das Darlehn über den Tod des Schuldners 
hinaus ficher zu ftellen. 

3 Beim Concurfe verfchiedener Rentefäufer mußte der jüngfte, wenn er fein 

Recht nicht verlieren wollte, „ih der Sache unterwinden;“ that er dieß nicht, 
fo lag e8 dem vorjüngften ob, der aber nur für die Älteren Renten haftete 
u. ſ. w. So daß jede neue Rente die Sicherheit der Älteren vergrößerte, 

I Don den erjchwerenden Förmlichfeiten diefer Auflaffung beim „Eigen,“ 

die auch nur im „echten Ding“ erfolgen Fonnte, ſ. Sachfenfp. I, 52; Schwa— 

benip. 22 Lassb. Bei fahrender Habe viel weniger umftändlich: vgl. Eichhorn 
D. St. und R. ©. II, 8. 358. 

5 In ſchreibſeligen Zeiten wurde aus diefer Proclamation die Intabulation 
vor Gericht in ein üffentlihes Buch (Hamburgifches Stadterbebudh aus dem 

- 13. Jahrh.), was dann freilich nicht immer die Gültigfeit der Pfandbeftellung 
abjolut bedingte. Vgl. Wächter Geſch. des württ. P. R. I, ©. 86. 

6 Die mancipatio (oder in jure cessio) sub fiducija wurde mittelft Zah- 
fung der Schuld wieder rückgängig, entipricht aljo ganz der germanifchen Satzung, 
Pignus a pugno! Die Hypothefen hat erft (nach griechiſchem Vorbilde) das 
prätorifche Recht aufgebracht. Indeſſen fpielt noch in Ciceros Werfen der Fidu- 
ciarverfauf eine viel bedeutendere Rolle; und die Beifügung der 1. commissoria 
mag fehr üblich geweſen fein: vgl. Cato de re rust. 146, 2; Cic. ad. Fam. 
XIII, 56 mit VII, 12; de off. III, 17; de nat. Deorum III, 30; pro Rose. 

com. 6; pro Caec. 3; pro Flacco 21. 

7 In Griehenland war e8 ſchon vor Solon jehr gewöhnlih, an den 

Eingang der Grundſtücke fog. öpovg zu ſetzen, fteinerne Pfeiler, worauf alle 

Hypothekſchulden verzeichnet ftanden. Vgl. Solon. Fragm. 28 ed. Bergk, Suidas 
v. öons. Böckh Staatshaush. der Ath. (2. Aufl.) I, S. 180. (Aehnliches noch 
jetst in Rom: Rom im J. 1833, ©. 51.) Sehr häufig war der Fibuciar- 

verfauf, Zopiov werpausvov Erd Avdeı. (Hermann Griech. Privatalterthiimer, 

8. 66, 9 fg.) Bon Gefegen, um jede Uebertragung de Grundeigenthums nur 

durch obrigkeitliche Publication gültig werden zu laſſen, ſ. Theophrast. b. 

Stobaeus Serm. XLIV, 22 und Hermann a. a. O. 8. 65, 5 ff. Etwas der 

lex commissoria Aehnliches: Demosth. adv. Spud., p. 1030 und Bekker 

Anecd. p. 249. Ein fürmliches Hypothefenbuh im neuern Sinne wird zu 

Chios erwähnt. (Aristot. Oecon. II, 13.) Nach Theophraft a. a. DO. fcheint 
dieß etwas Seltenes geweſen zu fein; doch zählt Ariftoteles die Führung ähnlicher 

Bücher unter den wejentlichen Zweigen der Beamtenthätigfeit auf. (Polit. VI, 4, 4.) 

8 Landverfäufe bei den Juden urfprünglich nur auf dem Marfte und in 
Gegenwart von 10 Xelteften erlaubt (I. Mofe 23. Ruth 4, 1 fg.); fpäter mit 
einer doppelten jchriftlichen Urkunde, deren eines Eremplar unter Aufficht der 

Obrigkeit ftand. (Feremia 32, 9 fi.) Bon Fiduciarverfäufen der Grundſtücke 

ſ. III. Moſe 25, 24 fi. 

$. 130. 

Seit dem Antritte der Weltherrichaft hat fi das römische 

Smmobiliarereditwefen merkwürdig verjchlechtert. E3 Fam allmälich 

\ % 
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eine Unzahl fog. ſtillſchweigender oder gejeglicher Pfandrechte auf, 

von welchen die meiften das ganze Vermögen des Schuldners um: 

faßten,! viele fogar, ohne Rückſicht auf die Zeit ihrer Entjtehung, 
vor allen nichtprivilegirten Pfandrechten ven Vorrang hatten. ? Beides 
zufammen mußte die Sicherheit des gemöhnlichen Hypothekengläu— 

bigers um fo leichter illuſoriſch machen, als die für den Credit jo 

wohlthätige lex commissoria von Conftantin M. verboten war. ? 
Und es ift gerade dieß entartete Pfandrecht des finfenden 

Alterthums, welches die meilten romanischen und germanifchen 

Völker am Schluffe des Mittelalter3 mit dem übrigen römischen 
Rechte angenommen haben. * Nicht ohne Widerfpruh, zumal von 
Seiten der Landtage;? doch aber im Ganzen dur das Zuſammen— 
wirken der Fürftenmacht, des Juriftenftandes und der neuern Bil: 

dung überhaupt, welche mehr und mehr auf das Mterthum zurüd: 
drängte, (Renaifjfance!) unmiderftehlih. 6 — Uebrigens kann die 
Ausartung des Jmmobiliarcreditwejens im fpätern Altertbume wie 

Mittelalter auf diefelben drei Urſachen zurüdgeführt werden. Die 

alte volfsthümliche Form der Publicität hatte mit dem Untergange 
der volfsthümlichen Gemeindeverfaffung ihren Boden verloren. An 
zeitgemäße Berjüngung verjelben war um fo weniger zu denken, 
je mehr das centralifirte Beamtenthum, welches jegt überwog, feine 

bevormundende Gewalt auszudehnen fuchte, ohne dabei doch von 
richtiger Einfiht in das Ganze der Volkswirthſchaft geleitet zu 
werden.” Im römiſchen Weltreihe war nur ein verhältnigmäßig 
fleiner Theil der Grundftüde wirkliches (quiritifches) Eigenthum, 
die Mehrzahl bloß (in bonis) beſeſſen, aljo den altcivilrechtlichen 

Geſchäften, wie z. B. dem Fiduciarverfaufe, unzugänglid. Im 
jpätern Mittelalter mußte gleichfalld die überwiegende Ausdehnung 

ver Leben, Feudafter und Todtenhandgüter ein gewaltiges Hinder— 
niß bilden für die zeitgemäße Fortbildung des landwirthichaftlichen 
Credites. Endlich aber fuchten die römischen Privaten ihren orbis 
terrarum viel mehr durch Steuerpachten, Bankiergefhäfte, über: 
haupt dur Handel auszubeuten, als durch Landwirthichaft. Dem 
egoiftifch Eurzfichtigen Kaufmanne ift aber ein jchlechtes Hypotheken— 

wejen gar nicht unlieb, weil die vorhandenen Kapitalien. dadurch 

weniger aus der Stadtwirthſchaft herausgelodt werden. Auch dieß 
wiederholte fih am Schluffe des Mittelalter, wo der Gewerb: 

fleiß und Handel ungleich energifcher aufblüheten und theild darum, 
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theil8 auch megen ihrer bequemern Steuergiebigfeit vom Staate 
viel mehr begünftigt wurden, als ver Landbau. (Mercantil: 
joftem !) 8 

1 Eine ſolche Generalhypothek (zuerft von Gajus erwähnt) hatte die Wir- 
fung, daß auch die einzelnen Sachen, melde der Schuldner aus feinem Ber- 

mögen veräußerte, dem Pfandnerus unterworfen blieben. (Just. Cod. VIII, 

14, 15. 26, 10; vgl. L. 15, 8. 1, Digest. XX, 1. L. 4 Dig. XX, 6.) 

? Schon unter Auguft feheint ein privilegium exigendi des Fiscus und 
der Ehefrau bejtanden zu haben; vor Ttajan erhielten Städte oder ganze Pro- 
vinzen durch befonderes Edict ähnliche Rechte. (Zimmern Römiſche Rechtsgeſch. 
II, ©. 260 fi.) Stillfchweigendes Pfandrecht des Fiscus am Vermögen der 

Steuerpflichtigen und derer, welche Verträge mit ihm gefchloffen hatten, feit 

Antoninus, mehr noch feit Caracalla. (L. 1. 2, Cod. Just. VIII, 15.) 
Fiscus semper habet ius pignoris. (L. 46, $. 3, Dig. XLIX, 14.) Seit 
M. Aurel ftillfchweigendes Pfandrecht deffen, welcher zur Ausbefferung eines 

Haufes Geld verliehen hat, an diefem Haufe. (L. 1, Dig. XX, 2.) Conftantin 
gab den Mindeln ein gefetliches Pfandredht am Vermögen des Bormundes 

(L. 20, Cod. V, 37); Juſtinian den Legataren an der Erbſchaft (L. 1, 2. 

Cod. VI, 43), den Ehefrauen wegen ihrer dos am Bermögen de3 Mannes 
(Cod. V, 13). Statt unferer Hypothekenbücher hatte man nur etwa Straf- 
gefege fir den fog. Stellionat (L. 3, Dig. XLVIT, 20) und Bevorzugung der» 

jenigen vertragsmäßigen Hypotheken, die in ordentlicher Urkunde beftellt waren. 
(L. 11, Cod. VIII, 18.) 

3 L. 3, Cod. VIII, 35. 

4 Generalpfandrechte zuerft bei Geiftlichen und von geiftlichen Gerichten ein- 
geführt. (Arnold Geſch. des Eigenth., S. 128.) Die römischen „verfchwiegent- 

lichen“ Pfandrechte fommen bereit3 im Stuttgarter Stadtrechte von 1492, im 

Freiburger Statut von 1520 u. A. m. vor. Die lex commissoria durch 
Reichs-Polizei O. von 1577 (XX, 5) verboten. Bon ihrer frühern Weblichkeit 

j. Riccius Num pactum comm. in Germania invalidum, Jenae 1743. 

5 In Württemberg ift das römische Hypothekenweſen erſt bei der dritten 
Revifion des Landrechtes durchgedrungen: Wächter Geſch. des württ. P. R. 1, 
©. 560 fi. 

6 Wenn auch das Inſtitut der gerichtlichen Intabulation vieler Orten be- 

ftehen blieb (in Württemberg vgl. Weishaar Württ. Privatrecht III, 8. 478), 
jo konnte es dem Eredite doch wenig nützen, weil die zahllofen ftillfchweigenden 
und Generalpfandredhte, die geftatteten Privathypothelen, Eigenthumsvorbehalte zc. 
damit concurrirten. England ift vom römiſchen HYypothefenwejen, wie über— 

haupt vom römifchen Rechte frei geblieben, obſchon die mittelalterliche Publi- 

cität und Specialität auch hier verloren ging. Dagegen erhielt ſich hier durch 

eine merkwürdige Entwidlung des Prioritätsgrundjages der Credit in leid» 

lichem Zuſtande. Es kann nämlich der erſte Hypothefengläubiger auch feinen 
jpäter entftandenen Forderungsrechten diefelbe Priorität fihern, was offenbar 

alle iibrigen Gläubiger fehr loſe ftellt. Wenn ein Grundeigenthiimer deßhalb 
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neue Darlehen braucht, fo wendet er fich gewöhnlich wieder an feinen erften 

Gläubiger, oder es übernimmt der neue Darleiher auf dem Wege der Ceſſion 
auch die Rechte der früheren. Pal. Fdinb. R., April 1830; July 1857, p. 103. 

In Norwegen unabgebrochene Fortdauer des altgermanifchen Pfandrechtes: val. 

II. Report of tlıe commissioners to inquire into the Jaw of real property, 

1830. App. p. 464 ff. 

* Dem bloßen Juriften wird das Pfandredht am ganzen Vermögen des 

Schuldners meift gerechter diinfen, als das an einzelnen PVermögensbeftand- 

theilen. it ev überdieß von polizeilicher Bevormundungsfucht erfüllt und Furz- 

fihtig genug, immer nur an das Nächſte zu denken, fo wird er auch für die 

ſtillſchweigenden und privilegirten Pfandrechte viel anführen fünnen. Wie es 

noch jett manchem franzöfifchen Juriſten bedenklich Scheint, Ehefrau und Mündel 

auf Eintragung einer Specialhypothef am Vermögen des Ehemannes und Vor— 

mundes zu vermweifen, ſ. Troplong Des privilöges et hypotheques I, Pr£f. 
p. LXII. Der Redacteur des Code Napol&on war genen das neuere Hypotheken— 

wejen, dem er vorwarf, die Seele alles Eredites, das perfönliche Vertrauen 

in Schatten zu ftelfen. (Journ. des Eeon., Nov. 1850.) &o hat Kunte 

(Inſtitutionen und Gefchichte des R. R., 1869, II, ©. 432 ff.) gewiß Recht, 

wenn er manche Eigenthlimlichkeiten der römischen Pfandrechtsentwicklung aus 

einer nationalen Borliebe fiir den perfönlichen Credit ableitet. 

8 Eine treffende Schilderung des neuern Hypothekenweſens vor der Reform 

ſ. Ned Das deutſche Eredit- und Hypothekenweſen, 1830. 32. 

8. 131. 
Das immer zunehmende Kapitalbevürfniß der Landwirthſchaft, 

der natürliche Wunsch jeder höhern Kulturftufe, alle taufchwerthen 

Güter auch umlaufsfähig zu machen, endlich der furchtbare Einfluf 
der allgemeinen Greditfrifen, melde den verſchuldeten Grundbefit 

nach großen Kriegen 2c. zu treffen pfleaten ($. 137.): alles dieß 

zufammen bat die neuere Öppothefenreform herbeigeführt. 

Das Weſentliche derſelben liegt in der Wiederbelebung und zeit: 

gemäßen Verwendung der uralten Grundfäße von Publicität, Spe— 
cialität und Priorität. 1? Mo die Reform confequent durchgeführt 
ift, da pflegt jeder Bezirk fein Hypothekenbuch und in demfelben 
jede Smmobiliareinheit 3 ihr befonveres Folio zu befigen. In der 
einen Rubrik ftehen Name und Ermerbtitel des Eigenthümers, in 
der zweiten alle Reallaften 2c., melde den Werth des Pfandes 

ſchmälern fünnen, in der dritten die Pfandſchulden.“ Alles, was 

im Hypothekenbuche enthalten ift, gilt zu Gunſten der gleichfalls 
darin verzeichneten Gläubiger als unanfechtbare Wahrbeit;? und 
fein privatrechtliches Verhältniß,“ das nicht im Buche jteht, kann 
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gegen ihre Anſprüche geltend gemacht werden. Namentlich iſt nur 
der im Hypothekenbuche als Eigenthümer genannte zur Aufnahme 

von Pfandſchulden berechtigt, daher ſich nach jedem Verkaufe der 

Käufer, nach jedem Erbfalle der Erbe erſt eintragen laſſen muß. 

Solange dieß nicht geſchehen iſt, haben ſie überhaupt noch kein 

dingliches Recht an dem Grundſtücke, ſondern nur einen perſön— 

lichen Anſpruch auf Eintragung.? Verjährung wird gegen das 

Hypothekenbuch gar nicht zugelaſſen. Auch kann von geſetzlichen 

Pfandrechten nur noch inſofern die Rede ſein, als gewiſſe Ver— 
hältniſſe zur Eintragung einer beſtimmten Forderungsſumme an 

einem beſtimmten Grundſtücke berechtigen oder verpflichten.® Sehr 

creditfichernd muß es wirken, wenn der Staat für die Mißgriffe 

feiner Hypothekenbeamten, deren Rechtsfolgen dieſe nicht felbit 
wieder gut machen fünnen, fubfiviäre Garantie leiftet. 

An vielen Staaten ift der Hypothekenbehörde neben der juri- 
ftifchen auch die ökonomische Sicherung der Gläubiger anbefohlen, 
fofern fie die Grundſtücke abihägen und nicht jenfeit3 einer gewiſſen 

Quote dieſes Schätzungswerthes Darleihen darauf geitatten foll. 

(Tarationgfvftem.)? Hiergegen ftreitet aber nicht bloß ver 

Grundfaß, daß Privatperfonen, wenn fie ihr eigenes Intereſſe 

überhaupt wahrnehmen fünnen, dafjelbe in der Negel beſſer wahr: 

nehmen, als bevormundende EtaatSbehörden, fondern mehr noch die 

aroße Wandelbarkeit der Bodenpreife. 1 Auch die ftärkfte Caution der 

Sppothefenbeamten würde bei allgemeinem Sinken der Grumdrente 

oder Steigen des Zinsfußes nicht von ferne zur Dedung des Scha— 

dens reihen. Und felbft eine eventuelle Haftverbindlichkeit von Ge— 
meinde oder Staat mindeftens dazu führen, daß nun die Abſchätzung 
in der Negel viel zu niedrig geſchähe, die Grundbefiger alfo in 

ihren Grebditoperationen ftatt gefördert nur gehemmt würden. 11 

Sedenfalls thut man wohl, das Hypothekarweſen nicht als Juſtiz-, 
fondern als Verwaltungsſache zu behandeln. '2 

1 Bol. Sir J. Steuart Principles III, 2, Ch. 7. IV, Ch. 2. 
2 Venedig hatte ſchon feit Anfang des 13. Jahrh, officielle Beglaubiger, 

esaminatori gehabt; 1258 fürmlihe Hypothekenbücher (notatorio delle notifi- 

eazioni) geftiftet, worin alle Anrechte, Forderungen ꝛc. an Grundſtücke mit 

Borzugskraft eingetragen werden follten. (vw. Raumer Geſch. der Hohenft. V, 

©. 236.) Im 17. Zahrh. war das holländifhe Hypothekenweſen berühmt: 
vgl. J. Child Discourse of trade, p. 67. Petty Several essays, p. 119 ff. 
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Frankreich ftellte 1553 in jedem bailliage einen greffier an, um alle Kauf- 
und Pfandverträge für Grundftüde zu regiftriren. (Keim der jegigen Hypo— 
thefenbewahrer!) Doc beichränkte fih die Maßregel wirklich faft nur darauf, 

Zwangsanleihen des Staates vorzubereiten. (Sismondi Hist. des Fr. XVII, 
p. 519 ff.) Colbert3 Edict von 1673 mit Publicität und Specialität (aus— 

genommen die gejeglichen Pfandrechte von Ehefrau und Minden, ſchon 1674 

widerrufen. Berfuch einer Reform im Junius 1771, weit conjequenter durch 

die Gejete vom 9. Meffidor III. und 11. Brum. VIl., gegen welche das Eyftem 

des Code C., Art. 2114 ff. in vieler Hinficht wieder einen Rüchkſchritt bildet. 

In Deutfchland hob die kurſächſiſche Proceßordnung von 1724 (Fit. 44 ff.) die 

geſetzlichen General: und Privat.H. auf, die jedoch 1734 wiederhergeftellt wurden. 

Confequenter hatte Preußen dem Reformgrundſatze gehuldigt: Concurs- und 
Hypothekenordnung 1722, jchlefiihe Hypoth. D. 1750, Hypoth. O. von 1783, 

neues H. Gejeg vom 24. Mai 1853. Defterreichifches bürgerliches Gejetbuch 

von 1811, Art. 321, nachdem in Böhmen und Mähren 1642, in anderen 

Provinzen feit 1730 Landtafeln (für die Rittergüter), nachmals auch Grund- 

und Stabtbücher eingefüihrt waren, in Ungarn erft feit 1850. Bayeriſches 

9. Geſetz 1822 (mit dem Commentare von Gönner II, 1823), wilrttembergifches 

1825, mecklenburgiſches 1829, weimarifches 1839, k. ſächſiſches 1843, naffanifches 

1851, beffen-darmftädtifches 1852, belgifches 1851. Wichtige Fritifche Auszüge 

von Mittermaier im Archiv f. ciwilift, Praris, Bd. XVII, XIX, XXVII, 

XXIX, XXXII—XXXVII. Salmour Notizie sopra le instituzione del 

credito agrario, Torino -1845. 

3 Außer eigentlihen Grundſtücken, Häufern zc., fünnen auch Zehnten, Erb» 

pachtungen u. dgl. m. (Holland), ferner Realbankgerechtigkeiten (f. ſächſiſches 

Geſetz, 5. 49) ein Folio erhalten. Vgl. preuß. H. O. 1, 14. Bon jelbft leuchtet 
ein, wie fehr die beliebige Theilbarkeit der Grundftiide ein gutes Hypotheken— 

igftem erfchwert. In Preußen gab es 1852 2020509 H. Folien, im Bezirke 
Halberftadt eins auf je 3 Bewohner, im Bezirke Ehrenbreitftein auf je 67. 

(Amtl. Tabellen, 1853, IV, ©. 601.) In Frankreich follen bei Immobiliar— 

concurjen die Gläubiger durchſchnittlich nur 60 Proc, ihrer Forderung erhalten. 

Zum Theil eine Folge der hohen Gerichtsfoften, welche 1850 bei den Concurs— 

verfäufen 
unter 501 Fr. 112 Proc. betrugen, 

zu 501— 1000 „ 5 „ 

„ 1000— 2000 25—26 „ 

„ 5000-—10000 „ 10-11 „ 

(Piogey De l’influence des lois de proc&dure eivile sur le er&dit foncier 

en France, 1854.) — Wo e8 feine gefchloffenen Gitter gibt, und bei fchon 

vorhandener ftarfer Parcellirung mag das franzöfiiche Syftem der Perſonalfolien 

zwedmäßig fein, obſchon es fonft dem realen Charakter des ganzen H. Weſens 

offenbar widerfpricht. Andererfeits bilden allgemeine Bermeffungen, Kartirungen 

und Abſchätzungen der Grundftücde zu Stener-, Aſſecuranz-, Gemeintheilungs-, 

Zufammenlegungszweden ac. auch für die H. Reform eine vortreffliche Unterlage... 

4 So namentlich in Preußen ſchon 1783, in Bayern, Medienburg u. A. m. 

‚ Zur zweiten Nubrit gehören u. U. die Altentheilsberehtigungen. 
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5 Nach dem preuß. Gejete von 1853 ($. 15) fünnen einem Dritten, wel: 

‘her bona fide iiber, eine im H. Buche eingetragene Poft mit dem als Ceſſio— 

var, Erben oder fonftigen Erwerber eingetragenen Inhaber der betreffenden 
Urkunde fich eingelaffen hat, feine die Berechtigung feines Auctors betreffenden 
Einwendungen entgegengejegt werden, welche nicht aus der Urkunde oder dem 

9. Buche erhellen. 

6 In Medlenburg ($. 38) haben den Borrang im Concurfe vor den H. Buch— 
jhulden nur die Concurskoſten, fowie von den Landesftenern und Reallaften die 

aus dem laufenden Jahre und den beiden leßtvergangenen. 

7 Bluntſchli Deutjches Privatreht I, ©. 302 nennt deßhalb die Inta— 

bulation die moderne Yorm der EigenthHumsübertragung von Grundftücden, 
Es gibt indeß zwei verjchiedene Syfteme, deren Bequemlichkeit fi) umgekehrt ver- 

hält, wie die Sicherheit. Nach der in Defterreih, Preußen, Bayern, Sadjien, 

Württemberg, Medlenburg, Weimar 2c. herrſchenden Anficht muß die H. Behörde 
die Rechtmäßigkeit aller eingetragenen Acte verbüirgen, was dann oft zu Bedent: 
lichkeiten, Berzögerungen ꝛc. führt. Nach dem franzöfiihen Syſteme (wofür ſich 

auch in Preußen kürzlich viele Stimmen ausgeſprochen haben), verbürgt die 

Eintragung nur, daß dem Willen der Eintragenden gemäß verfahren worden. 
Freilih wird nun in Frankreich geklagt, daß häufig Nichteigenthiimer (Pächter, 

geweſene Eigenthümer 2c.) ein Grundſtück betrügerifcher Weile mit Hypotheken 
bejchweren. Vgl. Troplong Des privilöges et hypotih&ques, I, Pref.; Wo- 
lowski Revue de legislation et jurispr., 1834, 1.; die Gutachten der Gerichts- 
höfe in Documents relatifs au regime hypothecaire publies par ordre du 

Garde des Sceaux, III, 1844. ©. vom 17. Jan. 1855 fiber die Nothwendig- 

feit der Trangfcription bei Eigenthumsübertragungen. Die neuen englifchen 
Hypothelenbücher kennen zwar den Vorrang der intabulirten Schulden vor den - 
nichtintabulirten. Aber die Eigenthümer können den Namen des Grundftiides 
wechjeln, und dann auf dafjelbe Pfand mehrere Anleihen machen. (Cane On 

the registration of deeds in Ireland, 1861.) Die Gefahr, durch unbedingte 

Geltung aller H. Bucheinträge das formale Recht über das materielle zu feten, 
will Mittermaier dadurch befeitigen, daß die Eintragung entweder wahrhaft 
öffentlich fein, oder erft nad Jahr und Tag unanfechtbar werden fol. (Archiv 
für ciwilift. Pr. XXXIV, ©. 256.) Wirklich find dur die neueren Entwid- 

lungen der Preffe, Verkehrsmittel ꝛc. die jehr langen Verjährungsfriften ebenfo 

überflüffig geworden, wie fie es im Mittelalter durch die locale Natur der 

meiften Gejchäfte waren. 

8 Wie jehr die Hypothelenreform den Credit befördert, fieht man 3. B. aus 

dem wilrttembergifchen ©. vom 28. Nov. 1833, welches die früher nöthige drei- 

fache Berfiherung bei der Anlage pflegihaftlicher Kapitalien auf eine doppelte, 
ja anderthalbfadhe herabjeßt. 

9 In Wüttemberg Schägung „nad den laufenden Preifen“: ©. von 1825, 

$. 184. Schätzung in Bayern (Art. 132), Frankreich (Art. 2165) und allen 

übrigen Ländern des franzöfifhen Rechts. In Naffau dürfen Mindelfapitalien 

nur da hypothekariſch angelegt werden, mo das Unterpfand wenigfteng doppelten 

Schäßungswerth hat; dispofitionsfähige Gläubiger find in diefer Hinficht frei, 
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(G. von 1851, 8. 11.) Hier und da iſt das Tarſyſtem ein Ueberreſt des Lehn— 

wejens, wo dem Bafallen die Terpfändung ſeines Gutes ohne Tehnsherrlicen 

Conſens verboten war, diefer Conſens aber in gewiſſer Rüdficht eine Garantie 

enthielt. (Lot Revifion der Grundbegriffe II, ©. 267.) 

10 Befonders in fornausführenden Ländern. In der Provinz Preußen wurden 

Güter, die 1817 150— 180000 Thlr. gefoftet hatten, 1825 zu 30—40U00 Thlr. 
verlauft. In den holfteinifchen und hannoverſchen Marjchen ſank der ‘Preis gleich- 

zeitig um 50 Proc. (Gülih Geſch. Darjtellung II, ©. 400.) 

11 In Schaffhaufen haftet der tarirende Gemeinderath ſolidariſch für 50 Proc, 

des Schätungswerthes; die Haftverbindlichkeit dauert 6 Fahre, innerhalb diefer 

Zeit aber geht fie auch auf die Erben über. (Im Thurn E. Schaffhaufen, 

©. 53. 150.) Die thurgauifchen Gemeinderäthe haften nur 3%. lang für ihre 

Taration; nad Ablauf diefer Frift begehrt aber der Pfandgläubiger meift eine 

neue Schäßung, jo daß der Gemeinderath von feiner Haftverbindlichkeit nie vecht 

losfommt. Daher find die Schätungen meijt jo niedrig, daß die Mehrzahl der 

Gläubiger und Schuldner gar nicht darauf auträgt. (Pupifofer C. Thurgau, 

©. 209.) — Ganz unbedenklich ift e8, wenn der Gläubiger auch die Steuer- 

fatafter- und Brandverfiherungstare des Grundſtückes im H. Buche notirt findet, 

nur ohne materielle Berbürgung der buchführenden Behörde. 
12 Zu einem guten H. Beamten gehört namentlich dreierlei; national- 

ökonomisch wohlverftandenes Intereſſe an der Hebung des NRealcredites in jeinem 

Bezirke; juriftiihe Bildung, um die Rechtmäßigkeit der einzutragenden Acte zu 
beurtheilen; genaue Localkenntniß, die um jo ſchwieriger ijt, je parcellirter der 
Grundbefig. Das zweite und dritte Erforderniß umfaßt natürlich dejto mehr, 

je weiter die causae cognitio und Haftverbindlichkeit de Beamten reicht. Am 

eriten läßt fich Alles vereinigt erwarten bei Gemeinderäthen größerer Communen, 

wie fi denn bei ſolchen auch die mittelalteriichen Formen des Realcredites am 

meiften fortentwidelt haben. Die Sprengel der franzöfifhen H. Bewahrer (oft 

100 bis 150000 Menjchen), find gewiß zu groß. Wo hingegen ein Kleines 
Land wenig parcellirt ift, und kein Taxationsſyſtem herrſcht, kann das H. Weſen 

verhältnigmäßig centralifirt werden. So hat in Medlenburg die Lehnkammer 

für alle Lehngüter die H. Buchführung. 

$. 132. 

Eine mittelbar wie unmittelbar jo tiefgreifende Reform kann 

nie ohne Widerftand vor fi geben; und es ijt eben die 

Mannichfaltigkeit und Stärke der gegnerijchen Kräfte, weßhalb in 
den meijten Ländern noch Feine völlig conjequente Durchführung 

gelungen. Zunächſt opponirten ſich gewöhnlih viele Juriften: 
und zwar nicht allein aus blinder Anhänglichkeit an römiſche Be- 
griffe, oder gar aus Furcht, die Vereinfahung des Hypotheken: 
wejens möchte ihnen die einträglichften Kapitalvermittelungen und 
Schuldprocefje nehmen; fondern weil in der That eine große Menge 
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von anderen Nechtsverhältniffen durch die Hppothefenreform mit: 

umgejtaltet wird. ! — Auch den großen arijtofratiihen Grund: 
befigern war jie häufig unlieb, weil faft immer einzelne hervor: 
vagende Mitglieder diefes Standes beim Echeine des Reichthums 
bochverfchuldet find, und das Licht der Deffentlichkeit ſcheuen.“ 
Wer aber durch Aufvedung feines wahren Zuftandes fürchten muß, 

jeine Kafte zu verlieren, der kann im Ernſt unmöglich ein arijto: 
fratifches Element, jondern nur ein Barafit der Ariftofratie 

genannt werden, Eo läßt fi) allerdings auch nicht leugnen, daß 
jede Berbefjerung des Immobiliareredites dem leichtfinnigen Edel: 

manne gejtattet, ji und jein Haus früher zu Grunde zu richten. 

Alein Werkzeuge, die für ven jchlechten Wirth gar nichts Gefähr: 
lihes haben, würden auch dem guten Wirthe nicht viel nützen 
können.“ Die Macht des Eredites, wie überhaupt des Kapitals, 

hängt wejentlich mit dem Bürgerthbume zufammen. Wäre deßhalb 

noch gar fein Eredit vorhanden, jo möchte das für die relative 
Stellung der Ariftofratie erjprießlich fein. Nun aber thut fie wohl, 

das neue, unwiderruflich vorhandene Gebiet nicht blindlings zu 
verſchmähen, ſondern ſich dejjelben wo möglich vor Anderen zu be: 
mächtigen. * Wo fein gutes Hypothefenwejen, da werden die bürger: 
lichen Gewerbe dem adeligen Landbau leicht noch rafcher über ven 
Kopf wachjen! Biel eher könnte ſich der gewerbliche und Fauf- 

männiſche Credit beſchweren, daß ihm durch die Hypothekenreform 

das gewohnte Angebot von Kapitalien verkürzt werde; und in der 

That ilt es nothwendig, jobald man unnatürliche Einfeitigkeit der 
volkswirthſchaftlichen Entwidlung vermeiden will, dem guten Hypo— 
thefenrechte ein gutes Wechjelrecht parallel geben zu laſſen. — En: 
lich dürften au, wenigſtens gegen die Deffentlichkeit des neuern 

Hypothekenweſens, manche Bedenken ver Freiheit erhoben werden. 

Jedes Grundbefigerd Vermögen liegt nun dem Auge der Behörde 

offen, mas bei einem jchlechten Steuerjyjteme, wohl gar Branp- 
ſchatzungen durch Krieg oder Aufruhr, entjeglich gemißgbraucht werden 

kann.d Mit einem Worte, nur wo die Freiheit gejichert it, kann 

die volle Deffentlichkeit ertragen werden. Ohne jene ift diefe nur 
eine neue VBerfchärfung der Staatsallmadıt. ® 

I &o z. B. das Necht der Uebertragung von Grundeigenthum, das eheliche 

Güterrecht, Vormundſchafts-, Berjährungs-, ja Erbrecht. Vieler Orten hat die 
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Hypothefenreform die Abneigung zur Uebernahme von Bormundichaften größer 
gemacht. R 

2 Für Publicität der H. waren Sülly und Türgot, wie Eolbert; alle drei 
aber fjcheiterten am Widerwillen des Adels, obſchon Colbert in feinem Auf— 

bebungsedicte des Edictes von 1673 den Krieg ald Vorwand benugte. Auch 
Dagueffeau meinte, die Oeffentlichkeit der H. werde viele Familien zu Grunde 
richten. Nod vor Kurzem wurde in England Lord Campbells Plan, alle Land» 

contracte 2c. regiftriren zu laffen, durd die unmwiffende Zähigfeit der Grund- 
befiger mit großer Majorität verworfen. Vgl. J. 8. Mill Principles V, Ch. 8, 3. 

3 Als im preuß. Polen das neue preußiſche H. Wefen eingeführt wurde, fant 

der Zinsfuß plößlih von 8 auf 6 Proc. (v. Schlözer Anfangsgründe II, ©. 76.) 

Im 5%. 1830 bereitete Fürft Ezartorgsfi den polnischen Aufftand namentlich 

dadurd vor, daß er feine in Rußland belegenen Güter mit mehreren Millionen 
hypothekariſch belaftete. (Bluntjchli-Brater Staatöwörterbud II, ©. 643.) 

4 Das Schießpulver hat befanntlich das Ritterweſen geftürzt, und der Buch— 

druck die Hierarchie untergraben. Wollte man deßhalb dem reitaurationsluftigen 
Adel rathen, wieder mit Lanze und Armbruſt zu Felde zu gehen, oder den 
Jeſuiten, auf die Preffe zu verzichten? 

5 Wie leicht kann die obrigkeitliche Jntabulation, zumal wo dag Abſchätzungs- 
princip mit Garantie befteht, in willfürliche Ertheilung oder Berfagung eines 

Conſenſes ausarten? 

6 Im Zeitalter des vorzugsweiſe jog. Abjolutismus war die Unvollfommen: 

heit der Staatsmafchinerie das vornchmite Sicherungsmittel der Freiheit, 

Ereditvereine und Hypothekenbanken. 

$. 133. 
Wie die Zettelbanfen den Gipfel des mobiliaren Credites 

bilden, jo die landwirtbichaftlichen Ereditvereine und Hypotheken: 
banken den Gipfel des immobiliaren. In allen diefen Fällen wird 
der Credit des Einzelnen dadurd bemweglicher gemacht, daß ein 
größerer Echuloner mit einer mehr notoriihen Greditwürdigfeit 
zwifchen ihn und ven Gläubiger tritt. 

Die landwirthſchaftlichen Creditvereine! find eine 
Chöpfung Frievrihs M.? Es waren urſprünglich die Ritterguts: 
befiger einer Provinz, die unter Auffiht des Staates ? zum Ber: 

eine zufammentraten. Der Verein follte wo möglich die einzige 
Mittelsperfon zwiichen jeinen Mitglievern und den Hypothekengläu— 

bigern bilden. * Er ftellte alfo die Schuldurkunden (Bfandbriefe) 

in jeinem eigenen Namen aus, wie auch die VBerzinfung und 

Tilgung durch feine Kafjen erfolgte. Die Aufnahme der Anleihen 

durch Verkauf der Pfandbriefe an die Kapitaliften geſchah entweder 

von Seiten des Vereins, oder aber durch die Fapitalbedürftigen 
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Mitglieder ſelbſt, gewöhnlich mit feſtem Zinsfuße, aber ſchwan— 
kendem Kapitalcurfe.” Zur Sicherheit der Gläubiger und zunächſt 
der Vereinskaſſe hafteten alle Güter hypothekariſch und ſolidariſch. 
Keinenfal3 durfte die Summe der Pfandbriefe die Summe der 

Hypothefenforderungen überfteigen. Seve8 Gut murde von den 
Bereinsbehörden abgefhägt,® und nur bis zu einer gewifjen Duote 
des Schäßungswerthes, früher gewöhnlich bis zur Hälfte,? Dar: 
leben darauf geftattet. Je raſcher die Volkswirthſchaft fortjchreitet 
und je geringeren Schwankungen erfahrungsmäßig die Güterpreije 
unterliegen, um jo weiter kann die Beleihungsgränze ausgedehnt 
werden. Jedenfalls darf die Taration nur folche Preiselemente 

berüdfichtigen, die untrennbar mit dem Gute verbunden find; aljo 

3. B. einträgliche Realrechte wohl, nicht aber Waldbeſtände, Inven— 
tarftüde oder Eigenſchaften, die mit der Perſon des Wirthes zu: 
fammenhängen. 1° Blieb ein Mitglied mit feinen Zahlungen an 

die Vereinskaſſe im Rückſtand, fo wurde zu fchleuniger Erecution, 
Gequeitration !! und gerichtlichem Verkaufe gefchritten. Dagegen 
hatte Niemand bei pünktliher Innehaltung feiner Verbindlichkeiten 
eine Kündigung von Seiten des Vereins zu fürchten. Kündigten 
die Gläubiger, jo mußte der Verein fie durch anderweitige An 

leihen 2c. zufrieden ftellen. 

1 Ein Vorſpiel der ritterfchaftlichen Erebitvereine ift der Schwur der Nitter- 
ihaft auf dem Stettiner Landtage von 1602, denjenigen, der richtige Schulden 
nicht prompt bezahlen werde, für einen Unmann, Schelm und Böfewicht zu halten 

und mit ihm weder zu effen noch zu trinken, (Per Leben Steins II, ©. 156.) 

2 Große Creditnoth der ſchleſiſchen Rittergutsbefier nach dem fiebenjährigen 
Kriege. Diefer hatte fie zu einer Menge von Anleihen genöthigt, die in ſchlechtem 
Gelde aufgenommen waren, jett aber in gutem Gelde verzinst und getilgt 
werden ſollten. Die Einziehung des ſchlechten Geldes verminderte zunächſt die 

Maſſe der umlaufenden Kapitalien, von welchen überdieß viele zum Wieberauf- 

bau ftädtifher Häufer, zur Etablirung bürgerliher Ehepaare ꝛc. abgerufen 
wurden. Auch das Sinken der Kornpreife mußte die Gutsherren in Berlegen- 

beit fetten. Man konnte nicht leicht unter 10 Proc. jährlider Zinfen und 2 

bi8 3 Proc. Maflergebühr Kapital befommen. (v. Struenjee Abhandl. über 

wichtige Gegenftände der Staatswirthich., 1800, I, pr.) Den erjten ‘Plan des 

E. V. legte der Berliner Kaufmann Büring vor, ward aber 31. März 1767 
damit abgewiejen. Doch kam die wirkliche Errichtung der ſchleſiſchen „Lands 

ſchaft“ 1769 im Weſentlichen darauf zurück. Vgl. Beitrag zur Geſch. der land- 

ihaftlichen Ereditiyfteme, in den fchlefifchen Provinzialblättern, 1803. — Spä- 

tere Anftalten derfelben Art find für die Kur- und Neumark 1777, Pommern 

Roſcher, Eyftem der Volkswirthſchaft. II. 27 
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1780, Hamburg 1782 (Schlöger Etaatsanzeigen III, S. 182 ff.), Weftpreußen 

1787, Oftpreußen 1788, Lüneburg 1791, Ejfthland, Liefland und Curland 

1803, Schleswig-Holftein 1811, Medienburg 1818 (neu 1840), Poſen 1822, 

Öroningen 1823, Polen 1825 (neu 1838), Württemberg 1825, Calenberg, 

Grubenhagen und Hildesheim 1825, Bremen und Berden 1826, Galizien 1841, 
8. Sachſen (erbländifche Kreife) 1844, Dänemark 1850 errichtet. Mehrere 

ältere Statuten abgebrudt in v. Berg Handbuch des teutjchen Polizeirechts, 
Br. V, ©. 49 fi. 

3 Nach dem märkifhen Statute ($. 20) „hoffen die Stände, der König 
werde ihnen erlauben, den kön. Commiffarius vorzufchlagen.“ Uebrigens gab 
in Preußen der Etaat einen Beitrag zum Refervefonds. 

4 Wenn ein Befiger eintrat, deffen Gut ſchon mit früheren Hypotheken 

belaftet war, jo liebte der Berein diefe vorher abzulöfen, damit er jedenfalls 

der erfte Hypothefengläubiger wurde. 
5 Hier und dort war es Sitte, jeden Pfandbrief mit einem einzelnen Gute 

in Verbindung zu ſetzen, wodurd aber die Sicherheit nicht größer, nur bie 

Eirculationsfähigkeit des Papiers Heiner werden konnte, Auch wird fich der 
betreffende Gutseigenthümer alsdann nur durch fürmliche Kündigung und Heim- 
zahlung nad dem Nominalmerthe von feiner Schuld befreien können, jelbft 

wenn der gejunfene Curs der Pfandbriefe noch jo ſehr zur Tilgung durch 

Börſenrückkauf einladen jollte. 

6 Beim Verlaufe durch die Mitglieder ſelbſt kann der Eurs leicht ftärfer 

gedrückt werden, als wenn die kaufmänniſch gelibteren Bereinsbeamten dieß 
beforgen. Die ungariſche Bodencreditanftalt jchreibt daher das letztere allgemein 
vor, nachdem man gerade hier beim Celbftverlaufe der Grundentlaftungsobli- 

gationen durch die Gutsherren traurige Erfahrungen gemacht hatte. 

7 Die Frage, ob man beim Steigen des landesüblichen Zinsfußes lieber 
unmittelbar auch den Zinsfuß der neuen Schuldurfunden erhöhen, oder aber 

diefe Urkunden mit feftem Nominalzinsfuße unter dem Nominalfapitalwerthe los— 

ſchlagen joll, beantwortet fi für Pfandbriefe ebenjo, wie für Etaatsanleihen. 

Im erften alle ift die Verwaltung mühjamer, die Tilgung aber leichter, 

und man bleibt im Stande, jedes neue Sinken des Zinsfußes in kurzer Frift 
zu benugen. 

8 Der hamburgiſche C. V. von 1782 ließ die Abfhägung alle 5 Jahre 
wiederholen. ($. 57.) 

I Bon den preußifchen Creditvereinen beleihet der oftpreußifche big 2/, des 

Tarwerthes; jetst auch der ſchleſiſche (jeit 1849), pommerfche (ſeit 1857), Fur: 

und neumärkifhe. Der hamburgiſche C. V. ging bis zu 3/4 ($. 36); der efth- 

ländifche bis 2/. ($. 69.) Der mecklenburgiſche C. B. verdoppelte 1857 feine 

Tare und dehnte zugleich die Beleihungsgränze von 1/, auf 2/5 aus. Die 
preußifchen landſchaftlichen Taren find übrigens jo behutjam, daß zuweilen bei 

der Subhaftirung mehr als das Fünffache erzielt worden ift (Enquete von 1868, 

©. 117). Allerdings thut man in Ländern mit überwiegender Landwirthichaft, 
Kornausfuhr zc. wohl, die Gränze eng zu fteden. 

10 Eine richtige Werthihätung von Sandglitern wird je nach dem Zwecke, 
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der fie veranlaßt, zu ganz verjchiedenen Summen führen. Der Verpächter hat 

dabei den mittlern Ertrag für die nächfte Zeit im Auge, der Berfäufer den 
mittlern Ertrag überhaupt, der hochbegabte Pächter oder Käufer den höchſtmög— 

lihen Ertrag für die nächſte Zeit oder für immer, der Hypothefengläubiger den 

geringften fichern Ertrag. (Rau Lehrbuch III, 8. 122.) Der franzöfiihe Credit 

foncier beleihet Forften- und Weinberge nur bis zu 1/, ihres Tarwerthes. 

Selbft der Boden der Wälder muß niedrig tayirt werden, da es nad der Ab- 
holzung viel Eoftet, ihn in Aderland zu verwandeln. v. Rabe möchte Land 
1. Claſſe Forftgrund nur mit 4 Thlr. per Morgen beleihen, Adergrund mit 
45 Thlr. (Enquöte, ©. 52.) v. Bülow-Cummerow, Web. Preußens landw. 

€. V. (1843), klagt mit Recht darüber, daß man bei der Abihätung viel zu 
viel auf den augenblidlihen Stand der Wirthichaft gefehen (vgl. ſchon Thaer 

Landw. Gewerbslehre, 8. 112), während gerade bei zuridgeblicbener Wirth- 

ſchaft productive Anleihen noch den weiteften Spielraum haben fünnen. Kleine 

Forften, die feine geregelte Bewirthichaftung zulaffen, mödte B. C. gar nicht 
berüdfichtigen. 

11 Die Sequeftration, bis zur vollen Befriedigung des C. V. fortgefett, 

hat nur zu Häufig den Ruin des Befiers zur Folge (Weidemann Krit. Be- 
leuchtung des fchlefifchen Landſchaftsſyſtems, 1835, S. 21 ff) Doch hält es 

v. Borries für unmöglib, ohne das Damoklesſchwert des Sequeſters dem 

Schuldner Unkündbarkeit zu gewähren. (Enquäte, S. 195.) Uebrigens war 
es im M. Alter nicht felten, daß eine verfchuldete Familie fich einen Mönch 

exbat, um ihr Bermögen einftweilen von diefem fequeftriren zu laffen. (Bodmann 

Rheingauifche Alterth., S. 760.) 

$. 134. 

So bedeutſam der politifhe Halt ift, welchen die ritterfchaft- 
lihen Ereditvereine dem Stande großer Landbefiger geben fünnen, ! 
fo hat fih die Hoffnung, daß fie unmittelbar deſſen Schulvenlaft 
verminderten, doch in der Regel nicht bewährt. ? Selbſt wo vie 

Amortifation dur die Statuten erzwungen wird, Tann fie jeden 
Augenblid durch neue Anlehen, welde der Greditverein bis zur 
ftatutenmäßigen Duote des Schäßungswerthes nicht verweigern darf, 

eludirt werden. Und es liegt namentlich in einem Steigen des 
Pfandbriefcurſes über Bari die ſtärkſte Berfuhung für den Leicht: 
finn, auch ohne fonftigen Grund fich zu verjchulden, und damit 

in glücdlicher Zeit die für Nothfälle beftimmte Wirkſamkeit des 
Ereditvereing zu erſchöpfen. — Ebenjo wenig darf man jagen, daß 
die Sicherheit de8 Gläubigers dur den Berein abjolut ver: 

ftärkt würde. Ob hundert Güter vereint 10 Mil. Thlr. Werth 
und 5 Mil. Thlr. Schuld haben, oder jedes einzelne 100000 Thlr. 
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Werth und 50000 Thlr. Schuld: in beiden Fällen ift das Ver: 
bältniß des Pfandes zur Forderung dafjelbe. 3 Dagegen wird bei 
gleicher Sicherheit die Lage des Vereinsgläubigers unftreitig eine 
ſorg- und mübhlofere, al3 wenn er mit einem Privatſchuldner zu 
thun hätte. Die ſachkundigen Beamten des Vereins, welcher doc 
jelbjt interefjirt ift, daß Fein einzelnes Gut zu hoch verpfändet 

werde, überheben ihn der gefährlichen Abſchätzungsarbeit; jollten 

ja Srrthümer dabei vorfommen, fo gleicht die Menge wieder aus. 
Die taufend Pladereien de3 Wartens, Mahnens, Proceſſirens, 
welche bei Privatſchuldnern jo häufig find, werden durd die Orga— 

nifation des Vereins und deſſen Machtvollfommenheit gegenüber 
jeinen Mitgliedern erjpart. — Die Shuldner haben gleichzeitig 
den Bortheil, in jo Eleinen Abjchlagsraten, mie fie fein Privat: 

gläubiger fich gefallen Tiefe, tilgen zu können.“ Weberhaupt ift 
es durch ſolche Vereine am erjten möglich, vie entgegengefegten 

Ansprüche der Grundbefiger und Kapitaliften zu verfühnen. Diefe 

begehren außer ver völligen Eicherheit ihres Zinfengenufjes noch die 
Freiheit, ihr Kapital, jobald fie es brauchen, zu eigener Verfügung 
zurüdzunehmen; jene hingegen find zwar ficher genug, aber zur 
Annahme einer beliebigen Kündigung faft gar nicht im Stande. 
Nun ift natürlih, auch abgejehben von den obigen Bequemlich— 
feiten, ein großer Greditverein in feinen creditwürdigen Eigenjchaften 
viel weiter befannt, als ſelbſt die reichjten und ehrlichften feiner Mit: 

glieder: ein Vorzug, der natürlid am ſchwerſten für jolde Länder 
wiegt, deren Kapitalbedarf großentheils vom Auslande ber bezogen 
werben muß. Es wird aljo der Vereinsgläubiger feinen Pfanpbrief 

in der Regel nicht zu kündigen brauchen, jondern fehon durch Ver: 
fauf defjelben wieder zu feinem Kapitale fommen, ungleich prompter 

und bequemer, als ein gewöhnlicher Hppotbefengläubiger durch Ceſ— 
fion feines Titels im Hypothekenbuche.“ Am liebjten alfo Unkünd— 
barkeit der Pfandbriefe auf Seiten des Gläubigers, aber Ausitellung 

auf den Snhaber.® Die Anftalten des Realcredites jollen zwiſchen 
Gläubiger und Schuldner diefelbe Zmijchenftellung haben, mie Die 
Staatskaffe zwischen Staatsrentner und Steuerpflichtigen. Dieß wird 
für den Landbau um fo nothwendiger, je mehr fich die Kapitaliften 
an die Bequemlichkeit der Staatsſchuldſcheine auf den Inhaber (mit 

Zinsſcheinen, Zingleiften 2c.) gewöhnt haben. Freilich erhält hier— 

durch auch das Neich der Agiotage einen ſchlimmen Zuwachs! 
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1 Spriedrich M. verfichert, daß in Schlefien 400 angefehene Familien. durch 

den C. V. erhalten feien. (Oeuvres Posthumes V, p. 145.) Noch beftimmter 

läßt fich dieß von dem poſenſchen Adel behaupten, deffen nationaler Leichtfinn 

durch die firenge Ordnung des C. V. gewiß vor mander Ueberfhuldung bewahrt 
worden iſt. Doc lehnte die Ritterfchaft von Minden, NRarensberg und Mark 

Friedrichs M. Vorſchlag eines C. V. ab, was Mirabeau jehr billigt: res- 

source malfaisante et peut-tre perfide.e. (De la monarchie Prussienne III, 

Ch. 9.) Aud von Kraus, Staatswirthichaft V, S. 106 ff. allerlei Schatten: 
feiten der C. V. hervorgehoben. 

2 Die jchlefifche Pfandbriefihuld betrug unter Friedrih M. 10 Mill, Thlr. 

(v. Struenjee) bi8 20 Mill. (Oeuvres Posthumes ]l. c.), 1805 über 24 Mill, 
1815 über 301/, Mill., 1825 fat 38 Mill., 1835 über 401/, Mill., 1845 faft 
37 Mill., 1867 über 60 Mill. Zwifchen 1815 und 1848 wurden fir 18694490 

Thlr. neue Schulden eingetragen, für 13681308 Thlr. alte Schulden getilgt; 
in der Zeit nach 1835 überwog die Tilgung, dagegen war die Zeit vor 1825 

bejonders reih an neuen Verfhuldungen. Bei allen altpreußiihen C. V. zu- 
fammen war die Schuld 1805 — 53891638 Thlr., 1848 — 85291708 Thlr., 
mit Poſen 1867 — 186-6 Mill. Thlr. (Engel.) Freilich ftieg in demfelben Zeit- 
raume auch der Güterwerth bedeutend! 

3 Fa, es fällt im C. V. wegen der Correalverhaftung alle perfünliche Nach— 

fiht des Gläubigers weg, die für beide Parteien jo wohlthätig fein fünnte. 
Die rüdftändigen Zinfen, fir die ein Reſervefonds geſammelt werben follte, 

betrugen in Sclefien 1815 = 619802 Thlr., 1825 — 285940 Thlr., 1835 

— 297290 Thlr., 1845 = 14924 Thlr., 1848 = 124106 Thle., wovon bloß 
541 Thlr. alte Refte, 123565 Thlr. neue Rüdftände im Johannistermine. Der 
niedrigfte Pfandbriefcurs war in Echlefien 1812 58 Proc,, Brandenburg 1812 

641/, Proc, Pommern 1812 691/, Proc., Weftpreußen 1812 341/, Proc., Oft- 

preußen 1812 331/, Proc., Pojen 1848 68 Proc., während 1848 die übrigen 
nur auf 731/, bi8 84 Proc. ſanken. 

1v. Struenjee Abhandlungen, 1800, I, ©. 52 fg. 

5 Vgl. oben $. 127 und 3. Möſer Patr. Ph. II, 18. Bei Landleuten 

wurde deßhalb das Kündigungsrecht des Gläubigers nicht vor Ende des 17. Jahrh. 
üblich. (a. a. O. IV, 56.) Die meiften neueren Pfandbriefe find aus convertirten 

Privathypothefenfhulden hervorgegangen: fo 3. B. 1860—65 bei 6 preußischen 
€. B. von 33019220 Thlr. neuer Pfandbriefe 22303787 Thlr. (Nodbertus I, ©.38.) 

6 Darum legten bei der Enquete von 1868 die Sahfundigen aus den 
weftlihen Provinzen Preußens weit mehr Accent auf die Individualhypotheken, 
die aus den öftlichen mehr auf Ereditvereine ꝛc. 

7 Megen diefer Bequemlichkeit für den Gläubiger fteht der Zinsfuß der 

Pfandbriefe meift niedriger, al der von gewöhnlichen Hypothefen: nad) v. Bülow- 
Cummerow, a. a. O., ©. 21 durdichnmittlih um 1/g Proc, Doch zogen in 

Mecklenburg 1830 bis 60 die Kapitaliften Privathypothefen wegen ihrer Kiind- 
barkeit den Pfandbriefen vor. (Enquete, ©. 2.). Die Verwaltungskoſten haben 
bei den preußifchen C. V. früher meift 1/,, neuerdings wohl nur 1/; Proc. be= 

tragen. (a. a. D., ©. 229.) 
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8 Biele E. B. haben die Umlaufsfähigkeit ihrer Pfandbriefe dadurch zu 

jteigern verfucht, daß ihre Mitglieder, wenn fie tilgen wollen, dieß in Pfand- 

briefen thun müſſen. Offenbar etwas Nehnliches, wie der Befehl mandes 

Staates, einen Theil der Steuern in Papiergeld abzuführen. 

8. 135. 
Die neueren Ereditvereine unterſcheiden fi von den 

älteften bejonder3 in folgenden Punkten: 

A. Eie find weniger ariſtokratiſch. (88.102 ff.) Während 

faft alle älteren Greditvereine bloß für Nittergutsbefiter als Theil: 

nehmer bejtimmt waren, haben die meiften neueren auch den voll- 
freien bäuerlichen Befig von einer gewiſſen Größe zugelafjen.! Um 
jo nothmwendiger, al3 die Gewöhnung der Kapitaliften an den Ere- 
ditverein alle von diefem ausgeſchloſſenen Grundbefiger pofitiv in 
ihren Creditgeſchäften hemmen kann. 

B. Weniger corporativ. ($$. 3 fg.) Während die alt- 
preußischen Vereine (nur den märkifchen ausgenommen,) in der Art 

ftändiiche Anftalten waren, daß jedes Nittergut der Provinz, auch 

das unverfchulvete, eintreten und mitbaften mußte, ? find die neueren 

freiwillige Ajjociationen.3 Selbft die ſolidariſche Haftverbindlichkeit ver 

Mitglieder ift in Württemberg (1831) auf die Entrihtung von zwei 
Sahresrenten über den eigentlichen Tilgungsplan hinaus beſchränkt 

worden. Wirklich hat eine ganz allgemein lautende Golidarhaft 

entweder leicht etwas Illuſoriſches, oder fie zerrüttet allen übrigen 

Smmebiliareredit der Verpflichteten. ? — Man batte anfänglich die 

Gründung eines Creditvereins für jehr viel ſchwieriger gehalten, ala 
fih hernach wirklich zeigte, und deßhalb die Vorſtandsbehörden mit 
jo weitgehender Vollmacht über die Wirthſchaft der Einzelnen ver: 

ſehen, daß ein irgend hochverjchuldetes Mitglied kaum beſſer geftellt 
war, als „ein Verwalter der Güter der Landſchaft.“ (Weidemann.) 
Die neueren Statuten find von diefer unnöthigen Beläftigung wieder 

übgegangen, und bejchränfen ſich meiftens auf eine befchleunigte 
Grecution wegen Zinjenrüditandes. 

C. Weniger privilegirt. Nah dem ältern Syfteme ging 
die Landfehaft im Falle des Concurfes allen übrigen Gläubigern 
vor, ohne nur einmal ihre Forderung beſonders anmelden oder 

zu den Concurskoſten beitragen zu müjjen. Sie behielt einfach) das 
fequeftrirte Gut und lieferte erſt nach ihrer eigenen vollen Befrie- 
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digung den Meberreft an die Concursmaffe.6 Die neueren Statuten 

baben dieß in der Negel darauf befchränkt, daß die Binfen ver 

Pfandbriefſchulden auch während des Concurſes von den Einkünften 
des Gutes fortgezahlt werden müfjen. 

D. Dechniſch vollfommener eingerichtet. Eo hat man 
fajt allenthalben die günftige Zeit eines Rapitalüberfluffes dazu be- 
nußt, ji von den Gläubigern Unkündbarkeit der Pfandbriefe ein- 
räumen zu lafjen, mogegen die Schuloner zu einer planmäßigen 
Tilgung durch Zeitrente verpflichtet wurden. ' 

Da fich bisher, troß aller obigen Erleichterungen, der Bauern: 
ftand nur ſehr wenig an den Greditvereinen der großen Land: 
wirthe betbeiligt hat, fo ift der neuerdings mit Erfolg gemachte 
Verſuch, die Eleinen zu etwas Nehnlichem, wie die Schulze:Deligfchen 
Vorſchußvereine zu organifiren, der höchften Beachtung würdig. 8° 

1So geftattet ſchon das revidirte oftpreußische Landihaftsreglement vom 

24. Dechr. 1808 den Eintritt aller zu vollem Eigenthume beſeſſenen Grund— 
ftüde von mwenigftens 500 Thlr. Tarwerth. In Württemberg ($. 3) waren außer 
den Guts- und Gefällherren auch die Gemeinden und Körperfchaften unbedingt 

eintrittsfähig; Heine Grundbefiger, bis auf 1000 ft. Tarwerth herab, nur unter 

Berbürgung ihrer Gemeinde. Ceit 1831 können diefe auch direct eintreten; 

jedoh wird in der Negel fein Darlehen unter 2000 fl. bewilligt, nur bei Ber- 

bürgung der Gemeinde geht man bis auf 500 fl. Der calenbergiſche C. 2. 

fteht den gutSherrnfreien Bauerhöfen von mindeftens 6000 Thlr. Werth feit 

1836 offen; der bremen-verdenſche den Bauerhöfen von 5000 Thlr. Werth ſchon 

feit 1826; der ſächſiſch-erbländiſche den Bauerböfen von mindeftens 1000 

Steuereinheiten. Der C. V. von preuß. Sadjen beleihet Grundftüde von min: 

deſtens 50 Thlr. Neinertrag (beftätigt 30. Mai 1864); der Ober- und Nieder- 

Yaufiter Grundftüde von mindeftens 100 Thlr. Werth (30. Dct. 1865); die alt- 

ſchleſiſche Landjchaft bis auf 20 Thlr. hinab und nicht auf weniger als 1 Morgen 
(11. Mai 1849.) 

2Ueber die jonderbaren juriftiihen Folgen hiervon 5. Rabe Darftellung des 

Weſens der Pfandbriefe in den preuß. Staaten, 1818, II, ©. 11 ff. 

3 Schon der lüneburgifche, 8. 2. Wo auch der Wiederaustritt freimillig 

ift, muß allerdings Bedadht darauf genommen werden, daß nicht am Ende zu 

. wenig Güter im Vereine zurücbleiben, um einander wie den Gläubigern bie 
gehörige Affecuranz zu gewähren. Vgl. Rau Lehrbuch II, 8. 118. 

4 Bildet die Solidarhaft ein Accefforium der Hauptverpflihtung, jo wiber- 

jpriht fie dem Grundfage der Specialität und gefährdet alle jpäteren Hypothefen- 

gläubiger. Haften aber die Mitglieder dem Bereine, außer ihrer, jpeciell für 

dieſen beftellten Hypothek, mit dem Reſte ihres Gutswerthes nur infofern, als 

derfelbe nicht mit fonftigen Hypothefen belaftet ift, jo können fie eben durch Ver— 

pfändung des ganzen Reſtes ihre Solidarhaft für den Verein völlig eludiren. 
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Wollny räth deßhalb, die Wirkung der Solidarhaft etwa auf 10 Proc. der 
Hauptverpflichtung zu beſchränken, ſo daß, wenn der C. V. die Hälfte des Guts— 
werthes beliehen hat, der Eigenthümer Hinter 55 Proc. dieſes Werthes frei 

weiter verpfänden fann. (Enquête von 1868, ©. 115. 141 ff.) 

5 Nach dem ältern preußifchen Syfteme kann die Landjchaft bei Zinsrüd- 

ftänden, außer in beftimmten Unglüdsfällen, alsbald, ohne erft Ben Richter zu 

fragen, fequeftriren, das in jchlechtem Zuftande gefundene Gut wiederherftellen . 

und bis zu ihrer vollen Befriedigung den Sequefter fortfegen; fie fanıı dem 

Eigenthlimer bei fchlechter Wirthichaft deren Aenderung befehlen, wieder mit 

Androhung der Sequeftration, gegen Widerfetliche Geldftrafen, ja jelbft perjün- 
lichen Arreft verfügen u. dgl. m. Der lüneburgifhe C. V. forderte bei neuen 

Anleihen nicht bloß die Angabe des Zweckes, fondern auch die Eontrole über 
zwedmäßige Verwendung. ($. 61 fg.) 

6 Bol. Rabe a. a. O. I, ©. 20 ff. 

° Gerade wie neuerdings bei den Staatsjhuldfcheinen. In Preußen 27. März 
1838 bei Gelegenheit der Zinsreduction. Das lüneburgiſche Statut verbindet 
ihon 1790 die planmäßige Tilgung mit beiderfeitiger Kündbarfeit. In Pofen 

jährlih 4 Proc. Zinfen und 1 Proc. Tilgung, womit die Schuld in 41 Fahren 
abgelöst wird. Mit Recht nennt Wolowski den Gedanken ſchön, daß die fran- 

zöſiſchen Hypothefenfchuldner, die 1846 12 Milliarden Kapital mit TOO Millionen 

jährlich verzinjen mußten, dur Zwifchenfunft eines C. V. und beim Zinsfuße 

von 41/, Proc. dreimal in jedem Jahrhundert ihre Schuld tilgen, alfo dreimal 

mit gleichem Kapitalaufmwande melioriren können. Rodbertus grundfäglich gegen 
den Tilgungszwang. (Ereditnoth des Grundbefiges II, ©. 56 ff.) 

8 Ueber die Betheiligung der preußischen Bauern j. Enquete, S. 219. Die 

Naiffeifenichen Ländlihen Darlehnscaffen-Bereine in Aheinpreußen (bi 1869 

ihon iiber 50) find 1849 aus einem Bereine hervorgegangen, der zur Emanci- 

pation von der Zwiſchenhand der Viehhändler unter jolidarifcher Haft der Mit» 
glieder Vieh faufte und Hleineren Landbleuten mit mäßigem Gewinn gegen Zah— 
fung in jährlichen Raten verkaufte. Sie theilen mit den Schulzefhen Vorſchuß— 

vereinen die Zufammenfegung aus Heinen Wirthen, das Verleihen bloß au 

Mitglieder und die Solidarhaft derfelben; hingegen ift ihre Vorſteherſchaft ein 

unbejoldetes Ehrenamt, oft des. Pfarrers. Unkündbarkeit haben fich dieſe Ber- 

eine bisher weder von ihren Gläubigern ausbedingen, noch ihren Schuldnern 
gewähren können. Doch ift factifch jogar 1866 wenig gefündigt worden. Mög- 
lich, daß man in Zukunft durch ein verficherndes Cartell unter den Vereinen 
und ein centrales Geldinftitut zu unfindbaren, aber amortijationgpflichtigen 
Pfandbriefen fommt. Bol. F. W. Raiffeifen Die Darlehenskafjenvereine als 

Mittel zur Abhilfe der Noth der ländlichen Bevölferung, Neuwied 1866. A. Held 
in Hildebrands Jahrbb. 1869, II. 

9 Bol. die treffliche Abhandlung von Kohlſchütter im Archiv der polit. 

Det, N. F. I, S.210 ff. Außerdem noch (Hagen?) Ueb. die Errichtung eines 
E. V. der Grundbefiger in Bayern, von einem Preußen. (Nürnberg 1825.) 

v. Boß das Ereditfyften der fur- und neumärf, Ritterfchaft, 1835. Wolowski 
De la mobilisation du credit foncier, 1839. Bourgade Le credit foncier 
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de France 1861. Bauſewein Die vorzüglichften landwirthſchaftlichen Credit— 
anftalten in Deutfchland und dem übrigen Europa, 1860. Zeulmann Die land- 
wirthichaftlihen C. X. 1866. 

8. 136. 
Die $. 135 gejchilderte Entwidlung erreicht ihren Höhepunkt 

in den Hypothefenbanfen. Hier find die Abſchätzung der 
Grundjtüde, die verhältnigmäßige Höhe der Beleihung, möglicher 
Weiſe auch die Ausgabe von Pfandbriefen ! und die Tilgung der 
Schuld vermitteljt einer Zeitrente, ganz ähnlich wie bei den Credit: 
vereinen. Aber die Anftalt ift das Organ der Gläubiger,? alfo 

entweder des Staates oder einer Actiengefellfhaft, welche den Kern 

der zum Ausleihen beftimmten Kapitalien hergibt.“ Dieſer Kern 
dient namentlich dazu, die fremden Kapitalien, melche der Bank 
zur Unterbringung anvertraut mwerden, gegen etwanige Mißgriffe 

dabei ficher zu ftellen. Daher 3. B. die preußifchen Normativ- 

bedingungen vorfchreiben, daß an Sypothefenbriefen, kündbare und 
unfündbare zufammengerechnet, nicht mehr als das Zehnfache des 
baar eingezahlten Actienfapitals ausgegeben werden joll. 

A. Hier kann deßhalb von feinem ariftofratifhen, jondern nur 

von einem entweder bureaufratijchen, oder Eapitaliftifchen * Charakter 

die Nede fein. — B. Der corporative Zuſammenhang, welchen vie 

Greditvereine doch immer noch beibehielten, wird bier aufgelöst zu 
einem ganz freien, auf augenblidlicher Speculation beruhenden Kaufe 

und Verkaufe der Actien. Auch die folidarifche Haftung der Schuldner 
fehlt. Eben deßhalb Fein Grund mehr, die Kapitalien der Bank 
weniger auf ſtädtiſche, als auf ländliche Anlagspläge zu verwen: 
den, oder fih in Bezug auf die Gewährung von Darlehen im 

Kleinen andere Gränzen vorzufchreiben, als das Verhältniß der 

Adminiftrationgkoften zur Größe des Pfandes gebietet.  — C. Statt 
aller ſonſtigen Privilegien pflegen ſich dieſe Banken durch Scheine 
zu fihern, worin der Schuloner auf alle noch beftehenden jurifti- 
ſchen Hindernifje einer wirklich guten Echuldjuftiz Verzicht Teiftet.? 

Ohnehin wird ihr ganzer Betrieb durch die neuere Hypotheken— 

reform weſentlich erleichtert. — D. Der technijche Vorzug der 
Hypothekenbank vor den Ereditvereinen beruht darauf, daß ihre 
ftädtifche und Bankiernatur fie ungleich beweglicher macht. Sie kann 
auch die Perfönlichkeit des Creditſuchenden berüdfichtigen. Sie 
bat von ungelegener Kündigung weniger zu fürchten, weil fie 
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durch anderweitige Geichäfte immer Geld bereit halten, namentlich 
durch Verbindung mit dem Staate zum Theil über deſſen Baarvor- 
räthe verfügen, auch ‘Papiergeld bieten fann.® Cie mag deßhalb 
ohne Bedenken nicht nur ins Ausland verleihen, ? fondern auch 
ven landwirthſchaftlichen Mobiliareredit mit in ihren Bereich ziehen, 
was um jo wünfchenswertber, als der jehr gute Grundeigenthüner: 

credit ſonſt die Pächter 2c. gar leicht in ihren Creditoperationen 
bindern könnte. 19 Nach diefem Allen beruhet der Wivderwille, mit 

dem jo viele Grundeigenthümer jeden Gewinn der Hppothefenbanfen 
als einen Verluft für fich felbft anfehen, auf demſelben Mißver— 

ltändniffe, wie die Anficht von der unbedingt größern Wohlfeilheit 
ver gegenfeitigen vor der fpeculativen BVerfiherung. Wer ein 
Geſchäft zu feinem Unterhaltsberufe macht, der braucht feine 

Kunden wahrlich nicht theuerer zu bedienen, als der unentgeltlich 
arbeitende Dilettant. !! 

Aber niemals darf man den unaustilgbaren Unterjchied ver: 
geſſen zwifchen Mobiliar: und Immobiliareredit. Keine Bank wird 

ohne Gefahr Kapitalien, die von ihr ſelbſt auf Furze, wohl gar 
beliebige Kündigung entlehnt worden find, auf lange Kündigung 
oder gar unkündbar wieder ausleihen. Dieß gilt namentlid vom 

Papiergelde, deſſen ganzer (Gredit:) Werth auf der Sicherheit 

berubet, e3 jederzeit gegen felbftändige Werthe '? umfegen zu können. 
Wollte man dem Banfnoteninhaber, welcher die verfprochene Ein- 
löjung fordert, nur eine immerhin fichere Hypothek dafür bieten, 

jo würde das Papiergeld eben vie weſentlichſte Eigenjchaft jedes 

Geldes, nämlich die völlige Circulationsfähigkeit verlieren. Darum 
it die Ausdehnbarkeit der Notenemiffion bei einer landwirthſchaft— 
lihen Bank nad der Größe und Eicherheit, nicht ihrer hypotheka— 
riſchen Forderungsrechte, fondern ihrer durchichnittlichen Baarbe— 
ftände und fogleich verfäufliden Waarenvorräthe zu meſſen. 13 14 
Ueberhaupt darf eine Hypothekenbank nur ſolche Nebengeſchäfte 
treiben, die vor Verluſten ganz ficher find, meil jonjt die Gläu- 

biger ihrer fonftigen Gefchäftszweige das zur Sicherheit ihrer Pfand: 

briefe beftimmte Vermögen angreifen würden. * 

Minder beweglich, als die Ereditvereine und Hypothekenbanken, 
doch ebenfalls nüglih und an die mannichfaltigiten anderen Sn: 
ftitute (Sparkaſſen 2c.) anzufnüpfen find die öypothefentilgungs: 

kaſſſen, welche Tilgungsbeiträge der Hypothekenſchuldner zu zinſes— 
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zinglicher Verwaltung fammeln, und wodurd der betreffende Gläu— 
biger, falls bei der Subhaftirung Verlufte vorkommen, ſchadlos 
gehalten wird, au wenn vor ihm eingetragene Gläubiger noch 
Schaden leiden. Ye ftärfer die Amortifirung, um fo weiter fann 

die Beleihungsgränze geſteckt werden. * 

1 Pfandbriefe der Actienbanfen haben nah Mendelsfohn wenig Verkäuf— 

lichkeit, wie denn alle preußifchen H. B. zufammen noch nicht fir 100 Mill. Thlr. 

Pfandbriefe ausgegeben haben. (Enquete von 1868, ©. 212. 240.) Bis Ende 

1865 nur etwa 7 Dill. (Fauchers Vierteljahrsſchrift 1868, I, ©. 159.) 

2 Eine merkwürdige Ausnahme hiervon bildet die landftändifche Bank zu 

Bauten, feit 13. Auguft 1844. (Nevidirtes Etatut vom 17. April 1850. Eigent- 

lich ein ritterfchaftliher &. V. mit Bankeinrihtung, fogar Notenausgabe, der 
aber feine Darlehen auch auf Nichtmitglieder ausdehnt. Bon den württem— 

bergifchen Leihlaffen feit 1824 j. den Bericht der Forſt- und Landwirthſchafts- 

Berfammlung zu Nirnberg, 1853. 

3 Ruſſiſche NReichsbanten „für den Adel” zu Moskau und Petersburg, 

1754—1768, deren Stammkapital von 750000 allmälich bis auf 6 Mill. Rubel 
gefteigert wurde. Reichsleihbank feit 1786 mit 33 Mi. R. Kapital, wovon 2/3 

an ben Adel, 1/; an Städter verliehen werten fol. Cie leihet mindefteng 

1000 R, aus und nur Beträge, die in 1000 R. aufgehen. . Zilgungsfrift 15, 
26 oder 37 Jahre. Kleinere Darlehen gewähren die Collegien der allgemeinen 

Fürſorge in den Gouvernements, ſowie (jeit 1824) die Bauernbanfen (fir Bauern 

unter folidarijher Haftung der Gemeinde), Die polnische Staatsbank verleihet 

feit 1845 auf dortige Güter no hinter dem C. V. Däniſche Staatg-Credit- 

kaſſe feit 1786, mit 750000 Thlr. Fonds, jpäter 3 Mill. (1798). Aufgehoben 
1816. Sie verlieh an Grund» und Bergwerfsbefiger zu 2 bis 4 Proc. (Bol. 

Thaarup Dänifhe Statiftit I, S. 129 ff. Eggers Memoiren tiber die dänifchen 
Zinanzen I, ©. 63 ff.) Oft find Staatscreditbanfen im Zufammenhange mit 

der Ablöſung der bäuerlihen Laſten errichtet worden, theilg um dieſe zu bes 

fördern (8.123), theils auch um die von den Domanialbauern eingehenden Ab- 

löfungsfapitalien anzulegen. So 3. B. ift die 1841 geftiftete hannoverſche 

Ablöfungs-Ereditfaffe ſchon 1842 für anderweitige Darlehnszwecke erweitert, je- 

doch nur in Bezug auf folhe Güter, die nicht in die ſchon beftehenden C. 8. 
aufnahmsfähig find. Zu Ablöfungszmweden beleibet fie bis 3/,, fonft nur big 1/, 
des Grundftenerwerthes. Die Anftalt wird von Staatsbeantten unter Oberauf- 

fiht des Minifteriums des Innern geleitet; auch hat die Staatskaffe bis zu 

500000 Thlr. die Gewähr übernommen und ift zu Vorſchüſſen bis 100000 Thlr. 
verpflichtet. Die der Anftalt zum Ausleihen anvertrauten Domanial-Ablöfungs- 
gelder betrugen 1848 gegen 21/, Mill. Thlr. Uebrigens Täßt fie fih Kündigung 
von Seiten der Kapitaliften gefallen. (Vgl. Archiv der polit. Oekon., N. $., 

IX, ©. 273 ff.) Die naffauifche Landesbank ift 1849 auf ähnliche Weife aus 

einer Ablöfungs-Ereditcaffe (jeit 1840) hervorgegangen, Sie befam 1840 1/, 

ihres Betriebsfonds von 31/, Mil. Fl. durch Eıniffion von Papiergeld, 1848 

das Recht, 1 Mill, FI. unverzinsliche Noten auszugeben. K. jähfifche Landes- 
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fulturrentenbant ſeit 26. Nov. 1861. — Unter den Actiengeſellſchaften verdienen 

beſondere Erwähnung die franzöſiſche Caisse hypothécaire von 1824 

(30 Mill. Fr. Actienfapital), die nahmals wieder einging; die belgiſchen 
von 1836: Caisse hypoth&caire (12 Mill. Fr.), Caisse des proprietaires 
(2 Mill.), und Banque fonciere (25 Mill.) Ferner auf Grund des franzöſiſchen 

Geſetzes vom 28. Februar 1852, welches Bodencreditgejellihaften jowohl von 

Gläubigern wie von Schuldnern regelt, die Banque fonciere de Paris (30. Juli 
1852), ſowie die Heineren Banken zu Marfeille und Nevers, alle drei zuſammen 

dur 10 Mill. Fr. Staatsvorfhuß unterftütt. Viele privilegirte Handelsbanfen 

verwenden einen Theil ihres Kapital® auf hypothefarische Darlehen. So muß 

die bayerifche Hypotheken- und Wechjelbant zu Minden (1. Juli 1834) 

mindeftens 3/5 ihres Actienfapital® hypothekariſch auf Grundftüde verleihen. 

Am 1. Zan. 1852 betrug dieß 15277244 fl. in 6045 Poften, und es famen 

im Laufe veffelben Jahres neu Hinzu 1144 Poften mit 2184486 fl., während 

1270401 fl. getilgt wurden. Auch die berner Cantonalb. (jeit 1833), die waadt- 

ländiihe B. (jeit 1846, nicht über 1/, ihres Kapitals), die griechiſche Nationalb. 

zu Athen (jeit 1841), das braunjchweigische Leihhaus (jeit 1842), die weimarifche 

B. (jeit 1854, bis 1500000 Thlr. zur Darleihung von Ablöfungsfapitalien ver- 
pflichtet), ſowie die älteren Inſtitute der fchwedischen reichsſtändiſchen B. (1761 

über 30 Mill. Thlr. hypothefarifcher Darlehen, feit 1851 höchſtens 61/, Mill.) 

und däniſchen Nationalb. (1852 — 3897991 Rbkthlr.) maden hypothekariſche 
Darlehen. Die öfterreihifhe Nationalb, ift jeit 12, Oct. 1855 ermächtigt, 

eine H. Anftalt von 40 Mill. fl. Kapital zu gründen, melche bis 200 Mid. fi. 
Pfandbriefe ausftellt. (Heglement vom 16. März 1856). Um 1863 waren über 

50 Mill. fl. auf größere, nur 11’; Mill. auf Heine Gitter geliehen. Bor 1848 

hatten die herrjchaftlichen Waifenämter ein Surrogat der Hypothekenbanken ge- 
bildet, denen wegen ihrer Solidität auch andere Menichen Kapital anvertrauten, 

um es gegen Mündelfiherheit hypothefariiy zu belegen. (Neumann: Defterr. 

Revüe III, S.143. 117 ff.) Bon den neueren englijchen Mortgage-debentures- 
companies, deren Pfandbriefe an die bremifchen Handfeften erinnern, j. Statist. 

Journ., June 1863. Economist 2, Sept. 1865. 

4 Die in Frankreich beliebte Centralifation hat dem ursprünglich kapitaliſti— 
ihen Credit foncier ſehr bald einen ganz bureaufratijchen Zuſchnitt ge— 

geben. Schon 10. Dechr, 1852 wurde die Pariſer Gejellfchaft für 7 Departe- 

ment3 zum Credit foncier de France erflärt, mit einem Monopole für 80 
Departement3. Der Staat ernennt ſeitdem den Gouverneur; ftatt der Provinzial- 

agenten die Generaleinnehmer der Departements benugt. Offenbar ein großes 
neues Feld fiir den Negierungseinfluß, aber ein ebenjo großer Schaden für die 
Entwidlung des landwirthſchaftlichen Eredites, der ſchon wegen der nothwendigen 

Abſchätzungen fehr local verwaltet werden muß. (Horn Ereditwejen in %., 1857, 

©. 101.) Ueber die Nachtheile der neuerdings beliebten Verbindung des Dar- 
lehngeſchäftes mit einem Lotteriefpiele j. Tooke History of prices VI, p. 102 fg. 
Gleichwohl hat diefe Anftalt den Grundeigenthümern zu 2—3 Proc, Zinjen 
billiger dargeliehen, als fie früher auf Privathypothef borgen konnten, haupt« 

ſächlich, weil ihre Pfandbriefe allen ftilfchweigenden Pfandrechten im Concurſe 
vorgehen. 



8. 136. Hypothekenbanken. 429 

5 Immer jedoch mit der Rückſicht, daß ſtädtiſche Grumdftiide mehr im 

Preiſe ſchwanken, als ländlihe. (Am ftärkften juburbane Grundftüde: Büſch 

Berfe XI, ©. 147.) Schon nad) dem preuß. Landrechte (I, 14, $. 188) und 
der preuß. allgem, Gerichtsordnung (I, 47, $. 17) follen Cautionen auf Häufern 
nur innerhalb der Hälfte, auf Grundftüden innerhalb 2/, des Werthes für ge- 

fihert gelten. Die ſchwediſche B. verfeihet auf ftädtiiche Grundſtücke nur bis 1/;, 

auf ländliche bis 1/, des Schätungswerthes. 

6 Daher 3. B. die hannoverſche Landescreditanftalt feit 1846 jelbft Grund- 

ftiide von nur 60 Thlr. jährlichen Ertrages beleihet. Die Parijer Landb. ge- 

währt höchftens 1 Mill., mindeftens 300 Fr. an einen Schuldner. 
7 So müfjen die Schuldner der bayerischen Hypothefenbant u. A. auf die 

Rechtswohlthaten der amtlichen Friften, der Competenz, der Nadjlaßregulirung, 
der Güterabtretung und des Moratoriums, jowie auf die Suspenftvwirkung aller 

Rechtsmittel verzichten. Die franzöſiſchen Credits fonciers haben Sequeftrationg- 
befugniffe ähnlich den deutſchen Ereditvereinen. 

8 Bol. ſchon Oberndorfer Nationalöfonomie, ©. 251. 

9 Ueber die Gejellihaften, welche englifhes und belgiſches Kapital nad) 
Defterreich üiberfiedeln und dabei Latifundien zerichlagen und gegen Fahrrenten 
verlaufen, j. Langrand-Dumonceau im Bull. Industr. zur Revue des d. M., 
15. Juin 1864. 

10 Die preußifhe Seehandlungsgejellichaft hat öfters Landleuten, deren 

Producte vorübergehend im Preife gejunfen waren, gegen deren Berpfändung 
Geldvorſchüſſe gemacht. Darlehnkaſſe der jchlefiichen Landſchaft feit 1848. Vgl. 

Dünnwald Das Weſen der Creditgeſellſchaft Ceres. (Berlin 1857.) Vieh— 
anſchaffungsleihkaſſen, wo das Vieh bis zur Tilgung der Schuld Eigenthum 
des Gläubigers bleibt: ſ. Rau Lehrbuch II, $. 12060 Die belgiſche Union de 

eredit (ſeit 1848) ift hauptjächlich für den Credit agricole beftimmt und be- 
ruhet ftreng auf Gegenfeitigfeit. Sie hat fi bis 30. Juni 1856 von 228 auf 
1333 Mitglieder und von 2049600 Fr. Ereditfumme auf 12827900 Fr. gehoben. 
©. die Verhandlungen des Congres international de bienfaisance zu Brüffel, 
1856. Der franzöfiihe Credit agricole (feit Febr. 1861) hat 1861 — 68 Mill. 
Fr. verliehen, 1862 = 162 Mill., 1863 — 289 Mill. (Economiste Frangais 
5. Mai 1864.) 

11 9, Heyden nennt die H. B. Geier, welche darauf warten, die Ueberrefte 
des Grundvermögens als Dividende zu verjpeifen. (Enquäte, S. 72.) Aehnlich 

v. Borries und Noah. (a. a. O., ©. 188. 230.) Belfer wünjcht zwar, daß 

H. B. und C. V. einander Concurrenz machen, zieht aber im Allgemeinen die 
letteren vor. (S. 99.) Dagegen meint Jahmann-Trutenau Der Bodencredit 
und die VBodencreditbant (1869), die Hauptfadhe fei die Reform der H. B., 

namentlich indem fie fi, etwa mit Hilfe der Berfiherungsgefellichaften, eine 
Menge tüichtiger Tocalagenten zulegten. 

12 Bei einem Silberthaler ift die Inſchrift nur der Ausdrud feines Werthes, 
bei einem Papierthaler hingegen der Grund deſſelben. 

13 Die Münchener B. foll für 1/5 ihrer Noten mit einem gleichen Baar: 
vorrathe gededt fein, für die anderen 3/, mit dem doppelten Werthe an Hypo- 
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thefen. Dieß würde freilich fiir kritiſche Zeiten fchleht genitgen. Allein das 

Statut jehreibt außerdem vor, daß auch die lettterwähnten 3/, durch leicht um— 
zumwandelnde, in der Bankfaffe befindlihe Baluten gededt fein müffen. Zum 

Ueberfluffe werden die Noten von allen Staatsfafjen wie baares Geld an- 

genommen, und ihnen dadurch innerhalb gewiffer Gränzen Umſetzbarkeit gegen 
Steuerquittungen, Staatsdienftleiftungen und ähnliche felbftändige Werthe ge- 

ſichert. 
14 Unter den vielen Projecten, die Noten einer B. auf Grundeigenthum 

zu fundiren, wobei man wohl an deffen Unzerftörbarfeit und Nothwendigleit, 

nicht aber an feine geringe Circulationsfähigfeit dachte, find einige der früheften 
ſchon unter Crommell aufgetaucht: jo W. Potter The tradesmans jewel, or 

a safe, easie, speedy and effectual means for the incredible advancement 

of trade and multiplication of riches by making bills become current ir- 

stead of money, 1659. (Bgl. Anderson Origin of Commerce, a. 1651.) 

R. Murray A proposal for a national bank, consisting of land etc., 1695, 

H. Chamberlen The constitution of the office of land-credit, 1698. 
Daffelbe ift der Grundgedanfe des Law'ſchen Syftems: vgl. J. Law Trade and 
money considered (1705), wo p. 158 gezeigt wird, daß Grundſtücke noch beffer 

zu Geldzweden paffen, als edle Metalle. Berkeley Querist, Nr. 275. 277. 
314. 316. 459. B. Franklin Inquiry ınto the nature and necessity of a 

paper-currency, 1729. (Works ed. Sparks II, p. 254 ff.) Gr. Soden 

N. Oekonomie (1806) II, ©. 460 ff., der fogar annimmt, man fünne den Werth 

des Grundeigenthums hierdurch unveränderlich machen. (S. dagegen Log Reviſion 
der Grundbegriffe II, S. 276 ff. und Soden jelbft II, ©. 423.) Le seul nom 
d’une banque foncitre indique quelle fait une fausse operation. (Sismondi 

Etudes I, p. 409.) 

15 Große Berlegenheit der Meininger H. B. 1866, weil fie der Regierung 
ftarfe Vorſchüſſe geleiftet Hatte: Hildebrands Jahrbb. 1869, I, ©. 294; vgl. 

II, S. 272, 

16 Bol. ſchon F. B. W. Hermann: Münchener ©. 9. I, (1835), ©. 510 ff. 
Engels Plan, nad Analogie der englifchen ‚land- and building-societies, die 

Grundbefiter felbft und Andere, die erft Grundbefiter werden wollen, zu Spar- 

faffen mit hypothekariſcher Anlage zu vereinigen: Preuß. ftatift. Zeitſchr. 1867, 

©. 31 fi. Nah Engel wiirde bei Tilgung in 10 Jahren die Beleihung bis 
80 Proc. gehen fünnen, bei 20jähriger Tilgung bis 70 Proc, u. ſ. w. 

Greditfrijen. 

g. 137. 
Ein ſchuldenfreier Grundeigenthümer kann dur Kriegsihaden, 

Mißernte, Sinken der Kornpreife ꝛc. für den Augenblid fehr be: 
Yäftigt, aber nicht wohl aus feinem Eigenthume verdrängt werden. 
Bei einem verſchuldeten hingegen ijt dieß leßtere durch jeden Un- 
fall möglih, welcher den freien Ertrag feiner Wirthſchaft unter 
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die Höhe feiner Zinjenlaft herabdrückt. Alfo namentlich auch durch 
ein Steigen des Zinsfußes, welches der Gläubiger mitteljt Kün- 
digung benugen kann; ebenſo durd ein Steigen des Geldwerthes 
überhaupt: beides Umſtände, welche den Werth des jchuldenfreien 
Grundbefiges wohl nominell, aber nicht reell vermindern. ? Treten 
jolde Borgänge in einem Lande ein, deſſen Grundbefiger allge- 

mein und hoch verfchuldet find, jo kann eine Creditkriſis ent- 

ftehen, melche den größten Theil des Grundes und Bodens in 

andere Hände bringt, und dadurd nicht allein der Lantwirtbichaft 
ungeheuer jchabet, jondern auch zwei der politiſch wichtigften Klaffen 
ruinirt: denn aus cinem großen oder Kleinen ſtädtiſchen Kapita: 
liften, der Grundftüde Fauft, wird ſchwerlich fchon im erften 
Menjchenalter ein wahrer Landedelmann oder Bauer. Am Teich: 

teften kommt e3 zu einer ſolchen Krije, wenn unmittelbar vorher 

die landwirtbichaftliche Production über alles nachhaltige Maß der 

Conſumtion hinausgetrieben war. Die Epeculanten haben da ge: 
wöhnlich auch die flüchtigite Conjunctur wie eine dauernde, uner: 
ihöpflihe behandelt; die Wirthichaft ift zu einem Naubbau ver 
augenblidlih marktgängigiten Artifel geworben; die Wälder find 
überhauen, die nöthigjten Ausbefjerungen verfäumt, die Pacht: 
und Kaufjcillinge ver Güter auf eine ſchwindelige Höhe geftiegen, 
von welcher namentlich die legteren um jo leichter herabftürzen, 
als eine Menge armer Epeculanten bloß in der Hoffnung baldigen 

Wiederverkaufes (Landjobberei!) weit über ihr Vermögen hinaus 
gekauft haben.“ Auch der große Lurus, welchen der lotterieähn: 

lihe Gewinnſt fo Bieler in der Zeit des Anſchwellens mit fich 

führt, muß natürlich die Zeit des Collapſus noch drückender maden. 
— Wie im Gemwerbfleiß, jo haben aud im Landbau die auf Ueber: 

production beruhenden Greditfrijen weit mehr für den Mittelftand 

ververbliche Folgen, als für die jehr reiche Klaſſe. Eind die Pacht: 
ſchillinge auf eine übermäßige Höhe getrieben, von der fie alsdann 

durch irgend einen Etoß herabjtürzen, jo gehen freilich die Pächter 
zu Grunde; aber die Gutsherren find in der Regel nicht ſchlimmer 

daran, als zuvor. Ebenjo bei Schwindeleien im Güterfaufe: ftürzt 

der neue Erwerber, fo gelangt in der Negel derjenige zum Beſitze 
des Gutes, welcher die vom Käufer fchulvig gebliebenen Summen 
vorgeftredt hatte, d. h. alfo entweder der frühere Eigenthümer 
felbft, oder irgend ein großer Kapitalift. | 
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1 Der jchuldenfreie Grundbefit kann einem Baume verglichen werden, der 

fih beim Sturme beugt, hernach aber wieder aufrichtet, der verſchuldete Grund— 

befit einem abbrechenden Baume. — So hart Medlenburg im dreißigjährigen 
und nordifchen Kriege gelitten hatte, fo waren die Landgüter doch wenig da— 

durch verſchuldet. Im fiebenjährigen Kriege hatte es nicht an Credit gefehlt, 
aber 1775 befand fich 1/, aller Rittergüter im Concurje, wegen fchlechter Korn- 

preife und Viehſeuchen. (DBgl. Zimmermann Ueb. Mecklenburgs Creditverhält- 

niffe, 1804.) Die Mäfler, die einem Gutsherrn Kapital verfchafiten, nahmen 

den 15. Thaler für ſich, wobei fie oft no am Echluffe des Jahres Kiindigung 

veranlaßten, um von Neuem bezahlt zu werben. (Büſch Geldumlauf VI, 4, 21.) 

2 Die medienburgifchen Güterpreife ſchon 1792 faft doppelt jo hoch, mie 

1772, zum Theil wegen der ftarfen Getreideausfuhr nah England feit dem 

Abfalle der B. Staaten. Die franzöfifhe Revolution vermehrte wiederum die 
Kornausfuhr, ſowie das Aufblühen der (jeit 1796) neutralen Hanfeftädte durch 

Zwiſchenhandel. Beides offenbar ziemlich unfichere Grundlagen! Zahllofe Güter: 

fäufe von Offizieren, Kaufleuten, Aovocaten x. Zwiſchen 1800 und 1804 
betrug der Preis aller medienburgifchen Rittergüter an 89 Mill. Thlr., worauf 

mindeftens halb fo viel Schulden; an den jährlichen zwei Zahlungsterminen 
famen höchſtens 3—500000 Thlr. zum Vorjchein. (Vgl. Zimmermann a. a. O. 

und die amtl. Beitr, 3. Statift. Medi. I, 2.) Kein Wunder aljo, wenn die 

erſte friegeriiche Jnvafion, verbunden mit Unterbrehung der Kornausfuhr (1806 

bis 1807), eine furdtbare Krifis einleitete. (Zwiſchen 1810 und 1814 galten 

ſämmtliche Nittergüter kaum 49 Mil.) In Preußen jollen zur nämlichen Zeit 

Güter während eines Mittagsmahles ihren Befiter mehrfach gewechſelt haben. 
(v. Harthaufen Ländl. Berfafig. der preuß. Provinzen I, ©. 184.) Bon älteren 
englijchen und fchweizerifchen Landbaukriſen im 17. und 18. Jahrhundert j. Bd. J, 

$. 157. Ueberaus häufig und großartig find die Krijen in Nordamerika, wo, 
glei allen Kolonien, Landwirthichaft und Credit eine unverhältnigmäßig große 

Rolle jpielen. (Bgl. Rofcher Kolonien, Kolonialpolitif und Auswanderung, 1856, 
©. 112 ff.) Die Krife von 181%,, war eine Folge der Ueberproduction, welche 
die europäiſche Theuerung von 1816/,, hervorgerufen und die große Ausdehn- 

barfeit der amerikaniſchen Banfoperationen nur zu jehr begünftigt hatte. Die 

Krife von 1836/34 mag u. A. danad) beurtheilt werden, daß der Verkauf unur- 
barer Staatsländereien der Union einbrachte: 1834 — 4857000 Doll,, 1835 

— 14157000, 1836 gegen 23 Mill. In Michigan und Miffiffippi allein 1836 

über 3 Mil., 1838 nur 250000. Bol. Kofegarten und Rau im Ardiv der 

polit. Def. IV, Heft 3. Um 1868 fonnte man in Preußen von eigentlicher 

Creditnoth des Grundeigenthums nur in den 5 öftlihen Provinzen ſprechen, 

bejonders in Pofen, mehr noch in der Prov. Preußen, wo jo Viele ihr Land- 

gut nur mit einem Vermögen von 25—30 Proc. des Kaufjhilings erworben 

hatten und wo der Zinsfuß auf, 5—6 Proc. ftand, (Kasker in der Enquete von 

1868, ©. 13), während die Kapitaliften der weftlichen Provinzen oft zu 3—4 
Proc, feinen fihern Anlageplag fanden. In 5 preußifchen Kreifen kamen noth- 
wendige Subhaftationen von Grundſtücken vor: 1865 = 88, 1866 — 176, 

1867 = 281, 1868 — 373. ü 
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3 Bon landwirthichaftlichen Creditkriſen im Altertbum ſ. Cicero pro Roscio 

Com. 12; Sueton. August. 41; Tacit. Ann. VI, 17. 

$. 138. 

Unter den Heilmitteln, welde der Staat gegen dieje 

ſchwere Wirthichaftsfrankheit anwenden kann, jcheint am nächiten 
zu liegen 

A. eine Geldunterftügung der bedrängten Grund: 
eigenthbümer aus der Staat3fafje.! Wo jevoh Steuern 
nöthig find, da enthält jedes Gejchenf des Staates an eine Volks: 
Elafje einen Drud auf alle übrigen, obſchon dieſe letzteren, menig: 

tens im Fall des Krieges, nicht minder bevrängt zu fein pflegen, 
als die Grumbbefiger. Auch lehrt die Erfahrung, daß Geſchenke 

meijt ebenjo unmwirthichaftlich benußt werden, wie Lotteriegeminnite.? 

B. Die Generalmoratorien (Öeneralindulte), der neuern 

Zeit, gewöhnlih nad großem Kriegsunglüd erlafjen,? pflegen vie 
Schuldgefege nur binfichtlich der Kapitalrüdforderung zu juspen: 

diren.? Hierdurch wird freilich der Eingriff ins Necht der Kapi- 

talijten gemilvdert. Es bleibt jedoch immer noch genug revolutio- 
närer Charakter der ganzen Mafregel übrig, um fie nur unter 
verzweifelten Umſtänden ergreifen zu lafjen. Sevenfalls kann fie 

bei verjchuldeten Grundbefigern eher gebilligt werden, als bei 
anderen Schuldnern, wegen der beſondern Natur de3 Jmmobiliar: 

credites;? ſowie auch, verglichen mit ver häufigen Gewährung von 
Specialmoratorien, die Generalmoratorien wenigjtens den Vorzug 
haben, daß fie auf feiner perfönlichen Gunft beruben.6 In Preußen 

war ein Mann wie Stein 1807 für den Generalindult. 
C. Faft in jeder landwirthſchaftlichen Creditkriſe tauchen Vor— 

ſchläge auf, die Grundjtüde von Obrigkeitswegen abzufchäten, bis 
zum Belaufe des Schägungsmwerthbe8 Papiergeld darauf zu 

fundiren und diefes den Eigenthümern zur Verfügung zu jtellen. ? 
Namentlich mögen die Grundbefiger mit dieſem Papiergelde ihre frühe: 

ren Schulden abtragen. — Sit dafjelbe verzinslich, und zwar zu dem: 

jelben Zinsfuße, wie die bisherigen Schulden, auf Verlangen des 
Inhabers auch ebenjo einlösbar in Metallgeld, wie jene kündbar: 
fo wird die Lage der Gläubiger dadurch allerdings nicht verſchlech— 
tert, aber die der Echuloner auch nicht verbefjert. Fehlt hingegen 
auch nur das Geringfte an der bisherigen vollen Zinsbarkeit, jo 

Roſcher, Syſtem der Volkswirthſchaft. U. 28 
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wäre die ganze Maßregel keine rechtswidrige Gewaltthat nur unter 
der Vorausſetzung, daß man das Papiergeld jeden Augenblick zum 
vollen Nennwerthe anbringen kann. Solche Vorausfegung trifft 
befanntlid nur bei fofortiger Einlösbarkeit zu. Soll in diefer 
Hinfiht jeder einzelne Grundbefiter für feinen Theil der Noten 
unmittelbar ftehen, jo wäre das ziemlich damit gleichbedeutend, 
feine ganze Hypothekenſchuld beliebig Fünpbar zu machen: denn die 
Verſchreibung eines einzelnen, meift unbefannten, fernen Grund: 

befigers wird Niemand jo leicht al3 baares Geld nehmen.? Durch 
Bermittelung einer Bank oder Staatskaſſe würde freilich wohl mit 
einem verhältnigmäßig geringern Einlöfungsfonds zu reichen fein. 
Bergejien wir aber nicht, daß bei irgend hoher Verſchuldung des 
Grundbefiges der Geſammtbetrag aller Hypotheken leicht doppelt 
jo groß it, wie der Gefammtbetrag aller Umlaufsmittel in dem— 
jelben Lande. Eine jo große Vermehrung der lehten, wie zu 

einer fühlbaren Erleichterung der erjten erforderlich wäre, könnte 
gar nicht umhin, den Preis aller Umlaufsmittel im Lande tief 
berabzudrüden, alfo eine Gelvausfuhr zu bewirken, und weil 

dieſe jchwerlich in Bapiergeld erfolgen kann, einen gewaltigen Zu: 
drang an die Einlöfungsfaffen hervorzurufen. Alfo immer nur 
die Alternative: entweder man nüßt den Grundbefigern auf diefen 
Wege jehr wenig, oder Bankerott! 

D. Während die unter C. geſchilderte Maßregel ven höch— 

jten Grad von Mobilifirung des Grundeigenthbums bedeutet, würde 
Rodbertus Vorichlag, daß landwirthſchaftliche Grundftüde bei Ver: 
pfändungen nie als Kapital, fondern immer nur al3 Rentenfonds 

behandelt, alfo feine anderen dinglichen Obligationen, als nur 
Nentenobligationen, darauf fundirt werben follen, einen ge- 

waltigen Rüdjehritt von den bisherigen Tendenzen der Boden: 

mobilifirung bewirken. 9 Echon bierin liegt die faft unüberfteigliche 
Schwierigkeit der praktiſchen Ausführung dieſes Vorſchlages ange- 

deutet. Wollte man als Heilmittel gegen eine ſchon vorhandene 
Kriſis die jetzigen Kapitalobligationen zwangsweiſe in Rentenobli— 

gationen verwandeln, !! jo wäre das etwas Aehnliches, wie vie 
Generalindulte, nur in viel höherem Grade, und man fünnte deß— 
balb den Borwurf rechtswidriger Gewaltthbat nur durch Entſchä— 
digung der Erpropriürten vermeiden. Handelt e3 fich dagegen bloß 
um die zufünftigen Verpfändungen, jo würde R.’3 Plan gegen 
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eine Creditnoth, weldhe auf finfendem Neinertrage der Grundftüde 

beruhet, freilih nicht ſchützen, wohl aber, wie überhaupt die Un— 

fündbarfeit der Grundfhulden, gegen eine folde, deren Urjache 

in fteigendem Zinsfuße liegt. ? Dafür ift nicht zu bezweifeln, daß 

entweder der Zinsfuß der Grundſchulden höher, oder die Beleihungs— 

gränze enger werden müßte, wenn die Schwierigkeit, falls der Gläu— 

biger fein Forderungsvermögen anderweitig nügen will, einen Er: 
jagmann für ihn zu fuchen, wie fie jet der Schuloner trägt, auf 

den Gläubiger übertragen würde. Die Anwendung des Renten 
princips auf die rüdftändigen Kaufgelver würde den Preis der 
Grundftüde unter fonft gleihen Umſtänden erniedrigen, weil die 
creditbedürftigen Käufer nicht mehr jo, wie jegt, mit den zur vollen 
Baarzahlung bereiten concurriven könnten. Dagegen wäre als: 
dann bei Erbtheilungen die ſehr günftige Folge, daß weder eine 
Beihädigung des Gutsübernehmers durch fteigenden, noch der 
Miterben durch ſinkenden Zinsfuß eintreten Fünnte, ' 

1 Friedrich M. jchenfte nach dem fiebenjährigen Kriege den pommerſchen 

Rittergutsbefizern 41/, Mill. Thlr.; jo daß fie von den Zinfen diefes Kapitals 
ihre Grumdftener (185000 Thlr.) hätten bezahlen können. Vgl. Hering Ueber 
die agrarifche Gefetgebung in Preußen, 1837. Auch nad) 1815 joll der Staat 

den Nittergutsbefigern viel gejchenft haben (vgl. den Brief Kunths in Perk 

Leben Steins VI, 1, S. 198), in der Provinz Preußen 1824, 1826 und 1832 

bis 3 Mill. Thlr. Vorſchuß, wovon nur wenig zurüdgezahlt worden. (Hanje- 
mann Preußen und Franfreih, ©. 95.) Dänemark vermehrte 1814 feine ſchon 

jo gewaltige Staatsjhuld, um den Gutsherren Darlehen zu machen. (Rau 
Archiv IV, ©. 115.) 

2 Ein pommerſches Gut empfing zur Einführung des Rübenbaues und der 

Nübenzuderfiederei 30000 Thlr., ohne daß jemals eine Rübe zu Stande ge: 

fommen wäre. Ein anderes Gut, das 1777 bis 1785 nad) und nad) 12000 Thlr. 
zur Melioration befommen hatte, ward 1785, während hoher Kornpreife, um 

10000 Thlr. verkauft. (Hering a. a. ©.) 
3 Nah dem dreißigjährigen Kriege (vgl. ſchon den weftphälifchen Frieden 

VIII, 5) beſchloß der R. A. von 1654 eine dreijährige Suspenfion aller Kapitals 

rüdforderungen; die aus dem Kriege rüdftändigen Zinſen (vieler Orten ſeit 

1623, wegen der damals urplößlich erfolgten Einziehung des jchlechtes Geldes) 

jollten bis auf 1/, erlaffen werden, und fürs Erfte fein Schuldner jährlich mehr, 

als einen laufenden und einen rüdftändigen Jahreszins bezahlen müſſen. Der 
Reichstag Hatte vorher den Conſens aller Landftände und beider Reichsgerichte 

_ eingeholt, ſowie fich auch die bedeutendften Zuriften beifällig äußerten. Branten- 
burgiſches Generalindult von 1643 (in der Neumark ſchon 1633), allmälich bis 
1654 verlängert, auf unabläffiges Andringen der Landftände, welchem der große 
Kurfürft gern widerfproden hätte. (Stenzel Preuß. Geſch. II, ©. 66.) Schle- 
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ſiſches Generalindult von 1763—1766, pommerfches und neumärfifches von 
1763— 1768, mecklenburgiſches von 1768—1775. Neuerdings preußiſches von 
1807— 1818 (in der Provinz Preußen bis 1821); medienburgifches von 1806 
bis 1828, ungarifches für die Orumdbefiger, deren Frohnrechte aufgehoben 
worden, von 1849—1858. Bon ähnlichen Maßregeln des 16., ja in Ober- 

italien fogar des 13. Jahrh.: Bo. I, $. 94. Die vielen „Brieftödtungen“ des 

Mittelalters beruhen doch zum Theil auf anderen Grundlagen: fittlichereligiöfer 

Mißbilligung des ſog. Wuchers (BD. I, $. 190) und national-religiöfem Haffe gegen 
die Juden. — Dagegen verordnete Cäfar in der großen Creditkriſe während 
de Bürgerfriege$ (nummorum caritas nad) Cicero ad. Att. VII, 18. IX, 
9. X, 11), daß die verſchuldeten Grumndbefiger ihren Gläubigern an Zahlunge- 
ftatt Ländereien abtreten durften zu dem Preife, welchen dieje vor Ausbrud 

des Krieges gehabt. Die rüdjtändigen Zinfen niedergeichlagen, oder, wenn fie 
in der jchlimmen Zeit gleihwohl gezahlt worden, vom Kapitale abgezogen. Das 
letstere Eoftete den Gläubigern ungefähr 1/; ihrer Forderung. Um neue Dar- 

lehen zu befördern, verbot man den Baarbefiß von mehr als 15000 Denaren. 
(Caesar De bello eiv. 11I, 1. Sueton. Caes. 42.) Cäfar war eben Führer 

ver fog. Volkspartei gegen die Optimaten! Bgl. Drumanı Geſch. Roms ꝛc. 
II, S. 471 fg. VI, ©. 397. Mommſen Röm. Gejd. III, ©. 492 ff. 

4 In Medlenburg war jelbft wegen der rüdjtändigen Zinfen Klage und 
Erecution geftattet. Falls der Schuldner nicht einmal die laufenden Zinſen be— 
zahlen konnte, oder jonft insufficientia bonorum nadgewiejen wurde, follte 

das Indult nicht gelten. (G. vom 10. Yan. 1812.) Preußens G. Indult vom 

19. Mai 1807 geht in Bezug auf die Zinjen bedenklich weit ($. 5); die jpäteren 

Berlängerungen habei es jedoch in diefem Stücke ſehr gemildert. 

5 „Das Verſprechen, welches der Borger (in der Landwirthſchaft) gibt, das 
Kapital auf Kündigung wieder zu zahlen, kann er im der Negel nur auf die vor- 

ausgejetste Möglichkeit eines andern Anlehens gründen. Diefe muß alfo bei 

erheblihen Hypothefarifhen Darlehen als ftillfchweigende Bedingung angefehen 

werden. Wenn fie unter befonderen unerwarteten Umftäuden mwegfällt, jo wird 

Dadurch die Gerechtigkeit eines Moratoriums begründet, felbft eines allgemeinen, 

2... weil es fonft vecht eigentlich hieße: fiat justitia, pereat mundus. Doch 
witrde fih der gewöhnliche Weg Nechtens nach einigen unglüdlihen Opfern 

bald von felbft verjperrt haben.” (Thaer Landw. Gewerbslehre, 8. 56.) In 

Medlenburg waren faufmännifhe Wechſel, Pachtvorſchüſſe, jomwie alle nichtver- 

zinsfichen Darlehen von Generalindulte ausgeſchloſſen. (©. vom 13. Dechr. 1806.) 

6 Was fich für und gegen allgemeine Jndulte jagen läßt, vortrefflich er- 

örtert von 3. Möſer Patr. Phant. III, 68. Der merkwürdige Streit zwifchen 

Stein und Schön in Pert Leben Steins II, ©. 46 fi. 

7 Bgl. die Projecte einer Leihbank ($. 136), die jämmtli während großer 
Kriege oder Revolutionen entftanden find. Die Affignaten der franzöfiihen Re— 

volution follten zwar anfänglich bei der Caisse de l’extraordinaire mit Silber 
einlösbar fein; gar bald aber juchte man fie nur dadurch zu fundiren, daß fie 

beim Berfaufe der Nationalgüiter an Zahlungsftatt genommen wurden. Ihre 
Inſchrift lautete: Domaines nationaux, assignat de .. . francs. Nach der 
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Februarrevolution Antrag von Türd und Proudhen, unter Vermittelung einer’ 
Etaatcreditanftalt 2000 Mill. Fr. bons Iıypothecaires gegen mäßigen Zins 
an die Grumdbefiser auszugeben. Belänpft von Thiers, Faucher u. A., ver= 
worfen 11. Dec. 1848. PVgl. Journal des Econ. XXI, p. 401. Wolowski 

Revue de legislat., 1848, II, p. 193. Gneiſenaus dee (1818) eines adeligen 

Tugendbundes, der u. U. auch Pfandbriefe zu Kleinen Apoints wie Banknoten 

ausgeben follte, von Stein als Seifenblafe bezeichnet. (Pers V, ©. 263.) 

Bon heutigen ruſſiſchen Projecten j. Preuß. Jahrbücher, Fan. 1862, 

8 Daß man für Geldzwede den Mangel der Einlösbarfeit nicht durch Zins— 

verjprechen aufwiegen kann, ift eine der beftconftatirten Thatjachen aus der Bank— 
und Finanzgefchichte. 

9 Tabulae novae, wonach feit Alexander M. die griechifchen, feit den 

Grachen die römischen Nevolutionsmänner zu tradhten pflegen! — Mandyer 

Verſuch gelingt im Kleinen, der im Großen jcheitern würde. So darf man 

aus der Möglichkeit, eine geringe Maffe hypothekariſchen Bapiergeldes ohne ent» 

ſprechende Eurserniedrigung auszugeben, ja nicht zu weit jchließen. Ein tüch— 
tiges Gebäude kann wohl einen Erfer tragen, der nur in der Mauer hängt; 

wollte man aber auf dieje „Erfahrung“ Hin den Erfer zehnmal jo groß machen, 

jo würde er das Gebäude einreißen. 

10 Bgl. Rodbertus Zur Erklärung und Abhilfe der heutigen Creditnoth 
des Grundbefites, II, 1869. Diejes geijtvoll tiefe und ernfte Bud kann in 

ſeinem praftiihen Hauptinhalte auch Soldyen einleuchten, die ſich den beiläufig 

darin vorgetragenen, zum Theil recht unklaren und irrthümlichen Anfichten des 
Berfafjers über die Kapitalbildung (I, ©. 68. II, ©. 285 ff.), den Unterjchied 
zwijchen Kapitalvermögen und Kapitalgegenftänden (II, ©. 295 ff.), die Grund: 

rente (I, ©. 123 fg.), den Bortheil der Gentralifation (II, S. 279), das focia- 

fiftiijche Fdeal der Zukunft (II, ©. 273 fi. 302 ff.) aufs Entjchiedenfte wider: 

jeten. Uebrigens hat R. auch in Bezug auf die Hauptfahe mande Eigen— 

thümlichfeiten des nordöftlichen Deutſchlands viel zu ſehr verallgemeinert, — Ein 

Geldernſches Landrecht von 1619, dejfen Beftimmungen feinem Vorſchlage nahe 

itehen, . bei Rodbertus II, ©. 381 ff. und in Maurenbrecher Aheinpreußifche 

Landrechte II, S. 597 ff. 

11 Bgl. Rodbertug a. a. ©. II, ©. 251. 

2 Man rigfirte dann nicht mehr, „daß ein Grundſtück, deffen Nente von 
4000 auf 4500, defjen wirklicher Werth alfo über 12 Proc. geftiegen, dennoch, 

weil zugleich der Binsfuß von 4 auf 5 gegangen, um 10 Proc. gefallen ift.“ 
(Rodbertus Il, ©. 74). 

13 Das Ganze aber ftreitet gegen mehrere, ebenfo weitverbreitete, als tief- 

gewurzelte Neigungen unjerer heutigen Kulturftufe, was N. mit feiner Perfonifi- 
cation des Grundbefiges und Grumpbefiterftandes offenbar zu gering anſchlägt. 

Nämlich gegen das Streben jeder Wirthſchaft: A., fich jederzeit mit allen anderen 

Wirthſchaften Far auseinandergefegt zu wiffen, was bei der Erbfolge in 

Grundftüden am fhärfften dadurch gejchieht, daß man entweder real theilt, oder 
verfauft und den Erlös theilt, oder doc einen Berfauf mit Theilung des Er- 
löfes wentgftens fingirt; B. überhaupt alle Bermögensbeftandtheile gleichſam 
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unter Einen Nenner zu bringen, was bei den Naturalien zur Schätzung in 
Geld, bei den Renten zur Schätzung in Kapital führt und mit dem Kopfzahl⸗ 

principe für die Perſonen aufs Engſte zuſammenhängt; endlich C. alle Ver— 

mögensbeſtandtheile immer verfügbar zu halten. Ich zweifle nicht, daß hierber 
im Einzelnen viel doctrinärer Aberglaube mit unterläuft. Indeß jede Zeit hat 
ihren beſondern Aberglauben! 

8§. 138 *, 

E. Das befte, wenn auch nur langjam wirkende Heilmittel 
bleibt immer die juriftifhe und Faufmännifche Vervollkomme— 
nung der Grundlagen jedes Nealcredites, Wie denn 
auch wirklich in den meilten Ländern gerade ſolche Krifen ver 
Hauptanftoß geweſen find, um die Gründung landwirthichaftlicher 
Greditvereine, die neuere Hypothekenreform ꝛc. durdhzufegen. !? 

Leider fehlt immer nod viel daran, daß ein Nealgläubiger fein 

Recht überall mit derſelben Pünktlichkeit verfolgen fünnte, wie ein 
Wechfelgläubiger. 3? Auch die Berfäuflichkeit der Echuldurfunden 
wird gewiß im. beiverfeitigen Intereſſe fo meit getrieben, wie die 
nothwendig bleibende Rüdjiht auf Kenntniß des Pfandes und 
Ueberwadhung des Schuldners geftattet. — Zu diefem Zwecke em— 
pfiehlt fich die Beitimmung, daß ohne Beibringung des Hypo: 

thekenſcheins die bezüglihe, im Hypothekenbuch eingetragene 
Forderung auf feine Weije alterirt werden kann, während zugleich 
die Eefjion einer bypothefarifhen Forderung, um gegenüber dem 
Schuldner gültig zu fein, bloß die Mebergabe des Hypotheken— 
ſcheins an den Gefjionar oder die einfahe Indoſſirung, höchſtens 
mit beglaubigter Unterfchrift des Cedenten erforderte. * Mit ver 
heutzutage üblichen Didleibigfeit der Hypothekenſcheine würde ein 

nicht unbedeutendes Abjchredungsmittel jo manches Kauffähigen 
wegfallen; mit den hohen Sppothefenfporteln eine weſentliche Be- 
nachtbeiligung der. hypothefarifhen Darlehen gegenüber ven kauf— 

. männischen. — Sehr gut wirken eigene Hypothefenmärfte, wie 

3.8. ver Kieler Umfchlag, wo die gefammte Nachfrage nad) hypo— 
tbefarifchen Kapitalien ficher ift, binnen wenig Tagen dem ge: 

jammten Angebote zu begegnen. Dagegen halte ich die Erhebung 
der Hypothekenſcheine zu Snhaberpapieren für wenig praftifch, weil 
ihr Werth von manchen rajch veränderlichen, daher jeweilig be- 
fonders zu prüfenden Momenten abhängt. (Perſönlichkeit des Eigen- 
thümers, Kulturzuftand des Pfandgutes 2c.) Der Schuldner weiß 
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nicht, an wen er jeine Kündigungen, oder feinen Antrag bei etwa 
gewünschten Veränderungen des Pfandes richten fol; das Gericht 

fann im Goncurje die Hypothekengläubiger nicht unmittelbar ein: 
laden. Wollte man ftatt deſſen Edictalcitation anwenden, jo wür: 

den zahlreihe, unvermerkt erlojchene Hypothekenſcheine den Um: 
lauf jehr unficher machen. 56 — Außerdem fönnte durch eine Hypo: 

thbefenverfiherungsanitalt ver mweiteite Umſatzkreis für Hypo— 
thefenjcheine geöffnet werden. Daß fich freilich auf demſelben 

Pfande die fchlechteren und befjeren Hypotheken mwechjeljeitig ver: 
jiherten, ift nicht denkbar, weil jene bereits verloren find, wenn 

diefe gefährdet zu werden anfangen. Wohl aber ijt eine wechſel— 

jeitige Verſicherung der Hypotheken möglich, die auf verſchiedenen 
Pfändern ruhen. Und wenn eine jolde ſchwerlich im Stande fein 

wird, eine allgemeine und ſtarke Entwerthung der Grundjtüde zu 
beſtehen, jo kann fie die Gläubiger doch über viele Echwierigkeiten 
ver Pfandabſchätzung und Rechtsverfolgung, ſowie über die Gefahr 
örtliher und ſelbſt provinzialer Greditfrifen ganz wohl binmeg- 
heben. * — Diele rathen jegt, die ſchon vorhandenen Greditvereine 
und Hypothekenbanken in eine großartige Gentralanftalt zu ver: 
ihmelzen, wovon man nicht bloß eine Ausgleihung des Pfand: 
briefeurjes verſchiedener Gegenden erwartet, jondern auch eine 

Steigerung feiner Durchſchnittshöhe, weil die größere Notorietät 
der großen Anftalt ven Abſatzkreis auch relativ jehr vergrößern 

würde.® Allein bei der Unmöglichkeit, die Grundftüde eines ſehr 

großen Landes genau den nämlichen Abſchätzungsgprincipien zu 
unterwerfen, müßte fich die Beleihungsgränze der Pfandgüter dann 
wahrjcheinlih in demjelben Maße verengern, wie der Markt der 

Pfandbriefe fich erweitert hätte. ? Dagegen wäre e3 immerhin nüß: 
lid, wenn die einzelnen Greditanjtalten, ohne für einander zu 

haften, gemeinfame Zahlungsſtellen errichteten, ihre Coupons 
wechjeljeitig einlösten ꝛc. !0 ni: 

I Schon bei den alten Aegyptiern wegen einer Ereditkrife (aufn yonuarov) 
eine bedeutende Verbeſſerung des Pfandrechtes eingeführt: Herodot. II, 136. 

2 Daß Greditvereine viel beffer taugen, die allmäliche Erholung eines 

Landes vom Kriegsdrude zc. zu bejchleunigen, als große Krijen zu verhiten, 
bezeugt u. U. der ſchleswig-holſteiniſche C. V. von 1811, der fih nach bebeu- 

tenden Berluften wenig Jahre jpäter wieder auflöfen mußte. 

3 &o hatte noch 1864 im K. Sachen der Käufer eines ſchuldenhalber jub- 

haftirten Grundſtückes das Necht, einen Theil feines Kaufihillings 10 Fahre 
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lang fehuldig zu bleiben. (G. vom 26. Aug. 1732.) Die preußifche Berfchrift, 
daß bepfandbriefte Güter nicht zugefchlagen werden follen, wenn nicht im Sub- 
baftationstermine 2/3 der landjchaftlihen Taxe geboten find, fchredt viele Kapita= 

liften ab, weil fie mehrjährigen Berzug fürchten. (Berliner Enquete von 1868, 
©. 232.) Gegen die Gefahr jedes fpätern Hppothefariers, daß er verlieren 

fann, falls er bei der Eubhaftirung nicht im Stande ift, den Betrag der Vor— 
hypothek baar zu zahlen, räth Bekker (Enquete, ©. 87 ff.), eine große Schuld- 

jumme zugleid einzutragen und gleichberedhtigte Quoten derjelben in bejonderen 

Apoints auszugeben. 

4 Franzöfiihe Streitigkeiten über Ceſſion der Hypothekenbriefe durch bloße 

Indoſſirung: Archiv f. civiliſt. Pr. XXVIII, ©. 437 ff. Bgl. noch v. Kamptz 

Jahrbücher des preuß. Rechts, Heft 74; ganz beſonders ©. Lehmann Die 
Mobilifirung des Hypothekenbriefes, 1863. 

5 So hat auch gerade der Kern der jegigen H. Gläubiger wenig Luft an 
dem acuten Wejen der Anhaberpapiere. Andererfeits könnte die Zinszahlung 

gegen Coupons, die doch nöthig wäre, foll der abwejende Gläubiger nicht feine 

Urkunde aus der Hand geben, den bäuerlihen Schulöner leicht in Berlegenheit 
jegen. Vgl. den Bericht der bayerifchen H. und Wechjelbant pro 1868 bei 
Fäger Fortbildung des Bodencredits, (1869) ©. 152 ff. Jedenfalls müßten 

H. Scheine au porteur unfündbar fein, weil jonft ein Wucherer durch gleich- 

zeitige Kiindigung vieler feinen Schuldner aufs Aeußerfte bringen könnte. 

6 Ein Inſtitut, wie die bremifhen Handfeften, wird immer einen jehr 

localen Charakter behalten, Dort können Grundftüce mit gerihtlihen Hypotheken 

belaftet und dem Eigenthümer H. Briefe in paffenden Apoints ausgefertigt 
werden, ohne daß ein bereits vorhandener Gläubiger namhaft gemacht würde. 

Oft behält der Eigenthümer ſolche Juftrumente einer bloß möglihen Berpfän- 
dung Jahrelang in feinem Pulte. Fir Kaufleute 2c. befteht der Vortheil diejes 

Berfahrens darin, daß fie nun jederzeit ihren Jmmobiliarcredit benußen können, 

ohne dur die Vorbereitungsmaßregeln Aufjehen, wohl gar Zweifel an ihrer 
mobiliaren Creditwürdigfeit zu erregen. Andererjeit3 miffen wieder beim Ver— 
fauf eines Grundſtückes Vorkehrungen getroffen werden, um die vom bisherigen 

Eigenthümer etwan ausgeftellten H. Scheine entweder ausdridlich auf den neuen 

zu übernehmen, oder einzuziehen. Dieß erheifcht eine fortgefegte Ueberwadhung 

des Grundſtückverkehrs durch die Kapitaliften, wie fie nur auf einem Heinen 

Gebiete mit Einheit des Annoncenweſens 2c. möglid) if. Bol. D. Vierteljahrsſchr. 

N. LXXX. Auch die reichen Hamburger verhypothecirten ihre Häufer, um das 

Kapital im Handel zu belegen. (Büſch Geldumlauf VI, 4, 21.) Schmeizerijche 

H. Briefe (Zettel), die von Seiten des Gläubigers unfündbar find, aber im 
Innern des Cantons eine jehr currente Waare bilden, zuweilen 11 Proc, über 

dem Nennwerthe: ſ. Bufinger C. Unterwalden, ©. 48 fg. Rüſch C. Appen- 

zell, ©. 156 fi. In Zürich Aehnliches Schon unter Karl IV. (J. Müller Geſch. 

der Schweiz II, ©. 306.) 

* Vorſchlag zur Gründung einer Hypothefen-Affecuranz-Bank für Deutjd;- 
land von B. Miller, Dresden 1856. (Micpt) E. Engel Dentichrift über 

Weſen und Nuten der H. Verficherung, 1857. Bgl. aber ſchon: Ueber den 
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Nuten und die Möglichkeit, ausftehende Kapitalien durd eine‘ Gattung von 
Affecuranz ficher zu ftellen, Hamburg b. Harmjen, 1775. Pariſer Societe 

‚’assurances sur les cr&ances hypoth£ecaires jeit 1831. Die Berliner H. V. 
Anftalt hatte gegen Schluß 1866 977 Bolicen mit 11261801 Thlr. Taufender 
Verfiherungen. Ihre Berlufte betrugen felbft 1866 nur 1579 Thlr. (Engel 

Preuß. Statift. Ztſchr. 1867, ©. 229.) Die fähfiihe Hypothelenverficherungs- 

anftalt hat den Unterſchied von Friedens- und Kriegsverfiherung (bis 80 und 

nur bis 662%/, Proc. des Werthes) fallen laffen, da bloß für den Frieden faft 

feine Berfiherungen begehrt wurden. Sie geht jett allgemein bis 70 Proc. 

des Pfandwerthes, wobei fie aber auf den perjönlichen Ruf des Eigenthiimers 

großes Gewicht legt. Sie verfichert ſowohl einzelne Darlehen, als den Schätung?: 

werth eines Grundſtückes überhaupt und die Zinszahlung, die alsdann durch 

fie erfolgt. Die H. N. follte zur Bedingung machen, daß in Kriegszeiten der 

Gläubiger nicht ohne ihre Einwilligung kündigen darf. Uebrigens ift diefe ganze 
Inſtitution um jo wichtiger, als es faft nur die ſchlechteren Hypotheken find, 

in welchen die Krankheit der Creditkriſe wurzelt. Erſte H. werden gerade in 
fritifcher Zeit befonders gejucht, wie 3. B. in Hamburg 1866 „das Geld auf 

gute H. billiger wurde.” (Enquete von 1868, ©. 123.) 
8 Sp wünſcht Nodbertus (a. a. O. I, ©. 329 ff.) zweierlei NRenten- 

briefe: a) Landrentenbriefe au porteur, nur bis zum fteuermäßig abgejhätten 

Neinertrage auszugeben, wofür der Grundbeſitz des ganzen Landes haftet; 
a) Öutsrentenbriefe, hinter jenen, wofür nur das einzelne Gut haftet, auf weldyes 

fie lauten. Bon den Yandrentenbriefen hofft er, daß fie im Grundftüdverfehr 

wie eine Art Geld circuliren werden. Auch Bekker, Die Reform des H.weſens 

als Aufgabe des norddeutſchen Bundes (1867), will einen Schuldverband aller 

norddeutihen Grundeigenthiimer unter jehr mweitgehender Staatgleitung. 

Nah v. Rabe ift es ganz unmöglich, fiir den norddeutichen Bund all- 

gemeingiltige Zarationsgrundfäge aufzuftellen. (Enquete, ©. 48.) Gelbit 
Bantiers, wie Heymann und Mendelsjohn, find entjchieden gegen die Gentra- 

lifirung der Ereditvereine. (a. a. O., ©. 207. 212.) 

10 Dieſe Zahlftellen könnten mit H. Tilgungsfafjen verbunden fein, welche 

auch fiir Privathypothefen auf Antrag der Berheiligten die Zinszahlung iüber- 

nähmen, fobald vie Zilgungsrate zu einer gewiffen Höhe angewachſen ift. 

Eilftes Kapitel. 

Mißbrauch der Mobilifirung und Mittel dagegen. 

$. 139. 

Nachdem jeit der Mitte des 18. Jahrhunderts die große Mehr: 

zahl der Volfswirthe, praftifcher wie theoretifcher, fi an ver fort: 
ſchreitenden Mobilifirung des Grundbeſitzes rein gefreuet hatten, 

wird ziemlich bald nad dem Ausbruche der franzöfifchen Revolution 
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bei Staatsmännern wie Schriftjtelleen eine entgegengejegte 
Etrömung bemerflid. Ein Ereigniß, wie die franzöfifche Re— 
volution, mußte nicht bloß den großen Haufen principlofer Freunde 
der neuen Freiheit durch die zahlreichen mit ihr verbundenen Leiden 
und Frevel irre machen, fondern ſchon an fi die Anhänger des 
Alten zu doppelter VBorfiht, Entihievdenheit und Spitematif an- 
jpornen. Politiſch waren es natürlich zunächſt die weltlichen und 
geiftlichen Ariftofraten, welche der alten Gebundenheit des Grund: 
bejiges wieder laut das Wort redeten (88. 94 fg. 105 fg. 118. 
132); bald aber auch die Vertreter monardifcher Grundſätze, weil 
die einfame Höhe des Thrones, gar nicht mehr umgeben von einer 

jog. Schugmauer ariftofratiicher Elemente, wie 3. B. des Erſtge— 
burtsrechtes in den Familien, gefährdet ſchien. Oekonomiſche 

Gründe famen hinzu. Bei dem tiefen Mißtrauen gegen die Ein- 
fiht und den Charakter der Maſſen, welches an vie Stelle der 

frühern Majpritätsvergötterung getreten war, glaubte man über: 

zeugt fein zu müſſen, daß der Mißbrauch der Mobilifirung faft 
immer den rechten Gebrauch übermwiege. Die im Gefolge derfelben 
eintretende Volksvermehrung hielt man regelmäßig für eine prole: 
tariſche (Bd. I, $. 239), die vermehrte Regſamkeit ver Broduction 
für eine Art von Naubbau. 1? 

1 E3 find zunächſt die Freunde mittelalterlicher Adels» und Prieftermadt, 

die ſolche Beſorgniß hegen. So z. B. ſchreibt Ad. Müller den Grundſtücken 

eine Art von Perſönlichkeit zu, im Gegenſatze der rein ſachlichen Inſtrumente ꝛc. 

Scharf gerügt, wenn man Grundſtück und Ertrag von der Willkür des Beſitzers 
gleich abhängig denkt; unfer ſog. Eigenthum gehört ebenſo wohl, ja noch mehr, 

als uns jelbft, jener unfterblihen Familie an, deren vergängliche Glieder wir 
find. Namentlich der Adelige joll ih nur als zeitigen Bertreter der Familien— 
freiheiten, zeitigen Nießbraucher der Yamilienrechte anſehen. (Elemente I, 

©. 221. 229. 259.) M. eifert gegen die rationale Landwirthichaft, die im Ar- 

beiter nur die Kraft, im Boden nur den Humus erblide. Sehr gut beweifet 

er gegen Ad. Smith, das von diefem vorausgeſetzte Gleichgewicht der verjchie- 
denen Privatintereffen brauche Jahrhunderte, um fich zu vollziehen. (Nothmwen- 
digkeit einer theolog. Grundlage zc., 1819, ©. 48. 66.) Ueber die Oppofition 
der Junkerpartei gegen Hardenberg, der „aus dem alten ehrlichen branden- 

burgiihen Preußen einen neumodifhen Judenſtaat“ machen werde, ſ. Voß 

Beten XXVII fg.; v. d. Marwitz Nachlaß I, ©. 313 ff. II, ©. 230 ff.; 
Ad. Müllers Eingabe in Dorow’s Denkſchriften II, ©. 217 ff. Ferner 

Essai politique et historique sur le partage et la transmissibilit& de la 
propriété territoriale d’apres le principe de la stabilité en Russie et dans 
quelques autres pays. (Leipzig 1839.) v. Sparre Lebensfragen I, ©. 182. 
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185. 279 fi. 355. Kojegarten Betrachtungen über die Beräußerlichkeit und 
Theilbarfeit des Grundbefiges, 1842. Marcard Der Bauernjdinder, eine Ge- 

ſchichte, wie e8 viele gibt. 1844. Dazu die $. 101 genannten Schriftfteller und 
eine Menge Fournalartifel im Berliner polit. Wochenblatte (1831 ff.) und der 

N. preußifchen Zeitung. (1848 fi.) — Aber auch viele echt hiſtoriſch oder praf- 
tifch gebildete, volfsfreundlich gefinnte, zum Theil wahrhaft große Männer 
haben ähnliche Anſichten. So meint z. B. Stein (Dentichriften herausg. von 
Verb, 1848, ©. 186), „von Erhaltung der Bauerhöfe und adeligen Güter in 
Mafjen von verhältnigmäßiger Größe hängt die Erhaltung eines tüchtigen 
Standes von Landbewohnern ab, auf welchem MWehrhaftigfeit, Sittlichfeit und 
ZTichtigfeit jeder Art beruhet. Durch gränzenlofe Theilbarkeit Töst fich der 

Bauernftand in Tagelöhner, Gefindel, der Adel aus einem jelbftändigen Güter- 

adel in einen Dienft- und Hofadel auf.“ Er mißbilligt ausdrüdlic die „Neues 

rungsſucht Hardenbergs (von 1811), berathen von einem Phantaften, der 1820 
im Irrenhauſe ſtarb.“ Im lebten Jahrzehnt jeines Lebens war es ein Haupt— 

gegenftand feines Nachdenkens, zu verhüten, „daß alle Bauern zu Tagelöhnern 

theoretifirt und ftatt der Hörigfeit an die Gutsherren eine viel ſchlimmere Hörig- 
feit an die Juden und Wucherer eintreten möchte.“ Die Bauergüter follten 
deßhalb in der Regel untheilbar bleiben. Auch „dem Adel kann nur durch 

Aenderung der Erbfolge, durch Fideicommiſſe geholfen werden.” Die nicht mit 

dem erforderlihen Grundeigenthum verjehenen Adeligen follen nur Adelsfähig- 

feit behalten. (Bert Leben Steins VI, Beilagen €. 165 ff. V, ©. 575. VI, 

&. 71 fg. 128 ff. und öfter.) W. Humboldt war fiir AdelSmajorate nur 

ausnahmsmeife, vornehmlich im Intereſſe einer I. Kammer. (a. a. ©. V, 

©. 375.) Dagegen „wäre die Aufhebung der Schranken .... bäuerlicher Grund- 
ftiide, da wo fie beftehen, auf jeden Fall unzweckmäßig. Der Staat hat bei 

der Wiederherftellung offenbar Intereſſe.“ (Stein Dentihr., S. 129.) Aehnlich 

Niebuhr Briefe 17. Nov. 1823, 4. Febr. 1824; vgl. jevoh 21. Mai 1819, 
v. Binde Ueber die Zerftüdelung der weitphäl. Bauerngüter, 1824, läßt den 

gefunden Menjchenverftand längft dagegen fein; nur für die Theoretifer mit der 

Feder fei die Frage noch zweifeldaft. EM. Arndt Erinnerungen, ©. 284 ff. 

302 erwartet von der Mobilifirung ein „Boll von Bettlern und Streumern.“ 
Bol. noh F. B. W. Hermann in den Mindener ©. A. III, S. 1031 ff., 

der es namentlich fiir die gedankenlofefte Nachbetung von Modelehren erklärt, 

wenn man gleichzeitig für Zerftüdelungsfreiheit und Arrondirungszwang ſchwärmt. 
Ferner Stüpe Wefen und Berfafjung der Landgemeinden, ©. 210 ff, v. Bern- 

hardi Kritik des großen und Fleinen Örundeigenty., S. 474 ff. und eine Reihe 

von Aenferungen Hanjjens und Neunings Bon Malthus und Mohl 

j. unten $. 142 fg. 

2 Zu den bedeutenden Männern, die nod) jet, aljo theoretiſch gewiß auf 

einem höhern Standpunkte als im 18. Jahrh., an der Mobilifirungsfreiheit feft- 

halten, gehört u. A. Rau Aufichten der Volkswirthſchaft, 1821, Nr. 7. Lehr⸗ 

buch II, 8. 77 fi. Bülau Handbuch der Staatswirthſchaft, 1835, ©. 242 ff. 

Riedel N. Oef. II, ©. 52 fi. Koppe Beitr, z. Beantwortung der Frage, 

find große oder Heine Landgüter zwedinäßiger, 1847. Reichensperger Agrar 



7 

444. Buhl. Kap 11. Mißbrauch der Mobilifirung ıc. 

frage, 1847. Lette Bertheilung des Grundeigentbums, 1858. — Chaptal 

De l’industrie Fr., I, p. 152 f. Morel de Vinde& Sur le morcellement 

de la propriete territoriale en Fr., 1826. Dunoyer Libert& du travail 

X,3. Selbft Villeneuve-Bargemont Economie polit. chretienne (1834), 
1. 10. Tissot Du morcellement du sol, 1842. Dombasle bei Tissot, 

p. 72. Gasparin in der Revue des deux M., Janv. 1843 und Wolowski 
ibid.: Aoüdt 1857. Außerdem Troplong, Ch. Dupin, de Tracy, Roffi, über- 

haupt die Mehrzahl der franzöfifhen Auctoritäten. Nur Fourier bethätigt 
mit jeinen großen Widerwillen gegen die agrarijche Zerftiidelung, wie nah ver- 
wandt in negativer Hinficht die Zufunftsutopiften mit den Schwärmern für die 

Vergangenheit find. (Trait& de l’assuciation domestique-agricole. II, 1822.) 
Tod ift neuerdings namentlih vom Standpunkte der Teftirfreiheit aus einige 

Reaction gegen die zwangsweije Erbtheilung zc. zu bemerfen. Die englifd) 

amerifanifche Teftirfreiheit jet die rechte Mitte zwiichen den Ertremen der zwangs— 

weifen Zujammenhaltung und zwangsweijen Gtleichtheilung, d. h. Zerftüdelung 

des Erbgutes: eine BVertheilung in die Hand desjenigen gelegt, welder das 
meifte Verdienft um Erwerbung des Bermögens, das meifte Zutereffe an deſſen 

Erhaltung, zugleih die gemauefte und liebevollſte Jndivivualitätsfenntuiß der 

Erben hat. So Leplay La reforme sociale en France deduite de l’obser- 
vation comparee des peuples Europeens, 1864. ®gl. Courcelle-Senueil 

im Journ. des Econom, Juill. 1865. Schon K. !. v. Haller hatte von wirt- 

liher Teftirfreiheit die Wiederherftielung großer und fefter Grundherren, fowie 

eines fihern Bauernftandes erwartet. Reſtauration der St. W. III, ©. 318g. 

Die wahren Urſachen der allg. Verarmung ꝛc., 1850, ©. 96 ff.) 

Gefahren. 

$. 140. 
Dan warnte aljo davor, oft in myſtiſcher Unflarheit, aber 

doh im Grunde mit Necht, die unaustilgbar großen Unterſchiede 
zwijchen Ländereien und beweglichen Gütern zu verfennen. Grund: 
jtüde werden im engern Sinne des Wortes weder producirt, noch 

conjumirt; fie können weder aufgejpeichert, noch transportirt wer- 

den: lauter Punkte, welche fie jedenfalls von allen übrigen Gegen: 
ftänden des Verkehrs wejentlih abweichen laſſen. — Wenn die 
Bertheidiger der Mobilifirung gemeint hatten, daß jeder vernünf: 

tige Menſch, was ihm perſönlich frommt, beifer verſtehen müjje, 

al3 der Staat, und daß die Summe aller Brivatnugen im Volk 

eben den Gefammtnugen bilde: jo verwarf man jchon die leßtere 

Borjtellung als atomiſtiſch. Wohl muß das wahre und nachhaltige 

Intereſſe aller einzelnen Bolfsgliever, auch die unmündigen, ja 

die ungeborenen mitgerechnet, dem Intereſſe des Volkes im Gan— 
zen gleich jein. Aber es iſt recht gut. denkbar, daß 3. B. die 
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heutigen Grundbejiger für ihre Lebenszeit durch Ueberſchuldung 
oder Naubbau ihren jelbitfüchtigen Genuß erhöhen, zum ſchwer— 
jten Nachtheile für die Zukunft fowohl ihrer Familien, mie des 
ganzen Bolfes. Gerade beim Lanvgebiete macht deſſen völlige 
Unentbehrlichkeit und zugleich Unvermehrbarfeit es dem Etaate 
unmöglich, ſchlechte Bewirthichaftung mit derſelben Ruhe anzufehen, 

wie bei Kapitalien und Gemwerbfleif. Das unftreitige „Necht 

der Lebenden, ihr Haus nach ihrem eigenen Bedürfniſſe und Ge: 
Ihmade einzurichten,” Fann nur zum Verderben jo weit ausgedehnt 

werden, daß fie der Nachwelt eine bloße Ruine zurüdlaffen. ! 

Ein ſolches Recht würde zwar ſcheinbar der grellite Gegenfaß, in 
Wahrheit aber der nächte Geiftesverwandte des Anfpruches fein, 

daß die bloße Laune 3. B. eines Majoratftifters alle kommenden 
Jahrhunderte ſklaviſch binden fol. — Endlich halten die neueren 

Gegner der Mobilifirung, auch wo es fih nur um vie richtige 

Schätzung des Privatnugens auf dieſem Gebiete handelt, die Mehr: 
zahl der Bauern eigentlich für zeitlebens unmündig. Bei voller 
Aufhebung der mittelalterlihen Schranken, behaupten fie, wird 
die Abneigung der eltern, ein Kind im Tejtamente zu bevor: 

zugen, und das Etreben der Kinder, ein eigenes Haus zu grün: 

den, früher oder fpäter, auf die Länge jedoch unvermeidlich zu 
einer Webertheilung und Heberfhuldung führen, melde 
guten Anbau unmöglid macht und ven Bauernftand in lauter 
PVroletarier auflöst. Wirklich müßte der fchönfte Hof, der in 

jedem Menfchenalter 3. B. neu geviertheilt würde, ſehr bald dahin 
fommen, daß auf feiner PBarcell mehr orventliches Vieh gehalten 
oder eine zwedmäßige Arbeitstheilung behauptet werden könnte.? 
Der Gartenbau, Anbau von Handelsgewächſen 2c. (88. 48.. 50) 
wird als bloßes Lurusgewerbe, das eine überwiegende Production 

von Korn, Fleiſch ꝛc. vorausfegt, für ganze Völker auch im 
günftigften Falle nur einen jehr Kleinen Theil des Gebietes in 
Anſpruch nehmen. ? Wenn die Freunde der Mobilifirung bier: 
gegen erinnern, duß gerade bei völliger Freiheit des Verkehrs 
unwirthſchaftlich Klein gewordene Grundjtüde jehr bald von ihren 
Eigenthümern aufgegeben und wieder zu größeren Gütern zu— 
fammengefauft würben, 5 fo überjehen fie nur allzu leicht die 
ichweren perfönlichen Leiden ter Uebergangszeit, bis ſich ver 
Zwergwirth entjehloffen hat, die von ihm fo hochgebaltene Scholle 
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wirklih fahren zu laſſen. Wie oft macht auch gerade das Elend 
felbft gedanfenlos und zu den nothwendigiten Entjehlüffen unfähig ! 
Dazu die großen Kapitalverlufte, welche der raſche Wechfel von 
Zerftüdelung und Zufammenfauf mit fih bringen muß. Die 
Gebäude werden jegt für den Hof bald zu groß, bald zu 
Elein: jo verfallen fie dann im erjten, und werden kümmerlich 

angeflidt im zweiten Falle. ® Ueberhaupt, weil die Landwirtbichaft 
gerade in hochkultivirten Ländern fo vieler und ſtark firirter 
Kapitalien, jo weit ausſehender Pläne bedarf, muß ein rafcher 

Befigwechfel der Grundftüde ſchon an fich höchſt ſchädlich fein. 

Bei Pächtern gibt dieß Jeder zu; warum nicht ebenfo wohl bei 
Grundeigenthümern?? — Eoviel iſt freilih fiber, daß Grund: 

ftüde, die in guten Mitteljahren zur Ernährung des Zwergwirthes 

nur eben binreichen, zulegt verkauft werden müffen, wenn eine 

Reihe außerordentliher Unfälle (3. B. Kriegsſchäden)* das kleine 

Kapital des Eigenthümers verzehrt hat.? Ob ji dann aber durd 

Zufammenfauf neue Güter von erwünfchter Größe bilden, alfo 

namentlih große und Kleine Bauerhöfe, das hängt ganz von 
dem Nochvorhandenjein eines tüchtigen ländlichen Mitteljtandes 
ab. ° Sit aljo das Uebel der Zmwergwirtbichaft bereit epide- 
miſch geworden; bat wohl gar ſchon das ganze Volksleben 

diejenigen Kräfte verloren, melde den Mittelftand jchaffen und 
erhalten: jo bleibt eben nur nod die Bildung von Latifundien 
übrig, die für eine wahrhaft intenfive Landwirthichaft ebenjo zu groß 

find, wie die Zwerggüter zu klein. Alfo ein Ertrem an der Stelle 

des andern, beide unter ſich ebenjo verwandt, wie Gelvoligarchie 
und Bauperismus! Am rajcheiten würde diefer Proceß vor fich geben, 
wenn die großen Güter, bei Zerfplitterung der Heinen, künſtlich, 

etwa durch Familienfideicommiß zufammengebalten würden. 11 

1 In Ländern, wie N. Amerifa, wo die Grundftüce einftweilen noch faft 

beliebig vermehrbar find, mögen fie jo lange ohne Bedenken als Waaren be 

handelt werden (C. Frank in der D. Vierteljahrsſchr. CXXIV, ©. 167.) 
2 Burke Reflexions on the revolution in France (1790), passim; dem 

gegenüber Payne Rights of man (1791), passim. 

3 Bol. 8.52. Wird die Mobilifirung überhaupt gemißbraudt, jo liegt darin 
allerdings ein Princip der Abjhüffigkeit, foferne die Väter, je Heiner und ver« 

jchuldeter ein Gut ift, den Borzug des Anerben felbft relativ immer geringer 

fein laffen; es käme fonft auf die anderen Kinder „gar zu wenig!“ Altenbur- 
giſche Fälle, wo der Anſchlagswerth zu Gunften des libernehmenden Kindes bei 
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großen Bauerngütern 57, bei kleinen 72 Proc. des wahren Werthes betrug; 
im Schwarzwalde 44 und 71 Proc. (Rau Lehrbuch II, 8. 77.) Bei fehr Heinen 
Gütern wird das Antreten eines Erben mit Abfindung der übrigen auch ſchon 
durch den verhältnißmäßig enormen Kaufpreis der Heinen Güter verhindert. 
(Oben $. 51.) Mit Recht übrigens erinnert Rau Lehrbuch II, $. 79, daß die 

Zerftüdelung nicht füglich von Geſchlecht zu Geſchlecht in geometrifcher Progreffion 

wachen fann, fondern nur in demjelben Berhältniffe, wie die Bevölkerung. 

4 Zn Wilrttemberg fommen auf den Gartenbau 1-96 Proc. der Gejanmt- 
fläche, auf den Weinbau 1-34. (Sid Beiträge z. Statift, der Landwirthſch. in 
W., 1853, ©. 3 ff.) In Baden 0-92 und 1-41 (Amtl. Beitr. 3. Statiſt. d. 

badifhen Finanzen, S. 3), in Bayern 1-12 und 0-42 Proc. (v. Lengerke), in 

Sachſen 2:80 und 0-12. (Amtlid.) In Preußen auf beides zujammen, ein- 

ſchließlich der Haus- und Hofftellen, 17 Promille; min. in Pommern 11, max, 

in der Rheinprovinz 27 Prom, (Meiten II, ©. 28.) In Frankreich Weinland 
4.06, Gärten, Maulbeerplantagen zc. 2-43 Proc. (Statist. Off. 1855.) In 

Griechenland wurde 1850 der Ertrag des Wein- und Obftbaues zc. zu 22 Mill, 
Drachmen gejhätt, der des Kornbanes, der Hilfenfrüchte ꝛc. zu 27386000 
Drachmen. — Auch fommt e8 vor, daß 3. B. der Tabaksbau dem Ader feinen 

nöthigen Dinger entzieht; wie 3. B. im Amte Duderfladt eben vdefhalb der 
Brache unbefümmert bleibt, troß der ftarfen Bevölferung. Bol. ſchon Schlett- 
wein Grundvefte der Staaten, 1777, ©. 274 fg. 

5 Gegen Bilau (Staat- und Landbau, ©. 21), „daß im Zuſtande freier 

Concurrenz durhaus die Gejege der Güterwelt herrſchen müffen, einzelne Aus» 
nahmen ungewöhnlicher Thorheit oder Einſicht abgerechnet;“ mehr noch gegen 
Passy Syst&mes de culture, p. 76 fj. und Journ. des Ec. X, p. 112 ff., 

der mit der größten Ruhe davon fpridt, wie herabgefonmene Zwergwirthe 
fchließlih ausgelauft werden, ſ. Hanjjen Ardiv N. F. V, ©. 241. Wer 

möchte ſich auch z. B. im alle der Uebervölferung mit der Gewißheit tröften, 

daß die zu viel geborenen Kinder bald wieder fterben? 

6 Daher fi die Dörfer, wo man die Mobilifirung mißbraudt, durch uns 

ordentliches Ausfehen charakterifiren. Welche Gefahr der Brandftiftung, wenn 

das Neftgut für die Wirthichaftsgebäude eines geſchlachteten Hofes viel zu Hein 

geworben ift! 

7 Nach der Tabelle bei Rodbertus (Creditnoth des Grumdbefites I, am 

Schluß) find zwifchen 1835 und 1864 auf je 100 Rittergüter in Schlefien 229 
Befigveränderungen erfolgt, in Pofen 222, Pommern 207, Preußen 204, der 

Neumark 202, der Kurmarf 151, Sadjen 167, Weftphalen 103. Alfo mit 

Ausnahme der letzten Provinz nur eine Befigdauer, welche einem einigermaßen 

befriedigenden Zeitpächterverhältniß gleihlommt! Ju allen 8 Provinzen kamen 

7903 Bererbungen, 14404 freiwillige Verkäufe und 1347 norhwendige Sub- 
baftationen der 11771 Nittergüter vor. 

8 Das befanntefte Beifpiel, wie ein Bauernftand dur Mißernte zum Ber- 

fauf feines Landes ei werden fann, ſ. I. Moſe 47. Bon Viehſeuchen 

. — der polit. Del, N. F. V, ©. 276. 

9 Württembergiſche Fälle, mo bei ter Subhaflirung von Grundftüden nicht 



448 Bud ll. Kap 11. Mißbrauch der Mobilifirung xc. 

die Hälfte, 1/4, ja kaum 1/, des frühen Werthanfchlages erlöst wurde: Tiibing. 

Ziſchr. f. Staatsw., 1853, ©. 424 fg. 

10 Kleine ftädtifche Kapitaliften werden jchwerlicdh Bauern! Auch find Affo- 

ciationen, welche fonft wohl dem Heinen Wirthe die Vortheile der Großwirth- 
haft ermöglichen, für Grundftiide viel fehwerer, als für Kapitalien, weil jene 

zu diefem Zwecke durchaus beifanımen liegen müſſen. 

1 Während die meiften Gegner der Mobilifirung nur an die unmäßige 
Berftüidelung denken, weifet M. Niebuhr (Archiv, N. F. V, ©. 292 ff.) 

auch auf die hinter jener liegende Latifundienbiltung hin. Aehnlich ſchon Stein 

bei Perg VI, ©. 34. Beil. ©. 264 fg. Für Deutfchland um fo wichtiger, als 

Art. 14 der Bundesacte die F. E. des hohen Adels jedenfalls aufrecht hielt. 

Eehr günftig ift der Latifundienbildung das häufige Vorkommen von Erb- 
töchtern. So im alten Sparta. (Aristot. Polit. II, 6, 7. 11.) Aber auch 

in den gewaltigen Yaniliengütern des mittelalterliden Sachſens bemerkbar, 
gegenüber der fränkifchen Zerfplitterung, da in Sadjen die Töchter vor den 

Stammmwettern erbten. (Eichhorn D. Staats- und Rechtsgeſch. I, $. 65. 11, 

$. 235.) 

§. 141. 

Leider ijt die Gefhichte gar nicht jo arm an Beijpielen, daß 

hochkultivirte Völker, nach Abjtreifung der im Mittelalter gewöhn— 

lihen agrariſchen Gebundenheit, ihren Bauernftand verloren haben. 

Eo ruft bei ven Sfraeliten Jeſaias (5, 8) ein Wehe über vie, 

„welche ein Haus an das andere ziehen und einen Ader zum andern 
bringen, bis daß fie allein das Land bejigen.”! — Die Geſchichte 

von Sparta ſchließt mit einem Zujtande, wo die urfprünglichen 
6000 oder 9000 Edel: und 30000 Bauergüter in 100 große 

Herrſchaften aufgegangen, und felbft von der auf 700 zufammen: 

gejhmolzenen Zahl der Evlen #, nur vornehme Proletarier waren.? 

Kein Wunder, wenn joldhes Ertrem vie legten Könige zu jocia- 
liſtiſchen Heilverſuchen trieb, auf deren (unvermeidliches!) Scheitern 
bloß noch ein Wechjel von demagogifcher Militärtyrannei und aus: 
wärtiger Unterjohung folgte. In Attika fcheint die Zerftüdelung 
des Grundbefiges während des peloponnefifchen Krieges einen ziem- 
lihen Grad erreicht zu baben.? Dagegen waren fchon zu De: 
mojthenes Zeit wieder fehr große Güter entjtanden, und Polybios 
fand bei feiner Heimkehr in ganz Griechenland das Latifundien- 
wejen vorhberrfchend. * — Bei den Römern ging fchon früh eine 
Hauptrichtung der demokratiſchen Partei auf Verkleinerung ver 
großen Güter, namentlich durch Verbot der Befigungen über 500 
Jugera und durch Anträge auf Bertheilung der Staatsländereien. 5 
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Aber gleichzeitig waren, bei der in Rom fo früh, zum Theil ſo— 
gar auf Koften der Sicherheit, entwicelten Verfehrsfreiheit, 6 mäch— 
tige Tendenzen wirkſam, den Bauernjtand in feinen Grundlagen 
zu unterhöhlen. Der ewige Kriegsdienft mußte den kleinen Grund: 
eigenthümer in Schulden jtürzen, während fi der große leicht 
durch Sklaven Eonnte vertreten, jowie durch Bevorzugung hinficht- 
lid de3 Beutekapitals entſchädigen lafjen.” In den legten Zeiten 
der Republif ward diefer Gegenſatz immer greller.® Der Kriegs: 
dienft, in immer größere Ferne gehend, immer häufiger zum Lebeng- 
beruf erhoben, entfrembete immer gründlicher von der alten Bauer: 
bufe. Seit der Weltherrfchaft zogen die fpeculativften Köpfe des 
Mittelitandes den Gelvhandel in den Provinzen vor. Die wachſende 
Gentralifirung des italieniſchen Staatslebens mußte eine Menge 
Landvolk, zumal von den Bundesgenofien, nah Nom Ioden. In 
einer Zeit, wo auch die Landwirtbichaft immer commercieller wurde, 
hatten gleichwohl die Zweige derjelben, wofür der kleine Beſitz am 
beiten geeignet ift, wenig Spielraum. An Handelsgewähsbau war 
faum zu denfen, weil die Sklaverei den Gewerbfleiß verfümmerte. 

Dem Gartenbau im Kleinen nahe bei der Hauptjtadt war der Um: 
ſtand hinderlich, daß gerade hier vorzugsweiſe ver altpatricifche Adel 
jeine Güter hatte. Die Städte zweiten Ranges waren durch Roms 
Anſchwellen zum Sinfen verurtheilt. Selbjt der Getreivdebau ver: 
fiel durch den Mitbewerb der unentgeltlihen Naturallieferungen 
aus den Provinzen.” Dem gegenüber machten die großen Güter 
durch Ausbildung der landwirthichaftlihen Theorie, 10 ſowie durch 

gewaltige Kapitalvermehrung, zumal an Sklaven, die rajcheiten 
Fortſchritte. Wie mußte unter ſolchen Umftänden der Ausfauf 
ver kleinen Befiter durch die großen um fich greifen, zumal nad 
Kriegen, wie der Hannibaliſche und Bundesgenofjenkfrieg, und nad) 
dem Verſchwinden jedes rechtlichen Unterjchiedes zwiſchen patrici= 
Ichen Lehen- und plebejiichen Eigenthbumsgütern! !! Die tüchtigiten, 
noch übrig gebliebenen Bauerſchaften wurden in den jpäteren Re: 
volutionsfämpfen zertreten; jo namentlih die jamnitifhe unter 
Sulla. Siegreihe Feldherren befegten die leergeiwordenen Hufen 
mit Veteranen, melde größtentheil® vom jtädtifchen Pöbel aus: 
gegangen, im Kriege verwildert waren und niemals ordentliche 
Bauern werden konnten.“ Ebenſo raſch verdarben gemiß die 
PVroletarierfolonien, die feit Grachus bei den Demagogen beliebt 

Rofher, Syſtem der Volkswirthſchafi. 11. 29 
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waren. So baben jchließlich „die Latifundien Stalien, wie bie 
Provinzen zu Grunde gerichtet.” (Plinius.) Denn im ganzen 
Orbis terrarum finden wir die nämlide Entwidlung, ſchon deß— 
halb, weil die Römer im Parteienkampfe zwiſchen Arm und 

Reich überall für die legtere Seite eintraten, und meil ihr raub- 
ähnliches Steuerſyſtem natürlid am härteſten auf die Schwachen 
vrüdte. 3 Auch war der Vorzug der römischen Bürger, daß fie 
überall Grundftüde erwerben konnten, die Provinzialen meift nur 

in ihrer eigenen Provinz, dem Zufammenfaufen durch jene über: 

aus günftig. 1415 16 

1 Bildlihe Auffaffung des mojaifhen Yubeljahrs bei Jeſaias 61, 1 ff. 

Jerem. 11, 23. 23, 12. 48, 44. Heſekiel 7, 12. 46, 16 fi. Ueber die wirk— 

lichen Zuftände vgl. Amos 3, 9 ff. Hofea 5, 1 ff. und öfter. Micha 2, 2. 
II. Ehron. 26, 10. 

2 Plutareh. Agis 5. Bu Xerres Beit gab es 8000 ftreitbare Edle (Hero- 
dot. VII, 234), von denen bei Platäa 5000 wirklich fämpften. (Idem IX, 28.) 

Ariftoteles zählt Feine volle Tauſend. (Polit. II, 6, 11 fg.) Die fpartanifche 

Latifundienbildung wurde namentlich durd) den Umftand begiünftigt, daß an der 
militärifch-politifchen Ausbeutung der auswärtigen Verhältniffe nur die Ange- 

jchenften Theil nehmen konnten. Daneben war jeder Gemwerbfleiß 2c. eines 
Mittelftandes vom Staate jelbft jo gut wie unmöglich gemacht; und doch wurde 

Jeder, der nicht zu den Zifchgenofjenfchaften beitragen konnte, aus feiner Kafte 
geftoßen. (Vgl. Grote History of Greece, Ch. 73.) 

3 Das Erbgut des reichen Alfıbiades betrug nur etwa 120 pr. Morgen. 
(Platon. Aleib. I, p. 123.) Dem Sohne des Ariftives machte das Volk ein 
Ehrengejhent von etwa 75 pr. M. Die von Böckh Staatshaushalt der Ath. J, 
©. 89 ff. zufammengeftellten Landgüterpreife der beften Zeit ergeben höchſtens 

21/y Talente. Selbft nad) dem Friedensſchluſſe, welcher jo vielen Athenern ihre 
auswärts gelegenen Grundftüde geloftet hatte, waren doch nur 5000, aljo ungefähr 
1/4 der Bürgerzahl, ohne Immobiliareigenthum. (Dionys. de Lysia 32.) 

4 Nach Demosth, in Phaen., p. 1040 war eine Befitung von über 40 
Stadien Umfang noch keine ſolche, deren Befiger unter die 300 Neichften ge- 

vechnet wurde. Sie bradte in guten Jahren 31600 Dramen (über 8000 Thir.) 

Ertrag. Der Geldwechsler Paſion hatte außer feinem großen Kapitalvermögen 

noch Grundftüde von 20 Talenten Werth. (Bödh a. a. O. I, ©, 627.) Bgl. 

K. W. Nitzſch Polybius, ©. 63 fi. In Cicero Zeit gehörte u. U. die ganze 
Inſel Kephallenia einem großen Gutsherın. (Strabo X, 2, 15.) 

5 Leges agrariae feit 486 v. Chr., ja fon dem alten halbmythiſchen 
Plebejerfreunde Servius Tullius zugefchrieben. Das Licinifche Geſetz (veranlaßt 

burd) die ingens cupido agros continuandi: Livius XXXIV, 4) hatte aud) 
die Benugung der Gemeinweide auf höchſtens 100 Stüd großen und 500 Stück 

Heinen Viehes für einen Heerdenbefiger eingefchränft: (Appian. B. C. 1,7 fg.), 
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deßgleichen jedem Grundherrn aufgegeben, eine verhältnigmäßige Zahl freier 
Arbeiter zu bejchäftigen. Vgl. gegen Niebuhr: Hujchle Uch. Varro De re rust. 
I, 2. (1835.) 

6 Das deutſche Recht hat viel beffer verftanden, als das römifche, die ver- 

ſchiedene Eigenthlimlichkeit der Mobilien und Immobilien zu berüdfichtigen, wie 

3. B. der Grundjag „Hand muß Hand wahren” neben der Auflaffung bei Grund- 

ſtücken beweist. Sehr früh ſchon ift den Römern der Begriff Gefammteigenthum 

verloren gegangen, fowie fie auch niemals bona (entiprechend unſerem „Güter“) 

für Landgiiter jagen. Vgl. Arnold Kultur und Rechtsleben I, ©. 107 fi. 
? ®gl. Livius VI, 36. II, 23. Dionys. A. R. VI, 26. 
8 Sallust. Jug. 41. De rep. ord. II, 5. 
9 Varro De re rust. II, praef. Es war gewiß zur Aufrechthaltung des 

itafiihen Bauernftandes, wenn 160 v. Chr. die Einfuhr fremder Weine ver- 
boten, und ebenfalls vor Sulla der transalpine Del- und Weinbau unterdrückt 
wurde: Cicero De rep. III, 9. (Mommfen R. G. II, ©. 373.) Leider hatte 

man fich aber jeit Cato daran gewöhnt, in Italien felbft die Wein- und Del- 

ernte fremden Sklavenbefigern in Accord zu geben. (Cato R. R. 144 ff.) Ueber 
die Verödung der Latifundien ſ. Lucan. VII, 395 fi. 

10 Magos Bücher auf Befehl des Senates vom Karthagifhen ins Lateiniſche 

überfeßt. (Colum. R. R. I, 1.) Dazu die vielen, zum Theil vortrefflichen 
scriptores rei rusticae. Bon der höchſt genauen Buchführung auf ſolchen 

Gütern ſ. ſchon Cato R. R. 2. 

11 Tib. Grachus foll durch den Anblid der menfchenleeren Weidegüter von 
Etrurien zu feinen Reformplauen veranlaßt worden fein. „Die vernunftlojen 

Thiere befiten ihre Lager und Ställe; aber die Krieger, welde für Stalien 

fämpfen und fterben, nichts weiter als Luft und Ficht, fo daß fie mit Weib und 

Kind obdachlos umherirren. Die Anrede der Feldherren, pro aris et focis zu 
tämpfen, flingt wie Hohn, Die fog. Herren der Welt haben feine Scholle zu 
eigen, fie fterben fiir den Reichthum und die Schmwelgerei Anderer.“ (Plutarch. 

T. Gracch, 8. 9.) Sallust. Cat. 12. Bom Untergange des volskiſchen und 
äquifchen Bauernftandes ſ. Livius VI, 12. Vgl. noch Bd. I, 88. 79. 205. 

12 %. Grachus Hatte deßhalb die neugefchaffenen Koloniftenhöfe, je von 
30 Morgen, als unverkäuflihe Erbpachtungen beftellt, was Fivius Drufus aber 

wieder aufhob. Auch Sulla verbot jedes Zufanımenlegen feiner Veteranenhufen. 

Cäſar machte die feinigen bloß für die erften 20 Jahre unveräußerlih. Vgl. 
Mommjen R. ©. I, ©. 81. 114. 332. II, ©. 497. Alles umfonft. 

13 Wie dieß im Einzelnen vor fi ging, zeigen aufs Deutlichfte Ciceros 
Berrinen: vgl. namentlich IL, 3, 51. In 4 ficilifchen Gemeinden ſank die Zahl 
ber jelbftändigen aratores unter Verres dreijähriger Verwaltung von 778 auf 
333; und zwar waren die Derelinguenten vorher meift anjehnliche Befiger ges 

wejen, in Leontini 3. B. durchſchnittlich von fiber 700 Jugera Weizenader. 
(B. Hildebrand in den Jahrbb. 1869, I, ©. 151.) 

14 Auch K. Tiber nennt unter den Uebeln feiner Zeit die villarum infinita 
spatia, familiarum numerum et nationes zuerft. (Taecit. Ann. III, 53.) Bon 

der Größe diefer Latifundien fagt M. Seneca: arata quondam populis rura 
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nune singulorum ergastulorum sunt, latiusque nunc villici, quam olim 

reges imperant. (Contr. V, 5.) Bgl. L. Seneca De benef. VII, 10 und 
Epist. 89. Petron. 37.48. Plin. H. N. XXXIII, 9.10. Ammian. Marcell. 
XXVI, 11. Unter Nero befaßen 6 Eigenthiimer die Hälfte der Provinz Afrika. 
(Plin. H. N. XVII, 7.) Früher Agrippa den ganzen thrafifchen Cherfonnes. 
(Dio C. LIV, 29.) Noch der 8. Pertinar hatte al Privatmann agrarius mergus 

geheißen. (Jul. Capitolin. V. Pert. 9.) Das Wort rührt ſchon von Lucilius Her! 
Aggenus De contr. agr., p. 71, ed. Goös. Bon ficilifhen Latifundien |. Florus 
III, 19. Diodor. fr. L. XXXIV. Horat. Od. II, 16. Horazens Gut ſchien 
feloft einem Sklaven jehr Hein, obſchon es 5 ehemalige Bauerhöfe umfaßte. 

(Horat. Epist. I, 14.) Ueber den verhältnigmäßig geringen Ertrag der Lati— 

fundien ſ. Columella I, 3, 6. 
15 Bon den traurigen Folgen der gemißbraudten Mobilifirung in Oft- 

indien f. Edinb. Rev. 1840, p. 405. In Malabar find größtentheils ftädtijche 

Kapitaliften durch Verfhuldung der Grumdeigenthümer in den Beſitz des Bodens 

gefommen. (Ritter Afien V, ©. 772.) Aehnlich in Bengalen, während bei 

den fräftigen Mahratten dünne Bevölkerung und gebundener Landbefig vor- 
herrſchen. (Syfes im Journ. of the R. geogr. Society, 1835, No. IV.) Auch 
bei den fräftigen Sihks hat die Mobilifirung mindere Fortjchritte gemacht: in 

vielen Familien Erjtgeburtsrecht, in allen mwenigftens Ausſchließung der Weiber. 

(Ritter VI, ©. 415 ff. VII, ©. 131.) 

8. 142. 
Im größten Theile von Ober: und Mittelitalien gibt es 

ſchon feit Jahrhunderten faſt gar feine bäuerlichen Grundbejiger 
mehr. Die Hauptmafje ver Lanpbevölferung ift entweder zu künd— 
baren Halbmeyern, oder zu ZTaglöhnern auf großen Pachtungen 
berabgefunfen; ver Boden ſelbſt aber gehört alsdann ſtädtiſchen 

Kapitaliften, Adelsfamilien von ziemlich ſtädtiſchem Charakter oder 

geijtlihen Stiftungen. Auch diefer Zuftand fchließt ſich großentheils 
an die Mobilifirung an, melde in der Blüthenzeit des italienischen 
Gewerbe und Handel von den meiſt demokratiſch gewordenen 
Städten auf das platte Land überging. Bei der Ablöfung ver auf 
Leibeigenichaft (Bd. I, $. 73) oder Lehnweſen beruhenden Colonats- 
verhältniffe (Bd. II, 8. 117) machten zwar viele Bauern ihr Land 
frei, viele andere hingegen überliegen e3 dem Gutsherrn für eine 
Entjhädigung und wurden Zeitpächter, Tagelöhner oder Stadt: 
bürger.! Die Gutäherren jelbjt zogen mehr und mehr in die 

Städte, freiwillig oder gezwungen,? und verjehmolzen ganz mit 
dem bürgerlichen Leben. Von ver gleichzeitigen Auflöfung vieler 
alten Dorfgemeinden und Zufammenlegung der zerftreuten Grunde 
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ſtücke in fog. poderi, welche für den Ankauf ſtädtiſcher Kapitaliſten 
höchſt bequem ſein mußten, ſ. $. 78. Theilung von Landgütern, 

kleinen wie großen, war ſchon längſt üblich geweſen, aber meiſt 

im Wege der ſog. consorteria, wo die Theilnehmer gemeinſchaft— 
lih bejaßen, ihre etwanigen Laften unter fich repartirten zc.? Wie 
ſchädlich dieß am Ende für die Landwirthſchaft werden mußte, 
leuchtet ein. Daher bewirkte der Einfluß des römiſchen Rechts, 
daß man im 14. Jahrhundert die Auseinanderſetzung auf Antrag 
eines Theilnehmers begünftigte. War die reale Auseinanderjegung 
nit möglid, jo mußte der Eleinere consors an den größern ver: 
faufen.? Wie leicht konnte nun, bei der Abweſenheit jedes recht: 
lihen Speculationshinderniffes, der reichere, geſchicktere oder glück— 
lihere Wirth zufammenfaufen!d Zumal wenn die in jener Zeit jo 
häufigen Kriege, Hungersnöthe 2c. die DVerlegenheit ver Fleinen 
Grundbefiter jehr gejteigert hatten. 67 — Biele Gegenden Württem- 
bergs haben die unbejchränfte Theilbarfeit, welche dort feit dem 

16. Sahrhundert allmälich durchgedrungen ift,® zur Ausbildung einer 
jolden Zwergwirthſchaft gemißbraudt, daß R. Mohl von einem 
„Krebsſchaden“ redet, „welcher mit den jehredlichiten Verheerungen 
droht, falls nicht durch eine heroifhe Eur geholfen wird.“ 9 10 

1 Bol. die Urkunden bei v. Rumohr Urjprung der Befitlofigkeit der Colonen, 

©. 71. 74. 81. 

2 Vix aliquis nobilis tam magno ambitu inveniri queat, qui civitatis 

suae non sequatur imperium. (Otto Frising. Vita II, 13.) 

3 Urkunden bei v. Rumohr a. a. O., ©. 49 ff. 112. Selbſt einzelne 

Häufer konnten auf diefe Art gemächerweije getheilt fein. Die sortes durften 

verfauft, verfchenft werden 2c., blieben aber doch pro indiviso in der Gemein- 

ihaft. Vgl. 8. Hegel, (dem ich auch ſchöne briefliche Mittheilungen hierüber ver- 
danke) Geſch. des italienifhen Städtewefens I, S. 490. Muratori Antiquitt. 

Diss. XL v. Allod. Ein Beifpiel fon vom %. 757 bei Troya Condizione dei 

Romani vinti, p. 356. — Es waren fomit die beiden Haupthinderniffe, welche 

jonft gewöhnlich die Zerſchlagung von Bauerhöfen erjhweren, in Italien be- 
feitigt: das Intereſſe der Gutsherren dur die Ablöfung; das der bäuerlichen 
Familie, weil fie ja in der consorteria immer noch glauben fonnte beifammen 

zu bleiben, 

4 Statuta Florent, a. 1415, II, Rubr. 38. 

5 Schon 1289 zu Florenz jedes Abhängigkeitsverhältniß unterfagt, welches 
contra libertatem personae et conditionem personae alicuius in civitate 

Florentiae ftritte, . 

6 Vgl. Ranke Gejch. der Päpfte III, ©. 64 fg. So wurde z. B. die Um— 
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gegend von Aricia während der Theuerung von 1590 dur die Häufer Savelli 
und Chigi ausgefauft. (Niebuhr R. Gef. II, ©. 317. Briefe II, ©. 325. 404.) 
Rumohr beobachtete 1817 Aehnliches (a. a. O., S. 154); früher Bonftetten 
(Reife II, ©. 75) bei Erbpächtern. 

? Ob die hentige Landbevölferung von Ober: und Mittelitalien viel unglüd- 
licher ift, als ihre Vorfahren bis zum 13. Jahrh.? Wenn die letzteren gemöhn- 
ih nur 9, ihrer Ernte an den Gutsherrn geben mußten ($. 59), jene die 
Hälfte: fo ift zu bedenken, wie ſehr doch aud die Production felbit in den 

meiften Gegenden Ftaliens zugenommen hat. Wenn jene jehr furzwährende 
Contracte hat, wogegen diefe meift erblich waren, fo darf man dem heutigen 
freiern Verkehr und mehr geficherten Rechtszuftande im Allgemeinen doch gewiß 

auch für das individuelle Wohlbefinden nicht allen Werth abftreiten. Niebuhrs 
Wort: „in den Städten Pfufcher und Krämer, auf dem Lande zeitpadhtendes 

und taglöhnerndes Lumpengefindel,“ ift für manche Gegend von Stalien gewiß 
eine große Uebertreibung. 

8 Das dritte Landrecht (1610) erklärt ſogar die jog. Zinsgüter fiir theilbar, 
wenn nur ein Theilnehmer als jog. Träger beftellt wird, die Abgaben auf feine 

Gefahr zu erheben und dem Berechtigten abzuliefern. (Gewöhnlich erhielt ein 

folder Träger von den übrigen Theilnehmern 10 Proc. Zufchlag als Vergütung.) 
Auch Hatten die Theilnehmer bei Verkäufen eines Theils ein Näherrecht unter 

einander. (III. Landrecht II, 1. 6. Gefe von 1708 bei Wächter Geſch. des 
württ. P. R. I, ©. 309, 526 fg.) Weil in Württemberg feine Nitterfchaft vor- 

handen war, und die Bauern fich von den Heinftädtifchen Bürgern, ſelbſt auf 

dem Landtage, wenig unterjchieden, mußte das im 16. Jahrh. eingedrungene 
römische Recht auch auf diefem Gebiete fehr wirkfam werden. Seit Anfang des 
18. Jahrh. erlaubte fowohl Kammer wie Kirche gegen eine Gebühr die Ber- 

theilung von Bauerlehen gern, insbejondere nah dem Aufkommen des DBe- 

völferungsenthufiasmus. Vgl. Fallati Tiibing. Ztſchr. 1845, ©. 320 fi. Von 

der völligen Allodificirung der Bauerlehen im 19. Zahrh. f. oben $. 98. Trauriges 
Umſichgreifen der „Hofmeßgerei“ ſeitdem: vgl. die amtlichen Berichte bei Fallati 

a. a. O., ©. 353 ff. Auf drei Höfen, zufammen 152 M. groß, fiedelten fich 

ftatt 3 Yamilien 13 an: der BViehftand fam dadurch von 68—74 auf 16—17 
Stid herunter (S. 332). v. Barnbüler Annalen der württ. Landwirthſch. I, 

Heft 1. Nah Knaus wären aud in Oberjchwaben ?/g der vollzogenen Allodi- 
ficationen von Bauerlehen zum Zwede der Dismembrirung erfolgt, und hiervon 

wiederum die größere Hälfte nur im Intereſſe der Hofmeßgerei. (D. Viertel 

jahrsſchrift 1845, IV, ©. 17.) 

IR. Mohl, fonft gewiß fein Freund patriarchalifcher oder polizeilicher 

Gebundenheit, erklärt die obige Anficht für die in Württemberg allgemein 
berrjchende. (Polizeiwiffenfchaft II, 8. 99.) Aehnlih Fallati und Helferich 
in der Tüb. Ztichr., 1845, 1853, 1854. Schon Meiners Reifebeihr. (1801) II, 

©. 299 zeigt, daß in Schwaben das Gebirge an zu großen, die Ebene an zu 
Heinen Bauerngütern litt. Uebrigens haben neuere Unterfuhungen (vgl. oben 
8. 53) viele folder Klagen als übertrieben dargethan. 

10 In der Schweiz gibt es viele Gegenden mit einer Zwergwirthichaft, bie 
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nur dur das Vorhandenfein jo großer, niemals zu urbarender und eben deß— 

halb gemeiner Weiden erträglich wird. Knies erwähnt eine Gemeinde, wo es 
Brauch ift, jedem Kinde von jeder Parcelle feinen verhältnigmäßigen Theil zu 

vererben. (Tüb. Ztſchr. 1854, ©. 655.) Von einem Nußbaume, der 60 Eigen- 

thiimer hatte, j. Kafthofer Bemerkungen über die Wälder, 1818, &.143. Stellen- 
weis Nehnliches im preuß. Thüringen. (Wißmann im Archiv für preuß. Yandes- 

funde III, 3, 1856.) — Ungzweifelhafter Mißbrauch der Parcellirungsfreiheit in 

Göttingen und Grubenhagen. (Nach der amtlichen Statiftif fam 1852—56 jähı- 

lich ein criminell Berurtheilter im ganzen K. Hannover auf 375 Menjchen, um 
Bezirk Göttingen auf 212; fpeciell wegen Eigenthumsverbrehen dort auf 481, 
hier auf 240.) Auch in Dalekarlien, alfo dem urfprünglichen Hauptſitze des 

freien Bauernthums in Schweden. (Forſell Statiftit von Schw., ©. 104 fg.) 

Wales hat unter Herrſchaft des gavelkind eine jehr übertriebene Parcellirung 

befommen, jpäterhin nach Aufhebung defjelben große Anhäufung des Grund- 

befites, die um 1700 ihr Marimum erreichte, feitvem etwas zuriüdgegangen ift. 
(Davies N. Wales, p. 76.) 

Berubigungsgründe, 

8. 143. 

Zum Glüd aber fehlt e3 auch amdererjeits nicht an Bei- 

ipielen, wo die Grundbefiter eines Volkes während ganzer Menjchen: 

alter, wohl gar Jahrhunderte ſelbſt die volle Freiheit des Boden— 
verfehrs nur in rechter Weiſe ($. 99) gebrauchen. Hier alfo muß 
auch der Bauernitand feiner großen Mehrzahl nah Einfiht und 
Selbſtherrſchaft genug bejigen, um ſolche Landgüter, deren Umfang 

den wirthſchaftlichen Verhältniſſen gerade angemefjen ift (SS. 48. 97), 
als ein untheilbares Ganzes zu betrachten, wie man e3 bei Pfer- 
den, Schiffen, Käufern, Edeljteinen thut, deren Werth durch er: 
ſchlagung ficher verringert würde. Man erkennt e3 dort vollftändig 
an, „daß nicht jeder Seeman Capitän werden könne, daß es auch 

Matrofen und Shiffsjungen geben müſſe.“ Ehe die Kinder ven 
Hof ihres Vaters zerfplittern, verkaufen fie ihn Lieber. Ohnehin läßt 

fi bei ftationärer Bevölkerung doch vermuthen, daß Erbſchaften 
und Töchterausfteuern durchſchnittlich ebenfo jehr zur Vergrößerung 
wie zur Verkleinerung der Grundbefigeinheiten beitragen werben. 

So ift namentlih in den meiften norddeutſchen Küftenmarfchen 

die ſeit dem Mittelalter freie Theilbarkeit von der Einfiht und Fa— 

milienfitte des Volkes noch immer dermaßen bejchränft geblieben, daß 
notorijch der blühendfte bäuerlihe Wohlitand nicht darunter gelitten 
bat. ! Aehnlich in vielen anderen Gegenden, wo ein vorzugsweife 
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mufterhaftes Bauernthum gerühmt wird: jo 3. B. in einem großen 
Theile der Schweiz und Kurpfalz, in Altenburg und im Allgäu. ? — 

Das heutige Frankreich wird von den Gegnern der Bodenmobili- 
firung oft als Popanz gebraucht.? Auch ift gar nicht zu leugnen, daß 
mande Theile jehr an Zwergwirthſchaft leiden, zumal die minveft 

gemwerbfleißigen, und die am meijten dem Metayerſyſtem huldigen: * 

obſchon jelbft hier die unmäßige Zerftüdelung des Bodens durchaus 
nicht erft, wie Manche glauben, von der Gefeßgebung der großen Re- 

volution herrührt.5° Im Ganzen aber hat jih von 1815 an der mitt- 

lere Umfang der franzöfifhen Landwirtbichaften nur in einem wenig 

jtärfern Verhältniſſe verringert, als die Bevölkerung gewachſen ift;® 
während zu gleicher Zeit das unverfennbare Eteigen des Volksreich— 
thums auch von der andern Seite her eine größere Intenfität des 

Landbaues erforderte und möglihd machte. Der in neueiter Zeit 

bemerfbare jtarfe Zudrang des Landvolfes in die Städte, zumal 

Großftädte, gibt ein bedeutendes Gegengewicht gegen Bodenzer— 
jplitterung. Die läftige Zerftreutheit der Parcellen, welche zu: 

jammen eine Landwirthſchaft bilden, iſt zwar wenig bejjer ge— 

worden, bei dem Mangel eines guten Verkoppelungsgeſetzes; hat 
fi) aber noch weniger in Folge der Mobilifirung verjchlimmert. ? 
Der Geſammtwerth und Ertrag des franzöfifchen Bodens, an Ges 
brauchs- wie an Taufchwerth, ift bedeutend gewachſen,s und die 
Geſammtverſchuldung beträgt faum 1), des Bodenwerthes. ($. 126,2.) 
Meit entfernt, daß fih der ländliche Mitteljtand ſeit der Revo— 
lution in Broletarier aufgelöst hätte, iſt er ſeitdem erſt bedeutend 

gewworden,? wie denn auch gerade in neuejter Zeit auf den fran= 

zöfifchen Gemäldeaugitellungen 2c. neben den Barifer Hetären- und 
Rouesbildern eine ebenjo naturwahre als poetifche Verklärung des 

Dorflebens aufgekommen iſt, welche auf ein weſentlich geſundes 

Bauernthum ſchließen läßt und in früheren Zeiten kaum möglich 
geweſen wäre. (Breton, Roſa Bonheur ꝛc.) Politiſch haben die 
franzöſiſchen Bauern wohl zu keiner Zeit eine ſo ſchwerwiegende 
Bedeutung gehabt, wie unter dem zweiten Kaiſerthume. Und auch an 
großen Landbeſitzthümern fehlt es um ſo weniger, als die großen 

Kapitalbildungen ſchließlich ſehr oft zu Landgüterkäufen tendiren. 10 
So daß im Ganzen gerade Frankreich als Beweis dienen kann, wie 
bei voller und ſtark benugter !! Freiheit des Bodenverkehrs doch wäh— 
rend mehr als zweier Menfchenalter ver Gebrauch den Mißbrauch zu 
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überwiegen vermag. 213 — Aud in Preußen mar die Frage, ob 

zeither die Mobilifirung des Grundeigenthbums mehr zum Segen 
oder Fluch der Bolkswirthichaft gedient habe, noch vor Kurzem ein 

Streitpunkt der politiihen Parteien. An einzelnen Stellen mag der 

Mißbrauch der Freiheit überwiegen. ! Im Ganzen aber fcheint aus 

den ftatiftifchen Ziffern, ſoweit fie vorliegen, 5 doch während des 

nunmehr über fünfzigjährigen Beftehens der Mobilifirungsfreiheit 
eine günjtige Entwidlung hervorzuleudten. Zwar haben fich einer: 
jeit3 die Großgüter ſowohl an Menge wie an Durchſchnittsgröße, 
andererjeit3 die Barcellen wenigſtens an Menge ftärker vermehrt, 
als die zwifchen diefen Ertremen in der Mitte liegenden Güter: 

klaſſen. Mlein jener Zuwachs ift doch nur zum kleinſten Theile 
auf Koften diefer letteren vor ſich gegangen, da gleichzeitig bedeu— 
tende Urbarungen !8 ftattgefunden haben. Durch Zerichlagung find 
zwiſchen 1816 und 1860 nur 26759 fpannfähige Nahrungen ein- 
gegangen, darunter durch Erbtheilung 2298, d. h. nur 7°6 und 
0°65 Procent der Gejammtzahl. Die von der ftarfen Vermehrung 
der Parcellen herrührende Verkleinerung des Durchſchnittsumfanges 
aller landwirthſchaftlichen Befigungen ift kaum jo bedeutend, wie 
e3 die wachſende Intenſität der Landwirthichaft rechtfertigen würde. !7 
Ale Parcellen bi8 5 Morgen Größe zufammen umfaßten 1858 nur 
238 Procent der Gejfammtflähe Preußens. (Engel.) 

1 Kon Dithmarſchen ſ. Waitz Schleswig-Holft. Gefchichte II, ©. 341; von 
den Bierlanden: Kofegarten Beräußerlichfeit und Theilbarfeit des Grundbefites, 
©. 11. Bon Oftfriesland: Arends Oftfr. und ever, III, 1819 fg. passim; 

vgl. jedoh III, ©. 391. In Oftfriesland betrug die Armenlaft freilich faft 

25 Gr. jährlich per Kopf, auch in den bremifchen Marfchen viel Armuth, während 
Lüneburg und die bremifche Geeft faum baare Almofen kannten. Dafür aber war 

in Oftfriesland das Berhältniß der unehelihen Geburten zu den ehelichen wie 

1:18, im ganzen 8. Hannover =1:8-84. (Fachtmann, ©. 48 fg. 69.) Bon 
einer Ausnahme auf Pelworm: Hanffen im Archiv der pofit. Def. IV, ©, 444. 

Wie aber auch in den holfteinifchen Adelsdiſtricten die Sitte Untheilbarfeit der 

Bauergüter freimillig fefthält, j. Hanffen Aufhebung der Leibeigenſch, ©. 158. 

2 Bol. Emminghaus Schweiz. Volkswirthſchaft I, ©. 25 fg. Löbe Altenb. 
L.W., ©. 310 fi. 321. Nachrichten über das Kreisamt Altenburg, 1843, 
(Feftgabe der VII. deutſchen Landwirthe-Berfammlung.) Tübinger Ziſchr. 1845, 
©. 338. Seit der furpfälziichen Landesordnung von 1700 (XI, 2) war die Ber- 
theifung des bäuerlichen Beſitzes thatfählich faft unbeſchränkt, und doch heute 

nod feine unmäßige Zerſplitterung. Am wenigften im Obenwalde, wo der 
Boden Fräftige Gejpanne fordert. (Rau L.-W. der Heidelb. Gegend. ©. 2%. 
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391 ff.) Im Hanau und Gelnhaufen befteht die freie Theilbarkeit feit Jahrhh. 

und ift die Durchſchnittsgröße der Güter jet ebenjo, wie vor 100 J. (Arnd.) 

Bon Görz und Krain ſ. Hlubel Def. Neuigkeiten 1849, ©. 259. Flandern 
fonnte noch im Anfange des 19. Jahrh. gewiß zu derjelben Kategorie gerechnet 
werben: ſ. Schwerz Belgiſche 2.-W, passim. Allein die vielen jehr Heinen 

Wirthe, die fi nur mit Aushilfe des Spinnens und Webens erhielten, find 

neuerdings, wo folhe Haus- und Nebengewerbe durch die großen Yabrifen 
immer mehr überholt werden, zu der unglüdlichften Art von Zwergwirthen 
herabgejunfen. Die mittlere Größe einer Landwirthichaft beträgt in Oftflandern 

nur 2.76 Heft, in Weftflandern 3-4 Helt.; die Mittelzgahl der unterftüßten 

Armen belief fi aber 184/, in O. F. auf 13 Proc. der Bevölferung, in 

W. %. fogar auf 17 Proc. (Horn Statift. Gemälde, S. 97. 175.) In ganz 
Belgien ift die Zahl der cÖtes foncieres von 1845 bis 1859 um 113-6 Proc. 

gewachfen (915000—1040000), während die Bevölkerung um &5 Proc. zunahm. 
(2egoyt im Journ. de Statist. 1863, p. 166.) 

3 Malthus fagt voraus, daß Frankreich, bei ungeftörter Fortdauer feiner 
jetigen Erbtheilungsgejege, nah 100 Jahren ebenjo auffallend arm, mie ver- 

mögensgleid fein werde. Bloß die vom Staate Befoldeten möchten alsdann 

herporragen. (Principles of polit. E., II, 1, 7.) Selten hat ein Beitung$- 
artikel jo viele zum Theil fo gelehrte Nachiprecher gefunden, wie die Aeußerung 

des Journal des Debats (18. Mai 1839): la division du sol a été poussee 
à linfini; la France semble tomber en poussiöre. DBgl. dagegen 15. Dechr. 
1842, 6. San. 1844 und öfter. Aus Unkenntniß der Einrichtung des fran« 

zöſiſchen Grundfteuerfatafters, wonach außer den landwirthichaftlihen Grund- 

ſtücken aud alle bloßen Häufer, deren Eigenthümer nicht zugleich in berjelben 
Gemeinde Landbefig haben, als cÖötes foncieres verzeichnet find, haben ſich 
mande Schriftfteller nicht entblödet, von 12 Mil. Grundeigenthüimern zu reden, 
während es doch (1851) nur 9022921 menages in Frankreich gab. Der oft 

citirte G. L. W. Funke (Die heillofen Folgen der Bodenzerfplitterung, 1854, 

&.77) johreibt ohne Bedenken Bernhardi's Drudfehler nah, daß in ganz Frank— 
reich nur 20000 Heft, von ihren Eigenthümern felbft bewirthichaftet würden! 
In der That ſchätzen Sachkundige die Zahl der Grundeigenthümer nur etwa 

halb fo groß wie die der Katafternummern, (Revue des d. M. Aoüıt 1857.) 

4 Große Parcellirung im Monnedepartement und auf der elſaſſiſchen Ebene, 

wo die Mittelgröße der Wirthfchaften unter 4 Heft. beträgt. La terre y est 
literalement decoup6e en lamieres, qui se vendent & des prix fous. (Lavergne 

im Journ. des Econ., Mai 1856, p. 181.) ®gl. Baudrillart Manuel p. 150. 
Der Präfect der Niederalpen brachte noch 1835 feinen Steuerpflichtigen ein be- 

ftehendes Gejeß in Erinnerung, daß der Grundbefiger, der feine Steuern zahlen 

kann, fein Land gegen eine Schreibgebühr zu derelinquiren und dann fein Mo— 

biliar mitzunehmen berechtigt ift. (Mounier et Rubichon, De l’agriculture en 
France I, p. 102.) Hier und da blieben Neder, etwa im Befit einer Wittwe, 

ganz wüſt liegen, weil fie zu Hein find, um verpachtet zu werden, oder Geſinde 
darauf zu halten. (Bernhardi, ©. 551.) 

5 Schon A. Young in feiner Reife (1787—89) bemerkt an vielen Stellen 
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die übergroße Parcellirung des Bodens. Bon geheimen Yntendanturberichten, 
welde große Beſorgniß in diefer Hinfiht aussprechen, j. Tocqueville L’ancien 
regime et la revolution I, Ch. 1. 

6 Die franzöfifhe Bevölkerung 1815 officiel — 29400000 gefhätt, 1851 

— 35783170: alſo durdfchnittlihe Zunahme pro Jahr 0-6 Proc. der Anfangs“ 
fumme. Die Zahl der cötes foncieres betrug 

1815 10083751 1842 11511846 
1826 10296693 1851 12549954, 

alfo durchſchnittliche Zunahme pro Jahr 0-68 Proc. Nun muß ein großer Theil 
der inzwiſchen geurbarten Grumdftiide (1821 — 1851 über 420000 Heft.) neue 

Katafterfolien gebildet haben: nämlich alle, die nicht Eigenthum von Perſonen 
geblieben find, welche ohnedieß eine Katafternummer in derjelben Gemeinde be- 
faßen. (Rod 1827 war über 1/, des franzöfiihen Bodens mit Wald bedeckt, 

und ungefähr 1/, als Haide, Bergland zc. im unurbaren Zuftande.) Ganz 

daffelbe gilt von den neugebauten Häufern, die bei dem ftarfen Zuwachſe der 

franzöſiſchen Großftädte doch zu einem fehr bedeutenden Theile der obigen Kate- 
gorie angehören müſſen. Beftenerte Häufer gab es 1826 — 6484176, 1851 
— 7519310. Dieß zufammen wird den geringen Ueberſchuß der Katafterfolien- 

zunahme über die Volkszunahme wohl reichlich aufwiegen. Seit 1851 hat fi 

das Berhältniß allerdings verändert. Während die Bevölkerung 1859 nur um 

1.5 Proc. größer war, als 1851, ift die Zahl der cÖötes foncieres in derjelben 

Zeit auf 13206711, alfo um 5-2 Proc. geftiegen. Indeſſen mag ſich ein Theil 

auch diefes Vorganges auf den immer ftärfern Zudrang der Bevölkerung in die 
großen Städte zurückführen laffen. (Seinedeptm. 1851 mit 1422065, 1856 mit 

1727419 Einwohnern; Paris allein 1861 mit 1696141, 1866 mit 1825274.) 

In der ganzen Periode zwijchen 1815 und 1859 wuchs die Bevölferung um 
23.5, die Zahl der Katafternummern um 30.9 Proc. 

7 Bon 1840—45 hat man in vielen, vorzugsmeife ländlichen, Cantons 
aus allen Theilen Frankreichs das Katafter von 1809—10 revidirt. Man fand 
bier in denjenigen, wo nur die Zahl der Parcellen befannt ift, 1809 — 1341881, 

1840 — 1331109 Barcellen. In denjenigen, wo man die Zahl der cötes 
foncieres wie der Parcellen weiß, 

1809 154266 Eotes, 1594874 Barcellen; 

1840 163277 „ 1688916 r 

(Paſſy im Journ. des Econ. XV, p. 1 ff.) Alſo eine Vermehrung der Cotes 

um 5-7, der Barcellen um 5-9 Proc, während die Benölferung um beinahe 

19 Proc. wuchs. Wolowskis Angabe, wonach von 1821 bis 1851 in ganz 

Frankreich die Zahl der proprictes bäties von 6577000 auf 7588000 geftiegen 
wäre, die ter petites parcelles formant la dependance des maisons von 
16442000 auf 18945000, hingegen die der proprietees non bäties von 102981000 
auf 100477000 herabgegangen (Journ. des Econom., Aoüt 1857, p. 270): 
wird von Legoyt für jehr zweifelhaft erflärt. (Statist. comp., p. 427.) Jeden- 

falls haben fi von 1835—42 vorzugsmeife die grosses cÖtes vermehrt, von 

1842 —55 vorzugsweife die petites (p. 429). Berloppelungen follen in ganz 
Franfreih nur 7 ftattgefunden haben. (Journ. des Econ., Janv. 1859, p. 43.) 
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8 Der Werth des franzöfiihen Immobiliarvermögens officiell abgeſchätzt 
1821 auf 39514 Mill. Fr., 1851 (mit Zugrundlegung eines niedrigern Zing- 
fußes) auf 83744 Mill. Der jährliche Ertrag 1821 auf 1580597000 Fr., 1851 

(nad) ganz gleihen Grundfägen) auf 2643366000 Fr. (Wolowski im Journ. 

des E., Nov. 1856, p. 209.) Und man wird faum berechtigt fein, mittler- 

weile an eine Depretiation des Geldes als Erflärungsgrund zu denken. Um 1864 
fol! der revenu net imposable des Bodens über 4200 Mill. Fr. betragen 
haben. (Legoyt Statist. comparee, p. 447.) Was die Viehzucht betrifft, fo 
gab es nach amtlicher Zählung (1789 nad) der Schägung von Lavoifier) 

1789 1812 1815/99 1840 1855 
Pferde 2048000 2285000 2453000 2818000 2801667 
Rinder 7089000 7726000 9130000 9936000 9883050 
Schafe 20000000 27338000 28930000 32151000 31864247 
Schweine 4000000 4655000 4968000 4910000 4852824 

®gl. Moreau de Jonnes Statist. de l’agriculture Fr,, 1848, p. 414. Die- 
terici Statift. Mitth. 1856, S. 103. Bon den Fortfhritten der Pferdezucht 
gerade in der neuern Zeit ſ. Journ. des Econ., Dec. 1860, p. 434. Die 

oft gehörte Behauptung, daß der franzöfifhe Fleifchconfum gegenwärtig pro 

Kopf geringer fei, als vor der Revolution, beruhet wefentlich darauf, daß man 

1789 und 1812 das Parifer Gewicht des Schladhtviehes zu Grunde legte, welches 

gegen 40 Proc. höher ift, als das im übrigen Frankreich durchſchnittliche. 
(Moreau de Jonnes, 1. c., p. 492 fg.) ®gl. Journ. des E,, Mars 1856, 
p. 438 fi. Der Cerealienbau lieferte jährlih im Durchſchnitte 

Heltoliter Heltol, pro Litres pro 
überhaupt Heltare Kopf 

1788 (nach Laveifier und Tolofan) 115000000 8 484 

1813 (amtlih) - - » = 2... 1832000000 8 441 
1840 (nad Moreau de %.) . . 182000000 13-14 541 

Dazu kommen jet noch 96 Mill. Heft. Kartoffeln, während nah A. Noung 

„unter 100 Menſchen 99 fie nicht anrühren mochten.” Bon 1827—31 bis 

1847—51 ift die vierjährlide Durhichnittsproduction des franzöfiihen Weizens 

nad amtlicher Angabe um 48 Proc. geftiegen, die Bevölferung nur um 
9.8 Proc. Vgl. Becquerel in den Mem. de l’acad. des sc. morales et polit., 
14. Nov. 1853. 

9 Bol. v. Sybel Gef. der NRevolutionszeit I, S. XXXIU ff. Die fehr 
Heinen Eigenthümer befiten jest, wie 1831, 1815 und vor der Revolution, 

ungefähr 1/3 des angebauten Landes. Während aber die übrigen 2/; um 1788 
faft nur großen Eigenthümern gehörten, noch 1815 190/54, des Ganzen (Ru- 

bichon Mecanisme de ia societ& en France etc. p. 31), gab es 1865 etwa 
50000 große Eigenthümer mit zufanmen 15 Mill. Hektaren und 500000 mitt- 

fere mit einer ebenjo großen Gejammtflädhe. (Lavergne Economie rurale de 
la France, 3. édit., 1866.) 

10 Nah Lavergne zählt Frankreich jetst 40—50000 Grundeigenthümer 
von durchſchnittlich 12000 Franken Jahreseinkommen. (Revue des deux M., 
Nov. 1855.) 

11 Nach Mounier et Rubichon I, p. 111 fj. gingen 1826 bis 1835 
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59 Proc. des franzöfiihen GrunbeigenthHums in andere Hände über: und zwar 
zur Hälfte durch Verkauf, Tauſch zc., Yo durch Erbſchaft, 1/,, durch Schen- 

fung. Die onerofen EigenthHumsübertragungen von Jmmobilien betrafen 1831 
nad dem Enregiftrement (aljo in der Wirkfichkeit ungefähr 1/, höher zu rechnen) 

einen Werth von 1097 Mill. Fr., 1841 — 1520 Mill., 1840—49 durd- 
ſchnittlich 1387 Mill. (Annuaire d’E. P., 1852, p. 192 ff.) Unter den Ver— 
fäufen waren 1841 1250 Mill. amiables, 35-6 Mill. gerichtlich sur saisie im- 
mobiliöre, 96-2 Mill. gerichtli) ohne saisie immob, Ferner 169-2 Mill. in 

Verkäufen bis zu 600 Fr., 141-8 Mill. je zwifchen 601 und 1200 Fr., 1071-3 
Mill. je iiber 1200 Sr. (Journal des E. IX, p. 204. 227. XIII, p. 401.) 

Gerichtlihe Jmmobiliarverfäufe gab es im Durchſchnitt (1841 9733), 1841—45 
13895, 1846—50 19261, (1850 24903), 1853—57 18817. 

12 Rossi Cours d’&conomie polit. II, p. 64 ff. verfichert, es bedürfe 

nur des unbefangenen Augenſcheins, um die Beforgniffe vor übermäßiger Par- 

cellirung im heutigen Franfreih zu beſchwichtigen. Aehnlich Dieterici’s 

Beobadhtungen im nördlichen Theile. (Lengerte Annalen der L.W. VIII, 2, 
©. 274 ff. Wirklich enthalten die 15 Departements von Isle de France, Or— 

leanais, Normandie, Picardie und Flandern zufammen die Hälfte der Katafter- 

folien iiber je 1000 Fr. Steuerbetrag, und 43 Proc. derjenigen zwijchen 500 
und 1000 Fr. (Lavergne im Journ. des Ec., Mars 1856, p. 344.) Aber 

aud im Allgemeinen verfichert Pafiy, daß der franzöfiiche Bauer eifrig ftrebt, 
jein Gut zu vergrößern, und die Kinder oft lieber verfaufen, als theilen. Im 

Cantal halten die Befiter von Käfegütern, welche nicht wohl unter 20 Kühen 
gut bewirthichaftet werden können, ihr Land auch teftamentlich in der Regel zu- 

fammen. (Journ. des Econ. 1857, p. 310.) 

13 Unſtreitig leidet der franzöfifhe Yandbau an vielen focialen Gebrechen, 

und e8 würde gewiß fein reiner ortjchritt fein, wenn Dombasle's Prophe- 

zeihung fich erfüllte: que la terre doit aller & celui, qui l’exploite. (Legoyt 

im Journ. de Statist. 1863, p. 129.) Für unfere Frage jedoch kommt es 

nicht ſowohl auf deren abjolute Größe an, fondern vielmehr darauf, ob fie 
unter Herrjhaft der Mobilifirungsgejege ab» oder zugenommen 
haben. Nur zu viele Schriftfteller überſehen dieß! Indeſſen wird aud in der 

erften Beziehung oft merkwürdig übertrieben. Am 1. Jan. 1851 gab es in 
Frankreich 7846000 Grund- oder Hauseigenthümer, von denen ungefähr 3 Mill. 
gar feine Grundfteuer zahlten, 600000 nicht über je 5 Cent. jährlih. Da die 

Heltare durchſchnittlich 3 Fr. fteuert, jo hatten dieſe 600000 zufammen höchftens 
10000 Helt. Man darf alſo nicht jagen: „Frankreich ift bedeckt mit Zwerg: 
wirthichaften,“ jondern: „eine große Menge franzöfiiher Taglöhner zc. hat das 

Glück, einen Immobiliarnothpfennig zu befigen.“ (Wie dafjelbe jhon 1738 von 

St. Pierre bemerkt worden if.) Um 1842 zahlten die Heinen Cote bis zum 

Steuerbetrage von je 20 Fr. kaum 1/5, der gejammten Grundfteuer; es jcheint 

aljo, daß 4/5 des franzöfiichen Bodens zu Befigungen von 7 Helt. (27-4 pr. M.) 

und darüber gehören. (Legoyt im Journ. des Econ., Juill. 1857, p. 12 fg.) 
Nach einer amtlihen Mittheilung des Juftizminifters 1825 und H. Passy Des 
syst&mes de culture (1846) gab es cötes foncieres 
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1815 1825 1835 1842 

von unter 5 Fr. Steuer 5205411 5440580 

u 5— 10 „ m 1751994 1818474 

a 10— 20 „ — 1514250 1614897 

F 20— 30 „ . 8 Mill. , 8880000 739206 7191711 

" 30— 50 " ” a 684135 7144911 

Re 50— 100 „ e 553230 607956 

” 100— 500 ” " 398714 440104 

. 500—1000 „ — 23000 46000 33916 36862 

= iiber 1000 a 17000 13361 16346 

Und zwar hatte ſich die "Srmmöftener einfchließlih der Zulagscentimen nur von 
241 Mill. (1821) auf 259 Mill. 5. (1841) gehoben. 

14 Auf dem VI. rheinifhen Landtage (1841) wurden Parcellen geſchildert, 

im Ahrthale, deren Gränzfurde 5 Proc. des Flächenraums betrüge; am obern 

Rhein follten fogar viele Parcellen „herrenlos umherſchweben.“ (Köln. Btg. 
1841, Nr. 234 ff.) v. Sparre Lebenzfragen I, ©. 285 erwähnt Fälle, wo 

bis zu 1/, Q. Ruthe getheilt worden, und die Grundfteuer einzelner Schollen- 
jplitter nur 1 Pfennig betragen hätt, Daß man aber ja nicht die ganze Pro- 
vinz nad ſolchen Ausnahmen beurtheilen dürfe, hat nicht bloß der Landtag (mit 

49 gegen 8 Stimmen) erflärt, fondern es ift auch von der Regierung wieder— 

holt in amtlichen Denkfichriften anerkannt, wie die Freiheit des Grundbefites 
in ber Rheinprovinz überwiegend günftige Folgen gehabt habe. (Reichenfperger 
Agrarfrage, 1847, ©. 408 fg.) Bei der Katafterrevifion in 4 Cantonen des 

R. B. Coblenz 1836 ff. hatte fi die Parcellenzahl ſogar um 20 Proc. ver- 
ringert. (Reichenfperger Freie Agrarverfafjung, 1856, ©. 55.) Nach Niebuhr 

im Archiv der polit. Oek., N. F., V, ©. 294 hätte jedoch Rheinpreußen faft 
47 Proc. weniger Pferde, als e8, nad) feiner Einwohnerzahl berechnet, zu mili- 

tärifchen Zweden haben müßte, Bon Weftphalen ſ. v. Bodelſchwinghs Erklärung 
auf dem V. Landtage 12. Mai 1847. 

15 Die „conjervativen” Klagen, die jo häufig in der allgemeinen Stände» 
verfammlung ertönt find, ließen jede eracte Ziffergrundlage nur zu gewöhnlich 
vermiffen, oder verwechjelten auch wohl Gemengewirthichaft und Zwergwirth— 
haft. Jetzt ift die Hauptquelle die in Engels Zeitfchrift 1865 abgedrudte Denk⸗ 

jchrift des Iandwirthichaftlihen Minifteriums über die Veränderung der jpann- 
fähigen Bauernhöfe zwijchen 1816 (rejp. 1823) und 1860. Meiten IV, &. 305 ff. 

Ueber den in verfhiedenen Gegenden verjchiedenen Begriff der Spannfähigfeit 
ſ. Meiten I, ©. 491 ff. 

16 Bon 1849—1858 hat fih vergrößert 

das Gartenland zc. von 1307700 auf 1420582 prenf. Morgen 

das Aderland „ 45872268 „ 50473252 

die Wiejen „8089466 „ 8788255 pr 

die Weiden „ 8296678 „ 8144720 — 

die Forſten „ 19795854 „ 24913335 u 

während fih das übe Land 1849—52 von 1203-8 auf 999-3 DO. M. verlleinerte. 
(Engel Zahrbud I, 114. Amtlihe Tabellen V, ©. 1049.) 
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17 Im ganzen Staate außer der Nheinprovinz, Neuvorpommern und Rigen 
gab e3 1837 — 12015 Rittergüter, im Durchſchnitt von 2085 pr. Morgen; 
1858 — 12827 von durdhfchnittlic 2148. Spannfähige Bauergüter zählte man 

1816 (in Poſen 1823) 351607, 1860 — 344737, deren Durdfchnittsgröße in 

beiden Jahren gleih, nämlih 97 M. war. Durch Eonfolidation mit Ritter 
gütern oder anderen nichtbäuerlichen Befizungen find 9599 fpannfähige Bauer- 

höfe eingegangen, während durch Zerfchlagung, insbeiondere Erbtheilung 10232 
mehr neuentftanden, als eingingen, freilich die eingegangenen durchſchnittlich 80, 
die neuentftandenen nur 51 M. groß. Nichtipannfähige Kleinftellen gab es 

1837 = 459345, 1860 = 604501, deren Mittelgröße 1837 = 8-6, 1860 = 
7.99 M. betrug. Bon 1849—1858 haben fi im ganzen Staate außer Hohen- 
zollern und Fahdegebiet die Güter 
von 600 und mehr pr. M. 300-600 M. 30—300M. 5—30M. unter 5 M. 

um 23-9 11-5 5.3 17.2 24.8 Proc, 

vermehrt. Die Mittelgröße aller Befigungen betrug 1849 — 46.5 pr. M., 1858 
— 44 M. Unter 100 landwirtbichaftlihen Befigungen gehörten zu denen von 

600 und mehrpr.M. 300—-600M. 30-300M. 5—-30M. unter 5M. 
1849 0.82 0.75 20.67 29.06 48.69 
1858 0-86 0.71 18-38 28.76 51.29 

Die Verminderung der jpannfähigen Bauerhöfe zwiſchen 1816 und 1860 ift von 

den einzelnen Negierungsbezirfen am größten gewejen in Gumbinnen, nänlic 
— 12.69 Proc.; aber aud in Magdeburg (— 9-51), Stettin (— 8-84), Pot3- 
dam (— 7.54), Köslin (— 7.05 Proc). Dagegen hat die ftärffte Vermehrung 

ftattgefunden in Danzig (+ 15-9), aber auch in Königsberg (+ 3.39) und 

Oppeln (+ 3-11 Proc). Bol. Engel Zahrbud I, ©. 157. Der Biehftand 
pro Q. Meile betrug 1816 1867 

Pirde 20.0. 244 375 

Rinder überhaupt . 789 1192 

Kühe... 2... 423 731 
Shafe . . » . 16% 3765 
Schweine . . . 294 758 
Ziegen 29 209 

Alles nach dem in Preußen üblichen Maßſtabe auf Häupter Großvieh reducirt, 
1395 2268 

während die Einwohnerzahl pro DO. M. von 2084 auf 3531 ſtieg. Alſo in 
50 Zahren eine Bermehrung der Menjchen um 70, des Viehftandes um 63 Proc. 
(Meigen II, S. 439.) Gleichzeitig wird aber die Güte des. Vichftandes be= 
trächtlich zugenommen haben; wie denn 3. B. 1801 ein Ochſe gefetlih zu 

250—400 Pfd. angenommen wurde; ein Kalb zu 24—30 Pfd. (Dieterici Volks⸗ 

wohlftand im preuß. Staate, ©. 10 ff.) In dem benachbarten Kgr. Sadjen 
. galten 1840 15—1800 Kannen Mil jährlid von einer Kuh als das Marimum, 

jetst mindeftens 2500. (Reuning.) Ohne diefe Vorausſetzung würden die obigen 

Ziffern manches Bedenflihe haben. Aber Lette bemerkt jehr richtig, daß die 

Klagen über den Mißbrauch der Grumdeigenthumsfreiheit meift nur aus den 

Provinzen fommen, wo diefelbe noch ziemlich jung ift. (Bertheilung des Grund- 
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eigenthbums, S. 166.) Gerade in den parcellirteften und dichteſt bevölferten 

Provinzen wohnen die Menfhen am geräumigften (S. 173), gewiß ein gün- 
ftiged Symptom. (Bgl. Bd. I, $. 254.) In Weftphalen erfolgt die Ber- 
fhlagung von Landgütern faft nur aus Gründen des Gemerbfleißes oder Berg- 

baues. (Lette a. a. D., ©. 165.) Bon Brandenburg f. das wichtige Lob von 

Koppe auf der III. Berfammlung deutſcher Landwirthe und in der Schrift 

(1847): Sind große oder kleine Landgüter zwedmäßiger, ©. 100 ff. Einiger- 

maßen jelbft zugegeben von dem Anonymus: Borjchläge zur Beſchränkung der 
Parcellirungen in Preußen. (Berlin 1857.) — Aud die Berjchuldung des 

preußifchen Grundbefiges fcheint ſich nicht zu verfchlimmern. Die Rittergüter 

in 6 Mittelkreifen der 6 öftlichen Provinzen waren 1837 zu 90 Proc. ihres Tar- 

werthes verjchuldet, 1847 zu 87, 1857 zu 81 PBroc.; oder, nad dem wirklichen 

Werthe gerechnet, zu 69, 68 und 66 Proc. In den Jahren 1854 bis 1856 
wurden von etwa 500000 Bauergütern jährlih 678 fubhaftirt. (Juſtiz-Miniſt. 

Blatt, März 1858.) In der Zeit von 1835 bis 1864 von 11771 Rittergütern 
insgefammt 1347, alfo im Durchſchnitt jährlich 44-9. (Modbertus in der oben- 

erwähnten Xabelle.) 

8. 144. 

Das Näthjel dieſer entgegengejegten Entwidlungen auf ver: 
jelben gejeglihen Grundlage wird gelöst, indem wir den Begriff 

des Volkslebens überhaupt zu Hülfe nehmen. Eine übertriebene 
Verſchuldung, Zeritüdelung 2c. des Bodens kann nicht ausſchließ— 
li als Urſache, ſondern muß zunächſt ſchon als Symptom des 
nationalen Sintens betrachtet werden. ! Der Bauernitand ijt der 
Zahl nad) eine ſolche Duote des Volkes und gegenüber ven anderen 
Ständen von folder ſpecifiſchen Bedeutung, daß eine wirkliche 
Blüthen- und Neifezeit der Nation (Bd. I, $. 14) gar nicht ge: 
dacht werden kann, wo nicht auch er im Allgemeinen VBorfiht und 
Gelbjtherrihaft genug bejigt, um nad) den Grundjäßen von $. 99 
zu handeln. Was bei den unreifen Völkern die patriarchalifche 
oder polizeiliche Bevormundung, das thut hier und viel beffer die 

freie Eelbjtbeftimmung der Einzelnen. 2 Hier muß denn aud die 
GStaatsthätigfeit, welche ven Mißbrauch der Mobilifirungsfreiheit ver: 
bindern will, nicht jomohl in einzelnen Anläufen fpecieller Geſetz— 

gebung, ſondern vielmehr in einer allgemeinen und dauernden 

Nichtung beftehen, einer Volksdiätetik im Ganzen. Die höchſten 
Güter des Lebens wollen auch durch die größte Arbeit des Lebens 
errungen, mehr noch durch die ausdauerndfte Arbeit erhalten jein. 
Auf diefe Art können die ſcheinbar fernftliegenden Vorgänge mittel: 
bar günftiger auf den Bodenverfehr einwirken, als die unmittel: 
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barjten Maßregeln der Landwirthichaftspolitif. So 3. B. eine edle 
und erfolgreiche auswärtige Politik, welche das Volksgefühl im Al: 
gemeinen hebt; eine rechtzeitige Ausdehnung des Landtagsrechteg, 
welde dem Bauern das volle Staatsbürgerthum verſchafft, mit 

feiner Selbſtachtung und ©elbjtverantwortlichkeit; eine wahrhafte 

Kirchenreform, welche das Gewiſſen für Zukunft und Familie Shärft. 

Zur wirtbichaftlihen Gejundheit eines bochkultivirten Volkes 
gehört namentlih ein harmoniſches Verhältniß von Yand 
und Stadt, von Aderbau und Gewerbfleiß. Wo dieß be 

fteht, da findet der Ueberſchuß der Landbevölferung einen bequemen 
Abflug in die Städte. Kat ein Bauer vier Söhne, fo gehen viel- 
leicht zwei davon zum Gewerbfleiß über, und machen e3 durch ihre 

Nachfrage nah Rohproducten den beiden anderen möglich, eine 

intenfivere Wirtbichaft zu treiben und fomit das väterliche Gut 
ohne Echaden zu theilen. 3 — Ein zweiter Hauptpunkt ift die jchon 

bejtehende günjtige Mifhung der großen, mittleren und 
fleinen Güter, die in fich ſelbſt eine höchſt bedeutende Bürg- 
Ichaft ihrer Fortdauer trägt. Ganz bejonder8 aber gehört zur 
agrariihen Gefundheit ein gutes Beifammenliegen der 

Wirthbihaftsgrundftüde Nimmt der Werth eines Aders 

für den Wirth mit der größern Entfernung vom Wirthichafts:. 
mittelpunfte entſprechend ab, fo wird ein ferne wohnender Kauf: 

luftiger für ein nahe beim Hofe liegende Grundftüd niemals jo 
viel bieten Fönnen, mie es dem Hofbefiter mwerth iſt. Als ein 

Hauptmittel gegen unwirthichaftliche Dismembration muß daher die 

Berkoppelung gelten; während fich beim alten Gemengefyitem nicht 
bloß die Beziehung der Gebäude zu den Grundftüden ſchwer über: 

ſehen läßt, jondern auch nur allzu leicht der Mißbrauch einreißt, 

in Gelodverlegenheit einzelne Weder 2c. ohne Nüdjiht auf das 
Ganze loszuſchlagen, wohl gar bei Erbtheilungen jede Parcelle 
bejonders zu theilen.56 Auch gefunde Pächterverhältniſſe 

tragen dazu bei, vor Mißbrauch der Mobilifirungsfreiheit zu ſchützen, 
weil fie dem Landmwirtbichaftscandidaten auch ohne Erwerb von 
Grundeigenthbum die Errichtung eines eigenen Heerdes möglich 
machen. ? — Uebrigens darf man die pädagogiſch mohlthätigen 

Folgen der Freiheit eben nur von der ganzen Freiheit erwarten. 
Sollte 3. B. der Grundbefiß mobilifirt werden, aber im Gemwerb- 

fleiße noch der alte Bann= und Zunftzwang fortvauern, fo märe 
Roſcher, Syſtem ver Vollswirtbfhaft. II. 30 
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der obenerwähnte Abzug der Ländlichen Ueberihußbevölferung in 
die Städte kaum möglid.d® Die Nothwendigkeit, nicht ſprung-, 
fondern fehrittweife zu reformiren, (Bd. I, $. 24) bleibt; aber jever 

gejeßgeberifhe Fortſchritt follte gleihmäßig auf allen Gebieten des 
Bolkzlebens gethban werden. Ein Volk ift eben fein Gebäude, 
woran fihb Grundlage, Mauer und Dach ſcharf unterjcheiden 

laſſen! 9 10 

1 Nur wer das Leben atomiſtiſcher Weife aus lauter ifolirten Yeußerungen 

zufammenfegt, wird behaupten fünnen, daß die $. 141 fg. erwähnten Bölfer 

deßwegen verfallen feien, weil ihre Bodenzerftiidelung unmäßig geworden 
und hernad in das entgegengejegte Extrem übergeſchlagen; wer organiſch ver- 

fahren will, muß die Erflärung umdrehen, das Minderwichtige und Befondere 
aus dem Wichtigern und Allgemeinern herleiten. Freilich gilt in der politischen 

Melt ebenfo gut, wie in der phyfiologifchen, daß die Symptome eines Zuſtan— 
des den Zuftand felber meift wieder befördern. 

2 Mie wenig allmächtig auf diefem Gebiete die Staatsgefeßgebung iſt, 
kann wie auf einer Mufterfarte in den verfchiedenen Provinzen Hannovers be— 

obachtet werden. Diejelbe Freiheit der Parcelirung, melde für die füdlichften 

Gegenden fo jhlimme Früchte getragen, hat in den nördlichen Marjchen ver 
Fortdauer eines wahrhaft Haffiichen Bauernthums nicht geſchadet. In der 
Mehrzahl der alten Provinzen Gebundenheit mit den, gewöhnlich davon er» 
warteten, günftigen Folgen. Dagegen hat fi in Osnabrüd unter Herrichaft 
derjelben Gebundenheit ein Proletariat der Heuerleute gebildet, welches 2/3 der 

ländlichen Bevölferung umfaßt. Hier finden ſich die Schattenfeiten der Ari- 

ftofratie und des Proletariats beifammen: die Colonate zu groß, die Heuern zu 
düngerarm für eine recht intenfive Landwirthichaft. Die Anerben jener hoch— 
müthig im Ertrem und doch ohne fpecielle Fachbildung, weil fie das jo lehrreiche 
Lohndienen bei anderen Wirthen verfchmähen. Die Taglöhnerdienfte der Heuer- 
linge, gerate weil fie eine Art factijcher Erblichkeit haben, kaum beffer, als 

Trohndienfte. Bol. Eeelig in der Tüb. Ztſchr. 1851, ©. 564 fi. — Könnten 

einzelne gute Gejete ein ganzes Volk retten, jo könnten einzelne ſchlechte ebenjo 

wohl feinen Untergang herbeiführen! 

3 Eine local eingeriffene Zwergwirthichaft läßt fich deßhalb oft am beften 

durch pofitive Hebung der Induſtrie Heilen. (Vgl. jedoch Bernhardi Kritif der 

Gründe zc., ©. 450.) In Württemberg, wo man in grimdlichft verfehrter 
Weiſe die Löfung der agrarifchen Feſſeln Jahrhunderte früher, als die der ge- 
werblichen, hat eintreten laffen, ift die neuerdings bemerfbare Berbefferung der 

Zwergwirthſchaft vornehmlich dem Aufgeben der lange herrichenden „Feindichaft 
gegen alles Fabrikweſen“ zuzufchreiben. (Bgl. Tübinger Ztichr. 1856, ©. 546.) 
In der Provinz Preußen wuchs die ländliche Bevölkerung 1819 bis 1843 um 

53 Proc., die ftädtifche nur um 27. Die traurige Lage der gewerbarmen Pro- 

vinz, herbeigeführt durch den Krieg von 1812 —13, die niedrigen Kornpreife von 
1820— 25, die ruſſiſch-polniſche Gränzfperre zc., ließ 1820—30 gegen 4/, der 
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Nittergüiter zur Subhaftation kommen. (v. Lavergne-Peguilhen im Commiffiong- 
bericht der II. Kammer 8. Mai 1851.) Gleichzeitig eine Menge von Bauer- 
höfen ausgejhlachtet, und große Zunahme der eigentlichen Proletarier auf dem 

Lande. (Losleute) Seit 1845 haben ſich alle diefe Verhältniffe gebeffert, die 
ftädtifhe Bevölferung wächst doppelt jo raſch, wie die ländliche, und das Aus— 

faufen der Bauern hat aufgehört. Vgl. Schubert: Archiv f. preuß. Landes» 

funde IV, 4. 

1In Osnabrück war die Parcellenverpachtung jo einträglih, daß fein fog. 
größerer Haushalt mehr daneben fortdauern fonnte, feitdem ſich iiber 4000 Neu— 

bauern im Stifte niedergelaffen hatten. (%. Möfer Patr. Phant. I, Nr. 15. 

Bgl. oben $. 53.) Wo es noch viel Ueberrefte mittelalterlicher Grundbefitver- 

hältniffe gibt, al$ Domänen, Gemeinweiden 2c., da kann fie der Staat fehr 

wirkſam zur Aufrechthaltung oder Herftellung des Gleihgewichtes zwischen großen, 
mittleren und Heinen Gütern benugen. In Medlenburg z. B. ließe ſich durch 

Gründung vieler mittleren und Heinen Erbpadhtungen auf Domanialboden der 

verloren gegangene Bauernftand wiederherftellen; während z. B. in Hannover 
die mwünfchenswerthe Zahl von Großgütern nur durh Zujammenhaltung der 
Domänen als großer Wirthichaften zu erhalten fcheint. 

5 So in mehreren Theilen des Eichsfeldes und Thüringens: Bed und 
Wißmann im Archiv für preuß. Landeskunde, Bd. IIL Auch in Württemberg 
bat ja der Flurzwang bejonders tiefe Wurzeln gejhlagen. Im Hennegau 

jhreiten die Kinder viel häufiger zur Realtheilung, als in Flandern, was 

Zaveleye (Econ. rurale de la B., p. 162) der unregelmäßigern Yorm der 
Gitter und größern Mannichfaltigfeit der Bewirthichaftung dort zujchreibt. 
Hanfjens Fee, eine ganze Landichaft, welche unmäßig zerftüdelt ift, von 

Amtswegen nah Einem Plane und auf einmal zu verfoppeln. (Beilage 3. d. 

Protokollen der hannoverſchen Iandwirthichaftlichen Gefellih., Sommer 1858.) 

6 In Kempten war jchon während des 16. Jahrh. eine große Mobilität 

der Grundftüde eingeriffen. Ein Bauergut kam durdfchnittlih alle 46—50 
Jahre durch Taufch oder Kauf in andere Hände. Dabei gleiches Erbredht aller 

Kinder, was oft durch „Theilwirthichaft” (ähnlich der italieniſchen consorteria), 
die fi jogar auf das Mobiliarvermögen erftredte, verdunfelt ward. Zu An- 

fang des 16. Jahrh. ſcheint 1/; aller Güter eine ſolche Theilwirthichaft gehabt 

zu haben. Hier half nun die Vereinödung auf das Wirkfamfte. Bon den im 

Ganzen etwa 322 Bereinödungen Kemptens find nur 15 fpäter wiederholt worden. 

(Dig Geſch. der V. in K., ©. 6 ff. 18.) 

7 Im Waadtlande find die Pachtcontracte meift nur furz. Um nun durch 

den rafhen Wechjel nicht zu verarmen, fuchen die Pächter Grundftiide zu fau- 

fen. Daher enorme Bodenpreife und eine ſolche Zerftüdelung, daß 50 Morgen 

jhon domaine heißen, der Befiter von 15 M. paysan. (Vogelmann im Wochen- 

blatt des badischen 2. W. Bereins, 1868, No. 52.) 

8 Mo Kauflaudemien beftehen, aber feine Erblaudemien, da werden ſich 

die Erben oft zur Realtheilung gezwungen glauben, aud wenn Berfauf im 
Ganzen und Theilung des Erlöjes an fich viel zwedmäßiger wäre: vgl. Stüve 
Wejen und Berfaffung der Landgemeinden, ©. 212. Lette VBertheilung des 
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Grundeigenthums, S. 135. Ebenſo wenn die Verfhuldung gefetlich erſchwert 

ift. Daher man in Preußen die Borfchrift des Regulirungsedictes von 1811, 

8. 29, daß Bauerhöfe nicht über 1/; ihres Werthes verjchuldet werden follten, 

am 29. Dechr. 1843 aufgehoben Hat. Auch im Göttingifchen verfchuldete Höfe 

jeltener getheilt, als unverfchuldete, wegen der Schwierigkeit, die Hypothefen 

auf die Theile umzufchreiben. 

I Nur zu oft von „Confervativen“ überjehen, obwohl eben dieſe, mit ihrer 

„organischen“ Auffaffung, am wenigften zu ſolchem Fehler hinneigen follten. 

Nah Kingseis kann die Bewegung der Bolfswirthichaft nur auf dem Grunde 
von etwas Unbeweglichem vor fi gehen. Vgl. fhon Ad. Mitller Elemente I, 

©. 88 ff. 

10 Die Meinung, daß in dünnbevölkerten Ländern die Mobilifirungsfreiheit 
minder gefährlich fei, als in dichtbevölferten, (Stein bei Bert II, ©. 457; 

Neuning Feltichrift von 1865, S. 62) überfieht zweierlei: einmal daß die in 

jenen vorherrſchend extenſive Landwirthſchaft auch eine, ihrem Ertenfitätsgrade 

entjprechende, größere Bodenfläche nöthig hat; ſodann auch, daß die höhere 
Volksbildung, welche doc gewöhnlich mit größerer Bevölkerungsdichtigkeit ver- 

bunden ift, eine wichtige Bürgichaft gegen Mißbrauch der Mobilifirungsfreiheit 

darbietet. 

Borbeugungd- und Heilmittel. 

$. 145. 
Glaubt der Gefetgeber, daß fein Volk noch nicht reif ift zur 

Mobilifirungsfreiheit, fo würde gleihwohl die volle Beibehaltung 

der frühern Gebundenheit eine Politik fein, welche das Kind zeit: 

lebens in Windeln und Wiege fejjelt, damit es fich felbft und 

Andere nicht befhädigen kann. Solche thatſächliche Vorausſetzung 

ewigen Unreiffeins verhindert nicht nur das Reifwerden im Allge: 
meinen, jondern auch jpeciell jeve höhere Intenſität des Landbaues, 

und macht e3 dieſem unmöglich, dem Wachsthume des Gewerbfleißes 

entfprehend zu wachen. — Es find nun vornehmlich drei Wege 
verjucht worden, um zwar einige Freiheit des Bodenverfehrs zu 
geftatten, aber doch immer noch fo viel Gebundenheit beizubehalten, 
daß jene Freiheit nicht erheblich gemigbraucdht werden Fünne. ! 

A. Man läßt die bisher gefchloffenen Güter als ſolche fort: 

beftehben, erlaubt aber die Abtrennung einzelner Theile 
bis zum Belauf einer geſetzlich beftimmten Quote des 

Ganzen. Die Verfahren jeßt, um unbedenklich zu fein, das 
Bufammentreffen mehrerer, gewiß nicht oft vorkommenden Bedin— 

gungen voraus. Eine ſchon vorhandene glüdlihe Miſchung von 
großem, mittlerem und Eleinem Grundbefiße: denn eine Verbeſſe— 
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rung derjelben, etwa durch neuzubildende große Wirthſchaften, 
wo es bisher an diefen fehlte, it doch ſchwer damit zu erreichen. 
Ferner im ganzen Lande, wofür das Geſetz erlafjen ift, ein weſent— 
lich gleichförmiges Verhältniß zwifchen den Wirthfchaftsflächen und 
Betriebsmitteln: fonft könnte leicht eine Verkleinerung jener, die 
an einer Stelle genau den Forderungen der fteigenden landwirth— 
ſchaftlichen Intenfität entſpricht, an einer andern zu weit, oder 
nit weit genug gehen. Endlich muß jedes foldhe Geſetz den ftill- 
Ichweigenden Vorbehalt machen, daß bei fernerem Anwachſe der 
Bevölkerung und des Nationalreihthums, wenn alfo die Landwirth- 
Ihaft eine abermalige Intenſitätserhöhung fordert, auch eine aber: 
malige entiprechende Abtrennung von Grundftüden erlaubt werden 
ſoll. Freilich wird dieſe gefegliche Erlaubniß, und wenn man noch 
ſo zeitgemäß reformiren will, in vielen einzelnen Fällen zu ſpät, 
in anderen zu früh kommen.? 

B. Man läßt übrigens den Verkehr mit Grundſtücken frei, 
ftellt aber gejeglich ein untheilbares Minimum feft, entweder 
ein Beſitz- oder ein Barcellenminimum. (Güterſchluß —Etückſchluß.) 
Während jenes unmittelbar der Auflöſung der Grundbeſitzerfamilien 
in Zwergwirthſchaften vorbeugen will, tritt dieſes zunächſt bloß 
dem Uebermaße des Gemengeſyſtems entgegen, wirkt jedoch mittel— 
bar immer etwas auch in der erſten Richtung. Das Befit- 
minimum wird natürlich höher angefegt. Geometrifhe Maßftäbe 
würden bier durchaus unpaßli fein, weil mit jeder Verſchieden— 
heit der Bodengüte, Marktnähe und landwirthfchaftlihen Sntenfität 
auch der Flähenraum ſowohl des zum Unterhalte, wie des zur 
Beihäftigung einer Familie gerade hinreichenden Landes fchwantt.3 
Eher jhon könnte man den augenfälligften Theil des Yandwirth: 
Ihaftlihen Kapital zu Grunde legen, die Befpannung, ! wenn 
nicht auch hier die Begriffe: Qualität, Durchwinterung und Voll 
befhäftigung des Geſpannes jo dehnbar mwären.d Den ficherften 
Maßſtab gewährt eine bejtimmte Größe des Neinertrages, wie ver: 
jelbe ja jhon aus Steuerzweden durch ein gutes Grundfatafter 
angezeigt wird. ® Aber ſelbſt bei vollkommen richtiger Abmeffung 
des Befigminimums würde ein Landoolf, das entſchieden verlumpen 
will, dadurch wenig geſchützt werden. Garantie für den Fort: 
beitand einer wünſchenswerthen Zahl von Groß: und Mittelgütern 
liegt gar nicht darin, ebenfo wenig Schuß gegen Latifundienbilvung. 
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Denn wo die Landwirtbfchaft aus lauter folden Minimalgütern 

beiteht, ijt das Volk offenbar in jo jämmerlicher Lage, daß man 

den Zufammenfauf gewiß nicht unbedingt wird verhindern wollen. 
Andererjeit3 kann einem völlig reifen Landvolfe, deſſen Bevormun— 

dung aljo überflüfiig, die Vorfchrift des Beſitzminimums doch in 

manchen Fällen auch zur Laſt werben; jo 3. B. wenn es auf An- 
jiedlung von Tagelöhnern, Errichtung von Gewerbegebäuden ꝛc. 
ankommt. — Für ein Barcellenminimum reihen geometrifche 
Mapitäbe aus, da es fich hier bloß um Zugänglichkeit und Raum 
zu den nöthigen Gejchäften handelt. 78 

1 Schüz Ueber den Einfluß der Bertheilung des Grundeigenthums auf 

das Volks- und Staatsleben, 1836, ©. 165 ff. nimmt als genügend an, wenn 

die Hälfte des Privatbefiges aus untheilbaren Gütern befteht. So würden die 

eutgegengefeten Principien verſöhnt, von melden das eine die freiefte Ent- 
widlung des Individuums und Beitgeiftes fordert, das andere die Herrichaft 
der Allgemeinheit und Gontinuität. (S. 151). Nur ift es ſchlimm, wenn die 

Befiter der untheilbaren Güter fragen, weßhalb gerade fie das Opfer fürs 
Ganze bringen follen ? 

2 Die beiden erften Bedingungen im K. Sachſen mehr vorhanden, als in 

den meiften anderen Staaten. Ueberdieß waren hier die Umgebungen der zahl- 
reihen Städte ſchon lange reich an walzenden Grundftiiden. G. vom 30. Nov. 

1843, wonach von Rittergiitern und anderen gejchloffenen Befizungen ländlicher 

Gemeinden in der Regel nit mehr als ein !/;, nad dem Steuerfatafter mit 
Ausschluß der Gebäude berechnet, abgetrennt werden fol. Reuning (Entwidl. 

der ſächſ. 2.W., ©, 20) wünſcht im Intereſſe der Arrondirung, daß man die 
jolhergeftalt abtrennbaren Flächen aus der ganzen Gemeinde an einer Stelle, 

und zwar möglichft nah beim Dorfe anmweifen, die ganze Flur alfo in eine ge- 

ſchloſſene und eine walzende theilen ſoll. 
3 Naſſauiſches G. von 1700, daß bei Erbtheilungen 6 Morgen Feld umd 

41 M. Grasland zur Nahrung einer Familie nothwendig find. Une limite 
quelconque possede un caractere essentiellement local et se d&place sans 

cesse, (Wolowski.) Pombals G. vom Juli 1773, nad den Provinzen ver- 

ſchieden und fichtlih mit dem Beftreben, das Staats- und Privatintereffe zu 

vereinigen. Noch Hlubek Oekon. Neuigkeiten, 1850, Nr. 88 fordert als Mini- 

mum 8 Zoch Mittelboden. 
4 In Schweden ift das Minimum 1827 jo beftimmt, daß es noch 1 Pferd 

oder 2 Ochſen und 3 Arbeiter muß bejchäftigen, außerdem 3—4 Kühe und 

5—6 Schafe oder Ziegen das ganze Jahr hindurch ernähren können. (Nach 

dortigen Berhältniffen 9—15 Tonnen Land: Forjell Schwer. Statiſtik, ©. 103.) 

Ehemals ging auch beim gutsherrlichen Confenje, wenn ein Bauerhof getheilt 
oder verkleinert werden follte, die Hauptrüdficht dahin, ob die Spannfrohnden 

darunter nicht leiden würden. — Uebrigens follten nah Rau Xehrbud IL, 

$. 81 c, mindeftens zwei Klaffen unterjchieden werden, Güter mit Anfpannung 
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und Kleinere: jene nicht unter den zur Haltung eines Gejpannes erforderlichen 

Umfang herabzubringen, diefe nicht unter den zur Beichäftigung einer Familie 

hinreichenden. 

5 Fälle, wo ein Bauer das Fracht- oder Kohfenfahren zu feinem Haupt« 

gewerbe macht, demgemäß Grundſtücke verfauft und für den Erlös mehr Pferde 

anſchafft. 

6 Auf Antrag der böhmiſchen Stände 29. Oct. 1790 ein Minimum von 

40 Meten Ausfaat beftimmt; vgl. Hofderret vom 16. Juni 1787 und ©. vom 

93. März 1850. Bayerifches ©. vom 11. Sept. 1825, daß jedes Gut bis auf 

ein Steuerfimpfum von 45 fr. verkleinert werden darf, ludeigene Güter noch 

weiter, grundbare nur mit Genehmigung bes Grundherrn. Durch G. vom 

11. Zuli 1834 ift das Minimum auf 1 fl. Steuerfimplum erhöht worden. 

(1852 von der Negierung zum Kapitalwerthe von 1200 fl. veranjchlagt.) Der 

ichleswig-holfteinifche Generalverein wünſchte 1850 ein Minimum von 12 Tonnen 

Weizenboden. v. Vinche a. a. O., ©. 36 hält jede allgemeine Feſtſetzung des 

Minimums fir unthunlich, und räth deßhalb, den untheilbaren Kern jedes 

einzelnen Hofes (Sohlſtelle) befonders zu normiren. Nichts kann die große 

Schwierigkeit der ganzen Mafregel deutlicher ins Licht feßen, als diefer Vor— 

ichlag eines der angefehenften Freunde gebundenen Grundbefites. 

7 Namentlich auch darum, daß die Feldwege, die Gränzfurchen ꝛc. Teine 

gar zu große Quote bilden. Verbot der Quertheilungen hier oft noch wichtiger, 

als bloße Aufſtellung eines Minimums. Schon A. Young hielt es in Frank— 

veich für nöthig, jede Theilung unter 1 Arpent zu verbieten. Badiſche Ver— 

ordnungen von 1760 und 1771, fpeierfche von 1753 und 1772, daß Aeder 

und Gärten nicht unter 1/, Morgen (bei vorzüglicher Bodengüte allenfalls bis 

1/9), Weinberge nicht unter 1/, getheilt werden follen. Naffanishe V. DO. vom 

96. Juni 1777: Aeder und Wiejen nicht unter 1/,, Gärten nicht unter 1/4 M.; 

neuere V. O. vom 12. Sept. 1829, 18. Juli 1837, 16. Aug. 1839 beftimmen 

fir Weder das Minimum von 50, Wiefen 25, Gärten 15 DO. Ruthen. Darm« 

ftädtiihe V. O. vom 8. Dechr. 1834: für ſchlechte Aecker 400 D. Klafter, gute 

Heder 200, Wiefen 100, Wein- und Obftgärten 50, Gärten 20, Pflanzgärten 15. 

Meimarifches G. von 1862: Felder nicht unter 1, Wieſen 1/, Ader. Der Fall 

muß natürlich ausgenommen fein, wo ein Stück von den beiden Nachbarn ge- 

theilt wird, um fih zu arrondiren. 

8 Neltere Minimalvorſchläge |. bei v. Juſti Bolizeimwiffenfchaft (1756) I, 

8. 419 und Polit. und Finanzjehriften (1761) Bd. II. Schlettwein Ardiv 

IV, S. 452 ff. Leopoldt in den Def. Nachrichten XI, ©. 682. Meerwein 

(vgl. 8. 101, 11), ©. 61 fi. 

8. 146. 

C. Sn jedem Ginzelfalle entſcheidet die Behörde 

über die Zuläffigfeit der Theilung. So zwedmäßig dieß ſcheint 

unter Vorausſetzung idealer Beamten, fo würde es doch in der 

Wirklichkeit auch ſolchen kaum möglich fein, jeden einzelnen Fall 
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gründlih von allen Seiten zu prüfen. Weberhaupt aber empfindet 

e3 die Privatwirtbichaft noch viel läftiger, ihre richtigen oder für 

richtig gehaltenen Pläne von unberechenbarer Willkür durchkreuzt, 
als von allgemeinen Gefegen gehemmt zu fehen. Deßhalb finkt 

auf die Länge der Beamtenconfens gewöhnlich zur bloßen Form: 

ſache herab, vie jelbit eine wirklich unmäßige Parcellirung nicht 

mehr bindert.! Schon darım, mweil man nie erwarten kann, die— 

jelben Verwaltungsgrundſätze Menfchenalter hindurch befolgt zu 

ſehen; aber auch, weil im Zweifel jeder Beamte lieber die Ver— 
antwortlichkeit eines zu leicht ertheilten, als eines zu ftreng ver— 

fagten Conſenſes auf fihb nimmt. Im legten Falle trifft der 

Schaden fofort Einzelne, wird alfo augenblidlich bemerkt und laut 
beklagt; während er fih im erjten Falle unmerklicher auf das 
Ganze und die Zukunft vertheilt. — Wollte man die Gemeinden 
felbft, oder auch nur die Gemeindebehörden mit dem Conſenſe be= 

auftragen, ? fo bätte man freilich von zu leicht gemachter Par— 

cellivung jehr wenig zu fürdten, ſchon aus Gründen weitjichtiger 
Armenpolizei; deſto mehr aber von Heinlicher Dorfariftofratie, welche 
um jo drücdender ijt, je näher fich die Gegenftände des Neides und 

der Geringſchätzung bei einander finden. 
D. Eehr unbedenflih, aber auch zum Guten von geringer 

Wirkſamkeit find diejenigen Gefete, melde nur den äußerften 
Leihtfinn im Verkehr mit Grundftüden zur Belinnung 
bringen wollen.? Dagegen bat der Abſcheu, womit die neuejte 
Zeit das fog. Hofmeggen? brandmarkt, nur allzu viel Aehn— 
lichkeit mit der frühern Verfolgung des „Kornwuchers.“ Der ges 

werbinäßige Ankauf von Landgütern, um Eleinere Güter oder 
Barcellen daraus zu machen und auf deren Preiserhöhung zu 

jpeculiren,® kann jehr gewinnreich nur in zwei Fällen fein. Ein— 
mal, wenn bei übrigens gefundem Volksleben die Barcellirung bis- 
ber durch Gewohnheit oder Gefeß hinter dem Tandwirtbichaftlichen 
Bedürfniſſe zurüdgeblieben war. In diefem Falle ift die gewerb— 
mäßige, aljo vorzugsweife ſachkundige Befriedigung des Bedürf— 

nifjes eine Wohlthat, und ihr überlandesübliher Gewinn dauert 
nur jo lange, wie fie das it. Sodann aber auch in dem Falle, 

wenn ein zahlreiches Proletariat um Landſchollen wetteifert, mit 
den bier jo leicht vorfommenden Irrthums- und Notbhpreifen; wenn 
zugleich die bisherigen Landeigenthümer zu bequem oder ungefchidt 
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find, um ſelbſt zu wuchern. Hier fpielt der Hofmetzger beim Ver: 

fauf eine ganz ähnliche Nolle, wie oben ($. 67) der Mittelamann 
bei der Verpadhtung. Er jchadet nicht allein dadurch, daß er Güter 
zerichlägt, die volfswirthichaftlich beffer ein Ganzes geblieben wären, 
und daß er mit mucheriichen Künften® die Preisfehler des länd— 

lihen Proletariates zu fteigern ſucht; jondern namentlich auch durch 
den ſchonungsloſeſten Naubbau in der Zmifchenzeit zwischen Kauf 

und Verkauf. Uebrigens pflegt auch dieſe Art von Hofmetzgerei 

doch noch mehr Symptom, als Verſchlimmerungsgrund eines trau— 
rigen Berhältniffes zu jein. Allgemeine Berbote? leiden nicht bloß 
an der Schwierigkeit einer gejeglichen Begriffserflärung, wo die 

Gejchlofienheit der Landgüter aufgehoben ift, fondern mehr noch 

daran, daß fie die zuerjt erwähnte, durchaus nüßliche Art von Ge: 
Ihäften mit verhindern. Am wenigſten bedenklich ift die indirecte Er— 
fchwerung, wenn der Käufer eines Landgutes nicht vor Ablauf einer 

bejtimmten Frift zum parcellivenden Wiederverfaufe fehreiten darf. ® 

I In Württemberg it den Behörden 1567, 1610, 1735 aufgegeben, jede 
ſchädliche Parcellirung zu verhüten. Geſetzlich befteht dieß noch, aber chne allen 

praftiichen Werth. (Helferih Tübinger Ztihr. 1853, ©. 242 fg.) In Sachſen 

Dismembrationen feit 1628 an Genehmigung der Steuerbehörde gefnüpft. 

(Haubold Sächſ. P. Net, S. 196 fi.) Hannoverfches G. vom 23, Juli 1833, 

wonad das Conjensrecht zu Theilungen, Berfchuldungen ꝛc. der laftenfrei gc= 

wordenen Höfe vom Gutsherrn auf den Staat übergeht; ©. vom 17. Juni 
1857 über die Betätigung der Höfecontracte. Aehnlich in Defterreih 23. März 

1850. Wo man, wie hier (auch in Braunſchweig 1834, Lippe-Schaumburg 

1845), die frühere Gebundenheit al3 Negel beibehält, da ift natürlich ein Aus— 

arten der causae cognitio zur bloßen Formſache nicht zu erwarten. Webrigens 
find auch die hannoverſchen Landdroſteien feit längerer Zeit mit ihrem Confenfe 

immer liberaler geworden, haben 3. B. der Gemeinde, ftatt des frühern Wider- 

ſpruchsrechtes, nur noch ein Gutachten zuerkannt: Fachtmann a. a. O., ©. 24 ff. 

2 Stüve Berfaffung der Landgemeinden, ©. 233 ff. Da die ganze Frage 

eng zufammenhängt mit der Anfiedlungs- und Heirathsfreiheit auf dem Lande, 

jo vgl. Bd. I, $. 258, 

3 Nach den preufifchen G. vom 3. Kan. 1845 und 24. Mai 1853 (für die 

6 öftlichen Provinzen) follen Berträge tiber Zertheilung von Grundftüden bei 
Strafe der Nichtigkeit nur vor dem Hypothefenrichter abgejchloffen werden. Wenn 

die Zertheilung auf dem Wege des Meiftgebotes erfolgt, jo müſſen vorher die 
Staats-, Gemeinde: und fonftigen Neallaften, ebenfo die Hypothekenſchulden 

gehörig auf die zu veräußernden Trennftüde repartirt fein, und die Licitation 

ſelbſt kann nur im Beifein des Nichters gefchehen. Nach dem mwiürttembergifchen 

G. vom 23. Juni 1853 alle Kauf: und Taufchverträge von Grundftücden nur 
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ihriftih, mit Nennung aller Contrahenten und nit im Wirthshaufe abzu- 

ichließen. ; 

4 Klagen über Hofmeßgerei ſchon bei Pfeifer Allg. Polizeimiffenfchaft 

(1779) II, ©. 462 fg. Warum eifern unſere Confervativen jo viel mehr gegen 

das „Ausſchlachten“ von Bauerhöfen, al3 gegen das „Einſchlachten“, d. h. Zu— 

fanmenfaufen zu Latifundien! 

5 Außer den oben $. 139 erwähnten Schriften vgl. Lette und v. Nönne 

Landeskulturgefeßgebung des preuß. Staates II, 1, ©. 152 ff. Eine hübiche 

Erzählung gegen den Aberglauben der Hofmeßgerei in Fauchers BVierteljahrs- 
ſchrift, 1866, I, ©. 82 ff. 

6 Selbft mit Bertheilung von geiftigen Getränken wird die an fi ſchon 
fo leichte Erhigung der Licitanten gefteigert. 

7 Bayerifches G. vom 28. Mai 1852, daß gewerbmäßig betriebene par- 

cellenweife Veräußerung landwirthichaftliher Gutscomplere, ja ſogar jede gewerb- 

mäßige Vorfchubleiftung hierzu mit Gefängniß bis zu 3 Monaten und Geld- 

buße von 100—1000 fl. beftraft werden joll. 

8 Nach dem preußifhen G. vom 24. Mai 1853 darf der Käufer nur nad 

wenigfteng einjährigem Befige parcelliven, außer wenn er feinen Befigtitel im 

Hypothefenbuche hatte eintragen laffen. Das württembergifhe &. vom 23. Juni 

1853 verbietet bei Grundftüden über 10 M. in der Regel den Wiederverkauf 

von mehr als 1/, vor Ablauf von 3 Jahren ohne Genehmigung des Staates. 

— Ein fehr wirkſames Hinderniß würden hohe Veräußerungsabgaben fein, die 

aljo bei der Hofmetgerei zweimal zu entrichten wären. Doch ift diefe Art der 
Beftenerung für höhere Kulturftufen aus demfelben Grunde verwerflich, wie 

Laudemien 2c. ($. 115); fie würde am ſchwerſten auf Solche driden, die zu 

Nothverfäufen gezwungen wären. 

8. 147. 

Wenn übrigens die Staatsgefege der ganzen oder halben Ge- 
bundenheit auch bei Weitem haltbarer und durchführbarer wären, 
als fie wirklih find: was hülfen fie einem Yandvolfe, das gar 

nicht von jelbft im Stande ift, feine Wirthſchaft und Volkszahl 

im rechten Gleichgewichte zu halten? Hier könnten ſie höchſtens 
die Entjtehung einer Klaſſe von BZwergeigenthümern verhüten, 

teineswegs aber von Zwergpächtern. Dder man müßte jede 
Freiheit des ländlichen Privathaushaltes gegen die unbedingtejte 
Devormundung von Staatswegen vertaufchen. Zwergpächter aber 

find noch viel jchlimmere Proletarier, als Zwergeigenthümer: 1 

viel heimathlojer, viel eher durch einen Unfall ins Elend gejtürzt, 
viel abhängiger von den Reihen. Auch tendirt jeve Menjchenklafje 

ſich um fo jtärfer zu vermehren, je weniger nad ihren Standes: 
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begriffen zur Anſäſſigmachung einer Familie gehört. Hat fich das 
Landvolf nun gewöhnt, ein wenn auch noch jo winziges Grund: 
eigentbum als zum ‚Leben nothwendig zu betrachten, jo werden 

immer doc) Viele da fein, welche dieß nicht befiten, alfo das Hei: 
rathen unterlafen. Den Zwergpächtern fteht in dieſer Hinficht 
eigentlih gar feine Schranke im Wege. ? Unter ſolchen Umftänden 
wird von den landwirthſchaftlichen Zwecken, die für Zufammen- 
haltung des Grundeigenthbums jprechen können, offenbar nicht einer 
erreicht; und der einzige wirkliche Erfolg ift der gewiß nicht wohl: 
thätige fociale, daß die Aermeren, wie eine Pariafafte, für alle 

Zukunft von der Theilnahme am Steigen der Grundrente, welches 
mit dem Steigen der Kultur von jelbjt eintritt, ausgeſchloſſen 

werden.3 — Ebenſo, was helfen alle Verbote der Realtheilung, 

wenn es dem Eigenthümer freilteht, durch VBerpfändung feines 

Grundftücdes eine faft beliebige Werthstheilung zwifchen Gläubiger 
und Echuloner vorzunehmen? Wohl Fünnte man im Concurſe 

einen gewifjen Werthbetrag als Competenz freilaſſen; aber die Credit— 

losmahung aller Eleinen Grundbeſitzer, welche factifch hierin läge, 
würde heutzutage faſt fiher dem Bauernitande mehr jchaden als 

nüßen.* Das beſte Mittel, die Berpfändung der Grundftüde un— 

bedenklich zu machen, bejteht in der planmäßigen Amortifirung der 
Schuld, und zwar nicht bloß darum, weil der Gläubiger hierdurch 
am eriten bewogen wird, auf fein Kündigungsreht zu verzichten. 
Durch Zwiſchenkunft von Ereditanftalten (88. 122 fg. 133 ff.) 

läßt fich dafjelbe Verfahren auch auf andere Verbindlichkeiten der 

Grundeigenthümer anwenden, (Ausftattung von Kindern, Alten: 

theile, Hinauszahlung von Miterben, Tilgung rüdjtändiger Kauf: 

gelver 2c.), jo daß man das Speal erreicht, von Zeit zu Zeit, 

etwa mit Abſchluß jedes Menfchenalters, den Boden in feine ur: 
fprünglide Schuldenfreiheit zurüdzuverjegen.? Co muß auch Alles, 
was die Verpfändung von Grundjtüden erjchwert, in demjelben 

Grade entweder die NRealtheilung, oder den Uebergang durd Ber: 
fauf in andere Hände befördern; 6 außer wo man das ganze alte 

Syſtem der Gebundenheit, namentlich auch mit der arijtofratifchen 

Familienverfafjung, beibehält. Uebrigens verjchlimmert jede weit: 
gehende polizeilihe Bevormundung faft unfehlbar den Geilt ver 

Unfelbjtändigfeit, welcher den Uebeln der Zmergwirtbichaft doc) 
eigentlih zu Grunde liegt. (Helferich.) 
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1 &8 ift infoferne fein gutes Zeichen, wenn die Kanfpreife von Grund- 
ſtücken viel tiefer ftehen, als die Pachtpreife vermuthen ließen. 

2 Erinnerung an Irland, wo die Gebundenheit des Grundeigenthums 
wahrlich groß genug war! In den Negierungsbezirken Goblenz, Trier und 
Düffeldorf wurden von 225 Rittergütern nur 65 vom Eigenthümer ſelbſt oder 

einem Großpächter bewirthichaftet, 160 parcellenweife verpachtet. (Neicheniperger 

Agrarfrage, 1847, ©. 86.) Aehnlich in der weitphälifchen Mark. Die Pächter 

pflegen 1/, bis höchftens 10 preuß. Morgen zu nehmen und jährlih 12—20, 
ja 30—40 Thlr. pro M. Pacht zu geben. (Lette Vertheilung des Grundeigen- 

tbums, ©. 155.) In Oldenburg Klagen, daß die großen Bauern ihre Güter 

verpachten und dann miüßig in der Stadt leben. (Monatsjchr. fiir deutſches 
Städte: und Gemeindemejen, 1857, XII, ©. 1184.) 

3 Lette a. a.D., ©. 158. Engliſche Stadtgründe im unveränßerlichen Eigen- 
thume von Lords. 

4 Bol. Helferih: Tübinger Ztſchr. 1853, ©. 441 ff. 
5 Aljo eine zeitgemäße Wiederherftellung des moſaiſchen Jubeljahrs! 
6 Daß der Rodbertus’sche Ereditplan ($. 135) ſowohl die Verkäufe, als die 

Theilungen der Yandgüter vermehren würde, zeigt Conrad in Hildebrands 
Jahrbb. 1870, I, ©. 180 fg. 

$. 148. 

Ein Etaat aljo, der zur rechten Zeit die Freiheit des Ver: 
fehrs mit Grundftüden eingeführt hat, und in großem Einne ver 
Politik von $. 144 huldigt, kann gegen fpäter einreißenden Miß— 
brauch jener Freiheit namentlich folgende Maßregeln anwenden. 

A. Eine ununterbroden genaue ſtatiſtiſche Kenntniß— 

nahme aller Thatfadhen, die auf den Beſitz und Verkehr ver 

Ländereien Bezug haben. Jede Freiheit bedarf, um nachhaltig be— 
wahrt und würdig benugt zu werden, eines entfprechenden Grades 

von Eelbiterfenntniß. So kann auch die Volfsfreibeit, die Ver: 

taufhung der polizeilichen Vormundſchaft mit dem Selfgovernment, 
nur bei voller Deffentlichfeit gedeihen; ! und ich zmweifle gar nicht, 
wenn unfer Volksleben noch wahrhaft höher fteigt, daß im Ge— 

ſchäftskreiſe unjerer Tandwirtbichaftlichen Behörden 2c. mehr und 

mehr die Prämienpolitif ($. 171) zurück-, die Agrarftatiftif vor— 
treten mird. Bisher freilih find auch auf dieſem Gebiete ſelbſt 
die Leiftungen unferer beiten jtatiftiijhen Bureaus nur ein Anfang 

defien, was Noth thut. Man müßte wenigitens von der Anzahl 

und Klafjification der ländlichen Bevölkerung, der Grundeigen- 
thbums= und Landwirthichaftseinheiten, der Parcellen 2c., von der 

Ziffer: und MWerthgröße der landwirthichaftlichen Gebäude, des 
Viehitandes, aller Haupterntezweige, endlic von der Ab- und Zu: 
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nahme der Hypothekenſchuld eine fortlaufende Ueberſicht haben. 
Und zwar für jede eigenthümliche Gegend beſonders, weil ſonſt 
nur allzu leicht aus einer Gegend mit Pulveriſirung des Grund— 
beſitzes und einer andern mit Latifundienbildung der trügeriſche 

Durchſchnitt eines geſunden Beharrungszuſtandes herauskäme. 

B. Zeigt ſich nun ſtatiſtiſch unzweideutig,? daß irgendwo im 

Großen die Mobilifirung gemißbraudt wird, fo ift für die hei— 
lende und erziehende Einwirkung des Staates die Prognoſe deſto 

günftiger, je mehr die gefund gebliebenen Dijtricte oder Volksſchichten 

über die Franken das Webergewicht haben. Vorübergehend mag 
alsdann eine gejeglihe Suspension des freien Verkehrs 

mit Ländereien gute Dienjte thun; etwa jo, daß man ein Befit- 

oder Stüd- Minimum vorjchreibt, welches nur mit obrigkeitlicher 
Genehmigung dürfte unterfchritten werden.? Aber ja follte man 
fih hüten, auch die gefunden Theile des Landvolkes derjelben Ein: 

ſchränkung zu unterwerfen!! Eine allgemeine Wiederherjtellung ver 

alten Gebundenheit wird von den wärmſten Vertheidigern der legten 

da für unmöglich gehalten, wo die Freiheit einmal zur Volksſitte 

geworden iſt.“ Man ruft deßhalb wohl den Individualismus zu 

Hülfe, wenigſtens der jetzt lebenden Generation. Alfo Gejete, vie 

es den Grundeigenthümern entweder überhaupt erft möglich, oder 
doc leichter machen, ihr Land mit einer fiveicommißähnlichen Ge- 
bundenbheit zu belegen. Es bevürfte alsdann nur des Zufalles, daß 
in einer einzigen Generation das Familienhaupt von den älteren, 

heutzutage wieder belichten Etandes= und Haufesideen erfüllt wäre, 
um alle Fünftigen Generationen verjelben Familie daran zu binden. ® 
Leider wird man von der Ermächtigung eines folchen Geſetzes wohl 
nur da lebhaften Gebrauch machen, mo feine Gefahr der Boden: 
zerjplitterung drobet. Gerade ein wirklich verlumpendes Bauern: 
thbum pflegt jenen arijtofratiijhen Zukunfts- und Familienfinn, 
worauf das Gejeß rechnet, gar nicht zu befigen. Biel eher die 
großen Landeigenthümer; wo der ganze Verſuch dann eben nur 
auf eine bejchleunigte Bildung und hernach Befeftigung von Lati— 
fundien hinausläuft. " — Oft ift verfucht worden, zur Einführung 

fiveicommißähnlicher Gebundenheit dadurch aufzumuntern, daß man 

politiſche Vorrechte, gleichſam als Prämie, daran fnüpfte.8 Aber 
auch bier pflegt der Eporn für diejenigen Klafjen am wenigſten 
empfindlich zu fein, die feiner am meiften bevürften.? Ungleich 
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mehr läßt fih auf Anklang rechnen, wenn das Gejeb die Teftir- 

freiheit der Grundeigenthümer, fofern fie zu Gunften eines der 
nächſtberechtigten Intejtaterben ausgeübt wird, mehr oder weniger 
von den Schranken des Pflichttheils entbindet. % Am gewöhnlich— 
ten fo, daß der Vater nur Einem Kinde fein Landgut vermadht, 

und zu einer Tare tief unter dem wahren Werthe anrechnet. Hier 
wird die väterliche Gewalt mit ins nterefje gezogen, und wenn 
deren Steigerung über das zeitherige Maß zu Familientyrannei und 

Intrigue führen kann, jo unterliegt doch ein irgend meitgehenves 

Pflichttheilfyftem mwenigftens ebenfo großen Bedenken der entgegen- 
gejegten Art.'! E3 wäre jehr zu wünſchen, daß jeder irgend ver- 
möglihe Familienvater fein Teftament beftellie: dem größern Ein- 

fluffe auf die Zukunft der Seinigen würde alsdann bei wohlge— 

jinnten auch ein höheres Gefühl der Verantmwortlichkeit für dieſe 
Zukunft entjpredhen. ? Man bat empfohlen, die Teftirfreiheit nach 
englijcher Weife mit einem Vorzugsrechte etwa des Erjtgeborenen 

für alle Inteftatfälle zu verbinden, um fo, bei volljter Freiheit des 

Verkehrs wie des jeweiligen Befigers, nur wenn der leßtere gar 
feinen eigenen Entſchluß faſſen will, gegen die Zerjplitterung prä— 

jumiren zu lafjen.3 Wo ſich eine ſolche Einrichtung unmittelbar 

anfnüpft an die frühere, gejeglich oder doch in der Sitte begrün- 
dete, volle Untheilbarfeit, da kann fie gewiß für den zwedmäßig- 
jten Webergang zur Freiheit gelten. Hat fich hingegen die Volks— 

fitte Schon dermaßen in die gleiche Erbtheilung unter Geſchwiſtern 
eingelebt, daß jeder perfünlic unbegründete Vorzug als unbillig 
erſcheint, jo wird das Geſetz, welches die Snteftatfolge ändert, von 
dem an Teſtamente nicht gewöhnten Landvolke leicht al3 eine Art 
von Erjhleihung aufgefaßt werden und den Frieden zahlreicher 

Familien aufs Gründlichſte verderben. Oft erreicht der Gefeßgeber 

nicht bloß verhältnigmäßig, fondern felbjt abfolut mehr, wenn er 

weniger beanſprucht. 

1 Demokratie ohne Deffentlichkeit ift immer nur Factionsherrſchaft; von der 

DOeffentlichkeit jelbft aber gilt, wie von der Freiheit, daß fie wahrlich fein bloß 
negativer Begriff ift. 

2 Freilich find auch hier Aengftlichfeit und Vorſicht wohl zu unterfcheivden. 
Feder menſchliche Zuftand muß nicht nach der abjoluten Größe feiner Schatten— 
ſeiten beurtheilt werden, fondern nach dem Verhältniffe derjelben zu den Licht- 
feiten. „Ein Baum, von dem viele wurmſtichige Aepfel fallen, ift insgemein 
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fruchtbarer, als ein anderer, mworunter feiner liegt. Wer bloß auf die Erde 

und nicht in bie Höhe fieht, der wird leicht unrichtig urteilen und nicht er— 

fennen, daß jener mehr Früchte habe, als diefer.” (3. Möfer Patr. Ph. I, 15.) 
3 Daß ein ſolches Gejeg von den Beamten durchlöchert würde, hat man 

wenigftens der erften Zeit nach dem Erlaſſe wohl nicht zu fürchten. 

4 Alfo z. B. in einen großen Staate, deffen Provinzen die Mobilifirung fehr 

verfchieden gebraudt haben, ja feine allgemeine Euspenfion! Wo die Bauerhöfe 

zu zerjplittern drohen, ſollte man die Nittergüter nicht binden, welche noch am 
Erften das Material zur Bildung von neuen Bauergütern hergeben fünnten. 

5 Vgl. Stüve Wefen und Berfaffung der Landgemeinden, ©. 210. Das Er- 

trem eines unaugführbaren Geſetzes wäre vermuthlich der Furhefjiiche Entwurf von 

1856 geworden, wenn ihn die zweite Kammer nicht abgelehnt hätte. Das preu- 
Bifche ©. über die bäuerlihe Erbfolge in Weftphalen vom 13. Juli 1836, das 
18, Dechr. 1848 aufgehoben wurde, follte mit feinen VBorfchriften über Untheil- 

barkeit, Borrecht des Anerben auf den halben Gutswerth 2c. (die übrigens 
hinter Steins Abfichten noch fehr zurücdblieben: Berk VI, ©. 816. 823), nur 

infofern gelten, als der Eigenthiimer jelbft feine anderweitige Beftimmung ge 

troffen. ($. 4.) 

6 Nach dem bayerifchen &. vom 22. Febr. 1855 kann jeder freie Eigen» 

thlimer eine Gutes von mindeftens 6 fl. Steuerfimplum daraus unter gericht« 

licher Beftätigung ein „Erbgut“ bilden. Ein foldhes darf aledann nur mit 
Genehmigung der Anerben aus der nächſten Succeffionsflaffe, unter Umftänden 

auch ſchon des Gerichts, verkleinert, über 1/z des für den Befiger disponibeln 

Werthes verpfändet, oder fonft nachhaltig belaftet werden. Den Nachfolger hat 

der jeweilige Befiger aus der nächſten Succeffionsflaffe zu wählen; ſonſt gefet- 

lihe Erbfolgeordnung. Das Präcipuum des Anerben foll mindeftens 1/3 bes 

jhuldenfreien Gutswerthes betragen. Verpflichtung des Befiters, die Wittwe 

und minderjährigen Kinder feines Vorgängers nöthigenfall® zu alimentiren. 
Gleichzeitig ift das Recht, Familienfiveicommiffe zu gründen, auch den Nicht» 

adeligen zuerkannt. Aehnliche G. in Heflen-Darmftadt 1858 über Gründuug 

von Fideicommiffen zu mindeftens 75000 fl. fchuldenfreien Werthes und Erb» 

gütern von wenigſtens 60 Morgen fultivirten Landes oder 15000 fl. Werth. 

? Bon Bayern jagt Maurer (Deutfches Staatswörterbuch, Art. Erbgiiter), 

das Gefe habe den gewünſchten Erfolg bisher noch nicht einmal zu erreichen 

begonnen. (Obſchon Art. 28 dem Stifter des Erbgutes Widerruf vorbehalten!) 

Borausgefagt von Helferih: Tübinger Ztihr. 1854, S. 137 ff. Aehnlich in 
Darmftadt: Landwirthih. Vorlagen des III. vollswirthſch. Congrefjes, 1860; 

©. 53. In Württemberg haben jelbft die Bauern feit Jahrhunderten ein wenig 

bejchränttes Recht der Fideicommißgründung, nur ohne je davon Gebraudy zu 

machen. (Helferih a. a. O. 1853, ©. 190.) 

8 &o verlangte der Herzog von Levis in der franzöfifchen Pairsfammer 

1820, daß domaines &lectoraux mit Untheilbarfeit und Erftgeburisfolge bie 
Grundlage des Wahlrehts zur Deputirtenlammer bilden follten. Zur erblichen 

Pairswürde gehörte wirklich nad dem ©. vom 24. Aug. 1815 ein Majorat ven 

mindeftens 10000 Fr. jährlich in Grumpftüden. Die bayerifhe Berfaffung 
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(VI, 3) fordert zur Würde eines erblichen Neichsrathes den Befit eines Ma- 
jorate® von 300 fl. Steuerfimplum; die wiürttembergifche von 6000 fl. Rein— 

ertrag. (8. 130.) Im preußifchen Herrenhaufe hatte (1858) der „alte und be— 

feftigte Grundbefig” 77 Mitglieder zu präfentiren, gegenüber 89 anderen auf 

Lebenszeit ernannten. Für alt galt der Befig eines NRittergutes, der feit wenig- 

ftens 100 Jahren derfelben Familie zugeftanden; fir befeftigt derjenige, deſſen 

Bererbung in der männlichen Linie durch eine bejondere Erbordnung gefichert 
ift. (Lehn, Majorat zc., Fideicommiß 2c.) Uebrigens konnten in der Provinz 
Preußen 1860 von den 9 landſchaftlichen Verbänden des alten Grundbefites 5 

ihr Präfentationsrecht nicht ausüben, weil nicht einmal je 3 Wahlberechtigte 

vorhanden waren! (Preuß. Wochenbl. 29. Juni 1861.) Im ganzen Staate 
gehören von 12543 Nittergütern nur 937 zum befeftigten, außerdem noch 394 

zum alten Grundbefite. (Allg. preuß. Ztg. 9. Auguft 1861.) 

9 Murhards Vorſchlag (Fdeen über wichtige Gegenftände aus dem Gebiete 
der N. De., ©. 300), der Zwergwirthſchaft durch höhere Befteuerung der ganz 

Heinen Güter entgegenzumirien, widerfpricht dem erften Grundſatze jedes guten 

Stenerfyftems, Berhältnigmäßigfeit nah den Vermögenskräften der Pflichtigen, 

zu grell, um in Zeiten, wie die unferige, praftifch zu jein. 

10 In Preußen hatte die Declaration vom 29. Mai 1816, Art. 72, das 

nad dem Allg. 2. R. II, 7, 8. 280 beftehende beneficium taxae für den An— 
nehmer eines Hofes ausdrücdlich befeitigt. Uebrigens darf man nicht vergeffen, daß 

leichtfinnige Wirthe gerade durch die ermäßigte Taxe leicht verlodt werden, ihr Gut 

einem Hofmetzger, der natürlich viel mehr bietet, zu überlaffen. Dem ließe fi 

vorbeugen, wenn etwa beim Verkauf innerhalb der 10 erften Jahre der Ueber— 

ihuß des Preifes iiber den Tarwerth unter ſämmtliche Miterben vertheilt wiirde. 

11 Das Pflichttheilrecht ift ein mwohlthätiges Bollwerk der Familie gegen 

Eelbftfuht (Bd. I, 8. 86), Ehrſucht und Aberglauben (Bd. II, $. 106) eines 

lieblofen Hauptes. Bleibt aber das Vermögen jedenfalls in der Familie, fo ift 

der Staat nad meinem Gefühle nur infoferne dabei intereffirt, ſich der zurück— 

geſetzten Mitglieder gegen das bevorzugte anzunehmen, als etwa durch das 

Teftament unerzogene Kinder oder Arbeitsunfähige ihm zur Laft fielen. (Vgl. 
J. 8. Mill Principles II, Ch. 2, 3.) Nur in diefem Falle kann ich der fran- 
zöſiſchen Anficht beitreten, daß ein Vater, wenn er dazu im Stande ift, auch 

nad feinem Tode fir ftandesgemäße Alimentirung feiner Kinder forgen müſſe. 

(So Portalis im Journ. des Econ., Oct. 1855, p. 119.) Wer wollte ihn 
rechtlih hindern, wenn er in böswilliger oder leichtſinniger Weife noch bei Leb- 

zeiten Alles durchbrächte? 

12 Preußiſche B. vom 21. Fan. 1837, wornad) die Häupter derjenigen rheini- 

ſchen Adelsfamilien, welche dafjelbe Recht vor der franzöfifchen Occupation beſeſſen 

haben, auch jett wieder unter ihren Kindern und fonft gleich nahen Snteftat- 

erben frei teftiren dürfen, ohne durch Pflichttheil 2c. gebunden zu fein. ©. vom 
4. Juni 1856, daß in Weftphalen die Iandwirthichaftlihen Güter von wenigftens 

25 Thlr. fataftrirten Reinertrages, wenn fie einem Defcendenten oder dem Ehe- 

gatten des Erblaffers vermadt find, bei Berechnung des Pflichttheils nur zum 

16fachen ihres Katafterertrages abgejchäßt werden follen. Im preußifchen Herren- 
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hauſe 1853 wiederholte Anträge, dieß auch auf die übrigen Provinzen auszu— 
dehnen. Vgl. ſelbſt Lette Vertheilung des Grundeigenthums, ©. 193 fi. 

18 Alſo wohl Freiheit, aber keine Gleichheit, deren ungehörige Verallge— 
meinerung wirklich oft die ſchlimmſte Feindin jener iſt! Sehr gut empfohlen 

von Helferich Tübinger Ztſchr. 1854, ©. 153 ff. Das preußiſche Herrenhaus 
meinte 1856, daß in Ermangelung jeder Tettwilligen Dispofition der Gut» 

annehmer unter den Miterben durch freiwillige Nebereinkunft oder nöthigenfalls 

auf dem Wege des Loofes beftimmt werden möchte. In Frankreich 1826 Billeles 
Vorſchlag abgelehnt, bei Grundeigenthlimern won wenigftens 300 Fr. jährlicher 
Grumdfteuer den erftgeborenen Erben, wenn fein Teftament gemacht wäre, durch 

Zuſchlag der quotit& disponible zu feinem Erbtheile zu begünftigen. Es hatten 
fih u. U. Pasquier, Mole, Broglie, Simeon, Daru, Laine und Roy dagegen 

erklärt. 

8. 149. 
C. Der Uebergang von Zwergwirtbichaft zu Latifundienjyftem 

darf ja nicht ausfchließlih als eine Steigerung des vorhandenen 
Uebels angejehen werden. Biel eher als ein Heilverfuch der Natur 
felbft, der aber zum Theil mißlingt. Er kann nicht eher im Großen 
betrieben werden, ehe nicht das Landvolk zu völligen Proletariern 
berabgefunfen ift. Zuvor fteigt ja der Kaufſchilling der Grund: 
ftüde meijtens fo hoch, daß ihn der Pachtſchilling nur ſehr ſchlecht 

verzinfet. Daher die ſtädtiſchen Kapitaliften, die nicht ſelbſt ven 
Ader bauen mögen, ibr Geld lieber auf andere Weije anlegen. Erft 

wenn die Kleinen ihre Scholle gar nicht mehr halten können, pflegt 
der Zufammenfauf eine vortheilhafte Epeculation zu werden. ! — Wie 
nun, wenn im fchhlimmften Falle ver Staat jelber ven Proceß 

der Latifundienbildung übernähme?? Eo fünnten die 
öfonomifchen Vorzüge, welche die Niefenwirthichaft unftreitig vor der 
Zwergmwirtbichaft hat (mehr Plan und Kapital, mehr Arbeits: und 

Gebrauchstheilung), erreicht, ihr ſocialer Nachtheil aber (noch tiefere 
Herabdrüdung der Mehrzahl) durch den Gemeinfinn eben dieſes 

Niefenwirthes vermieden werden. Auch wäre die Neubilvung eines 
Bauernftandes, wo fie möglih würde, nur fo recht wahrjcheinlich. 
Zu diefen Zweden dürfte fich wohl am beften die Gründung von Erb: 

pachtgütern eignen, die freilih nur an Proletarier von bewährter 
perjönlicher Wirthichaftstüchtigkeit gegeben werden können. Denn 
im Allgemeinen ift leider bei Zwergwirthen, die fich nicht einmal 
haben als Eigenthümer halten können, jondern zu Tagelöhnern 

berabgefunfen find, noch viel weniger zu vermutben, daß fie gute 

Erbpäcdhter werden.3 Hängt der Verfall des Bauernftandes mit 
Roſcher, Spftem der Volkswirthſchaft. 11. 3l 
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Uebervölferung zuſammen, jo würde eine großartige, mafjenbaft auf 

einmal erfolgende Auswanderung von Staatswegen die befte Hülfe 
leiften (Bd. I, 8. 262). Freilich bleibt immer die Echwierigfeit, daß 
diefelben auserlefenen Berfonen, die zur Gründung neuer Bauerhöfe 

paſſen, auch fat die einzigen find, welche man mit gutem Gewiſſen 

zur Koloniſation ausfchiden könnte (Bd. I, 8. 259). Hier beftände 
zunächſt aljo die Verbefjerung nur darin, daß die Zurüdbleibenden 

zwar als bloße Lohnarbeiter auf den Latifundien des Staates, aber 
unter milder, mwohlwollender Leitung befhäftigt würden; und daß 
man hernach, jowie einzelne zur wirthſchaftlichen Eelbjtänvigfeit 
reif jchienen, fie alsbald mit neuen Bauerhöfen anfeßte. *5 

I Bol. Echwerz Rheinifch-weftph. L.„W. II, ©. 175. 

2 Helferih Tübinger Ztſchr. 1853, ©. 429 ff. empfiehlt namentlich für 
Württemberg, einen Theil der Domanialablöfungsgelder auf diefen Zweck zu 
verwenden. Die $. 69 erwähnte Zerfchlagung fo vieler deutjchen Domänen im 

18. Jahrh., un Erbpachtungen zu bilden, kann als etwas Aehnliches gelten. 

3 Unbewährten von Staatswegen, d. h. auf Koften der Steuerzahler, das 
nöthige Land und Kapital zu ſchenken oder fchenkweife zu leihen, würde recht 
eigentlich auf Stein ſäen heißen. 

4 Die englifchen Land-Societies, zunächſt von ten Gegnern ter Kornzölle 
gegründet, um die Grafihaftsmähler ihrer Partei (40-shilling-freeholders) zu 
vermehren, hatten 1843—53 ſchon 310 große Güter gefauft und 19500 allot- 

ments daraus gebildet. Der politiiche Zwed ift neuerdings mehr zurüd=, der 

Zwed einer Landfparfaffe mehr vorgetreten. Vorzüglich nehmen die beften Ar: 

beiter Theil daran. (Statist. Jonrn, XVI, p. 338.) 

5 Im fpäteften Rom gefetgeberifhe Verſuche, dem Mißbrauche ver 

Mobilifirung entgegenzutreten. Vorkaufsrecht ter proximi et consortes gegen 
Ende des 2. Yahrh. nad) Chr. eingeführt, aber 391 wegen vieler Beichwerden 

wieder aufgehoben. (Cod. Just. IV, 33, 14. Cujacii Opp. ed. Fabrot. X, 

p. 366. 742.) Die fundi limitrophi, erblich gegen Kriegsdienft an Soldaten 
verliehen, waren fteuerfrei und unveräußerlich (Cod. Just. XI, 59, 3), aber 

die Söhne mußten bei ſchwerer Etrafe ten väterlichen Beruf fortjegen. (Cod. 
Theod. de veteranis, de filiis veteran.) Letzteres ein Zug jener troftlojen 

Politif, welche (vielleicht nicht ohne Grund) vorausfegte, daß alle Unterthanen 

davongehen würden, falls man fie nicht durch polizeilidy-Faftenmäßige glebae 

adscriptio fefthielte! Schon früher begünftigte man die Untheilbarfeit der Em— 
phytheufen. (Digest. X, 3, 7.) Die Fideicommiffe ſchränkte erft Juftinian 

(Nov, 159) auf 4 Generationen einfchließlich des Stifters ein, mährend fie 

früher in universum tempus möglich geweſen. (Digest. XXXI, 88,15) Wie 
fih übrigens feit Pliniug II. aus rein ölonomishen Gründen eine riidläufige 
Bewegung der Latifundien, mwenigftens in Bezug auf die Wirthſchaft, nicht auf 

das Eigenihum, fcheint vollzogen zu haben, f. Rodbertus in Hildebrands Jahrbb., 
1864, I, ©. 206 fi. ° 

— 
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Zwölftes Kapitel. 

Kornhandel und Theuerungspolitik. 

$. 150. 

Je kultivirter eine Volkswirthſchaft ift, je höher namentlich 

Arbeitslohn und Arbeitstüchtigfeit der niederen Klaſſen, deſto reich: 
licher im Allgemeinen die Nahrung (Bd. I, 88. 40. 173. 230.). 
Indeſſen pflegt gerade ein jehr blühender Volkswohlftand mehr die 
Fleiſch-, als die Brotconfumtion zu fürdern. Auch die neuerdings 
faft überall fo jehr gefteigerte Verzehrung von Gemüfen, Kartoffel, 

Obſt, gewilfen Kolonialwaaren, als Neis ꝛc., verringert den Korn- 
bedarf, melcher andererfeit3 wieder erhöhet wird durch Gewöhnung 

des Volkes an Bier und Kornbranntwein, durch anfehnliche Zahl 
und gute Ernährung der Pferde 2c. Se feiner endlich das vor— 
berrfchende Brotkorn iſt, mit einer deſto geringern Menge deſſelben 
läßt fih ausreihen.! Alles zujammengercchnet, wird man in ver 

gemäßigten Zone die Kornverzehrung von einer Million 

Menschen auf jährlih 5 bis 10 Millionen preuß. Echeffel an— 
ihlagen müſſen.“ Für unjere Verhältniffe ift das Getreide un: 
ftreitig die wichtigſte Waare der ganzen Volkswirthichaft;? jever Aus: 

fall daher an feinem gewohnten Abjage oder Angebote eine ſchwere 
wirthſchaftliche Krankheit. 

1 Nah) Ch, Smith Tracts on the corntrade (1765) foll jeter englische 

Weizeneſſer jährlih 1 Quarter verzehren, jeder Roggeneſſer 1/9, Gerfteneffer 

13/g, Haferefier 27/5. 
2 Dithmar Einleitung (1731), ©. 83 rechnet, daß jeder Einwohner durch— 

ſchnittlich 10 Sch. Roggen jährlih zur Mühle bringt. F. ©. Schulze (Der 
deutsche Kornhandel und die Bolfsbildung, 1848) überhaupt 10 preuß. Sch. auf 

den Kopf. Das preußische Landesöfonomiecollegium bloß an Epeifebedarf: 0-75 

Sch. Weizen, 3.25 Noggen, 0-03 Hafer (als Grüße zc.), 0-41 Hülfenfrüchte, 
10 Kartoffeln. Rau (Lehrbuch II, 8. 136) im füdweftlihen Deutjchland bloß 

an Speifebedarf 5-5 pr. Ed. Das k. ſächſiſche ftatiftiiche Bureau 1865 für 

2383579 Menſchen an Centnern Roggenmwerth zum Epeifebedarf 119178495, zum 

Biehfutter 6722926, zur neuen Saat 2:56376, zur Brennerei 846681, zur 
Brauerei 598191. (Sächſ. ftatift. Ztſchr. 1867, ©. 115 fg.) Knies nimmt für 

die Schweiz überhaupt 7.27 Edy. Getreide und Hüljenfrücte an. (Tübinger 

Ztſchr. 1854, ©. 667.) Für England Ch. Smith, Colquhoun (1814) und 
Maccullod (1834) ziemlich übereinftinnmend 2.06 bis 2-2 Quarters (10-89 bis 
11-6 pr. Sch.), während" parlamentarifche Unterfuhungen nur 7.953 pr. Sc. 
rechnen, In Frankreich Schnitzler (1842) 7-82 pr. Sch., früher Neder (1776) 
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5.66, Paucton (1780) 6.36. In Schweden Forfell 7-5, in Norwegen Blom 

7-6 pr. Ed. Nach Dureau de la Malle Econ. polit. des Romains 1, p. 277 

joll der Brotverbraud im denjenigen Gegenden Frankreichs und Ftaliens, die 

faft nur von Getreide eben, täglich 1 Pfd. 8 Unzen für jedes Mitglied einer 

ländlihen Familie betragen. Die tägliche Brotportion eines Soldaten ift in 

Franfreih 750 Grammen (Weizen), Belgien 775 Gr. (W.), Sardinien 737 
Gr. (W.), Epanien 670 Gr. (W), Süddeutſchland 900 ©. (1/, Weizen, 4/, 

Roggen, Gerſte), Norddentichland 1000 Gr. (Roggen). Dieß letzte würde 

pro Fahr &-2 preuß. Sch. entipredhen, ven Scheffel Roggen durchſchnittlich zu 

94 Pfund Brot gerechnet. 
3 In England und Schottland berechnete Peel 1846 die jährliche Weizen- 

production auf 22 Mill. Quarters. Dazu famen 1848—1855 durchſchnittlich 

über 41/, Mill. Q. vom Auslande (einfchließlich der Einfuhr von Weizenmehl). 
Nah dem Mlittelpreife von 1848-57 — 54 Schill., ift dieß ein jährlicher 

Werth von beinahe 72 Mil. Pfd. St. Dagegen betrug 3. B. der Werth der 
gefammten Roheifenproduction 1848 unter 5 Mill. Pfd. St. (2093000 Tonnen 

zum Durchichnittspreife von ungefähr 25 Scill.); der Steinfohlenproduction 

1850 etwa 6—7 Mill. (31 Mill. Tonnen zu 4 Schill. an der Grube.) Ferner 
1854—57 der Durchſchnittswerth aller eingeführten Rohbaunmolle 24 Mill, 
Pfd. St. Und zwar ift von allen drei zulegt erwähnten Artikeln ein jehr be— 

deutender Theil für die auswärtige Confumtion beftimmt geweſen. 

8. 151. 

Von allen Arten des Handels ijt der Kornhandel eine der 
Schwierigften und fommt deßhalb mit am jpätejten zu voller Ent— 

wicklung. Schon für den bloßen Transport ijt das Getreide wegen 
feines, mit dem Werthe verglichen, jo bedeutenden Volumens eine 

jehr ungünftige Waare.! Soll der Kornhandel blühen, jo müfjen 
folglih die Communicationsmittel jeder Art, Straßen, Kanäle, 

Frachtgewerbe zc. in hohem Grade ausgebildet fein. Auch jegt jeder 
weite Korntransport einen jehr ſtarken Unterjchied voraus zwiſchen 

den Preifen der ein- und ausführenden Gegend.? Die früher jo 

beträchtlichen Koften und Echwierigfeiten der Getreideaufjpeiherung 3 
find dur Erfindungen zumal der neueften Zeit ſowohl im Mühlen, 

wie im Magazinwejen auffällig verringert worden. * Aber die großen 
Preisihwanfungen, die gerade Korn als unentbehrlichſte Waare 
der Volkswirthſchaft durchmacht (Bd. I, $. 103); die gar nicht 
voraus zu berechnende Unregelmäßigfeit der Ernten, weßhalb nur 
jo wenige Länder einer fteten Korneinfuhr bevürfen, und wohl 
fein einziges in jedem Jahre Korn ausführen kann;* der Wider: 
wille des Volkes gegen alle Formen des Kornhandels, woran e3 
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nicht gewöhnt ift, und den bis vor Kurzem noch die mieilten Ge: 
jeßgebungen theilten: alles dieß macht den großen, zumal inter: 
nationalen Kornhandel in hohem Grade gefährlid. Wer 
mit einem ſolchen Geſchäfte nicht Lotterie ſpielen will, der muß 
ihm eine Ausdehnung geben, wobei die Menge der Operationen 
jede einzelne afjecurirt. Auch kann nur ein ganz Eolofjales Haus 

in aller Welt Correfpondenten haben; und es gehört großer Reich: 

thbum dazu, wenn mehrere gute Ernten unmittelbar auf einander 
folgen, fein Kapital Jahrelang ohne Verzinſung augftehen zu laſſen. 

Am früheiten werden alle diefe Schwierigkeiten und Gefahren über: 
wunden in großen Hafenplägen hochkultivirter Staaten, wo ein 

regelmäßig bedeutender Localverbrauh auswärtigen Kornes die 

Grundlage bildet, wo Zu: und Abfuhr die wohlfeile Waſſerfracht 

benugen fünnen, und eine Weberfülle von Hanvdelsreihthum das 
lange Ausjtehen und jpäte Zinsbringen der Kapitalien erträglic) 
madt. Hier wird felbit die eigenthümlich Schwierige Aufgabe, das 
voluminöje Korn zu transportiren, als ein Beförderungsmitel der 

Seemacht willfommen geheißen. So im Altertbume namentlich) 

Tyrus, Athen und Rhodos,® in den legten Jahrhunderten des 
Mittelalters Venedig, deſſen Marktverhältnife den Kornpreis über 

ganz Stalien bejtimmten,* feit Anfang der neuern Zeit Holland. 

In unferen Tagen wird England mehr und mehr der Markt des 

Weltkornhandels. Uebrigens war bis vor Kurzem die Mafje des 
im Bölferverfehr umlaufenden Getreide verhältnigmäßig ſehr ge= 

ring, und erſt die neuejte Entwidlung der Eijenbahn- und 
Dampfcommunication hat dieß erheblich zu ändern begoitnen. ® 

Der innere Kornhandel pflegt fih in vier Stufen 
zu entwideln, die am einfachiten danach charakterifirt werden können, 
welche Perſonen jeweilig vorwiegend als Kornhändler auftreten. 
A. Die Landwirthe ſelbſt, bei denen man freilich jchon großen 

Wohlſtand vorausfegt, wenn man verlangt, daß fie immer ebenfo 

viel auf dem Boden haben jollen, wie fie durchſchnittlich von jeder 

Ernte verkaufen. !'% B. Gewerbtreibende, welche ſich mit technijcher 

Berarbeitung des Getreides bejchäftigen, als Müller, Bäder, Bier: 

brauer 2c. Im Borrathhalten find diefe dadurch günftig geftellt, 

daß fie fortwährend ihre Beſtände aufarbeiten, alfo erneuern fünnen. 

C. Kaufleute, die auf kurze Frift fpeculiren, gewöhnlich auch nur 

in Kleinen Quantitäten. So die Fuhrleute, welche auf ven Dörfern 
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umberfahren und das Korn in der Etadt abfehen; die vorzugs— 
weile jog. Auf» oder Vorfäufer, welche das von den Landleuten 
zu Markt geführte Korn erhandeln und bald, oft fon vor dem 
nächſten Markttage, wieder losſchlagen; Lieferanten auf Zeit, welche 
für Gemeinden, Militärverwaltungen 2c. oder Kaufleute gegen 
einen vorausbejtimmten Preis Vorräthe zufaınmenbringen. D. Kauf: 
leute, die auf lange Frift, etwa von Jahr zu Jahr, von Land zu 
Land, und im Großen fpeculiren. 1112 

1 Bei den in Deutfchland gewöhnlichen Transportpreifen (für den BZoll- 
centner 10 Pfennige pro Meile Landfuhr, 5 Pf. pro. M. Eifenbahn) vertheuert 
ein Weg von 10 Meilen die Baummolle um 0.74 oder 0.37 Proc. ihres 
Durchſchnittswerthes, Eifen um 13-33 oter 6-66, Roggen um 16-66 oder 
8.33 Proc. 

2 Eigenthümfliche Gefahren des Korntransportes duch Hite, Jufecten, in 
theuerer Zeit durch Unruhen zc. 

3 In Paris früher 10 Proc, Koften jährlih, ohne die Zinfen des im Ge- 

treide felber ftedenden Kapitals (%. B. Say), in Hannover jährlih 8 Pfenn. 
pro Hinten (= 0-567 pr. Scheff.) Berwaltungstoften. 

4 Auf den preußifchen Märkten find aud die Preiſe des Strohes größeren 

Schwankungen unterworfen, als die des Heus. Jenes Hatte zwijchen 1811 
und 1865 zu Königsberg den höchſten Fahrespreis — 256, den niedrigften 

— 49 Sgr. pro Schod; dieſes ebendafelbft den höchſten — 32-5, den niedrig- 

ften = 7-5 Sgr. pro Etr. (Engel Preuß. ftatift. Jahrbuch II, ©. 143 fg.) 
5 Schon Galiani Dialogues sur le commerce des bleds (1770), Nr. 7 

vergleicht den Kornhandel in diefer Hinfiht mit dem Weinhandel, Für feine 

Deine kann der franzöftihe Kaufmann 3. B. in Schweden ganz regelmäßige 

Abnehmer umd Correfpondenten halten. Da in Schweden gar fein Weinbau 
getrieben wird, fo ift der Einfuhrbedarf in jedem Fahre faft derſelbe. Man 

fann für den Transport die bequemfte Zeit und Gelegenheit abwarten. Beim 
Kornhandel faft Alles umgekehrt. — Obſchon Sachſen regelmäßiger Kornzufuhren 
bedarf, haben doch im Februar 1847 franzöfifche Agenten verſucht, daſelbſt 
(Lommatzſch) Getreide zu Faufen! 

6 Vgl. Movers Phönicier II, 2, ©. 492. II, 3, ©. 324 ff. Andocid. 

el. Reiske IV, p. 85 fg. Xenoph. De rep. Atlı.2, 7. Polyb. XXXVIIL 2, 
Noch im jpäter Zeit Fonnte Athen an Rom abgeben: Livius XLIII, 6. 

7 Daru Histoire de Venise, Livre XIX, 

8 Bol. ſchon Sir J. Steuart Principles I, Ch, 17; während nod ber 
Anonymus Advaniages and disadvantages of France and Gr, Britain, Art. 
Grain gemeint hatte, eine gute Ernte in England bringe VBorrath genug fiir 
5 Jahre. (Letrosne (&d, Daire, p. 988) ſchätzt um 1775 die ganze internatio- 
nale Bewegung des europäifhen Kornhandels in mittleren Jahren auf 8 Mill. 
Setiers. England führte in den Thenerungsjahren 1800 und 1801 wenig 
über 3/9, 1817 und 1818 faum 1/45 feines Bedarfes ein (Tooke), 1847 ſchon 
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faft 1/,; Frankreich 1817 nur den Bedarf für 21/, Tage (Lagrange), 1846 

etwas über 5, 1747 gegen 9 Proc. feines jährlichen Bedarfes. Jacob fand kurz 
vor der Ernte von 1827 in allen Speihern von Bremen bis Petersburg nur 

jo viel, daß England 10 Tage davon hätte leben können; und in den Jahren 

1816 bis 1827 erpmtirten Preußen, Mecklenburg, Dänemark, Hamburg und 
Bremen durhfchnittlih nur etwas über einen Stägigen Bedarf des britifchen 

Reiches. (Jacob Reports on the trade in foreign corn. 1826. 1828.) Da- 

gegen vgl. oben 8. 43. 

I Im Februar 1862 ging das erfte Kornſchiff von Auftralien nah Eng- 
land, (Ausland 1862, Nr. 20.) Californien hatte 1860 eine Kornflotte nach 

England gejdidt. 

1 So F. ©. Schulze. Die alte Regel, jeder Landwirth folle immer drei 
Ernten im Borrath haben: eine auf dem Felde, eine auf dein Boden, eine in 

der Tafche, ift nicht bloß unausführbar, fondern aud im Ernfte gar nicht ein: 

mal ausführungsmwerth, da fie eine viel zu große Kapitalmenge zum müßigen 
Daliegen verurtheilen würde. Eelbft in England ſchätzt Tooke zur neuen Ernte- 
zeit den Ueberreft der friiheren Jahre äußert fekten höher, als einen dreimonat— 

lihen Bedarf des Landes. 

11 Alfo Großhändler in Korn, während die Klaffe C. den Kleinhändlern, 
ja Haufirern entſpricht. 

12 Ol. de Serres Theätre d’agriculture, 1600, II, 7 räth den Land— 
leuten, vor Weihnachten gar nichts zu verkaufen (weil es doch immer viele 
personnes necessiteuses gibt, die gleich verkaufen müffen), dann ihres Vor- 

rathes zum Marktpreife, hernach biß zur Ernte immer nur Heine Quantitäten, 
Ausfuhr aus der Provinz bloß nach fehr reihen Ernten zu empfehlen. Aufs 

nächſte Jahr Vorräthe zu fparen, nach Joſephs Beiipiele, kann fehr einträglich 

und nütlich fein; doch widerräth ©, es in der Regel. 

Korntheuerungen, 

$. 152. 

Abgejehen von Krieg und Aufruhr, melde das gewohnte An: 
gebot von Getreide ftören, die gewohnte Nachfrage plößlich fteigern, ! 

ilt die vornehmfte Ur ſache von Theuerungen die Schledtig- 
feit der Ernte. Ein ziemlich geregeltes Echwanfen des Ernte: 
ertrages ? Tann nur beilfam wirken. Hätten wir immer reiche 
Ernten, jo würde bald eine geſtiegene Volksmenge jeden Einzelnen 
doch wieder nur in dieſelbe Nahrungslage verjegen, wie gegen: 

- wärtig in Mitteljahren. Etehen jett die Preije niedrig, jo ver: 
mehrt der Landmann feine Viehzucht auf Kojten des Getreidebaues ; 
dieß aber ijt die Grundlage, worauf nah ſchlechten Ernten wieder 

ein ausgevehnter Kornbau getrieben und jo die höheren Preiſe 

recht benugt werben. 3 Auch find fchledhte Ernten dem Landmann 
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oft unmittelbar ebenfo vortheilhaft, wie gute dem Städter: ? obwohl 
eine folche Allgemeinheit der armen oder reichen Ernte, daß jene den 

Landleuten wirklich nügen, diefe wirklich ſchaden könnte, mit der 
fteigenden Vollkommenheit der Transportmittel immer unwahrjchein- 
liher wird. Leider gibt es aber ſehr viele Beifpiele, wo auf eine 

ganze Reihe von guten Jahren, an die fich das Volk bereit3 zu ge: 
wöhnen angefangen, eine eben ſolche Reihe von Mißernten folgt. > 
Unter den Urſachen des Mißwachſes ftehen obenan: zu große Näſſe 

während der Beaderung, Blüthe und Ernte, zu große Dürre in 
der Saatzeit und während des Wahsthums, endlich zu früher, zu 
fpäter oder zu harter Froft ohne die ſchützende Dede des Echnees. $ 

Uebrigens ift die Production des Getreides, mwenigitens in mitt: 

lerem Klima, glüdlicherweije von allen Rohftoffen die regelmäßigfte. ? 

1 Hunger&noth im nördlichen England 1067—1070 als Folge der nor« 
manmifchen Eroberung: Thierry Hist. de la conquête des N. I, p. 321. 

Böhmishe Hungersnot 1280—E2, hervorgerufen durch die innere Anarchie, 

welche die Aderbeftellung verhinderte: Palady Böhm. Gef. II, ©. 335. In 
Deutſchland hängt die 10jährige Thenerung von 1525 ff. mit dem Bauern- 

kriege zufammen: vgl. Seb. Franf Chronif, ©. 724 ff. 759. Auch ohne alle 

Berwüftung ift es Har, wenn 100000 Männer und 20000 Pferde, die fonft 

iiber das ganze Reich verbreitet waren, jetzt an der Gränze als Heer ver- 
einigt ftehen, jo wird jchon hiermit der Kornoorrath des Landes zu einer 

Menge von ZTransporten genöthigt, was deu Preis im Allgemeinen ſehr er- 

höhen muß. 

2 In Schweden rechnet man unter 5 Ernten durchſchnittlich eine gute, 
eine jchlechte und 3 mittelmäßige (Forſell); in Frankreich unter 10 eine fehr 

ſchlechte, 2 jehr mittelmäßige, 5 mittlere und 2 jehr reiche. (Herbert.) 

3 Auch unmittelbar wirken fchledhte Ernten, wegen der zuridbehaltenen 

Achenbeftandtheile zc., auf den Ertrag des folgenden Zeitraums ähnlich, wie 
Bradjahre, (Liebig Agricultur-Ch. II, ©. 200.) 

4 Cherte foissonne: weil die Kornpreife gewöhnlich viel mehr fteigen, als 
im einfach umgelehrten Verhältniffe des Ernteertrages. (Bd. I, $. 103.) 

5 Mit I. Moſe 41 vergleicht fich die Tjährige dänische Mifernte bei Saxo 

Gr. XII, pr., oder die „SOjährige Theuerung“ der Schweiz vor dem 30jährigen 

Kriege. Im größten Theile des nordweftlihen Europas waren die Jahre 1684 
bis 1691 ununterbrochen gut, 1692—1699 und 1765—76 jdhledht; zwijchen 
1730 und 64 nur 2 Mißjahre. England hatte von 1798—1812 nur 3 gute, 
6 mittelmäßige und 11 ſchlechte Ernten. Vgl. Tooke History of prices I, 
p. 21 ff. In Fraufreih 1815—21, 1828—32, 1843—47 Perioden der Thene- 

rung, dagegen 1822—27, 1833—37, 1848—52 des Ueberfluffes. (Becquerel 
in der Afademie 14. Nov. 1853.) 

6 Ueber ten volkswirthſchaftlichen Unterfchied der naffen und teodenen Miß⸗ 
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jahre f. Roſcher Kornhandel- und Thenerungspolitit, S. 50 fi. Jene ſchaden 

mehr an Güte, diefe mehr an Menge der Ernte; bei diefen tritt die Preis- 
erhöhung plötzlicher ein als bei jenen, hält ſich alsdann aber auch ſtetiger auf 

dem Anfangspunkte. Das Uebel der Auswinterung pflegt am Allgemeinſten zu 
ſchaden. (1565, 1709, 1740, 1770, 1816.) 

7 Das Habsburg. Urbar zu Anfang des 14. Jahrh. rechnet eine fchlechte 
Ernte zu 2/, einer guten. (©. 66 ff.) Nah Schnitler verhält ſich jetst in 
Sranfreih das Product eines Hektar an Weizen in guten, mittleren und 
Ihlehten Jahren, wie 127 :100:87. (Creation de la riclhesse I, p. 34.) 

An der Ernte von 1788 joll der Bedarf von 50 Tagen gefehlt haben, 

1801 = £&0, 1811 = 58, 1816 = 122, 1828 = 33, 1831 = 47 (Yipr. 
Dufjard), 1846 ungefähr 60 Tage. In Teuiſchland mag die größte Berjchie- 

denheit der Ernten zwijchen 3 und 5 ſchwanken (%. ©. Schulze); nad Jacob 

im füdlihen Europa zwiſchen 10 und 5, im mittlern Europa (450 bis 550 N. 

Br.) zwifchen 7 und 5. Im 8. Sachſen verhielt fi) zwifchen 1846 und 1865 
die jchlechtefte Weizen- und Noggenernte (1855) zur beften (1848), wie 19-3 zu 

20.4. (Sächſ. flatift. Zeitichrift 1867, ©. 109.) In Großbritannien trug 

zwijchen 1848 und 1867 der Acre Weizen in ben günftigften Jahren (1854 und 

1863) 9 und 121/, Bufhel iiber dem Durchſchnitt, in den ungünftigften (1848 

und 1853) 93/4 und 16 unter demfelben. (Caird und Lawes im Statist. Journ, 
1868, p. 131.) Früher foll fih die fehr reiche Ernte von 1820 zu der Miß- 

ernte von 1816 wie 16 zu 9 verhalten haben; während der Theuerung von 
1800 fehlten am Durchſchnitt der Weizenernte = 9 Mill. Q. ungefähr 2 Mill., 
oder wenn man die Zufuhren, Surrogate x. mit in Anfchlag bringt, nur 1/q 

Mill. (Tooke.) Dagegen ſchwankt 3. B. der Ertrag des Buchweizens als erjter 
Frucht zwifchen 13 und 43, als zweiter Frucht fogar zwischen O und 26. (Burger.) 

Hieraus erflärt fih das ungehenere Schwanfen der Buchweizenpreife: in Memel 

3. B. Durchſchnitt des Jahres 1824 15-2 Sgr. pro Scheffel, 1856 — 16©.3, 

1860 — 30.6. (Engel Jahrbud II, ©. 132.) 

8. 153. 
Wie bei jever Krankheit, jo muß auch bei der Korntheuerung 

wohl unterfchieden werden zwijchen dem Wejen des Uebels, deſſen 

Eymptonen und fecundären Wirkungen. | 

Das Weſen bejtehbt im Getreidenangel und der von 
diefem herrührenden Hungersnoth, deren Größe man am beiten 
danach) mißt, wie ſehr die Anzahl der Trauungen und Geburten 
durch fie gemindert, die der Todesfälle gemehrt wird, in der Negel 
auch) die Eigenthumsverbrechen zunehmen. !? Dagegen find die hohen 
Kornpreife durdaus nur Symptom, und zwar mwohlthätigeg, 

eine heilfame Krife. 3? Es muß im Innern von der bisher gewöhn— 
lihen Kornverzehrung abgebrochen und von Außen Korn zugeführt 
werden. Der großen Mehrzahl aber läßt fi) die Eparfamkeit nur 
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durch theuern Preis einfhärfen, fehr theuern, weil es fih um 
eine jo ſchwer entbehrlihe Waare handelt. Auch können nur diefe 

theueren Preiſe zur Ueberwindung der großen Schwierigkeiten be— 

fähigen, welche fih dem Korntransport aus weiter Ferne entgegen: 
jtellen. Darum ijt eg im höchſten Grade wünfchenswerth, daß die 
Preije jeder Schwankung von Bedarf und Vorrath genau entfprechen, 

beides vom Standpunkte einer mweifen Vorſicht aus beurtheilt. — 
Im Ganzen übrigens find Kornmangel wie Korntheuerung mit dem 

Eteigen der volkswirtbichaftliden Kultur immer jeltener und milder 
geworden. Mährend beim reinen Dreifelderſyſteme recht wohl vie: 
ſelbe Ungunft des Wetters alle Nahrungsquellen zugleich verftopfen 
fonnte, wird beim Syſteme des Fruchtwechſels eine ſolche Mannich— 

faltigkeit von Gewächſen neben einander gebaut, jo verichieden an 
Zeit, Ort und Bedingungen der Kultur, daß eine förmlidhe Selbit- 

afjecuranz des Aderbaues darin liegt. Das tiefere Pflügen, * vie 
beijere Düngung, die Fünjtliche Entwäfjerung und Bewäſſerung ꝛc. 
läßt einen großen Theil der üblen Folgen von Näffe und Dürre ver: 

jhwinden. Hierzu fommt nun vor Allem die auf niederer Kultur: 

jtufe jo geringe Ausbildung des Kornhandels, welcher ven Weber: 
fluß reicher und den Mangel jchlechter Ernten von Jahr zu Jahr 

und von Diftriet zu Diftriet ausgleichen foll.5 Selbſt in gewöhn— 

lihen Jahren hatte das Mittelalter nicht jelten Eur; vor der neuen 

Ernte Hungersnoth.“ Eo wenig ein armes Individuum große Korn: 

vorräthe auffpeichern kann, ebenfo wenig ein armes Boll. Es it 

noch gar nicht lange her, daß die Ueberſchüſſe reicher Ernten der 
ojteuropäifhen „Kornländer,“ nicht am Erzeugungsorte, jondern 

in Holland magazinirt wurden.” (Bd. I, $. 115.) 

Unter den fecundären Wirkungen, die im Ganzen ums 
gekehrt mit dem Steigen der Kultur und Arbeitstheilung immer 

peinlicher zu werden pflegen, find am wichtigften: A. Handel3- 

frifen. Durch den geringern Ertrag der Ernte, jowie durch die 
vielen, fonft nicht nothivendigen Korntransporte und Handelsope— 

rationen wird das Nationaleinfommen überhaupt vermindert: das 

Volk im Ganzen, alfo 3. B. fremden Völkern oder auch einheimi- 
ſchen Kaufleuten mit Vorrath gegenüber, kann weniger Faufen, als 

gewöhnlich. Ebenjo weniger fparen: was die Banken, diefe großen 

Reſervoirs der nationalen Erfparniffe, außer Stand jeßt, dent Hans 
del 2c. die gewohnten Vorſchüſſe zu leiten. 8 Dazu die Erjchüttes 
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rung aller Preisgewohnbeiten. Die Nichtlandwirthe, die jebt für 
Korn und Kornfurrogate fo viel zahlen müffen, ſchränken ihre Nach: 
frage nach allenı Weberflüfjigen ? ein; und daß die Landwirtbe ihren . 

Gewinn gerade zur Mehrnachfrage nach denſelben Waaren benutzen, 
wovon jene ſich zurücdgezogen haben, ijt fehr unwahrfcheinlich. 1! — 
B. Jede Korntheuerung hat eine Tendenz, den Arbeitslohn 

zu drücken, obſchon gerade jegt ein hoher Lohn beſonders nöthig 
wäre. !! (Bd. I, 8. 164.) — C. Große politifhe Gefahr. An 
ſich freilich Tann die Theuerung höchitens locale Aufftände zc. ver: 
anlafjen; aber was irgend au fonftigen Brennftoffen vorhanden ift, 
wird durch fie ungemein viel entzündlicher. Ummwälzungspläne finden 
mehr willige Hände. Daher find die großen Nevolutionen in ver 
Geihichte gar oft durch große Theuerungen vorbereitet worden, 
Nevolutionen der verſchiedenſten Art: es wird eben jedes Beftehende 

dadurch erjchüttert. '2 

1 Bol. Bd. I, 85. 240. 2412, Faft jede große Theuerung hat Seuchen im 

Gefolge, die aus mangelhafter oder natnrwidriger Nahrung entftehen; jo 3.8. 
fol die Hungersnoth von 1771—72 in Kurfachien 150000, in Böhmen 180000 

Menschen weggerafft haben. Vgl. Langsvert Historia medica anni 1771—72. 

(Prag. 1775.) Die irische Kartoffelnoth von 1846—47 hat im Ganzen mehr als 

einer Million Menſchen das Leben gefoftet. (Beaumont in den Schriften der 
Acad. des Sc. morales et polit. 1863, II, p. 248.) Nach Farr Influence 
of scarcities on the mortality in England (Loudon Statist. Journ. 1846, 
June) find jet die theuerften Jahre durchaus nicht immer die fterblichiten. Aber 

im ganzen 17. Zahrh. wurden zu London während der 48 theuerften Jahre 
zufammen 816248 Menſchen begraben, während der 48 wohlfeilften Fahre 

695493; im 18. Jahrh. während der 50 theuerften 1154-28, während der 50 

wohlfeilften 1135342. 
2 Frankreich hatte in den theneren Fahren 1828—52 95810 Diebftähle zu 

beftrafen, in den wohlfeilen Jahren 1826—27 und 1853—55 nur 88351. Auf 

niederen Kultwreftufen nimmt duch Theuerung die Zahl der Nänbereien fehr zu. 

3 Ce que l’on appelle cherte, c'est l’unique remede à la cherte. 

(Dupont de Nemours.) 

4 Die ruffishen Fehlernten rühren meift von Trodenheit, und diefe wieder 

großentheil3 vom ungründlihen Pflügen her. (Pallas.) Wie in England nod) 

jetst die Erträge vom ungedüngten Ader am ftärkften ſchwanken, die vom fünft« 

lid gedüngten am wenigften, |. Hildebrands Jahrbb. 1867, Il, ©. 346. 
5 Schon das Aufblühen der italienischen Städte macht in Europa die Hun- 

gersnoth feltener: Depping Histoire du commerce etc, I, p. 62. In Preußen 
ftanden die Kornpreife 1855 durchſchnittlich ebenjo Hoch, wie 1817; aber die 

provinziellen Abweichungen von diefem Durchſchnitte waren 75 Proc. Heiner. 

(v. Biebahn Zollvereins-Stat. II, ©. 957.) Im K. Sachſen ift jeit 1846 das 
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entgegengejegte Verhalten von Erntegröße und Erntepreis immer feltener ge- 
worden, alfo bei Käufern wie Berfäufern weniger Nothpreife. (Sächſ. ftatift. 

Ztſchr. 1867, ©. 113.) 

6 Bis tief ins 13. Jahrh. war furz vor der Ernte der Kornpreis regel- 
mäßig doppelt fo hoch, wie nachher, (Arnold Geſch. des Eigenth. &. 226), 

was an das Wort Altmanz (Fr. 59 Schneidewin) erinnert, daß es im Früh— 
ling wenig zu effen gebe. 

J Furchtbare Intenfität der Hungersnöthe im Mittelalter, wie 3. B. 1030 

bis 1032 ein Franzoſe hingerichtet wird, nachdem er 48 andere getödtet und 
gefreffen (Sismondi Histoire des Frangais 1V, p. 216 fj.); in Ungarn Jemand 

60 Kinder und 8 Mönche ſchlachtet. (Wachsmuth Europ. Sittengefh. 111, 1, 

©. 522.) In Epanien noch unter Karl II. Aehnlihes! (Budle Geſch. der 

Eivilifation II. S. 75.) Selbft in Toscana pflegien die Etädte, mit Ausnahme 

von Florenz, bei Theuerung ihre Armen auszuweifen. (Billani.) In Oftindien 

noch 1770 (Mahon Hist. of England, Ch. 67) und 1866 (Economist 27. Oct. 

1866) Hungersnöthe, die in großen Provinzen 1/3 oder die Hälfte der Bevöl- 

ferung wegraffen, wie es in Deutjchland 1125 fol der Fall geweien fein. 

(Chron. Ursperg., s. a., bei Bert Scriptores VI, p. 263.) — Da bei ter 

geringen Arbeitstgeilung des M. U. wenig Korn für den eigentlichen Markt 
gebaut wurde, fo ftanden in guten Jahren die Preife viel tiefer, im fchlechten 
viel höher als gegenwärtig. Die Mißernte ven 850 bradte einen 30mal höhern 

Kornpreis, als unter Karl M. durchſchnittlich. (Langethal Geſch. der teutjchen 

L.-W. I, &. 164. II, S. 15.) In Böhmen galt der Etrih Korn 1316 = 30 

Groſchen, 1362 = 1 Gr., durchſchnittlich — 3 Gr. (Palady.) In Andalufien 

die Fanega Weizen 1488 — 50 Maravedi, 1505 bis 600 M., 1508 — 306 M., 

1509 = 85 M. Am geringften war das Schwanken in Oberitalien, was auf 

hohe Kultur deutet: zu Turin foftete der Seftario Weizen zwiichen 1289 und 
1379 höchftens 11-86 Lire heutigen Geldes, mindeftens 2-03. (Cibrario Eco- 
nomia polit. del medio evo III, p. 241 fi.) Auch in England trieb die 
Thenerung von 1315—16 den Weizen nur auf 14 Edill. 10 P. und 15 Schill. 

11 P., während er in den guten Fahren 1287 — 2 — 10, 306 =3 — 11, 

1326 = 3 — 7, 327 — 3 — 1, 1337 — 3 — 7, 1338 — 3 — 2 
galt. (Rogers I, p. 228 fi.) Im Innern Nußlands fchwanfen noch jetst die 

Kornpreife wohl von 41/, bis 64. (v. Harthaufen Etudien II, ©. 73.) Bis— 
her auch auf der ungarifchen Ebene red;t mittelalterliche Verhältniffe in dieſer 

Hinfiht, wegen des fchroffen Klimamechfels, der großen Gleichförmigfeit ter 

Ebene, der geringen Viehzucht und der fchlechten Wege. (Dit Ungarifche Land» 
wirthichaft, 1867.) Dagegen ift in Thüringen zwifchen 1838 und 1861 der 
höchſte Roggenpreis nch nicht Aal jo hech geweſen als der niedrigfte, und 

2mal jo hoch als der mittlere; während im 16. Jahrh. das Verhältniß wie 

8l/, und 4 zu 1 war. (Hildebrands Jahrbb. 1863, S. 14.) Eo hat in Preußen 
zwijchen 1811 und 1865 von allen Hauptmärkten der zu Berlin den geringften 

Unterfchied der Marimal- und Dinimalpreife ven Heu, Stroh, Hafer, Gerſte 

und Roggen. Bgl. Engel Preuß. ftatift. Jahrbud) II, S. 117 ff. In England 
war der Eton-Preis des 
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Buſhels Weizen höchſtens mindeſtens 

1700-1750 11 Schill. 6 Pence 2 Sch. 11%. 

1751—1800 16 „ ., 5,0% 

1801—1835 15 „ 4 „ — 11 

8 Nothwendigkeit außerordentlicher Baarſendungen, um ausländiſches Korn 

zu kaufen. In England ſtehen die Staatspapiere nach Mißernten 2—3 Proc. 

tiefer, als in guten Jahren, weil viele Beſitzer, um baares Geld zu haben, 

dieſelben losſchlagen müſſen. 

9 In ſehr reichen Ländern, die einen’ zahlreichen Mittelſtand beſitzen, kann 
auch das Fleiſch als eine Art von Brotfurrogat betradhtet werden, und fteigt 

deßhalb ähnlich im Preife wie Korn. So z. B. in der Schweiz: Knies Tiibing. 

Ziſchr. 1854, ©. 669. Dagegen hob ſich in vielen Theilen Deutſchlands 1846 
das Rindfleifh nur um 5—6 Proc., während der Getreidepreis verdoppelt war. 

Eben darum fteigt, bei gleihem Grade von Mißwachs, Roggen mehr in Preife, 
als Weizen. Im K. Sachſen war zwiſchen 1846 und 1865 

der höchſte Weizenpreis NRoggenpreis 
pro Eceffel 8-34 Thlr. 6-50 Thlr. 
der niedrigfte 4-28 „ 2.19 „ 

(Sächſ. ftatift. Ztſchr. 1867, ©. 109.) 
10 Banferotte kamen in Belgien 1841—50 durdfchnittlich 155 vor, 1846 

— 196, 1847 = 211. In ähnlihem Berhältniffe nahmen die gerichtlichen 

Theilungen, Beihlagnahmen zc. durch die Thenerung zu. (Horn Statift. Ge- 

mälde, ©. 126 ff.) 

11 Selbft bei der ganz Ioralen Parifer Theuerung, melde von der Be— 
lagerung durch Heinrich IV. herrührte, war die Arbeitsfofigkeit eine der ſchlimm— 
ften Plagen. (Sismondi Hist. de Fr. XXI, p. 70 fg.) Bon Arbeiterfamilien, 

die beim Kornpreife von 64 Schill. 4 PB. zwei Drittel ihres Einkommens auf 
Brot und Mehl verwenden, beim Kornpreije von 55 Sch. 10 P. nicht einmal 
die Hälfte, ſ. Statist. Journ. 1861, p. 351. 

12 Bol. ſchon I. Moſe 47. Der mehrjährige Mißwachs vor 1095 hat zur 
Begeifterung des erften Kreuzzuges (Wilken) jehr beigetragen, die englijche Theue— 
rung von 1257—58 zu dem Baronenaufruhr von 1258 (Lingard), die ruſſiſchen 
Tehlernten im Anfang des 17. Zahrh. zum Sturze des Boris durch dei fal- 
Ihen Demetrins (Karamſin). Die ſchwediſche Revolution von 1772 fehr be 

fördert dur Theuerung. (Schlözer Briefwechſel I, 18.) Englifhe Theuerung 
von 1646—50, franzöfiihe von 1788—89, weftenropäifche von 1846—47! Bgl. 

nod oben $. 142, Andererſeits hat es die „glüdliche” (trog ruffiichen Krieges 
und Seapoyanfitandes!) Regierung Palmerftons nicht wenig befördert, daß Eng- 

land von 1854 bis 1865 10 gute und nur 2 umterdurthfchnittliche Ernten hatte, 
(Caird im Statist. Journ. 1868, p. 132.) 

8. 154. 

Das natürlihite und wirkfamfte Heilmittel gegen Theuerung 
it ein lebhafter, intelligenter und Fapitalreiher Kornhandel. 
Uebernimmt der Staat felbft oder der Grundeigenthümer neben 
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ihren fonftigen Gefchäiten die gegenjeitige Ernte-Aſſecuranz der 

Diftricte und Jahre, jo thun fie es eben auch als Kornhändler, 

und zwar, nad dem Principe der Arbeitstheilung, in der Negel 
weit unvolllommener und theuerer, al3 Perſonen, welche den Korn— 

handel zu ihrem Lebensberufe gemacht haben. ! Wie mangelhaft 
werden fich ohne geeignete Mittelsperfonen Angebot und Nachfrage 
begegnen! Die Noth, hier vielleicht des Producenten, dort des Con: 
jumenten, wird die Breife oft zur Sache des barjten Zufall machen, 

ohne irgend Nüdfiht auf Bedarf und Vorrath in Allgemeinen. 
Welche Unzahl vergeblicher Wege und Transporte wird dem ganzen 
Geſchäfte dadurch aufgebürbet, was den Preis der Waare bedeutend 
fteigern muß, wenn nicht nominell, in Gelde ausgedrüdt, jo doc 
reell. 2? — Selbft nah einer Mißernte läuft der wahre Nußen des 
Kornhändlerftandes mit dem des Publicums in derjelben Richtung. ? 
Beide find gleihmäßig dabei interefjirt, daß immer die geeigneten 

Kornmafjen auf den Markt fommen und zum geeigneten Breife 
vertheilt werden. Was „geeignet“ ift, beantwortet fih aus dem 
Berhältniffe des Vorrathes zum augenblidliden und fünftigen Be: 
darf. Brädte der Kaufmann aus irriger Epeculation oder miß— 

verftandener Menschlichkeit mehr auf den Markt und zu wohlfeileren 
Breifen, fo hätte das Publicum zwar augenblidlid) mehr Genuß 

davon, würde nachher aber ftatt der Theuerung eine Hungersnoth 
leiden; der Kaufmann zugleich verlöre an feinem Gewinn. Käme 
zu wenig auf den Markt und zu theuer, jo behielte der Speculant 

einen zu großen Theil feines Borrathes für fich, der in Folge der 
nächjten guten Ernte faſt preislos werden könnte.“ Selbſt das 

„Aufkaufen“ während der Theuerung braucht nicht gemeinſchädlich 
zu fein. Die Preije jtehen zwar hoch, aber nad) der Anficht des 

Speculanten noch nicht fo hoch, wie es die wahre Lage des Marktes 
fordert. Er kauft nur, weil er ein Steigen erwartet, d. b. weil 
er vorauszufehen glaubt, daß die Fortvauer des gegenwärtigen Ver: 
brauches die Noth verjchlimmern würde. Der Verkäufer hegt vie 
entgegenjtehende Anficht. Wer bei diefer Disputation über die wahre 
Lage des Marktes Necht gehabt, wird ſich unzweifelhaft erft am 

Schluſſe der Notbzeit herausftellen. Die falihe Speculation rächt 
jich alsdann bei jenem durch pofitiven Verluft, bei diefem durch 
entgangenen Gewinn. Für das Publicum ift eg, wenn Irrthümer 
ja unvermeidlich, gewiß beffer, daß zu viel, als zu wenig VBorficht 
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geübt werde: ein Fehler im erſten Falle befchwert es freilich mit 
unnöthigen Entbehrungen, aber im zweiten Falle möglicherweife mit 
Hungertod. ? — Alle diefe Regeln find um fo maßgebender, je mehr 

der Kornhandel nicht allein rechtlich frei, ſondern auch thatfächlich 
von lebhafter Concurrenz gejpornt und gezügelt ift. Verſchwörungen 
der Kornhändler, um dur Zurüdhaltung, wohl gar Vernichtung 
eines Theils der Borräthe die übrigen in noch höherem Grade zu 
vertheuern, find freilich denkbar wegen der befondern Unentbehrlich- 
feit des Kornes. Zu diefem Zwede müßten jedoch alle nicht bloß 
Kornhändler, ſondern Kornhanvdelsfähigen des ganzen Marktge— 
bietes zufammenwirfen: d. h. fie müßten gleiche Fäbigfeit haben, 

mit dem Verkaufe zu warten, und gleiche Anficht von den Markt: 

verhältniffen, da von dieſer die Luft zu warten abhängt.“ Früher 

mochte das oft genug vorkommen, jo lange die Marktgebiete ehr 
Klein und von einander abgejperrt, der Kornhandel auf eine geringe 
Zahl von zünftigen Gewerbetreibenden eingeſchränkt, auch Fauf: 

männiihe Bildung im Publicum wenig verbreitet war. Auf den 
höchſten Kulturftufen it aber die FZurht vor dem Kornwuder 

in der Negel eben nur eine Abart der Gefpenfterfurdt.8 Ihre 
Schädlichkeit in dieſem Falle jehr einleuchtend. Jedes nothwendige 
Gewerbe, das von der Volksmeinung beſchimpft, wohl gar durch 

Pöbelaufſtände gefährdet wird, verlangt und erhält unfehlbar einen 
höhern Arbeitslohn und Kapitalzins. Auch iſt es gewiß nicht 
gleihgültig, wenn Rückſicht auf die ivregeleitete öffentliche Mei: 
nung die ehrenhaften Kaufleute aus einem hochwichtigen Gewerbe 
vertreibt, und nur die ehrlofen darin zurüdläßt, > 10 

1 Ben der Gejhidlichfeit der Berliner Kornhändler ift e8 ein auffallender 

Beweis, daß fih die Epeculation im Noggenverfchr zwifchen 1850 und 1867 

durchſchnittlich nur um 12-69 Proc, geirrt hat, infoferne der bei Lieferungs— 
gejchäften antecipirte Preis von dem wirktichen Preife im Lieferungstermine durch— 

fhnittlih nur um fo viel abwich. Und zwar ift der Irrthum im Laufe der Zeit 

immer Heiner geworden. (Cohen in der Preuß, ftatift. Ztichr. 1868, ©. 20 ff.) 

2 Und doch hat bis vor Kurzem die große Mehrzahl der Gefetgebungen 

eigentlich jeden Kornhandel, der kauft, um (natürlich zu höheren Preifen) wieder 

zu verfaufen, als Wucher („Auffäuferei”) verpönt! (Bgl. Eprüchw. Salon. XI, 

26.) So Digest. XLVII, 11, 6. Preuß. A. Landrecht II, 20, $. 1292; erſt 

20. Nov, 1810 aufgehoben. In England 5 et 6 Edw. VI, c. 14; jelbft 15 
Charles II, e. 7 erlaubt den Kornbandel nur mit der Beichränfung, daß bei 

einer gewiſſen Niedrigkeit des Preifes gefauft und nicht vor Ablauf von drei 
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Monaten auf demfelben Markte wieder verkauft werden fol. Umgekehrt unter- 

fhied man in Defterreich den erlaubten Kornhandel, welder jogleih nach dem 

Kaufe wieder verkauft, und ben verbotenen, der für eine Theuerung aufipart 

(1709): Cod. Austr. III, S. 597. 

3 In Frankreich feit 1567, 1577 und 1599 bloß Solche zum Kornhandel 

befugt, die vom Nichter conceffionirt und beeidigt waren. Berfpottung diejes 

Eides bei Mirabeau Phil. rurale, Ch. 11. Nachher ließ man im 17. und 
18, Jahrh. für gewöhnliche Zeiten den innern Kornhandel ziemlich ungeftört; 

während ter Theuerung aber mußten Polizeicommiffarien alle Kornvorräthe auf 

den Markt führen, wobei den Eigenthümern nur jo viel zurücdblieb, wie deren 

eigener Hausbedarf bis zur nächſten Ernte verlangte, 

4 Bahlreiche Banferotte von Kornhändlern, wenn die erfte gute Ernte nad 

der Theuerung gefichert fcheint; fo im Frühjahr 1856. 

5 Gerade wie ein Echiffäcapitän, welcher bei geringem Proviantvorrathe 
von einer Windftile überfallen wird und nun feine Mannſchaft auf Eleinere 

Portionen ſetzen muß, troß alles Murrens beffer thut, eine zu lange, als eine 

zu furze Dauer der Noth zu veranſchlagen. Die unnöthiger Weife gejparten 

Borräthe fommen ja nad dem Eintritt einer beffern Zeit demfelben Publicum 

wieder zur Gute. Ein wahres Unglüd an ſich können die hohen Preife nur ge 

nannt werden, falls die Regeln von $. 156 Hinfichtlih der Armenpflege und 

Arbeitverſchaffung unbeachtet bleiben. 

6 Hiernach bildet gerade das lebhafte Speculiren der Kaufleute während der 
Theuerung ſelbſt ein Hauptihutmittel gegen ſolche Verſchwörungen. Der Zu- 
früh-Irrthum des Einen wiegt den Zuſpät-Irrthum des Antern auf. Ob man 

wohlthut, die Differenzgejchäfte im Kornhandel zu verbieten? Unfruchtbar 

find fie durchaus, und können leicht über die wahre Lage des Marktes täufchen. 

Zwar ift es falſch, daß fie die Preije im Allgemeinen fteigerten: der fictiven 

Erhöhung der Nadjfrage tritt eine ebenjo große fictive Erhöhung des Angebots 

entgegen. Freilich jelten mit völlig gleicher Intenfität: fteigen die Kornpreife 
im wirklichen Handel, fo überwiegt auch im Differenzgefhäft die Haufje; um— 

gefehrtenfall® die Baiffe. Das wahre Ergebniß alfo befteht in einer gemein- 

ſchädlichen Verſtärkung des Preisſchwankens, das jedoeh an und fir ſich mehr 

Urſache, als Folge der Neigung zu Scheingeſchäften if. Aehnlich bei der Stod3- 
jobberei 2c, Leider zeigt die Erfahrung in allen foldhen Fällen, daß es un— 

möglich ift, den Scheinhandel zu verhindern, ohne zuglich den wahren Handel 

zu fnebeln. (Evang. Matth. 13, 24 fi.) Das befte Mittel, jenen unjchädlich 

zu maden, ift volle Ausbildung des Börjenverlehrs. Vgl. Roſcher in der 

Heidelb. Germania 1856, Nr. 23. 

7 Bon der gerade für Theuerungen fo höchft nöthigen Befreiung des Müller— 

und Bidergewerbes im Gegenjate der mittelalterlihen Gebundenheit ſ. Roſcher 

Kornhandel, ©. 95 fi. 

8 Die römischen XII Tafeln verboten das Bezaubern fremder Kornfelder, 
(Seneca Quaest. nat. IV,7) Aehnlicher Aberglauben unter Karl M. (Capit. I, 

p. 267 Baluz,), bei den Ruffen des 11. Jahrh. (Karamfin Ruff. Geſch. II, ©. 17.) 

9 Kann der Wundarzt einen Kranken recht verbinden, wenn dieſer, ihn 
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für die Urfadhe feiner Schmerzen haltend, immerfort auf ihn ſchimpft und nad 

ihm ſchlägt? Kann der Kaufmann ausmwärtiges Korn rechtzeitig beftellen, wenn 
die Zeitungen (wie 1846) jeden als Kornmwucherer bezeichnen, der ſchlechte Ernte- 
ausfichten in ihrem wahren Lichte darftellt? Als Zacob 1825 die Kornländer 
im nordöftlihen Europa bereiste, hörte er faft von jedem Landwirthe, daß für 

mehrere Jahre Borrath da fein müßte: felbft freilich hatte feiner bedeutende 
Kornmaſſen, nur jegte jeder fie bei feinen Nachbaren voraus! 

10 Während Luther im diefer Hinficht noch ganz den alten Aberglauben 
theilt (Tiſchreden I, 263 fg.), finden fich ſchöne Ahnungen vom Nuten der 

„Kornwucherer“ bei Seb. Frank Weltbud fol. 63a und Sprüchwörter ge- 
meiner tütjcher Nation. Zu den früheften Vertheidigern des freien Kornhandels 
gehört D. Graswinkel Aanmerkingen onde Betrachtingen x. (1651): je 

mehr Kornwucherer im Lande, um fo weniger Monopol; man joll in der Theue— 

rung die Laft nicht allein den Kornbefigern aufbiirden, fondern mittelft Armen: 

fteuer 2c. gleihmäßig allen Wohlhabenden. Aehnlich de la Court Politike 

Discoursen (1662), I, 4. Sir J. Child New discourse of trade, 1690, 

p- 272 nad) holländifchem Beijpiel. Davenant Works II, p. 226 fg. ift 
der Anfiht, daß die Affecuranz eines Volkes gegen Hunger am beften durd) 
Frivatperfonen beforgt wird; er gönnt diefen ihren Gewinn „in Gottes Namen.“ 
Boisguillebert ſehr entfchieden für Kornhandelsfreiheit: die ungehemmte 

Ausfuhr in gewöhnlicher Zeit ift das einzige Mittel, ſich fiir ungewöhnliche 

Nothfälle zu affecuriren. (Traité des grains, 11.) Polizeibefehle, daß die 

Kornbeſitzer den Markt reichlich verjehen jollen, können die Angft des Publicums 
und damit die North nur vergrößern. (I, 5. 6.) Magazine joll die Natur 
ihaffen, nicht die Auctorität und Gewalt. La nature ne manque jamais de 

punir l’outrage, qu’on lui fait, par disettes et desolations. (11, 8.) Aehnlich 
Melon Essai politique sur le commerce, 1734, Ch. 2. (Nur bei jehr 

großer Theuerung Ausfuhrverbote) Herbert Essai sur la police gentrale des 

grains, 1755, der den Ktormwucherglauben jchon mit den Glauben an Hererei 

vergleicht. (p. 12 fg.) Mirabeau Ph. rurale, Ch. 9 meint, jeder Staat$- 
einfluß auf den Kornhandel ift entweder nad) den Naturgejegen, und dann un— 

nüß, oder gegen diejelben, und dann erfolglos. Genovesi Economia eivile, 

I, 8, 7 fg. 17, 12. 18, 21. Auch Verri Meditazioni, 1771, VII, 4. IX, 

2 leugnet, daß bei freiem Handel jemals das einem Lande Nöthige werde aus- 

geführt werden. Vgl. Riflessioni sulle leggi vincolanti prineipalmente nel 

commereio dei grani (gejehr. 1769), 1796. Franklin jehr gegen Berbote 
der Kornausfuhr, ſelbſt als Mittel der Armenunterftügung: On the price of 

corn. (1766.) Principles of trade. (1774) Einen auffallenden Rückſchritt 

gegen daß Laissez faire et laissez passer der Phyfiofraten bildet der Korn- 

wucherglaube felbft von Sir J. Steuart Principles II, Ch. 7.18. Necker 

De la legislation et le commerce des grains (1776), mit feiner mercantili- 

ſchen Abneigung gegen Kornausfuhr, jeiner polizeilihen Sucht den Handel zu 

maßregeln, feiner Unterſcheidung der guten Kornhändler von den böfen (die bei 
hohen Preiſen fpeculiren). Aehnlich Arco Dell’ annona, 1775. — Für Korn: 

handelsfreiheit im größten Stile Ad. Smith W. of N. IV, Ch. 5. Ju 

Roſcher, Syftem der Volkswirthſchaft. II. 32 
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Deutichland Philippi Der vertheidigte Kornjude, 1765. Reimarus Bon 

der freien Aus» und Einfuhr des Getreides (1771), und Freiheit des Getreide- 
handel. (1791) v. Münchhauſen Der freie Kornhandel 1772. Bei 9. 

Möſers ftreng hiftorifcher Richtung ift es bejonders anzuerkennen, daß er 

Batr. Ph. II, 3. 7 fo ſchön für den freien Kornhandel ftreitet. Als Vorläufer 

einer geihichtlichen Behandlung der Kornfragen befonder® Galiani Dialogues 
sur Je commerce des bleds, 1770; (dagegen Morellet Refutation des dia- 

logues ete., 1770.) Carli (1771) bei Custodi P. M. XIV, p: 365 fi. 
Beccaria E. P. II, 4, 43 ff. Sehr vorzüglid Sartorius Abhandlungen 

(1806) I, S. 387 fi. Neuerdings Roſcher Zur Pathologie und Therapie der 

Kornthenerungen, in D. Bierteljahrsihr. 1847; 3. Aufl. Ueber Kornhandel und 

Iheuerungspolitif, 1852. (S. 160 fi. mit einem ausführlichen Berzeichniffe der 

Literatur.) Die meiften Schriften über diefen Gegenftand knüpfen fi gruppen: 
artig an einzelne große Thenerungen: in England glaubte noch 1799—1800 
Milberforce (gegen Pitt), daß nur die Bosheit der Pädter an den hohen Preijen 

Schuld jei, während 1816—17 dergleichen Irrthümer „nicht einmal von den 

Scdulfnaben mehr gehört wurden.” (Edinb, Rev. 1818.) 

8. 155. 

Mo der Privatkornhandel zur Erfüllung feiner Aufgabe noch 
unreif ijt, ! da mag der Staat einjtweilen aushelfen. Gleich fo 

vielen anderen Staatsanftalten, find auch die Staatsfornmagas 

zine von Kirche und Stadt vorbereitet worden. ? Gefüllt wurden 
jie jpäterhin vornehmlid aus den Ueberſchüſſen des Domaniums, 
das nicht verpachtet, jondern nur verwaltet werden konnte, ſowie 

aus den Naturalabgaben des pflichtigen Bauernſtandes; ihr nächiter 

Zweck war gewöhnlich ein militärischer. ? In der That jcheint die 

Verſicherung des Volkes gegen Hungersnoth eine Etaatsaufgabe 
zu fein, welde dem polizeilichen, domanialen und joldatiichen 

Weſen der abjoluten Monarchie im 17. und 18. Jahrhundert voll» 

fommen entipricht. Und doch haben fih, wegen der großen Koſten 
und Schwierigkeiten, nur jehr wenige ausgezeichnete Herricher, wie 

3. B. Friedrich M., mit Erfolg derfelben angenommen. ? Daß eine 

Staatsregierung durd Einkauf in mwohlfeilen, Verkauf in theueren 
Jahren kaufmänniſch ein gutes, oder auch nur felbjtändiges Ge- 

ſchäft machen follte, ijt fehwer zu glauben. Behandelt man ftatt 
deſſen die Magazinirung als Gemeindefahe, jo mag fie allerdings 
wohlfeiler fein, aber nur auf Kojten der Planmäßigkeit. Leicht 
fönnte jo ein allgemeiner Sperrefrieg der Gemeinden unter ein: 

ander entzündet werben, der alle Uebel der Theuerung verdoppelte, 
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und wobei die ärmſten, alſo hülfsbedürftigſten Gegenden am meiſten 
bedrängt würden.d Natürlich müſſen die bedeutendſten Magazine 
da fein, wo die Zufuhr, namentlich zu Waſſer, am jehwierigften. ® 
— Will übrigen? der Staat dem jo dringend nöthigen Heran— 
wachjen des freien Privatkornhandels nicht in den Weg treten, fo 

darf er aus feinen Magazinen bloß zum laufenden Marftpreife 
verkaufen. * Wer bat Luft zu dem jo jchon gefährlichen Korn: 
handel, wenn er jeden Augenblid fürchten muß, die richtigften 

Speculationen durch faljche, aber von überlegener Macht begleitete 
Staatsmaßregeln durchkreuzt zu ſehen? Und nur allzu leicht werden 

Mangel an Faufmännifcher Einficht, falſche Großmuth, Streben 
nad augenblidlicher Popularität den Etaat veranlafjen, einen zu 
niedrigen Kornpreis ($. 154) zu jtelen, um jo mehr, als feine 

Kafle für jeden Verluſt fih am Beutel des Volkes ſchadlos halten 

kann, 9 — Wie es indeſſen Eränklie oder ſchwächliche Körpgg gibt, 

die man in gewiffen Punkten der Medicin und Diätetif zeitlebens 
wie Kinder behandeln muß, jo auch Bollswirtbichaften, die viel: 

leiht niemals der Staatsfornmagazine entbehren können. Dahin 

gehören ganz Kleine Handelsftaaten ohne Aderbau, aber doch mit 

einer eigenen Politik; wo Privatfpeculationen wohl die Möglichkeit 
einer Mißernte gehörig berüdjichtigen könnten, aber jchwerlich die 
einer Belagerung. ? Ferner unfreie Staaten, nah dem Grund: 
age, je mehr wir die Freiheit eines Wejens bejchränfen, vejto 
mehr und detaillirter müfjen wir für dafjelbe Eorge tragen. In 

tyranniſchen Monarchien wie Arijtofratien ift es gewöhnlich, den: 
jenigen Theil des Volkes, den die Regierung fürchtet, aljo nament: 
lich die tumultuirende Menge der großen Hauptftädte, auf Koften 

ber übrigen, zumal des platten Landes, bei guter Laune zu er: 
balten. 19 Noch unmittelbarer in tyrannifchen Demofratien, wo 
jede vorübergehende Etimmung der Mafjen als Gefeß gilt. !' 
Üebrigens wird auch eine gute Regierung, wo es fih um die 
Brotzufuhr ganz Eolofjaler Städte handelt, oft nicht umbin können, 
diefelbe neben dem freien Verkehr auch polizeilih für alle Fälle 

ſicher zu jtellen. Hier könnte ja die geringfte Stodung die gefähr: 

lichten politiihen Krämpfe herbeiführen. Wie, wenn einzelne 
große Staatsverbrecher durch ein Opfer von 100000 Thlr. im 
Kornbandel die Berfaffung umftürzen wollten? Se ungleicher die 

Bertheilung des Beſitzes, deſto leichter möglich dieſe Gefahr. !? 
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1 Das unzweideutigfte Zeichen ſolcher Unreife liegt darin, daß auch in ge 

wöhnlihen Jahren die Größe und der Preis der zu Markte gebrachten Bor: 

räthe jehr ſchwanken. In Chile fteigert ein Regen, welcher die Fandleute vom 

Bejuche der Stadt zyrüdhält, die Kornpreife wohl um 75 Proc. (Pöppig Reife 

I, ©. 122.) Andererjeits wurden auf den 290 inspected markets von Eng— 

land und Wales im Durchſchnitt der Jahre 1843—54 verkauft: im October 

(Marimalmonat) 530739 Quarter Weizen, im Juli (Minimalmonat) 339771. 

(Statist, Journ. 1855, p. 16.) Zu Elberfeld waren 1775—1818 die Monats» 

mittelpreife des Roggens, wenn man den Mittelpreis des ganzen Jahres — 100 
jet, im Januar 98, Februar 99, März 100, April 101, Mai 104, Juni 

104, Zuli 102, Auguft 97, September 96, October 98, November 100, De- 
cember 101. (v. Carnap in der D. Bierteljahrsichr. 1868, II, 1. ©. 142 fg.) 

Dieß geringe Schwanken beweist eine hohe Ausbildung des Kornhandels. 
2 Schon die Zehntrechte bildeten eine Art Kornfpeicher. Hierzu die Un- 

ficherheit des Landfriedens, weßhalb im jpätern M. Alter jede wichtige Etadt 

Magazine halten mußte, zunächſt gegen Belagerungen, dann auch gegen Theue- 
rungen. Karls IV. Gejeß, daß Städte und Klöfter magaziniren follten: 1362. 

(Palady Böhm. Geſch. II, ©. 362 ff.) Bon dei vortrefflich geleiteten Stadt- 
magaz Men zu Nürnberg (auch für andere Lebensmittel): C. Celtes De origine 
cett. Norimb, in Pirkheimer Opp. p. 130 ff. 155. Die Straßburger und 

Breslauer M. enthielten zum Theil Korn, das vor mehr als 100 Fahren auf 

gejhüttet war. (Zeiler Reiſebuch 1574, I, ©. 217. 108. 500. Latherus De 

censu, 1618, p. 555.) In Frankreich noch furz vor dem fiebenjährigen Kriege 

den communaules religieuses die Haltung eines Kornvorvathes auf je 3 Jahre 

befohlen. (Forbonnais El&ments du commerce 1, p. 147.) 

3 Bon der Abgabe zur Bildung folder Militärmagazine, „Kriegsmege,“ 
j. Bergius P. und E. Magazin VI, ©. 300 fi. 

4 Bol. fhon Luther, der an Joſephs Vorbild erinnert: Werke ed. Wald 
X, S. 1110. II, ©. 1963 ff. Bon Becher Discurs von ten eigentlichen 

Urfahen des Auf- und Abnehmens der Städte und Länder, 1668 (©. 196 ff.), 

ein großartiges Staats-Magazinſyſtem gerathen, um den Gefahren ſowohl der 

Dionopolien, wie der Polypolien zu entgehen. Aehnlich v. Schröder F. Schatz— 

und Rentlammer, ©. 312 ff., der jedoch bemerkt, jo viel bisher dariiber ge- 

ſchrieben, jo hätte doch eigentlich noch fein Fürft dazu gethan, nur einige Städte, 
Vgl. dagegen von Heffen zu Anfang des 17. Jahrh. Lather. De censu III, 7, 

105 und Besold. De aerario, p. 7. In Wiirttemberg jogar jhon 1583 den 

Städten und Aemtern das Magazinhalten anbefohlen. (Moſer B. d. Landes— 
hoheit in Policeyfahen, S. 120.) Für Preußen um 1847 berechnet 5. ©. 

Schulze, wenn auch nur I/g des Bedarfes magazinirt werden follte, die jähr- 

lihen Koften auf 2400000 Rthlr. Zinjen und 3 Mill. fir Gebäudeerhaltung, 

Beamtenjold, Berlufte 2. Bon Friedvrids M. Magazinverwaltung j. Oeuvres 
Posth. V, p. 148. VI, p. 80; v. Struenfee Staatsw. Abhandlungen II, 

S. 165 ff. Urfprünglich nur fiir das Heer beftimmt, galt fie ihm fpäter als 

ein Hauptgegenftand jeder guten Bolitit, Der Preis des Sch. Roggen jollte 

dadurd immer zwifchen 18 ggr. und 1 Thlr. gehalten werden. (Inſtr. f. d. 

Generaldirectorium, 1748, Art. 4. 16.) Die hannoverſchen Yandes-Kornmagazine 
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(1726—36, 1740—1810, 1818 - 40 jollten eigentlich immer 40000 Malter ent- 
halten; 1830 ff. bemerkte man, daß man wohlfeiler aus den Eeeftädten her, 

als aus den eigenen Magazinen unterftüten fonnte. Den Gejfammtverluft des 

Landes, abgefehen von Zinfen und Baufoften, ſchätzt Lehzen (Hannovers Staats- 

haushalt I, ©. 60 fg.) auf mehr als 1 Mill. Thlr. England hat nie Staats- 

magazine verfucht. (Burke Thoughts and details on scareity, 1795, p. 28 ff.) 

In Rußland wollte jhon Peter M. Magazine errichten; wirklic that es Katha- 
vina II., aber nur in den Städten und auf den Domänen. Bon den Dorf- 

magazinen jeit K. Paul geftand ein officieller Bericht 1804, daß fie großentheils 

nur Rechnungen und Reftantenverzeichniffe enthalten hätten. Seit 1828 viel- 

fa) auf Gemeindeäder bafirt, die mittelft Gemeindefrobn beftellt worden. Eine 

Art von Magazinirung auf Koften des Auslandes verjuchte Rußland 1771, in- 

dem 1/5 der in Archangel zum Erport kommenden Vorräthe dort zunächft für 
Nothfälle liegen bleiben ſollte. GBüſch Werfe XII, ©. 134.) 

5 Bon den verfchiedenen Arten der Magazinirung eignen fich die 
Silos, birnförmige, luftdicht verfchloffene Gruben, nur für trodene Gegenden 
mit zufammenhaltendem Boden, wie Spanien, Stalien ꝛc. (Varro De re 

rust. I, 57. 63. Colum. I, 6. Bouffingault L.-W. I, S. 306.) Gie fparen 
alsdann nicht bloß an Grumdrente und Baukoſten, jondern fönnen auch in 

rechtsunficherer Zeit Räubern 2c. leicht verborgen bleiben. Daher im Driente 

und bei halbnomadifchen Bölfern beliebt: Plin. H. N. XVII, 73. Curt. VII, 
4, 24. Tacit. Germ. 16. Korngruben in Frankreich: Constitutionnel 6. Juin 
1827. Terneaux, Das befte Mittel gegen zu niedrige Kormpreife (1822), väth, 

daß fie vom Staate erbaut und Privaten vermiethet werden jollen. Die Auf- 

jpeicherung mwohlgetrodneten Mehls in Fäffern jest nur ein gutes Mühlenweſen 

voraus und erleichtert die Adminiftration fehr: vgl. Reuning in Rau-Hanſſens 

Archiv der polit. Oek., N. F., VI, ©. 173 fi. Roquefort Hist. de la vie 

privee des Fr. I, p. 45. Das Touaillonſche Verfahren, mit geringen Koften 

den Waffergehalt des Mehles von etwa 12 auf 5 Proc. zu vermindern, hat die 

Aufbewahrung fehr erleichtert, wie man 1867 zu Paris an Borräthen von 1860 
nachwies. (Defterreih. Ausftellüngsberidt VI, ©. 4. X, ©. 217.) Die 

eifernen Silos von Pavy müſſen freilich gegen die Erhitsung des Korns ab und 
an ventilirt werden; aber dieß gejchieht 85 Proc. mwohlfeiler, al3 dag Umſtechen 

auf gewöhnlichen Schittböden. Aehnlich die blechernen Silos von Fievet und 

Deveaur Speicher, die bei der BVentilation nicht das Korn bewegen, jondern 
Luft hindurch treiben, wodurd auch die Inſecten darin getödtet werden. Bei 

allen dieſen Eyftemen ift das Ein- und Ausladen ſehr einfach, die Feuersgefahr 

vermindert, die Controfe der Vorräthe fo leicht, daß ihre Berpfändung in Form 

von Magazinjheinen (dock-warrants) jehr gefördert wird. Die vermiedenen 

Schäden durch Inſecten, Exrhitung 2c. betragen etwa 13 Proc., und die Bau— 

foften iiberfteigen bei feinem diejer Syfteme 4 Fr. pro Heftoliterraum, während 

tie alten Schüttböden, einfchlieglich des zum Pugen nöthigen Raumes, I—10 Fr. 

fofteten. (a. a. DO. X, ©, 210 ff.) 

6 Kornmagazine für den hannoverſchen Harz, beffen Bevölkerung ohnehin 

großentheils zur Negierung ftand, wie Fabrikarbeiter zu ihrem Fabrikherrn. 
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"So im 8. Sachſen 1846/,, (Roſcher a. a. O., S. 128 ff.), einigermaßen 

auch friiher in Hamburg. (Neimarus Freiheit des Getreidehandels, ©. 133.) 

8 Der Staat als Kornhändler will häufig Banferott machen, und treibt 

damit jeden andern Verkäufer vom Markte weg. (Burfe.) 

I So Genf, das immer 90000 Etr., d. h. einen zweijährigen Bedarf, vor- 
räthig hielt (Keyßler Reife I, S. 147); ähnlih auch Malta in der Zeit der 

Ordensherrichaft. 

10 Kornlieferungen der Provinzen und Bertheilung von Brot ꝛc. an den 

Pöbel der Hauptftadt ſowohl in der ſpätern römischen Nepublif, wie unter den 

Imperatoren. Unter Tiberius, der ebenſo wie Zacitus (Ann. Il, 54) die 

Kornpolizei als eine Hauptfrage des Staates betrachtete, etwas der ‘Parifer 

Bädereifaffe Aehnliches: Tac. Ann. II, 87. In der Türkei mußten bis 1832 
die Moldan und Wallachei ihren Weizenüberfhuß an den Eultan liefern, wel— 

cher die Bäder von Conftantinopel damit verforgte. (v. Hammer Berfaffung 
und Verwaltung des osmanischen AR. I, ©. 153.) Aehnlih ſelbſt in Wien 

1816—17. (Springer Gef. v. DOefterreih I, ©. 300.) Bon Kornmagazinen 
der Berner PBatricier ſ. Keyßler Reife 1, ©. 127; der Benetianer: Hipp. a 

Collibus Incrementa urbium (1600), Cap. 21. 

11 In Athen war es mit Todesftrafe bedroht, wenn man über 50 Trachten 

Korn zugleich auffaufte; die Kornausfuhr unterjagt; fein Athener durfte fremdes 

Kern anderswohin führen, als nad Athen. Stapelrecht Athens für alle dort 
eintreffenden Kornſchiffe. Dazu Getreidemagazine der Regierung: vgl. Lysias 
Dard. $. 5 fi. Bödh Staatsh. der Ah. I, ©. 63. 79. Die Florentiner 

pflegten während des fpätern M. U. in Thenerungsfällen das vorhandene Korn 
von Staatswegen zu faufen und dann gegen Zettel aus diefem Magazine zu 
vertheifen. (Cibrario Econ. polit. del medio evo III, p. 49.) 

12 So ift in den erften Fahren der franzöfifchen Revolution faft jeder Auf: 

ruhr in Paris entweder durch abſichtlich ausgeſprengte Gerüchte von Brotmangel 

ode: künſtlich bewirkte Preiserhöhungen vorbereitet worden. (Bgl. Taeit. Ann. 

XII, 43; aber auch ſchon Cicero Pro lege Manil. 15, Plutarch. Pomp. 26: 

lauter Zeiten des Latifundienmwejens!) Dagegen mag die Regierung durch regel- 
mäßige Polizeiverträge mit Bädern, Miüllern ꝛc., oder durch Feine Reſerve— 

magazine einer vorübergehend bevenflihen Entblößung tes Marktes vorbeugen. 
Die Parifer Bäder 3. B. mußten zur Zeit der Neftauration immer einen Vor: 

rath bereit halten, der fr ungefähr einen Monat hinreichte; dazu die üffent- 

lichen Vorräthe im Grenier de reserve für etwa 11/, Monate. Am 18. Nov. 

1858 befohlen, daß jeder Bäder in allen Städten, wo das Gewerbe reglementirt 

ift, für drei Monate Vorrath halten ſoll, nöthigenfalls mit Unterftügung der 

Gemeinde, Bon 1812—1823 und wieder feit 1853 herrſcht in Paris das 

Spftem, daß die Bäder in theuerer Zeit für einen künſtlich erniedrigten Preis 

verkaufen müffen, dafiir aber bei geſunkenen Kornpreifen durch eine entiprechend 

zu hohe Tare entjchädigt werden. (A. W. Ztg. 1862, Nr. 307.) Offenbar fett 
dieß geichloffene Zünfte mit vererblicden Stellen, Brottaren 2c. voraus. An- 

nona im Kirchenftaate und Neapel feit dem 16. Jahrh., urfprünglich eine 
Polizeianftalt, um die großen Städte auf Koften des Landes mit wohlfeilem 
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Getreide zu verforgen. Jeder Landwirth mußte feine Ernte declariren; Aus— 
fuhr, Transport im Lande felbft, ja Kauf über den eigenen Hausbedarf waren 

ohne bejondere obrigkeitliche Erlaubniß verboten. Der Staat konnte zu einem 
von ihm feitgeftellten Preife für feine Magazine (abondanze) requiriren, aus 
denen eigentlich ohne Gewinn oder Schaden wiererverfauft werden follte. Mit 
der Zeit aber ward ein fehr geminnreiches Negal hieraus. Vgl. u. A. die 
Constitnt. Ducat. Urbin I, p. 322 ff. 254. 357 ff.; Bartels Briefe aus Eici- 
lien II, S. 176. III, ©. 169 ff. und die Echriften von Cantalupo, Caraccioli 
und Ecrofani im 40. Bande der Economisti elassiei Italiani, P. mod. Wäh- 
rend der Theuerung von 1764 ftieg die Volkszahl ter Stadt Neapel von 350000 
auf 500009, und 600000 Andere holten ihr Brot daher! 

8. 156. 

Se weniger die Regierung durch den, für fie immer verluft: 

vollen, Selbſtkornhandel ihre Mittel vergeudet, um fo fräftiger 
kann fieden jecundären Folgen der Theuerung entgegen 

treten. Alſo namentlich der Handelskriſe dur Kapitalvorſchüſſe 
an die bevrängten Gewerbtreibenden, der Lohnerniedrigung durch 
außerordentliche Vornahme von Arbeiten. ? Die eigentliche Armen: 
pflege jollte während der Theuerung intenfiv und ertenfiv thätiger 

werden, als gemöhnlid. Das Ideal wäre, durch freiwillige Opfer 

der MWohlhabenderen die Laſt der Theuerung über das ganze Volk 
gleichmäßig zu vertheilen. Nur darf die Milothätigfeit nie ver: 

gefien, daß ein Mangel an Korn vorhanden ift, alfo an Korn 

gefpart werden muß, namentlich von der ärmern Klafje, welche 
die große Mehrzahl der Confumenten bildet. Daher find (gegen 
die gewöhnliche Kegel) in theuerer Zeit Geldalmoſen den Brot: 
alınofen vorzuziehen: weil die Meiften mit gekauften Brote jpar- 

jamer haushalten, al3 mit gejchenktem; mehr noch, weil zu wün— 

ſchen iſt, daß ſich das Verhältniß zwifchen Bedarf und Vorrath 
auf dem Markte völlig ungetrübt darjtellt. 

Die volle Deffentlichkeit in Bezug auf Ernten und Vorräthe 
ift das befte Mittel, jowohl die zu günftige Anficht des Publicums 
zu verhüten, die aus dem Mangel eine Hungersnoth machen Fönnte, 

als auch die zu ungünftige, wodurd ohne Grund die Preiſe über: 
trieben würden. Freilih darf man fih auf die Ergebnifje der 
Kornftatiftif nur da verlaflen, wo die Kornbejißer das fejte 

BZutrauen haben, es werde ihr Eigenthum der Regierung ebenjo 

heilig fein, wie jedes andere wohlerworbene, ? 3 
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I In Irland befchäftigte der Staat während des Sept. 1846 — 30135 

Menſchen mit öffentlichen Arbeiten, Dec. 440687, zuletst 1/, Mill. Der Lohn 

betrug im Dec. 605000 Pfd. St. (Journ. des Econ. XVI, p. 244 ff.), Eis 
25. Jan. 1847 überhaupt beinahe 21/, Mill. Andererſeits wirkt diejenige Wohl- 

thätigkeit, die an Arbeit fpart, um fich die Mittel zu Almofen zu verichaffen, 

im höchſten Grade unfittlih. Sowie man zu Rom die grachifchen Kornipenden 

einführte, hörten die großen Staatsbauten auf! (Mommſen Röm. Geſch. Il, 

©. 372.) 

2 In Preußen werden zum Herbft Tabellen ausgejhidt, worin die Land— 

wirthe declariren, wie ſich ihre Ernte zu einer durchichnittlichen verhält, „etwa 

nit Zuhilfenahme eines Probedruſches.“ Dann wieder im Frühling, wo fie 

eintragen, wie fi) wirklich in ihrer Gegend der mittlere Ertrag pro Morgen x. 

verhalten hat. Aber 3. B. 1866 hatten ſich an diefen Tabellen nur 577 Yand- 

wirthe beteiligt. Daher man den unterdurchſchnittlichen Charafter der Ernte, 
gegen die officiellen Berichte, erft aus den Preifen zu Anfang 1867 bemerkte. 

(Breslauer Landw. Beobadhter 26. Juni und 8. Juli 1867.) Einrichtung der 

Ernteftatiftit in Heffen-Darmftadt: Rau-Hanſſen Arhiv, N. F., Br. IX, €. 

369 ff. Vorſchläge von Toequeville Recherches sur les moyens de pre&venir 

le retour des crises en matiere de subsistances, 1847. Hier fünnen gute 
landwirthſchaftliche Vereine ſehr nüten. In England jcheint nad) Tuoke Hist. 

of prices V, p. 81 ff. das Wilnfchenswerthe ſchon durch den Handel felbit 

ziemlich erreicht zu fein. 
3 Dabei ift e8, wie für Marktfragen, jo aud für die Etatiftif viel zweck— 

mäßiger, das Korn nad dem Gewichte, als nad dem Hohlmaß zu mefjen. 

Jenes fihert nicht allein mehr gegen Irrthum und Betrug, jondern trifft aud) 

den Nahrungswerth viel richtiger. Vgl. Hildebrands Jahrbb. 1866, I, S. 289 fi. 

8. 157. 
Außer diefem Curplane, welcher die Heilkraft der Natur felbft 

wirken läßt und fie von Staatswegen nur unterftüßt, ſowie die 

Schmerzen des natürlichen Heilganges lindert, ! ift von den Prak— 
tifern noch eine Menge Einzelmittel gebraucht worden. Unter 
diefen find am unbedenklichften, ja nach Umftänden wohl gar nütz— 
lich diejenigen, welde das Weſen der Krankheit befämpfen, am 
nachtbeiligiten die, welche nur auf die hohen Preife loscuriren. 

A. Künſtliche Bermehrung des Vorrathes. Ein: 

fuhrprämien find insgemein ziemlich unnüg. Wen der Handels: 
gewinn vielleicht won 100 Proc. nicht lodt, auf den wird auch die 

Staatsprämie von ſchwerlich viel über 20 Proc. ? feinen großen 
Neiz üben. Dafjelbe Volk, welchem der Preis erniedrigt werden 
jol, muß ja zulegt auch die Prämie zahlen. Dagegen läßt fich, 
wo Gefahr im BVerzuge, durch eine Prämie auf die erften Ein- 
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fuhren der Handelsftand zu wetteifernder Schnelligkeit anfpornen. 

— Aufhebung der Einfuhrzölle auf Lebensmittel muß ehr 
rechtzeitig erfolgen, wenn fie den Handel wahrhaft beleben ſoll.“ 
— Auswärtige Korneinkäufe der Regierung können für 
ein Land, welches Feine regelmäßige Korneinfuhr und wenig Groß: 
handel bejigt, ungemein wohlthätig fein.? Freilich bedarf es bier 
einheitlichen Verfahrens, um fich nicht felbft den Preis zu verderben. 6 
— Verbote der Kornausfuhr, ehemals bei großer Provinzial: 
jelbjtändigfeit jogar zwifchen Provinzen deſſelben Staates gemwöhn: 
lih,? werden vom Auslande meijt erwivdert. Welche neue Laft für 

den ohnehin jo ſchwierigen Kornhandel, wodurch beiverfeits die Korn: 

bedürftigen von ihrem natürlichen Verforgungsplage gewaltfam ab: 
getrennt, zu den läftigften Ummegen gezwungen werben fünnen !® 

In ein Land, welches die Ausfuhr unterfag‘, wird fich jeder Kauf: 
mann einigermaßen jcheuen Getreide einzuführen. Er könnte ja 
zu ſpät fommen oder ſonſt Abfaghinderniffe erfahren! Am ficherften 

vor Hungersnoth find immer ſolche Länder, melde fich zu regel: 
mäßigen Siten des Zmifchenhandels mit Korn eingerichtet haben. 
Ueberhaupt je größer die Sphäre des freien Verkehrs, deſto ficherer 
die Affecuranz der Theile unter einander, deſto anfehnlicher die Er— 
ſparung, Magazinirung, Arbeitstheilung, deſto geringer das Nifico 

des Kaufmanns, der nun auch mit einem geringern Profite vorlieb 
nehmen kann. Aber nur die fehr Fapitalreihen, handelsklugen, 
zumal feemächtigen Völker würden fich bei dem ganz freien Welt- 
fornhandel unbedingt wohl befinden. Die minder entwidelten jähen 

‚dadurch oft ihre Nahrungsficherheit zu Gunften jener wejentlich ver: 

ihlimmert. Da in armen Ländern der abjolute Kornpreis nie jo 

boch fteigen kann, wie in reichen, jo haben jene, unter fonjt gleichen 
Verhältniffen, weit eher eine bedeutende Ausfuhr, als Einfuhr au 

Getreide zu erwarten. Folgten alſo die Grundbefiger 3. B. von 

Dänemark ausschließlich ihrem Egoismus, jo würden fie bei einer 

Mißernte, welche Dänemark und England gleich jehr betroffen hätte, 
ihren ganzen Vorrath nad) England führen, und nur etwa für den 
Bedarf ihres Haufes zurüdbehalten. % Selbſt ein Irrthum der 
Kornbefiger kann diejelbe Folge haben, wie überlegte Selbſtſucht; 
und man pflegt in hochkultivirten Ländern viel eher vom wahren 
Zuftande der Ernte 2c. unterrichtet zu fein, als in niedrigkultivirten. 
Befonders wichtig für ſolche Völker, deren Häfen im Winter durch 
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Eis gejperrt find, oder wo die Ströme dur raſchen Fluß vie 
Wiedereinfuhr erſchweren.!! 

B. Künjtlibe Berminderung des Bedarfs. Tas vor: 

nehmſte Mittel hierzu ift die Suspenfion der Lurusgewerbe, 
die Korn als Robitoff verarbeiten: fo der Branntweinz, 

Bier, Stärke, Puderfabrifation. ? Eine gejeglihe Anordnung 

diejer Art jevoh nur da nöthig, wo die Mehrzahl der Unterthanen 
wirklich außer Stand wäre, in der Alternative zwifchen unnützem 
Einnenraufh und nothwendiger Nahrung freiwillig das Rechte zu 
wählen. Sonſt werden die Producenten jener Luruswaaren ſchon 

von jelbit, wenn die Noth wahrhaft ſchwer ift, zur Einjtellung ihres 
Gewerbes angehalten, durch die Vertheuerung ihres Nobftoffes und 
die verminderte Nachfrage nah ihrem Fabrikate.“ Zwingt der 
Staat fie dazu, jo fann er nicht umhin, fie zu entjchädigen; oder 

er hat eine Laſt, welde dem Ganzen unerträglich jcheint, wider 
dag Recht auf die Schultern Einzelner gewälzt. ! — Ganz unbe: 

denklih und mwohlthätig ift dagegen das an die Bäder gerichtete 
Verbot, kleieloſes Mehl zu verbaden und frifches Brot zu ver: 
faufen. ® 

Jede außerordentliche Staatsmaßregel, welche das Borhanden: 

jein der Noth proclamirt, pflegt eine Beftürzung bervorzurufen, 

wodurd die wahre Lage des Marktes nur verdunfelt werden fann. !6 
Man vermeidet dieß, indem ftatt befonderer Verfügung für jeden 

einzelnen Fall ein allgemeines Geſetz erlaffen wird, daß von einer 

gewiffen Preishöhe an die Kornausfuhr, Branntweinbrennerei ꝛc. 

verboten fein follen. 

1 Praktische Mufter von Thenerungspolitit: Toscana 1766 ff. (Confronto 
dei paesi che godono libertä nel commercio frumentario ete., Firenze 1793.) 

Türgot in Limoufin 1770—71. (Turgot Oeuvres ed. Daire II, p. 1-98.) 

8. Sachſen 1846—47. (Bol. Roſcher a. a. D., ©. 128 ff.) 

2 England fette 1795 eine Prämie von 16-20 Schill. pro Q. Weizen 
aus, der im Auguft 102 Schill. gegolten hatte. — Will man übrigens nicht 
bloß einen Korntranfit bewirken, jo muß man ein Ausfuhrverbot damit verbinden. 

3 Ein päpftliches Beijpiel von 1591 ſ. bei Frankenberg Europ. Herold, 
1705, 1, ©. 87. Benetianifhe Staatsprämie für Korneinfuhr aus bejonders 

weiter Ferne: Contareni, De republ. Venet. IV, p. 71. 
4 Der Bollverein hat auf dieſem Wege feinen Conjumenten einen Erlaß 

gewährt: 1846 von 1012257 Thlr., 1847 — 1544875, 1848 — 120%. 

Franzöfiiche Aufhebung der Hafenzölle für alle Kornſchiffe 1858. 
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5 Die italienifche Theuerung von 1588 ward befonders geheilt tur Zu— 

fuhren aus Hamburg und Danzig. Da man hieran gar nicht gewöhnt war, 
gingen die Regierungen von Toscana und Benedig voran, bald aber folgten 
auch Privatlaufleute in Menge nad). (Ph. Honorii Thes. polit. V, 2, p. 284 ff. 

Muratori Annali d’Ital. X, p. 524.). Bon den Kornzufuhren des Galeazzo Maria 
Sforza in Mailand ſ. Burdhardt Nenaiffance, ©. 38. 

6 Bon Neder 1788 fehr verfannt. Vgl. noch v. Sybel Gef. der Nevo- 
Intion 1, ©. 214. II, ©, 22. Frankreich hat 1847 den Kornjdiffen Kriegs- 

dampfer als Nemorqueurs bewilligt. Die römifche Regierung nahm wohl die 

Seegefahr in ſolchen Fällen auf fih. (Liv. XXIII, 49. Suet. Claud. 18.) 

7 In Epanien fand man deßhalb gegen die Mitte des 17. Jahrh. auf 

einer Reife von 20 engl. Meilen Brotpreife, die bis 300 Proc. verſchieden waren. 

(Willoughby in Harris Collect. II, p. 202.) In Franfreih wurden die Pro- 

vinzialfperren erft 1763 aufgehoben, während fie für Neapel jhon K. Friedrich II. 

verworfen hatte. (Raumer Geſch. der Hohenfiaufen III, S. 552 ff.) Deutjcher 

Reichsſchluß vom 20. Febr. 1772, daß wenigftens jeder Kreis in diefer Hinficht 

ein Ganzes bilden ſollte. Doch waren nod) 1804 und 1817 Landesſperren 

eine der erften Theuerungsmaßregeln, 1846—47 in fehr viel geringerem Grade. 

(Roſcher a. a. O., ©. 103 fg.) 

8 So waren 1804 die Bewohner des Erzgebirges genöthigt, ihr Korn ftatt 

aus dem nahen Altenburg, wohin der Holzhandel bequeme Rückfrachten bot, 
aus dem entlegenen Norden des Kurftaates zu holen. Ebenjo 1847 die Tyroler 

aus Böhmen, ftatt aus Bayern, nachdem Oefterreich die Ausfuhr aus Böhmen 

verboten und Bayern retorquirt hatte. 

9 Repr6sentations contenants l’exposition raisonnee des faits relatifs 

& la libert6 du commerce des grains, 1769, p. 16. Aber ſchon W. 8. A 

compendious or briefe examination of certayne ordinary complaints of 

divers of our countrymen in these our days, (1581) fol. 27 erkannte jehr 

gut, daß freie Kornausfuhr ein Schugimittel gegen Hungersnoth ift. 

10 Bol. Scialoja Prinecipii dell’ economia sociale, 1840, p. 230 fi. 
Mehemet Ali veranftaltete 1833 ftarfe Ausfuhren von Getreide, objchon Aegypten 

jelbft eine Hungersnoth hatte. (Macgregor Comm, Statist. Il, p. 235.) 

11 Weßhalb in mittelalterlich vertheilten und bewirthichafteten Ländern unter 

übrigens gleichen Umftänden lieber auswärtiger, als einheimifcher Abjat des Ge— 
treides erfirebt wird, j. Eiſelen Volkswirthſchaft (1843), 8. 754 ff. Branden- 
burgifches ©. von 1563, daß vor Lichtmeß fein Bauer Korn ausführen jollte. 

12 In Frankreih zum Theil ſchon 1236, in England 1316. (Statist. 
Journ, 1846, p. 162.) Bayerifches Berbot der Bierbranerei 1517. (Mone 

Beitr. zur Gejchichte der Volkswirthſch, S. 47.) England verbot die Korn— 

deftillation u. A. 1795—97, 1800—02, 1808—11. Das deutſche Verbot 1847 

hatte nah Hildebrand Statiſt. Mitth. aus Kurheſſen, S. 141 ff. den Erfolg, 

daß der tägliche Durchſchnittsverbrauch an Roggen und Kartoffeln (auf Roggen: 

brot reducirt) in den letzten 2%, Monaten vorher 1.745 Pfd. Brot pro Kopf 

betrug, in den erften zwei Monaten nachher nur 1-25 Pfd. Uebrigens enthält 

3. B. die Schlempe des Kartoffelbranntweins gegen 5/2 des Heumerthes, welchen 
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die unmittelbar verfütterten Kartoffeln gehabt hätten. (Weckherlin.) Auch find 

viele fonft unbranchbaren Körner 2c. zur Brennerei noch jehr wohl zu brauden. 

Welchen großen Nugen die Branntweinbrennerei in Allgemeinen fiir die Volfs- 

ernährung hat, indem fie Kartoffeln zu Fleiſch umwandelt, j. Liebig Chem. 
Briefe I, S. 74. Engel Sädf. ftatift. Jahrb. I, S. 411 ff. Ueber die 

gleichfalls darin liegende Aſſecuranz: oben Bd. I, $. 232. 

13 Im mittlern Deutfchland ftieg 1816—17 der Kornpreis auf 4—500 Proc., 

Bier höchſtens auf 200, Branntwein auf 150 (Lotz.) In Preußen verminderte 

fi) 1846 ohne Verbot die Berzehrung von Kornbranntwein um 16, von Kar: 
toffelbranntmwein um 14 Proc. gegen 1844. Bon den zollvereinsländiichen Brannt- 
weinbrennereien gingen 1854 813 ein; es wurden 103872 Ed. Korn und 

2161855 Sch. Kartoffeln weniger verarbeitet, als 1853. 

14 Bell Inquiry into the policy and justice of the prohibition of the 

use of grains in tbe distilleries, 1808. Anderer Anfiht 3. Möfer Patr. 

Ph. I, ©. 304 ff. 

15 In England follte 1801 böchftens erlaubt fein, 4 Pfd. Kleie vom Buſhe! 

Korn ‚auszufieben; 1847 genoß ſelbſt die Königin bloß Mehl zweiter Klaffe. 

Bon Liebig Chemifche Br. II, ©. 164 ff. fehr empfohlen. Das Verbot (1800), 
friihes Brot vor 24 Stunden zu verkaufen, fol nach Tooke den Bedarf von 

2 Wochen pro Jahr erjpart haben. Theils wegen der größern Berdaulichkeit, 

theil$ wegen des geringern Appetitreizes von altem Brote. 
16 In Deutjchland begannen 1771 und 1816 die fehr hohen Preife faft 

überall am Tage der Ausfuhrfperre. In England fteigerte die Eperre 1789 

den Preis ganz plötzlich um 20 Proc. 

8. 158. 
Ein Staatsmann, welcher die Preife künftlich zu drüden jucht, 

jtatt das Verhältniß zwiſchen Bedarf und Vorrath günftiger zu 

geitalten, ift genau in demfelben Einne Duadjalber, wie ein Arzt, 
welcher beilfame kritiſche Ausfcheidungen mit rober Gewalt zurüd: 

drängt: jo bei den Hämorrhoiden 3. B. die Blutergüffe, beim Bo: 

dagra die Gichtknoten ꝛc. Insgemein wird felbft der nächfte Zweck, 
Erniedrigung der Preife, durch ſolche Maßregeln vollitändig ver: 
fehlt. Am grelliten beim jog. Marimum. Gebt die Regierung 

vorfichtshalber diejen Preis höher an, ala der laufende Markt: 

preis: So pflegt der lektere fofort bis zur Gränze des Erlaubten 

emporzufchnellen. Sft aber das Marimum darauf berechnet, die 

Preife ſchon jetzt herabzudrüden, jo halten fich alle Kornbefiger 
möglichit vom Markte zurüd. Nun werden neue Gejege nöthia, 

daß Niemand Vorrath halten darf 2c., und ein Schreckensſyſtem 
von Inquiſitionen und Strafen, um fie vurdzuführen. Gleichwohl 
ift man doch zulegt außer Stande, der vielen Privaten, die nur 
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ihr Eigenthum Schügen wollen, Herr zu werden. Die Märkte bleiben 

leer. ! Die meijten Korngefchäfte werden heimlich abgeſchloſſen, zu 

dem höhern natürlichen Preiſe, welcher nun aber noch durch die 
Aljecuranzprämie für den Fall der Entvedung und Beitrafung ge: 
fteigert wird. ? — Ebenſo gewiß verfehlen ihren nähern und fernern 
Zwed alle übrigen Bolizeimaßregeln, welche den Kornhandel nicht 
durch Concurrenz, jondern durch Feflelung in die Schranken von 
$. 154 zu bannen ſuchen. Beſchränkt man die Zahl der Korn: 

händler, jo macht man das Geſchäft immer monopolähnlicher. Ye 

unfreier ein Marktplatz, deſto mehr wird er von den Landleuten, 

wenn diefe wählen fünnen, gemieven. Verbietet man, dag zu 

Markte geführte Korn unverfauft wieder zurücdzunehmen, jo zwingt 

man die Verfäufer, jeden Markt lieber zu kärglich, als zu reichlich 
zu befahren. Dürfen fie während des Marktes von ihrer anfäng: 

lihen Preisforderung wohl ablafjen, aber nicht aufjchlagen, jo 

müſſen fie im Zweifel lieber zu hoch, als zu niedrig beginnen. ? 
Weit entfernt den Kornhandel in theuerer Zeit zu beläftigen, 

jollte ihn der Staat gerade dann auf das Gorgfältigite beſchützen. 

Hiermit ift es durchaus vereinbar, wenn alle die Bolizeianftalten, 

welche ver gefliffentlichen Herbeiführung von Srrthumspreijen beim 

Lebensmittelverfehr fteuern ſollen, jetzt beſonders Fräftig gehandhabt 

werden. (Bd. I, $. 113.) ! 
Das halbofficielle Depotjyftem fucht zugleich und un: 

mittelbar die Vorräthe und Preiſe günftiger zu gejtalten. Man 

verpflichtet Gutsherren, Bauern, Brenner 2c. zur Haltung gewifjer 

Vorräthe, die alsdann im Nothfalle zu gewiljen Preiſen vom Staate 
fünnen requirirt werden.5 Leider iſt ein Gejeß, daß die Land: 

leute vielleicht 100000 Scheffel immer vorräthig haben jollen, eben: 

jo läjtig, als wenn ihnen eine Gelverjparniß von etlichen hundert: 

taujend Thalern ohne Zinjen befohlen würde. Ja, noch läjtiger, 
wegen der großen Aufbewahrungskoften des Getreives. Hat man 

deßhalb Feine ganz tyranniſche Controle, wie in einer belagerten 
Stadt, Jo werden die Meilten das Geſetz umgeben. Tritt alsdann 

Theuerung ein, jo findet der Staat zwar reiche Gelegenheit zu 

Strafen 2c., aber die Vorräthe, auf die er gerechnet, erijtiren gar 
nicht. Der freie Privathandel hat neben einem jolden Syſteme 

natürli verkümmern müſſen. Warum follen aud die Grund: 
bejiger allein die Laft der Theuerung tragen? 6 
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I Hat ja die Noth oder Augft einen Kornbefiser zum öffentlichen Verkaufe 

gezwungen, jo profitiren gewöhnlich die reichen Käufer weit mehr von der un- 

verhofften Wohlfeilheit, als die armen. Vgl. das Beifpiel des Commodus 
(Lamprid. V. Comm. 14), Julians in Antiodhia: Gibbon History of the 

Roman Emp,, Ch. 24. Socrat, Hist: eccl. II. Amm. Marc. XXII, 14. 

2 Beifjpiele bei Fabroni Dei provedimenti annonari, p. 24 ff. Das merf- 
wiirdigfte der franzöfifhen Schredenszeit: Thiers Hist. de la r6volution Fr. V, 

Ch. 3. 6. VII, Ch. 1. Revolutionärer VBorfchlag zu einem Marimum für Brot 

und Wein von Eberlin v. Günzburg: vgl. Hagen Geſch. der Neformationg- 
zeit II, ©. 336. 

3 Daß 1817 der Scheffel in Berlin, Magdeburg, Halle 3 Thlr. koſtete, 
in Bamberg faft 6 Thlr., erflärt Log Handbuch II, ©. 336 vornehmlich aus 
der minder ängftlichen Polizeiintervention in Norddeutſchland. 

4 So die Auffiht über Maß und Gewicht auf den Korumärkten, iiber die 

Nedlichfeit der Miller x. Die Berfuchung ift hier in theuerer Zeit befonders 

groß. Bemühungen der Kornhändler, höhere Kaufpreife anzugeben, al3 wirk: 

lich gezahlt worden find, den Producenten mehr zu bieten, als diefe fordern ꝛc., 

mögen ftetS als Wucher geftraft werden. In England verhieß der Staat 1764 

eine Prämie von 100 Pfd. St. für den Nachweis einer unlawful combination 
in tlıe sale of provisions of any kind. 

5 Etwas der Art hatte ſchon Kurf. Auguft von Sachſen erfirebt: Falke 

a. a. O., ©. 285 fi. DOefterreihifche Contributions- Schüttböden feit 1779, 

welche binnen 3 Jahren den Jahresſaatbedarf als eifernen Beftand enthalten 

jollten; 1793 ſehr gemildert, 1799 für kornarme Gegenden mit einer Geld— 
abgabe vertaufcht, wofiir dann im wohlfeiler Zeit Borräthe gekauft werden 

jollten. Seit 1848 abgefhafft. (Stubenrauch Handbud Il, S. 203 fi.) Aehu- 

lich die fpanifchen Positos, gegen Schluß des 18. Jahrh. in mehr als 5000 

Gemeinden, Preufifche Ajfervationsanftalt in Hildeshein 1803: vgl. Crome 

Ueb. Aderbau, Getreidvehandel, Kornfperren und Landmagazine, 1808. Gr. 
Soden Die annonarifche Geſetzgebung (1828) empfiehlt begeiftert ſolche „idealiſche 
Kornmagazine,“ 

6 Anders in foldhen Ländern, wo die Gutsherren entweder die Staats— 

gemwalt in ihrer Hand haben, oder dod) eine ftrenge Vormundſchaft gegen die 
Mehrzahl des Volkes, zumal auf dem platten Sande, ausüben. So in Efih- ü 

laud 1763, nachdem 1762 der Kornhandel übrigens freigegeben war. (Albaunı 
Ueber Ejthlands freien Getreivehandel, 1772, ©. 34. 42.) Aehnlih in Med- 

lenburg 1800, wo nur die ftarfe, fir die Gutsherren fehr gewinnreiche Aus- 

fuhr die Theuerung bewirkt und die fogenannte Butterrevolution hervorgerufen 
hatte. (Bol Medi. Geſch. II, S. 333 fg.) 

Internationale Befhligung des Kornbaues. 

$. 159, 
Zu den beliebteften Maßregeln, melde das Auffteigen des 

Volkes von einer mittlern Kulturftufe zu den höheren und höchjten 
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fördern follen, gehört befanntlih die Unterftüßung der Ge: 

werbtreibenden gegen auswärtige Concurrenz. Aljo 

Verbot over Zollbelaftung der Fabrikateneinfuhr, ſowie der Ausfuhr 

von Robftoffen; ! dagegen Prämien oder mwenigftens Zolljreiheit für 

die Fabrifatenausfuhr, jowie für die Einfuhr von NRobhjtoffen. 

Zwar die einfichtigiten Vertheidiger folder Echußpolitif verfennen 

nicht, daß dem Volksvermögen dadurd zunächſt Opfer aufgelegt 
werden. Die Conjumenten ſehen ſich gezwungen, ihr Bebürfniß 
theuerer oder ſchlechter im Inlande zu befriedigen, al3 auf dem 
Wege der internationalen Arbeitstheilung. Und doch gewinnen die 

Producenten, jo lange fie eben jchußbedürftig find, keineswegs fo 

viel, wie jene verloren haben. Durd die Umleitung der Bro: 
ductivfräfte aus den nichtbegünftigten in die begünftigten PBroduc- 
tionszweige? muß die ganze Volkswirthſchaft zunächit diejenigen 
Leiftungen, worin fie dem Auslande gewachjen, ja überlegen ift, 
einjchränfen, und dafür diejenigen erweitern, worin fie dem Aus: 

lande nachjteht. — Wan behauptet aber, daß ſich der Gewerbfleiß 

noch unentwidelter Völker im Kampfe mit den großen Prioritäts— 
vortheilen der ſchon entwicelten jehwerlich pflanzen laſſe, wofern 
ihm nicht, wenigitens bis zur Fejtwurzelung, ein genügender Abjat 
garantirt werde.“ So fünne denn bei einem zweckmäßig geleiteten 
Schutzſyſteme das augenblidlihe Opfer der Volkswirtbichaft die Be: 

deutung von Erziehungskoften haben, mwodurd fürs ganze Leben 

gewinnreiche Kräfte und Verhältniſſe geichaffen werden. Am meijten 

jcheint ein vorübergehender, fich jelbjt mit der Zeit wieder entbehr: 
lid machender Gewerbejhug da angezeigt, wo von den drei großen 

Factoren jeder Production (Natur, Arbeit und Kapital) zivei reich: 
lih vorhanden find, aber in Ermangelung des dritten, welcher 

ji wegen der übermächtigen ausländifchen Concurrenz gar nicht 
bilden kann, müßig liegen. Eine wirklide Blüthe der ganzen 

Bolkswirthichaft ift nicht denkbar ohne blühendes Gewerbe: und 

Städtewefen ($. 21 fg.) Sollte deßhalb eine blühende Induſtrie 
nur dadurd zu erlangen oder doch jehr zu bejchleunigen fein, 

daß der im Mittelalter jedes Volkes fo einfeitig überwiegende 
Arbeitskräfte jener abzugeben, jo wäre dieß nicht allein für 

Landbau genöthigt würde, einen Theil feiner Kapital» und 
das Ganze, fondern mittelbar auch für ihn ſelbſt nachhaltige 
Wohlthat.“ 
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1 Im Mittelalter war die Kornausfuhr felbft nad) guten Ernten regel- 
mäßig verboten. Hatte dieß zunächſt wohl den Zwed, die Kornpreife zu er- 
niedrigen, jo fonnte der einzige dauernde Erfolg doch nur der fein, daß die 

verringerte Nachfrage auch ein verringertes Angebot, ein Sinfen alfo der Korn- 
production bewirkte. Hierdurch wurden Kapitalien und Arbeiter, die ſich ohne 

Zwang mit dem Aderbau befchäftigt hätten, zur Aufjuhung anderweitiger An- 

lagspläte, namentlih im ©ewerbfleiße, genöthigt. Vgl. v. Schröder F. 
Schatz- und Rentlamnier, S. 307 ff. Freilich ift gerade dieß Mittel, den 

Gewerbjleiß Fünftlih zu heben, ein beſonders unglüdliches, weil e8 die Haupt- 
verbindung roher Völker mit dem (fie belehrenden!) Auslande abbricht. Auch 

wird die Aſſecuranz gegen Hungersnoth dadurd jehr verfchlehtert: in Ländern 

mit einem ftehenden Berbote der Kornausfuhr find zwei oder mehr gute Ernten 

hintereinander, weil fie den Landwirth gänzlich entmuthigen, faft fihere Vor: 
boten der Theuerung. (Macculloch.) 

2 Ein „gleihmäßiger Zollſchutz zc. für alle Productiongzweige” ift unge 

reimt: die Bevorzugung des einen fegt nothwendig eine entſprechende Benach— 

theiligung anderer voraus. Wollte man fich dagegen auf das preußijche und 
(bis 1849) englijche Zollfyften berufen, jo vergißt man, daß factijch in dem 

fornausführenden Preußen der Korneinfuhrzoll für gewöhnlich null ift, cbenjo 

in England der Einfuhrzoll auf die meiften Fabrifate, die doch Niemand ein- 
führen würde. Vgl. auch Bd. I, $. 200. - 

3 Mo die Unternehmer noch ängſtlich find, und über feine großen Kapi- 
talien verfügen, (beides Mängel, die fih erft auf höherer Wirthſchaftsſtufe ver- 

lieren!) da werden oft auch die hoffnungspollften Gejchäfte unterbleiben, wenn 

feine jolde Garantie fie ermuthigt. So fünnte ein Land durch feine bloße 

Pofteriorität verurtheilt fein, mit Ausnahme weniger groben Induſtriezweige, 

ewig nur NRohproducent zu bleiben: es wäre gleichfam das platte Land, feine 

vorangeeilten Nebenbuhler die Fabrik- und Handelsftädte. 

4 Ausführlich hierüber im dritten Bande. Borläufig vgl. Roſcher Re 

cenfion des Liſt'ſchen Syftems in den Göttinger gelehrten Anzeigen, 1842, 

Kr. 118 fi. Grundriß der Staatswirthfchaft, 1843, ©. 62 fi. Ueber Korn: 
handel und Theuerungspolitif, 1852, ©. 133 ff. 

8. 160. 
Bei allen hochkultivirten Völkern find mande Zweige des 

Aderbaues ebenfo wenig im Stande, die freie Concurrenz ver 
minder entwidelten auszuhalten, wie bei den leßteren die meijten 

Zweige des Gewerbfleißes die freie Concurrenz jener. Cine hohe 

Grundrente ift volkswirtbichaftlih ein Eymptom, privatwirtbichaftlich 

zugleich eine Urſache, daß alle viejen.gen Aderbauzweige unzeit: 
gemäß find, welche einer großen Bodenfläche bevürfen, ganz be: 
jonders wenn ihre Producte zugleih einen ſehr weiten Transport 
vertragen. Einigermaßen gehört aber aud der Kornbau mit zu 
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diejer Klaſſe. Für ven Privatwirth läßt fih die Unvortheilhaftig- 
feit einer ſolchen Production freilich aufmwiegen, felbft überwiegen: 
durch Verhinderung des ausländifchen Mitbewerbes, pofitive Staat3- 
prämien 2c. Aber dieß läuft doch immer nur darauf hinaus, daß 
Andere den DVerluft übernehmen: die einheimifhen Conjumenten 

oder die Steuerpflichtigen ꝛc. Es fragt fih nun, ob die volfspäda- 

gogiſchen und volksdiätetiſchen Vortheile, die ($. 159) am Echluffe 

des Mittelalter von rechtzeitigem und wohleingerichtetem Induſtrie— 
Ihuße erwartet werben können, auf höchſter Kulturftufe aud 
dem Aderbaufhuge nachzurühmen find. !23 

1 Die engliſche Gefetgebung hat ſchon im 15. Jahrh. verfucht, einen 
wie fie glaubte, Normalpreis des Getreides Fünftlih zu fihern: wenn der 

D. Weizen auf 61/5 Schill. gefunfen war, follte die friiher verboten geweſene 
Ausfuhr geftattet (1436), Hingegen die Einfuhr verboten fein. (1463.) Im 

16. und 17. Zahrh. wiederholte Veränderungen des geſetzlichen Normalpreifes, 

bald nur gemäß den veränderten Münz- und Geldwerthverhältnifien, bald aber 

aud), weil fih die Anfiht des Etaates von der wünſchenswerthen Höhe des 

Kornpreifes änderte. So z. B. erlaubt das Gefeg von 1670 die Ausfuhr gegen 

Zoll beim Preife von 531/;, Ed. oder darunter; die Einfuhr war bei einem 
fo niedrigen Preife verboten, beim Preife von 80 Sch. oder mehr ganz frei, 

unter 80 Sch. mit einem Zolle von 8 Sch. belaftet. Wilhelm III. fchaffte die 

Ausfuhrzöfle ganz ab, und führte ftatt deſſen Ausfuhrprämien (5 Ed. pro Q. 
Weizen) ein, jobald der Preis nicht über 48 Edilling ſtände. Bon 1740 

bis 1751 ift an Ausfuhrprämien die Summe von 1515000 Pfd. Et. bezahlt 
worden. Vgl. Johnson On corn-laws: Works ed. 1823, X, p. 402 ff. 

Das G. von 1773 erniedrigte den Normalpreis, wobei die Ausfuhrprämien weg— 

fallen und der Einfuhrzoll nur 1/, Sch. betragen follte, auf 44 Sch. Das ©. 
erlaubt die Einfuhr 

d t einem 
zu einem bloß „nos legt einen verbotähnlihen bergelt bagegen Dei, cum 

Stande des Preifes zwiſchen 
inell olle (!/ U (24'/,, fpäter 232 

* — — — J er le au der Ober⸗ er Untergränge 

Preiie von 

1791 54 Sch. 50 Sch. 21, Sch. 

1804 66 „ 63 u Mg 

1822 85 m 70 „ (Einfuhrverbot). Bliding scale, vgl. 

— — — $. 163. 
1842 73 m 31 „ 

Inzwiſchen waren 1814 zwar die Ausfuhrprämien abgefhafft, aber die Aus— 

fuhr bei jedem Preife geftattet, die Einfuhr hingegen (feit 1815) erſt beim Preife 

von 80 Sch. Wenn fomit daS landed interest (in England, beim Vorherrſchen 

der großen Gutswirthſchaft, entſchieden ariftofratifch!) ſchon feit 1828 Gon- 

ceffionen gemacht hatte, brachte das monied interest dod) erft 1838 die Anti- 

cornlawleague zu Stande, (Handelskrifen von 1836 und 1839!) hauptſächlich 

Roſcher, Syſtem der Volkswirthſchaft. II. 33 
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unter Leitung von R. Cobden und literariſch vertreten durch die Zeitfchriften 

Anti-bread-tax-cirenlar und league. ®gl. Bastiat Cobden et la ligue, 1845. 

Die Bewegung wurde fehr verſchärft durch die Kartoffelfrankheit von 1845, die 

Getreidemißernte von 1846. Daher Peel das Geſetz von 1842, welches den 

Kornſchutz hauptfählih nur gegenüber den englifhen Kolonien fallen ließ, 

nicht lange feſthalten konnte. Am 26. Juni 1846 beſtimmt, daß vom 1. Febr. 

1849 an nur 1 Chill. pro Q. Weizen erhoben werden foll; bis dahin ein 

Uebergangszuftand mit höchſtens 10 Ed. Tod) wurde wegen der Theuerung 

von 1846—47 ein höherer Zoll als 1 Sch. nur vom 1. März 1848 bis 1. Febr. 

1849 erhoben. Der mittlere Zahrespreis des Q. Weizen war 181630 durch⸗ 

ſchnittlich 66 Sch. 7 P. gewefen, 1851—1840 56 Ed. 10 P., 1841—48 

56 Sch. 1 P., 1849—57 54 Sc. 4 P., 1859-63 zwiſchen 44 Sch. I P. und 

55 Sch. 5 P. In der Zeit von 1854—1863 ift fiir 250-2 Mill. Pf. St. Korn 

eingeführt worden. Obſchon Peel 1842 gemeint hatte, daß nur ein Preis von 

56 Sch. dem britifchen Landbau genügen könnte, jo haben doch gerade feit 

1848 die unzweifelhafteften Fortfchritte ftattgefunden, Der mittlere Ertrag des 

Acre Weizen flieg von 35-06 (1815-45) auf 45-7 (1846—55). Bgl. Tooke 

Hist. of prices V, p. 127 fi. Athenaeum 15. Oct. 1864. 

2 In Frankreich ift der Getreidebau erft feit 1819 durch Zölle beſchützt. 

Man wollte damals auf jede Art eine Landariftolratie gründen, Nad) dem ©. 

vom 15. April 1832 zerfiel die Gränge in vier Gruppen von Departements: 

1) die am Mittell. Meere; 2) die an die Schweiz, Stalien, Epanien an- 
ftoßenden und die am atlantifchen Meere bis zur Gironde; 3) die am Ahein, 

Kanal bis Calvados und atlantifhen M. von der Gironde bis zur Loiremün— 

dung; 4) die an der norböftlichen Land-, ſowie nordweftlichen Seegränze. Für 
jede Gruppe gewiffe Marktpläte vorgefchrieben zur Ausmittelung des Preiſes. 

Der vom Staate gewünſchte Normalpreis, um den fid der Zoll mit Steigen 
oder Fallen bewegte, war in jeder folgenden Gruppe um 2 Fr. pro Heft. Weizen 

tiefer angenonmen, als in der vorhergehenden. Stand der Marktpreis in der 
erften Gruppe auf 26 Fr. oder mehr, fo betrug der Zoll nur Fr.; fant 

jener um 1 Fr., fo flieg der Zoll um ebenfo viel; ging der Preis unter 23 Fr. 
herab, fo trat jedem Fr. Preisabſchlag ein Zollaufichlag von 11/, Fr. gegen- 

iiber. Beim Steigen der Preife liber die Normalhöhe war die Ausfuhr mit 
einem Bolle von je 2 Fr. für 1 Fr. Preisaufſchlag beſchwert. Das ganze 

Syſtem aufgehoben am 15. Juni 1861, nachdem man ſchon 1853 die Ecala 
einmal fuspendirt hatte. — Portugieſiſches ©, vom 14. Sept. 1837, welches 
die Kornzufuhr, außer in Mißjahren, verbietet. Die Niederlande führten 
1823 im Intereſſe des belgifchen Aderbaues einen Kornzoll ein, der eben darum 

nad der Lostrennung Belgiens aufgehoben, aber doch 1835 bis 1860 gegen 

den Proteft der Amfterdamer Kaufleute wieder hergeftellt wurde, Dagegen können 

die Korneinfuhrzölle von Defterreich (1853 für den Etr. Weizen und Kernen 

20 fr., Mais, Roggen und Hülfenfrüchte 15 kr., Gerfte und Hafer 10 Er.) und 

dem Zollverein (für den preuß. Sch. Mehlfrüchte 5 Egr., an der ſächſiſch— 
böhmifchen Gränze noch weniger) faum als Schutzölle betrachtet werden. 

3 Der hohe englifhe Zoll auf fremde Rohwolle feit 1819 (1/, Sch. pro 
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Pfund) wurde 1824 auf 1 Penny herabgefegt, 1845 ganz aufgehoben. Auch 

die Zölle von Iebenden Thieren, Fleiſch, Häuten am 26. Juni 1846 abgeſchafft, 

während die von Butter (5 Ed. pro Etr.), Käfe (2 Ed), Talg (11/, Sch.), 

Holz blicben. Frankreich Tegte 1820 einen Zoll von mindeftens 33 Proc. des 
Werthes auf fremde Schafwolle, 1834 bis 20 Proc. ermäßigt. Der hohe Vieh- 
zoll (50 SFr. pro Ochſen, 25 Fr. pro Kuh ꝛc.) 1853 proviforifch fat ganz be 

feitigt. (3 Fr. pro Ochſen.) Früher Bugeauds Wort: que l’invasion des Co- 
sıques serait un moindre mal, que linvasion du b£tail &tranger. 

g. 161. 
A. Oekonomiſch. Jede rechte Erziehungsmaßregel beruhet 

auf dem Streben, mit der Zeit ihren Zögling felbftändig zu machen, 
Erreicht fie dieß nie, fo muß entweder fie ſelbſt unzwedmäßig ge- 
wejen jein, oder ihr Zögling jeder höhern Erziehung unwürdig. 

Nun iſt aber nicht anzunehmen, daß ein Aderbaufhuß, den man 

wegen hoher Grundrente 2c. eingeführt hat, ohne völligen Princip- 
wechiel jemals gemilvert oder aufgehoben werben könnte. Im Ge: 
gentheil, er muß fteigen mit jedem Wachsthume der Bevölkerung 

und Eonfumtion, meil in demjelben Grade au die Schwierigkeit 
wächſt, auf eigenem Boden die erforderliche Menge von Robpro: 
ducten zu erzielen. ! Während nah $. 19 der Gewerbeſchutz den— 
jenigen Zweig der Volkswirthſchaft begünftigt, welcher auf die Dauer 
des ſtärkſten Wachsthums fähig ift, verhält fich beim Ackerbauſchutze 
die Sache umgekehrt. ? Dort können, bei paſſender Leitung, eine 
Menge von inbuftrielen Talenten, Mußeftunden, felbft von Natur: 

fräften, die bisher fchlummerten, aufgewedt werden; bier ift das 
Alles überflüflig, faum möglich. Denn der hohe Preis der Grund: 

ftüde, welcher bei jedem hochkultivirten Wolfe Regel ift, verbietet 
ohnehin ſchon dag müßige Liegenbleiben verjelben auf das Wirk: 

ſamſte. Auch fehlt es hier, bei dichtgevrängter und hochgebilveter 
Bevölkerung ohnedieß nicht an der Rührigfeit, welche jedes Hülfs— 
mittel, jede Einnahmsquelle zu benugen ftrebt. Den eigentlichen 
Landwirthen als folden, 3. B. den Pächtern, nützt ein Kornſchutz— 
zoll bloß vorübergehend; nachhaltig nur den Grundeigenthümern - 
durch Steigerung der Rente. 34 

1 Denkbar ift eg wohl, daß die fortwährend nöthige Productiongerweiterung 

durch gefteigerte Güte der landwirthſchaftlichen Technik beichafit würde; allein 
für folche geiftigen Fortfchritte pflegt der Ausſchluß fremder Concurrenz doch ein 

fehr übler Sporn zu fein. Gewöhnlich aljo wird man in Folge der erfünftelten 
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Sicherheit nur eben mehr Kapital auf den Boden verwenden und damit den 
Landbau immer noch ſchutzbedürftiger machen. 

2 Bgl. Ricardo Principles, Ch. 22. Nah J. St. Mill haben die Korn» 
zöle die Wirkung, die Grundrente zu erhöhen, aber den ftationären Zuftand 
der Vollswirthſchaſt, ohne welchen doch auch die Rente geftiegen fein würde, früher 

eintreten zu laffen. (Principles V, 4, $. 5.) 

3 Hat ein Volk die Gränze erreicht, wo jede,Kapitalvermehrung im Ader? 
bau relativ einen bedeutend geringern Ertrag liefert, fo ift die Gewerbepro- 
duction für fremde Aderbauländer, die gleihfam das Territorium jenes durch 

ihre fruchtbareren, minder ausgebeuteten Grundſtücke vergrößern, unftreitig die 
bequenfte Art noch ferner zu wachſen. Dieſer Weg nun wird durd Korn» 

einfuhrzölle verengt, durch Einfuhrverbote ganz abgefchnitten. 

4 Ta Malthus, objchon im Allgemeinen freetrader, doch in fo vielen 
Ctiiden gegen das 18. Jahrh. reagirt, jo mußte ihn feine Anficht von der be- 

fonders großen Productivität der Landbaufapitalien und der hierauf beruhenden 
Grundrente leicht zur Vertheidigung der engliſchen Korngefege führen. (Obser- 
vations on tlıe effects of the cornlaws, 1815. The grounds of an opinion 

on the policy of restrieting the importation of foreign corn, 1815. Auch 

die 1817 erfchienenen Additions zum Essay on the principle of population, 

B. III, Ch. 8. 12. Principles of polit. economy, p. 217 ff.) Bgl. dagegen 

Bd. 1, 88. 66. 159. Rofcher Kornhandel, S. 139 ff. — Andererfeit3 hat 
F. Lift, der bedeutendfte Echutzolltheoretifer des 19. Jahrh., den englifchen 
Korngefegen nachgefagt, daß fie ganz ähnlih, nur etwas langfamer wirkten, 
als das Napoleonijche Kontinentalfyftem. Die einzige vernünftige Hebung des 
Aderbaues erfolge durch vermehrte Nachfrage von Eeiten der Induſtrie. (Syſtem 
der polit. Def. I, ©. 505.) 

8. 162. 

B. Politiſch. Setzt jede geſunde Neife des Volkes ein 
gewiſſes Gleichgewicht zwifchen Stadt und Land, Gemerbfleiß und 

Aderbau voraus, jo muß es Bedenken erregen, wenn auf den 

höheren Kulturftufen vie* Nelativbeveutung ver letzterwähnten Ele: 

mente gewöhnlich eine abnehmende ift. ! Einigermaßen freilich wirkt 

ſchon die Natur felbft dem entgegen. Wie viele reichgewordene 

Handels» und- Gewerbemänner lieben es, fich endlich mit Grund» 

befig anzufaufen! So ift auch fehr vielen Fabrikarbeitern nichts 

erwünfchter, als ver Befig eines Stüdchens Land neben ihrem Ge- 

werbe. Hierzu fommt nun das Steigen der Grumdrente, die zwar 

regelmäßig auf jeder höhern Kulturftufe eine immer Heinere Quote 

des Rohertrages vom Aderbau und mehr noch des gefammten Volks— 

einfommens bildet, aber doch abjolut immer höher wird. Ob es 

dann im wahren Intereſſe des Grundeigenthümerftandes liegt, den 

natürlichen Tribut, der ihm in Form der Grundrente bezahlt wird, 
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fünftlih, ja zwangsweife dur einen allgemeinen Aderbaufhuß zu 
verdoppeln ?? Bartielle Schugmaßregeln für einzelne Aderbauzmweige 
haben ohnedieß, bei der Unvermehrbarkeit ver Grundftücde im Lande, 

gar nicht den Erfolg, die Gefammtheit des Aderbaues zu vergrößern, 

fondern nur den einen Zweig auf Koften des andern. Eie ver: 
loden die Landmwirthichaft namentlich dazu, die für die inneren 

Ninge des Thünenjchen Etaates geeigneten Productionen mit jolchen 
zu vertaufchen, die naturgemäß nur den äußeren Ningen angehören. 

Der Berluft alfo der Confumenten ($. 159) Schlägt nicht zum Ge: 
winne, jondern nur zur Umgeftaltung der Landwirtbichaft aus!? — 

Doch könnte gerade hierin ein biätetifcher Vortheil liegen. Wie in 
der nächiten Umgebung einer großen Stadt, jo hat überhaupt die 

Landwirthſchaft der höchſten Kulturftufen eine entjchievdene Vorliebe 
für folde Zweige, die faſt ausſchließlich Kapital (Viehzucht), oder 
fajt ausschließlich Arbeit (Spatenbau), erheiſchen; fie vernachläffigt 
hingegen folche, die Kapital und Arbeit mehr gleihmäßig vereinigen 

(Kornbau). Offenbar eine Richtung, melde mit der größten Ge: 
fahr ver freien und hochgebilveten Völker, nämlich dem Schwinden 
des Mittelftandes, als Symptom und Urſache im engften Zufammen: 

bange fteht. (Vgl. Bd. I, $. 201.) Mit der Viehzucht werden fic) 
vorzugsweije die Fapitalreichen großen Landwirthe, mit der Spaten— 

kultur (Sartoffelbau) die Eleinen Barcelliften bejehäftigen. Hier fcheint 
e3, fünnten Getreidezölle zur Aufrechthaltung des mittlern Bauern: 
ftandes beitragen. Leider ijt das Mittel fein unfehlbares, fünnte für 

die Landleute den gewünfchten Erfolg nicht haben, während e3 unter 

den übrigen Volksklaſſen das befürchtete Uebel gewiß verftärfen würbe.? 

— Wenn ſchließlich jelbjt Ad. Emith von der Regel der Handelsfrei— 
beit infofern Ausnahmen zugejteht, als die politifche Eicherheit des 
Volkes fie fordert, jo läßt fich nicht verfennen, daß ein ausreichender 
Kornbau zu den wejentlichiten Bedingungen der Staatsficherheit gehört. 

Bei regelmäßigem Verkehr zwifchen einem Aderbau- und einem In— 
duftrievolfe iſt das legte allerdings abhängiger vom erjten, als ums 
gekehrt: jenes hätte von einer Unterbrechung des Handels nur etwa 
bedeutende Störungen der gewohnten Einfommensvertheilung im In— 

nern zu fürchten, ebenfo daß e3 gewilje Annehmlichkeiten eine Zeit— 
lang theuerer und fchlechter bezöge; aber dieſes Tiefe Hungersgefahr. 4 

Was follte aus England werden, wenn jemals eine zweite Continental: 
Iperre einträte, wenn der Staat zugleich mit Amerika in Krieg ver: 
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widelt wäre, vielleicht eine Niederlage zur Eee erlitten hätte?!5 Wie 
wenig übrigens darum etwa in England eine nachhaltige Wiederher— 
ftelung der Korngefege erwartet werden kann, ift am Elarften ein: 
leuchtend, wenn man die Bedingungen einer ſolchen Maßregel ſcharf 
formulirt. Sie würde vorausfegen, daß fich ein Volk mit feiner Popu— 
lationsvermehrung freiwillig innerhalb der Gränzen hielte, wo die Er: 
nährung durch den heimischen Boden noch völlig gefichert ift. Auch ift 

gerade bei regelmäßiger Zufuhr von Getreide, woneben ſich die ein— 
beimifhe Landwirtbichaft hauptfählid auf Viehzucht wirft, eine 
ſolche Echonung, ja (pleohome!) Vermehrung der pflanzennährenden 

Bodenbeftandtheile möglih, daß man im Falle ver Noth auf diejer 

Grundlage den Kornbau faft beliebig fteigern Fünnte, Nur müßten 
natürlich die Magazinvorrätbe ſtark genug fein, um die Uebergangs— 
zeit aushalten zu Lafjen. ® 

1 Oben 8. 21; vgl. aber ſchon Aristot. Polit. IV, 6. 
2 Mageres Vieh ift offenbar für den Maftwirth ein NRohftoff, den er ver- 

edeln foll; ebenjo Leinfamen für den Flachsbauern, Oelkuchen für jeden Vieh— 
halter, Knochenmehl und Guano für jeden Landwirt überhaupt. Biel eher 
läge e8 im Intereſſe des ausführenden Landes, einen ſolchen Handel zu er- 

fchweren, wie u. A. Bouffingauft Landwirthſchaft II, S. 98 fg. räth, die 

Ausfuhr von Diüngmitteln zu unterfagen. Bgl. Liebig Chemifche Briefe 1858, 
Nr. 47 fg. Wirklich ſcheint es weniger irrational, wenn ein Volt die Natur: 

gaben feines Landes fiir die eigene Berarbeitung ausſchließlich vorbehält, als 
wenn es fi gegen die Benukung freinder Naturgaben abjperrt. Bgl. $. 42. 

3 Die künftlich erhöheten Kornpreife drüden, mindeftens in einer lang» 

wierigen Uebergangszeit, fehr hart auf den Arbeitslohn; und ift endlich die Ab- 

mwälzung auf den Kapitalzins erfolgt, jo erſchwert wieder jede Erniedrigung des 
Zinsfußes die Concurrenz der Heinen Unternehmer mit den großen. 

4 Bon Malthus in den obenerwähnten Schriften ftarf betont, daß der 

Berkehr zwiſchen Mächten, die oft mit einander Krieg führen, die jeden Augen— 

blid den Handel jperren fünnen, doch in mancher Hinfiht anders beurtheilt 
werden muß, als zwijchen Provinzen deffelben Staates. Der Gewerbfleiß, der 

über die Bafis des einheimifchen Aderbaues hinausgewachſen ift, mag zunädjt 

wohl Reichthum und Volksmenge fteigern; doch wäre diefer Zuwachs durch Un— 
fiherheit der Kornverforgung zu theuer erfauft. (Bgl. auch Ganilh Theorie 

de l'E. polit., 1822, ll, p. 254.) Wenn M. noch weiter hinzufett: „durch 
ftärfere Schwankungen des Arbeitslohnes, größere Ungefundheit und Sitten- 

loſigkeit des Volkes, endlich die ftete Gefahr des Sinkens durch das Steigen 

der fremden Landbaunationen, die felbft Gewerbe treiben mwollen;“ fo ift der 

erfte diefer Bunkte durch die größere NRegelmäßigleit der Kornpreife in Korn- 
einfuhrländern ziemlich aufgewogen, der zweite überhaupt zweifelhaft, und 

vom dritten läßt fi fragen: foll man deßhalb jede Erweiterung meiden, um 
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nicht die Unannehmlichfeiten einer künftig denkbaren Wiederverengerung zu 
risfiren? 

5%. S. Mill findet es zwar lächerlich, das Zufammentreffen folcher Um: 
ftände fiir möglich zu Halten. (Principles V, Ch. 10, 1.) Wirklicher Ein: 
tritt foldher Gefahr in Griechenland: Demosth. adv. Dionysiod. p. 1285; in 
Stalien ſchon während des Bürgerfrieges nad) Neros Tode: Taeit. Hist. 1V, 52 

(ogl. Taeit. Ann. XII, 204), fodann nad) Claudian. De bello Gildon., mehr 

noch, als die Vandalen Nordafrika befegt hatten. Continentalfperre 8. Ottos II. 
gegen Venedig (983 n. Chr.) In den Niederlanden wilthete zu Karls V. Beit 
jedesmal Hungersnoth, wenn ein Streit mit Dänemark die Oftfee verfchloß. 
Aehnlich in Norwegen 1807 ff., als England die gewohnte Kornzufuhr aus 
Dänemark unterbrad,. Wie oft hat Mailand durch Kornfperre die Graubündner 
genöthigt, ihn zu Willen zu fein! Die Schweiz mußte gegen das revolutionäre 
Tranfreih dieſelben Prohibitinmaßregeln anordnen, wie Deutfchland zc., um 

nicht felber mit abgefperrt zu werden; vgl. auch fhon J. Müller Gefch. der 
Schweiz III, ©. 482. 

6». Thünen Iſolirter Staat III, 2, ©. 228 ff. . 

8. 163. 
As bloße Steuer betradhtet, verftößt der Korneinfuhrzoll 

gegen zwei Hauptgrundfäße jedes guten Steuerfyitems: einmal, weil 
er ein nothwendiges Lebensmittel vertheuert; dann auch, weil ein 

großer Theil des von den Conſumenten gebrachten Opfers nicht 
dem Fiscus, ſondern den Grundeigenthümern zufließt. Nur wenn 

der einheimiſche Landbau härter mit Steuern bejhwert ift, (nicht 
al3 der ausländijche, ! jondern) als die übrigen Zweige der ein- 
beimifchen Volkswirthichaft, jo bedarf es eines ausgleichenden Zolles 

auf freinde Landbauproducte. Er würde ſonſt zum großen Theil 
aufgegeben werben, das Volk bei freier Einfuhr jich die betreffen: 

den, im Inlande unmäßig Eoftbaren, Producte von Außen ber 
fommen lafjen und mit den minder bejteuerten, alſo günftiger zu 

producirenden bezahlen.? — Das ſog. Scalafyftem, welches ven 

Zoll beim Eteigen des Kornpreijes fallen, beim Fallen des Korn- 
preijes fteigen läßt,? um vie Preife gleihmäßiger zu machen und 
auf der Höhe des Normalpreifes einigermaßen zu firiren, hat diefen 

Zweck erfahrungsmäßig verfehlt. Jeder Kornimporteur hat nun ein 
doppeltes Intereſſe, feine Vorräthe erft nad ver höchſten Preis: 
fteigerung auf den Markt zu bringen: er gewinnt dann einmal am 

Preiſe, und außerdem noch am Zole. Wie jehr muß durch ein 
ſolches Abwarten der höchſten Preife die Gefahr des Kornhandels 
vergrößert werden; ebenfo die Schiffahrt in den nachtheiligſten 
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Wechſel von Ueberfpannung und Abjpannung verjeßt, je nachdem 

die Epeculanten bald plötzlich ungeheuere Frachtmittel gebrauchen, 
um die Niedrigfeit des Zolles raſch zu benugen, bald wieder mit 
den höheren Zöllen die tiefite Stile im Einfuhrhandel zurüdkehrt. * 
Diefer nothwendige Erfolg des Scalaſyſtems muß dann auch vie 

Staatzeinnahme vom Zoll ebenfo wohl verringern, als ſchwanken— 

der madhen.d Daher man e3 neuerdings, auch wo die Politik des 
Aderbaufchuges im Allgemeinen fortvauert, lieber mit dem Syſtem 

fejter Zölle vertaufcht hat. $ 

1 Iſt das Inland im Allgemeinen höher befteuert, als das Ausland, aber 

in allen Wirthſchaftszweigen gleihmäßig, fo kann dieß im internationalen Handel 

feine Störungen hervorbringen. Es ift dann ungefähr ebenfo, als. wenn die 

ganze Bolkswirthihaft unter einen ungünſtigen Klima litte, und trifft die Pro- 
ducte, womit das fremde Korn bezahlt werden foll, nicht weniger, als das 

einheimische Korn. 

2 Da in England die Kirhenzehnten ganz und die Armentaren größten« 
theil8 dem Aderbau zur Lat fallen, jo empfahl felbft M'Culloch einen mäßigen 

feften Kornzoll. (On taxation, 1845, p. 187 ff.) Früher hatten Sinclair 

und Ricardo auch die Ausfuhrprämien als bioße Rückzölle betrachtet. 
3 In England wurde die Scala befonders confequent 1828 (9. George IV, 

c. 60.) Hiernach war die Einfuhr jederzeit erlaubt, der Zoll beim Preife von 

66 Sch. pro Duarter Weizen 20%, Eh. Mit jedem Sch., um welden der 
Preis ſank, ftieg der Zoll um einen Ch. Stieg andererfeitS der Kornpreis, 

jo fiel der Zoll in einem fiärkern Verhältniſſe. Der holländifche Zoll von 1835 

betrug pro. Heftol, Weizen beim Preife von 9 fl. oder mehr — fl., über 
8 fl. — 1a fl., über T fe = 1 fl., über 6 fl. = 11/5 fl. u. ſ. w., bei 5 fl. 

und darunter = 3fl. Empfohlen ſchon dur‘ Beccaria E. P. II, 5, 58 ff. 

4 In England betrug der jährliche Durchſchnittspreis 1835 nur 39 Sch. 

4%. Und bei der erften Mißerute nachher, als der wöchentliche Mittelpreis im 

Auguft 77 Ed. erreiht hatte, der jehsmwüchentliche im September 73 Sch. 
2 P., wurde nicht früher Korn eingeführt, ehe nicht der Zoll, in Folge dieſes 

hohen Preifes, auf 1 Sch. geſunken war; dann aber in einer einzigen Woche 
1513113 DO. Andererjeit3 wurden 1842, als die Preije kurz vor einer reichen 

Ernte im vollen Sinken begriffen waren, defjenungeachtet große Maſſen Korn, 
die in den Häfen lagen, eingeführt, bloß um einem noch ftärkern Einten zu» 

vorzufommen. Vgl. Salomons Reflections on the operation of the present 
scale of duty on foreign corn. 

5 Die englifche Korneinfuhr betrug 1841 2300898 Q., 1842 2667944 Q., 
die Bolleinnahne 389000 Pfd. St. und 1112000 Pfd. St., weil im erften 

Jahre zu hohen, im letten zu niedrigen Preifen eingeführt wurde, 

6 In Holland 1847 ein fefter Zoll von 8 fl. pro Laft Weizen verordnet, 
in Belgien 1850 von 1 Fr. pro 100 Kilogr. 
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Dreizehntes Kapitel. 

Kapitalverſicherung, insbeſondere landwirthſchaftliche.* 

$. 164. 
Eingeleitet ift die heutige Brandverfiderung an fehr 

vielen Orten durd Errichtung jog. Domanial-:Brandgilden, welche 
das Landvolf auf den Kammergütern zu wechfeljeitiger Hülfe mit 
Dachſtroh, Spann: und Handdienften 2c. beim Wiederaufbau ver 
abgebrannten Häufer verpflichteten. Was dann noch fehlte, ward 

durch unentgeltliche Holzlieferung aus den Etaatsforften, durch 
Ertheilung obrigkeitlicher Brand:Bettelbriefe, Geftattung von Kirchen 
collecten 2c. ! beſchafft. Der nächſtfolgende Schritt war gewöhnlich 

die Errichtung einer Landes: Ajjecuranz, nur für Häufer, ? für 

diefe aber gerne mit Beitrittszwang. Man rechtfertigte folchen 
Zwang dur das Intereſſe des Staates an ununterbrochener Fort: 
zahlung der Hausſteuer 2c., ebenjo durch das Intereſſe der etwanigen 
Gutsherren oder Hppothefengläubiger.? Die Mobiliarverfiherung 

it im Ganzen jünger, jowohl um des Gegenjtandes willen, ver 

jpäter bedeutend wird, als auch wegen der viel größern Echwierig: 
feit in der Ausführung. * An Uebernahme auf den Staat, fowie 
an Zwang zum Beitritte ijt hier jelten gedacht worden, 

1 &o in Oeſterreich noch nach der Mitte des 18. Jahrh.: Schopf 2. W. 
des öft. Kaiferflaates I, ©. 175. In Kurſachſen Mandat vom 7. Dec. 1715; 
aber auch die Feuerkaſſe von 1729 follte, außer einigen Staats» und Kirchen— 
beiträgen, nur auf freiwillige, obſchon regelmäßige Collecten verwieſen fein, 

und es war denen, welche gar nichts gäben, nur angedrohet, daß auch fie in 
Brandfällen wenig oder gar nichts daraus erhalten würden. Wer maſſiv wie- 

deranfbauen wollte, hatte befonders viel zu erwarten. (Cod. August. Fortj. I, 

©. 538.) Die Statuten der Älteften deutjchen Landesbrandkaſſen beſtimmen ge- 
wöhnlich, daß in Zukunft keine Brandcollecten mehr geftattet werden follen. 

2 Das englijde Hand-in Hand-Fire-Office fir Häufer 1696 geftiftet, das 
Union-Fire-O, für Häufer und Mobilicn 1714: beides gegenfeitige Anftalten. 
Die Prämienanftalt Sun-F,-O. 1710. Frankenberg Europ. Herold (1705), I, 

©. 181 führt die Brandverfiherung noch als bejondere Merkwürdigkeit von 

England an. Doch läßt fih in der preußifhen Weichjelniederung die Brand» 

verfiherung für Gebäude, Vieh und Erntevorräthe bis 1623 zurückverfolgen. 
(Jacobi a. a. O., ©. 121.) Brandenburgische Feuerfaffe 1705, mit freien Zus 

tritt aller Häufer und feftem Verhältniß der Jahresbeiträge zum Verſicherungs— 

* Die allgemeine Lehre von der volkswirthſchaftlichen Bedeutung des Affe 
curanzweſens ſ. Bd. I, $. 237 ff. 
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Kapital. War ein Brand erfolgt, jo entfchädigte die Kaffe, foweit ihr Vorrath 
geftattete. (Miylius Corp. Const. March. V, 1, &, 174 fg) Schon 170% 

mußte verboten werden, gegen die Anftalt zu jprechen; daher ſpäter aufgehoben. 
Aehnlich ging es der erften württembergifchen Privat-F.V., 1754 nad gleichen 
Grundfägen errichtet, die noch 1768 beftand (Bergius Polizei» und Cameralmag. 

III, ©. 40 ff.), aber 1773 mit einer gegenfeitigen Landes-V. vertaufcht wurde. 

In Berlin gegenfeitige ®. 1718 (Bergius Gameraliftenbibliothef, &. 151), 
Dänemark 1731 (Thaarup Dän. Statift. II, S. 173 fg.); Schlefien 1742, 

Calenberg-Örubentagen 1750, Baden 1758, Kurmark 1765, Hildesheim 1765, 

Heffen- Darmftadt 1777. In Frankreich gilt die Parifer A. von 1745 für die 

ältefte. (Beckmann Beitr. 3. Geſch. d. Erfindd. I, ©. 218.) 
3 In Ealenberg-Grubenhagen waren nur die den gemeinen Laften unters 

worfenen Bauerhöfe zum Eintritt verpflichtet, in Hildesheim alle fteuerpflichtigen 

Häufer, in Darmſtadt alle Hausbefiger, denen bloß ein dominium utile zu— 
ftand, In der Kurmark durften die Gutsunterthanen von ihrer Obrigkeit wohl 
zum Beitritte gezwungen, aber nicht davon abgehalten werben, Bon den preußis 
ſchen ®. waren 1846 nur nod die in Oftpreußen und Pofen mit Zwangsbei— 

tritt. In Württemberg Zwang jeit 1773, beftätigt 14. März 1853. Auch 
in Züri 24. Januar 1832, Schaffhauſen 27. Nev. 1835. In Bern nur für 

Staatd-, Communal- und verpfändete Häufer, wofern es bei den legten nicht 

ausprüdlih vom Gläubiger erlaffen ift. Ju Baden 1807 eingeführt, nachdem 

fi die meiften Gemeinden ſchon freiwilig angeichloffen, 1840 beftätigt. Die 

Vorſchrift, daß menigftens feine gerichtliche Hypothek auf ein nichtverfichertes 
Haus gegeben werden foll, enthält u. U. das darmſtädtiſche ©. von 1777, 
$. 13 und das furmainzifche von 1780, Art. 1,15. Mau Lehrbud IL, $. 25 a. 
findet den Zwang für gemeinſchaftliches Eigenthum, ſowie Verwalter eines 

fremden Bermögens (Bormünder zc.) ganz angemeſſen. 
4 Noch Bergius Polizei» und Cameralmay. II, S. 80 (1768 fi.) be 

zweifelt die Möglichkeit der Mobiliar-V.! Kurmärkiſche M. V. der evangeliſchen 

Prediger 1769, wobei freilich jedes Mobiliar zu 400 Thlr. gerechnet wurde. 

Damit fiel die Haupifchwierigkeit weg, tie VBeränderlichkeit des Gegenftandes, 

welche den Betrug jo fehr erleichtert. Hamburgifche Mobiliar» B.-Actiengefell- 

ſchaft 1779. Kurfähfifhe Mobiliar-Brandtaffe von 1784—1818, die jedoch in 
ter Negel nur 25 Pıoc. des Schadens vergütet. In Preußen gab es 1814 

nur 12 Mobiliar-Brand-., fämmtlid von geringen Umfange und auf amts— 
brübderlicher, zünftiger oder communaler Grundlage beruhend. (Jacobi a. a. O., 

©. 123.) 

$. 165. 
Zu einem guten Feuerverfiherungswefen gehört namentlich 

Folgendes: 
A. Bei der Annahme von Berfiherungen Maßregeln zur 

Berhütung doloſen Mißbrauches durch die DVerficherten. 
Niemand fol vom Aufbrennen feiner verficherten Güter Vortheil 

haben. ! Alſo Taration ftreng nad dem wirklichen Taufchwerthe,? 
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bei Häufern mit Abrechnung der unverbrennlichen Werthselemente, 
wie des Bauplates und feiner günftigen Lage, der etivanigen Neal: 

gerechtjame 2c. Gleichzeitige Verfiherung deſſelben Gegenftandes 
bei mehreren Anftalten, ohne gehörige Anzeige davon, pflegt un— 
bedingt verboten zu fein. Die Controle über alles vdieß wird 

namentlich dadurch erleichtert, daß ausländische Anftalten nur auf 
Grund einer befondern Erlaubniß und durch DVermittelung in: 
ländiſcher verantwortlicher Agenten Berfiherungen übernehnen 
dürfen. ? Bon der Mobiliarverfiherung jchliegen die meijten An— 
ftalten ſolche Gegenftände aus, welche jehr Leicht verheimlicht wer: 
den fünnen, wie Juwelen, baares Geld, Urkunden ıc. 

B. Richtiges Verhältniß der Ajfecuranzprämie zur 

Gefahr. Hier fommt es nicht bloß auf die Bauart der Häufer felbit 
und ihrer Nachbaren, ! fowie auf die Lage an, deren allzu große 

Complicirung ebenjo wohl die Brandſchäden ausbreitet, wie allzu 

große Sfolirung die Hülfe erſchwert; jondern auch auf die Natur der 

Geſchäfte, welche darin getrieben wervden,s und auf die locale Aus: 
bildung der Feuerpolizei. Hockultivirte Gegenden, zumal große” 
Städte, haben wirklich eine viel geringere Feuersgefahr.” Wollte 
man bierauf feine volle Rüdficht nehmen, fo wäre das nicht bloß ein 
erzwungenes Almofen an die ärmeren Volksklaſſen und niedriger kul— 

tivirten Landestheile,® jondern auch ein mittelbares Hinderniß, zu 

mafliver Bauart, guten, d. h. in der Regel doch Eoftipieligen Löfch- 

anftalten 2c. überzugehen. Andererjeit3 muß die Beriwaltung durch An—⸗ 
nahme jehr vieler Gefahrjtufen höchlich erſchwert werden, zumal ſich 
eine ftatiftifch unanfechtbare Grundlage des hiernach abzuftufenden 
Tarifs doc fürs Erfte kaum hoffen läßt.? Wollte man die befonders 
gefährdeten Gegenſtände völlig ausfchliegen, oder nicht zum vollen 

Werthe verfichern laffen, 0 jo wäre die Gemeinnügigfeit der Anftalt 
ſehr gejehmälert, und die minveft gefährdeten Theilnehmer hätten gleich» 
wohl im legtern Falle noch über einen verhälinigmäßig zu hohen Beitrag 

zu Hagen. Wollte man jede eigenthümliche Gefahrklafje als ein jelb: 
ftändiges Ganzes behandeln, fo litte das eigentlich verfichernde Princip.!! 

C. Sicherheit der Entjhädigung. Die obrigfeitliche 
Prüfung der Statuten muß namentlich darauf gerichtet fein, daß 

die Anftalt nicht mehr verjpriht, als fie vermöge ihres Actien— 
fonds und ihrer Brämienhöhe leiften Fann.1? Der gute Wille, ihr 
Verſprechen gründlich einzuhalten, wird dann bei ausländijchen 
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Anftalten am beften gefihert, wenn fie gleich bei der Conceſſio— 
nirung ſich verbindlid) machen, ihre Etreitigfeiten vor inländischen 
Gerichten entjcheiden zu laſſen. Eie felber veden fi gegen die 

Gefahr fehr großer Verfiherungen dur das Inſtitut der Rück— 

verficherung, indem fie einen Theil der Prämie, fowie der Gefahr 

auf eine oder mehre andere Berfiherungsanftalten übertragen. 
D. Wie faft alle hochkultivirten Gegenden in Bezug auf ihr 

Löſchweſen neuerdings angefangen haben, von dem faſt bloß 
freiwilligen Syſteme des „Feuerlandjturmes” zu dem fchon mehr 
geregelten der „Feuerlandwehr” überzugehen, '? jo jcheint der Gipfel 

diefes Fortjchrittes, Errichtung gleichjam eines „stehenden Feuer: 
heeres,“ am einfachſten zu erreichen durd Anfnüpfung an das 
Feuerverfiherungswejen. Dieß entipräde fowohl dem Grundjage 
der Arbeitstheilung, wie auch der Thatfache, daß gewöhnlich das 
lebhaftejte Intereſſe zur größten Thätigkeit anfpornt. E 

1 Die älteften B.-Statuten pflegen die Gefahr der Ueberfhägung nech 
wenig zu beachten. Aehnlich v. Zufti Abd. von der Macht, Glüdfeligfeit ꝛc. 

eines Staates, 1760, ©. 81. Auch Krünig Oekonom. Encykiopädie (1778) 

XII, ©. 175 hält es für unwahrjgeinlih, daß Jemand fein Haus allzu body 

einfchreiben laſſe. 

2 Wollte man bei der Abſchätzung den Anfaufpreis oder aber die Mieder- 

anjchaffungsfoften zu Grunde legen, fo wäre ſelbſt dieß bei nicht fehr rechtlichen 

Menſchen immerhin einige Berfuhung. Das badijche G. von 1840 jchreibt 
darum austrüdlicd den Berfaufpreis vor; das ©. von 1852 (8. 17) die mitt 

leren Baufoften der verbrennlihen Theile, nad Abrehnung des durch Alter zc. 

eingetretenen Diinderwerthes. Wegen der Abnutzung müßte bei Häufern x. 

die Taration von Zeit zu Zeit wiederholt werden. Nach dem calenb.-grubenb. 
&. von 1803 ($. 21) ale 10 Jahre. Nah den badiihen G. von 1852 

(68. 28. 35) und dem württembergijchen von 1853 (8. 12) ſoll der Gemeinde 

vath jährlich unterfudhen, wo eine neue Schägung nöthig ift. Ye ficherer die 

Ueberſchätzung vermieden wird, um fo weniger bedarf es der Vorſicht einer 

ziemlid rohen Affecuranzpolitif, daß mur ein Theil des Werthes vergütet wer- 

den joll. IIn Preußen 1705 nur 2/5, in Oftfriesland 1827 3/,, in Baden 4/5: 
doch ift hier jeit 1852 erlaubt, 1/5 bei einer andern Anſtalt nachzuverfichern.) 

Die Mobiliar-®, Phönix in Baden hat das Recht vorbehalten, durch ihre 
Agenten fih von dem Borhandenjein und Werthe der verficherten Gitter zu 
überzeugen, und jeder Zeit nad ihrer Anficht die Verfiherungsjumme herab» 

zufegen. Schr oft kommt die Beftimmung vor, daß die Ortsobrigkeit entweder 

jeibft die Abſchätzung machen, oder fie doch genehmigen fol. In Eadjen (©. 

von 14. Nov. 1835) genehmigt 3. B. der Leipziger Nath ohne Weiteres, ſo— 

bald er die Verſicherungsſumme den Verhältniſſen des Antragftellers ungefähr 
angemefjen findet, und feinen Verdacht gegen deſſen Nechtlichteit hegt. Zu 
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welchen Uebelftänden eine minder liberale Auffafjung führen Tann, f. Maſius 

a. a. O., ©. 85. Tie Vorſchrift, daß flr abgebrannte Häufer die Entjchä- 

tigungsfumme fofort zum Neubau verwandt werden foll, erklärt fich zum Theil 

aus der Rückſicht A., zum Theil aus derfelben Polizeibewormundung gegen vor- 
ausgefegten Leichtjim, welche den Berfiherungszwang einführte. 

3 Bol. Brüggemann Die Mobiliar-B. in Preußen nah dem G. von 1837. 

4 Eine Aſſecuranz ohne Klaffificirung der Gefahr nennt Oberländer (a. a. O. 

©. 108) eine „gegenfeitige Wohlthätigkeitsanſtalt;“ eine ftreng nad der wahr— 

fheinlichen Abbrennungsperiode Haffificirte eine „Vorſchußanſtalt.“ In Baden 

noch 1837 kein Unterfchied zwifchen einem maffiven Gebäude und einem Schwar;- 

mwälder Blodhaufe mit Strohdach! (Rau Archiv III, S. 324.) Die land» 

ftändifche Commiffion empfahl wenigftens 4 Klaffen: 1)SM,Q)FM,3)8S 

MH und BM,4) FH und BH; wo S, F und B Wände von Stein, Yadı- 

werf und Balfen, M ein fteinerne® Dad, H ein Holz» oder Strohdach be- 

zeihnet. In Württemberg hatten vor 1843 die Eigenthümer verficherter Mo— 
bilien in Häufern mit Strohdach während derfelben Zeit 22, in Häufern mit 

Ziegeldah 8 bis 9 Promille Entfhädigung erhalten. In Bern während 23 
Jahren die Häufer mit Strohdad 252351 Fr. mehr empfangen, als beigetragen; 

die Eteingebäude mit Ziegelvdad 177350, die Holzgebäude mit Ziegeldady 47758, 
die Gebäude mit Schindeldach 28912 Fr. mehr beigetragen als empfangen. 
(Rau Lehrbuch II, 8. 26 a.) 

5 Mährend die meiften englifchen Aſſecuranzen nur 3 Klaſſen haben: 

common, hazardous, doubly hazardous, unterjcheidet man in Rheinpreußen 

7 Klaſſen nad) der Bauart, und in jeder Kaffe noch 2 Unterabtheilungen nad 

der Lage. 

6 Nach einem 15jährigen englifhen Durchſchnitte fommt jährlich ein Brand— 

ſchaden auf Procent der betreffenden Hänfer bei 
BZündholzfabrifen . . . 30.00, Logierhäufern . . . . 165, 
Hutmaden . » 2»... 77, Lihtziehan . 2» 220.038, 

TZuhmadern . .». . . 2-6, Ehmiden . . . 2.4, 
Bimmerleuen . 2.0.22, Del- und Harbenhänbfern 1-5, 

Budhändlanı . . .». . 11, Kaffeehäufern . .. . 12, 

Bierhäufern . ». » » . 13, Biden = 2 0. 502. 01, 

MWeinhändlern . » » » 061, Gewürzfrämen . . . . 0.34, 

Speifewirtben . » » . 0-86, 
(Quart. Rev., Dec. 1854, p. 23.) Freilich ift in der Intenſität diefer Brände 

wieder ein Unterfchied, wie 3. B. die Wirthshäufer zwar viele, aber meift un» 

bedeutende Schäden haben. 

7 Bu Paris hatten die verficherten Häufer 1850 einen Werth von 2730 
Mill. Fr., aber nur 44620 Fr. Brandſchaden: 0-016 Promille! (Dictionn. 

d’Econ. polit. I, p. 89.) Im Durdfchnitte von ganz Frankreich betragen die 
Prämien jährlich 0-85 Promille. In Preußen 1845 und 1846 durchſchnittlich: 

Poſen 5-76, Preußen 5, Schlefien 3-42, Pommern 3, Weftphalen 2.38, Sachſen 

1.98, Brandenburg 1-64, Rheinprovinz 1-11 Promille. Ju Defterreih 1848 

und 49: Mähren 5, Böhmen 4-98, Niederöfterreich 4-16, Steiermark, Kärn- 
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then, Krain 2.75, Tyrol 2.27 Promille. In Baden hat der Eeefreiß 1845 
bis 49 durchſchnittlich aus der Brandfaffe mehr empfangen, als dazu beige- 

tragen 80 Proc., der Mittelrheinkreis weniger empfangen als beigetragen 37. 
Der bayerijche Nezatfreis empfing 1828—29 nur 11-4 Proc. aller Entſchä— 
digungen, und zahlte 19 Proc, aller Beiträge; der Unterdonaufreis 10 und 
8.3 Proc (Nau Lehrbuch II, 8. 28. 26.) Die Stadt Leipzig hat 1864—65 
zu der Immobiliar- Brandverfiherung des 8. Sachſen etwa 1/;g bis 1/7 bei- 
getragen, aber nur N/gga biß 1/14 daher wieder empfangen, obſchon ihre Löfch- 

auftalten 3. B. 1870 — 26182 Thlr. foften. (Amtlich.) 

8 Selbft die Prämienanftalten haben oft fehr verfchiedene Säte flir die 

nämlihe Gefahr, je nachdem fie mehr oder weniger Concurrenz fürchten, ihr 

Geſchäft in einer Gegend erft empfehlen wollen zc. Dazu die Geheimnißfrämerei 

der meiften in Bezug auf ihren Tarif. j 
I Zn Wiirttemberg dilrfen Theater, Pulvermühlen, Ziegel- und Kalk— 

brennereien, Porzellanfabrifen, Eiſenwerke zc. gar nicht verfichert werden. In 

Calenb.- Grubenh. und Bremen-Berden Häufer mit Schindeldah bloß zu 2/7 
ihres wahren Werthes. 

10 So trägt 3. B. in der Kurmarf jeit 1825 jede der 4 Häuferflaffen die 

in ihr vorgefallenen Echäden allein. Zur 4. Klaffe gehören u. A. Schmieden, 
Biegeleien, Gebäude mit Dampfmaſchinen zc. Das badifhe G. von 1852 be- 
laftet zwar an demfelben Orte die mehr und minder gefährdeten Häufer gleich, 
macht aber 4 Gemeindeflafjen mit verfchiedener Beitragsböhe, und läßt alljähr- 
ich jede einzelne Gemeinde nach der verhältnifmäßigen Größe der letztjährigen 

Brandfhäden einer diefer Klaffen zutheilen. Wie bedenklich es für große Städte 

werden kann, fi wegen der gewöhnlichen Kleinheit ihres Brandſchadens zu 

einer beſondern Berfiherungsanftalt abzufchliegen, bezeugt Hamburg im Jahre 
1842, wo drei Actienverfiherungen nur 75—80 Broc., die Bieberſche gegen- 

feitige Gefelfchaft fogar nur 20 Proc. gewähren konnte. 

1 Bei Gebäuden wird die höhere Gefahr meift in der Weife berechnet, 

daß man den Berficherungswerth entfprechend multiplicirt, im Falle des Brand— 

ſchadens jedoch bloß einfach vergütet. 

12 Bon den bei Mafius a. a. O., ©. 176 verzeichneten Gefellfchaften ver- 

hielt fi) der Gefammtbetrag ihrer Berfiherungen zu defjen Dedung mittelft 
Trämieneinnahme, Rejervefonds und Actienfapital zufammen: 

Dei: Der Leipziger F. WIE en ee MET 

„„Trrieſter Beni WIE: ee 1000: 1.80 

„+; Sek F. V. wie... 100: 1. 19 
„„Machen-Münchener F. V. wiee... 1 100: 1.15 
„„Cölner Colonia wie - » = 2 2 2 2 0 0 0 05 0. 10:24 

„» nn Karlöruber Bhönir-®. wie. - » «2 0 2 00. 0. 10:8-7 
» „ Berliner F. 2. wie . . . . . + 10:63 

„ Gothaer (einfchließlich des 4fachen Nachſchußſcheines) ungef. wie 100 : 2:6 

Vei denſelben Geſellſchaften hatte der letztiährige Schäden- und Koſtenbetrag auf 

100 Thlr. Verſicherungsſumme 46 Pfennige (à 1300 Thlr.), 44, 29, 48, 57 
55, 35, 42 oder im Durchſchnitte 45 ergeben, d. h. 11/, Promille. Uebrigens 
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fommt e3 noch fehr darauf an, weldhen Grad von Verwendbarkeit das Actien- 
lapital befigt. In Berlin 3. B. auf je 11.00 Thlr. 200 baar eingezahlt, für 

die übrigen E00 ein Solawechſel zahlbar 2 Monate nah Aufkündigung. Wo 

der nicht eingezahlte Actienreft bloße Buchſchuld ift, wohl gar durd Verzicht 

auf die Actie jelbft zu eludiren, da begründet er freilich fehr wenig Eicherheit. 

13 Gegen Brandſchäden, welche durch Aufruhr, Krieg, Erdbeben veranlaft 

werben, nehmen vorfichtige Anftalten gar keine Berfiherung an. 
14 Bgl. Bolz in der Tübinger Zeitfchrift, 1847, ©. 349 ff. 

15 Seit langer Zeit fehon finden ſich Vorftufen diefes Ideals. So z. B. 

daß die Jmmobiliar-X. fiir befonderes Verdienſt beim Löſchen Prämien gewähren, 
(3. B. Calenb.-Grubenh. 1803, $. 35), die Diobiliar-W. das Retten aus einem 

brennenden Haufe durch ihre Leute beforgen, daß faft überall nicht bloß für die 

verbrannten, fondern auch für die beim Löſchen zc. befchädigten Gegenftände 

Erſatz gegeben wird. Die vortrefflihen Londoner Löjhanftalten werden von 

den Berfihernngsgejellfchaften gemeinfam beforgt. 

8. 166. 

Daß die Hagelverfiherung fo viel fpäter aufgefommen ! 
und weniger verbreitet ift, als die Feuerverfiherung, rührt gewiß 
nicht her von der geringern Empfindlichkeit jenes Echadens,? fon: 
dern von feiner größern Unberechenbarkeit. Wirklich find die Ver: 

ſchiedenheiten ſowohl der Jahre als der Yänder, ja der einzelften 

Landftrihe in Bezug auf ihren durchſchnittlichen Hagelſchaden merk: 
würdig groß;? und wenn aud im Ganzen die ſüdlichen Theile 

von Europa mehr ausgejeßt jcheinen, als die nördlichen, die ge— 

birgigen und gebirgsnahen Gegenden mehr, als die Ebenen, * wenn 
ferner mande Feldmark unverkennbar von nahegelegenen Wäldern 
bejhüßt wird: fo bleibt hier doc im Einzelnen immer noch fehr 

Vieles unerklärt. Weil der Hageljchaden reines Naturgeſchick ift, 
durhaus nicht wie der Feuer: und Eeejchaden von menjchlicher 

Thätigkeit zu verhüten oder auch nur in feinen Wirkungen zu be= 
ihränfen: fo theilt er die unberechenbare „BZufälligfeit“ aller 

bloßen Naturacte.d5 Wegen diefer Unberechenbarkfeit haben ſich 

lange Zeit auch faft nur mechjelfeitige Gefeljchaften zur Ueber: 
nahme der Hagelverfiherung entſchloſſen.“ Erſt in neuefter Zeit, 
bei dem großen Wachsthume diejes Verſicherungszweiges überhaupt, 

ift die größere Biegſamkeit der Gejhäftsführung, wodurch fich die 

Epeculationsanftalten auszeichnen, vor der jchmwerfälligern Ver: 
waltung der gegenfeitigen mehr in den Vordergrund getreten. ? 

Smmer bat es grofe Echmwierigfeit, den Werth ſowohl des ver: 
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ſicherten Gegenſtandes, wie ſeiner Beſchädigung durch Hagel un— 
zweifelhaft zu ermitteln.® Ueberſchätzung der Ausſaat iſt in der 
Negel verboten, weil man fein Glüdsfpiel unter der Maske der 

Berfiherung haben will.” Es muß aber der Anftalt immer frei 
ftehen, wenn der wirkliche Beſtand des Feldes unmittelbar vor 
Eintritt des Hagelwetters geringer war, als ver beim Abſchluſſe 

der Verfiherung angenommene, 19 jenen zu Grunde zu legen. Denn 
eine Verficherung ift nur gegen Hagel, nicht gegen Mißwachs im 
Allgemeinen beabſichtigt.!“ Wie fehwierig aber in ſolchen Fällen 
das Rechte zu treffen, zumal ohnehin ſchon die Abſchätzung eines 
Hagelſchadens zu den zmweifelhafteften Aufgaben der Landwirtbichaft 

gehört!!! Die Taratoren müfjen nad) beiden Seiten hin das größte 
perjönlide Vertrauen genießen: s ein neuer Grund, weßhalb die 

Hagelverfiherung local weit beſchränkter ift, als die Feuerverfiche- 
rung. Wie jehr das eigentlich verfihernde Princip unter diefer 
2ocalifirung leidet, erhellt am beiten daraus, daß die vorzugsweiſe 

vom Hagel heimgejuchten Länder, welche alfo der Hagelverficherung 
am meilten bevürften, aus den vorhandenen Anftalten nur jehr 

ausnahmsweife zu einer vollen Entihädigung kommen.!“ Gegen 
die Ungleihmäßigfeit der Jahrgänge, welche den mechjelfeitigen 
Verſicherungsgeſellſchaften befonvers gefährlich, Hilft e8 am beften, 

wenn die Mitglieder je für mehrere Jahre zulammentreten und 
hiermit die Bildung eines Rejervefonds möglich machen. Auch 
die jo dringend nöthige Abftufung des Prämienfages nad) der ver: 
ſchiedenen Gefahr der verjchiedenen Fruchtarten ftößt bei der ein: 
fachſten Form der gegenfeitigen Verfiherung, wo die Beiträge 
tchließlich eingezogen werden, auf große Hinderniffe. 1% Se mehr 
heutzutage die größere Bieljeitigfeit ver landwirthſchaftlichen Pro— 

duction, die Aufhebung der Gemengewirthſchaft, ver aliquoten 
Naturalabgaben, der patriarhalifchen Pachtverhältnifje 2c. das Be: 
dürfniß der Hagelverfiherung breiter und tiefer machen, vefto 
mehr verdient die Frage erwogen zu werden, ob nicht bei ermeis- 
lich unzureihenden Kräften ver Privataffecuranz der Staat ein- 

belfen follte. ?? 

1 Mittelalterlihe Gegenzauberer, defensores (gegen die fog. tempestarii), 
die fih dann mit einer Quote der Ernte bezahlen ließen: vgl. Agobard. Contra 
insulsam vulgi opinionem de grandine et tonitruis, ed. Baluz I, p. 145 ff. 
Uebrigens gab es im Mittelalter weniger Hageljhäden wegen der mehreren 



$. 166, Hagelverfiherung. 529 

Wälder. v. Juſti Staatswirthſchaft I, &. 287 empfahl 1758 die Hagelver- 
fiherung dringend. Gleichzeitig franzöfifche VBerfuche, die während der 80er Jahre 

in Schottland Nahahmung fanden. Auf deutfchem Boden erft 1797, wo die 

medienburgifhe H.-B.-Gefellihaft zu Neubrandenburg ihre Wirkfamfeit begann. 

Die zweite deutfche Gefellfchaft ift die Cöthenfche feit 1812. In Preußen wurden 

vom durchfchnittlichen Bruttoertrage verfichert: 1845 nur 0-5 Proc., dann immer 

mehr bis 1852 — 5-81 Proc. (Dieterici Statift. Mitth. 1854, S. 209 ff.) 

2 Im füldweftlihen Deutfchland find die Prämien der H.-Verfiherung, felbft 

nit dem Kapitalwerthe des Bodens verglichen, oft viel höher, als die der 
Feuer-V. (Helferih.) Ein franzöfifher Hagelfhaden vom 13. Zuli 1789 wurde 

auf 25 Mill. Fr. berechnet. (R. Mohl.) 

3 In Württemberg war zwifchen 1831 und 1846 das Minimum des Hagel- 
fhadens 0-33 Proc. ‚vom verficherten Werthe (1833), das Marimum 6-34 Proc. 

(1846.) So gab die Schwedter Gefellfchaft im preuß. Sachſen pro 100 Thlr. 
Berfiherungsfumme 1839—40 durchſchnittlich 201 Sgr. 10 Pf. Entfhädigung, 
1845 —44 nur durchſchnittlich 1 Egr. 9 Pf. (Mafius a. a. D., ©. 244.) Die 

Leipziger Gefellfhaft in 2Ojährigem Durchſchnitte pro 100 Thlr. nad Kreis 

Wittenberg jährlich 24 Pf., Kr. Sangerhaufen 19 Pf., Erfurter Stadtkr. 33 Pf., 
Mansfelder Seekr. 38 Pf., Mansfelder Bergfr, 800 Pf., Amt Boigtsberg weſt⸗ 
Yih 32 Pf., Amt Chemnitz und Frankenberg 41 Pf., Amt Echwarzenberg 39 Pf., 

Camenz 696 Pf., Pirna jenfeit8 der Müglig 875 Pf. (Maſius, ©. 218 ff.) 

Norbdeutfchland leidet vom Hagel weniger, als Siüddeutfchland, Großbritannien 

jehr wenig, defto mehr Stalien, zumal Toscana. (Sinclair Grundgejeße des 

Aderb., ©. 449.) In einigen Provinzen von Südfrankreich verhagelt jährlich 

im Durchſchnitt 1/49 des Ertrages. (A. Young Travels in France I, p. 297.) 
4 Der mwürttembergifche Nedarfreis hatte in 15 Jahren durchſchnittlich 1/zg 

der Jartkreis nur 1/ggg feiner Fläche verhagelt. Co litt die bayerifche Gejell- 
ſchaft in 13 Jahren durdfchnittlih 1-73, die fächfifche in 19 J. 0-89 Proc. 

Schaden. (Rau.) In Baden betrug der ausgemittelte Echaden durchſchnittlich 

2.49 Proc. vom verfiherten Werthe, in Wilrttemberg 2.92, während in Thü— 

ringen 1-2 bis 1-3 Proc. ſchon für fehr ungünftige Jahre gelten. (Helferid: 

Tüb. Ziſchr. 1847.) Im der allgemeinen Schweizer H. V. hatte Waadt 1831 
binnen 4 Jahren 1/5 mehr gezahlt als empfangen, und trat deßhalb aus. 

Hingegen Thurgau bis 1834 über doppelt fo viel empfangen als gezahlt. 

(Bupitofer C. Thurgau, ©. 116.) 

5 Bol. Bo. I, $. 38. 47. 112. 131. Bd. II, $. 7 fg. 24. 

6 Eine Ausnahme hiervon bildete die auf Prämien und Actien beruhende 
H. V. zu Berlin (1822—1830), die ſich aber, obſchon ihre Prämienfäge fort- 

während erhöhet wurden, zulett mit über 24000 Thlr. Berluft auflöste, 

Nah Schuhmachers Referat für den norddeutſchen landwirthſch. Congreß 

1870 haben die 20 gegenfeitigen H. V. in Deutfchland 120 Mill. Thlr. Ber- 

fiherungsfummen, die 8 Aftien-H. B. über 200 Mill. Bielen Landwirthen 

ift die von jenen auferlegte Pflicht der Mitglieder, vorgefommene Schäden zu 

tariren, fehr läftig. „Gevattertaren ! Eine Lifte der ſchon wieder aufgelösten 

gegenfeitigen H. V. in Buecks Referat ebendafelbft, S. 12. Alle deutſchen 

Roſcher, Syſtem der Volkswirthſchaft. 11. 34 
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Anftalten diefer Art haben 1858—68- von ihren Mitgliedern 1-14 Proc. der 
Berfiherungsfumme gezogen, die Magdeburger Prämienanftalt nur 1-06 Proc. 
Die warmen Freunde jener feinen zum Theil Freunde altftändifchen Weſens 
zu fein, zum Theil Freunde der neueren Genoſſenſchaften, obwohl im Echulze- 

ſchen Einne hier doch feine eigentliche Genoſſenſchaft vorliegt. 
8 Namentlich ift e8 bei ausgedehntem Hageljhaden faum möglid, die 

Taration fofort eintreten zu laſſen. 

I Zn Schleswig-Holftein declarirt der Berfiherte nur den Flächenraum des 

befäeten Landes und den nach der Bodenart zc. von ihn zu hoffenden Ertrag; 

der Gelbwerth deffelben wird erft im November aus den Kieler oder Hamburger 
Marktpreifen berechnet, und danach fowohl die Entjhädigungsfummen, wie die 

Koftenbeiträge repartirt. (Mafius, ©. 234 ff.) 
10 Iſt der wirkliche Beftand unmittelbar vor dem Eintritte de8 Schadens 

größer, als der verficherte, jo kann freilich der letztere, für den allein bezahlt 
worden ift, nachträglich nicht mehr gefteigert, fondern es muß fo angejehen 

werden, als babe der Berficherte eben nur einen Theil feiner Ernte verfihern 
wollen. 

11 Vorſchläge von Afjjecnranzen gegen Hagel und Mißwachs: Bergius P. 

und C. Magazin I, S. 71 ff. Pfeiffer Allgemeine Polizeimiffenfhaft IL, ©. 257 ff. 

Gegen wirklich allgemeinen Mißwachs liegt die natürlichfte Verfiherung in den 

hoben Preifen der Bodenproducte, welche deſſen Folge find: vgl. Walz im Archiv 
der polit. De. N. F., X, ©. 12. 

12 Die meiften Statuten ſchreiben vor, daß die Abſchätzung des Schadens 
— welde QDuote des fonft zu hoffenden Ertrages verhagelt 
worden — in den erften Tagen nad defien Eintritte gefchehen fol. Freilich 

muß, falls die Frucht ſich nachher wiederum erholen follte, kurz vor der Ernte 

zu einer neuen Abfhätung gefchritten werden. Je anfehnlidher der Schaden, 
um fo zweifellofer defjen Conftatirung, daher die meiften Gejellichaften ihn 
gar nicht berüdfichtigen, wenn er nicht einmal 1/9, der Ernte zerftört hat. 
Auf der D. Landwirthe-Berfammlung zu Schwerin 1861 fogar 1/; als Mini- 

mum verlangt. 

13 In Neubrandenburg 3—4 Mitglieder der Gefellichaft, die mit dem Be— 

jhädigten nicht verwandt, auch nicht gleichzeitig felber vom Hagel beſchädigt 
find. Nah Mafius, ©. 249 follte ein Theil der Schätzungscommiſſion von 
dem Beſchädigten ernannt werden. 

14 Die Freiburger Anftalt vergütete 1834—46 durchſchnittlich nur 30 Proc. 

des Schadens (einmal 80, aber Gmal nur 20—30 Proc.); die württembergifche 
1831—46 nur 27 (einmal 100, 6mal nur 10—20); die bayerifhe 184U— 1846 

nur 40, 1833—44 etwas über 60 Proc, Einer Gegend, die mehr als durd- 
jhnittlich verhagelt ift, wird in Württemberg der Prämienſatz für einige Jahre 
gefteigert. Andere Bereine ſetzen eine foldhe dauernd in eine höhere Prämien- 
Haffe, was minder gerecht ift und leicht abjchredt. 

15 Im Leipzig beträgt (außer der Prämie) dag Eintrittsgeld 2/; Promille 
von der Berficherungsfumme, ohne Rückſicht auf die Zeitdauer der Verficherung; 
alfo für die längftjährig Verfiherten am wenigften. Nah dem Erfurter Statut 
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(1845) haben nur die ordentlichen Mitglieder (auf 5 Jahre verfihert) einen 
Anspruch auf die Vertheilung der Ueberſchüſſe. Helferich a. a. O. räth, die 

Berficherung auf mindeftens 7 Jahre dur einen niedern Sag zu begünftigen. 

Auch jollte das garantirte Marimum (damit nicht die Contribuenten von zu 
ftarten Nachſchüſſen bedrohet find), und Minimum der Verglitungen möglichft 

dicht neben einander fiehen: ein Verein 3. B., der im Durdfchnitte 50 Proc. 

de8 Schadens erjeten fann, jenes anf 60, diefes auf 40 ftellen. 

16 Mafius, ©. 249. In Gotha 4 Klaffen der Gefahr: 1) Halm- und 
Hiülfenfrüchte, 2) Delfrüchte; 3) Wein und Obſt; 4) Hopfen und Zabafl. In 
Mailand verhält fich die Prämie der unterften Klaffe (Gras in der Ebene) zur 
höchſten (Wein und Delbäume im Gebirge), wie 3 zu 16. Die Güftrower An- 

ftalt jchließt die bejonders gefährdeten und die bejonders gefahrlofen richte 

(Kartoffeln, Klee, Gras) aus, die Neubrandenburger nur die legteren. 

17 Für Wilrttemberg ſchon entjchieden bejahet von Walz a. a. DO. Dagegen 

Theuerle Die H.V.Anſtalt fir das K. Württemberg. 1847. Seit 1843 
gibt der Staat hier einen jährlihen Zuſchuß von 15000 fl. In Frankreich 
Bulagscentimen zur Grunbdfteuer (feit 29. März 1797), die aber faft nur den 

Aermeren zu Gute fommen, alfo die reicheren Beſchädigten noch mehr brüden. 

(Journal des Econ. IX, p. 349 ff) Der belgifche Unterftügungsfonds im 

Minifterium des Innern gewährt höchſtens 20 Proc. Entſchädigung. 

8. 167. 

Bisher ift eg noch wenig gelungen, die Viehverſicherung 
gegen einzelne Unglüdsfälle und gegen Viehſeuchen verjelben An 
jtalt zu übertragen. Für große Landbefiger kann nur die legte 
erwünjcht fein, da ſich übrigens ihr zahlreicher Viehſtand „felbit 

verfichert”. Dergleihen Anftalten jind z. B. 1765 in Echlefien 

errichtet worden, von Etaatswegen und mit Zwangsbeitritt, um 

der Gefahr einer aus dem Nachbarlande eingejchleppten Viehjeuche 
durch fofortige Tödtung aller angejtedten Heerden auf3 Gründ: 
lichjte begegnen zu können.“ Die Berfiherung (namentlih von 
Kühen) gegen ſporadiſche Unfälle jcheint nur in Form der Gegen: 
jeitigkeit und innerhalb eines jehr engen Kreiſes recht zu gedeihen. ? 
Bei der halbfungibeln Natur der meiften Hausthiere, deren Werth 
und Zahl außerdem jo raſch wechſelt, können Betrügereien aller 
Art, ebenſo Nachläſſigkeiten in der Pflege der verficherten Thiere 
faum verhütet werden ohne häufig erneuerte Abſchätzung und be: 
ftändige Controle durch die nahejtehenden und felbjtintereflirten 

übrigen Vereinsglieder.“ Gegen Viehſeuchen ſchützt eine ſolche An 
jtalt freilich nicht. * Sie bewahrt aber ven Fleinen Viehbefiger vor 
wucherifhen Darleihern, die er font zum Behufe des Neufaufs 
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angeben müßte. Auch ‚werden ihm dadurch Anleihen möglih unter 
Berpfändung feines Viehes, das fonft ein zu unficheres Pfand ge: 

wejen wäre. Man bat diefe Verfiherungsanftalten daher einerjeitz 
mit Sparfaffen verglichen, die allmälich ein Kapital zur Erneuerung 
des Viehſtandes bilden, andererfeit3 mit VBorfhußbanten. 56° 

1 Bergius Sammlung deutfcher Landesgefeße zum Polizei- und Cameral- 
mejen III, ©. 20 fi. Vgl. Schreber Eammlung XV, ©. 207 ff. Die Ent- 

ſchädigung für einen Ochfen betrug 10, für eine Kuh 6 Thlr. Die neue Ein- 

richtung diefer Anftalten (30. Juni 1841), fiir jeden fchlefifchen Negierungs- 

bezirk einer, hat vornehmlich die Werthsangabe mehr entwidert. Aehnliche Ber- 

fiherung in Holland ebenfall8 glei nach dem fiebenjährigen Kriege begründet, 

in Anhalt fit Anfang des 19. Jahrh. In Belgien zahlte das Minifterium des 

Innern 1841—50 für Thiere, die wegen anftedender Krankheit getödtet waren, 

iiber 1600000 Fr. Vergütung, d. h. ungefähr 27 Proc. des Schadens. (Horn 
Statift. Gemälde, ©. 172.) 

2 Kuhgilden in Schleswig.Holftein (feit 1799: v. Lengerfe Annalen der 
Landwirthſch. X, ©. 342), und Medlenburg, meift aus Tagelöhnern beftehend. 
In Hannover gab es 1852 474 folcher Gefellfhaften, Kuhfterbefaffen zc. (Nach— 

richten fiber Wirkfamfeit und Einrichtung Heiner B.-B.-Vereine im 8. Hannover, 

1853); in Baden ſchon 1846 über 60. (Mafius a. a. O., ©. 410.) Ueber 

eine altmärkiihe Kuhlaffe ſ. Parrifius in Fauchers Bierteljahrsihr. f. Boll» 

wirthſch. 1865, IV, ©. 40 ff. 
3 Gegen Betrug von Eeiten der BVerfiherten pflegt man durch folgende 

Mafregeln vorzufehren. Jeder Theilnehmer darf nur feine fämmtliden 

Thiere derfelben Art verfihern, weil jonft die Identität der gefallenen Exemplare 

jhwer auszumachen wäre, Stirbt ein Thier binnen 30 Tagen nah Abſchluß 

der Berfiherung, fo wird nur die Prämie zurüdgezahlt, namentlich” wenn der 
Tod von einer Krankheit herrührte, die zu ihrer Entwidlung beträchtliche Zeit 
braudt. Die Entſchädigung wird danach beftimmt, welchen Werth das gefallene 
Thier unmittelbar vor Eintritt feiner Todesurfadhe gehabt hat. Junges Vieh, 
ebenfo der Biehftapel der FZuhrleute, Biehhändler, Pferdeverleiher zc., gemwöhn- 
lich von der Verſicherung ausgefchloffen. Gegen Sorglofigfeit der Eigenthümer ift 
die Beftimmung gerichtet, daß nur etwa 2/, des Werthes vergütet werden follen. 

Ein Mufterftatut von Maſius felbft in defjen Lehre der Berfiherung, ©. 439 ff. 

4 Viele Berficherungsgejellihaften löſen fi daher beim Ausbruch einer 
Viehſeuche, auf. 

5 Bgl. Ueber den Werth der V. Affecuranzen, von einem Mitgliede des 
Eifelvereins, Cöln 1835. 

6 Affecuranz gegen das Entlaufen der Sklaven zu Babylon unter Alerander 
M. gebildet; man zahlte jährlid 8 Drachmen pro Kopf. (Aristot. Oeconom, 11.) 

7 Bon den Seeverfiherungen tiefer unten in der Nationalöfonomit des 

Handels; von den Lebens- und Zodesverfiherungen in der Lehre von den Ber- 
hütungsmitteln der Armuth. 
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Vierzehntes Kapitel. 

Landwirthfchaftlicher Unterricht. 

8. 169. 
Die Steigerung des Landbaues zu einer Wiffen- 

haft und Kunft, die nur mühfam erlernt werden können, ift 
eine der wichtigjten Erfcheinungen jener höhern Intenfität des Be: 
triebes, welche ausjchlieglih für die höheren Stufen der Volks— 

wirtbihaft paßt. -Die mittelalterlihen Landbauſyſteme find viel 
zu einfah, um ſehr qualificirte Arbeit, oder einen fehr Fünftlichen, 
auf bejondere Umſtände fpeciell berechneten Wirthichaftsplan ge: 

brauchen zu EZönnen.! Wie auf allen Gebieten des Lebens, fo 
leiſten im Mittelalter auch bier örtliche Ueberlieferung und perſön— 

lihe Mebung, überhaupt Gewohnheiten, was heutzutage die wifjen: 
ſchaftliche Einſicht. Andererſeits gilt e8 von ganzen Bölfern, wie 
von Einzelnen, daß zwar jchon die Jugend handeln kann, aber 
erft das reifere Alter fih über die Gründe diefer Handlungen 
methodische Rechenjchaft ablegt. Und zwar find es gerade die Vor: 
gänge des alltäglichen Lebens, welche am jpätejten wiſſenſchaftlich 
far werden: man bat viel eher die Bewegung der Himmelsförper 
ftudiert, als die einfachften Procefje des Kochens, Düngens ꝛc. Wie 
die Nationalöfonomif, jo ift auch die Kandwirtbichaftslehre beſon— 

ders ſpät in den Kreis der Wiſſenſchaften eingetreten. Im fpätern 

Mittelalter konnte bei der armfeligen Rohheit des Bauern, der 

übermüthigen Rohheit des Ritters, ver grundfäglichen Feindſchaft 
des Klerus gegen alles rationale Weſen an eine landwirtbichaftliche 
Theorie erjt gedacht werden, als das Bürgerthum anfing fi das 
mit zu bejchäftigen. 

1 Kolonien hochentwickelter Mutterländer bilden auch in dieſem Stück eine 
Ausnahme von der Regel niederer Kulturftufen. Ihre Landwirthſchaft muß 

zwar lange Beit ertenfiv verfahren, aber fpeculativ ift fie von vorn herein, und 

da e8 an leitenden Gewohnheiten fürs Erfte noch fehlt, jo kann nur die Wifjen- 

haft den Koloniften ohne das gefährlichere Probieren zum Herrn der fo ganz 

neuen Umftände machen. Bgl. Roſcher Kolonien, ©. 89 fi. 107 ff. Auch in 

einem rein mittelalterlihen Yande wird die rechte Wiffenfchaft ökonomiſch nie 

ſchaden; daraus folgt aber noch nicht, daß fie hier ökonomiſch unmittelbar nüt- 
li oder gar nothwendig fein müßte, 
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8. 170. 
Der Staat ift ebenfo wohl ein Hauptfactor, wie ein Haupt: 

rejultat der Volksthätigkeit; und es müßte eine ſehr ſchlechte Re— 
gierung fein, die fo gar nicht über dem Durchſchnitt ihrer Unter: 
thanen ftände, daß fie feinerlei Verſuch machte, ihr Volk er: 
ziebend weiter zu fördern. Co finden wir denn aud im Stadium 
des Bolizeiftaates, welcher gewöhnlich die höheren Kulturftufen ein: 
leitet, ein reges Streben, vie landwirtbichaftlihe Aufflärung von 

Staatswegen zu verbreiten.! Die Landwirthſchaft bedarf einer 
ſolchen Staatshülfe mehr, als der Gewerbfleiß, weil der Land: 

wirth viel weniger durch Concurrenz gejpornt wird, feine eigenen 

Betriebsfehler wegen der überwiegenden Natureinflüffe weniger be: 
merkt, Iocal weit bornirter ift ꝛc. Auch der Umftand trug weſent— 

lich bierzu bei, daß in jener Zeit die Regierungen meijt unmittel: 
bar die größten Landbefiger waren: wie denn 3. B. in Deutſch— 
land bis tief ins 18. Jahrhundert vornehmlich die Domänenfammern 
und deren Pachtbeamten ſolche Landwirtbichaftspolitif zu beſorgen 
hatten. Was den Grad der Bevormundung angeht, jo pflegt fie 

im Beginn jeder pädagogiihen Staatsthätigkeit am weitelten zu 
greifen. A. Entweder befiehlt die Polizei geradezu, gewiſſe ver: 
meintlich vortheilhafte Operationen vorzunehmen, andere nachtbeilige 

zu unterlafjen; oder aber der Staat begnügt fih damit, auf feinem 
Ipeciellern Gebiete, wie Domänen, öffentlichen Straßen 2c. ein Bei- 

jpiel zu geben, und fördert deſſen Nahahmung von Seiten der 
Brivatinduftrie nur durch Beihülfe, Prämien ꝛc. B. Auf den 

böditen Entwidlungsitufen der Volkswirthſchaft tritt gewöhnlich 
die freie Lehre an die Stelle der Erziehung: aljo Förderung der 
Wiſſenſchaft felbit und Ausbreitung ihrer Refultate durch Unter: 

richt, beides zum Theil auf Kojten des Staates, aber mit uner: 

ziwungener Benugung dur die Privaten. 
DieBehörden, welche diefer Staatsthätigfeit al3 Organ dienen, 

haben fich im Laufe der Zeit faft überall nach Maßgabe folgender zwei 
Naturgefege umgeftaltet. Sie find A., nach dem Gefeße der Arbeits: 
glievderung, mwenigjtens in der obern Inſtanz mehr und mehr cen- 
tralifirt und aus fpecielleren Fachmännern zuſammengeſetzt worden. 

Nur in den unteren Inſtanzen, wo e3 weniger auf technifche Bir: 
tuofität,.aber wegen der großen Zahl von örtlichen und provinzialen 
Behörden mehr auf Wohlfeilheit des Dienjtes ankommt, pflegte 
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man die frühere Miſchung verſchiedenartiger Gefhäfte in Einer Hand 
beizubehalten.? B. Sie haben ferner, bei wachfendem Einne des 
Bolkes für perfönliche Selbjtändigfeit and Theilnahme am Staats: 
leben, mehr und mehr volfsthümliche Elemente aufgenommen. Wie 

durch die gewerblichen, fo ift auch dur die landwirthſchaft— 
lichen Vereine heutzutage ein großer Theil der Volkswirth— 
Thaftspolitif in die Hände des „Volkes felbft” gefommen, d. h. der— 
jenigen Privaten, welche ſich frei und ſachkundig beſonders für den 
Gegenftand interefjiren.? Auch diefe Anftalt findet in der Land: 

wirtbihaft einen freiern Spielraum als in der Induſtrie, weil der 

Betrieb in jener viel offenfundiger ift, ja faft ohne Intereſſe ver 

Geheimhaltung. * Solche Landwirthichaftsvereine, mit ihren Zeit: 
iohriften,d ihren Bücherfammlungen und Lefecirfeln, ihren Modell: 

jammlungen, Ausftellungen und Feften, ihren öffentlichen Sigungen 

und großen Wanderverfammlungen,$s haben einen zwiefachen Nutzen: 

einerfeit3 die Negierung und amdererfeit3 die gewöhnlichen Land» 
wirthe zu belehren. Der Staat mag deßhalb nicht allein Gutachten 
von ihnen fordern, jondern auch einen großen Theil der von ihm 
zur Hebung der Landwirthſchaft bewilligten Summe durd fie 
verwenden laſſen.“ Eo können fie ein Mittel werden, auf die 

zeitgemäßefte Art den größeren Landbefigern die Vertretung des 
platten Landes zuzuführen. Als Vorſitzer eignet fih am beiten 
eine bochitehende PBerfon, während bei den übrigen Mitgliedern 
des Verwaltungsausfchuffes periodiſche Wahl am wirkjamften bei— 
trägt, frifches Blut im Vereine ſelbſt und frifches Intereſſe von 

unten ber zu erhalten. Freilih bedarf man daneben eines Ele: 
mentes, worauf ununterbrochen gerechnet werden kann: eines be: 

ftändigen Secretärs, der fih ausſchließlich diefem Berufe widmet, 
vollendeter Techniker und ehr viel auf Reifen, alſo feit und 

gut befolvet fein müßte. 8? Wie bei allen freien Bereinen, jo 

ift auch bier das Erkalten des urfprünglichen Eifers die Haupt: 

gefahr, daher man zufrieden fein muß, wenn fie den Uebergang 

zu einer höhern Stufe der Landwirthſchaft und die Beſchaffung 

einer landwirtbichaftlihen Etatiftif erleichtern. ! 

1Schon die Deconomie Churf. Augusti (ed. Kasp. Jugel, ©. 37) räth, 

von jedem Getreide, welches in Kuhmiſt, Pferd, ungedüngtem, gefommertem zc. 

Felde gewachſen ift, einige Echode befonders zu legen und zu probieren, rn 

jedes an Körnern gebe, Alles zur Nachrichtung.“ 
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2 In Heinen Staaten wird die Landwirthſchaftspolitik meift nur von einer 
befondern Abtheilung, oder auch nur einem bejondern Referenten im Mini- 

fterium des Innern beforgt. (Vgl. die Naturgefege oben Bo. I, $. 59 fg.) 

Aber jeibft Rußland hat nur eine „Expedition der Staatsöfonomie* im M. des 

Innern. Das franzöfifche M. de l’agriculture, du commerce et des iravaux 

publics (der Hauptſache nach feit 1828 vom M. des Innern abgezweigt) ent» 

ſpricht dem Ideale eines M. der Volkswirthſchaft in feiner Organifation mehr, 

als das irgend eines andern Staates. Die Abtheilung deſſelben: Direction 
de l’agrieulture umfaßt drei Burcaus: 1) Enseignement agricole et veteri- 

naire (&coles imp£eriales d’agriculture, fermes écoles, vacheries, bergeries, 
colonies agricoles, Ecoles imp. veterinaires, exercice de la m&lecine vet£ri- 

naire, €pizooties). 2) Encouragements et secours (conseil general d’agr., 

chambres consultatives d’agr., associations agricoles, missions agronotmi- 

ques, concours d’animaux, concours de produits agricoles, dessöchementes, 

drainages, irrigations, police rurale, mise en culture des landes, deboise- 
ment, secours pour pertes de gr&le, d’incendies ete.). 3) Legislation des 

subsistances. Daneben noch eine befondere Division des haras. In Preußen 

eigenes M. für die landwirthfchaftlichen Angelegenheiten, das zunächſt die Renten 

banken, landwirthſchaftlichen Tehranftalten, Yandgeftiite, das Landesökonomie— 

collegium und das Revifionscollegium für Landeskulturſachen unter ſich hat. 

Ein ſolches bloß Tandwirthfchaftliches M. wird freilich an Größe des Geſchäfts— 

freifes, mithin aud an durchſchnittlichem Einfluffe, den übrigen Minifterien jehr 

nachftehen. Defterreich hat deßhalb 1853 fein M. für Landesfultur und Berg: 

weſen (eit 1848) aufgehoben und defjen landwirthichaftliche Arbeiten dem M. 

des Innern zugetheilt. Das englifhe Board of agriculture, (1793—1817) 
auf Sinclair Vorſchlag errichtet, ftand ungefähr in der Mitte zwifchen einem 

Landw. Minifterium und einem Landw. Vereine. Eine Menge hoher Beamten, 
3. B. die Erzbifhöfe, der Sprecher des Unterhaufes, der Präfident der f. Ge— 

ellſchaft der Wiffenfchaften, waren von ſelbſt Mitglieder; 30 andere wurden 
vom König ernannt, großentheil® aus der Oppofition. Später follte fi) das 

Collegium felbft ergänzen. Eine Hauptaufgabe war die landwirthſchaftliche Eta- 

tiftit des Reiches; Daneben Erperimente im größten Maßftabe, ſowie Eorrefpon- 

denz mit dem Auslande über die beiderfeitigen Fortſchritte der Yandwirthichaft. 

Bgl. Account of the origin of the B. of A. and its progress for tlıree 

years, 1796. Thaer Engl. Landw. II, 2, ©. 268 fi. Heutzutage entfpricht 
die vereinigte Tithe, copybold and enclosure commission (1251 aus 3 Einzel« 
commifjionen von 1836, 1841 und 1845 zufammengefett) einigermaßen den 

deutſchen Hevifionscollegien, zugleih aber durch Verwaltung der Etaatävor- 
ſchüſſe für Meliorationen unferen landwirthſchaftlichen Diinifterien. (Gneift Engl. 
Berfaffungs- und Berwaltungsredht I, ©. 480 ff.) 

3 Landwirtbicdhaftsvereine ſchon zu Anfang des 18 Jahrh. warın empfohlen 
durch Joh. Ad. Hoffmann Observatt. politicae 8. de republica, p. 18U ff. 

und v. Rohr Compendieuse Haushaltungs-Bibliothet (1716), ©. 59 ff.: 
nachdem übrigens jhon Leibniz verlangt hatte, daß bei Gründung von Ata- 
demien ganz befonders auf volfswirthichaftliche Zwede, Land- und Stadtwirth- 
haft ꝛc. geachtet würde. (Oeuvres ed. Dutens V, p. 175 fi. Werte von 
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Klopp I, ©. 18. 121 ff.) Herbert Police des grains, 1755, verlangt ein- 
Aderbancollegium nad Art der Acad&mie Frangaise, des Conseil de com- 
merce ⁊c.; ähnlich Les inter&ts de la France mal entendus, p. 78 fi. Schr 
gut entwidelt dur Beccaria E. P. II, 3, 25 fi. Bgl. Zanon Dell’ 
utilitä delle academie dell’ agricoltura etc, in Custodi Secritt. elassiei, P. 
M. Vol. XIX. Praktiſch in Edottland feit 1723, Irland feit 1736, Royal 
society of agriculture zu London feit 1753. Ueber Frankreich vgl. Nickolls 
Sur les avantages et desavantages de la France, 1754, p. 164. Societe 

royale d’agr. zu Paris feit 1761. Gleich nach dem Tjährigen Kriege fand die 
Sache in Deutfhland großen Anklang: thüringifche 8. W. ©. geftiftet 1763, 

Leipziger 1764, Celler 1764, fränkifche zu Anſpach 1765, öfterreihifche auf 
taif. Befehl zu Wien, Prag, Grat, Laibah, Innſpruck, Linz, Brünn, Klagen- 
furt feit 1767, preußifche in Breslau, Potstam und Hamm feit 1770. Peters— 

burger freie öfonomishe G. 1767. Neuerdings bayerifhe L. W. ©. 1810, 
badiſche 1819, kurheſſiſche 1821. 

4 Der Borjprung des einzelnen Wirthes vor anderen befteht doch faft nur 
in der Menge der Producte, auf den Preis derjelben kann aber dieſes Plus 

kaum jemals Einfluß Haben. Vgl. Reuning Feſtſchrift, S. 98. 104. 

5 Die Wiſſenſchaft durch neue Forſchung zu erweitern und fie zu popu- 
larifiren find freilich fo verſchiedene Zwede, daß fie nicht leicht auf die Daucr 

vor demfelben Publicum, alfo in. derfelben Zeitfchrift verfolgt werden können. 

Mufter an Popularität und zugleich von Nuten fiir die Wiffenfchaft find viele 

zeitfchriftlihe Mittheilungen des badifchen Liv, V. Präfidenten Bogelmann. 
Eine Hauptjache bleibt immer die zu Nachdenken und Nacheiferung anreizende 
Publication örtliher Erfahrungen, wie dieß früher das Board of agriculture, 
jett die Royal agricultural Society in England gethan haben. 

6 Die großen Berfammlungen dürfen ja nicht bloß in Etädten von 

erften Range, am allerwenigften bloß in der Hauptftadt gehalten werden, falls 
fie von allen Theilen des Landes Kulturelemente anziehen und dahin abgeben 

wollen. Oft befteht ihr Hauptnußen in der Anregung, welde fie den befuch- 

ten Wirthſchaften gewähren; fowie auch ſehr viele deutfche Länder den Anfang 
- einer guten landwirthſchaftlichen Statiftif ihren Vorarbeiten für eine große 

BWanderverfammlung zu danken haben, Bgl. D. Vierteljahrsſchr. 1843, ILL. 
Bededorff in den Preuß. Annalen der 8. W. 1843, Il. Für die bisherige 

Zufammenfeßung der allgemeinen Berfammlungen der deutſchen Land» und 

Forftwirthe (feit 1837) ift es charakteriftiich, daß fie niemals ernftlich won der 
Abſchaffung der bäuerlichen Laften gehandelt habın. (Fraas.) Dagegen waren 

fie ein nicht ummichtiges Nationalitätsband, weßhalb man fie mit den olynı= 
pifchen zc. Spielen der Griechen verglihen hat. Im Frankreih könnte der: 

gleichen umgefchrt den Nugen haben, das Provinzialleben gegen Uebergewicht 
der Haunptftadt zu ſchützen. (Schulze N. Oek., ©. 301 fg.) Große euglifche 

Wandergefellichaft der Landwirthe feit 1838; daneben Hleinere Berfammlungen 

von Farmers. bei Gelegenheit der Schaffhur zu Woburn, Holkham zc., wo 
hochftehende Gönner des Aderbaues wohnen. (Quart. Rev. LXXIII, p. 483.) 

7 Die Verwendungen für Zmwede der Landesfultur, zumal durch land« 
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wirthſch. V., betrugen im J. 1852 in: Preußen 3638335 Thlr. (davon 45260 
aus Bereinsmitteln, 321900 aus Staatsfaffen), Defterreih 18027 Thlxr. 

(1920 ©t.), Bayern 134857 Thlr. (111428 St), 8. Sachſen 42500 Zhlr. 
(37000 St.), Württemberg 82802 Thlr. (68774 St.), Hannover 86632 Thlr. 

(81284 ©t.), Baden 50826 Thlr. (46608 St.), Kurheffen 25460 (alles St.), 
H. Darmftadt 23930 (22057 St), Nafjau 17028 (13028 St), Medlenb.- 
Schwerin 66007 (62669 St.). Vgl. D. Bierteljahrsfchr. 1853, IV. 

8 Diefer Secretär vermittelt am beften den Berfehr des Staates mit den 

Bereinen; daher gewöhnlich ein Etaatsbeamter. (Reuning in Sadfen, Zeller 
in Darmftadt!) Ein folder Poften ſchon von Schenk Volkswirthſch. II, ©. 698 
für ein dringendes Bedürfniß erklärt; ja einigermaßen ſchon von Juſti Staats- 

wirthſchaft I, S. 268. 
9 Im K. Sadjjen gab e8 (1844 nur 55) 1864 242 landwirthſch. Local: 

vereine mit ungefähr 15000 Mitgliedern. Die 5 Kreisvereine beftehen aus den 

fänmtlichen Localvereinen ihres Sprengels; die Vorfteher der letzteren bilden, mit‘ 
Hülfe eines felbjtgewählten ftändigen Secretärs, den Berwaltungsausfhuß jener. 

Als Schlufftein dient der Landeskfulturrath, aus den Vorfigern und fonftigen 

Abgeordneten der Kreisvereine, ſowie einigen Epecialfachverftändigen zufammen- 
gejegt und als berathende Kammer mit dem Minifterium des Innern verkehrend. 

Der Aum. 8 erwähnte Generalfecretär ift zugleich Negierungscommifjär flir den 
Landeskulturrath und ſämmtliche Kreisvereine. Ueber das Berhältnig der land- 

wirthſch. Bereine zum Landesöfonomiecollegium in Preußen f. Cab. Ordre vom 
16. Fan. 1842, Regulativ vom 25. März 1842, Bol. no Zeller Die Wirk— 
ſamkeit der landw. V. im Großh. Heffen und deren Centralbehörde von 1831 big 

1856. In Belgien 117 locale comices agricoles; je ein Mitglied von dieſen 
fit in der commission provinciale d’agriculture, und das conseil’superieur 
d’agr. wird von je 2 Abgeordneten der legteren gebildet. (Horn Statiſtiſches 
Gemälde, ©. 171 ff.) 

10 Befondere Weinbau-, Gärtner, Obſtbau⸗, Schafzüchter-, Pferdezüchter-, 
Bienenwirthevereine zc. 

$. 171. 

Eine pofitive oder negative Bevormundung der Landwirtbichaft 

durch die Bolizei! ift um fo weniger vrüdend, je jeltener die 

Handlungen vorkommen, welche fie gebietet oder verbietet, je mehr 

fie bloß mittelbar den Privatwillen beſchränkt, je mehr fie endlich 

mit Vortheilen verbunden iſt, welche ſchon auf den erſten Blick ein- 

leuchten. 2 Das legte zeigt fich befonders auf ſolchen Gebieten, wo 
die Intereſſen Bieler in dem Grade ſolidariſch find, daß die Nach: 

läſſigkeit eines Einzigen alle Sorgfalt der Uebrigen vereiteln würde. 
Alſo 3. B. im Kampfe gegen Unfräuter,3 jchäpliche Thiere,* ganz 
vornehmlich aber gegen Viehjeuchen. Jedenfalls, je Kleiner, un— 
wiflender und ärmer die Landwirthe find, um jo mehr vertragen 

fie und bedürfen wohl gar die Vormundſchaft des Staates. Wo 



8. 171, Bolizei, Prämien. 539 

es feine großen Landeigenthümer gibt, oder wenigftens feine 
jolden, die fih um den Landbau Fümmern, da kann der volks— 

pädagogiſche Dienſt der Großwirthſchaft ($. 53) Yange Zeit nur 
durch den Staat geleijtet werden. Alfo 3. B. in der Weife, daß 

ver Staat Sachverſtändige ausfhidt, um der auswärtigen Land: 
wirthichaft einen befiern Häuferbau, Wiefenbau, zweckmäßigere Ge: 
räthe? 2c. abzulernen, und bernad ihre Kenntniffe dem eigenen 
Landvolke unentgeltlich zur Verfügung zu ftellen. Dft muß dabei 
förmlich miffionirt werden, um den trägen mißtrauifhen Bauern 

zu feinem eigenen Bortheile zu berevden.® Ob cine an fih un: 

zweifelhaft nüßliche Neuerung „von ſelbſt“ eintreten wird, jobald 

„es Zeit ift,“ hängt viel zu ſehr von der Empfänglichkeit und 
Snitiative der Betheiligten ab, als daß man die Frage für Bauern 
allgemein bejahen könnte.“ Die zeitgemäße Form landwirtbichaft- 
licher PBolizeimaßregeln möchte jegt in ver Regel die Genoſſenſchaft 
fein, die fich für gefeglich begünftigte Zwecke freiwillig, unter Uın- 
ftänden aber mit Beitrittszwang für die Minorität, zu bilden, und 

dann nad einem gejeglichen Statute zu richten hätte. 

Die Ausfegung von Prämien, um dadurch Berbefferungen 

ver Landwirtbichaft hervorzurufen, jollte den natürlichen Gang der 

Dinge nie durchkreuzen, jondern nur von den Hinderniffen befreien, 
welche Vorurtheil oder Trägheit in den Weg legen. Wenn die 
Prämie zur Einführung einer Methode, eines Apparates verlodte, 

die nicht Schon felbit ihre Koften deden, jo würde fie, je glänzen— 

dern Erfolg fie unmittelbar hätte, der Vollswirthichaft im Ganzen 
um fo mehr ſchaden.“ Jede wohlgelingende Prämienpolitif pflegt 
nach einander zwei Stufen durchzumachen. Auf der erften will fie 
nur die ſchlummernde Landwirtbichaft erſt weden, intenfivere Wirth: 
ichaftsmethoden anregen, zu denen alle übrigen Erforverniffe vor: 
banden find, nur nod der rechte Geiſt und Muth ver Wirthe 
nicht. ! Hat fih das Volk auf ſolche Art in die Reihe der erften 
vorhandenen Lanpbaunationen emporgearbeitet, jo iſt es Zeit, 

durch neue Prämien zu einen abjoluten Fortſchritte der landwirth— 
ſchaftlichen Kunft und Wiſſenſchaft anzufpornen. Diefe müſſen dann 

freilich einen ganz andern Charakter haben, als jene alten, vor: 
zugsweife für Bauern berechneten? Prämien. Die richtige Politik 
der erſten Stufe hängt überwiegend nur davon ab, daß die volfs- 

wirthſchaftlichen Naturgefege von $. 33 ff. 40 ff. beobachtet werben; 
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auf der. zweiten dagegen bedarf es der jpeciellften naturwiſſenſchaft— 
lichen Einfiht, da in ſolchen Dingen die richtige Fragftellung ſchon 
der halbe Weg zur Antwort zu fein pflegt. Aber in beiden Fällen 
ja feine zu niebrigen Prämien! Wenn fie nicht hoch genug find, 
um wirklich zu reizen, Verſuchskoſten zu vergüten 2c.; wenn fie 
nur von Solchen eingeftedt werden, die auch ohne fie dafjelbe ge= 
leiftet hätten: 13 fo ift die vermeintliche Sparjamkeit doch in Wahr: 
beit Verſchwendung. 

I Wie die meiften Phyſiokraten und Freihändler, fo verwirft ſchon Mira- 

beau Phil. rurale jede Staatsleitung des Aderbaues; entweder ift fie gemäß 

den Naturgefegen und dann überflüffig, oder gegen die Naturgefege und dann 

erfolglos, 

2 Wenn 3. B. im 18. Jahrh. fo gern befohlen wurde (in Preußen von 
1685—1721: Mylius C. C. M. I, 2, 37. 120), jeder Landbewohner follte 

bei feiner. Berheirathung eine gemwiffe Anzahl Obftbäume pflanzen: fo traf dich 
nur einen einzigen, ohnedieß gewöhnlich heitern, Augenblid im Leben. Wenn 
man die Gemeinden anwies, ihre Straßen, müften Plätze zc. mit Chft zu be» 

jeen, jo ward hier der Zwang durch Mittelbarkeit erträglich. Nocd mehr, aus 

dem dritten Grunde, wenn die Stämmen und Pfropfreifer zu Echentpreifen 

aus einer Etaatsbaumfchule geliefert, die au den Chauffeen gepflanzten dein 

Eigenthümer des anftoßenden Landes übergeben, auf den Schullehrerfeminarien 

Unterriht im Obftbau ertheilt wurde, Württemberg ift durch ſolche Maßregeln 

jeit 100 Jahren zu einem ber erften Obftländer geworden; ebenfo Bamberg. 

(Bavaria III, 1, ©. 427.) Ganz anders erfcheint 5. B. die von Domitian 
verfügte Einfchränfung des Weinbaues, um theils den Kornbau zu erweitern, 
theil$ auch den Wein im Preife zu erhöhen. (Sueton. Dom. 7.14. Philostr, V. 
Apoll. VI, 42.) Berbot des Weinbaues an vermeintlich unpaffenden Stellen: 
franzöf. Staatsrathsbeſchluß von 1731; badische Gefege von 1730 und 32, Ber- 

bot Küchengewächſe in Weinbergen zu bauen, vor einer gewiffen Zeit Weintefe 
zu halten zc. Speierfche Verordnung von 1783, ſolche Rebjorten, die viel, aber 

jhledht tragen, auszurotten. 

3 Hannoverſche V. D. gegen die Bucher! ume von 1737, In Rheinpreußen 

hier und dort eine Geldbuße von 9—10 gGr. auf das Vorkommen eines Exem— 

plars geſetzt. (Schwerz Rh.weſtph. L. W. II, ©. 162.) 

4 In Frankreich befteht feit der Raupennoth von 1732 die Berpflihtung 
aller Grundeigenthümer und deren Stellvertreter, jährlid vor März ihre Bäume, 

Heden und Sträucher abzuraupen und die Raupennefter zu verbrennen, (Nicht 

in Forften, wo der Schaden meift nur den Nadläffigen felbft träfe.) Die 

früher fo beliebten Vorſchriften, wonach jeder Landhaushalt jährlich eine gewiſſe 

Zahl Sperlingstöpfe zc. (vgl. Philippi Vertheid. Kornjude, ©. 30) abliefern, 
oder für Ablieferung von Eulen-, Krähenfängen zc. belohnt werden fol, neuer 
dings mehr abgefommen. Es ift eben wohl zu unterfcheiden zwijchen Thieren, 
die regelmäßig und die nur ausnahmsweiſe den Zwecken menfchlicher Wirth- 
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ichaft entgegenhandeln. Eulen 3. B. nüten viel mehr durch Mäufefang, als 
fie duch Hafenfang ſchaden. Eo verbieten ſchon Geſetze des 18. Jahrh. die 

Beſchädigung der raupenfreſſenden Vögel. (Berg D. Polizeirecht VII, ©. 275 ff.) 
Bol. Snell in Etödhards Ztſchr. f. deutſche Landw., 1859. Gloger Ermahnung 
zur Schonung nützlicher Thiere, 1858. 

5 Bei zwergwirthichaftlichen Zuftänden mitunter wohl gar auf die Dauer. 

So 3. B. wo bedeutender Obftbau und zugleich weitgehende Bodenzerftüdelung 
herrſchen, da muß ein Raum vorgefchrieben fein, wie weit man höchſtens feine 

Päume dem Nachbar nähern darf. Sonft werden leicht zu viele gepflanzt, die 

ſich gegenfeitig verkiimmern. Schmerz Rhein.weſtph 2. W. II, ©. 187 räth 

16 Fuß. 

6 Ein großer Unterfchied zwiſchen England und Deutfchland ! 

7 Daß die f. fächfifche Negierung Landwirthichaftsmafhinen einführt, als 

Mufter aufftellt und fchließlich verfauft, hat bisher nur etwa 50 Thlr. jähr: 
lichen Berluft ergeben. (Reuning Feftichrift, S. 170.) 

8 Kurmärkifche Kreisgärtner zum Unterricht der Bauern feit 1770. Die k. 
fähhfifche Regierung ließ im Bunde mit den landwirthſch. Vereinen 1845 einen 
Lehrer der Flachsbereitung aus Belgien kommen, welchen fie den Vereinen zur 

Berfüigung ftellte; 1853 griindete fie eine Warmwaſſerröſte, um fie nach völliger 
Einrihtung zum Koftenpreife in Privathände zu verfaufen. (NReuning Ente 

wicklung der ſächſ. . W., ©. 160 ff.) Aehnlihe Maßregeln in Bezug auf 
Kunftwiefenbau und Drainirung, wobei die Koften der Projection für Fleinere 

Wirthe vom Staate getragen wurden. (S. 86 ff. 146 ff.) Die Prüfung neuer 
Pflüge ꝛc. follte ſtets durch Sadverftändige und fehr gründlich vorgenommen 

werden; das Öffentliche Wettpflügen zc. dient hernach zur Belanntmachung. 

9 Wie Rußland feit Elifabeth den Seidenbau erzwingen will, die Land- 
leute Recrutenweife dazu aushebt 2c.; wie dieſe aber, Eliiger als die Regierung, 
taufendfach dagegen petitioniren, die Maulbeerbäume und Raupen zu vernichten 
ſuchen 2c.: ſ. Pallas Südruſſiſche Reife I, S. 154 ff. Dagegen ift in Piemont 

der Seidenbau wirflih durch Polizeimaßregeln eingeführt! Als im Saanen- 
lande die Obftbäume erfroren waren, geriethen die Bauern nicht von ſelbſt 
auf deren Wiederpflanzung. Wie gut wäre es gemwefen, bei folchen Leuten die 

Bienenzucht polizeilich einzuführen! (v. Bonftetten Briefe iiber ein ſchweiz. Hirten- 
land, ©. 51. 59.) 

10 Thaer will durch Prämien feine glänzenden, außerordentlichen, ſon— 
dern allgemein anwendbare Proceduren gefördert wiffen: Alles ſtufenweiſe, 
3. B. nicht eher drillen 2c., ehe man nicht gut pflügen fann. (Engl. 2. W. III, 

©. 100 ff) Darum eifert er gegen die englifchen Prämien auf überfette Ochfen, 
wobei alle diejenigen Bewerber Schaden leiden, welche nicht die Prämie felbft 

gewinnen. Lord Somerville empfahl, das befte Paar Ochſen mit einem Preife 

zu belohnen, das gearbeitet habe, um menfchliche Nahrungsmittel hervorzu- 
bringen, ohne jelbft dergleichen zu verzehren. (a. a. O. III, ©. 723 ff.) Vgl. 

Schwerz Belg. 8. W. II, ©. 214 fg. 

11 So betreffen die kurſächſiſchen Prämien feit der Mitte des 18. Jahrh. 
die Aufhebung gemeinſchaftlicher Weiden, Geftattung einen Theil der weide- 
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pflichtigen Grumdftüde zu befäen, Anpflanzung. von Waldblößen, Errichtung ge— 
meinfamer Badöfen x. Seit 1832 Preife für den Anbau neuer Korn- und 

Grasarten, Auffindung von Kall- und Mergellagern, Einführung eines ratio- 
nalen Fruchtwechſels, Anlegung befferer Dungftätten 2. Alles dieß in der 

Negel feine Concurrenzpreife, fondern für jede Ausführung der gewünſchten 

Dinge beftimmt. (Reuning aa. O., ©. 43 ff.) Hiermit verwandt ift das 
ſchöne engliſche Prämienfyftem fir Taglöhner und Dienftboten auf dem Lande. 

(H. Schulze N. Del. Bilder aus England, ©. 166 fg.) 
12 Die Cellefhe Marktordnung von 1679 verheißt den Gärtnern Prämien 

von 1 Thlr. für die erften Kohlföpfe, Erbſen, junge Tauben zc., die fie zu 
Markte bringen. Prämien der zweiten Art „dürfen feine Trinkgelder fein“ 

(Thaer): in England bewarben ſich Lords, felbft der König mit darum. (a. a. O. 

II, S. 100 ff.) 
13 Bol. Reuning a. a. ©., ©. 46. Delaborde Itineraire de l’Espagne 

IV, p. 99. Dagegen Kohl Reife in Schottland II, ©. 209 fg. 

$. 172. 

Wie der Etaat bei Weiten jpäter angefangen hat, für vie 
Landwirthſchaft unmittelbar zu forgen, als für den Gemwerbfleig, 
fo find auch dielandwirtbihaftliden Lehranftalten meijt 
jünger, als die gewerbliden. Am jüngften die Anjtalten für 
den Bauernitand, der überall am jpäteften aus dem Schlendrian 

des Mittelalter zu erwachen pflegt; ' älter ſchon die für große 
Landwirthe; ? am ältejten die für EStaatsforftbeamte,? wie denn 

überhaupt, wenigſtens in Deutjchland, die erjten Keime des land— 
wirthichaftlichen Unterrichts in den cameraliftiichen VBorlefungen auf 

der Univerfität liegen, welche als Nebenftudium für Juriſten gehalten 
wurden. ? — Jene praftiichen Griffe, deren Kenntniß dem großen 

Wirthe ebenjo nöthig ift, wie dem Bauern, werden gewiß am 
beiten erlernt in einem Lebensalter, wo man zur eigentlichen Theorie 
noch unreif. Auch pflegen mittlere Köpfe nur auf Grund einer 

ſolchen praftifchen Unterlage rechtes Intereſſe für die Theorie zu 
gewinnen.? ch würde hiernad einem jungen Städter,® der ſich 

für die große Landwirthſchaft ausbilden will, folgenden 
Studiengang empfehlen: A. Beſuch eines guten Gymnafiums wenig: 
ſtens bi3 Prima, weil die befte allgemein menſchliche Bildung für 

durchſchnittlich gute Köpfe auch die befte Vorbildung jedes befon- 
dern Faces ift. B. Praktiſche Einführung ins Detail durch einen 
geſchickten, denkenden und mittheilfamen Wirth, der Zeit genug 
befigt, um jeden Echüler individuell zu behandeln, und eine Wirth: 
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ſchaft, deren Arbeitstheilung nicht einfeitig ausbilden muß. C. Willen: 

ſchaftliches Studium auf einer Lehranftalt von erften Range, wor: 

auf dann almälih, mit immer wachjendem Nifico,? die eigene 

Wirthſchaft beginnt. Die lanpwirthichaftlihe Akademie verbindet 
jih am zwedmäßigften mit der Univerfität. Bei der großen, immer 
noch fteigenden Wichtigkeit de Standes rationaler Landwirthe ift 
e3 für die Hochbildung des Volkes überhaupt dringend zu wünjchen, 

daß ihre vornehmiten Mittelpunfte auch von jenen benupt und ge: 
achtet werden. Hierzu die anjehnlihe Erjparniß an Lehrmitteln?® 
und Lehrkräften; mehr noch die Thatfadhe, dab eine von Anfang 

an einfeitig praktiſch zugejhnittene Chemie, Nationalöfonomif ꝛc. 
niemals die volle Frucht bringen kann, wozu die Wiſſenſchaft be: 

ftimmt ift. Verbindung mit einer Mujterwirtbichaft % mag wohl: 

thätig fein, wenn der Lehrer nicht allzujehr dadurd von der Wifjen- 

ſchaft und Lehre abgezogen wird, und die Echüler jo viel geiſtige 
Freiheit befigen, um nicht in blinde Nachahmung zu verfallen. 
Dod halte ih, wenn man wählen muß, die Verbindung mit einer 

Univerfität noch für wichtiger, als mit einer Mufterwirthichaft, 
die in der Negel wohlfeiler, vielfeitiger und darum praftijcher 

durh Ercurfionen erjegt wird. Eine Verſuchſtation!! in Ber: 

bindung mit der Lehranſtalt kann dem Lehrzwecke ebenſo wenig 
ſchaden, wie auf einer Univerfität die Verbindung mit einer Aka— 
demie der Wiſſenſchaften: es ijt nur eine Ausnahme, wenn Forſch— 

und höhere Lehrtüchtigkeit nicht in derjelben Perſon vereinigt find. 12 

— Der niedere landwirtbihaftlide Unterricht darf 

niemals die Eigenthümlichfeit des Bauern vergeflen, für Geſehenes 

empfänglicher zu fein, als für Gehörtes. 3 Landwirthſchaft auf 
der Volksſchule zu lehren, käme gewöhnlich zu früh, und fchadete 
fomit nur der wirklichen Elementarbilvung. In einer wohleinge- 

richteten Kleinbauernfchule pflegen die Zöglinge ſämmtliche Arbeiten 
felbft zu verrichten, aber mit fteter Anleitung, Erklärung, Ber: 

gleihung zc. durd die Lehrer. Vorträge zufammenhängender Art 

befhränfen fih auf diejenigen Tages- und Sahreszeiten, mo vie 

Landwirtbichaft paufirt. Solche Anftalten thun wohl, des Bei- 
ipieles und Rufes halber, auf ökonomiſchen Reinertrag binzumirfen ; 

nur die Eammlungen 2c. für den eigentlichen Unterricht, ferner 
die für den Lehrzwed erforderliche größere Vielſeitigkeit des Be⸗ 
triebes machen Zuſchüſſe nothwendig. 1110 16 
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Als ein nicht unbeveutenves Mittel des Unterrichts find noch 
die Ausstellungen’ landwirtbichaftlicher Geräthe und Producte 

zu erwähnen: !? jowohl die bejtändigen, am liebften in einer großen 
Stadt, welche bald mehr vom Charakter eines Muſeums, 18 bald 

mehr von dem eines Marktes haben; als aud) die periodijchen, 
welche an Volksfefte erinnern, und, wie die Wanderverfammlungen, 

ihren Ort zwedmäßig wechſeln. Mit den Gewerbeausftellungen 
theilen die landwirtbichaftlichen die Gefahr, zu einer Ueberſchätzung 
glänzender Nebenfachen zu verführen. *? Ihr unzweifelhaftefter Nutzen 

bejteht darin, daß fie das Eelbjtbewußtfein und die ſociale Ehre des 

auf ihnen vertretenen Berufes fteigern. 

1 Lot Polizei, 1807, ©. 516, beflagt, daß der Staat „kaum irgendwo 

auf Landbaufchulen gedacht habe.” Bon einer feit 1791 beftehenden Bauernjchule 

in Böhmen ſ. Fühling N, Landw. Zeitung 1866, Heft 6. Banernfchule in 
Hohenheim feit 1818, nachdem Fellenbergs Armenfchule in Hofwyl (feit 1810) 
dazu angeregt hatte. 

2 Borjchläge zu einer landwirthfchaftlichen Lehranftalt von Marshall R, 
Economy of {he Midland counties I, p. 121 ff. Thaer Engl. Landwirthſch. I, 
S. 703 fi. Höhere landwirthſchaftliche Lehranftalten zu Mögelin (1804), Idſtein 

(1818, fpäter nach Hofgaisberg verlegt), Hohenheim (1818), Schleigheim (1825, 

jpäter in Weihenftephan), Jena (1826), Tharand (1830, die Forftafademie ſchon 
1816 gegründet, vgl. die Geſchichte derjelben von Schober in der Tharander 
Jubiläumsſchrift von 1866); Eldena (1835), Regenwalde (1842), Prosfau (1847), 

Poppelsdorf (1848), Ungar. Altenburg (1850, als Privatanftalt ſchon feit 1818), 

Göttingen (1851), Plagwitz-Leipzig (al8 Privatanftalt feit 1851, ganz mit der 

Univerfität verbunden 1869). In Frankreich die Anftalt des Matthieun de Dom- 
basle zu Roville (1818); ferner zu Grignon (1827), Grand-Foin (1832) und 

Ya Saulfaie (1840). Schon die Nationalverfammlung von 1789 hatte Aehnliches 

beſchloſſen. Nach dem ©. von 1848 follte jede region culturale des Staates 

eine befondere Schule haben, und die Hauptanftalt zu Berfailles über allen 

ftehen; jenes bisher noch nicht ausgeführt, diefe 1852 wieder aufgehoben. In 
England Privatanftalt zu Cirencefter, in Stalien ein Lehrcurſus bei der Univer- 
fität Pifa, 

3 Zu den älteften Forſtlehranſtalten gehören die praktiſche zu Wernigerode 
(1772) und die rein theoretiſche, die Friedrich M. durch Gleditſch einrichten ließ. 

4 Seit 1727 in Halle und Frankfurt a. O.: vgl. Bd. I, 8. 19. Vorher 
war die Landwirtbichaft gewöhnlich als Anhang zur Botanik gelehrt worden. 

5 Thaer Landw. Gewerbslehre, 8. 260 meint, erft die Praris und her- 

nad die Theorie zu lernen, fei fir gewöhnliche Geiftesanlagen ficherer, freilich 
auch länger und mühſamer; der umgekehrte Weg paffe nur für einen fehr ge- 
bildeten Berftand. Ueber %. ©. Schulze's Berdienfte auf diefem Felde f. 
deſſen Allg. Landwirthſchaftslehre (1863), ©. 7. 39. Bgl. noch Ta Ueb. die 
Bildung zum Landwirthe, 1829. 
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6 Der in ländlicher Umgebung aufgewachfene Aſpirant mag die Stufe B. 

abkürzen oder auch ganz überfpringen, und die fomit erfparte Zeit auf A. oder 
C, verwenden. Statt A. eine Realjchule, ftatt C. ein polytechnifches Inſtitut, 

wirde mir nur ein Nothbehelf fcheinen. Uebrigens find die polytechnifchen An- 
ftalten zu Wien, Prag, Grat, das Conservatoire des arts et metiers zu Paris 

mit landwirthſch. Curjen verfehen. Hamm Weſen und Ziele der 2.-W., ©. 327 

empfiehlt als Borbildung namentlich auch eine Zeit faufmännifcher Lehrlingſchaft. 

? Am liebften alfo zuerft Verwalter, Inſpector zc., dann feiner, zuletzt 

großer Pächter oder Eigenthlimer. 
8 Ganz befonders liegt den fog. confervativen Intereſſen daran, daß fid 

die höhere Landwirthſchaft nicht von der gemeinfamen Bildungsgrundlage mit 
Juriſten und Theologen (Staat und Kirche im ältern Sinne!) lostrennt, Wie 

gerade die Landwirthe die befte Bermittelung zwifchen dem alten Hof- und Be- 
amtenweſen einerfeit3, dem neuern Boltsthume andererfeit3 bilden, hat die 

Mehrzahl der bewährten neueren Berfajjungen mit ihrer Zufammenfegung der 

Landtagslammern anerfannt. 

I Eine Bibliothek, zoologifche, geognoftifhe Sammlung, einen botanifchen 

Garten, ein hemijches Laboratorium, phyfifalifches Cabinet, Herbarium müßte 

fowohl die Univerfität haben, als auch die von ihr getrennte Landwirthſchafts— 
akademie. 

10 Die Anſtalten zu Mögelin, Hohenheim, Schleißheim, Jena, Eldena, 
Regenwalde, Proskau und Göttingen ſind mit großen Gütern verbunden. Ueber 
die Privat- und Muſterwirthſchaften in Preußen, die vom Staate beaufſichtigt 

und unterftügt werden, ſ. Lengerfe's Annalen AI Suppl., ©. 55. Man follte 

hierbei nicht ſowohl die politifch, fondern die agronomifch verſchiedenen Landes- 
theile berüdfichtigen. 

11 Zu den früheften fpeciell landwirthſchaftlichen Berfuchftationen gehört die 

von Erufius und Reuning ins Leben gerufene zu Mödern: feit 1851. Schönes 
Wort v. Thünens über das Bedürfniß rein wiffenfchaftlicher Verſuche, da 

bisher alle landwirthſchaftliche Einficht in Wirthfchaften gewonnen fei, die Geld- 
erwerb ald Zweck verfolgten: SFfolirter Staat II, 2, ©. 194. 

12 Bol. Baumftarf Ueb. ftaats- und Iandwirthichaftliche Akademien, 1829. 
Die k. württemb. Lehranftalt für Land» und Forftwirthe zu Hohenheim, 1842. 

Löbe Die landwirthſchaftlichen Lehranftalten Europas, 1849. K. Birnbaum 
Die Univerfitäten und bie ifolirten landwirthſch. Lehranftalten, 1862. 

13 Schon von Theophraft bemerkt: De caus. pl. III, 2. „Der Bauer ift 
Halsftarrig und nimmt nichts an, was er nicht fieht.“ (Leupoldt Einleitung in 
vie Landwirthſch, Sorau 1750.) L’homme de champs croit rarement sur 

parole, mais il est bon observateur (Chaptal.) Sprüchwörter: „Der Bauer 

glaubt nur feinem Vater. Wat de Bur nich kennt, dat ätt he nicht.” Bol. 
noch die Gejhichte der Einführung des Gypfens in der Pfalz jeit 1772: Schwerz 

Aderbau der Pfalz, ©. 258 fg. Wie man Bauern unterrihten foll, wußte 

B. Franklin fehr gut, der auf ein Kleefeld die Worte mit Gyps ftreute: 
This has been plastered. Wichtigkeit der Wanderlehrer für Bauern, wie feit 
1840 in Frankreich Girardin von Rouen. 

Rocher, Syſtem der Volkswirthſchaft. 11. 35 
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14 Bol. Knaus in der D. Vierteljahrsſchr. 1841, Heft II. Hier wird 
angenommen, daß die Echüler im zweiten Jahre ihre Belöftigung halb, im 
dritten ganz durch Arbeit verdienen. Die Koften einer Schule für 24 E chüler 

außerdem zu 2400 fl. jährlich berechnet. Wanderungen der Bauernfühne nad 
Art der Handwerkägefellen, ferner jeminarähnlicher Aufenthalt bei rationalen 

Großwirthen feten ſchon einen jehr gebildeten Bauernftand voraus. Sog. Fort: 

bildungsſchulen, um Lantburfchen nad der Konfirmation für den Beſuch einer 
- Bauernjchule vorzubereiten, gab c8 in Hannover (ohne Harz und Iftfriesland) 

1853 — 436 mit 5639 Schülern. Den Unterricht, meift im Local der Volks— 
fhule, gaben Schulmeifter, Pfarrer, gebildete Landwirthe zc. während des Winters 

in 6—8 wöchentlichen Abendſtunden. Nebenher landwirthſchaftliche Schriften 
gelejen. (Lehzen Hannovers Staatshaushalt II, ©. 479 fg.) Ueber die ſchwei— 

zerifchen Anftalten zur Ausbildung ländlicher Profetarfinder durch Arbeitsſchulen 
von Peftalozzi, Yellenberg, Wehrli ſ. Emminghaus Echweiz. Volkswirthſchaft I, 
©. 68 ff. Im Frankreich, wo eigentlich jedes Departement, ja Arrondiffement 

eine Ferme Ecole haben foll, beftauden 1856 deren 52. Die Directoren, ge- 
wöhnlich felbftwirthichaftende Eigenthüimer, werden vom Minifterium ernannt, 

müſſen demfelben Bericht erftatten, Einficht in ihre Viicher gewähren zc., und 
erhalten dafür Bejoldung (2400 Fr.). Auch ihre Gehilfen, ein Inſpector, 

NRechnungsführer, Thierarzt und Gärtner, vom Staate befoldet. Die Zöglinge, 
deren mindeftens 24 fein müffen, treten nad) beendigtem 16. Jahre ein, maden 
einen dreijährigen Curſus, beftehen Eramina, befommen darüber Diplome ꝛc.; 

fie verrichten die Arbeiten der Wirthichaft und werden übrigens auf Staats— 

foften erhalten. (175 Fr. jährlich) pro Kopf.) 
15 Eine Diittelftufe zwifchen Landwirthichaftsafademie und Bauernſchule 

wird nur da gerathen fein, wo es viele Mittelwirthe gibt, die für jene zu tief, 

für dieſe zu Hoch ftehen. Dieß ift namentlich der Fall in einem großen Theile 
von Hannover, deffen bedeutendfte, von K. Michelfen 1858 geftiftete „Ader: 
bauſchule“ zu Hildesheim in mufterhafter Weife den Grundſatz durchführt, daß 
e8 für die fünftigen mittleren Landwirthe nad abjolvirter Volksſchule Haupt- 

jählih auf wahre geiflige Bildung ankommt. Daher ift die praftijche Lehr- 

lingszeit ausgefchloffen. Im Unterrichte nehmen den erſten Play cin die all 
gemeinen Bildungsfächer (deutſche Sprade und Literatur, Geſchichte und Gco- 
graphie, Mathematif, Naturwiffenfchaft 2c.), auf deren Grund ſodann die ſpe— 
ciellen Fahmwiffenfcaften aufgebaut werden. Die Auftalt liegt in der Stadt 

und wird von ausſchließlich für fie angeftelten, wiſſenſchaftlich durchgebildeten 
Lehrern beforgt. Das Ziel ift, in einem 2—3jährigen Curſus die Echüler auf 

den Standpunkt des gebildeten Mittelftandes zu heben. Bol. E. Michelſen, 
Die Aderbaufhule in Hildesheim, 1868. Belgien befißt 8 &coles moyennes 
d’agrieulture, wovon vier mit Gymnaſien oder Gewerbejdhulen verbunden. 

16 Specialfhulen für einzelne Landwirthfhaftszweige miffen den Charakter 

entweder mehr von Akademie oder mehr von Bauernjhule haben, je nachdem 
fi) der betreffende Zweig mehr, wohl gar ausſchließlich für die große, oder für 
die kleinere Wirthihaft eignet. Alſo Forftfchulen wohl nur afademifch, freilich 
mit der großen Echwierigteit, daß hier alle Hilfsmittel der Wiffenfchaft in der 
Nähe bedeutender und mannichfaltiger Waldungen vereinigt fein wollen. Ob 
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es daher nicht zwedmäßiger wäre, den jungen Forftmann, nad) ilberftandener 
rein praftifcher Lehrzeit, auf einer Univerfität ftudieren zu laffen und hernach 
in eine &cole d’application zu verweifen, die nur eines einzigen, theoretiſch 
wie praftifch durchgebildeten, Forfimannes zum Lehrer bebürfte? Faft alle 

Gründer und Reformatoren der Forftwiffenfchaft find nicht auf Epecialfchulen 
gebildet, fondern auf Univerfitäten: v. Carlowitz, Gleditſch, v. Burgsborff, 
G. 8. Hartig, v. Sierftorpff, v. Witleben, v. Wildungen, v. Seutter, Cotta, 

Bechſtein. (Fraas Geſch. der Landbau- und Forftwiffenihaft, S. 586.) — 
Flahsbau-, Wiefenbaufchulen wohl nur parallel den Bauernjhulen. Die 

Gärtnerfhule bei Berlin hat 3 Klaffen: für gemeine G., Kunflgärtner und 
Gartenkünftler. Eine ähnliche Weinbaulehranftalt, zugleich für gebildete Wirthe, 
Weingärtner und Küfer, empfiehlt Göriz Tübing. Ziſchr. 1851, ©. 666 ff. 

17 Die Verbreitung landwirthſchaftlicher Mafchinen oft ganz direct auf die 
Ausftelungen zurüdzuführen. Welchen Nuten haben die, von Pogge ange» 
regten, Ausftellungen von Wollproben (feit 1839) für die Schäferei gehabt! 

18 Bon den jchottifchen Aderbaumufeen f. Kohl Schott. Reife II, ©. 162 ff. 
183. Schönes Muſeum landwirthſchaftlicher Geräthe in Utrecht. 

19 Die große englifhe Landwirthichaftsausftelung von 1856 ftand der 
Parifer von 1855 unftreitig fehr nah an Geſchmack und Eyftematif der An- 
ordnung, fowie an Beamtenorganifation; dagegen war fie ebenfo überlegen hin- 
fihtlih der ſachkundigen, unparteiifchen Beurtheiler, ſowie der zahlreichen ge- 
bildeten Landwirte, die nicht bloß fahen, fondern auch fauften. Engländer 

nannten die Parifer Wunder: „Spitenmanfcetten ohne Hemd!“ 



Drittes Bud). 

Nebenzweige des Aderbaues, 

Erites Kapitel. 

Jagd und Süßßiſcherei. 

8. 173. 
Mit dem Steigen der volkswirthſchaftlichen Kultur pflegt die ver— 

bältnigmäßige Bedeutung der Jagd Fleiner zu werden, auch abge- 
fehen davon, daß man im Mittelalter ohne Wildpret wegen Man- 

gels der Futterfelder den Winter hindurch fait nur Salzfleiſch hätte 
ejlen fünnen, und daß zugleich die fchlechte Heizbarfeit ver Zimmer 
den Gebrauh von Pelzwerk nothwendig madte. 1? Schon die 
wachjende Bevölkerung muß den Wildftand vermindern, unmittel- 

bar durch ftärfere Nachfrage nah Wild, mittelbar durch Beſchrän— 
fung des Waldbodens. Abjolut freilihd kann die Sagdernte gerade 

in ſehr hochkultivirten Ländern beſonders werthvoll fein, wegen 
des hier beſonders nahen und reichlichen Abſatzes aller Theile des 
Wildprets.“ Indeß auch die Productionskoſten find hier ſehr be— 
deutend, weil das Wild an den gutbewachſenen Aeckern, Futter: 
felvern 2c. der intenfiven Landwirthichaft, ſowie an dem theuern 

Holzbeitande jedes Kunftwaldes großen Schaden thut.? Man über: 
fieht dieß nur darum jo häufig, weil der Jagdberechtigte meift 

eine vom Grundbefiger verſchiedene Perſon ift, und jelten nöthig 

bat, vollen Schadenserſatz zu leilten. Wenn es daher wahrſchein— 
lich ift, daß bei dichter Bevölkerung und ftarfer Parcellirung des 

Grundeigenthums die volle Freigebung der Jagd an Sedermann, 
oder auch nur an jeden Grunbbefißer, ven Gegenftand felbjt rafch 

zerjtören würde: jo bleibt e3 doch fehr die Frage, ob dieß, rein 
hrematiftifch vom Standpunkte des ganzen "Volkes betrachtet, für 
hohe Kulturftufen wirflid ein Schade zu nennen. Aber die Jagd 
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ift zu allen Zeiten auch als ein vorzugsweife männliches und 
adeliges Vergnügen aufgefaßt worden. In jedem Mittelalter ent: 
Spricht fie im höchften Grade dem Charakter des gleichzeitigen Lurus: 
Verſchwendung von Grunditüdnugungen, von NRohproducten aus 
Wald und Feld, von Menſchenkraft. Und für den verfeinerten 

Menſchen unferer Tage ift fie ein Hauptmittel, für gewiſſe Klafjen 

beinahe das einzige, um der gänzlichen Entfremdung von Natur- 
genuß, Verkehr mit dem Volke, körperlicher Uebung und Waffen: 
tüchtigfeit zu fteuern.6 Uebrigens kann die Frage, ob Nuten 
und Vergnügen der Jagd zufammen die volfswirtbichaftlichen Koften 

decken, nur in gefchloffenen Parks oder bei voller Entſchädigungs— 

pflicht des Wildeigenthümers für den Wildſchaden ficher beantwortet 
werden. 

1 Bei den Alten wird der Pelzlurus erft im 2. Jahrh. nach Chrifto be- 

deutend, als überhaupt das germanishe Weſen mehr und. mehr Einfluß zu 
gewinnen anfing. 

2 In Ländern, wie das polare Nordamerifa und Rußland, find Jagd 
und Pelzhandel noch immer die bedeutendften Zweige der Volkswirthſchaſt. Das 
Klima fördert nicht allein die Glite des Pelzwerkes, fondern auch den Einn 
der Menſchen dafür. Wie felbft im europäifhen Rußland eine ftandesmäßig 

abgeftufte Kennerfchaft dieſes Handelsartifels allgemein verbreitet ift, ſ. Aus— 
land 1840, November. Biele fibirifhe Stämme können ihre Staatsabgaben 

nur in Pelzwerk zahlen. Vgl. Stord Hiftor.-ftatift. Gemälde des ruff. Reiches 
(1797 ff.), Bd. II. Journal des Minift. des Innern, Sept. 1847. Ausland 

1847, Nr. 255 fi. Nah H. Lomer Der Rauchwaarenhandel (1864) ift der jähr- 

liche Pelzertrag im ruffiichen Afien und Amerita 4652500 Thlr. werth, "in 

Mitteleuropa 3817800, in Nordamerifa 5354250, im europäifhen Rußland, 
Skandinavien, Is- und Grönland 2378100 Thlr. (S. 47 ff.) Die Bereinigten 
Staaten hatten eine Pelzausfuhr 1853—54 für 888000 Doll., 1857 für 1116000; 

die britiihen Hudfonsbayländer im Durchſchnitte fiir 210000 Pfd. St. Bis 
jegt werden leßtere (120—130000 DO. M.) faft ausſchließlich als Jagdrevier bi- 

handelt, unter möglichſter Schonung des Wildftandes; wiewohl es mindeftens 
zweifelhaft ift, ob nicht manche Theile derfelben einer viel höhern Verwerthung 
durch Viehzuchts- und Aderbaufolonifation fähig wären. Vgl. J. Maclean 

Notes of a 25 years service in the Hudsons-Bay-Territory II, 1849. — 

England führt jährlih die Stoßzähne von 4 bis 5000 Elephanten ein, meift 
aus Afrifa, wo man nicht die Kunſt verfteht, Elephanten zu zähmen. (8. Ritter 

Erdfunde XIV, ©. 422.) 

3 In Defterreich berechnet Ezörnig (Deft. Ethnographie I, 1, ©. 544) den 
jährlichen Ertrag der Jagd auf 50 Mill. Hafen, 50 Mill, Hühner, 5 Mil. 

Waſſervögel, 60000 Rebe, 3000 Hirſche, 10000 Schweine, zufammen 11/, Mill. 
Etr. Fleifh zum Werthe von 25 Mil. fl. In Preußen Schubert (II, 1, 
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S. 189) den Fleiſchertrag der Jagden auf jährlich 11/, Dil, Thlr. Nach Engel 

Preuß. ftatift. Sahrbud II, S. 158 enthalten die Waldungen aller 8 alten 

Provinzen 34924 Stüd Rothwild, 12864 Dammwild, 106664 Rehe, 5896 

Schwarzwild, 2867 Auerwild, 884 Elchwild. Den Jagdertrag im K. Sachſen 

ſchätzte v. Berg (Die Zagdfrage im J. 1848) bei mäßigem Wildftande und 

pfleglicher Behandlung auf mindeftens 1366570 Pfd. Fleiſch und überhaupt 

138000 Thlr. jährlid. Den Neinertrag pro Ader die Regierung bei ihrem 

erſten Entfhädigungsplane = 1/y bis 6, durchſchnittlich alfo 31/5 Pfennige 

jährlich. (April 1852.) Die Stadt Paris verzehrte um 1840 jährlih für 

2400000 Fr. Wildpret, ganz Frankreich fiir mindeftens 40 Mill. (Dunoyer 

Liberté du travail VIII, 2.) 

4 Auch die bloße Verfolgung des Wildes kann bei intenfiver Landwirth- 

ſchaft, zumal im verfoppelten Zuftande, leicht den härteften Drud ausüben. 

5 Bl. ſchon J. J. Reinhard Vermiſchte Schr., 1765, S. 427 ff. Mau— 

villon Phyſiokrat. Briefe, 1780, S. 64. Jung Stilling Lehrbuch der 

Gameralpraris, 1790, ©. 93. Pabſt (Landwirthſch. Betriebslehre, 8. 13) hält 

bei hoher Bodenkultur den Schaden der Jagd für überwiegend. So meint auch 

Pfeil, (Orundf. der Forſtwirthſch. in Bezug auf N. Oek. und Staatsfinanz- 

wiſſenſch. I, S. 177) daß ein Stüd Rothwild an Nahrungsbedarf faft einem 

Rinde, ein Reh einem Schafe gleich ift, und dem Holze das Wild no ungleich 

mehr fchadet. 

6 Vgl. Shmitthenner N. Delonomie, ©. 604; aber auch ſchon auf 

der höchften Kulturftufe der helleniſchen Welt Xeno phont. Venat. 5. 12. 

Cyrop. VIII, 1, 34 fi- Bei den ariftofratifhen Spartanern hieß eine ganze 

Landſchaft Hypaı, und die dortigen Jagdhunde waren allgemein berühmt. (Cur- 

tins Peloponnes II, ©. 206). Am adeligften die Fallenjagd, wo ber Nitter 

in feinem Falten gleichſam fein eigenes Abbild erblidte. Wie die ganze eigentliche 

Jagdkunſt des M. A. von den zur Ariftokratie neigenden Kelten ausgegangen 

iſt, ſ. Hehn Kulturpflanzen und Hausthiere, ©. 270 fi. Befonders entwidelt 

ift die Auffafjung als manly sport in ber Eigenthümlichkeit der englifchen 

Jagd: daher man bie Berdrängung des alten hunting durh das neuere 

shooting dort jehr beflagt; vgl. Ch. Palk Collyns Notes on the chase ... 

in Devon and Somerset, 1861. Philipp von Heffen rieth feinen Söhnen im 

Teftamente, die Jagd zur Beiprehung mit Bauern ꝛc. ohne Beifein der Docto- 

ven zu benugen. (3. B. Schuppe Negentenfpiegel: Werke I, ©. 25.) 

8. 174. 

A. Fajt jede Volkswirthſchaft beginnt mit einer PBeriode, mo 

die Betämpfung der Raubthiere nothmwendig it, um den 

Menſchen als Herrn der Schöpfung erjt geltend zu machen. Eine 

Thatſache, deren geſchichtliche Bedeutung aus einer Menge jagen: 

hafter Umbüllungen Har genug erfannt wird. ! Hier das Jagdrecht 

pofitiv zu beſchränken, wäre die größte Thorheit.“ — B. Die ur: 

iprünglih allen echten Grundeigenthümern zuftehende Jagdberech⸗ 
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tigung, 3 in der Regel ausgeübt durch Koppeljagd der Feld- und 
Markgenoſſen auf der ganzen Gemeindeflur, mußte im fpätern 

Mittelalter ſchon darum jehr zufammenfchrumpfen, weil eben die 

Zahl der echten Grundeigenthümer fo fehr viel Kleiner wurde. In 
derjelben ariftofratifhen Richtung wirkten außer der ökono— 

miſchen Rüdjiht auf Schonung der geliebten Jagd noch ein poli- 
tiſcher Widermwille der herrfchenden Klafjen gegen Volksbewaffnung 
und eine, für das Mittelalter nicht unbegründete, polizeiliche Be— 
jorgniß vor Räuberei.d Wiederholte Verfuhe der Bauern, den 
frühern Zuftand mit Gewalt zurüdzuführen, hatten in den meilten 
Ländern wenig Erfolg. * — C. Im Zeitalter der abjoluten Mon: 
archie ift e8 vielen Staaten gelungen, die ganze, oder wenigſtens 
hohe Jagd? dem Fürjten und den von ihm Beliehenen ausſchließ— 
lich vorzubehalten (Yagdregal); und eine polizeiliche Oberauf: 
fiht über das Jagdwejen (Wildbann), die namentlich der Aus— 
rottung des Wildes zu jteuern ſuchte, kann feit dem 16. Jahr: 

hundert al3 Regel bezeichnet werben. 8 Leider fpielt in den Jagd: 
ordnungen jener Zeit, was einen Hauptpunft bilden jollte, nän- 

ih die Vergütung des Wildfhadens,? nur eine fehr Fleine Rolle; 
und die Periode diefer weſentlich höfifchen ! Jagd ift darum vie 
Hafliihe Zeit der Wildverwüftungen. 1! („Hundsphilofophey“ nach 
v. Logau; „Waldteufeleien der Nimrode” nah Schlözer.) In ver 

frühern Zeit gab es auf ven Aedern ꝛc. noch nicht fo viel zu 
verwüjten, und die Raubthiere hielten das pflanzenfreilende Wild 
in engeren Gränzen feſt.! — D. Die neuere Jagdreform bat 
in den meilten Ländern alle Grundeigenthümer wieder zu den 
allein Jagdberechtigten auf ihrem Boden gemadht.13 Indeſſen, theils 
um die Abgränzung der Reviere nicht ganz illuforifch werden zu 
lafjen, mehr noch aus Gründen der Sicherheitspolizei, ift z. B. in 
Preußen das Selbitjagen auf eigenem Boden nur den (höchitens 

drei) Befigern von mwenigitend 300 Morgen zujammenhängender 
Fläche oder von dauernd und vollitändig eingefrievetem Lande ge— 
ftattet; alle übrigen Grundftüde werden, in der Regel gemeinde- 
weife, zu gemeinfamen Jagdbezirken zufammengelegt, auf welchen 
die Jagd, nad Beihluß der Gemeindebehörven, entweder ruhen, 

oder durch einen Jäger von Fach beſchoſſen, oder an höchſtens 
3 Berfonen auf 3—12 Sahre 14 verpachtet werden kann. Am 
Ertrage nehmen die Grundbefiger nad Verhältniß ihrer Boden 
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fläche Theil. Wer jagen will, muß einen Jagdſchein Löfen, deſſen 
Ertheilung in der Regel durch eine Abgabe bedingt ift, unzuver— 
läfjigen Berfonen aber verfagt werden fann. 5 Nicht ohne Grund 
ift man der Anfiht, daß fih das Jagdvergnügen fehr wohl zu 
einer Luxusbeſteuerung eignet; und daß eine ftarfe Theilnahme 

der Hleineren Grundbefiger an diefem Zeitvertreibe ſchon durch ihr 
eigenes wirthſchaftliches Intereſſe wiverrathen wird. 1° Die Aufbe- 
bung der früheren Jagdrechte auf fremdem Boden follte gerechter- 

weiſe ftreng nad den Grundſätzen von $. 121 ff. erfolgen. Indeß 
bat fich leider zu allen Zeiten der juriftiihen Behandlung des 
Jagdweſens viel blinde Leivenjchaft zugemifcht und in den meijten 
Ländern die Jagdgerechtigkeit bei ihrer Abjchaffung ebenjo wenig 
gebührenden Erfag gefunden, mie fie beim Wildſchaden ihrerſeits 

ihn früher gewährte. 1718 19 

1 Den heroiſchen Perfern und Griechen (vgl. Herodot. VII, 126 und Eo- 

lons Prämien fiir Wolfsjäger: Plutarch. Sol. 23) ift e8 beffer gelungen, des 

Thierfönigs in ihrem Lande Meifter zu werben, als den feigen Hindus oder 
den ftumpffinnigen Negern, wilde die Raubthiere vergöttern, Tödtung eines 
Hays wie Mord beftrafen ꝛc. Unter Hyder Ali hatten die Tiger in einem 
Orte bei Seringapatnam binnen 2 Jahren 80 Menſchen aus den Hütten ge- 
raubt. Bon der furchtbaren Berödung des Malva-Plateaus durch Tiger f. Ritter 

Afien VI, ©. 772. Nur mittelft Ausrodung, Austrodnung und Urbarung 
kann man fie allmälich vertilgen. Vgl. Ritter Das Tiger- und Löwenland, 
a. a. D. VI, ©. 688 fi. Fa Algerien foll ein Löwe jährlich für ‘beinahe 
700 Thlr. Vieh zerreißen, nah Chaffaing fogar für 7380 Fr. (Bodichon 
Algeria considered as a winter-residence, 1858.) Wunderftab des heil. 

Magnus in Eiiddeutfhland. Karl M. entband die Wolfsjäger von der Kriegs- 

dienftpflit: Capit. a. 813, II, c. 8. Doc hatten noch unter Friedrih Bar- 
barofja im Mainzer Stadbtgraben „Hunde und Wölfe ihren Gang.“ (Anton 
Geſch. der deutjhen 2. W. III, ©. 498.) Ausrottung der Wölfe in England 
unter Edgar (f 957): Will. Malmesbur. II, 6. In Liefland wurde noch 
1802 ff. an einzelnen Orten jährlich 1; der Schafe, Biegen und Schweine, 

a No der Pferde und Rinder von den Wölfen zerriffen. (Friebe Liefl. 
Landw. II, S. 136 ff.) Aehnlich in Finnland: G. Rein Statiftit von F., 1839, 

©. 41. In Newhampfhire enthält ein regelmäßiger Budgetpoften ungefähr 
6000 Doll. jährlih an Prämien fiir Tödtung von Bärenzc. (Wappäus N.Amerila, 
©. 679.) Einen Rüdfall auf ſolche rohe Kulturftufe kann der Krieg bewirken: 
wie 3. B. nad den Alba'ſchen Kämpfen Brabant und Flandern von Wölfen 
wimmelten, fo- daß über 100 Menjchen jährlich von ihnen zerriffen wurden. 
(Guicciardini Belg., p. 315 fg. v. Meteren XIV, p. 571 ff.) 

2 In Norwegen ſchmälerte man 1730 das Zagdrecht der Grundbeſitzer auf 
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ihrem eigenen Boden, mußte es jedoch 1744 wieberherftellen, weil die Raub- 

thiere zu fehr überhand nahmen. (Thaarup Dänifche Statift. I, &. 387.) 

3 Eine ganz freie Pürſch Täßt fi mit L. Sal. XXXVI, 1, L. Ripuar. 
XLIl, 1 keineswegs vereinigen; vgl. L. Visig. VIII, 22. Nach L. Bajuv. XXII, 
11 durften nur die commarchani jagen. Bon gefchloffenen Thiergärten ſ. L. 
Angl. et Wer. VII, 2; auf den Gütern Karl M.: Cap. de vill. 46 fg. 58. 

4 Wo fi die echten Grundeigenthümer in alter Weife erhielten, da be- 

wahrten fie auch das alte Jagdrecht: jo in Tyrol, den fchmweizerifchen Urcantonen 

(Maurer Geſch. der Markenverf. I, ©. 154), Norwegen (Niemann Dänifche 

Forftftatiftif, S. 160), ftellenmeife in’ Elfaß und Schwaben. („Freie Pürſch“ 
in 13 ſchwäbiſchen Diftricten bis tief ins 18. Jahrh., zum Theil bis 1806: 

Schmidlin Handb. der württemb. Forftgefeggeburng I, ©. 12 ff. 264.) Sonft 
aber ift allen rustieis der Gebraudh von Waffen und Jagdnetzen (außer gegen 
reißende Thiere: vgl. Maurer Frohnhöfe III, S. 43) verboten durch II. Feud. 

27, 5. Nachdem in Frankreich eine Menge fpecialer Gefeße die Forften des 
Königs und der Großen gejhloffen, wurde 1346 jedem Unadeligen, außer den 
von Gütern oder Renten lebenden bourgeois, die J. ohne befondere Erlaubniß 

verfagt. Bei den Angelſachſen hatte jeder freeholder Jagdrecht auf feinem 

Boden; daneben gab es gefchloffene königliche Forſten. (Legg. Canut. 77. 
Eduard. Conf. 36.) Die Normannen führten firenges Jagdregal ein, fo daß 
Unterthanen bloß in Folge königlicher Verleihung jagen konnten; deren chases 
oder parks entſprechen alsdann vie königlichen forests. (Blackstone Comm. 

“ I, p. 415 ff.) Bon Dänemark ſ. Kolderup-Rojenvinge Grundriß der dänifchen 
Rechtsgeſch., 8. 21. 102. 

5 Die barbarifchen Jagdgeſetze Wilhelm des Eroberers wejentlich mit in der 

Abfiht gegeben, das bewaffnete Umherſchweifen der Angelfachfen zu verhindern. 

(A. Thierry Hist. de la conqu£&te II, p. 102 fg.) Aehnlich in der arifto- 
fratifchen Zeit von Dänemark, wo die Bauern (1573) je nur einen Hund mit 

gelähmtem Borderbeine halten und der Jagdherr Wilddiebe ohne Weiteres blen- 

den oder henken laffen durfte. (Dahlmann Dän. Geſch. III, S. 70. 84. Kofod 

Ander Eamlede Stifter II, S. 311 ff.) Aber auch der billigdenkende v. Seden- 

dorff Teutſcher Filrftenftaat (1655) S. 403 ff. ift für ein Verbot der Bauern: 
jagd, um Räubereien unter diefem Vorwande zu verhüten. Bgl. ſchon Tengler 

Laienjpiegel (1509), Fol. XXXI. Man darf nicht vergeffen, daß die Entwaff— 
nung im gemeinen Leben zu den wichtigften Vorbereitungen der heutigen Rechts: 
fiherheit gehört hat. (Thucyd. I, 6.) 

6 Aufftand der Bauern unter Richard II. von der Normandie (%. 1000) 
gegen die Forft- und Sagdprivilegien des Adels; vgl. Roman de Rou und 
Wachsmuth Europ. Sittengefh. II, S. 288 ff. Der englifhe Bauernfrieg 
unter Wat Tyler (1381) verlangte, daß alle Ströme, Wälder, Parts und 

Deden fammt dem Wildprete Jedermann gehören follten. Aehnlich Art. 4 der 
zwölf Artikel des deutfchen Bauernkrieges, (mit Bezug auf I, Mofe 1, 26;) 
nur wo der Jagdherr fein Privilegium erfauft hat, fol gütliche VBerftändigung 
erfolgen. 

T In Bayern ſchon 1493 nur das Heine Waidwerk dem Adel geftattet, 
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1487 jogar nur die Hafen und Fuchsjagd; durch die Erklärung der Landes- 
freiheiten von 1516 freilich wieder mehr. (Krenner Landtagsverhh. IX, ©. 242. 
X, ©. %.) In Hannover no 1646 die Regalität fehr ſtreitig. (Spittler 

Geh. Hann. II, S. 106.) Bon Medienburg f. gar v. Kampy Mecklenb. Civil- 
recht II, ©. 154. In Dithmarfchen erlangte der Herzog das Jagdregal bei der 

Unterwerfung der Bauern 1559. (Waitz Schlesw. Holft. Geſch. II, ©. 329.) 

Zoannetti De Juplici venatione (1563) erflärt das Jagdrecht auf der Unter- 

thanenflur theil® ex concessione summi principis, theil® ex temporis im- 
memorialis praescriptione, meint aber, die Herren, welde ihre Unterthanen 
haud modice vexarent, fünnten ihres Jagdrechtes beraubt werden. Franzöſiſche 

Orbonnanz von 1601, gemildert 1669, indem wenigftens die vielen Todes— 

ftrafen gegen Jagdfrevler abgefhafft und die Jagd auf beftellten Aedern zwiſchen 

Blütde und Ernte verboten wurde. Ein langes Berzeihniß juriftiicher Ver— 
theidiger des Jagdregals (mitunter auf Jeremias 27, 6 geftügt!) f. bei Stieglig 

Geh. Darftellung des Eigenthums an Wald und Jagd, 1832, S. 268 ff. — 

Die Eintheilung in hohe, niedere 2c. Jagd ift namentlid in den Streitigkeiten 
wegen der Regalität durchgedrungen. S. jedoch ſchon L. Baiuv. XIX, 7; 
Ducange v. Ferae forest.; bei den Angelſachſen Lappenberg Engl. Geſch. I, 
S. 620 fg. Die Gränzlinie particular ſehr verſchieden. So gehören nach dem 
preußifchen Landrechte Il, 16, 37 zur hohen 3. Hirſche, Schweine, Auerochfen, 

Elennthiere, Fafanen, Auerhühner. Bon Sachſen f. das Gefeß von 1717: 

Cod. August. II, ©. 611. 

8 Die fog. Jagdordnungen pflegen die Brunft- und Eäugperiode von 
der Jagd auszunehmen, auch wohl bei Anfegung der Hegezeit die Bedürfniſſe 
des Aderbaues zu berüdfihtigen. (Vgl. ſchon Sachſenſp. II, 61.) Hegezeit der 

hohen Jagd meift vom 1. Februar bis 15. Juni, der niedern vom 1. März 
bis 24. Auguft. (Faſtnacht bis Jacobi oder Bartholomäi, Invocavit bi I. Zri- 
nitatis, 1. März bis 1. September: vgl. Bergius Magazin V, ©. 172 ff.) 
Dft noch befondere Echonung der weiblihen Thiere vorgefchrieben, fowie das 

Uebriglafjen einer hinlänglihen Zahl von Stammthieren; das Cierausnehmen 
von Federwild, das Anwenden von Gruben, Fallen, Berlappungen, Seibft- 
fhüffen verboten. Beifpiele in Fritsch Corpus iuris venatorio-forestalis (1675), 

Pars III. Uebrigens fommt jchon Capit. de vill,, c. 36 eine Spur von Hegung 

in freien Wäldern vor. Aehnlich in Island: Leo in v. Raumers hift. Taſchenb. 

1835, ©. 504 ff. 

9 Selbft Philipp von Hefjen beſchwichtigte fein Gewiffen damit, daß er die 
Weide des Wildes auf den Feldern als ein Aequivalent der bäuerlichen Weide 

rechte im Walde anfah. (Landau Geſch. der Jagd in Hefien, 1849, ©. 7.) 
Im erneſtiniſchen Sachſen zeugt fein Bericht von einem noch jo geringfügigen 

Erfate des Wildſchadens im 16. Zahrh., obwohl die 2. DO. von 1556, Art. 29 
ihn verfprochen hatte. (Hilvdebrands Zahrbb. 1868, II, S. 186.) Bei „mäßi- 
gem Wildftande* erkennt fogar Mittermaier (Grundf. des deutſchen Privat- 

rechts II, $. 276) Fein Necht des Grundeigenthümers auf Entihädigung an. 
Dagegen fagt Bening fehr treffend: ein ſchlechtes Wildſchadengeſetz ift ſchwer, 
ein gutes Teiht. Sobald man außer dem Borhandenfein des Wildſchadens 
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noch andere Erforderniſſe für den Erſatz ſtellt, ſind Unterſcheidungen zwiſchen 

mäßigem und unmäßigem Wildſtande, Schaden durch Hochwild und ſonſtiges 
Wild, großem und kleinem Schaden ꝛc. nöthig, die alles illuſoriſch machen. 
(Tübinger Zeitichr., 1857, ©. 451.) Strenges Jagdſchadengeſetz Joſephs I. 
von 1786. Vgl. Pfeiffer Praft. Ausführungen aus allen Theilen der Rechts» 

wiffenfchaft, 1831, II, Nr. 5. 

10 In Eleve und Mark beftimmt der Landtagsabſchied von 1649, daß jelbft 

Nittergutsbefiger, die nicht von Adel find, künftig feine Jagdrechte mehr er» 

werben jollen. 

11 Schlimme Lage der Ummohner der plaisirs du 0i oder capitaineries 
royales. (Revue Contemp., 31. Jan. 1857, p. 753 ff.) Aehnlich im 16. und 

17. Zahrh. in Toscana. (Poggi Delle leggi sull’ agricoltura II, p. 225.) 
Johann Georg I. von Sadfen hat von 1611—1653 jelbft erfegt und erlegen 
fehen 28000 Schweine, 18957 Füchſe zc. (Böttiger Sächſ. Gef. II, S. 132.) 

Selbſt Kurfürſt Auguft dachte 1555 ernftlih an eine große Dörferlegung nächſt 
der böhmifchen Gränze, um dadurch eine befjere Wildbahn zu erlangen. (Falke, 

S. 150.) Nah v. Rohr Haushaltungsbudh (1722) konnte ganz Meißenland 

wegen des Wildes feine Delfaaten bauen. Obwohl in Württemberg 1737 
2438 Hirjche, 4000 Schmalthiere, 5000 Schweine geſchoſſen wurden, betrug 

doch im folgenden Fahre der Wildjchaden 500000 fl. (v. Moſer Patr. Archiv I, 

S. 213.) Große Jagdſchäden unter Friedrich Wilhelm I., welcher das erlegte 
Wild gegen obrigkeitlich feftgefegten hohen Preis Beamten, Gaftwirthen zc. auf- 

zunöthigen liebte. (Stenzel Preuß. Geſch. II, ©. 398 fg.) Aehnlich in Heffen. 

(Landau, ©. 179.) Fälle, wo auf einem öfterreihifchen Rittergute durch lan- 
desherrliches ZTreibjagen mit euer 10—15000 fl. Holzwerth vernichtet wird. 
(v. Zufti Staatswirthidhaft II, S.215.) Von barbariſchen Gefegen gegen Wild» 
vieberei f. Landau S. 197. Selbſt in den Fagdordnungen Chriftophs von 
Württemberg (1551) und Augufts von Sadjen (1584) fommen Todesſtrafen 
vor; den fehmerzlichiten Eindrucd macht es aber, wenn Johann Friedrich der 

Großmüthige aus feiner glorreihen Gefangenſchaft gegen die „wildpreifreſſen— 
den” Bauern Strafedicte erläßt. (Hildebrands Jahrbb. a. a. O., ©. 186 ff.) 

Friedrich Wilhelm I. von Preußen drohete für jedes Hetzen und Schießen im 

föniglichen Gehege den Tod. Bei Keyßler (Reife I, 77) nennt ein Fürft feine 

Schweine „geftorben,“ jeine Bauern „crepirt.“ Vgl. überhaupt Spangenbergs 
Zagdteufel, 1560, und ſchon Luther (Opera ed. Witt. II.) ad Genes. c. 25. 

12 Daher namentlich die Zahl der Hafen und Rehe im fpätern M. Alter 
nur gering war. (Landau, ©. 266 ff.) 

13 Biele Grundgedanken der Jagdreform ſchon bei Beccaria EP. II, 

8, 89. Ihr Durhdringen vorausgefagt von Stieglit a. a. O., ©. 307 fg. 

14 Könnte auf längere Zeit verpacdhtet werden, jo wäre unter Umftänden 

die factifche Wiederherftellung der früheren, fo aufreizenden Servitut£verhältnifie 

möglich: während eine Verpachtung auf kürzere Zeit wahrfcheinlich zu über- 
triebener Ausbeutung führte. 

15 Preußifches ©. vom 7. März 1850. In den alten Provinzen wurden 
1867—68 87263 bezahlte, 4907 umnentgeltlihe Fagdicheine ausgegeben: am 
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mceiften in der Rheinprovinz (17938), am wenigften in Pommern (5376) und 

Poſen (5581.) Seit 1855 ift die Bevölkerung bis 1866 um 11-7 Proc. ge- 

ftiegen, die Zahl der Jagdſcheine um 12-6. (Meiten Il, ©. 560.) Das ©. 

vom 31. Oct. 1848 hatte nicht bloß jedes Jagdrecht auf fremden Grundftüden 

ohne Entſchädigung aufgehoben, fondern auch jedem Grundbeſitzer die unmittel- 
bare Ausübung der Jagd auf feinem Befite geftattet und jämmtliche Heg- und 
Schonvorſchriften wegfallen laſſen. Die letteren 1850 wiederhergeftellt. Das 

öfterreihifhe ©. vom 7. Sept. 1848 ſpricht alle jagbbaren Thiere dem Grund- 

eigenthiimer zu, der aber nur in gefchloffenen Thiergärten und bei Compleren 
von mindeftens 200 Zoch feldft jagen darf. In Bayern 240 Tagwerk. Die 

franzöſiſche Revolution erflärte 1789 die Jagd für du droit naturel, welde 

freie Bürfch eine höchſt gefährliche Art VBoltsbewaffnung hervorbrachte. Erft im 
J. VII eine Jagdfteuer vorgefchlagen, unter heftigem Gejchrei gegen daß vendre 

pour de l'argent l’exereice d'un droit commun à tous. 1840—50 bradten 
die franzöfifhen Jagdkarten (zu 25 Fr.) durchſchnittlich 2072000 Fr. für den 

Ctaat und 1456000 Fr. flir die Gemeinden ein. 1850 wurden 152339 Karten 
ausgeftellt, die meiften verhältnigmäßig in den reichten Gegenden. Die Zahl 
derer, welche verbotener Weife ohne Karte jagten, wurde ungefähr dreimal jo 

hoch geſchätzt. (Legoyt.) Dänifche Jagdreform 20. Mai 1840. Bon Spanien 

j. Minutoli Epanien, 1852, ©. 443. 
16 Selbft in den höherkultivirten Theilen der Schweiz anerkannt: vgl. 

Bronner E. Aargau I, ©. 475. Ebenſo in Württemberg, als 1817 die vielen 
Gemeinden widerrechtlich entzogene freie Pürſch zurückgegeben wurde. 

17 Das hannoverjhe G. vom 29. Juli 1850 beftimmt, je nach Verſchieden— 
heit des Bodens, eine Ablöfungsfumme von 1/44, bis Thlr. pro Morgen. 

Dagegen hatten z. B. die Frankfurter Grundrechte vom 21. Dec. 1848, $. 37 
die Fagdrechte auf fremdem Boden in der Regel ohne Entjhädigung abgeſchafft. 

18 Die obigen Perioden der FJagdentwidlung laufen denen der Forftent- 
widlung $. 190 ff. merfwürdig parallel. 

19 Auch das Alterthum hat in feinen Ffultivirteften Zeiten Eorge getragen, 
daß die Landwirthſchaft von der alsdann fo unendlich viel geringfügigern Jagd 

nicht zu leiden braudte. So ftanden in Attila dem Jäger eigentlih nur die 
Wälder offen. (Xenoph. Venat. 5. 12.) Nah L. 3 Digest. XLI, 1 fanıı 

tas Wild als res nullius auf fremdem wie eigenem Boden occupirt werden, 
aber der Grundeigenthümer braucht feinem fremden Jäger den Zutritt zu ge- 
ftatten. Nur beftand von Commodus bis Honorius ein Verbot, Löwen zu anderen 

Zweden, als für den Circus, zu jagen, mit ſchwerer Geldbuße felbft für Tödtung 
aus Nothwehr! (Theod. Cod. V, p. 92. Gothofr.) Dagegen jcheint im arifto- 
fratifhen Eparta das Jagdrecht fireng auf den Adel befchränkt geweſen zu fein. 

8. 175. 

Die ftaatlihe Entwidlung der milden Süßfiſcherei hat 

Aehnlichkeit mit der 8. 174 gejchilderten.! Der große Unterjchied 
liegt aber darin, daß außer in England bei den höheren Edichten 
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des Volkes, Rittern wie Höfen, der Fiſchfang niemals fo zur 

„Paſſion“ geworden ijt, wie die Jagd: theils wegen der Unähn— 

lichfeit der meiſten Fiſchwerkzeuge mit Kriegswaffen,? theils wohl 
auch megen der geringen Nahrhaftigfeit der meiften Fifchereipro- 
ducte.3 Die Fiichorbnungen feit dem 16. Jahrhundert, bervor: 
gegangen aus der jog. Filchereihoheit, ? verbieten im Intereſſe der 
Nachhaltigkeit vornehmlich das Fiſchen mährend der Laichperiode, 
den Gebraud zu enger Netzmaſchen, ſowie derjenigen Fifchmittel, 
melde das Wafjer vergiften;5 außerdem noch wohl das Fladhs- 
einlegen und die Entenhaltung in Fiſchgewäſſern.“ Etwas dem 
Wildſchaden und übermäßigen Wildftande Analoges kann hier nie 
ftattfinden. Wenn deßhalb die Anlage von Zeichen auf höherer 

Kulturftufe oft al3 Bodenverſchwendung mag gemißbilligt werden, ? 
fo verdient in allen natürlihen Gewäſſern die fünftliche Fischzucht 
gewiß nah Kräften Beförderung, wie dieß namentlich feit zwei 
Sahrzehnten der klaſſiſche Boden für diefen Wirthichaftszmweig, Frank: 
reich, bemeijet. ®? 

1 Wenn Otto M. 948 dem UÜtrechter Bijchofe die Fifcherei überläßt, welche 

bisher zu feiner regalitas gehörte, jo handelt e8 ſich um einen fo großen Fluß, 
wie die Ems. (Heda Hist, episc. Ult., p. 84.) Auch fpäterhin ift das 
Fifchereiregal bei Weiten weniger durchgedrungen, als das Fagdregal. Das 
franzöfifhe G. vom 15. April 1829 ſpricht die Fifcherei im Meere und in den 

Strommiündungen, bis wohin das Salzwaffer dringt, jedem Unterthanen zu, 

in den eaux douces navigables et flottables dem Staate, welcher fein Recht 
zu verpachten pflegt, in den oberen Theilen der Flüffe 2c., die weder befcifft, 
noch beflößt werden fünnen, dem Eigenthümer des Ufers bis zum Thalmege. 
Das Angelfifchen ift frei. 

2 Die Leidenihaft der Engländer für das Fiſchen hängt gewiß mit den 
„hölzernen Mauern von Altengland“ zuſammen. In Hochſchottland werben 

jetzt Fifchereien, wobei die gefangenen Fiſche gar nicht einmal dem Fiſcher ge- 
hören, mit 50 Pfd. St. jährli pro Angel bezahlt. (Quarterly R., July 1865, 
p- 23.) 

3 Fiſche bei Homer nur in größter Noth gefangen (Odyss. IV, 368 ff. 
XII, 329 ff.), wogegen ſich bei Athenäos die Beifpiele von Gutſchmeckerei großen- 
theil8 um Fiſche drehen: vgl. Platon. De rep. III, p. 404. So haben die 
Angeljachfen von Suffer erft im 8. Jahrh. wegen einer Hungersnoth den Fijch- 

fang gelernt. (Beda IV,13.) Nach dem Doomsdaybook gab es in Devonfhire 
mit feiner fiſchreichen Küfte nur 17 Fiicher, dagegen 1168 Schweinehirten., 

4 Brandenburgifche %. O. von 1551 und 1574. (Corp. Const. March. 
IV, 2, ©. 183.191.) Kurfähfiihe von 1577, bayerifche in der Landesordnung 
von 1553 (V, 9), wärttembergifche in der Landesordnung von 1535. Fran: 
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zöfifche von 1554, 1572, befonder8 aber in der großen Orbonnanz von 1669. 
Die F. D. liberhaupt gerne mit den Forftorbnungen verbunden. 

5 Die Fijcherei im Peipus- See, die vormals 17000 Menſchen ernährte, 
durch den Gebraud zu engmafchiger Netze verödet: Stordh Gemälde von Ruß— 

land I, ©. 183. Ruin der Fifcherei in Morvan dur Anwendung von Kalf: 
Journal des Econ. XXXIII, p. 327. 

6 Heutzutage ift namentlih Sorge nöthig, daß nicht die Abfälle und Ab- 
flüffe der Fabrifen das Fiſchwaſcher verderben. 

? Das fpätere M. Alter legte ſchon wegen der kirchlichen Faften großen 

Werth auf die Teichwirthſchaft. Jedes karolingiſche Kammergut follte einen 
Teih haben. (Cap. de vill., c. 21.) Große Aallieferungen im englifchen 
Mittelalter: die Mönche von Beverley erhielten jährlich 7000 Stück. (Dooms- 
daybook I, fol. 3804.) Nah Sachſenſp. II, 28 wird das unberechtigte Fifchen 
in einem gegraven dik mit 30 Schill. gebüßt, in water an wilder wage nur 
mit 3 Schill. Dagegen verbot in Böhmen ſchon Rudolf II, ohne befondere 
Erlaubniß einen neuen Teich anzulegen. (Fraas Gefh. der Landwirthſch., 

©. 675.) Lebt foll in Preußen der jährliche Reinertrag pro Morgen Fifch- 

waffer 7.8 Sgr. fein, am meiften im R. B. Cöln (51-14 Sgr.), am wenigften 

im R. B. Königsberg (4-04.) (Engel Statift. Jahrb. I, S. 384.) 

8 Wie thöricht, 3. B. die Lachſe beim Auffteigen in die Flüffe zu fangen, 
bevor fie gelaicht haben! (Bgl. Macculloch Stat. account. I, p. 597.) Seit 
den neueren verbefjerten Gefeten über diefen Punkt trägt die Lachsfifcherei im 
Tay 17618 Pfd. St., 1854 nur 9269 Pfd. (Athenaeum, 26. Jan, 1867.) 
Am Rhein jhon 1570 und 1576 Klagen über das Wegfiſchen durch die Hollän- 
der in der Rheinmündung. (Häberlin Reichshiftorie VI, ©. 396. 347. X, 
©. 390.) Jetzt werden in Holland jährlid 400000 Lachſe von 533000 Pfr. St. 
Werth gefangen. (Athenaeum, 27. Jan. 1866.) Agafjiz räth, den Berfauf 
aller Milcher und Rogner ftreng zu verbieten, was die Käufer im eigenen In— 
tereffe unterftügen würden. Die fünftlihe Befruchtung ift fogar in den erften 
Stunden nah dem Tode des Files noch möglich. Da jeder Lachs den Trieb 
bat, am Orte feiner eigenen Geburt wieder zu laichen, fo würde man, bei 
gehöriger Dauer der Gontracte, felbft die FFifchereipächter dafür interefjiren 
lönnen. (D. Bierteljahrsfhr. 1842, Heft IV. Blom Statiſtik von Norwegen, 

J, ©. 164.) Ueber die in Bayern jehr blühende pisciculture vgl. A. Ruſchen— 
buſch Die künſtliche Fischzucht. (Celle, 1847.) Coste Instructions pratiques 
sur la pisciculture (1853) und Voyage d’exploration sur le litoral de la 
France et de l’Italie. (1855.) F. Francis Fish-culture: a practical guide etc. 
1862. Eigene Profeffur für diefen Gegenftand am Collöge de France, fowie 
auch die franzöfifhen Ingenieure bei Flußregulirungen und Uferbauten wo— 

möglich künſtliche Laichpläge anlegen müffen und die Poft- und Eifenbahnbeamten 
für den Eiertransport befonders inftruirt find. An der ganzen franzöfifchen Küfte 
gibt es jet 55000 Anftalten zur Zucht von Mufchelthieren ꝛc. Bgl. aber auch 
ſchon Hannov. Magazin 1763, ©. 363. 

9 Die Meerfifcperei, wegen ihres engen Zufammenhanges mit der Edhiff- 
fahrt, im dritten Bande. An die fibirifche Jagd erinnern Fifchereien, wie im 
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Bailalfee (8. Ritter Afien III, S. 104 ff.), in der Wolga und im Ffafpijchen 
Meere. (Pallas Reife durch das fühl. Rußland, 1771, I, ©. 134 ff. 283 ff. 
II, ©. 333 ff.) Von ihrem Producte lebt ein großer Theil des Volles jährlich 
4 Monate lang, in den Faſten. (Pallas I, ©. 183 fg.) 

Zweites Kapitel. 

Viehzucht. 

8. 176. 
Seder irgend entmwidelte Aderbau fteht in fo engem, jo un— 

trennbarem Zufammenhange mit der Viehzucht, daß fih die meiften 
Naturgefege, die für jenen gültig find, ohne Schwierigkeit auf diefe 

übertragen lafjen. So entjpriht der Gegenfag von ertenfiver 
und intenfiver Viehzucht genau demfelben Gegenfate beim Ader- 
bau. Die $. 24 gefchilderte Landwirthſchaft läßt ihr Vieh ven 
größten Theil des Jahres hindurch ganz für ſich allein forgen. Die 

Winterftalfütterung, die in manchen Gegenden Sibiriens herrſcht, ift 

fo färglih, daß drei Pferde kaum fo viel leiften, wie im Sommer 

eins; gegen Schluß des Winters können fi die Thiere faum auf 
den Beinen halten. In Pennfplvanien kommt es vor, daß Kühe 
und Echweine während des Winters im Freien gebären, ihre Jungen 
aber fofort erfrieren; daß der Rüden des Viehes eine Eiskruſte hat, 

ale Bäume vor Hunger benagt werden 20.1 Es entiprad der 
roheſten Mißhandlung des Aders, wenn früher in Hochſchottland 

das Vieh häufig zur Aber gelafien und fein Blut, mit Mehl ver: 

miſcht, genofjen wurde. ? — Dagegen halte man die Triumpbe 
der engliihen Viehzucht jeit Bakewell und Eolling, indem e3 ge: 
lungen ift, dur forgfältig geleitete Paarung Thiere hervorzu- 
bringen, welche nad dem Principe der Arbeits: und Gebrauchs— 
glieverung die für den menſchlichen Dienjt jeweilig verlangten 
Körpertbeile oder Kräfte in wahrhaft monftröjer Vollkommenheit 
darbieten. Eo 3. B. elephantenartige Karrengäule mit doppelt jo 
großer Zugkraft, wie die eines mittlern deutſchen Aderpferdes 

(v. Wedherlin), neben Wettrennern, die 3480 Fuß in einer Minute 
(Böppig) zurüdlegen. Schlachtochſen von einer Größe der Fleiſch— 
maſſe und Kleinheit des Kopfes, der Beine zc., daß engliſche Pächter 
Abbildungen deutſcher Viehrafien, welche man ihnen vorlegte, allen 
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Ernftes für eine Karrifatur hielten. 34 Wie jet die Fünftlich ge: 
bildeten Raffen mehr und mehr die natürlichen überwiegen, fo ift 

überhaupt ein Vorherrſchen der Individualität über die Raſſe das 

Ergebniß der neueften höhern Viehzucht.“ — Auch bier übrigens 
wird die vermehrte Gejchiclichkeit der Technik manche Steigerung 
des Rohertrages ohne entfprechende Steigerung, ja wohl gar mit 
Verringerung der Productionskoſten möglich machen. $ 

In Bezug auf die relative Bedeutung der Viehzucht für die 
Landwirthſchaft laſſen fich regelmäßig drei Perioden unterjcheiden. 

Eo lange die Landwirthichaft noch ſehr ertenfiv ift, bildet die Vieh— 
zucht leicht den einträglichiten Zweig, ift auch die Viehzahl pro Kopf 
ver Bevölkerung leicht am größten. Beim Steigen der Kultur tritt 
das minder transportfähige und dringender nothwendige Getreide 
mehr in den Vordergrund; der Fleiihverbraud nimmt verhältniß: 
mäßig ab; viele Weiden werden geurbart. Manchem Wirthe jcheint 
die Viehhaltung ein nothmwendiges Uebel? zu fein, das man bloß 
um der Arbeit und Düngung willen fortfegt. Bis endlich auf 
höchſter Kulturjtufe Milh, Fleifh 2c. wieder Hauptzwede ver land- 
wirthſchaftlichen Production werden. 8 

Auch der natürlihe Standort der einzelnen Dieb: 
zuchtszweige läßt fih am einfachſten erklären aus dem Bilde 
des v. Thünenjchen ijolirten Staates ($. 40 fi.) Wer die Vor: 
theile oder Nachtheile berechnen will, die mit dem hauptjächlichen 
Betriebe gewiſſer Zweige der Viehzucht auf einem gewifjen Landgute 
verbunden find, der muß ſich zunächſt darüber Klar fein, melde 

Mengen der verſchiedenen, innerhalb feines Marktgebietes verkäuf- 
lihen PViehproducte aus einer gegebenen Futtermenge hergeitellt 

werden fönnen.? Und zwar bringen es im Ganzen beim Steigen 
der Kultur die Principien der Arbeits: und Gebrauchsglieverung 
mit fih, daß nicht bloß jeder einzelne Wirth, ſondern auch jede 
eigenthümliche Gegend den Zmeig der Viehzucht, der für fie Haupt: 
ſache ift, immer ausjchließlicher betreiben. 9 Ob es nicht möglich 
wäre, die Differenzirung und Specialifirung 3. B. in der Zucht 
des Nindviehes ebenfo weit zu treiben, wie es bei den Hunden 
gelungen ijt? ! 

1 Stord Hiftor. ftatift. Gemälde II, ©. 204. Prinz Neuwied Reife in 
N. Amerita I, ©. 66. 193 ff. Bei den fog. Hinterwäldlern müffen die Pferde, 
wenn man fie brauchen will, in der Regel erft fürmlich eingefangen werden. 
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? No die Väter jest Iebender Perſonen hielten dieß dem Viehe ſelbſt flir 
zuträglih! (Lord Argyll im Statist. Journal 1866, p. 511.) 

3 Englifhe Hämmel von 250 Pfd. Fleiſchergewicht, Kurzhornochſen, von 
denen Talg, Haut und die vier Viertel Über 2500 Pfd. wogen. (v. Wedherlin 
Landwirthſch. Thierproduction II, ©. 77. III, ©. 101.) Ein fo ausgezeichneter 

Kenner, wie Stödhardt in Jena, verfihert mir, das erfte ausgemäftete York⸗ 

ſhire-Schwein, das er gefehen, habe ihn „unwiderſtehlich zum Lachen gereizt.“ 

Uebrigens fommen Durham:Rinder und Difhley- Schafe felten auf den Tiſch der 
engliihen Reihen. Am gefuchteften ift in London das Fleiſch der halbwilden 

Rinder aus dem weſtlichen Hochſchottland. (Hamm Wefen und Ziele der Land- 
wirthichaft, S. 217.) 

1 Balewell vermiethete feine Böde 1780 für 9 Guineen pro Stück und 

Saiſon, 1784 fiir 90 ©., jpäterhin bis 400 ©.; einen Zuchtftier auf 4 Monate 

für 152 ©. (Culley Observations on livestock, 1794, p. 88.) Hohe Aus— 
bildung des Breederweſens jhon bei Thaer Engl. 8. W. I, ©. 670 fi. Noch 

jet fommen Fälle vor, daß für cinen Stier 2—3 Pfr. St. Sprunggeld oder 

50 Pfd. Miethzins pro Saijon gezahlt werden. (v. Wedherlin Engl. 2. W., 
©. 176.) Auf einer Biehauction am 24. und 25. Auguft 1853 ein Stier mit 

70), 2 Kühe mit 700 und 600 Pfd. St. bezahlt; der Katalog hatte die Stanım- 
bäume 6—12 Generationen zurüdgeführt. (Shipping Gazette d. d.) 

5 Bol. v. Nathufius Die Raffen des Schweins, 1860, Die ganze Shorthorn- 

raſſe ftamımt von Einem Stiere ab; alle englifchen Bollbiutpferde find auf3 Hengfte 

von zweifelhafter natürlicher Raſſe zurückzuführen. Aehnlich bei ven Difhleyichafen. 

6 Wie verſchwenderiſch ift e8 3. B., Vieh fiber Bedarf mit ftidjtoffhaltiger 

Nahrung zu füttern, wenn ftidjtofffreie dafjelbe leiften könnte! Jene koſtet in 

Göttingen 15—18 Pfennige pro Pfd., diefe 3 Pfenn. (©. ©. Anz., 1864, XI, 

©. 424.) Ungleihmäßige Ernävrung des Viehes verſchwendet immer, da die 

Ritdbildung 3. B. des Tettes meift fchneller vor fich geht, als die Anbildung, 

und die rüdgebildeten Etoffe werthvoller find als die Yutterftoffe. (Kühn 

Zweckmäßige Ernährung des Rindviehes, ©. 88.) 

° Dieje pſeudowiſſenſchaftliche Anficht ruhet freilich meift auf einer Beredh- 
nung der Stroh- und Futterpreife, wie fie bei wirklich allgemeinem Verkauf 
nie jo hoch, und einer Ehägung des Düngers, wie man ihn bei wirktichem 

Kauf nie fo wohlfeil haben könnte. (v. Wedherlin Landw. Thierpr. I, ©. 6.) 

8 Bgl. oben Bd. I, 8. 131 ff. und das Bild des Thünenſchen Staates; 
neuerdings Schmoller in der Tübinger Zeitfchrift 1869, ©. 50 fi. Auf den 
10 preußifhen Hauptmärkten find ſowohl Roggen als Rinpfleifh von 1821/,, 
bis 1851/,9 faft ohne Ausnahme theuerer geworden, aber diejes verhältnigmäßig 

in geringerem Grade, als jener. So war zu Berlin dag Rinpfleifh im 

I. Jahrzehnt &-6mal fo theuer als Roggen, im 11., II. und IV. nur 5-8, 
5-6 und 5-Ontal. Zwiſchen 1811 (theilweife 1816) und 1660 war der mittlere 

Preis des Nindfleifches zu dem des Roggens in Danzig — 6-8: 1, Königs— 
berg = 6.2, Poſen = 61, Breslau — 6-9, Magdeburg = 5-9, Berlin = 

5.3, Stettin = 5.3, Köln = del, Nahen = 4-8, Viünfter = 42:1. (Preuß. 
Annalen der &. W. 1869, Nro. 9.) 

Rofher, Syftem der Vollswirthſchaft. 11. 36 
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9 Die fonft gewöhnlichen Rechnungen, daß 3. B. ein Ctr. Henwerth bei 
guter Rindviehhaltung im Durchſchnitte zu 40 Pfd. Milh, oder zu 1-43 big 

1-54 Pfd. Butter, oder 2 bis 4 Po. Käſe, oder 31/, bis 4 Pfd. Maſtfleiſch 
und Fett ausgebradht würde, (v. Lengerke) find ſchon deßhalb unzuverläflig, 

weil hier fo Bieles je nad der Natur des Landes und der Viehraffe, dem 

Alter des Thieres ꝛc. verfchieden ift. Von einer ganz guten, trodenen, ge 

düngten Wieſe fünnen 100 Pfr. Heu leicht ebenfo nähren, mie 300 Pfd. von 

einer ſchlechten. (v. Wedherlin.) 

10 Fe reicher ein Thier in feiner Jugend genährt wird, um fo größer die 

Gefahr der Fettbildung, wenn man es nachher zur Arbeit oder Fortpflanzung 

benugt. Man follte deßhalb ſich ſchon ſehr früh entjcheiden, ob man tie Mäftung, 

oder Arbeitfnugung, oder Zucht als Hauptſache betrachten will. 

11 Wie die Neufundländer fünftliches Product einer doppelten Kreuzung 

find, ſ. Settegaft Thierzucht, 1868, ©. 9%. Jede Jagdart, welche dauernd 
zur Geltung Fam, bildet ihre befonderen Zagdhundrafjen. (Wieſe Die Jagd— 

hundraffen zc. im Efdenaer landwirthſch. Kalender, 1864.) Der Londoner 

Fleiſchhandel unterfcheidet je nach den Körpertheilen 4 Hauptflaffen, jede wie— 

der mit 3 bis 5 Unterflafien, jo daß bei demfelben Stücke Vieh der Preis pro 

Pd. von 11/, bis 16 Sgr. differirt. (Hartftein, Der Londoner BViehmarkt, 
1867, ©. 30.) 

$. 177. 

A. Eo viel ift gewiß, daß fih um jede größere Etadt ein 

Kreis mit Production friſcher Milch zu bilden ſucht.! Ihr großer 
Wafjergehalt macht die Milh aus Thünenſchen Gründen wenig 

transportfähig, ihr großer Aichegehalt aus Liebigſchen Gründen. ? 
Ebenjo gewiß kann ſich auch umgekehrt nur auf einer recht hoben 

Kulturftufe die friſche Milch als Hauptgegenftand der Viehzucht 
erhalten. 3 In großen Etädten, wo das Angebot regelmäßiger, ift 
auch der Preis der Milch weit beftändiger, als in Kleinen; jo 3.8. 
Ihon zu Hannover ungleich weniger ſchwankend, als zu Göttingen. 
Oft werden die Kühe in der Umgegend einer großen Stadt kopf— 
weiſe an Milchhöfer verpacdhtet, wo dann natürlih an feine Auf: 

zucht von Kälbern zu denken ift. Weil das Futter bier fo hoben 
Preis bat, Fann eine nichtmilchende Kuh in der Negel nicht ge: 
duldet werden, es müßte denn ein ganz ausgezeichnetes Exemplar 
jein. Die Viehhändler bringen der großen Stadt immer neue Züge 
von Milchkühen zu, die alsdann, fowie fie troden geworden find, 
gemäftet oder auch gleich gejchlachtet werden. Daſſelbe gejchieht 
mit den Kälbern ſchon vorher. Wenn es wahr ift, daß 10 Bir. 
Mildnahrung durhichnittlih 1 Pfd. Lebendgewicht hervorbringen 
(v. Riedejel), jo ift die Gränze, wo ſich die Kälberaufzucht öfo- 
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nomijch von jelbft verbietet, Teicht zu finden.? Außerdem muß 

freilih nocd) der andere Unterfchied bedacht werden, daß fich das 
Kapital der Milchproduction früher verzinst, aber viel jpäter und 

unmerflicher wieder erjegt, als jenes der Maftwirthichaft. Hierzu 
fommt noch die bejondere Gefahr des Milchverfaufs, melde in 
der Zartheit jo vieler Milchkühe und in der Zuhlungsunfäbhigkeit 
jo vieler Kleinen Milchſchuldner liegt. Uebrigens hat ſich gerade 
der Productionskreis friiher Milh durch die neuere Verbefjerung 
der Transportmittel und Aufbewahrungsmethoden in bejonvers 
hohem Grade erweitert, 96 

Käſe und gejalzene Butter find allerdings Formen, worin 
die Milch eine bedeutende Haltbarkeit und Transportfähigfeit er: 

langt. Defjenungeadhtet pflegen fie in wirthſchaftlich ganz rohen 
Gegenden ebenfo wenig, wie in der unmittelbarjten Nähe großer 

Hauptjtädte? von fpeculirenden Lanbleuten hervorgebracht zu werben, 

Den Hauptfiß diefer Production finden wir in den Gegenden einer 
gutentwidelten Feldgraswirthichaft, deren Weidegang unter übrigens 
gleichen Umftänden mehr Butter zu bilden jcheint, als die Stall: 
fütterung: 8 von deutfchen Provinzen namentlih in Limburg, Dft: 

friesland, Holſtein, Medlenburg, jowie in vielen Theilen des mittel: 
deutſchen Gebirges. ? Der Grund liegt zum Theil darin, daß die 
höherkultivirten Gegenden, ſelbſt wenn der unmittelbare Reinertrag 
ihres Viehes unter Nul ftände, wegen ihres Feldbaues gar nicht 
umbin können, Vieh zu halten. (w. Thünen). Hierzu fommt ferner, 
daß zu jeder Art von Milchverarbeitung eine Sauberkeit der Menfchen 
und der Geräthe erforderli iſt, wie fie auf niedrigeren Wirth: 

ſchaftsſtufen kaum je gefunden wird. 1% Butter gehört wegen ihrer 

Ajchelofigkeit zu denjenigen Landbauproducten, welche felbjt eine 
bodhkultivirte Gegend unbedenklich ausführen Fann. !! Guter Käfe 
bedarf endlich noch einer langen Aufbewahrung; das ift aber, 

wenn man die Aufbewahrungsräume binzurechnet, ein viel zu be: 

deutender Kapitalaufwand, als daß er von armen Völkern geleiftet 
werden fünnte. Zu den vornehmjten Käfedijtricten gehört deßhalb 
die lombardiſche Pogegend, die Schweiz, Limburg, Holland und Groß: 
britannien (Chejter, Gloucefter, Ayrjhire 2c.). ? — Jedenfalls mag 
es für einen Fortfchritt der landwirthſchaftlichen Intenſität gelten, 
wenn eine Gegend von der Production magern Viehes zur Butter: 

und Käfebereitung übergeht, wie 3. B. Dänemark im Anfange des 
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18. Sahrhunderts. ? Bon da bildet aber die Einführung über: 
wiegender Maftwirtbichaft einen Fortſchritt zu noch höherer Kultur, 
da ſich Butter in jeder Hinficht beſſer zum Transport eignet, ala 
Maftfleiih. Ihren Gipfel erreicht die Viehzucht endlih mit dem 
Vorherrſchen des Verkaufes der frifhen Milch. 1! 15 

1 Selbſt um St. Petersburg Viehzucht und Heubau vorherrfhend. (Storch 
Handbud I, ©. 361.) 

2 Kuhmilch hat nah R. Wagner 87.5 Proc. Waſſer, und von der Troden- 

jubftanz 4-8 Proc. Afche, wovon fiber die Hälfte phosphorfauere Zufammenfegungen. 
3 Wie unbedeutend auf niederer Kulturfiufe die Milchgewinnung ift, zeigen 

die ungarifhen umd podoliſchen Kühe, während die Zug: und Schlachtochſen 
von dort jo großen Auf haben. Die jährlihe Milchgewinnung, auf gleiche 

Qualität zurüdgeführt, beträgt bei ungarifchen Kühen 771, bei holländiſchen 
3006 Liter. (Defterreih. Bericht über die Parifer Ausftellung von 1867, VII, 
©. 41.) Und zwar ift in den füniglich wiirttembergifchen DMeyereien bei unga- 
riſchen Kühen felbft im der dritten Generation feine merkliche Steigerung der 
Mitchergiebigkeit eingetreten. (v. Wedherlin Landw. Thierpr. II, ©. 53.) Die 
englifchen wilden Kühe in Chartley Park u. a. DO. werden fehr ſchwer gemolten, 
und fränteln und crepiren im Stalle. (Kohl England und Wales I, ©. 56.) 
Das Nomadenvieh läßt fi in der Negel nur melfen, wenn fein Junges zu. 
gegen ift, wohl gar angefogen hat; fo bei den Kirgifen (Pallas Sibiriſche R. I, 
©. 315), Kalmülen, Kaffern zc. (Klemm Allg. Kulturgefd. III, ©. 141. 229.) 
So nod um 1705 in Frland. (Frankenberg Europ. Herold II, ©. 235.) Im 
innern Brafilien geben die Kühe nur ſo viel Milh, wie bei ung. Ueber 

die Geringfügigfeit der tropifchen Milchwirthſchaft [. Humboldt N. Espagne IV, 10. 
Bouffingault Landwirthſch. Il, ©. 367 fi. Wie im Mittelalter ſelbſt vornehme 

Leute nur im Sommer frifche Butter haben konnten, f. Langethal Geſch. der 

deutſchen L. W. IL, S. 306. In ſächſiſchen Urkunden wird vor Mitte des 14. Jahrh. 
Putter gar nicht erwähnt: Gersdorf Cod. Dipl. Sax. Il, p. AXXVII. 

4 Bgl. ſchon Columella VII, 3, 13. 9, 3. In Eadjfen glaubt Reuning 
die Aufzucht von Kälbern nur da indicirt, wo die Kanne Milch unter 10 Pfenn. 
foftet. Die von den Berliner Milchkühen abgefetten Kälber großentheils in der 
Havelniederung gemäftet, zum Theil fehr fünftlih, mit Eiern und Milch. 
(v. Lengerfe a. a. ©. II, 2, ©. 439.) London befommt nament:ic gute Mitch: 

fühe aus Yorkſhire. Die Londoner Kälber gehen, 10—14 Tage alt, nad) Efjer 

zur Maft, von wo fie nah 3 Monaten zurücgeliefert werden. (Macculioch I, 

p. 195.) In den abgelegeneren Theilen von Middleſer wurden früher zarte 

Schlachtkälber aufgefäugt, was zwar notorifch weniger eintrug als der Milch— 

verfauf, aber doc mehr als die gewöhnliche Mäftung. (Middieton, p. 327. 

251.) Bon Liverpool ſ. Thaer Engl. 2. ®. III, ©. 685 fi. Die Kälber der 
Parifer Mitchkühe, meift noch in Isle de France, zumal bei Pontoife, und in 
den nächftgelegenen Theilen der Normandie gemäftet. (A. Young Travels in 
France II, p. 42 fg.) Im Arondifjement Lille werden die Kühe fat nur als 

Milchthiere benugt; für eigentliche Mäftung ift das Futter zu fofibar. Wenn 
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fie daher zum Mellen zu alt find, läßt man fie nur ein gewiffes Embonpoint 

erreichen und fchlachtet fie dann. Bei Dünkirchen hingegen, alfo an der Küſte 
mit ihren herrlichen Fettweiden, fpielt die Maft eine Hauptroffe. (Cordier 
M&moire sur l’agriculture de la Flandre frangaise, p. 420 ff.) Belgien 
zählte 1846 auf 680000 Kühe nur 46524 Ochſen, zum Theil wegen der wenigen 
Fettweiden und Brennereien, dann au, weil die Milch für ein dicht bevöl- 
fertes, aber nicht reiches Land noch dringender nöthig ift, als das Fleifch. 

So hatte das Kgr. Sachſen 1864 unter 659157 Rindern überhaupt 428755 
Kühe. Zwiſchen 1855 und 1864 nahm die Zahl der Ochfen um 6-6 Proc. ab, 
die der Kälber um 11-3 Proc., wogegen fich die Kiihe um 9-1, die Kalben um 

12 Broc. vermehrten. (Sächſ. ftatift. Zeitichr. 1866, S. 12.) 

5 Bal. v. Echreibers Milchwirthſchaft im Innern großer Städte und deren 
nächfter Umgebung, 1847. Wien foll bereit vor 31 Jahren täglich 800 Einer 
Sahne gebraudt haben. (v. Lengerfe II, 2, S. 465.) Lonton wurde 1798 
von 8500 Kühen verforgt (Middleton, p. 330), 1837 von ungefähr 12000 
(Macceulloch I, p. 490), d. h. alfo cine Milchkuh auf 100-165 Menjcen.' 

Bergleiht man dieß mit dem Durhfhnittsverhältniffe des preußifchen Staates, 
(1: 5-4), fo erhellt daraus einerfeitS die Bedeutung der großftädtifchen Milch— 

fälfchereien, andererfeit die hohe Intenſität der dortigen Kuhmirthichaft, welche 
3. B. in London felbft während des Sommers eine bedeutende Körnerfütterung 

anwendet. Im Durchſchnitt des preußifchen Staates brachte eine Kuh jährlid) 

17 bis 18 Thlr. durch ihre Milh ein (Hoffmann und Edubert), in der Nähe 
von Bertin 60 bis 80 Thlr. (Koppe.) 

6 In Hamburg fingen fon früh die ferneren Landmwirthe an, Mil in 
verfiegelten Flafchen zur Etadt zu ſchicken. (v. Lengerfe Landw. Statiftif von 

Deutfchland II, ©. 439. 493.) Paris bezicht jetst feinen Milchbedarf (täglich 
4500u0 bis 500000 Liter) größtentheild von Wirthen, die bis 16 Meilen weit 
entfernt, aber nahe der Eifenbahn wohnen. An den Stationsplägen große Ab— 

kochanſtalten, welche als Sammelpunft für die Mild der Umgegend dienen. 

Die abgefühlte Mil wird dann in Iuftdichten Blehgefäßen auf eigenen Waggons 

per Bahn zur Stadt gebracht. Der laitier en gros zahlt den Producenten 6 
bis 12 Gent. pro Liter und verfauft an die Parifer Kleinhändler fir 14—1S, 
diefe an die Konfumenten für 18—22 Cent. Biel längere Transportinung, 
auch für Schiffe, Armeen zc. ermöglicht das Syftem der Anglo-Swiss-Condensed- 

Milk-Company in Zug, wo man tie Milch mit Zuder verfegt, bis zur Con— 
fiftenz eines diden Honigs abdampft (1 Liter aus 4-4 Liter frifcher Milch) und 

dann in Iuftdichten Blechdofen aufbewahrt. Hier bleiben die Stoffe erhalten, 
die bei der Käfebereitung fir menjchlihe Nahrung verloren gehen. Vgl. Aus— 
laud 1862, Nr. 29. 1867, 30. Julius, (Liebig) und den Oeſterreich. Ausftel- 

lungsbericht VII, ©. 36 ff. 

7 Nur etwa der Lurusartifel ganz friiher Butter wird in der Umgegend 
von London für die reichen Billenbefiger angefertigt. Ze ärmer die Confumenten 

dort find, aus um fo größerer Ferne laffen fie ihre Butter fommen, natürlich 

auch um fo ftärfer gefalzen: die zweite Qualität 3. B. aus Norfolk und Eifer, 
nur fo weit gefalzen, daß fie einige Tage vorhält; für den Mittelftand aus 
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Cambridge, für die ärmeren Klaffen aus Norkfhire, dem Südweften von Eng- 
land, Irland ꝛc. (Mofcher Ideen z. Polit. und Statift. der Aderbaufgfteme im 
Archiv der polit. Del, N. F., III, ©. 220.) Noch weiter kann Schmelzbutter 
transportirt werden, an Gewicht 8O—85 Proc. der nicht ausgelaffenen. (Göriz.) 
Als ih in Dorfet, kurz vor dem Schluſſe des vorigen Jahrh., der große 

Butterabfag nad) London bildete, nahm man alsbald ein allgemeines Aufblühen 
der dortigen Landwirthichaft wahr, fo daß z. B. die bisherige Gelbftzucht der 
Kühe raſch durch ein Syſtem des Ankaufens von Norkihire verdrängt wurde. 

. (Marshall West of England II, p. 141. 149. 221.) 

8 Nach Wedherlins Beobachtungen (Landw. Thierpr. II, ©. 324) gehörten 
zu einem Pf. Butter bei Weidgang 12-84 Quart Milch, bei Stallfütterung 
15 bis 15-67 DO, 

9 Spaniens Butter- und Käfebereitung ift nur in den Provinzen der Nord: 

füfte bedeutend. (Willlomm Die Halbinfel der Pyrenäen, ©. 548.) 

10 Dieß gilt zumächft freilih nur vom europäischen Gejhmade. In der 
Levante Hingegen wird ein großer Theil des Butterbedarfes von der arabifchen 
Wiüfte bezogen. (Burckhardt Notes on the Bedouins, p. 39.) 

11 Vom Käfe gilt dieß nicht: gute Sorten haben leicht 40 Proc. Waffer 
umd in der Trockenſubſtanz 8 Proc. Aſche, wovon nach Abzug des Kochſalzes 

beinahe die Hälfte Phosphorfäuere. (Vgl. Wagner Theorie und Praxis der Ge- 
werbe III, ©. 757 fg.) Es ift hiernach begreiflih, wenn das dichtbevölkerte 
Belgien (1863) 2264000 Kil. Butter mehr aus-, dagegen Käfe nur einführte; 
während die Schweiz faft nur Käſe aus- und Butter einführt, Holland aber 

jcwohl Butter (1861 fiir 14456000 fl.) als Käfe (für 10167000 fl.) aus. 

12 Wenn der pennfyplvanifche Käfe vormals viel theuerer war, als der englifche 

Ebeling Nordamerifa IV, ©. 463), fo rührte dieß ohne Zweifel von ver Höhe des 

nordamerifanifchen Zinsfußes her. Uebrigens waren England, Holland und die Lom— 

bardej fchon im 16. Jahrh. Hauptfäfegegenden. (Heresbach De re rust., p. 563 fg.) 

13 Schleswig-Holftein nod früher; vgl. Thaarup Dän. Statiftif I, S. 56 fi. 
14 In England breitet fi gegenwärtig die Viehmäftung auf Koften der 

Butterproduction aus. So herrſcht im öftlihen Holftein, aljo ferner von Hanı- 
burg und England, die legte vor, im weftlihen Holftein die erſte. Sehr fett 

aufgezogene Kälber werden fpäter wenig milchreich, aber jehr maftfähig: vgl. 

v. Wedherlin Landw. Thierproduction II, S. 217 ff. 236. Auch die Rafje 
muß bei ſolchem Ucbergange wohl gemechfelt werden. So gaben nad) Pros- 

fauer Berfuchen bei gleicher Fütterung holländische Kühe jährlich 1136 Pfd. 
Milch mehr als Shorthorns; aber die Milch enthielt bei jenen pro Kopf 4-9 Pfd. 

Butterfett weniger, als bei diefen. (Der Landwirth 1869, Nr. 2.) Nach der 

Preisfchrift von Heymwood (Fühlings N. landwirthſch. Zeitung, 1866, Heft 4) 
wurde auf einer Farm zuerft Butter producirt, dann aber, nachdem eine Eifen- 
bahnftation 1 engl. M. davon errichtet war, von wo aus man in 12 Minuten 
zu Markt fahren konnte, frifche Milch zum Berfauf. Hier berechnete fih nun 

bei der Milchwirthſchaft Maſtwirthſchaft Butterwirthſchaft 

die Einnahme des Pächters auf 14284 15 Ch. 11674 10Sch. 12134 15 Sch. 
die Ausgabe „ — „1124 15 91 15 1024 15 

der Gewinn „ . „ 304 215 15 189 
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15 Ziegen haben öfonomifh das Eigenthiimliche, daß fie meiftens nur fir 

den Milchbedarf, und zwar des eigenen Haufes, von Solchen gehalten werden, 

die zu arm find, Kühe zu befigen. (Kuh des Proletariers!) Agrarifche Noth- 
zuftände vermehren deßhalb die Anzahl diefer Thiere, bis die ſehr große Noth 

fie wieder verringert. (Helferich in der Tübinger Zeitjhrift f. Staatswiffenfchaft, 
1854, ©. 372.) In Preußen gibt e8 Biegen hauptſächlich in Niederfchlefien, 
Sachſen, Rheinland und Weftphalen. Zwifchen 1816 und 1867 hat fich ihre 
Zahl von 143000 auf 1045321 vermehrt (Engel), woraus man übrigens nicht 
immer auf eine relativ gefliegene Zahl von Proletariern jchließen darf; möglicher- 
weije kann es auch eine verbefferte Lage der bereit vorhandenen ganz Heinen 

Leute anzeigen. Vgl. Engel Statift. Jahrbuch f. Eadjjen I, ©. 361. Wenn 
andererfeit8 Länder, wie Epanien, Portugal, Ftalien, die Türkei, Griechen» 

land (1865 mit 2289123 Ziegen, ohne die Cauglämmer: London Stat, Journ, 

1868, p. 293), Dalmatien, Tyrol, die Schweiz, das nördlihe Skandinavien, 
fehr ziegenreidy find, fo hängt dieß weniger mit focialen’ Berhältniffen, als mit 

ihrer Gebirgsnatur zufammen, 

8. 178. _ 
B. Junges Vieh wird am liebjten in dünnbevölferten Ge: 

genden aufgezogen, wo der Boden geringen Werth befigt und eben 
deßhalb große Weiden zum freien Umbertummeln bereit Tiegen. 1 

Dafür ſpricht auch der große Aichengehalt, zumal an Bhosphorfäuere, 
welchen das Fleifh, mehr noch die Knochen befigen, die natürlich 
in mageren Thieren eine bejonders große Quote bilden.? Eelbft 

in rein phyſiologiſcher Hinficht fcheint die Zeugung der Thiere hier 
die günftigften Bedingungen zu haben. So wurden 3.8. nad) den 
Erfahrungen der Gejtüte von je 100 conftatirten Eprüngen auf der 
öſterreichiſchen Militärgränze 65 Fohlen geboren, in der übrigen 
öfterreihifhen Monardie nur 483; in der preußijchen Provinz 
Preußen über 53 (Negierungsbezirt Gumbinnen allein fogar meiftens 
über 58), Poſen, Brandenburg und Pommern 4950, Schlefien 43°6, 
Sachſen 40°9; in Hannover 57 (1845—52); in Baden 37°3 (1834); 
im Kgr. Sachſen fogar nur 30, in Belgien 31.3? Darum beziehen 
die meiften hochkultivirten Länder ihren Pfer debedarf aus wirth— 

ſchaftlich minder entwidelten: Defterreih aus Ungarn, das jüdliche 

Deutſchland, vor Kurzem noch Frankreich! und Oberitalien aus 
den Dftfee- und Nordfeeländern, Epanien aus Andalufien.. Gegen 

zwei Drittel der preußifchen Armeepferde Famen vor 1848 aus der 
Provinz Preußen, zumal: dem litthauifchen Theile (Schubert). In 
Hannover find bejonders die haidereichen Diftricte Hoya und Lüne— 

burg, in England Vorkihire Pferdeproducnten. Für ein Land, 
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wie 3. B. das Königreich Sachſen, muß eigene Pferdezucht als ein 
foftfpieliger Luxus gelten ;? freilich ein Lurus, der gerade auf höchſter 
Kulturftufe bei jehr reichen Perfonen viel menſchlich Anſprechendes 

bat, aber dann ſich doch vernünftiger Weife nur auf Erzielung 
ausgezeichnet ſchöner Pferde richten follte. 6 Dieß ift ganz dem 
v. Thünen’shen Staate angemefjen: das Pferd liefert nad) euro: 

päifcher Eitte weder Milch noch Maftfleifch,? befigt dagegen Trans: 

portfähigfeit im allerhödhften Grave.8 Wo es fih um befonvere 

Eigenschaften der Thiere handelt, welche nur in gewiſſen Gegenden 

erzielt werden fünnen, da gibt e3 natürlih Ausnahmen von der 
Regel, ? 10 

1 &8 bildet Feineswegs eine Ausnahme von diefer Regel, wenn in Euffer 

und auf der Inſel Wight eine bedeutende Production junger Lämmer für den 
Londoner Markt betrieben wurde. Die trächtigen Echafe wurden aus den weſt— 

lichften Graffchaften bezogen, lammten alsbald und befamen fofort cin dermaßen 

ftiinulirendes Futter, daß fie in fürzefter Frift von Neuem den Bod zulichen. 
Nun kauften fie die House-Lambfarmers (im Gegenſatze der Field-Lambfarmers) 

nahe bei London, um fortwährend Winterlännmer zu haben. (Marshall Sou- 

thern counties Il, p. 173. 199 ff. 239. 278. 285.) Offenbar fein gewöhn— 
liches Jungvieh, fondern ein Lederbiffen, der nicht gut transportirt werden 

fann. Aus der unmittelbarften Nähe der Hauptftadt ift übrigens dieſe Lamm— 
wirtbichaft immer mehr verfhmwunden, (Middleton, p. 357.) In der füdruffi- 

ſchen Eteppe gilt «8 für „eine Nothwendigkeit”, alle Kälber groß zu ziehen. 
(Mitth. der f. Ökonom. Gefelifch. zu Petersburg, 1852, S. 120.) 

2 Bei 1000 C. getrecknet, gibt Pferdefleifh 4-14 Proc. Aſche, Kalbfleifch 

3.1, Rindfleifh nur 2-2. Bon diefer Afche wieder beftanden 45, 48 und 39 Proc, 

aus Phosphorfäuere. (Liebig: Kopp Yortfchritte der Chemie, 1850, ©. 574 ff.) 
Die Knochen faft gänzlich aus phosphorfauerem Kalk, 

3 Bol. die officiellen Tafeln zur Statiftif der öfterreihifchen Monarchie für 

1842. Schubert Staatskunde des preuß. Staates II, 1, ©. 98. (Erfahrungen 
aus den Fahren 1832—37.) v. Lengerfe Landwirthſch. Statiſtik II, 2, ©. 623. 
Lehzen Hannovers £ taatshaushalt II, ©.532. Haubner in Lengerfes Annalen XAIIT, 

©. 33. Horn Etatift. Gemälde von Belgien, ©. 181. (Erfahrungen von 1841 

bis 50) In der füdruffifchen Steppe rechnet man fogar auf 125 Mutterpferde 

jährlich 100 Fohlen (Mitt. der k. ölonom. Geſellſch. 1852, ©. 448.) 

4 Algerien wiirde fi ökonomiſch ganz vortrefflich zum Hauptpferbelaude 
Tranfreich eigenen. 

5 Jedes in Sachſen geborene Füllen koftet dem Etaate faft 30 Thlr. (Reu— 

ning.) Das Land zählte 1864 unter 100 Pferden 32-4 Stuten, faft 3 Hengfte 

und 64-6 Walla hen. (Sächſ. ftatift. Zeitfchr. 1866, Nr. 1.) Diefem großen 

Uebergewichte der männlichen Thiere entfpricht e8, wenn Hannover überwiegend 
Sntute hält: 1861 — 96081 auf 59580 männliche Pferde. (Dagegen Hatte 
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4. B. DOefterreih 1857 unter feinen erwachſenen Pferden 1488581 männliche 

und 1396719 weibliche.) Selbft in Medlenburg nimmt die Fohlenzucdht und 
Pferdeausfuhr jet ab, die Rindviehmenge und Ausfuhr zu. Fohlen ziehen 
faft nur no die Domanialbauern, Andere lafen fie aus Hannover fommen, 
(Medi. Etatift. Beitr. IV, 4, ©. 56 fi. I, ©. 59.) 

6 En war das Geflüt des Fr. Gonzaga von Mantua nad) P. Jovius Elo- 
gia, s. v. das erfte feiner Zeit in Europa. Es erinnert dieß an die Pferdelich- 

haberei der reihen Athener (Kallias, Alfibiades 2c.), wovon Ariftophanes Wolfen 

handeln; doc weiß ich nicht, ob fie ihre Pferde felbft zlichteten. 

’ Die Ropfhlädterei in Frankreich feit 1786 durch Aerzte wie Geraud, 

Larrey, Parent-Duchatelet empfohlen, in Berlin vornehmlich vom Berein gegen 

Thierquälerei befördert, hat doch bis jetst noch Feine große Ausdehnung erlangt. 
In Berlin wurden 1848 — 587 Pferde gefchlachtet, 1867 — 3911, durd)- 

jchnittlich zu 400 Pfd. Fleifchergewicht (Mentzel in den Preuß. Annalen der Landw. 
1869, Nr. 1.) In Paris 1866-67 in 12 Monaten 2312. (Fauchers PViertel- 
jahrsſchrift 1868, IV, ©. 16.) 

8 In den Vereinigten Staaten gilt Virginien mit feinen großen Gütern 
als der Hauptfig einer beffern Pferdezucht. Neuengland ift für diefen Produc- 

tionszweig ſchon zu dicht bevölkert, während umgekehrt in ganz jungen rohen 

Kolonien nicht wohl an feinere Rafjen gedacht werden kann. China erhält feine 
Pferde von der mittelafiatifchen Hochebene (K. Nitter II, ©. 246), Fran von 

den Turfomanen (Ritter VIII, ©. 416), das britifche Judien zum Theil von 
Afghaniftan (VIII, ©. 167) und Kurdiftan, die beffereun aber aus Arabien, und 
zwar, je edler fie find, aus einer um fo fernern Gegend; die befte Qualität 

aus dem eigentlichen Nedfched, die zweite von den Aënezes, die dritte von den 

Bahareininfeln (XI, S. 1070). Jetzt kommen die beften indischen Armeepferde, 
etwa dreimal fo theuer als die eingeborenen, von Auftralien. (Schlagintweit 
Reife I, ©. 381.) Die Araber legen auf den Befig einer Stute viel mehr 

Werth, als auf den eines Hengftes, obſchon fie dem letztern mehr Einfluß auf 

die Raſſe zufchreiben; aber „der Leib einer edlen Stute ift eine Schatgrube.“ 

Bol. die Schriften von General Daumas und Abdelfader in der Revue des 
deux moudes, 15, Mai 1855. Edle Pferdezudt im wüſten Nubien und in 

Dongola. (K. Ritter Afrifa, ©. 527. 599.) Die kultivirteren Gegenden des 

Orients laffen auch ihre Kameele aus der arabifchen, Aegypten lieber aus 
der nubifhen Wüfte (K. Ritter, S. 536) fommen. Dort ift die Arbeit des 
Thieres Hauptfache, Hier die Nachzucht; darum werden dort die männlichen, 

hier die weiblichen Kameele höher gefhäßt. (Burckhardt Notes on the Be- 
douins, p. 257.) 

I In Flandern 3. B. zlichtete man die Fohlen felbft, weil man glaubte, 
nur die einheimische Raſſe zur Arbeit gebraudyen zu können; aber man gab fie 
vor Ablauf des erjien Jahres nad der Normandie in die Koft, gewöhnlich auf 
2 bis 3 Jahre. (Echwerz Belgifhe L. W. II, ©. 331.) Die greben Pferde 

von Mittelengland wurden mit 21/, Jahren an die Landleute von Budinghan, 
Berks oder Wilt verfauft, um damit zu ackern; 5—6 Jahre alt famen fie dann 
als riefige Karrengänle nad Londen. Freilich meinte ſchon Marshall Midland 
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eonnties I, p. 299. 312 ff., es fei:m bei diefer Pferdezucht Verluſte fehr ge— 

wöhnlih. In der Pfalz lichte man e8, die Ochfen zu faufen, das Milchvieh 

dagegen felbft nachzuziehen, weil e8 immer viel leichter fei, einen guten Ochfen, 
‚ al8 eine gute Kuh zu erhalten. (Schwerz Aderbau der Pfälzer, ©. 113.) 

10 Was von Pferden gilt, das wird vermuthlich bald von allem Arbeits- 
vich gelten. Fleiſch und Fett find bei jungen Thieren fo viel leichter zu pro- 

duciren, als bei alten, daß ein Land wie Sachſen die Aufzucht von Arbeits« 

ochſen bald ganz aufgeben follte. (Reuning Feſtſchrift, S. 208.) 

$. 178°, 

C. Es gehört zu den alltäglichſten Erjcheinungen des Güter: 
umlaufes, daß mageres Schlachtvieh aus den abgelegeneren, 
überhaupt weniger Eultivirten Gegenden zur Mäftung in folche ge- 
führt wird, die zwar nicht ganz nahe beim Hauptmarkte Liegen, 
aber doch bereit3 eine ziemlich intenfive Landwirthſchaft treiben. 
Se fetter das Maſtfleiſch, um fo eher kann ver Boden feine erjaß- 

loje Abfuhr verfchmerzen. Co pflegten die Berliner ehedem ganze 

Dchjenheerden aus Podolien zu faufen, die fie hernad im Over: 
bruche mäften ließen (v. Harthaufen). Für den Parifer Markt 
fam das magere Vieh aus den Pyrenäen, Haiden, Auvergne, Bre— 
tagne und in vorzüglider Güte aus Poitou. Gemäſtet wurde e3 

in Limoufin, Lamarche und der Normandie, beſonders in dem 

fetten Rays d'auge. Man Faufte hier die Ochſen im März oder 

April und ſchickte ſie um Michaelis fett nah Paris. (N. Young). 
Für den Londoner Bedarf geihah die Mäftung von Rindern vor 
Ausbildung des Eijenbahnverfehrs hauptjählid in den Marſch— 
gegenden an ver Themfemündung, in Suffolf, Norfolk, Northampton, 

Budingham, ſowie in den Flußniederungen von Gloucefter; und 
zwar kamen die mageren Thiere größtentheil3 vom nördlichen Eng: 
land, von Schottland, Wallis und jeit 1785 von Srland ber. 1 

Die Schafe Londons wurden größtentheils in Norfolk, Lincolnjhire 
und den mittelländiichen Graffchaften gemäftet; die Schweine, welche 
mager von der wallachiſchen Gränze kamen, zum Theil in den Bier- 
brauereien der Hauptftadt felber, zum Theil in den Butter: und 
Käfediftricten. 2? Sogar Petersburg veranlagt auf feinem Gebiete 
ähnliche Wanderungen: es erhält jein Schlachtvieh aus der Ukraine, 

aus dem Kaufafus und der Gegend von Archangel; gemäjtet wird 
dafjelbe vornehmlih in Liefland. 3? — Ob e3 für den Landwirth 

vortheilhafter fei, das magere Vieh, das er mäften will, zu Faufen 



8. 178%. Sch!lachtvieh. 371 

oder ſelbſt zu produciren, beantwortet fich hauptſächlich nach dem 
Futterpreife. Um ein neugeborenes Kalb zu einem Zugochjen zu 
machen, muß fo viel an Futter aufgewendet werden, daß man drei 
magere Ochjen davon mäften könnte (Schwerz).? Auf der andern 
Seite hängt e8 von den Transportfojten ab, bis zu welcher Entfer: 
nung vom Abjagorte noch vernünftiger Weife Vieh gemäftet werden 
fann. Nirgends vielleicht macht die Eifenbahn den Transport in 

jolbem Grade mwohlfeiler, wie. bei lebendem Vieh, weil bier ver 

Zeitgewinn jo enorme Fütterungs-: und Treiberkoften erjpart. Ge: 
mäftetes Vieh auf Dampfjchiffen von Schottland nad London zu 

befördern, ijt faum mit '/, jo hohen Koften verknüpft, wie vor: 

mals der Transport des magern bis Norfolf. Seitdem hat fich 
die Maftwirtbichaft und der Bau von Turnips in Schottland un: 
gemein verbreitet. 6 Der Berliner Schlachtviehmarkt befam 1867 
aus Brandenburg 15818 Ochſen, 13734 Kühe und 53749 Kälber ; 
aus Preußen und Poſen zufammen 24205 Ochfen, aber nur 5437 

Kühe und 4260 Kälber! (Engel.) — Wie mit dem Steigen der 
Kultur überhaupt die Preije immer gleihmäßiger werden, fo ift 

dieß namentlich auch der Fall mit den Fleifchpreifen durch die Aus: 
bildung der Maſtwirthſchaft. Noch um die Mitte des 18. Jahr— 
hundert3 wurde 3. B. auf den Eleineren Märkten von Yorkihire fait 

nur im Herbite Vieh gejchlachtet, bejonders im November. Dieß 
wurde jodann gefalzen und aufgehangen: hangbeef war im weiten 
Umfange eine regelmäßige Schüſſel. Um 1788 hatten fich die Ber: 
bältnifje bereit3 auffallend geändert; zumal durch die überhand- 
nehmende Gemeintheilung und Berfoppelung, welche die Milch- und 

Maftwirthichaft vermehrten, die Aufzucht jungen Viehes dagegen 
verminderten.” Uebrigens ift es erflärlih, daß, je reicher ein 

Markt wird, fein SFleifchverbraud fih um jo mehr auf Ochſen 
jtatt der Kühe richtet. Co waren 3. B. 1859 unter 100 haus— 
ichlachtenen Rindern überhaupt im ganzen Kgr. Sachſen 20.7 

Ochſen, in Dresden allein 57.9, in Leipzig ſogar 76.4. 8 

1 Die fchottifchen Viehmärkte früher fo eingerichtet, daß die Händler einen 
nah dem andern beſuchen konnten, und alle die vielen Meinen Zuflüffe nad) 
England fi zulegt in einen großen Strom ausmündeten. (Macculloch Statist. 

account I, p. 293 ff.) Anziehende Echilderung eines folhen hochländiſchen drove 

magern Viehes nad) England, angefchloffen an ein Gemälde von Landfeer, bei 
Kohl Reife in Schottland II, ©. 42 fi. Die Treiber Ternten ehemals durch 
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ihre Autopfie verfhiedener Landbaumethoden manche Dinge, woburd fie auf 

ihre Heimath wohlthätig zurückwirken konnten. Nach Herberstein Rer. Moscovitt. 
Comm, (1556), p. 159 wurden feiner Zeit jährli bis 80000 Ochſen aus 
Ungarn nad Deutfchland getrieben. Gleichzeitig kamen oft 15—20000 I chfen 
aus Brandenburg, Pommern, Polen auf den Markt zu Buttftädt. (Hildebrands 

Sahrbb. 1864, II, ©. 158.) 

2 Bol. Rofcher Ideen ꝛc, im Archiv der polit. Def., N. F., III, ©. 216 ff. 
Shen Bo. I, $. 132 habe ich gezeigt, daß die Schweine in zwei höchſt ver- 
ichiedenen Perioden der Volkswirthſchaft verhältnißmäßig wohlfeil find: einmal 

auf einer fehr niedrigen Kulturftufe, mit Urmwäldern und reichlicher Buch- oder 
Eihmaft; ſodann wieder ald Nebenproduct einer bedeutenden Milchwirthſchaft, 
Branntweinbrennerei zc. und als Hausgenoffe eines zahlreichen, befonders länd⸗ 
lichen, Heinen Mittel- und Handarbeiterftandes, um die Abfälle hier der Con— 
fumtion, dort der Production zu verwerthen. Wie 1437 in einem Walde 
zwijchen Bruchfal und Philippsburg 43000 Schweine von den umliegenden Dör- 
fern eingetrieben wurden, ſ. Mone Zeitfchrift VIII, ©. 133. An Diäftung für 

den Berkehr ift natürlich im Urmwalde nur felten zu denken, weil der Abjak da 
zu ferne liegt. Ch es für ein Land wie Sachen räthlicher ift, feinen Schweine- 
bedarf felbft zu ziichten oder aus niedrigkultivirten Ländern zu beziehen |. Hanf- 

jen im Ardiv, N. F., IV, ©. 185 ff. Jedenfalls famen in Sachſen auf je 
1000 Einwohner 1834 879 Schafe und 65 Schweine, 1864 nur 156 Schafe, 

aber 140 Schweine; und Reuning meint, nächft der Diilhproduction fei die 

Schweinemaft hier jet die vortheilhaftefte Futterverwerthung. (Feſtſchr., S. 222.) 
Es zeugt von der hohen Etufe, welche Deutſchlands Kultur im 16. Jahrh. 

einnahm, daß Heresbah 50 Arten verfchiedenen Geſchmackes von Schweine- 

fleifch kennt: De re rust. III, p. 258. Wie eng die Schweinehaltung mit der 
ZwergwirtHichaft zufammenhängt, beweifet Irland, defjen Rindvieh 1941 bis 

1848 von 1840025 auf 2481501 Stüd zuuahm, während die Zahl der Echmeine 
von 1353101 auf 549583 ſant: eine Folge davon, daß die Zahl der Farms 
von, 1—5 Acres von 306915 auf 101779 herabgegangen war. (Statist. Journ. 
1850, p. 25 ff.) 

3 Friebe Liefländ. 2. W. II, ©. 39. 79. Bon 1842—46 famen nad 
Petersburg im jährliden Durdjchnitte 19725 liefländifche ac. Ochfen und 81459 

„taufafifche; jene zum Mittelpreife von 16, diefe von 43 Eilberrubeln. (Stein« 

haus Rußlands induftriele und commercielle Berhältniffe, S. 72.) Conftan- 

tinopel und Syrien erhalten ihr Vieh meiftens aus den Weideländern Arınenien 

und Kurdiftan; aus Armenien jollen jährlich 11/, Mill. Schafe dorthin gehen, 
die in Heerden von 1500-1800 Stüd 17—18 Vionate lang unterweges find. 
(Jaubert; Voyage en Arme£nie, p. 77.) 

4 So wird auf dem Harze ein großer Theil des Jungviehes für die Um— 
gebungen von Halberftadt und Magdeburg producirt. Das magere Bich für die 
niederrheinifchen Fettweiden fomınt namentlid aus dem Münfterlande, das für 
die Lombardei aus Ungarn, wie denn früher die ungariſchen Ochſen viel bis 

nad Frankreich gingen. Sehr viele Kühe aus den Urcantonen nach der Lom— 
bardei (Meyer v. Anonau Canton Schwyz, ©. 138), ſchon im 16. Zahıh. 
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(Ducis Saxon. Carol. Frid. Oratio pro Germania, p. 67.) Eine Art ſchwei— 
zeriſches Norfolk bildet das fornreihe Solothurn mit feiner Kälbermaft, wozu 
die trächtigen Kühe aus den Alpen bezogen werden. (Strohmaier Cant. Solo» 

thurn, ©. 83. 88.) Ein rechtes Gegenftüd hiervon ift Graubilndten, wo nıan 

regelmäßig trächtige Kühe und mageres Bieh ausführt, aber die Mäftung fo 
wenig verfteht, daß man flir den eigenen Bedarf lieber ans Thurgau und 
St. Gallen fette Ochſen kauft. (Möder und Tſcharner Cant. Graubündten I, 

©. 351 ff.) Die jungen Schweine faffen Mähren und Defterreich aus Polen, 

Croatien, Eerbien kommen, Thüringen aus Pommern, Oftfriesland und Hol- 

land aus Wefiphalen, Holftein aus Jütland, Zürih aus den Urcantonen, 

Bayern und Ungarn. (Meyer von Knonau Cant. Züri, S. 122.) 

5 Es führt auf ein verwandtes Gebiet, wenn Schwerz (Aderban der Pfäl- 

zer, ©. 113) meint, bei der Etallfütterung fei die Maft, bei der Weidewirth: 
ſchaft die Zuzucht vortheilhafter. In Norfolk herrichte gegen Schluß des vorigen 
Jahrh. die Anfiht vor, daß gewöhntiche Pächter beffer thäten, ihr Maftvieh 
felbft zu züchten; wer dagegen hinreichend Gefchidlichkeit befige, um paffend 
auszuwählen, und zugleich Kapital, um die zum Anfaufe gelegenften Conjunc- 
turen abzuwarten (d. 5. wer die Bortheile der höheren Wirthichaftsftufen ganz 
benugen Tann), dem fei das Kaufen anzuempfehlen. (Marshall Norfolk I, 
p. 343 ff. 

6 Edinburgh R. LXII, p. 339. Bon den 288177 Rindern, welche der 
Londoner Markt 1863 erhielt, famen aber doch nur 12823 (1853 noch 18446) 

aus Echottland, 12944 aus Frland, 72907 aus fremden Ländern, Hauptliefe- 

ranten waren noch immer Norfoll, Suffolt, Northampton, Lincoln, Leicefter, 
wogegen die weftengliiche Zufuhr in der Abnahme begriffen ift. (Statist. Journ. 
1864, p. 520 fi.) Dagegen wächst fehr die Zufuhr gefchlachteten Fleifches von 

Schottland: in den 10 Jahren vor 1853 durchſchnittlich 20000 Rinder und 
200000 Schafe, in den 10 Jahren nach 1653 27000 Rinder und 300000 Schafe. 

(Ibid.) Noch mehr wächst die Zufuhr lebendigen Viehes von überfeeifchen 
Ländern, die 

1842 1865 
2096 227528 Ochſen und Kiihe 
355 55743 Kälber 
323 914170 Scyafe 
205 132945 Schweine ‚ 

betrug. (Hartftein Der Londoner Viehmarkt, ©. 41.) Die Hauptausfuhrhäfen 
find Rotterdam, Dordredht, Harlingen, Medemblik, Hamburg, Zönningen, aber 

auch Gibraltar, Vigo, Coruna, Oporto. Selbft von Oeſterreich geht jet Maſt— 

vieh nad) London. Ueber die Verkaufsweiſe diefes fremden Viehes das Nähere 

bei Hartftein a. a. O., ©. 59 ff. 

7 Murshall Rural economy of Yorkshire II, p. 211. 180. Hiermit läuft 
die Thatſache parallel, daß z. B. in Göttingen der Preis des Kalbfleifches viel 

ftärter ſchwankt, als in Leipzig oder Hannover. Der Abjag in Göttingen ift 

zu gering, um am eigentliche Maftwirthicyaft zu denken. ine langdauernde 

Mäſtung würde freilich das Angebot fiber das ganze Jahr gleihmäßiger ver- 
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theilen, während jetzt gegen Schluß des Winters eine übergroße Menge junger 
Kälber zu Markte ſtrömt und ſomit den Preis tief herabdrückt. 

8 Sächſ. ſtatiſt. Ztichr. 1867, ©. 146. Eine bedeutende Geflügelpro- 

duction findet fih gewöhnlid nur in Korndiftriften, welche dur ihre Lage 

auch zur Maftwirthichaft pafien. Eo 3. B. jhon im alten Aegypten. (Plin. 

H. N. X, 74. Horapoll. Hieroglyph. I, 57.) Für den Londoner Marft be» 
jonders in Eurrey, Norfolf (Truthühner), Cambridge. Faft jeder Pächter be— 

fitt Hier fein Taubenhaus. (Marshall Southern counties Il, p. 416. Idem 

Norfolk I, p. 375. Macculloch Statist. account I, p. 189.) Sehr weiten 

Transport verträgt diefes Product offenbar nicht; es ift aber in Korngegenden 
am leichteften mit Abfällen zu erzielen. In neu urbargemadten Ländern gibt 

es wenig zahmes Geflügel, weil die nahen Wälder von Raubthieren und wilden 
Geflügel wimmeln. (Humboldt N. Espagne IV, 10.) Aber auch andererſeits 

werden 3. ®. in der Nähe der großen Stadt Lille nur fo viele Hühner gehalten, 
wie man zur Production der fehr theueren Eier braucht; nachher verfauft man 
die Thiere lieber mager, weil das Getreide zu viel foftet. (Cordier Agricul- 
ture de la Flandre frangaise, p. 425.) Großbritannien hat 1858—62 durch— 
jchnittlid 177910000 Eier eingeführt, 1866 = 438870000, von denen 120 Stüd 

im Juni 5 Sch. 3 P. foften, im December 8 Sch. T P. Frankreich führte 

1815—35 durdfchnittlih nur für 2786000 Fr. aus, 1866 für 421/, Dil. 

Paris verbraucht jährlich für 12 Mill. Fr. Die Hauptproducenten find kleinere 

Landwirthe in der Normandie, Picardie und Burgund. (Petermann Geogr. 

Mitth. 1868, III, ©. 102 fg) Ueber öüfterreihifche Fabriken, die getrodnete 

und pulverifirte Eier ausführen, f. den öſterreichiſchen Ausftellungsberidht von 

1867, VI, S. 493. — Dieje Verwandtſchaft der Geflügelproduction mit den mitt- 

feren Kulturftufen erflärt eS auch, weßhalb 3. B. die Namen für Hühner in 

der indogermanifhen Epradfamilie ziemlich jung find. 

$. 179. 

D. Me ſolchen Viehzuchtsproducte, welche durch geringes 

Volumen, hohen Werth und große Haltbarkeit in vorzüglichem 

Grade transportfähig find, laſſen fich offenbar auch in bedeutender 

Viarktferne bervorbringen, Hier werden die Preißvortheile ver 

niedrigkultivirten Länder, namentlich ihr Ueberfluß an freier Weide, 
am mwenigiten aufgewogen durch den Nachtheil des meitern Trans: 

portes. Dieß gilt ſchon von gejalzenem, geräuchertem und getrod: 

netem Fleifche, zumal feitven Liebig u. A. neuerdings jo ſehr ver: 

befjerte Methoden der Confervirung und Ertractgewinnung erfun: 
den haben: ein Fortfchritt, der für die Landwirthichaft der niedrig: 
fultivirten und für die Vollsernährung der hochkultivirten Länder 
gleich beveutjam zu werden verfpricht. ! Ebenfo von Talg und 

Eped,? vornehmlih aber von Häuten und Wolle? Eon 
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Thünen bemerkt, daß auf gleicher Fläche viel mehr Butter pro: 
ducirt werden kann, ala Wolle; daher in feinem ifolirten Staate 

die Echäferei von der Stadt ferner abliegt, als die Kuherei. * Die 
größten Häutelieferanten des Weltmarktes find Amerika und Ruß— 
land, und zwar nicht bloß wegen ihrer größern und mohlfeilern 
Produckon, fondern es ſcheint wirklich, als ob die volkswirthſchaft— 
lih wenig entwidelten Länder auch für die Güte diefes Productes 
zuträglier wären.d Sollte es gar nicht möglich fein, zugleich auf 
vorzügliches Fleifch und vorzügliche Haut des Viehes hinzuarbeiten, 

jo ift es für die niederen Wirthichaftsftufen unzweifelhaft am ges 

ratheniten, in dieſer Alternative vorzugsweije die Haut ins Auge 

zu fafjen, für die höheren ungefehrt das Fleiſch.“ Hieraus ergibt ſich 

eine wichtige Negel. Für jedes hochkultivirte Volk ijt es zweck— 
mäßiger, namentlich auch bei Gewährung defjelben Nobertrages ſpar— 
jamer, wenn man wenig, aber edles und reichlich genährtes Vieh 
hält, als wenn die Zahl ver Viehhäupter auf Kojten ihrer Güte und 
Wartung erhöht wird." Schon der bloße Lebensprocek erfordert 

eine gewiſſe Nahrungsmenge; macht man deßhalb Zufäge zu diefem 

Minimum, jo wird die Arbeitskraft oder Gewichtsvermehrungzc. des 

Thieres bis zu einem gewiſſen Punkte nicht in derſelben, ſondern 
in einer viel jtärkern Progreſſion fteigen, als die Nahrungsmittel 
im Ganzen vermehrt worden find. Wer bloß das Minimalfutter 

gäbe, ver würde zwar Kojten, aber gar feinen Nußen von feinen 
Vieh haben.8 Selbjt zur bloßen Erhaltung braucden große Thiere 
verhältnigmäßig weniger Nahrung, als Eleine derjelben Art, jchon 

weil ihre verhältnißmäßig Kleinere Oberfläche weniger Wärme aus: 
ſtrahlt. Auch die Wartung ift bei großen Thieren verhältnigmäßig 
wohlfeiler.“ Ueberdieß hat 3. DB. ein wohlgenährter Ochſe, welcher 
doppelt jo viel wiegt, als ein jchlechtgenährter, gewiß nicht doppelt 

jo jchwere Knochen, Eingeweide, überhaupt Abfälle; feine brauch— 

barften Theile wiegen folglich mehr als doppelt jo viel. Zugleich 
find Fleiſch und Fett bei gemäfteten Thieren wafferärmer, als bei 

mageren. ! Ganz anders auf den niederen Kulturftufen, mo die 
Haut das Einträglichite ift: zwei magere Ochſen, welche ebenfo 

viel freien, wie ein fetter, haben wahrjcheinlich eine faft doppelt 
fo große Haut, und außerdem noch eine befjere, falls dieſer im Stalle 
gefüttert, jene hingegen aller Unbill des Wetters preisgegeben waren. 
Daher bemerken jchon Cäſar und Tacitus, wie die Germanen ihrer 

* 
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Zeit (mit Recht!) befonders auf die große Menge des Viehes Gewicht 
legten. 11° . 

Ter Schafzucht gegenüber hat die vorjtehenve Regel !? doch 
einige Mopdificationen nöthig. Se feiner die Wolle, deſto eher ver: 

trägt fie an und für ſich freilich einen weiten Transport; und 
infoferne hätten die mindeſt entwidelten Länder, wenn fie nur 
geographiſch dazu paflen, gerade für die allerfeinjte Wollproduction 
am meiten Beruf. Indeſſen erheiſcht diefe auf der andern Eeite 

jo viel Kenntniß und Eorgfalt, wenigſtens in Klimaten, wie das 
deutſche, daß nur ein jehr gebilveter Wirth und mit Hülfe gleich: 
falls jehr gebilveter Arbeiter darin glücdlich fein kann. 13 Aus diefen 
Grunde it 3. B. die ungarifche, ruſſiſche und transatlantijche 
Wolle meijt grob. Im Allgemeinen findet man die Schafzucht vor: 

nehmlich da angezeigt, wo dünne Bevölkerung, große Güter (eben 
veßhalb vom Hofe entfernte Ländereien, welche ſchwer auf die ge— 
wöhnliche Weiſe zu düngen find), freie Weiden mit einem hügeligen 
und trodenen Boden zufanmentreffen. Daher das Sprüchwort, das 

Schaf müfje ver Kultur weichen. Bon all unferen Hausthieren fünnen 

Schafe die jchlechtejte Weide noch verwerthen; fie vertragen Stroh, 
ja trodene Baumblätter als Nahrung immer noch befjer, als vie 
übrigen, 1! Im heutigen Continental-Europa find wirklich die, ver: 
glihen mit der Bevölkerung, jchafreihiten Länder: Medlenburg, 
Hannover, ein großer Theil der öftlihen Provinzen Preußens, _ 
Ungarn, die pyrenäifche Halbinfel, Griehenland; während die Rhein: 

gegenden, Holland, Belgien und Oberitalien zu den jchafärmjten 
gehören. 5 In Ländern, wie Rheinpreußen, oder jelbit das König: 
reih Sachſen, ift jeit einiger Zeit fogar die abjolute Zahl ver 
Schafe im Abnehmen. 1% E3 braucht fich dieß ökonomiſch aber nur 
auf die Schafe als Wollthiere zu beziehen. Auch England gehört zu 
den fchafreichen Ländern, am meiften natürlich in denjenigen Pro: 

vinzen, die von den Hauptftädten fern und dabei dünn bevölkert 

find; 17 aber im Vordergrunde fteht hier die Benugung des Fleiſches. 
Nun ift die Haltung von Fleifhichafen auch um deßwillen eine in- 
tenfivere Wirthſchaftsart, als die von Wollfchafen, weil ein mäßiges 

Productionsfutter hauptfächlih für den Zuwachs der Wolle günftig 
zu fein fcheint, ein jehr reichliches für den Zuwachs des Fleijches ꝛc. 
(v. Wedherlin.) Während fich die englifche Wolle feit Anfang des 
19. Jahrhunderts auffallend an Güte verringert hat, befigen bie 

- 



8. 179. Häute, Wolle. 977 

iriſchen und hochfchottifchen Heerden immer noch ſchöne Vließe; haupt: 
fählih aber rechnet man auf eine raſch wachſende Zufuhr aus 
niedriger Fultivirten Gegenden, wie Auftralien, Südafrika ıc. 18 

Sft wirklich die Erzielung von fehr feiner Wolle mit der von fehr 
gutem Maftfleifche nicht vereinbar, 1% fo würde man während. der 

angelfähfifhen Zeit unbedenklich die erfte Alternative vorgezogen 
haben, heutzutage die lebte, mweil damals gegen 40 Proc. des 
ganzen Echafwerthes im Vließe jtedten (Hume), neuerdings bei den 
Southdownſchafen feine 10 Proc. (Jacob). 20 21 

1 Die Liebigfhe Compagnie in Fray Bentos lieferte ſchon 1867 täglich 

2000 Pfd. Fleifhertract, die aus 60000 Pfd. reinen Musgkelfleifches ausgezogen 

waren. Gutes Rindfleifh aus den Pampas, nad) dem Mac-Callſchen Verfahren 

präfervirt, foftet im Kleinhandel zu London 4 Pence pro Pfund, und hat weniger 

an Nahrungswerth verloren, als beim Einfalzen und Trodnen. In Paraffin 
gelegtes Fleifh aus S. Amerika ift um 4—6 P. in England zu verkaufen, 
und kann über ein Jahr alt werden, zweimal die Linie pafliren ꝛc. Vgl. den 

öfterreich. Ausftellungsbericht von 1867, VII, ©. 51 ff., und Fauchers Biertel- 
jahrsfchrift 1868, IV, ©. 2 ff. 

2 Seit einigen 20 Jahren hat das nordamerifanifche Pöfelfleifch das irische 

auf den Märkten von England großentheil verdrängt. Die Vereinigten Staaten 
erportirten 1846 mehr als eine Million Fäffer gefalzenen Rind» oder Schweine- 
fleifches; dazu über 21 Mi. Pfd. Sped, 10 Mill. Pfd. Talg und 3 Mill. Pfd. 
Schinken. Im Jahre 184%/,, hatten dieſe Ausfuhrartifel einen Werth von über 

111/, Mill. Dollars, 1857 nur tiber 81/, Mil. Bon den Viehhöfen Chile’s 

treiben die beftbewäfferten (alfo fruchtbarften und der Straße nächftgelegenen) 

Maftwirthihaft, die anderen prodaciren Zug- und Yungvieh, die fernften ge— 

trodnetes Fleiſch, Talg und Häute. (Pöppig Reife I, ©. 133.) Im Allge- 
meinen halten die Südchilenen die Viehzucht für einträglicher, al8 den Korn- 

bau, zumal wegen des großen Schwankens der Kornpreife (a. a. O. JI, ©. 122), 
d. h. alfo wegen der noch wenig entwidelten Volkswirthſchaft. Während die 

Maſtſchweine für Paris in Limoufin aufgezogen werden, fommen Sped und 

Schinken hauptfähli von Bayonne und Lothringen; der Londoner Spedbedarf 

ehemals von Morkihire, nachher von Irland (Marshall Yorkshire I, p. 293), 

neuerdings von Amerifa. Die größte Talgausfuhr Hat befanntlih Rußland, 

(nach Tegoborski F. P. I, p. 233 jährlid 3810000 Pud, während 1190000 

im Innern verbraucht werden;) und zwar fommen die beften Sorten aus dem 

entlegenften Theile, Sibirien. In Auftralien war vor den Goldentdedungen 
der Ertrag der Echäfereien fehr gefunfen; als man aber die Talggewinnung in 

großem Stil einführte, fliegen die Weidepacdhten um 50 Proc. (W. Stamer 

Recollections of a life of adventure, II, 1866.) Bgl. Bd. I, $. 132, 1. 
3 An Aſche find diefe Producte meiftens arm: Häute mit ungefähr 1 Proc., 

Haare 0.3 big 2 Proc, Horn 0-7, Federfpulen 0-7, Federfahnen 1-8, Wolle 
2 Proc. Aſche. Aber fie enthalten fehr viel Stidftoff, meift 17—18 Proc. 

Rofher, Syſtem der Volkswirthſchaft. I. 37 
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(Scherer), d. h. 35mal fo viel, wie der Durchſchnitt der von Bouffingault und 
Payen unterfuchten Stroharten. (E. Wolff Die hemifhen Forfchungen auf dem 
Gebiete der Agricultur zc., 1847, ©. 375.) 

a Nach Reuning verzehrt eine Kuh jährlih 120 Etr. Heu, woraus 2 Er. 
Butter gemacht werden; 10 Echafe wandeln 120 Etr. Heu in 30 Pfd. Wolle 

um, die überdieß haltbarer ift und weniger Arbeit erheifcht. 

5 Die füdamerifanifhen Häute und Hörner von ungemöhnlicder Größe. 
(Prinz Neuwied Brafil. Reife I, ©. 152.) In Sibirien find die Häute derſelben 

Thierarten weit beffer und fefter, als im europäifhen Rußland. (v. Harthaufen 

Studien II, S. 247.) Schon die Alten wußten, daß die Rinder aus der liby- 

jhen Wüſte eine befonders dide und zähe Haut befigen. (Herodot. IV, 183.) 

6 So haben z. B. die englifchen und irischen Schweine vortreffliches Fleisch, 

aber faft gar feine Borften. Die Birftenbinder von Leeds ꝛc. müffen ihren Be- 

darf größtentheils von der Oftfee beziehen. Die Gänfe werden in England ſchon 

lange nicht mehr gerupft, weil das Fleiſch darumter leidet. Auch der Zollverein 
führt gegen 40000 Etr. Gänfefedern ein, und nur 12000 Etr. aus, (Meiten II, 

©. 544.) 

7 So meint das enchklopädiſche Werk v. Kirchbachs (Handbuch f. Land: 
wirthe II, ©. 282), „als Fundamentalfat bei der Biehhaltung werde fo zient- 
lich von allen landwirthſchaftlichen Schriftftellern angenommen, daß man nie 

mehr Nutvieh halten darf, al$ man im Etande ift, reichlich zu ernähren.” 

8 Schon von Heresbach gut erfannt: De re rust., p. 543. Nach Reuning 
gewährt in Sachſen eine Kuh, die täglih nur mit 12 Pfd. Heuwerth gefüttert 

wird, gar feinen Ertrag in Mil; bei 20 Pfd. einen jährlichen Milchertrag 

von 23-2 Thlr., bei 24 Pfd. von 35 Thlr. Da e8 bei der thierifchen Ernährung 
auch auf die Füllung des Magens anfommt, fo wird das Erhaltungsfutter oft 

an Maffe nicht Heiner fein dürfen, al das Productionsfutter, aber aus weniger 

nahrhafter Speife beftehen. 

I Schon von Thaer, Dombasle und Boufjingault beobadhtet; vgl. weiter 
E. Wolff Landw. Fütterungsiehre, ©. 505. Bei Thieren, die fo voll gefüttert 

wurden, daß fie nicht Alles aufehrten, brauchten die großen 9/39, die Heinen 

1/g4 ihres Gewidts. Der Etr. Heumerth brachte bei der großen Kuh 11, bei 
der Heinen 10 Groſchen; 100 Pfd. grüne Luzerne dort 5-9, hier 4-4 Duart 

Milch. (v. Wedherlin Landw. Thierpr. II, S. 200 ff.) Doch find die großen 

Thiere nur bei fehr regelmäßiger Nahrung praftifch, wie fie der bloßen Weide» 
wirthſchaft ſchwer fällt. (a. a. D. II, ©. 436 fg.) Wie ſehr erinnert dieß an 

die allgemeinen Borausfegungen der intenfivern Wirthſchaft! 

10 Beim magern Ochfen ift der Waffergehalt 66 Proc. des Lebendgewichts, 

beim halbfetten 51-5, beim ganz fetten 45-5. Conft beträgt nad) Lawes und 

Gilbert in Procenten des Lebendgewichts beim 
Fleiſch Fett Haut 

halbfetten Ochſen 47.9 12.7 6-5 

fetten » 40.2 25-8 5.7 

magern Schafe 37.5 14-8 13 
halbfetten „ 38-4 18-1 12 
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Fleiſch Fett Haut 

fetten Schafe 29.8 32.4 11 
hochfetten „ 35 40-8 9.3 

magern Schweine 47-6 20 3-4 
fetten n„ + 9373 39-1 3.5 

(Settegaft Thierzudt, S. 477 ff. Reuning Amtsblatt der ſächſ. L. W. Vereine 
1866, Nr. 7.) Nah Kühn Zwedmäß. Ernährung des Rindviehes, ©. 232 

fand ſich 
beim magern fetten Schfen 

Fett Fleiſch Wafler Fett Fleiſch Waſſer 

am Halſe 0.9 Proc. 204 2 775 58 195 13.5 
an der Sende 1.1 „ 20-3 77-4 16-7 18-8 63-4 

am Shupp 13 „ 210 76-5 34-0 14-5 50.5 

Es enthielt alfo das befte Stüd des magern Ochſen 23-5 Proc. Trodenfubftanz, 

das fchlechtefte des fetten 26-5 Proc. Auf 100 Pfd. Fleifch wiegt die Haut bei 
großen Ochſen 9, bei Hleineren bis 18 Pfd. (Göriz Betriebslehre III, ©. 27.) 

11 Vgl. Caesar B. G. VI, 35. IV, 2. Tacit. Germ. 5 fg.: pecorum fe- 
cunda, sed plerumque improcera... numero gaudent...equi non forma, 

non velocitate conspieui. Weil das deutfche Bieh fo Hein war, rief die 

Forderung der Nömer, Häute nach beftimmtem Maße einzuliefern, einen Auf- 
ftand der Friefen hervor. (Taeit. Ann. IV, 72.) 

12 In England koftete ſchon 1321 ein Widder 4 Edill. bis 4 Schill. 5 Pence, 

Hämmel und Schafmütter nur 7 P. bis 2 Schill. 1 P.; während ein Stier noch 
lange nachher weniger galt, als ein Ochſe. (Rogers Hist. of agriculture and 
prices in England, I, p. 361.) Uebrigens ift es bezeichnend für die Relativ- 
bedeutung der Echafzucht in der fprachbildenden Zeit der Engländer, daß ein 

Hirt fhlehthin dort shepherd heißt. Im heutigen Südrußland gilt die Schaf— 

zucht für bei weitem vortheilhafter, als die Pferdezucht. (Mitth. der k. fr. öfon. 
Geſ., Petersburg 1853, ©. 441 fi) Auch Nordamerika hat von 1840 bis 50 

feine Schafzahl um etwa 21 Proc. vermehrt, während fie do in Neuengland 

um 45, in Neuyorf, Neujerfey, Pennfylvanien, Delaware und Maryland um 
22 Proc. abnahm. Vgl. Eighty years progress of the U-St., by eminent 
literary men. (Il. Voll 1861.) 

13 Wie früher in England, fo hat neuerdings aud) in Frankreich und Deutjch- 

land die Einführung der Feinjchäfereien wejentlich dazu beigetragen, die höheren 
Wirthſchaftsſyſteme vorzubereiten. Mancher reihe Grundbefiger hat dadurch 

ein größeres Intereſſe am Landbau gewonnen, namentlih an der früher fo 
ſchreiend vernadläffigten Viehzucht; die Etälle find reinlicher und luftiger, die 
Hirten und Thierärzte gefchicdter worden; man hat die Fünftlichen Wiefen ver- 

mehrt, den Dungertrag gefteigert und fomit die Grundlage jeder intenfivern 
Landwirthichaft gebaut. Sehr feine Schafe können jo einträglicy fein, daß es 
fi) verlohnt, eigens um ihretwillen Körner, Klee 2c, zu produciren. Es kann 
dadurd im Kreife der Feldgrasmirthichaft eine Dafe der Fruchtwechjelwirthichaft 
gebildet werden. Hiermit hängt es zufammen, daß die Wolleinfuhr Englands, 
die um 1800 nur zu 31/, Proc. aus Deutſchland kam, (zu 89 Proc. aus Spanien 
und Portugal), 1830 83 Proc, aus Deutjchland bezog. Vgl. Janke, Die Woll 

— 
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production der Erde, ©. 126. — „Wo man gar nicht darauf ausgeht, hoch— 
feine Wolle zu erzielen, und wo nicht Manchem dieß wirklich gelingt, da wird 

man auch feine mittelfeine behaupten können.“ (M. Mohl.) Wie fehr die jetige 
fpanifche Wolle der deutſchen nachfteht ſ. im öfterreich. Ausftellungsberichte von 

1867, X, ©. 326. Die Schafzüchter im öſtlichen Deutſchland brauchen deß— 

halb vor der amerifanifchen zc. Concurrenz gerade in Bezug auf fehr feine 

Wolle feine iibermäßige Sorge zu haben. Bgl. J. Bohm Die heutige Lage der 
Schafzuht Norddeutſchlands gegenüber den finkenden Wollpreifen, 1870. So 

haben im Alterthume Tarent, Milet, fogar Athen ihre Schafzucht dadurch fehr 

intenfiv gemacht und in hochkultivirter Gegend erhalten, daß fie die Heerden 
zur Gewinnung böchjtfeiner Wolle mit Fellen befleiveten: Varro De re rust. II, 
2, 18. Clem. Alex. II, 10, p. 203. 

14 Das Aeußerfte von Ertenfität ift es in diefer Hinficht, wenn. Ausländern 

Weide für ihre Schafheerden vermiethet wird: jo in der Wallachei vertrags- 

mäßig (noch am 7. Febr. 1855) gegenüber Oeſterreich. 
15 Auf je 100 Menfchen kommen in Medlienburg- Schwerin (1864) 222 

Schafe; Pommern 232, Pofen 190, Preußen 121, Hannover 111, preuß. 
Sachſen 103, Brandenburg 101, Schlefien 73, Schleswig-Holftein 48, Weft- 
phalen 37, Rheinpreußen 19 (preuß. Zählung von 1867); Königr. Sachſen 
15-6 (1864); Bayern 42.8, Rheinpfalz allein 9-9 (1863); Baden (1861) 13; 

Württemberg (1865) 40; Heffen-Darmftadt (1866) 20; Dalmatien 201, Ungarn 

84, Böhmen 26-9, Niederöfterreih 20-9, Benetien 15-9 (öfterreidh. Zählung von 

1857); Holland (1860) 26; Belgien (1860) 15-9; Spanien (1858) 89; Griechen- 
land (1865, ohne Sauglämmer) 137. In der Provinz Preußen vermehrten ſich 

die Schafe zwifchen 1816 und 1861 auf 430 Broc., in Pojen auf 324, Pont 
mern 312, Brandenburg 165, Schlefien 151, Sachſen 142, Weftphalen 144. 

16 Aheinpreußen 1822: 613000, 1849: 536000, 1867: 557719. Königr. 
Sadjen 1837: 685000, 1864: 366488, 1768 auf demfelben Gebiete 1 Million. 

(Sächſ. ftatift. Ztſchr. 1866, ©. 9. 1859, S. 100.) Nach Engel Statift. Jahrb. 
f. Sadjen I, S. 335 würfe diefer berühmte Zweig der ſächſiſchen Landwirth- 

ſchaft (Electoralwolle!) gar feinen wirklichen Neinertrag mehr ab. Nach Reuning 

Amtsblatt, Mai 1865) wird ein Merinofchaf in Sachſen den Centner Heu zu 

10 Sgr. verwerthen, eine Kuh zu 23—27 Sgr. Im Osnabrüdifchen verhielt 

fi zu J. Möfers Zeit die Anzahl der Schafe zu der des Mittelalters wie 1 

zu 8 (Osnabrüd. Geſch. I, 2, 8. 4.) 

17 Nach der Zählung von 1866 gab es in England auf je 100 Menfchen 

79-8 Schafe, in Wales 150-1, in Schottland 171-6, in Irland 63.9. Bon 

den englifchen Grafjhaften waren am fchafreichften: Weftmoreland — 369, Aut- 
land —= 347, Lincoln = 264, Dorjet = 262, Wilt = 239, Hereford = 209, 

Cumberland und Orford — 1%, Northampton — 192, Berl! — 186, Oſt— 

und Nord-Yort — 167. Am fchafärmften: Lancafter = 8-9, Surrey — 14-6, 

Chefter = 19, Durham = 28, Stafford — 31, Weft-York 33, Derby — 62, 

(Statistical Journal 1866, p. 287 ff.) Den allergrößten Schafreihthum be» 

ſitzen die hochſchottiſchen Grafſchaften, wo auf 100 Einwohner 700 Schafe kom— 

men: in Roß Cromarty 375, Inverneß 675, Sutherland 800, Argyll jogar 
1000. (Ibid. 1865, p. 384.) 
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18 Bol. ſchon Thaer Engl. 8. W. I, ©. 646. III, ©. 776 ff. Maceulloch 

Stat. acc. I, p. 165. 496. 518. Anderson Highlands, p. 12. Die auftra- 

tischen Schafe haben faft das Doppelte des Vließgewichtes und der Stapellänge, 

wie die deutfchen Merinos. (Janke Wollproduction, ©. 201.) Uebrigens findet 

man auch in Auftralien ganz nahe bei den Städten die Schafzucht unvortheil- 

haft; und es ift fraglich, ob man in foldhen Ländern der fteten Blutauffrifhung 

durch mollreihe Zucdtthiere aus Europa wird entbehren können. Vgl. Sette- 

gaft Thierzudt, ©. 62. England führte an Schafwolle ein 
1852 1860 1866 
233413 Po. 1000227 123058 aus Spanien 

12765000 „ 9292000 10304000 „ Deutjchland 

6388000 „ 16574000 29324000 „ Sid-Afrifa 

7880000 „ 20214000 25679000 „ Dftindien 
43197000 „ 59166000 113773000 „ Auftralien 
6252000 „ 8950000 21152000 „ Süd-Amerika 

13382000 „ 28570000 32182000 „ anderen europäifchen 

3661000 „ 4627000 6893000 „  „ aufßereurop. Ländern. 

(Preuß. Handels-Arhiv 1867, II, ©. 526. 620 fg.) 
19 Beftritten von Kennedy and Grainger, Present state of the tenancy 

of land II, p. 29 ff. 
20 Zu Bergamo, in der hochkultivirten Lombardei, tragen die Schafe ſchon 

längft recht grobe Wolle, find aber groß und fett (nad Wedherlin Landw. 

Thierpr. III, ©. 89 ff. Sehr oft zu 100 Pfo. Fleiſchergewicht); die Wolle zur 

Fabrikation ließ man aus dem fhwachbevölferten Weidelande Apulien kommen. 
(A. Young Travels in France etc. II, p. 198.) Ganz das nämliche Verhält- 
niß zwifchen Trafosmontes und Alemtejo. (Ebeling Portugal, ©. 52.) Seit— 

den Toscanad Maremmen ausgetrodnet und angebaut worden find, hat fidh 
die Schafzucht dafelbft bedeutend vermindert. (Paoletti Pensieri, p. 207.) 

Aus demjelben Gefete erklären wir, daß in Epanien die wandernden Merinos, 

alfo den niebrigkultivirten Provinzen Eftremadura, Leon, Caftilien angehörig, 

befjere Wolle haben ; die permanenten Merinos, aljo aus Aragon, Valencia, Cata- 

Ionien, befjeres Fleifh. (Jovellanos bei Delaborde Itingraire IV, p. 125.) Das 

Hauptland der allerfeinften, fog. ungeborenen Lämmerfelle ift ein ganz rohes und 
abgelegenes, die Steppe von Bufhara. (Meyendorf Voyage à Boukhara, p. 192.) 

21 Kaninchenzucht paßt in hohem Grade für abgelegene Diftricte, weil 

das Fleisch diefes Thierchens faum halb jo viel werth ift, wie das leicht trans- 
portable Fell. In Norfolk ift fie durch Einführung der Fruchtwechjelwirthichaft 

beinahe ganz verbrängt worden (Marshall Norfolk I, p. 317 ff.); dagegen 

bfühete fie noch fange in den unfruchtbarſten Gegenden von Nordengland. Es 

gab Hier Güter, die fonft feinen Schilling pro Acre eingebracht hatten, jeßt 

aber als rabbit-warren von 1800 Acres jährli 300 Pfd. St. abwarfen. 
(Marshall Yorkshire II, p. 232 ff. 268.) 

8. 180. 
Aber auch inmitten der höchſten Kultur gibt es noch einzelne 

Streden, ja ganze Landihaften, deren Natur wenig für den Ader- 
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bau paßt, und wo deßhalb die bloße Viehzucht immer das Ueber: 
gewicht behauptet. So namentlich in den meiften Alpengebirgen.!? 
Hier bieten die hochgelegenen Weideplätze eine befonders gute Vieh: 
nahrung, 3 während fie durch die Kürze ihrer Vegetationzzeit,? in 

der Negel auch durch ihre Steilheit und Ferne jede andere Beitel- 
lung, höchſtens die mit Wald ausgenommen, verjchmähen. Um 
die Weide gehörig auszunußen, müſſen die Thäler vorwiegend zur 

Production des Winterfutter3 dienen. Die Abgelegenheit ver 
Meiden, auf denen man fein Arbeitsvieh halten, nicht einmal vie 

Milchnutzung der Heerde vom Hofe aus beforgen kann, führt zur 

Sennenwirthſchaft, die fi) übrigens ebenfo gut auf Ninver mie 
Schafe, Butter und Käfe wie Fleiſch richten läßt; auf Schweine 
gewöhnlich nur als Nebenproduct. 6 — Solche Länder pflegen fchon 
früh das ihnen bejchievene Marimum von Bevölkerung und Wohl: 
ftand zu erreichen. Vergrößern läßt fih die Alpenweide kaum je; 
man muß froh fein, wenn fie nicht durch Erſchöpfung ärmer oder 
durch unwiderſtehliche Naturgewalt Kleiner mwird. ” Auch Kapital 
und Arbeit können fie wenig verbeffern. Die Sennerei verträgt 
feine hohe Arbeitstheilung; $ ebenfo wenig die Wiejenwirthichaft 
und Viehdurchwinterung eine große Arbeiterzahl. Die vielen Muße— 

ftunden, zumal der böjen Jahreszeit, ermuntern wohl zum Ge— 

werbfleiße, deſſen höhere Stufen aber doch unerreihbar find wegen 

der Unmöglichkeit großjtädtiicher Concentration und guter Straßen. 
So regt fi denn immer ein lebhafter Trieb im Volke zu perio- 
difcher Auswanderung, entweder um die hausmäßig verfertigten 
Gewerbeproducte haufirend abzujegen, oder auch, bei geringer Neigung 
zu Handel und Induſtrie, um fremden Kriegspienft zu nehmen. ° 

Hat fih das Volk einmal an Kormverbrauh aus den benach— 
barten Ebenen gewöhnt, jo ilt es freilich bei jeder Mißernte 
den beftigften Krifen ausgejegt, weil feine Gegenwerthe, der Vieh: 
zucht angehörig, nun als Lurusartifel wenig Abjag finden. Bei 
diefer Wirthichaft bleibt eine Menge von Eigenthümlichkeiten, die 
fonft nur den niederen Kulturftufen angehören, immerwährender 

Charakter. % So 3. B. die Fortdauer der Gemeinweiden, zum 
Theil fogar noch ganz der alten Markgenoſſenſchaften, !! wovon 

dann twieder eine Menge obrigkeitliher Taren, Ausfuhrverbote ıc. 

für die auf der Alp gewonnenen PBroducte herrühren, ? Mit der 
Unwegſamkeit hängt dag zähe Bewahren alter Sprade und Eitte 
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zufammen; ebenjo die Abneigung wider jede politifche Centrali- 
fation: überhaupt wenig Staatd:, aber viel Gemeindeleben! Zu 

ven Schattenfeiten der niedern Kultur, Unwiffenheit und Armuth, ! 
gejellen fich hier indeffen auch deren Lichtfeiten: es ift Fein Zufall, 

daß die Idyllien von Hirtenunfchuld 2c. jo vorzugsweife nach ver 

Schweiz, 1? Arkadien 5 und ähnliden Schauplägen verlegt werden. 
— Im Allgemeinen ift es gewiß ein Fortfchritt der Arbeits- 
theilung und Kultur, wenn fih ein Land, welches vorzugsweiſe 
gut zur Viehzucht paßt, ausfhlieglih auf diefe legt. Man darf 

“ aber gerade hier die Gefahren von 8. 68 nicht überfehen. Dur 

Umwandlung von Nedern zu Wiefen vermindert fich immer die länd- 

fihe Arbeiterzahl; dur Umwandlung von Wiejen zu Weiden fo: 
gar die Möglichkeit der eigenen Kapitalanlage (Biehhaltung). Und 
e3 ilt ſehr fraglih, ob im erften Falle die vermehrte Ausfuhr an 

Viehproducten, im legten die Bequemlichkeit der Weideverpadhtung an 
Ausländer auch nur den ökonomischen Berluft der Volkswirthſchaft 

überwiegen. % Da guter Käſe nur im Großen fabricirt werden 

kann, 1° ift die Erfindung von Affociationen, welche auch den Fleinen 

Biehbefigern die Vortheile des Großbetriebes in dieſer Hinficht 
verſchaffen, ein wejentliher Gewinn für das DVolksleben der Hoch: 
gebirge, 18 1 

1 Bon der Senmwirthihaft im Himalaya ſ. Traill Statist. sketch of Ka- 

marun in den Asiat. Researches, Vol. XVI, 1828, und K. Ritter Afien III, 

©. 1038. 1058. In den Pyrenäen: A. Young France II, p. 329 fi. In 
Corfifa: Gregorovius Corfifa II, ©. 87 fi. In Norwegen: Norske Vidensc, 

Selsk. Skr., Tom. V, und Blom Etatift. von N. I, ©. 134 ff. Selbft in 
den württembergifchen Gebirgen, die 3000 %. über dem Meere liegen, reine 
Grasmwirthichaft, nur mit etwas Gartenbau nahe beim Haufe: vgl. Göriz Land» 
wirthſch. Betriebsichre II, S. 78. In Oeſterreich umfaffen von der gefammten 

nugbaren Fläche 
die Wiefen, die Weiden, die Aeder 

ungefähr 11 Proc, 153 Proc, 35-3 Proc., 

in Böhmen allein 10.6 „ TEE u 497 „ 

„ Tyrol „14.7, 218 „ 82 „ 
„ Saljburg „ 133 „ 345 „ 17T u 
„ Steirmaf,„ 126 „ 165 „ 24-0  „ 

Dgl. v. Reden Deutfhland und das übrige Europa, ©. 56 fi. Die Schweiz 
fol nach Franscini ungefähr 29 Proc, des gefammten Nutlandes als Weide, 

ebenfo viel al3 Wiefe und nur 16 Proc. als Aderland gebrauden. Wie in 
vielen Gegenden der Schweiz Bieh fchlechthin „Waare” genannt wird, fo im 
Berner Oberlande der Käfe „Speiſe.“ Ein Schwyzer, dev befonders ſchönen 
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Käfe macht, ift darum auch bei den Mädchen befonders angefehen. (Meyer 

v. Knonau C. Schwyz, ©. 122.) In einzelnen Familien erben Käje mehrere 

Geſchlechter Hindurcdh fort, um nur bei feierlicher Gelegenheit angefchnitten zu 
werden. (Emminghaus Schweiz. Volkswirthſchaft I, S. 130.) Bon der hingeben- 

den Liebe des Sennen zu feinem Bieh („Biehräßfein“) ſ. Steinmüller Befchreib. 

der ſchweiz. Alpen- und Landwirthſchaft, 1802, II, ©. 121 fg. 

2 In den Alpen find die waldreihen Gegenden meift dünn bevölkert und 

arm, die wiefenreichen (3. B. Allgäu) dichtbevölfert und wohlhabend. 

3 Die fog. Heimfühe geben mehr, aber jchlechtere Milch, als die Alpkühe. 
Auf der Rhön ift die Sennwirthſchaft abgefommen, weil das Futter für guten 
Käfe zu fchleht war. (Mau Anfichten der Volkswirthſch., S. 50.) 

4 Die fog. Hochalpen fünnen oft nur 6—7 Wochen lang beweidet werden. 
(Bufinger C. Unterwalden, ©. 52 ff.) In Graubündten währt die Alpenmweide 

meift 13 Wochen: Auffahrt zwifhen Anfang Juni und Mitte Juli, Alp- 
entladung meift am 25. Sept. Die Stallfütterung am liebften in Ställen, die 

fern vom Dorfe, aber nahe bei den Heumiefen liegen, 30—35 Wochen lang. 
Bor und nad der Alpfahrt Weide auf niedriger gelegenen Boralpen, oder audy 
im Thale vermittelft einer Weidefervitut. Webrigens müſſen die Alpen wegen 
unzeitigen Schneefalles oft mitten im Sommer auf einige Tage geräumt werden. 
(Röder und Tſcharner E. Graubiindten I, ©. 352 ff.) 

5 Eine Kuhmeide ift 2 bis über 10 Morgen (& 40000 DO. Fuß) groß, im 
Durdihnitt der ganzen Schweiz 5 M. 18 DO. Ruthen. Im Eommer 1864 
weideten 153320 Kühe auf den Schweizer Alpen. Bol. Faucher Bierteljahrs- 
fohrift 1868, III. In Graubündten galt eine Kuhweide auf der Alp 20—100 fl., 

ein Kuhland fette Wiefe zum Durchwintern 800—1500 fl. (Röder und Tichar- 

ner I, ©. 354. 365.) Die Gewinnung des Wildheues (vgl. Echillers Tell IV, 3) 

gehört in Unterwalden den Armen, die an beftimmten Tagen fammeln (Buſinger, 

©. 57); in Glarus bezieht man es von eigenen Gemeindewiefen, nicht vor Auguft 
und aus jeder Haushaltung nur dur Eine Perfon, Ein Mann Fann täglich 
1 Er. gewinnen. (Steinmüller I, ©. 18 ff.) 

6 Die Hirten gewöhnlich Diener der Gemeinde, oder auch der einzelneır 

Vieheigenthümer. Nur die Milchkühe werden ihnen, wegen Schwierigkeit der 

Controfe, gern auf eigene Rechnung übergeben und ein Sommerzins dafür 
entrichtet. (Luffer C. Uri, ©. 52 ff.) Auf den höchften Alpen hat die Kub- 

weide oft nur 4, die Schafweide Gwöchentliche Nutzung, weil das Schaf von 
ichlechter Weide wohl doppelt fo viel an Heumerth abzufuchen verfteht. (Göriz 

Landwirthſch. Betr. I, ©. 81.) Ein Schwein zur Berwerthung der Molken 
meift auf je 7 Kühe. (Steinmüller II, ©. 270.) Im fchlefifch-mährifchen Ge— 
birge, in den Karpathen und Siebenbürgen foll der Milchertrag der Schafe 
dem Wollertrage oft gleichkommen. (v. Wedherlin Landw. Thierpr. III. ©. 274 fg.) 

Die Ausfuhr der Schweiz im J. 1857 wird von Emminghaus gejhätt au 
Käfe auf 9589777 Fr. gegen 250781 Fr. Einfuhr 
Butter „ 164970 „ „2227950 „ — 

7 Glarus hatte vor dem 30jährigen Kriege 15000 Kuhweiden, 1670 nur 
13000, 1771 nur noch 10900. (Steinmüller I, ©. 6.) Wie neuerdings die Vieh— 
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und Käfeausfuhr ohne Erjak viele Alpen ärmer an Phosphorfäure madıt, ſ. Schild 

Zunahme der Land- und Abnahme der Alpenwirthichaft in der Schweiz, 1852. 

8 In einer Sennhütte meift ein Senne zur Auffiht und Käfebereitung, 

ein Zufenne, der die Gefchirre put, Holz holt zc.; ein Kübgaumer, der das 

Vieh zufammenhält, oft mit Lebensgefahr. (Luffer, ©. 54 ff.) 

9 Bol. Bo. I, 8. 177. 260. Die Namen Echweizer und Eavoyard bei 
den Nachbarvölkern als Berufsname gebraudt! 

10 Die Wiefenwirthichaft faft immer viel weniger intenfiv, als die gleich- 

zeitige Aderbeftellung: jo nimmt die 8. fähfiihe Katafteranmweifung von 1838 

an, daß beftes Aderland einen Reinertrag von 51 Proc. des rohen hat, beftes 
Wiefenland hingegen von 80 Proc. 

11 In Uri kann jeder freie Landmann bis 30 Küihe auf die Gemeinalpen 

treiben. (Luffer, S. 54 ff. Landbuch von Uri, Art. 372. 393.) Dagegen find 
in Unterwalden fämmtliche Gemeinalpen geftuhlt, d. h. nur für eine beftimmte 

Anzahl auf Kühe reducirten Viehes offen. Die tiefer gelegenen Allmenden ge- 
hören in Schwyz und Uri dem Canton, in Unterwalden einzelnen Gemeinden, 
welche zum Theil ein Weidegeld beziehen und dieß unter ihre Glieder vertheilen. 

(Bufinger, ©. 52 ff.) In Schwyz und Uri viele Klagen, daß die Heerden 

wegen Sorglofigfeit in der Wahl der Zuchtthiere fchlechter werden: vgl. Luffer 
Ui, ©. 58; Meyer v. Knonau Schwyz, S. 119. Am Allgäu forgt der Alp- 
meifter fiir Haltung der Weidereglements, Biehaffecuranz, Miethung der Hirten, 

thierärztliche Hülfe, Salzkauf ꝛc. Die Alpenbiicher Tafjen ſich in ihrer jeßigen 

. Form bis 1629 zuriidverfolgen. (Maurer Geſch. der Markfverfaffung, 1856, 

©. 36 fi.) Appenzeller Alpfrobnden, 3. B. die Weide zu düngen, Unk äuter 

auszujäten, Steine aufzuhäufen ꝛc. (Steinmüller II, S. 17. 19. 30) 

12 Glarner Gefete vom Ende des 16. bis Ende des 18. Jahrh., daß keine 
Butter ausgeführt werden foll; jährliche Staatstaren fiir Butter, oft auch für 

Milch. (Steinmüller I, ©. 38. 157 ff.) Aehnlich in Appenzell. (Steinmüller II, 

©. 207.) 
13 Die fehmweizerifhe Scala des Beitrages zu den Militärausgaben des 

Bundes gilt für genau entſprechend dem Wohlftande der verjchiedenen Kantone, 
Hier wird bei einem Contingente von 2 Proc. der Bevölkerung pro Mann ge- 
zahlt: in Bajelftadt 30 Fr., Genf 25 Fr., Züri, Bern, Aargau, Neuenburg, 
Waadt 20 Fr., Thurgau, Solothurn, Freiburg, St. Gallen, Luzern, Scaff- 
haufen, Appenzell a. Rh. 15 Fr., Bafelland 121/, Fr., Teffin, Glarus, Berner 

Jura 10 Fr., Wallis, Graubündten, Zug 71, Fr., Schwyz, Uri, Unterwal- 
den, Appenzell i. Rh. 5 Fr. (Rau Lehrbuch III, $. 280.) Auch an Bildung 

ftehen die Hirtencantone zu unterft: daher das merkwürdige Schaufpiel von 
Demokratien, die fi) regelmäßig von ihren Prieftern und Batriciern, wofern 

diefe nur unter einander einig find, beherrſchen ließen. Die meiften Volks— 

lieder, welche das Nihtsthun glücklich preifen, rühren von Hirten und Bauern 

mit überwiegender Viehzucht her. (Nicht Deutſche Arbeit, S. 131.) 

14 Warmes Lob von Geßners Idyllen bei v. Bonſtetten Briefe über ein 
ſchweiz. Hirtenland, S. 94. 

5 Arkadien in ſehr vieler Hinſicht die Schweiz der Hellenen. Unter den 
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Miethstruppen des jüngern Kyros waren mehr als die Hälfte Arkadier und 
Achäer: Xenoph. Exp. Cyr. VI, 2. ®2gl. au Xenoph. Hell. VII, 1, 23. 
4, 33 ff. Mierhstruppen als cigenthlimliches Tandesproduct von A. genannt: 

Atlıen. I, p. 27. Die Eintheilung des Landes in ftädtifche und ländliche Kantone, 

wovon die erfteren allmälich immer mehr überwiegen; die Aufnahme fo vieler 

politiſchen Flüchtlinge (Pleiftoanar, Leonidas, die Meffenier zc.): Alles erinnert 
an die Schweiz. Bon arkadiſcher Gaftfreibeit ſ. Polyb. IV, 20; arfabifcher 

Nohheit: Juvenal. VII, 159 ff. (Manieres d’un Suisse!) Viele Sagen von 

Hungersnoth in A. (Curtius Peloponnes I, ©. 319.) In Stalien fpielt 

Sabinum eine vielfah ähnliche Rolle. 

16 Als im Saanenlande die Käfeausfuhr bedeutend wurde, verfiel der Ader- 

bau. Das Berbot der Butterausfuhr beförderte noch mehr die Bollsabnahme, 
da in der Butterproduction die Kleinen eher mit den Großen concurriren fünnen, 

als beim Käfe. Seit 1770 ftatt zweimaliger Wiefenmahd nur einmal gemähet, 
dagegen mehr gemweidet, was die Arbeit der Tagelühner fehr verminderte, aber 

die Grundrente fteigerte. (v. Bonftetten Briefe, ©. 47 ff. 60 fi.) In Glarus 

1692 die Verminderung der Heumiefen verboten. (Steinmüller I, ©. 38.) Ent- 

völferung Eftremaduras, je mehr e8 bloß Hirtenland wurde: vgl. Ausland 1843, 

Nr. 249. Wenn Fraas (Ackerbaukriſen, S. 91 fg.) Recht hat, daß im Allgäu 
jett die Käfeproduction dem Sahneverfauf Pla macht, und daß fich überall in 
den deutfchen Alpen die Milch durch unmittelbaren Berfauf zu 4 fr., als Käfe 

zu 2-3, als Butter zu 11/y—2 Fr. verwerthet: fo heißt dieß nationalökonomiſch 

fo viel, daß ſolche Gegenden jet ein mehr innerer Ring des v. Thünenſchen 

Staates werden, zum Theil wohl darum, weil die vielen Touriften den Markt 

näher rüden. 

17 Am allermißlichiten ift der Käfe des Heinen Mannes, der von vielen 

Tagen die Milch zufammenfpart. (Bufinger, ©. 59.) 

18 Fruitieres im Jura, oft aus 50 bis 60 Eigenthiimern von je einer, 
höchſtens drei Kühen beftehend. Wer die Milch verfälicht, wird außer der ge- 

richtlichen Ahndung von der Genofjenfhaft ausgeftogen und damit zu Grunde 

gerichtet. (Lavergne Economie rurale de la France, p. 171.) Ein großes 

Schutsmittel gegen ſolche Fälfhungen ift jett das Galaftometer. 
19 Auch Island kann wegen feiner nördlichen Lage hierher gerechnet werden. 

Es ernährt 81 Proc. feiner Bewohner mit Viehzucht, 8 Proc, mit Fifcherei, 

und befitt (1861) auf je 100 Einwohner 488 erwachſene Echafe, 36 Rinder, 

61 Pferde. (Hildebrands Jahrbb. 1864, I, ©. 81 ff.) 

$. 181. 

Die fruchtbaren Tieflandfhhaften am Ufer des Meeres und 

der meernahen Ströme bieten vielfah ähnliche Erfcheinungen dar. 
Shren Boden macht der ftarfe Wafjergehalt, deſſen Bejeitigung 

wegen der Niveauverhältnifje unmöglich ift, ! bei Weiten mehr zur 
Viehzucht, als zum Aderbau geeignet; und die milde Gleichförmig- 
feit des Seeklimas räumt fowohl dem Graswuchſe, wie der Weide: 
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nußung einen verhältnißmäßig großen Theil des Jahres ein. 23 
Melde Ausbildung unter ſolchen Umftänden, welden Einfluß ‘zu: 

gleich auf das ganze Volfsleben die Viehzucht gewinnen kann, davon 
find wohl das ſchönſte Denkmal die Gemälde P. Potters, dieſes 

Rafaels der Viehzucht. So groß übrigens im Mittelalter die po- 
litiſche Aehnlichkeit folder Küſtenlandſchaften mit den Hochgebirgen 
($. 180) war, indem fie beide aus phyſiſchen Gründen weder Auf: 

löfung der alten Gemeinden, noch Unterdrüdung der bäuerlichen 
Freiheit erlebten: + fo ftellte fih doch ſchon früh ver tiefgehende 
Unterfhied heraus, daß jene erjteren, jowie die Schiffahrt fich 
entmwidelt, an der Hauptftraße des Weltverfehrs liegen. Hier fonnten 

alfo ver höchfte Gewerbe: und Handelsreichthum, die größte ftädtifche 
Goncentration, überhaupt die feinfte Kultur dicht neben die Vieh: 

zucht treten. Wirklih hat die Landwirthichaft 3. B. in ven be- 
treffenden Provinzen der Niederlande einen durchaus vorjtädtiichen 

Charakter: fat nur Viehzucht und Gartenbau; jelbit die Dörfer 

mehr nad) Art von Landwohnungen reicher Städte gebaut, ala von 
Bauernhäufern. — Es iſt bezeichnend, daß man Biehwirtbichaften 
in Norddeutichland ebenfo oft Holländereien nennt, wie in Süd— 

deutſchland Schweizereien. 

1Marſchen, die erſt nad) völligem Ablauf des Hochwaſſers in den Strömen, 

alfo oft nicht vor Mai, troden werden; hier gedeihet das Gras vortrefjlich, aber 

fonft höchſtens Sommerfrüchte. Vgl. Archiv der polit. Oek., N. F. VII, ©. 169. 
2 Im franzöfifhen Flandern bleiben die Heerden an der Küfte gewöhnlich 

vom Ende Februars bis Ende Decembers im Freien, während der legten Monate 

freilich nur am Tage. (Cordier L’agrieulture de la Flandre Fr., p. 431.) 
Wie viel einträglicher es ift, Klee 2c. grün zu verfüttern, als getrodnet: Bouffin- 
gault Landwirthſch. II, S. 263 fi. Schwerz Rhein-weſtph. 2. W. II, ©. 31. 

3 Bon Holland und Zeeland fagt ſchon O. de Serres Theatre d’agricul- 
ture (1600) IV, 8: daß hier ebenjo viel Milch gewonnen wird, als Wein in 

Gascogne. Vgl. Guice.ardini Deser. Belg. Ill, p. 92. Junii Batavia, p. 197. 

Das K. der Niederlande zählte 1860 auf faft 31/, Millionen Einwohner 

242528 Pferde, 1286954 Rinder, 865829 Schafe, 270587 Schweine, 114389 
Ziegen. Gaumhauer.) Bon der Bodenflähe waren 1850 22-7 Proc. Pflug- 

land, 36-8 Grasland, 10-8 fonftige angebaute Grundſtücke. Im Weichjelvelta 
1/2 des Bodens für Heu benugt, 1/5 Weide, 1/5 Sommerkorn, meift Hafer. 

(Meigen II, ©. 157.) Schilderung der limburgifhen Vieh- und Graswirth- 
ſchaften bei Wedherlin Englifhe 2. W., ©. 210 ff.: 1/3 des Bodens wird zur 
Heumerbung, 2/3 zur Weide (7 Monate) benutt; Aderland von gleicher Güte 
liefert 1/3 weniger Pacht, wohl darum, weil die Güte des Graslandes vom 

Alter des Grasbeftandes abhängt, alfo einem anfehnlichen, nicht leicht zu bil- 
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denden Kapitale. Bol. Sinclair Grundgefete, S. 525 fg. Oft liegt eine Weide, 
die 1200» bis 1500pfündiges Vieh hervorbringen fann, neben einer andern mit 

höchſtens 3—400pfündigen Producten. (Stelgner in den Mög. Annalen XXVI, 

©. 290 fi.) In Oftfriesland kommen auf die Q.Meile mehr als 5mal fo 

viele Weiden und Wiefen, als in Hildesheim; und auch intenfiv ftehen die 

dortigen Grasländereien jo hoch fiber den hiefigen, daß man dort 2-95, hier 

6-1 Morgen auf eine Kuhmweide rechnet. (v. Reden Statiftif von Hannover I, 

©. 21. 170.) Im Norden von Rheinpreußen 1-25, im Süden bis 40 M. 

(Meiten II, S. 308.) Bon den Eiderftedter Fettweiden f. Hirfchfeld Wegweifer, 

©. 420. In Belgien verhält ſich das Grasland zu den Aedern 

in den trodenften Ebenen wie 15 

in den Poldern we . . . 55— 60% zu 100. 
in den Ardennen wie . . . 70—130 

(Amtl. Statift.) Nach Caird English agriculture, p. 522 gibt e8 im 
Pflugland Grasland 

öftlfihen England. .: . 91/, Mil. Acres, 42%/; Mill. 
weftlichen und mittlern . Al, „ — Ed u 

Das Lincolner alte Grasland ernährt pro Acre 1 Ochſen und 5—6 Schafe im 

Sommer, 31/, Schafe im Winter. Die Wiefen von Gloucefter geben jährlich 

40-50 Etr. Heu pro Acre; die Kühe dafelbft 31/, bis 41/, Etr. Käſe. (Mac- 
eulloch Statist. acc. I, p. 149. 171. 490.) 

4 Für Burgenbau und Nitterdienft eignet ſich die überſchwemmbare, von 
taufend Gräben durdfchnittene Ebene nicht beffer, als das Hochgebirge. Die 

compacte Abgejchloffenheit der Gemeinden wird durch breite Strommiündungen 
rechts und links, vor fih das Meer, hinter fih Moor und Haide, lange Zeit 

ebenso feftgehalten, wie durch Gletfcher und Abgründe. Auch ift die wirthichaft- 

liche Nothwendigfeit, zum Deihbau zufammenzuhalten, wohl noch dringender, 
als die in den Alpmweiden begründete. Selbft das fchredliche „Spatenrecht,“ 
d. h. das Recht, ein Grundſtück zu derelinquiren, wenn die Deichlaft zu ſchwer 

fällt, ift in der bremifhen Deichordnung auf den Fall beſchränkt, wo der Dere- 
linquent ſchwört, daß er überhaupt feine Mittel habe, den Deich zu erhalten. 

(v. Berg T. Polizeireht III, S. 121.) 

8. 182. 

Es erklärt fih aus $. 174, daß alle Maßregeln, welde zur 

Gründung und Erhaltung eines guten PBiehitandes führen, die 

pofitive oder negative Einwirkung der Polizei beſonders lange 

und ftarf vertragen. Vornehmlich bei der Pferdezucht, wo nicht 
bloß mwirtbichaftlihe,! fondern zugleih kriegeriſche Intereſſen be— 
achtet fein wollen. Einführung neuer Thierarten vom Auslande, 
NRaffenveredlung ſchon vorhandener durd Kreuzung mit aus: 
ländifchen find Operationen, die fo viel Einfiht und Kapital erfordern, 
daß fie für Kleine Landwirthe fait unmöglich feheinen, und felbft die 
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großen bedurften hierzu regelmäßig, fo lange der Völferverfehr noch 
ziemlich unentwidelt war, der Vertretung durch ihren Staat.? In 
den meiften Fällen fcheint die fog. Inzucht, d. h. die Fortpflanzung 

der Landraffen zwar nur unter fih, aber durch ausgezeichnete 
Gremplare,? den Grundfägen einer naturgetreuen Volkswirthſchaft 

angemefjener zu fein. Jedes Land von ſehr eigenthümlicher Natur 

pflegt eine entfprechende Eigenthümlichkeit feiner Thiere nicht bloß 

bervorzubringen, fondern auch zu fordern. * Aber jelbit bier ift 
die Anſchaffung und Pflege wirklich guter Zuchthengite 2c. ein 
folder Kapitalaufwand, daß man (felbit in der Schweiz!) durch— 

aus nicht bei jeder Landgemeinde oder gar jedem einzelnen Bauern 
die erforderliche Einfiht und Luft dazu vorausfegen darf.“ Eine 

fehr wirkſame Hülfe leiftet der Staat einftweilen durch ein Land— 
geſtüt, welches Beſchäler an pafjenden Orten aufitellt, entweder un: 

entgeltlih, oder doch nur gegen ein Sprunggeld, das nicht völlig 
die Koften dedt; hierfür werden aber auch nur die befjeren Stuten 
zugelafjen. * Meiſtens befteht daneben noch ein Stammgeftüt, um 
Beſchäler zu erziehen, hauptſächlich wenn die Beredlung durch eine 

ausländiſche Raſſe beabfichtigt wurde.8 Außerdem find in vielen 

Staaten die Zuchthengſte, Zuchtitiere 2c., welche von Gemeinde: 
behörden gehalten, oder von Privaten vermiethet werden, einer 
obrigfeitlihen Prüfung unterworfen.” — Auch auf diefem Gebiete 
fann ein würdig entmwidelter Lurus reicher Privaten dem Staate 
viel Läftige8 abnehmen, wo nicht aus bewußtem Gemeinfinn, doch 

ichon aus wohlgebilvetem Stolze. Jch gedenke ver englifchen Pferde: 
rennen, die zwar unmittelbar nur eine einfeitige Blüthe der Vieh- 
zucht fördern, aber doch hierdurch inmitten der Vielfeitigfeit einer 
allgemein hohen Kultur dem ganzen Gewerbe Schwung verleihen. 10 

E3 wäre durchaus erwünfcht, wenn gleichzeitig der Luxus ver fog. 

zoologifhen Gärten zu wiſſenſchaftlichen Verſuchen einer Acclima— 

tifirung, Kreuzung 2c. von Hausthieren benußt würde, namentlich 
um zu ermitteln, in welchen Arten fich das Fütterungsfapital am 
ichnelliten zur Brauchbarkeit entwidelt. 1! Die Abnahme ver Vieh: 
feuchen bei fteigender Kultur muß ebenfo wohl der polizeilichen 
Abiperrung 2c. ($. 168), wie der Stallfütterung 2c. zugefchrieben 
werden. 1? Gar zu ficher dürfen fich allerdings auch die höchſt— 
fultivirten Länder in diefer Beziehung nicht fühlen. Wenn fie, 
wie England und Holland 1865—67 die BViehfeuchenpolizei ganz 
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verlernt, wohl gar aus freihändleriihem Aberglanben abjolut ver: 
worfen haben, jo können die Koften des Wiederlernens ungeheuer 

fein. In Bezug auf nicht anftedende Viehkrankheiten beginnt 
die Polizei gewöhnlich damit, die Hirten, Schmiede zc. aus ihrem 
ganz rohen Empirismus durch populären Unterridt zu erheben. 

Späterhin, als die wiſſenſchaftlichen Thierarzneifchulen da waren, 13 

ift vieler Orten der Verſuch gemacht, nur die hier gebildeten und 
geprüften Aerzte zur Praxis zuzulafien. 1! Freilich ein Widerfprud 

gegen den gewöhnlichen Erziehungsgrundjag, daß mit dem Wachlen 
der Bildung auch die Selbjtändigkeit wachjen müſſe. 

1 Innerhalb gewiffer Gränzen ift die Haltung guter Pferde ftatt fchlechter 
jelbft ein Act der Sparſamkeit im Sinne von Bd. I, 8. 231. Deutjche Pferde 

jollen im Durchſchnitte 18 Jahre alt werden, englifhe 25, franzöfifche nur 12. 

(Rau Lehrbuch II, 8. 168.) 
2 Schon im Altertum jchöne Proben von Naffenvereblung. Polyfrates 

führte moloffifhe und lakoniſche Hunde, milefifche und attiſche Echafe, ſtyriſche 
und narifche Ziegen auf Samos ein. (Athen, XII, p. 540 D.) Philipp I. 
von Macedonien 20000 ffythifhe Stuten (Justin. IX, 2.) Eumenes zahlte 

4000 Dr. für einen Zudhteber (Athen. IX, p. 375); fpanifche Zuchtwidder mit 
einem Talente bezahlt. (Strabo III, p. 144.) Einführung der Kameelzucht 
in Libyen durch die Araber: K. Ritter Erdkunde, XII, ©. 704 fi. 759. Kur- 
fürft Auguft von Sachſen veredelte fein Nindvieh ſowohl dur friefifche als 

durch fchweizerifche Kreuzungen. (oh. Falke, S. 102 ff.) Den erften Verſuch 
ſpaniſche Feinfhafe nad Deutſchland überzufiedeln, machte Friedrich M. 1748; 

die Raſſe ward jedoch nicht rein genug erhalten, (Mög. Annalen I,1, ©. 10.) 
Ziemlich gleichzeitig Schweden. Sachſen empfing feine Merinos 1765 durch ein 
Geſchenk des fpanischen Königs, Defterreih 1775, Württemberg 1786, Baden 

1789, Frankreich 1786 und mehr noch während des Krieges feit 1808. Bon 

Preußens neueren Bezügen (1803) f. v. Bodelſchwingh Leben v. Vincke's, 1853, 

Bd. IL Nah Rußland gingen deutjche Merinos feit 1829. Umgekehrt hatte 

England bis 1838 die Ausfuhr lebendiger Schafböde verboten. 
3 Berbunden mit guter Behandlung der Thiere in ihrer Jugend. (Sinclair 

Grundgefete, S. 123.) Büffonſche Theorie der Kreuzung (weil jede befondere 

Raffe nur eine einfeitige Ausartung des Urtypus fei), Bakewellſche der Inzucht, 
die man nur nicht gar zu eng familienhaft auffaffen darf. 

4 In den norddeutichen Marſchen Hat man wegen der Biehfeudhen ganz 

Heines jütifches Rindvieh einführen müffen, das aber nad) der dritten Generation 
von jelbft dem alten gleich) wurde. Umgelehrt find in der Eifel die auf den 

Arembergifhen Gütern eingeführten holländifchen Rinder bald ebenſo ſchlecht 
geworden, als die einheimifchen. (v. Lengerfe Deutſche landw. Statift. III, 

©. 409. 415.) Wollte man Pferde mit [hmalem Huf nad Belgien führen, fo 
wiirden fie dur Einfinfen im Sande viel unnüte Arbeit haben. (Schwerz.) 
Wie fid) die Pferdezucht in den füdruffifhen Steppen durch umvorfichtige Ver— 
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edlung jehr verſchlechtert hat, ſ. Mitth. der Petersb. ökonomiſchen Geſellſch., 1852, 

©. 440. 

5 Vgl. die Berichte von v. Erlach u. A. bei Emminghaus Echweiz. Bolfs- 
wirthſch. I, ©. 124 ff. 

6 Zu Löhneyſens und Hohbergs Zeit hielten fehr viele deutjche Edelleute 
ein Privatgeftt. 

7 Große Berbefferung der weimarifchen Pferdezucht durch Herzog Ernft Auguft 
(f 1738), der feiner Unterthanen Stuten bloß von feinen Hengften, aber un— 

entgeltlich befpringen ließ, und fich fpäter nur den Vorkauf von deren Hengft- 

fohlen ausbedang. (v. Juſti Oekonom. Schriften II, ©. 485 ff.) Freilich hinter- 
ließ diefer Fiürft 1500 jchöne Pferde in feinem Marftalle. (Juſti Staatswirth- 

ihaft I, ©. 600.) Friedrich Wilhelm I. verbot 1713 den Gebraud) von Privat- 

bejchälern, ftatt deren er Hengfte aus feinen eigenen Geftüten für mäßiges 

Sprunggeld ftellen wollte. (Mylius C. C. M. VI,2, ©.135.) Das Celliſche 
Landgeftiit (feit 1735) hat jett 210 Beſchäler; die Koften jährlich 65000 Thlr., 

wovon 23000 durch Sprunggelver zc. (in der Regel %/, Thlr., außerdem nod) 
21/; Thlr. für jede Fohlengeburt) gedvedt werden. (Lehzen Hannov, Staats- 

haushalt II, 2, ©. 531 fg.) Sollte für die reichen und gebildeten Landwirthe 

Hannovers ein folches Staatsgeſchenk wirklich noch zeitgemäß fein?? Ofden- 

burgs Pferdezucht vom Grafen Anton Günther (F 1667) durd große Landgeftüte 

emporgebradht, während man fie jetzt als reines Privatgewerbe fortjegt, nur 

mit Köhrungsmaßregeln und mäßiger Prämiirung guter Hengfte. (v. Halem 
Oldenb. Geſch. II, S. 500 ff. Hofmeifter im Gött. Zourn. für 2. W. 1859, 
Heft 7. 8.) Ohne alles Eprunggeld würde mancher Bauer feine träcdhtige 
Stute nit genug jchonen: fo 3. B. kamen in Belgien 1840—49 auf die 
Sprünge von Landbejhälern nur 31 Proc. Fohlen, von Privathengften 78 Proc. 
Bon den zahlreichen Geftüten Oefterreihs: v. Erdelyi Befchreibung der ein- 
zelnen ©. des öfterr. Kaiferftaates, 1829; v. Cſaplovics Gemälde von Ungarn II, 

©. 42 fi. Das preußifche Geftütswejen (Trakehnen feit 1732) hat erſt jeit 
1743, mehr noch feit 1816 den militärischen Zwecken landwirthſchaftliche zuge» 

jellt; vgl. Mentel Die Remontirung der preußifchen Armee in ihrer hiftorifchen 
Entwidiung ꝛc., 1845. Sprunggeld meiftens 1 Thlr. In England, ebenfo 
in Holftein, gibt es feine öffentlichen Geftüte; das Vorherrfchen des großen 

Landbeſitzes macht dergleichen überflüſſig. Val. v. Beltheim Abh. über die 

Pferdezudt Englands, 1833. In Württemberg haben die königlichen Privat- 

güter ausgeholfen. In Frankreich, wo jeder Staatsbeſchäler mehr als 1800 Fr. 

jährlich foftet, jeder Sprung derjelben 38 Fr. dem Etaate, 8 Fr. dem Züchter 

(Journ. des Econ., Dec. 1860), hatte ſchon 1848 die amtlide Schrift La 
France chevaline, p. 339 gemeint: la mort des haras sera leur triomphe; 
ils n’auront atteint leur but, que lorsqu’ils seront parvenus à se rendre 
inutiles. 

8 Die 8 preußifchen Landgeftüte lehnen fih an 3 Stammgeftüte, zufanmen 

mit 38 Beſchälern und 630 Mutterftuten. (1848.) Edle Staminjchäfereien find 

jo lange nothwendig, bis die Raſſe conftant geworden ift, d. h. bei der Inzucht 
feinen Rüdjchlag befürd,ten läßt. 
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9 Oftfriefifche Hengftföhrung feit 1755: jeder Beſchäler muß von einem bes 

eidigten Köhrmeifter, der felbft feinen halten darf, alljährlich neu geprüft werben. 

(Wiarda Oftfr. Geſch. X, ©. 89 ff.) In Hannover befteht die Prüfungscon- 
miffion aus 2—3 Landwirthen, einem Neiteroffizier und einem Xhierarzte, 
Spanifhes Syſtem, die Stuten zu prüfen: Fahrenholg in den öfonom. Nach 

rihten XIV, ©. 134 ff. Im Nargau darf bei 15 Fr. Strafe nur ein vom 

Thierarzte jährlich approbirter Springochſe gebraucht werden (1819); die Ge- 
meinden follen auf 60 Kühe wenigftens einen Stier halten. Aehnliche Vor— 

fohriften in Bern 1826, Darmftadt 1839, Rheinpreußen 1848. Die Unter- 

haltung des Gemeindeftier8 ja nicht dem Mindeftfordernden zu übertragen. (Rau 
Lehrbuch II, 8.170.) Wie fehr die neapolitanifche Pferdezucht durch Einmifhung 

ſchlechter ausländiſcher Raſſen gefunfen ift, ſ. Galanti N. descrizione III, 

p- 280 fg. Epanifches ©. von 1494, daß nur Geiftlihe und Frauen auf 

Maulthieren reiten dürfen, um der Neigung der Biehzlichter zu diefer bequemen 
und mwohlfeilen Raffe entgegenzumirfen. 

10 Die Preife bei den Pferderennen 2c, betragen in England jährlich 

367000 Pfd. St., am meiften im Auguſt — 54252. (Statist. Journ. 1868, 

p. 91 fi.) Bon italienischen Rennen in der Blüthezeit Italiens ſ. P. Jovii 

Elogia, Franc. Gonzaga Mantov. 
1 Vgl. C. Bogt in der Kölnifchen Zeitung 1864, Nr. 338 fg. Hamm 

Weſen und Ziele der Landwirtbichaft, S. 221 ff. 
12° Erftes franzöfifhes ©. gegen Biebjeuchen 1714. Hannover litt 1745 

bis 1779 9mal an der Rinderpeft, wodurd viele Pachtſchillinge um 1/, ſanken, 

feit 1782 nicht wieder. (Marcard Zur Beurtheilung des Nationalwohlftandes 

im 8. Hannover, 1836, S. 43). Oftfriesland verlor von 1769—1782 an der 

Seuche 127103 Rinder, von mindeftens 11/, Mil. Thlr. Werth. (Wiarda IX, 

©. 135 ff.) Den Hauptheerd bilden immer die Gegenden, welche dem v. Thünen- 

ſchen Kreife der Jungviehzucht entſprechen. (Oben $. 178.) Während Preußen 

1855—64 11 Rinderpeften von feiner Oftgränze abhielt mit Aufopferung von 

nur 3233 Thieren; während felbft Belgien 1865—67 in Folge feiner Polizei- 

maßregeln nur 2357 Rinder verlor, wurden in Holland damals 156—157000 
Rinder angeftedt, wovon 108000 umkamen. (Fauchers Bierteljahrsjhrift 1867, 

I, ©. 97.) 
13 Zu den Älteften Thierarzneiichulen gehört die Lyoner jeit 1762, die won 

Alfort feit 1765. 
14 So in Defterreich, einigermaßen au in der Schweiz (Emminghaus I, 

©. 40), während Frankreich die Beterinärpraris völlig frei läßt, und nur die 
Departementsbehörden jährlich eine Lifte der ftudierten Thierärzte veröffentlichen. 

In Preußen hat das Minifterium feit 1834 auf Ausfchliegung der unftudierten 
bingearbeitet, aber die Provinzialbehörden ſich mit Bezug auf die noch unzu« 
reichende Menge der ftudierten mehrfach dagegen erklärt. Das Verbot der Quad» 

falberei in menfhlihen Krankheiten ift fiir diefen Hal doc nicht ganz analoa, 

da jenes vornehmlich auch die abhängigen Familienglieder vor Leichtfinn oder 
Berkehrtheit ihres Hauptes ſchützen foll. 
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Drittes Kapitel. 

Forſtwirthſchaft. 

Eigenthümlichkeiten der Forſtwirthſchaft im Allgemeinen. 

8. 183. 
Eo nahe verwandt übrigens die Forſtwirthſchaft mit der Land: 

wirtbichaft ift, jo unterjcheidet fie ſich doch in fünf Hauptpunkten, 

deren erjte drei auf den Grundgedanken zurüdgeführt werden 

fünnen, daß die Forften ungleih weniger intenfiv zu 
bejtellen jind, als die Landbaugüter derſelben Zeit und Gegend. 

A. Die Forftproducte find in viel höherem Grade Natur: 

erzeugniß; Kapital und namentlich Arbeit wirken zu ihrer Ent: 
ftehung viel weniger mit, al3 zur Entjtehung der meiften Land: 

bauproducte. 1 Wie die Forftwirtbichaft noch jet in den meiften, 

auch höherkultivirten Ländern getrieben wird, jo düngt ſich ver 
Wald jelber durch jein abfallendes Laub; er ſäet fich felber aus, 

oder wenn ja die Menjchenhand mit Eden und Pflanzen nadhhilft, 
jo kann eine folche Arbeit für ein Menfchenalter, ja für ein Jahr: 
hundert ausreichen. Faſt nur bei der Ernte ift bedeutende An: 
ftrengung nöthig. Wie jelten aber wiederholt ſich diefe auf dem— 

jelben Grundftüde! Und weil das im Winter gehauene Holz viel 

dauerhafter ift, auch wegen feines geringern Wichegehaltes ven 
Boden weniger erſchöpft, al3 das in der guten Jahreszeit gehauene, 
jo verlegt man die Ernte jo viel wie möglid in den Winter, wo 
die Felvgejhäfte ruhen und der Tagelohn am niedrigften.? Mit 
den Erntearbeiten fallen die VBerjüngungsarbeiten größtentheils zu— 
fammen. 3? — Ein Inventarium von Thierfräften ijt für die Wald: 

production in der Regel nicht erforderlich; auch als Aufbewahrungs- 
und erſtes Verarbeitungslocal, entſprechend Scheuer und Dreſch— 

tenne, pflegt dem Forjtwirthe der Wald jelber zu dienen. Der 
wichtigfte, mit dem Steigen der Holzpreife an Werth noch zu: 

nehmende Beftandtheil des Forftinventars, nämlich das jog. Holz: 
fapital, hat mwenigftens die Eigenthümlichkeit, von ſelbſt zu wachſen, 
gewöhnlid dann am meilten zu wachjen, wenn die Hauptarbeit des 
Forjtwirthes, eben die Ernte, unterbleibt. * 5 

B. Die Waldbäume find mit jo wirkſamen Organen zur 

Ausbeutung der Atmofphäre und ſelbſt des tiefern Untergrundes 
Rofher, Syſtem der Volkswirthſchaft. 11. 38 
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verfehen, daß die in der Aderfrume enthaltenen Nahrungsmittel 
für fie viel weniger Bedeutung haben, als für die meiften Landbau— 

producte. 6 Weberall werden deßhalb mit dem Zunehmen der Be: 
völferung die Wälder, namentlich die von Nadelholz, mehr und 

mehr auf die unfruchtbareren Theile des Landes, (den unbedingten 

Waldboden!) zumal die Bergrüden eingefhräntt.” Schledter 
Boden aber macht unter fonft gleichen Umftänden eine ertenfivere 

Bewirtbichaftung nöthig, als guter ($. 34). Je fruchtbarer der 
Boden, um fo weniger ift unter jonft gleichen Umſtänden die Forſt— 

wirthſchaft einträglicher, als der Aderbau. 8 
C. Wie jeder ertenfive Anbau, fo gewährt au die Forit- 

wirtbichaft im Verhältniß zur Bodenflähe nur einen geringen 

Nohertrag;? von diefem Nohertrage iſt aber, wegen der noch 

geringeren Productionskoften, eine bedeutende Quote Nein: 

ertrag. !! Ein Theil der Forjternte darf gewiß noch jeßt in den 
meilten Ländern als freies Geſchenk der Natur bezeichnet werden, 

ein Heberreft aus der Zeit ver Urwälder. Das Niveau der Preife, 
wo Güter von gleihen Productionskoften gleichen: Taufchwerth be: 
haupten, ift zwijhen Wald und Feld nur in wenig Gegenden 

wirklich erreiht. Noch an jehr vielen Stellen bringt ein Morgen 

Wald feinem Herrn mweniger ein, als ein Morgen Feld oder Wieje 
von gleicher Güte und Lage, weil das Angebot des Holzes ver: 
hältnißmäßig noch größer ift, als dasjenige des Getreides, Viehes ꝛc. 
E3 hängt zum Theil hiermit zufammen, daß der grundfteuer- 

mäßig abgejchäßte Neinertrag des Morgens Wald im Durchſchnitte 
des ganzen preußiſchen Staates (1865) nur '/, jo groß war, wie 

derjenige des Aderlandes, in der Provinz Preußen fogar nur !/, 
jo groß. 

I Alter Sprud: „Holz und Unkraut wachſen alle Tage,“ wie man aud 
im einem populären Scherze das Wort: Holz von Hol's ableitete. So meint 

noch Schenk Volkswirthſchaft II, ©. 217, die Forftwirthichaft fei fein wirk— 

lihes Gewerbe, jondern ein Genuß, verbunden mit der Vor- und Fürforge, 
ferner genießen zu können. Nach Celtes (F 1508) De orig. cett. Norimb, 

p. 120 war die serendarum silvarum scientia nostrorum hominum sollertia 
nuper inventa. Uebrigens hat ſchon v. Carlowitz für neue Holzfaaten ge: 

eifert und ſächſiſche Beifpiele derfelben aus dem 16. Jahrh. angeführt. (Sylvi- 

eultura oeconomica, 1713, 1,8, vgl. Hildebrands Jahrbb. 1868, II, ©. 175.) 

Auch Chr. Wolf empfiehlt Tebhaft den Fünftlichen Waldbau. (Jus naturae et 
gentium, 174U ff., VIII, 3, 728.) 
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2 Der Saft eines im Winter gehauenen Baumes befteht größtentheils nur 
aus Waffer, wogegen er im Sommer viele nährende Stoffe enthält, zumal das 

alle Zerjetsung beginnende Albumin. Auf die Brennkraft übt die Zeit des Hiches 
weniger Einfluß; nur gilt das Sommerholz für intenfiver, das Winterholz für 
nachhaltiger brennend. Uebrigens wird man 3. B. aus Himatifchen Gründen 
im Hochgebirge den Sommerhieb wohl immer fefthalten müffen. (Nach hand» 
fchriftlichen Mittheilungen von A. Vogelmann.) 

3 Nach Hundeshagen brauden 7000 Morgen Waldflähe nur 1 Revier- 
förfter, 3—4 Waldjhügen, 1/, Waldarbeiter und 9 Holzhauer; alſo 14 Arbeiter 

auf !/z Q.Meile! Dick fcheint übertrieben. So nimmt v. Berg (Staatsforft- 
wirtbichaftslehre, S. 45) in Tharand ſchon auf 4126 Morgen Wald 20 Ar- 

beiter an; Judeich rechnet zu Hohenelbe (mit Einfluß der Transportkoften) 

auf einen Arbeiter nur 101 pr. M. Die Baumſchulen find faft wie Gärten 

anzufehen, freilich auf einem ſehr Kleinen Theile der Waldflähe. Im Ganzen 

meint dv. Berg (a. a. O. ©. 42 ff.), daß auf je einen Arbeiter foımmen: 0-5 M. 

Garten, 1 M. Nebgelände, 9 M. Rüben- oder Maispflanzung, 13 M. Frudt- 

wed;fjelwirthfchaft, 151 M. Grasland, 500 M. Wald. Zur Einbringung des 

ganzen jährlichen Holzertrages von einem Morgen wohlbeftandener Waldfläche 
ift faum eine halbe Fuhr nöthig, freilich auf befonders feften Straßen, wäh— 

rend Bearbeitung, Düngung und Aberntung von einem M. Aderland, außer 

zahlreichen anderen Wegen, mindeſtens 7—8 Fuhren erheilhen. (Hundeshagen 

Forftpolizei, ©. 62. 306.) Ein ftarler Grund, weßhalb man die abgelegenften 
Theile der Flur fo gerne zur Waldfläche wählt! Im K. Sachſen umfaffen die 
Aecker, Wiefen, Weiden, Gärten und Weinberge zufammen 1781300 Ader, 

die Waldungen 827225. Die Familien, melde jih mit der Bewirthichaftung 
abgeben, find dort 598600 Köpfe ftarf, hier nur 12215. Alfo nicht volle 3 A. 

auf einen Kopf der landwirthſchaftlichen Bevölkerung, über 67 A. auf einen 

Kopf der forſtwirthſchaftlichen. (Engel Zahıbud I, ©. 28 fg. 244 ff.) 

4 Aus diejem großen Uebergewichte des Naturfacters in der Forſtwirthſchaft 

erklärt es ſich auch, weßhalb ihre Producte auf niederer Kulturftufe fo wohlfeil 

find, fpäterhin aber zu fo auffällig hohen SPreifen emporfteigen. (Bd. I, $. 131 fg.) 
Der Waldpreis des Buchenholzes ftieg in Württemberg zwischen 1700 und 1830 . 

wie 1 zu 11, der des Navelholzes fogar wie 1 zu 20. (Memminger Wirtt. 
Sahıbb., 1835, ©. 314.) 

5 Die ethifche Bedeutung der Wälder, als ein wohlthätig ergänzendes Her- 
einragen der Natur in die Kultur, des Mittelalters in die Gegenwart, (vie 

Kehrfeite hiervon $. 1901) ift von den Künftlern vaffinirter Zeiten oft em— 
pfunden worden. So hat die griechifche Plaftit feit Prariteles eine befondere 

Liebe für Zufammenftelung zarter Jugendſchönheit mit panifchen Wefen. „Ran 

die geheime Luft und das dunkle Grauen wilder Waldeinfamfeit darſtellend.“ 

(8. D. Müller.) Achnlih Sylvanus bei den Römern, defjen Waldorafel lange 
bedeutjam blieben: vgl. Livius II, 7. Unter den Neueren, die weniger anthro- 

pomorphifiven, ragen Galvator Rofa, Everdingen und Ruysdael als Waldmalır 
hervor. Tiecks „Waldeinſamkeit;“ Karl Mayer „Lieder voll friiher Waldes- 
luſt;“ 8. M. von Weber! Geiftvolle Betrahtungen Riehls: Land und Leute, 
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©. 23 ff. Man darf jedoch nicht vergeffen, daß z. B. das Meer ebenfo wohl 
Natur predigt wie der Wald, aber ohne die ifolirenden und kulturhemmenden 

Uebelftände großer Waldlandfchaften. Nänberhöhlen in fo vielen großen Wäl- 

dern. Uber fie können aud Unterdrücdten ein mwohlthätiges Aſyl gewähren, 

In Sidfranfreih empfahl 1796 ein General, die Wälder als Schlupfwinkel 
der Royaliften und Ariftofraten zu vernichten. (Deiabergerie Hist. de l’agri- 

culture Fr., 1815.) 

6 Hartig Lehrbuch f. Förfter I, ©. 42 ſah am Boden eines 60 Fuß tiefen 
Kalkfteinbruches Wurzelftränge der Buchen, welche über dem Bruce ftanden. 

? Das letztere um fo mehr, da eine fchiefe Ebene von gleicher Grundaus- 
Dehnung wegen des größern Luftraumes mehr Holz bildet, als eine Horizontal- 
ebene; auch wegen der Transporterleichterung bergab. Große Steine für den 

Holzwuchs nicht felten pofitiv günftig, wie auch eine höderige Oberfläche dem 

Forſte gewöhnlich mehr zufagt, als eine vollfommen glatte. (Cotta Anmweifung 
3. Waldbau, 7. Aufl., S. 242 fg.) Während bei einer Steilheit von 20 Grad 
der Pflug, von 30 Grad die Wiefenkultur nicht mehr anwendbar ift, wachen 

Bäume bis zu 40 Grad. (v. Berg a. a. O., ©. 54.) 
8 Bgl. v. Thünen Sfolirter Staat III, ©. 117. Berechnung, wie bei 

einem gegebenen Holzpreife Boden, welcher nur eine gewiffe niedrige Rente als 
Ader trägt, befjer zu Forftzweden genußgt werde, und umgefehrt: a. a. O. ©. 28. 

9 In Frankreich) war der mittlere Rohertrag einer Heft. Wald 223/, Fr., von 
fonjtigem Kulturlande 771/, Sr. (Journ. des Econ. VIII, p. 306.) Die ſächſiſchen 

Wälder nehmen 30-95 Proc. der gefammten Bodenfläche ein, bringen aber nur 4 Proc. 
des gefammten Rohertrages. (Reuning Sächſ. 2. W., ©. 78.) Nach der Schätzung 
von Ezörnig Defterreih. Ethnographie I, ©. 533 fi. enthalten in Defterreich 

von ber prodbuctiven Bodenflähe vom Bodenwerthe vom Robertrage 

Procent, Procent. Procent. 

das Aderland . . . . 37 541/g 70 
Waldland . ». 2... . 82 121/, 41/, 
Wieſen- und Gartenland . 14 22 18 

Beidelandd . ... 0.16 Tifg 2 
Deinland . . . 1 31/g 5l/y 

10 Nach Hundeshagen Forftpolizei, S. 38 wären die forftlichen Productiong- 
foften im Durchſchnitte nur 32 Proc. des Nohertrages. Dfficielle Angaben über 

die Staatsforftverwaltung ftellen die Koften in Baden auf 42, Hefien-Darmftadt 

auf 41, Bayern (1864) auf 36-4, 8. Sachſen 1854 auf 37-2, 1863 auf 27-8, 

Württemberg auf 34, Belgien auf 19, Frankreich fogar nur auf 15 Proc. des 
Rohertrages (vgl. Rau Lehrbuch III, $. 142 und Journ. des E. VIII, p. 306); 
in den beiden letten defhalb jo wenig, weil bier der Verkauf des Holzes auf 

dem Stamme üblich if. Die preußifchen Staatswälder haben 1865 Rohertrag 
pro Morgen 42.1 Sgr., Reinertrag 27.2 Sgr. gehabt. (v. Hagen Die forft- 
lihen Berhältniffe Preußens, 1867.) 

8. 184. 
D. Die Waldproducte haben regelmäßig ein viel größeres 

Volumen, als Feloproducte von gleihem Werthe. Zwar gibt 
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e3 auch unter jenen bedeutende Gradunterſchiede. Ye größer die 
ſpecifiſche Wärmefraft eines Baumes, um fo ferner vom Marfte 

fann "er ohne Schaden producirt werden, ! Noch transportabler 
ilt das Bauholz, oder gar die edleren Werkhölzer. Kohlenbrennereien 

haben den Erfolg, die geographiih abgelegenen Wälder ökonomisch 

dem Markte zu nähern, weil das gut verfohlte Holz an Gewicht 
und Umfang beveutend mehr verliert, al3 an Wärmekraft. Aus 
noch weiter entfernten Wäldern fünnen menigjtens noch Harz, 
Theer, Beh, dann zulegt noch Potaſche bezogen werden. ? Allein 
troß aller folhen Ausnahmen ift es doch fchwerlich eine Ueber: 
treibung, wenn in unjferem Klima alle übrigen häuslichen Lebens: 
bevürfniffe einer Familie nur etwa halb fo viel wiegen follen, 
wie der Bedarf trodenen Holzes. (Hundeshagen.) Bon diefer auf: 

fallenden Voluminofität der Forftproducte iſt die Folge, daß fie 
für den Handel wenig geeignet find. Namentlic) das Brennholz: 

bebürfniß kann auf dem Wege der provinzialen oder gar inter: 
nationalen Arbeitstheilung nur jelten befriedigt werden: was dann 

wieder an Berhältnifje erinnert, welche in niedrigkultivirten Volks— 
wirthſchaften faft allgemein herrſchen, auf den höheren Kultur: 
jtufen aber für die Landbauproducte größtentheil3 weggefallen find, 
So 3. 8. die große Berjchiedenheit, welche zumweilen im Holzpreife 

von Gegenden obmwaltet, die gar nicht weit aus einander liegen. 3 
E. Die meiften Waldproducte bedürfen zur vollen Reife mehr 

Sahre, als die Feldproducte Wochen; daher es bei jenen viel 
jchwerer hält, als bei dieſen, das Angebot jeweilig der Nachfrage 
anzupafien. Da ferner die Ernte wenigftens des Brennholzes faft 

beliebig antecipirt werben kann, fo ift ein, bloß für den Augen- 
blid jorgender, Raubbau am Holzfapital weit eher zu fürchten 
und der daraus hervorgehende Schaden weit jchwerer zu heilen, 

als am Feldfapital; was fich freilih mit dem Vorrathe der im 
Boden jelbit gegebenen Pflanzenſtoffe umgekehrt verhält. 

1 2gl. die Ecala bei Hartig Lehrbuh, ©. 72 fg. Bouſſingault Land— 
wirthſch. I, ©. 12. 

2 Nach Hartig (Lehrbuch II, ©. 82) vermindert fih durch Berfohlung 

trodenes Budenholz von 100 auf 30 Kubiffuß und von 3906 Pid. auf 840; 

trodenes Kiefernholz von 100 auf 34 Kubilfuß und von 3600 auf 573 Fb. 
Nach v. Werned geben 100 Pd. Weidenholz 0-3 Po. Potaſche, 100 Pfd. Weiß- 

dorn 0-09; alle übrigen deutfhen Holzarten liegen zwifchen- diefen Ertremen, 

Bgl. Bo. 1, 8. 181 f. 
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3 Bd. I, 8. 131, 5. Nah Rudhardt gab es noch 1825 in Altbayern 
Plätze, wo die Klafter Holz 30—40 Kreuzer koftete. In Rheinpreußen ſchwankte 

der jährliche Ertrag des M. Wald zwifhen 3 Sgr. und 7 Thlr. (Schubert 
Preuß. Staatsfunde II, 1, ©. 134.) 

8. 185. 
Das Holzbedürfniß eines Landes hängt nicht bloß von 

deſſen Klima und Volkszahl,! fowie von der Menge der Holz: 
jurrogate? ab, fondern mejentlih auch von der Confumtiongfitte, 
Se mwohlfeiler das Holz, dejto verfchwenderiicher pflegt man damit 

umzugehen. Inſofern diefe Holzverſchwendung nur auf ungründ: 

licher Ernte, bequemer Berarbeitung, 3 leichter Bauart:  eigent: 
lihem Luxus und ertenjiver Landwirthſchaft berubet (oben $. 24), 

fann fie nicht immer als unökonomiſch bezeichnet werden. Man 
opfert das wohlfeile Holz auf, um an theueren Gütern, nament: 
lih an theuerer Arbeit zu fparen. 6 Obſchon auch hier mancher Zu: 
ftand aus Trägheit fortvauert, nachdem feine Zwedmäßigfeit, richtig 
berechnet, lange verſchwunden iſt.“ Dagegen bildet vie Holjver: 
ſchwendung, welche in Blodhäufern, Schindeldächern, Spanlichtern 
und ſchlechten Defen befteht, nicht bloß ein Symptom, fondern auch 

eine Urſache niedriger wirtbichaftlicher Kultur, zumal wegen ihrer 
großen Feuersgefährlichkeit.° Ebenſo iſt das holzverſchwenderiſche 
Hauen während der Saftzeit in der Negel nit aus Arbeitserjpar- 

niß, ſondern nur aus Arbeitsungefchidlichkeit zu erflären.? Wie 
die meiften Fortſchritte, jo iſt auch die Holzerfparung das Kind 
einer heilfamen Noth. Sie zeigt jih namentlih, außer im Gegen- 
jaße gegen die eben erwähnten Verſchwendungsformen, durch mehr 
entwidelte Gebrauchstheilung und Vereinigung, 'd ſowie Einführung 
der Gelvwirtbichaft ftatt der Naturalwirthſchaft auch beim Holze, 

ferner durch eifrige Benugung aller Holzjurrogate 1? und intenfivere 
Forſtwirthſchaft. Lauter Dinge freilich, die ebenfo wohl mehr ander: 

weitiges Kapital, wie größere Gejchidlichkeit erfordern. 3 — Zwei 
wichtige Arten von Holzverbraud, die erjt mit dem Fortjchreiten 
zu höherer Kultur bedeutend werden, find der Schiffbau und die 
Grundlegung der Eijenbahnen. !* 

1 Nah v. Berg a. a. O., ©. 270 find von der gefammten deutſchen Holz- 
production 15, höchſtens 20 Proc. für Bau- und Werfholz zu rechnen. An 
Brennholz mag im Klima von Deutjchland, wenn feine anderen Feuerungs- 
ftofje zu Hülfe genommen werden, jeder Kopf durchſchnittlich 50 Kubiffuß pro 
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Fahr gebrauden. (Hundeshagen. Hartig nimmt fir eine Tagelöhnerfamilie 
ohne Land jährlich 21/, preuß. Klafter (je zu 108 Kubilfuß) an.) Nun kann auf 

gutem Boden ein jehr wohlgepflegter Wald jährlih pro Morgen 0-75 preuß. 
Klafter (81 K. F.) abgeben (Pfeil); bei der in Deutihland gewöhnlichen Be— 
wirthfhaftung mag der Mittelertrag freilih nur 36 8. 5. fein. (v. Reden 

Deutfhland und das Übrige Europa, ©. 117.) Es würden alfo pro Kopf bei 
jehr gutem Beftande ungefähr 0.75 preuß. M. Wald erfordert, bei gewöhn— 
lihem Beftande 1-7 pr. M. Und wenn die Q.Meile 4000 Einwohner zählt, 

fo müßten 14—31 Proc. der Bodenflähe Wald fein. Gegenwärtig jollen nad 

v. Neben (a. a. O., ©. 56 ff), Maron (Forftftatiftit Deutſchlands nad offi- 
ciellen Quellen, 1862) und Meiten (Il, ©. 330 ff.) die Wätider folgende Quote 

des Gefammtareald einnehmen in: 

Defterreih . Be ee 
Preußen . . .. 26 1-40 

[Provinz Preußen 20 Broc., : Bofen 21-6, Pommern 19-8, Brandenburg 32-3, 

Schleſien 29-7, Sadfen 20, u. 27-9, Rheinpreußen rn 
32-4 

Procent. pro Kopf preuß. Morgen. 

30.48 2-18 

BDayen. 2... 

Württemberg . . 2... Bl . er 
Baden . 2 2 0 0 0. 8325 1-5 
Heflen-Darmftadt. . . » . 35 1.25 
Kuchefien . . 2 2 22. 4059 2 
8. Sadhin . » 2... 30:55 0.96 
Hannover . . . . . 12:64 1.13 

Medlenburg- Schwerin . u. 5 1.09 
Deutichland überhaupt . . 26:58 1.53 
Großbritannien und Srland . faum 5 

Frankreich . . . 16:79 0,97 
[In Landes und Obermarne faft 1 Hett. auf den Kopf, in Bosges, Cöted’or, 

Meurthe, Doubs 1/,, in Somme und Puy de Döme 1/,o, in Pas de Calais 
Yız, in Nord 1/yn, in Morbihan 1/34, Manche Y/g,, Yinisterre 1/4, Helt. (Journ. 
des Econ. VIII, p. 318.) Nach Vioreau de Zonnes hätte Frankreich 1750 etwa 

27-7 Proc. Wälder gehabt, 1788 —= 14-8, 1804 = 42, 1826 = 8-2 Proc. (?)] 

Europ. Rußland . . . . 20.90 11-02 
Edwin . 2.2.2.0. 60 22.04 
Norwegen 2 2 2200. 66 6340 
Dänemalt . . 2 2.0. DO 0-57 

Bam ». » ser 1:02 
Hllad . . 2 2.2... 210 0.31 

Belgien - » 2 2 2... 1852 0-48 
Spanien ». 2 2 2 2... 52 0.75 
Portugal. » 2 2 20. 440 0.47 
Stalien - 2» 2.0.0. 13 (Statist. Journ, 1866, p. 215.) 

In Ländern, wie die Romagna und Toscana, geftattet das Klima, den Bäumen 

ihr Laub als BViehfutter abzuyehmen. (Sismondi Tableau de l’agrieuliure 
Toscane, p. 22.) 
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2 Berlin verbraudte - 3 
Brennholz. Torf. Steinkohlen, Braunkohlen, Coaks. 

1860 184536 Kl. 125607 Al. 1996500 Tonnen 
dagegen jhon 1865 149745 „ 102432 „ 32070380 „ 
(Engel Preuß. ftatift. Jahrbuch II, ©. 154.) Ein mittelgutes Torfmoor, 
7 Fuß mädtig, gibt fo viel Brennftoff, wie ein zehnmal größerer Beftand 
120jähriger Kiefern. Dabei wächst der Torf, mit Sclageintheilung pfleglich 
behandelt, in 100—200 Jahren wieder. (Pfeil Forftbenugung, 1831, ©. 366.) 
Nach den Schätungen Engels find die ſächſiſchen Torflager von etwa 2 DO. M. 

wenigftens 40 DQ.-Meilen des beten Waldes an Brennwerth gleich. (Sächſ. 

ftatift. Zeitfhr. 1856, Nr. 1.) In Irland gibt e8 weit über 200 D.-Meilen 

Torfmoore, in Hannover 120 bis 130 D.-Meilen. (Grifebad.) Ein Braun— 
fohlenflöß von 1 Fuß Mächtigkeit liefert jo viel Brennftoff, wie dieſelbe 

Flähe guten Holzbeftandes in 7—8 Jahrhunderten. (Hundeshagen Forft- 

polizei, ©. 286.) Wenn der Etr. Steinkohlen durchſchnittlich 2-7 Etr. 

Kiefernholz gleich gefhätt werden fanı, jo würde 3. B. die engliihe Stein— 
fohlenproduction von 1600 Mill. (1860) einem jehr wohlgepflegten Walde von 
4800 DO. M. (bei mittelmäßigem Waldbeftande jogar von 10800 Quadrat» 
meilen) entjpreden. — Wo ein holzarmes Land feine dergleichen Surregate 
befitt, ift der Behelf ein jehr trauriger. Miftziegel mit Stroh vermischt, die 
äußert übel riehen und dem Landbau einen großen Theil des Düngers ent- 

ziehen, im füblichen Ungarn (Cfaplovic Gemälde von U. II, ©. 60), dem 

Wolgagebiete, wo 3. B. in Kafan dag Holz pfundweife verfauft wird (Pallas 
R. durch verfhiedene Statthalterfchaften I, ©. 51. v. Harthaufen Studien I, 

©. 471. 11, ©. 22), Kleinafien (Mift mit Lehm: Hamilton), Mefopotamien 

(Kuhmift in Erdöl getaudt: Olivier Voyage II, p. 374), in den nordameri- 
fanifchen Prärien. (Prinz Neuwied's Reife II, S. 33.) Unkrautbündel in Süd— 
rußland (Pallas a. a. O. I, ©. 478.) Aehnlich in Judäa: Ezech. 4, 12. 15. 

Ev. Matth. 3, 12. 6, 30. Ev. Luk. 12, 28. Der Abgang von Weinbergen 
fann auf jährlih 20 8. F. Brennftoff pro Morgen berechnet werden. (R. Mohl 

Polizeiwiffenfh. II, ©. 187.) Wenn die Bewohner der Hebriden einen Pflug 

bauen wollen, jo müffen fie aus Holzmangel erft eine gefährliche Reife von 30 
bis 60 engl. Meilen machen. (Sinclair) So wiffen viele Gegenden Chinas 

der Kälte nur didere Kleider entgegenzujegen, viele Polarvölker ſogar nur her— 
metifche Abjperrung von der Luft. 

3 Die krimiſchen Tartaren fällten die jhönften Bäume, um fich eine Rad- 

nabe, Radfelge 2c. zu verfchaffen; der größte Theil des Baumes verdarb unbe- 

nußt. Jeden Spätwinter verbrannten fie aus Bequemlichkeit ihre Zäune, 
die fie dann aus jungen Bäumen erneuerten, während Schnee- und Windbrud) 
zur Genüge todtes Holz geliefert hätten. (Pallas R. durch verſch. St. Il, 
©. 368 fg. I, ©. 14. 27.) Aehnlich in faft allen jüngeren Anfiedelungen von 
Nordamerifa. (Ebeling IV, ©. 134.) In Madeira fällt man die Bäume nicht, 

fondern hadt nur Eplitter und Zweige ab, und läßt den verftünmmelten Rumpf 
ftehen. (Ausland 1846, Nr. 77.) In Hayti werden jelbft die Dahagonibäune 

nad der Fällung oft nur durch zufällige Regengüffe vom Gebirge herabgeflößt, 
wobei die Mehrzahl unbenugt fteden bleibt. In Rußland ftellenmweife die Bad 
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tröge, Eärge, Kähne aus maffiven Etämmen gehauen, Bretter mit der Art 
geebnet, hölzerne Geräthichaften ftatt irdener, Der Gebraud von Baftfhuhen 
zerftört eine Menge Bäume Vgl. Storch Hiftor. ftatift. Gemälde von Ruß— 
land, Bd. II. 

4 Der Heizbedarf eines von dünnen Niegelmänden erbauten Haufes, eines 
fteinernen Haufe von 1 und von 2 Fuß diden Wänden verhält ſich, bei gleicher 
Größe, wie 235 :120:50. (D. Bierteljahrsichrift 1847, IV, ©. 122.) 

5 Als Beifpiele von Holzlurus können Freudenfeuer aller Art, ſowie der 

Gebrauch, mit ftarker Heizung gleichzeitig ftark zu lüften, angeführt werden. 

6 Hierher gehört das norwegifche Verfahren, das Thaarup Däniſche Etatift, 
I, ©. 360 tadelt, Yatten aus ganz jungen Bäumen, ftatt aus Balten, zu 

madhen. Das Ausroden der Wurzelftöde läßt 1/, bis 1/5 des ganzen Holz- 
beftandes gewinnen (Schenk Volkswirthſch. II, S. 104), ift aber jo mühfanı, 

daß es nur bei hohen Holz= oder niedrigen Arbeitspreifen Vortheil bringt. 

(Cotta Waldbau, $. 36.) Durch das Fällen mit der Säge ftatt der Art wer- 

den 6—8 Proc. Holz gefpart (Hartig Lehrbuch, ©. 528), ebenjo durch jehr 
tiefes Abjchneiden, während das Berfahren der Pyrenäenbewohner, einen 

4—6 Fuß Hohen Stumpf übrig zu laffen (A. Young Travels in France II, 

p. 106), weniger Arbeit erheijcht. 

T Daffelbe gilt von dem Berlufte durch Berbrennung des noch grünen 
Holzes (25 Proc.), Bewirfung der Scheitlänge mit der Art (6—8 Proc.). Vgl. 
Hartig Lehrbuch 11I, ©. 238 fi. 

8 In der Wallachei Bäume gefällt, nur um das Laub von den Ziegen ab» 
freffen zu laffen. (Neigebaur Donaufürjtenthlimer, 1854, I, ©. 54.) 

I In den ruſſiſchen Dörfern und Heinen Städten ift der Holzbau noch jetzt 

entfchieden Negel, bis 1812 fogar bei den Paläften zu Moskau. Darunı follen 

aber auch jährlich 58000 Hölzerne Häufer in Rußland abbrennen. Die erften 
englifchen Steinhäufer von Alfred M. erbauet, (Anderson Origin of com- 
merce, a. 872.) Im Mittelalter beleuchtete man, nad) Registr. Prum., 

p. 416, die Häufer allgemein mit Kienjpänen. Das Wachs war theuer, 1 Pfd. 
= 1 Schill., alfo = 1/, Rind: (vgl. Langethal Gef. der deutſchen 2. W. II, 
©, 325 mit Sadfenip. III, 51) und es gab weder fette Schlachtthiere, noch 

Delfaaten, noch Wallfiſchthran in Menge. 

10 Erziehung gefrümmter Hölzer für den Schiffbau ꝛc., um nicht aus ge- 

raden Ballen ausfchneiden zu müſſen. Gemeinde-Bad- und Waſchhäuſer; durch 

das Einzelbaden werden im K. Sachſen jährlid 30—35000 Klafter Holz ver- 

geudet. (NReuning.) 

1 Unten $. 195. Ablöfung der Holzbefoldungen, die jo leicht zur Holz- 

verfehwendung führen. Bon einem thüringiſchen Amtmann im 16. Jahrh., der 

jährlih 200 Kt. befam, ſ. Kius in Hildebrands Jahrbb., 1868, II, ©. 123. 

Nach Hundeshagen Forftpolizei, S. 282, ift da fein Holzmangel zuzugeben, 

wo mittlere Beamte 20 Ki. Holzdeputat befommen. 
12 Bifebau, lebende Zäune. Eijerne Geländer, Brüden, Schiffe, Häufer, 

in denen alles Holzwerk durch Eifen erjett ift, befonders in England üblich. 

Schutz der in die Erde fommenden Balken durd Tränkung mit Zinkchlorid eder 
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Kupfervitriol, oder Auffangung von holzeffigfauerem Eifenoryd in die frifch ge- 

hauenen Stämme. (Bouffingauft I, ©. 150 ff.) Hierher gehört au das An- 
ftreichen der Geräthe, Planken, das Anwerfen der Häufer ꝛc. Rumford meint, 

daß eine beffere Heerd- und Dfeneinrihtung der Bauern 75 Proc. des von 

diefen verbrauchten Brennftoffes erjparen würde. (Essays, p. 366.) Könnte 

der Häuferbau nicht in diefem Punkte ebenfo wohl beauffichtigt werden, wie in 
Bezug auf die Fenerficherheit und architektonische Form? Nur ganz trodenes 

Holz zu verbrennen, wirde fehr viel fparen. Joſephs II. dee, die Todten 

im Sade zu begraben. (Mailath Defterreih. Geh. V, ©. 146.) 

13 Büttner Ueber Holzerfparung, 1830. Echon 1557 ein Reihsprivilegium 
ertheilt für eine Erfindung zur Holziparfunft; 1618 ein Buch von Fr. Kepler 
iiber Holziparfunft erichienen: vgl. Wehner Thesaurus practicus s. v. 

14 Nah Brommy Die Marine (1848) muß auf Kriegsichiffen durchſchnitt— 

lich für jede Kanone eine Holzmaffe von 1000 Kubikfuß gerechnet werden, 90 Proc. 

Eihen- und 10 Proc. Nadelholz. Die franzöfiihe Marine- Enqudte von 1849 

rechnet pro Kanone 361 bis 511 Kubikmeter Holz. Kauffahrer werden pro 

Tonne auf 1 Kub. Meter gejchätt. (Revue des deux M., 15. Mai 1861, 
p. 459. 465.) Nah Geyer Forftbenugung, 1863, S. 156 hatten 1862 die 

2267 Meilen deutjcher Eifenbahnen faſt 75 Mill. Kubilfuß Schwellen. Die 

Leipzig- Dresdener Eifenbahn verbraucht jährlih (1843—1357) an Schwellen 

13000 Kubiffuß Holz pro Meile. 

Forſtwirthſchaftsſyſteme. 

8. 186. 
Nach der verhältnigmäßigen Größe und Sorgfalt der aufge: 

wandten Arbeit unterfcheiven fih die Syſteme der 
A. Plänter: over Vehmelwirthſchaft.! Sie behandelt 

den Wald als ein ungetheiltes Ganzes, worin je nach Bedarf, 
zumal die älteften Bäume gehauen werden. Dieß Syſtem ijt in- 

joferne jehr mwohlfeil, als gar feine künſtlichen Anpflanzungen dabei 

vorfommen. Aber das gleichzeitige Holzhauen, Umberfahren 2c. im 
ganzen Walde koſtet viel Zeit und vernichtet viel jungen Nach— 
wuchs; die Aufficht über die Arbeiter ift ungemein jchwierig, eine 
genaue Taration des Waldes kaum möglid. Bei irgend ſtarkem 
Holzbedarfe und ausgedehnter Waldweide? pflegt deßhalb Waldver— 

mwüjtung einzutreten.? — B. Schlagwirthſchaft. Hier ift der 
Wald in Schläge von gleichalten Bäumen getheilt. In jeder 
Wirthichaftsperiode wird der ältefte Schlag gehauen und dann von 

Neuem bewaldet: bei jungen Laubbäumen dur den Ausſchlag der 
im Boden gelafjenen Wurzeljtöde, bei alten Laubbäumen und faft 
allen Navelhölzern durch Saat, Verpflanzung junger Stämmchen 2c.* 



$. 186. Forſtwirthſchaftsſyſteme. 603 

‚Die jüngften Schläge werden vom Weidevieh und den meiften übri- 
gen Waldfervituten frei gehalten. Jedenfalls erfordert dieß Syſtem 

eine viel regelmäßigere und intelligentere Arbeit, al3 das vorige. ? 
— C. Holzgärtnerei. Gtatt der zufammenhängenden Wälder 
gibt e8 hier nur einzelne Bäume, Baumgruppen und Reihen, die 
legten bejonders zur Cinfaffung der Meder und Wieſen.“ Da 
jeder Baum individuell behandelt wird, namentlih den für ihn 

bejonders geeigneten Boden und Spielraum bat, jo wächst er 
bedeutend jcheller, als im Walde, oft freilih auf Koften der 

Dualität des Holzes.s Die Nähe des Aders verfchafft den Bäu— 
men etwas der Behadung Analoges; ? fowie umgekehrt die Land: 

wirthſchaft ihr Bedürfnig eines Schutes gegen Eonne, Wind, Hagel, 
Froft durch eine pafjende Baumſtellung befriedigen fann. Uebrigens 
jeßt diefe Holzgärtnerei, wie jede Gartenwirthſchaft, um vor Diebftahl 

fiher zu fein, das Nahewohnen des Eigenthümers voraus, d. h. alſo 
Hofſyſtem und nicht zu geringe Varcellirung des Grundbefiges. Sonft 

würden gejchlojjene Wälder gegen Beſchädigung durch Menfchen 
und zahme Thiere leichter zu ſchützen fein, wie fie andererfeits von 

Schnee, Sturm, Feuer, Inſecten viel mehr fürchten müſſen. 10 1112 13 

1 Eine wenig üblich gewordene Unterfheidung diefer meift ſynonym ge: 

braudten Wörter bei Schenk Volkswirthſch. II, S. 135. 

2 Da nun im ganzen Walde zugleich junges Holz wächst, jo kann es eben 
nirgends vor dem Viehe geſchützt werden. 

3 Gegen die Plänterwirthichaft cifert Schon Döbel Jäger-Practica, B. II. 

(1746. 1754.) Das Pläntern ift fortwährend angezeigt, wo durch fehr rauhes 

Klima 2c, der kahle Abtrieb völlige Berödung befürchten ließe. So 3. B. im Hoch— 
gebirge, in Gegenden, wo Schutzwälder gegen Sturm, Lawinen ꝛc. nöthig find. 
Auch eine Anwendung der Negel von $. 34. 

4 Das Ietzte offenbar eine intenfivere Form der Bewirthſchaftung. Der 

bloße Ausihlagswald ift im Ertrage fehr unficher; die werthvollſten Bau- und 

Werkhölzer können hier gar nicht erzielt werden. (Cotta Waldbau, $. 84.) 

5 In Frankreich fcheint die Echlagwirthichaft während des 15. Jahrh. ein- 
geführt zu fein, zunädft ohne Durdforftungen. (Fraas Geh. der L. W., 

©. 691 ff.) Das Erfurter Stadtholz jhon 1350 in 7 Echläge getheilt. (Anton 

Gejhichte der deutſchen 2. W. III, ©. 443.) Colditzer Holzordnung von 1543, 
(v. Berg Forfteinrihtungsmweien im 8. Sachſen, ©. 2.) In Weiffenfee führte 

Kurfürft Auguft die Schlagwirthſchaft ein, (Fraas Gejh. der Landbau. und 
Forſtw., ©. 502.), während die S. Erneftinifche 8. DO. von 1556 noch gerade- 

zu verbot, das Stammholz „planweife” zu hauen. Die brandenburgifche Forft- 
ordnung von 1531 hat eine Art von Schlagwirthichaft, obwohl im Großen erft 

Friedrich M. das Plänterfgftem gründlich verließ. (Preuß Geſch. Friedrichs M. IV, 
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©. 446. Kaffeler Annalen der Forft- und Jagdkunde, Bd. II, 1816.) In 
Defterreih die S. W. als Negel eingeführt dur die „Anleitung zu einem 
wohlgeordneten Holzſchlage“ vom 27. Oct. 1758. In Württemberg danerte das 
Pläntern noch 1820 in großem Maße fort (Seutter Abriß der Forftverfaffung 

W.s, 1820, ©. 53), obſchon die F. DO. von 1567 für die Laubwälder ©. W. 
anbefohlen hatte, eigentlich fogar jchon die I. Landesorbnung von 1495. ALS 
Hauptverbreiter der Schlagwirthichaft gilt befonders Lange in Wernigerode, 
feit 1740, 

6 Bon den belgiſchen Holzläumen, die meiftens 2 Meter breit find und ab- 
wechjelnd Bäume und Sträucher enthalten, ſ. Schwerz Belg. 8. W. J, ©. 174 fi. 
Cordier Agriculture de la Flandre frangaise, p. 387 fi. Im Wacslande 

bewirkte diefe Kultur, daß der Horizont überall ausfieht, wie ein großer Wald; 

ähnlich in Norfolk (Thaer Engl. 2. W. I, ©. 299) und vielen anderen Theilen 

von England, im Mailändifchen 2. (A. Young Travels in France etc. II, 
p. 150.) In Flandern fennt bereit3 Glanvilla (um 1350) „viel Bäume, aber 

wenig Wald.“ 

7 Daß Hohenheim, wenn es feine technifchen Gewerbe hätte, fernen Holz« 

bedarf leicht mittelft Forftgärtnerei zu deden vermöchte, ſ. Göriz Landwirthſch. 
Betriebslchre (1853) I, ©. 258. Die Waesländer führten fogar Holz aus, ob» 

ion fie fein anderes Brennmaterial hatten. (Schwerz a. a. DO.) Wie mar 

durch pafjende Entrindung das Wahsthum alter Bäume fehr befördern kann, 

f. Bouffingault 2. W. I, ©. 128. Ebenſo durch die Aufäftung, elagage: vgl. 

Graf des Card Das Aufäften der Waldbäume, Über. v. Haber. (1869.) Eine 

befonders arbeitreiche und einträgliche Holzgärtnerei ift die Korkzucht in füdlichen 
Ländern. 

8 Der einzeln ftehende Baum ift dem Waldbaume hauptjählih an Aeſten 

überlegen, alfo dem mindeft werthvollen Theile des Holzkörpers; der Stamm wird 
nicht fo hoch, nicht fo cylindrifh, hat mehr Aftipuren zc. (A. Vogelmann.) Lauter 

Nachtheile, die freilich für das ſchwer transportable Brennholz wenig bedeuten. 

9 Dazu die Menge an fih nutzloſer Fuhren, Gänge zc., welche der große 
Wald nöthig madt: vgl. Pfeil I, S. 475. 

10 In den preußifchelitthanifchen Forften wurden 1853—59 an 393 Mill. 

Kubikf. Holz zum Abfterben gebradt. (Engel Preuß. Jahrbud I, ©. 341.) 

11 Es gehört der Stufe der Forftgärtnerei an, wenn fo viele Gejetse des 
18. Jahrh. befehlen, daß bei jeder Hochzeit oder Geburt junge Bäume gepflanzt 
werben follen. So im Aargau 1808: Bronner C. Yargau I, ©. 151. 467. 

12 Schöne Probe von Baumfeldwirthihaft zu Lord: das Holz wird 

fahl abgetrieben, die Stöde gerodet, hierauf zwijchen den neuen Bäumchen jo 
lange Tabak, Kartoffeln ꝛc. gebaut, bis ſich die Kronen jchließen. Der reine 

Geldertrag ift dem beften Hochwalde glei, aber ohne deffen langwierigen Ka- 
pitalvorfhuß und mit Arbeitögelegenheit für eine viel größere Menſchenzahl. 
(Tübinger Ztichr. f. Staatswiff., 1844, ©. 462 ff.) Bgl. Cotta Baunifeider- 

wirthichaft, 1819 fi. Hundeshagen Prüfung der Cotta'ſchen B. F. W. 1821. 

Ein Hauptnadfolger Cotta's ift Liebih, Neformation des Waldbaues, (1844) 
mit dem Motto: Kornreihthum gibt Holzreihthum. Sehr bekämpft auf der 
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deutihen Landwirthihaftsverfammlung zu Prag 1856, lebhaft vertheidigt auf 

der zu Heidelberg 1860. 
13 Sehr große BVerbefferungen fcheinen noch möglich zu fein durch Accli— 

matifirung fremder Baumarten, Während 3. B. die Rothbuche in 100 Jahren 

nur etwa 88 bis 90 Klafter pro Morgen liefert, die Kiefer in 80 Jahren 

150 Kl., joll die canadifche Pappel auf fruchtbarem feuchten Sande bis 1073 AL, 

geben, auf Boden, der für Roggen zu ſchlecht ift, doch in 60 Jahren 300 bis 
400 Kl., die Akazie in 30 3. faft 100 Kl., der Götterbaum (Ailanthus glan- 

dulosus) in 25 3. 100 Kl. (Hamm Wefen und Ziele der L. W., ©. 261 fg.) 

&. 187. 

Nach der Länge der Umtriebszeit ! unterjcheiden wir: A. Hoch 
wald. (Futaie) Hier müfjen die Bäume, bevor fie gehauen 
werden, zu ihrer vollen Höhe, mehr oder weniger auch zu ihrer 
vollen Stärke wachſen. B. Im Niederwalde (taillis simple) 
jchlägt man fie, ehe fie völlig ausgewachſen find, an der Erde ab, 

läßt aus den Wurzelftöcden neue Stämme hervorgehen und erfegt nur 

die abjterbenden Stöcke. C. Eine Verbindung beider Methoden ijt der 
Mittelwald (taillis sous futaies), wo man im Ganzen auf Nieder: 

wald wirthichaftet, aber doch einzelne Bäume völlig auswachſen läßt. ? 
Bon allen drei Syitemen gewährt unftreitig der Hochwald mit 

nicht allzu langem Umtriebe den größten Robertrag, jomwohl an 
Holz wie an Nebenproducten. Jeder Baum wächst in jeiner Kind» 
beit zwar relativ ſchnell, abjolut aber langſam. Dieſe ungünftige 

Periode maht der Wald alfo bei 3Ojährigem Umtriebe in 120 
Jahren viermal durch, bei 120jährigem Umtriebe nur einmal. 

Dafjelbe Grundftüd, welches, auf Nieverwald bewirtbichaftet, jähr: 

lih 50 Klafter liefert, kann mittelft Hochwaldkultur durchſchnittlich 

100 Klafter liefern. (Hartig.)?* Die werthoolliten Bauhölzer for: 
dern jchlechterdings eine lange Umtriebszeit. Ueberdieß kommen 
die meiften Waldnebennutzungen im Niederwalde entiveder gar nicht, 

oder doch nur in viel geringerem Grade vor, als im Hochwalde. 
Jenes gilt namentlich von der Waldmaft.? So find aud) die alten 
Bäume und Baumtheile an werthvollen Aichenbejtandtheilen ärmer, 
als die jungen. — Indeſſen erfordert der Hochwald aud eine 
größere Verwendung von Kapitalien und Arbeiten.” Und an fich Schon 
bedeutet jein Umtrieb, dieſes weit längere Hinausſchieben der Wald: 
ernte, 'einen weit größern Kapitalaufmand, nicht gerade von po— 
ſitiv in den Boden gejtedtem, aber von negativ darin gelafjenem 
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Holzkapitale, fowie durch langjährigen Auffchub des Bezuges ver 
Grundrente. ® 

Auch bier ſetzt die jeweilig intenfivere Wirthichaft höhere Pro— 

ductenpreije voraus ($. 33). Die meilten Yänder haben noch jett 
feinen Holzpreis, welder die Hochwaldkultur recht einträglidy er— 
icheinen ließe. Insbeſondere ift die Gebrauchstheilung nur an 

wenig Orten jo mweit entwidelt, daß man die edelſten Bauhölzer, 

die einen jehr langen Umtrieb erfordern, im richtigen Verhältniß 
zu ihren Productionskoften bezahlte. Hieraus erklärt ſich der oft 

mit Befremden bervorgehobene Widerſpruch zwiſchen Volks: und 
Privatinterefje, welcher darin liegen joll, daß für den Waldeigen: 
thümer als Privatmann der (nur nicht gar zu) kurze Umtrieb vor: 

theilbafter ift, al3 der jehr lange.9 Ein gegebenes Kapital, in Form 
von Bäumen auf dem Stamme gelafjen, vergrößert ſich mit Aus— 

nahme der früheſten Jahre durch den natürliden Zuwachs bei 
weiten langjamer, als wenn es zu Gelde gemadt und zinsbar 
verliehen wäre. 10 Abgejeben davon, daß mit dem beweglichen Geld: 

fapitale viel energifcher jpeculirt werden Fan, al3 mit dem un: 

beweglichen Holzfapitale; auch abgejehen von der fonftigen Be- 

nugung des entwaldeten Bodons: In Frankreich ließen ſich dep: 
halb die Etaatöforften, deren Käufern die fofortige Rodung erlaubt 

wurde, um 30 PBrocent höher verkaufen. Doch gilt im Ganzen 

auch für die Forſtwirthſchaft der Grundfaß von $. 23*, daß der 

Marktpreis jeder Waare dem Verhältnifje zwifchen ihrem Gebrauchs— 

werthe und ihren Productionskoſten um jo genauer entipricht, je 

freier, einfichtsvoller und größer das Volk ift. Inſofern hat das 

Syſtem, melches nicht die größtmögliche Holzproduction auf einer 
gegebenen Fläche, jondern ven größtmöglichen Gelvreinertrag an: 
jtrebt, "! gewiß die Zukunft für fih. Nur wird diefe Regel durch 
das Vorhandenfein vieler unentbehrlichen Schutzwälder, ſowie eines 
großen unbedingten Waldbodens immer jtark durchkreuzt werben. 1213 

1 Die Techniker pflegen den Nieder- und Hochwald nad der Berjüngungsart 
zu unterfcheiden: je nachdem fie durch Wurzelbrut oder Samen erneuert werden, 

welches letztere nicht immer mit langem Umtriebe zufammenfällt. Allein volfswirth- 

ihaftlich ift die Umtriebszeit jo viel wichtiger und paßt fo gut zu dem fprachlichen 

Einne der Wörter Hochwald zc., daß ich die obige Definition unbedenklich fefthalte. 

2 Die preußischen Staatsforften enthalten 95.2 Proc. Hohmald, 1-8 Diittel« 

wald, 0.5 Eihenihälmwald, 2-3 ſonſtigen Niederwald. (Engel Preuß. ftatiit. 
Jahrbuch IV, ©. 146.) 
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3 Eigentlih Tann nur bei der Schlagwirthſchaft von Hoch-, Mittel- und 
Niederwald die Rede fein. Beim Pläntern hängt es vom Holzbedarf ab, wie 
lange man die Bäume ftehen läßt; bei der Forftgärtnerei vom befondern Zwecke 

des Gärtners, der bei jedem einzelnen Baume anders fein kann. Uebrigens hat 

das Köpfen und Schneiteln der Bäume große Aehnlichfeit mit der Niederwald- 

wirthichaft: vgl. Cotta Anm. 3. Waldbau, 8. 96. Schneitelholzwirthſchaft in 
Biscaya: v. Rohr Compend. Haushaltungsbibliothelf, 1716, S. 281. Essarts 
in den Ardennen, wo man nad; Abholzung eines Waldſchlages die Blätter, 

Sträuder zc. verbrennt, fodann bis 2 Kornernten gewinnt, und hierauf die 

jungen Baumfchößlinge das Feld wieder behaupten. (Journal des E., Mai 1856, 
p. 164.) Bon Hadwäldern am Nedar ſchon im 14. Jahrh. j. Göriz Landwirth. 

Betriebglehre II, ©. 140. Es fragt fih, ob die Loderung des Bodens dem 

Baummuchje mehr nützt, oder die zwei Ernten mehr ſchaden. Bejonders pafjend 

für Thäler mit viel Wald, aber wenig Ader, deren Abhänge zu fteil find, um 

ohne die Baumſtümpfe vor Abſchwemmung des fruchtbaren Erdreich ficher zu ſein. 

4 An Baden rechnet man, daß auf Mittelboden zur Production von 1 Mill. 

Klafter Buchenholz jährlich bei 90jähriger Umtriebszeit 1500000 badiſche Morgen 

nöthig find, bei 30jährigem Umtriebe 2811000 M. (Wedekind N. Jahrbücher 

der Forftfunde XV, ©. 135.) Im den bayerifchen Etaattforften bringt der 
Hochwald pro Tagewerk 0.62, der Niederwald 0.37 Klafter. Mathematifche For- 
mulirung, wie die Waldrente bis zu einer gewiffen Verlängerung der Umtriebs- 
zeit wächst, jenfeit8 aber abnimmt: v. Thünen Iſolirter Staat III, ©. 12 fg. 

5 Das Marimum des Zuwachſes trifft bei Buchen zwijchen das 70. und 

120. Jahr, bei Kiefern zwifhen 30 und 80. (Cotta Waldbau, ©. 228.) Auf 

ſchlechtem, zumal flahgründigem Boden läßt das Wachsſthum der Bäume weit 

früher nad. Hier muß alfo der Umtrieb fürzer fein, und der Niederwald gibt 

mehr Holz als der Hochwald; fo namentlich bei Bappeln, Weiden, Akazien. 

Bol. Hartig Lehrbudy f. Förfter II, ©. 38 fg. 44. Cotta Waldbau, $. 63. 
Pfeil (Forftwirthih. nad) rein prakt. Anfiht, S. 329) rechnet als Durdfchnitts- 

ertrag vom preuß. M. bei vollen Beftande mit 
Hochwald Niederwald 

28K. F ie 24 8. F. Eichenholz 

od. 

auf gutem Boden ! 30 &. 5 Susan | 16 8. F. Buchenh. 
od. 

\ 2ER. 3. — 34 K. F. Birkenh. 

r 208. ° —— 208. F. Eichenholz 
od. 

„ mittlerem „ 22 8. 5 Busen, ) 14 8. F. Buchenh. 
od. 

20 8. * — 28 K. F. Birkenh. 
128. 2 r 16 8. F. Eihenholz 

od. 

„ Ichledhtem „ 12 8. 5 Suse 12 8. F. Buchenh 
od. 

12 8. * — — K. F. Birkenh. 
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Ein merkwürdiger Beleg zu dem Gefete von $. 34! Die edelften Bauhölzer, 
die ja einen raſchen, geraden Wuchs erfordern, gedeihen nur auf gutem Boden. 

Ob bei ſehr rauhem Klima der Hoch: oder Niederwald paffender ſei, wird ver- 
fhieden beantwortet. (Hartig Il, ©. 44. Cotta, 7. Aufl., S. 106.) Bäume, 

die ſich im höhern Alter licht ftellen, wo der Boden hernach ausdörrt zc., eignen 

fih für dem fehr langen Umtrieb nicht, (Kiefer, Birke zc.) 

6 Der Laubfall ift zwar bei kurzem Umtriebe leicht größer, als bei langem; 
es kann aber den alten Räumen viel cher ohne Schaden ein Theil der Wald» 

ftiren entzogen werden, Die Neichlichkeit der Waldweide hängt vornehmlich ab 
von dem geringern Echluffe der Baumfronen; allein bei kurzem Umtriebe wie- 
derholt fih die Schonungszeit häufiger. Für die Harz und Theergewinnung 
paffen alte Bäume am beften, Bgl. Cotta a. a. O., 7. Aufl., S. 229. 234. 

26. Hundeshagen Forftpolizei, &. 221. 229. 234. Hundeshagen Waldmweide 
und Waldftreu, ©. 17. 

7 Die Weihmuthstiefer enthält im 220. Jahre 1-13 Proc. Ajche, im 170. 

1.98, im 135. Jahre 2.92 Proc. (Liebig Agr. Chemie I, ©. 358.) Die 

Blätter und dünnen Zweige der Bäume geben weitaus am meiften Aſche und 
Alkalien. (I, S. 107.) Buchenblätter am 16. Mai in ihrer Aſche 29.9 Proc. 
Kali, 9.8 Kalk, 24-2 Phosphorjäuere, 1-19 Kiejelfäuere; diefelben Ende Noven- 

ber3 0-99 Kali, 34-13 Kal, 1-95 Phosphorfäuere, 24.37 Kiefelfäuere. (II, ©. 367.) 

8 Die k. ſächſiſchen Grumdfteuerabfhägungsnormen ſetzen an Kulturkoſten 

beim Anfange der Umtriebszeit voraus: für den Ader Nadelholz (mo der eigent- 

lihe Niederwald gar nicht möglich), 5 Thlr., Laubhohwald 3 Thlr., Laub— 

niederwald nur 3/, Thlr. 

I Zu vergleichen mit dem Berfahren der intenfivern Viehzucht ($. 13), oder 

and mit dem beigifchen Verfahren, die Kleefelder im erften Fahre gar nicht zu 

mähen. Je niedriger der Zinsfuß, um fo länger kann von diefer Eeite her die 

Umtriebszeit werden. 

1 Schon Riedel N. Def. II, S. 48 fg. erklärt den ſcheinbaren Widerſpruch 
aus dem no zu niedrigen Preife des Holzes, namentlich der edleren Holzarten. 

In vielen Gegenden kommt noch ein zweiter Grund Hinzu, die Waldferpituten, 
die größtentheils nur beim Hochwalde recht ausgedehnt fein fünnen. Der Eigen- 

thümer nutzt alfo den abjolut geringern Ertrag des Niederwaldes beinahe auss 
Ihließlih, während er den abfolut größern des Hochwaldes mit vielen Menſchen 

theilen muß. — Bon anderen Erflärungsverfuhen ſ. namentlich Rau Lehr: 

buch I, 8. 391. Pfeil Grundfäge I, S. 95, meint dagegen, daß jelbit für 

die VBollswirthihaft im Ganzen der kurze Umtrieb einträglicher fei, weil das 

Holzfapital in das Höhern Ertrag gewährende Geldfapital „verwandelt“ werde, 
Es kann jedoch für die VBolfswirthichaft im Ganzen von einer ſolchen „Berwand- 

lung“ nur im Fall einer Holzausfuhr die Rede fein; und wo biefe regelmäßig 

ftattfindet, alfo in wenig entwidelten Ländern mit niedrigem Holzpreife und hohem 
Binsfuße, da find unftreitig die ertenfiveren Syfteme der Forſtwirthſchaft angemeflen. 

11 Nach Pfeil (Erfahrungstafeln von Schneider, 1843) enthält der preuß. 

Morgen fruchtbaren und mwohlbeftandenen Buchenmwaldes im 80. Jahre 3153 

Kubitf. Holz, im 120. Jahre 5267, oder 67-3 Proc, mehr; im Durchſchnitt 
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alfo ein jährlicher Zuwachs von 1-58 Proc. des im Anfange der Periode vor« 

bandenen Holzlapitald. Ein Geldfapital, zu 4 Proc. verliehen, würde fi in 
40 Fahren mit Zinfeszinjen bis 480 Proc. vergrößert haben; durch einfache 

Auffummung der Zinſen bis 160 Proc. Hundeshagen (Encyklopädie II, ©. 754 
und Forftpolizei, ©. 47) berechnet den Holzzuwachs höher als Pfeil. 

12 Bol. M. R. Preßler Der rationelle Waldwirth und fein Waldbau des 

höchſten Ertrages. (Dresden, 1858 ff.) Die Forftwirthichaft der fieben Thefen, 
oder ber forftlihen Reform- und Streitfragen Kernpunkt. (Dresden, 1865.) 

13 Uebrigens wird auch ſchon im gegenwärtigen Deutſchland der oben er 
wähnte Widerfpruch zwiſchen Volks- und Privatintereffe oft fhärfer dargeftellt, 

als er wirklich ift. Viele Techniker bringen den Ertrag der Durhforftungen zu 

ſpät und zu niedrig in Anjag, (wie dieß 3. B. felbft von den ©. 2. Hartig— 
ihen Tafeln durch TH. Hartig Anleitung zum Studium der Forftwirthich. Lehre, 

©. 176 zugegeben wird). Dann erfheint natürlich die Koftipieligfeit des jehr 
langen Umtriebes zu groß. Andererfeit3 hört das Marimum des Zuwachſes 
für den ganzen Wald früher auf, als für den einzelnen Baum, weil der Bäume 

auf der nämlihen Stelle mit zunehmendem Alter immer weniger werden. Auch 
ift bei den Ergebniffen der verlängerten Umtriebgzeit nicht bloß die Vermeh— 

rung der Holzmenge und Berbefferung der Holzgüte in Anſchlag zu bringen, 

fondern regelmäßig auch der Umftand, daß mit dem Steigen der vollswirth- 

ihaftlihen Kultur im Allgemeinen daſſelbe Quantum und Quale von Holz 
theuerer zu werden pflegt. 

14 In Schottland ift der Holzbeftand 100jähriger Eichen pro Acre 242 Pfd. 

St. werth, 150jähriger 670 Pfd. Et.: (Transactions of the Highland So- 
ciety, V.) was eine jährliche Werthszunahme von 3-53 Proc. bedeutet, aljo 

dem landesüblichen Zinsfuße ganz entiprehend. M'Culloch nimmt jogar an, 
‚ daß im britifchen Weiche der jährliche Neinertrag der Forften 4 Proc. vom 

Werthe des mittlern Holzbeftandes ausmacht. (Statist. I, p. 543.) In Paris 

galt 1845 der Kubilmeter auf dem Stamme von 15—18jährigem jog. Kohlen: 
holze 520 Fr., von 25—30jährigem Brennholze 1166 Fr., von 100jährigem 
Nupholze 44:15 Fr. (Journ. des Econ. XIl, p. 264) Seit 1814 hat fid) 

im Geinebeden der Preis des Bau- und Werfholzes faft verdoppelt, während 

das Brennholz ziemlich gleich geblieben if. (Revue des d. M., Mai 1861, 

p- 475.) Auch bei ung wird der fteigende Bedarf von Bauholz; und die immer 

ftärfere Benugung von Brennholzfurrogaten ſchon dazu beitragen, das Ertrags- 

verhältniß des Hochwaldes verglichen mit Niederwald günftiger zu ſtellen; vor— 
nehmlich wenn die ruſſiſchen, amerifanifchen ꝛc. Wälder aufgehört haben, die 

ihönften Maftbäume ꝛc. vermittelft einer faft rein occupatoriihen Forftwirth: 

ihaft zu liefern, So ift in Bayern 1851 bis 1858 Bau- und Werkholz um 

64 Proc.’ geftiegen, Brennholz nur um 58 Proc. (Amtlich.) Vgl. Bo. 1, 8. 132. 

Forſtpolitit. 

8. 188. 
Muß eine gute zeitgemäße Forftwirthichaft hinter einer ebenfo 

guten, ebenfo zeitgemäßen Landwirtbichaft hinfichtlich der Intenſität 
Roſcher, Syſtem ver Volkswirthſchaft. 11. 39 
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ihres Betriebes immer um einige Stufen, wohl gar Menfcenalter 

und Sahrhunderte zurüditehen; fo können für fie auch eine Menge 

focialer Einrichtungen noch pafjend, ja unentbehrlich fein, welchen 

die Landwirthichaft bereits entwachſen ift. ! 

Eo hat fih das Privateigenthum bei Grundftüden über: 
haupt viel fpäter entmwidelt, als bei Kapitalien (Bd. I, 8. 87); 

von allen Grundftüden aber am fjpätelten bei denjenigen, die am 

wenigften mit Arbeit und Kapital verfchmolzen werden Fünnen, 

d. h. bei Wäldern.” Im Volke iſt die Erinnerung der Zeit, wo 
das Holz umfonft zu haben war, „von jelber wuchs“ ꝛc., vieler 
Orten noch fehr lebendig; zum großen Schaden des Forſtſchutzes, 
indem gar Mancher, der um feinen Preis zum Diebe werden 

möchte, dur einen groben volkswirtbichaftlihen Anahronismus 
die Waldfrevel nicht für Diebjtähle anfieht.? — Die meilten, aus 

alter Zeit herrührenden Wälder befinden fich noch jegt entweder 
im Bejite des Staates, * oder aber der jog. todten Hand. Und 
während auf den höheren Kulturftufen die Landbaugüter jolder 
Perſonen hinſichtlich der Intenſität und Einträglichkeit ihrer Be: 

wirthſchaftung ſehr binter den Privatbejigungen derſelben Art zu: 

rüdzuftehen pflegen, läßt ji in Bezug auf ihre Forjten durdaus 

feine ähnliche Suferiorität nachweifen. Wie bei ver Landwirthſchaft 
in der Zeit des kunſtloſeſten Dreifelderſyſtems, jo ift bei der Forſt— 

wirthſchaft noch auf einer ziemlich hoben Kulturftufe eine fpeculative 

Thätigfeit, welche durch Inſtructionen, vorgezeichnete Betriebspläne 
und Taren gelähmt werden müßte, kaum anzubringen. Das Kapital 

beſteht hauptfählih im Warten, und darin leiften ewige Perſön— 

lichfeiten leicht das Meifte. — Ferner ijt die Mehrzahl der alten 
Wälder mit Servituten dermaßen belaftet, daß man die Servitut- 

berechtigten wohl Kleinen Miteigenthümern vergleichen fünnte.? Aber 
die Ablöjung diefer Laften jcheint unter manchen Umfjtänden gar 
nie, und jedenfalls bei Weiten jpäter angezeigt, als die der land: 
wirthſchaftlichen.“ — Se jchärfer der Eigenthumsbegriff, vdeito 
größer die VBerfügungsfreiheit. Offenbar ift viefe für jeden 
Wirthichaftszmeig um jo nothwendiger, je mehr fich derjelbe auf 
einen rajhen Wechjel der Umftände gefaßt machen muß. Nun 
eignet jih der Wald aber, mit feinem langjamen Wachsthume, 
das jelbit der genialjte Forftwirth gar wenig beſchleunigen kann, 
mit feinem gewöhnlich jo eng befchräntten Abſatze, für die Spe- 
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culation hauptfählih nur infofern, als die Ernte auf Koften des 
nachhaltigen Ertrages verfrühet wird. Deßhalb ift Jahrhunderte 
lang bei der Forjtwirtbichaft eine Einmifhung der Staatspolizei 
wenigſtens durchführbar geweſen, melde die Landwirthſchaft fiber 
nicht ertragen hätte. Der Staat ſah ſich hierzu veranlaßt, außer 
den 88. 184 und 192 erörterten Gründen, ' hauptfählic durch 
die geringe Handelsfähigfeit der vornehmften Waldproducte, Hier 
gelten zum Theil noch jegt die nämlichen Umſtände, welche früher, 
bevor man auf ordentlichen Kornhandel rechnen konnte, mit vollem 
Rechte die Staatsgewalt zu einer Beauffihtigung, ja Bepormundung 
des Kornbaues, der Kornauffpeiherung ꝛc. veranlaßten. 

1 Bol. W. Roſcher Ein nationalöfonomisches Hauptprincip der Forftwirth- 

ſchaft: Berichte der k. ſächſiſchen Geſellſch. der Wiſſenſch, 1854. Nachmals in 

deſſelben Anſichten der Volkswirthſchaft, (1861) ©. 81 ff. 

2 MWenigftens das ift von der urfprünglihen Gütergemeinihaft am Walde 
geblieben, daß Jedermann darin umberfpazieren darf zc. (Riehl Land und Leute, 

S. 27.) Bgl. v. Berg Staatsforftwirthich.-Lehre, S. 129. 
3 Ein Waldhüter fann wegen des Dickichts nur eine viel geringere Fläche 

überſehen, als ein Feldhüter. Auch reizen die Feldproducte bloß, wenn fie 
einigermaßen reif find, zum Diebftahle, der Wald aber das ganze Fahr hin- 

durch. So ſchätzt Hundeshagen (Forftpolizei, ©. 245) die Holzdefrandation 
gleih 10—20 Proc. des rechtmäßigen Verbrauches. Borchardt (Der Holzdieb- 

ftahl in feinen Urſachen zc., ©. 89 ff.) nimmt in Preußen jährlich über 2 Mill, 

Thlr. Schaden an, In Württemberg 70000 Waldfrevel jährlich abgerügt. 
(Mohl Polizeiwiffenich. II, ©. 201.) Das Amt Eiſenach mit 8500 Einwohnern 

zählte 1841 über 1300 Forftwrogen. (Jenaiſche Allg. Lit. Ztg. 1842, ©. 1124.) 

In der bayeriichen Pfalz trifft ein Forftfrevel jährlich auf 5 Einwohner, in Ober- 

bayern auf 257. (Amtlid.) Da die Holzfrevler großentheils zahlungsunfähig, fo 
ift ihre Verfolgung ſehr koſtſpielig. In Frankreich famen deßhalb 1842 von 

Geiten der Privatwaldbefiger nur 1815 Klagen vor, GStaatsforftllagen 68053; 

obſchon jene 5612000 Heft. Wald befaßen, der Staat nur 1171000. (Journ. 
des Econom. VIII, p. 327.) 

4 Die conftituirende Nationalverfammlung, die im Allgemeinen für Ver— 

fehrsfreiheit jhwärmte, hat doch 23. Aug. 1790 die Staatsforften für unver- 

äußerlich erklärt, 

5 Nach Pfeil ift ver Rindenertrag des Waldes in manchen Theilen der Rhein— 
provinz ebenſo groß, wie der Holzertrag. Den Ertrag der Nadelftreu ſchätzt 

derjelbe zu 1/; bis 2 Thlr. jährlich pro Morgen, im Durchſchnitte zu 1 Thlr.; 
den Ertrag der Waldweide zu reichlich 1/4 bis 1/, Thlr. Das Raff- und Leſe— 
holz, Wurzel- und Stodholz mag bei gutem Waldbeftande wohl 1000 Klafter 
jährlih von 10000 preuß. Morgen erreichen. (Grundfäge I, S. 103. 162. 168. 
173.) Das Lejeholz allein bildet in fehr dicht bewölferten Gegenden faft 1/3 des 



612 Buch II. Kap. 3. Forſtwirthſchaft. 

Holzertrages. (Cotta'ſche Vierteljahrsfhrift 1839, II, S. 77 fg.) In Hanno- 

ver foll der jährliche Durchſchnittswerth der eigentlichen Holzernte 2342370 Thlr. 
betragen; Lefe-, Lagerholz ꝛc. 227750, Baumfrlichte und Waldbeeren 333590, 

Weide und Gräferei 399620, Waldftreu 175000. (Drechsler.) Schöne Zufammen- 

ftelung über die Waldnebenproducte bei dv. Berg St. Forftw.-Lehre, ©. 47 fi. 

6 Sogar Pfeil, der entſchiedene Vorkämpfer gegen forftlihen Aberglauben, 
erffärt „die gänzliche Aufhebung der Waloferpituten erft dann für nöthig, wenn 
e3 feine großen Wälder, zumal Staatsforjten, mehr gibt.“ (Forftpolizeigefetze, 
©. 183.) 

? Daher ſelbſt fo entfchiedene Freihandelsmänner, wie J. B. Say Traite I, 
Ch. 14 und Dunoyer Libert& du travail VIII, Ch. 5, bei der Forftwirth- 

Ihaft Ausnahmen von ihrer Negel zugeben. In ähnlicher Weije ift e8 charal- 
teriftiich, daß noch 1765 der Kaifer nicht ohne Erfolg gegen Walddevaftationen 

des Herzogs von Württemberg einfchritt. (Mofer V. d. Landeshoheit in An- 
jehung Erde und Waffers, ©. 56 fg.) 

$. 189. 
Nah 88. 48 und 183 muß ein Waldgut, um öfonomijch 

ebenso groß zu fein, wie ein Landwirtbichaftsgut, eine geometriſch 

viel beveutenvdere Größe haben. Indeß auch bloß ökonomiſch 
gemefjen, eignet ſich die Forftwirtbichaft, wenn fie nicht durchweg 
bis zur Holjgärtnerei fortgefchritten ift, beſonders für große 

Befigungen (8. 50). Weil jeder einzelne Morgen Wald dem 
Förfter nur wenig zu thun gibt, jo ift es mindejtens fraglich, ob 
ein mwiljenjchaftlich gebilveter Stand von Forjtmännern ohne große 

Wälder zu halten wäre. Eine wohlgeregelte Schlagwirthſchaft aber 
mit langer Umtriebszeit möchte bei großer Zerjplitterung des Wald: 
befiges geradezu unmöglich fein.? Aus vielerlei Gründen Tann der 
Etaat bei großen und reihen Grundbefigern noch am Erjten auf 
eine Behandlung der Forjten rechnen, die für die Forjtwirtbichaft 

im Allgemeinen, in Gegenwart und Zukunft, eine wahrhaft pfleg- 
liche ift. Solchen großen Beligern iſt die Beitellung ihres Bodens 
mit Wald gewöhnlich die angenehmfte. Sie brauchen da am wenig— 
jten Kapital pofitiv hineinzufteden, haben die einfachite Verwaltung, 
fünnen die perfönliche Oberauffiht allenfall3 nebenher auf der 

Sagd ausüben. Ihr großer Reichthum mag das lange Ausftehen 

des Holzlapital3 auf dem Stamme leicht ertragen; und die ge— 

wöhnlich fiveicommifjarifche Gebundenbheit ihres Vermögens läßt fie 
überhaupt neben der Gegenwart auch die ferne Zukunft ihrer Wirth: 
Ichaft bevenfen. In England 3. B. findet fi) Hochwald beinah 
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ausihlieglih auf Krongütern und in den Parks der Großen. Bon 

einer wirklichen Ariftofratie darf man zugleih am Erften hoffen, 
daß fie die Waldfervituten von einem billigen, dem urfprünglichen 

Zwede gemäßen Standpunkte anfehen werde. 3 
Faft Alles, was die neueren Volkswirthe den Landfideicont: 

miffen vorzumwerfen haben, paßt auf die Waldfideicommifje 

wenig oder gar nicht. Eo 3. B. würden fih Wälder auch ohne 
Fideicommiß nicht wohl für die VBerpfändung eignen. Der Gläubiger 
müßte in ewiger Angft jchweben, daß fein Schuldner dur uns 
mäßigen Aushieb das mitverpfändete Holzlapitar angriffe. Wo der 
Güterhandel zur Zobberei wird, d.h. wo man Fauft, nicht um zu 

bewirthſchaften, fondern um rafch wieder zu verfaufen und die Preis: 
differenz einzufteden, da verfällt auch der Landbau. Mlein bei den 
Forjten ift ein ſolcher Mißbrauch noch meit gefährlicher und meit 
eher zu vermuthen; fo daß hier, wegen des allgemeinen Charakters 
der Forſtwirthſchaft, große Langſamkeit des Befigerwechjels ungleich 

mehr nüßliche, als jchäpdliche Folgen hat. Etwas Aehnliches gilt 
von der Theilung. Da große Wälder im Ganzen leichter gut zu 
bewirtbichaften find, als Kleine, fo kann dem Volksvermögen nur 

ausnahınsweife mit der Erbtheilung eines Waldes gedient fein. 
Ebenfo mit der Theilung eines Gemeindewaldes.“ — Uebrigens 
gehört auch die Verpachtung, felbit die erbliche, zu jenen aus— 
gebildeten Wirthichaftsformen, welchen der Wald fat immer ver: 
ichlofjen bleibt. Den größten Theil des Wirthichaftsfapitals, nämlich 
den Holzbeitand, müßte der Eigenthimer doch aus feinem Ver: 

mögen hergeben, und wie ſchwer möchte es fein, den Pächter von 
jeder Defraude mittelſt unmäßigen Aushiebes abzuhalten! Wenig: 
jtens erforderte dieß eine Gontrole, welche der bisherigen Selbit- 

verwaltungsthätigfeit gewiß nicht nachitände. ® 

1 Deßhalb war jhon im M. Alter die Waldhufe (mansus regalis) 4mal 
ſo groß, wie die gewöhnliche Aderhufe: vgl. Landau Territorien, ©. 21 ff. 

und Walter D. Rechtögejchichte II, 8. 518. 

2 Würde ein Wäldchen von einem Morgen auf 100jährigen Umtrieb geftellt, 
fo müßte man entweder jährlich nur 18 DO. Ruthen abholzen laffen, mas eine 

ganz unverhältnigmäßige Laft der Arbeitsleitung, Verrechnung 2c. bedeutet; 

oder man hätte nur alle 50 Fahre einen ordentlichen Hieb, was feinem Privat» 

haushalte genehm fein könnte. Mebrigens ift der Gegenfag von nachhaltigem 
und ausjegendem Betriebe nicht fo groß wie es fcheint. Ein Wald, in jener 

Weile bewirtbichaftet, befteht aus einer Menge von Theilen, deren jeder auß- 
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ſetzenden Betrieb hat, aber mit anderen ähnlichen in einer Art von Affecuranz- 
verbindung fteht. 

3 Ein großer Wald kann ſchon darum nicht fo leicht abgeholzt werden, wie 

ein Heiner, weil er dur den Verkauf des Ergebniffes den Marktpreis zu jehr 

driden würde. (Dieß nennt Judeich in Smolers Bereinsfchrift böhmiſcher Forft- 

wirthe, Heft 48, ©. 31 eine geringere Belaftung der Großwirthſchaft mit Ka- 

pital; obſchon das Verhältniß bei 1000 Heinen Forften von je 10 Morgen doc 

gewiß fein anderes iſt, al$ bei einem großen Yorfte von 10000 M.) Ein großer 

Wald ift auch Teichter zu verjliingen, als ein Heiner, da fo oft, zumal auf 

ichlechtem Boden, Schutbeftände des jungen Nahmwuchjes. nöthig find. 

4 Bon badischen und heſſiſchen Erfahrungen, wie Dörfer durh Theilung 
und bald nachher Verwüſtung ihres Gemeindewaldes verarmt find, |. Rau Lehr- 
bud IL, 8. 95. Mit Necht fagt Pfeil (%. Polizeigefege, S. 171), wenn jeder 

Theilnehmer fein Stüdchen Wald frei mit Gartenrecht im Verbande mit feinen 
übrigen Orundftüden erhalten könnte, jo wäre gewiß nichts gegen die Theilung 

einzuwenden, Große Wälder jedoch, in lauter Heine Befigungen zerriffen, tie 
unabhängig von einander bewirtbichaftet werden follen, können der ſchlimmſten 

Art von Raubbau fchwerlich entgehen. Bgl. Schenk Bolkswirthichaft II, ©. 383 fi. 

5 Friedrich M. erzählt, während des fiebenjährigen Krieges hätten fogar 

viele preußijche Staatsförfter eigenmädhtig gerodet, weil fie den Untergang des 

Staates erwarteten. (Oeuvres Posth. V, p. 153 fg.) | 

$. 190. 
Das Berhältniß der Staatsgewalt zur Benutzung der Wälder 

macht in der Regel nach einander folgende Entwidlungsitufen durch.! 
A. Wo nod der größte Theil des anbaufähigen Bodens mit 

Urwald? bevedt ijt, da empfiehlt fih die Waldfolonifation. 

Hierdurch wird nicht allein Raum für die allerdringenditen wirth- 
Ichaftlihen Bedürfniffe, zumal den Aderbau, gewonnen, ebenfo die 

„Feſtung der wilden Thiere” (Pfeil) und eine Hauptburg des Aber: 
glaubeng 3 gejchleift, jondern auch das Klima gemilvert, für Wind 

und Sonne zugänglider gemacht und Verſumpfungen vorgebeugt. 

Die Kolonifation eines Waldes’ geht am zweckmäßigſten in derſelben 
Ordnung vor fi, wie die eines ganzen Landes: d. h. fie beginnt 
am zugänglichiten Theile des Umfanges und fchreitet den Flüffen, 
überhaupt guten Wegen entlang ins Innere vor.“ Man beför- 
dert fie am beiten durch erleichterte Fortfchaffung des Holzes von 
jeiner bisherigen Stelle, wo der Ueberfluß deſſelben jeden concreten 

Werth verhinderte, auf einen günftigern Markt: alfo durch Anlage 
entweder von holzverzehrenden Gewerben, oder von guten Wegen, 
Holzrutichen, Floßgräben mit Schwellungen und Sammelteichen zc. 78 
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1 Bol. Gr. Soden N. De. I, S. 109 fi. 

? Bon einem bedeutenden europäifchen Urwalde in der Nähe von Bialyftof, 
30 D. Meilen groß, worin 15000 Morgen durd übereinander geftürgte Bäume 
volllommen unzugänglid find, ſ. de Brincken M&moire descriptif de la foret 
imperiale de Binlowicza, 1828. Schilderung der Schwarzenbergifchen Urmwäl- 
der, von denen ein Theil immer in dieſem Zuftande erhalten bleiben foll, von 
Göppert: Ausland 1865, Nr. 25. 

3 Das ChHriftenthum, welches die altgermanifche Heiligkeit de8 Waldes 
(Taeit. Germ. 7. 39 fg. Ann. I, 59. Hist. IV, 22) aufhob, hat dadurch fehr 
zur Waldrodung ermuntert. Vgl. L. Burg. XII]. LIV, 2. L. Bajuv. 16. L. 
Visig. X, 1.9. Wie die Wälder auch urſächlich mit dem Heidenthum zufam- 
menhängen, wegen der myſtiſch gebrochenen Lichtftrahlen, der Nebelgeftalten auf 

den Wiefen, der wunderligen Formen alter Bäume, kriechender Wurzeln ꝛc., 
der taufend undentlichen Laute, |. Ausland 1. Mai 1869. 

4 Bei den Griechen ift mehr als eine mythiiche Jägerthat auf Bändigung 
der Waldftröme und Sümpfe zu deuten: ſ. Curtius Peloponnes I, ©. 203. 

388 von den fiymphaliihen Vögeln und vom erymanthifchen Eber. Tacitus 

Schilderung von Deutſchland (Germ. 2. 5: informem terris, asperam coelo, 
tristem cultu aspeetuque .... in universum aut silvis horrida, aut palu- 

dibus foeda ... frugiferaram arborum impatiens), wohl nicht bloß durch 
italienische Weichlichkeit zu erklären. Wie ſehr ein Baum durch die ungeheuere 

abkühlende Fläche feiner Blätter auf das Klima wirft, ſ. Humboldt Asie cen- 

trale III, p. 303. Im Didicht währt auch bei uns der Froft gewöhnlich 

14 Tage länger, als im freien Felde, während e8 an Sommerabenden megen 

der mangelnden Berbunftung im Walde heißer ift, als anderswo. (Sinclair 

Grundgejege des Aderbaues, ©. 3.) Ein mitten im Walde gelegenes Feld 
gibt felten mehr als die Hälfte des jonft für die gleiche Bodengiite gewöhnlichen 
Ertrages. (Pfeil Grundjäge I, S. 207.) Schönes Gemälde eines Urwaldes, 

der in gewiffen Gegenden vielleicht ewig die höhere Kultur hemmen wird: 
Pöppig Reife Il, ©. 345 ff., vgl. mit Plin. H. N. XVI, 2. Wie in Corfifa 
die erſte Anfiedelung der Römer geradezu an der Undurchdringlichkeit des Wal- 
des fcheiterte |. Theophrast. Hist. Pl. V, 8, 2. 

5 Bon einer ſehr merfwürdigen Waldkolonifation in Eypern |. Strabo XIV, 

p. 684. Auch bei den alten Ftalienern deutet Silvanıs als Gränzgott auf 
die Zeiten, wo man den Urwald rodete und jede Anfiedelung von den übrigen 

Durch ungerodete Wälder getrennt war. (H. Niffen, Das Templum: antiqua- 
tische Unterfuhungen, 1869.) Urkundlihe Schilderung des mittelalterlichen 

Rodens, um neue Dörfer zu gründen: Landau Territorien, ©. 153 fi. Die 
mit Reut, Rode, Wald, Hain, Loh, Holz, Hagen zufammengefetten Ortsnamen 
deuten hierauf. Bgl. Maurer Einleitung 3. Geſch. zc., ©. 160. 178. Geld. 

der Markenverfafig., S. 167. Im hohen Norden: Hanffen in Falcks N. 
Staatöb. Magazin VI, ©. 24 fi. Bgl. oben $$. 24. 72. 

6 In Surinam kommen nordamerilanifche Bretter wohlfeiler, als die aus 
den eigenen Urwäldern, welche durch Hohen Lohn und ſchlechte Wege vertheuert 

werden Meumann Ztſchr. f. Erdkunde IV, 1.). Bor 1852 fanden Maftbäume, 
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die in Toulon mit 2000 Fr. bezahlt wurden, in Corfifa auf dem Stamme faum 

zu 2 Fr. Käufer. (Revue des d. M., 15. Mai 1861, p. 470.) 
? Zu den früheften Spuren des Flößens in Deutichland gehört ein 

Vergleich zwiichen Baden und Württemberg von 1342. (Mofer Forſtarchiv XII, 

©. 64.) Bon der Saalflößerei um 1410 ſ. Stiffer Forft- und Jagdhiſtorie, 

Beil. DO. ©. 61. In Paris langten die erften Holzflöße 1546 an. (Revue des 

d. M., l. c., p. 474.) Befonders jcheint die Sache im 15. und 16. Jahrh. 
ausgebildet worden zu fein (Floßgraben Kurf. Auguſts von Sachſen 1579 bis 
1587); ja e8 fam vieler Orten zu einem fog. Flößregal (ins grutiae), weil 
die beim Flößen erfolgende zeitweilige Eperrung der Gemäffer ebenfo wohl vie 
Aufficht des Staates, wie das Pafliren der Flöße durch mehtere Gebiete den 

obrigkeitlihen Echut erforderte. Eine Zeitlang hatte man wohl im Intereſſe 

der Fiſcherei das Flößen zu verhindern geſucht. (Kiuß a. a. O., ©. 166.) 

Bom Flößen im Alterthume ſ. Plin. H. N. XII, 42; ja fhon I. Kön. 5, v. 
II. Ehron. 2, 16. — In höchſter Ausbildung fann das Flößweſen bei den fog. 

Borratoren von Teſſin ftudiert werden (Franscini C. Teffin, ©. 164); ferner 

im Murgthale. (Jägerſchmidt Handb. f. Holztransport- und Floßweſen II, 1827.) 

Beihreibung der Schwemmanſtalt auf der Herrihaft Krummau in Böhmen, 
1831. Großartiges Flößfyftem auf den Gewäſſern des Rheingebietes: vgl. Müller 

Holzhandel des Speffart, 1837. Bon rheinischen Flößen um 1782, deren eines 

2—400 Ruderer trug und 100000 Thlr. im Walde, 100000 Thlr. im Waffer 

und wieder 100000 Thlr. für alle fonftigen Koften werth war, ſ. Schlözer 
&t. 4. I, ©. 16 ff. Holland führte 1860 zum eigenen Verbraude für 

11506000 fl. Holz ein, wovon 9175000 auf Zimmer und Schiffbauholz kamen. 

(Baumhauer.) Rußland führt jährlich für 41, Mill. S. Rubel Bauholz aus. 

(Tegoborski Forces product. I, p. 228.) Defterreih Holz überhaupt für 

45 Mill. Fl. (Ausftelungsberit von 1867, X, ©. 479.) 

8 Nach Kriegen, wie der 3Ojährige, die einen Rüdfall auf niedere Kultur- 

ftufen herbeiführen, fann von Neuem die Bolitif des Rodens und der Wald- 

folonifation angezeigt fein: vgl. die Verordnungen des großen Kurfürften von 
1663 und 1664. Aehnlih in Medlenburg. (Bol Geſch. Medi. I, ©. 368.) 
Und doch zeigt eine Menge von Spuren, daß man im 16. Jahrh. ſchon an— 

gefangen hatte, Holzmangel zu fürdten. Bgl. Melanchthons Postilla III, 
p. 129; Auguſts von Sachſen Verordnungen bei Falfe, ©. 132; Latherus De 
censu, (1618) p. 519 ff. Auch nah dem fiebenjährigen Kriege beträchtliches 

Sinfen der Holzpreife. (Möfer B. Ph. I, 33.) 

8. 191. 
B. So lange die Wälder nod gar nicht gejchont zu werden 

brauchten, hatte ihre Gemeinbenußung in Form der Marfgenofjen: 
Ichaft ($. 72), verbunden mit großer Liberalität felbft gegen die 
Ausmärker, nichts Bedenkliches. ! Epäterhin freilich mußten mit der 
Zunahme der Bevölkerung und Abnahme des Waldbodens vie be- 
fannten Webeljtände jeder Gütergemeinfchaft bervortreten. Eine 
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Theilung des Waldes unter die einzelnen Markgenoſſen würde meijt 

zu PBarcellen geführt haben, die für eine gute Forjiwirtbichaft allzu 
Hein gewefen;? auch hätten die unter den Markgenofjen liegenden 
Stände wohl jehwerlid auf die Dauer bei joldhen Kleinen Privat- 
waldbefigern gehörige Nüdficht gefunden. Unter diefen Umftänden 

war die Inforeftirung der Wälder, alfo die Uebernahme des 

Waldeigenthums an ven Etaat, hohe Geiftliche, oder auch die großen 
Beamten, melde an der Epige der Markgenoſſenſchaft geftanden 
hatten, 3 zwar formell einer der ftärkiten, bald monarchiſchen, bald 

ariftofratiihen Eingriffe- in die finfende alte Volksfreiheit; aber 

materiell doch ein Mittel, die gänzlich unpafjend gewordene Form 
der Gemeinbenugung abzuftreifen, das Weſen verjelben jedoch bei- 

zubehalten. ? Denn die Rechte der früheren Miteigenthümer dauerten 

jegt al8 Waldfervituten fort,d welche entweder auf dem Holz: 

ertrage des Waldes, oder auf feinen Nebenproducten lajten. In 
die erſte Klafje gehört vornehmlich das Beholzungsreht, welches 

bald auf den ganzen Holzbevarf des Berechtigten geht, wie denn 
noch im 16. Jahrhundert die Pflicht der Landesherren, für den Holz- 

bevarf ihrer Unterthanen zu forgen, 5 ziemlich allgemein anerfannt war ; 
bald nur auf feinen Bedarf für einzelne (Baus, Reparatur: 2c.) Zwede. ? 

Diele Weisthümer haben es jchon gegen Schluß des Mittelalters 
auf bejtimmte Holzdeputate oder Duoten des jeweiligen Holzertrages 
(dritter Baum 2c.) zurücgeführt. Hierher gehören ferner die An- 
ſpruchsrechte auf abgängiges Holz, welches die große Wirthichaft 
des Forfteigenthümers doch nicht wohl benugen könnte: zum Theil 

wegen feines unregelmäßigen Vorkommens, wie Lagerholz, Echnee- 
bruh und Windfall; mehr noch wegen feiner mühſamen, jchwer 

zu beauffichtigenden Gewinnung, die bei niedrigem Holzpreife nur 

durch jelbjtunternehmende Arbeiter möglich it, mie beim Wurzel: 

und Stock-, Raff- und Leſe-, Zopf: und Oberholze.? — Aus der 

zweiten Klafje find am mwichtigjten die Rechte der Landwirthichaft, 

den Bedarf ihres Viehjtandes zum Theil aus dem Walde zu beziehen. 
Alfo namentlich die Waldmaſt und Weide, das Recht Laub oder 
Nadeln abzuftreifen, die bereits liegende Waldftreu, ebenſo das 

Gras, wohl gar ven Rafen des Waldes zu entnehmen. Je ge: 

ringer und unregelmäßiger die Futterproduction der Landwirth— 
ihaft, um fo nöthiger diefe Aushülfe.“ Endlich noch das für vie 
Anfänge der Induſtrie nicht unwichtige Necht auf die Gewinnung 
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von Baumfäften (zumal Harz), Baumrinden, Knoppern ꝛc.; das 
Recht Waldbeeren zu pflüden, Schwämme zu ſchälen und auf den 
Waldbienenſtand. 1° — Weil übrigens die meiften Walofervituten 
nur im Hochwalde ftarf ausgeübt werden können, ohne Schaden 
zu thun: !! fo enthielt ſchon ihr bloßes Dafein factiſch ein Verbot 

der Waldverwiüftung. !? 

1 Lex Burgund. XXVII, 1. 2 geftattet Jedermann ineidendi ligna ad 
usus suos de jacentivis et sine fructu arboribus in cuiuslibet silva. Uebri- 

gens fennen auch die Germanen ein PrivateigenthHum der Wälder natürlih in 
den Gegenden am früheften, die ſchon zur Römerzeit alte Kulturländer geweſen 

waren, So L. Visigoth. VIII, 3, 8; 5, 1; L. Rothar. 354. Liutpr. VI, 98. 

In der altfränfifchen Zeit gibt es fowohl Gemeinmwälder (L. Sal. XXVII, 19), 

als Privatwälder. (lbid. XXVII, 18. Edict. Clotar, II, 21.) Im Rheingau 
waren bis zum 12, Jahrh. ale Wälder gemein; hierauf wurde zunächft der 

vordere Wald getheilt. (Bodmann Rheing. Alterthümer, ©. 450 ff.) Bei der 
Waldnutzung der Marfgenoffen war meiftens nur das unfruchtbare, weiche Taub- 

oder Duftholz frei zu hauen geftattet, nicht aber das harte Blumholz (Eichen 
und Buchen), das zur Maft diente, und für Bauzwede befonders angewieſen 

werden mußte. Bgl. Sachſenſp. II, 28. Schmwabenfp. 196 fg. Lassb. Als 
Brennholz erhielt man im fpäterer Zeit entweder jährlich eine Anzahl Wagen 

vol (Grimm Weisthümer I, S. 107. 124 fi. 524), oder eine Anzahl Bäume, 

oder auch eine beftimmte Waldfläche zugetheilt. (Landau Territorien, ©. 173.) 

Das Holzhauen zum Berfauf meift verboten, (Maurer Frohnhöfe III, ©. 212. 

I, ©. 341) fowie aud Köhler, Bötticher, Wagner 2c. meift nur für die Marl: 

genoffen arbeiten durften. (Maurer Geſch. der Dorfverf. I, ©. 148.) Maurer 

Markenverfaffung, S. 127 fg. nimmt an, daß aud in den nichtinforeftirten 

Marten das Bauholz faft überall jeit dem 15. und 16. Jahrh. einem Anmei- 
ſungsrecht unterworfen wurde, das Brennholz feit dem 16.—18. Jahrh. Wie 

die Staatsgewalt zum Theil fchon feit dem Ende des 15. Jahrh. immer vor: 

munbdjchaftlicher in die Waldnugung der Markfbehörden eingriff, |. bei Maurer 

a. a. O., ©. 414 fi. Im Lingenjhen bildet die Markenordnung von 1590 

den Wendepunct. (v. Löw Marfgenofjenichaften, S. 94. 154.) 

2 Doc find auch Gemeinfreien, jelbft Hörigen, feit dem 9. Jahrh. öfters 

silvae propriae ausgefdieden: Maurer Frohnhöfe I, S. 339. 
3 Forestare oft mit proscribere, bannire gleihbedeutend. In Urkunden 

Karls des Kahlen (bei Ducange) ift auch von einer foresta piscium, f. pisca- 
tionis et venationis ohne Beziehung auf Bäume die Rede. Die Bogefen waren 

bereit3 590 inforeftirt (Gregor. Tur. X, 10), die Ardennen zu Anfang des 

9. Jahrh. (Ann. Franc. a. 802, 804, 813, 819 und öfter.) J. Möfer glaubt, 

daß mit der Belehrung zum ChriftenthHume die heiligen Haine zu Bannforften 

geworden. (Osnabrüd. Geſch. I, ©. 52. 359.) Indeſſen fennt noch der Sarh- 
jenfp. II, 61 in ganz Sachſen nur drei. Bannforfte. Karl M., der au Cap. 
de vill. 36 den zu ftarfen Aushieb unterfagt, inforeftirte zu Osnabrück cum 
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collaudatione potentum istius regionis. (Möſer Dsn. Geh. I, S. 407.) 
Ludwig der Fromme bob alle Fnforeftationen, die ohne königliche Erlaubniß 
durch Privaten erfolgt waren, auf. (Cap. a. 819, IV, 7.) Bejonders reih an 
Forftprivilegien ift die ottonifche Zeit (vgl. die Eitate bei Etieglig Geſch. Dar- 
ftellung der Eigenthbumgeverhältniffe an Wald und Jagd, ©. 56, 97 ff.; Maurer 

Martenverfaffung, ©. 157. 429 fg.); jpäter aud ohne Einwilligung der Mark— 

genoffen. Uebrigens find die heutigen Iandesherrlichen Forſten zum größten 
Theile erft jeit dem 12. und 13. Jahrh. entftanden. (Maurer a. a. O., ©. 219.) 

Bittere Klagen darüber bei Freidant 17e, 19. Die Landesherren zogen die 

Beftrafung der Waldfrevel an fih, und machten den Holzgrafen zu ihrem Be— 

amten: vgl. Eihhorn D. St. und R. ©. IV, $. 548, Wie fehr die Jagdliebe 

der Großen als Hauptmotiv dabei im Hindergrunde ftand, erfennt man befon- 
ders im normannifchen England. Aber auch in Deutihland gibt z. B. eine 

Urkunde 8. Konrads von 1029 (bei Ducange v. Foresta) folgende Definition 
von silvam forestari: ut nemo ulterius in eadem foresta absque episcopi 

licentia potestatem habeat venandi. In den folonifirten Slavenländern des 
öftlihen Deutichlands muß die Fnforeftirung ſchon vorhiftorifch erfolgt fein, 

wenigftens fommen Gemeinwälder hier faft gar nicht vor. (Meiten I, &. 356 ff. 

Il, ©. 312 ff.) 

4 Etwas der Inforeftirung Achnliches läßt fich nody heute in Kurdijtan beob- 

achten: vgl. K. Ritter Ajien IX, ©. 609. 

5 In weftphälifchen Weisthümern vom Anfang des 16. Jahrh. werden die 
olden kotters zu Maſt und Feuerung zugelaſſen, die nien kotters dagegen er— 
haften nur fo viel, als sie biddet und kopet. (Grimm Ill, ©. 124.) Dod 

hat praftifch lange der Grundfat gegolten: Dem richen walt es lützel schadet, 
ob sich ein man mit holze ladet. 

6 Bol. Kins a. a. O., ©. 125. 

? Die Bauholzgerecdhtigkeit wohl ſchon 1308 auf eine bejtimmte Zahl von 

Häufern beſchränkt, und auch auf dieje fünftig nur infofern, als fie morſch, oder 

von Brunft oder Sturm verdorben werben. (Monum. Boica I, p. 293.) 

8 Die Bopfholzfervitut (Abraum) rührt aus einer Zeit her, wo nur bie 
ihönen Bauholzftämme erheblichen Tanfchwerth beſaßen, und die übrigen Theile 

des Baumes jonft nutlos verfault wären. Fall in Preußen, wo die Behörde 

jährlich über 100 Thlr. ausgeben muß, um den Abraum nur fortzufcaffen 

Pfeil F. P. Geſetze, S. 216.) Enger Zufammenhang der Köhlerjervitut mit 

dem Abraume. Die Seritut der Einfammlung abgejtorbener Bäume (Haide- 
miethe) ift die Borläuferin des heutigen Durchforftens. (Hundeshagen Forftpolizei, 
©. 212 fg.) Der Windbruch 2c. müßte doch ſchon im Intereſſe des Waldes 

ſelbſt Hinweggeräumt werden; er ijt daher vielfach dem Förfter zugemwiefen, um 

diefen zur Thätigkeit anzufpornen. (Grimm D. Redtsalterth., ©. 513 fg.) 

Aehnlich in Bezug auf Wildpret der ſog. Wolfsbiß, freilich aud mit ähnlichem 

Anreiz zum Mißbrauche. 

9 Bgl. 8. 25. Wie gerne die mittelalterlihen Wälder nad der Zahl der 

von ihnen zu mäftenden Schweine gefhätt wurden, ſ. ſchon Inae Legg. 49 
und wieder Registr. Prum,, p. 498. Die Maftfervitut vom großen Kurfürften 
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als Recht des Waldes betrachtet, daher den Unterthanen verboten, ihre Schweine 
in fremde, wohl gar ausländifhe Wälder zu treiben. (Mylius C. C. March. 

IV, 1, 2, 16.) Nod Döbel (Jägerpractica III, ©. 67) will „die Haushal- 
tungs⸗ und Aderbauliebhabenden animiren, daß fie fih des GStreulaub- und 

Moosrechens befleißigen.“ 

11 Daß Schweinemäſtung im Walde und Production von Schiffsmaſten zc. 

zur Ausfuhr zwei Seiten deffelben Zuftandes find, konnte man ſchon im alten 

Oberitalien jehen: vgl. Polyb. II, 15. Strabo IV, p. 202. Plin. H.N. XVI, 

30. Vitruv, 1I, 9. 
12 Wie früher bei den weftphäfifchen Hörigen das zwifchen diefen und ihrer 

Gutsherrfchaft getheilte EigenthHum der Bäume zwar jede Neupflanzung gründlich 
verhinderte, aber auch die Fällung erfchwerte, |. bei Schwerz Ahein.:weitph. 

L. W. 1, ©. 35. .Dodh find auch nicht felten im Intereſſe der Waldweide 

Brandftiitungen im Walde verübt worden: vgl. die brandenburgifchen Verbote 
von 1547 ff. bei Mylius IV, 1, S. 771. In Weftpreußen wurden zur pol- 

niſchen Zeit fogar mande Waldblößen abfihtlih durch Brand hergeftellt, um 

den Bienenftand zu fördern. (v. Lippe-Weißenfeld Weftpreußen unter Friedrich M., 

©. 18.) 

$. 192. 

C. Im Anfange der neuern Zeit mußte das abjolutijtifche 

Hofleben, welches den Adel zu großem Aufwande zwang und ver 
Selbjtrefivenz auf feinen Gütern entfremdete ($. 56), einen höchit 

nachtheiligen Einfluß auf die Bewirthichaftung vieler Privatforjten 
ausüben. Das gleichzeitige Sinken des Bauernftandes (88. 103. 
118.) vereitelte die Garantie dagegen, welde ſonſt im Bejtehen 
ver Waldfervituten gelegen hatte. Ebenſo litten die ſtädtiſchen 

und kirchlichen Forjten beim Berfalle der nachhaltig corporativen 
Geſinnung ihrer Eigenthümer. ($. 4.) 

Und auch abgejehen von der unmittelbaren Production ver 
Forften, Tieß fih der ſchlimme Einfluß nicht verfennen, welchen 
rüdfihtslofe Waldrodungen auf die ganze Natur eines Landes 
haben mögen. Sie kann dadurd in entgegengefegter Richtung ebenjo 

jehr verjchlechtert werden, wie durch verftändige Nodung von Ur: 

wäldern verbeflert. Das Land wird trodener. Kahle Berge zieben 

aus der Luft nicht jo viele Feuchtigkeit an, wie bemaldete. ! 
Sollte die Menge der Niederfchläge fürs ganze Jahr auch nicht 
kleiner werden, jo vertheilt fie fih doc ungünftiger. 2 Das Wafler, 
jtatt durch die Wälder ſchwammartig aufgefogen, von den Blättern 
und der Grasnarbe gegen fchnelle Verdunftung gefhügt, endlich 
ven Baummwurzeln entlang zu Quellen vereinigt zu werden, ftrömt 
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jetzt periodisch in zerftörenden Maſſen herab. Die Flüſſe entwaldeter 

Gegenden ſchwellen im Frühling und nach Starken Negen zu plötz— 
liher Ueberfhwemmung an,? für den regelmäßigen Dienjt der 
Schiffahrt werden fie jedoch waſſerärmer.“ Daß entwaldete Länder 

im Allgemeinen heißer würden, läßt fich ebenfalls nicht behaupten; 

aber die Temperaturverfchievdenheit zwijchen Winter und Sommer 

wird durch Waldzerftörung jchroffer. Eine bewalvdete Fläche er: 
wärmt und erfältet fich langjamer, als eine kahle. Daher kühlt 

ein Wald am Tage, wärmt des Nachts, Fühlt im Frühlinge, 

wärmt im Herbfte. Das Waldklima hat infoferne Aehnlichkeit mit 
dem Seeflima.d Wie manche Gegend verliert durch Waldrodung die 
nöthige Schugmwehr gegen Stürme, Lawinen, Flugfand, ungefunde 
Luft!6 Auch gibt es viel jog. unbedingten Waldboden: fteile Abhänge, 
deren fruchtbares Erdreih, wenn es nicht durch Bäume befeftigt ift, 

berabgejchwemmt, loderer Sandboden, welcher ſonſt ausgedörrt und 

verwehet werden müßte; erhabene Berghöhen, wo die zarteren Ge: 

wächſe nicht mehr gedeihen. Auf ſolchen Stellen ift der kahle Abtrieb 
leicht, die Wiederbewaldung ſchwer, oft unmöglich. "8 — Viele diefer 
Rückſichten, welde die Waldrodung verbieten fünnen, find offenbar 
von der Art, daß fie weit über den Horizont der Einzelmwirthichaft 

hinausgehen, und nur entweder von einem ungewöhnlich einfichts- 
vollen und vaterlandsliebenden Privaten, oder aber vom Staate, als 

berufmäßigem DBertreter des Gemeinwohls, genommen werben. ® 

I Die Bewaldung oder Entwaldung der Ebenen fcheint auf die Regen— 
menge feinen Einfluß zu üben. (Moreau de FJonnes Ueber die Beränderungen 
im phyſiſchen BZuftande der Länder, welche durch Waldzerftörung herporgebradht 
werden, 1828, ©. 91 ff.) 

2 Die Regenmenge nimmt duch Waldrodung nicht ab, e8 fcheidet fich 
aber eine trodene und eine Regenzeit. (Dove: Poggendorfi3 Ann. der Phyſik, 
1855, Nr. 1.) 

3 Humboldt Neufpanien II, S. 89. In Franfreih gab es früher ein 

Sprüchwort, die Saone trete erft nah Ytägigen Wachſen aus; jett ſchon am 

zweiten oder dritten Tage. (A. 4. 3. 1843, Nr. 321.) Die Dämme von 
Grenoble mußten feit 1840 mit 600000 Fr. Koften fortwährend erhöht werben. 
(Journ. des E., Mars 1854.) Aehnliche Erfahrungen in Ungarn: Ausland, 
Juni 1842, 

4 Unter Beipafian war der Ebro von Varia (Kogrono?) aus ſchiffbar, (Plin. 
H. N. III, 4) zur Maurenzeit 85 Meilen weit, zu Anfang des 17. Jahrh. 
nur bis Zortofa. Der Guadalquivir noch unter Peter dem Graufamen bis Cor- 

dova. In Saragoffa wurden zahlreiche Schiffe gebaut. (Mariana Hist. X, 15.) 
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Der Manzanares no im 16. Jahrh. bei Madrid ſchiffbar. (Sempere Urfachen 
der Größe und des Berfalls der fpanifchen Monarchie, über. von Schäfer, II, 

S. 287. Minutoli Spanien, ©. 51.) Auch das Umhauen der Bäume an den 

Bachufern trägt zum Berfiegen der Flüffe bei. Bon einem ifolirten Eee in 
Benezuela, deffen Spiegel ſeit Lichtung der umliegenden Mäfder fanf, nad 
deren Wiederherftellung aber ftieg, ſ. Bouffingault Annales de chim. et de 
phys., Vol. LXIV. Bol. Humboldt Neufpanien II, ©. 42. Relat. historique 
II, p. 72 ff. Krit. Unterfuhung II, ©. 139. Volney Tableau des Etats 

Unis, p. 24 ff. 271. Jefferson Virginia, p. 10. Becquerel Des climats et 

de l’influence qu’exercent les sols boises et non boises, 1853. Schon Co— 
lumbus hat entiprechende Beobachtungen gemacht: Fern. Colon Vida del al- 
mirante, 58. a, felbft mehrere Alten: Demoerit. in Geopon. 11,6. Theophr. 

De caus. plant. V, 20. Senec. Quaestt. natt. III, 11. Wenn gleihwohl die 

Unterfudungen von Belgrand und Ritter gezeigt haben, daß die Bewaldung 
auf den Ablauf des Regenwaſſers gar feinen Einfluß hätte: auf durchlaffendem 

Boden fidere das Waffer ein, auf undurdlaffendem laufe e8 ab; fo jcheint dieß 

auf bejonderen 2ocalverhältniffen zu beruhen. 

5 In England würde, feines Eteinkohlenreihthums und feiner oceanifchen 

Natur wegen, felbft völlige Entwaldung nicht fo bedenklich fein, wie in den 

meiften anderen Ländern! Gegenfat von Quito und Peru: der weftliche Abhang 
des letzten ift fahl, des erften voll Urwald. Dort alfo häufig bededter Himmel, 

Nebel und Regen; hier, mit Ausnahme des Winters, ewige Heiterkeit. Dort 
Getreidebau nur bis zu 9000, hier bis zu 13000 F. Höhe; wie denn aud) die 
Schneelinie in Peru weit höher ift, obſchon Quito unterm Aequator jelbft liegt. 

In Sranfreih, mo zur Zeit der Revolution jo ftarf gerodet wurde, beſchädigt 

der Froft viel häufiger, als fonft, die Wein- und Delpflanzungen. Auch in 

Wilrttemberg nad großen Rodungen vermehrte Hagelihäden. (Schmerz Prakt. 
Aderbau I, ©. 10.) 

6 An der preußtfchen Küfte gibt e8 Kieferwaldungen, vor welchen fid) der 

Sand jhon bis zu den Wipfeln der Bäume gehäuft hat. Anpflanzung der 

Dünen feit 1795, mehr noch feit 1819. Hannoverfhe Forftfulturen an der 
obern Ems, um die Sanddinen zu hemmen, die früher jährlih um 20-30 Fuß 
vorrädten., Vgl. ſchon Celliſche Bolizei-D,. von 1618, Kap. 51. Franzöſiſche 

von Bremontier in den Landes. (Annales d’agricult. XLIV,p.239.) Achn- 
liche Pflanzungen hat 8. Diniz von Portugal (1279—1325) angelegt, welde 

fpäter das Baumaterial zu der welthiftorifchen Flotte des Staates hergaben. 

(Schäfer Port. Geſch. I, ©. 315.) 

7 Ueber die ſchlimmen Folgen des franzöfifhen Waldrodens, das gerade 

am meiften in den Gegenden des Centrums und Südoſtens gewithet hat, wo 
der meifte abjolute Waldboden vorkommt, vgl, die Berichte der franzöſiſchen 

Departementsbehörden bei Delabergerie Histoire de l’agriculture, p. 66 fi. 
Rauch Reg£neration de la nature vegetale, 1818. Namentlich wird geklagt, 
daß die Flüffe durch das herabgeſchwemmte Erdreich verfanden, fruchtbare 

Thäler mit Kiefeln verfchüttet werden ꝛc. In den Hochpyrenäen hat fich die 
Bevölkerung feit 1800 immer tiefer herabziehen müffen. Blanqui meint, nad 
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50 Jahren werde Piemont von der Provence dur eine Wüſte getrennt fein. 

Bol. Journ. des Econ,., Mars 1854. Bon der Schweiz: Marchand Ueber die 
Entwaldung der Gebirge, 1849. In der Campagna von Rom ift die aria 

cattiva dur Entwaldung fehr vermehrt (Ranke Gef. der Päpfte III, ©. 110 ff.; 

vgl. Keyßlers Neife II, S. 733), wogegen die Gefundheit des fumpfigen Ra: 
vennas ſchon vor Dante durch den großen Pinienwald an der Küfte gewann. 

(8. Witte Alpinifhes und Transalpinifches, 1858, S. 308 ff.) So eifert 
Schwerz (Rhein.-weitph. 2. W. passim.) gegen das „franzöfiiche Aufflärungs- 

ſyſtem“ in den weftphälifhen Wäldern, wo die Abfchüffigkeit des Bodens, die 

geringe Tiefe der Aderfrume, die Strenge des Klimas eine Dede gegen Froft 
und Hite dringend nothwendig machten. Schon Plato Critias, p. 111 klagt 
über „das Erkranfen des Landes“ in Folge der Entwaldung. Daß Übrigens 
Griehenland recht füglich wieder bewaldet werden fünnte, zeigt (gegen Fraas) 
B. Taylor Reife durch Gr., 1862, ©. 209. 264 ff. und Unger Wiffenichaftl. 

Ergebniffe einer Reife in Gr., 1862, ©. 187 fi. Indeß wird man auch hier 

die phufiiche Möglichkeit von der ökonomiſchen (aus eigenen Mitteln 2c.) unter- 
ſcheiden müffen. 

8 Irland war nicht bloß nach der Schilderung von Giraldus Cambrensis 

(1171) ſehr waldreich, fondern auch im Zeitalter der Elifabeth (nad) Spenfer), 
um 1652 (nad) Boate Natural History of Ireland), ja nod zu Anfang des 
18. Jahrh. Es wurde aber faft in jedem Kriege mit England aus polizeilich- 

militärifchen Grlnden viel gerodet; mehr noch feit Wilhelm III. wegen der Un— 
fiherheit alles Landbefiges. Jetzt ift die Inſel beinahe fahl, Bäume faft nur 

als Luxusartikel in den Parks zc. vorhanden. Oft werden die Leichen, ftatt im 

Earge, in einer Matte begraben. (Macculloch Statist. I, p. 526 fi.) In 
Hochſchottland, welches im 14. Jahrh. große Wälder befaß (Tyler History of 

Scotland), jpäterhin aber faft baumleer wurde, hat die Wiederbewaldung bis 

zur Mitte des 18. Jahrh. für unmöglich gegolten. Ueber die Waldzerftörung in 
Jütland ſ. Niemann Baterländ. Waldberichte II, 1, S. 60 ff. Dahlmann Dän. 

Geld. I, ©. 130. Wegen der heftigen, mit Salz geihwängerten Seewinde 
mußte man hier junge Bäume oft hinter Mauer und Hede aufziehen. 

9 Roßmäßlers Vorſchlag, in großen Stromgebieten die nöthigen Schutzwälder 
international zu fihern, 3. B. für den Ahein die Graubündtner Forften, 

$. 193. 

Unter ſolchen Umftänden, jowie bei dem gründlichen Mißtrauen, 
welches im Zeitalter des monarchiſchen Abjolutismus Staat und 
Volk gegen die Freiheit der Privatwirtbihaft hegen, ift die Aus: 
bildung der Forfthoheit während des 17. und 18. Jahrhunderts 
begreiflih. Alfo eine, im Vergleich mit den meijten anderen Ge: 
werbzmweigen fehr weitgehende, polizeilihe Bevormundung der Privat: 

forftwirthfchaft, aber ausgeübt nicht durch die gewöhnlichen Polizei- 
beamten, jondern durch Techniker. ! Hier unterjcheiden fich drei 
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Hauptgrade. Entweder verfährt der Staat bloß negativ: er unterjagt 

jeve Waldverwüftung und ohne feinen Confens erfolgte Rodung. ? 
Over e3 wird auch pofitiv für gute Forftwirthichaft der Privaten 

geforgt: dieſe müſſen ſich allen für die Etaatsforjten erlafjenen 
Betriebsvorſchriften? unterwerfen, ihre Nußungs: und Kulturpläne 

vom Staate genehmigen laſſen, dürfen nur ftaatlich geprüfte Forſt— 
leute anftellen; ja fie werden wohl genötbigt, die ganze Verwal: 
tung ihrer Wälder auf Staatsförfter zu übertragen. Beſonders 

häufig erjcheint hierbei das fog. Anweifungsrecht, welches nur vie 

vom Staatsförfter bezeichneten Bäume zu hauen verjtattet.? Oder 

endlih es wird die Bolizeiauffiht nebenher dazu benugt, dem 
Staate auf Koften der Waldeigenthümer fiscaliſche Bortheile zu: 
zuwenden; jo 3. B. durh ein Holzvorkaufsrecht für Marine, 

Feftungen, PBulverfabrifen, dur hohe Gebühren für die aufge: 

zwungene Thätigfeit der Staatsförjter 2.5 Nur in diefem Falle 
jollte man den Ausdruck Forftregal brauchen. — Welden ver 
gedadhten drei Wege nun der einzelne Staat betreten follte, hing 
nicht bloß ab von dem Grade feiner Entwidlung zum Abjolutismug 
gegenüber der Selbſtändigkeit feiner Unterthanen, fondern auch 
von dem Grade feiner Beforgniß vor Entwaltung und feines Ver: 
trauens zu vernünftiger Wirthichaft der waldbefigenden Unterthanen. 
Wir finden hiernach regelmäßig, daß die Stifts: und Gemeinde: 
forjten, zumal die der Landgemeinden, am früheſten und ftrengften 

polizeilich bevormundet werden, die Forjten der großen Gutsbeliger, 

namentlic der Standesherren, am ſpäteſten und milvejten. 689 

Auch find in vielen Ländern die erjten Anfänge der Forfthoheit 

mit Zuziehung der betheiligten Unterthanen eingerichtet worden, 

auf deren Mitwirkung man freilid bald nachher verzichten zu 
fünnen glaubte, 9 Mebrigens hat, wie bei der mittelalterlichen 
Snforeftirung, jo auch bei der neuern Forjthoheit die Jagdluſt 

der Großen einen überaus mächtigen Factor gebildet. "1 

1 Mit wenig Ausnahmen beziehen fich die älteren Forjtordnungen lediglich 
auf ſolche Forften, welche Eigenthum des Geſetzgebers waren: alfo, wenn fie 

von den Markbehörden ausgingen, auf die Nutung des gemeinfamen Waldes; 
wenn fie Iandesherrlihen Urjprungs waren, auf die Domanialwälder, Amts» 

haiden zc. So nod die badifche F. O. für die Hardt von 1483 (Laurop Handb. 

der badifchen Forftgefegebung, S. 40), die brandenburgifchen aus dem 16. und 
17: Zahrh., die kurſächſiſche für Mansfeld von 1585. (Stiffer Forft- und Jagd— 

hiftorie, Anhang ©. 125.) Dagegen ift in Frankreich feit 1518 das Princip 
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ver Staat3einmifhung in die Privatforſtwirthſchaft Durchgedrungen, in Württem— 

berg feit 1514, in Salzburg feit 1524 (Müllentampf Sammlung von F. ©. J. 

©, 5), in Naffau feit 1552, Bayern feit 1568, Baden feit 1586. (Pfeil Forft- 

polizeigefege, S. 20.) Auch in Sadjen Tieß Kurfürft Auguft 1560 die landes— 

herrlichen Förfter eine Aufficht führen tiber die Holzverfäufe der Privaten. (Cod. 

Augnst. II, ©. 500.) In Rußland ift der Keim einer F. O. die Inſtruction 

von Pallas, die 1780 an die Gouvernements vertheilt wurde. 

2 Oft die Holzausfuhr durch beſondere Staatserlaubniß bedingt: fo im 

Friedberger Jus Siles. I, 22. Brandenb. %. DO. 19. Oct. 1688. Oder auch 

der Holzverfauf zu einem Preife unterhalb der Domanialforfttare verboten, 
(Preuß. Declaration vom 14. Febr. 1722), während noch 1694 die Tare im 

Intereſſe der Holzverbraucher als Marimum gegolten hatte (Mylius Corp. 

Const. March. IV, ©. 802.) Friedrich M. geftattete wieder, an die Unter- 

thanen der MWaldbefiger auch unterhalb der Polizeitare zu verfaufen. (Mylius 

Novum C. C. M., 1775. Nr. 55.) 

3 Ueber die Berfehrtheit, Betriebsvorfchriften, die mit jedem Fortjchritte 

der Wiffenfchaft anders werden müſſen, gefetlich feftzuftellen, (wie u. A. in Col— 

bert3 Ordonnanz vom 13. Auguft 1669), ſ. Pfeil F. Polizeigefete, S.2. Im 
Zeitalter der abjoluten Monardhie war die Sahe doch infoferne minder un— 

paſſend, als die Geſetze leichter geändert werden Fonnten. 

4 Ein Anweifungsredht enthalten ſchon die badifche F. DO. von 1574, die 

braunfchweigische %. DO. von 1501, Art. 6, die bayerifhe von 1616, Art. 76, 

die wilrttembergiihe von 1614, ©. 45. Stiffer Forft- und Fagdhiftorie, 

Kap. VI, 8. 22 ff. zählt als Beftandtheile der Forfthoheit 77 verjchiedene 

Rechte auf! 

5 Auch in diefer Hinficht ift Frankreich befonders weit gegangen, und Na— 
poleon, überhaupt ein großer Freund der Negalwirthichaft, hat eine Menge 

porrebolutionärer Usages wiederhergeftellt. Vgl. die Verordnungen vom 11. Ven- 
tose X, 25. Fruct. XI, 13. Nov. 1813. „Er machte die Forftverwaltung zu 

einer großen Invaliden-Verſorgungsanſtalt.“ (Pfeil.) In der alttöniglichen Zeit 

Hatte gruerie zunächſt die Forftgerichtsbarfeit bedeutet, welche neben dem Könige 

auch anderen Gerichtsherren zujtehen konnte; außerdem noch den Anfpruch der 

Krone auf eine Onote des Waldertrages, oft bis zu 50 Proc. (MWarnfönig: 

Stein Franz. Rechtsgeſch. II, S. 420 fg.) Im Könige. Weftphalen mußten 

von jedem Holzverfaufe 10 Proc, an den Staat gezahlt werden (Pfeil F. Poli- 
zeigefege, S. 101); in Württemberg (bis 1818) 4 Kreuzer vom Gulden für alles 

Holz, felbft wenn der Eigenthümer es unmittelbar verbrauchen wollte Die 

Magdeburger F. O. von 1753 (XV, 3) nahm von den Forſten der jog. Amts» 

unterthanen alles Bau- und Werkholz für ih. Nah W. G. Moſer Grundf. 

der Forftötonomie (1757) gehört e8 zum Forftregal, den Anflug, der auf Pris 

vatgrundftüden fich bildet, zu Holz und Wald zu hegen. 

6 Schon Kanuts M. Forftgefeg (Schmid Angelf. Gejege, S. 171 fi.) war 

„zum Beften der Kirche“ erlaffen. Die naſſauiſche F. D. von 1552 und die 

badiihe von 1586 galten für die Gemeindewälder, die bayeriiche von 1568 aud) 

für die der Geiftlihen und Hinterfaffen. In Württemberg jehr gemaue Ab⸗ 

Roſcher, Syſtem der Volkswirthſchaft. II. 40 
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flufung der Standesherren, Ritter und fonftigen Walpbefiger: Pfeil F. P. Ge- 
fee, S. 40 ff. In Bayern, wo freilich ſchon K. Ludwigs Rechtsbuch (Art. 76) 

alle Privatwälder als Bannforfte bezeichnet hatte, feit 1772 und 1786 ftrenges 

Anweiſungsrecht für die Gemeinde», Stifts-, Bürger- und Bauerforften, während 

die Adelsforften nah dem G. vom 14. März 1789 bloß negativ bevormundet 

wurden. Die öfterreichifche Negierung übt in Böhmen, wo die Mehrzahl der 

Forften großen Herrichaftsbefigern gehört, eine fehr milde Forftpolizei aus, in 
Tyrol dagegen eine jehr firenge. (Pfeil a. a. O., 9.92 ff.) Bieler Orten find 

die Rittergutswälder zunächſt wegen ihrer Lehnqualität der Forſtpolizei unter- 

worfen worden: jo brandenburg. Edict vom 29. Oct. 1682; Declaration vom 

14. Febr. 1722. Die firengere Bevormundung von Gemeinde- und Stiftsforften 

erklärt fich fhon daraus, daß hier factifch nicht ſowohl Eigenthümer, als viel- 

mehr Bermwalter fremden Eigenthums beichränft werben. 
TR. Mohl Polizeiwiſſenſch. II, $. 133 meint dagegen, jeder Bürger fei 

gerade um fo mehr zu controliren, je mehr Wald er befite. 
8 In den verhältnigmäßig diinnbevölferten Ländern von Norddeutfchland ift 

die Sorfthoheit niemals jo ftreng durchgeführt, wie im Südweſten. In Medklen- 

burg 3. B. fteht das Geſetz vom 24. Febr. 1750 (Mofer Forftardiv III, ©. 253) 

ganz auf dem negativen Standpunkte. Norwegen hat noch jet feine Forſt— 
hoheit, was Blom Statiftif von R. I, ©. 258 ohne Bedenken findet; f. da- 
gegen Thaarup Dänische Statift. I, ©. 369 fg. 

I In allen franzöfifhen Gränzprovinzen darf Fein Meg, Feine Brüde ge- 

baut, auch fein Wald gerodet werben ohne Genehmigung der Militärbehörde. 

Dieß foll den Forften allein jährlih 20 Mil. Fr. Schaden thun, obwohl der 

Nugen gegenüber einer Invaſion, wenn das Heer zuvor befiegt wäre, ſehr 

zweifelhaft if. (Revue des d. M., 15. Mai 1861, p. 472.) 

10 Bgl. Maurer Dorfverfaffung I, ©. 203 ff. 
I Nah Kius a. a. O., S. 89 ſprechen die Erneftinifhen Fürften im 

16. Jahrh. bei ihrer Eorreipondenz mit ihren Forftbeamten, wenn fie das 
Roden ꝛc. der Privatwälder verhüten wollen, eigentlih nur von ihrer Wild- 
bahn darin, während fie den Untertanen gegenüber die Gefahr künftigen Holz- 

mangels hervorheben. 

zu g. 194. 
D. Einer fehr weit gehenden Staatsbevormundung für Privaten 

ift die höchſte Kulturftufe auf feinem Gebiete der Volkswirthſchaft 
günftig. Auch pflegt die übertriebene Forfthoheit jelbit ihren nächſten 
Zwed, Beförderung der Holzproduction, zu verfehlen: indem fie 
den Grundbefigern diefe Art der Bodenbenußung, wobei fie unfreier, 

überhaupt unvortheilhafter geftellt find, als bei jeder andern, gründ— 
lich verleidet.! Die neuere Forftreform beruhet auf der Einficht, 

daß Holztheuerung und Holzmangel weſentlich verſchiedene Zuftände 
find, daß jene auf den höheren Stufen der volkswirthſchaftlichen 

Kultur von felbft eintritt, alfo nur. durch naturwidrige Mittel, 
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welche fich andermweit rächen, verhindert werden Fanı. Hemmt man 
gewaltfam das Steigen der Holzpreife, fo empfiehlt man nicht bloß 
die Holzverſchwendung, jondern verbietet auch thatfächlic die Auf: 
fuhung von Holzfurrogaten und die größere Intenſität der Forft- 
wirthſchaft.“ Das Volk alfo muß, nur um fein Holzbevürfniß mit 

größerem Bodenaufwande befriedigen zu können, auf die, fonft 

recht gut möglihe, Befriedigung vieler anderen, ebenfo dringenden 
Bedürfniffe? verzichten. — Die meijten Staaten haben deßhalb feit 
dem Ende des vorigen Jahrhunderts ihre Forjthoheit befchränft ; * 5 
was um jo unbevenklicher gejchehen Fonnte, je mehr es Staats: 
forften gab und je befjer diefe im Lande vertheilt waren. 6 Es hängt 
mit 88. 183 fg. 188 fg. zufammen, daß fich überall die Etaatsforften 

viel beſſer zur Reſerve geeignet haben, als die Etaatsfornmagazine. 
Die Gemeinden und Etiftungen pflegen ohnedieß ſchon, was ihr Ver: 

mögen betrifft, unter bejonderer Guratel des Staates zu liegen; 

und faft bei feinem Vermögenszweige läßt fich eine folche bequemer 
handhaben, als bei ihren Forſten.“ Die Theilung der Conımunal: 

forften bleibt noch in den neueſten Gejegen regelmäßig verboten. 8 
Wo ſolche ganz oder halböffentlihe Wälder eine bedeutende Quote 
des nationalen Holzbedarfes jihern, da kann den Privatforftbefigern 
unbedenklich ſelbſt das Roden unter zwei Bedingungen verjtattet 
werben: I. daß von jeder beabfichtigten Rodung vorher der Staat 
Kenntniß erhalte, um diejenigen Waldftreden, die er aus volks— 
wirtbichaftlichen Gründen für nothwendig hält (Schutzwälder), auf 
dem Wege der Erpropriation gegen Echadloshaltung in feinen. 

Befig zu bringen. Es ift unferen Begriffen von Gerechtigkeit uns 
jtreitig angemefjener, wenn das Opfer des höchſtmöglichen Ertrages, 
welches im Bolksinterefje einem Grundftüde zugemuthet werden 
muß, von ganzen Etaate getragen wird, al3 von dem einzelnen 

Befiger.? II. Daß jeder gerodete Plaß innerhalb einer gejeglich be- 
ftimmten Frift entweder neu bewaldet, oder einer andern ordent— 

lihen Kultur unterzogen werde. !% Bei dichter Bevölkerung wird 
fein Etaat gerne zugeben, daß der Grundeigenthümer das Necht 
babe, anfehnlihe Streden völlig wüſt zu lafjen. ! Die Wald— 
devaftirung noch unmittelbarer zu verbieten, ftößt ſich namentlic) 
an der Schwierigkeit einer ſcharfen Legalvefinition diefes Begriffes. 1? 
Mo die Verwüftung einen Schutzwald bedroht, kann ihr durch Er- 

propriation von Staatswegen gejteuert werden. Die meiften Ber: 
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fuchungen zu devaftirender Forftwirtbfchaft bejeitigen fich ohnehin 
durch eine zeitgemäße Negelung der Waldferpituten. 

1 Mie traurig, bei aller Polizeiftrenge, die franzöfifhen Wälder befchaffen 
waren, haben Reaumur (Memoires de l’acad. des sciences, 1721), Büffen, 

(ebenda 1739, p. 140 ff.), X. Young (Travels in France II, p. 113 und öfter) 
geichilvert. Sir J. Steuart Principles I, Ch. 20 gibt dieß wefentlich der Col- 

bert'ſchen Forftpolitit Schuld. Aehnlic redet Hazzi Aechte Anfichten der Wal- 

dungen, 1805, ©. 154 ald Folge der bayerischen Forftpolizei von Eigenthümern, 
welche „ihr eigenes Holz nur zu ftehlen und der aufgezwungenen Kultur zu 

entgehen ſuchen.“ Da in Frankreich alle Bäume von 4 Fuß Umfang der Ma- 

rine angeboten werden mußten, wodurd oft ein Auffhub des Fällens von 

11,9 bis 2 Fahren umd ein Berluft des halben Werthes entftand, fo zogen alle 

Eigenthiimer es vor, ihre Bäume zu fchlagen, bevor fie jenen Umfang erreicht 

hatten. (Cordier Agriculture de la Flandre frangaise, p. 400 ff.) Noch 

eine merkwürdige Probe forftmännifcher Einfeitigkeit in 8. F. Schenf Volks— 

wirtbichaft, 1831, II, ©. 131. 
2 Bis zur Mitte des 18. Jahrh. find von der deutfchen Forftwirthichaft 

beinahe gar feine Yortfchritte gemacht worden. Man betrachtete den Wald viel 

zu ausjchließlih vom Fägerftandpunfte. In Kurfachien hatte zwar der ftarfe 

Holzverbraud) für Berg- und Hlttenwerfe ſchon unter Auguft (1560), ja unter 

Mori (1543: v. Langenn Geh. Morit II, ©. 50 ff.) eine verhältnigmäßig 

gute Forftbehandlung veranlaßt; mie jehr jedoch jelbit nod gegen Schluß des 

18. Zahrh. das Jagdintereſſe vorherrſchte, ſ. Rau-Hanſſen Archiv VII, ©. 86. 

Das ſeit 1682 fo beliebte Jagdbuch von J. Tänzer wird von Fraas GGeſch. 

der Landbau und Forft-W., ©. 509) dahin charakterifirt, daß es Iehre, wie 

man der Jagd zuliebe den Wald ruiniren fol, Als Vorläufer der wirklich 

großartigen Entwidlung deutfher Forſtwiſſenſchaft feit Bedmann (1756) 

und Mofer (1757) kann v. Carlowig Sylvicultura oeconomica (1713) gelten. 

Für die erfte gute F. Taration hält v. Berg die des Wallenrieder Forjtes 
dur v. Langen (1731). 

3 Namentlich Erweiterung des Aderbaues! v. Berg Staatsforftwirthic. 
Lehre, ©. 72 möchte felbft im 8. Sachſen 7/39 des Forftbodens gerodet wiffen, 
fall3 nur das Uebrige gut vertheilt und bewirthichaftet wäre. Reuning verlangt 

unter derjelben Vorausjegung nur etwa 20 Proc. der Geſammtfläche als Wald, e 
(Feftichrift von 1865, ©. 19.) Auch ift es, je nad der natürlichen Boden- 

beichaffenheit, oft ſehr heilfam, die hiſtoriſch überkommenen Wälder in Feld ꝛc., 

Felder in Wald zu verwandeln. Vgl. Göriz in der Tübinger Ztihr. 1847, 

©. 125. 

4 Frankreich ließ 29. Sept. 1791 die frühere Bevormundung der Privat. 

wälder fallen, 28. Aug. und 14. Sept. 1792 aud der Communalwälder. In— 

deffen ftellte Napoleon 29. April 1803 das Verbot, ohne Staatderlaubniß zu 

roden, auf 25 Zahre wieder her, nahdem in 12 Jahren 11/, Mill. Heft. ent 

waldet worden. (1803—1835 nur ungefähr 200000 Helt.: Journ. des Econom. 

VIII, p. 304.) Daffelbe Verbot 1827 auf 20 $. verlängert; ähnlich wieder 
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1847, 1850 und 1853. (Neue Pflanzungen bis zum 20. Jahre, geichloffene 

Hausgärten, ifolirte Hölzer von weniger als 4 Heft., außer wo fie auf Berg- 

gipfeln und Abhängen liegen, find übrigens vodefrei: Code forest., art. 223.) 

Dagegen ift das, gleichfall8 durch Napoleon wiederhergeftellte, Vorkaufsrecht der 

Marine 1838 von Nenem abgeſchafft. — Bayern erlaubte 1803 die beliebige 

Kultur und Nutung der Privatforften. Selbſt die Feineren Staatsforften follten 

(1804) veräußert werden, um fo die Vortheile des Privatbetriebes zu erlangen, 

(Hazzi a. a. O., ©. 592.) Preußen hob 1811 (Landeskulturedict, 8. 4) alle 

friiheren polizeilichen Beſchränkungen der Privatforftwirthichaft auf. Nur wurde 

24. Dechr. 1816 Auffiht des Staates gegen Devaftation vorbehalten: man hatte 

inzwijchen mehrere Provinzen gewonnen, die weder jo waldreich überhaupt, noch 
fo reih an Domanial- und Gutswäldern find, wie der Often. Bei aller Forſt— 

freiheit Preußens hat doch in MWeftphalen und der Nheinprovinz die Waldfläche 

zwifchen 1818—34 und 1862—63 von 5292415 pr. Morgen auf 5425093 zus 
genommen. (Der jchlef. Landwirt 1866, Nr. 21.) 

5 Unter den neueren Forftfchriftftellern ift außer Hazzi (Aechte Anfichten 

der Waldungen und Forfte) befonders Pfeil gegen die polizeiliche Maßregelung 

der beiden Ietzten Jahrhunderte. Sobald die Holzproduction fiir den Grund» 

beſitzer ebenfo einträglich ift, wie die Production von Getreide 2c., wird er jene 

fogar vorziehen, wegen der geringern Mithe, Gefahr ꝛc. Daß er Holzfaaten 
deßhalb unterlaffen follte, weil er die Ernte nicht mehr zu erleben firchtete, 

bezweifelt Pfeil, indem ja beim Verkaufe des Bodens, fowie bei der Berechnung 

des jährlich möglichen Hiebes felbft die jüngſten Schläge zum vollen Werthe mit 

in Anfat kommen. Werden auch Obftpflanzungen wegen der fpäten Ernte von 

Privaten geſcheut? (Grundjäge I, S. 302. 533.) In Schottland fei von 1750 

an durch freie Privaten mehr neuer Wald gebaut worden, als vielleicht von allen 

deutfchen Regierungen zufammen, und die befte Forftwirthichaft von der Welt 

eingeführt. (Il, ©. 388. Nah M'Culloch ungefähr 1 Mill. Acres.) Ein karri— 

fatürliches Extrem bei Tot Handbud I, S. 263 ff., welcher die Forftproducte 

gar nicht einmal als unentbehrliche gelten läßt. Auch Pölitz Staatswiffen- 

haften II, S. 158 ff. — Unter den Gegnern ragen befonder® Medefind 

Forftverfaffung im Geifte der Zeit 11821), Hundeshagen und v. Berg hervor. 
6 Nah Maron a. a. D. und Rau Lehrbuch II, 8. 155 gehören von der 

. Forftflähe an Procenten: 
Gemeinden und 

in dem Staate. eti Einzelnen. 
iftungen. 

Bayern (amtlid) . . . 34 16 50 

Hannover 2 2 2 2. 53:6 236 22-8 
8. Sadien . » » . . 836 61. 59.6 
Württembrg . . . . 8316 378 304 
Heflen-Darmftadt . . . 316 38:9 29:3 
Bob . » . . . . 188 532 282 

Defterreih. Alpen . . . 16 26 58 
Preußen.. 5 0.5 DT 149 543 
Srantid -. . » . . 138 212 65 

Belgien..7771 274 65°5 
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7 Billig ſollte man doch auch in dieſem Punkte zwiſchen Gemeinden, welche 

viel und wenig innere Selbftändigfeit befigen, einigen Unterſchied machen. Wo 

eine Stadt rei genug ift, um ein wiſſenſchaftlich gebilvetes Forftperfonal zu 
halten; wo zugleich eine hinreihend organifirte öffentlihe Meinung der gebil- 

deten und wahrhaft patriotifchen Bürger die ftädrifchen Behörden controlirt: da 

würde eine Bevormundung von Staatswegen, die für eine arme umd rohe 
Dorfgemeinde unerläßlich fein möchte, als grundloje Chicane empfunden werden. 

Bol. Pfeil Forftpolizeigefege, ©. 144. 

8 Der Code forestier von 1827, art. 92 fagt: „Jamais.“ Preuß. ©. 

Th. O., 8.109: „die Naturaltheilung ... ift nur dann zuläffig, wenn entweder 
die einzelmen Antheile zur forftmäßigen Benutzung geeignet bleiben, oder vor- 
theilhaft al8 Aeder oder Wiejen benutzt werden können.“ Aehnlich bayerisches 

Gifeg vom 1. Juli 1834, 8. 6; öfterreihiihes %. ©. $. 21. Schmidlin 
Mirttemb, F. Gejeßgebung I, ©. 24. 

9 Bgl. Wedekind Forfiverfafjung im Geifte der Zeit, S.12 fg. Schent 

Volkswirthſchaft II, S. 259. 
10 Zum Schuß gegen ausfaugende Güterjobbereil Sehr viele fpätere Ge— 

meinmweiden find urfprünglid devaftirte Wälder geweſen. 

11 Das badiihe F. ©. von 1833, $. 90 begnügt fi bei Waldungen von 
weniger als 25 M. mit diefer Garantie. Franzöjifher Entwurf von 1843, 

wonach alle Blößen in Privat» oder Gemeindeforften aufzunehmen find. Will 

der Eigenthümer ſelbſt fie in Kultur jegen, jo wird er vom Staate mit Samen 

unterftütt; will er es nicht, jo kauft der Staat die Flächen, Eultivirt fie, und 

vah 6 Fahren kann der Eigenthümer fie gegen Koftenerfag (durchſchnittlich 

76 Fr. pro Heft.) zurüdfordern, muß fih dann aber zu reglementSmäßiger forft- 

liher Behandlung verpflichten. Durchgeführt in den G. vom 28. Zuli 1860 

und 10. Nov. 18564. Aehnlich badiſches F. ©. von 1854. Das bayerifche 
% ©, $. 42 befiehlt nur, daß neuentftehende Waldblößen, die nicht Fultur- 

fähig find, aufgeforftet werben. 

12 Bol Schenk Volkswirthſchaft II, S. 481 ff. Hundeshagen Forftpolizei, 

S. 416 fi. erklärt es für Devaftation, wenn Beftände gehauen werden ohne 

Nüdjicht auf Nach- und Wiederwuchs, fowie auf Schub des Bodens; wenn die 

Füllungen in ſchädlicher Weife und Jahreszeit gefchehen; wenn ſchädliche Neben- 

nugungen, wie Streu und Weide, übertrieben werden, gegen Sturmſchaden, 

Inſectenfraß ꝛc. nichts Ordentliches geſchieht. Er meint, um die Privatforften 

in dieſer Hinficht zu beaufjichtigen, jolle der Staat einen jährlich zu prüfenden 

Nachweis ihrer Materialnugung fordern, fie an alle polizeilihen Anordnungen 

zum Schutze der Wälder binden und fi ein Beftätigungsrecht ihrer Förſter vor— 
behalten. Wenn Pfeil (F. Polizeigefege, S. 14) auch Recht hat, daß Unter- 

laffen der Devaftation fein Opfer zu nennen fei, diefe Controlemaßregeln find 

doc eine ſehr empfindliche Beſchränkung! Das öfterreichifche F. ©., 8. 4 ftraft 

die Devaftation, am höchſten, wenn die Holznachzucht dadurd nicht bloß ge- 

fährdet, fondern ganz unmöglich gemadt if. Nach dem badiſchen %. ©., 8. 89 
fann die Behörde, „wenn die Bewirthihaftung eines Waldes deffen Zerftörung 

befürdten läßt, ohne daß der Eigenthlimer die Erlaubniß zur Kulturveränderung 
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erhalten hat,“ Einftellung folhen Berfahrens, Reparatur des bereits erfolgten 

Schadens und ($. 178) Strafe anordnen. 

$, 195. 

Wie der Landbau, fo bedarf auch die Forftwirthichaft in ihren 
höheren Intenfitätögraden einer immer größern Einheit, Berechen- 
barkeit und Freiheit des Betriebes. Hierauf beruhet das Streben 
nach Ablöfung der Waldfervituten, welches jeder höhern 
Kulturftufe gemein iſt.“ Mancher Staat ift hiebei mit rückſichts— 
lofer Einfeitigfeit für das Intereſſe des Waldes aufgetreten, fo 
daß jede Servitut, ohne alle, oder doch ohne genügenvde Ent: 
Ihädigung, fo weit beſchränkt wurde, um den für den Eigen: 

thümer größten Holzertrag nicht zu verhindern. ? Ein Verfahren 
offenbar ebenjo ungerecht, mie das entjprechende bei den bäuer— 

lihen Neallajten und Feldſervituten; zugleich aber infoferne oft 

graufam unbillig, als es nicht vom Ueberflufje des Reichen, fon: 
dern von der Nothdurft des Armen nimmt. Denn in ver Negel 
find gerade die felobelafteten Klafjen die waldberechtigten, und um: 
gefehrt. Man follte auch bier bloß die unpafjend gewordene Form 
ver Berechtigung abjtreifen, aber das Wejen erhalten, nämlich den 
Anſpruch auf einen gewiſſen Werth, mehr noch Gebrauchsmwerth 
als Tauſchwerth, da es ſich bier um ein Xebensbedürfniß zahl: 

reicher, meiſt wenig gebilveter kleiner Wirthe handelt. — Viele 

Waldſervituten erjchweren die intenfivfte Forſtwirthſchaft nur in— 

fofern, als fie unmäßig geübt werden, oder fonft zu Mißbräuchen 

Anlaß geben. Das Beholzungsredht z. B., wenn e3 die Gränze 
der Nachhaltigkeit überjchreitet, muß den Wald zerftören; wenn es 
ausdrücklich auf beftimmte Holzarten gerichtet ift, kann es eine 

übrigens mwünfchenswerthe Veränderung des Betriebes unmöglich 
machen. Im legten Falle ift eine Entſchädigung durch andere 
Holzarten oder Geld zu ermitteln; im erften für das Uebermaß 
nicht, weil fih ohne Beſchränkung auf das Maß der Nachhaltigkeit 
das Recht ſelbſt nach einiger Zeit verzehren würde. Alle unbe: 

ftimmten Holzberechtigungen mögen nach dem bisher durchſchnitt— 
lichen Bedarfe ’ und Ertrage firirt werden, um einen fejten Wirth- 

ichaftsplan zu geftatten; gegen Umwandlung in Quoten des. Ge— 
fammbetrages jprechen dieſelben Gründe, wie gegen Fortdauer 
des Tandwirtbichaftlihen Zehnten. Mäßige und feſte Deputate 
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alten Holzes find für den Wald ebenſo unſchädlich, wie mäßige 

und vor Zinserhöhung geficherte Hypothekenſchulden für das Feld. 
Auch fie abzulöfen, mag dem Walobefiter angenehm fein, weil 

feine Rechnung dadurch vereinfacht wird; aber höchſt bedenklich iſt 
e3 für ven Eleinen Gervitutberechtigten, welcher fein Ablöſungs— 
fapital ebenjo leicht verlieren kann, wie jein Holzbedarf ficher fort- 

dauert.? Die auf abgängiges Holz gerichteten Servituten find an 
fih dem Walde faft gar nicht fchäplich, ihre Ausübung führt aber 
leicht zu ſehr ſchädlichen Mißbräuchen. Hier bedarf e8 daher bloß 
genauer Aufficht,* welche durch Eintrittskarten für die Berechtigten, 

jowie durch Beichränfung des Eintrittes in den Wald auf gewiſſe 
Sahreszeiten, Wochentage und jeweilig einzelne Theile des ganzen 

Waldes erleichtert wird.” Wo das Aſchenplus, welches die meilten 

hieher gehörigen Baumtheile enthalten, ökonomiſch wirklich ſchwer 
ins Gewicht fällt, 8 da ift in der Kegel die Forftgärtnerei indicirt. 

— Die auf Nebennußungen des Waldes gerichteten Servituten find 

zum größten Theile von der. Art, daß fie der Holzproduction 

ſchaden. So verhindert 3. B. die Majtjervitut die natürliche Aus— 
faat. Gräferei und Weide fünnen die jungen Pflanzen vernichten. ® 
Die Streugerechtigfeit, mehr noch der Blaggenbieb entziehen dem Walde 

feinen Dünger, und legen die Wurzeln gegen Hige und Froſt bloß. !0 
Das Harzreißen erſchwert nicht allein die Zunahme des Holzes, ſon— 

dern verdirbt auch das ſchon vorhandene. Aehnlich das Befenfchneiden 
und Laubftreifen. Der Gejeßgeber muß bier berechnen, wie ſich der 

induftrielle oder landwirtbichaftlide Ertrag der Servitut zu dem von 
ihr bewirkten Minderertrage der Holzproduction verhält. St jener 

überwiegend, wie auf den niederen Kulturjtufen gewöhnlich der Fall, '* 
jo wäre die Ablöfung reiner Verluft für die Volkswirthſchaft. Ueber— 

wiegt hingegen dieſer, wegen hoher Holzpreife, reichlicher Futter: und 
Düngerproduction im Landbau 2c., ſo kann der Berechtigte aus der 
Differenz vol entjchädigt werden, und gleichwohl ein bedeutender Ges 
winn für den Walobefiger übrig bleiben. ? Daß im leptern Falle 
der jo jchiver beweglichen Landwirthichaft ein gar zu jprungartiger 
Uebergang erjpart werben jollte, verſteht ſich won felbit. 3 Auch 

verlieren die meiſten Waldnebennugungen den größten Theil ihrer 
Schädlichkeit, wenn fie auf ein engeres Gebiet eingejchränft werden. 
Wie groß die „Echonung“ bei der Streu, Weide 2c. fein müſſe, hängt, 
außer von der Umtriebgzeit, von dem jchnellern oder langjamern 
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Wahsthume des Holzes (alſo Holzgattung, Boden, Klima 2c.) und 
von der ſchwächern oder jtärfern Ausübung der Servitut ab (aljo 

Art und Zahl des eingetriebenen Viehes, Ueberfluß oder Mangel der 
ſtahrung 2c.). 1? Aber gewiß hat forſtmänniſche Einfeitigkeit, (eine 

allerdings ſehr erflärbare Neaction gegen frühere Rückſichtsloſigkeit 

der Landwirthe!) der Landwirthſchaft viel Unentbehrliches und Un— 
bedenkliches mißgönnt. ' 

1 $n früherer Zeit war das Streben, die Serpitutberechtigten einzujchränfen, 

mehr ein Streit um die ſchon vorhandene Waldnugung:; neuerdings hat fich 

der Gedanke, dieſe Nutzung vermehren zu können, in den Vordergrund geſtellt. 

Jenes würde (Pfeil) ein Gegenſtand der Civilgeſetzgebung ſein, dieſes der Forſt— 

politik. Die ſächſiſchen Staatsforſten haben ſeit 1832 = 1764206 Thlr. für 

Ablöfung von MWaldferpituten gezahlt. (Feſtſchr. von 1865.) 

2 Der Code forestier, Livre IX. ftellt die Ausübung der Waldſervituten 

ganz in dag Ermeffen der Verwaltungsbehörden. Auch follen nur diejenigen 

als fernerhin berechtigt gelten, welche fih durch Urkunden der Regierung oder 

des Gerichts darüber ausweiſen. Noch beftimmter jagt das weſtphäliſche F. Or- 

ganifationsdecret XVII, 175: „in allen Fällen muß die Ausübung jeder Ger- 
rechtſame ... der Ergiebigkeit des damit belafteten Waldes untergeordnet fein.” 

Auch in Bayern Berordnung vom 15. März 1808; daß „Ihädliche Dienftbar- 

keiten ohne Unterfhied des Titel und ohne Entihädigung weichen müſſen.“ 

(Behlen F. und Sagdgefetgebung von B., $. 572.) Vgl die naffauifche Ver— 

ordnung vom 11. und 17. Oct. 1811 Laurop Naff. F. und Jagdgeſetze, 8. 305 ff.); 

die württembergiſche technifche Anmeifung der Forjtbeamten von 1819, 8. 6. 

(Schmidlin II, ©. 6.) Oefterreihifche Gefete feit 752 bei Stubenraud II, 

©. 487 ff.; neuerdings find die Serpituten des Stockrodens, der MWaldweide, 
Streu und Gräferei, foferne fie nicht auf privatrechtlichem Titel beruheten, durch 

die bäuerlichen Ablöfungsgeiege aufgehoben, während die Beholzungsrechte ab» 

gelöst werden. — Dagegen fagt 3. B. die ſchleſiſche FO. von 1756 (II, 8. 2), 
es folle jo verfahren werden, „daß beides, Wald und Weidevieh, beftehen können.“ 

Das preuf. A. L. R. 1, Tit. 27 hält überall den richterlihen Standpunkt feft. 

Nur Hat fih im Taufe der Zeit die Schonung gegen Weidevieh von 1/,n (Ichle- 
ſiſche F. ©. I, 8. 9) auf (oſtpreuß. Titth. %. DO. von 17°5, pommerifche F. 

D. von 1775), oder 1/, (Pfeil F. PB. Gelege, S. 202) erweitert. Das 2. Kultur: 

edift von 1811 ($. 4. 27 ff.) nähert ſich allerdings den forftpolizeilichen Grund: 

jäten der obenerwähnten Staaten, ift aber vom Gerichtsgebrauche wejentlich 

befhränft worden. (Pfeil a. a. O., ©. 202 fg.) 

3 Hiermit ift freilich die rechtlih umbegründete Zunahme diefes Werthes 

ausgejhloffen. Manche Serpituten würden fonft mit jeder Zunahme der Be- 

völferung, Parcellirung, Kultur von düngerverzehrenden Kartoffeln, Handels- 

gewächſen zc. für den Wald läftiger werden. Vgl. Hundeshagen Waldweide und 
DB. Streu, S. 120 fi. Auch die gejeglihe Reduction unbeftimmter oder abge- 

änderter alter Maße auf das übliche Landesmaß gehört hieher. 
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Nah Hartig (Allg. Yorftordnung, ©. 73) bedarf ein preußifches Gut 
von 1200-1800 M. jährlich 50 Kl. Kiefernhölz zum Brennen; ein Gut von 

0 —120M. = 10 Kl., ein But von 30 —60 M.=6 Kl, ein Koffate unter 

30 M. — 4y Kl. S. dagegen Pfeil Forftpoligeigefege, S. 231. Jedenfalls 
erfpart die Firirung auch dem Berechtigten eine Menge läftiger Controlemaßregeln. 

5 Durch Abtretung von Waldſtücken abzulöfen (vgl. Schöpflin Alsat. dipl. 

I, p. 261 von 8. Friedrich Barbaroffa) empfiehlt fih nur dann, wenn diefe 

groß genug find, um eine ordentliche Forftwirthfchaft zu geftatten. Das preußifche 

G. vom 2. März 1850 verlangt zur Abfindung in Waldgrundftüiden mindeftens 
eine Fläche von 30 M. ($. 10.) — „ES liegt eine große Inconſequenz darin, 

zu behaupten, daß die ärmere Volksklaſſe zum Waldbefitte nicht geeignet ei, 
und fich der Verpflichtung zu entziehen, das Holz für fie zu erbauen.“ (Pfeil.) 

6 Daffelbe gilt von dem Falle, wo das Beholzungsreht nach alter Weije 

von den Berechtigten vermittelft eigenen Hiebes geübt wird. S. die rheingani- 
ſchen F. O. von 1487 und 1521 bei Bodmann Rh. Alterth., ©. 486 fg. Sehr 
gewöhnlich das Fällen auf die Zeit vom October bis März eingeichräntt. 

7 Alle unfhädlihen Waldferpituten erzeugen Dankbarkeit gegen den Wald 
jelber! Beförderung des Naffholzrechtes im Elfaß durch Napoleon 111. 

8 Nach Liebig Agr. Chemie I, ©. 358 ff. enthält 
der Aubiffuß Aſche die Aſche Phosphorſäuere 

Scheitholz. .» » . 99.14 Grammen 6-05 Procent 
Buchen | Prügelho . . . . . 1599 B 961 „ 

laubfreies Reisho; . . 221-3 ea 1029 „ 
Scheitbo . » » . . 21-23 ” 50 

Kiefer Prügelhoß . . » ». 681 „ 5.67 „ 
Neisholz mit Nadeln. . 88-15 11.09 

Auch die Rinde enthält viel mehr Aſche, als das Holz: bei der Rothtanne 
3. B. jene 2-81, dieſes «+25 Proc. Und alle Holzfäntereien find befonders reich 

an Phosphorſäuere. Es enthält am Procenten Phosphorfänere 
bei der die Samenafde die Holzaſche 

MRothbtanne . 2 2 2020. 3965 5:04 

Buße vo 0 0 0. 5 OR 2.29 

(27. 7 Er ... 1939 2.32 

9 „In jungen Beftänden weiden zu laſſen ift jchlimmer, als fein Vieh 

ins Korn zu jchiden. Hiermit würde man doch mur die Früchte eines Jahres 
zerftören, mit jenen die Früchte vieler Jahre.“ (Sinclair Grundgefege, S. 643.) 

Nah Meyer Waldhut, S. 169 und Humdeshagen %. Polizei, ©. 59 verhält 
fi) der mittlere Schaden, welchen Pferde, Rinder, Schweine, Ziegen, Kühe, 

Schafe und Hämmel im Walde anrichten, wie 100, 70, 60, 22, 18, Bund 11. 

10 Bol. don Bedmann Berfuhe und Erfahrungen, 1756, ©. 126. Se 

ftärfer die Streuferpitut geübt wird, um fo früher hört das Wachen des Holzes 

auf. Aljo Berfürzung der Umtriebgzeit. Am meiften jchadet dieß auf magerem 

Boden, welcher gerade bei hochkultivirten Völkern immer überwiegender zur 
Hauptwaldfläche dient. 

11 In den ſechs bodenarmen Forftinfpectionen von Medlenburg- Schwerin 

famen 1862 1606 Waldfrevel vor, in den zwölf bodenreihen nur 305. (Amit- 
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liche Beitr. 3. Statiftif IV, 4, ©. 29.) So viel größer ift das Verlangen des 

Landmanns in unfruchtbarer Gegend nad Waldftreu und Waldweide 2c.! Sehr 

charakteriſtiſch ift e8 in diefer Hinficht, daß 1865 in den preußischen Staatsforften 

überhaupt der Werth der Nebennutungen 9-7 Proc. vom Werthe des Holz« 
ertrages war, in den höchftkultivirten Provinzen: Rheinpreußen nur 6-3, R. B. 

Potsdam fogar nur 5-7, in dem niedrigftlultivirten R. B. Gumbinnen aber 

25-3 Proc. (Vgl. Engel Jahrbud III, ©. 148 fg.) 

12 Nah Hundeshagen Waldmweide und W. Streu, ©. 20. 52 beträgt der 

landwirthichaftlihe Werth der Laubftreu 24—36 Proc. deffelben Gewichtes in 

Stroh, der Nadelftreu 50—75 Proc. (Andere jchreiben der Laubftreu bis 50, 

der Nabelftreu höchſtens 70 Proc. Strohwerth zu: Webelind N. Jahrb. der 
Forftfunde, Heft 34.) Uebrigens düngt die Laubftreu nur ſchlecht: „Laub macht 

den Ader taub.” Die jährlide Wegnahme von 1 Etr. Streu im Buchenhod- 

walde vermindert den Holzzuwachs um 3—T Kubiffuß. Auf ähnliche Weije 

joll eine pfleglich geleitete Weide im Buchenhochwalde 1/;, des Holzertrages zer- 
ftören (Meyer Waldhut, S. 29) und im Durchſchnitte 1/;9 der Biehnahrung 

bieten, welche daſſelbe Grundftüd, ohne mit Wald beſtanden zu fein, liefern 

könnte. (Humdeshagen a. a. O., ©. 68.) 

13 Die rauheren Gebirgsgegenden, jowie auch der jehr magere Sandboden, 
wo ber Aderbau nicht fir fich beftehen fann, werden der Waldnebennugungen 

oft gar nicht zu entbehren wiffen. (Hundeshagen a. a. O., ©. 156 fg.) Hier 

findet fi) ja auch in der Regel befonders viel unbedingter Waldboden. Mehrere 
Geſetze erflären die Waldweide fiir unablösbar, wenn der Berechtigte, nad) 

dem Gutachten der höhern Berwaltungsbehörde, fie gar nicht entbehren kann. 

So Code forest., art. 120; badiſches F. ©., $. 135 fg. Bgl. das öfterreichifche 
G. vom 5. Juli 1853. 

14 Pfeil F. Polizeigefeße, S. 252 fg. räth, dem Waldbefiger nur die— 

jenige Schonungsflähe zu gewähren, die bei einer regelmäßigen und rechtlich 
begriindeten Wirthichaft nöthig erfcheint. Regelmäßig, — wo feine ftärkere Ab- 

holzung ftattfindet, als die Nachhaltigkeit erlaubt; rechtlich begründet, — wo 
der Forft immer im Stande erhalten wird, die rechtlichen Ansprüche Dritter zu 

befriedigen. Das öfterreihiiche F. ©., $. 6 läßt im Hochwalde mindeftens 1/,, 

im Mittel- und Niederwalde mindeftens 1/, mit Weide verfchonen; von der Wald- 
ftreu bleiben die Berjüngungs- und Durhforftungsichläge frei. ($. 11.) Allge— 

meine Gejete, die natürlich den Marimalbedarf der Forſtwirthſchaft ins Auge 

faffen, bejhränfen die Servitutberehtigten meift in einem unnöthigen Grade. 

Auf gutem Boden braudt die Schonung gegen Bieh minder lange zu dauern, 
als auf fchlehtem; gegen Schafe fürzer, als gegen großes Vieh. Vgl. noch 
Pfeil Forſtſchutz, S. 294; Hundeshagen F. Polizei, S. 223; Hundeshagen W. 
Streu und W. Weide, ©. 61. 

15 Biegentreiben in der Mark ſchon 1339 al8 olde recht verboten. (Grimm 

Weisthümer III, ©. 177.) Aehnliches Berbot für Schafe von 1575. (a. a. O. 
I, ©. 174.) Für beide Thierarten: Ordonn. de 1669 (XIX ,; 13) und Code 

forest., art. 78. Und doch meint Pfeil (F. P. Geſetze, ©. 241), bei einem 
regelmäßig eingerichteten Walde von 120jährigem Umtriebe feien 2/5 mit Holz 
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über 40 J. beftanden, und diefem thue gewiß feine Ziege Schaden. Wenn das 

Holz dem Vieh aus dem Maule gewachſen, die verjchiedenen Thiergattungen 
von einander getrennt find, gehörige Aufficht ftattfindet, jo mag der Dinger 
der eingetriebenen Heerde jogar dem Walde nütlich fein. Die Echweine wirken 
durch ihr Wühlen der Verängerung des Bodens entgegen, zerjtören viele Forſt— 
infecten und befördern das Gedeihen der nädhften Saat. Die Waldgräferei be- 

freiet den Forftmann vom Unfraute Ein Wald von 2000 Morgen liefert ohne 

Schaden 180000 Pfd. Streu jährlih. (Hartig Lehrbuch II, ©. 46 fi.) Nur 

jollte man die jungen Beftände bis zur Bollendung des Höhenwuchſes ver- 
jhonen, vor jeder Miederholung der Wegnahme den Abfall eines Jahres liegen 

laffen, und in der Regel vor dem Abtriebe mehrere Fahre lang paufiren. 

(Wedelind a. a. DO.) 

$. 196. 
Das wirkſamſte Borbeugungsmittel gegen Waldfrevel ilt eine 

befiere Jugenderziehung des Volkes. Hiermit muß verbunden fein 

perjönliches Anjehen und Ortsfenntniß der Foritbeamten.! Go 

fommt e3 auch für die reprejlive Erftrebung vefjelben Zmedes bei 

Weitem mehr an auf fchleunige und fiher zu gemwärtigenvde, als 

auf ſehr harte Strafen.” Wil nun der Staat den PBrivatförftern 

gleiches Anſehen, wie Etaatsbeamten, fihern, vornehmlich dieſelbe 

Glaubwürdigkeit ihrer Ausfagen vor Geriht: jo wird er nicht um— 
bin können, ſich bei ihrer Anftellung eine Controle ihrer mwifjen- 

ſchaftlichen und ſittlichen Tüchtigkeit, eine öffentliche Beeidigung 2c. 
vorzubehalten. 3 45 

1 Wie der (demofratifche!) rafche Wechſel der Forftbeamten in der Echweiz 

auf die Waldpflege jehr ungünftig einwirken muß, f. Emminghaus Schw. Volks— 
wirthichaft I, ©. 56. 

2 Noch ein hannoverfches Holting von 1720 bedrohet das Köpfen der Bäume 

mit Enthauptung, das Schälen mit Aufichneiden des Bauches, jo daß die Ge- 
därme des Frevlers die entblößte Stelle wieder bewinden. (Grimm Weisthümer 

II, ©. 285.) Bon früherer Zeit ſ. Grimm NRedtsalterth., ©. 518 ff. Die 

neuerdings auffallende Berminderung der Waldfrevel in Medlenburg (1852 — 

13626, 1862 — 7290: Amtl. Beitr. IV, 4, ©. 36) wird namentlich zufam- 
menhängen mit dem Uebergewichte, welches die Geldbußen dort über die per- 

ſönlichen Etrafen erlangt haben. In Bayern haben 1862—66 die wegen Forft: 

frevel erfannten Geldftrafen fogar mehr betragen, als die Befhädigungen : jene 

720692 fl., diefe 427492 fl. (Mayr Strafrechtöpflege in Bayern, ©. LXXVIL) 

Auh im K. Sachen betrugen die bei den Gerichtsämtern angezeigten Wald— 
frevel 1846—55 durchichnittlich 15051, 1856 bis 63 nur 10980. (Feſtſchrift von 
1865, ©. 14.) 

3 Vgl. Schon das franzöfiihe G. vom 9. Flor. XI, 8. 15. Nach Code 
forest., art. 177 müffen die Waldhüter der Privaten vom Unterpräfecten be— 
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ftätigt und vor Gericht beeidigt werden, Nach dem badifhen %. G., 8. 179 ff. 

wird die Befoldung der Privathüter mit Genehmigung der Forftbehörde feft- 

geftellt; auch kann diefe unter Umſtänden ihre Abfegung verlangen. — Uebrigens 

trägt es zur Glaubwürdigkeit aller Anzeige von Waldfreveln ſehr bei, wenn die 

Denunciantengebühren aufgehoben werden (Preußen, Sachen), und man die 

Belohnung vorziglichen Eifer8 der unteren Beamten weniger unmittelbar geftaltet. 
(Bgl. badiihes F. ©. a. a. D., bayeriihes F. G., $. 117.) 

4 Mit der geringern Frachtbarfeit der vornehmften Waldproducte (8. 184) 
hängt die Nothwendigfeit zufammen, daß die Einzelbeftimmungen der Forft- 

politik bei Weiten localer gehalten werden müffen, als die der Yandwirthichafts- 

politit. Pfeil (5. P. Gefete, S. 149 fg.) fchreibt die größere Blüthe der 

deutichen Forftwiffenihaft und Wirthichaft, im Vergleich mit der franzöfifchen, 

hauptſächlich unferer geringern Eentralifirung zu. Er befennt, die zu einer ge- 
nau vorjchreibenden „allgemeinen Forftordnung“ erforderlichen Locallenntniffe 

nicht einmal von Preußen, viel weniger von ganz Deutſchland zu befitsen. 

5 Das Alterthbum jcheint in feinen früheren Perioden zum Theil ſehr 

leihtfinnig mit den Wäldern umgegangen zu fein. Wie ſchön bewaldet waren 
vormals der Libanon, die meiften griechifchen Berge, die „wälderreihe Zakyn— 

thos!“ (Homer) Bol. Fraas Klima und Pflanzenwelt in der Beit, 1847. 
Im älteften Italien muß nah Bergil (3. B. Aen. IX, 60% ff.) eine fpäter ver- 

Ihwundene Urwaldnatur vorgeherricht haben. Für die Campagna deuten hier- 
anf die Bergnamen Querquetulanus, Viminalis, Fagntalis. Den ciminifchen 
Wald bei Biterbo ſchildert Livius noch 308 v. Chr. ganz wie die germanischen 
Wälder. (IX, 36.) al. Florus I, 17; Vitruv. Il, 10: Plin. H. N. Il. 96. 
Bei Theophraft gehört Italien zu den wenigen Ländern, die Schiffbauholz 

liefern: Hist. Pl. IV, 5, 5. Wie wenig an fünftlihe Nachpflanzung von Wäl- 

dern gedacht wurde, zeigt Aristot. Polit. I, 4, 2, der die Forftwirthichaft zu 
den bloß occupatorifhen Gewerben (Bergban zc.) rehnet. Daß auch hier endlich, 

großentheil8 zu fpät, allerlei forftpolizeilihe Bedenken rege wurden, bezeugen 

u. A. Nehemia II, 8; (vgl. Joseph. Antt. Judd. IV. 8,42); L. 10 Digest. XLVII, 

11; Just. Cod. XI, 77. Etwas der neuern Forftpolizei Aehnliches in Attifa 
(für Delbäume) |. bei Böckh StaatShaushalt der Athener I, 45 und bei den 

Auslegern zu Sophocl. Oed. Col. 694 ff. 
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